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HINWEISE FÜR DEN LESER 

Die Resolutionen und BeschlUsse der Generalversammlung sind wie folgt gekennzeichnet: 

Ordentliche Tagungen 

Bis zulI" dreißigsten ordentlichen Tagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische 
Zahl für die laufende Nummer der Resolution und eine in Klammern gesetzte römische Zahl flir die laufende 
Nummer d Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolution 3363 (XXX». Wurden mehrere Resolutionen unter derselben 
Nummer v rabschiedet, so wurde jede von ihnen durch einen auf die arabische Zahl folgenden Großbuchstaben 
gekennzeie oet (z,B.: Resolution 3367 A (XXX), Resolutionen 3411 A und B (XXX), Resolutionen 3419 Abis D 
(XXX». B schlüsse wurden nicht numeriert. 

Als 1 il des neuen Systems für die Kennzeichnung der Dokumente der Generalversammlung werden die 
Resolution und Beschlüsse seit der einunddreißigsten Tagung durch eine arabische Zahl für die laufende Nummer 
der Tagung und eine weitere, durch einen Schrägstrich abgetrennte arabische Zahl flir die laufende Nummer der 
Resolution 'nnerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolution 31/1, Beschluß 31/301). Werden mehrere 
Resolution oder Beschlüsse unter derselben laufenden Nummer verabschiedet, so wird jede(r) durch einen an 
diesen ans lieBenden Großbuchstaben gekennzeichnet (z.B.: Resolution 31/16 A, Resolutionen 31/6 A und B, 
Beschlüsse 1/406 Abis E). 

Sondertagungen 

Bis z siebenten Sondertagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische Zahl 
für die laufi nde Nummer der Resolution gekennzeichnet, der in Klammern der Buchstabe "S" und eine römische 
Zahl für d' laufende Nummer der Tagung folgten (z.B.: Resolution 3362 (S·VII)). Beschlüsse wurden nicht 
numenert. 

Seit d r achten Sondertagung werden die Resolutionen und Beschlüsse durch den Buchstaben "S" und eine 
arabische ahl für die laufende Nummer der Tagung sowie eine weitere, durch einen Schrägstrich abgetrennte 
arabische I für die laufende Nummer der Resolution innerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolu· 
tion S-8/l, eschluß S-8/11). 

Notstandssondertagungen 

fünften Notstandssondertagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische 
laufende Nummer der Resolution gekennzeichnet. der in Klammern die Buchstaben "ES" und eine 

römische I flir die laufende Nummer der Tilgung folgten (z.B.: Resolution 2252 (ES· V». Beschlüsse wurden 
nicht nurne . ert. 

Seit d r sechsten Notstandssondertagung werden Resolutionen und Beschlüsse durch die Buchstaben "ES" und 
eine arabis he Zahl für die laufende Nummer der Tagung sowie eine weitere, durch einen Schrägstrich abgetrennte 
arabische 1 für die laufende Nummer der Resolution innerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolu
tion ES-6/l Beschluß ES-6/H l. 

In jed r der obengenannten Serien erfolgt die Numerierung jeweils in der Reihenfolge der Verabschiedung . 

• 
• • 

Der rliegende Band enthält die Resolutionen und Beschlüsse, die von der Generalversammlung vom 
2l. Septem r bis 23. Dezember 1993 verabschiedet wurden. Weitere Resolutionen und Beschlüsse, die von der 
Versammfu g im Verlauf ihrer aChtundvierzigsten Tagung verabschiedet wurden, erscheinen in Band 11. 

Der v r1iegende Band enthält ferner eine Übersicht über die Zuweisung der Tagesordnungspunkte an die 
einzelnen usschüsse (Abschnitt I), ein FundsteIlenverzeichnis für die Zusammensetzung von Haupt· und 
Nebenorga en (Anhang 1), ein FundsteIlenverzeichnis für Übereinkünfte, Erklärungen und andere Instrumente 
(Anhang 11 und einen Index der Resolutionen und -Beschlüsse nach Tagesordnungspunkten (Anhang III) sowie ein 
Verzeichni der Resolutionen und Beschlüsse nach laufenden Nummern (Anhang IV). 

In die em Band befinden sich die Anmerkungen am Ende des jeweiligen Abschnitts . 

• 
• • 

BESONDERER HINWEIS FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

Die kumente der Vereinten Nationen, die aufgrund von Resolution 3355 (XXIX) der Generalversammlung 
vom 18. zember 1974 ab 1. Juli 1975 ins Deutsche zu übersetzen sind (alle Resolutionen der Generalversamm-
lung, des S cherheitsrats und des Wirtschafts· und Sozialrats sowie die sonstigen Beilagen zum Offiziellen Protokoll 
der Gener versammlung), werden bei Quel1enangaben in deutsch zitiert, auch wenn die Übersetzung noch nicht 
erschienen ist. Das gleiche gilt für die schon vor dem 1. Juli 1975 verabschiedeten Resolutionen der genannten 
Organe. Di Titel anderer Quellenangaben werden zur Vereinfachung von Bestellungen nicht übersetzt. 
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Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

I. ZUWEISUNG DER TAGESORDNUNGSPUNKTE' 

Plenum 

1. Eröffnung der Tagung durch den Leiter der Delegation Bulgariens (Punkt I) 

2. Minute stillen Gebets oder innerer Sammlung (Punkt 2) 

3. Vollmachten der Vertreter für die achtundvierzigste Tagung der Generalversammlung 
(Punkt 3): 

a) Ernennung der Mitglieder des Vollmachtenprüfungsausschusses 

b) Bericht des Vollmachtenprüfungsausschusses 

4. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung (Punkt 4) 

5. Wahl der Amtsträger der Hauptausschüsse (Punkt 5) 

6. Wahl der Vizepräsidenten der Generalversammlung (Punkt 6) 

7. Unterrichtung durch den Generalsekretär nach Artikel 12 Absatz 2 der Charta der Vereinten 
Nationen (punkt 7) 

8. Annahme der Tagesordnung und Arbeitsplan: Berichte des Präsidialausschusses (punkt 8) 

9. Generaldebatte (punkt 9) 

10. Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen (Punkt 10) 

11. Bericht des Sicherheitsrats (Punkt ll) 

12. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitell, JII, V (Abschnitt C), VIII und IX) 
(Punkt 12)' 

13. Bericht des Internationalen Gerichtshofs (Punkt 13) 

14. Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation (Punkt 14)' 

15. Wahlen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Hauptorganen (Punkt 15): 

a) Wahl von fünf nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats 

b) Wahl von achtzehn Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialrats 

c) Wahl von fünf Mitgliedern des Internationalen Gerichtshofs 

16. Wahlen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und andere Wahlen: 
(Punkt 16) 

a) Wahl von neunundzwanzig Mitgliedern des Verwaltungsrats des Umweltprogramrns der 
Vereinten Nationen 

b) Wahl von zwölf Mitgliedern des Welternährungsrats 

c) Wahl von zwanzig Mitgliedern des Programm- und Koordinierungsausschusses 

d) Wahl des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 

17. Ernennungen zur Besetzung frei werdender Sitze in den Nebenorganen und andere Ernennungen 
(Punkt 17)': 

g) Ernennung von Mitgliedern des Konferenzausschusses 

1 
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h) i Ernennung eines Mitglieds der Gemeinsamen Inspektionsgruppe 

i) ; Bestätigung der Ernennung des Generalsekretärs der Handels- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen 

18. Ve wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
un Völker (punkt 18)' 

19. Au nahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Punkt 19) 

20. Fü fundvierzigster Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Punkt 20)' 

21. Rü kgabe oder Rückerstattung von Kulturgut an die Ursprungsländer (punkt 21) 

22. Fd densuniversität (Punkt 22) 

23. Pr gramme und Aktivitäten zur Förderung der Friedens in der Welt (Punkt 23) 

24. Ne e Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren 
( nkt 24) 

25. Fr ge der Komoreninsel Mayotte (Punkt 25) 

26. Zu ammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Konferenz über Sicherheit und 
Zu ammenarbeit in Europa (Punkt 26) 

27. Zu ammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten 
(P nkt 27) 

28. Zu ammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirtschafts
sy em (punkt 28) 

29. Zu ammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Ko ferenz (Punkt 29) 

30. No wendigkeit der Beendigung der von den Vereinigten Staaten von Amerika verhängten Wirt
sc afts-, Handels- und Finanzblockade gegen Kuba (Punkt 30) 

31. Di Situation der Demokratie und der Menschenrechte in Haiti (Punkt 31) 

32. Vo lständiger Abzug der ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet der baltischen 
S aten (Punkt 32) 

33. Fr ge der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im 
Si herheitsrat (Punkt 33) 

34. Di Situation im Nahen Osten (Punkt 34) 

35. Pa ästinafrage (Punkt 35) 

36. Se recht (Punkt 36) 

37. SÜ atlantische Zone des Friedens und der Zusammenarbeit (Punkt 37) 

38. Be eitigung der Apartheid und Schaffung eines geeinten, demokratischen Südafrika ohne 
Ra senschranken (Punkt 38)' 

39. Bi ungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen für das südliche Afrika 
(P nkt 39) 

40. Di Situation in Zentralarnerika: Verfahren zur Herbeiführung eines tragfahigen und 
da erhaften Friedens sowie Fortschritte bei der Gestaltung einer Region des Friedens, der 
Fr iheit, der Demokratie und der Entwicklung (Punkt 40) 

41. Di Situation in Bosnien und Herzegowina (Punkt 42) 

42, Zu ammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Ei heit (Punkt 43) 

43, Ve stärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen (Punkt 44) 



I. Zuweisung der Tagesordnungspunkte 

44. Internationale Hilfe für die Nonnalisierung und den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen 
von Krieg und Naturkatastrophen (punkt 45) 

45. Frage der Falklandinseln (Malvinas) (Punkt 46)' 

46. Begehung des fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Nationen im Jahre 1995 (Punkt 47) 

47. Erklärung der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation der 
afrikanischen Einheit üher den von der gegenwärtigen Regierung der Vereinigten Staaten im 
April 1986 aus der Luft und von der See aus geführten militärischen Angriff auf die 
Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija (Punkt 48) 

48. Bewaffnete israelische Aggression gegen die irakisehen kerntechnischen Anlagen und ihre 
schwerwiegenden Auswirkungen auf das hestehende internationale System für die friedliche 
Nutzung der Kernenergie, die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit (Punkt 49) 

49. Ingangsetzung globaler Verhandlungen über internationale Entwicklungszusammenarbeit auf 
wirtschaftlichem Gebiet (Punkt 50) 

50. Durchführung der Resolutionen der Vereinten Nationen (Punkt 51) 

51. Die Situation in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit (Punkt 52) 

52. Neubelebung der Tätigkeit der Generalversammlung (Punkt 53) 

53. Folgen der Besetzung Kuwaits durch Irak und der irakisehen Aggression gegen Kuwait 
(Punkt 55) 

54. Neugliederung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich 
und auf damit zusammenhängenden Gebieten (Punkt 56) 

55. Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarheit (punkt 150) 

56. Initiative der Vereinten Nationen für Chancenförderung und Teilhabe (punkt 151) 

57. Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an den Ständigen Schiedshof 
(Punkt 153) 

58. Hilfe bei der Minenräumung (Punkt 155) 

59. Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an das Lateinamerikanische 
Parlament (Punkt 157) 

60. Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (Punkt 158) 

61. Der Sport als Mittel zum Aufbau einer friedlichen und besseren WeIt (Punkt 167)' 

62. Die Situation in Burundi (punkt 170)10 

63. Nothilfemaßnahmen zur Bekämpfung der Heuschreckenplage in Afrika (Punkt 175)" 

Erster Ausschuß 

(ABRÜSTUNG UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE FRAGEN 
DER INTERNATIONALEN SICHERHEIT) 

1. Verbot der Entwicklung und Herstellung neuer Arten von Massenvernichtungswaffen sowie 
neuer derartiger Waffensysteme: Bericht der AbrüslUngskonferenz (Punkt 57) 

2. Reduzierung der Militärhaushalte (Punkt 58): 

a) Reduzierung der Miliiärhaushalte 

b) Transparenz der Militärausgahen 

3. Einhaltung der Rüstungshegrenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte (punkt 59) 

3 



4 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

4. Abrpstungserziehung und Abrüstungsinformation (Punkt 60) 

5. eh mische und bakteriologische (biologische) Waffen (punkt 61) 

6. Wi enschaftlich-technische Neuentwicklungen und ihre Auswirkungen auf die internationale 
Sie erheit (Punkt 62) 

7. Die Rolle von Wissenschaft und Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit, der 
Ab "stung und anderer damit zusammenhängender Gebiete (Punkt 63) 

8. Ve fikation unter allen ihren Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf 
de Gebiet der Verifikation (Punkt 64) 

9. Än erung des Vertrages über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
We traum und unter Wasser (Punkt 65) 

10. ag über das umfassende Verbot von Kernversuchen (Punkt 66) 

11. Sc ffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nabost-Region (Punkt 67) 

12. Sc ffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien (Punkt 68) 

13. Ab chluß wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
ge n den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen (Punkt 69) 

14. ütung eines Wettrüstens im Weltraum (Punkt 70) 

15. All emeine und vollständige Abrüstung (Punkt 71)3: 

a) 

b) 

c) 

lf) 

e) 

j) 

g) 

h) 

i) 

16. 
d 

a) 

b) 

c) 

lf) 

e) 

j) 

Ankündigung von Kernversuchen 

Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes radiologischer Waffen 

Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für Rüstungszwecke 

Verbot der Ablagerung radioaktiver Abf,Hle 

Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung 

Regionale Abrüstung 

Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung 

Internationale Waffentransfers 

Konventionelle Abrüstung auf regionaler Ebene 

rprüfung und Durchführung des Abschließenden Dokuments der zwölften Sondertagung 
Generalversammlung (Punkt 72): 

Programm der Vereinten Nationen für Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste auf 
dem Gebiet der Abrüstung 

Konvention über das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen 

Informationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrüstung 

Einfrieren der Kernwaffen 

Regionale vertrauenbildende Maßnahmen 

Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika, 
Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im 
Pazifik und Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und 
Entwicklung in Lateinamerika und in der Karibik 

17. rprüfung der Durchführung der Empfehlungen und Beschlüsse der zehnten Sondertagung 
deGeneralversammlung (Punkt 73): 

a) Bericht der Abrüstungskommission 



I. Zuweisung der Tagesordnungspunkte 

b) Bericht der Abrüstungskonferenz 

c) Stand der multilateralen Abrüstungsübereinkünfte 

tfJ Beirat für Abrüstungsfragen 

e) Institut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung 

18. Nukleare Rüstung Israels (Punkt 74) 

19. Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter 
konventioneller Waffen, die übermäßige Verletzungen verursachen oder unterschiedslos wirken 
können (punkt 75) 

20. Antarktis-Frage (Punkt 76) 

21. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittelmeer-Region (punkt 77) 

22. Verwirklichung der Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone (Punkt 78) 

23. Überprüfung der Verwirklichung der Erklärung über die Festigung der internationalen 
Sicherheit (Punkt 79) 

24. Wahrung der internationalen Sicherheit (Punkt 80) 

25. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinarnerika und der 
Karibik (TlateloIeo-Vertrag) geschaffenen Rechtsordnung (Punkt 81) 

26. Verwirklichung der Erklärung über die Entnuklearisierung Afrikas (Punkt 82) 

27. Rationalisierung der Arbeit und Reform der Tagesordnung des Ersten Ausschusses (Punkt 156) 

Ausschuß rur hesondere politische Fragen und 
Entkolonialisierung (Vierter Ausschuß) 

1. Auswirkungen der atomaren Strahlung (Punkt 83) 

2. Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums (punkt 84) 

3. Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (Punkt 85) 

4. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen
rechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen 
(Punkt 86) 

5. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedensoperationen 
(Punkt 87) 

6. Informationsfragen (Punkt 88) 

7. Wissenschaft und Frieden (Punlct 89) 

8. Frage der Zusammensetzung bestimmter Organe der Vereinten Nationen (Punkt 90) 

9. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregierung, übermittelt gemäß Artikel 73 e) der 
Charta der Vereinten Nationen (Punkt 116) 

10. Aktivitäten ausländischer wirtschaftlicher und sonstiger Interessen, die die Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker in unter 
Kolonialherrschaft stehenden Gebieten und die Bemühungen um die Beseitigung von 
Kolonialismus, Apartheid und rassischer Diskriminierung im südlichen Afrika behindern 
(Punkt 117)" 

11. Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker durch die Sonderorganisationen und die den Vereinten Nationen angeschlossenen 
Institutionen (punkt 118) 

12. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel V (Abschnitt A» (Punkt 12)13 
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13. Von Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der 
Gebiete ohne Selbstregierung (Punkt 119) 

14. VetiWirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
un1 Völker (punkt 18)' 

15. Be eitigung der Apartheid und Schaffung eines geeinten, demokratischen Südafrika ohne 
Ra senschranken (Punkt 38)' 

16. Feder Falklandinseln (Malvinas) (Punkt 46)' 

Zweiter Ausschuß 

(WIRTSCHAFfS- UND FINANZFRAGEN) 

I. B . cht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I, III, IV, V (Abschnitte A und C bis I), VI 
un IX) (Punkt 12)" 

2. En wicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (Punkt 91): 

a) Handel und Entwicklung 

b) Durchführung des Aktionsprogramms für die neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder 

c) Effektive Mobilisierung und Einbeziehung der Frau in die Entwicklung 

d) Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern 

e) Umwelt 

fJ Wüstenbildung und Dürre 

g) Wohn- und Siedlungswesen 

h) Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung 

i) Untemehmerische Initiative 

J) Integration der im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften in die Weltwirtschaft 

3. rnationale Schuldenkrise und Entwicklung (Punkt 92) 

4. mationale Zusammenarbeit zur Beseitigung der Armut in den Entwicklungsländern 
nkt 93) 

5. 0 erative Entwicklungsaktivitäten (Punkt 94)": 

a) Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 

b) Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen 

c) Aktivitäten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der technischen Zusammenarbeit 

d) Entwicklungshelferprogramm der Vereinten Nationen 

6. In ernationale Zusammenarbeit für Wirtschaftswachstum und Entwicklung (Punkt 95): 

a) Verwirklichung der in der "Erklärung über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
insbesondere über die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern" vereinbarten Verpflichtungen und Politiken 

b) Umsetzung der Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade 
der Vereinten Nationen 

7. In ernationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung (Punkt 96) 

8. In ernationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung (Punkt 97) 

9. I ernationale Dekade für Katastrophenvorbeugung (Punkt 98) 



I. Zuweisung der Tagesordnungspunkte 

10. Durchführung der Beschlüsse und Empfehlungen der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung (Punkt 99): 

a) Ausarbeitung einer internationalen Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den 
von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern. insbesondere in Afrika 

b) Weltkonferenz über die bestandfähige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern 

c) Nachhaltige Nutzung und Erhaltung der lebenden marinen Ressourcen der Hohen See: 
Konferenz der Vereinten Nationen über grenzüberschreitende und weit wandernde Fisch
bestände 

11. Wirtschaftssonderhilfeprogramme (Punkt 1(0) 

12. Internationale Hilfe für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Angolas (Punkt 101) 

13. Hilfe für den Wiederaufbau und die Entwicklung EI Salvadors (Punkt 102) 

14. Internationale Zusammenarbeit und Unterstützung zur Milderung der Folgen des Krieges in 
Kroatien und zur Erleichterung des Wiederaufbaus (Punkt 103) 

15. Erschließung der Humanressourcen (Punkt 104) 

16. Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit und Koordinierung der Anstrengungen zur 
Untersuchung, Milderung und Minimierung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl 
(Punkt lOS) 

17. Ausbildung und Forschung: Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 
(Punkt 106) 

18. Beseitigung von Rassismus und rassischer Diskriminierung (Punkt 41)16 

19. Interimsbüros der Vereinten Nationen (Punkt 154)17 

20. Wirtschaftshilfe für Staaten, die von der Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats 
betroffen sind, mit denen Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) verhängt wurden (Punkt 169)1' 

21. Nothilfe für den sozioökonomischen Wiederautbau Ruandas (Punkt 171)19 

Dritter Ausschuß 

(SOZIALE, HUMANITÄRE UND KULTURELLE FRAGEN) 

I. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I, Il, V (Abschnitte A, C und J), VII und IX) 
(Punkt 12)20 

2. Beseitigung von Rassismus und rassischer Diskriminierung (Punkt 107) 

3. Selbstbestimmungsrecht der Völker (Punkt 108): 

a) Selbstbestimmungsrecht der Völker 

b) Effektive Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts durch Autonomie'l 

4. Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im Zusammenhang mit der Weltsoziallage sowie 
der Jugend, dem Altern, den Behinderten und der Familie (punkt 109)22 

5. Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege (Punkt 110) 

6. Förderung der Frau (Punkt 111)15 

7. Internationale Drogenbekämpfung (Punkt 112)" 

8. Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Fragen im 
Zusammenhang mit Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen sowie humanitäre Fragen 
(Punkt 113) 

7 
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9. Mj,nschenrechtsfragen (Punkt 114): 

a) Anwendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte 

b) Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der 
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten6 

c) Menschenrechtssituationen und Berichte der Sonderberichterstatter und Sonderbeauftragten 

10. e Menschenrechtssituation in Estland und Lettland (Punkt 115) 

11. N twendigkeit wirksamer Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Rechte von Kindern 
in der ganzen Welt, die Opfer besonders schwieriger Umstände, einschließlich bewaffneter 
K nfiikte, sind (Punkt 172)24 

1. 

Fünfter Ausschuß 

(VERWALTUNGS- UND HAUSHALTSFRAGEN) 

Fi anzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie Berichte des Rates der Rechnungs
prlifer (Punkt 120): 

a Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 

b Freiwillige Fonds, die von der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
verwaltet werden 

2. erprüfung der administrativen und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen (Punkt 121) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

P ogrammhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 (Punkt 122) 

E twurf des Progranunhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 (Punkt 123) 

v" rhesserung der Finanzlage der Vereinten Nationen (Punkt 124) 

Gemeinsame Inspektionsgruppe (Punkt 125)" 

~nferenzPlanung (Punkt 126) 

Bbitragstabelle für die Aufteilung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen (Punkt 127) 

meinsame. System der Vereinten Nationen (Punkt 128) 

10. P nsionssystem der Vereinten Nationen (punkt 129) 

11. F nanzierung der Friedenstruppen der Vereinten Nationen im Nahen Osten (Punkt 130): 

a Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentfiechtung 

b Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 

12. F nanzierung der Verifikationsmission der Vereinten Nationen für Angola (Punkt 131) 

13. nanzierung der Aktivitäten aufgrund der Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats 
nkt 132): 

Beobachtennission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait 

Andere Aktivitäten 

14. 'nanzierung der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara 
( nkt 133) 

15. inanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salvador (Punkt 134) 

16. inanzierung der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha (Punkt 135) 

17. inanzierung der Schutztruppe der Vereinten Nationen (Punkt 136) 

18. inanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Somalia II (Punkt 137) 



I. Zuweisung der Tagesordnungspunkte 

19. Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Friedensoperationen der 
Vereinten Nationen (Punkt 138): 

a) Finanzierung der Friedensoperationen der Vereinten Nationen 

b) Neuzuordnung von Belarus und der Ukraine zu der in Ziffer 3 c) der Resolution 43/232 
der Generalversammlung genannten Gruppe von Mitgliedstaaten 

20. Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in Mosamhik (Punkt 149) 

21. Finanzierung des Internationalen Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts (Punkt 159) 

22. Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern (Punkt 160) 

23. Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien (Punkt 162) 

24. Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 1990-1991 (Punkt 163) 

25. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I, V (Abschnitte A und B) und IX) 
(Punkt 12)26 

26. Ernennungen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und andere Ernennungen 
(Punkt 17)27: 

a) Ernennung von Mitgliedern des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts-
fragen 

b) Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses 

c) Ernennung eines Mitglieds des Rates der Rechnungsprüfer 

ä) Bestätigung der Ernennung von Mitgliedern des Anlageausschusses 

e) Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen 

!J Ernennung von Mitgliedern der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst 

27. Finanzierun~ der Beobachtermission der Vereinten Nationen für Uganda und Ruanda 
(Punkt 164) 8 

28. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in Haiti (Punkt 165)29 

29. Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia (Punkt 166)'" 

30. Personalfragen (Punkt 168)31 

31. Finanzierung der Hilfsmission der Vereinten Nationen für Ruanda (Punkt 173)" 

32. Finanzierung der Militärischen Verbindungsgruppe der Vereinten Nationen in Kambodscha 
(Punkt 174)" 

Sechster Ausschuß 

(RECHTSFRAGEN) 

1. Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres 
Verständnis des Völkerrechts (Punkt 139) 

2. Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus (Punkt 140) 

3. Fortschreitende Entwicklung der Grundsätze und Normen des Völkerrechts in bezug auf die 
neue internationale Wirtschaftsordnong (Punkt 141) 

4. Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen (Punkt 142) 

5. Bericht der Völkerrechtskommission über ihre fünfundvierzigste Tagung (Punkt 143) 

6. Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über ihre 
sechsundzwanzigste Tagung (punkt 144) 
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7. Bencht des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland (Punkt 145) 

8. Ber.cht des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
N . onen (punkt 146) 

9. nvention über die Immunität der Staaten und ihres Vennögens von der Gerichtsbarkeit 
nkt 147) 

10. A trag auf ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (Punkt 148) 

11. Fr ge der Verantwortlichkeit für Angriffe auf das Personal der Vereinten Nationen und 
ve gleichbares Personal sowie Maßnahmen, die sicherstellen sollen, daß die Verantwortlichen 
fü derartige Angriffe vor Gericht gebracht werden (punkt 152) 

12. erprüfung des Verfahrens gemäß Artikel 11 des Statuts des Verwaltungsgerichts der 
Ve einten Nationen (Punkt 161) 

ANMERKUNGEN 

f ihrer 3., 22., 31.. 36,. 47 .• 50. und 57. Plenarsitzung am 24. September, 8., 15. und 25. Oktober, 2 .• 4. und 
mber 1993 verabschiedete die Generalversammlung die Tagesordnung und die Zuweisung der Tagesordnungs

ihre achtundvierzigste Tagung (siehe Abschnitt IX.B.t. Beschluß 48/402 Abis Cl, Soweit nichts anderes 
venne ist, waren alle Punkte Bestandteil der vom Präsidialausschuß in seinem ersten Bericht (A/48/250. Ziffern 46-49) 
empfohl nen und von der Versammlung auf ihrer 3. Plenarsitzung angenommenen Tagesordnung und Zuweisung der 
Tageso ungspunkte. Die Versammlung beschloß aufgrund der im ersten Bericht des PräsidiaIausschusses (ebd., Ziffer 
48 a) v» enthaltenen Empfehlung, einen Beschluß über die Zuweisung von Punkt 54 (Zypemfrage) bis zu einem geeigneten 
Zeitpun während der Tagung zurückzustellen. Ein nach Nummern geordnetes Verzeichnis der Tagesordnungspunkte findet 
sich in nhang III, 

den Kapiteln I und IX siehe auch "Zweiter Ausschuß", Punkt 1, "Dritter Ausschuß", Punkt I und "Fünfter 
Ausschu ", Punkt 25; zu Kapitel 111 siehe auch "Zweiter Ausschuß"; und zu Kapitel V (Abschnitt C) siehe auch "Zweiter 
Ausschu .. und "Dritter Ausschuß". 

uf ihrer 3. Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präs ialausschusses (Af48f250, Ziffer 48 b) i)) enthaltenen Empfehlung, den Ersten Ausschuß im Zusammenhang mit 

ehandlung von Tagesordnungspunkt 71 auf die entsprechenden Ziffern des Berichts der Internationalen 
Atomen rgie-Organisation für das Jahr 1992 (siehe A/48/341) aufmerksam zu machen. 

den Unterpunkten a) bisj) siehe "Fünfter Ausschuß". Punkt 26. 

uf ihrer 3. Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des idialausschusses (A/48/250, Ziffer 48 a) i» enthaltenen Empfehlung, die sich auf bestimmte Hoheitsgebiete 
beziehe den Kapitel des Berichts des Sondenausschusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gew" ng der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker (A/48f23) dem Ausschuß für besondere politische Fragen 
und En olonialisierung (Vierter Ausschuß) zuzuweisen. um der Versammlung die Gesamtbehandlung der Verwirklichung 
der Erkl ng im Plenum zu ermöglichen. 

6 A f ihrer 3. Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversanunlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präs diaJausschusses (A/48f250, Ziffer 48 c) v) enthaltenen Empfehlung, daß die Verteilung der Menschenrechtspreise 
1993 Freitag, dem tO. Dezember 1993 anläBlich der Begehung des fünfundvierzigsten Jahrestags der Allgemeinen 
Erkläru g der Menschenrechte im Plenum stattfinden wird. 

uf ihrer 3, Plenarsitzung am 24, September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Pr' idialausschusses (A/481250. Ziffer 48 a) ii) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt unmittelbar im Plenum zu 
behande n. mit der Maßgabe, daß den Vertretern der Organisation der afrikanischen Einheit und der von dieser Organisation 
aner ten nationalen Befreiungsbewegungen die Teilnahme an der Erörterung im Plenum gestattet wUrde und daß 
Organis tionen und Einzelpersonen, die ein besonderes Interesse an dieser Frage haben, gestattet würde, vom Ausschuß für 
besonde politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuß) angehört zu werden. 

uf ihrer 3. Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Pr idialausschusses (A/48/250. Ziffer 4& a) iv)) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt unmittelbar im Plenum zu 
behand n. mit der Maßgabe, daß an dieser Frage interessierte Organe und Einzelpersonen im Zuge der Behandlung dieses 
Punktes im Plenum im Ausschuß fLir besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuß) angehört 
würden. 

uf ihrer 31, Plenarsitzung am 15. Oktober 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im vierten Bericht 
des Pr" idialausschusses (A/48J2501Add.3. Ziffer 1) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzune men und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

!O uf ihrer 47. Plenarsitzung am 2. November 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im sechsten 
Bericht es Präsidialausschusses (Al48J2501 Add.5, Ziffer I) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzune men und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln. 



I. Zuweisung der Tagesordnungspunkte 

11 Auf ihrer 57. Plenarsitzung am 17. November 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im achten 
Bericht des Präsidialausschusses (A/48J250/Add.7, Ziffer 3) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

12 Bezüglich des neuen Titels dieses Punktes siehe Abschnitt IX.B.I, Beschluß 48/402 C. 

13 Zu Kapitel V (Abschnitt A) siehe auch "Zweiter Ausschuß", Punkt 1, "Dritter Ausschuß", Punkt 1 und "Fünfter 
Ausschuß", Punkt 25. 

14 Zu den Kapiteln I und IX siehe auch "Plenum", Punkt 12, "Dritter Ausschuß", Punkt I und "Fünfter Ausschuß", 
Punkt 25; zu Kapitel 111 siehe auch "Plenum"; zu Kapitel V (Abschnitt A) siehe auch" Ausschuß für besondere politische 
Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuß)", Punkt I, "Dritter Ausschuß" und "Fünfter Ausschuß"; und zu Kapitel V 
(Abschnitt C) siehe auch "Plenum" und "Dritter Ausschuß". 

I~ Auf ihrer 3, Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschusses (A/48/250, Ziffer 48 c) iii») enthaltenen Empfehlung, daß der Bericht des Administrators des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen über die Tätigkeit. die Verwaltung und den Haushalt des Entwicklungs
fonds der Vereinten Nationen für die Frau an den Zweiten Ausschuß zur Behandlung unter Punkt 94 überwiesen würde. 

16 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im zweiten 
Bericht des Präsidialausschusses (A/481250/ Add.1. Ziffer 2 a)) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt dem Zweiten 
Ausschuß zuzuweisen, mit der Maßgabe, daß er im Plenum vorgestellt und im Zweiten Ausschuß behandelt würde. 

11 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im zweiten 
Bericht des Präsidialausschusses (A/481250/Add.l, Ziffer 2 c») enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt dem Zweiten 
Ausschuß zuzuweisen, mit der Maßgabe, daß der Ausschuß die Auffassungen anderer Hauptausschüsse zu Aspekten der 
Frage einholen könne, die unter Umständen nicht unter die Zuständigkeit des Zweiten Ausschusses fallen. 

1I Auf ihrer 36. Plenarsitzung am 25. Oktober 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im fünften Bericht 
des Präsidialausschusses (A/481250/Add.4, Ziffer 2) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt dem Zweiten Ausschuß 
zuzuweisen. 

I~ Auf ihrer SO. Plenarsitzung am 4. November 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im siebenten 
Bericht des Präsidialausschusses (N48J250/Add.6, Ziffer I) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen und ihn dem Zweiten Ausschuß zuzuweisen. 

20 Zu den Kapiteln I und IX siehe auch "Plenum", Punkt 12, "Zweiter AUf>schuB", Punkt 1 und "Fünfter Ausschuß", 
Punkt 25; zu Kapitel V (Abschnitt A) siehe auch "Au~schuß für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung 
(Vierter Ausschuß)", Punkt t, "Zweiter Ausschuß" und "Fünfter Ausschuß"; und zu Kapitel V (Abschnitt C) siehe auch 
"Plenum" und "Zweiter Ausschuß". 

21 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschusses (A/48/250, Ziffer 48 c) i» enthaltenen Empfehlung, diesen Unterpunkt dem Dritten Ausschuß 
zuzuweisen, mit der Maßgabe, daß er im Plenum vorgestellt und im Dritten Ausschuß behandelt würde. 

22 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschu. .. ses (A/481250, Ziffer 48 c) ii» enthaltenen Empfehlung, die Eröffnungszeremonien für das 
Internationale Jahr der Familie am Dienstag, dem 7. Dezember 1993, vonnittags im Plenum abzuhalten. 

21 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschusses (N48/250, Ziffer 48 c) iv» enthaltenen Empfehlung, daß die Plenarsitzungen auf hoher Ebene am 
Dienstag und Mittwoch, dem 26. und 27. Oktober 1993, stattfinden werden. 

24 Auf ihrer 50: Plenarsitzung am 4. November 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im siebenten 
Bericht des Präsidialausschusses (A/48/250/Add.6, Ziffer 2) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen und ihn dem Dritten Ausschuß zuzuweisen. 

2.~ Aufihrer3. Plenarsitzung am 24. September 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschusses (A/481250, Ziffer 48 d) i» enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt dem Fünften Ausschuß 
zuzuweisen, mit der Maßgabe, daß die Berichte der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über Fragen, mit denen andere 
Hauptausschüsse befaßt sind, auch diesen Ausschüssen zugewiesen würden. 

26 Zu den Kapiteln I und IX siehe auch "Plenum". Punkt 12, "Zweiter Ausschuß", Punkt 1 und "Dritter Ausschuß". 
Punkt I; zu Kapitel V (Abschnitt A) siehe auch "Ausschuß für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter 
Ausschuß)", Punkt I, "Zweiter Ausschuß" und "Dritter Ausschuß". 

Zl Zu den Unterpunkten g) bis i) siehe "Plenum", Punkt 17. 

2S Auf ihrer 22. Plenarsitzung am 8. Oktober 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im dritten Bericht 
des Präsidialausschusses (A/48/250/ Add.2, Ziffer 1) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen und ihn dem Fünften Ausschuß zuzuweisen. 

2' Auf ihrer 22. Plenarsitzung am 8. Oktober 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im dritten Bericht 
des Präsidialausschusses (A/481250/Add.2, Ziffer 2) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen und ihn dem Fünften Ausschuß zuzuweisen. 

30 Auf ihrer 22. Plenarsitzung am 8. Oktober 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im dritten Bericht 
des Präsidialausschusses (A/4812501 Add.2. Ziffer 3) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen und ihn dem Fünften Ausschuß zuzuweisen. 
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11 Atjf ihrer 31. Plenarsitzung am 15. Oktober 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im vierten Bericht 
des Präsi~a1ausschusses (A/48J25D1Add.3, Ziffer 2) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzuneh n und ihn dem Fünften Ausschuß zuzuweisen. 

~2 A f ihrer 57. Plenarsitzung am 17. November 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im achten 
Bericht d s Präsidialausschusses (N48.f250/Add.7, Ziffer I) entha1tenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzuneh n und ihn dem Fünften Ausschuß zuzuweisen. 

J3 A f ihrer 57. Plenarsitzung am 17. November 1993 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im achten 
Bericht d Präsidialausschusses (A/48/250/Add.7. Ziffer 2) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 

n und ihn dem Fünften Ausschuß zuzuweisen. 
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11. RESOLUTIONEN OHNE ÜBERWEISUNG AN EINEN HAUPTAUSSCHUSS1 

ÜBERSICHT 

Numf1U'r Titel 

48/1 Aufhebung der Sanktionen gegen Südafrika (A/48/L.2) 

48/2 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit (A/48JL.I) ........................ . 

48/3 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an den Ständigen 
Schiedshof (A/48fLA und Add.l) .. . ......... . 

48/4 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an das lateinamerikani-
sche Parlament (A/48fL.3 und Add.l) .... , ......... . 

48/5 Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (A/48fL.6 und Add.l) ........... . 

48/6 Begehung des fünfzigsten Jahrestags der Erklärung der vier Nationen über allgemeine 
Sicherheit (A/48/L.7) ................. . 

48n Unterstützung bei der Minenräumung (A/48/L.5 und Add.l) .. 

48/8 Internationale Hilfe für die Nonnalisierung und den Wiederaufbau Nicaraguas: 

4819 

48/10 

48/11 

48/12 

48/13 

48/14 

48/15 

48/16 

48117 

48/18 

48/19 

48/20 

48/21 

48/22 

48/23 

48/24 

Nachwirkungen des Krieges und der Naturkata~trophen (A/48/L.1O und Add.l) 

Friedensuniversität (Al48/L.11 und Add.l) 

Internationales Jahr des Sports und des olympischen Ideals (A/48/L.8/Rev.l und 
Rev.IIAdd.l) ................................................ . 

Einhaltung der olympischen Waffenruhe (A/48fL.9/Rev.l und Rev.lI Add.l) ...... . 
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48/1. Aufllebu g der Sanktionen gegen Südafrika 

Dt'e Generalvers 

in Anbetracht dessen, daß der Übergang zur Demokratie 
inzwischen im Recht Südafrikas festgeschrieben ist, 

eingedenk der 
Konsens verabschi 
deren zerstörerisc 

iele der am 14. Dezember 1989 im 
deten Erklärung über die Apartheid und 
Folgen im südlichen Afrika', 

1. beschließt, daß alle von der Generalversammlung 
beschlossenen Bestimmungen bezüglich des Verbots oder der 
Beschränkung von Wrrtschaftsbeziehungen mit Südafrika und 
seinen Staatsangehörigen, gleichgültig, ob es sich dabei um 
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juristische oder natürliche Personen handelt, insbesondere auf 
den Gebieten Handel, Investitionen, Finanzwesen, Reisen 
und Verkehr, mit dem Tag der Verabschiedung dieser 
Resolution wirkungslos werden, und ersucht alle Staaten, 
innerhalb ihres Hoheitsbereichs die erforderlichen Maßnah
men zur Aufbebung der Beschränkungen und Verbote zu 
ergreifen, die von ihnen zur Durchführung früherer Resolu
tionen und Beschlüsse der Generalversammlung verhängt 
worden waren; 

2. beschließt außerdem, daß alle von der Generalver
sammlung beschlossenen Bestimmungen bezüglich der Ver
hängung eines Embargos für die Lieferung von Erdöl und 
Erdölprodukten nach Südafrika sowie für Investitionen in die 
Erdölindustrie in diesem Land mit dem Tag, an dem der 
Übergangs-Exekutivrat seine Tätigkeit aufnimmt, wirkungs
los werden, und ersucht alle Staaten, innerhalb ihres Hoheits
bereichs die erforderlichen Maßnahmen zur Aufbebung der 
Beschränkungen und Verbote zu ergreifen, die von ihnen zur 
Durchführung früherer Resolutionen und Beschlüsse der 
Generalversammlung verhängt worden waren. 

22. Plenarsitzung 
8. Oktober 1993 

48/2. Gewährung des Beobachterstatus in der General
versammlung an die Organisation rur wirtschaftli
che Zusammenarbeit 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches der Organisation für wirt
schaftliche Zusammenarbeit, mit den Vereinten Nationen zu
sammenzuarbeiten, 

I. beschließt, die Organisation für wirtschaftliche Zusam
menarbeit einzuladen, an den Tagungen und an der Arbeit 
der Generalversammlung als Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maß
nahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifen. 

29. Plenarsitzung 
13. Oktober 1993 

48/3. Gewährung des Beohachterstatus in der General
versammlung au den Ständigen Schiedshof 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches des Ständigen Schiedshofs, 
mit den Vereinten Nationen verstärkt zusammenzuarbeiten, 

I. beschließt, den Ständigen Schiedshof einzuladen, an 
den Tagungen und an der Arbeit der Generalversammlung 
als Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maß
nahmen zur Durchführung dieser Resolution zu ergreifen. 

29. Plenarsitzung 
13. Oktober 1993 

48/4. Gewährung des Beobachterstatus in der General
versammlung an das Lateinamerikanische Parla
ment 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches des Lateinamerikanischen 
Parlaments nach einer stärkeren Zusammenarbeit mit den 
Vereinten Nationen, 

I. beschließt, das Lateinamerikanische Parlament einzu
laden, an den Tagungen und an der Arbeit der Generalver
sammlung als Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Schrit
te zur Durchführung dieser Resolution zu unternehmen. 

29. Plenarsitzung 
13. Oktober 1993 

48/5. Gewährung des Beobachterstatus in der General
versammlung an die Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Wunsches der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa. ihre Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen zu verstärken, 

I. beschließt, die Konferenz über Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa einzuladen, an den Tagungen und 
an der Arbeit der Generalversammlung als Beobachter teil
zunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen 
Schritte zur Durchführung dieser Resolution zu unternehmen. 

29. Plenarsitzung 
13. Oktober 1993 

48/6. Begehung des fünfzigsten Jahrestags der Erklä
rung der vier Nationen über allgemeine Sicherheit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die am 30. Oktober 1943 in Moskau 
erfolgte Annahme der Erklärung der vier Nationen über 
allgemeine Sicherheit, in der unter anderem gefordert wurde, 
zum frühestrnöglichen Zeitpunkt eine allgemeine internatio
nale Organisation zur Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit zu schaffen, die auf dem Grund
satz der souveränen Gleichheit aller friedliebenden Staaten 
beruhen und deren Mitgliedschaft allen diesen Staaten, ob 
groß oder klein, offenstehen würde, 

beschließt, auf ihrer Plenarsitzung am 1. November 1993 
den fünfzigsten Jahrestag der Erklärung der vier Nationen 
über allgemeine Sicherheit vom 30. Oktober 1943 zu be
gehen. 

32. Plenarsitzung 
19. Oktober 1993 

4817. Unterstützung bei der Minenräumung 

Die Generalversammlung, 

in höchstem Maße beunruhigt über die infolge von be
waffneten Konflikten immer zahlreicher vorhandenen Minen 
und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtungen, 

bestürzt über die große Anzahl von Minenopfern, ins
besondere unter der Zivilbevölkerung, und in diesem 
Zusammenhang Kenntnis nehmend von der Resolution 
1993/83 der Menschenrechtskommission vom 10. März 
1993' über die Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf das 
Leben von 'Kindern, 

ernsthaft besorgt über die schweren humanitären, sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Belastungen, die entstehen 



16 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

können, wenn Minen lIlnd andere nicht zur Wirkung gelangte 
Vorrichtungen nicht ehtfernt werden, 

eingedenk der ern~thaften Bedrohung, die Minen und 
andere nicht zur Wi ung gelangte Vorrichtungen für die 
Sicherheit, die Gesun heit und das Leben des an humanitä
ren, friedensichernden und Wiederaufbaumaßnahmen mitwir
kenden Personals dar teilen, 

in dem Bewußtsein, daß Minen ein Hindernis für den Wie
deraufbau und die wi schaftliehe Entwicklung sowie für die 
Wiederherstellung no aler sozialer Verhältnisse darstellen, 

in der Erwägung, aß die Vereinten Nationen ergänzend 
zu den Verantwortlic keiten, die von den Staaten wahrzu
nehmen sind, ihren B itrag zur Lösung der Prnbleme im Zu
sammenhang mit der Minenräumung erhöhen können. 

in dieser Hinsicht it Interesse Kenntnis nehmend von den 
Empfehlungen des G neralsekretärs in Ziffer 58 seines Be
richts vom 17. Juni 992 mit dem TItel "Agenda für den 
Frieden'" sowie von den Empfehlungen in seinem Bericht 
vom 15. Juni 1993', 

unter Hinweis auf' re Resolution 47/120 B vom 20. Sep
tember 1993 über di "Agenda für den Frieden", 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 6. Februar 1993', 

sowie unter Hin eis auf ihre Resolution 47/56 vom 
9. Dezember 1992 ü er das Übereinkommen über das Verbot 
oder die Beschränku g des Einsatzes bestimmter konventio
neller Waffen, die 'berntäßige Verletzungen verursachen 
oder unterschiedslos irken können 7 

j und insbesondere über 
das Protokoll über as Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes von Mine , Sprengfallen und anderen Vorrichtun
gen (Protokoll TI)', 

in dieser Hinsie mit Interesse feststellend, daß der 
Generalsekretär .eine Überprüfungskonferenz zur Änderung 
des genannten Ube einkommens und insbesondere seines 
Protokolls TI einbe fen hat, 

mit Befriedigung eststellend, daß das Mandat mehrerer 
Friedensoperationen nunmehr auch Bestimmungen in bezug 
auf die Minenräum genthält, 

mit Lob für die v 
Internationalen Ko 
staatlichen Organis 
zur Lösung von P 
Vorhandensein von 

System der Vereinten Nationen, dem 
'tee vom Roten Kreuz und den nicht
ionen bereits getroffenen Maßnahmen 
blemen im Zusammenhang mit dem 
inen, 

mit Genugtuung . her die Einrichtung eines koordinierten 
Minenräumprogram s im Sekretariat, 

1. beklagt die s hädlichen Folgen, die eintreten können, 
wenn nach einem ewaffneten Konflikt zurückgebliebene 
Minen und andere n cht zur Wirkung gelangte Vorrichtungen 
nicht entfernt werd n, und hält es für dringend notwendig, 
daß diese Situation ehoben wird; 

2. betont, wie ichtig es ist, daß die Vereinten Nationen 
die Aktivitäten im usammenhang mit der Minenräumung 
koordinieren, so au diejenigen der Regionalorganisationen, 
insbesondere Info ations- und Ausbildungsaktivitäten, mit 
dem Ziel, die Wirk amkeit der Feldeinsätze zu erhöhen; 

3. bittet alle in Betracht kommenden multilateralen oder 
einzelstaatlichen Programme und Organe, in ihre Aktivitäten 
zur humanitären. sozialen und wirtschaftlichen Unterstützung 
auf koordinierte Art und Weise Maßnahmen im Zusammen
hang mit der Minenräumung aufzunehmen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
vor ihrer neunundvierzigsten Tagung einen umfassenden 
Bericht über die Probleme vorzulegen, die durch die infolge 
von bewaffneten Konflikten immer zahlreicher vorhandenen 
Minen und anderen nicht zur Wirkung gelangten Vorrichtun
gen entstanden sind, sowie darüber, wie der Beitrag der 
Vereinten Nationen zur Lösung der Probleme im Zusammen
hang mit der Minenräumung erhöht werden könnte; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen 
Bericht auch eine Prüfung der finanziellen Aspekte der 
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Minenräumung 
aufzunehmen und in diesem Kontext festzustellen, ob es 
ratsam ist, einen freiwilligen Treuhandfonds einzurichten, 
insbesondere zu dem Zweck, Inforrnations- und Ausbildungs
programme im Zusammenhang mit der Minenräumung zu 
finanzieren und die Einleitung von Minenräumeinsätzen zu 
erleichtern; 

6. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrücklich, dem General
sekretär in dieser Hinsicht ihre volle Unterstützung und 
Zusammenarbeit zuteil werden zu lassen und ihm alle 
Inforntationen und Daten, die für die Abfassung dieses 
Berichts von Nutzen sein könnten, zur Verfügung zu stellen; 

7. beschließt, den Punkt "Unterstützung bei der Minen
räumung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung aufzunehmen. 

32. Plenarsitzung 
19. Oktober 1993 

48/8, Internationale Hilfe für die Normalisierung und 
den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen 
des Krieges und der Naturkatastrophen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/15 vom 20. No
vember 1990,46/109 A und B vom 17. Dezember 1991 und 
47/118 vom 18. Dezember 1992 betreffend die Situation in 
Zentralamerika, in der sie die Durchführung der am 26. Ok
tober 1990 beziehungsweise 15. August 1991 vereinbarten 
Phasen I und TI der Nationalen Vereinbarung über Wirt
schafts- und Sozialpartnerschaft begrüßt und insbesondere 
die die außergewöhnlichen Umstände in Nicaragua betreffen
de Bestimmung sowie die an die internationale Gemeinschaft 
und die internationalen Finanzierungsorganisationen gerichte
te Bitte befürwortet hat, die Durchführung der Vereinbarung 
wirksam und effizient zu unterstützen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/169 vom 
22. Dezember 1992 betreffend den Punkt "Internationale 
Hilfe für die Norrnalisierung und den Wiederaufbau Nicara
guas: Nachwirkungen des Krieges und der Naturkatastro
phen'\ in der sie die Anstrengungen der internationalen 
Gemeinschaft im Hinblick auf die Normalisierung und den 
Wiederaufbau Nicaraguas gewürdigt und um weitere Unter
stützung gebeten hat, damit die Nachwirkungen des Krieges 
und der Naturkatastrophen überwunden werden und der 
Prozeß des Wiederaufbaus und der Entwicklung vorangetrie
ben wird, 
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zutiefst besorgt über die Tatsache, daß die Naturkatastro
phen, die sich in jüngster Zeit ereignet haben, und die 
Auslandsschuldenlast die Bemühungen Nicaraguas behin
dern, die Kriegsfolgen im Rahmen einer Demokratie und 
unter den bereits erreichten makroökonomischen Bedingun
gen zu überwinden, 

die Anstrengungen anerkennend, welche die internationale 
Gemeinschaft und die Regierung Nicaraguas unternehmen, 
um Menschen, die von den Nachwirkungen des Krieges, der 
Überschwemmungen, des Vulkanausbruchs, der Flutwelle 
und des jüngsten Hurrikans betroffen sind, humanitäre und 
Katastrophenhilfe zu gewähren, 

sowie anerkennend, daß die intensiven Anstrengungen, 
welche die Regierung Nicaraguas unternimmt, um die wirt
schaftliche Wiederbelebung im Rahmen eines mit Wirt
schaftswachstum und einer gerechten Entwicklung einher
gehenden Anpassungsprozesses zu fördern, behindert worden 
sind durch Situationen der Gewalt, die Folgen des Krieges 
sind, und durch die Bedürfnisse von Tausenden von Vertrie
benen, Flüchtlingen und Arbeitslosen, die in die Wirtschafts
tätigkeit des Landes eingegliedert werden müssen, sowie 
durch die Auswirkungen der Naturkatastrophen, 

ferner anerkennend, daß die Regierung Nicaraguas be
trächtliche Fortschritte dabei erzielt, durch einen Prozeß des 
nationalen Dialogs einen breiten sozialen Konsens für die 
Annahme von Maßnahmen herbeizuführen, welche die 
Grundlagen für den Wiederaufbau und die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung legen, 

L würdigt die Anstrengungen, welche die internationale 
Gemeinschaft einschließlich der Organe und der Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen unteminunt, um die 
von der Regierung Nicaraguas im Zuge der Normalisierung 
und des nationalen Wiederaufbaus sowie der Gewährung von 
Nothilfe getroffenen Maßnahmen zu ergänzen; 

2. ermutigt die Regierung Nicaraguas, ihre Bemühungen 
um den Wiederaufbau und die nationale Aussöhnung fortzu
führen; 

3. ersucht alle Mitgliedstaaten, die internationalen Fi
nanzierungsorganisationen und die regionalen. intraregiona
len und nichtstaatlichen Organisationen, Nicaragua auch wei
terhin in flexibler Form in dem erforderlichen Umfang zu 
unterstützen und dabei die außergewöhnlichen Umstände 
Nicaraguas besonders zu berücksichtigen, damit nicht nur die 
Nachwirkungen des Krieges und der Naturkatastrophen über
wunden werden, sondern auch der Prozeß des Wiederauf -
baus, der Investition in die Gesellschaft, der Stabilisierung 
und der Entwicklung vorangetrieben wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Organen und Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen und in enger Kooperation mit den 
nicaraguanischen Behörden die Maßnahmen zur Normalisie
rung. zum Wiederaufbau, zur Stabilisierung und zur Ent
wicklung dieses Landes in jeder gebotenen Weise zu unter
stützen und in Anbetracht der Wichtigkeit dieser Maßnahmen 
für die Konsolidierung des Friedens auch weiterhin die 
rechtzeitige, umfassende, flexible und wirksame Formulie
rung und Koordination von Programmen des Systems der 
Vereinten Nationen in Nicaragua sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, Nicaragua auf 
Ersuchen seiner Regierung jede nur mögliche Hilfe zur Kon-

solidierung des Friedens zu gewähren, auf Gebieten wie der 
Ansiedlung der Vertriebenen und aus dem Kriegsdienst Ent
lassenen und der Flüchtlinge, der ländlichen Besitz- und 
Pachtverhältnisse, der unmittelbaren Versorgung von Kriegs
opfern, der Minenräumung und der Überwindung von 
Schwierigkeiten bei der WIederherstellung der Anbauzonen 
des Landes sowie allgemein im Hinblick auf einen Prozeß 
der nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Gesundung 
und Entwicklung, durch den der Friede und die Demokratie, 
die bis heute erreicht wurden, irreversibel werden; 

6. ersucht den GenemIsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Be
richt über die zur Durchführung dieser Resolution getroffe
nen Maßnahmen vorzulegen; 

7. beschließt, den Punkt "Internationale Hilfe für die 
Normalisierung und den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwir
kungen des Krieges und der Naturkatastrophen" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

35. Plenarsitzung 
22. Oktober 1993 

4819. Friedensnniversität 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 34/111 
vom 14. Dezember 1979 den Gedanken der Errichtung einer 
Friedensuniversität als internationales Hochschulzentrum für 
postgraduale Studien, Forschung und die Verbreitung von 
Wissen mit der gezielten Ausrichtung auf eine Friedensaus
bildung im Rahmen des Systems der Universität der Verein
ten Nationen gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 
35/55 vom 5. Dezember 1980 die Errichtung der Friedens
universität im Einklang mit dem Internationalen Überein
kommen über die Errichtung der Friedensuniversität' ge
billigt hat, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/8 vom 
24. Oktober 1990 und 46/11 vom 24. Oktober 1991 über den 
zehnten Iahrestag der Universität sowie den Bericht des 
Generalsekretärs über diesen I ahrestag', 

anerkennend, daß die Universität unter finanziellen Be
schränkungen gelitten hat, die sie daran gehindert haben, die 
für die Durchführung ihrer wichtigen Aufgabe notwendigen 
Aktivitäten und Programme zu entwickeln, 

sowie anerkennend, daß die Universität im Zeitraum 1991-
1993 weitgehend dank der finanziellen Beiträge Costa Ricas, 
Italiens und Spaniens sowie der Kommission der europäi
schen Gemeinschaften und anderer Beiträge seitens Stiftun
gen und nichtstaatlichen Organisationen verschiedene Akti
vitäten durchgeführt hat, 

feststellend, daß der Generalsekretär mit Unterstützung des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 1991 einen 
aus freiwilligen Beiträgen finanzierten Treuhandfonds für 
den Frieden geschaffen hat, um der Universität die Mittel an 
die Hand zu geben, die sie benötigt, um ihren Tätigkeits
bereich auf die übrige Welt auszudehnen und vollen Ge
brauch von ihren Möglichkeiten in den Bereichen Erziehung, 
Forschung und Unterstützung der Vereinten Nationen zu ma-
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ehen und ihre Aufgab zu erfüllen, die darin besteht, sich für 
die Förderung des Fri dens in der Welt einzusetzen, mit dem 
Schwerpunkt auf gezi lten Forschungs- und Ausbildungsakti
vitäten im Kontext s Berichts des Generalsekretärs mit 
dem Titel "Agenda f" den Frieden"', und zwar auf den Ge
bieten Konfliktverhüt ng, Wahrung und Konsolidierung des 
Friedens und friedIic e Beilegung von Streitigkeiten, 

unter Hinweis dara f, daß Slowenien arn 6. Juni 1992 dem 
Internationalen Über inkommen über die Errichtung der 
Friedensuniversität b igetreten ist, 

sowie unter Hinw is darauf, daß sie in ihrer Resolu
tion 46/11 beschloss n hat, in die Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tagu g und danach alle zwei Jahre einen 
Punkt mit dem Titel 'Friedensuniversität" aufzunehmen, 

\. bekundet von euem ihre Genugtuung darüber, daß 
der Generalsekretär n aus freiwilligen Beiträgen finanzier
ten Treuhandfonds f' r den Frieden eingerichtet hat, um der 
Friedensuniversität d bei behilflich zu sein, ihre Tätigkeiten 
zur Förderung des Fr edens auszuweiten und sicherzustellen, 
daß sie über die umf greicheren Ressourcen verfügt, die für 
ihre künftige Tätigk 't unverziehtbar sind; 

2. bittet die Mitg iedstaaten, die nichtstaatlichen Organi
sationen und die zwi chenstaatlichen Organe sowie interes
sierte Einzelpersone und Organisationen, Beiträge direkt an 
den Treuhandfonds ür den Frieden und zum Haushalt der 
Universität zu entric ten; 

3. bittet außerde die Mitgliedstaaten, dem Internationa
len Übereinkommen "ber die Errichtung der Friedensuniver
sität beizutreten und 0 ihre Unterstützung für eine weltweite 
Institution für Fried nsstudien zu beweisen, deren Auftrag 
die Förderung des eltfriedens ist; 

4. beschließt, ei n Punkt mit dem Titel "Friedensuniver
sität" in die Tageso nung ihrer fünfzigsten Tagung aufzu
nehmen. 

36. Plenarsitzung 
25. Oktober 1993 

48/10. Internatio aIes Jahr des Sports und des olympi
schen Idea s 

Die Generalversa mlung, 

unter Hinweis dar uf, daß das auf Initiative des Franzosen 
Pierre de Coubertin gegründete Internationale Olympische 
Komitee 1994 sein OOjähriges Bestehen feiern wird, 

unter Berücksich igung ihres Beschlusses 35/424 vom 
5. Dezember 1980 . ber Richtlinien für internationale Jahre 
und Jahrestage, 

im Hinblick dara , daß die Begehung des Internationalen 
Jahres des Sports u d des olympischen Ideals auf nationaler 
und internationaler bene vom Internationalen Olympischen 
Komitee in Zu sam enarbeit mit den internationalen Sport
verbänden und den inzelstaatlichen olympischen Komitees 
koordiniert wird, 

in der Erwägung, daß das Ziel der olympischen Bewegung 
darin besteht, durch die Erziehung der Jugendlichen der Welt 
mit Hilfe von Spo und Kultur eine friedliche und bessere 
Welt zu schaffen, 

sowie in der Erwägung, daß das olympische Ideal darin 
besteht, die internationale Verständigung unter den Jugendli
chen der Welt mit Hilfe von Sport und Kultur zu fördern, 
und daß es somit für das Internationale Jahr der Familie von 
Bedeutung ist, das gemäß Resolution 44/82 der Generalver
sammlung vom 8. Dezember 1989 im Jahre 1994 begangen 
wird, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Vorbereitungen für das 
Internationale Jahr des Sports und des olympischen Ideals 
weder für die Vereinten Nationen noch für ihre Mitgliedstaa
ten irgendwelche finanziellen Auswirkungen haben werden 
und daß es auch nicht notwendig ist, hierfür einen Verwal
tungsapparat zu schaffen, 

I. erklärt das Jahr 1994 zum Internationalen Jahr des 
Sports und des olympischen Ideals; 

2. beglückwünscht die olympische Bewegung zu ihrem 
Ideal, das darin besteht, die internationale Verständigung 
unter den Jugendlichen der Welt mit Hilfe von Sport und 
Kultur zu fördern; 

3. befürwortet den Aufruf des Internationalen Olympi
schen Komitees zur Schaffung einer friedlichen und besseren 
Welt mit Hilfe des Sports, der in der Resolution CMI 
Res.1472 (LVIII) unterstützt wurde, die der Ministerrat der 
Organisation der afrikanischen Einheit auf seiner vom 21. bis 
26. Juni 1993 in Kairo abgehaltenen achtundfünfzigsten 
ordentlichen Tagung verabschiedet hat; 

4. bittet alle Staaten, Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und interessierten nichtstaatlichen 
Organisationen, sich an der Begehung des Jahres zu beteili
gen und mit dem Generalsekretär im Hinblick auf die Ver
wirklichung der Ziele des Jahres zusammenzuarbeiten; 

5. ersucht den Generalsekretär, mit dem Internationalen 
Olympischen Komitee bei dessen Bemühungen um die 
Förderung der Begehung des Jahres zusammenzuarbeiten. 

36. Plenarsitzung 
25. Oktober 1993 

48/11, EinhaItung der olympischen Waffenruhe 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht des Aufrufs des Internationalen Olympi
schen Komitees zur Einhaltung einer olympischen Waffenru
he, der von einhundertvierundachtzig olympischen Komitees 
unterstützt und dem Generalsekretär vorgelegt wurde, 

in Anerkennung dessen, daß die olympische Bewegung das 
Ziel verfolgt, durch die Erziehung der Jugend der Welt mit 
Hilfe des Sports, der ohne Diskriminierung und im olympi
schen Oeist betrieben wird, was gegenseitiges Verständnis 
gepaart mit Freundschaft, Solidarität und FairneB erfordert, 
eine friedliche und bessere Welt zu schaffen, 

sowie in Anerkennung der Bemühungen, die das Inter
nationale Olympische Komitee unternimmt, um die antike 
griechische Tradition der Ekecheirle oder "olympischen Waf
fenruhe" wiederzubeleben und so zur internationalen Ver
ständigung und der Erhaltung des Friedens beizutragen, 

unter Hinweis auf die Resolution CMlRes.1472 (LVIII), 
die den Aufruf zur Einhaltung einer olympischen Waffenru
he unterstützt und die vom Ministerrat der Organisation der 
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afrikanischen Einheit auf seiner vom 21. bis 26. Juni 1993 
in Kairo abgehaltenen achtundfünfzigsten ordentlichen Ta
gung verabschiedet und von der Versammlung der Staats
und Regierungschefs dieser Organisation unterstützt wurde, 

ferner in Anerkennung des wertvollen Beitrags, den der 
Aufruf des Internationalen Olympischen Komitees zur Ein
haltung einer olympischen Waffenruhe zur Förderung der 
Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen 
leisten könnte, 

1. würdigt die Anstrengungen des Internationalen Olym
pischen Komitees, der internationalen Sportverbände und der 
nationalen olympischen Komitees, die Jugend der Welt für 
die Sache des Friedens zu mobilisieren; 

2. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, im Einklang 
mit dem Aufruf des Internationalen Olympischen Komitees 
vom siebenten Tag vor der Eröffnung und bis zum siebenten 
Tage nach der Beendigung Olympischer Spiele die olympi
sche Waffenruhe einzuhalten; 

3. verweist auf die Idee der olympischen Waffenruhe, die 
im antiken Griechenland den Geist der Brüderlichkeit und 
der Verständigung zwischen den Völkern verkörperte, und 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Initiative 
zur individuellen und gemeinsamen Einhaltung der Waffen
ruhe zu ergreifen und in Übereinstimmung mit den Zielen 
und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen die 
friedliche Beilegung aller internationalen Konflikte anzustre
ben; 

4. ruft alle Mitgliedstaaten auf, mit dem Internationalen 
Olympischen Komitee bei seinen Bemühungen um die För
derung der olympischen Waffenruhe zusammenzuarbeiten; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Einhaltung der olym
pischen Waffenruhe unter den Mitgliedstaaten zu fördern, 
indem er die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf den 
Beitrag lenkt, den eine solche Waffenruhe zur Förderung der 
internationalen Verständigung und der Wahrung des Friedens 
und des guten Willens leisten könnte, und mit dem Interna
tionalen Olympischen Komitee bei der Verwirklichung dieses 
Ziels zusammenzuarbeiten. 

36. Plenarsitzung 
25. Oktober 1993 

48112. Maßnahmen zur Verstärkung der internationa
len Zusammenarbeit gegen die unerlauhte Ge
winnung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen, den unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, 
die unerlaubte Nachfrage danach, den unerlanb
ten Verkehr damit und die unerlaubte Vertei
lnng dieser Stoffe sowie damit zusammenhängen
de Aktivitäten 

Die Generalversammlung, 

zutiefst beunruhigt über das Maß, in dem der Drogenmiß
brauch, die unerlaubte Gewinnung von Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen und der unerlaubte Verkehr mit diesen 
Stoffen, welche die Gesundheit und das Wohlergehen von 
Mi11ionen Menschen, insbesondere Jugendlichen, in allen 
Ländern der WeIt bedrohen, weiter zunehmen, 

zutiefst besorgt über die Ausbreitung des Drogenproblems, 
das für die Regierungen. die es zu bekämpfen suchen, immer 
höhere wirtschaftliche Kosten mit sich bringt, nicht wieder-

gutzumachende Verluste an Menschenleben verursacht und 
die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Strukturen der 
von Gewalthandlungen betroffenen Länder bedroht, 

zutiefst beunruhigt über die wachsende Gewalttätigkeit und 
immer größere wirtschaftliche Macht der mit der Gewinnung 
von, dem Verkehr mit und der Verteilung von Drogen, Waf
fen sowie Vorprodukten und wesentlichen Chemikalien be
faßten kriminellen Organisationen, die es ihnen zuweilen 
ermöglicht, sich dem Zugriff des Gesetzes zu entziehen, 

eingedenk ihrer Resolution 47/99 vom 16. Dezember 1992, 
in der sie beschloß, vier Plenarsitzungen auf hoher Ebene 
abzuhalten. um die internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Drogenbekämpfung im Einklang mit den interna
tionalen Verträgen über die Drogenbekämpfung, der auf der 
Internationalen Konferenz über Drogenmißbrauch und uner
laubten Suchtstoffverkehr verabschiedeten Umfassenden 
multidisziplinären Konzeption für künftige Aktivitäten zur 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs 10, dem auf ihrer sieb
zehnten Sondertagung am 23. Februar 1990 verabschiedeten 
Weltweiten Aktionsprogramm" und anderen einschlägigen 
Dokumenten zu verbessern, 

erneut erklärend, daß die Regierungen, die Vereinten 
Nationen und alle anderen zuständigen nationalen, regionalen 
und internationalen Organisationen Maßnahmen gegen den 
Drogenmißbrauch und die unerlaubte Gewinnung von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen sowie gegen den 
unerlaubten Verkehr damit höhere Priorität zuweisen müssen, 

Kenntnis nehmend von den bestehenden Drogenüberein
künften, dem Weltweiten Aktionsprogramm und dem Sy
stemweiten Aktionsplan der Vereinten Nationen zur Bekämp
fung des Drogenmißbrauchs12

, die einen soliden und umfas
senden Rahmen für die Aktivitäten der Staaten und aner 
zuständigen internationalen Organisationen auf dem Gebiet 
der Drogenbökämpfung enthalten, und betonend, daß die zur 
Umsetzung dieser Instrumente unternommenen Maßnahmen 
aufeinander abgestimmt werden müssen, 

mit Genugtuung über die Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft und die von den Staats- und Regierungschefs 
auf höchster Ebene eingegangene unwiderrufliche Verpflich
tung zu wesentlich größeren Anstrengungen zur Koordinie
rung der Maßnahmen und zur Festlegung von Prioritäten bei 
der internationalen Bekämpfung des Drogenmißbrauchs, der 
unerlaubten Drogengewinnung und des unerlaubten Drogen
verkehrs, 

überzeugt, daß die Regierungen in Anbetracht des Aus
maßes und des globalen Charakters des Drogenproblems 
unbedingt größere Anstrengungen unternehmen müssen, um 
ausgehend von dem Grundsatz der gemeinsamen Verantwor
tung die konzertierten Maßnahmen und die internationale 
Zusammenarbeit zu verstärken, 

anerkennend, daß unter gewissen Umständen eine offen
sichtliche Verbindung zwischen der Armut und der Zunahme 
der unerlaubten Gewinnung von Suchtstoffen und psychotro
pen Stoffen und dem unerlaubten Verkehr damit besteht und 
daß die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der von 
dem unerlaubten Drogenhandel betroffenen Länder geeignete 
Maßnahmen erfordert, so auch eine verstärkte internationale 
Zusammenarbeit zur Unterstützung alternativer Entwick
lungsaktivitäten in den in diesen Ländern in Mitleidenschaft 
gezogenen Gebieten, 
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sowie anerkennend, daß es Aufgabe der Regierungen ist, 
die Annut zu mildet." die Abhängigkeit ihrer Bürger von 
Suchtstoffen und de~ Gewinnung von Suchtstoffen zu ver
mindern und gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Suchtstoffen durchzusetzen, 

ferner anerkennend, daß das Ausmaß der Drogengefahr die 
Ausarbeitung neuer Strategien, Vorgehensweisen, Zielsetzun
gen und Wege einer iverstärkten internationalen Zusammen
arbeit erfordert, dUrfh die unter Achtung der Souveränität 
der Staaten wirksam r gegen die internationalen Operationen 
derjenigen vorgegeg ngen werden kann, die sich durch den 
unerlaubten Verkehr mit Drogen, Waffen sowie Vorproduk
ten und wesentliche Chemikalien bereichern und dadurch 
die Stabilität zahlrei her Gesellschaften in der Welt gefähr
den, 

1. bringt erneut hre Entschlossenheit zum Ausdruck, die 
internationale Zusa menarbeit weiter zu stärken und wesent
lich größere Anstreqgungen zu unternehmen, um die uner
laubte Gewinnung vbn Suchtstoffen und psychotropen Stof
fen, den unerlaubte~ Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage danach, en unerlaubten Verkehr damit und die 
unerlaubte Verteilun dieser Stoffe zu bekämpfen, ausgehend 
von dem Grundsatz der geteilten Verantwortung und unter 
Berücksichtigung d r bisherigen Erfahrungen; 

2. fordert die S aten auf, soweit noch nicht geschehen, 
das Einheits-Überei kommen von 1961 über SuchtstoffeL3 

sowie das durch d Protokoll von 1972 geänderte Überein
kommenl4

, das Üb" einkommen von 1971 über psychotrope 
Stoffe" und das reinkommen der Vereinten Nationen 
von 1988 gegen de unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen 
und psychotropen toffen 16 zu ratifizieren und alle Bestim
mungen dieser Übe inkünfte vollinhaltlich anzuwenden; 

3. fordert alle Staaten auf, geeignete innerstaatliche 
Gesetze und Rechts orschriften zu erlassen, ihr Justizsystem 
zu stärken und in usammenarbeit mit anderen Staaten im 
Einklang mit den enannten internationalen Instrumenten 
wirksame Aktivitä n auf dem Gebiet der Drogenbekämp
fung durchzuführe ; 

4. unterstreicht die Rolle, die der Suchtstoffkommission 
als dem hauptsächi ehen Organ der Vereinten Nationen für 
Grundsatzentschei ngen auf dem Gebiet der Drogenbe
kämpfung zukom 

5. bekräftigt di führende Rolle des Programms der Ver
einten Nationen für ie internationale Drogenbekämpfung als 
Schaltstelle für d s konzertierte internationale Vorgehen 
gegen den Drogen 'ßbrauch und als Organ für die interna
tionale Koordinie ng der Aktivitäten auf dem Gebiet der 
Drogenbekämpfun , insbesondere im Rahmen des Systems 
der Vereinten Nati nen; 

6. fordert die taaten auf, alle erforderlichen Maßnah
men zu ergreifen, um die in dem Weltweiten Aktionspro
gramm enthaltene Empfehlungen auf nationaler, regionaler 
und internationale Ebene umzusetzen; 

7. erkllin eme t, daß der Beitrag der Programme und 
Organisationen de Vereinten Nationen zur Umsetzung des 
Weltweiten Aktion programms auch weiterhin im Einklang 
mit dem Systemw iten Aktionsplan der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung d s Drogenmißbrauchs koordiniert werden 
soll und daß die iden Leitungsgremien der betreffenden 
Programme und ganisationen vertretenen Staaten sicher-

stellen sollen, daß in ihrer Tagesordnung Aktivitäten auf dem 
Gebiet der Drogenbekämpfung systematisch der entsprechen
de Vorrang eingeräumt wird; 

8. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, auf seinem 
Tagungsteil für Koordinierungsfragen im Jahr 1994 den 
Stand der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des 
Systems der Vereinten Nationen gegen die unerlaubte Ge
winnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, den 
unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte Nachfrage 
danach, den unerlaubten Verkehr damit und die unerlaubte 
Verteilung dieser Stoffe zu prüfen, mit dem Ziel, Mittel und 
Wege zur Verbesserung dieser Zusammenarbeit zu empfeh
len und der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzig
sten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

9. ersucht die Suchtstoffkommission, die auf nationaler 
und internationaler Ebene getroffenen Maßnahmen zur Um
setzung der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
Drogenbekämpfung mit Unterstützung des Programms der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung 
und in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Suchtstoff
Kontrollamt zu überwachen und zu evaluieren, mit dem Ziel, 
Bereiche, in denen zufriedenstellende Fortschritte erzielt 
wurden, sowie Schwachstellen aufzuzeigen, und dem Ta
gungsteil des Wirtschafts- und Sozialrats auf hoher Ebene im 
Jahr 1995 nach Bedarf geeignete Anpassungen der Aktivitä
ten auf dem Gebiet der Drogenbekämpfung zu empfehlen; 

10. ersucht die Suchtstoffkommission und den Wirt
schafts- und Sozialrat, mit Unterstützung des Programms der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung 
und des Internationalen Suchtstoff-Kontrollamts die folgen
den Punkte zu prüfen und dazu Empfehlungen abzugeben, 
ausgehend von dem Grundsatz der geteilten Verantwortung 
und einem ausgewogenen, umfassenden und multidisziplinä
ren Vorgehen und ohne andere Aspekte auszuschließen, die 
behandelt werden könnten: 

a) Verstärkung der Politiken und Strategien zur Verhü
tung, Verminderung und Beseitigung der unerlaubten Nach
frage, unter besonderer Betonung der Notwendigkeit, daß 
jede Regierung der Behandlung, der Rehabilitation, der 
Infonnation und Aufklärungskampagnen zur Reduzierung der 
Nachfrage höhere Priorität einräumt; 

b) Behandlung von Möglichkeiten zur Verstärkung und 
Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Drogenbekämpfung bei der Durchführung alter
nativer Entwicklungsprogramme, mit dem Ziel, die uner
laubte Drogengewinnung und den unerlaubten Drogenverkehr 
im Rahmen einer bestandfähigen Entwicklung zu beseitigen 
und so die Lebensbedingungen zu verbessern und zur Be
seitigung der extremen Annut beizutragen; 

c) sorgfaltige Prüfung der verschiedenen Aspekte des 
Problems und Unterbreitung von Empfehlungen an die Re
gierungen, aus denen hervorgeht, in welchen Bereichen eine 
Aktualisierung und Harmonisierung der innerstaatlichen 
Gesetze und Rechtsvorschriften unter Umständen angezeigt 
ist; 

d) Verstärkung der internationalen Bekämpfung von in
ternationalen kriminellen Drogenorganisationen, die eine 
ernsthafte Bedrohung der Bemühungen zum Aufbau und zur 
Stärkung der Demokratie, zur Aufrechterhaltung eines be
standfahigen Wirtschaftswachstums und zum Schutz der Um
welt darstellen; 
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e) Berücksichtigung der Situation der Transit- und Erzeu
gerländer sowie der entscheidenden Rolle, die ihnen in die
sem Kampf zukommt, mit dem Ziel, sie bei ihren Anstren
gungen zu unterstützen~ 

f) Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit zur 
Beseitigung der zunehmenden und gefährlichen Verbindun
gen zwischen Terroristengruppen, Drogenhändlern und deren 
paramiJitärischen Banden sowie anderen bewaffneten krimi
nellen Gruppen, die zu jedweder Form der Gewalt gegriffen 
haben und so die demokratischen Institutionen der Staaten 
untergraben und grundlegende Menschenrechte verletzen; 

g) Prüfung der Frage der Bestrafung der mit dem Dro
genhandel, einschließlich der Geldwäsche und des Waffen
handels, zusammenhängenden Straftaten und Unterbreitung 
diesbezüglicher Empfehlungen; 

h) Verstärkung der Aufmerksamkeit, welche der Umset
zung aller Bestimmungen des Übereinkommens der Verein
ten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Sucht
stoffen und psychotropen Stoffen zugewendet wird, mit 
besonderem Gewicht auf der Aufspürung der Gewinne und 
Geldwäscheoperationen von Drogenhändlern, verstärkten 
Unterbindungsmaßnahmen zu Lande, zur See und in der Luft 
und auf der verstärkten Kontrolle der Vorprodukte und 
wesentlichen Chemikalien; 

z) Förderung und Verstärkung der Entwicklung der 
Humanressoureen, einschließlich der Durchführung von 
Ausbildungsprogrammen, die sich mit der unerlaubten 
Nachfrage, dem unerlaubten Angebot und dem unerlaubten 
Verkehr befassen; 

j) Förderung und Ennutigung der aktiven Mitwirkung 
von nichtstaatlichen Organisationen und des Privatsektors an 
der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten des 
Drogenproblems; 

k) Berücksichtigung, im Zuge ihrer Arbeit, der im 
Schlußbericht des Generalsekretärs enthaltenen Empfehlun
gen betreffend die Durchführung des Weltweiten Aktions
programms dureh die Mitgliedstaaten"; 

11. bittet die Suchtstoffkommission, auf ihrer nächsten 
Tagung die erforderlichen Maßnahmen zur Durchführung 
dieser Resolution zu ergreifen und dabei auch die Möglich
keit der Einberufung einer Ad-hoc-Sachverständigengruppe 
zu erwägen, welche die Aufgabe hätte, die oben erwähnten 
Fragen zu prüfen und konkrete maßnahmenorientierte Emp
fehlungen abzugeben, und der Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat über 
ihre Erkenntnisse Bericht zu erstatten. 

42. Plenarsitzung 
28. Oktober 1993 

48/13. Vollmachten der Vertreter auf der achtundvier
zigsten Tagung der Generalversammlung 

A 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des ersten Berichts des Vollmachten
prüfungsausschusses und der darin enthaltenen Empfeh
lung", 

billigt den ersten Bericht des Vollmachtenprüfungsaus
schusses. 

B 

Die Generalversammlungt 

43. Plenarsitzung 
29. Oktober 1993 

nach Behandlung des zweiten Berichts des Vollmachten
prüfungsausschusses und der darin enthaltenen Empfeh
lung19

, 

billigt den zweiten Bericht des Vollmachtenprüfungsaus
schusses. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/14. Bericht der Internationalen Atomenergie-Orga
nisation 

Die Generalversammlung, 

nach Erhalt des Berichts der Internationalen Atomenergie
Organisation an die Generalversammlung für das Jahr 
1992'°, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Generaldirektors 
der Internationalen Atomenergie-Organisation vom 1. No
vember 19932

\ in der er zusätzliche Infonnationen über die 
wichtigsten Entwicklungen in der Tätigkeit der Organisation 
im Jahr 1993 gab, 

in Anerkennung der Bedeutung der Arbeit der Organi
sation, die darin besteht, entsprechend ihrer Satzung die 
Anwendung der Kernenergie für friedliche Zwecke weiter zu 
fördern, 

sowie anerkennend, daß die Entwicklungsländer einen 
besonderen Bedarf an technischer Unterstützung seitens der 
Organisation hahen, damit sie aus der Anwendung der 
Kerntechnik für friedliche Zwecke sowie aus dem Beitrag 
der Kernenergie zu ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 
wirklichen Nutzen ziehen können, 

im Bewußtsein der wichtigen Arbeit, die die Organisation 
durch die Anwendung der die Kemmaterialüberwachung 
betreffenden Bestimmungen des Vertrages über die Nichtver
breitung von Kernwaffen" und anderer, auf ähnliche Ziele 
gerichteter internationaler Verträge und Übereinkünfte sowie 
dadurch leistet, daß sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
dafür sorgt, daß die von ihr oder auf ihr Ersuchen bezie
hungsweise unter ihrer Überwachung oder Kontrolle gewähr
te Hilfe im Einklang mit Artikel II ihrer Satzung nicht zur 
Förderung militärischer Zwecke benutzt wird, 

ferner in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die 
Organisation in Fragen der Kernenergie, der Anwendung 
kerntechnischer Methoden und Verfahren, der nuklearen 
Sicherheit, des Strahlenschutzes und der Behandlung 
radioaktiver Abfalle leistet, insbesondere auch ihrer Arbeit 
zur Unterstützung der Entwicklungsländer auf allen diesen 
Gebieten, 

unter erneuter Betonung der Notwendigkeit strengster 
Sicherheitsnonnen bei der Planung und beim Betrieb 
kerntechnischer Anlagen, damit die Risiken für Leben, 
Gesundheit und Umwelt auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden, 
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im Hinblick auf <jie Erklärungen und Maßnahmen der 
Organisation betreff: d Iraks Nichteinhaltung seiner Nicht
verbreitungsverpflieh ngen, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen GOV12636 vom 
25. Februar 1993, V/2639 vom 18. März 1993, GOV/ 
2645 vom 1. April I 93 und GOVI2692 vom 23. September 
1993 des Gouverneu srats der Internationalen Atomenergie
Organisation im Zu ammenhang mit der Umsetzung des 
Abkommens zwisch n der Organisation und der Demokrati
schen Volksrepublik Korea über die Anwendung der Kern
materialüberwachun im Zusammenhang mit dem Vertrag 
über die Nichtverb itung von Kernwaffen und von der 
Resolution 825 (199 ) des Sicherheitsrats vom 11. Mai 1993 
sowie mit dem Aus ruck ihrer ernsten Besorgnis darüber, 
daß die Demokratisc e Volksrepublik Korea ihren Verpflich
tungen in bezug a f die Kernmaterialüberwachung nicht 
nachgekommen ist nd die Nichteinhaltung vor kurzem auf 
weitere Bereiche au gedehnt hat, 

eingedenk der Re olutionen GC(XXXVII)/RES/614 über 
Maßnahmen zur Lö ung von internationalen Problemen im 
Zusammenhang mit der Behandlung von radioaktiven Ab
fallen, GC(XXXVm /RES/615 über die Festigung der nu
klearen Sicherheit durch den baldigen Abschluß einer 
Konvention über nu eare Sicherheit, GC(XXXVII)/RES/616 
über die prakrische nwendung der Lebensmittelbestrahlung 
in den Entwicklun sländern, GC(XXXVII)/RES/617 über 
einen Plan für eine wirtschaftliche Trinkwasserherstellung, 
GC(XXXVTI)/RES/ 18 über die Stärkung der Hauptaktivitä
ten der Organisation GC(XXXVTI)/RES/619 über die Erhö
hung der Effektivitä und die Verbesserung der Effizienz des 
Kernmaterialüberw 'hungssystems, GC(XXXVTI)/RES/624 
über die Umsetzun des Abkommens zwischen der Organi
sation und der Dem kratischen Volksrepublik Korea über die 
Anwendung der K nmaterialüberwachung im Zusammen
hang mit dem Y, rtrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen, GC( VII)/RES/625 über eine kernwaffen
freie Zone in Afrika GC(XXXVII)/RES/626 über die Durch
führung der Resolu onen des Sicherheitsrats 687 (1991), 707 
(1991) und 715 (I I) zu Irak und GC(XXXVII)/RES/627 
über die Anwendun der Kernmaterialüberwachung der Or
ganisation im Nah n Osten, die von der Generalkonferenz 
der Organisation au ihrer siebenunddreißigsten ordentlichen 
Tagung am 1. Okto er 1993 verabschiedet wurden", 

1. nimmt Kenn is von dem Bericht der Internationalen 
Atomenergie-Orga isation20

; 

2. bekräftigt i Vertrauen in die Rolle der Organisation 
bei der Anwendun der Kernenergie für friedliche Zwecke; 

3. begrüßt die Wiederernennung von Hans Blix zum 
Generaldirektor de Organisation; 

4. bittet alle taaten nachdrücklich, sich um eine 
effektive und har onische internationale Zusammenarbeit 
bei der Durchfü ng der Arbeit der Organisation gemäß 
ihrer Satzung, bei er Förderung der Nutzung der Kernener
gie und der Anwe ung der erforderlichen Maßnahmen zur 
weiteren Erhöhun der Sicherheit von kerntechnischen 
Anlagen und zur m -glichst weitgehenden Verminderung von 
Risiken für Leben Gesundheit und Umwelt, beim Ausbau 
der technischen Hi fe und Zusammenarbeit für die Entwick
lungsländer und b der Gewährleistung der Effektivität und 
Effizienz des Kern aterialüberwachungssystems der Organi
sation zu bemühen; 

5. begrüßt die von der Organisation im Hinblick auf die 
Stärkung ihres Kernmaterialüberwachungssystems gefaßten 
Beschlüsse; 

6. begrüßt außerdem die von der Organisation im Hin
blick auf den Ausbau ihrer Aktivitäten der technischen Hilfe 
und Zusammenarbeit gefaßten Beschlüsse; 

7. würdigt die unparteilichen Bemühungen des General
direktors und des Sekretariats der Organisation um die 
Durchführung des Kernmaterialüberwachungsabkommens, 
das sich zwischen der Organisation und der Demokratischen 
Volksrepublik Korea nach wie vor in Kraft befindet, und 
bittet die Demokratische Volksrepublik Korea nachdrücklich, 
mit der Organisation bei der vollständigen Umsetzung des 
Kernmaterialüberwachungsabkommens umgehend zusam
menzuarbeiten; 

8. würdigt außerdem die energischen Anstrengungen, die 
der Generaldirektor der Organisation und seine Mitarbeiter 
im Hinblick auf die Durchführung der Resolutionen des 
Sicherheitsrats 687 (1991) vom 3. April 1991, 707 (1991) 
vom 15. August 1991 und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 
unternommen haben, und unterstützt die Bemühungen des 
Generaldirekrors, die notwendigen Maßnahmen zur Durch
führung des Plans für die künftige laufende Kernmaterial
überwachung im Einklang mit Resolution 715 (1991) des 
Sicherheitsrats einzuleiten; 

9. ersucht den Generalsekretär, dem Generaldirektor der 
Organisation das Protokoll der achtundvierzigsten Tagung 
der Generalversammlung zu übennitteIn, soweit es sich auf 
die Tätigkeit der Organisation bezieht. 

46. Plenarsitzung 
1. November 1993 

48/15. Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgut 
an die Ursprungsländer 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3026 A (XXVII) vom 
18. Dezember 1972, 3148 (XXVllI) vom 14. Dezember 
1973,3187 (XXVllI) vom 18. Dezember 1973, 3391 (XXX) 
vom 19. November 1975, 31140 vom 30. November 1976, 
32/18 vom 11. November 1977,33/50 vom 14. Dezember 
1978, 34/64 vom 29. November 1979, 35/127 und 35/128 
vom 11. Dezember 1980, 36/64 vom 27. November 1981, 
38/34 vom 25. November 1983, 40/19 vom 21. November 
1985, 42n vom 22. Oktober 1987, 44/18 vom 6. November 
1989 und 46/10 vom 22. Oktober 1991, 

sowie unter Hinweis auf das von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur am 14. November 1970 verabschiedete 
Übereinkommen über die Mittel zum Verbot und zur Ver
hütung der unerlaubten Einfuhr, Ausfuhr und Eigentums
übertragung von Kulturgut", 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem in Zusam
men",rbeit mit dem Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs", 

mit Befriedigung feststellend, daß auf ihren Aufruf hin 
weitere Mitgliedstaaten Vertragspartei des Übereinkommens 
geworden sind, 
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sich der Bedeutung bewußt, welche die Ursprungsländer 
insofern der Rückgabe von für sie in geistiger und kultureller 
Hinsicht grundlegend wertvollem Kulturgut beimessen, als 
sie repräsentative Sammlungen ihres kulturellen Erbes zu
sammenstellen können. 

in Bekräftigung der Bedeutung von Inventaren als einem 
unerläßlichen Hilfsmittel für das Verständnis und den Schutz 
von Kulturgut und für die Erfassung von verstreutem 
kulturellem Erbe sowie als Beitrag zur Förderung der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Erkenntnis und zur 
Verständigung zwischen den Kulturen, 

zutiefst besorgt darüber, daß heimliche Ausgrabungen und 
der unerlaubte Handel mit Kulturgut das kulturelle Erbe aller 
Völker weiter verarmen lassen. 

in erneuter Unterstützung des feierlichen Aufrufs des 
Generaldirektors der Organisation der Vereinten Nationen ftir 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur vom 7. Juni 1978 zur 
Rückgabe unersetzlichen kulturellen Erbes an diejenigen, die 
es hervorgebracht haben, 

I. beglückwünscht die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und den 
Zwischenstaatlichen Ausschuß für die Förderung der 
Rückgabe beziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung 
der Rückerstattung von Kulturgut an das Ursprungsland zu 
der Arbeit, die sie - insbesondere durch die Förderung 
bilateraler Verhandlungen - im Hinblick auf die Rückgabe 
oder Rückerstattung von Kulturgut, die Erstellung von 
Inventaren beweglichen Kulturguts, die Einschränkung des 
unerlaubten Handels mit Kulturgut und die Unterrichtung der 
Öffentlichkeit geleistet haben; 

2. erklärt erneut, daß die Rückerstattung von Kunst
gegenständen, Denkmälern, Museumsstücken, Archiven, 
Handschriften, Dokumenten und allen anderen Kultur- oder 
Kunstschätzen eines Landes durch eine fruchtbare Zu
sammenarbeit zwischen entwickelten Ländern und Entwick
lungsländern zur Stärkung der internationalen Zusammen
arbeit und zur Erhaltung und zum Gedeihen universeller 
kultureller Werte beiträgt; 

3. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die erforderlichen 
gesetzlichen Maßnahmen zum Schutz ihres eigenen Erbes 
und des Erbes anderer Völker zu treffen beziehungsweise 
diese weiter auszubauen; 

4. ersucht die Mitgliedstaaten, die Möglichkeit zu unter
suchen, in Ausgrabungsgenehmigungen eine Klausel aufzu
nehmen, der zufolge Archäologen und Paläontologen jedes 
bei den Ausgrabungen zutage geförderte Objekt sofort nach 
seiner Entdeckung für die staatlichen Behörden fotografisch 
zu dokumentieren haben; 

5. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur damit fortzufahren, systematische Inventa
re des auf ihrem Hoheitsgebiet vorhandenen Kulturguts 
sowie ihres kulturellen Eigentums im Ausland zu erstellen; 

6. empfiehlt den Mitgliedstaaten außerdem sicherzustel
len, daß in die Inventare von Museumssammlungen nicht nur 
die ausgestellten, sondern auch die im Lager befindlichen 
Objekte aufgenommen werden und daß sie die gesamte er
forderliche Dokumentation, insbesondere Fotografien jedes 
Objekts, enthalten; 

7. bittet außerdem Mitgliedstaaten, die um die Bergung 
von Kultur- und Kunstschätzen vom Meeresboden bemüht 
sind, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht Staaten, die 
eine historische und kulturelle Beziehung zu diesen Schätzen 
haben, durch gegenseitig annehmbare Bedingungen die 
Mitwirkung zu ermöglichen; 

8. appelliert an die Mitgliedstaaten, mit dem Zwischen
staatlichen Ausschuß für die Förderung der Rückgabe be
ziehungsweise im Falle unerlaubter Aneignung der Rücker
stattung von Kulturgut an das Ursprungsland eng zusammen
zuarbeiten und dazu bilaterale Abkommen zu schließen; 

9. appelliert außerdem an die Mitgliedstaaten, die Mas
senmedien sowie die Bildungs- und Kultureinrichtungen dazu 
anzuregen, sich hinsichtlich der Rückgabe oder Rückerstat
tung von Kulturgut an das Ursprungsland um eine umfassen
dere und allgemeinere Bewußtseinsbildung zu bemühen; 

10. ersucht die Vertragsstaaten des Übereinkommens über 
die Mittel zum Verbot und zur Verhütung der unerlaubten 
Einfuhr, Ausfuhr und Eigentumsübertragung von Kulturgut, 
den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Gene
raldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur voll über die Maßnah
men unterrichtet zu halten, die sie ergreifen, um die Anwen
dung des Übereinkommens auf nationaler Ebene sicherzu
stellen; 

11. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung. 
Wissenschaft und Kultur, auch weiterhin alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, um die Verwirklichung der genannten Ziele 
zu erreichen; 

12. begrüßt die stetige Zunahme der Zahl der Vertrags
staaten des Übereinkommens; 

13. bittet erneut die Mitgliedstaaten, das Übereinkommen, 
soweit noch nicht geschehen, zu unterzeichnen und zu 
ratifizieren; 

14. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
dem Generaldirektor der Organisation der Vereinten Natio
nen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur der General ver
sammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung einen Bericht über 
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

15. beschließt, den Punkt "Rückgabe oder Rückerstattung 
von Kulturgut an die Ursprungsländer" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

47. Plenarsitzung 
2. November 1993 

48/16. Notwendigkeit der Beendigung der von den 
Vereinigten Staaten von Amerika verhängten 
Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade 
gegen Knba 

Die Generalversammlung, 

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu 
fördern, 

unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der 
souveränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und 
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der 
Freiheit des Handels und der internationalen Schiffaltrt, die 
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ebenfalls in zahlreichen internationalen Rechtsakten ver
ankert sind, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung, welche die Staats
und Regierungschefs auf dem vom 15, bis 16. Juli 1993 in 
Salvador (Brasilien), abgehaltenen dritten iberoamerika
nischen Gipfeltreffenbezüglicb der Notwendigkeit abgege
ben baben, die poli 'scben Zwecken dienende einseitige 
Anwendung von Wirt chafts- und Handelsrnaßnahmen durch 
einen Staat gegen ein n anderen Staat zu beseitigen, 

besorgt darüber, d 
und andere Vorsehri 
territoriale Auswirku 
und die legitimen In 
stehenden juristische 
Freiheit des Handels 

Mitgliedstaaten nach wie vor Gesetze 
n erlassen und anwenden, deren extra
gen die Souveränität anderer Staaten 
ressen von ihrer Rechtshoheit unter
oder natürlichen Personen sowie die 
nd der Schiffahrt beeinträchtigen, 

unter Hinweis auf i re Resolution 47/19 vom 24. Novem
ber 1992, 

davon unterrichte, daß seit der Verabschiedung von 
Resolution 47/19 wei ere Maßnahmen dieser Art, die darauf 
abzielen, die Wirtsc afts-, Handels- und Finanzblockade 
gegen Kuba zu vers ärken und auszuweiten, erlassen und 
angewandt worden s nd, sowie besorgt über die negativen 
Auswirkungen dies r Maßnahmen auf die kubanische 
Bevölkerung, 

l. nimmt Kenntn s von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Durchführu g der Resolution 47/1926

; 

2. wiederholt s~ne Aufforderung an alle Staaten, in 
Erfüllung ihrer Ve ftichtungen nach der Charta der Ver
einten Nationen und dem Völkerrecht, worin unter anderem 
die Freiheit des Han eis und der Schiffahrt festgeschrieben 
wird, vom Erlaß und von der Anwendung von Gesetzen und 
Maßnahmen der in er Präambel dieser Resolution genann
ten Art Abstand zu ehmen; 

3. richtet erneu die dringende Aufforderung an die 
Staaten, in denen so he Gesetze oder Maßnahmen bestehen 
und nach wie vor a gewandt werden, so bald wie möglich 
und in Übereinsti mung mit ihrer Rechtsordnung die 
erforderlichen Schri te zu unternehmen, um sie aufzuheben 
oder außer Kraft zu setzen; 

4. ersucht den eneralsekretär, im Benehmen mit den 
entsprechenden Org nen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen einen Bericht über die Befolgung der 
vorliegenden Resol tion im Lichte der Ziele und Grundsätze 
der Charta und des Völkerrechts zu erstellen und ihn der 
Genera]versammlun auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
zu unterbreiten; 

5. beschließt, d n Punkt "Notwendigkeit der Beendigung 
der von den Verei igten Staaten von Amerika verhängten 
Wirtschafts-, Han s- und Finanzblockade gegen Kuba" in 
die vorläufige Tag sordnung ihrer neunundvierzigsten Ta
gung aufzunehmen. 

48. Plenarsitzung 
3. November 1993 

48/17. Die Situation in Burundi 

Die Generalvers mm{ung, 

nach Behandlun des Punktes "Die Situation in Burundi", 

zutieJst besorgt über den militärischen Staatsstreich, der 
am 21. Oktober 1993 in Burundi stattgefunden hat, 

bestürzt über die feige Ermordung des Präsidenten der 
Republik und anderer politischer Führer, 

ernsthnft beunruhigt über die tragischen Folgen des 
Staatsstreichs, der Burundi in Gewalt versinken läßt und so 
zu Verlusten an Menschenleben und einer Massenvertreibung 
der Bevölkerung mit erheblichen regionalen Auswirkungen 
führt, 

1. verurteilt TÜckhnltlos den Staatsstreich, der zu einer 
abrupten und gewaltsamen Unterbrechung des in Burundi 
eingeleiteten demokratischen Prozesses geführt hat; 

2. verlangt, daß die Urheber des Putsches ihre Waffen 
niederlegen und in ihre Kasernen zurückkehren; 

3. verlnngt außerdem die sofortige Wiederherstellung der 
Demokratie und der verfassungsmäßigen Regierungsform; 

4. unterstützt die Bemühungen des Generalsekretärs, der 
Organisation der afrikanischen Einheit und der Länder der 
Region, die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung und 
den Schutz der demokratischen Institutionen in Burundi zu 
fördern; 

5. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus für 
die Entsendung eines Sonderbotschafters nach Burundi; 

6. ersucht die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, 
die internationalen Organisationen, die zwischenstaatlichen 
Organe und die nichtstaatlichen Organisationen, dem Volk 
von Burundi humanitäre Nothilfe und/oder jede andere Hilfe 
zu gewähren; 

7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben, 
bis eine Lösung der Krise gefunden ist. 

48. Plenarsitzung 
3. November 1993 

48/18. Vollständiger Abzug der ausländischen Streit· 
kräfte aus dem Hoheitsgebiet der haltischen 
Staaten 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 47/21 vom 25. November 
1992, 

nach Behandlung des Berichts des Sicherheitsrats über den 
vollständigen Abzug der ausländischen Streitkräfte aus dem 
Hoheitsgebiet der baltischen Staaten", 

im Bewußtsein der Feststellung im Bericht des Generalse
kretärs, daß "die Verzögerungen beim vollständigen Abzug 
der ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet" Est
lands und Lettlands "der internationalen Gemeinschaft zu 
Recht Sorge bereiten"", 

die Auffassung vertretend, daß die Vereinten Nationen in 
bezug auf die Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit nach den Bestimmungen ihrer Charta 
eine wichtige Funktion wahrzunehmen und eine entsprechen
de Verantwortung zu tragen haben, 

eingedenk dessen, daß der rechtzeitige Einsatz der 
vorbeugenden Diplomatie das zweckmäßigste und wirksam-
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ste Mittel ist, Spannungen abzubauen, bevor sie zu einem 
Konflikt ausarten, 

mit besonderer Genugtuung daran erinnernd, daß in Est
land, Lettland und Litauen die Unabhängigkeit auf friedli
chem und demokratischem Weg wiederhergestellt wurde, 

in der Erkenntnis, daß die Stationierung ausländischer 
Streitkräfte auf dem Hoheitsgebiet Estlands, Lettlands und 
Litauens ohne die erforderliche Zustimmung dieser Länder 
ein aus der Vergangenheit heniihrendes Problem ist, das auf 
friedlichem Weg gelöst werden muß, 

mit Genugtuung über den Abzug der Streitkräfte der 
Russischen Föderation aus dem Hoheitsgebiet Litauens, der 
im Einklang mit einem zuvor vereinbarten Zeitplan am 
31. August 1993 abgeschlossen wurde, 

sowie mit Genugtuung über die Fortschritte, die bei der 
Reduzierung der ausländischen militärischen Präsenz in 
Estland und Lettland erzielt worden sind, 

besorgt darüber, daß die im Februar 1992 eingeleiteten 
bilateralen Gespräche über den vollständigen Abzug der 
ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet Estlands 
und Lettlands noch immer nicht die in Resolution 47/21 
geforderten Abkommen hervorgebracht haben, 

in der Erwägung, daß der Abschluß des Abzugs der 
ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet Estlands 
und Lettlands es diesen Ländern erleichtern wird, ihre 
wiederhergestellte Unabhängigkeit zu konsolidieren und ihre 
Wirtschaft wiederaufzubauen; 

ferner mit Genugtuung über die Gute-Dienste-Mission, die 
der Generalsekretär vor kurzem in die baltischen Staaten und 
in die Russische Föderation entsandt hat, um die Durch
führung der Resolution 47/21 zu bewirken, 

unter Hinweis auf das "Helsinki-Dokument 1992 -
Herausforderung des Wandels"29, das auf der am 9. und 
10. Juli 1992 in Helsinki abgehaltenen Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vereinbart worden 
ist, insbesondere auf Ziffer 15 der Erklärung des Gipfel
treffens von Helsinki, 

sowie in der Erwägung, daß die Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa eine regionale Abmachung 
im Sinne des Kapitels VIII der Charta der Vereinten Natio
nen ist und als solche eine wichtige Verbindung zwischen 
der europäischen und der weltweiten Sicherheit herstellt, 

ferner in der Erwägung, daß regionale Organisationen, die 
sich gemeinsam mit den Vereinten Nationen an einander 
ergänzenden Anstrengungen beteiligen, Staaten außerhalb der 
Region zu unterstützenden Maßnahmen ermutigen können, 

I. fordert die betroffenen Staaten abermals auf, in 
Übereinstimmung mit den Grundprinzipien des Völkerrechts 
und zur Verhütung eines möglichen Konflikts unverzüglich 
geeignete Abkommen samt Zeitplänen für den baldigen, 
geordneten und vollständigen Abzug der ausländischen 
Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet Estlands und Lettlands 
abzuschließen; 

2. gibt erneut ihrer Unterstützung Ausdruck für die 
Anstrengungen, welche die Teilnehmerstaaten der Konferenz 

über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen, 
um die ohne die erforderliche Zustimmung Estlands und 
Lettlands auf dem Hoheitsgebiet dieser Staaten stationierten 
ausländischen Streitkräfte auf friedlichem Weg und durch 
Verhandlungen zum Abzug zu veranlassen; 

3. begrüßt die multilateralen Anstrengungen, die unter
nommen werden, um der Russischen Föderation beim Bau 
von Wohnungen für die aus Estland und Lettland zurückkeh
renden Truppen und deren Familien behilflich zu sein; 

4. bittet die beteiligten Staaten, alle etwa provozierenden 
oder unfreundlichen Erklärungen oder Maßnahmen zu ver
meiden; 

5. dankt dem Generalsekretär für die Anstrengungen, die 
er mit dem Ziel der Durchführung der Resolution 47/21 
unternommen hat, einschließlich der Entsendung einer Gute
Dienste-Mission in die baltischen Staaten und die Russische 
Föderation; 

6. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, seine Guten 
Dienste auch weiterhin einzusetzen, um den vollständigen 
Abzug der ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet 
Estlands und Lettlands zu erleichtern; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten über 
den Stand der Durchführung dieser Resolution unterrichtet 
zu halten und der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

8. beschließt, den Punkt "Vollständiger Abzug der aus
ländischen Streifkräfte aus dem Hoheitsgebiet der baltischen 
Staaten" in die vorläufige Tagesordnung ihrer n~unundvier
zigsten Tagung aufzunehmen. 

55. Plenarsitzung 
15. November 1993 

48/19. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/10 vom 28. Oktober 
1992 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa, 

mit Genugtuung über ihre Resolution 48/5 vom 13. Okto
ber 1993 über die Gewährung des Beobachterstatus in der 
Generalversammlung an die Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, 

sowie mit Genugtuung über die Erklärung der Staats- und 
Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf dem Gipfel
treffen 1992 in Helsinki, sie seien sich darin einig, daß die 
Konferenz eine regionale Abmachung im Sinne von Kapi
tel VIII der Charta der Vereinten Nationen ist und als solche 
ein wichtiges Binde,lflied zwischen europäischer und globaler 
Sicherheit darstellt , 

sowie unter Hinweis auf die Dokumente der Konferenz, 
insbesondere die am I. August 1975 in Helsinki unter
zeichnete Schlußakte, die Charta von Paris für ein neues 
Europa'l, das Prager Dokument über die weitere Entwick
lung der Institutionen und Strukturen der Konferenz über 
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Sicherheit und ZusaIflmenarbeit in Europa32
, das Wiener 

Dokument 1992 übd vertrauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen, das Helsinki-Dokument 199229 und die Zu
sammenfassung der ~SChlußfOlgerungen des am 14. und 
15. Dezember 1992 in Stockholm abgehaltenen Dritten 
Treffens des Rates er Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in E opa33

, 

im Hinblick auf die wichtige Rolle, welche die Konferenz 
bei den Bemühunge spielt, Aggression und Gewalt im 
Gebiet der Konferenz dadurch zuvorzukommen, daß sie den 
tieferen Ursachen d Probleme nachgeht, sowie bei den 
Bemühungen, Konfli e zu verhüten, zu bewältigen und 
durch geeignete Mitt I friedlich beizulegen, 

sowie im Hinblick auf den umfassenden Charakter der 
Verpflichtungen der Konferenz und ihres Konzepts der 
Unteilbarkeit der Sie rheil; ihre Rolle hei der Förderung der 
Menschenrechte, der echtsstaatlichkeit und demokratischer 
Werte; ihre verstärkt n Fähigkeiten in bezug auf die Früh
warnung, die Konflik verhütung, die Krisenbewältigung und 
die Sicherheitskoop' tion, einschließlich der Ernennung des 
Hohen Kommissars er Konferenz für nationale Minderhei
ten; die Planung vo friedensichemden Operationen und 
Initiativen zur weit ren Stärkung der Mechanismen zur 
friedlichen Beilegun von Streitigkeiten, 

ferner feststellend, daß die neuen Aufgaben, welche die 
Konferenz erwarten, sich ständig fortentwickeln und eine 
verstärkte Koordini rung und Zusammenarbeit mit den 
internationalen Orga isationen. insbesondere den Vereinten 
Nationen, erfordern, 

mit Genugtuung enntnis nehmend, von den konkreten 
Ergebnissen, die au grund des am 26. Mai 1993 unter
zeichneten Rahmens ür Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen dem Sekr tariat der Vereinten Nationen und der 
Konferenz" auf dies m Gebiet bereits erzielt wurden, 

Kenntnis nehme von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Zusammen eit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Konferenz . ber Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa3S

, 

1. verweist von neuem auf die Notwendigkeit einer 
verstärkten Zusam enarbeit und Koordinierung zwischen 
den Vereinten Natio en und der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbe' in Europa; 

2. befürwortet en Rahmen für Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwi ehen dem Sekretariat der Vereinten 
Nationen und der K nferenz; 

3. ersucht den neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvi rzigsten Tagung einen Bericht über die 
Zusammenarbeit un Koordinierung zwischen den Vereinten 
Nationen und der nferenz vorzulegen; 

4. beschließt, ei en Punkt mit dem Titel "Zusammenar
beit zwischen den ereinten Nationen und der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" in die vor
läufige Tagesordnu g ihrer neunundvierzigsten Tagung auf
zunehmen. 

56. Plenarsitzung 
/6. November 1993 

48/20. Nothilfemaßnahmen zur Bekämpfung der Heu
schreckenplage in Afrika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die internationale Strategie zur Bekämp
fung der Heuschreckenplage, insbesondere in Afrika, die 
vom Wirtschafts- und Sozialrat in seiner Resolution 1989/98 
vom 26. Juli 1989 verabschiedet und von der Generalver
sammlung in ihrem Beschluß 44/438 vom 19. Dezember 
1989 gebilligt wurde, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 42/169 vom 
11. Dezember 1987 betreffend die Internationale Dekade für 
Katastrophenvorbeugung, die unter den Arten VOn Naturkata
strophen, auf die sich die Dekade erstreckt, auch Heu
schreckenplagen aufzählt, 

tief besorgt über den außergewöhnlichen Ernst der der
zeitigen Heuschreckenplage in Afrika und die damit verbun
denen greifbaren Gefahren und besorgt über die wirtschaftli
chen, sozialen und ökologischen Folgen, die sich daraus 
ergeben, so auch die Verminderung der Agrarproduktion und 
die Vertreibung der betroffenen Bevölkerung, 

im Bewußtsein dessen, daß es den derzeitigen Kampagnen 
zur Heuschreckenbekärnpfung, insbesondere aufgrund der be
grenzten Finanzmittel der betroffenen Länder, bisher nicht 
gelungen ist, der Plage ein Ende zu setzen, und in der 
Uberzeugung, daß die Bekämpfung dieser Plage aufgrund 
ihres wiederkehrenden Charakters eine verstärkte und 
koordinierte Mobilisierung der entsprechenden menschlichen, 
wissenschaftlichen, technischen t materiellen und finanziellen 
Ressourcen erfordert, 

eingedenk der Empfehlungen der am 27. September 1993 
in Algier abgehaltenen Tagung der für die Heuschreckenbe
kämpfung in den Maghreb- und Sahel-Ländern zuständigen 
Landwirtschaftsminister"', 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
Verschlimmerung der Heuschreckenplage in Afrika, ins
besondere in der Sahel- und Maghreb-Region, wodurch 
andere Regionen Afrikas bedroht werden, und erklärt erneut, 
daß der Bekämpfung und Ausrottung der Heuschrecken hohe 
Priorität eingeräumt werden muß; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühungen 
der betroffenen Länder und dankt den Geberländern, der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen und anderen zuständigen Institutionen des Systems 
der Vereinten Nationen für ihre Anstrengungen zur Ein
dämmung der Heuschreckenplage in Afrika; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die entwickelten Länder und das System der Vereinten 
Nationen, auf, die von den betroffenen Ländern auf nationa
ler, subregionaler und regionaler Ebene durchgeführten 
Heuschreckenbekärnpfungsprogramme uneingeschränkt zu 
unterstützen; 

4. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa
tion, den Notstandsplan, der von den Sachverständigen der 
Region auf ihrer am 1. und 2. September 1993 in Tunis 
abgehaltenen Tagung verabschiedet wurde", zügig umzu
setzen und die entsprechenden Zusatzmaßnahmen zu er
greifen, um die Situation in den Frontstaaten in den Griff zu 
bekommen; 
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5. ersucht den Generaldirektor der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation, die Situation in Zusammen
arbeit mit dem Generalsekretär laufend zu verfolgen und so 
früh wie möglich im ersten Quartal 1994 eine Beitrags
ankündigungskonferenz zu veranstalten, um die erforderli
chen finanziellen und anderen Ressourcen, zum Beispiel 
Flugzeuge, geeignete Chemikalien und technisches Personal, 
zu mobilisieren, damit den betroffenen Ländern bei ihren 
Bemühungen zur Bekämpfung der Heuschreckenplage in 
Afrika wirksam Hilfe gewährt werden kann; 

6. ersucht den Generalsekretär, in Zusarmnenarbeit mit 
dem Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation der Generalversammlung auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen. 

58. Plenarsitzung 
19. November 1993 

48/21, Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Liga der arabischen Staaten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Liga der arabischen Staaten, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
der Liga der arabischen Staaten", 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß des Rates der Liga 
der arabischen Staaten, die Liga als eine regionale Organisa
tion im Sinne des Kapitels VIII der Charta der Vereinten 
Nationen zu betrachten, 

in Anbetracht des Wunsches der Liga der arabischen Staa
ten, die bestehenden Verbindungen mit den Vereinten Na
tionen auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem, humanitä
rem, kulturellem und administrativem Gebiet zu festigen und 
auszubauen, 

unter Berücksichtigung des Berichts des Generalsekretärs 
mit dem Titel "Agenda für den Frieden"', insbesondere 
Abschnitt VII betreffend die Zusammenarbeit mit regionalen 
Abmachungen und Organisationen, 

überzeugt, daß die Pflege und weitere Stärkung der 
Zusammenarbeit zwischen dem System der Vereinten 
Nationen und der Liga der arabischen Staaten zur Förderung 
der Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen beiträgt, 

sowie überzeugt von der Notwendigkeit einer effizienteren 
und besser koordinierten Nutzung der zur Verfügung stehen
den wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zur Förde
rung der gemeinsamen Ziele der beiden Organisationen, 

in Anerkennung der Notwendigkeit einer engeren Zu
sammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen 
und der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisa
tionen bei der Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele 
der beiden Organisationen, 

mit Genugtuung über die am 30. und 31. August 1993 in 
Genf abgehaltene allgemeine Tagung der Vertreter der 
Sekretariate des Systems der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretariats der Liga der arabischen Staaten und ihrer 

Fachorganisationen über Zusammenarbeit, zur Begehung des 
zehnten Jahrestags der ersten allgemeinen Kooperations
tagung zwischen den beiden Organisationen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs"; 

2. spricht der Liga der arabischen Staaten ihre An
erkennung aus für ihre fortgesetzten Bemühungen um die 
Förderung der multilateralen Zusammenarbeit zwischen den 
arabischen Staaten und ersucht das System der Vereinten 
Nationen, ihr auch weiterhin Unterstützung zu gewähren; 

3. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen, die auf der am 30. und 31. August 1993 in 
Genf abgehaltenen allgemeinen Tagung der Vertreter der 
Sekretariate des Systems der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretariats der Liga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachorganisationen über Zusammenarbeit verabschiedet 
wurden39; 

4. dankt dem Generalsekretär für die von ihm getroffe
nen Folgernaßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge, die 
auf den 1983 in Tunis40

, 1985 in Amman4
! und 1988 in 

Genf" abgehaltenen Tagungen der Vertreter der Sekretaria
te der Vereinten Nationen und anderer Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und der Vertreter des Gene
ralsekretariats der Liga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachorganisationen verabschiedet wurden; 

5. dankt außerdem den Organisationseinheiten des 
Systems der Vereinten Nationen und der Liga der arabischen 
Staaten und ihrer Fachorganisationen für ihren Beitrag zum 
Erfolg der allgemeinen Kooperationstagung zwischen den 
heiden Organisationen; 

6. ersucht das Sekretariat der Vereinten Nationen und 
das Generalsekretariat der Liga der arabischen Staaten, in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich ihre Zusammenarbeit 
im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele und Grundsät
ze der Charta der Vereinten Nationen, die Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die wirt
schaftliche Entwicklung, die Abrüstung, die Entkolonialisie
rung, die Selbstbestimmung und die restlose Beseitigung 
aller Formen des Rassismus und der rassischen Diskriminie
rung weiter zu intensivieren; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich auch weiterhin um 
die Stärkung der Zusammenarbeit und Koordinierung 
zwischen den Vereinten Nationen und anderen Organisatio
nen und Organen des Systems der Vereinten Nationen und 
der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisatio
nen zu bemühen, damit die heiden Organisationen ihren 
gemeinsamen Interessen auf politischem, wirtschaftlichem, 
sozialem, humanitärem, kulturellem und administrativem 
Gebiet besser dienen können; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Folgemaß
nahmen zur Erleichterung der Umsetzung der auf der 
Tagung von Tunis 1983 verabschiedeten Vorschläge multila
teraler Natur auch weiterhin zu koordinieren und geeignete 
Maßnahmen bezüglich der auf früheren Tagungen ver
abschiedeten Vorschläge zu ergreifen, einschließlich folgen
der Maßnahmen: 

a) Förderung von Kontakten und Konsultationen mit den 
Partnerprogrammen des Systems der Vereinten Nationen; 



28 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

b) Einrichtung geimeinsamer interinstitutioneller Arbeits
gruppen für die einzelnen Sektoren; 

9. fordert die Sonderorganisationen und die anderen 
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten 
Nationen auf, 

a) auch künftig ·t dem Generalsekretär und unterein
ander sowie mit der Liga der arabischen Staaten und ihren 
Fachorganisationen ei den Folgernaßnahmen zu den multi
lateralen Vorschläge zusammenzuarbeiten, die darauf ge
richtet sind, die all Gebiete umfassende Zusammenarbeit 
zwischen dem Syste der Vereinten Nationen und der Liga 
der arabischen Staat n und ihren Fachorganis.tionen zu stär
ken und auszubauen 

b) in bezug auf ojekte und Programme die Kontakte 
mit den betreffend n Partnerprogrammen, -organisationen 
und -institutionen b izubehalten und zu vermehren und den 
Konsultationsmecha ismus zu verbessern, um die Durch
führung der Projekt und Programme zu erleichtern; 

c) sich bei der urchführung und Umsetzung von Ent
wicklungsprojekten in der arabischen Region, wann immer 
möglich, mit den ganisationen und Institutionen der Liga 
der arabischen Staa eD zusammenzuschließen; 

d) den General kretär bis spätestens 15. Mai 1994 über 
den Stand ihrer Zus mmenarbeit mit der Liga der arabischen 
Staaten und ihren Fehorganisationen und insbesondere über 
die Folgernaßnahm n zu den auf früheren Tagungen der bei
den Organisationen verabschiedeten multilateralen und bila
teralen Vorschläge u unterrichten; 

10. beschließt, d ß zur Intensivierung der Zusammenarbeit 
und zur überprüflg und Bewertung der erzielten Fort
schritte sowie zur usarbeitung umfassender regelmäßiger 
Berichte alle zwei ahre eine allgemeine Tagung der Ver
treter des Systems ter Vereinten Nationen und der Liga der 
arabischen Staaten stattfinden soll und daß jedes Jahr 
interinstitutionelle ektorale Tagungen veranstaltet werden 
sollen, die sich mit orrangigen und für die Entwicklung der 
arabischen Staaten ehr wichtigen Gebieten befassen; 

11. empfiehlt, di nächste allgemeine Tagung der Vertreter 
der Sekretariate de Systems der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretariats der Liga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachorganisatione über Zusammenarbeit im Laufe des Jah
res 1995 zu verans alten; 

12. ersucht den eneralsekretär der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbei mit dem Generalsekretär der Liga der 
arabischen Staate regelmäßige Konsultationen zwischen 
Vertretern des Se etatiats der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretari.t der Liga der arabischen Staaten zur 
Überprüfung und tärkung der Koordinierungsverfahren zu 
fördern, mit dem iel, die Durchführung der multil.teralen 
Projekte, Vorschlä e und Empfehlungen sowie entsprechen
der Folgernaßnah en zu beschleunigen, die auf den Tagun
gen der heiden Or anisationen verabschiedet wurden; 

13. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Sachstandsbericht ··ber die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen; 

14. beschließt, en Punkt "Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Natione und der Liga der arabischen Staaten" in 

die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

60. Plenarsitzung 
22. November 1993 

48/22. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und dem Lateinamerikanischen Wirtschafts
system 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/13 vom 29. Oktober 
1992 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem" , 

eingedenk des Abkommens zwischen den Vereinten 
Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem, 
in dem die beiden Parteien übereinkommen, ihre Zusammen
arbeit in Fragen von gemeinsamem Interesse in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich im Einklang mit ihren 
Satzungen zu verstärken und auszuweiten, 

im Hinblick darauf, daß die Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika und die Karibik Kooperationsbeziehungen zu 
dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem entwickelt hat, 
die in den letzten Jahren noch stärker geworden sind, 

sowie eingedenk dessen, daß das Ständige Sekretariat des 
Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems mit Unterstützung 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen mehrere 
Programme auf Gebieten durchgeführt hat, die für die wirt
schaftliche Entwicklung der Region als vorrangig angesehen 
werden, 

sowie im Hinblick darauf, daß das Lateinamerikanische 
Wirtschaftssystem jetzt gemeinsame Aktivitäten mit den 
Sonderorganisationen sowie mit den anderen Organisationen 
und Programmen des Systems der Vereinten Nationen auf
baut, so etwa mit der Hande\s- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen, der Organisation der Vereinten Na
tionen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Organi
sation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, 
der Weltorganisation für Meteorologie, der Weltgesundheits
organisation, der Weltorganisation für geistiges Eigentum, 
dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Hauptab
teilung Unterstützungs- und Führungsdienste für die Ent
wicklung, der Hauptabteilung für Wirtschafts- und Sozial
informationen und grundsatzpolitische Analyse, der Hauptab
teilung für grundsatzpolitische Koordinierung und bestand
fähige Entwicklung, dem Amt des Koordinators der Verein
ten Nationen für Katastrophenhilfe, dem Ausbildungs- und 
Forschungsinstitut der Vereinten Nationen und der Inter
nationalen Fernmeldeunion, 

mit Genugtuung über den jüngsten Beschluß des Latein
amerikanischen Rates, in dem dieser den internationalen 
Organisationen und anderen Institutionen dankt, die dem 
Ständigen Sekretariat des Lateinamerikanischen Wirtschafts
systems Unterstützung gewähren, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs; 

2. bittet nachdrücklich die Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika und die Karibik, ihre Aktivitäten, soweit diese 
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die Koordination mit dem Lateinamerikanischen Wirtschafts
system und die gegenseitige Unterstützung betreffen, weiter 
auszuweiten und zu vertiefen; 

3. bittet nachdrücklich das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, die vom Ständigen Sekretariat des La
teinamerikanischen Wirtschaftssystems durchgeführten Pro
gramme stärker und umfassender zu unterstützen, mit dem 
Ziel, die vom Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem 
durchgeführten Aktivitäten der technischen Hilfe zu ergän
zen; 

4. bittet nachdrücklich die Sonderorganisationen und die 
anderen Organisationen und Programme des Systems der 
Vereinten Nationen, ihre Unterstützung für die Aktivitäten 
des Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems und ihre Mit
wirkung an diesen fortzusetzen und zu verstärken; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und den Ständigen Sekretär des Lateinamerikanischen 
Wirtschaftssystems, zu gegebener Zeit die Durchführung des 
Abkommens zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem zu bewerten und 
der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

60. Plenarsitzung 
22. November 1993 

48/23. Südatlantische Zone des Friedens und der 
Zusammenarbeit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 41111 vom 27. Oktober 
1986, in der sie den Atlantischen Ozean in der Region zwi
schen Afrika und Südamerika feierlich zur "Südatlantischen 
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit" erklärt hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre späteren Resolutionen zu 
dieser Angelegenheit, so auch die Resolution 45/36 vom 
27. November 1990, in der sie erneut erklärt hat, daß die 
Staaten der Zone entschlossen sind, auf politischem, wirt
schaftlichem, wissenschaftlichem, technischem und kulturel
lem Gebiet sowie in anderen Bereichen verstärkt und 
schneller zusammenzuarbeiten, 

erneut erklärend, daß die Fragen des Friedens und der 
Sicherheit sowie der Entwicklung miteinander verknüpft und 
nicht voneinander zu trennen sind, und die Auffassung ver
tretend, daß eine auf Frieden und Entwicklung gerichtete 
Zusammenarbeit zwischen allen Staaten, insbesondere zwi
schen den Staaten der Region, für die Förderung der Ziele 
der Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammenar
beit unerläßlich ist. 

im Bewußtsein der Bedeutung, die die Staaten der Zone 
der Erhaltung der Umwelt der Region beimessen, und in 
Anerkennung der Bedrohung, die eine Verschmutzung jed
weden Ursprungs für die Meeres- und Küstenumwelt, ihr 
ökologisches Gleichgewicht und ihre Ressourcen darstellt, 

im Hinblick auf die zum Ausdruck gebrachte Besorgnis 
über die Fischereimethoden und -praktiken, die zur über
mäßigen Ausbeutung der lebenden Ressourcen des Meeres 

führen, insbesondere der weit wandernden und grenzüber
schreitenden Fischbestände, sowie darauf, daß diese Metho
den und Praktiken sich nachteilig auf die Erhaltung und Be
wirtschaftung der lebenden Ressourcen der Meeresumwelt 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der ausschließlichen 
Wirtschaftszonen auswirkt, 

1. bekräftigt Zweck und Zielsetzung der Südatlantischen 
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit; 

2. fordert alle Staaten auf, bei der Förderung der in der 
Erklärung der Südatlantischen Zone des Friedens und der 
Zusammenarbeit festgelegten Ziele zusammenzuarbeiten und 
aIIes zu unterlassen, was mit diesen Zielen und mit der 
Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen Reso
lutionen der Organisation nicht vereinbar ist, insbesondere 
alles, was in der Region zu Spannungs- und möglichen Kon
fliktsituationen führen oder diese verschärfen könnte; 

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht, den der Generalse
kretär gemäß Resolution 47174 vom 14. Dezember 1992 vor
gelegt hat"; 

4. nimmt außerdem Kenntnis von der Erklärung der am 
5. Oktober 1993 am Amtssitz der Vereinten Nationen abge
haltenen Ministertagung der Südatlantischen Zone des Frie
dens und der Zusammenarbeit4.s~ 

5. begrüßt die Initiativen, die im Hinblick auf das 
uneingeschränkte Inkrafttreten des Vertrages über das Verbot 
von Kernwaffen in Lateinamerika und in der Karibik (Tlate
loleo-Vertrag)" ergriffen wurden, und unterstreicht, wie 
wichtig solche Initiativen für die Förderung der Ziele und 
Grundsätze der Südatlantischen Zone des Friedens und der 
Zusammenarbeit sind; 

6. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Fortschritten, 
die bei der Ausarbeitung eines Vertrages über die Schaffung 
einer kernwaffenfreien Zone in Afrika erzielt wurden, und 
unterstreicht, wie wichtig ein solcher Vertrag für die Förde
rung der Ziele der Südatlantischen Zone des Friedens und 
der Zusammenarbeit ist; 

7. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag, wonach die süd
atlantischen Länder ein geeignetes Instrument zum Schutz 
des Meeres aushandeln sollen, als Ergänzung zum Seerechts
übereinkommen der Vereinten Nationen47 und als Anschluß
maßnahme zu den entsprechenden Teilen der Agenda 21, die 
von der im Juni 1992 in Rio de Janeim abgehaltenen Kon
ferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung verabschiedet wurde48 

t insbesondere zu deren Kapi
tel 17; 

8. bekräftigt die Wichtigkeit des Südatlantiks für die 
Seeschiffahrt und den Handel auf weltweiter Ebene sowie 
ihre Entschlossenheit, die Region für alle durch das geltende 
Völkerrecht geschützten Aktivitäten, einschließlich der 
Freiheit der Schiffahrt auf Hoher See, offenzuhalten; 

9. unterstreicht, wie wichtig die Ergebnisse der Kon
ferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung für die Südatlantische Zone des Friedens und der Zu
sammenarbeit sind, insbesondere die Grundsätze der Erklä
rung von Rio über Umwelt und Entwicklung49 und die in 
der Agenda 21 aufgeführten Programme sowie das Rahmen
übereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderun
gen'" und das Übereinkommen über biologische Vielfalt", 
in der Überzeugung, daß ihre Durchführung die Grundlage 
für die Zusammenarbeit innerhalb der Zone stärken und 
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somit der gesamten 1
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internationalen 

kommen wird; 

Generalversammlung - Achtundvienigste Tagung 

Gemeinschaft zugute 

10. nimmt mit Int~resse davon Kenntnis, daß die Länder 
der Zone ihre Hoffnqng bekundet haben, demnächst ein ge
eintes demokratisches Südafrika ohne Rassenschranken in 
die Gemeinschaft de~ südatlantischen Staaten aufnehmen zu 
können, und bittet in i diesem Zusammenhang nachdrücklich 
alle in Betracht komlnenden Parteien in Südafrika, die Ver
handlungen fortzuse n, die zur Errichtung eines geeinten 
demokratischen Süd frika ohne Rassenschranken führen; 

11. dankt der inte ationalen Gemeinschaft für ihre An
strengungen, insbeso dere für die vor kurzem erfolgte Ver
abschiedung von Re olutionen durch den Sicherheitsrat, die 
darauf gerichtet sind eine dauerhafte Lösung der Konflikte 
in Angola und Libe a herbeizuführen; 

12. begrüßt mit G nugtuung die Angola und Liberia bis
her gewährte human täre Hilfe und bittet die internationale 
Gemeinschaft nachd .. cklich, diese Hilfe fortzusetzen und 
noch zu verstärken; 

13. begrüßt das z ischen der Regierung Namibias und der 
Regierung Südafrik erzielte Abkommen, in dem der 
28. Februar 1994 als Datum fllr die Übergabe der Walfisch
bucht und der der üste vorgelagerten Inseln an Namibia 
und deren Rückglie erung im Einklang mit Resolution 432 
(1978) des Sicherhei srats vom 27. Juli 1978 festgelegt wird; 

14. begrüßt auß rdem die Initiative der Regierung 
Namibias, am 25. u 26. November 1993 in Windhuk eine 
Tagung der Handel - und Indusrrieminister der Mitglied
staaten der Zone au zurichten; 

15. begrüßt feme das Angebot Brasiliens, in der zweiten 
Jahreshälfte 1994 i Rio de Janeiro gleichzeitig mit der 
Tagung der für Spo - und Jugendfragen zuständigen hohen 
Beamten die dritte agung hoher Beamter der Zone auszu
richten; 

16. ersucht die z ständigen Organisationen, Organe und 
Gremien des Syste s der Vereinten Nationen, den Staaten 
der Zone bei ihren emeinsamen Bemühungen um die Ver
wirklichung der Er ärung der Südatlantischen Zone des 
Friedens und der Zu ammenarbeit auf Wunsch jede geeigne
te Hilfe zu gewähre 

17. ersucht den eneralsekretär, die Durchfübrung der 
Resolution 41111 un späterer Resolutionen zu dieser Ange
legenheit zu verfol en und der Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzi sten Tagung einen Bericht vorzulegen t 

der unter anderem den Auffassungen der Mitgliedstaaten 
Rechnung trägt; 

18. beschließt, d n Punkt "Südatlantische Zone des Frie
dens und der Zus menarbeit" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunund ierzigsten Tagung aufzunehmen. 

63. Plenarsitzung 
24. November 1993 

48124. Zusamme arbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Organisation der Islamischen 
Konferen 

Die Generalvers mmlung, 

nach Bellandlun des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbe' zwischen den Vereinten Nationen und 
der Organisation d Islamischen Konferenz", 

unter Berlicksichtigung des Wunsches heider Organisatio
nen, im Rahmen ihrer gemeinsamen Suche nach Lösungen 
für globale Probleme, wie zum Beispiel Fragen des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, der Abrüstung, 
der Selbstbestimmung. der Entkolonialisierung, der grundle
genden Menschenrechte und der wirtschaftlichen und tech
nischen Entwicklung, enger zusammenzuarbeiten, 

unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Vereinten 
Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen auf der Grundlage der 
regionalen Zusammenarbeit befürwortet werden, 

angesichts der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und der Organisation der 
Islamischen Konferenz und ihren Fachinstitutionen. 

sowie feststellend, daß in den sieben Schwerpunktbe
reilchen der Zusammenarbeit sowie bei der Bestimmung 
weiterer Kooperationsbereiche erfreuliche Fortschritte erzielt 
wurden, 

überzeugt, daß die Festigung der Zusarnrnenarbeit zwi
schen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen und der Organisation 
der Islamischen Konferenz zur Förderung der Ziele und 
Grundsätze der Vereinten Nationen beiträgt, 

mit Genugtuung über die Entschlossenheit beider Organi
sationen, die bestehende Zusammenarbeit durch die Aus
arbeitung konkreter Vorschläge in den festgelegten Schwer
punktbereichen der Zusammenarbeit weiter zu festigen, 

in Anerkennung der nach wie vor bestehenden Notwendig
keit einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Sonder· 
organisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz und ihren Fachinstitutionen bei der Umsetzung 
der Vorschläge, die auf der Koordinierungstagung der 
AnlaufsteUen der federführenden Organe der heiden Organi
sationen verabschiedet wurden, 

unter Berücksichtigung der sektoralen Tagung der Organi
sationen und Organe des Systems der Vereinten Nationen 
und der Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer 
Fachinstitutionen über Wissenschaft und Technologie unter 
besonderer Berücksichtigung der Umwelt. die vom 19. bis 
22. Dezember 1992 in Dhaka abgehalten wurde, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Oktober 
1982, 38/4 vom 28. Oktober 1983, 39n vom 8. November 
1984, 40/4 vom 25. Oktober 1985, 4113 vom 16. Okrober 
1986, 42/4 vom 15. Oktober 1987, 43/2 vom 17. Oktober 
1988, 44/8 vom 18. Oktober 1989, 45/9 vom 25. Oktober 
1990,46/13 vom 28. Oktober 1991 und 47/18 vom 23. No
vember 1992, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs; 

2. verweist auf die Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
der sektoralen Tagungen, insbesondere der sektoralen 
Tagung über Wissenschaft und Technologie unter besonderer 
Berücksichtigung der Umwelt"; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß die Organisation der 
Islamischen Konferenz aktiv an der Arbeit der Vereinten 
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Nationen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen mitwirkt; 

4. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer gemeinsamen 
Suche nach Lösungen für globale Probleme, wie zum Bei
spiel Fragen des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit, der Abrüstung, der Selbstbestimmung, der Entkolo
nialisierung, der grundlegenden Menschenrechte und der 
wirtschaftlichen und technischen Entwicklung, auch weiter
hin zusammenzuarbeiten; 

5. legt den Sonderorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen nahe, ihre Zu
sammenarbeit mit der Organisation der Islamischen Kon
ferenz insbesondere durch die Aushandlung von Koope
rationsabkommen weiter auszubauen, und bittet sie, die 
Kontakte und die Zusammenkünfte zwischen den Anlauf
stellen für die Zusammenarbeit in den Schwerpunktberei
chen, die für die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz von Interesse sind, auszuweiten; 

6. empfiehlt, im Mai 1994 in Genf eine allgemeine 
Tagung der Vertreter der Sekretariate des Systems der 
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz und ihrer Fachinstitutionen zu veranstalten; 

7. bittet nachdrücklich die Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, insbesondere die federführenden 
Stellen, der Organisation der Islamischen Konferenz und 
ihren Fachinstitutionen zur Verstärkung der Zusammenarbeit 
mehr technische und sonstige Hilfe zu gewähren; 

8. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten Be
mühungen um eine verstärkte Zusammenarbeit und Koordi
nierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen Orga
nisationen des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz im Dienste der 
gemeinsamen Interessen der beiden Organisationen auf poli
tischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet; 

9. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, regelmäßig Konsultationen 
zwischen Vertretern des Sekretariats der Vereinten Nationen 
und des Generalsekretariats der Organisation der Islamischen 
Konferenz abzuhalten, die vor allem Fragen der Durch
führung von Programmen, Projekten und Anschlußrnaßnah
men gewidmet sind; 

10. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Organisa
tion der Islamischen Konferenz auch künftig die Veranstal
tung von sektoralen Tagungen in Schwerpunktbereichen der 
Zusammenarbeit anzuregen, wie auf den bisherigen Tagun
gen der beiden Organisationen empfohlen, und namentlich 
auch Anschlußrnaßnahmen an die sektoralen Tagungen zu 
fordern; 

11. dankt dem Generalsekretär außerdem für seine Be
mühungen um die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nationen und der Organisation der Islami
schen Konferenz und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, 
daß er die Koordinierungsmechanismen zwischen den beiden 
Organisationen weiter ausbauen wird; 

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den 
Stand der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 

und der Organisation der Islamischen Konferenz Bericht zu 
erstatten; 

13. beschließt, den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Konferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunund
vierzigsten Tagung aufzunehmen. 

63. Plenarsitzung 
24. November 1993 

48/25. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
der Organisation der afrikanischen Einheit", 

unter Hinweis auf das Abkommen vom 15. November 
1965 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Na
tionen und der Organisation der afrikanischen Einheit in der 
aktualisierten und am 9. Oktober 1990 von den Generalse
kretären der beiden Organisationen unterzeichneten Fassung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die 
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der afrikanischen Einheit, 
insbesondere die Resolutionen 43112 vom 25. Oktober 1988, 
43/27 vom 18. November 1988, 44117 vom 1. November 
1989,45113 vom 7. November 1990, 46120 vom 26. Novem
ber 1991 und 47/148 vom 18. Dezember 1992, 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihren Resolutio
nen 46/20 und 471148 unter anderem den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen und die zuständigen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen nachdrücklich gebeten hat, 
die Gründung einer afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft zu 
unterstützen, 

Kenntnis nehmetui von den Resolutionen, Beschlüssen und 
Erklärungen über die Demokratisierung, die Konfliktbeile
gung und die Wirtschaftsintegration, die der Ministerrat der 
Organisation der afrikanischen Einheit auf seiner vom 21. bis 
26. Juni 1993 in Kairo abgehaltenen achtundfünfzigsten 
ordentlichen Tagung" und die Versammlung der Staats
und Regierungschefs dieser Organisation auf ihrer vom 
28. bis 30. Juni 1993 in Kairo abgehaltenen neunundzwan
zigsten ordentlichen Tagung" verabschiedet haben, 

in Anbetracht der wichtigen Erklärung, die der Vertreter 
des derzeitigen Vorsitzenden der Versammlung der Staats
und Regierungschefs der Organisation der afrikanischen 
Einheit am 28. September 1993 vor der Generalversammlung 
abgegeben hat", 

eingedenk der Notwendigkeit einer fortgesetzten und 
engeren Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und den Sonderorganisationen und der Organisation der 
afrikanischen Einheit, insbesondere auf politischem, wirt
schaftlichem, sozialem, technischem, kulturellem und 
administrativem Gebiet, 

im Hinblick darauf, daß die Versammlung der Staats- und 
Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit 
im Juni 1993 einen Mechanismus zur Verhütung, Bewälti-
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gung und Beilegung von Konflikten in Afrika geschaffen 
hatsi". ' 

, 

sowie im Hinblic auf die Bemühungen der Organisation 
der afrikanischen E'nheit um die Förderung der friedlichen 
Beilegung von Stre tigkeiten und Konflikten in Afrika und 
der harmonischen F rtführung des Demokratisierungsprozes
ses sowie auf die nterstützung und Hilfe seitens der Ver
einten Nationen, 

in großer Sorge arüber, daß die wirtschaftliche Lage in 
Afrika trotz der v n den afrikanischen Ländern zur Zeit 
durchgeführten Ref rmpolitik nach wie vor kritisch ist und 
daß die Gesundun und Entwicklung Afrikas durch das 
anhaltend niedrige iveau der Rohstoffpreise, die schwere 
Schuldenlast und da begrenzte Vorhandensein von Finanzie
rungsmöglichkeiten sowie durch die Auswirkungen der ver
heerenden Dürre, v n der bestimmte Regionen des Konti
nents betroffen sind auch weiterhin ernstlich behindert wird, 

im Bewußtsein de derzeitigen Bemühungen der Organisa
tion der afrikanisch n Einheit und ihrer Mitgliedstaaten auf 
dem Gebiet der Wi chaftsintegration und insbesondere der 
Verabschiedung de Vertrages zur Gründung der Afrikani
schen Wirtschaflsg meinschaft durch die Versammlung der 
Staats- und Regie ngschefs der Organisation der afrikani
schen Einheit am 3, Juni 1991 in Abuja, 

sowie zutiefst sorgt über die ernste Situation der 
Flüchtlinge und \I 'ebenen in Afrika und die dringende 
Notwendigkeit, de Flüchtlingen größere internationale 
Unterstützung zu ewähren und damit den afrikanischen 
Asy lländern zu hel en, 

in Anerkennung er Hilfe, die namentlich den Flüchtlin
gen, den Vertriebe en und den afrikanischen Asylländern 
von der intemation len Gemeinschaft bereits gewährt worden 
ist, 

Kenntnis nehme d von dem Bericht des Generalsekretärs 
über das Treffen ischen den Vertretern der Sekretariate 
des Systems der Ve einten Nationen und des Generalsekreta
riats der Organ isa on der afrikanischen Einheit, das vom 
8. bis 10, Septern r 1993 am Amtssitz der Vereinten Natio
nen abgehalten wu de", 

1. nimmt Kenn nis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Zusamme arbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisat on der afrikanischen EinheitS4 und von 
seinen Bentühung um die Festigung dieser Zusammenar
beit und die Durc ührung der einschlägigen Resolutionen; 

2. nimmt auße em Kenntnis von den Schlußfolgerungen 
im Bericht des Ge eralsekretärs über das Treffen zwischen 
den Vertretern der Sekretariate des Systems der Vereinten 
Nationen und des eneralsekretariats der Organisation der 
afrikanischen Ein itS9

; 

3. stellt mit G nugtuung fest, daß die Organisation der 
afrikanischen Ein eit sich weiterhin und in zunehmendem 
Umfang an der Ar it der Vereinten Nationen und der Son
derorganisationen eteiligt und einen konstruktiven Beitrag 
dazu leistet; 

4. fordert die' Organe der Vereinten Nationen, ins
besondere den S cherheitsrat und den Wirtschafts- und 
Sozial rat, auf, di Organisation der afrikanischen Einheit 

auch weiterhin in ihre gesamte Tätigkeit, soweit sie Afrika 
betrifft, eng mit einzubeziehen; 

5. spricht der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit ihre 
Anerkennung aus für die Schaffung eines Mechanismus zur 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten in 
Afrika im Juni 1993; 

6. spricht den Vereinten Nationen und der Organisation 
der afrikanischen Einheit ihre Anerkennung aus für ihre Zu
sammenarbeit bei der Beilegung von Konflikten in Afrika 
und unterstreicht die Notwendigkeit einer Verbesserung und 
Stärkung der bestehenden Modalitäten für den Informations
austausch und für Konsultationen, insbesondere auf dem Ge
biet der Beobachtung und der Frühwarnung in bezug auf 
Konfliktsituationen; 

7. fordert die Vereinten Nationen auf, ihre Bemühungen 
zu koordinieren und mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit im Kontext der friedlichen Beilegung von Streitigkei
ten und der Wahrung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit in Afrika zusammenzuaTbeiten, wie nach Ka
pitel VIII der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen; 

8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Hilfe, welche 
die Vereinten Nationen und ihre Organisationen den afrikani
schen Ländern im Rahmen des Demokratisierungsprozesses 
gewähren; 

9. bittet die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedstaaten 
nachdrücklich, der Organisation der afrikanischen Einheit 
nach Bedarf auch weiterhin Hilfe zu gewähren, falls diese 
die Einleitung einer Friedensoperation beschließen sollte; 

10, ersucht die Vereinten Nationen, die Bemühungen der 
Organisation der afrikanischen Einheit um die Förderung der 
friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten und 
die friedliche Gestaltung des Wandels in Afrika auch weiter
hin zu unterstützen; 

11. bittet nnchdrücklich alle Mitgliedstaaten sowie regio
nalen und internationalen Organisationen. insbesondere die
jenigen des Systems der Vereinten Nationen. sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen, den Flüchtlingen und Ver
triebenen sowie den afrikanischen Asylländern die erforderli
che und geeignete wirtschaftliche, finanzielle und technische 
Hilfe zu gewähren und dabei die beunruhigenden diesbezüg
lichen Entwicklungen der jüngsten Zeit zu berücksichtigen; 

12. würdigt die anhaltenden Bemühungen der Organisa
tion der afrikanischen Einheit um die Förderung der multila
teralen Zusammenarbeit zwischen den afrikanischen Staaten 
sowie deren Wirtschaftsintegration und ersucht die Organisa
tionen der Vereinten Nationen, diese Bemühungen auch wei
terhin zu unterstützen; 

13. betont, daß die von den Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen gewährte wirtschaftliche, technische 
und entwicklungsbezogene Hilfe für Afrika fortgesetzt wer
den muß, und weist nachdrücklich darauf hin, daß diese 
Organisationen Afrika auf diesem Gebiet zur Zeit Vorrang 
einräumen müssen; 

14. bittet nachdrücklich den Generalsekretär und die 
Mitgliedstaaten. die regionalen und internationalen Organisa
tionen, die nichtstaatlichen Organisationen und die zuständi
gen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die 
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Gründung der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft zu 
unterstützen und bei der Wirtschaftsintegration und Zusam
menarbeit behilflich zu sein; 

15. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
die Bemühungen auch weiterhin zu unterstützen, die der 
Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
mit dem Ziel der Abhaltung sektoraler Tagungen in den 
Schwerpunktbereichen der Zusammenarbeit und insbesondere 
der Gründung der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und der Stärkung der afrikanischen regionalen und subregio
nalen Organisationen unternimmt~ 

16. ersucht die in Afrika tätigen Organisationen des Sy
stems der Vereinten Nationen, in ihr Programm auf nationa
ler und regionaler Ebene Aktivitäten aufzunehmen, die die 
regionale Zusammenarbeit in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbe
reich verstärken, und die Verwirklichung der Ziele des 
Vertrages zur Gründung der Afrikanischen Wirtschaftsge
meinschaft zu erleichtern; 

17. fordert die Organisationen der Vereinten Nationen aut: 
sich um die Koordinierung ihrer regionalen Programme in 
Afrika zu bemühen, um diese mehr miteinander zu verbin
den, und die Abstimmung dieser Programme mit denjenigen 
der regionalen und subregionalen afrikanischen Wirtschafts
organisationen sicherzustellen; 

18. betont, wie wichtig und notwendig es ist, durch geeig
nete Maßnahmen die Durchführung der Neuen Agenda der 
Vereinten Nationen rur die Entwicklung Afrikas in den neun
ziger Jahren60 sicherzustellen, insbesondere was die Ressour
cenströme, die Schuldenerleichterung und die Diversifizie
rung der afrikanischen Volkswirtschaften betrifft; 

19. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
auf, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
vorz~~ehen. insbesondere soweit es um Anschlußmaßnahmen 
zur Uberprüfung und Bewertung der Durchführung der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Jahren geht; 

20. billigt die zwischen den Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen und der Organisation der afrikani
schen Einheit erzielte Einigung über die Einberufung eines 
Treffens zwischen den Sekretariaten der beiden Organisatio
nen, das 1994 in Addis Abeba abgehalten werden soll, um 
über die Fortschritte bei der Verwirklichung der im Septem
ber 1993 vereinbarten Vorschläge und Empfehlungen be
treffend die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organi
sationen in den Jahren 1993-1994 Bilanz zu ziehen und neue 
wirksame gemeinsame Maßnahmen zu beschließen; 

21. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio
nen auf, an ihrem jeweiligen Amtssitz und bei ihren regiona
len Feldeinsätzen die wirksame, gerechte und ausgewogene 
Vertretung Afrikas ·in den herausgehobenen und führenden 
Positionen sicherzustellen; 

22. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin sicherzu
stellen, daß das Informationssystem der Vereinten Nationen 
auch künftig Informationen verbreitet, um die Öffentlichkeit 
in stärkerem Maße über die Situation im südlichen Afrika 
sowie über die sozialen und wirtschaftlichen Probleme und 
die Bedürfnisse der afrikanischen Staaten und ihrer regiona
len und subregionalen Institutionen aufzuklären; 

23. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution und über die Entwicklung 
der Zusammenarbeit zwischen der Organisation der afrikani
schen Einheit und den Organisationen des Systems der Ver
einten Nationen Bericht zu erstatten. 

65. Plenarsitzung 
29. November 1993 

48/26. Frage der ausgewogenen Vertretung und der 
Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicher
heitsrat 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom 11. Dezem
ber 1992, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
sekretärs61

, der die Auffassungen einer Reihe von Mitglied
staaten zu dem Tagesordnungspunkt "Frage der ausgewoge
nen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im 
Sicherheitsrat" enthält, 

sowie unter Hinweis auf die entsprechenden Bestimmun
gen der Charta der Vereinten Nationen, insbesondere Arti
kel 23, 

ferner unter Hinweis darauf, daß die Mitglieder dem 
Sicherheitsrat die Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit übertragen 
und anerkennen, daß der Sicherheitsrat bei der Waluneh
mung der sich aus dieser Verantwortung ergebenden Pflich
ten in ihrem Namen handelt, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, in Anbetracht der 
beträchtlich gestiegenen Zahl der Mitglieder der Vereinten 
Nationen, insbesondere der Entwicklungsländer, sowie der 
Veränderungen in den internationalen Beziehungen, die Zahl 
der Mitglieder des Sicherheitsrats und damit zusammen
hängende Fragen zu überprüfen, 

eingedenk der Notwendigkeit, die Effizienz des Sicher
heitsrats weiter zu verbessern, 

in Bekräftigung des Grundsatzes der souveränen Gleichheit 
aller Mitglieder der Vereinten Nationen, 

tätig werdend in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta, 

eingedenk dessen, daß es wichtig ist, eine allgemeine 
Einigung zu erzielen, 

1. beschließt, eine allen Mitgliedstaaten offenstehende 
Arbeitsgruppe einzusetzen, mit dem Auftrag, alle Aspekte 
der Frage der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Si
cherheitsrat und andere mit dem Sicherheitsrat im Zusam
menhang stehende Fragen zu behandeln; 

2. ersucht die allen Mitgliedstaaten offenstehende 
Arbeitsgruppe, der Generalversammlung vor Beendigung 
ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über den 
Fortgang ihrer Arbeit vorzulegen; 

3. beschließt, einen Punkt mit dem Titel "Frage der 
ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der 
Mitglieder im Sicherheitsrat und damit zusammenhängende 
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Fragen" in die vor]' ufige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung auf nehmen. 

69. Plenarsitzung 
3. Dezember 1993 

48/27. Die Situa on der Demokratie nnd der Men
schenrech in Haiti 

Die Generalvers mlung, 

nach erneuter Be andlung der Frage mit dem Titel "Die 
Situation der Demo atie und der Menschenrechte in Haiti", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46n vom 11. Oktober 
1991 und 46/138 m 17. Dezember 1991, 47120 A vom 
24. November 1992 und 47120 B vom 20. April 1993 sowie 
auf die zu dieser Fr ge vom Wirtschafts- und Sozialrat, von 
der Menschenrech kommission und von anderen inter
nationalen Foren erabschiedeten Resolutionen und Be
schlüsse, 

sowie unter Hinw is auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 841 (1993) vo 16. Juni 1993, 861 (1993) vom 27. Au
gust 1993, 862 (I 3) vom 31. August 1993, 867 (1993) 
vom 23. September 1993,873 (1993) vom 13. Oktober 1993 
und 875 (1993) vo 16. Oktober 1993, 

mit Genugtuung enntnis nehmend von den Resolutionen 
MRElRES. 1/9 I", RE/RES.2/91", MRE/RES.3/92 und 
MRElRES.5/93, di am 3. und 8. Oktober 1991, am 17. Mai 
1992 und am 5. Jun 1993 von den Außenministern der Mit
gliedsländer der 0 ganisation der amerikanischen Staaten 
verabschiedet wur eD, sowie von den Resolutionen CP! 
RES.594 (923/92) v m 10. November 1992 und CP/SA.968/ 
93 vom 18. Oktobe 1993, die vom Ständigen Rat der Orga
nisation der amerik nischen Staaten verabschiedet wurden, 

Kenntnis nehmen von der am 3. Juli 1993 unterzeichneten 
Vereinbarung von Governors Island" und von dem am 
16. Juli 1993 unter eichneten Pakt von New York", 

feststellend, daß otz der Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft Präs dent Jean-Bertrand Aristide noch nicht 
wieder in sein Amt ingesetzt worden ist und die demokrati
sche Ordnung in Hhiti noch nicht im Einklang mit der Ver
einbarung von GovJ;"ors Island wiederhergestellt worden ist, 

in höchstem Ma e beunruhigt über das weitere Vorkom
men flagranter Me schenrechtsverletzungen und über deren 
Verschlimmerung, amentlieh summarische und willkürliche 
Hinrichtungen, Ver chwindenlassen von Personen, Folterun
gen und Vergewalf ungen und willkürliche Freiheitsentzie
hungen sowie die erweigerung der Anerkennung der Mei
nungs-, Versamml ngs- und Vereinigungsfreiheit, 

zutiefst besorgt 'ber die Häufung von Gewalttaten und 
Einschüchterungsv rsuchen gegen die Regierung Haitis, 
insbesondere die E ordung von Justizminister Fran90is Guy 
Malary, die zum zug der Internationalen Zivilmission in 
Haiti beigetragen aben, 

zutiefst beunruh gt über die Hindernisse, die sich der 
Dislozierung der ach Resolution 867 (1993) des Sicher
heitsrats entsandte Mission der Vereinten Nationen in Haiti 
nach wie vor entg genstellen, sowie über die Tatsache, daß 
die haitianisehen Streitkräfte ihrer Verantwortung nicht 

gerecht geworden sind, der Mission die Aufnahme ihrer 
Arbeit zu gestatten, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Maßnahmen, die der 
Sicherheitsrat zur Herbeiführung einer Beilegung der haitia
nischen Krise ergriffen hat, 

mit Genugtuung über die Bemühungen des Sonderabge
sandten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretärs der Organisation der amerikanischen Staa
ten, 

unter Berücksichtigung ihrer Resolution 47111 vom 
29. Oktober 1992 über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten, 

im Hinblick auf den Bericht des Generalsekretärs vom 
13. Oktober 1993", in dem der Sicherheit,rat davon unter
richtet wird, daß sich die Militärbehörden Haitis, einschließ
lich der Stadtpolizei von Port-au-Prince, nicht an die Ver
einbarung von Govemors Island gehalten haben, sowie auf 
die Berichte, die am 25. Oktober und 18. November 1993 
von der Internationalen Zivilmission in Haiti vorgelegt wur
den", und den Bericht des Sonderberichterstatters der 
Menschenrechtskommission über die Situation der Men
schenrechte in Haiti vorn 10. November 1993", 

Kenntnis nehmend von den Vorschlägen für eine Lösung 
der Krise in Haiti, die von Präsident Aristide vor der 
Generalversammlung vorgebracht wurden69

, 

daran erinnernd, daß das Ziel der internationalen Gemein
schaft nach wie vor die umgehende Wiederherstellung der 
Demokratie in Haiti und die Rückkehr von Präsident Aristide 
sowie die vollständige Wiederherstellung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten und die Förderung der sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung in Haiti ist, 

die Auffassung vertretend, daß es dringend notwendig ist, 
so bald wie möglich eine endgültige Beilegung der haitiani
schen Krise i1ll Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen und dem Völkerrecht herbeizuführen, 

1. verurteilt erneut entschieden den Versuch der wider
rechtlichen Ablösung des verfassungsmäßigen Präsidenten 
von Haiti. die Anwendung von Gewalt und militärischem 
Zwang sowie die Verletzung der Menschenrechte in diesem 
Land; 

2. verurteilt alle Versuche, die sofortige Wiederein
setzung von Präsident Jean-Bertrand Aristide als verfas
sungsmäßigem Präsidenten von Haiti zu verzögern oder zu 
verhindern; 

3. erklärt erneut jede aus dieser widerrechtlichen 
Situation hervorgehende Machtstruktur für unannehmbar und 
verlangt die Rückkehr von Präsident Aristide sowie die 
uneingeschränkte Anwendung der Nationalen Verfassung und 
damit die volle Einhaltung der Menschenrechte in Haiti; 

4. unterstützt nachdrücklich den Prozeß des politischen 
Dialogs unter der Schirmherrschaft des Sonderabgesandten 
des Generalsekretärs der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretärs der Organisation der amerikanischen 
Staaten im Hinblick auf die Beilegung der politischen Krise 
in Haiti; 
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5. unterstreicht. daß die Vereinbarung von Governors 
land nach wie vor der einzig gültige Rahmen für die 
Beilegung der Krise in Haiti ist; 

6. unterstreicht abermals, daß die Lösung der haitia
nischen Krise den Resolutionen MREIRES.2/91, MRE/ 
RES.3/92 und CPIRES.594 (923/92) der Organisation der 
amerikanischen Staaten Rechnung tragen muß; 

7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs66

; 

8. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem 
Generalsekretär der Organisation der amerikanischen Staaten 
alles zu tun, damit die Internationale Zivilrnission in Haiti so 
rasch wie möglich nach Haiti zurückkehrt; 

9. ermutigt den Generalsekretär, die Bemühungen um die 
Entsendung der Mission der Vereinten Nationen in Haiti im 
Einklang mit der Vereinbarung von Governors Island fort
zusetzen; 

10. erinnert an die Verpflichtung aller Mitgliedstaaten, 
den vom Sicherheitsrat in seinen Resolutionen 841 (1993) 
und 875 (1993) ergriffenen Maßnalunen voll und wirksam 
nachzukommen; 

11. ermutigt die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, 
im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen und des 
Völkerrechts erneut ihre Unterstützung zu gewähren, indem 
sie Maßnalunen in Übereinstimmung mit den von der 
Organisation der amerikanischen Staaten verabschiedeten 
Resolutionen MREIRES.219I, MRElRES.3/92 und CP/ 
RES.594 (923/92) ergreifen, insbesondere was die Stärkung 
der repräsentativen Demokratie. der verfassungsmäßigen 
Ordnung und des Handelsembargos gegen Haiti betrifft; 

12. gibt ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über das Schick
sal des haitianisehen Volkes und erklärt erneut, daß die 
haitianischen Militärbehörden die volle Verantwortung tragen 
für das Leid, weIches das unmittelbare Ergebnis ihrer 
Mißachtung der haitianisehen Verfassung ist, sowie für die 
Erfüllung der von ihnen öffentlich eingegangenen Ver
pflichtungen auf die Vereinbarung von Governors Island; 

13. bekräftigt erneut, daß die internationale Gemeinschaft 
beabsichtigt, die technische, wirtschaftliche und finanzielle 
Zusammenarbeit zu erhöhen, sobald die verfassungsmäßige 
Ordnung in Haiti wiederhergestellt ist durch die Unter
stützung von Maßnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung sowie zur Stärkung der Institutionen, denen die 
Rechtsprechung und die Gewährleistung der Demokratie, der 
politischen Stabilität und der wirtschaftlichen Entwicklung 
obliegt; 

14. bekräftigt ihre Unterstützung für den verfassungs
mäßigen Präsidenten von Haiti, Jean-Bertrand Aristide, und 
seinen Ministerpräsidenten; 

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
bis Mitte Februar 1994 während ihrer wiederaufgenommen 
achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen; 

16. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu bleiben, bis eine 
Lösung dieser Situation gefunden ist. 

70. Plenarsitzung 
6. Dezember 1993 

48/28. Seerecht 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das 
Seerecht, einschließlich der Resolution 47/65 vom 11. De
zember 1992, 

in der Erkenntnis, daß die Probleme des Meeresraums, wie 
es im dritten Präambelabsatz des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Nationen47 heißt. eng miteinander verknüpft 
sind und als Ganzes betrachtet werden müssen, 

überzeugt, daß es wichtig ist, die Einheit des Überein
kommens und der mit ihm verabschiedeten damit zusammen~ 
hängenden Resolutionen zu bewahren und sie in einer Weise 
anzuwenden, die mit dieser Einheit und mit ihrem Ziel und 
Zweck vereinbar ist, 

betonend, daß die Staaten für die konsequente Anwendung 
des Übereinkommens sorgen müssen und daß die inner
staatlichen Rechtsvorschriften an das ÜbereinkOJ.nmen ange
glichen werden müssen, 

in Anbetracht dessen, daß sie in ihrer Resolution 2749 
(XXV) vom 17. Dezember 1970 erklärt hat, daß der Meeres
boden und der Meeresuntergrund jenseits der Grenzen des 
Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse (im folgenden als "das 
Gebiet" bezeichnet) sowie die Ressourcen des Gebiets das 
gemeinsame Erbe der Menschheit sind, 

unter Hinweis darauf, daß das Übereinkommen die für das 
Gebiet und seine Ressourcen geltende Rechtsordnung fest
legt, 

mit Genugtuung darauf hinweisend, daß die Bereitschaft 
zum Ausdruck gebracht worden ist, allen Möglichkeiten für 
eine Auseinandersetzung mit Fragen nachzugehen, die eini
gen Staaten Sorge bereiten, um die universale Teilnahme an 
dem Übereinkommen sicherzustellen 7U, 

feststellend, daß die sechzigste Ratifikations- beziehungs
weise Beitrittsurkunde zu dem Übereinkommen am 16. No
vember 1993 hinterlegt worden ist und daß das Übereinkom
men somit zwölf Monate nach dem Datum der Hinterlegung 
dieser Urkunde in Kraft treten wird, 

in Anbetracht der Notwendigkeit, Kooperationsbereitschaft 
mit der Vorbereitungskommission bei der baldigen und 
effektiven Durchführung der Resolution II der Dritten 
Seerechtskonferenz der Vereinten Nationen71 zu beweisen, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Fortschritten, 
die in der Vorhereitungskommission seit ihrer Gründung er~ 
zielt worden sind, einschließlich der Registrierung von sechs 
Pionierinvestoren sowie davon, daß die Vorbereitungskom
mission aus den von den Pionierinvestoren gemäß Resolution 
II beantragten Feldern reservierte Felder für die Internationa
le Meeresbodenbehörde festgelegt hat, sowie eingedenk 
dessen, daß eine soIche Registrierung für die Pionierinvest0-
ren sowohl Rechte als auch Pflichten mit sich bringt, 

sowie feststellend, daß die Länder, insbesond~re die 
Entwicklungsländer, bei der Durchführung des Uberein
kommens und im Rahmen ihres Entwicklungsprozesses in 
zunehmendem Maße Informationen, Beratung und Hilfe be
nötigen, wenn sie in den vollen Genuß der Vorteile der 
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I!,mfassenden Rechts rdnung gelangen sollen, die mit dem 
Ubereinkommen ges haffen worden ist, 

besorgt darüber, d die Entwicklungsländer aufgrund des 
Mangels an Ressour en und den nötigen wissenschaftlich
technischen Kapazitä en bisher noch nicht in der Lage sind, 
wirksame Maßnahm zu ergreifen, um in den vollen Genuß 
dieser Vorteile zu ge angen, 

in der Erkenntnis, daß die Bemühungen der Staaten und 
der zuständigen inte nationalen Organisationen, die darauf 
gerichtet sind, den E twicklungsländern den Erwerb solcher 
Kapazitäten zu erm·· lichen, verstärkt und ergänzt werden 
müssen, 

tnis, daß das Übereinkommen auf alle 
Nutzungsmöglichkei n und Ressourcen des Meeres Anwen
dung findet und da alle diesbezüglichen Aktivitäten im 
Rahmen des System der Vereinten Nationen auf eine mit 
dem Übereinkomm zu vereinbarende Art und Weise 
durchgeführt werden müssen, 

zutiefst besorgt üb r den gegenwärtigen Zustand der Mee
resumwelt, 

tigkeit des Übereinkommens für den 
welt, 

mit Besorgnis ü den Einsatz von Fischereimethoden 
und -praktiken, die ich nachteilig auf die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen des Meeres aus
wirken können, ein chließlich derjenigen Methoden und 
Praktiken, deren Zie die Umgehung von Vorschriften und 
Kontrollen ist, 

in Anbetracht der otwendigkeit einer wirksamen und aus
gewogenen, den eins hlägigen Bestimmungen des Überein
kommens volle Gelt ng verschaffenden Erhaltung und Be
wirtschaftung der le enden Ressourcen des Meeres, 

Kenntnis nehme von den Aktivitäten, die 1993 im 
Rahmen des Prog s 10 (Seerecht und Meeresangelegen-
heiten) des revidierte mittelfristigen Plans für den Zeitraum 
1992-199712 durchg ührt worden sind, unter Berücksichti
gung der Neustrukt rierung des Sekretariats der Vereinten 
Nationen, sowie vo dem gemäß Ziffer 21 der Resolu
tion 47/65 der Gen alversammlung erstellten Bericht des 
Generalsekretärs 73, 

I. verweist auf d e historische Bedeutung des Seerechts
übereinkommens der Vereinten Nationen als eines wichtigen 
Beitrags zur Wahru g des Friedens, der Gerechtigkeit und 
des Fortschritts für le Völker der Welt; 

2. bringt ihre G nugtuung zum Ausdruck über die zu
nehmende, überwälf ende Unterstützung des Übereinkom
mens, die unter an rem dadurch belegt wird, daß bisher 
einhundertneunundf nfzig Unterzeichnungen und sechzig 
Ratifikationen bezie ungsweise Beitritte erfolgt sind, und 
stellt fest, daß das Ü ereinkommen somit am 16. November 
1994 in Kraft treten wird; 

3. bittet aUe Sta ten, erneute Anstrengungen zu unter
nehmen, um die uni ersale Teilnahme an dem Übereinkom
men zu ennöglichen 

4. nimmt mit D nk Kenntnis von den neuen Entwick
lungen und von der tiven Beteiligung der Staaten an den 

unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs geführten 
Konsultationen, deren Ziel darin besteht, den Dialog und die 
Auseinandersetzung mit Fragen, die einigen Staaten Sorge 
bereiten, zu fördern, damit die universale Teilnahme an dem 
Übereinkommen erreicht wird74

; 

5. bittet alle Staaten außerdem, sich an den unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs geführten Konsultatio
nen zu beteiligen und verstärkte Anstrengungen zu unter
nehmen, damit die universale Teilnahme an dem Überein
kommen möglichst bald elTeicht wird; 

6. erkennt an, daß politische und wirt,chaftliche Ver
änderungen. insbesondere auch ein zunehmendes Handeln 
nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen, verstärkt die 
Notwendigkeit deutlich werden lassen, einzelne Aspekte der 
auf das G~biet und seine Ressourcen anzuwendenden 
Rechtsordnung im Lichte der Fragen, die einigen Staaten 
Sorge bereiten75

, neu zu bewerten, und daß ein produktiver, 
aUe interessierten Parteien einbeziehender Dialog über diese 
Fragen die Aussichten auf eine universale Teilnahme an dem 
Übereinkommen zum Vorteil der gesamten Menschheit 
verbessern würde; 

7. fordert alle Staaten auf, zu erwägen, soweit nicht 
berdts geschehen, das Übereinkommen so bald wie möglich 
zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten, und fordert 
alle Staaten außerdem auf, die universale Teilnahme an dem 
Übereinkommen durch geeignete Maßnahmen zu fördern, so 
auch durch einen Dialog zum Zweck der Auseinandersetzung 
mit den Fragen, die einigen Staaten Sorge bereiten; 

8. fordert alle Staaten außerdem auf, die Einheit des 
Übereinkommens und der mit ihm verabschiedeten damit 
zusammenhängenden Resolutionen zu bewahren und sie in 
einer Weise anzuwenden, die mit dieser Einheit und mit 
ihrem Ziel und Zweck vereinbar ist; 

9. fordert die Staaten auf, beim Erlaß von Rechtsvor
schriften die Bestimmungen des Übereinkommens zu beach
ten; 

10. nimmt Kenntnis von den Fortschritten der Vorberei
tung,kommission für die Internationale Meeresbodenbehörde 
und für den Internationalen Seegerichtshof in allen ihren 
Arbeitsbereichen, so auch von der Fertigstellung des vor
läufigen Entwurfs ihres Schlußberichts auf ihrer elften 
Tagung; 

11. erinnert an die Vereinbarung über die Erfüllung der 
Verpflichtungen der registrierten Pionierinvestoren und der 
zertifizierenden Staaten, die von der Vorbereitungskommis
sion am 30. August 1990 verabschiedet wurde76

, sowie an 
die am 12. März 199277 und am 18. August 1992" 
angenommenen Vereinbarungen; 

12. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen zur 
Unterstützung des Übereinkommens und für die wirksame 
Durchführung des Programms 10 (Seerecht und Meeres
angelegenheiten) im mittelfristigen Plan für den Zeitraum 
1992-1997 und ersucht ihn, bei der Durchführung des 
Programm, 10 auch künftig wirksam auf den erhöhten 
Bedarf der Staaten an Hilfe bei der Durchführung des 
Übereinkommens einzugehen; 

13. dankt dem Generalsekretär al#3erdem für den Be
richt", den er gemäß Ziffer 21 der Resolution 47/65 der. 
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Generalversammlung erstellt hat, und ersucht ihn, die darin 
beschriebenen Aktivitäten sowie die Aktivitäten zur Kon
solidierung der Seerechtsordnung fortzusetzen; 

14. fordert den Generalsekretär auf, die Staaten bei der 
Durchführung des Übereinkommens und der Entwicklung 
eines konsequenten und einheitlichen Vorgehens in bezug 
auf die dadurch geschaffene Rechtsordnung sowie bei ihren 
nationalen, subregionalen und regionalen Bemühungen um 
die uneingeschränkte Wahrnehmung der daraus erwachsen
den Vorteile auch weiterhin zu unterstützen, und bittet die 
Organe und Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen dabei um ihre Mitarbeit und verstärkte Unter
stützung; 

15. bittet nachdrücklich die interessierten Mitgliedstaaten, 
insbesondere soweit sie über fortgeschrittene meerestechni
sche Fähigkeiten verfügen, die entsprechenden Politiken und 
Programme unter dem Blickwinkel der Einbeziehung des 
Meeresbereiches in die nationalen Entwicklungsstrategien zu 
überprüfen und die Möglichkeiten für eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern zu sondieren, 
insbesondere Entwicklungsländern in Regionen, die auf 
diesem Gebiet aktiv sind; 

16. ersucht die zuständigen internationalen Organisatio
nen, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, die 
Weltbank und die anderen multilateralen Finanzierungsinsti
tutionen, nach Maßgabe ihrer jeweiligen Politik ihre finan
zielle, technische, organisatorische und managementbezogene 
Hilfe für die Entwicklungsländer bei deren Bemühungen, in 
den Genuß der Vorteile der durch das Übereinkommen ge
schaffenen umfassenden Rechtsordnung zu gelangen, zu ver
stärken und die Zusammenarbeit untereinander und mit den 
Geberstaaten bei der Bereitstellung dieser Hilfe auszubauen; 

17. ersucht den Generalsekretärj im Benehmen mit den 
Staaten und den zuständigen internationalen Organisationen 
die getroffenen Maßnahmen sowie alle erforderlichen An
schlußmaßnahmen weiterzuverfolgen, um den Staaten die 
Wahrnehmung der Vorteile der durch das Übereinkommen 
geschaffenen umfassenden Rechtsordnung zu erleichtern, und 
der Generalversammlung regelmäßig darüber Bericht zu er
statten; 

18. erkennt an, daß der Schutz der Meeresumwelt durch 
die Umsetzung der anwendbaren Bestimmungen des Über
einkommens erheblich gefördert werden wird; 

19. ruft die Staaten und die anderen Mitglieder der inter
nationalen Gemeinschaft erneut auf, stärker zusammenzuar
beiten und Maßnahmen zu ergreifen, um den Bestimmungen 
des Übereinkommens über die Erhaltung und Bewirtschaf
tung der lebenden Ressourcen des Meeres voll Geltung zu 
verschaffen, einschließlich der Verhinderung von Fischerei
methoden und -praktiken, die sich nachteilig auf die Erhal
tung und Bewirtschaftung der lebenden Ressourcen des 
Meeres auswirken können, und insbesondere die für sie 
geltenden bilateralen und regionalen Maßnahmen zur wirk
samen Überwachung und Durchsetzung zu befolgen; 

20. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen 
fortzusetzen und zu beschleunigen, damit die universale 
Teilnahme an dem Übereinkommen möglichst bald erreicht 
wird, und die erforderlichen Dienste für diese Konsultationen 
bereitzustellen, deren nächste Reihe vom 31. Januar bis 
4, Februar 1994 stattfi nden wird; 

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Einberu
fung der zwölften ordentlichen Tagung der Vorbereitungs
kommission vom 7. bis 11. Februar 1994 in Kingston zu 
veranlassen, in deren Verlauf Vorkehrungen für die Treffen 
der Gruppe Ausbildung getroffen werden, und erforderli
chenfalls im Sommer 1994 in New York ein weiteres bis zu 
zweiwöchiges Treffen vorzusehen; 

22. nimmt Kenntnis von dem Beschluß der Vorbereitungs
kommission, ein Treffen der Gruppe technischer Sachver
ständiger einzuberufen, mit dem Auftrag, den Stand des 
Tiefseebodenbergbaus zu prüfen und abzuschätzen, wann mit 
dem Beginn der kommerziellen Produktion gerechnet werden 
kann79

; 

23. nimmt Kenntnis von der Notwendigkeit, Vorkehrungen 
für die erste Tagung der Versammlung der Internationalen 
Meeresbehörde und erforderlichenfalls für eine Tagung der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens zu treffen, einschließ
lich Vorkehrungen für die Teilnahme von Beobachtern; 

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung oder nach Bedarf früher 
über Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Überein
kommen und über alle diesbezüglichen Aktivitäten sowie 
über die DurchfUhrung dieser Resolution Bericht zu er
statten; 

22. beschließt, den Punkt Punkt "Seerecht" in die vorläufi
ge Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzuneh
men. 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember /993 

48/52. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäb. 
rung der Unabbängigkeit an koloniale Länder 
und Völker 

Die Generalversammlung, 

nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker'". 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie 
auf alle ihre früheren Resolutionen betreffend die Ver
wirklichung der Erklärung, zuletzt Resolution 47/23 vom 
25. November 1992, und die entsprechenden Resolutionen 
des Sicherheitsrats, 

in Anerkennung dessen, daß die restlose Beseitigung des 
Kolonialismus eine der Prioritäten der Vereinten Nationen 
für die 1990 begonnene Dekade ist, 

sich zutiefst der Notwendigkeit bewußt, rasch Maßnahmen 
zur Beseitigung der letzten Uberreste des Kolonialismus bis 
zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie in ihrer Resolution 43/47 
vom 22. November 1988 gefordert, 

von neuern ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend. daß 
es notwendig ist, den. Kolonialismus zu beseitigen, und daß 
es ebenso erforderlich ist, die rassische Diskriminierung, die 
Apartheid sowie Verletzungen der grundlegenden Menschen
rechte vollständig und restlos zu beseitigen, 
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in dem BewußtseilI, daß der Erfolg nationaler Befreiungs
kämpfe und die sic~ daraus ergebende internationale Situa
tion der internation ' en Gemeinschaft eine einzigartige Ge
legenheit bieten, ent cheidend zur Beseitigung des Kolonia
lismus in allen sein n Erscheinungsformen beizutragen. 

mit Genugtuung nntnis nehmend von dem, was der Soo
derausschuß im Hin liek auf die wirksame und vollständige 
Verwirklichung der Erklärung und die Durchführung der 
entsprechenden ande en Resolutionen der Vereinten Nationen 
über die Entkolonia . sierung bereits geleistet hat, 

betonend, wie wi htig es ist, daß sich die Verwaltungs
mächte an der Arbe t des Sonderausschusses beteiligen, 

sowie mit Genugt ung Kenntnis nehmend von der Mitar
beit und aktiven Be iligung einiger Verwaltungsmächte an 
der Arbeit des Sond rausschusses sowie von ihrer anhalten
den Bereitschaft, in den unter ihrer Verwaltung stehenden 
Gebieten Besuchsd legationen der Vereinten Nationen zu 
empfangen, 

mit Besorgnis fes teilend, daß sich die Nichtbeteiligung 
bestimmter Verwalt ngsmächte negativ auf die Arbeit des 
Sonderausschusses usgewirkt hat, da ihm dadurch eine 
wichtige Informatio squelle über die unter ihrer Verwaltung 
stehenden Gebiete v renthalten wurde, 

sich bewußt, daß ie vor kurzem unabhängig gewordenen 
und die kurz vor de Unabhängigkeit stehenden Staaten auf 
wirtschaftlichem un sozialem Gebiet sowie auf anderen 
Gebieten dringend ie Hilfe der Vereinten Nationen und 
ihres Systems von ganisationen benötigen, 

sowie sich bewuß , daß die verbleibenden Gebiete ohne 
Selbstregierung, d nter insbesondere die kleinen Insel
gebiete, auf wirtsch tlichem und sozialem Gebiet sowie auf 
anderen Gebieten d . ngend die Hilfe der Vereinten Nationen 
und ihres Systems v n Organisationen benötigen, 

1. bekräftigt i Resolution 1514 (XV) sowie alle ande-
ren Resolutionen zur Entkolonialisierung einschließlich ihrer 
Resolution 43/47, in er sie die 1990 begonnene Dekade zur 
Internationalen Dek de für die Beseitigung des Kolonialis
mus erklärt hat, und fordert die Verwaltungsmächte gemäß 
diesen Resolutionen auf, alles Erforderliche zu tun, um den 
Völkern der betref nden Gebiete die möglichst baldige 
uneingeschränkte W hrnehmung ihres Rechts auf Selbstbe
stimmung und Una "ngigkeit zu ermöglichen; 

2. stellt abermal fest, daß das Fortbestehen des Kolonia
lismus in allen sein n Erscheinungsformen - einschließlich 
Rassismus und wirts haftlicher Ausbeutung - mit der Charta 
der Vereinten Nati nen, der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte'l u d der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit n koloniale Länder und Völker unver
einbar ist; 

3. bekräftigt ih" Entschlossenheit, auch künftig alles zu 
tun, was für eine v llständige und rasche Beseitigung des 
Kolonialismus und ie gewissenhafte Einhaltung der ent
sprechenden Bestim ungen der Charta, der Erklärung über 
die Gewährung der nabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker und der Allg meinen Erklärung der Menschenrechte 
durch alle Staaten e orderlich ist; 

4. bekräftigt abe mals ihre Unterstützung für die Bestre
bungen der unter K lonialherrschaft stehenden Völker, ihr 

Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit wahrzu
nehmen; 

5. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über 
seine Tätigkeit im Jahre 1993, mit dem Arbeitsprogramm für 
1994"; 

6. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs
mächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen auf. innerhalb 
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen 
des Sonderausschusses im Hinblick auf die zügige Ver
wirklichung der Erklärung und entsprechender anderer 
Resolutionen der Vereinten Nationen Geltung zu verschaffen; 

7. fordert die Verwaltungsmächte auf, sicherzustellen, 
daß keine Aktivität ausländischer wirtschaftlicher oder 
sonstiger Interessen in den unter ihrer Verwaltung stehenden 
Gebieten ohne Selbstregierung ein Hindernis für die Wahr
nehmung des Rechts der Völker dieser Gebiete auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit darstellt; 

8. fordert die Verwaltungsmächte auf, militärische Akti
vitäten in den unter ihrer Verwaltung stehenden Gebieten 
einzustellen und in Befolgung der entsprechenden Resolutio
nen der Generalversammlung ihre Militärstützpunkte dort zu 
beseitigen, und bittet sie nachdrücklich, diese Gebiete nicht 
in Angriffs- oder Einmischungshandlungen gegen andere 
Staaten hineinzuziehen; 

9. bittet alle Staaten nachdrücklich, den Völkern von 
Kolonialgebieten unmittelbar oder durch ihr Tätigwerden in 
den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle 
Hilfe zu gewähren, und ersucht darum, daß die Verwaltungs
mächte im Benehmen mit den Regierungen der unter ihrer 
Verwaltung stehenden Gebiete Schritte unternehmen, um 
jede erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur 
Stärkung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch 
zu nehmen und effektiv zu nutzen; 

10. ersucht den Sonderausschuß, auch weiterhin nach ge
eigneten Mitteln zu suchen, um die unverzügliche und voll
ständige Verwirklichung der Erklärung zu erreichen, und in 
allen Gebieten, die noch nicht die Unabhängigkeit erlangt 
haben, alle von der General versammlung gebilligten Maß
nahmen betreffend die Internationale Dekade für die Beseiti
gung des Kolonialismus durchzuführen, und dabei insbeson
dere 

a) konkrete Vorschläge für die Beseitigung der letzten 
Überreste des Kolonialismus auszuarbeiten und der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

b) konkrete Vorschläge zu machen, die dem Sicherheits
rat dabei helfen könnten, bei Entwicklungen in den Kolonial
gebieten, die geeignet sind, den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit zu bedrohen, geeignete Maßnahmen auf
grund der Charta in Erwägung zu ziehen; 

c) die Durchführung der Resolution 1514 (XV) sowie 
entsprechender anderer Resolutionen zur Entkolonialisierung 
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen; 

d) den kleinen Gebieten auch weiterhin besondere Auf
merksamkeit zu widmen, insbesondere durch die regelmäßige 
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Entsendung von Besuchsdelegationen, und der Generalver
sammlung Schritte zu empfehlen, die am besten dazu geeig
net sind, die Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage zu 
versetzen, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängig
keit wahrzunehmen; 

e) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Erreichung 
der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der ent
sprechenden Resolutionen der Vereinten Nationen der welt
weiten Unterstützung seitens der Regierungen wie auch sei
tens der nationalen und internationalen Organisationen zu 
versichern; 

I!. fordert die Verwaltungsmächte außerdem auf, den 
Sonderausschuß bei der Wahrnehmung seines Mandats auch 
künftig zu unterstützen und Besuchsdelegationen in den 
Gebieten aufzunehmen, damit sie sich Informationen aus 
erster Hand verschaffen und die Wünsche und Besttebungen 
der Einwohner in Erfahrung bringen können; 

12. fordertilie Verwaltungsmächteferner auf, sich, soweit 
noch nicht geschehen, an der Arbeit des Sonderausschusses 
auf seiner Tagung 1994 zu beteiligen; 

13. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisationen 
und die anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, den Gebieten ohne Selbstregierung auf wirtschaft
lichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen Gebieten 
Hilfe zu gewähren und dies nach der Wahrnehmung ihres 
Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gegebe
nenfalls auch künftig zu tun; 

14. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderausschuß alle 
Einrichtungen und Dienste zur Verfügung zu stellen, die für 
die Durchführung dieser Resolution sowie der anderen die 
Entkolonialisierung betreffenden Resolutionen und Beschlüs
se der Generalversammlung und des Sonderausschusses er
forderlich sind. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/53. Verbreitung von Informationen über die Ent
kolonialisierung 

Die Generalversammlung, 

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderausschus
ses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker, das die Verbreitung von Informationen über die 
Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffentlichkeit 
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Entkolonialisierung betrifft", 

unter Hinweis aufihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie auf 
alle anderen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten 
Nationen zur Verbreitung von Informationen über die Ent
kolonialisierung, insbesondere die Resolution 47/24 der 
Generalversammlung vom 25. November 1992, 

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung der Öffentlich
keitsarbeit als Instrument zur Förderung der Zielsetzungen 
der Erklärung sowie eingedenk der Rolle, welche die 
Weltöffentlichkeit dabei spielt, die Völker der Kolonialgebie
te bei der Erringung der Selbstbestimmung und Unabhängig
keit wirksam zu unterstützen, 

im Bewußtsein der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen 
Organisationen bei der Verbreitung von Informationen über 
die Entkolonialisierung, 

I. billigt das im Bericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker enthalte
ne Kapitel betreffend die Verbreitung von Informationen 
über die Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffent
lichkeit über die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung; 

2. hält es für wichtig, daß die Vereinten Nationen im 
Entkolonialisierungsprozeß auch weiterhin eine aktive Rolle 
spielen und ihre Bemühungen um eine möglichst weite Ver
breitung von Informationen über die Entkolonialisierung 
intensivieren, mit dem Ziel, die internationale öffentliche 
Meinung noch stärker für die vollständige Entkolonialisie
rung bis zum Jahr 2000 zu mobilisieren; 

3. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung 
der Anregungen des Sonderausschusses auch weiterhin durch 
konkrete Maßnahmen über alle ihm zur Verfügung stehenden 
Medien, so unter anderem Presse, Funk und Fernsehen, dafür 
zu sorgen, daß ilie Arbeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung kontinuierlich der breiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, und unter anderem 

a) im Benehmen mit dem Sonderausschuß auch weiterhin 
grundlegende Daten, Studien und Artikel über Probleme der 
Entkolonialisienmg sammeln, ausarbeiten und verbreiten zu 
lassen und insbesondere die Zeitschrift Objective: Justice 
(Ziel: Gerechtigkeit) sowie andere Publikationen, Sonder
artikel und Studien, so auch die Reihe Decolonization (Ent
kolonialisierung), weiter zu veröffentlichen und mehr Infor
mationen über ane Gebiete zu geben, mit denen sich der 
Sonderausschuß befaßt, indem er geeignetes Material zur 
weiteren Verbreitung durch Nachdrucke in verschiedenen 
Sprachen auswählen läßt; 

b) sich bei der Erfüllung der genannten Aufgaben um die 
volle Mitwirkung der Verwaltungsmächte zu bemühen; 

c) die auf die Entkolonialisierung ausgerichteten Aktivi
täten aller Informationszentren der Vereinten Nationen zu 
verstärken; 

tf) durch regelmäßige Konsultationen und den Austausch 
von Informationen Arbeitsbeziehungen zu den entsprechen
den regionalen und zwischenstaatlichen Organisationen. ins
besondere in Afrika, im Pazifik und in der Karibik, zu unter· 
halten; 

e) sich im Benehmen mit den Informationszentren der 
Vereinten Nationen um die Unterstützung der nichtstaatli
chen Organisationen bei der Informationsverbreitung über 
die Entkolonialisierung zu bemühen; 

fJ auch künftig umfassende Pressemitteilungen über alle 
Sitzungen des Sonderausschusses und seiner Nebenorgane 
herausgeben zu lassen; 

g) sicherzustellen, daß die zu diesem Zweck erforderli
chen Einrichtungen und Dienste zur Verfügung stehen; 

h) dem Sonderausschuß über ilie zur Durchführung dieser 
Resolution ergriffenen Maßnahmen zu berichten; 

4. ersucht alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs
mächte, sowie die Sonderorganisationen und die anderen Or-
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ganisationen des SY$tems der Vereinten Nationen sowie auch 
die besonders an ! der Entkolonialisierung interessierten 
nichtstaatlichen Organisationen. in Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeitsbe
reichs die großangelegte Verbreitung der in Ziffer 2 genann
ten Infonnationen zu veranlassen beziehungsweise zu inten
sivieren; 

5. ersucht den Si nderausschuß, die Durchführung dieser 
Resolution zu verf Igen und der Generalversanunlung auf 
ihrer neunundvierz gsten Tagung darüber Bericht zu er
statten. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/56. Fr ge der Komoreninsel Mayotte 

Die Generalvers mlung, 

unter Hinweis a f ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkei' an koloniale Länder und Völker und 
2621 (XXV) vom 2. Oktober 1970 mit dem Aktionspro
gramm für die voll Verwirklichung dieser Erklärung, 

sowie unter Hin eis auf ihre früheren Resolutionen, 
insbesondere die R olutionen 3161 (XXVIII) vom 14. De
zember 1973, 3291 (XXIX) vom 13. Dezember 1974, 31/4 
vom 21. Oktober 1 76, 32/7 vom 1. November 1977, 34/69 
vom 6. Dezember 979, 35/43 vom 28. November 1980, 
36/105 vom 10. mber 1981,37/65 vom 3. Dezember 
1982, 38/13 vom 2 . November 1983, 39/48 vom 11. De
zember 1984, 40/6 vom 9. Dezember 1985, 41/30 vom 
3. November 1986, 42/17 vom 11. November 1987,43114 
vom 26. Oktober 1 88,4419 vom 18. Oktober 1989, 45/11 
vom 1. November 990, 46/9 vom 16. Oktober 1991 und 
47/9 vom 27. Okto r 1992, in denen sie unter anderem die 
Einheit und territori le Unversehrtheit der Komoren bekräf
tigte, 

insbesondere unt r Hinweis auf ihre Resolution 3385 
(XXX) vom 12. No ember 1975 über die Aufnahme der Ko
moren in die Verei ten Nationen, in der sie die Notwen
digkeit der Achtung er Einheit und territorialen Unversehrt
heit des aus den In In An jouan, Grande-Comore, Mayotte 
und Moheli bestehe den Komoren-Archipels bekräftigte, 

ferner unter Hin eis darauf, daß gemäß den am 15. Juni 
1973 zwischen den ornaTen und Frankreich unterzeichneten 
Abkommen über di Erlangung der Unabhängigkeit der Ko
moren die Ergebni se der Volksbefragung vom 22. De
zember 1974 in ihr r Gesamtheit und nicht Insel für Insel 
betrachtet werden s llten, 

überzeugt, daß ei e gerechte und dauerhafte Lösung der 
Mayotte~Frage von der Achtung der Souveränität, Einheit 
und territorialen nversehrtheit des Komoren-Archipels 
ausgehen muß, 

sowie überzeugt, aß eine rasche Lösung des Problems für 
die Erhaltung des riedens und der Sicherheit, die in der 
Region herrschen. u erläßlich ist, 

eingedenk der va Präsidenten der Französischen Repu
blik zum Ausdruck gebrachten Bereitschaft, sich aktiv um 
eine gerechte Lösun dieses Problems zu bemühen, 

im Hinblick auf d n wiederholt zum Ausdruck gebrachten 
Wunsch der Regie ng der Komoren, SO bald wie möglich 

einen offenen und ernsthaften Dialog mit der französischen 
Regierung aufzunehmen, um die Wiedereingliederung der 
Komoreninsel Mayotte in die Islamische Bundesrepublik der 
Komoren zu beschleunigen, 

unter Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretärsll4
• 

sowie eingedenk der Beschlüsse der Organisation der afri
kanischen Einheit, der Bewegung der nichtgebundenen Län
der und der Organisation der Islamischen Konferenz zu die
ser Frage, 

1. bekräftigt die Souveränität der Islamischen Bundes
republik der Komoren über die Insel Mayotte; 

2. bittet die Regierung Frankreichs, sich an die Ver
pflichtungen zu halten, die sie vor der Volksbefragung über 
die Selbstbestimmung des Komoren-Archipels am 22. De
zember 1974 im Hinblick auf die Achtung der Einheit und 
territorialen Unversehrtheit der Komoren eingegangen ist; 

3. fordert, daß die vom Präsidenten der Französischen 
Republik zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, sich aktiv 
um eine gerechte Lösung der Mayotte-Frage zu bemühen, in 
die Tat umgesetzt wird; 

4. bittet die Regierung Frankteichs nachdrücklich, die 
Verhandlungen mit der Regierung der Komoren zu beschleu
nigen, um die effektive und baldige Wiedereingliederung der 
Insel Mayotte in die Komoren sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
hinsichtlich dieses Problems ständig Verbindung zum Gene
ralsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit zu 
halten und im Zuge der Bemühungen um eine friedliche 
Verhandlungslösung dieses Problems seine Guten Dienste 
zur Verfügung zu stellen; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunund vierzigsten Tagung über 
diese Angelegenheit Bericht zu erstatten; 

7. beschließt, den Punkt "Frage der Komoreninsel 
Mayotte" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung aufzunehmen. 

76. Plenarsitzung 
13. Dezember 1993 

48/57. Verstärkte Koordinierung der humanitären Not
hilfe der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 461182 vom 19. De
zember 1991' und 471168 vom 22. Dezember 1992, 

sowie in Bekräftigung der in Abschnitt I der Anlage zu 
ihrer Resolution 461182 enthaltenen Leitlinien, 

feststellend, daß die Staaten gemäß den Ziffern 7 und 8 
ihrer Resolution 471168 dem Generalsekretär ihre Antworten 
vorgelegt haben, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Beschlüssen der 
Durchführungsorganisationen, Organisationen, Programme 
und Fonds des Systems der Vereinten Nationen betreffend 
ihre Mitwirkung an koordinierten Maßnahmen in humanitä
ren Notstandssituationen, 
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zutiefst besorgt über die steigende Zahl, das immer 
größere Ausmaß und die zunehmende Komplexität der 
Naturkatastrophen und sonstigen Notstandssituationen, 

besorgt darüber, daß Naturkatastrophen und sonstige 
Notstandssituationen die Entwicklungsanstrengungen der 
betroffenen Länder behindern, 

nachdrücklich daraufhinweisend, wie wichtig rechtzeitige, 
rasche und wirksame humanitäre Maßnahmen sind, 

betonend, wie wichtig es ist, daß auf Naturkatastrophen 
eine koordinierte Reaktion erfolgt und den katastrophenge
fahrdeten Ländern technische und finanzielle Hilfe auf dem 
Gebiet der Katastrophenvorsorge und -milderung gewährt 
wird, insbesondere auch durch den Austausch von Infonna
tionen und durch Entwicklungsaktivitäten nach einer Kata
strophe, 

im Hinblick auf die ermutigenden Ergebnisse der Tätigkeit 
des Zentralen revolvierenden Notstandsfonds und der immer 
stärkeren Inanspruchnahme des Fonds durch die Durchfüh
rungsorganisationen, 

in der Erkenntnis, daß ein zunehmender Bedarf an huma
nitären Hilfsgütern und ausreichenden finanziellen Mitteln 
besteht, um eine rasche Reaktion der Vereinten Nationen auf 
humanitäre Notstandssituationen zu gewährleisten. und zwar 
sowohl was die Hilfsrnaßnahmen als auch was den lückenlo
sen Übergang zu Entwicklungsrnaßnahmen betrifft, 

sowie in der Erkenntnis, daß die Koordinierung der hu
manitären Hilfsmaßnahmen, insbesondere vor Ort. weiter 
verstärkt werden muß, unter Berücksichtigung dessen, daß 
die Koordinierung auf die Tätigkeiten im Feld ausgerichtet 
sein soll, 

sowie im Kontext ihrer Resolution 4817 vom 19. Oktober 
1993 im Hinblick auf den humanitären Aspekt und den 
Aspekt der Kriegsfolgenbeseitigung des Problems der 
Minenräumung, 

mit Genugtuung über die Anstrengungen, die der Ständige 
interinstitutionelle Ausschuß zur Zeit unternimmt, um eine 
kohärente und komplementäre Vorgehensweise auszuarbei
ten, welche die zuständigen Durchführungsorganisationen 
und Entwicklungsakteure bei ihren Aktivitäten anwenden 
können, die auf einen lückenlosen Übergang zu Entwick
lungsmaßnahmen ausgerichtet sind, 

in Unterstreichung der Notwendigkeit eines ausreichenden 
Schutzes des an humanitären Maßnahmen beteiligten Per
sonals im Einklang mit den diesbezüglichen Normen und 
Grundsätzen des Völkerrechts und im Kontext der Resolutio
nen der Generalversammlung 47/120 A vom 18. Dezember 
1992 und 47/120 B vom 20. September 1993, unter Berück
sichtigung der vor kurzem in dieser Hinsicht ergriffenen 
Initiativenss, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs86

; 

2. stimmt den einvernehmlichen Schlußfolgerungen des 
Wirtschafts- und Sozialrats", deren Umsetzung der Rat auf 
seiner Arbeitstagung 1994 prüfen wird, vollinhaltlich zu; 

3. unterstreicht die Führungsrolle, die der Generalsekre
tär durch den Koordinator für Nothilfe und in enger Zusam-

menarbeit mit diesem bei der Koordinierung einer kohären
ten und rechtzeitigen Reaktion auf humanitäre Notstandssi
tuationen spielt; 

4. unterstreicht die unabdingbare Notwendigkeit einer 
besseren Koordinierung im Rahmen des Systems der Ver
einten Nationen und ersucht den Koordinator für Nothilfe, 
unter gleichzeitiger Bekräftigung des diesbezüglichen 
Mandats und der diesbezüglichen Aufgaben der Hauptabtei
lung Humanitäre Angelegenheiten die Koordinierung und 
Verwaltung sowohl am Amtssitz als auch auf Feldebene 
weiter zu verbessern, einschließlich der Koordinierung der 
Tätigkeit der zuständigen Durchführungsorganisationen; 

5. bittet die zwischenstaatlichen Organe der zuständigen 
Durchführungsorganisationen und -organe. die systemweite 
Koordinierung unter der Leitung des Koordinators für Not
hilfe voll zu unterstützen, mit dem Ziel, am Amtssitz und 
auf Feldebene eine wirksame Reaktion auf Naturkatastrophen 
und andere Notstandssituationen zu erleichtern; 

6. betont in dieser Hinsicht außerdem, daß der Ständige 
interinstitutionelle Ausschuß unter der Leitung des Koor
dinators für Nothilfe als der Hauptmechanismus für die inter
institutionelle Koordinierung fungieren, häufiger zusammen
treten und somit in grundsatzpolitischen Fragen im Zusam
menhang mit humanitären Hilfsmaßnahmen und bei der Aus
arbeitung einer kohärenten und rechtzeitigen Reaktion der 
Vereinten Nationen auf humanitäre Notstandssituationen 
pragmatisch vorgehen soll; 

7. unterstreicht ferner die Notwendigkeit des beschleu
nigten Aufbaus eines Notstands-Infonnationssystems im 
Rahmen der Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten, 
das es gestattet, Informationen über Naturkatastrophen und 
andere humanitäre Notstandssituationen, so auch Informatio
nen, die von der betreffenden Regierung, Organisationen der 
Vereinten Nationen, Gebern und Hilfsorganisationen zur 
Verfügung gesteUt werden, zu sammeln und rechtzeitig zu 
verbreiten. frühzeitig vor einer Krise zu warnen. laufend eine 
Bedarfsermittlung vorzunehmen und einen Überblick über 
die finanziellen und sonstigen Beiträge zu gewinnen; 

8. anerkennt die Notwendigkeit, die im Rahmen des 
Zentralen revolvierenden Notstandsfonds zur Verfügung 
stehenden Mittel zu erhöhen, so auch durch die rechtzeitige 
Rückzahlung der Mittel, bittet potentielle Geber, zusätzliche 
Beiträge an den Fonds zu entrichten, und ersucht den Gene
ralsekretär, diesbezügliche Konsultationen zu führen und 
dabei voll die Notwendigkeit zu berücksichtigen, für den 
Fonds zusätz1iche Beiträge auf einer gesicherten, breiten 
Grundlage zu beschaffen; 

9. beschließt, den Wirkungsbereich des Zentralen revol
vierenden Notstandsfonds auch auf die Internationale Orga
nisation für Wanderung auszudehnen; 

10. bittet die Durchführungsorganisationen, in den frühen 
Phasen einer Notstandssituation zur Koordinierung auf 
Feldebene beizutragen; 

11. ersucht den Ständigen interinstitutionellen Ausschuß, 
sich mit Vorrang über die Möglichkeiten und Richtlinien zu 
einigen, mit denen am besten gewährleistet werden kann, 
daß ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen für 
die rasche Koordinierung von Hilfsrnaßnahmen zur Verfü-
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gung stehen, so aU<ih Ressourcen, auf die der Koordinator 
für Nothilfe zurückgreifen könnte, um in der Anfangsphase 
einer Not,tandssituadon besondere Koordinierungsvorkehrun
gen zu treffen, unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Bestimmungen derf' esolutionen der Generalversammlung 
46/182 vom 19. De mber 1991 und 471199 vom 22. De
zember 1992 und dreinvernehmlichen Schlußfolgerungen 
des Wirtschafts- un Sozialrats im Zusammenhang mit der 
Koordinierung auf eldebene"; 

12. beschließt au erdem, bis zu einem endgültigen Be
schluß, den der Wirt chafts- und Sozialrat auf seiner Arbeits
tagung 1994 auf der Grundlage der Empfehlungen des Stän
digen interinstitlltio eHen Ausschusses sowie aufgrund der 
gewonnenen Erf ngen fassen wird, den Koordinator für 
Nothilfe und die zu tändigen Durchführungsorganisationen 
unter der Leitung d s Koordinators zu ennächtigen. unter 
außergewöhnlichen mständen, befristet und unter Wahrung 
des revolvierenden harakters des Zentralen revolvierenden 
Notstandsfonds die insen des Revolvierenden Fonds in An
spruch zu nehmen, m die rasche Koordinierung von Hilfs
maßnalunen in Fäll zu verbessern, in denen die Kapazität 
auf der Feldebene n cht ausreicht; 

13. ersucht den tändigen interinstitutionellen Ausschuß 
außerdem, Empfehl ngen zu anderen Fragen im Zusammen
hang mit der Koor inierung auf Feldebene abzugeben, so 
auch zu den Maßn hmen, die getroffen werden, um im 
Frühstadium einer otstandssituation eine klare Aufgaben
verteilung vorzune eo, insbesondere indem den Durch
führungsorganisatio eo den Erlordernissen entsprechend die 
Hauptverantwortung übertragen wird, sowie Empfehlungen 
abzugeben über ei heitliche Verfaluen bei gemeinsamen 
Missionen zur Fest teilung des Nothilfebedarfs unter der 
Gesamtleitung und -koordinierung des Koordinators für 
Nothilfe; 

14. ersucht den eneralsekretär, in seinen Jahresbericht 
über die Koordinie ng der humanitären Nothilfe Empfeh
lungen aufzunehme , die sich mit praktischen Maßnahmen 
zur Verbesserung er koordinierten systemumfassenden 
Unterstützung der emühungen befassen, die getroffen 
werden, um den Ub rgang von den Nothilfemaßnahmen zu 
Wiederaufbau- und ntwicklungsmaßnalunen zu erleichtern 
und, insbesondere' Kontext der Aktivitäten der Inter
nationalen Dekade f' r Katastrophenvorbeugung, den Aufbau 
nationaler Kapazitä en zu fördern, die zur Verhinderung 
beziehungsweise M Iderung künftiger Notstandssituationen 
beitragen sollen; 

15. ersucht den G neralsekretär außerdem, den Prozeß der 
Abfassung konsolid erter Aufrufe auch weiter zu stärken, 
indem er ihn verm hrt auf Feldaktivitäten ausrichtet, und 
sicherzustellen, d solche Aufrufe von den konkreten 
Prioritäten ausgehen die sich aus umfassenden und realisti
schen Projektionen es Hilfsbedarfs bei Naturkatastrophen 
und sonstigen Nots ndssituationen ergeben, die koordinierte 
Maßnahmen erforde n, und bittet in diesem Zusammenhang 
alle in Betracht ko enden Durchführungs- und humanitä
ren Organisationen d Organe um ihre Zusammenarbeit und 
volle Mitwirkung a der Ausarbeitung dieser Aufrufe; 

16. fordert die St aten auf, auf konsolidierte Aufrufe zur 
Gewährung humani ··rer Hilfe rasch und großzügig zu rea
gieren, unter Berüc sichtigung der Erfordernisse für den 
Wiederaufbau und e langfristige Entwicklung; 

17. bittet den Generalsekretär, weiter alle Möglichkeiten 
zu prüfen, wie im Rahmen der vorhandenen Mittel in aus
reichendem Maß qualifiziertes Personal und Verwaltungsmit
tel entsprechend den Aufgaben der Hauptabteilung Humani
täre Angelegenheiten im Hinblick auf die Bewältigung der 
zunehmenden Zahl der Naturkatastrophen und sonstigen 
Notstandssituationen bereitgestellt werden können; 

18. betont, wie wichtig es ist, daß der Koordinator für 
Nothilfe voll an der in den Vereinten Nationen stattfindenden 
Gesamtplanung der Maßnahmen in Notstandssituationen be
teiligt ist, damit er im Rahmen seiner Rolle als Sachwalter 
für humanitäre Fragen dafür Sorge tragen kann, daß der 
humanitären Dimension, insbesondere den Grundsätzen der 
Humanität, Neutralität und Unparteilichkeit der Hilfsrnaßnah
men, voll Rechnung getragen wird; 

19. unterstreicht die wichtige Rolle, die der Koordinator 
für Nothilfe spielt, wenn es darum geht, den Durchführungs
organisationen im Hinblick auf die rasche Auslieferung der 
Hilfsgüter den Zugang zu Notstandsgebieten zu erleichtern, 
indem er die Zustimmung aller Beteiligten erwirkt, durch 
Modalitäten wie die Schaffung von vorübergehenden Sofort
hilfekorridoren, wo dies notwendig ist, sowie durch Tage 
und Zonen der "Ruhe" und andere Maßnahmen, so auch da
durch, daß er diesen Organisationen die Rückführung von 
Flüchtlingen und Vertriebenen erleichtert; 

20. ersucht den Generalsekretär, in seinen Jahresbericht an 
die neunundvierzigste Tagung der Generalversammlung 
Empfehlungen zu der Frage, wie die operative Kapazität der 
Lagerbestände an Hilf'gütern verbessert werden könnte, so
wie eine Analyse der Vor- und Nachteile aufzunehmen, die 
mit der Einrichtung von regionalen Lagerhäusern einherge
hen, so auch was die Reaktionsschnelligkeit und Kostenwirk
samkeit angeht, unter Berücksichtigung der bestehenden Ein
richtungen und der Ausbaumöglichkeit; 

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, die in den Zif
fern 11 und 13 dieser Resolution erbetenen Empfehlungen 
des Ständigen interinstitutionellen Ausschusses in seinen 
Bericht an die Arbeitstagung 1994 des Wirtschafts- und 
Sozialrats aufzunehmen; 

22. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Jahres
bericht an die neunundvierzigste Tagung der Generalver
sammlung über die Koordinierung der humanitären Nothilfe 
Informationen über den Stand der Durchführung dieser 
Resolution sowie über die Möglichkeiten zu einer weiteren 
Verstärkung der Koordinierung der humanitären Nothilfe im 
Rahmen des Systems der Vereinten Nationen aufzunehmen. 

78. Plenarsitzung 
14. Dezember 1993 

48/58, Friedensprozeß im Nahen Osten 

Die Generalversammlung, 

betonend, daß die Herbeiführung einer umfassenden, ge
rechten und dauerhaften Regelung des Nahostkonflikts maß
geblich zur Festigung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit beitragen wird, 

unter Hinweis auf die Abhaltung der Friedenskonferenz 
über den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid auf 
der Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 
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(1967) vom 22. November 1967 und 338 (1973) vom 
22. Oktober 1973 und die anschließenden bilateralen 
Verhandlungen sowie die Tagungen der multilateralen 
Arbeitsgroppen und erfreut über die breite internationale 
Unterstützung für den Friedensprozeß, 

feststellend, daß die Vereinten Nationen an der Tätigkeit 
der multilateralen Arbeitsgroppen auch weiterhin voll und 
positiv als extraregionaler Teilnehmer mitwirken, 

eingedenk der vom Staat Israel und der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in Washing
ton unterzeichneten Grundsatzerklärung über Regelungen 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung89, 

sowie eingedenk des am 14. September 1993 in Washing
ton unterzeichneten Abkommens zwischen Israel und 
lordanien über eine gemeinsame Tagesordnung, 

1. begrüßt den in Madrid begonnenen Friedensprozeß 
und unterstützt die danach eingeleiteten bilateralen Verhand
lungen; 

2. betont die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen 
Osten; 

3. bekundet ihre uneingeschränkte Unterstützung für die 
im Friedensprozeß bisher erzielten Fortschritte, insbesondere 
die vom Staat Israel und der Palästinensischen Befreiungs
organisation unterzeichnete Grundsatzerklärung über Rege
lungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung und das 
Abkommen zwischen Israel und Iordanien über eine gemein
same Tagesordnung, die einen wichtigen ersten Schritt auf 
dem Wege zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaf
ten Frieden im Nahen Osten darstellen, und fordert alle 
Parteien nachdrücklich zur Umsetzung der getroffenen 
Vereinbarungen auf; 

4. betont die Notwendigkeit, in anderen Aspekten der 
arabisch-israelischen Verhandlungen im Rahmen des Frie
densprozesses rasche Fortschritte zu erzielen~ 

5. begrüßt die Ergebnisse der am 1. Oktober 1993 in 
Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstützung des 
Friedens im Nahen Osten und die Einsetzung der hochrangi
gen Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur Unterstützung 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des palästi
nensischen Volkes und bittet die Mitgliedstaaten nachdrück
lich, dem palästinensischen Volk während der Übergangszeit 
wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu gewäh
ren; 

6. fordert alle Mitgliedstaaten auf, den Staaten der 
Region wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu 
gewähren und den Friedensprozeß zu unterstützen~ 

7. ist der Auffassung, daß die Vereinten Nationen durch 
eine aktive Mitwirkung am Friedensprozeß im Nahen Osten 
und durch die Unterstützung der Verwirklichung der Grund
satzerklärung einen positiven Beitrag leisten können; 

8. befürwortet die regionale Entwicklung und Zusam
menarbeit auf Gebieten, auf denen im Rahmen der Kon
ferenz von Madrid bereits mit der Arbeit begonnen wurde. 

79. Plenarsitzung 
14. Dezember 1993 

48/59. Die Situation im Nahen Osten 

A 

IERUSALEM 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 361120 E vom 
10. Dezember 1981, 37/123 C vom 16. Dezember 1982, 
38/180 C vom 19. Dezember 1983, 391146 C vom 14. De
zember 1984, 401168 C vom 16. Dezember 1985,41/162 C 
vom 4. Dezember 1986,421209 D vom 11. Dezember 1987, 
43/54 C vom 6. Dezember 1988, 44/40 C vom 4. Dezember 
1989, 45/83 C vom 13. Dezember 1990, 46/82 B vom 
16. Dezember 1991 und 47/63 B vom 11. Dezember 1992, 
in denen sie festgestellt hat, daß alle Gesetzgebungs- und 
Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsmacht Israel, die den 
Charakter und den Status der Heiligen Stadt Ierusalem 
geändert haben oder ändern sollten, insbesondere das 
sogenannte "Grundgesetz" über lerusa1em und die Erklärung 
Ierusalems zur Hauptstadt von Israel, null und nichtig sind 
und unverzüglich rückgängig gemacht werden müssen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 478 (1980) des 
Sicherheitsrats vom 20. August 1980, in der der Rat unter 
anderem beschlossen hat, das "Grundgesetz" nicht anzuer
kennen, und diejenigen Staaten. die diplomatische Ver
tretungen in Ierusalem eingerichtet haben, aufgefordert hat, 
diese Vertretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
25. Oktober 1993"', 

1. stellt fest, daß Israels Beschluß, die Heilige Stadt 
Ierusalem seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit null und 
nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt; 

2. mißbilligt die von einigen Staaten unter Verstoß gegen 
die Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats durchgeführte 
Verlegung ihrer diplomatischen Vertretungen nach Ierusalem 
und ihre Weigerung, der genannten Resolution Folge zu lei
sten; 

3. fordert diese Staaten erneut auf, sich in Übereinstim
mung mit der Charta der Vereinten Nationen an die einschlä
gigen Resolutionen der Vereinten Nationen zu halten; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

B 

SYRISCHER GOLAN 

Die Generalversammlung, 

79. Plenarsitzung 
14. Dezember 1993 

nach Behandlung des Punktes "Die Situation im Nahen 
Osten", 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 25. Oktober 1993"', 

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Si
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981, 
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sowie unter Hinwkis auf ihre Resolution 3314 (XXIX) 
vorn 14. Dezember 1974, in deren Anlage sie eine Angriffs
handlung unter anderem als "die Invasion oder den Angriff 
der Streitkräfte eines Staates auf das Hoheitsgebiet eines 
anderen Staates oderijede noch so vorübergehende militäri
sche Besetzung, die~SiCh aus einer solchen Invasion oder 
einern solchen Ang ff ergibt, oder jede vollständige oder 
teilweise gewaltsame Einverleibung des Hoheitsgebiets eines 
anderen Staates" de niert und bestimmt hat, daß "keine 
Begründung irgend elcher Art, sei sie politischer, wirt
schaftlicher, militär scher oder sonstiger Natur, ... als 
Rechtfertigung ftir e'ne Aggression dienen" kann, 

in Bekrtiftigung de Grundprinzips der Unzulässigkeit des 
gewaltsamen Gebiet erwerbs, 

erneut bekrtiftige 
12. August 1949 zu 
zeiten91 auf den 
findet, 

d, daß das Genfer Abkommen vom 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
etzten syrischen Golan Anwendung 

im Hinblick darau, daß Israel sich unter Verletzung des 
Artikels 25 der Cha der Vereinten Nationen geweigert hat, 
die Resolution 497 1981) des Sicherheitsrats anzunehmen 
und durchzuführen, 

zutiefst besorgt drüber, daß sich Israel unter Verstoß 
gegen die einschlägi en Resolutionen des Sicherheitsrats und 
der Generalversam lung nicht aus dem seit 1967 unter 
Besatzung stehenden syrischen Golan zurückgezogen hat, 

mit Befriedigung avon Kenntnis nehmend, daß auf der 
Grundlage der ReSOlj~tionen des Sicherheitsrats 242 (1967) 
vom 22. November 967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973 die FriedenskQnferenz über den Nahen Osten nach 
Madrid einberufen 'orden ist, jedoch bedauernd, daß nach 
zweijährigen Verhan lungen in Washington noch kein ge
rechter und umfasse der Frieden herbeigeführt worden ist, 

1. erklärt, daß srael die Resolution 497 (1981) des 
Sicherheitsrats bisla g nicht befolgt hat; 

2. erklärt erneut, daß der Beschluß Israels, den besetzten 
syrischen Golan sei em Recht, seiner Rechtsprechung und 
seiner Verwaltung z unterstellen, rechtswidrig und somit 
null und nichtig ist nd keinerlei Gültigkeit besitzt; 

3. erklärt außen m, daß der Beschluß der Knesset vom 
I!. November 1991 über die Annexion des besetzten 
syrischen Golan ein n schweren Verstoß gegen die Resolu
tion 497 (1981) des icherheitsrats darstellt und daher null 
und nichtig ist und einerlei Gültigkeit besitzt; 

4, erklärt feme daß alle israelischen Politiken und 
Praktiken, welche 'e Annexion der seit 1967 besetzten 
arabischen Gebiete inschließIich des besetzten syrischen 
Golan zum Inhalt 0 er zum Ziel haben, rechtswidrig sind 
und gegen das VÖ1 rrecht und die einschlägigen Resolu
tionen der Vereinten Nationen verstoßen; 

5, stellt erneut fest, daß alle Maßnahmen, die Israel 
ergreift, um seinen Beschlüssen im Zusammenhang mit dem 
besetzten syrischen olan Wirkung zu verleihen, rechtswid
rig und ungültig s.in und nicht anerkannt werden dürfen; 

6, bekräftigt ihn Feststellung, daß alle einschlägigen 
Bestimmungen der Kriegsordnung in der Anlage zum 
IV. Haager Abkom en von 1907" sowie des Genfer Ab-

kommens vom 12, August 1949 zum Schutze von Zivilper
sonen in Kriegszeiten nach wie vor auf das seit 1967 von 
Israel besetzte syrische Hoheitsgebiet Anwendung finden, 
und fordert alle Veruagsparteien dieser Übereinkünfte auf, 
ihre Verpflichtungen aus diesen Übereinkünften unter allen 
Umständen einzuhalten beziehungsweise deren Einhaltung 
sicherzustellen; 

7, stellt erneut fest, daß die seit 1967 andauernde 
Besetzung des syrischen Golan und dessen De-facto-An
nexion durch Israel am 14. Dezember 1981 nach dem 
Beschluß Israels, dieses Gebiet seinem Recht. seiner Recht
sprechung und seiner Verwaltung zu untersteHen, eine 
anhaltende Bedrohung des Friedens und der Sicherheit in der 
Region darstellen; 

8. betont erneut mit Nachdruck ihre Forderung an Israel 
als Besatzungsmacht, seinen rechtswidrigen Beschluß vom 
14, Dezember 1981, den syrischen Golan seinem Recht, 
seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen 
- einen Beschluß, der zur faktischen Annexion dieses 
Gebiets geführt hat -, umgehend rückgängig zu machen; 

9. verlangt erneut, daß sich Israel in Durchführung der 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats aus dem 
besetzten syrischen Galan zurückzieht; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, Israel 
nachdrücklich zu bitten, sich im Interesse der Herbeiflihrung 
eines gerechten, umfassenden und dauerhaften Friedens in 
der Region aus dem besetzten syrischen Galan und anderen 
besetzten arabischen Gebieten zurückzuziehen; 

11, ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchftihrung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

79. Plenarsitzung 
14, Dezember 1993 

48/60, Initiative der Vereinten Nationen für Chancen
fOrderung und Teilhabe 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der in der Anlage zu ihrer Resolution 
S-18/3 vorn 1. Mai 1990 enthaltenen "Erklärung über inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung in den Entwicklungsländern" und der in der Anlage 
zu ihrer Resolution 45/199 vom 21. Dezember 1990 enthalte
nen Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Ent
wicklungsdekade der Vereinten Nationen, die den allgemei
nen Rahmen für Wirtschaftswachstum und Entwicklung vor
geben, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/144 vom 17. Dezem
ber 1991 über die Umsetzung der Verpflichtungen und 
Politiken, die in der "Erklärung über internationale wirt
schaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die Neube1e
bung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern" vereinbart wurden, sowie ihre Resolu
tion 47/181 vom 22. Dezember 1992 über eine Agenda für 
die Entwicklung, 

unter BerUcksichtigung der Verpflichtung von Cartage
na", der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren", des Aktions-
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programms für die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder'" und der Agenda 21" 
sowie aller anderen einschlägigen Beschlüsse der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, 

eingedenk dessen, daß zur Wiederingangsetzung des 
Wirtschaftswachstums und einer bestandfähigen Entwicklung 
unter anderem ein dynamisches und förderliches weItwirt
schaftliches Umfeld erforderlich ist, 

im Hinblick auf die im Bericht des Generalsekretärs über 
die Tätigkeit der Vereinten Nationen" enthaltenen Auf
fassungen des Generalsekretärs zu einer Agenda für die 
Entwicklung sowie seine Mitteilung vom 29. November 
1993 über den Durchführungsstand der Resolution 47/181 
der Generalversammlung", 

entschlossen, die Charta der Vereinten Nationen hoch
zuhalten, insbesondere die Verpflichtung, internationale 
Einrichtungen in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftli
chen und sozialen Fortschritt aller Völker zu fördern, 

in der Erwägung, daß eine der Grundvoraussetzungen für 
die Verwirklichung einer bestandfähigen Entwicklung die 
umfassende Teilhabe der Bevölkerung an der Entscheidungs
findung ist, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Frage der Chancenför
derung und Teilhabe in der Agenda des Systems der Ver
einten Nationen für die wirtschaftliche und soziale Entwick
lung, 

in Anbetracht der von ihr eingegangen Verpflichtung zur 
Unterstützung der Anstrengungen, die insbesondere die 
Entwicklungsländer unternehmen, um ihre Chancen und ihre 
Teilhabe an der Weltwirtschaft zu erhöhen, sowie der 
Anstrengungen, die Einzelpersonen und Gemeinwesen in 
diesen Ländern zur Herbeiführung einer beschleunigten und 
bestandfähigen Entwicklung unternehmen, 

insbesondere Kenntnis nehmend von dem Ersuchen vom 
28. April 1993" um die Aufnahme des vorliegenden Punk
tes in die vorläufige Tagesordnung der achtundvierzigsten 
Tagung sowie von allen damit zusammenhängenden Doku
menten zur Initiative der Vereinten Nationen für Chancen
förderung und Teilhabe, so auch von dem Dokument vom 
26. Oktober 1993", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen, insbesondere was 
die Erstellung des Berichts über eine Agenda für die 
Entwicklung betrifft", und von seiner Mitteilung über den 
Durchführungsstand der Resolution 47/181 der Generalver
sammlung96

; 

2. beschließt, eine Ad-hoc-Gruppe von namhaften, 
sachverständigen und erfahrenen Personen zu ernennen, 
welche einen breiten Querschnitt der internationalen Gemein
schaft bilden, mit der Bezeichnung "Gruppe der Vereinten 
Nationen für Chancenförderung und Teilhabe", die aus 
vorhandenen Mitteln finanziert und durch freiwillige Beiträge 
unterstützt wird, mit dem Auftrag, eine umfassende Studie 
über Chancenförderung und Teilhabe im Hinblick auf den 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker durch
zuführen, unter besonderer Berücksichtigung der Volks
wirtschaften der Entwicklungsländer; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten die Mitglieder der Gruppe aus dem Kreis der 

Personen zu ernennen, die in den Verzeichnissen der 
Sachverständigen des Systems der Vereinten Nationen 
geführt werden, insbesondere Mitglieder des Ausschusses für 
Entwicklungsplanung, unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der Erörterungen über die Resolution 1993/81 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1993 und der ein
schlägigen Bestimmungen der Resolution 47/191 der Gene
ralversammlung vom 22. Dezember 1992, damit sie ihre 
Studie 1994 so bald wie möglich beginnen und rechtzeitig 
zur Behandlung durch die Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung im Jahr 1995 einen umfassenden, syste
matischen und eingehenden Bericht mit entsprechenden 
Schlußfolgerungen und praktischen Empfehlungen ausarbei
ten können, geleitet von dem Konsens und den Grundsätzen 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, die in den 
verschiedenen in der Präambel dieser Resolution genannten 
Übereinkünften und Erklärungen festgelegt sind, und auf
grund ihres eigenen unabhängigen Urteils; 

4. bittet die Mitgliedstaaten und die internationalen 
Organisationen, einen freiwilligen Beitrag zur Durchführung 
dieser Resolution zu leisten; 

5. bittet die Gruppe der Vereinten Nationen für Chancen
förderung und Teilhabe, bei der Erstellung der genannten 
Studie unter anderem die zur Zeit im Kontext der Aus
arbeitung einer Agenda für die Entwicklung geführten 
Erörterungen zu berücksichtigen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Sachstandsbericht 
über die Arbeit der Gruppe vorzulegen; 

7. beschließt, unter dem Punkt "Entwicklung und inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit" einen Unterpunkt 
"Initiative der Vereinten Nationen für Chancenförderung und 
Teilhabe" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung aufzunehmen. 

79. Plenarsitzung 
14. Dezember 1993 

48/88. Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/242 vom 25. August 
1992 und 47/121 vom 18. Dezember 1992 sowie aller 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zur Situation 
in der Republik Bosnien und Herzegowina, 

abermals bekräftigend, daß die Republik Bosnien und 
Herzegowina als souveräner, unabhängiger Staat und 
Mitglied der Vereinten Nationen Anspruch auf alle in der 
Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen Rechte hat, 
einschließlich des Rechts auf Selbstverteidigung nach Arti
kel 5.1 der Charta, 

ernsthaft besorgt darüber, daß die nichtprovozierten 
bewaffneten Feindseligkeiten und Angriffe gegen Bosnien 
und Herzegowina weitergehen und daß die einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats noch immer nicht durch
geführt worden sind, 

unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die 
Beseitigung der rassischen Diskriminierung99

, in dem dieser 
"mit großer Besorgnis festgestellt hat, daß Verbindungen 
bestehen zwischen der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
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und Montenegro) und den serbischen Milizen und paramilitä
rischen Gruppen, die für die massiven, schweren und syste
matischen Verletzungen der Menschenrechte in Bosnien und 
Herzegowina und in den von den Serben kontrollierten 
kroatischen Gebieten verantwortlich sind"lOO, 

I 

unter Verurteilun der Fortsetzung der Feindseligkeiten 
durch die bosnischen Serben, insbesondere ihrer verabscheu
ungswürdigen Politi der "ethnischen Säuberung", 

höchst beunruhigt über die Angriffshandlungen, die von 
extremistischen mit tärischen Elementen der bosnischen 
Kroaten gegen Bosn' n und Herzegowina begangen werden, 

sowie höchst beun igt über die Kollusion zwischen den 
serbischen Kräften nd extremistischen Elementen der bos
nischen Kroaten un anderen, die die Zerstückelung der 
Republik Bosnien urld Herzegowina herbeizuführen suchen, 
unter eindeutigem 'vi' rstoß gegen die Grundsätze der Charta 
der Vereinten Natio en und unter völliger Mißachtung der 
einschlägigen Resol . onen der Generalversammlung und des 
Sicherheitsrats, 

mißbilligend, daß den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats insbe ondere seitens der Partei der bosnischen 
Serben nicht Folge eleistet wird, 

unter Hinweis au die in ihren Resolutionen und in den 
einschlägigen Resol tionen des Sicherheitsrats sowie den
jenigen der Interna onalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien genann eo Grundsätze, 

in Bekräftigung i rer Entschlossenheit, dafür zU sorgen, 
daß die Republik B snien und Herzegowina ihre Unabhän
gigkeit, Einheit und territoriale Unversehrtheit bewahrt, und 
im Hinblick auf ie diesbezügliche Verantwortung des 
Sicherheitsrats gern' Artikel 24 der Charta, 

sowie in Bekräftig ng ihrer Entschlossenheit, Völkermord
handlungen und V brechen gegen die Menschlichkeit zu 
verhüten, 

in abermaliger B kräftigung ihrer völligen und absoluten 
Ablehnung des Erw rbs von Hoheitsgebiet durch die Anwen
dung von Gewalt un die verabscheuungswürdige Praxis der 
"ethnischen Säube ng", 

betonend, daß di Fortdauer der Aggression in Bosnien 
und Herzegowina d n Friedensprozeß ernsthaft behindert, 

eingedenk der Ve flichtung aller Staaten, im Einklang mit 
den Grundsätzen u d Zielen der Charta zu handeln, 

sowie betonend, d die volle Durchführung der Resolutio
nen des Sicherheits ats über die Schutzzonen der Vereinten 
Nationen im Hoheit gebiet der Republik Kroatien für die Si
cherheit, territoriale Unversehrtheit und Stabilität der Repu
blik Bosnien und H rzegowina von beträchtlicher Bedeutung 
ist, 

feststellend, daß er Internationale Gerichtshof in seiner 
Verfügung vom 13. September 1993 in dem Fall betreffend 
die Anwendung d r Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des VÖ kermordes (Bosnien und Herzegowina 
gegen Jugoslawien (Serbien und Montenegro)) eine vor
sorgliche Maßnah e erlassen hat, wonach "die Regierung 
der Bundesrepubli Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
in Befolgung ihrer erpflichtung nach der Konvention vom 

9. Dezember 1948 über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes sofort alle in ihrer Macht stehenden Maßnah
men zu ergreifen hat, um die Begehung des Verbrechens des 
Völkermordes zu verhindern"lOl, 

Kenntnis nehmend von der Verfügung des Internationalen 
Gerichtshofs vom 13. September 1993, in der es heißt, daß 
"die derzeit herrschende gefährliche Situation ... die sofortige 
und wirksame Durchführung dieser [vorsorglichen] Maßnah
men erfordert" 102, 

in Würdigung der Arbeit der Sachverständigenkommission 
nach Resolution 780 (1992) des Sicherheitsrats vom 6. Okto
ber 1992 und mit Interesse Kenntnis nehmend von dem 
ersten und zweiten Zwischenbericht der Kommission lO3, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Belagerung Sarajewos und anderer hosnischer Städte und 
"Sicherheitszonen" , die eine Gefahr für das Wohl und die 
Sicherheit ihrer Bewohner darstellt, 

im Bewl43tsein der Notwendigkeit, in Anbetracht des 
Charakters Sarajewos als Zentrum mehrerer Kulturen, 
Volksgruppen und Religionen die Vielfalt der Stadt zu 
erhalten und ihre weitere Zerstörung. zu verhindern, 

sowie im Bewußtsein dessen, daß die ernste Situation in 
Bosnien und Herzegowina auch weiterhin eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

\. bekräftigt die in ihren Resolutionen und in den ein
schlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats sowie denjenigen 
der Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugosla
wien zur Republik Bosnien und Herzegowina genannten 
Grundsätze; 

2. verlangt, daß alle Parteien sofort eine Waffenruhe 
anwenden und diese genauestens nach Treu und Glauben 
einhalten sowie übereinkommen, alle Feindseligkeiten in 
ganz Bosnien und Herzegowina einzustellen, damit eine 
Atmosphäre geschaffen wird, die der Wiederaufnahme der 
Friedensverhandlungen im Rahmen der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien förderlich ist; 

3. erklärt erneut, daß die internationale Gemeinschaft die 
Folgen der "ethnischen Säuberung" nicht hinnehmen wird 
und daß diejenigen, die sich durch "ethnische Säuberung" 
und durch Gewaltanwendung Gebiete angeeignet haben, 
diese im Einklang mit den Normen des Völkerrechts wieder 
aufgeben müssen; 

4. verurteilt die anhaltende Verletzung der internationa
len Grenze zwischen der Republik Bosnien und Herzegowina 
und der Republik Kroatien durch die serbischen Streitkräfte 
und ersucht hiermit den Sicherheitsrat, in Durchführung 
seiner Resolution 769 (1992) vom 7. August 1992 alle erfor
derlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

5. ersucht den Sicherheitsrat, seine Resolution 838 
(1993) vom 10. Juni 1993 weiterzuverfolgen und sie sofort 
durchzuführen, um sicherzustellen, daß die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) die Versorgung der 
paramilitärischen Einheiten der bosnischen Serben mit 
Waffen, Ausrüstung und Diensten militärischer Art sofort 
einstellt, wie er es in seiner Resolution 819 (1993) vom 
16. April 1993 verlangt hat; 

6. verlangt, daß die Partei der hosnischen Serben die 
Belagerung Sarajewos und anderer "Sicherheitszonen" sowie 
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der anderen belagerten bosnischen Städte ab sofort aufbebt, 
und bittet den Generalsekretär nachdrücklich, die Schutz
truppe der Vereinten Nationen anzuweisen, die erforderlichen 
Maßnahmen, im Einklang mit den einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats, zum Schutz der "Sicherheitszonen" 
zu ergreifen; 

7. verlangt außerdem, daß die Partei der bosnischen Ser
ben im Hinblick auf eine Einstellung der Feindseligkeiten 
und zur Erleichterung der Auslieferung humanitärer Hilfsgü
ter im Einklang mit den Ziffern 5 und 9 der Resolution 836 
(1993) des Sicherheitsrats vom 4. Juni 1993 aUe ihre schwe
ren Waffen und Streitkräfte auf Gebiete außerhalb der Stadt 
Sarajewo und anderer "Sicherheitszonenlt bis auf eine Ent~ 
fernung zurückzieht, aus der sie keine Gefahr mehr für deren 
Sicherheit und die Sicherheit ihrer Bewohner darsteUen und 
wo sie von Militärbeobachtern der Vereinten Nationen zu 
überwachen sind, und bittet aUe Parteien nachdrücklich, 
weitere vertrauenbildende Maßnahmen durchzuführen; 

8. bekräftigt abermals das Recht aUer Flüchtlinge und 
Vertriebenen, in Sicherheit und Würde freiwillig an ihre 
Heimstätten zurückzukehren; 

9. würdigt die Anstrengungen, die das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen und andere inter
nationale humanitäre Organisationen unternehmen. und 
bekundet ihre größte Anerkennung allen denjenigen, die 
beispielhafte Tapferkeit und außerordentlichen Mut bewiesen 
haben, sowie denjenigen, die bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben ihr Leben hingegeben haben; 

10. bittet nachdrücklich das Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, im Rahmen seines 
humanitären Hilfsprogramms entsprechende Hilfe zu gewäh
ren, um den kultureUen Austausch zwischen Sarajewo und 
der internationalen Gemeinschaft zu erleichtern und die Lie
ferung und Errichtung eines der Zivilbevölkerung zugute 
kommenden verläßlichen Kommunikationssystems in Sara
jewo zu erleichtern; 

I!. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, sofortige 
Maßnahmen zur Wiederöffnung des Flughafens von Tuzla zu 
ergreifen, mit dem Ziel, im Einklang mit den Bestimmungen 
der Resolution 770 (1992) des Sicherheitsrats vom 13. Au
gust 1992 die Entgegennahme und Verteilung der inter
nationalen humanitären Hilfsgüter zu erleichtern; 

12. verlangt, daß aUe Beteiligten die ungehinderte huma
nitäre Versorgung ermöglichen, insbesondere zugunsten der 
"Sicherheitszonen" in Bosnien und Herzegowina, so auch die 
Versorgung mit Wasser, Strom und Treibstoff und Kommu
nikationsverbindungen, und bittet in diesem Zusammenhang 
den Sicherheitsrat nachdrücklich um die volle Durchführung 
seiner Resolution 770 (1992), damit die ungehinderte huma
nitäre Versorgung insbesondere der "Sicherheitszonen" si
chergestellt ist; 

13. spricht aUen Staaten, und insbesondere den an die 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
angrenzenden Staaten und den anderen Donauuferstaaten, 
ihre Anerkennung aus für die Maßnahmen, die sie getroffen 
haben, um den vom Sicherheitsrat gegen die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) verhängten binden
den Sanktionsmaßnahmen nachzukommen, und bittet alle 

Staaten nachdrücklich, diese Sanktionsmaßnahmen auch 
weiterhin wachsam durchzusetzen; 

14. verurteilt entschieden die von den Konfliktparteien 
begangenen Verletzungen der Menschenrechte des bosni
sehen Volkes und die Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht, insbesondere diejenigen Verletzungen und 
Verstöße, die von der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) und den bosnischen Serben systematisch, 
flagrant und in massivem Umfang begangen werden; 

15. bittet den Sicherheitsrat nachdrücklich, in Wahr
nehmung seiner Verantwortung nach Artikel 24 der Charta 
der Vereinten Nationen alle geeigneten Maßnahmen zu 
ergreifen, um in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und der Regierung der Republik Bosnien 
und Herzegowina die Souveränität, politische Unabhängig
keit, territoriale Unversehrtheit und Einheit der Republik 
Bosnien und Herzegowina zu erhalten und wiederherzustel
len; 

16. zutiefst beunruhigt über die anhaltenden systemati
schen Mißhandlungen von Albanern, Bosniern, Ungarn und 
Kroaten sowie anderen Minderheiten im Kosovo, im Sand
schak und in der Wojwodina durch die Behörden Serbiens 
und Montenegros und verurtei1t in dieser Hinsicht den 
Beschluß dieser Behörden, das Mandat der Üherwachungs
missionen der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa in diesen Regionen nicht zu erneuern; 

17. bittet den Sicherheitsrat außerdem nachdrücklich, 
dringend und mit aller gebotenen Zuwendung zu erwägen, 
Bosnien und Herzegowina von dem mit Resolution 713 
(1991) des Sicherheitsrats vom 25. September 1991 gegen 
das ehemalige Jugoslawien verhängten Waffenembargo aus
zunehmen; 

18. bittet nachdrücklich die Mitgliedstaaten sowie die 
anderen Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, 
gleichviel aus welcher Region, der Republik Bosnien und 
Herzegowina bei der Wahrnehmung ihres naturgegebenen 
Rechts zur individuellen und kollektiven Selbstverteidigung 
im Einklang mit Artikel 51 des Kapitels VII der Charta ihre 
Zusammenarbeit anzubieten; 

19. bekräftigt ihre Resolution 47/1 vom 22. September 
1992 und bittet die Mitgliedstaaten und das Sekretariat 
nachdrücklich, im Sinne dieser Resolution der De-facto-Mit
wirkung der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Mon
tenegro) an der Arbeit der Vereinten Nationen ein Ende zu 
setzen; 

20. ersucht darum, daß dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz ungehinderter Zugang zu allen von den Serben 
in Serbien und Montenegro sowie in Bosnien und Herzego
wina errichteten Internierungslagern sowie zu allen in diesen 
Lagern gefangengehaltenen Personen gewährt wird und daß 
aUe Gefangenen unverzüglich von dieser Maßnahme unter
richtet werden; 

21. ersucht den Sicherheitsrat, sofort tätig zu werden, um 
alle Internierungslager in Bosnien und Herzegowina zu 
schließen und ferner die von den Serben in Serbien und 
Montenegro sowie in Bosnien und Herzegowina errichteten 
Konzentrationslager zu schließen, und bis zur Durchführung 
dieser Maßnahmen internationale Beobachter zu diesen 
Lagern abzuordnen; 
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22. dankt denjenig~n Staaten und internationalen Institu
tionen, die dem Volk "on Bosnien und Herzegowina huma
nitäre Hilfe gewährt -~aben, und appelliert an alle Mitglied
staaten, großzügige BEiträge zur Milderung ihres Leids zu 
leisten und auch die I ntren für bosnische AüchtIinge in 
anderen Ländern zu terstützen; 

23. bekräftigt fern r die individuelle Verantwortlichkeit 
für die in Bosnien un Herzegowina begangenen Verbrechen 
gegen die Menschlic keit; 

24. begrüßt die S haffung des gemäß Resolution 827 
(1993) des Sicherhei rats vom 25. Mai 1993 gebildeten In
ternationalen Gericht zur Verfolgung der Verantwortlichen 
für die seit 1991 im oheitsgebiet des ehemaligen Jugosla
wien begangenen sch eren Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht und erm tigt die Staaten sowie die zwischen
staatlichen und nichts tIichen Organisationen, alle erforder
lichen Ressourcen be eitzustellen, einschließlich freiwilliger 
Beiträge, damit das ericht die ihm übertragenen Aufgaben 
der Aburteilung und estrafung der für die Begehung der 
Verstöße gegen das Völkerrecht Verantwortlichen durch
führen kann; 

25. ermutigt die S hverständigenkommission, vorbehalt
lich der Bestimmung n der Resolution 827 (1993) des Si
cherheitsrats und in sammenarbeit mit dem Leiter der An
klagebehörde des Int rnationalen Gerichts für das ehemalige 
Jugoslawien die Arb it des Internationalen Gerichts zu er
leichtern, einschließli h der Aufstellung eines Verzeichnisses 
der Verstöße, wie bei pielsweise Fälle ethnischer Säuberung 
und systematische 'Vi rgewaltigungen; 

26. ersucht den eneralsekretär, der Kommission die 
Ressourcen und die Unterstützung zu gewähren. die zur 
Wahrnehmung ihrer ufgaben erforderlich sind; 

27. fordert den Si herheitsrat auf, sicherzustellen, daß die 
im "Genfer Frieden paket"l04 enthaltenen Vorschläge mit 
der Charta der Vere nten Nationen, den Grundsätzen des 
Völkerrechts, früher n Resolutionen der Generalversamm
lung und den vom Si herheitsrat verabschiedeten Resolutio
nen sowie mit den f der Internationalen Konferenz über 
das ehemalige Jugo lawien beschlossenen Grundsätzen in 
Einklang stehen; 

28. fordert die ngende Wiedereinberufung der Inter-
nationalen Konferen über das ehemalige Jugoslawien, damit 
es zur Ausarbeitung erechter und ausgewogener Vorschlage 
für einen dauerhafte Frieden in Bosnien und Herzegowina 
kommt, und fordert ie Konfliktparteien auf, bei der Fortset -
zung der Verhandlun en Treu und Glauben unter Beweis zu 
stellen, damit eine erechte, ausgewogene und dauerhafte 
Lösung erzielt wird; 

29. ersucht den neralsekretär, innerhalb von 15 Tagen 
nach Verabschiedun dieser Resolution einen Bericht über 
ihre Durchführung orzulegen, ebenso wie den unter der 
Schirmherrschaft de Londoner Konferenz verlangten Be
richt, der bedauerlic erweise noch nicht herausgegeben wor
den ist; 

30. beschließt, m t der Angelegenheit befaßt zu bleiben 
und die Behandlung dieses Punktes fortzusetzen. 

84. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/158. Pa1ästinafrage 

A 

AUSSCHUSS FÜR DIE AUSÜBUNG DER UNVERÄUSSERLICHEN 
REcIITE DES PALÄSTINENSISCHEN VOLKES 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (11) vom 29. No
vember 1947, 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 3236 
(XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 
3376 (XXX) vom 10. November 1975, 31/20 vom 24. No
vember 1976, 32/40 A vom 2. Dezember 1977,33/28 A und 
B vom 7. Dezember 1978, 34/65 A vom 29. November 1979 
und 34/65 C vom 12. Dezember 1979, ES-7/2 vom 29. Juli 
1980, 35/169 A und C vom 15. Dezember 1980, 36/120 A 
und C vom 10. Dezember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, 
37/86 A vom 10. Dezember 1982,38/58 A vom 13. Dezem
ber 1983, 39/49 A vom 11. Dezember 1984, 40/96 A vom 
12. Dezember 1985, 41/43 A vom 2. Dezember 1986, 
42/66 A vom 2. Dezember 1987, 43/175 A vom 15. Dezem
ber 1988, 44/41 A vom 6. Dezember 1989, 45/67 A vom 
6. Dezember 1990, 46n4 A vom 11. Dezember 1991 und 
47/64 A vom 11. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen 
VolkeslO't 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung der Grundsatz
erklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige 
Selbstregierung samt Anhängen und Einvernehmlichem 
Protokoll durch die Regierung des Staates Israels und die 
Palästinensische Befreiungsorganisation am 13. September 
1993 in Washington", 

erneut erklärend, daß die Vereinten Nationen im Hinblick 
auf die Palästinafrage so lange eine ständige Verantwortung 
tragen, bis diese Frage unter Einbeziehung aller ihrer 
Aspekte und entsprechend den Maßstäben des Völkerrechts 
zufriedenstellend gelöst ist, 

I. dankt dem Ausschuß für die Ausübung der unver
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine 
Bemühungen bei der Durchführung der ihm von der Gene
ralversammlung übertragenen Aufgaben; 

2. ist der Auffassung, daß der Ausschuß einen wertvollen 
und positiven Beitrag zu den internationalen Bemühungen 
um die Förderung der wirksamen Umsetzung der Grundsatz
erklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung und die Mobilisierung internationaler Unterstüt
zung und Hilfe für das palästinensische Volk während der 
Übergangszeit leisten kann; 

3. schließt sich den Empfehlungen des Ausschusses in 
den Ziffern 85 bis 96 seines Berichts iO

' an; 

4. ersucht den Ausschuß, die Situation bezüglich der 
Palästinafrage weiter zu verfolgen und je nach Bedarf der 
Generalversammlung beziehungsweise dem Sicherheitsrat 
Bericht zu erstatten und Vorschläge zu unterbreiten; 

5. ermächtigt den Ausschuß, auch weiterhin alles zu tun, 
um die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästi
nensischen Volkes zu fördern, in seinem gebilligten Arbeits-
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programm alle Anpassungen vorzunehmen, die er unter 
U m,länden für angebracht und im Lichte der Entwicklungen 
für notwendig hält, sowie besonderes Gewicht auf die 
Notwendigkeit der Mobilisierung von Unterstützung und 
Hilfe für das palästinensische Volk zu legen und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
und danach darüber Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Ausschuß außerdem, auch weiterhin mit 
den nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, die 
einen Beitrag dazu leisten, die Weltöffentlichkeit besser mit 
den Fakten im Zusammenhang mit der Palästinafrage 
vertraut zu machen und sich für Unterstützung und Hilfe zur 
Deckung der Bedürfnisse des palästinensischen Volkes 
einzusetzen, und ersucht ihn, die erforderlichen Schritte zu 
unternehmen, um weitere nichtstaatliche Organisationen in 
seine Arbeit einzubinden; 

7. ersucht die gemäß Resolution 194 (111) der Gene
ralversammlung eingesetzte Schlichtungskommission der 
Vereinten Nationen für Palästina sowie andere mit der 
Palästinafrage befaßte Organe der Vereinten Nationen, mit 
dem Ausschuß auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten und 
ihm auf Ersuchen die ihnen vorliegenden einschlägigen 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen; 

8. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Aus
schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen 
zuzuleiten, und bittet diese nachdrücklich, gegebenenfalls die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Ausschuß 
auch weiterhin alle erforderlichen Hilfen zur Durchführung 
seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellen. 

B 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

SEKRETARIATS-ABTEILUNG FÜR DIE RECHTE DER 
PALÄSTINENSER 

Die Genera/versammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes "", 

insbesondere Kenntnis nehmend von den in den Ziffern 46 
bis 68 dieses Berichts enthaltenen einschlägigen Informatio
nen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/40 B vom 2. De
zember 1977, 33/28 C vom 7. Dezember 1978,34/65 D vom 
12. Dezember 1979, 35/169 D vom 15. Dezember 1980, 
361120 B vom 10. Dezember 1981, 37/86 B vom 10. De
zember 1982, 38/58 B vom 13. Dezember 1983, 39/49 B 
vom 11. Dezember 1984, 40/96 B vom 12. Dezember 1985, 
41/43 B vom 2. Dezember 1986,42/66 B vom 2. Dezember 
1987, 43/175 B vom 15. Dezember 1988, 44/41 B vom 
6. Dezember 1989, 45/67B vom 6. Dezember 1990, 46n4 B 
vom 11. Dezember 1991 und 47/64 B vom 11. Dezember 
1992, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen 
des Generalsekretärs gemäß ihrer Resolution 47/64 B; 

2. ersucht den Generalsekretär, der Sekretatiats-Ab
teilung für die Rechte der Palästinenser die Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen, die sie benötigt, insbesondere um das 
computergestützte Informationssystem über die Palästina
frage weiter auszubauen, und sicherzustellen, daß sie im 
Benehmen mit dem Ausschuß für die Ausübung der unver
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes und unter 
Anleitung dieses Ausschusses die in Ziffer 1 der Resolution 
32/40 B, in Ziffer 2 b) der Resolution 34/65 D, in Ziffer 3 
der Resolution 40/96 B, in Ziffer 2 der Resolution 42/66 B, 
in Ziffer 2 der Resolution 44/41 B und in Ziffer 2 der 
Resolution 46/74 B im einzelnen angeführten Aufgaben auch 
weiterhin wahrnimmt; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, die weitere 
Unterstützung durch die Hauptabteilung Presse und Informa
tion und andere Stellen des Sekretatiats sicherzustellen, 
dahin gehend, daß sie die Abteilung in die Lage versetzen, 
ihre Aufgaben zu erfüllen, und angemessen über die ver
schiedenen Aspekte der Palästinafrage berichten; 

4. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem 
Ausschuß und der Abteilung bei der Erfüllung ihrer Auf
gaben zusammenzuarbeiten; 

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zur alljährlichen Begehung des Inter
nationalen Tages der Solidatität mit dem palästinensischen 
Volk am 29. November und ersucht sie, die Begehung dieses 
Tages auch weiterhin einem möglichst breiten Publikum be
kannt zu machen, und ersucht den Ausschuß, im Rahmen der 
Begehung des Tages der Solidatität in Zusammenarbeit mit 
dem Büro des Ständigen Beobachters Palästinas bei den Ver
einten Nationen auch künftig jedes Jahr eine Ausstellung 
über die Rechte der Palästinenser zu veranstalten. 

c 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

SEKRETARIATS-HAUPTABTEILUNG PRESSE UND 
INFORMATION 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkesl05

• 

insbesondere Kenntnis nehmend von den in den Ziffern 7\ 
bis 84 dieses Berichts enthaltenen Informationen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/64 C vom 11. De
zember 1992, 

überzeugt, daß die weltweite Verbreitung genauer und 
ausführlicher Informationen und die Rolle der nichtstaatli~ 
ehen Organisationen und Institutionen nach wie vor von 
entscheidender Bedeutung für eine bessere Kenntnis und 
stärkere Unterstützung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensisehen Volkes istt 

im Bewußtsein der von der Regierung des Staates Israel 
und der Palästinensischen Befreiungsorganisation am 
13. September 1993 in Washington unterzeichneten Grund
satzerklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige 
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Selbstregierung" sowje der positiven Implikationen dieser 
Erklärung, 

1. nimmt mit Gen tuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
welche die Sekretaria -Hauptabteilung Presse und Informa
tion in Befolgung de Resolution 47/64 C der Generalver
sammlung getroffen at; 

2. ersucht die Ha tabteilung Presse und Information, in 
voller Zusammenarbe t und Abstimmung mit dem Ausschuß 
für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästi
nensischen Volkes un mit der aufgrund von Entwicklungen, 
die sich auf die Paläsfnafrage auswirken, gebotenen Flexibi
lität ihr besonderes In ormationsprogramm über die Palästi
nafrage im Zweij szeitraum 1994-1995 mit spezieller 
Ausrichtung auf die öffentliche Meinung in Europa und 
Nordamerika fortzus zen und vor allem 

a) Informationen' ber alle die Palästinafrage betreffenden 
Aktivitäten des Sys ms der Vereinten Nationen zu ver
breiten, einschließlic der Berichte über die von den zustän
digen Organen der VI reinten Nationen geleistete Arbeit; 

b) auch weiterhin Publikationen über die verschiedenen 
Aspekte der Palästinafrage auf allen Gebieten herauszugeben 
und auf den neuester! Stand zu bringen, insbesondere auch 
alle Informationen im Zusammenhang mit den jüngsten diese 
Frage betreffenden E eignissen; 

c) ihr audiovisue les Material über die Palästinafrage, 
namentlich auch die uktion von solchem Material, zu 
erweitern; 

tf) für Journalist n Erkundungsreisen in die Region, 
insbesondere auch in die besetzten Gebiete, zu veranstalten 
und zu fördern; 

e) internationale, regionale und nationale JoumaIisten
treffen zu veranstalte ; 

f) in Zusammen beit mit den Sonderorganisationen des 
Systems der Vereinte Nationen, insbesondere der Organisa
tion der Vereinten Na ionen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur, dem palästin nsischen Volk Hilfe bei der Entwick
lung der Medien zu ewähren. 

D 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

FRIEDLICHE R GELUNG DER PALÄSTINAFRAGE 

Die GeneralversQ lung, 

unter Hinweis auf hre einschlägigen Resolutionen, zuletzt 
ihre Resolution 47/ D vom 11. Dezember 1992, 

nach Behandlung es Berichts des Generalsekretärs vom 
19. November 19931 

, 

betonend, daß d eHerbeiführung einer umfassenden 
Regelung des Nahos onflikts, dessen Kern die Palästinafra
ge ist, ein bedeute er Beitrag zum Weltfrieden und zur 
internationalen Sich rheit sein wird, 

im Hinblick auf di Abhaltung der Friedenskonferenz über 
den Nahen Osten a 30. Oktober 1991 in Madrid und die 
anschließenden bilat r.len Verhandlungen sowie die Tagun
gen der multilateral n Arbeitsgruppen, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Vereinten Nationen als 
vollberechtigter, extraregionaler Teilnehmer an den multilate
ralen Arbeitsgruppen mitgewirkt haben, 

in Kenntnis der gegenseitigen Anerkennung der Regierung 
des Staates Israel und der Palästinensischen Befreiungs
organisation als Vertreterin des palästinensischen Volkes und 
der am 13. September 1993 in Washington durch die beiden 
Parteien erfolgten Unterzeichnung der Grundsatzerklärunp, 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 9 

sowie der anschließenden Verhandlungen, 

mit Genugtuung über die Abhaltung der Konferenz zur 
Unterstützung des Friedens im Nahen Osten am I. Oktober 
1993 in Washington, 

1. bekräftigt die Notwendigkeit, eine friedliche, alle 
Aspekte einbeziehende Regelung der Palästinafrage, des 
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizuführen; 

2. gibt ihrer Unterstützung Ausdruck für den in Madrid 
begonnenen und sich fortsetzenden Friedensprozeß und die 
Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend eine vor
läufige Selbstregierung und verleiht der Hoffnung Ausdruck, 
daß dieser Prozeß zur Schaffung eines umfassenden, gerech
ten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten führen wird; 

3. betont, daß die Vereinten Nationen in dem derzeitigen 
Friedensprozeß und bei der Verwirklichung der Grundsatz
erklärung eine aktivere und umfassendere Rolle spielen 
müssen; 

4. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, dem palästi
nensischen Volk wirtschaftliche und technische Hilfe zu 
gewähren; 

5. hebt außerdem die bevorstehenden Verhandlungen 
über die endgültige Regelung hervor und bekräftigt die 
folgenden Grundsätze für die Herbeiführung einer endgülti
gen Regelung und eines umfassenden Friedens: 

a) Verwirklichung der legitimen nationalen Rechte des 
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst
bestimmung; 

b) Rückzug Israels aus dem seit 1967 besetzten palästi
nensischen Gebiet einschließlich Jerns.lems und aus den 
anderen besetzten arabischen Gebieten; 

cl Regelungen zur Gewährleistung des Friedens und der 
Sicherheit aller Staaten der Region, einschließlich der in 
Resolution 181 (11) vom 29. November 1947 genannten Staa
ten, innerhalb sicherer und international anerkannter Gren
zen; 

tf) Lösung des Problems der Palästinaflüchtlinge in 
Übereinstimmung mit Resolution 194 (ill) der General
versammlung vom 11. Dezember 1948 und späteren ein
schlägigen Resolutionen; 

e) Lösung des Problems der israelischen Siedlungen, die 
illegal sind und ein Hindernis für den Frieden darstellen, im 
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen; 

f) Gewährleistung des freien Zugangs zu den Heiligen 
Stätten und zu religiösen Gebäuden und Orten; 

6. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fort
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Beneh-
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men mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um den Frieden in 
der Region zu fördern, und Sachstandsberichte über den 
Fortgang dieser Angelegenheit vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/159. Beseitigung der Apartheid und Schaffung eines 
geeinten und demokratischen Südafrlka ohne 
Rassenschranken 

A 

INTERNATIONALE BEMÜHUNGEN ZUR VOLLSTÄNDIGEN UND 
RESTLOSEN BESEITIGUNG DER APARTlIEID UND UNTER· 
STÜTZUNG ZUR SCHAFFUNG EINES GEEINTEN UND DEMO
KRATISCHEN SÜD AFRIKA OHNE RASSENSCHRANKEN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Erklärung über Apartheid und deren 
zerstörerische Folgen im südlichen Afrika, die in der Anlage 
zu ihrer am 14. Dezember 1989 im Konsens verabschiedeten 
Resolution S- I 6/1 enthalten ist, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/1 vom 
8. Oktober 1993 über die Aufhebung der Sanktionen gegen 
Südafrika, 

ferner unter Hinweis auf die Initiative. die die Organisa
tion der afrikanischen Einheit ergriffen hat, um den Si
cherheitsrat mit der Frage der Gewalt in Südafrika zu be
fassen, 

mit Genugtuung verweisend auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 765 (1992) vom 16. Juli 1992 und 772 (1992) 
vom 17. August 1992, in denen der Rat die Entsendung der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Südafrika ge
nehmigt und die Organisation der afrikanischen Einheit, das 
Commonwealth und die Europäische Gemeinschaft107 ge
beten hat, Beobachter dorthin zu entsenden, 

mit Genugtuung über die Erklärung der am 29. September 
1993 in New York abgehaltenen außerordentlichen Außen
ministertagung des Ad-hoc-Ausschusses der Organisation der 
afrikanischen Einheit für das südliche AfrikalO8, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonderausschusses 
gegen ApartheidlO9 und von dem Bericht des Vorsitzenden 
des Sonderausschusses gegen Apartheid über seine Mission 
in Südafrika 110 sowie von dem Bericht des Generalsekre~ 
tärs über das koordinierte Vorgehen des Systems der Ver
einten Nationen in Fragen im Zusammenhang mit Süd
afrika 'll und von dem vierten Sachstandsbericht des Gene
ralsekretärs über die Verwirklichung der Erklärung über 
Apartheid ll2 

, 

anerkennend, daß die Vereinten Nationen und die inter
nationale Gemeinschaft gemäß der Erklärung über Apartheid 
gehalten sind, dem südafrikanischen Volk bei seinem recht
mäßigen Kampf um die vollständige Beseitigung der 
Apartheid auf friedlichem Weg zu helfen, 

in Anbetracht der im Rahmen der wiederaufgenommenen 
Mehrparteien-Verhandlungen erzielten Vereinbarungen über 
die Abhaltung von Wahlen am 27. April 1994 und über die 
Schaffung des Übergangsexekutivrats, der Unabhängigen 
Wahlkommission, der Unabhängigen Medienkommission und 
der Unabhängigen Rundfunk- und Fernsehbehörde, 

sowie in Anbetracht dessen, daß die Verfassung für die 
Übergangszeit und das Wahlgesetz von den Parteien bei den 
Mehrparteien-Verhandlungen gebilligt wurden, 

ernsthaft besorgt darüber, daß die anhaltende und eskalie
rende Gewalt den Prozeß des friedlichen, auf dem Verhand
lungswege herbeigeführten Übergangs zu einem geeinten und 
demokratischen Südafrika ohne Rassenschranken zu unter
graben droht, 

eingedenk der Notwendigkeit, alle zur Verhütung von 
Gewalttätigkeiten in Südafrika geschaffenen Mechanismen 
auszubauen und zu verstärken, und die Notwendigkeit unter
streichend, daß ane Parteien bei der Bekämpfung der Gewalt 
zusammenarbeiten und Zurückhaltung üben, 

in Unterstützung der von allen Parteien unternommenen 
Anstrengungen, namentlich auch der von ihnen derzeit ge
führten Gespräche, die darauf abzielen, Vorkehrungen für 
den Übergang zu einer demokratischen Ordnung zu treffen, 

besorgt über die Fortwirkungen der Destabilisierungs
handlungen, die von Südafrika gegen die benachbarten 
afrikanischen Staaten begangen wurden, 

\. begrüßt die im Rahmen der Mehrparteien-Verhandlun
gen erzielten Vereinbarungen über die Abhaltun~. von Wah
len am 27. April 1994, über die Schaffung des Ubergangs
exekutivrats, der Unabhängigen Wahlkommission, der Unab
hängigen Medienkommission und der Unabhängigen Rund
funk- und Fernsehbehörde und über die Verfassung für die 
Übergangszeit sowie über die Vorlage für ein Wahlgesetz; 

2. fordert die südafrikanischen Behörden nachdrllcklich 
auf, in vollem Umfang und unparteiisch der Hauptverantwor
tung nachzukommen, die die Regierung dafür trägt, der der
zeitigen Gewalttätigkeit ein Ende zu setzen, das Leben, die 
Sicherheit und das Eigentum aller Südafrikaner in ganz 
Südafrika zu schützen und ihr Recht auf Teilnahme am 
demokratischen Prozeß zu fördern und zu schützen, ein
schließlich des Rechts, friedliche öffentliche Demonstratio
nen abzuhalten, politische Versammlungen in allen Teilen 
Südafrikas zu veranstalten und daran teilzunehmen und sich 
zur Wahl aufstellen zu lassen und an den Wahlen zu betei
ligen. ohne Einschüchterungsmaßnahmen ausgesetzt zu sein; 

3. fordert die südafrikanischen Behörden in diesem 
Zusammenhang auf, die für Gewalthandlungen Verantwortli
chen vor Gericht zu stellen, die erforderlichen Maßnahmen 
zur friedlichen Wiedereingliederung der tlHomelandstl in 
Südafrika zu ergreifen und sicherzustellen, daß sich die Be
völkerung dieser Gebiete frei an den Wahlen beteiligen kann 
und daß alle politischen Parteien Wahlkampagnen durchfüh
ren können, ohne Einschüchterungsmaßnahmen ausgesetzt zu 
sein; 

4. fordert alle Parteien auf, Gewalthandlungen zu 
unterlassen und alles zu tun, um die Gewalt zu bekämpfen; 

5. fordert aUe Unterzeichner der Nationalen Friedens
übereinkunft ll3 nachdrücklich auf, sich durch die vollin
haltliche und wirksame Anwendung der Bestimmungen der 
Übereinkunft und durch eine auf dieses Ziel gerichtete 
gegenseitige Zusammenarbeit erneut auf den Prozeß des 
friedlichen Wandels zu verpflichten; 

6. fordert alle anderen Parteien auf, zur Erreichung der 
Ziele der Nationalen Friedensübereinkunft beizutragen; 
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7. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus zu 
den Maßnahmen, di er ergriffen hat, um sich der in seinen 
Berichten aufgefü en Problembereiche anzunehmen und 
insbesondere um da i behilflich zu sein, die im Rahmen der 
Nationalen Friedens' bereinkunft geschaffenen Strukturen zu 
festigen und name tlich auch Beobachter der Vereinten 
Nationen in Südaf 'ka zu dislozieren, und spricht der 
Beobachtermission er Vereinten Nationen in Südafrika ihre 
Anerkennung aus f" die Aktivitäten, die sie entfaltet hat; 

8. unterstützt d e Empfehlung des Generalsekretärs, 
weitere Beobachter' Südafrika zu dislozieren, um die Ziele 
der Nationalen Frie ensübereinkunft zu fördern, und bittet 
ihn nachdrücklich, ich auch weiterhin aller der in seinem 
Bericht aufgeführte und in die Zuständigkeit der Vereinten 
Nationen fallenden oblembereiche anzunehmen; 

9. begrüßt die olle, die die in Südafrika dislozierten 
Beobachter der Org nisation der afrikanischen Einheit, des 
Commonwealth un der Europäischen GemeinschaftlO7 auch 
weiterhin spielen; 

10. bittet nachdr' cklich alle Parteien in Südafrika, so auch 
diejenigen, die sich icht voll an den Mehrparteien-Gesprä
ehen beteiligt habe~, die bei den Verhandlungen erzielten 
Vereinbarungen zu achten, sich erneut auf die demokrati
schen Grundsätze z verpflichten, sich an den Wahlen zu be
teiligen und noch rene Fragen ausschließlich auf friedli
chem Weg zu lösen 

11. fordert alle egierungen auf, das vom Sicherheitsrat 
verhängte bindende Waffenembargo in vollem Umfang ein
zuhalten, ersucht d n Sicherheitsrat, die strikte Anwendung 
des Embargos auch weiterhin wirksam zu überwachen, und 
bittet die Staaten n chdrück1ich, sich an die Bestimmungen 
anderer Ratsresolut nen betreffend die Einfuhr von Waffen 
aus Südafrika und ie Ausfuhr von Gerät und Technologie 
zu halten, die für militärische Zwecke in diesem Land 
bestimmt sind; 

12. verlangt die fortige Freilassung der noch verbleiben
den politischen Ge angenen; 

13. appelliert a die internationale Gemeinschaft, den 
Opfern der Apart id, zurückkehrenden Flüchtlingen, im 
Exil Lebenden un freigelassenen politischen Gefangenen 
vermehrt hum.ni!" e und rechtliche Hilfe zu gewähren; 

14. fordert die i temationale Gemeinschaft auf, benach
teiligten süd.frika ischen demokratischen Anti-Apartheid
Organisationen u Einzelpersonen auf akademischem, 
wissenschaftliche und kulturellem Gebiet auch weiterhin zu 
helfen; 

15. fordert die i ternationale Gemeinschaft außerdem auf, 
den Sportvereinen n Südafrika, die keine Rassenschranken 
auferlegen, bei der Überwindung der auch weiterhin beste
henden strukturelle Ungleichheiten im Sport in Südafrika zu 
helfen; 

16. fordert die i temationale Gemeinschaft nachdrUcklich 
auf, im Anschluß a die Verabschiedung der Resolution 48/1 
vom 8. Oktober 1 3 dem Appell des Volkes von Südafrika 
um Hilfe beim wi schaftlichen Wiederaufbau ihres Landes 
nachzukommen un sicherzustellen, daß das neue Süd.frika 
seine Existenz auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage 
beginnt; 

17. appelliert an die internationale Gemeinschaft, den 
Nachbarstaaten Südafrikas jede nur mögliche Hilfe zu ge
währen, um es ihnen zu ermöglichen, sich von den Auswir
kungen früherer Destabilisierungshandlungen zu erholen und 
zur Stabilität und zum Wohlstand der Subregion beizutragen; 

18. fordert den Generalsekretär auf, dem Wahlhilfeersu
chen der Übergangsbehörden in Südafrika prompt zu ent
sprechen und dabei zu bedenken, daß die Wahlen für den 
27. April 1994 angesetzt sind; 

19. ersucht den Generalsekretärt im Benehmen mit dem 
Sicherheitsrat und in Absprache mit den Beobachtermissi0-
nen der Organisation der afrikanischen Einheit, des Com
monwealth und der Europäischen Union die Planung für eine 
Rolle der Vereinten Nationen im Wahlprozeß zu beschleuni
gen; 

20. ersucht den Generalsekretär außerdem, die erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die 
Vereinten Nationen und ihre Organisationen detaillierte Pläne 
für sozioökonomische Hilfsprogramme einleiten und unter
einander abstimmen, insbesondere auf den Gebieten Ent
wicklung der Humanressourcen, Beschäftigung, Gesundheit 
und Wohnungswesen, und außerdem sicherzustellen, daß 
diese Programme mit anderen internationalen Organisationen 
und mit den rechtmäßigen nichtrassischen Strukturen in 
Südafrika abgestimmt sind; 

21. spricht dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und dem Generalsekretär des Commonwealth ihre An
erkennung aus für ihre Initiative im Hinblick auf den Beginn 
der Planung einer internationalen Geberkonferenz für die 
Entwicklung der Humanressourcen in Südafrika in der Zeit 
nach der Apartheid, die nach der Wahl einer demokratischen 
Regierung ohne Rassenschranken stattfinden soll; 

22. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die 
Entwicklungen in Südafrika auch weiterhin wachsam zu 
verfolgen, um sicherzustellen, daß das gemeinsame Ziel des 
Volkes von Südafrika und der internationalen Gemeinschaft, 
das in der Schaffung eines geeinten und demokratischen 
Südafrika ohne Rassenschranken besteht, ohne Umwege und 
ohne Behinderung erreicht wird. 

B 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

ARBEITSPROGRAMM DES SONDERAUSSCHUSSES 
GEGEN APARTHEID 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses 
gegen Apartheid l119

, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle, die der Sonderaus
schuß bei der Mobilisierung internationaler Unterstützung zur 
Beseitigung der Apartheid und bei der Förderung eines 
internationalen Konsenses in dieser kritischen Frage gespielt 
hat, wie aus der im Konsens erfolgten Verabschiedung der 
Erklärung über Apartheid und deren zerstörerische Folgen im 
südlichen Afrika114 am 14. Dezember 1989, dem Be
schluß 45/457 B der Generalversammlung vom 13. Septem
ber 1991 und den Resolutionen der Generalversammlung 
45/176 A vom 19. Dezember 1990, 46n9 A vom 13. Sep-
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tember 1991 und 47/116 A und B vom 18. Dezember 1992 
hervorgeht, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht über die 
Arbeit, die der Sonderausschuß gegen Apartheid im Rahmen 
seines Mandats sowie in Unterstützung der friedlichen und 
vollständigen Beseitigung der Apartheid durch den Prozeß 
eines auf dem Verhandlung,weg herbeigeführten Übergangs 
Südafrikas zu einer demokratischen Gesellschaft ohne 
Rassenschranken leistet; 

2. nimmt außerdem mit Dank Kenntnis von dem Bericht 
des Vorsitzenden des Sonderausschusses über seine gemein
sam mit einer Delegation des Ausschusses vom 1. bis 
11. März 1993 nach Südafrika unternommenen Mission lH'; 

3. sprichtdemSonderausschuß ihre Anerkennung aus ftir 
das gemeinsam mit dem Institut für eine demokratische 
Alternative in Südafrika und dem Institut für eine Mehr
parteien-Demokratie veranstaltete Symposium über politische 
Toleranz in Südafrika: die Rolle der Meinungsträger und der 
Medien, das vom 30. Juli bis 1. August 1993 in Kapstadt 
abgehalten wurde; 

4. ermächtigt den Sonderausschuß, bis zur Beendigung 
seines Mandats nach der Einsetzung einer demokratisch 
gewählten Regierung ohne Rassenschranken in Südafrika 

a) die Entwicklungen in Südafrika genau zu verfolgen; 

b) auch weiterhin einen friedlichen und stabilen Über
gang in Südafrika zu erleichtern, und zwar indem er der 
internationalen Gemeinschaft nahelegt, den Südafrikanern 
dabei zu helfen, die negativen sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen der Apartheidpolitik zu überwinden; 

c) mit akademischen Institutionen, den Arbeitnehmern, 
der Geschäftswelt und den Gebietskörperschaften, namentlich 
auch mit Gemeinwesenorganisationen und anderen nicht
staatlichen Organisationen in Südafrika, weiterhin Kontakte 
zu pflegen; 

d) mit den an dem politischen Prozeß teilnehmenden 
Parteien. legitimen nichtrassischen Strukturen und einer 
demokratisch gewählten Regierung ohne Rassenschranken 
Konsultationen zu führen, mit dem Ziel, Südafrika die 
Wiederbeteiligung an der Arbeit der Generalversammlung zu 
erleichtern ; 

e) so bald wie möglich nach der Einsetzung einer 
demokratisch gewählten Regierung ohne Rassenschranken 
der Generalversammlung einen abschließenden Bericht 
vorzulegen; 

f) entsprechende weitere Aktivitäten durchzuführen, 
deren Ziel darin besteht, den politischen Prozeß des friedli
chen Wandels so lange zu unterstützen, bis in Südafrika eine 
demokratisch gewählte Regierung ohne Rassenschranken 
eingesetzt ist~ 

5. dankt den Regierungen, den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen und den zuständigen Stellen 
des Systems der Vereinten Nationen für ihre Kooperation 
mit dem Sonderausschuß und bittet sie um deren Fort
setzung; 

6. beschließt, daß die dem Sonderausschuß für das Jahr 
1994 bereitgestellte Sonderzuweisung von 240.000 US-Dol
lar aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen 

als Beitrag zur Deckung der Kosten von Sonderprojekten 
benutzt werden soll, durch die der Prozeß der Beseitigung 
der Apartheid durch die Einsetzung einer demokratisch 
gewählten Regierung ohne Rassenschranken in Südafrika 
gefördert werden soll; 

7. beschließt außerdem, auch weiterhin angemessene 
Finanzmittel aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten 
Nationen zu bewilligen, damit der Afrikanische National
kongreß von Südafrika und der Panafrikanistische Kongreß 
von Asania in New York Büros unterhalten und so wirksam 
an den Beratungen des Sonderausschusses und an den 
Beratungen über die Situation in Südafrika in anderen 
zuständigen Organen der Vereinten Nationen teilnehmen 
können, mit der Maßgabe, daß diese Zuschüsse so lange 
fortgesetzt werden, bis die Stellung der beiden Organisatio
nen als politische Parteien geregelt worden ist. 

C 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

TÄTIGKEIT DER ZWISCHENSTAATLICHEN GRUPPE ZUR ÜBER
WACHUNG DER VERSORGUNG UND BELIEFERUNG SÜD
AFRIKAS MIT ERDÖL UND ERDÖLPRODUKTEN 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Zwischenstaatlichen 
Gruppe zur Überwachung der Versorgung und Belieferung 
Südafrikas mit Erdöl und Erdölprodukten l15

, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/116 D vom 
18. Dezember 1992 und 48/1 vom 8. Oktober 1993, 

mit Genugtuung über die Einsetzung des Übergangs
exekutivrats in Südafrika, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht der 
Zwischenstaatlichen Gruppe zur Überwachung der Ver
sorgung und Belieferung Südafrikas mit Erdöl und Erdöl
produkten und macht sich deren Empfehlungen1l6 zu eigen; 

2. beschließt, das Mandat der Zwischenstaatlichen 
Gruppe mit dem Tag der Verabschiedung dieser Resolution 
zu beenden; 

3. ersucht den Generalsekretär, die Antworten der Staa
ten auf an sie gerichtete Anfragen betreffend die in den An
hängen zu dem genannten Bericht enthaltenen Fälle bis zum 
30. Januar 1994 als Addenda zu dem Bericht der Zwischen
staatlichen Gruppe herauszugeben. 

D 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

TREUHANDFONDS DER VEREINTEN NATIONEN 
FÜR SÜDAFRIKA 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen zum Treuhandfonds 
der Vereinten Nationen für Südafrika, insbesondere die 
Resolution 47/116 C vom 18. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Südafri
kaJJ7 , dem der Bericht des Treuhänderausschusses des 
Treuhandfonds als Anhang beigefügt ist, 
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Kennmis nehmend !ion ihrer am 13. Dezember 1991 ohne 
Abstimmung verabsc iedeten Resolution 46n9 F, insbeson
dere Ziffer 3 betreff nd die Unterstützung des Treuhand
fonds für Arbeiten a f juristischem Gebiet, 

mit Genugtuung ü r die im Rahmen der wiederaufgenom
menen Mehrparteie -Verhandlungen erzielten und vom 
Parlament gebilligte Vereinbarungen betreffend die Ab
haltung von Wahlen im Jahr 1994 auf der Grundlage des 
allgemeinen Wahlre hts und die Einsetzung eines Über
gangsexekutivrats s wie über die gesetzgeberischen und 
anderen Maßnahme , die ergriffen wurden, um die freie 
politische Betätigun im Vorfeld freier und fairer Wahlen zu 
fördern, 

in Anerkennung er Arbeit, die auf breiter Grundlage 
tätige, unparteiische eiwillige Hilfsorganisationen innerhalb 
Südafrikas leisten, i em sie den Opfern der Apartheid und 
der rassischen Dis iminierung rechtliche und humanitäre 
Hilfe gewähren, un mit Befriedigung über die Arbeits
beziehungen, die de Treuhandfonds zu diesen südafrikani
schen Organisatione hergesteHt hat, 

besorgt über die F rtdauer der politischen Gewalttätigkeit 
und die Gefahren. d e dies für den demokratischen Prozeß 
und das Land ganz IIgemein darstellt; 

überzeugt. daß di Zeit naht, zu der die südafrikanischen 
Behörden mit neue demokratischen Strukturen ohne Ras
senschranken die Vi antwortung für Angelegenheiten über
nehmen werden, die bisher unter das Mandat des Treuhand
fonds gefallen sind; 

\. billigt den ericht des Generalsekretärs über den 
Treuhandfunds der ereinten Nationen für Südafrika; 

2. befürwortet ie weitere Gewährung humanitärer, 
rechtlicher und B Idungshilfe durch die internationale 
Gemeinschaft zur . nderung der Not der Opfer der Apart
heid in Südafrika nd zur Erleichterung der Wiederein
gliederung der frei elassenen politischen Gefangenen und 
aus dem Exil Zu" ckkehrenden in die südafrikanische 
Gesellschaft; 

3. billigt den B schluß des Treuhandfonds, seine Hilfe 
über geeignete nich taatliche Organisationen innerhalb Süd
afrikas zu leiten; 

4. dankt den gierungen. Organisationen und EinzeI-
personen, die Bei 'ge an den Treuhandfonds und an die 
freiwilligen Organi tionen entrichtet haben. die den Opfern 
der Apartheid in S' dafrika humanitäre und rechtliche Hilfe 
gewähren; 

5. gibt ihrer Üb rzeugung Ausdruck, daß dem Treuhand
fonds in der Endph se der Beseitigung der Apartheid inso
fern eine wichtige F nktion zukommt, als er Maßnahmen auf 
juristischem Gebiet unterstützt, deren Ziel darin besteht, die 
wirksame Durchfüh ng von Rechtsvorschriften sicherzustel
len, durch welche d e wichtigsten Apartheidgesetze aufgeho
ben werden, die nac teiligen Auswirkungen, die diese Geset
ze nach wie vor ha n, auszuräumen und in der Öffentlich
keit größeres Vert auen in die Herrschaft des Rechts zu 
wecken, und appel iert daher zu großzügigen Beiträgen an 
den Fonds; 

6. würdigt die unermüdlichen, lobenswerten Bemü
hungen, die der Ge eralsekretär und der Treuhänderausschuß 

des Treuhandfonds seit Jahren unternehmen, um die Gewäh
rung humanitärer und juristischer Hilfe für die Opfer der 
Apartheid und der rassischen Diskriminierung zu fördern. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember J 993 

48/160. BDdungs- und AusbDdungsprogramm der Ver· 
einten Nationen für das südliche Afrika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen zum Bildungs- und 
Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen für das 
südliche Afrika. insbesondere auf die Resolution 471117 vom 
18. Dezember 1992. 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs"'. 
in dem die Tätigkeit des Beratenden Ausschusses für das 
Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen 
für das südliche Afrika und die Verwaltung des Programms 
in der Zeit vom \. September 1992 bis 31. August 1993 
dargestellt werden, 

mit Genugtuung feststellend. daß die im Anschluß an die 
Evaluierung des Programms 1989 abgegebenen und vom 
Beratenden Ausschuß gebilligten Empfehlungen auch weiter
hin umgesetzt wurden. 

in Anerkennung der wertvollen Hilfe. die das Programm 
den Völkern Südafrikas und Namibias gewährt, 

betonend, daß dem Volk Südafrikas Hilfe gewährt werden 
muß. insbesondere auf dem Gebiet des Bildungswesens 
während der Übergangszeit, 

in voller Anerkennung der Notwendigkeit, soweit möglich 
an Bildungs- und Ausbildungsstätten innerhalb Südafrikas für 
Studenten aus Südafrika fortlaufend Bildungsmöglichkeiten 
und Beratung bereitzustellen. und zwar in einem breiten 
Spektrum fachlicher. kultureller und sprachlicher Disziplinen. 
und diesen Studenten Möglichkeiten zur Berufs- und Fach
ausbildung und zu weiterführenden Studien auf Graduierten
und Postgraduiertenebene in vorrangigen Fachbereichen zu 
bieten. 

feststellend. daß das Programm in dem Bestreben. dem 
vorrangigen Bedarf benachteiligter Südafrikaner gerecht zu 
werden, weiter umfangreichere Ressourcen für den Aufbau 
von Institutionen in Südafrika bereitstellt. insbesondere in
dem es traditionell schwarze und andere Hochschulen. insbe
sondere die "Technikons". dadurch stärkt. daß es Fachausbil
dungskurse veranstaltet. die den Graduierten Beschäftigungs
möglichkeiten garantieren. 

\. billigt den Bericht des Generalsekretärs über das 
Bildungs· und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen 
für das südliche Afrika; 

2. spricht dem Generalsekretär und dem Beratenden 
Ausschuß für das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der 
Vereinten Nationen für das südliche Afrika ihre Aner· 
kennung aus für ihre Bemühungen um die Anpassung des 
Programms. damit dieses optimal dazu beitragen kann. den 
Bedarf zu decken, der sich aus dem Wandel in Südafrika 
ergibt. sowie für ihre Bemühungen um die Förderung 
großzügiger Beiträge an das Programm und um eine Verbes
serung der Zusammenarbeit mit staatlichen, zwischenstaatli
chen und nichtstaatIichen Stellen. die Südafrika pädagogische 
und fachliche Hilfe gewähren; 
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3. billigt außerdem die Aktivitäten des Programms. deren 
Ziel darin besteht, zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs 
Südafrikas, insbesondere während der Übergangszeit, beizu
tragen, indem 

a) gemeinsam mit den "Technikons" und den traditionell 
schwarzen und anderen Universitäten getragene Projekte 
unterstützt werden; 

b) das institutionelle, fachliche und finanzielle Potential 
sowie die Entscheidungsfindung nichtstaatlicher Organisatio
nen, auf Gemeinwesenebene tätiger Organisationen und 
Bildungseinrichtungen gestärkt wird, die mit ihrem WICken 
den Bedürfnissen und Interessen benachteiligter Südafrikaner 
zu entsprechen suchen; 

c) Bildungseinrichtungen, nichtstaatliche Organisationen 
und der Privatsektor in Südafrika in gemeinsame Träger
schaften einbezogen und für die Stellenbeschaffung für 
Graduierte herangezogen werden; 

4. begrüßt es, daß das Programm seine Bildungs- und 
Ausbildungstätigkeit innerhalb Südafrikas ausgeweitet hat 
und mit den südafrikanischen nichtstaatlichen Organisatio
nen, Universitäten und "Technikons" eng zusammenarbeitet; 

5. fordert die entsprechenden nichtstaatlichen Bildungs
einrichtungen, Privatorganisationen und Einzelpersonen auf, 
dem Programm behilflich zu sein, indem sie mit ihm Ko
stenbeteiligungs- und andere Abmachungen treffen, und die 
Rückkehr seiner Absolventen und die Stellenbeschaffung für 
sie erleichtern; 

6. appelliert an die Regierungen, die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen. an internationale Berufs
verbände und an Einzelpersonen, im Rahmen ihres Tätig
keits- und Einflußbereichs in Südafrika den Absolventen des 
Programms behilflich zu sein, Zugang zu Beschäftigungs
möglichkeiten zu erhalten, damit sie in der Übergangszeit 
und danach ihr fachliches Können und Wissen effektiv in 
den Dienst der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung Südafrikas stellen können; 

7. ist der Auffassung, daß die Aktivitäten des Pro
gramms in Anbetracht der sich wandelnden Verhältnisse so 
geplant werden sollten, daß sichergestellt ist, daß die 
eingegangenen Verpflichtungen in bezug auf die Bildungs
und Ausbildungsförderung für benachteiligte Südafrikaner 
voll eingehalten werden können; 

8. ersucht den Generalsekretär, das Bildungs- und Aus
bildungsprogramm für das südliche Afrika in die jährliche 
Beitragsankündigungskonferenz der Vereinten Nationen für 
Entwicklungsaktivitäten aufzunehmen; 

9. dankt allen, die das Programm durch Beiträge, Stipen
dien oder Studienplätze an ihren Bildungseinrlchtungen un
terstützt hahen; 

10. appelliert an aUe Staaten, Institutionen, Organisationen 
und Einzelpersonen, dem Programm die finanzieBe und 
sonstige Unterstützung zukommen zu lassen, die es ihm 
gestattet, seine Programmaktivitäten durchzuführen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember J 993 

48/161. Die Situation in Zentralamerika: Verfahren zur 
Herbeiführung eines tragfähigen und dauerhaf
ten Friedens sowie Fortschritte bei der Gestal
tung einer Region des Friedens, der Freiheit, der 
Demokratie und der Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats und ihre eigenen Resolutionen, insbesondere die 
Resolution 47/118 vom 18. Dezember 1992, in der sie aner
kannt hat, daß sich der uneingeschränkten Verwirklichung 
von Frieden, Freiheit, Demokratie und Entwicklung in Zen
tralamerika nach wie vor große Hindernisse in den Weg steI
len und daß ein globaler Bezugsrahmen notwendig ist, der es 
der internationalen Gemeinschaft gestattet, die Unterstützung 
der Bemühungen der zentralamerikanischen Regierungen in 
geeignete Bahnen zu lenken, und daß es wünschenswert 
wäre, die Unterstützung zu erhöhen, indem Mittel für die 
Konsolidierung der gesetzten Ziele bereitgesteBt werden, 
damit die erzielten Fortschritte nicht infolge der begrenzten 
materieBen Möglichkeiten der Region geschmälert oder zu
nichte gemacht werden, 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Gültigkeit der 
Verpflichtungen, welche die zentralamerikanischen Präsiden
ten in den am 7. August 1987 auf dem Esquipulas-II
Gipfeltreffen unterzeichneten "Verfahren zur Herbeiführung 
eines tra~fähigen und dauerhaften Friedens in Zentral
amerika !! ( 9 eingegangen sind. ~~wie der auf ihren späteren 
Gipfeltreffen verabschiedeten Ubereinkünfte, insbesondere 
der Verpflichtungen, die auf dem vom 27. bis 29. Oktober 
1993 in Guatemala-Stadt abgehaltenen vierzehnten Gipfel
treffen eingegangen wurden, auf dem ein Prioritätenrahmen 
für die Konsolidierung des Friedens und der menschlichen 
Entwicklung in Zentralamerika niedergelegt wurde, basierend 
auf der demokratischen Partizipation und der Bestimmung 
grundlegend neuer Handlungsweisen, die eine neue Strategie 
erfordern, in der der Gedanke einer integrierten und nachhal
tigen menschlichen Entwicklung zum Ausdruck kommt, 

im Bewußtsein dessen, wie wichtig es ist, daß die An
strengungen der zentralamerikanischen Völker und Regierun
gen zur Konsolidierung eines tragfahigen und dauerhaften 
Friedens in Zentralamerika unterstützt werden, und einge
denk dessen, daß das Zentralamerikanische Integrations
system den institutioneBen Rahmen für die subregionale 
Integration darstellt, der es gestattet, die integrierte Entwick
lung in einer wirksamen, geregelten und kohärenten Weise 
zu fördern, 

überzeugt von den Hoffnungen, die die Völker Zentral
amerikas bewegen, Frieden, Aussöhnung, Entwicklung und 
soziale Gerechtigkeit herbeizuführen, sowie von der Ver
pflichtung, ihre Meinungsverschiedenheiten mittels Dialog, 
Verhandlung und Achtung der legitimen Interessen aBer 
Staaten beizulegen, entsprechend ihrer eigenen Entscheidung 
und ihrer eigenen historischen Erfahrungen unter gleichzeiti
ger voller Achtung der Grundsätze der Selbstbestimmung 
und der Nichtintervention, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Friedensoperationen, 
die aufgrund der Beschlüsse des Sicherheitsrat. und mit 
Unterstützung des Generalsekretärs in Zentralamerika durch
geführt worden sind, 
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sowie in Anerken1ung der Notwendigkeit, die dabei 
erzielten Ergebnisse d reh neue und innovative Initiativen zu 
bewahren und auf ihn n aufzubauen, 

in Bekräftigung drÜberzeugung, daß es in Zentral
amerika keinen Frie n geben kann ohne Entwicklung und 
Demokratie, die unab ingbar sind für die Umgestaltung der 
Region und die Ver irklichung der Hoffnung der zentral
amerikanischen Völk und Regierungen, daß Zentralamerika 
zu einer Region des riedens, der Freiheit, der Demokratie 
und der Entwicklung wird, 

nachdrücklich hin eisend auf die wichtige Rolle der 
internationalen Zus menarbeit bei der Unterstützung der 
Umsetzung der Besc üsse, die auf den Gipfeltreffen der 
zentralamerikanische Präsidenten gefaßt wurden, mit dem 
Ziel, den Frieden mit enschlicher Entwicklung und sozialer 
Gerechtigkeit zu kon olidieren, 

betonend, wie wie tig es ist, daß die Verpflichtungen ein
gehalten werden, die in bezug auf die beschleunigte Schaf
fung eines neuen Melis der regionalen Sicherheit in Zen
tralamerika eingegan en wurden, wie in dem Protokoll von 
Tegucigalpa120 vom :13. Dezember 1991 vorgesehen, mit 
dem das Zentralameri anische Integrationssystem geschaffen 
wurde, und eingeden der institutionellen Veränderungen, die 
in den Streitkräften i Zentralamerika stattgefunden haben, 

mit Besorgnis ~ nnmis nehmend von den jüngsten 
möglicherweise poli 'sch motivierten Gewalttätigkeiten in 
EI Sal vador, die, s fern nichts zu ihrer Eindämmung 
unternommen wird, en Friedensprozeß gefährden könnten, 
der auf grund des 16. Januar 1992 von der Regierung 
EI Salvadors und er Frente Farabundo MarH para la 
Liberaci6n Nacion I in Mexiko-Stadt unterzeichneten 
Friedensabkommens 21 eingeleitet wurde, 

mit [nteresse Ken mis nehmend von den Vorsprachen der 
Regierung EI Salva ors wie auch der Frente Farabundo 
MarH beim Gener sekretär und bei den Vertretern der 
Länder, die den Frie ensprozeß unterstützen, sowie von den 
ersten Maßnahmen, ie die Regierung EI Salvadors ergriffen 
hat, und von dem eschluß des Generalsekretärs, zu ver
anlassen, daß die M nschenrechtsabteilung der Beobachter
mission der Verein en Nationen in EI Salvador mit den 
zuständigen Behörd n bei der sofortigen Durchführung einer 
umfassenden, unp iischen und verläßlichen Untersuchung 
der illegalen bew fneten Gruppen zusammenarbeitet, 
wodurch sich festste len ließe, wer für die Gewalttätigkeiten 
verantwortlich ist, ie die Umsetzung des Friedensabkom
mens verzögern UD behindern könnten, 

in der Oberzeugu g, daß es wichtig ist, daß eine politische 
Verhandlungslösun der Situation in Guatemala herbei
geführt wird und die Gespräche zwischen der Unidad 
Revolucionaria Na' onal Guatemalteca und der Regierung 
Guatemalas wieder ufgenommen werden, deren Ziel darin 
besteht, der bewaff! eten Konfrontation in Guatemala mög
lichst bald ein Ende u setzen und nationale Aussöhnung und 
die volle Achtung er Menschenrechte herbeizuführen, ent
sprechend den WÜ sehen des guatemaltekischen Volkes, 

mit Genugtuung eslStellend, daß die Hindernisse über
wunden wurden, d' zu der jüngsten institutionellen Krise 
zwischen der Legi lative und der Exekutive in Guatemala 
geführt hatten, 

eingedenk der Ansttengungen, welche die Regierung 
Nicaraguas unternimmt, um einen breiten nationalen Dialog 
zu fördern, der der beste Weg ist, den Frieden, die nationale 
Aussöhnung, die Demokratie und die Entwicklung in diesem 
Land zu konsolidieren, 

mit Genugtuung über die Verabschiedung der Resolution 
48/8 vom 22. Oktober 1993 mit dem Titel "Internationale 
Hilfe für die Normalisierung und den Wiederaufbau Nicara
guas: Nachwirkungen des Krieges und der Naturkatastro
phen", in der sie die außergewöhnlichen Umstände anerkannt 
hat, die in Nicaragua herrschen, 

in der Erkennmis, daß die Konsolidierung des Friedens in 
Nicaragua ein Schlüsselfaktor im zentralamerikanischen Frie
densprozeß ist und daß es dringend geboten ist, daß die in
ternationale Gemeinschaft und das System der Vereinten Na
tionen Nicaragua auch weiterhin die Unterstützung gewäh
ren, die es benötigt, um seine wirtschaftliche und soziale 
Nonnalisierung und den Wiederaufbau voranzubringen, da
mit die Demokratie gestärkt und die Nachwirkungen des 
Krieges und der jüngsten Naturkatastrophen überwunden 
werden, 

sowie in Anerkennung des wertvollen und wirksamen 
Beitrags der Vereinten Nationen und verschiedener staatli
cher und nichtstaatlicher Mechanismen zu dem Prozeß der 
Demokratisierung, Befriedung und Entwicklung in Zentra1-
amerika wie auch der Wichtigkeit, die im Hinblick auf die 
allmähliche Umgestaltung Zentralamerikas in eine Region 
des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der Entwick
lung sowohl dem politischen Dialog als auch der wirt
schaftlichen Zusammenarbeit zukommt, die durch die 
Ministerkonferenz der Europäischen Gemeinschaft und der 
zentralamerikanischen Länder sowie durch die gemeinsame 
Initiative der Industrieländer (Gruppe der Vierundzwanzig) 
und der Gruppe der kooperierenden Länder (Gruppe der 
Drei)122 im Rahmen der Partnerschaft für Demokratie und 
Entwicklung in Zentralamerika in Gang gesetzt wurden, 

eingedenk dessen, daß der durch die Internationale 
Konferenz über zentra1amerikanische Flüchtlinge eingeleitete 
Prozeß im Mai 1994 abgeschlossen sein wird und daß das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen die Rolle der 
federführenden Organisation übernommen hat, um noch nicht 
abgeschlossene Programme zu Ende zu führen, sowie ein
gedenk des allmählichen Auslaufens des Sonderplans für die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Zentralamerika, in des
sen Rahmen das System der Vereinten Nationen wie auch 
die internationale Gemeinschaft und insbesondere die koope
rierenden Länder den zentralamerikanischen Friedensprozeß 
unterstützt haben, 

mit Besorgnis feststellend, daß in Zentralamerika Er
eignisse stattgefunden haben, die die Konsolidierung eines 
tragfahlgen und dauerhaften Friedens behindern können, 

in dem Bewußtsein, daß sich Zentralamerika einer schwie
rigen Ühergangsperiode gegenübersieht, die die größten 
Ansttengungen seitens der Regierungen und der verschiede
nen Sektoren der zentralamerikanischen Länder wie auch 
Unterstützung seitens der internationalen Gemeinschaft bei 
der Überwindung der tieferliegenden strukturellen Ursachen 
erfordert, die zu der Krise in der Region geführt haben, 

Kennmis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 11. November 1993 über die Situation in Zentral
amerika 123, 
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eingedenk der Initiative der zentralamerikanischen Präsi
denten, eine internationale Konferenz über Frieden und 
Entwicklung in Zentralamerika einzuberufen, die in der auf 
ihrem vierzehnten Gipfeltreffen am 29. Oktober 1993 
verabschiedeten Erklärung von Guatemala enthalten ist, 

1. würdigt die Anstrengungen, die die zentralamerikani
schen Völker und Regierungen im Hinblick auf die Konsoli
dierung des Friedens unternehmen, i.ndem sie die auf Gipfel
treffen seit 1987 verabschiedeten Ubereinkünfte umsetzen, 
bittet sie nachdrücklich, ihre Bemühungen um die Konsoli
dierung eines tragfahigen und dauerhaften Friedens in Zen
tralamerika fortzusetzen, und ersucht den Generalsekretär, 
die zentralamerikanischen Regierungen bei ihren Initiativen 
und Bemühungen auch weiterhin nach Kräften zu unterstüt
zen; 

2. unterstützt den Beschluß der zentralamerikanischen 
Präsidenten, Zentralamerika zu einer Region des Friedens, 
der Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung zu 
erklären, wie in dem Protokoll von Tegucigalpa120 nieder
gelegt, und bestärkt die zentralamerikanischen Länder in 
ihren Initiativen zur Festigung von Regierungen, die ihre 
Entwicklung auf Demokratie, Frieden, Zusammenarbeit und 
der vollen Achtung der Menschenrechte aufbauen; 

3. nimmt Kennrnis von der Erklärung von Guatemala, die 
die zentralamerikanischen Präsidenten am 29. Oktober 1993 
auf ihrem vierzehnten Gipfeltreffen verabschiedet haben, und 
teilt die Auffassung, daß sich in Zentralamerika eine Gele
genheit bietet, den wechselseitigen Zusammenhang zwischen 
Frieden und Entwicklung Wirklichkeit werden zu lassen, was 
eine historische Leistung und ein nützlicher Bezugsrahmen 
bei der Beilegung von Streitigkeiten und der Konsolidierung 
des Friedens und der Demokratie mit Hilfe einer integrierten 
und nachhaltigen Entwicklung wäre; 

4. begrüßt mit Genugtuung die Anstrengungen der zen
tralamerikanischen Länder zur Förderung des Wirtschafts
wachstums im Kontext der menschlichen Entwicklung sowie 
die bei der Festigung der Demokratie in der Region erzielten 
Fortschritte, die durch die in Kürze in Costa Rica, EI Salva
dor, Honduras und Panama stattfindenden Wablen hinrei
chend unter Beweis gestellt werden; 

5. verweist nachdrücklich auf das seit 1. Februar 1993 
bestehende Zentralamerikanische Integrationssystem und das 
beim Sekretariat der Vereinten Nationen registrierte Proto
koll von Tegucigalpa, gibt ihrer vollen Unterstützung Aus
druck für die Anstrengungen, die die Zentralamerikaner un
ternehmen, um den Integrationsprozeß im Rabmen des Zen
tralamerikanischen Integrationssystems voranzutreiben und 
auszuweiten, und fordert die Mitgliedstaaten und die interna
tionalen Organisationen auf, mit Zentralamerika wirksam zu
sammenzuarbeiten. damit es eine nachhaltige subregionale 
Integration fördern und festigen und sein grundlegendes Ziel 
erreichen kann; 

6. begrüßt mit Interesse die Vorschläge in bezug auf die 
Schaffung eines neuen Modells der regionalen Sicherheit, 
das auf einem vernünftigen Kräftegleichgewicht, dem Primat 
der zivilen Macht, der Beseitigung der extremen Annut, der 
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, dem Schutz der 
Umwelt und der Beseitigung von Gewalt, Korruption, 
Terrorismus und Drogen- und Waffenhandel aufbaut; 

7. fordert die internationale Gemeinschaft und das 
System der Vereinten Nationen auf, vennehne technische 

und finanzielle Unterstützung für die fachgerechte berufliche 
Ausbildung der Polizei in den zentralamerikanischen Ländern 
zu gewähren, mit dem Ziel, demokratische Institutionen zu 
gewährleisten; 

8. dankt dem Generalsekretär und seinen Beauftragten 
erneut für ihre wirksame und rechtzeitige Mitwirkung und 
ennutigt sie, auch weiterhin alles Erforderliche zu tun, um 
zur erfolgreichen Erfüllung aller Verpflichtungen beizutra
gen, die die Parteien in dem Friedensabkommen in EI Salva
dort21 eingegangen sind, einschließlich der Bemühungen um 
die Mobilisierung der erforderlichen Mittel für den Wieder
aufbau und die Entwicklung des Landes, die für die Kon
solidierung des Friedens und der Demokratie in EI Salvador 
unabdingbar sind; 

9. dankt außerdem den Regierungen Kolumbiens, Mexi
kos, Spaniens und Venezuelas, die zusammen die Gruppe 
der Freunde des Generalsekretärs bilden, sowie der Regie
rung der Vereinigten Staaten von Amerika und anderen in
teressierten Regierungen erneut für ihre unablässige Unter
stützung und ihren Beitrag zu den Bemühungen um die Um
setzung des Friedensabkommens und bittet sie nachdrücklich, 
diese auch weiterhin zu unterstützen, bis diese Vereinbarun
gen, in denen der Wille und die Bestrebungen des salvado
rianischen Volkes zum Ausdruck kommen, vollinhaltlich um
gesetzt sind; 

10. nimmt mit Besorgnis Kennrnis von den Gewalttätigkei
ten, die in den jüngsten Monaten in EI Salvador stattgefun
den haben und die auf das Wiederaufleben illegaler bewaff
neter Gruppen hindeuten könnten, sowie von der Verzöge
rung bei der Durchführung konkreter Bestimmungen des 
Friedensabkommens und betont in dieser Hinsicht, wie wich
tig es ist, daß die Vereinbarung zwischen der Regierung EI 
Salvadors und der Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n 
Nacional betreffend die Notwendigkeit der beschleunigten 
Umsetzung der Bestimmungen des Friedensabkommens ein
gehalten wird, und bittet alle politischen Kräfte nachdrück
lich, zu diesem Zweck zusammenzuarbeiten; 

11. fordert die Regierung EI Salvadors und alle anderen 
an dem Wablprozeß beteiligten Institutionen auf, die erfor
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß 
die für März 1994 angesetzten Wablen frei, repräsentativ und 
unanfechtbar sind. da sie ein wesentliches Element des 
Friedensprozesses darstellen; 

12. weist von neuem darauf hin, wie wichtig es ist, daß 
die Verhandlungen zwischen der Regierung Guatemalas und 
der U nidad Revolucionatia N acional Guatemalteca möglichst 
bald wiederaufgenommen werden, unter Berücksichtigung 
der bis Mai 1993 erzielten Fortschritte und Vereinbarungen, 
dankt dem Generalsekretär und seinem Beauftragten für ihre 
Mitwirkung an dem Friedensprozeß in Guatemala und 
ersucht den Generalsekretär, diesen Prozeß auch weiterhin zu 
unterstützen; 

13. nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von dem 
Friedensplan des Präsidenten Guatemalas; 

14. dankt der internationalen Gemeinschaft und legt ihr 
nahe, dem Volk von Guatemala auch weiterhin die erforder
liche Unterstützung zu gewähren, damit es seine Bestrebun
gen im Hinblick auf Frieden, nationale Aussöhnung, Demo
kratie und Entwicklung möglichst bald verwirklichen kann; 

15. fordert alle politischen Gruppen in Nicaragua auf, im 
Rabmen des von der Regierung geförderten nationalen Dia-
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logs ihre Anstrengun~n fortzusetzen, mit dem Ziel, Verein
barungen zur Konsoli ierung des demokratischen Prozesses, 
des Wiederaufbaus nd der nationalen Aussöhnung zu 
schließen; 

16. unterstützt die Anstrengungen, die die Regierung 
Nicaraguas unterni t, um den Frieden zu konsolidieren, 
und befürwortet die Feststellung des Vorliegens außer
gewöhnlicher Umstä~de, damit die internationale Gemein
schaft und die Finan . erungsorganisationen die Normalisie
rung, den wirtschaft! ehen und sozialen Wiederaufbau und 
die Stärkung der A söhnung und Demokratie in diesem 
Land unterstützen kö nen; 

17. begrüßt mit I teresse die Initiative der Regierung 
Nicaraguas betreffen die Bildung einer aktiven Gruppe 
befreundeter Länder, deren Aufgabe darin besteht, bei der 
Unterstützung der Wi eringangsetzung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwic ung des Landes, welche die Festigung 
seiner institutionell n und demokratischen Strukturen 
erleichtern wird, ein besonders wichtige Rolle zu spielen, 
und ersucht den Ge eralsekretär, diese Initiative voll zu 
unterstützen; 

18. unterstreicht ie Bedeutung des politischen Dialogs 
und der wirtschaftr hen Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Gemei chaft und ihren Mitgliedstaaten und 
den zentralamerikani ehen Ländern im Rahmen der Minister
konferenz zur Unter tützung der Bemühungen der zentral
amerikaniscben Län r um Frieden, die Konsolidierung der 
Demokratie und ein nachhaltige Entwick:1ung; 

19. unterstreicht ußerdem die Wichtigkeit der gemein
samen Initiative der Industrieländer (Gruppe der Vierund
zwanzig) und der Gruppe der kooperierenden Länder 
(Gruppe der Drei)' im Rahmen der Partnerschaft für 
Demokratie und Ent ick:1ung in Zentral.merika; 

20. ersucht den eneralsekrew, den zentralamerikani
schen Ländern jede ur mögliche Hilfe bei der Konsolidie
rung des Friedens in der Region zu gewähren; 

21. ersucht die anisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbesond re das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen, so ie die internationalen Institutionen - in 
Anbetracht der No wendigkeit, sich vorsorglich auf die 
irgendwann zu e artende Erschöpfung der Mittel des 
Sonderplans für di wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
Zentralamerika ein ustellen, zu verhindern, daß das in 
Zentralamerika bish r Erreichte zunichte gemacht wird, und 
den Frieden in der egion durch einen umfassenden und 
nachhaltigen Entwi klungsprozeß zu konsolidieren - zu 
erwägen, als Teil der neuen Entwick:1ungsstrategie die 
erforderlichen Mi zur Aufstellung neuer, aktualisierter 
regionaler Program e bereitzustellen, mit Hilfe von Mecha
nismen, die von den entralamerikanischen Ländern gemein
sam mit den koope erenden Ländern festzulegen sind; 

22. anerkennt di Wichtigkeit der im Rahmen des Son
derplans für die wirt chaftliche Zusammenarbeit mit Zentral
amerika durchgefü en Programme, deren Ziel darin besteht, 
die demokratischen nstitutionen zu festigen und im Hinblick 
auf die staatliche In rastruktur, die Telekommunikation, die 
landwirtschaftliche ntwicklung, den Umweltschutz und die 
menschliche Entwic lung eine Modernisierung zu bewirken; 

23. dankt der Ho en Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge für ie Durchführung ihres Mandats im Rah-

men der Internationalen Konferenz für zentralamerikanische 
Flüchtlinge und unterstützt das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen dabei, die bislang noch nicht zu Ende 
geführten Programme unter Anlehnung an ein umfassendes 
und nachhaltiges Konzept der Entwicklung mit einer 
menschlichen Dimension zum Abschluß zu bringen; 

24. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Vorschlag zur 
Einberufung einer internationalen Konferenz für Frieden und 
Entwicklung in Zentralamerika, deren Hauptziele darin 
bestehen würden, den Stand des Friedensprozesses und den 
Bedarf an Zusammenarbeit sowie technischer und finanziel
ler Hilfe zu beurteilen, die erforderlich sind, damit Zentral
amerika zu einer Region des Friedens, der Freiheit, der 
Demoktatie und der Entwicklung wird, und gibt in diesem 
Zusammenhang ihrer Genugtuung Ausdruck über die am 
16. November 1993 am Amtssirz der Vereinten Nationen 
abgehaltene internationale Fachtagung über Zentralamerika, 
an der die Außenminister Zentralamerikas und Vertreter der 
kooperierenden Länder sowie internationale Institutionen 
teilgenommen haben; 

25. beschließt, den Punkt "Die Situation in Zentralameri
ka: Verfahren zur Herbeiführung eines tragfähigen und 
dauerhaften Friedens sowie Fortschritte bei der Gestaltung 
einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und 
der Entwicklung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen; 

26. ersucht den Generalsektetär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/162. Weitere Maßnahmen zur Neugliederung und 
Neubelebnng der Vereinten Nationen im Wirt
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusam
menhängenden Gebieten 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 451264 vom 13. Mai 
1991 und 46/235 vom 13. April 1992, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57 (I) vom 11. De
zember 1946, 304 (IV) vom 16. November 1949, 417 (V) 
vom 1. Dezember 1950, 1240 (XIll) vom 14. Oktober 1958, 
1714 (XVI) vom 19. Dezember 1961, 2029 (XX) vom 
22. November 1965, 2211 (XXI) vom 17. Dezember 1966, 
2688 (XXV) vom 11. Dezember 1970, 2813 (XXVI) und 
2815 (XXVI) vom 14. Dezember 1971, 3019 (XXVII) vom 
18. Dezember 1972, 3404 (XXX) vom 28. November 1975, 
311170 vom 21. Dezember 1976, 341104 vom 14. Dezember 
1979 und 36/244 vom 28. April 1982 sowie die Resolutionen 
des Wirtschafts- und Sozialrats 1084 (XXXIX) vom 30. Juli 
1965, 1763 (LIV) vom 18. Mai 1973 und 1986n vom 
21. Mai 1986 sowie sonstige einschlägige Resolutionen, 

1. verabschiedet die in den Anlagen zu dieser Resolution 
enfhaltenen Texte; 

2. ersucht den Generalsektetär, die weiteren Maßnahmen 
zur Neugliederung und Neubelebung der Vereinten Nationen 
im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammen
hängenden Gebieten, die in Anlage I zu dieser Resolution 
beschrieben sind, ab 1994 anzuwenden; 
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3. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den 
Wirtschafts- und Sozialrat auf dessen Arbeitstagung 1994 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu er
statten; 

4. fordert den Generalsekretär auf, in Anbetracht des 
Beschlusses, dem Wirtschafts- und Sozialrat eine umfassen
dere Rolle zuzuweisen, das Ratssekretariat zu stärken, damit 
es dem Rat die erforderliche Unterstützung gewähren kann; 

5. bittet die Sonderorganisationen sowie die Organisatio
nen und sonstigen Organe des Systems der Vereinten 
Nationen, die Neugliederungsmaßnahmen in ihrem jeweili
gen Zuständigkeitsbereich entsprechend umzusetzen; 

6. beschließt, den Punkt "Neugliederung und Neubele
bung der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

ANLAGE! 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Weitere Maßnahmen zur Neugliederung und Neubelebung 
der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich 
und auf damit zusammenhängenden Gebieten 

I. EINFÜHRUNG 

I. Den Vereinten Nationen kommt bei der Förderung der 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit eine einzig
artige und vorrangige Rolle zu. In der derzeitigen histori
schen Situation - Ende des Kalten Krieges, wachsende 
Interdependenz der Nationen, zunehmende Globalisierung 
der Weltwirtschaft und immer engere Verklammerung 
wirtschaftlicher, sozialer und damit zusammenhängender 
Fragen - ist eine gewichtigere Rolle der Vereinten Nationen 
bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit notwen
diger denn je. Daraus folgt einerseits, daß die Rolle der 
Vereinten Nationen bei der Förderung der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet, 
wie sie in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen ist, 
gestärkt werden muß, und andererseits, daß eine Neugliede
rung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirt
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen
den Gebieten erforderlich ist. 

2. Die Vereinten Nationen haben für die Maßnahmen im 
Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhän
genden Gebieten Gesamt- und Einzelziele und Programme 
festgelegt. Zu den Meilensteinen des globalen Konsenses im 
Hinblick auf die Förderung der internationalen wirtschaftli
chen Zusammenarbeit gehören die "Erklärung über interna
tionale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung in den Entwicklungsländern"''', die von der Ge
neralversammlung auf ihrer im April und Mai 1990 abgehal
tenen achtzehnten Sondertagung verabschiedet wurde, die 
Internationale Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwick
lungsdekade der Vereinten Nationen''', die Schlußdoku
mente, die von der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen auf ihrer im Februar 1992 in Cartagena 
de Indias (Kolumbien) abgehaltenen achten Tagung verab-

schiedet wurden, insbesondere die Erklärung und das Doku
ment "Eine neue Entwicklungspartnerschaft: Die Verpflich
tung von Cartagena"", die Neue Agenda der Vereinten Na
tionen für die Entwicklung Afrikas in den 90er Jahren'" 
und das Aktionsprogramm für die am wenigsten entwickel
ten Länder für die 90er Jahre"', das auf der im September 
1990 in Paris abgehaltenen Zweiten Konferenz der Vereinten 
Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder vera
bschiedet wurde. Die verschiedenen Übereinkünfte und Kon
sensvereinbarungen, insbesondere die Agenda 21 128

• die 
auf der im Juni 1992 in Rio de Janeiro abgehaltenen Kon
ferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs verab
schiedet wurden, bedeuten den Beginn einer neuen weltum
spannenden Partnerschaft im Dienste einer bestandffihigen 
Entwicklung. Diese Marksteine in ihrer Gesamtheit stellen 
den allgemeinen Rahmen für die internationale Entwick
lungszusammenarbeit dar. 

3. Jedes Land ist je nach seiner besonderen Situation und 
den gegebenen Verhältnissen für seine eigene Wirtschafts
politik im Dienste der Entwicklung verantwortlich. Die 
Reaktivierung des Wirtschaftswachstums und der Entwick
lung in allen Ländern erfordert konzertierte Anstrengungen 
seitens der internationalen Gemeinschaft. In diesem Zu
sammenhang sollte den Wachstums- und Entwicklungs
bedürfnissen der Entwicklungsländer besondere Aufmerk
samkeit gewidmet werden. Die Anliegen der Länder, deren 
Volkswirtschaft sich im Umbruch befindet, sollten ebenfalls 
Berücksichtigung finden. Die Politiken und Maßnahmen der 
großen Industriestaaten haben einen tiefgreifenden Einfluß 
auf das weltwirtschaftliehe Wachstum und das internationale 
wirtschaftliche Umfeld. Diese Staaten sollten sich auch 
weiterhin darum bemühen, ein nacbhaltiges und bestandflihi
ges Wachstum zu fördern und Ungleichgewichte in einer 
Weise abzubauen, die anderen Ländern, insbesondere den 
Entwicklungsländern, zum Nutzen gereicht. 

4. Bei der Koordinierung der makroökonomischen Politi
ken sollten die Interessen und Anliegen aller Länder voll 
berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang sollten 
Anstrengungen unternommen werden, um die Wirksamkeit 
der multilateralen Überwachung zu verbessern, die auf die 
Korrektur externer und fiskalischer Ungleichgewichte, die 
Förderung eines nichtinflationären, nacbhaltigen und bestand
fahigen Wachstums, die Senkung der realen Zinssätze und 
eine Stabilisierung der Wechselkurse sowie eine weitere 
Öffnung der Märkte abzielt. 

5. Die Vereinten Nationen sind ein einzigartiges Forum, in 
dem auf der Grundlage des Grundsatzes der souveränen 
Gleicbheit aller Staaten und der Universalität ibrer Mitglied
schaft die Gemeinschaft der Nationen alle Probleme ganz
heitlich angehen kann. Den Organen, Organisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen kommt eine 
entscheidende Rolle zu, wenn es darum geht, die Analysear
beiten zu fördern, die für die Konkretisierung des globalen 
Konsenses über die internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit von Belang sind, die notwendige internationale 
Zusammenarbeit zu fördern und sicherzustellen und techni
sche Hilfe zu gewähren. Dem internationalen Entwicklungs
system sollte größere Kohärenz verliehen werden, indem die 
interinstitutionelle Zusammenarbeit und Koordinierung 
vertieft wird und organisatorische Maßnahmen ergriffen 
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werden, insbesondere auch Richtlinien für die Bericht
er;:tattung, die den eitrag. des Systems zur Entwicklung 
starken. Außerdem uß dnngend erörtert werden, wie die 
Sonderorganisatione ,die einen un verzichtbaren Beitrag zur 
Entwicklung leisten, n die Lage versetzt werden können, die 
ihnen übertragenen ufgaben auf der Grundlage präziserer 
Koordinierungsricht nien des Wirtschafts- und Sozialrats 
besser wahrzunehme . Es sollten auch Anstrengungen unter
nommen werden, di Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den verse . edenen Teilen des Systems der Ver
einten N atianen zu . rdem. 

6. Die Vereinten N tionen führen außerdem ein umfangrei
ches Programm von perativen Aktivitäten durch, in dessen 
Rahmen sie technisc e und andere Entwicklungshilfe gewäh
ren. Die Qualität un Wirkung dieser Aktivitäten der Verein
ten Nationen müsse ständig verbessert werden. 

11. GRUNDS TZE DER NEUGLIEDERUNG UND 
NEUBELEBUNG 

7. Die Grundprinz pien und Leitlinien für die Neugliede
rung und Neubeleb ng der Vereinten Nationen im Wirt
schafts- und Sozial reich und auf damit zusammenhängen
den GebIeten wurde von der Generalversammlung in ihrer 
Resolu~on 45/264 om 13. Mai 1991 festgelegt und in 
ResolutIOn 46/235 om 13. April 1992 bekräftigt. Dabei 
sollten auch die L itgedanken und Grundsätze der "Er
klärung über interna ionale wirtschaftliche Zusammenarbeit 
insbesondere über ie Neubelebung des Wirtschaftswachs~ 
turns und der Entw cklung in den Entwicklungsländern"!" 
und die Versammlu gsresolution 45/199 vom 21. Dezember 
1990 sowie andere ·nschlägige Resolutionen berücksichtigt 
werden. Bei den de zeitigen Reformen und allen künftigen 
Reformbemühunge sollten diese Resolutionen beachtet und 
zugrunde gelegt we en, und sie sollten im Einklang mit den 
Grundsätzen erfolg n, die in der Charta der Vereinten 
Nationen, die auf der souveränen Gleichheit aller ihrer 
Mitglieder beruht, erankert sind. 

III. I TlTUTIONELLE REFORMEN 

A. Wechselseiti Ergänzung der Arbeit der Generalver
sammlung, d s Wirtschafts- und Sozialrats und ihrer 
Nebenorgan 

8. Ziel ist es, zu e eichen, daß die Atbeit des Wirtschafts
I!,nd Sozialrats und die Arbeit der Generalversammlung in 
Ubereinstimmung it Artikel 60 der Charta einander stärker 
ergänzen, um die d rzeitigen Überschneidungen und unnöti
gen Doppelungen der Atbeit, der Beratungen und der 
Tagesordnungen di ser beiden Organe und ihrer Neben
organe zu vermeid D. 

9. Beide Haupto gane sollten die ihnen in der Charta 
jeweils übertragen n Aufgaben im Hinblick auf die Aus
arbeitung von Poli . en, die Beratung und die Koordinierung 
der Tätigkeiten der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und 
Sozialbereich und uf damit zusammenhängenden Gebieten 
wahrnehmen. 

10. Um sicherzust lIen, daß die operativen Aktivitäten des 
Systems der Verei en Nationen die Entwicklungsbemühun
gen der Empfänge länder tatsächlich begünstigen, müssen 
sowohl auf grun atzpolitischer als auch auf operativer 
Ebene Verbesserun en vorgenommen werden. 

I. Die Rolle der Generalversammlung 

11. Die Generalversammlung ist nach Kapitel IX der Charta 
die höchste zwischenstaatliche Einrichtung für die Aus
arbeitung und Bewertung von Politiken im Wirtschafts- und 
Sozial bereich und auf damit zusammenhängenden Gebieten. 
Sie ist das Hauptorgan, in dem die Regierungen den Ent
wicklungsdialog, der alle diese Fragen einschließt, im 
politischen Kontext führen. Ziel dieses Dialogs ist es, alle 
Fragen, die sich im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf 
damit zusammenhängenden Gebieten stellen, ganzheitlich zu 
betrachten, um das für eine verstärkte internationale Ent
wicklungszusammenarbeit erforderliche politische Einver
nehmen aufzubauen und zu vertiefen, Impulse für ent
sprechende konkrete Maßnahmen zu geben und Initiativen in 
Gang zu setzen. 

2. Die Rolle des Wirtschafts- und Sozialrats 

12. Die Aufgaben und Befugnisse des Wirtschafts- und 
Sozialrats sind in den Kapiteln IX und X der Charta festge
legt und wurden in den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung weiter ausgeführt. Mit der Verabschie
dung und Durchführung der Versammlungsresolutionen 
45/264 und 46/235 kam es zu einer beträchtlichen Neubele
bung des Rates. Die nachstehenden zusätzlichen Maßnahmen 
werden den Rat weiter stärken. 

a) Tagungsteil auf hoher Ebene 

13. Wie die Generalversammlung in ihrer Resolution 45/264 
bestimmt hat, wird der Tagungsteil auf hoher Ebene der 
Atbeitstagung des Rates mit Ministerbeteiligung auch 
weiterhin der Behandlung eines oder mehrerer wichtiger 
wirtschafts- und/oder sozialpolitischer Themen gewidmet 
sein. Ein Tag sollte außerdem dem grundsatzpolitischen 
Dialog und Austausch mit den Leitern der multilateralen 
Finanz- und Handelsinstitutionen gewidmet sein. In diesem 
Zusammenhang werden diese Institutionen gebeten, im 
Rahmen ihrer jeweiligen Mandate und Fachgebiete sachdien
liebe Fachberichte und -untersuchungen zu den ausgewählten 
Themen sowie zu wichtigen Entwicklungen in der Weltwirt
schaft und der internationalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit bereitzustellen, in Übereinstimmung mit den zwischen 
ihnen und den Vereinten Nationen unterzeichneten Überein
kommen. 

b) Tagungsteil fiJr Koordinierungsfragen 

14. Wie in Versammlungsresolution 45/264 festgelegt, wird 
der Tagungsteil für Koordinierungsfragen auch in Zukunft 
einem oder mehreren auf der Organisationstagung des Rates 
bestimmten Themen gewidmet sein und Gelegenheit bieten, 
Fragen im Zusammenhang mit der Koordinierung der 
Tätigkeiten der Nebenorgane, Hauptorgane und Sonder
organisationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf 
damit zusammenhängenden Gebieten zu erörtern. Diese 
Erörterungen sollten ihren Niederschlag in einvernehmlichen 
Schlußfolgerungen finden, die ins einzelne gehende Empfeh
lungen enthalten, die von den verschiedenen Teilen des 
Systems der Vereinten Nationen gemäß Resolution 45/264 
umzusetzen sind. Im Einklang mit der vorliegenden Resolu
tion und der Resolution 45/264 sollte der Generalsekretär 
Vorkehrungen treffen, um den Rat auf seiner nächsten 
Atbeitstagung über die Maßnahmen zu unterrichten, die das 
System der Vereinten Nationen ergriffen hat, um diese 
Empfehlungen umzusetzen. 
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c) Den operativen Aktivitäten der Vereinten Nationen im 
Dienste der internationalen Entwicklungszusammen
arbeit gewidmeter Tagungsteil 

15. Zur Verbesserung der Qualität und der Wirksamkeit der 
operativen Aktivitäten der Vereinten Nationen und zur För
derung eines integrierten Ansatzes auf diesem Gebiet wird 
dieser Tagungsteil der Koordinierung und der Erteilung ent
sprechender Anleitungen gewidmet sein, um sicherzustellen, 
daß die von der Generalversammlung ausgearbeiteten Politi
ken, insbesondere während der alle drei Jahre erfolgenden 
grundsatzpolitischen Überprüfung der operativen Aktivitäten, 
system weit entsprechend durchgeführt werden. Zur Arbeit 
des den operativen Aktivitäten gewidmeten Tagungsteils 
würde auch eine allen Mitgliedstaaten gemäß Arükel 69 der 
Charta offenstehende hochrangige Zusammenkunft mit Mini
sterbeteiligung gehören, die den für die Grundsatzpolitik 
Verantwortlichen Gelegenheit geben soll, umfassende Kon
sultationen über die internationale Entwicklungszusam
menarbeit zu führen. Über die einzelnen Regelungen wird 
der Rat auf seiner Organisationstagung beschließen. Das 
Ergebnis dieses Tagungsteils soll unter anderem in der Ver
abschiedung von Beschlüssen und Resolutionen seinen Nie
derschlag finden. 

16. Dieser Tagungsteil wird folgende Aufgaben haben: 

a) Gewährleistung einer sektorübergreifenden Koor
dinierung und Erteilung allgemeiner Anleitungen für das 
gesamte System, einschließlich von Zielen, Prioritäten und 
Strategien, für die Umsetzung der von der Generalversamm
lung auf dem Gebiet der operativen Aktivitäten festgelegten 
Politiken; 

b) Überwachung der Arbeitsteilung und der Zusammen
arbeit zwischen den Organen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbesondere den Entwicklungsfonds und -pro
grammen, einschließlich der Koordinierung im Feld, und 
Abgabe geeigneter Empfehlungen an die Versammlung 
sowie, soweit angezeigt, Erteilung von Anleitungen an das 
System; 

c) Überprüfung und Evaluierung der Berichte über die 
Tätigkeit der Entwicklungsfonds und -programme, ein
schließlich der Bewertung ihrer allgemeinen Wirkung, mit 
dem Ziel, die operativen Aktivitäten der Vereinten Nationen 
system weit zu verbessern; 

<f) Durchführung von Vorbereitungsarbeiten für die alle 
drei Jahre erfolgende Grundsatzüberprüfung der operativen 
Aktivitäten durch die Versammlung; 

e) Überprüfung der in operativer Hinsicht wichtigen 
Empfehlungen der Nebenorgane des Rates und anderer 
wichtiger Gremien im Lichte der von der Versammlung 
festgelegten Politiken mit dem Ziel einer möglichen Ein
beziehung in die operativen Aktivitäten der Vereinten 
Nationen; 

f) Formulierung von Anleitungen und Empfehlungen für 
die zuständigen interinstitutionellen Koordinierungsmechanis
men sowie Unterstützung und Förderung ihrer Rolle. 

<f) Allgemeiner Tagungsteil 

17. Der Wirtschaftsausschuß und der Sozialausschuß des 
Rates werden ab 1994 der Plenartagung eingegliedert. Somit 
wird der Rat die Tätigkeiten seiner Nebenorgane durch die 
Behandlung ihrer Berichte und Empfehlungen und durch 

entsprechende Beschlußfassung im allgemeinen Tagungsteil 
überwachen. 

18. Der allgemeine Tagungsteil wird so gestaltet, daß der 
Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und sozialen 
Fragen, wie sie im Entwurf der Tagesordnung zum Ausdruck 
kommen, Rechnung getragen wird. Bei der Behandlung der 
Berichte seiner Nebenorgane wird sich der Rat auf die 
Schlußfolgerungen und die Verabschiedung von Empfehlun
gen konzentrieren und eine Wiederaufnahme der bereits 
geführten Sachdiskussionen vermeiden. Auf Antrag eines 
oder mehrerer Mitgliedstaaten werden jedoch weitere 
sachbezogene Beratungen einzelner Fragen abgehalten. 

19. Die verschiedenen Teile der Arbeitstagung des Rates, 
insbesondere der den operativen Aktivitäten gewidmete 
Tagungsteil, werden so gestaltet, daß genügend Zeit für eine 
ordnungsgemäße Erörterung aller Tagesordnungspunkte zur 
Verfügung steht, einschließlich der Punkte, die zur Zeit vom 
Wirtschaftsausschuß und vom Sozialausschuß behandelt 
werden, gemäß der Praxis des Rates. 

20. Für den gesamten Verlauf der Tagungen des Rates, 
insbesondere in dem Tagungsteil auf hoher Ebene und dem 
den operativen Aktivitäten gewidmeten Tagungsteil seiner 
Arbeitstagung, wird Ministerbeteiligung nahegelegt. 

3. Leitungsgremien der Entwicklungsfonds und 
~pmgramme der Vereinten Nationen 

21. Die derzeitigen Leitungsgremien des Entwicklungs
programms der Vereinten NationenlBevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen und des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen werden in Exekutivräte umgewandelt. Aufgabe 
dieser Räte wird es sein, die Aktivitäten der einzelnen Fonds 
oder Programme nach den allgemeinen grundsätzlichen 
Anleitungen der Generalversammlung und des Wirtschafts
und Sozialr.ts, im Einklang mit deren jeweiligen in der 
Charta niedergelegten Aufgaben, auf zwischenstaatlicher 
Ebene zu unterstützen und zu überwachen und sicherzustel~ 
len, daß diese Aktivitäten den Bedürfnissen und Prioritäten 
der Empfangerländer entsprechen. Die Exekutivräte werden 
dem Wirtschafts- und Sozialrat unterstehen. Die Notwendig
keit eines gesonderten Exekutivrats für den Bevölkerungs· 
fonds der Vereinten Nationen wird im Lichte der Ergebnisse 
der für 1994 angesetzten Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung weiter geprüft werden. 

22. Die Exekutivräte werden folgende Aufgaben haben: 

a) Umsetzung der von der Versammlung festgelegten 
Politiken und der vom Rat ausgehenden Koordinierungs
maßnahmen und Anleitungen; 

b) Entgegennalnne von Informationen seitens der Leiter 
der einzelnen Fonds oder Programme über die Tätigkeit der 
betreffenden Organisation sowie Erteilung von Anleitungen; 

c) Gewährleistung der Vereinbarkeit der Aktivitäten und 
operativen Strategien der einzelnen Fonds oder Programme 
mit den allgemeinen grundSätzlichen Anleitungen der 
Versammlung und des Rates, im Einklang mit deren jeweili
gen in der Charta niedergelegten Aufgaben; 

<f) Überwachung der Leistung des Fonds oder Pro
gramms; 

e) gegebenenfalls Billigung der Programme, namentlich 
auch der Landesprogramme, und der Projekte im Hinblick 
auf das Weltemährungsprogramm; 
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f) Beschlußfassupg üher die Verwaltungs- und Finanz
pläne und -haushalte; 

g) hei Bedarf Abgabe von Empfehlungen über neue 
Initiativen an den Ra und üher diesen an die Versammlung; 

h) Anregung un Prüfung neuer Programminitiativen; 

i) Vorlage von I sherichten an die Arbeitstagung des 
Rates, gegehenenfal s mit Empfehlungen für die Verbes
serung der Koordini rung im Feld. 

23. Die Tagesordnu gen und die Beratungen der Exekutivrä
te haben den in Zif~ r 22 aufgeführten Aufgahen Rechnung 
zu tragen. 

24. Bei der Zusam ensetzung der Exekutivräte sind die 
ausgewogene geogr phisehe Vertretung und andere maß
gebliche Faktoren g bührend zu herücksichtigen, mit dem 
Ziel, eine möglich t breite und wirksame Beteiligung 
sicherzustellen. Die I der Sitze in jedem Exekutivrat ist 
so festzulegen, daß in effizientes Arbeiten möglich ist. 

25. Den Exekutivrät n des Entwicklungsprogramms der Ver
einten NationenlBev 'Ikerungsfonds der Vereinten Nationen, 
des Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und, vorhehalt
lieh der Bestimmun en von Ziffer 30, des WeIternährungs
programms gehören . eweils 36 Mitglieder an, in folgender 
Zusammensetzung: ht aus afrikanischen Staaten, sieben aus 
asiatischen Staaten, ier aus osteuropäischen Staaten, fünf 
aus lateinamerikanis hen und karibischen Staaten sowie 12 
aus westeuropäische und anderen Staaten. 

26. Ieder Exekutivr t tritt zu einer von ihm festgelegten Zeit 
zu einer Jahrestagun zusammen. 

27. Die ordentliche Sitzungen der Räte, die zwischen den 
Jahrestagungen sta nden. werden am Amtssitz der jeweili
gen Organisation a gehalten, sobald die Räumlichkeiten 
dafür zur Verfügung tehen. Die Exekutivräte der Fonds und 
Programme werden rmutigt, die erforderlichen Einrichtun
gen so bald wie m" lieh und unheschadet der Ressourcen 
der hestehenden Pr gramme und Projekte hereitzustellen. 
Mitgliedstaaten, der Landesprogramm hehandelt wird, sind 
herechtigt, ohne Sti echt an den Beratungen der Rats
sitzungen teilzune en. Die Exekutivräte können außerdem 
Mitgliedstaaten der' weiligen Fonds und Programme sowie 
Mitglieder, die an d oder den zur Behandlung anstehenden 
Fragen ein besond s Interesse bekunden, einladen, ohne 
Stimmrecht an den eratungen teilzunehmen. Die Beschluß
fassung erfolgt weit rhin nach den bestehenden Regeln, und 
die Praxis, einen onsens anzustreben, sollte gefördert 
werden. 

28. Um die Trans arenz des Systems zu gewährleisten, 
sollten die Fonds nd Programme die Modalitäten für 
regelmäßige inform lIe Informationssitzungen und für die 
Unterrichtung aller itgliedstaaten der jeweiligen Fonds und 
Programme verbes 

29. Um eine wirks e und effiziente Interaktion zwischen 
der Versammlung, d m Rat und den einzelnen Exekutivräten 
zu gewährleisten, ird jeder Exekutivrat dem Wirtschafts
und Sozialrat auf s iner Arheitstagung einen Iahresbericht 
über die jeweiligen Programme und Aktivitäten vorlegen. 
Dieser Bericht wir einen Abschnitt enthalten, der nach 
einem gemeinsame Schema auf der Grundlage bestimmter 
vom Wirtschafts- u d Sozialrat oder der Generalversamm
lung vorgegebener ereiche gestaltet ist. 

30. Dieseihen Regelungen sollen für den Ausschuß für Poli
tiken und Programme der Nahrungsmittelhilfe des Welter
nährungsprogramms gelten, und in Anhetracht der Tatsache, 
daß das Welternährungsprogramm ein autonomes gemeinsa
mes Organ der Vereinten Nationen und der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist, 
sollten zwischen den beiden Organisationen zu diesem 
Zweck möglichst bald Konsultationen geführt werden. Dieser 
Prozeß sollte zur Verabschiedung übereinstimmender Reso
lutionen durch die Generalversammlung und die Konferenz 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation führen. 

B. Mittel für operative Aktivitäten 

31. Die in den einschlägigen Resolutionen der Generalver
sammlung, inshesondere in Resolution 47/199, ausgeführten 
grundlegenden Merkmale der operativen Aktivitäten, inshe
sondere soweit sie deren Finanzierung helfeffen, werden he
kräftigt. 

32. Im Ralrmen des allgemeinen Reformprozesses müssen 
die Mittel für die operativen Entwicklungsaktivitäten auf 
einer berechenbaren, kontinuierlichen und gesicherten 
Grundlage entsprechend den zunehmenden Bedürfnissen der 
Entwicklungsländer erheblich erhöht werden, wie in Resolu
tion 47/199 ausgeführt. Jedes neue Finanzierungssystem 
sollte Mechanismen beinhalten, die es allen teilnehmenden 
Ländern gestatten, ihre Verantwortung und ihr Engagement 
für die Programme und Fonds unter Beweis zu stellen. Diese 
Mechanismen sollten zwischen den Finanzierungsregelungen 
unterscheiden, die für die Beiträge entwickelter Länder und 
anderer gelten, die zu Beiträgen in der Lage sind, und der 
Fähigkeit der Entwicklungsländer zu freiwilligen Beiträgen. 

33. Um die Entwicklung eines solchen Systems zu erleich
tern, wird der Generalsekretär ersucht, mögliche Änderungen 
und Verhesserungen im derzeitigen Finanzierungssystem zu 
prüfen und zu analysieren. namentlich auch, aber nicht nur, 
für mehrere Jahre geltende ausgehandelte Beitragsankündi
gungen, und im April 1994 einen Bericht mit seinen Emp
fehlungen vorzulegen. Der Bericht könnte, soweit möglich, 
eine Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen der 
verschiedenen Möglichkeiten auf das Gesamtfinanzierungs
niveau und auf die Höhe der Beiträge enthalten. 

34. Teil dieses Prozesses wären außerdem Konsultationen 
mit einer Höchstdauer von fünf Tagen im Mai 1994 in New 
York sowie Verhandlungen üher mögliche neue Finanzie
rungsmodalitäten auf einer wiederaufgenommenen Tagung 
der Generalversammlung im Iahre 1994. 

C. Sekretariat: Stärkung der Rolle und der Kapazitiit des 
Sekretariats der Vereinten Nationen 

35. Bei den Verwaltungsreformen des Sekretariats sollten 
die zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Neugliede
rung der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialhe
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten herück
sichtigt werden, damit die Tätigkeit der Mitgliedstaaten im 
Zweiten und Dritten Ausschuß der Generalversammlung und 
im Wirtschafts- und Sozialrat und seinen Nebenorganen 
erleichtert wird. 

36. Von der im Gang befindlichen Reform des Sekretariats 
wird Kenntnis genommen. Sie könnte die Rolle der Ver
einten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf 
damit zusammenhängenden Gebieten stärken, inshesondere 
auf dem Gebiet der Forschung und Analyse globaler Ent-
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wicklungstendenzen. Es müssen jedoch weiter Mittel und 
Wege zur Verbesserung der Modalitäten der Berichterstat
tung im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit 
zusammenhängenden Gebieten untersucht werden. Der 
Generalsekretär wird ersucht, dem Winschafts- und Sozialrat 
auf seiner Tagung 1994 entsprechende Empfehlungen 
vorzulegen, namentlich auch Empfehlungen betreffend die 
Vorteile der Schaffung eines Systems integrierter Berichte 
im Wirtschafts- und Sozial bereich und auf damit zusammen
hängenden Gebieten. 

D. Überprüfung 

37. Zusätzliche Anstrengungen sind erforderlich, damit die 
Vereinten Nationen bei den operativen Aktivitäten wirkungs
voller agieren können. Es sollten entsprechende Vorkehrun
gen für eine umfassende Überprüfung der Durchführung 
dieser Resolution sowie der die Finanzierung betreffenden 
Beschlüsse getroffen werden, einschließlich der Möglichkeit, 
diese Fragen auf einer Tagung des W11'!Schafts- und Sozial
rats auf hoher Ebene im Jahr 1995 und auf der fünfzigsten 
Tagung der Generalversammlung zu behandeln. 

38. Bei dieser Überprüfung werden die Wirksamkeit der zur 
Verbesserung der Arbeitsmethoden der Exekutivräte getroffe
nen Maßnahmen, die mögliche Notwendigkeit einer weiteren 
Modifizierung der Mitgliederzahl der Räte und die Möglich
keiten einer weiteren Verbesserung der Effektivität dieser 
Räte und der Vertretung darin untersucht werden, unter 
Berücksichtigung der Notwendigkeit, Universalität mit 
Effizienz zu vereinbaren und eine transparente Entschei
dungsfindung zu gewährleisten. 

ANLAGE 11 

Arbeitsteilung zwischen der Generalversammlung und dem 
Winschafts- und Sozialrat 

A. Richtlinien 

1. Die folgenden Richtlinien gelten ab 1994 für die 
Arbeitsteilung zwischen der Generalversammlung und dem 
Wirtschafts- und Sozialrat: 

a) Die Aufnahme von Fragen und Gegenständen in die 
Tagesordnung der Versammlung oder des Rates beziehungs
weise ihre Streichung und die Häufigkeit ihrer Behandlung 
unterliegt auch weiterhin der derzeitigen Geschäftsordnung 
der Versammlung und des Rates; 

b) Die unnötige Doppelung von Debatten und die 
Behandlung von Gegenständen und Berichten sowohl in der 
Versammlung als auch im Rat ist zu vermeiden, entspre
chend der Arbeitsteilung zwischen den beiden Hauptorganen; 

c) Arbeitsüberlastung im Zweiten und Dritten Ausschuß 
der Versammlung und im Rat ist durch die einvernehmliche 
Festlegung der zeitlichen Abstände zwischen der Behandlung 
von Fragen, beispielsweise Behandlung alle zwei oder drei 
Jahre, zu vermeiden; 

d) Die zusammengefaßte Prüfung großer Fragen im Wirt
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen
den Gebieten soll die Erötterung bestimmter Einzelfragen, 
die eine Delegation im Einklang mit der einschlägigen Ge
schäftsordnung aufwerfen möchte, nicht verhindern; 

e) Der Dokumentationsbedarf für die Tagungen der 
Versammlung und des Rates soll rationalisiert werden, und 
alle Dokumente sollen gemäß der Sechs-Wochen-Regel be
reitgestellt werden; 

fJ Bei der Behandlung der Berichte der Nebenorgane der 
Versammlung oder des Rates soll die in dem Nebenorgan 
bereits geführte Sachdebatte nicht wiederholt werden; der 
Schwerpunkt soll vielmehr auf der Verabschiedung von 
Empfehlungen liegen. Eine Sachdiskussion über den Bericht 
eines Nebenorgans soll nur auf Antrag eines Mitgliedstaates 
erfolgen. 

B. Berichte 

2. Bei der Ausarbeitung aller Berichte ist die in Ziffer I 
beschriebene Arbeitsteilung zu berücksichtigen. Zu diesem 
Zweck müssen die Berichte der Nebenorgane, der Sonderor
ganisationen und anderen Organe des Systems der Vereinten 
Nationen Abschnitte enthalten, die eines oder gegebenenfalls 
alle der nachstehenden Themen behandeln: i) Überwachung 
der Durchführung aller früher verabschiedeten Beschlüsse; 
ii) grundsatzpolitische Empfehlungen; und iii) Koordinie
rungsempfehlungen. Die einschlägigen Abschnitte in jedem 
Bericht sollen in der Versammlung oder im Rat, je nach 
ihren in der Charta der Vereinten Nationen festgelegten 
Aufgaben, erörtert werden. 

3. Die Gesamtzahl der für jedes Jahr angeforderten 
Berichte soll reduziert werden. Wenn ein Zweijahres
Arbeitsprogramm verabschiedet wird, soll das Sekretariat 
angeben, ob es in der Lage ist, die Dokumentation gemäß 
der Sechs-Wochen-Regel bereitzustellen. Ist dies nicht der 
Fall, muß dafür Sorge getragen werden, daß das Sekretariat 
im Hinblick auf die gesamte Dokumentation für den Wirt
schafts- und Sozialbereich und damit zusammenhängende 
Gebiete die Sechs-Wochen-Regel einhalten kann. 

e. Arbeitsmethode des Zweiten Ausschusses 

4. Der Entwurf des Arbeitsprogramms des Zweiten Aus
schusses soll mit Unterstützung des Präsidiums des Wirt
schafts- und Sozialrats in informellen Konsultationen 
während der vorhergehenden Tagung der Generalversamm
lung vor dem Monat August behandelt werden. Nach Billi
gung des Arbeitsprogramms durch den Ausschuß auf seiner 
zweiten Tagung soll das Programm der Aussprachen nur bei 
Vorliegen außergewöhnlicher Umstände geändert werden. 

5. Dieselben Kriterien sollen für den Rat gelten, dessen 
Arbeitsprogramm im Benehmen mit dem Vorsitzenden des 
Zweiten Ausschusses behandelt werden soll. 

6. Im Mittelpunkt der Aussprachen im Zweiten Ausschuß 
sollen die in Abschnitt E aufgeführten Punkte stehen. 

D. Tagesordnung für die Arbeitstagung des Wirtschafts
und Sozialrats 

7. Folgende Punkte sind vom Rat auf seiner jährlichen 
Arbeitstagung zu behandeln: 

1. Annahme der Tagesordnung und andere organisatori
sche Fragen. 

Tagungsteil auf hoher Ebene 

2. Das Thema beziehungsweise die Themen werden auf 
der Organisationstagung des Rates beschlossen. 
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Tagungsteil für Krordinierungsjragen 

3. Koordinierung der Politiken und Aktivitäten der 
SonderorganIsationen und anderen Organe des Sy
stems der Vereinten Nationen auf folgenden Gebieten: 

Das Thema beziehungsweise die Themen werden auf 
der Organisationstagung des Rates beschlossen. 

Den operativen ktivitäten der Vereinten Nationen im 
Dienste der inte tiona/en Entwicklungszusammenarbeit 
gewidmeter Tagu gsteil 

4. Operative ktivitäten der Vereinten Nationen im 
Dienste der ntemationalen Entwicklungszusammen

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

arbeit. 

Soziale, anitäre und Menschenrechtsfragen: 
Berichte der Nebenorgane, Konferenzen und damit 
zusammen ", gende Fragen. 

Wirtschafts- /Ind Umweltfragen: Berichte der Neben
organe, Kon erenzen und damit zusammenhängende 
Fragen. 

Regionale 
Sozialbereic 
Gebieten. 

usammenarbeit im Wirtschafts- und 
und auf damit zusammenhängenden 

Ständige So veränität über nationale Ressourcen in 
den besetzt palästinensischen und anderen arabi
schen Gebie en. 

Programmfr gen und damit zusammenhängende 
Fragen im Irtschafts- und Sozialbereich und auf 
damit zus enhängenden Gebieten. 

nung für den Zweiten Ausschuß 

8. Folgende Pu te sind vom Zweiten Ausschuß zu 
behandeln: 

1. irtschafts- und Sozialrats129
• 

2. 
ung der in der "Erklärung über inter

nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, ins
besondere über die Neubelebung des Wirtschafts
wachsturn und der Entwicklung in den Entwick
lungslän rn" vereinbarten Verpflichtungen und 
Politiken' 

b) ng der Internationalen Entwicklungs-
strategie . die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten NationenBO

; 

c) Auslands erschuldungskrise und Entwicklung'''; 

d) Internatio ale Konferenz über Entwicklungsfinan
zierung; 

e) Nettoress urcentransfer zwischen Entwicklungs
ländern u d entwickelten Ländern"". 

3. Bestandfahi e Entwicklung und internationale wirt
schaftliche usammenarbeit''': 

a) Handel u d Entwicklung"'; 

b) Ernährun und landwirtschaftliche Entwicklung''''; 

c) Erschließunli., der Energieressourcen der Entwick
lungsländer' ; 

d) Internationale Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung; 

e) Wohn- und Siedlungswesen l3l
; 

WissenschaIt und Technik im Dienste der Entwick
lung'31

; 

g) Unternehmen und Entwicklung'3l; 

h) Internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung der 
Armut in den Entwicklungsländern"'; 

i) Durchführung des Aktionsprogramms für die am 
wenigsten entwickelten Länder für die 90er Iahre"'; 

J) Industrielle Entwicklungszusammenarbeit""; 

k) Integration der im Umbruch befindlichen Volkswirt
schaften in die WeltwirtschaIt132

; 

I) Die Frau in der Entwicklung L3l; 

m) Kulturelle Entwicklung; 

n) Entwicklung der Humanressourcen'3l. 

4. Umwelt und bestandfahige Entwicklung''': 

a) Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung; 

b) Schutz des Weltklimas für die heutigen und die 
kommenden Generationen 130; 

c) Wüstenbildung und Dürrel3l
; 

5. Operative Entwicklungsaktivitäten''': 

a) Dreijährliche Grundsatzüberprilfung der operativen 
Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten 
Nationen13

); 

b) Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklungsländern 131. 

6. Ausbildung und Forschung: 

a) Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten 
Nationen; 

b) Universität der Vereinten Nationen'30. 

F. Stärkung der Koordinierung der humanitären Hilfe 
und Katastrophenhilfe der Vereinten Nationen, ein
schließlich der besonderen Winschoftshilfe 

9. Die folgenden Fragen sind im Plenum der Generalver
sammlung als Unterpunkte des Punktes "Stärkung der Koor
dinierung der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe 
der Vereinten Nationen, einschließlich der besonderen Wirt
schaftshilfe" zu behandeln. 

a) Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe 
der Vereinten Nationen; 

b) Besondere Wirtschaftshilfe für einzelne Länder und 
Regionen; 

c) Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit und 
Koordinierung der Anstrengungen zur Untersuchung, 
Milderung und Minimierung der Folgen der Katastrophe von 
TschernobylL3'; 
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cl) Internationale Zusammenarbeit zur Milderung der 
Umweltfolgen, die sich aufgrund der Situation zwischen Irak 
und Kuwait für Kuwait und andere Länder in der Region 
ergeben I"'. 
10. Unter dem genannten Punkt werden die folgenden 
Berichte erörtert: 

a) Alle derzeit unter dem Punkt "Verstärkte Koordinie
rung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen" 
vorgelegten Berichte; 

b) Berichte des Generalsekretärs über die Ländern und 
Regionen gewährte besondere Wirtschafts- und Katastro
phenhilfe; 

c) Bericht des Generalsekretärs über Hilfe für das 
palästinensische Volk; 

cl) Berichte des Generalsekretärs über die Tätigkeiten im 
Rahmen der Internationalen Dekade für Katastrophenvorbeu
gung; 

e) Berichte des Generalsekretärs über die in Ziffer 9 auf
geführten Unterpunkte c) und cl). 

11. Dieser Fragenkomplex wird im Plenum der Generalver
sammlung in einer zusammengefaßten Aussprache behandelt. 
Jedes Jahr wird im Plenum eine Aussprache über humanitä
re, besondere Wrrtschafts- sowie Katastrophenhilfe abgehal
ten werden, bei der die Durchführung von Resolutionen und 
die einschlägigen Berichte des Generalsekretärs über ein
zelne Länder und Regionen geprüft werden, einschließlich 
des Berichts über Hilfe für das palästinensische Volk. Ge
sonderte angemessene Vorkehrungen, einschließlich der Be
reitstellung von Dolmetschdiensten, sollen getroffen werden, 
um die Abhaltung informeller Konsultationen zur Erörterung 
neuer Initiativen beziehungsweise von Anschlußresolutionen 
zu diesem Fragenkomplex unter dem Vorsitz eines der Vize
präsidenten der Versammlung oder eines jährlich für diese 
Aufgabe zu benennenden Koordinators zu ermöglichen. Er
forderlichenfalls können die Verhandlungsmechanismen des 
Zweiten Ausschusses herangezogen werden. Es sollte ge
trachtet werden, Überschneidungen zwischen den Sitzungen 
des Zweiten und des Dritten Ausschusses und den Plenarsit
zungen, auf denen dieser Fragenkomplex behandelt wird, zu 
venneiden. 

48/214. Neue Agenda der Vereinten Nationen für die 
Entwicklung Mrikas In den neunzlger Jahren 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/151 vom 18. Dezem
ber 1991, deren Anlage die Neue Agenda der Vereinten 
Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunziger 
Jahren enthält, 

sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 451253 vom 
21. Dezember 1990 über Programmplanung, worin die wirt
schaftliche Gesundung und Entwicklung Afrikas als eine der 
fünf im mittelfristigen Plan für den Zeitraum 1992-1997134 

zum Ausdruck kommenden Gesamtprioritäten bezeichnet 
wird, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/178 Abis C vom 
19. Dezember 1990 und 451200 vom 21. Dezember 1990 
über die kritische Wirtschaftslage in Afrika beziehungsweise 
über Rohstoffe, 

Kenntnis nehmend von den Beschlüssen 92119 vom 
26. Mai 1992 und 93/17 vom 18. Juni 1993, die der Ver
waltungsrat des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen zu der Neuen Agenda verabschiedet hat"', 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution CMlRes.1415 
(LVI) vom 28. Juni 1992, die der Ministerrat der Organisa
tion der afrikanischen Einheit zu der Neuen Agenda ver
abschiedet hat'36, 

im Hinblick auf die fortgesetzten Anstrengungen des 
Generalsekretärs, die erfolgreiche Umsetzung der Neuen 
Agenda sicherzustellen, 

in der Überzeugung, daß Wachstum und Entwicklung auf 
nachhaltiger und bestandfahiger Grundlage nur erzielt 
werden können, wenn unter anderem die Bevölkerung, 
insbesondere die Frauen, voll an dem Entwicklungsprozeß 
mitwirkt, 

in Anerkennung der unablässigen Anstrengungen, die 
zablreiche afrikanische Länder unternehmen, um politische 
und wirtschaftliche Reformmaßnahmen durchzuführen, und 
in Bekräftigung der entscheidenden Bedeutung angemessener 
sozialer Dienste und Einrichtungen zur Befriedigung der 
Grundbedürfnisse der Bevölkerung und zur Förderung einer 
wirtschaftlichen Entwicklung, in deren Mittelpunkt der 
Mensch steht, und ferner anerkennend, wie wichtig eine 
sorgsame Regierungs- und Verwaltungsführung ist, damit die 
Gesamtentwicklungsziele erreicht werden, 

eingedenk dessen, daß die afrikanischen Länder ihre 
Volkswirtschaften, insbesondere ihre Grundstoffe, diversifi
zieren müssen, mit dem Ziel, die afrikanischen Produktions-, 
Verteilungs- und Vermarktungssysteme zu modernisieren, 
die Produktivität zu steigern und in Anbetracht des ständigen 
Preisverfalls zahlreicher Grundstoffe und der kontinuierli
chen Verschlechterung der Austauschrelationen der afrikani
schen Volkswirtschaften die afrikanischen Ausfuhrerlöse zu 
stabilisieren und zu erhöhen, 

erneut erklärend, wie wichtig es ist, daß die Probleme 
angegangen werden, denen sich der Agrarsektor in Afrika 
gegenübersieht, namentlich die Dürre, die Wüstenbildung, 
die Bodendegradation, die Heuschreckenplage, die Bodenbe
wirtschaftung und Anreizstrukturen, damit in Afrika Ernäh
rungssicherheit erreicht wird, wie in der Neuen Agenda 
dargelegt, 

zutiefst besorgt über den beschränkten Kapitalzufluß an 
Afrika, der noch verschärft wird durch die zunehmende 
Verschuldung und die wachsenden Schuldendienstverpflich
tungen sowie den geringen Zufluß an Privatinvestitionen und 
feststellend, daß Afrika der einzige Kontinent ist, der in den 
neunziger Jahren einen negativen Nettoressourcentransfer zu 
verzeichnen hat, 

in Anerkennung der positiven Auswirkungen der beträcht
lichen Mittelzuflüsse an Afrika im Rabmen der öffentlichen 
Entwicklungshilfe, 

sowie in Bekräftigung der in den Ziffern 29 und 30 der 
Neuen Agenda enthaltenen Verpflichtungen zu MitteIzuflüs
sen, einschließlich privater Direktinvestitionen, 

eingedenk dessen, daß die afrikanischen Länder mehr eige
ne Mittel für eine bestandfahige Entwicklung aufbringen 
müssen, unter anderem durch Politiken zur Förderung der 
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heimischen SParlätifkeit, verbesserte und leicht zugängliche 
Bankeinrichtungen nd die weitere Verbesserung der her
kömmlichen Praktik n der Kapitalbildung auf lokaler Ebene, 

Kenntnis nehmend von der am 5. und 6. Oktober 1993 
abgehaltenen Internationalen Konferenz von Tokio über die 
Entwicklung Afrikas und von der auf dieser Konferenz 
verabschiedeten Er1<ilärung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die vorläufige Prüf ng der Umsetzung der N euen Agen
da"', des vom Gen ralsekretär übennittelten Berichts über 
die Notwendigkeit u d Durchführbarkeit der Schaffung eines 
Diversifizierungsfo ds für afrikanische Rohstoffe138 sowie 
des Berichts des G neralsekretärs über Finanzströme nach 
Afrika''', 

1. bekräftigt di hohe Priorität, die im mittelfristigen 
Plan für den Zei aum 1992-1997 der wirtschaftlichen 
Gesundung und E twicklung Afrikas beigemessen wird, 
insbesondere auch er wirksamen Umsetzung der in da"'l 
Programm 45"4 int grierten Neuen Agenda der Vereinten 
Nationen für die ntwicklung Afrikas in den neunziger 
Jahren; 

2. nimmt mit D nk Kenntnis von der Einsetzung einer 
Gruppe hochrangi r Persönlichkeiten zur Beratung und 
Unterstützung des eneralsekretärs in der Frage der Ent
wicklung Afrikas, i sbesondere hinsichtlich der Umsetzung 
der Neuen Agenda und ersucht darum, daß diese Gruppe 
auch weiterhin rege mäßig unter dem Vorsitz des Generalse
kretärs zusammen 'tt und daß ihre Empfehlungen den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden; 

3. spricht den ikanischen Ländern ihre Anerkennung 
aus für die Maßnah en, die sie getroffen haben, um entspre
chend ihren in der euen Agenda eingegangenen Verpflich
tungen ein Wachstu und Entwicklung begünstigendes wirt
schaftliches Umfel zu fördern, und fordert sie auf, diesen 
Verantwortlichkeite und Verpflichtungen tatkräftig nachzu
kommen, damit ein achsturn und eine Entwicklung erreicht 
werden, die sowohl nachhaltig als auch bestandfahig sind; 

. 4. bittet nachd "cklich alle Organe, Organisationen und 
Programme der \.\ reinten Nationen, die Prioritäten der 
Neuen Agenda in hr Mandat einzubeziehen, für ihre An
wendung ausreiche de Mittel zuzuweisen und die Nutzung 
der vorhandenen . ttel weiter zu verbessern; 

5. empfiehlt, d interessierten afrikanischen Ländern im 
Rahmen der Hil" zum Aufuau von Kapazitäten dabei 
geholfen wird, die uswirkungen der im Zusammenhang mit 
der Umsetzung der euen Agenda unternommenen Maßnah
men zu überwache und die Mitwirkung von Gruppen auf 
Gemeinweseneben . insbesondere von Frauen, sicherzustel
len; 

6. fordert die . nternationale Gemeinschaft erneut auf, 
ihren Verantwortli hkeiten und Verpflichtungen nach der 
Neuen Agenda tat äftig nachzukommen, damit den An
strengungen Afri eine volle und spürbare Unterstützung 
zuteil wird; 

7. anerkennt di Wichtigkeit und die hohe Priorität, die 
der regionalen und ubregionalen Zusammenarbeit und Inte
gration in Afrika b izumessen ist, und bittet das System der 
Vereinten Nationen und seine Organisationen nachdrücklich, 

den regionalen Wirtschaftszusammenschlüssen, einschließlich 
der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, ausreichende 
technische und finanziel1e Unterstützung zu gewähren, mit 
dem Ziel, zu ihrer Wirksamkeit im wirtschaftlichen Entwick
lungsprozeß Afrikas beizutragen; 

8. bittet nachdrücklich die multilateralen Finanzinstitutio
nen, die Empfangerländer und die Geberländer, bei der 
Konzipierung, Ausgestaltung und Durchführung von Struk
turanpassungspolitiken in Afrika besonderes Augenmerk auf 
die Beseitigung der Annut und auf die Bewältigung der 
sozialen Auswirkungen dieser Politiken zu legen und sich 
dabei vorrangig auf öffentliche Investitionen, Finanzrefor
men, Refonnen der öffentlichen Unternehmen, die Aus
weitung der Exporte und eine effiziente öffentliche Ver
waltung zu konzentrieren; 

9. bittet die Vorbereitungsorgane aller künftigen Kon
ferenzen des Systems der Vereinten Nationen, den in der 
Neuen Agenda beschriebenen besonderen Bedürfnissen, 
Erfordernissen und Prioritäten der afrikanischen Länder 
Rechnung zu tragen; 

10. bittet den Generalsekretär, die institutionelle Kapazität 
zu verstärken, über die das Sekretariat verfügt, um der 
Weltöffentlichkeit besser bewußt zu machen, welche Maß
nahmen die internationale Gemeinschaft und Afrika dringend 
ergreifen müssen, um die WIrtschaftskrise in Afrika zu 
überwinden, sowie die Kapazität zu verstärken, über die das 
Büro des Sonderkoordinators für Afrika und die am wenig
sten entwickelten Länder verfügen, um die Umsetzung der 
Neuen Agenda zu verfolgen, zu überwachen und zu evaluie
ren, und dabei einen wirksamen Rahmen vorzugeben, der es 
dem Wirtschafts- und Sozialrat gestattet, sich 1995 während 
seines Tagungsteils auf hoher Ebene mit der Umsetzung der 
Neuen Agenda zu befassen, und der Generalversammlung 
gestattet, 1996 eine Halbzeitüberprüfung der Umsetzung der 
Neuen Agenda vorzunehmen, im Einklang mit Ziffer 43 b) 
und c) der Agenda; 

11. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
auf, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
insbesondere an der Weiterverlolgung sowie an der Über
prüfung und Bewertung der Umsetzung der Neuen Agenda 
zu arbeiten; 

12. begrüßt den von der Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen erstellten und vom 
Generalsekretär übermittelten Bericht "Notwendigkeit und 
Durchführbarkeit der Schaffung eines Diversifizierungsfonds 
für afrikanische Rohstoffe"'''; 

13. bekräftigt die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur 
Förderung der Diversifizierung der afrikanischen Volkswirt
schaften; 

14. unterstreicht die Bedeutung, die der Generalsekretär, 
Afrika und eine immer größere Zahl von Ländern dem 
Vorschlag zur Schaffung und Aufnahme der Geschäfts
tätigkeit eines Diversifizierungsfonds für afrikanische 
Rohstoffe beimessen; 

15. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit, bei der 
Ausarbeitung von Diversifizierungsprojekten und -program
men von den bestehenden Finanzierungsmechanismen vollen 
und wirksamen Gebrauch zu machen; 
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16. unterstreichtfernerdie Notwendigkeit, die Lücken zu 
schließen, die hei der Bereitstellung von Mitteln für die 
Diversifizierung der damit zusammenhängenden Aktivitäten 
in Afrika gegebenenfalls bestehen; 

17. beschließt, sich eingehend mit dem gesamten Fragen
spektrum im Zusammenhang mit der Diversifizierung der 
afrikanischen Volkswirtschaften auseinanderzusetzen, unter 
hesonderer Berücksichtigung der in den Ziffern 14, 15 und 
16 beschriehenen Fragen, und zu diesem Zweck im ersten 
Quartal 1994 aufgrund der vom Generalsekretär auszu
arheitenden Hintergrunddokumente intensive Konsultationen 
mit den betroffenen und interessierten Staaten sowie mit den 
zuständigen Finanzinstitutionen und Organisationen der 
Vereinten Nationen zu führen, namentlich auch mit der 
afrikanischen Entwicklungsbank, der Weltbank, der HandeIs
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der 
Wirtschaftskommission für Afrika, dem Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen, der Emährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent
wicklung; 

18. beschließt außerdem, die Schlußfolgerungen dieser 
Konsultationen voll zu herücksichtigen, wenn sie während 
ihrer wiederaufgenommen achtundvierzigsten Tagung über 
Maßnahmen beschließt, die geeignet sind, die Unterstützung 
der Diversifizierung der afrikanischen Volkswirtschaften zu 
verstärken, darunter auch die vorgeschlagene Einführung 
neuer Finanzierungsregelungen sowie die Veranstaltung von 
Anschlußaktivitäten wie Seminaren und Sachverständigen
workshops; 

19. ermutigt die afrikanischen Länder, nationale Diver
sifizierungsräte einzusetzen, wie in dem vom Generalsekretär 
übermittelten Bericht'''' empfohlen, denen Vertreter der 
Regierung wie auch des Privatsektors angehören; 

20. bittet die internationale Gemeinschaft nachdrücklich, 
die Ressourcenströme nach Afrika zu erhöhen, da diese für 
die Neubelebung des Wachstums und für eine hestandfähige 
Entwicklung der afrikanischen Volkswirtschaften unerläßlich 
sind, die in zahlreichen afrikanischen Ländern zur Zeit 
vorgenommenen politischen und wirtschaftlichen Reformen 
wirksam zu unterstützen und mitzuhelfen. nachteilige soziale 
Auswirkungen abzufedern; 

21. bekräftigt die in den Ziffern 23 bis 28 der Neuen 
Agenda enthaltenen Empfehlungen in bezug auf das Schul
denproblem Afrikas und bittet die internationale Gemein
schaft in diesem Zusammenhang, sich ntit der Auslandsver
schuldungskrise Afrikas und den Schuldenproblemen der 
afrikanischen Länder zu hefassen und dabei auch den 
Vorschlag der Einberufung einer internationalen Konferenz 
über die Auslandsverschuldung Afrikas weiter ernsthaft in 
Erwägung zu ziehen; 

22. bittet die Staaten nachdrücklich, den von ihnen 
eingegangenen Verpflichtungen im Hinblick auf die mög
lichst baldige Erreichung der international vereinbarten Ziele 
nachzukommen, nämlich 0,7 Prozent des Bruttosozial
produkts für die öffentliche Entwicklungshilfe und 0,15 Pro
zent für die am wenigsten entwickelten Länder aufzuwenden, 
und ein hesseres Umfeld für die Verwirklichung der als 
notwendig erachteten Anhebung des Finanzmittelzuflusses an 
Afrika um real vier Prozent pro Jahr zu schaffen, wie in 
Ziffer 29 der N euen Agenda beschrieben; 

23. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
zuständigen Finanzinstitutionen eine Studie durchzuführen, 
in der geeignete Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der 
Systeme und Praktiken der finanziellen Mittlertätigkeit in 
den afrikanischen Ländern empfohlen werden, die der 
Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung vor
zulegen ist und die auch eine eingehende Analyse der 
derzeitigen herkömmlichen Systeme und Praktiken der 
Kapitalbildung auf lokaler Ebene sowie die Art der Unter
stützungsmaßnahmen berücksichtigen sollte, die die inter
nationale Gemeinschaft anbieten könnte; 

24. bittet die afrikanischen Länder nachdrücklich, ihre 
Anstrengungen zur Verbesserung des Investitionsklimas 
fortzusetzen, und bittet die Geherländer nachdrücklich, diese 
Anstrengungen zu unterstützen, indem sie unter anderem für 
die Erschließung der Humanressourcen und die Wiederher
stellung und Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen 
Infrastruktur vermehrte Hilfe gewähren; 

25. ersucht die Regierungen sowie die Organe, Organisa
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen und 
die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, um die in der Erklärung von Tokio vom 
6. Oktober 1993 enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen, 
und unter Mitwirkung interessierter Stellen in Afrika wie 
auch der internationalen Gemeinschaft nach Bedarf andere 
Initiativen zu ergreifen, um wirksame Anschlußrnaßnahmen 
an die Internationale Konferenz von Tokio üher die Entwick
lung Afrikas sicherzustellen; 

26. beschließt, den Punkr "Umsetzung der Neuen Agenda 
der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den 
neunziger J aluen" in die Tagesordnung ihrer fünfzigsten Ta
gung aufzunehmen. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

48/215, Begehung des fünfzigsten Jahrestags der Ver
einten Nationen im Jahr 1995 

Die Generalversammlung, 

daran erinnernd, daß sie am 19. Oktober 1993'41 den 
Bericht des Vorhereitungsau.schusses für den fünfzigsten 
Jahrestag der Vereinten Nationen'" behandelt und zur 
Kenntnis genommen hat und daß sie den in Ziffer 16 des 
genannten Berichts vorgeschlagenen Beschlußentwurf 
verabschiedet hat, 

feststellend, daß es in Ziffer 14 des Berichts des Vor
bereitungsausschusses hieß, daß die Festlichkeiten und 
Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem fünfzigsten 
Jahrestag der Vereinten Nationen nicht aus dem ordentlichen 
Haushalt finanziert werden könnten, sondern aus einem vom 
Generalsekretär für diesen Zweck geschaffenen Treuhand
fonds für die Begehung des fünfzigsten Jaluestags hestritten 
würden, 

sowie feststellend, daß sich der Vorbereitungsausschuß laut 
Ziffer 15 seines Berichts darüber einig war, "es sei für den 
erfolgreichen Ablauf und die entsprechende Gestaltung des 
fünfzigsten Jaluestags unabdingbar, daß das Sekretariat üher 
genügend Mitarbeiter und die entsprechenden Mittel ver
fügt", 



68 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

I. billigt ausnahnilsweise die Schaffung des Postens eines 
Sonderberaters im Ring eines Untergeneralsekretärs aus den 
aIIgemeinen Mitteln für Zeitpersonal für den Zweck, die 
Aktivitäten im Zus menhang mit der Begehung des fünf
zigsten Jahrestags d r Vereinten Nationen zu organisieren 
und zu koordinieren; 

2. ersucht den Generalsekretär, dem Vorbereitungs aus
schuß für die Begehung des fünfzigsten Jahrestags der 
Vereinten Nationen die erforderliche Sekretariatsbetreuung 
zur Verfügung zu stellen. 
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Entwicklung und Herstellung neuer 
assenvemichtungswaffen sowie neu
r Waffensysteme: Bericht der Abri-

1. erkllirt erneut. daß wirksame Maßnahmen ergriffen 
werden sollen, um die Entstehung neuer Arten von Massen
vemichtungswaffen zu verhüten; 

Die Generalvers lung, 
2. ersucht die Abrüstungskonferenz, ausgehend von ihren 

bestehenden Prioritäten und gegebenenfalls mit Hilfe von 
Sachverständigen die Fragen des Verbots der Entwicklung 
und Herstellung neuer Arten von Massenvernichtungswaffen 
sowie neuer derartiger Waffensysteme mit dem Ziel weiter 
zu verfolgen, erforderlichenfalls Empfehlungen zu konkreten 
Verhandlungen über bestimmte Arten derartiger Waffen 
abzugeben; 

unter Hinweis au ihre früheren Resolutionen über das 
Verbot der Entwick ung und Herstellung neuer Arten von 
Massenvernichtung affen sowie neuer derartiger Waffensy
steme, 

Kenntnis nehme 
zehnten Sondertagu 

von Ziffer 77 des Schlußdokuments der 
g der General versammlung'. 

entschlossen, die ntstehung neuer Arten von Massenver
niehtungswaffen zu verhüten, die in ihren Merkmalen von 
der Zerstörungswir ng her den Massenvernichtungswaffen 
vergleichbar sind, W lehe in der von den Vereinten Nationen 
1948 beschlossene Definition der Massenvernichtungs
waffen erfaßt sind'. 

im Hinblick'darau • daß die Abrüstungskonferenz auf ihren 
Tagungen 1992 un 1993 den Punkt "Neue Arten von 
Massenvemichtung affen sowie neue derartige Waffensy
steme: radiologisch Waffen" behandelt hat. 

unter Berücksicht ung der diesbezüglichen Abschnitte der 
Berichte der Abrüst ngskonferenz'. 

3. fordert alle Staaten auf, solche Empfehlungen der 
Abrüstungskonferenz sofort nach ihrer Abgabe wohl wollend 
zu prüfen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskonferenz 
alle Dokumente zuzuleiten, welche die Behandlung dieses 
Punktes durch die achtundvierzigste Tagung der Generalver
sammlung betreffen; 

5. ersucht die Abrüstungskonferenz, die Praxis der 
Berichterstattung über die Ergebnisse ihrer Behandlung 
dieser Fragen in ihrem Jahresbericht an die Generalver
sammlung auch künftig fortzusetzen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verbot der 
Entwicklung und Herstellung neuer Arten von Massenver-
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nichtungswaffen sowie neuer derartiger Waffensysteme: 
Bericht der Abrüstungskonferenz" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer einundfünfzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/62. Reduzierung der MilitärhaushaIte: Transparenz 
der Militärausgaben 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 35/142 B vom 12. De
zember 1980, mit der das System der Vereinten Nationen für 
die standardisierte Berichterstattung über Militärausgaben 
eingeführt worden ist, und ihre Resolutionen 46125 vom 
6. Dezember 1991 und 47/54 B vom 9. Dezember 1992, die 
sich mit den Leitlinien und Empfehlungen betreffend 
objektive Informationen über militärische Angelegenheiten 
befassen, 

feststellend, daß seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten, 
die verschiedenen geographischen Regionen angehören, 
freiwillig Nationalberichte über ihre Militärausgaben vor
gelegt haben, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Generalsekretär für 
die Weiterleitung der Berichte über Militärausgaben an die 
Mitgliedstaaten, 

mit Genugtuung über den im Wiener Dokument von 1990 
der Verhandlungen über verttauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen4 enthaltenen Beschluß der Teilnehmerstaaten 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, jährlich Informationen über ihre Militärhaushalte auf 
der Grundlage der Kategorien des Systems der Vereinten 
Nationen für die standardisierte Berichterstattung auszutau
schen, 

sowie mit Genugtuung über die jüngsten Fortschritte auf 
dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, die auf 
lange Sicht zu erheblichen Verringerungen der Militäraus
gaben führen werden, 

überzeugt, daß das Ende der Ost-West-Konfrontation und 
die sich daraus ergebende Verbesserung der internationalen 
Beziehungen eine solide Grundlage für die Förderung 
weiterer Offenheit und Transparenz in allen militärischen 
Angelegenheiten darstellen, 

betonend, daß ein größerer Informationsfluß und -aus
tausch über Militärausgaben zur Vorhersehbarkeit militäri
scber Aktivitäten beitragen und somit den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit auf globaler und regionaler 
Ebene festigen wird, 

daran erinnernd, daß es in den Leitlinien und Empfehlun
gen betreffend objektive Informationen über militärische 
Angelegenheiten' heißt, daß das System der Vereinten 
Nationen für die standardisierte Berichterstattung über 
Militärausgaben weiterbestehen solle und noch weiter 
verbessert werden könne, 

I. fordert alle Mitgliedstaaten auf, sich an dem von der 
Generalversammlung angenommenen System der Vereinten 
Nationen für die standardisierte Berichterstattung über 
Militärausgaben zu beteiligen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Mitgliedstaaten darüber einzuholen, wie das System der 
Vereinten Nationen für die standardisierte Berichterstattung 
über Militärausgaben verstärkt und die Mitwirkung daran 
ausgedehnt werden könnte, und der Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung einen diesbezüglichen 
Bericht vorzulegen; 

3. beschließt die Aufnahme des Punktes "Transparenz 
der Militärausgaben" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/63. EinbaItung der Rüstungsbegrenzungs- und Ab
rüstungsübereinkünfte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/26 vom 6. Dezember 
1991 und andere einschlägige Resolutionen zu dieser Frage, 

in Anerkennung dessen, daß die Gewährleistung der 
Achtung der sich aus Verttägen und anderen Völkerrechts
quellen ergebenden Rechte und Verpflichtungen ein ständi
ges Anliegen aller Mitgliedstaaten ist, 

in der Überzeugung, daß die Einhaltung der Charta der 
Vereinten Nationen, der einschlägigen Verttäge und der 
anderen Quellen des Völkerrechts für die Festigung der 
internationalen Sicherheit unabdingbar ist, 

insbesondere eingedenk der grundlegenden Wichtigkeit der 
uneingeschränkten Durchführung und strikten Einhaltung der 
Übereinkünfte und anderen Verpflichtungen auf dem Gebiet 
der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, wenn diese den 
einzelnen Nationen und der internationalen Gemeinschaft 
größere Sicherheit bringen sollen, 

betonend, daß jeder Verstoß gegen diese Übereinkünfte 
und anderen Verpflichtungen sich nicht nur nachteilig auf die 
Sicherheit der Vertragsstaaten auswirkt, sondern auch 
Sicherheitsrisiken für andere Staaten schaffen kann, die auf 
die in diesen Übereinkünften und anderen Verpflichtungen 
festgeschriebenen Beschränkungen und Zusicherungen 
vertrauen, 

sowie betonend, daß jede Schwächung des in diese 
Übereinkünfte und anderen Verpflichtungen gesetzten 
Vertrauens deren Beitrag zur weltweiten oder regionalen 
Stabilität und zu weiteren Bemühungen um Abrüstung und 
Rüstungsbegrenzung vetringert und die Glaubwürdigkeit und 
Wirksamkeit der völkerrechtlichen Ordnung aushöhlt, 

in diesem Zusammenhang anerkennend, daß die volle 
Einhaltung der bestehenden Übereinkünfte durch die Ver
tragsparteien und die wirksame Beseitigung diesbezüglicher 
Zweifel unter anderem den Abschluß weiterer Rüstungs
begrenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte erleichtern kann, 

die Auffassung vertretend, daß die Einhaltung der Rü
stungsbegrenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte durch die 
Verttagsstaaten eine Angelegenheit von Interesse und Belang 
für alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft ist, 
sowie im Hinblick auf die Rolle, die die Vereinten Nationen 
in dieser Hinsicht spielen und auch künftig spielen sollten, 
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überzeugt, daß did Lösung von Fragen der Nichteinhal
tung, die sich im Zus~mmenhang mit Rüstungsbegrenzungs
und Abrüstungsverpflichtungen ergeben, zu besseren Bezie
hungen zwischen de~ Staaten und zur Festigung des Welt
friedens und der inte' ationalen Sicherheit beitragen würde, 

mit Genugtuung d "ber, daß weltweit anerkannt wird, wie 
entscheidend wichtig die Frage der Einhaltung und der Veri
fikation von Überd künften und anderen Verpflichtungen 
auf dem Gebiet der üstungsbegrenzung und Abrüstung ist, 

I. bittet nachd . cklich ane Vertragsstaaten von Rü
stungsbegrenzungs- nd Abrüstungsübereinkünften, diese 
Übereinkünfte in i r Gesamtheit nach Geist und Buch
staben durchzuführe und einzuhalten; 

2. fordert alle Mi gliedstaaten auf, ernsthaft zu bedenken, 
welche Folgen die ichteinhaltung von Rüstungsbegren
zungs- und Abrüstun sverpflichtungen für die internationale 
Sicherheit und Stabili ät sowie für die Aussichten auf weitere 
Fortschritte auf dem ebiet der Abrüstung hätte; 

3. fordert alle Mi gliedstaaten außerdem auf, Bemühun
gen um die Lösung on Fragen der Nichteinhaltung zu un
terstützen, mit dem Z el, die strikte Einhaltung der Rüstungs
begrenzungs- und A rüstungsübereinkünfte durch alle Ver
tragsparteien zu förd rn und die Intaktheit dieser Überein
künfte zu bewahren eziehungsweise wiederherzustellen; 

4. begrüßt die R lle, die die Vereinten Nationen bei der 
Wiederherstellung de Intaktheit bestimmter Rüstungsbegren
zungs- und Abrüstun sübereinkünfte und bei der Beseitigung 
von Friedensbedrohu gen spielen; 

5. ersucht den 
Unterstützung zu g 
Intakthei! von Rüstu 
einkünften wiederhe 

eneralsekretär, auch weiterhin die 
ähren, die erforderlich ist, um die 

gsbegrenzungs- und Abrüstungsüber
usteJ1en und zu schützen; 

6. unterstützt die Bemühungen der Vertragsstaaten, so
weit erforderlich zusä zliche Kooperationsmaßnahmen auszu
arbeiten, die das Ve auen in die Einhaltung der bestehen
den Rüstungsbegren ungs- und Abrüstungsverpflichtungen 
erhöhen und die Mö lichkeit von Fehlinterpretationen oder 
Mißverständnissen v rringem können; 

7. stellt fest, daß Versuche und Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der Ve 'fikation dazu beitragen können und 
bereits dazu beigetr en haben, Verifikationsverfahren für 
Rüstungsbegrenzung - und Abrüstungsübereinkünfte zu be
stätigen oder zu verb ssem. die sich noch im Untersuchungs
oder Verhandlungsst dium befinden, und somit vom Zeit
punkt des Inkrafttrete s dieser Übereinkünfte an ein erhöhtes 
Vertrauen in die Wir samkeit der Verifikationsverfahren als 
Grundlage für die ststellung der Vertragseinhaltung zu 
ermöglichen; 

8. beschließt die ufnahme des Punktes "Einhaltung der 
Rüstungsbegrenzung - und Abrüstungsübereinkünfte" in die 
vorläufige Tagesordn ng ihrer fünfzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16, Dezember 1993 

48/64. Abrüstungse iehung und Abrüstungsinformation 

Die Generalversa mlung, 

unter Hinweis auf hre Resolutionen 44/123 vom 15. De
zember 1989 und 46 7 vom 6, Dezember 1991, 

unter Berücksichtigung des Schlußdokuments der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung1

, insbesondere der 
Ziffer 106, in der die Versammlung die Regierungen sowie 
die internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisa
tionen nachdrücklich bat, Schritte zur Ausarbeitung von 
Bildungsprogrammen im Abrüstungsbereich und zur Ent
wicklung der Friedensforschung auf anen Ebenen zu unter
nehmen, 

in der Envägung, daß in den Ziffern 99, 100 und 101 des 
Schlußdokuments die Modalitäten eines Programms zur 
Mobilisierung der WellÖffentlichkeit für die Förderung der 
Abrüstung dargelegt sind, wobei die Bildungsrnaßnahmen 
durch die Verbreitung von Informationen und durch die 
Öffentlichkeitsarbeit ergänzt werden sollen, 

sowie in der Erwägung, daß dem Informationsprogramm 
der Vereinten Nationen über Abrüstung' eine wichtige Rolle 
bei der Ergänzung der Bemühungen auf dem Gebiet der 
Abrüstungserziehung und Abrüstungsinformation zukommt, 
die von den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer eigenen 
Bildungs- und kulturellen Entwicklungssysteme durchgeführt 
werden, 

in der Erkenntnis, daß die bedeutsamen Veränderungen, 
die in der Welt stattgefunden haben und die darauf gerichtet 
sind, die Freiheit, die Demokratie, die Achtung und Wahr
nehmung der Menschenrechte, die Abrüstung und die soziale 
Entwicklung zu fördern, dazu beitragen, daß bei der Förde
rung der Abrüstungserziehung und Abrüstungsinformation 
positive Ergebnisse erzielt werden, 

mit Befriedigung feststellend, daß die Bildungseinrichtun
gen Maßnahmen ergreifen, um als Beitrag zur Durchführung 
der Resolutionen 44/123 und 46/27 Lehrpläne und Aktivitä
ten zur Förderung der Abrüstungs- und Friedenserziehung 
auszuarbeiten, 

I. dankt dem Generalsekretär für die Berichte, die er 
gemäß den Resolutionen 44/123' und 46/27' vorgelegt hat; 

2. dankt außerdem für die in den Berichten enthaltenen 
wertvollen Informationen, die von den Mitgliedstaaten, den 
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen und den Institutionen für Friedens- und Abrüstungs
erziehung vorgelegt worden sind; 

3. erklärt erneut, daß es zur Herbeiführung positiver 
Ergebnisse unerläßlich ist, Bildungs- und Beratungsprogram
me zur Förderung des Friedens und der Abrüstung auf anen 
Ebenen durchzuführen, deren Ziel darin besteht, die Grund
einstellungen gegenüber Aggression, Gewalt, Rüstung und 
Krieg zu verändern, und welche die regionalen und inter
nationalen Maßnahmen zugunsten des Friedens, der Si
cherheit und der Zusammenarbeit unterstützen; 

4. wiederholt, daß die Anstrengungen, welche die 
Mitgliedstaaten, die internationalen staatlichen und nicht
staatlichen Organisationen und die Institutionen für Friedens
und Abrüstungserziehung zur Förderung der Aktivitäten im 
Rahmen des Informationsprogramms der Vereinten Nationen 
für Abrüstung unternehmen, nicht nur die Abrüstungs
erziehung und die Abrüstungsinformation stärken werden, 
wie in dem zweiten und dritten Präambelabsatz beschrieben, 
sondern auch die Verfahren und Übereinkünfte zur Rü
stungsreduzierung und Abrüstung, die zur Zeit auf regionaler 
und internationaler Ebene durchgeführt werden; 



TII. Resolutionen - Erster Ausschuß 77 

5. bittet die Mitgliedstaaten und die internationalen 
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie die 
Institutionen für Friedens- und Abrüstungserziehung, ihre 
Anstrengungen zur Befolgung des Aufrufs in Ziffer 106 des 
Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver
sammlung zu verdoppeln und dem Generalsekretär einen 
Bericht über ihre diesbezüglichen Aktivitäten vorzulegen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Abrüstungs
erziehung und Abrüstungsinformation" und im Rahmen der 
vorhandenen Mittel die in Ziffer 5 erbetenen Berichte 
vorzulegen. 

B/. Plenarsitzung 
/6. Dezember /993 

48/65, Übereinkommen über das Verbot der Entwick
lung, Herstellung nnd Lagerung bakteriologi
scher (biologischer) WalTen nnd von Toxinwaf
ren sowie über die Vernichtung solcher WalTen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis insbesondere auf ihre früheren Resolutionen 
im Zusammenhang mit dem vol1ständigen und wirksamen 
Verbot bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffent 

sowie unter Hinweis auf ihre am 6. Dezember 1991 ohne 
Abstimmung verabschiedete Resolution 46/35 A, in der sie 
unter anderem die aufgrund der Empfehlungen der Dritten 
Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des 
Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen' erfolgte Einsetzung einer allen Vertrags
staaten offenstehenden Ad-hoc-Gruppe von Regierungs
sachverständigen begrüßt hat, deren Aufgabe darin besteht, 
vom wissenschaftlichen und technischen Standpunkt mögli
che Verifikationsmaßnahmen zu ermitteln und zu prüfen. 

mit Genugtuung feststellend, daß dem Übereinkommen 
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung 
bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaf
fen sowie über die Vernichtung solcher Waffen 10 mehr als 
einhundertdreißig Vertragsstaaten angehören, einschließlich 
aller ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, 

daran erinnemdt daß sie alle Vertragsstaaten des Überein
kommens aufgefordert hat, sich an der Umsetzung der 
Empfehlungen der Dritten Überprüfungskonferenz zu 
beteiligen, insbesondere auch an dem in der Schlußerklärung 
der Dritten Überprüfungskonferenzll vereinbarten Informa
tions- und Datenaustauscht und dem Generalsekretär solche 
Informationen und Daten nach dem einheitlichen Verfahren 
jährlich spätestens bis zum 15. April zu übermitteln, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen des Überein
kommens in bezug auf die wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit l2 und die diesbezüj:lichen Bestimmungen 
des Schlußdokuments der Dritten Uberprüfungskonferenz' 
sowie den Schlußbericht der Ad-hoc-Gruppe von Regie
rungssachverständigen zur Ermittlung und Prüfung möglicher 
Verifikationsmaßnahmen vom wissenschaftlichen und techni
schen Standpunkt13

, 

1. stellt mit Genugtuung fest, daß die Ad-hoc-Gruppe 
von Regierungssachverständigen zur Ermittlung und Prüfung 
möglicher Verifikationsmaßnahmen vom wissenschaftlichen 
und technischen Standpunkt ihre Arbeiten am 24. September 
1993 abgeschlossen hat; 

2. empfiehlt den Schluß bericht der Ad-hoc-Gruppe von 
Regierungssachverständigen, den diese auf ihrer letzten 
Tagung am 24. September 1993 in Genf im Konsens 
angenommen hat, allen Vertragsstaaten zur Beachtung; 

3. ersucht den Generalsekretär, den Verwahnnächten des 
Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen die notwendige Unterstützung zu gewähren 
und die zur Einberufung einer Sonderkonferenz erforderli
chen Dienste zur Verfügung zu stellen, sofern die Mehrheit 
der Vertragsstaaten die Verwahrmächte um die Einberufung 
einer solchen Konferenz zur Prüfung des Schlußberichts der 
Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachverständigen ersucht; 

4. begrüßt die bislang zur Verfügung gestellten Informa
tionen und Daten, und fordert die Vertragsstaaten des 
Übereinkommens erneut auf, sich an dem in der Schluß
erklärung der Dritten Überprüfungskonferenz vereinbarten 
Informations- und Datenaustausch zu beteiligen; 

5. ersucht außerdem den Generalsekretär, die notwendige 
Unterstützung zu gewähren und die erforderlichen Dienste 
für die Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der 
Dritten Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung des 
Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung 
solcher Waffen zur Verfügung zu stellen; 

6. fordert alle Unterzeichnerstaaten, die das Übereinkom
men noch nicht ratifiziert haben, auf, dies unverzüglich zu 
tun, und fordert außerdem diejenigen Staaten, die das 
Übereinkommen noch nicht unterzeichnet haben, auf, bald 
Vertragsstaaten zu werden und dadurch zur Universalität des 
Übereinkommens beizutragen. 

B/. Plenarsitzung 
16. Dezember /993 

48/66. Wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen 
und ihre Auswirkungen auf die internationale 
Sicherheit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie auf ihrer zehnten Sonder
tagung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, einmütig 
betont hat, daß für den Abrüstungsprozeß sowohl qualitative 
als auch quantitative Maßnahmen wichtig sind, 

im Hinblick darauf, daß wissenschaftlich-technische 
Neuentwicklungen sowohl für zivile als auch für militärische 
Zwecke genutzt werden können und daß auf zivile Anwen
dungsmöglichkeiten ausgerichtete Fortschritte auf wissen
schaftlich-technischem Gebiet gewahrt und gefördert werden 
müssen. 

mit Besorgnis darüber, daß technische Errungenschaften 
militärische Anwendungsmöglichkeiten bieten, was zu per
fekteren Waffen und neuen Waffensystemen führen könnte, 
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unter Betonung des Interesses der internationalen Gemein
schaft an diesem Th~ma sowie der Notwendigkeit, wissen
schaftlich-technische, Neuentwicklungen, die negative Aus
wirkungen auf das Sicherheitsklima und auf den Rüstungs
begrenzungs- und Abrüstungsprozeß haben können, genau zu 
verfolgen und wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen 
auf nutzbringende Al>wendungszwecke hinzulenken, 

betonend, daß der in ihrer Resolution 43n7 A vom 
7. Dezember 1988 nthaltene Vorschlag Forschungs- und 
Entwicklungsbemü ngen, die für friedliche Zwecke unter
nommen werden, ni ht beeinträchtigt, 

in Anbetracht der rgebnisse der Konferenz der Vereinten 
Nationen über "N e Tendenzen in Wissenschaft und 
Technik und ihre Au wirkungen auf den Weltfrieden und die 
internationale Siehe heit", die im April 1990 in Sendai 
(Japan) stattfand'" u d in dieser Hinsicht anerkennend, daß 
Wissenschaft und Politik gemeinsam an die Bewältigung der 
vielschichtigen Aus~irkungen des technologischen Wandels 
herangehen müssen, I 

1. nimmt Kenntn's von dem Bericht des Generalsekretärs 
über "Wissenschaftl eh-technische Neuentwicklungen und 
ihre Auswirkungen uf die internationale Sicherheit""; 

2. nimmt außerd m Kennmis von dem gemäß Resolution 
45/60 vom 4. Deze ber 1990 vorgelegten Zwischenbericht 
des Generalsekretär 16; 

3. ist sich voll d ganz darüber einig, 

a) daß die inte ationale Gemeinschaft bessere Vor
aussetzungen dafür schaffen muß, Art und Richtung des 
technologischen Wa dels verfolgen zu können; 

b) daß die Vere nten Nationen hierbei als Katalysator 
und ClearingsteIle f r diesbezügliche Ideen dienen können; 

4. fordert die A rüstungskommission auf, ihre Arbeit zu 
dem Tagesordnungs unkt "Die Rolle von Wissenschaft und 
Technologie im Ko text der internationalen Sicherheit, der 
Abrüstung und ande r damit zusammenhängender Gebiete" 
abzuschließen und d r Generalversammlung ihre diesbezügli
chen Empfehlungen vorzulegen; 

S. ersucht den Generalsekretär, die wissenschaftlich
technischen Neuent icklungen mit dem Ziel einer Bewer
tung sich abzeichne der neuer Technologien auch weiterhin 
zu verfolgen und d r Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tag ng ein Schema für die Technologiefol
genabschätzung vo ulegen, das unter anderem von den in 
seinem Berichtl5 vo geschlagenen Kriterien geleitet ist; 

6. beschließt di Aufnahme des Punktes "Wissenschaft
lich-technische Ne ntwicklungen und ihre Auswirkungen 
auf die international Sicherheit" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunund ierzigsten Tagung. 

81. Plena"itzung 
16. Dezember 1993 

48167. Die Rolle von Wissenschaft und Technik im 
Kontext er Internationalen Sicherheit, der 
Abrüstun und anderer damit zusammeubän-
gender biete 

Die Generalvers lung, 

unter Hinweis au ihre Resolution 47/44 vom 9. Dezember 
1992, 

unter Kennmisnahme des Berichts der Abrüstungskommis
sion über ihre Arbeitstagung 199317

, insbesondere über die 
Tätigkeit der Arbeitsgruppe III zu Tagesordnungspunkt 6 mit 
dem Titel "Die Rolle von Wissenschaft und Technik im 
Kontext der internationalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zusammenhängender Gebiete"", 

sowie unter Kennmisnahme des Berichts des Generalsekre
tärs vom 28. Septemb~r 1993 über wissenschaftlich-techni
sche Neuentwicklungen und ihre Auswirkungen auf die 
internationale Sicherheit19

• 

in der Erwägung, daß Wissenschaft und Technik an sich 
als neutral gelten, daß wissenschaftlich-technische Neuent
wicklungen sowohl zivile als auch militärische Anwendungs
möglichkeiten haben können und daß wissenschaftlich
technische Fortschritte zugunsten ziviler Anwendungs
möglichkeiten erhalten und gefördert werden müssen, 

feststellend, daß die qualitativen Verbesserungen auf dem 
Gebiet der Wissenschaft und Technik mit militärischen 
Anwendungsmöglichkeiten Auswirkungen auf die inter
nationale Sicherheit haben und daß die Staaten in dieser 
Hinsicht sorgfaltig abwägen sollten, weIche Auswirkungen 
die Nutzung von Wissenschaft und Technik auf die inter
nationale Sicherheit hat, 

sowie in der Erwägung, daß Fortschritte bei der Anwen
dung von Wissenschaft und Technik maßgeblich zur Durch
führung von Rüstungskontroll- und Abrüstungsüberein
künften beitragen, unter anderem auf dem Gebiet der 
Beseitigung von Waffen, der Rüstungskonversion und der 
Verifikation, 

daran erinnernd, daß die Normen und Richtlinien für den 
Transfer von Spitzentechnologie mit militärischen Anwen
dungsmöglichkeiten den berechtigten Anforderungen im 
Hinblick auf die Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit Rechnung tragen sollten, ohne dabei 
jedoch den Zugang zu spitzentechnologischen Produkten, 
Dienstleistungen und Know-how für friedliche Zwecke zu 
verstellen, 

betonend, daß die Verpflichtung auf die umfassenden und 
ausgewogenen Ziele der Nichtverbreitung unter allen ihren 
Aspekten, soweit diese den Erwerb oder Transfer von 
Spitzentechnologie für Massenvernichtungswaffen betreffen, 
und die Verwirklichung dieser Ziele für die Wahrung der 
internationalen Sicherheit und Zusammenarbeit und für die 
Förderung des Transfers dieser Technologie für friedliche 
Zwecke unabdingbar sind, 

im Hinblick auf das Interesse der internationalen Gemein
schaft an einer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der abrü
stungsbezogenen Wissenschaft und Technik und des Trans
fers von Spitzentechnologie mit militärischen Anwendungs
möglichkeiten, 

in Anbetracht dessen, daß die internationale Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Herstellung von abrüstungs
bezogener technischer Ausrüstung gefördert werden sollte. 
unter anderem mit dem Ziel, die Kosten der Durchführung 
von Rüstungsbegrenzungs- und Abrüstungsübereinkünften zu 
senken, 

1. fordert die Abrüstungskommission auf, ihre Arbeit zu 
dem Tagesordnungspunkt "Die Rolle von Wissenschaft und 
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Technik im Kontext der internationalen Sicherheit, der 
Abrüstung und anderer damit zusammenhängender Gebiete" 
1994 abzuschließen und der Generalversammlung möglichst 
bald konkrete Empfehlungen zu dieser Angelegenheit 
vorzulegen; 

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, ihre Arbeit zu dem 
Tagesordnungspunkt "Transparenz auf dem Gebiet der 
Rüstung" in Antwort auf die Resolution 46/36 L der Gene
ralversammlung vom 9. Dezember 1991 konstruktiv fort
zusetzen, wozu auch die Behandlung der Frage der Aus
arbeitung praktischer Mittel zur Herstellung größerer 
Offenheit und Transparenz auf dem Gebiet des Transfers von 
Spitzentechnologie mit militärischen Anwendungsmöglich
keiten gehört; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengungen 
zu unternehmen, um Wissenschaft und Technik für Abrü
stungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten AbTÜ
stungstechnologien zur Verfügung zu stellen; 

4. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, den multilateralen 
Dialog auszuweiten und dabei den Vorschlag zu berücksich
tigen, daß allgemein annehmbare Normen oder Rkhtlinien 
zur Regelung des internationalen Transfers von Spitzen
technologie mit militärischen Anwendungsmöglichkeiten 
angestrebt werden sollen; 

5. ermutigt die Vereinten Nationen, im Rahmen beste
hender Mandate die Anwendung von Wissenschaft und 
Technik für friedliche Zwecke zu fördern; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Die Rolle von 
Wissenschaft und Technik im Kontext der internationalen 
Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit zusammen
hängender Gebiete" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/68, Verifikation unter allen ihren Aspekten, ein
schließlich der Rolle der Vereinten Nationen anf 
dem Gebiet der Verifikation 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 401152 0 vom 
16. Dezember 1985,41/86 Q vom 4. Dezember 1986, 42/42 
F vom 30. November 1987,43/81 B vom 7. Dezember 1988, 
45/65 vom 4. Dezember 1990 und 47/45 vom 9. Dezember 
1992, 

betonend, daß die ausschlaggebende Bedeutung der 
Verifikation und der Einhaltung von Rüstungsbegrenzungs
und Abrüstungsübereinkünften weltweit anerkannt wird und 
daß die Frage der Verifikation alle Nationen angeht, 

in Anerkennung dessen. daß die Vereinten Nationen im 
Einklang mit ihrer Rolle und ihren Verantwortlichkeiten 
aufgrund der Charta einen bedeutsamen Beitrag auf dem 
Gebiet der Verifikation, insbesondere von multilateralen 
Übereinkünften, leisten können, sowie unter Berücksichti
gung ihrer konkreten Erfahrungen, 

in Bekräftigung ihrer unveränderten Unterstützung für die 
von der Abrüstungskomntission erarbeiteten sechzehn 
Verifikationsprinzipien20

, 

im Hinblick darauf, daß durch die jüngsten Entwicklungen 
in den internationalen Beziehungen nach wie vor hervor
gehoben wird, wie wichtig die wirksame Verifikation 
bestehender und künftiger Ubereinkünfte zur Begrenzung 
oder Beseitigung der Rüstungen ist, und daß einige dieser 
Entwicklungen bedeutsame Auswirkungen auf die Rolle der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verifikation haben, 
die laufend sorgfältig geprüft werden müssen, 

unter Kenntnisnahme des Berichts, den der Generalsekretär 
gemäß der Erklärung vorgelegt har", die der Sicherheitsrat 
am 31. Januar 1992 am Ende der ersten auf der Ebene der 
Staats- und Regierungschefs abgehaltenen Sitzung ver
abschiedet hat", 

sowie unter Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekre
tärs anläßlich der Abrüstungswoche", 

mit Genugtuung über den im Konsens verabschiedeten 
Schlußbericht, den die allen Vertragsstaaten des Überein
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und 
Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von 
Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen 
offenstehende Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachverständi
gen gemäß ihrem Auftrag vorgelegt hat, der darin bestand, 
mögliche Verifikationsmaßnahmen vom wissenschaftlichen 
und technischen Standpunkt zu ermitteln und zu prüfen", 

sowie mit Genugtuung über den Abschluß des Überein
kommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 
Lagerung und des Einsatzes chentischer Waffen und über die 
Vernichtung solcher Waffen'"', das eine bisher einmalige 
Verifikationsordnung enthält, sowie übet die im Hinblick auf 
dessen Inkrafttreten laufend unternommenen Bemühungen, 

unter Hinweis darauf, daß sie den Generalsekretär in ihrer 
Resolution 47/45 ersucht hat, im Nachgang zu der Studie 
von 1990 über die Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verifikation" und in Anbetracht der bedeut
samen Entwicklungen in den internationalen Beziehungen 
seit der Durchführung dieser Studie die Auffassungen der 
Mitgliedstaaten zu folgenden Punkten einzuholen: 

a) zusätzliche Maßnahmen, die zur Umsetzung der in der 
Studie enthaltenen Empfehlungen ergriffen werden könnten; 

b) die Art und Weise, wie die Verifikation von Rü
stungsbegrenzungs- und Abrüstungsübereinkünften die Arbeit 
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die vorbeugende 
Diplomatie, die Friedensschaffung, die Friedenssicherung 
und die Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit 
erleichtern kann; 

c) zusätzliche Maßnahmen betreffend die Rolle der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verifikation, unter 
Einschluß weiterer Studien der Vereinten Nationen zu die
sem Thema; 

und der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung einen Bericht zu diesem Thema vorzulegen t 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs", der die Auffassungen der Mitgliedstaaten enthält; 

2. ersucht den Generalsekretär, im weiteren Nachgang zu 
der Studie über die Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verifikation und in Anbetracht der bedeutsamen 
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Entwicklungen in den internationalen Beziehungen seit der 
Durchführung dieser tudie mit Unterstützung einer Gruppe 
qualifizierter Regieru gssachverständiger eine eingehende 
Studie durchzuführen, die darauf gerichtet sein soll, 

a) zu prüfen, welc e Lehren aus den jüngsten Erfahrun
gen der Vereinten Na onen auf dem Gebiet der Verifikation 
sowie aus anderen ei schlägigen internationalen Entwick
lungen für die künftig n Aktivitäten der Vereinten Nationen 
und der Abrüstungsk nferenz auf dem Gebiet der Verifika
tion unter allen ihre Aspekten gezogen werden können, 
unter Berücksichtigu g ihrer konkteten Erfahrungen und 
unter besonderer Bea htung der Frage, wie die Verifikation 
die Arbeit der Vere· ten Nationen im Hinblick auf die 
Vertrauensbildung, di Bewältigung von Konflikten und die 
Abrüstung erleichtern kann; 

b) die Möglichk it der weiteren Ausarbeitung von 
Leitlinien und Grunds ·tzen für die Mitwirkung der Vereinten 
Nationen auf dem Ge iet der Verifikation zu untersuchen; 

c) die Schlußfolg rungen zu prüfen, die von der 1990 
eingesetzten Studieng ppe gewgen wurden, unter besonde
rer Beachtung der Fr ge, wie die Vereinten Nationen durch 
entsprechende Verf en, Prozesse und Organe zur Ein
holung, Zusammenf sung und Analyse von Verifikations
informationen aus v rschiedenen Quellen die Verifikation 
erleichtern könnten; 

3. ersucht den eneralsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf i r fünfzigsten Tagung einen Bericht 
zu diesem Thema vo ulegen; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verifikation 
unter allen ihren pekten, einschließlich der RoUe der 
Vereinten Nationen a f dem Gebiet der Verifikation" in die 
vorläufige Tagesordn ng ihrer fünfzigsten Tagung. 

48/69. 

Die Generalversa 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

es Vertrages über das Verbot von 
ersuchen in der Atmosphäre, im 

nd unter Wasser 

unter Hinweis auf hre Resolutionen 44/106 vom 15. De
zember 1989, 45/50 vom 4. Dezember 1990, 46/28 vom 
6. Dezember 1991 u d 47/46 vom 9. Dezember 1992, 

mit dem erneuten usdruck ihrer Überzeugung, daß einem 
Vertrag über das u sende Verbot von Kemversuchen im 
Hinblick auf die Ein teilung des nuklearen Wettrüstens und 
die Erreichung des iels der nuklearen Abrüstung höchster 
Vorrang zukommt, 

unter Hinweis a f die zentrale Rolle der Vereinten 
Nationen auf dem ebiet der nuklearen Abrüstung und 
insbesondere bei der insteIlung aller Kernversuchsexplosio
nen sowie auf die u ennüdlichen Bemühungen der nicht
staatlichen Organisa onen um die Herbeiführung eines Ve
rtrages über das um ssende Verbot von Kernversuchen, 

weltweit zunehmenden Sorge um den 
Zustand der Umw t und die negativen Umweltfolgen, 
welche Kernversuch gehabt haben und in Zukunft haben 
können, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1910 (XVllI) VOm 
27. November 1963, in welcher sie den am 5. August 1963 
unterzeichneten Vertrag über das Verbot von Kernwaffenver
suchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Was
ser' zustimmend zur Kenntnis genommen und die Konfe
renz des Achtzehn-Nationen-Abrüstungsausschusses211 

ersucht hat, ihre Verhandlungen zur Erreichung der in der 
Präambel des Vertrages aufgeführten Ziele mit aller Dring
lichkeit fortzuführen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß mehr als ein Drittel der 
Vertragsparteien die Verwahrregierungen um die Einberu
fung einer Konferenz zur Prüfung einer Änderung ersucht 
haben, durch die der Vertrag in einen Vertrag über ein um
fassendes Versuchs verbot umgewandelt würde, 

ferner unter Hinweis darauf. daß vom 7. bis 18. Januar 
1991 in New York eine Arbeitstagung der Änderungs
konferenz der Vertragsstaaten des Vertrages über das Verbot 
von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum 
und unter Wasser stattgefunden hat, 

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Überzeugung, daß die 
Änderungskonferenz die Erreichung der in dem Vertrag 
genannten Ziele erleichtern und somit den Vertrag stärken 
wird, 

mit Genugtuung über die von mehreren Kernwaffenstaaten 
verkündeten einseitigen Kemversuchs-Moratorien, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Abrüstungskon
ferenz, ihrem Ad-hoc-Ausschuß für das Verbot von Kernver
suchen ein Mandat zur Aushandlung eines umfassenden 
Versuchsverbots zu erteilen29

• 

unter Hinweis auf ihre Empfehlung, durch entsprechende 
Vorkehrungen sicherzustellen, daß unter der Schirmherr
schaft der Anderungskonferenz weiter intensive Anstrengun
gen entfaltet werden, bis ein Vertrag über das umfassende 
Verbot von Kernversuchen zustandegekommen ist, sowie auf 
ihre Aufforderung an alle Parteien, an der Änderungskon
ferenz teilzunehmen und zu ihrem Erfolg beizutragen, 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß der Änderungs
konferenz"', wonach der Präsident der Konferenz in Anbe
tracht der Notwendigkeit weiterer Arbeiten zu bestimmten 
Aspekten eines Vertrages über ein umfassendes Versuchsver
bot, insbesondere was die Verifikation der Einhaltung und 
mögliche Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung betrifft, 
Konsultationen führen soll, damit in diesen Fragen Fort
schritte erzielt werden und die Konferenz die Arbeit zu 
einem geeigneten Zeitpunkt wiederaufnehmen kann, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß der Präsident der Än
derungskonferenz zur Zeit entsprechende Konsultationen 
führt, 

1. nimmt Kenntnis von der abschließenden Erklärung", 
die der Präsident der Änderungskonferenz der Vertragsstaa
ten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffenversuchen 
in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser auf der 
am 10. August 1993 abgehaltenen Sondertagung der Ver
tragsstaaten abgegeben hat, bei welcher breite Einigung 
dahin gehend erzielt wurde, 

a) daß die Änderungskonferenz und die Abrüstungskon
ferenz die Arbeit an einem umfassenden Versuchsverbot so 
fortsetzen werden, daß sie sich gegenseitig unterstützen und 
ergänzen; 
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b) daß Anfang 1994 eine weitere Sondertagung abgehal
ten wird, um Rückschau über die Entwicklungen zu halten 
und die Lage in bezug auf ein umfassendes Versuchsverbot 
zu bewerten sowie um die Möglichkeit der Wiederaufnahme 
der Arbeit der Änderungskonferenz im späteren Verlauf des 
Jahres zu prüfen; 

c) daß der Präsident der Änderungskonferenz mit dem 
Ziel, die Universalität eines umfassenden Versuchsverbots zu 
fördern, enge Verbindungen zu der Abrüstungskonferenz und 
den fünf Kernwaffenstaaten wahren soll; 

2. empfiehlt, Vorkehrungen zu treffen, um die möglichst 
vollständige Beteiligung der nichtstaatlichen Organisationen 
an der Änderungskonferenz sicherzustellen; 

3. bringt erneut ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß 
die Kernwaffenstaaten bis zum Abschluß eines Vertrages 
über das umfassende Verbot von Kernversuchen auf dem 
Wege über ein einvernehmliches Moratorium oder einseitige 
Moratorien alle Kernversuchsexplosionen aussetzen sollten; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Änderung des 
Vertrages über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der 
Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser" in die vor
läufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48170. Vertrag über ein nnrfassendes Versncbsverbot 

Die Generalversammlung, 

daran erinnemd, daß ein umfassendes Verbot von Kern
versuchen eines der vorrangigen Ziele der internationalen 
Gemeinschaft auf dem Gebiet der Abrüstung und Nichtver
breitung ist, 

in der Überzeugung, daß der wirksamste Weg, eine 
Einstellung der Kernversuche zu erreichen, der Abschluß 
eines multilateral und wirksam verifizierbaren Vertrages über 
ein umfassendes Versuchsverbot ist, der geeignet ist, alle 
Staaten zum Beitritt zu bewegen, und der in jeder Hinsicht 
zur Verhütung der Verbreitung von Kernwaffen, zum Prozeß 
der nuklearen Abrüstung und somit zur Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beitragen 
wird, 

sowie in der Überzeugung, daß äußerste Zurückhaltung in 
bezug auf Kernversuche im Einklang stehen würde ntit dem 
Ziel der internationalen Aushandlung eines umfassenden 
Versuchsverbots, 

feststellend, daß die Parteien des Vertrages von 1963 über 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und unter Wasser" zum Ausdruck gebracht haben, 
sie seien bestrebt, darauf hinzuwirken, daß alle Kernwaffen
versuchsexplosionen für alle Zeiten eingestellt werden, 
woran in der Präambel zu dem Vertrag von 1968 über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen32 erinnert wird. 

mit Genugtuung über die Bereitschaft aller Kernwaffen
staaten sowie der übrigen internationalen Gemeinschaft, auf 
multilateraler Ebene zur Aushandlung eines Vertrages über 
ein umfassendes Versuchsverbot zu schreiten, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Arbeiten, 
welche die Abrüstungskonferenz 1993 unter Punkt 1 ihrer 

Tagesordnung mit dem Titel "Verhot von Kernversuchen " 
eingeleitet hat, sowie von dem sachbezogenen Arbeits
programm, das danach von ihrem Ad-hoc-Ausschuß für das 
Verbot von Kernversuchen durchgeführt worden ist, 

sowie Kenntnis nehmend von der gegenwärtigen Tätigkeit 
der Ad-hoc-Gruppe wissenschaftlicher Sachverständiger für 
die Prüfung von Maßnahmen der internationalen Zusammen
arbeit bei der Erfassung und Identifizierung seismischer 
Vorgänge, 

1. begrüßt den von der Abrüstungskonferenz am 10. Au
gust 1993 gefaßten Beschluß, ihrem Ad-hoc-Ausschuß für 
das Verbot von Kernversuchen ein Mandat zur Aushandlung 
eines universalen und international wirksam verifizierbaren 
Vertrages über ein umfassendes Versuchsverbot zu erteilen", 
und schließt sich diesem Beschluß vollinhaltlich an; 

2. fordert die Teilnehmer der Abrüstungskonferenz auf, 
mit einer positiven und konstruktiven Haltung an die in 
diesem Beschluß vorgesehenen Konsultationen außerhalb der 
kalendermäßigen Tagungen heranzugehen; 

3. bittet die Abrüstungskonferenz nachdrücklich, zu 
Beginn ihrer Tagung 1994 den Ad-hoc-Ausschuß zu ihrem 
Tagesordnungspunkt "Verbot von Kernversuchen" mit einem 
entsprechenden Verhandlungsauftrag wiedereinzusetzen; 

4. fordert alle Staaten auf, die im Rahmen der Abrü
stungskonferenz geführten multilateralen Verhandlungen über 
einen Vertrag über ein umfassendes Versuchsverbot zu 
unterstützen; 

5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem nach
drücklich, als vorrangige Aufgabe die Aushandlung eines 
solchen universalen und international wirksam verifizierbaren 
Vertrages intensiv zu betreiben; 

6. ersucht den Generalsekretär sicherzustellen, daß die 
Abrüstungskonferenz für diese Verhandlungen zusätzliche 
adntinistrative und fachliche Unterstützung sowie Kon
ferenzbetreuung erhält; 

7. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem Titel 
IIVertrag über ein umfassendes Versuchsverbot" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48nl. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der 
Nahost-Region 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31nl vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember 
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34n7 vom 11. De
zember 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 vom 
9. Dezember 1981, 37n5 vom 9. Dezember 1982, 38/64 
vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984, 
40/82 vom 12. Dezember 1985, 41/48 vom 3. Dezember 
1986, 4m8 vom 30. November 1987,43/65 vom 7. Dezem
ber 1988, 441108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 
4. Dezember 1990, 46/30 vom 6. Dezember 1991 und 47/48 
vom 9. Dezember 1992 über die Schaffung einer kern
waffenfreien Zone in der Nahost-Region, 
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sowie unter Hinweif auf die Empfehlungen zur Schaffung 
einer solchen Zone lim Nahen Osten entsprechend den 
Ziffern 60 bis 63 und nsbesondere Ziffer 63 d) des Schluß
dokuments der zehn Sondertagung der Generalversamm
lung l

, 

unter Hervorhebun der grundlegenden Bestimmungen der 
genannten Resolutio en, in denen alle direkt Beteiligten 
aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und 
dringlichen Maßnah en für die Verwirklichung des Vor
schlags zur Schaffun einer kernwaffenfreien Zone in der 
Nahost-Region in E ägung zu ziehen und für die Zeit bis 
zur Schaffung einer ~olchen Zone und während deren 
Schaffung feierlich z erklären, daß sie auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit darauf verzichten, Kernwaffen und 
Kernsprengkörper zu rzeugen, zu erwerben oder in irgend
einer anderen Fonn u besitzen oder Dritten die Stationie
rung von Kernwaffe in ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, 
der Unterstellung ihr r gesamten kerntechnischen Anlagen 
unter die Kernmate 'alüberwachung der Internationalen 
Atomenergie-Organis tion zuzustimmen sowie ihre Unter
stützung für die Sch ffung einer solchen Zone zu erklären 
und solche Erkläru en zur etwaigen Behandlung beim 
Sicherheitsrat zu hint rIegen, 

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten, 
Kernenergie für fri liehe Zwecke zu erwerben und zu 
erschließen, 

sowie unter Hervo hebung der Notwendigkeit geeigneter 
Maßnahmen in der F age des Verbots militärischer Angriffe 
auf kerntechnische lagen, 

eingedenk (jes vo der Generalversammlung auf ihrer 
fünfunddreißigsten T gung erzielten Konsenses, wonach die 
Schaffung einer kern affenfreien Zone in der Nahost-Region 
den Weltfrieden und ie internationale Sicherheit wesentlich 
festigen würde, 

in dem Wunsche, f diesem Konsens aufbauend weitrei
chende Fortschritte auf dem Weg zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zo e in der Nahost-Region zu erzielen, 

mit Genugtuung ü r alle Initiativen, die zur allgemeinen 
und vollständigen A rüstung führen, einschließlich in der 
Nahost-Region, und 'nsbesondere über die Schaffung einer 
von Massenvernicht ngswaffen, einschließlich Kernwaffen, 
freien Zone in diese Region. 

ferner unter Hervo hebung der wesentlichen Rolle, die den 
Vereinten Nationen b i der Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost- egion zukommt, 

nach PrüfUng des 
Durchführung der 

erichts des Generalsekretärs über die 
solution 4714833

, 

I. bittet alle dire t Beteiligten nachdrücklich, gemäß den 
entsprechenden Res lutionen der Generalversammlung die 
erforderlichen prakti ehen und dringlichen Maßnahmen für 
die Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien ne in der Nahost-Region ernsthaft in 
Erwägung zu ziehen und bittet die betreffenden Länder, zur 
Förderung dieses . eIs dem Verttag über die Nichtver
breitung von Kernw ffenn beizutreten; 

2. fordert alle L' nder der Region auf, bis zur Schaffung 
dieser Zone der U terstellung ihrer gesamten nuklearen 

Aktivitäten unter die Kernmaterialüberwachung der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen, soweit 
sie dies nicht bereits getan haben; 

3. nimmt Kenntnis von der Resolution GC(XXXVll)/ 
RES/627, welche die Generalkonferenz der Internationalen 
Atomenergie-Organisation auf ihrer siebenunddreißigsten 
ordentlichen Tagung am I. Oktober 1993 verabschiedet hat, 
betreffend die Anwendung der Sicherungsmaßnahmen der 
Organisation k. Nahen Osten"; 

4. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region gemäß Zif
fer 63 d) des Schlußdokuments der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung ihre Unterstützung für die Schaf
fung einer solchen Zone zu erklären und diese Erklärungen 
beim Sicherheitsrat zu hinterlegen; 

5. bittet diese Länder außerdem, bis zur Schaffung der 
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, zu erzeugen, zu 
erproben oder auf andere Weise zu erwerben noch die 
Stationierung von Kernwaffen oder Kernsprengkörpern in 
ihrem Hoheitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden 
<Jebieten zuzulassen; 

6. bittet die Kernwaffenstaaten und alle anderen Staaten, 
bei der Schaffung der Zone mitzuhelfen und gleichzeitig 
alles zu unterlassen, was dem Buchstaben und dem Geist 
dieser Resolution zuwiderläuft; 

7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs; 

8. bittet alle Beteiligten zu überlegen, welche Mittel 
geeignet wären, zu dem Ziel der allgemeinen und voll
ständigen Abrüstung und zur Schaffung einer von Massen
vemichtungswaffen freien Zone in der Nahost-Region bei
zutragen; 

9. ersucht den Generalsekretär, gemäß Ziffer 7 der 
Resolution 46/30 und unter Berücksichtigung der Entwick
lung der Lage in der Region die Konsultationen mit den 
Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden 
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu 
den in den Kapiteln 111 und IV der Studie im Anhang zu 
seinem Bericht" dargelegten Maßnahmen oder anderen 
einschlägigen Maßnahmen einzuholen, damit es zu Fort
schritten auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaffen
freien Zone in der Nahost-Region kommt; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

11. beschließt die Aufnahme des Punktes" Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region" in die vor
läufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48n2. SchalTung einer kernwatTenfreien Zone in Süd
asien 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3265 B (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3476 B (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31/73 vom 10. Dezember 1976, 32/83 vom 12. Dezember 
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1977, 33/65 vom 14. Dezember 1978, 34n8 vom 11. De
zember 1979, 35/148 vom 12. Dezember 1980, 36/88 vom 
9. Dezember 1981, 37/76 vom 9. Dezember 1982, 38/65 
vom 15. Dezember 1983, 39/55 vom 12. Dezember 1984, 
40/83 vom 12. Dezember 1985, 41/49 vom 3. Dezember 
1986, 42/29 vom 30. November 1987,43/66 vom 7. Dezem
ber 1988, 44/109 vom 15. Dezember 1989, 45/53 vom 
4. Dezember 1990,46/31 vom 6. Dezember 1991 und 47/49 
vom 9. Dezember 1992 über die Schaffung einer kernwaf
fenfreien Zone in Südasien, 

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß 
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen in verschiedenen 
Regionen der Welt eine der Maßnahmen ist, die wirksam 
dazu beitragen können, die Ziele der Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und einer allgemeinen und vollständigen Abrü
stung zu erreichen, 

die Auffassung vemetend, daß die Schaffung einer 
kemwaffenfreien Zone in Südasien ebenso wie auch in 
anderen Regionen dazu beitragen wird, die Sicherheit der 
Staaten der Region vor dem Einsatz oder der Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen zu erhöhen, 

mit Genugtuung über die von den Regierungen südasiati
scher Staaten, die ihre Programme zur friedlichen Nutzung 
der Kernenergie weiter ausbauen, auf höchster Ebene 
abgegebenen Erklärungen, in denen sie sich erneut ver
pflichten, Kernwaffen weder zu erwerben noch herzustellen 
und ihre Nuklearprogramme ausschließlich dem wirtschaftli
chen und sozialen Fortschritt ihrer Völker zu widmen, 

unter Begrüßung des jüngst unterbreiteten Vorschlags 
betreffend den Abschluß eines bilateralen oder regionalen 
Übereinkommens über das Verbot von Kemversuchen in 
Südasien, 

Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, möglichst bald 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine 
Konferenz über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in 
Südasien einzuberufen, unter Beteiligung der Staaten der 
Region und anderer in Betracht kommender Staaten, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, Konsultatio
nen zwischen fünf Nationen zu führen mit dem Ziel, die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen in der Region sicherzustel
len, 

die Auffassung vertretend, daß es nützlich sein könnte, 
wenn sich zu gegebener Zeit auch andere Staaten, soweit 
angebracht, an diesem Prozeß beteiligen würden, 

eingedenk der Ziffern 60 bis 63 des Schlußdokuments der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung! betreffend 
die Schaffung kernwaffenfreier Zonen, insbesondere auch in 
der Region Südasien, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs36

, 

1. bekräftigt ihre grundsätzliche Unterstützung für das 
Konzept einer kernwaffenfreien Zone in Südasien; 

2. bittet erneut nachdrücklich die Staaten Südasiens, 
auch künftig alles zu tun, um eine kernwaffenfreie Zone in 
Südasien zu schaffen, und bis dahin alle diesem Ziel 
zuwiderlaufenden Maßnahmen zu unterlassen; 

3. begrüßt die Unterstützung dieses Vorschlags durch 
alle fünf Kernwaffenstaaten und fordert sie auf, den Bemü
hungen um die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in 
Südasien die erforderliche Unterstützung zukommen zu 
lassen; 

4. ersucht den Generalsekretär, mit den Staaten der 
Region und anderen in Betracht kommenden Staaten in 
Verbindung zu treten, um ihre Auffassungen zu dieser Frage 
zu ennitteln und Konsultationen zwischen ihnen anzuregen 
mit dem Ziel, festzustellen, wie die Bemühungen um die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien am 
besten gefördert werden können; 

5. ersucht den Generalsekretär al{/Jerdem, der Gene
ral versammlung auf ihrer neunund vierzigsten Tagung zu 
diesem Thema Bericht zu erstatten; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes" Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in Südasien" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

8/. Plenarsitzung 
/6. Dezember /993 

48n3. Abschluß wirksamer internationaler Vereinba
rungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung 
des Einsatzes von Kernwaffen 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der 
Staaten der Welt um die Gewährleistung dauerhafter Si
cherheit für ihre Völker Rechnung zu tragen, 

in der Überzeugung, daß Kernwaffen die größte Be
drohung für die Menschheit und den Fortbestand der 
Zivilisation darstellen, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die in den letzten 
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionel
len Abrüstung erzielt worden sind, 

Jzststellend, daß trotz der jüngsten Fortschritte auf dem 
Gebiet der nuklearen Abrüstung weitere Anstrengungen 
notwendig sind, damit das Ziel der allgemeinen und voll
ständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler Kon
trolle erreicht wird, 

sowie in der Überzeugung, daß die nukleare Abrüstung 
und die vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerläßlich 
sind, wenn die Gefahr eines Atomkrieges gebannt werden 
soll, 

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestim
mungen der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtan
wendung und Nichtandrohung von Gewalt zu halten, 

im Hinblick darauf, daß die Unabhängigkeit, die territoriale 
Unversehrtheit und die Souveränität der Nichtkernwaffen
staaten gegen die Anwendung oder Androhung von Gewalt, 
das heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen, geschützt werden müssen, 

die Auffassung venretend, daß die internationale Gemein
schaft bis zur Herbeiführung einer universalen nuklearen 
Abrüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Verein-
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barungen ausarbeit! muß, um die Sicherheit der Nicht
kernwaffenstaaten v r dem Einsatz oder der Andrnhung des 
Einsatzes von Kern affen, gleichviel von welcher Seite, zu 
gewährleisten, 

sowie im Hinblick arauf, daß wirksame Maßnahmen und 
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz der die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen einen ositiven Beitrag zur Verhütung der 
Verbreitung von Ke waffen darstellen können, 

eingedenk der Zi r 59 des Schlußdokuments der zehnten 
Sondertagung der G neralversammlung', der ersten Sonder
tagung über Abrüst ng, in der sie die Kernwaffenstaaten 
nachdrücklich gebe n hat, sich, soweit angebracht, um den 
Abschluß wirksam r Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffensta en gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsat s von Kernwaffen zu bemühen, sowie 
in dem Wunsche, di Anwendung der einschlägigen Bestim
mungen des Schluß okuments zu fördern, 

unter Hinweis a die einschlägi§en Teile des Sonder
berichts des Abrüst ngsausschusses' , der der Generalver
sammlung auf ihre zwölften Sondertagung", der zweiten 
Sondertagung über brüstung, vorgelegt wurde, des Sonder
berichts der Abrüst gskonferenz, der der Versammlung auf 
ihrer fünfzehnten S ndertagung", der dritten Sondertagung 
über Abrüstung, v gelegt wurde, sowie des Berichts der 
Konferenz über ihr Tagung 1992"", 

sowie unter Hin eis auf Ziffer 12 der in der Anlage zu 
ihrer Resolution 35 46 vom 3. Dezember 1980 enthaltenen 
Erklärung der ach ziger Jahre zur Zweiten Abrüstungs
dekade, in der es u ter anderem heiBt, der Abrüstungsaus
schuß" solle alles in seinen Kräften Stehende tun, um 
eilends Verhandlun eo zur Erzielung einer Einigung über 
wirksame internati nale Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenst ten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsat es von Kernwaffen zu führen, 

in Anbetracht de eingehenden Verhandlungen, die in der 
Abrüstungskonfere z und in deren Ad-hoc-Ausschuß für 
wirksame internati nale Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenst ten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsat es von Kernwaffen" mit dem Ziel einer 
Einigung in dieser rage geführt werden, 

Kenntnis nehme von den in der AbTÜstungskonferenz zu 
diesem Punkt unter reiteten Vorschlägen, einschließlich der 
Entwürfe für ein in ernationales Übereinkommen. 

sowie Kenntnis n hmend von dem Beschluß der vom 1. bis 
6. September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Kon
ferenz der Staats- u d Regierungschefs der nichtgebundenen 
Länder" sowie vo den einschlägigen Empfehlungen der 
Organisation der Is mischen Konferenz, die im Schlußkom
munique der im ugust 1991 in Istanbul abgehaltenen 
Zwanzigsten Islam· ehen Außenministerkonferenz43 wieder
holt wurden und t denen die Abrüstungskonferenz aufge
fordert wurde, u gehend eine Einigung über ein inter
nationales Überein ommen zur Sicherung der Nichtkernwaf
fenstaaten gegen en Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Ker waffen zu erzielen, 

ferner Kenntnis nehmend von den von allen Kernwaf
fenstaaten abgege enen einseitigen Erklärungen über ihre 

Politik des Nichteinsatzes und der Nichtandrohung des 
Einsatzes von Kernwaffen gegen Nichtkernwaffenstaaten, 

in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der 
Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen Unter
stützung für die Ausarbeitung eines internationalen Überein
kommens zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen 
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaf
fen sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei 
der Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen 
Konzeption, 

sowie in Anbetracht der größeren Bereitschaft zur Über
windung der in früheren Jahren aufgetretenen Schwierigkei
ten, 

unter Hinweis auf ihre in früheren Jahren verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 
45/54 vom 4. Dezember 1990,46/32 vom 6. Dezember 1991 
und 47/50 vom 9, Dezember J 992, 

1. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, eine baldige 
Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen zur 
Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz 
oder die Androhung des Einsatzes VOn Kernwaffen zu 
erzielen; 

2. stellt mit Genugtuung fest, daß es in der Abrüstungs
konferenz keine grundsätzlichen Einwände gegen den Ge
danken eines internationalen Übereinkommens zur Sicherung 
der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch 
auf die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der 
Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Kon
zeption gibt; 

3. appelliert an alle Staaten, insbesondere an die Kern
waffenstaaten, aktiv auf eine baldige Einigung über eine 
gemeinsame Konzeption und insbesondere über eine gemein~ 
same Formel hinzuarbeiten, die Bestandteil eines verbindli
chen internationalen Rechtsakts werden könnten; 

4. empfiehlt, der Suche nach einer solchen gemeinsamen 
Konzeption oder gemeinsamen Formel weiter intensive 
Anstrengungen zu widmen und die verschiedenen Alternati
ven, so insbesondere auch die in der Abrustungskonferenz 
behandelten Konzeptionen, im Hinblick auf eine Über
windung der Schwierigkeiten weiter zu untersuchen; 

5. empfiehlt außerdem der Abrüstungskonferenz, auch 
weiterhin aktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf 
eine baldige Einigung und den Abschluß wirksamer inter
nationaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaf
fenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen zu führen und dabei die breite 
Unterstützung für den Abschluß eines internationalen 
Übereinkommens zu berücksichtigen und alle anderen auf 
dasselbe Ziel gerichteten Vorschläge in Erwägung zu ziehen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Abschluß 
wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 
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48174. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum 

A 

VERHÜTUNG EINES WEITRÜSTENS IM WELTRAUM 

Die Generalversammlung, 

in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesamten 
Menschheit an der Erforschung und Nutzung des Weltraums 
zu friedlichen Zwecken, 

bekräftigend, daß es der Wille aller Staaten ist, daß die 
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwecken 
dient, zum Vorteil und im Interesse aller Länder ohne 
Ansehen ihres wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Entwicklungsstandes durchgeführt wird und Sache der 
gesamten Menschheit ist, 

sowie in Bekräftigung der Artikel III und IV des Vertrages 
über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von 
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums 
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper"', 

unter Hinweis darauf, daß ane Staaten verpfiichtet sind, 
die Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
betreffend die Anwendung oder Androhung von Gewalt in 
ihren internationalen Beziehungen, einschließlich ihrer 
Weltraumaktivitäten, einzuhalten, 

ferner in Bekräftigung von Ziffer 80 des Schlußdokuments 
der zehnten Sondertagung der General versammlung I, in der 
es heißt, daß zur Verhütung eines WeUriistens im Weltraum 
weitere Maßnahmen ergriffen und entsprechende inter
nationale Verhandlungen im Geiste des Vertrages geführt 
werden sollten, 

sowie unter Hinweis auf ihre friiheren Resolutionen zu 
dieser Frage und auf das Schlußdokument, das von der im 
September 1992 in Iakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder 
verabschiedet wurde45

, und Kenntnis nehmend von den 
Vorschlägen, die der Generalversammlung auf ihrer zehnten 
Sondertagung und auf ihren ordentlichen Tagungen vorgelegt 
wurden, sowie von den Empfehlungen, die den zuständigen 
Organen der Vereinten Nationen und der Abrüstungskon
ferenz unterbreitet wurden, 

im Bewußtsein der schwerwiegenden Gefahr, die ein 
Wettrüsten im Weltraum und dazu beitragende Entwick
lungen für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit 
bedeuten würden, 

unter Hervorhebung der überragenden Bedeutung der 
strikten Einhaltung der bestehenden Rüstungsbegrenzungs
und Abrüstungsübereinkünfte über den Weltraum, ein
schließlich der bilateralen Abkommen, und der bestehenden 
Rechtsordnung betreffend die Nutzung des Weltraums, 

die Auffassung vertretend, daß eine breite Teilnahme an 
der für den Weltraum gültigen Rechtsordnung zu ihrer 
größeren Wirksamkeit beitragen könnte, 

im Hinblick darauf, daß die 1985 zwischen der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staa
ten von Amerika begonnenen bilateralen Verhandlungen mit 

dem erklärten Ziel geführt wurden, wirksame Vereinbarun
gen unter anderem zur Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum auszuarbeiten, 

mit Genugtuung darüber. daß die Abrüstungskonferenz auf 
ihrer Tagung 1993 in Wahrnehmung ihrer Verhandlungsauf
gabe als einziges multilaterales Gremium für Abrüstungs
verhandlungen den Ad-hoc-Ausschuß zur Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum wieder eingesetzt hat, der durch 
sachbezogene und allgemeine Behandlung die Prüfung und 
Abgrenzung der Fragen im Zusammenhang mit der Verhü
tung eines Wettrüstens im Weltraum fortsetzen soll, 

sowie im Hinblick darauf, daß der Ad-hoc-Ausschuß zur 
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum unter Berücksich
tigung der von ihm seit seiner Einsetzung im Ia1rre 1985 
unternommenen Bemühungen und mit dem Ziel der qualitati
ven Verbesserung seiner Arbeitsweise die Prüfung und 
Abgrenzung verschiedener Fragen, bestehender Überein
künfte und Vorschläge sowie künftiger Initiativen betreffend 
die Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum fortgesetzt 
hat46 und daß dies zu einem besseren Verständnis einer 
Reihe von Problemen und zu einem klareren Bild der 
verschiedenen Standpunkte beigetragen hat, 

hervorhebend, daß bilaterale und multilaterale Anstrengun
gen auf dem Gebiet der Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum einander ergänzen, sowie in der Hoffnung, daß 
diese Anstrengungen möglichst bald zu konkreten Ergebnis
sen führen, 

überzeugt, daß im Hinblick auf die Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum weitere Maßnahmen zur Errei
chung wirksamer und verifizierbarer bilateraler und multila
teraler Übereinkünfte geprüft werden sollten, 

betonend, daß die vermehrte Nutzung des Weltraums die 
Notwendigkeit größerer Transparenz und eines besseren 
Informationsstandes der internationalen Gemeinschaft erhöht, 

in diesem Zusanunenhang unter Hinweis auf ihre früheren 
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 45/55 B vom 
4. Dezember 1990 und 47/51 vom 9. Dezember 1992, in 
denen sie unter anderem die Wichtigkeit vertrauenbildender 
Maßnabmen als Mittel zur Erreichung des Ziels der Verhü
tung eines Wettrüstens im Weltraum bekräftigt hat, 

im Bewußtsein der Vorteile von vertrauen- und sicherheit
bildenden Maßnabmen auf militärischem Gebiet, 

in der Erwägung, daß im Ad-hoc-Ausschuß weitgehendes 
Einvernehmen darüber bestand, daß der Abschluß einer 
internationalen Übereinkunft oder internationaler Überein
künfte zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum nach 
wie vor die Hauptaufgabe des Ausschusses ist und daß die 
konkreten Vorschläge betreffend vertrauenbildende Maßnah
men einen integrierenden Bestandteil derartiger Überein
künfte bilden könnten, 

1. bekräftigt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der 
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum sowie die Bereit
schaft aller Staaten, in Übereinstimmung mit dem Vertrag 
über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von 
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums 
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper ihren 
Beitrag zur Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten; 
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2. bestätigt emeur ihre Erkenntnis~ wie auch im Bericht 
des Ad-hoc-Ausschus~es zur Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum festgestellt wird. daß die für den Weltraum gültige 
Rechtsordnung allein noch keine Gewähr fur die Verhütung 
eines Wettrüstens im eltraum bietet. daß diese Rechtsord
nung eine bedeutend Rolle bei der Verhütung eines Wett
rüstens in diesem U weltbereich spielt. daß es erforderlich 
ist. diese Rechtsordn g zu konsolidieren und zu stärken und 
ihre Wirksamkeit zu erhöhen. und daß es wichtig ist. die 
bestehenden bilatera en und multilateralen Übereinkünfte 
strikt einzuhalten; 

3. betont. daß Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum weitere aßnahmen mit geeigneten wirksamen 
Verifikationsbestimm ngen notwendig sind; 

4. fordert alle S ten. insbesondere die Staaten mit 
größeren Fähigkeite zur Raumfahrt. auf, aktiv zur Ver
wirklichung des Zie s der friedlichen Nutzung des Welt
raums und der Verh . tung eines Wettrüstens im Weltraum 
beizutragen und im I teresse der Wahrung des Weltfriedens 
und der international n Sicherheit sowie der Förderung der 
internationalen Zus enarbeit alle Handlungen zu unter
lassen. die diesem Z el und den bestehenden Verträgen auf 
diesem Gebiet zuwi erlaufen; 

5. weist von ne em darauf hin. daß die Abrüstungs
konferenz als das e nzige Forum für multilaterale Abrü
stungsverhandlungen die Hauptrolle bei den Verhandlungen 
über eine multilater le Übereinkunft oder gegebenenfalls 
mehrere multilateral Ühereinkünfte zur Verhütung eines 
Wettrüstens im Wel um unter allen seinen Aspekten spielt; 

6. ersucht die 
Verhütung eines We 
behandeln; 

brüstungskonferenz. die Frage der 
.. stens im Weltraum mit Vorrang zu 

7. ersucht die brüstungskonferenz ar4)erdem. ihre 
Behandlung der Fra e der Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum unter alle seinen Aspekten zu intensivieren, auf 
den bestehenden Ber ichen der Übereinstimmung aufzubauen 
und einschlägige Va schläge und Initiativen zu berücksichti
gen. insbesondere eh diejenigen. die dem Ad-hoc-Aus
schuß auf der Tagu g der Konferenz im Jahr 1993 und der 
Generalversammlun auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
unterbreitet worden ind; 

8. ersucht die brüstungskonferenz ferner. zu Beginn 
ihrer Tagung 1994 weder einen Ad-hoc-Ausschuß mit einem 
entsprechenden Ma dat einzusetzen und unter Berücksichti
gung der seit 1985 eleisteten Arbeit weiter auf den beste
henden Bereichen r Übereinstimmung aufzubauen. mit 
dem Ziel. Verhandl ngen zum Abschluß einer Ühereinkunft 
oder gegebenenfalls mehrerer Übereinkünfte zur Verhütung 
eines Wettrüstens i Weltraum unter allen seinen Aspekten 
zu führen; 

9. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Über
einstimmung in bez g auf die Ausarbeitung von Maßnahmen 
zur Stärkung der ransparenz. des Vertrauens und der 
Sicherheit bei der iedlichen Nutzung des Weltraums; 

10. richtet die ringende Aufforderung an die Russische 
Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika. ihre 
bilateralen Verhand ungen zwecks einer baldigen Einigung 
hinsichtlich der Ve hütung eines Wettrüstens im Weltraum 
wiederaufzunehme und die Abrüstungskonferenz zur 

Erleichterung ihrer Arbeit regelmäßig über den Fortgang 
ihrer bilateraIen Gespräche zu unterrichten; 

11. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verhütung 
eines Wettrüstens im Weltraum" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

B 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

STUDIE ÜBER DIE ANWENDUNG VERTRAUENBILDENDER 
MASSNAHMEN IM WELTRAUM 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/55 B vom 4. Dezem
ber 199ü. in der sie den Generalsekretär ersucht hat. mit 
Hilfe von Regierungssachverständigen eine Studie über die 
spezifischen Aspekte der Anwendung verschiedener ver
trauenbildender Maßnahmen im Weltraum durchzuftihren. 
insbesondere auch über die verschiedenen verfügbaren 
Technologien und die Möglichkeiten der Festlegung ge
eigneter Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit 
in bestimmten Interessenbereichen. 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs". dessen Anlage die Studie über die Anwendung 
vertrauenbildender Maßnahmen im Weltraum enthält; 

2. ersucht den Generalsekretär. die Herausgabe der 
Studie als Veröffentlichung der Vereinten Nationen zu 
veranlassen und für ihre größtmögliche Verteilung zu sorgen; 

3. empfiehlt die Studie der Aufmerksamkeit aller 
Mitgliedstaaten . 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48175. Allgemeine und vollständige Abrüstung 

A 

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ABRÜSTUNG 
UND ENTwICKLUNG 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Bestimmungen des Schlußdoku
ments der zehnten Sondertagung der Generalversammlungl 
betreffend den Zusammenhang zwischen Abrüstung und 
Entwicklung. 

sowie unter Hinweis auf die am 11. September 1987 
erfolgte Verabschiedung des Schlußdokuments der Inter
nationalen Konferenz über den Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung .... 

ferner unler Hinweis auf ihre Resolution 47/52 F vom 
9. Dezember 1992. 

eingedenk der Schlußdokumente der im September 1992 
in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und 
Regierungscbefs der nichtgebundenen Länder". 

unter Betonung der immer größeren Bedeutung. die der 
Symbiose zwischen Abrüstung und Entwicklung in den 
heutigen internationalen Beziehungen zukommt. 

I. beg rüßt den Bericht des Generalsekretärsso und die 
im Einklang mit dem Schlußdokument der Internationalen 
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Konferenz über den Zusammenhang zwischen Abrüstung 
und Entwicklung getroffenen Maßnahmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, über die entsprechenden 
Organe und im Rahmen der verfügbaren Ressourcen auch 
künftig Maßnahmen zur Umsetzung des auf der Internationa
len Konferenz verabschiedeten Aktionsprogramms" zu tref
fen; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht vorzulegen; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Zusammenhang 
zwischen Abrüstung und Entwicklung" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

B 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

BILATERALE KERNWAFFENVERHANDLUNGEN 
UND NUKLEARE ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung t 

unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolutio
nen, 

in Anerkennung der grundlegenden Veränderungen, die 
sich im Hinblick auf die internati0l\ale Sicherheit vollzogen 
haben und die den Abschluß von Ubereinkünften über eine 
maßgebliche Reduzierung der nuklearen Rüstungen der 
Staaten mit den größten Beständen an solchen Waffen 
ermöglicht haben, 

in Anbetracht dessen, daß alle Staaten die Verantwortung 
und die Pflicht haben, zur internationalen Entspannung und 
zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit beizutragen, 

betonend, wie wichtig die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit durch die Abrüstung ist, 

nachdrücklich darauj hinweisend, daß die nukleare 
Abrüstung nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben 
unserer Zeit darstellt, 

sowie betonend, daß alle Staaten die Verantwortung haben, 
Maßnahmen zur Verwirklichung der allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler 
Kontrolle zu beschließen und durchzuführen, 

mit Genugtuung darüber, daß auf dem Gebiet der nuklea
ren Abrüstung eine Reihe von positiven Entwicklungen zu 
verzeichnen waren, insbesondere der am 8. Dezember 1987 
zwischen der ehemaligen Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika 
geschlossene Vertrag über die Beseitigung ihrer Flugkörper 
mittlerer und kürzerer Reichweite" und die Verträge über 
die Reduzierung und Begrenzung der strategischen Offensiv
waffen, 

im Hinblick darauf, daß es immer noch beträchtliche 
Kernwaffenbestände gibt und daß die Kernwaffenstaaten, 
insbesondere diejenigen, die über die größten Bestände 
verfügen, die Hauptverantwortung für die nukleare Abrü-

stung mit dem Ziel der vollständigen Beseitigung der 
Kernwaffen tragen, 

mit Genugtuung über die Maßnahmen, die diese Staaten 
bereits ergriffen haben, um den Prozeß der Reduzierung der 
Zahl der Kernwaffen zu beginnen und die Einsatzbereitschaft 
dieser Waffen rückgängig zu machen, 

sowie im Hinblick darauf, daß in den Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und den 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion ein neues Klima 
herrscht, das es ihnen ermöglicht, ihre kooperativen An
strengungen zur Gewährleistung der Sicherheit und der 
umweltverträglichen Vernichtung der Kernwaffen zu ver
stärken t 

nachdrücklich zur weiteren Verstärkung dieser Bemühun
gen auffordernd, mit dem Ziel, die Durchführung der 
Ubereinkünfte und einseitigen Beschlüsse über die Reduzie
rung der Kernwaffen zu beschleunigen, 

sowie mit Genugtuung über die Reduzierungen, die andere 
Kernwaffenstaaten in einigen ihrer Kernwaffenprogramme 
vorgenommen haben, und alle Kernwaffenstaaten ennuti
gend, geeignete Maßnahmen betreffend die nukleare Abrü
stung in Erwägung zu ziehen, 

erklärend, daß bilaterale und multilaterale Abrüstungs
verhandlungen einander fördern und ergänzen sollen, 

1. begrüßt die Maßnahmen, die zur Ratifikation des am 
31. Juli 1991 von der ehemaligen Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika 
in Moskau unterzeichneten Vertrages über die Reduzierung 
und Begrenzung der strategischen Offensivwaffen und des 
am 23. Mai 1992 in Lissabon von den vier Parteien unter
zeichneten dazugehörigen Protokolls ergriffen worden sind, 
und bittet die Parteien nachdrücklich, alles Erforderliche zu 
tun, um sein möglichst baldiges Inkrafttreten sicherzustellen; 

2. begrüßt miflerdem die Unterzeichnung des Vertrages 
zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die weitere Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen am 3. Januar 
1993 in Moskau und bittet die Parteien nachdrücklich, alles 
Erforderliche zu tun, damit der Vertrag möglichst bald in 
Kraft tritt; 

3. bringt ihre Befriedigung zum Ausdruck darüber, daß 
der Vertrag zwischen der ehemaligen Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von 
Amerika über die Beseitigung ihrer Flugkörper mittlerer und 
kürzerer ReichweiteS,2 auch weiterhin durchgeführt wird, und 
vor allem darüber, daß beide Parteien die Vernichtung aller 
von ihnen gemeldeten Flugkörper, die nach dem Vertrag der 
Beseitigung unterliegen, abgeschlossen haben; 

4. ermutigt die Vereinigten Staaten von Amerika, die 
Russische Föderation, Belarus, Kasachstan und die Ukraine, 
ihre kooperativen Bemühungen um die Beseitigung der 
Kernwaffen und strategischen Offensivwaffen auf der 
Grundlage der bestehenden Übereinkünfte fortzusetzen, und 
begrüßt die Beiträge, die auch andere Staaten zu dieser 
Zusammenarbeit leisten; 

5. ermutigt und unterstUtztjerner die Russische Födera
tion und die Vereinigten Staaten von Amerika in ihren 
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Bemühungen. ihre Nuklearrüstungen zu verringern und 
diesen Bemühungen auch in Zukunft höchsten Vorrang 
einzuräumen, um zur iErreichung des Ziels der Beseitigung 
von Kernwaffen beiz tragen; 

6. bittet die Russ sehe Föderation und die Vereinigten 
Staaten von Ameri • die anderen Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen "ber den Fortgang ihrer Erörterungen 
und den Stand der urchführung ihrer Übereinkünfte und 
einseitigen Beschlüss über ihre strategischen Offensi vwaf
fen entsprechend un rrichtet zu halten. 

c 

81. Plenarsitzung 
/6. Dezember 1993 

ALLGEMEINE D VOLLSTÄNDIGE ABRÜSTUNG 

Die Generalvers mlung. 

im Bewußtsein ihre Rolle auf dem Gebiet der Abrüstung. 

sowie im Bewußts in des Interesses der internationalen 
Gemeinschaft an d r Fortsetzung und Verstärkung der 
Behandlung der Frag der Nichtverbreitung von Massenver
nichtungswaffen un deren Einsatzmitteln unter allen 
Aspekten. 

\. ersucht den eneralsektetär. einen kurzen Bericht 
auszuarbeiten. der ei e knappe Beschreibung der Frage der 
Nichtverbreitung vo Massenvernichtungswaffen und deren 
Einsatzmitteln unter allen Aspekten enthält. und ihn bis 
spätestens \. Mai I 4 an eine repräsentative zwischen
staatliche Sachverstä digengruppe zur Behandlung und zur 
Unterbreitung von ~ rschlägen für die weitere Untersuchung 
der Frage durch di internationale Gemeinschaft in den 
verschiedenen multil teralen Abrüstungsgremien weiterzulei
ten; 

2. ersucht den G neralsekretär außerdem. seinen Bericht 
samt den Vorschläg n der repräsentativen zwischenstaatli
chen Sachverständig ngruppe der neunundvierzigsten Tagung 
der Generalversam ung vorzulegen; 

3. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem TItel 
"Nichtverbreitung v Massenverniehtungswaffen und deren 
Einsatzmitteln unte allen Aspekten" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer eunundvierzigsten Tagung. 

D 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

VERBOT DER AB AGERUNG RADIOAKTIVER ABFÄLLE 

Die Generalversa lung, 

eingedenk der v m Ministerrat der Otganisation der 
afrikanischen Einh it verabschiedeten Resolutionen CMI 
Res.1153 (XLVIll) us dem Jahr 1988" und CMlRes.1225 
(L) aus dem Jahr I 89" über die Ablagerung von nuklea
ren Abfallen und In ustrieabfällen in Afrika. 

mit Genugtuung ü er die Resolution GC(XXXIII)/RES/509 
über die Ablagerun nuklearer Abfalle. welche die General
konferenz der Inter tionalen Atomenergie-Organisation am 

29. September 1989 auf ihrer dreiunddreißigsten ordentlichen 
Tagung verabschiedet hat". 

sowie mit Genugtuung über die Resolution GC(XXXIV)/ 
RES/530. mit welcher ein Verfahrenskodex für die inter
nationale grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver 
Abfälle aufgestellt wurde und die die Generalkonferenz der 
Internationalen Atomenergie-Organisation am 21. September 
1990 auf ihrer vierunddreißigsten ordentlichen Tagung ver
abschiedet hat". 

im Hinblick auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom 
16. Dezember 1969. in der sie die Konferenz des Abrü
stungsausschusses" unter anderem ersucht hat. effektive 
Kontrollverfahren gegen den Einsatz radiologischer Mittel im 
Kriege zu prüfen. 

unter Hinweis auf die vom Ministerrat der Organisation 
der afrikanischen Einheit verabschiedete Resolution CMI 
Res. 1356 (LIV) aus dem Jahr 1991 betreffend das Überein
kommen von Bamako über das Verbot der Einfuhr gefähr
licher Abfälle nach Afrika und über die Kontrolle ihrer 
grenzübersChreitenden Verbringung innerhalb Afrikas". 

im Bewußtsein der potentiellen Gefahren. die mit jeder 
Verwendung radioaktiver Abfälle verbunden sind. die radio
logischer Kriegführung gleichkäme. sowie deren Folgen für 
die regionale und internationale Sicherheit. insbesondere die 
Sicherheit der Entwicklungsländer. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/75 Q vom 
7. Dezember 1988. 44/116 R vom 15. Dezember 1989. 
45/58 K vom 4. Dezember 1990. 46/36 K vom 6. Dezember 
1991 und 47/52 D vom 9. Dezember 1992. 

in dem Wunsche. die Verwirklichung von Ziffer 76 des 
Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Gene
ralversammlung' zu fördern. 

1. nimmt Kenntnis von dem Teil des Berichts der 
Abrüstungskonferenz. der sich auf ein künftiges Überein
kommen über das Verbot radiologiscber Waffen bezieh!"; 

2. bringt ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über jede 
Verwendung nuklearer Abfälle. die radiologischer Kriegfüh
rung gleichkäme und ernste Folgen für die nationale Si
cherheit aller Staaten hätte; 

3. fordert alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur 
Verhütungjeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven 
Abf<il1en zu ergreifen. welche die Souveränität von Staaten 
verletzen würde; 

4. ersucht die Abrüstungskonferenz. bei den Verhandlun
gen über ein Übereinkommen über das Verbot radiologischer 
Waffen radioaktive Abfälle als eine Frage zu berücksichti
gen. die in den Anwendungsbereich eines solchen Überein
kommens fällt; 

5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem. ihre 
Bemühungen zum baldigen Abschluß eines solchen Überein
kommens zu verstärken und in ihren Bericht an die neun
undvierzigste Tagung der Generalversammlung auch An
gaben über die Fortschritte bei den Verhandlungen über 
dieses Thema aufzunehmen; 

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministerrat der Organi
sation der afrikanischen Einheit verabschiedeten Resolution 
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CMlRes.1356 (UV) aus dem Jahr 1991 betreffend das 
Übereinkommen von Bamako über das Verbot der Einfuhr 
gefährlicher AbfaJle nach Afrika und über die Kontrolle ihrer 
grenzüberschreitenden Verbringung innerhalb Afrikas; 

7. bringt die Hoffnung zum Ausdruck. daß die wirksame 
Anwendung des Verfahrenskodex der Internationalen 
Atomenergie-Organisation für die internationale grenzüber
schreitende Verbringung radioaktiver Abfalle allen Staaten 
einen besseren Schutz vor der Ablagerung radioaktiver 
Abfalle auf ihrem Hoheitsgebiet gewährleisten wird; 

8. ersucht die Internationale Atomenergie-Organisation, 
sich auch weiterhin aktiv mit diesem Thema zu befassen, 
insbesondere auch mit der Frage der Zweckmäßigkeit des 
Abschlusses einer rechtsverbindlichen Übereinkunft auf 
diesem Gebiet; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verbot der 
Ablagerung radioaktiver Abfalle" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

E 

8/. Plenarsitzung 
/6. Dezember /993 

TRANSPARENZ AUF DEM GEBIET DER RÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/36 L vom 9. De
zember 1991 und 47/52 L vom 15. Dezember 1992, 

nach wie vor die Auffassung vertretend, daß mehr Trans
parenz auf dem Gebiet der Rüstung maßgeblich zur Ver
trauensbildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt 
und daß die Schaffung des Registers für konventionelle 
Waffen'" einen wichtigen Schritt auf dem Wege zu einer 
gröBeren Ttansparenz in militärischen Angelegenheiten 
darstellt, 

mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
über das erste Jahr der Führung des Registers für kon
ventionelle Waffen", 

ermutigt durch die Reaktion der Mitgliedstaaten auf das in 
den Ziffern 9 und 10 ihrer Resolution 46/36 L enthaltene 
Ersuchen, Angaben über ihre Einfuhren und Ausfuhren von 
Waffen sowie verfügbare Hintergrundinformationen über ihre 
Rüstungsbestände, die Beschaffung aus der inländischen 
Produktion und die diesbezüglichen Politiken zur Verfügung 
zu stellen, 

sowie mit Genugtuung über die Arbeit der Abrüstungskon
ferenz unter ihrem Tagesordnungspunkt "Transparenz auf 
dem Gebiet der Rüstung", 

ferner mit Genugtuung darüber, daß die Mitgliedstaaten 
Initiativen ergriffen und Seminare veranstaltet haben, welche 
die Transparenz in militärischen Angelegenheiten durch die 
breite Offenlegung von Daten an das Register für kon
ventionelle Waffen fördern sollen, 

I. bekrilftigt ihre Entschlossenheit, die effektive Führung 
des Registers für konventionelle Waffen, wie in den Zif
fern 7, 9 und 10 ihrer Resolution 46/36 L vorgesehen, 
sicherzustellen; 

2. fordert alle Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär 
jährlich bis zum 30. April die erbetenen Daten und Informa
tionen für das Register zur Verfügung zu stellen; 

3. bekräftigt außerdem ihr Ersuchen an den Generalse
kretär, mit Hilfe einer 1994 auf der Grundlage der ausgewo
genen geographischen Vertretung einzuberufenden Gruppe 
von Regierungssachverständigen einen Bericht über die 
weitere Führung des Registers und über dessen Ausbau zu 
erstellen, unter Berücksichtigung der Arbeit der Abrüstungs
konferenz und der von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen, damit die Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Beschluß fassen 
kann; 

4. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß dem 
Sekretariat der Vereinten Nationen ausreichende Mittel zur 
Führung und laufenden Aktualisierung des Registers zur 
Verfügung gestellt werden; 

5. ermutigt die Abrüstungskonferenz, mit der Arbeit fort
zufahren, die sie in Befolgung der Ersuchen in den Zif
fern 12 bis 15 der Resolution 46/36 L durchführt; 

6. wiederholt ihre Aufforderung an alle Mitgliedstaaten, 
auf regionaler und subregionaler Ebene unter voller Berück
sichtigung der besonderen Gegebenheiten der jeweiligen 
Region oder Subregion zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, 
die internationalen Bemühungen zur Erhöhung der Offenheit 
und Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung zu stärken und 
zu koordinieren; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
den Stand der Durchführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

8. beschließt die Aufnahme des Punktes "Transparenz 
auf dem Gebiet der Rüstung" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

F 

8/. Plenarsitzung 
/6. Dezember 1993 

INTERNATIONALE WAFFENTRANSFERS 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n5 I vom 7. De
zember 1988,46/36 H vom 6. Dezember 1991 und 47/54 A 
vom 9. Dezember 1992 sowie ihre Beschlüsse 45/415 vom 
4. Dezember 1990 und 47/419 vom 9. Dezember 1992, 

in Erkenntnis der dringenden Notwendigkeit, schwelende 
Konflikte beizulegen, Spannungen abzubauen und die 
Bemühungen um eine allgemeine und vollständige Abrüstung 
zu beschleunigen, mit dem Ziel, in einer Welt, die frei ist 
von der Geißel des Krieges und der Bürde der Rüstungen, 
den Frieden und die Sicherheit auf regionaler und inter
nationaler Ebene zu wahren, 

in Bekräftigung der Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Abrüstung und der Verpflichtung der Mitglied
staaten, diese Rolle durch konkrete Maßnahmen zu stärken, 

in der Erwägung, daß im Kontext der internationalen 
Waffen transfers der unerlaubte Handel mit Waffen eine 
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beunruhigende, gefahrliehe und immer häufigere Erscheinung 
ist und daß in Anbetracht des hohen technischen Entwick
lungsstands und der Zerstörungskapazität konventioneHer 
Waffen die destabilisierenden Auswirkungen des unerlaubten 
Waffenhandels zunehmen, 

die Auffassung ve retend, daß im Kontext der inter
nationalen Waffentran fers der unerlaubte Waffenhandel sich 
aufgrund seines geh imen Charakters jeder Transparenz 
entzieht und bis jetzt och nicht im Register für konventio-
nelle Waffen erfaßt rden konnte, 

in der Erkenntnis, über den unerlaubten Waffenhandel 
beschaffte Waffen 't größter Wahrscheinlichkeit für 
gewalttätige Zwecke eingesetzt werden und daß sogar 
Kleinwaffen, die auf diesem Weg direkt oder indirekt von 
Untergrundorganisati nen wie beispielsweise Söldnergruppen 
erworben werden, ei e Gefahr für die Sicherheit und die 
politische Stabilität der betroffenen Länder darstellen 
können, 

betonend, daß es d n Mitgliedstaaten obliegt, eine wirksa
me Kontrolle über di Einfuhren und Ausfuhren konventio
neller Waffen auszuü 

1. nimmt Kenntn von dem Bericht des Generalsekre
tärs62

; 

2. fordert alle Mi gliedstaaten auf, der restlosen Beseiti
gung des unerlaubten affenhandels, der oft mit destabilisie
renden Aktivitäten w e beispielsweise Terrorismus, Drogen
handel und gemei n Verbrechen einhergeht, Vorrang 
einzuräumen und s fort entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen; 

3. bittet die Mitg 'edstaaten nachdrücklich, Waffentrans
fers wirksam zu ü rwachen und strikte Maßnahmen zu 
ergreifen beziehun weise bestehende Maßnahmen zu 
verschärfen, um zu v rhindern, daß die Waffen in die Hände 
von Gruppen fallen, . e unerlaubten Waffenhandel treiben; 

4. stellt fest, d die Abrüstungskommission auf ihrer 
Organisationstagung 1993 die Frage der internationalen 
Waffentransfers unte besonderem Hinweis auf die Resolu
tion 46/36 H der Ge eralversammlung in die Tagesordnung 
ihrer Arbeitstagung 994 aufgenommen hat, und ersucht die 
Kommission, der rsammlung darüber auf ihrer neun
undvierzigsten Tag g Bericht zu erstatten; 

5. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem Titel 
"Internationaler une aubter Waffenhandel" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer eunundvierzigsten Tagung. 

G 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

IONALE ABRÜSTUNG 

mlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/52 G und 47/52 J 
vom 9. Dezember 1 92, 

in Bekräftigung d r bleibenden VerpfliChtung aller Staaten, 
bei der Gestaltung i er internationalen Beziehungen die in 

der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und 
Grundsätze und das Völkerrecht zu achten, 

die Auffassung vertretend, daß die Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft um die Verwirklichung des 
Ideals der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet 
sind von der naturgegebenen Sehnsucht des Menschen nach 
wahrem Frieden und echter Sicherheit, der Beseitigung der 
Kriegsgefahr und der Freisetzung wirtschaftlicher, geistiger 
und sonstiger Ressourcen für friedliche Zwecke, 

feststeilend, daß regionale Abrüstungs- und Rüstungs
begrenzungsvereinbarungen Ressourcen der Teilnehmerstaa
ten für friedliche Zwecke freisetzen können, unter anderem 
für die Förderung ihrer wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung, 

in Bekräftigung ihrer festen Überzeugung, daß der regiona
le Ansatz zur Abrüstung für die Festigung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit auf regionaler und 
weltweiter Ebene unabdingbar ist, 

mit Genugtuung über die von einigen Ländern auf regionaw 

ler Ebene ergriffenen Initiativen im Hinblick auf die Abrü
stung, die Nichtverbreitung von Kernwaffen und die Si
cherheit, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den maßgeblichen 
Fortschritten, die in verschiedenen Regionen der Welt durch 
den Abschluß von Übereinkünften über Rüstungsbegrenzung, 
Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit erzielt worden sind, 
insbesondere auch von Übereinkünften, die das Verbot von 
Massenvernichtungswaffen betreffen, und die Staaten der 
betreffenden Regionen ermutigend, diese Übereinkünfte auch 
künftig durchzuführen, 

aberzeugt, daß Anstrengungen der Länder zur Förderung 
der regionalen Abrüstung, unter Berücksichtigung der 
besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region und im 
Einklang mit dem Grundsatz der unverminderten Sicherheit 
auf dem niedrigsten Rüstungsstand für alle Teilnehmerstaa
ten, die Sicherheit aller Staaten stärken und so zum Welt
frieden und zur internationalen Sicherheit beitragen würden, 

in Anerkennung der nützlichen Rolle, welche die Regional
zentren der Vereinten Nationen spielen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
kommission, der den von der Kommission auf ihrer Arbeits
tagung 1993 verabschiedeten Wortlaut der Leitlinien und 
Empfehlungen für regionale Ansätze zur Abrüstung im 
Kontext der weltweiten Sicherheit'" enthält, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Arbeit, die die 
Abrüstungskommission mit der endgültigen Ausarbeitung 
dieser Leitlinien und Empfehlungen geleistet hat, 

1. macht sich die von der Abrüstungskommission auf 
ihrer Arbeitstagung 1993 verabschiedeten Leitlinien und 
Empfehlungen für regionale Ansätze zur Abrüstung im 
Kontext der weltweiten Sicherheit zu eigen und empfiehlt sie 
allen Mitgliedstaaten zur Anwendung; 

2. erklärt, daß weltweite und regionale Ansätze zur 
Abrüstung einander ergänzen und deshalb zur Förderung des 
Friedens und der Sicherheit auf regionaler und internationa
ler Ebene gleichzeitig verfolgt werden sollten; 
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3. erklärt außerdem, daß eine vielgestaltige Zusam
menarbeit zwischen den Staaten einer Region, insbesondere 
auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem 
Gebiet, der Stärkung der regionalen Sicherheit und Stabilität 
förderlich sein kann; 

4. ermutigt die Staaten, nach Möglichkeit ftei vereinbarte 
Übereinkünfte auf regionaler Ebene über vertrauen- und 
sicherheitbildende Maßnahmen, Abrüstung und Rüstungs
begrenzung, Vereinbarungen zur Verhütung der Verbreitung 
von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen 
unter allen Aspekten, Friedenszonen und von Kernwaffen 
und anderen Massenvernichtungswaffen freien Zonen sowie 
Konsultations- und Kooperationsvereinbarungen zu schlie
ßen; 

5. unterstützt und ermutigt die Anstrengungen, die zur 
Förderung vertrauenbildender Maßnahmen auf regionaler 
Ebene unternommen werden. um regionale Spannungen 
abzubauen und Maßnahmen im Hinblick auf die Abrüstung 
und die Nichtverbreitung von Kern waffen auf regionaler 
Ebene zu fördern; 

6. ermutigt die Staaten außerdem, sich in regionalen 
Abrüstungs- und Rüstungsbegrenzungsvereinbarungen mit 
der Frage der Anhäufung konventioneller Waffen zu befas
sen, die in einem Maß stattfindet, das über die legitimen 
Selbstverteidigungserfordernisse der Staaten hinausgeht; 

7. ermutigt die Staaten einer Region, die Möglichkeit zu 
prüfen, aus eigener Initiative regionale Mechanismen 
beziehungsweise Institutionen zu schaffen. welche die 
Aufgabe hätten, Maßnahmen im Rahmen von Anstrengungen 
zur regionalen Abrüstung zu ergreifen oder Streitigkeiten 
und Konflikte zu verhüten oder friedlich beizulegen, auf 
Antrag mit Unterstützung der Vereinten Nationen; 

8. bittet die Mitgliedstaaten und die Regionen, der 
Generalversammlung die auf dem Gebiet der regionalen 
Abrüstung erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu bringen, und 
ersucht den Generalsekretär, der Versammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung auf der Grundlage der eingegan
genen Antworten einen Bericht vorzulegen; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes "Regionale 
Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tagung. 

H 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

MASSNAHMEN ZUR EINDÄMMUNG DES UNERLAUBTEN 
TRANSFERS UND EINSATZES KONVENTIONELLER WAFFEN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/36 H vom 6. Dezem
ber 1991 und ihren Beschluß 46/419 vom 9. Dezember 1992 
über internationale Waffentransfers, 

die Auffassung vertretend, daß die Verfügbarkeit über
großer Mengen konventioneller Waffen ein Faktor ist, der zu 
den bewaffneten Konflikten in der Welt beiträgt, 

betonend, daß Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
den unerlaubten Transfer und Einsatz konventioneller 
Waffen einzudämmen, 

in der Erwägung, daß die übergroßen Mengen konventio
neller Waffen in einer Reihe von Ländern eine Quelle der 
Destabilisierung ihrer nationalen Sicherheit und der Si
cherheit ibrer Region darstellen, 

überzeugt, daß Frieden und Sicherheit Grundvoraus
selzungen für die wirtschaftliche Entwicklung und den 
Wiederaufbau sind, 

1. bittet die Mitgliedstaaten, geeignete Durchsetzungs
maßnahmen zu ergreifen, um der illegalen Ausfuhr kon
ventioneller Waffen aus ihrem Hoheitsgebiet ein Ende zu 
setzen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Regierungen zu der Frage einzuholen, wie die in den 
Ländern illegal verteilten Waffen wirksam eingesammelt 
werden können, sofern diese Länder darum ersuchen. und 
der Genera1versammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung einen Bericht vorzulegen. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

I 

REGIONALE ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/58 P vom 4. De
zember 1990,46/36 I vom 6. Dezember 1991 und 47/52 J 
vom 9. Dezember 1992, 

die Auffassung vertretend, daß die Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft um die Verwirklichung des 
Ideals der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet 
sind von der naturgegebenen Sehnsucht der Menschen nach 
wahrem Frieden und echter Sicherheit, der Beseitigung der 
Kriegsgefahr und der Freiselzung wirtschaftlicher, geistiger 
und sonstiger Ressourcen für friedliche Zwecke, 

in Bekräftigung der bleibenden Verpflichtung aller Staaten, 
bei der Gestaltung ibrer internationalen Beziehungen die in 
der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und 
Grundsätze zu achten, 

im Hinblick darauf, daß auf der zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung' grundlegende Leitlinien für Fort
schritte auf dem Weg zur allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung verabschiedet worden sind, 

Kenntnis nehmend von den Leitlinien und Empfehlungen 
für regionale Ansätze zur Abrüstung im Kontext der welt
weiten Sicherheit, die von der Abrüstungskommission auf 
ihrer Arbeitstagung 1993 verahschiedet wurden", 

mit Genugtuung darüber, daß sich in den letzten Jahren 
dank der Verhandlungen zwischen den beiden Supermächten 
Aussichten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der 
Abrüstung eröffnet haben, 

sowie Kenntnis nehmend von den jüngst unterbreiteten 
Vorschlägen zur Abrüstung und zur Nichtverbreitung von 
Kernwaffen auf regionaler und subregionaler Ebene, 

in Anbetracht der Bedeutung vertrauenbildender Maßnah
men für Frieden und Sicherheit auf regionaler und inter
nationaler Ebene, 
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überzeugt, daß Anstrengungen der Länder zur Förderung 
der regionalen AbIÜstung, unter BeIÜcksichtigung der 
besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region und im 
Einklang mit dem GIIlmdsatz der unverminderten Sicherheit 
auf dem niedrigsteR Rüstungsstand, die Sicherheit der 
kleineren Staaten sr ken und so durch die Verminderung 
des Risikos regional Konflikte zum Weltfrieden und zur 
internationalen Sich heit beitragen würden, 

1. betont, daß n chhaltige Anstrengungen im Rahmen 
der AbIÜstungskonfe enz und unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen rforderlich sind, um Fortschritte in der 
gesamten Bandbreit der AbIÜstungsfragen zu erzielen; 

2. erklärt, daß eltweite und regionale Ansätze zur 
AbIÜstung einander rgänzen und deshalb zur Förderung des 
Friedens und der Sic erheit auf regionaler und internationa
ler Ebene gleichzeiti verfolgt werden sollten; 

3. fordert die St aten auf, wo immer dies möglich ist, 
Übereinkünfte über ie Nichtverbreitung von Kernwaffen, 
die Abrüstung un vertrauenbildende Maßnahmen auf 
regionaler und subr ionaler Ebene zu schließen; 

4. begrüßt die v n einigen Ländern auf regionaler und 
subregionaler Eben ergriffenen Initiativen zugunsten der 
Abrüstung, der Nich verbreitung von Kernwaffen und der Si
cherheit; 

5. unterstützt u ermutigt die Anstrengungen, die zur 
Förderung vertrauen ildender Maßnahmen auf regionaler und 
subregionaler Eben unternommen werden. um regionale 
Spannungen abzuba en und Maßnahmen zur Abrüstung und 
zur Nichtverbreitun von Kernwaffen auf regionaler und 
subregionaler Eben zu fördern; 

6. beschließt di Aufnahme des Punktes "Regionale 
Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tag g. 

J 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

KONVENTIO ELLE RÜSTUNGSKONTROLLE AUF 
REGIONAL RUND SUBREGIONALER EBENE 

Die Generalvers mmlung, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle, welche die kon
ventionelle Rüstung kontrolle bei der Förderung des Friedens 
und der Sicherheit uf regionaler und internationaler Ebene 
spielt, 

überzeugt, daß ie konventionene Rüstungskontrolle in 
erster Linie auf re ionaler und subregionaler Ebene durch
geführt werden mu , da in der Zeit nach dem Kalten Ktieg 
die meisten Bedroh ngen für den Frieden und die Sicherheit 
vor allem zwische Staaten auftreten, die sich in derselben 
Region oder Subre ion befinden, 

sich dessen bew if3t, daß die Erhaltung eines Gleichge
wichts der Vertei gungskapazitäten der Staaten auf dem 
niedrigsten Rüstun sstand zum Frieden und zur Stabilität 
beitragen würde u eines der Hauptziele der konventionel
len Rüstungskont lle sein sollte, 

in dem Wunsche, Übereinkünfte zu fördern, die den 
regionalen Frieden und die regionale Sicherheit auf dem 
niedrigstmöglichen Stand der Rüstungen und Streitkräfte 
festigen, 

die Auffassung vertretend, daß die militärisch bedeutenden 
Staaten und die Staaten mit größeren militärischen Kapazitä
ten eine besondere Verantwortung für die Förderung der
artiger Übereinkünfte zugunsten der regionalen Sicherheit 
tragen, 

sowie die Auffassung vertretend, daß eines der Hauptziele 
der konventionellen Rüstungskontrolle darin bestehen sollte, 
die Möglichkeit eines militärischen Überraschungsangriffs zu 
verhüten, 

I. beschließt, vordringlich die Fragen zu prüfen, die sich 
im Zusammenhang mit der konventionellen Rüstungskon
trolle auf regionaler und subregionaler Ebene stellen; 

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, als ersten Schritt die 
Ausarbeitung von Grundsätzen in Erwägung zu ziehen, die 
als Rahmen für regionale Übereinkünfte über konventionelle 
Rüstungskontrolle dienen können, und erwartet mit Interesse 
einen Bericht der Konferenz zu dieser Frage; 

3. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem Titel 
"Konventionelle Rüstungskontrolle auf regionaler und 
subregionaler Ebene" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 19993 

K 

MORATORIUM FÜR DIE AUSFUHR VON SCHÜTZENMINEN 

Die Generalversammlung, 

feststellend, daß es in der ganzen Welt, insbesondere in 
ländlichen Gebieten, bis zu 85 Millionen nicht geräumte 
Landminen gibt, 

ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck verleihend, daß diese 
Minen jede Woche Hunderte von Menschen, meist unbe
waffnete Zivilisten, töten oder verstümmeln, die wirtschaftli
che Entwicklung behindern und andere schwerwiegende 
Folgen nach sich ziehen, namentlich auch die Erschwerung 
der Rückführung von Flüchtlingen und der Rückkehr der im 
eigenen Land Vertriebenen, 

mit Genugtuung verweisend auf ihre Resolution 48n vom 
19. Oktober 1993, in der sie unter anderem den Generalse
kretär ersucht hat, einen umfassenden Bericht über die 
Probleme vorzulegen, die durch Minen und andere nicht zur 
Wirkung gelangte Vorrichtungen verursacht werden, 

überzeugt, daß ein Moratorium der Staaten, die Schützen
minen ausführen, welche eine ernste Gefahr für die Zivilbe
völkerung darstellen, die durch den Einsatz solcher Vor
richtungen verursachten menschlichen und wirtschaftlichen 
Kosten beträchtlich verringern und die genannte Initiative 
ergänzen würden, 

mit Genugtuung feststellend, daß mehrere Staaten bereits 
Moratorien für die Ausfuhr, die Weitergabe oder den Ankauf 
von Schützenminen und ähnlichen VorriChtungen erklärt 
haben, 
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1. fordert die Staaten auf, ein Moratorium für die 
Ausfuhr von Schützenminen zu vereinbaren, die eine ernste 
Gefahr für die Zivilbevölkerung darstellen; 

2. bittet die Staaten nachdrücklich, ein solches Moratori
um anzuwenden; 

3. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über die in 
bezug auf diese Initiative erzielten Fortschritte zu erstellen, 
der auch mögliche Empfehlungen für weitere geeignete 
Maßnahmen zur Begrenzung der Ausfuhr von Schützenmi
nen enthält, und ihn der General versammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Allgemeine 
und vollständige Abrüstung" vorzulegen. 

L 

SI. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

VERBOT DER HERSTELLUNG VON SPALTBAREM MATERIAL 
FÜR KERNWAFFEN UND ANDERE KERNSPRENGKÖRPER 

Die Generalversammlung, 

mit Genugtuung über die maßgeblichen Fortschritte bei der 
Reduzierung der Kemwaffenbestände, die dokumentiert 
werden durch die grundlegenden bilateralen Abkommen 
zwischen der Russischen Föderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika und ihre jeweiligen einseitigen Ver· 
pflichtungen zur Beseitigung von spaltbarem Material, 

sowie mit Genugtuung über die Initiative der Vereinigten 
Staaten von Amerika betreffend einen multilateralen, 
international und wirksam verifizierbaren Vertrag über das 
Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für Kern
waffen und andere Kernsprengkörper, 

ferner mit Genugtuung über den von der Abrüstungskon
ferenz am 10. August 1993 gefaßten Beschluß, ihrem Ad
hoc-Ausschuß für das Verbot von Kernversuchen den 
Auftrag zur Aushandlung eines universalen und international 
und wirksam verifizierbaren Vertrages über das umfassende 
Verbot von Kernversuchen zu erteilen29

, und sich dem Inhalt 
dieses Beschlusses anschließend, 

überzeugt, daß ein nicht diskriminierender, multilateraler 
und international und wirksam verifizierbarer Vertrag, der 
die Herstellung von spaltbarem Material rur Kernwaffen und 
andere Kernsprengkörper verbietet, maßgeblich zur Nicht
verhreitung von Kernwaffen unter allen Aspekten beitragen 
würde, 

1. empfiehlt, daß in dem geeignetsten internationalen 
Forum ein nicht diskriminierender, multilateraler und 
international und wirksam verifizierbarer Vertrag ausgehan
delt wird, der die Herstellung von spaltbarem Material für 
Kernwaffen und andere Kernsprengkörper verbietet; 

2. ersucht die Internationale Atomenergie·Organisation, 
die erforderliche Hilfe bei der Prüfung der Verifikations
regelungen für einen derartigen Vertrag zu gewähren; 

3. fordert alle Staaten auf, ihr Eintreten rur die Ziele 
eines nicht diskriminierenden, multilateralen und intefM 

national und wirksam verifizierbaren Vertrages unter Beweis 
zu stellen, der die Herstellung von spaltbarem Material für 
Kernwaffen und andere Kernsprengkörper verbietet; 

4. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem Titel 
"Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für Kern
waffen und andere Kernsprengkörper" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

SI. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

4sn6. Überprüfung und Durchführung des Abschlie
ßenden Dokuments der zwölften Sondertagung 
der Generalversammlung 

A 

REGIONALE VERTRAUENBILDENDE MASSNAHMEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen und ihre Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang 
mit ihrer Charta, 

eingedenk der auf ihrer zehnten Sondertagung, der ersten 
Sondertagung über Abrüstung, verabschiedeten Leitlinien für 
die allgemeine und vollständige Abrüstung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n8 Hund 
43/85 vom 7. Dezember 1988, 44/21 vom 15. November 
1989, 45/58 M vom 4. Dezember 1990, 46/37 B vom 
6. Dezember 1991 und 47/53 F vom 15. Dezember 1992, 

in Anbetracht dessen, daß vertrauenbildende Maßnahmen, 
die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen 
Staaten und unter Berücksichtigung der besonderen Merkma
le der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wichtig 
und wirksam sind, als sie in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zur regiona
len Abrüstung und zur internationalen Sicherheit beitragen 
können, 

überzeugt, daß die durch die Abrüstung, insbesondere auch 
die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen rur die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den Schutz 
der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere der 
Völker der Entwicklungsländer, verwendet werden können, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretär am 28. Mai 
1992 den Ständigen beratenden Ausschuß für Sicherheits
fragen in Zenlralafrika eingesetzt hat, dessen Aufgabe darin 
besteht. die Rüstungsbegrenzung, die Abrüstung, die Nicht
verbreitung und die Entwicklung in dieser Subregion zu 
fördern, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über regionale vertrauenbildende Maßnahmen", der sich 
hauptsächlich mit den im März 1993 in Bujumbura und im 
August und September 1993 in Libreville abgehaltenen 
Tagungen des Ständigen beratenden Ausschusses für 
Sicherheitsfragen in Zentral afrika befaßt; 

2. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen zur 
Förderung von vertrauenbildenden Maßnahmen auf regiona
ler und subregionaler Ebene ntit dem Ziel, regionale Span
nungen abzubauen und Abrüstungs- und Nichtverbreitungs
maßnahmen und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten 
in Zentralafrika voranzubringen ; 
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3. bekräftigt außerdem ihre Unterstützung für das 
Arbeitsprogramm des Ständigen beratenden Ausschusses, das 
auf der im Juli 1992 in Yaounde abgehaltenen Organisations
tagung verabschiedet worden ist; 

4. begrüßt die IErgebnisse der in Bujumbura und in 
Libreville abgehaltenen Tagungen des Ständigen beratenden 
Ausschusses, insbesclmdere die Verabschiedung des Nicht
angriffspakts zwisch~n den Mitgliedstaaten der Wirtschafts
gemeinschaft der ze~tralafrikaniSChen Staaten, der geeignet 
ist, zur Konfliktver ütung und Vertrauensbildung in der 
Subregion beizutrag n; 

5. nimmt Kenntn s von der Bereitschaft der Mitgliedstaa
ten der Wirtschafts emeinschaft der zentralafrikanischen 
Staaten, die Zahl d r Streitkräfte, der Ausrüstungsgegen
stände und der Mir" haushalte in der Subregion zu ver
ringern und eine St ie über dieses Thema zu erstellen; 

6. ersucht den eneralsekretär, die zentralafrikanischen 
Staaten bei der Du hführung des Arbeitsprogramms des. 
Ständigen beratend Ausschusses auch künftig zu unter
stützen; 

7. ersucht den eneralsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Dur hführung dieser Resolution vorzulegen; 

8. beschließt, d n Punkt "Regionale vertrauenbildende 
Maßnahmen" in di vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tagu gaufzunehmen. 

B 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

ÜBEREINK MEN ÜBER DAS VERBOT DES 
EINS :rzES VON KERNWAFFEN 

Uberzeugt, daß drEinsatz von Kernwaffen die grüßte 
Gefahr für den Fort stand der Menschheit darstellt, 

sowie überzeugt, aß ein multilaterales Übereinkommen 
über das Verbot d s Einsatzes oder der Androhung des 
Einsatzes von Ke waffen die internationale Sicherheit 
stärken und zur chaffung eines Verhandlungsklimas 
beitragen würde, as zur endgültigen Beseitigung der 
Kernwaffen führt, 

mit Genugtuung' ber den am 3. Januar 1993 in Moskau 
unterzeichneten Ve ag zwischen der Russischen Föderation 
und den Vereinigte Staaten von Amerika über die weitere 
Reduzierung und Be renzung der strategischen Offensivwaf
fen, mit dem Ziel, b s spätestens zum Jahr 2003 die strategi
schen Waffenbestä e auf insgesamt maximal 3500 dislo
zierte strategische efechtsköpfe für jede Seite zu reduzie
ren, 

sich bewußt, daß ie jüngsten Maßnahmen der Russischen 
Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika zur 
Reduzierung ihrer ernwaffen sowie zur Besserung des 
internationalen Kli as zu dem Ziel der vollständigen Beseiti
gung der Kernwaf~ n beitragen können, 

unter Hinweis d auf, daß es in Ziffer 58 des Schluß
dokuments der zeh ten Sondertagung der Generalversamm
lung' heißt, alle St ten sollten aktiv an den Bemühungen 

teilhaben, in den internationalen Beziehungen zwischen den 
Staaten Bedingungen zu schaffen, unter denen ein Kodex des 
friedlichen Verhaltens der Staaten in internationalen Angele
genheiten vereinbart werden könnte und die den Einsatz oder 
die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen ausschließen 
würden, 

in Bekräftigung der in ihren Resolutionen 1653 (XVI) vom 
24. November 1961. 33nl B vom 14. Dezember 1978, 
34/83 G vom 11. Dezember 1979, 35/152 D vom 12. De
zember 1980 und 36/92 I vom 9. Dezember 1981 enthalte
nen Erklärung, daß jedweder Einsatz von Kernwaffen eine 
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit wäre, 

betonend, daß ein internationales Übereinkommen ein 
Schritt in Richtung auf die vollständige Beseitigung der 
Kernwaffen wäre, der zur allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung unter strikter und wirksamer internationaler 
Aufsicht führen würde, 

mit Bedauern feststellend, daß die Abrüstungskonferenz 
auf ihrer Tagung 1993 nicht in der Lage war, Verhandlungen 
über dieses Thema zu führen, 

I. wiederholt ihr Ersuchen an die Abrüstungskonferenz, 
gegebenenfalls ausgehend von dem in der Anlage zu dieser 
Resolution enthaltenen Entwurf eines Übereinkommens über 
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen vorrangig Ver
handlungen aufzunehmen, um Einigung über ein inter
nationales Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes 
oder der Androhung des Einsatzes von Kernwaffen unter 
allen Umständen zu erzielen; 

2. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem, der 
Generalversammlung über die Ergebnisse dieser Verhandlun
gen Bericht zu erstatten. 

ANLAGE 
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Entwurf eines Übereinkommens über das Verbot 
des Einsatzes von Kernwaffen 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, 

höchst beunruhigt über die Bedrnhung, die die Existenz 
von Kernwaffen für den Fortbestand der Menschheit dar
stellt, 

überzeugt, daß jeder Einsatz von Kernwaffen eine Ver
letzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Ver
brechen gegen die Menschlichkeit ist, 

sowie überzeugt, daß dieses Übereinkommen ein Schritt 
zur vollständigen Beseitigung der Kernwaffen wäre und 
schließlich zu allgemeiner und vollständiger Abrüstung unter 
strenger und wirksamer internationaler Kontrolle führen 
würde, 

entschlossen, die Verhandlungen zur Verwirklichung 
dieses Ziels weiterzuführen, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten 
sich feierlich, unter keinen Umständen Kernwaffen ein
zusetzen oder ihren Einsatz anzudrohen. 
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Artikel 2 

Dieses Übereinkommen gilt auf unbegrenzte Zeit. 

Artikel 3 

I. Dieses Übereinkommen liegt für alle Staaten zur 
Unterzeichnung auf. Ein Staat, der das Übereinkommen vor 
seinem Inkrafttreten gemäß Absatz 3 nicht unterzeichnet hat, 
kann ihm jederzeit beitreten. 

2. Dieses Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch 
die Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikations- oder Beitritts
urkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

3. Dieses Übereinkommen tritt in Kraft, sobald fünfund
zwanzig Regierungen, einschließlich der Regierungen der 
fünf Kemwaffenstaaten, ihre Ratifikationsurkunden gemäß 
Absatz 2 hinterlegt haben. 

4. Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens hinterlegt wird, 
tritt es mit Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitritts
urkunde in Kraft. 

5. Der Verwahrer unterrichtet umgehend alle Unter
zeichnerstaaten und beitretenden Staaten über den Zeitpunkt 
einer Unterzeichnung, den Zeitpunkt der Hinterlegung einer 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, den Tag des Inkraft
tretens dieses Übereinkommens sowie über den Eingang 
anderer Mitteilungen. 

6. Dieses Übereinkommen wird vom Verwahrer gemäß 
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen registriert. 

Artikel 4 

Dieses Übereinkommen, dessen arabischer, chinesischer. 
englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt, der den Regierungen der 
Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten gehörig 
beglaubigte Abschriften übermittelt. 

Zu URKUND DESSEN haben die von ihren Regierungen 
hierzu gehörig befugten Unterzeichneten dieses am __ _ 
des Jahres neunzehnhundertund in zur 
Unterzeichnung aufgelegte Übereinkommen unterzeichnet. 

C 

PROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR STIPENDIEN, 
AUSBILDUNG UND BERATUNGSDIENSTE AUF DEM GEBIET 

DER ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
das Programm der Vereinten Nationen für Stipendien, 
Ausbildunf, und Beratungsdienste auf dem Gebiet der 
Abrüstung, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß in Ziffer 108 des 
Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Gene
ralversammlung', der ersten Sondertagung über Abrüstung, 
ein Stipendienprogramm für Abrüstung einzurichten, sowie 
auf ihre Beschlüsse in Anlage IV des Abschließenden 
Dokuments der zwölften Sondertagung der Generalver
sammlung", der zweiten Sondertagung über Abrüstung, mit 
denen sie unter anderem beschloß, das Programm fort
zusetzen, 

mit Genugtuung feststellend, daß im Rahmen des Pro
gramms bereits eine beträchtliche Anzahl von Staatsbeamten 
aus den im System der Vereinten Nationen vertretenen 
geographischen Regionen ausgebildet worden ist, von denen 
nun die meisten in ihrem Land oder bei ihrer Regierung in 
verantwortlicher Position für Abrüstungsfragen zuständig 
sind, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/100 G vom 
13. Dezember 1982, 38n3 C vom 15. Dezember 1983, 
39/63 B vom 12. Dezember 1984, 401151 H vom 16. De
zember 1985, 41/60 H vom 3. Dezember 1986, 42/39 I vom 
30. November 1987, 43n6 F vom 7. Dezember 1988, 
44/117 E vom 15. Dezember 1989,45/59 A vom 4. Dezem
ber 1990,46/37 E vom 6. Dezember 1991 und 47/53 A vom 
9. Dezember 1992, 

sowie mit Genugtuung feststellend, daß das Programm, so 
wie es konzipiert worden ist, es einer größeren Anzahl von 
Staatsbeamten, insbesondere aus den Entwicklungsländern, 
ermöglicht hat, mehr Fachkompetenz auf dem Gebiet der 
Abrüstung zu erwerben, 

die Auffassung vertretend, daß die Formen der Unter
stützung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwick
lungsländern, im Rahmen des Programms zur Verfügung 
stehen, ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, 
den laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und 
Verhandlungen über Abrüstung zu folgen, 

1. bekräftigt ihre Beschlüsse, die in Anlage IV des 
Abschließenden Dokuments der zwölften Sondertagung der 
Generalversammlung und in dem mit Resolution 33nl E 
vom 14. Dezember 1978 gebilligten Bericht des Generalse
kretärs" enthalten sind; 

2. dankt den Regierungen Deutschlands, Finnlands, 
Japans und Schwedens dafür, daß sie im Jahr 1993 Stipen
diaten zum Studium ausgewählter Abrüstungsaktivitäten 
eingeladen und so zur Verwirklichung der Gesamtziele des 
Programms beigetragen haben; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß der Sekretariats
Bereich Abrüstungsfragen im Rahmen des Programms 
regionale Abrüstungs-Workshops für Afrika, Asien und den 
Pazifik sowie Lateinamerika und die Karibik veranstaltet; 

4. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung für die 
Sorgfalt aus, mit der das Programm weiter durchgeführt 
wird; 

5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedelte 
Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen weiter 
durchzuführen und der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung Bericht zu erstatten. 

D 
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INFORMATIONSPROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN 
ÜBER ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Son
dertagung, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, 
gefaßten Beschluß, mit dem die WeItabrüstungskampagne 
eingeleitet wurde", 
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eingedenk ihrer : verschiedenen Resolutionen zu dem 
Thema, einschließli h Resolution 47/53 D vom 9. Dezember 
1992, in der sie u ter anderem beschloß, daß die Welt
abrüstungskampagn von nun an die Bezeichnung "Informa
tionsprogramm der ereinten Nationen über Abrüstung" und 
der Freiwillige Tr ubandfonds für die WeItabrüstungs
kampagne die Beze' hnung "Freiwilliger Treuhandfonds für 
das Infonnationspr gramm der Vereinten Nationen über 
Abrüstung" führen ird, 

nnch Prüfung d r Berichte des Generalsekretärs vom 
24. August 1993 "ber das Informationsprogramm der 
Vereinten Nationen 9 und vom 22. September 1993 über 
den Beirat für Abrü tungsfragen im Zusammenhang mit der 
Durchführung des Informationsprogramms der Vereinten 
Nationen über Ab " tung7U sowie nach Prüfung der Schluß
akte der am 29. Ok ber 1993 abgehaltenen elften Beitrags
ankündigungskonfe enz der Vereinten Nationen für das 
Programm7 ! , 

mit Dank Kenntm nehmend von den bisherigen Beiträgen 
der Mitgliedstaaten zu dem Programm, 

l. begrüßt de Bericht des Generalsekretärs vom 
24. August 1993 über das Informationsprogramm der 
Vereinten Nationen über Abrüstung; 

2. spricht dem eneralsekretär ihre Anerkennung aus für 
seine Bemühungen, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel 
wirksam einzusetz n, um Infonnationen über Rüstungs
begrenzung und rüstung bei den Inhabern von Wahl
ämtern, den Medi n, nichtstaatlichen Organisationen, in 
pädagogischen Kre sen und bei Forschungsinstituten mög
lichst weit zu ve reiten und ein aktives Seminar- und 
Konferenzprogram durchzuführen; 

3. nimmt mit ank Kenntnis von den Beiträgen der 
Informationszentre der Vereinten Nationen und der Regio
nalzentren für Abrü tung zu den Aktivitäten des Programms; 

4. empfiehlt, d ß das Programm seine Anstrengungen 
weiter darauf konz ntrieren sollte, 

a) auf sachlich, ausgewogene und objektive Weise über 
multilaterale Maß ahmen, insbesondere auch seitens der 
Vereinten Natione und der Abrüstungskonferenz, auf dem 
Gebiet der Rüstun begrenzung und Abrüstung zu informie
ren und aufzukläre sowie in der Öffentlichkeit Verständnis 
für die Wichtigkeit solcher Maßnahmen zu wecken und um 
Unterstützung daf" zu werben; 

b) den ungehin erten Zugang zu Informationen und den 
Gedankenaustausc zwischen dem öffentlichen Sektor und 
öffentlichen Intere sengruppen und Organisationen zu er
leichtern und als nabhängige Quelle ausgewogener und 
sachlicher Infonn linnen zu dienen, die einem ganzen 
Spektrum von A ffassungen Rechnung trägt, um eine 
sachlich fundiert Auseinandersetzung mit Fragen der 
Rüstungsbegrenzu g, der Abrüstung und der Sicherheit zu 
fördern; 

c) Treffen zur rleichterung des Meinungs- und Informa
tionsaustauschs z ischen dem staatlichen und dem nicht
staatlichen Sektor nd zwischen Regierungssachverständigen 
und anderen Expe en zu veranstalten, um die Suche nach 
Bereichen der Üb instimmung zu erleichtern; 

5. bittet alle Mitgliedstaaten, Beiträge zum FreiwiUigen 
Treuhandfonds für das Informationsprogramm der Vereinten 
Nationen über Abrüstung zu leisten; 

6. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus für 
seine Unterstützung der Bemühungen. die Universitäten, 
andere akademische Institutionen und im Erziehungsbereich 
tätige nichtstaatliche Organisationen unternehmen, um 
weltweit mehr Abrüstungserziehung anzubieten. und bittet 
ihn, auf diesem Gebiet tätige Bildungsinstitutionen und 
nichtstaatliche Organisationen auch weiterhin zu unterstützen 
und mit ihnen zusammenzuarbeiten, ohne daß dies Kosten 
für den ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen ver
ursacht; 

7. beschließt, daß auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
eine zwölfte Beitragsankündigungskonferenz der Vereinten 
Nationen für das Informationsprogramm der Vereinten 
Nationen über Abrüstung stattfinden soll, und gibt der 
Hoffnung Ausdruck, daß bei dieser Gelegenheit alle diejeni
gen Mitgliedstaaten, die noch keine freiwiUigen Beiträge 
angekündigt haben, dies eingedenk der Ziele der Dritten 
Abrüstungsdekade" und der Notwendigkeit, ihren Erfolg zu 
gewährleisten. nunmehr tun werden; 

8. ersucht den Generalsekretär, der General versammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht vor
zulegen, der sich sowohl mit der Durchführung der Aktivitä
ten des Programms durch das System der Vereinten Natio
nen im Jahr 1994 als auch mit den seitens des Systems für 
1995 vorgesehenen Aktivitäten des Programms befaßt; 

9. beschließt außerdem, einen Punkt mit dem Titel 
"Informationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrü
stung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzig
sten Tagung aufzunehmen. 

E 
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REGIONALZENTRUM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN 
UND ABRÜSTUNG IN AFRIKA, REGJONALZENTRUM DER 
VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN UND ABRÜSTUNG IN 
AsIEN UND IM P AZIFIK UND REGION ALZENTRUM DER 
VEREINTEN NATIONEN FÜR FRIEDEN, ABRÜSTUNG UND 
ENTWICKLUNG IN LATEINAMERIKA UND IN DER KARIBIK 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom 
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 
42/39 J vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. De
zember 1988 über das Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen flir Frieden und Abrüstung in Afrika, 41160 J vom 
3. Dezember 1986, 42/39 K vom 30. November 1987 und 
43/76 H vom 7. Dezember 1988 über das Regionalzentrum 
der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwick-
1ung in Lateinamerika und in der Karibik, 42/39 D vom 
30. November 1987 und 43/76 G vom 7. Dezember 1988 
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Asien, 44/117 F vom 15. Dezem
ber 1989,45/59 E vom 4. Dezember 1990 und 46/37 F vom 
9. Dezember 1991 sowie ihren Beschluß 47/421 vom 
9. Dezember 1992 über das Regionalzentrum der Vereinten 
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Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika, das Regional
zentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung 
in Asien und im Pazifik und das Regionalzentrum der 
Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwicklung 
in Lateinamerika und in der Karibik, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/36 F vOtu 6. Dezem
ber 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992 über regionale 
Abrüstung einschließlich vertrauenbildender Maßnahmen, 

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz I der 
Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufgaben 
der Generalversammlung darin besteht, sich mit den aH
gemeinen Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, ein
schließlich der Grundsätze für die Abrüstung und die 
Rüstungsbegrenzung, zu befassen, 

eingedenk dessen, daß das veränderte internationale 
Umfeld neue Gelegenheiten für die Fortsetzung der Abrü
stung geschaffen sowie neue Herausforderungen mit sich 
gebracht hat, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs, 
der die zur Stärkung des Sekretariats-Bereichs Abrüstungs
fragen getroffenen Maßnahmen enthält", 

überzeugt, daß die von den Mitgliedstaaten der einzelnen 
Regionen vereinbarten Initiativen und Aktivitäten zur 
Förderung des Vertrauens sowie die Durchführung und 
Koordinierung regionaler Aktivitäten im Rahmen des 
Informationsprogramms der Vereinten Nationen über 
Abrüstung6 die Ausarbeitung wirksamer Maßnahmen auf 
dem Gebiet der Vertrauensbildung, der Rüstungsbegrenzung 
und der Abrüstung in diesen Regionen unterstützen und 
erleichtern würden, 

mit Genugtuung über das von den Regionalzentren 
durchgeführte Tätigkeitsprograrnm, das wesentlich zur 
Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
der einzelnen Regionen beigetragen und somit die RoHe 
gestärkt hat, die jedem Regionalzentrum auf dem Gebiet des 
Friedens, der Abrüstung und der Entwicklung zukommt, 

Kenntnis nehmend von den Auffassungen der Regionalzen
tren, die in dem Bericht des Generalsekretärs über den Beirat 
für Abrüstungsfragen'O enthalten sind, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, den Regionalzentren 
finanzielle Lebensfähigkeit und Stabilität zu verleihen, um 
ihnen die wirksame Planung und Durchführung ihrer 
jeweiligen Tätigkeitsprogramme zu erleichtern, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Mitgliedstaaten 
sowie an die internationalen staatlichen und nichtstaadichen 
Organisationen und Stiftungen, die Beiträge zu den Treu
handfonds der drei Regionalzentren geleistet haben, 

1. würdigt die Aktivitäten, die zur Zeit von den Regio
nalzentren durchgeführt werden, um dringende Abrüstungs
und Sicherheitsfragen aufzuzeigen und für ein besseres 
Verständnis dieser Fragen zu sorgen sowie im Einklang mit 
ihrem Mandat nach den besten Lösungen unter den in der 
jeweiligen Region herrschenden konkreten Gegebenheiten zu 
suchen; 

2. ermutigt die Regionalzentren, ihre Bemühungen um 
die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Staaten in 

ihrer jeweiligen Region weiter zu verstärken, um die 
Ausarbeitung wirksamer Vertrauensbildungs-, Rüstungs
begrenzungs- und AbTÜstungsmaßnahmen zu erleichtern, mit 
dem Ziel, den Frieden und die Sicherheit zu festigen; 

3. ermutigt außerdem dazu, die Möglichkeiten der 
Regionalzentren zur Aufrechterhaltung des vermehrten 
Interesses an der Neubelebung der Vereinten Nationen und 
der diesbezüglichen Impulse weiter zu nutzen, um den 
Herausforderungen einer neuen Phase der internationalen 
Beziehungen zu begegnen und die Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen in bezug auf den Frieden, die 
Abrüstung und die Entwicklung zu verwirklichen, unter 
Berücksichtigung der von der Abrüstungskommission auf 
ihrer Arbeitstagung 1993 verabschiedeten Leidinien und 
Empfehlungen für regionale Abrüstungsansätze im Kontext 
der weltweiten Sicherheit63

; 

4. appelliert erneut an die Mitgliedstaaten sowie an die 
internationalen staatlichen und nichtstaatHchen Organisatio
nen und Stiftungen, freiwillige Beiträge zu leisten, damit die 
Tätigkeitsprogramme der Regionalzentren und ihre wirksame 
Durchführung noch verstärkt werden; 

S. ersucht den Generalsekretär, den Regionalzentren bei 
der Durchführung ihrer Tätigkeitsprogramme auch weiterhin 
jede erforderliche Unterstützung zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

7. beschließt die Aufnahme des Punktes "Regionalzen
trum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in 
Afrika, Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden 
und Abrüstung in Asien und im Pazifik und Regionalzentrum 
der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und Entwick
lung in Lateinamerika und in der Karibik" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48n7. Überprüfung der Durchführung der Empfeblun
gen und Beschlüsse der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung 

A 

BERICHT DER ABRÜSTUNGSKOMMISSION 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Jahresberichts der Abrüstungs
kommission17

, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/54 A vom 9. De
zember 1992 und 47/54 G vom 8. April 1993, 

sowie unter Hinweis auf den Vorschlag, in die Tagesord
nung der Abrustungskommission einen neuen Punkt mit dem 
Titel "Allgemeine Leitlinien für die Nichtverbreitung, unter 
besonderer Berücksichtigung der Massenvernichtungswaffen " 
aufzunehmen, 

in Anbetracht der der Abrüstungskommission zugedachten 
Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und 
Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen auf 
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dem Gebiet der A~rüstung und durch die Förderung der 
Durchführung der einschlägigen Beschlüsse der zehnten 
Sondertagung leiste soll, 

1. nimmt Kenn is von dem Jahresbericht der Abrü
stungskommission; 

2. spricht der A rüstungskommission ihre Anerkennung 
aus für das von ihr im Konsens verabschiedete Paket von 
Leitlinien und Ern fehlungen für regionale Ansätze zur 
Abrüstung im Kont xt der weltweiten Sicherheit", die der 
Generalversammlun gemäß dem verabschiedeten Dokument 
betreffend "Mittel u d Wege zur Verbesserung der Arbeits
weise der Abrüs ungskommission"74 zur Behandlung 
empfohlen wurden; 

3. schließt sich den von der Abrüstungskommission 
verabschiedeten Lei linien und Empfehlungen für regionale 
Ansätze zur Abrüst g im Kontext der weltweiten Sicherheit 
an; 

4. stellt mit Ge ugtuung fest, daß die Abrüstungskom
mission bei der rbeiführung einer Einigung über die 
Leitlinien und Ern ehlungen im Rahmen ihres Tagesord
nungspunktes "Die olle von Wissenschaft und Technik im 
Kontext der intern . onalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zus enhängender Gebiete", dessen Behand
lung 1994 abgesch ossen werden soll, beträchtliche Fort
schritte erzielt hat; 

5. stellt fest, aß die Abrüstungskommission ihren 
Tagesordnungspunk "Prozeß der nuklearen Abrüstung im 
Rahmen des Weltfri ens und der internationalen Sicherheit 
mit dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen", dessen 
Behandlung 1994 a geschlossen werden soll, weiter behan
delt hat; 

6. erklärt erneu, wie wichtig es ist, den Dialog und die 
Zusammenarbeit z ischen dem Ersten Ausschuß, der 
Abrüstungskommis ion und der Abrüstungskonferenz weiter 
zu verstärken; 

7. empfiehlt, d die Abrüstungskonferenz im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit die Leitlinien und Empfehlungen für 
regionale Ansätze z r Abrüstung im Kontext der weltweiten 
Sicherheit behande ; 

8. bekräftigt au erdem die Rolle der Abrüstungskommis
sion als fachlich sp zialisiertes Beratungsgremium innerhalb 
des multilateralen brüstungsmechanismus der Vereinten 
Nationen, der ein ehende Erörterungen über bestimmte 
Abrüstungsfragen e öglicht, die zur Vorlage von konkreten 
Empfehlungen zu iesen Fragen führen; 

9. ermutigt die Abrüstungskommission, auch weiterhin 
alles zu tun, um i Arbeitsmethoden zu verbessern, damit 
sie in der Lage ist sich gezielt auf eine begrenzte Anzahl 
von Schwerpunkt men auf dem Gebiet der Abrüstung zu 
konzentrieren, eing enk des von ihr gefaßten Beschlusses, 
ihre Tagesordnun auf die gestaffelte Behandlung von 
jeweils drei Gegen tänden umzustellen; 

10. ersucht die brüstungskommission, ihre Arbeit im 
Einklang mit ihre in Ziffer 118 des Schlußdokuments der 
zehnten Sondertagu g der Generalversammlung' festgelegten 
Mandat und Ziffer der Resolution 37/78 H vom 9. Dezem
ber 1982 fortzusetz n und zu diesem Zweck alles zu tun, um 

zu konkreten Empfehlungen zu den Punkten auf ihrer 
Tagesordnung zu gelangen, unter Berücksichtigung des 
verabschiedeten Dokuments betreffend "Mittel und Wege zur 
Verbesserung der Arbeitsweise der Abrüstungskommission"; 

11. stellt fest, daß die Abrüstungskommission auf ihrer 
Organisationstagung 1993 die folgenden Gegenstände zur 
Behandlung und zum Abschluß auf ihrer Arbeitstagung 1994 
angenommen hat: 

I) Prozeß der nuklearen Abrüstung im Rahmen des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit mit 
dem Ziel der Beseitigung der Kernwaffen; 

2) Die Rolle von Wissenschaft und Technik im Kontext 
der internationalen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zusammenhängender Gebiete; 

12. stellt außerdem fest, daß die Abrüstungskommission 
auf ihrer Organisationstagung 1993 einen Punkt mit dem 
Titel "Internationale Waffentransfers, mit besonderem Hin
weis auf die Resolution 46/36 H vom 6. Dezember 1991" in 
die Tagesordnung ihrer Arbeitstagung 1994 aufgenommen 
hat; 

13. ersucht die Abrüstungskommission außerdem, 1994 
für einen Zeitraum von höchstens vier Wochen zusammen
zutreten und der Generalversammlung auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung einen Bericht über ihre Sacharbeit vor
zulegen; 

14. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskommis
sion den Jahresbericht der Abrüstungskonferenz" zusam
men mit allen Abrüstungsfragen betreffenden Teilen des 
offiziellen Protokolls der achtund vierzigsten Tagung der 
Generalversammlung zu übermitteln und der Kommission 
jede zur Durchführung dieser Resolution benötigte Unter
stützung zu gewähren; 

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustellen, 
daß die Kommission und ihre Nebenorgane alle Dolmetsch
und Übersetzungsdienste in den Amtssprachen erhalten, und 
zu diesem Zweck vorrangig alle erforderlichen Ressourcen 
und Dienste zuzuweisen; 

16. beschließt die Aufnahme des Punktes "Bericht der 
Abrüstungskommission" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

B 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

BERICHT DER ABRÜSTUNGSKONFERENZ 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Abrüstungskonferenz", 

überzeugt, daß der Abrüstungskonferenz als dem einzigen 
Forum der internationalen Gemeinschaft für multilaterale 
Abrüstungsverhandlungen bei den Sachverhandlungen über 
vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale Rolle zukommt, 

in dieser Hinsicht die Auffassung vertretend, daß das 
derzeitige internationale Klima den multilateralen Verhand
lungen, die mit dem Ziel konkreter Ubereinkünfte geführt 
werden, zusätzlichen Anstoß verleihen wird, 
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Kenntnis nehmend von dem Beschluß der Abrüstungskon
ferenz, dem Ad-hoc-Ausschuß für das Verbot von Kernver
sueben ein Mandat zur Aushandlung eines solchen Verbots 
zu erteilen29

• 

mit Genugtuung Kennmis nehmend von den hisherigen 
Ergebnissen in bezug auf eine verbesserte und wirksame 
Arbeitsweise der Abrüstungskonferenz sowie von dem Be
schluß, außerhalb der kalendermäßigen Tagungen Kon
sultationen zu führen, mit dem Ziel, in der Zeit zwischen 
den Tagungen einen Konsens in der Frage ihrer Zusammen
setzung herbeizuführen, sowie von dem Beschluß, auf ihrer 
Tagung 1994 die Konsultationen über die Frage der Tages
ordnung fortzusetzen, 

1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als des 
einzigen Forums für multilaterale Abrüstungsverhandlungen, 
über das die internationale Gemeinschaft verfügt; 

2. begrüßt die Entschlossenheit der Abrüstungskonferenz, 
dieser Aufgabe im Lichte der Entwicklung der internationa
len Situation nachzukommen, mit dem Ziel, rasch wesentli
che Fortschritte in bezug auf die vorrangigen Gegenstände 
ihrer Tagesordnung zu erzielen; 

3. begrüßt außerdem den Beschluß der Abrüstungskon
ferenz, ihrem Ad-hoc-Ausschuß für ein Verbot von Kernver
suchen ein Mandat zur Aushandlung eines solchen Verbots 
zu erteilen; 

4. bittet die Abrüstungskonferenz nachdrücklich, zu 
einem Konsens zu gelangen, der die Erhöhung ihrer Mit
gliederzahl vor dem Beginn ihrer Tagung 1994 ermöglichen 
würde; 

5. unterstützt die laufende Überprüfung der Tagesord
nung, der Zusammensetzung und der Arbeitsmethoden der 
Abrüstungskonferenz; 

6. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
Abrüstungskonferenz für ihre Verhandlungen über zusätzli
che administrative, fachliche und Konferenzunterstützungs
dienste verfügt; 

7. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Tätigkeitsbericht vorzulegen; 

8. beschließt die Aufnahme des Punktes "Bericht der 
Abrüstungskonferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

4snS. Nukleare Rüstung Israels 

Die Generalversammlung. 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen, 

Kennmis nehmend von den einschlägigen Resolutionen, 
welche die Generalkonferenz der Internationalen Atom
energie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution 
GC(XXXVII)/RES/627 vom 1. Oktober 199334

, 

im Bewußtsein der jüngsten positiven Entwicklungen im 
Nahost-Friedensprozeß, 

1. fordert Israel auf, auf den Besitz von Kernwaffen zu 
verzichten und dem Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen" beizutreten; 

2. fordert die Staaten der Region auf, alle ihre kerntech
nischen Anlagen der Kemmaterialüberwachung der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu er
statten; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Nukleare 
Rüstung Israels" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48n9. Ühereinkommen über das Verbot oder die 
Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon
ventioneller Waffen, die übermäßige Verletzun
gen verursachen oder unterschiedslos wirken 
können 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 321152 vom 19. De
zember 1977, 35/153 vom 12. Dezember 1980, 36/93 vom 
9. Dezember 1981, 37n9 vom 9. Dezember 1982, 38/66 
vom 15. Dezember 1983, 39/56 vom 12. Dezember 1984, 
40/84 vom 12. Dezember 1985, 41150 vom 3. Dezember 
1986,42130 vom 30. November 1987, 43/67 vom 7. Dezem
ber 1988,45/64 vom 4. Dezember 1990,46/40 vom 6. De
zember 1991 und 47/56 vom 9. Dezember 1992, 

mit GenulJtuung darauf hinweisend, daß am 10. Oktober 
1980 das "Ubereinkommen über das Verbot oder die Be
schränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waf
fen, die übermäßige Verletzungen verursachen oder unter
schiedslos wirken können"" samt dem Protokoll über nicht 
entdeckbare Splitter (Protokoll 1)", dem Protokoll über das 
Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, 
Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Protokoll II)" so
wie dem Protokoll über das Verbot oder die Beschränkung 
des Einsatzes von Brandwaffen (Pmtokoll III)" angenommen 
wurde. 

sowie unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des 
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle gespielt 
hat, 

mit Genugtuung feststellend, daß das Übereinkommen und 
die drei dazugehörigen Protokolle nach Erfüllung der in 
Artikel 5 des Ubereinkommens genannten Bedingungen am 
2. Dezember 1983 in Kraft getreten sind, 

ferner unter Hinweis auf die von den Vertragsstaaten des 
Übereinkommens und der dazugehörigen Protokolle einge
gangene Verpflichtung, die darin genannten Ziele und 
Bestimmungen zu achten, insbesondere die im neunten 
Präambelabsatz des Übereinkommens genannten Bestimmun
gen betreffend den Wunsch, den Einsatz bestimmter kon
ventioneller Waffen zu verbieten oder weiter zu beschränken, 
sowie den Glauben, daß die in diesem Bereich erzielten 
positiven Ergebnisse die wichtigsten Abrüstungsgespräcbe 
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erleichtern können, mit dem Ziel, der Herstellung, Lagerung 
und Weitergabe solcher Waffen ein Ende zu setzen, 

feststellend, daß ach Artikel 8 des Übereinkommens 
Konferenzen einberu n werden können, um Änderungen des 
Übereinkommens od r eines dazugehörigen Protokolls zu 
prüfen, zusätzliche Protokolle über andere Kategorien 
konventioneller Waft n, die durch die bestehenden Protokol
le nicht erfaßt sind zu prüfen, die Tragweite und die 
Anwendung der Kon ention und der dazugehörigen Proto
kolle zu überprüfen nd etwaige Änderungsvorschläge oder 
zusätzliche Protokoll zu prüfen, 

mit Genugtuung fi ststellend, daß ein Vertragsstaat den 
Generalsekretär der ereinten Nationen gebeten hat, nach 
Artikel 8 Absatz 3 d s Übereinkommens eine Konferenz zur 
Überprüfung des Üb reinkommens und der dazugehörigen 
Protokolle einzuberu en und dabei der Frage der Schützen
abwehnninen Vorran einzuräumen, 

sowie feststellend daß auf internationalen Tagungen 
mögliche Beschränk gen des Einsatzes anderer Waffenkate
gorien erörtert word n sind, die durch das Übereinkommen 
und die dazugehö 'gen Protokolle derzeit nicht erfaßt 
werden, 

in Bekräftigung ih er Überzeugung, daß eine allgemeine 
und verifizierbare Y, reinbarung über das Verbot oder die 
Beschränkung des insatzes bestimmter konventioneller 
Waffen das Leid der ivilbevölkerung und der Kombattanten 
beträchtlich verringe n würde, 

in dem Wunsche, ie internationale Zusammenarbeit .uf 
dem Gebiet des Ve ts oder der Beschränkung des Ein
satzes bestimmter k nventioneller Waffen zu verstärken, 
insbesondere im Hin liek auf die Beseitigung von Minenfel
dern, Minen und Sp ngfallen, 

in dieser Hinsicht nter Hinweis auf ihre Resolution 4817 
vom 19, Oktober 19 3 über Hilfe bei der Minenräumung, 

1. nimmt mit Bej. iedigung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs 77, 

2. stellt mit Gen tuung fest, d.ß weitere Staaten das am 
10. April 1981 in N York zur Unterzeichnung aufgelegte 
"Übereinkommen ü r das Verbot oder die Beschränkung 
des Einsatzes best mmter konventioneller Waffen, die 
übermäßige Verletzu gen verursachen oder unterschiedslos 
wirken können" unt zeichnet, ratifiziert oder angenommen 
haben beziehungswe se ihm beigetreten sind; 

3. bittet naehdrü klieh ane Staaten, soweit nicht bereits 
geschehen, alles zu un, um möglichst bald Vertragspartei 
des Übereinkommen zu werden, sowie alle Nachfolgesta.
ten, geeignete Maß men zu ergreifen, damit schließlich 
alle Staaten Vertrags arteien des Ubereinkommens werden; 

4. fordert den G neralsekretär der Vereinten N.tionen in 
seiner Eigenschaft Verwahrer des Übereinkommens und 
der drei dazugehörig n Protokolle auf, die Generalversamm
lung regelmäßig übe Beitritte zu dem Übereinkommen und 
den Protokollen zu ntetrichten; 

5. begrüßt das a den Generalsekretär gerichtete Ersu
chen, zu einem geei neten Zeitpunkt, nach Möglichkeit im 
Jahr 1994, eine .. erprüfungskonferenz nach Artikel 8 
Absatz 3 des Überei kommens einzuberufen; 

6. ermutigt die Vertragsstaaten, den Generalsekretär zu 
ersuchen, so bald wie möglich eine Gruppe von Regierungs
sachverständigen zur Vorbereitung der Überpriifungskon
ferenz einzusetzen sowie die erforderliche Hilfe zu gewähren 
und die Bereitstellung von Diensten sicherzustellen, ein
schließlich der Ausarbeitung der erforderlichen analytischen 
Berichte für die Überprüfungskonferenz und die Sachver
ständigengruppe; 

7. fordert die Staaten auf, möglichst zahlreich an der 
Konferenz teilzunehmen, zu der die Vertragsstaaten inter
essierte nichtstaatliche Organisationen, insbesondere das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz, einladen können; 

8. beschließt die Aufnahme des Punktes "Überein
kommen über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die über
mäßige Verletzungen verursachen oder unterschiedslos 
wirken können lt in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/80. Antarktis-Frage 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Punktes "Antarktis-Frage", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 38/77 vom 15. De
zember 1983, 39/152 vom 17. Dezember 1984, 40/156 A 
und B vom 16. Dezember 1985, 41/88 A und B vom 
4. Dezember 1986,42/46 A und B vom 30. November 1987, 
43/83 A und B vom 7. Dezember 1988, 44/124 A und B 
vom 15. Dezember 1989 und 45/78 A und B vom 12. De
zember 1990, 46/41 A und B vom 6. Dezember 1991 und 
47/57 vom 9. Dezember 1992, 

sowie unter Hinweis auf die entsprechenden Absätze der 
Schlußdokumente, die von dem im Juni 1990 in Abuja 
abgehaltenen zweiten Treffen der Staaten der Südatlantischen 
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit's, der im 
August 1991 in Ist.nbul abgeh.ltenen Zwanzigsten Islami
schen Außenministerkonferenz", dem im Oktober 1991 in 
Harare abgehaltenen Treffen der Regierungschefs der 
Commonwealth-Länder'o und der im September 1992 in 
Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und 
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder'" verabschiedet 
wurden; 

unter Berücksichtigung der Aussprachen, die seit ihrer 
achtunddreißigsten Tagung über diesen Punkt stattgefunden 
haben, 

in Bekrilftigung des Grundsatzes, daß die internationale 
Gemeinschaft Anspruch darauf hat, Informationen über alle 
Aspekte der Antarktis zu erhalten, und daß die Vereinten 
Nationen gemäß den Resolutionen der Generalversammlung 
41188 A, 42/46 B, 43/83 A, 44/124 B, 45/78 A, 46/41 A und 
47/57 zur Sammelstelle für alle diese Informationen gemacht 
werden sollen, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Beratenden 
Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages, dem General
sekretär den Schluß bericht der vom I!. bis 20. November 
1992 in Venedig (Italien) abgehaltenen Siebzehnten Beraten
den Tagung des Antarktis-Vertrages vorzulegen, 
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im Bewußtsein der besonderen Bedeutung, die der Antark
tis für die internationale Gemeinschaft zukommt, unter 
anderem was den Weltfrieden und die internationale Si
cherheit, die Umwelt, ihren Einfluß auf die globalen Klima
verhältnisse, die Wirtschaft und die wissenschaftliche 
Forschung betrifft, 

sowie im Bewußtsein der Wechselbeziehung zwischen der 
Antarktis und den physikalischen, chemischen und biologi
schen Prozessen, die das gesamte Erdsystem regeln, 

mit Genugtuung darüber, daß immer mehr anerkannt wird, 
welchen bedeutenden Einfluß die Antarktis auf die Umwelt 
und die Ökosysteme der ganzen Welt ausübt, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß die Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung den Wert 
der Antarktis als Gebiet für die Durchführung wissenschaftli
cher Forschungsarbeiten, insbesondere soweit sie grundle
gend für das Verständnis der globalen Umwelt sind, aner
kannt hat8l

, 

ferner mit Genugtuung über die zunehmende Unterstüt
zung, so auch seitens einiger Beratender Vertragsparteien des 
Antarktis-Vertrages, für den Gedanken, aus der Antarktis ein 
Naturschutzgebiet oder einen Weltpark zu machen, um den 
Schutz und die Erhaltung ihrer Umwelt und der von ihr 
abhängenden und mit ihr verbundenen Ökosysteme zum 
Nutzen der gesamten Menschheit zu gewährleisten, 

mit Genugtuung darüber, daß die Notwendigkeit, die 
wissenschaftlichen Forschungsstationen in der Antarktis 
international zu koordinieren, damit unnötige Doppelarbeit 
und logistische Unterstützungseinrichtungen auf ein Mindest
maß reduziert werden, jetzt eher anerkannt wird, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß sich die internationale 
Gemeinschaft zunehmend mit der Antarktis befaßt und für 
diese interessiert, und überzeugt von den Vorteilen, die eine 
bessere Kenntnis der Antarktis für die gesamte Menschheit 
mit sich bringt, 

erneut erklärend, daß die Bewirtschaftung und Nutzung 
der Antarktis in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und im 
Interesse der Wahrung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit sowie der Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit zum Nutzen der gesamten Menschheit 
erfolgen sollte, 

überzeugt von der Notwendigkeit einer konzertierten 
internationalen Zusammenarbeit, um die Antarktis und die 
von ihr abhängenden Ökosysteme für künftige Generationen 
vor von außen herangetragenen Beeinträchtigungen der 
Umwelt zu schützen und zu bewahren, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs" über den Bericht der Siebzehnten Beratenden Tagung 
des Antarktis-Vertrages; 

2. begrüßt den Bericht des Generalsektetärs über den 
Zustand der Umwelt in der Antarktis" und ersucht den 
Generalsektetär, die Möglichkeiten zu sondieren, im Rahmen 
der vorhandenen Ressourcen Daten, die von verschiedenen 
Organisationen bei der Erstellung künftiger Jahresberichte 
eingehen, auszugsweise als offizielle Dokumente der Ver
einten Nationen zu veröffentlichen; 

3. weist - Kenntnis nehmend von der Mitarbeit einiger 
Sonderorganisationen und Programme der Vereinten Natio
nen auf der Siebzehnten Beratenden Tagung des Antarktis
Vertrages - von neuem auf die Notwendigkeit hin, daß der 
Generalsekretär beziehungsweise dessen Beauftragter zu den 
Tagungen der Beratenden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages eingeladen wird; 

4. legt - mit Genugtuung über den Beschluß der Bera
tenden Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages, Informa
tionen über die Siebzehnte Beratende Tagung des Antarktis
Vertrages zur Verfügung zu stellen - den Vertragsparteien 
nahe, dem Generalsektetär fortlaufend weitere Informationen 
und Dokumente über alle Aspekte der Antarktis zur Ver
fügung zu stellen, und ersucbt den Generalsektetär, der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
einen Evaluierungsbericht darüber vorzulegen; 

5. begrüßt die Verpflichtung, welche die Beratenden 
Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages nach Kapitel 17 der 
von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung verabschiedeten Agenda 21" eingegangen 
sind. wie in Artikel III des Antarktis-Vertrages" vorgese
hen, auch künftig 

a) sicherzustellen, daß Daten und Informationen von 
wissenschaftlichen Forschungsaktivitäten, die in der Antark
tis durchgeführt wurden, der internationalen Gemeinschaft 
frei zugänglich sind; 

b) den Zugang der internationalen wissenschaftlichen 
Welt und der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
zu solchen Daten und Informationen zu verbessern, ins~ 
besondere auch mittels der Förderung von in regelmäßigen 
Abständen veranstalteten Seminaren und Symposien; 

6. bittet die Beratenden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages nachdrücklich, auf den auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung erzielten 
Übereinkommen aufzubauen, insbesondere in der in Ziffer 5 
genannten Weise, und in diesem Zusammenhang aktiv die 
Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, ab 1994 mit möglichst 
breiter internationaler Beteiligung, so auch mit Beteiligung 
internationaler Organisationen wie den Vereinten Nationen, 
jährlich ein Seminar/Symposium zur Behandlung von Fragen 
im Zusammenhang mit der Umwelt zu veranstalten; 

7. bittet die Beratenden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages außerdem nachdrücklich, Überwachungs- und 
Durchführungsmechanismen zu schaffen, um die Einhaltung 
der im Madrider Umweltschutzprotokoll von 1991 enthalte
nen Bestimmungen zu gewährleisten; 

8. wiederholt - mit Genugtuung über das durch die 
Beratenden Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages in 
Übereinstimmung mit dem Madrider Protokoll ausgesproche
ne Verbot der Prospektion und des Abbaus von Bodenschät
zen in der Antarktis und ihrer Umgebung während der 
nächsten fünfzig Jahre - ihre Forderung, diesem Verbot 
dauernden Bestand zu geben; 

9. wiederholt außerdem ihre Forderung, daß jede 
Initiative zur Ausarbeitung einer internationalen Konvention 
zur Errichtung eines Naturschutzgebiets oder eines Weltparks 
in der Antarktis und den von ihr abhängigen und mit ihr 
verbundenen Ökosystemen unter voller Mitwirkung der 
internationalen Gemeinschaft ausgehandelt werden muß; 
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10. bekräftigt - jnit Genugtuung über die konkreten 
Schritte, die das SeJ<retariat mit der Veröffentlichung über 
die Antarktis durch die Hauptabteilung Presse und Informa
tion unternommen hat - die Notwendigkeit, der Öffent
lichkeit stärker vor, Augen zu führen, wie wichtig die 
Antarktis für das ök1system ist, und ersucht den Generalse
kretär in dieser Hin. ht, auf dem Weg über die Hauptabtei
lung Presse und In~ rmation im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen auch kü ftig einschlägige Unterlagen über die 
Antarktis bereitzuste len; 

11. legt den Bera nden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages nahe, ihre usammenarbeit zu verstärken, mit dem 
Ziel, die Zahl der wissenschaftlichen Stationen in der 
Antarktis zu reduzi ren, und den Fremdenverkehr durch 
transparente Umwel verträglichkeitsprüfungen wirksam zu 
bewältigen; 

12. bittet die inte ationale Gemeinschaft nachdrücklich, 
sicherzustellen, daß alle Aktivitäten in der Antarktis aus
schließlich der frle lichen wissenschaftlichen Forschung 
dienen und die Wo ng des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherhe t und den Schutz der Umwelt der 
Antarktis gewährlei ten sowie zum Nutzen der gesamten 
Menschheit durchge ··hrt werden; 

13. bittet nachdrü klich alle Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, mit dem neralsekretär in bezug auf Angelegen
heiten zusammenzu beiten, die die Antarktis betreffen; 

14. beschließt di Aufnahme des Punktes "Antarktis
Frage" in die vorlä fige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung. 

48/81. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

Festigung on Sicherheit und Znsammenarbeit 
in der Mit Imeerregion 

Die Generalversa mlung. 

unter Hinweis a f ihre einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere auch i re Resolution 47/58 vom 9. Dezember 
1992, 

erneut erklärend. aß die Festigung und Förderung des 
Friedens. der Siehe heit und der Zusammenarbeit in der 
Mittelmeerregion in rster Linie Sache der Mittelmeerländer 
ist, 

in Anbetracht de bisherigen Bemühungen der Mittel
meerländer und i r Entschlossenheit, den Prozeß des 
Dialogs und der Ko sultationen zu intensivieren, mit dem 
Ziel, die im Mittelm rraum bestehenden Probleme zu lösen 
und die Ursachen on Spannungen und die sich daraus 
ergebende Bedrohun von Frieden und Sicherheit zu beseiti
gen. 

sowie in Anbetrac t dessen, daß die Sicherheit im Mittel
meerraum unteilbar i t und daß eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Mittel eerländern. die auf die Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der 
Region gerichtet ist, wesentlich zur Stabilität, zum Frieden 
und zur Sicherheit i der Region beitragen wird, 

ferner in Anbetra ht dessen, daß die sich weltweit, ins
besondere in Europ und im Nahen Osten, vollziehenden 

positiven Entwicklungen dazu beitragen können, die Aus
sichten auf eine engere Zusammenarheit in allen Bereichen 
zwischen Europa und dem Mittelmeerraum zu verbessern. 

im Bewußtsein der jüngsten positiven Entwicklungen im 
Nahost-Friedensprozeß, 

ihrer Genugtuung Ausdruck verleihend über die zuneh
mende Einsicht in die Notwendigkeit gemeinsamer An
strengungen aller Mittelmeerländer zur Festigung der 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und umweltbezogenen 
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion, 

erneut erklärend. daß alle Staaten gehalten sind, zur 
Stabilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, 
und daß sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen 
der Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen86 zu achten, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Spannung und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in 
Teilen des Mittelmeerraums. die die Bemühungen um die 
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region 
behindern, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
zu diesem Punkt87

, 

I. erklärt erneut, daß die Sicherheit des Mittelmeerraums 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Welt
frieden und der internationalen Sicherheit verknüpft ist; 

2. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die von 
den Mittelmeerländern auch weiterhin unternommenen 
Bemühungen, aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen 
in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhaf
ter, mit medlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in 
der Region fortbestehenden Probleme beizutragen und somit 
den Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und 
die Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller 
Mittelmeerländer und das Recht der Völker auf Selbst
bestimmung zu achten, und fordert deshalb die uneinge
schränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung, 
der Nichtintervention, der Nichtanwendung und Nichtan
drohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des gewalt
samen Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und den 
einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen; 

3. würdigt die Bemühungen, die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um die Initiativen und Verhandlungen weiter
zuführen und Maßnahmen zu treffen, die die Vertrauens- und 
Sicherheits bildung wie auch die Abrüstung in der MitteI
meerregion fördern werden, und ermutigt sie, diese Bemü
hungen fortzusetzen; 

4. erkennt an, daß die Beseitigung der Unterschiede im 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand sowie 
anderer Hindernisse im Mittelmeerraum zur Festigung des 
Friedens. der Sicherheit und der Zusammenarbeit zwischen 
den Mittelmeerländern beitragen wird; 

5. ermutigt die Mittelmeerländer, ihre Zusammenarbeit 
zur Bekämpfung von terroristischen Aktivitäten, die eine 
ernste Bedrohung für den Frieden, die Sicherheit und die 
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Stabilität in der Region und somit für die Besserung der 
derzeitigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Situation darstellen, weiter zu verstärken; 

6. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen der im 
September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen 
Länder49

; 

7. nimmt außerdem Kenntnis von dem im Juli 1992 
verabschiedeten "Helsinki-Dokument 1992 - Herausforde
rung des Wandels""', mit dem die Staats- und Regierungs
chefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa übereingekommen sind, 
unter anderem ihre Zusammenarbeit mit den nichtteilneh
menden Mittelmeerstaaten und den Dialog mit ihnen auszu
weiten, um die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu 
fördern und dadurch die Stabilität in der Region zu erhöhen, 
mit dem Ziel, das Wohlstandsgefalle zwischen Europa und 
seinen Nachbarn im Mittelmeerraum zu verringern und die 
Ökosysteme des Mittelmeerraums zu schützen; 

8. nimmt ferner Kenntnis von den Hinweisen auf die 
Mittelmeerregion in den Ziffern 37 und 38 des Kommuni
ques, das auf dem vom 21. bis 25. Oktober 1993 in Limassol 
(Zypern) abgehaltenen Treffen der Regierungschefs der 
Commonwealth-Länder verabschiedet wurde89

; 

9. erinnert an die Beschlüsse, die auf der im Oktober 
1991 in Algier abgehaltenen Zweiten Ministertagung der 
Länder des westlichen Mittelmeerraums gefaßt wurden, und 
an den Beschluß zum bevorstehenden Gipfeltreffen der 
Länder des westlichen Mittelmeerraums, das in Tunis 
stattfinden soll; 

10. erinnert außerdem an die Schlußerklärung, die auf der 
im Januar 1990 in Tunis abgehaltenen ersten ordentlichen 
Tagung des Präsidialrats der Union des Arabischen Maghreb 
verabschiedet wurde90

; 

11. erinnert ferner an die am 25. Juni 1992 in Lissabon 
herausgegebene Erklärung des Europäischen Rates zu den 
europäisch-maghrebinischen Beziehungen91

, worin die 
Auffassungen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten zu den Grundsätzen und Maßnahmen 
unterstrichen werden, die geeignet sind, die Stabilität und 
Sicherheit zu festigen und den wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Fortschritt der Region zu fördern; 

12. nimmt Kenntnis von dem Schlußbericht des im 
November 1992 in Tunis abgehaltenen internationalen 
Symposiums über die Zukunft des Mittelmeerraums; 

13. nimmt Kenntnis von dem im Mai 1993 in Valletta 
abgehaltenen Seminar der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa über den Mittelmeerraum sowie 
von den beiden unter der Schinnherrschaft der Westeuropäi
schen Union im Oktober 1992 in Madrid beziehungsweise 
im März 1993 in Rom abgehaltenen Seminaren, die sich mit 
der Sicherheit und Zusammenarbeit im westlichen MitteI
meerraum beziehungsweise mit der südlichen Dimension der 
europäischen Sicherheit befaßten; 

14. erinnert an die Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
der im Juni 1992 in Malaga (Spanien) abgehaltenen ersten 
Interparlamentarischen Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit im Mittelmeerraum92

, die unter anderem 

einen pragmatischen Prozeß der Zusammenarbeit in Gang 
gesetzt hat, der allmählich an Kraft und Umfang zunehmen, 
eine positive und nicht umkehrbare Dynamik entwickeln und 
die Beilegung von Streitigkeiten erleichtern soll; 

15. befürwortet die unter den Mittelmeerländern nach wie 
vor gegebene breite Unterstützung für die Einberufung einer 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittei
meerraum sowie die laufenden regionalen Konsultationen zur 
Förderung geeigneter Voraussetzungen für ihre Einberufung; 

16. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über 
Möglichkeiten zur Festigung von Sicherheit und Zusammen
arbeit in der Mittelmeerregion vorzulegen; 

17. beschließt die Aufnahme des Punktes "Festigung von 
Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/82. Verwirklichung der Erklärung des Indischen 
Ozeans zur Friedenszone 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De
zember 1971 und auch unter Hinweis auf ihre Resolu
tion 47/59 vom 9. Dezember 1992 und andere diesbezügliche 
Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 
abgehaltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten 
des Indischen Ozeans93

, 

ferner unter Hinweis auf Kapitel III Ziffern 15 und 16 des 
Schlußdokuments, das von der im September 1992 in Jakarta 
abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und Regie
rungschefs der nichtgebundenen Länder verabschiedet 
wurde49

, 

feststellend, daß die Rivalität zwischen den Großmächten 
allmählich einer neuen und willkommenen Pha,e des 
Vertrauens und der Zusammenarbeit Platz macht und daß die 
Besserung des internationalen politischen Umfelds nach dem 
Ende des Kalten Krieges günstige Voraussetzungen für 
erneute umfassende multilaterale und regionale Anstrengun
gen zur Verwirklichung der Ziele des Friedens, der Si
cherheit und der Stabilität in der Region des Indischen 
Ozeans geschaffen hat, 

mit Genugtuung über die positiven Entwicklungen in den 
internationalen politischen Beziehungen, die Möglichkeiten 
zur Festigung des Friedens, der Sicherheit und der Zusam
menarbeit bieten und die sich in der Arbeit des Ad-hoc
Ausschusses für den Indischen Ozean niedergeschlagen 
haben, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit der Freiheit der Schiffahrt 
auf der Hohen See, so auch im Indischen Ozean, im Ein
klang mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen94

, 

in der Überzeugung, daß der Ad-hoc-Ausschuß seine 
Behandlung neuer Alternativansätze fortsetzen sollte, 
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nachdrücklich da;auj hinweisend, daß es notwendig ist, 
daß die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats und die 
wichtigsten schiffarn1treibenden Nutzer des Indischen Ozeans 
mit dem Ad-hoc-Allisschuß zusammenarbeiten und sich an 
seiner Arbeit beteilig~n, insbesondere zu einem Zeitpunkt, zu 
dem sich der Aussclluß aktiv mit der Aufgabe der Erarbei
tung neuer Alternatiyansätze befaßt, 

I. nimmt Kennt is von dem Bericht des Ad-hoc-Aus
schusses für den In . sehen Ozean95

; 

2. ersucht den -hoc-Ausschuß, ausgehend von seinen 
Beratungen auf der Tagung 1993 seine Behandlung neuer 
Alternativansätze ~ usetzen, mit dem Ziel, eine rasche 
Einigung zu erziel n, die dem Prozeß der verstärkten 
Zusammenarbeit u d der Gewährleistung von Frieden, 
Sicherheit und Stabi ilät in der Region des Indischen Ozeans 
neue Impulse gibt; 

3. fordert die s 'ndigen Mitglieder des Sicherheitsrats 
und die wichtigsten schiffahrttreibenden Nutzer des Indi
schen Ozeans auf, sich an der Arbeit des Ad-hoc-Aus
schusses zu beteilig n; 

4. bittet die Mi gliedstaaten, dem Generalsekretär bis 
zum 31. Mai 1994 i e Auffassungen zu neuen Alternativ
ansätzen zu unterhre teD, so auch zu denjenigen, die auf der 
Tagung 1993 des A -hoc-Ausschusses erörtert wurden und 
in dem Bericht des usschusses an die Generalversammlung 
enthalten sind; 

5. ersucht den eneralsekretär, bis zum 30. Iuni 1994 
einen Bericht vorzul gen, der auf den von den Mitgliedstaa
ten eingegangenen ntworten beruht; 

6. ersucht den -hoc-Ausschuß, 1994 eine Tagung von 
höchstens fünf Arbe tstagen abzuhalten; 

7. ersucht den d-hoc-Ausschuß außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
umfassenden Berich über die Durchführung dieser Resolu
tion vorzulegen; 

8. ersucht den eneralsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß 
auch weiterhin je e erforderliche Hi1fe zu gewähren, 
einschließlich der Breitstellung von Kurzprotokollen; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verwirklichung 
der Erklärung des In ischen Ozeans zur Friedenszone" in die 
vorläufige Tagesord ung ihrer neunundvierzjgsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/83. Üherprüf g der Verwirklichung der Erklärung 
über die F stigung der internationalen Sicherheit 

Die Generalvers lungt 

unter Hinweis a if ihre Resolution 2734 (XXV) vom 
16. Dezember 1970 u der Erklärung über die Festigung der 
internationalen Sic erheit sowie auf alle ihre früheren 
Resolutionen über ie Überprüfung der Verwirklichung der 
Erklärung, 

eingedenk der Sc lußdokumente der im September 1992 
in Iakarta abgehalte en Zehnten Konferenz der Staats- und 
Regierungschefs de nichtgebundenen Länder", 

ihre feste Auffassung bekundend, daß die Abrüstung, die 
internationale Entspannung, die Achtung des Völkerrechts 
und der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen, insbesondere der Grundsätze der souveränen 
Gleichheit der Staaten und der friedlichen Beilegung von 
Streitigkeiten sowie der Auflage, in den internationalen 
Beziehungen die Anwendung oder Androhung von Gewalt 
zu unterlassen, die Achtung des Rechts auf Selbstbestim
mung und nationale Unabhängigkeit, wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung, die Beseitigung aller Formen der 
Beherrschung und die Achtung der grundlegenden Men
schenrechte und Grundfreiheiten sowie die Notwendigkeit, 
die Umwelt zu erhalten, untereinander eng zusammenhängen 
und die Grundlage für dauerhaften und stabilen Frieden und 
Sicherheit in der Welt bilden, 

eifreut über die positiven Veränderungen, die sich in 
jüngster Zeit in der internationalen Landschaft vollzogen 
haben und für die das Ende des Kalten Krieges und die 
Entspannung auf weltweiter Ebene und der sich abzeichnen
de neue Geist in den Beziehungen zwischen den Staaten 
kennzeichnend sind, 

sowie eifreut über den weiter andauernden Dialog zwi
schen den Großmächten, der sich positiv auf die Entwick
lungen in der Welt auswirkt, und mit dem Ausdruck ihrer 
Hoffnung, daß diese Entwicklungen zu einem Abgehen von 
strategischen Doktrinen, die auf dem Einsatz von Kernwaf
fen beruhen, und zur Beseitigung von Massenvernichtungs
waffen führen und somit einen wirklichen Beitrag zur 
weltweiten Sicherheit leisten werden, 

mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß die positiven 
Entwicklungen, die in Europa ihren Anfang genommen 
haben, wo unter der Schirmherrschaft der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ein neues System 
der Sicherheit und Zusammenarbeit aufgebaut wird, von 
Erfolg gekrönt sein und auch auf die nichtteilnehmenden 
Mittelmeerländer ausgedehnt werden und zu ähnlichen Ent
wicklungen in anderen Teilen der Welt führen werden, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die 
Bedrohung, die das Wiederaufleben von Doktrinen der 
rassischen Überlegenheit oder Exklusivität und die heutigen 
Formen und Manifestationen des Rassismus und der Frem
denfeindlichkeit für den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit darstellen könnten, 

betonend, daß die internationale Sicherheit durch die 
Abrüstung, insbesondere die nukleare Abrüstung, die 
schließlich zur Beseitigung aller Kernwaffen führt, und durch 
eine Begrenzung der qualitativen und quantitativen Eskala
tion des Wettrüstens gefestigt werden muß, 

in der Erwägung, daß Frieden und Sicherheit neben 
politischen und militärischen Voraussetzungen auch von 
sozioökonomischen Faktoren abhängen, 

sowie in der Erwägung, daß das Recht und die Ver
antwortung, die Welt für alle sicher zu machen, auch von 
allen gemeinschaftlich wahrgenommen werden sollte, 

sowie betonend, daß die Vereinten Nationen ein grund1e
gendes Instrument für die Regelung der internationalen 
Beziehungen und die Lösung globaler Probleme zur Wah
rung und wirksamen Förderung des Friedens und der 
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Sicherheit, der Abrüstung und der sozialen und wirtschaftli
chen Entwicklung sind, 

1. bekräftigt die unveränderte Gültigkeit der Erklärung 
über die Festigung der internationalen Sicherheit und fordert 
aUe Staaten auf, einen wirksamen Beitrag zu ihrer Verwirkli
chung zu leisten; 

2. bekritftigt außerdem, daß aUe Staaten in ihren inter
nationalen Beziehungen die in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Grundsätze achten müssen; 

3. betont, daß bis zur Herstellung eines dauerhaften und 
stabilen universalen Friedens auf der Grundlage einer 
umfassenden, tragfähigen und leicht anwendbaren Struktur 
der internationalen Sicherheit der Friede, die Herbeiführung 
der Abrüstung und die Beilegung von Streitigkeiten mit 
friedlichen Mitteln auch künftig die vorrangigste und 
wichtigste Aufgabe der internationalen Gemeinschaft ist; 

4. [ordert alle Staaten auf, die Anwendung oder An
drohung von Gewal~ Aggression, Intervention, Einmischung, 
alle Formen von Terrorismus, Unterdrückung, die Besetzung 
anderer Länder beziehungsweise alle politischen und wirt
schaftlichen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Sou
veränität, die territoriale Unversehrtheit, die Unabhängigkeit 
und Sicherheit anderer Staaten sowie die ständige Souveräni
tät der Völker über ihre natürlichen Ressourcen verletzen; 

5. bittet alle Regierungen nachdrücklich, sofort Maßnah
men zu ergreifen und wirksame Politiken auszuarbeiten, um 
allen Formen und Manifestationen des Rassismus, der 
Fremdenfeindlichkeit oder damit zusammenhängender 
Intoleranz vorzubeugen beziehungsweise diese zu bekämp
fen; 

6. [ordert, daß dort wo es angebracht erscheint, regionale 
Dialoge geführt werden, um Sicherheit und wirtschaftliche, 
umweltpolitische, soziale und kulturelle Zusammenarbeit zu 
fördern, unter Berücksichtigung der Besonderheiten jeder 
Region; 

7. betont, daß auf dem Gebiet der Abrüstung ein 
globales und gleichzeitig auch ein regionales Vorgehen 
geboten ist, um Frieden und Sicherheit auf regionaler und 
internationaler Ebene zu fördern; 

8. bekräftigt die grundlegende Rolle der Vereinten 
Nationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit und bringt die Hoffnung zum Aus
druck, daß sie sich im Einklang mit der Charta auch künftig 
mit aUen Bedrohungen des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit befassen werden; 

9. bittet nachdrücklich alle Staaten, weitere Sofort
maßnahmen zu ergreifen, die darauf gerichtet sind, das in 
der Charta vorgesehene System der kollektiven Sicherheit zu 
fördern und wirksam zu nutzen sowie das Wettrüsten 
tatsächlich anzuhalten, mit dem Ziel, eine allgemeine und 
vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kon
troUe herbeizuführen; 

10. betont außerdem, daß es dringend notwendig ist, als 
grundlegende Voraussetzung für die Festigung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit für eine gerechte
re Entwicklung der Weltwirtschaft und für den Ausgleich der 
derzeitigen Asymmetrie und Ungleichheit in der wirtschaftli-

ehen und technischen Entwicklung zwischen den entwickel
ten Ländern und den Entwicklungsländern zu sorgen; 

11. vertritt die Auffassung, daß die Achtung und Förde
rung der grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten 
sowie die Anerkennung des unveräußerlichen Rechts der 
Völker auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit festigen 
werden, und bekräftigt die Rechtrnäßigkeit des Kampfes der 
unter fremder Besetzung lebenden Völker und deren unver
äußerliches Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängig
keit; 

12. bekräftigt außerdem, daß die Demokratisierung der 
internationalen Beziehungen eine zwingende Notwendigkeit 
ist, und unterstreicht ihre Überzeugung, daß die Vereinten 
Nationen den besten Rahmen für die Förderung dieses Ziels 
bieten; 

13. bittet die Mitgliedstaaten, ihre Auffassungen zur Frage 
der Verwirklichung der Erklärung über die Festigung der 
internationalen Sicherheit, insbesondere unter Berücksichti
gung jüngerer positiver Entwicklungen in dem politischen 
und Sicherheitsklima in der Welt darzulegen, und ersucht 
den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung ausgehend von den eingegangenen 
Antworten einen Bericht vorzulegen; 

14. beschließt die Aufnahme des Punktes "Überprüfung 
der Verwirklichung der Erklärung über die Festigung der 
internationalen Sicherheit" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer fünfzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48184. Wahrung der internationalen Sicherheit 

A 

WAHRUNG DER INTERNATIONALEN SICHERHEIT 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/60 B vom 9. Dezem
ber 1992 über die Wahrung der internationalen Sicherheit, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/54 G vom 
8. April 1993, in der sie unter anderem beschloß, daß sich 
der Erste Ausschuß der Generalversammlung im Rahmen 
seiner Bemühungen, den neuen Gegebenheiten der inter
nationalen Sicherheit Rechnung zu tragen, auch weiterhin 
mit Fragen der Abrüstung und damit zusammenhängenden 
Fragen der internationalen Sicherheit beschäftigen soll, 

mit Genugtuung über die Entspannung auf weltweiter 
Ebene und den sich abzeichnenden neuen Geist in den 
Beziehungen zwischen den Nationen infolge des Endes des 
Kaltes Krieges und der bipolaren Konfrontation, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis über die 
neuen Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, die anhaltenden Spannungen in einigen Regionen 
und die sich abzeichnenden neuen Konflikte, 

dankbar verweisend auf die in den Berichten des General
sekretärs mit dem Titel "Agenda für den Frieden"" und 
"Neue Dimensionen der Rüstungsregelung und der AbTÜ-
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stung in der Ära nac~ dem Kalten Krieg"23 enthaltenen Ideen Frieden erhalten und die internationale Sicherheit gefestigt 
und Vorschläge, d~ren Ziel darin besteht, die potentielle wird; 
Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der vor
beugenden Diplomatie, der Friedensschaffung, der Friedens
sicherung, der Friedenskonsolidierung in der Konfiiktfolge
zeit sowie auf dem :Gebiet der multilateralen Abrüstung zu 
verstärken, 

in Bekräftigung r Wichtigkeit multilateraler Mechanis
men auf den Gebiet n der Abrüstung sowie des Weltftiedens 
und der internation len Sicherheit, 

eingedenk des e scheidenden Beitrags, den Fortschritte 
auf dem Gebiet de Abrüstung, der Rüstungskontrolle, der 
Nichtverbreitung, d r Transparenz bei Waffentransfers und 
vertrauenbildende aßnahmen zur Wahrung des Welt
ftiedens und der in rnationalen Sicherheit leisten können, 

nachdrücklich da uf hinweisend, daß in bezug auf den 
Weltftieden und die internationale Sicherheit eine ganzheitli
che Betrachtungsw ise geboten ist und daß sich die An
strengungen, die die internationale Gemeinschaft unternimmt, 
um Frieden, Gerec tigkeit, Stabilität und Sicherheit herzu
stellen, nicht nur a f militärische Fragen erstrecken dürfen, 
sondern auch auf die entsprechenden politischen, wirt
schaftlichen. sozia en, humanitären sowie umwelt- und 
entwicklungs bezog nen Aspekte, 

erfreut über die auf der Abrüstungskonferenz erzielten 
Fortschritte im Hi blick auf Verhandlungen über einen 
umfassenden Vertr über das Verbot von Kemversuchen, 

unter Betonung er Wichtigkeit globaler und regionaler 
Ansätze zur Abrüst ng, die zur Förderung des Friedens und 
der Sicherheit auf regionaler und internationaler Ebene 
verfolgt werden sol ten, 

in Bekräftigung r Notwendigkeit, den in der Charta der 
Vereinten N atione vorgesehenen Mechanismus für die 
kollektive Sicherhe t zu stärken, 

in Bekräftigung i rer Überzeugung, daß alle Mitgliedstaa
ten die dem Sicherh itsrat von der Charta zugewiesene Rolle 
bei der Wahrung d s Weltftiedens und der internationalen 
Sicherheit befürwo en und unterstützen sollten, 

I. erklärt eme t, daß die Vereinten Nationen sich mit 
dem Ende des Kalt n Krieges und der bipolaren Konfronta
tion neuen Aufga n auf dem Gebiet der Wahrung des 
Weltfriedens und d r internationalen Sicherheit gegenüber
sehen; 

2. erkennt an, aß wirksame, dynamische und flexible 
Maßnahmen im E nklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen ergriffen werden mtissen, um Bedrohungen des 
Friedens zu verhi rn und zu beseitigen und Angriffs
handlungen und an ere Friedensbrüche zu unterbinden, und 
daß insbesondere aßnahmen zur Konsolidierung, Wahrung 
oder Wiederherstel ung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherh t ergriffen werden müssen; 

3. unterstreicht ihr Eintreten für die vorbeugende 
Diplomatie und d· Notwendigkeit, geeignete politische 
Mechanismen zur mgehenden Lösung von Streitigkeiten 
und zur rechtzeiti en und friedlichen Beilegung jeder 
Situation zu entwic eIn, die freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen den St n abträglich sein könnte, damit der 

4. unterstreicht die Notwendigkeit der vollständigen 
Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats; 

5. erkennt außerdem an, daß ihr eine wichtige Aufgabe 
zufällt, wenn es darum geht, in enger Zusammenarbeit und 
Koordinierung mit dem Sicherheitsrat und dem General
sekretär im Einklang mit der Charta bei der Bereinigung von 
Situationen mitzuhelfen, die zu internationalen Reibungen 
oder Streitigkeiten führen könnten; 

6. unterstreicht die sehr wichtige Rolle der regionalen 
Abmachungen und Organisationen und erkennt die Notwen
digkeit an, ihre Bemühungen mit den Bemühungen der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Wahrung des 
Weltftiedens und der internationalen Sicherheit zu koor
dinieren; 

7. bittet alle Staaten nachdrUcklich, sich um nachhaltige 
Fortschritte auf dem Gebiet der Abrüstung, der Rüstungskon
trolle, der Nichtverbreitung, der Transparenz bei Waffen
transfers und den vertrauenbildenden Maßnahmen zu 
bemühen, die einen entscheidenden Beitrag zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit leisten 
können; 

8. erkennt ferner an, wie wichtig humanitäre Über
legungen in Konfliktsituationen sind, und begrüßt die 
zunehmende Rolle des Systems der Vereinten Nationen bei 
der Gewährung humanitärer Hilfe; 

9. beschließt, sich auch weiterhin mit der Frage der 
Wahrung der internationalen Sicherheit zu befassen, und 
bittet die Mitgliedstaaten, ihre Auffassungen betreffend die 
weitere Behandlung dieser Frage vorzulegen; 

10. beschließt außerdem die Aufnahme des Punktes 
"Wahrung der internationalen Sicherheit" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

B 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

HERSTELLUNG GUTNACHBARLICHER BEZIEHUNGEN 
ZWISCHEN DEN BALKANSTAATEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970, deren Anlage die Erklärung über völker
rechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen enthält, und ihre Resolution 
46/62 vom 9. Dezember 1991, 

in Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß alle Nationen als 
gute Nachbarn in Frieden miteinander leben sollten, 

betonend, wie dringlich die Konsolidierung des Balkans 
als Region des Friedens, der Sicherheit, der Stabilität und 
der Gutnachbarlichkeit ist, wodurch zur Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit beigetragen wird 
und so die Aussichten auf eine bestandfähige Entwicklung 
und Prosperität seiner Völker verbessert werden, 
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Kennmis nehmend von dem Wunsch der Balkanstaaten, 
gutnachbarliche Beziehungen untereinander und freund
schaftliche Beziehungen mit allen Nationen im Einklang mit 
der Charta herzustellen, 

t. fordert alle Balkanstaaten auf, sich um die Förderung 
gutnachbarlicher Beziehungen zu bemühen und unablässig 
einseitige und gemeinsame Aktivitäten durchzuführen, vor 
allem je nach Bedarf auch vertrauenbildende Maßnahmen, 
insbesondere im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa; 

2. betont, wie wichtig es ist, daß alle Balkanstaaten die 
gegenseitige Zusammenarbeit auf allen Gebieten fOrdern, 
namentlich unter anderem auf dem Gebiet des Handels und 
anderer Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, des 
Verkehrs- und Nachrichtenwesens, des Umweltschutzes, der 
Förderung demokratischer Prozesse, der Förderung der 
Menschenrechte und der Herstellung kultureller und sportli
cher Beziehungen; 

3. unterstreicht, daß eine stärkere Einbeziehung der 
Balkanstaaten in die Kooperationsmechanismen auf dem 
europäischen Kontinent einen positiven Einfluß auf die 
politische und wirtschaftliche Situation der Region sowie auf 
die gutnachbarlichen Beziehungen zwischen den Balkanstaa
ten haben wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der 
Mitgliedstaaten, insbesondere der Mitgliedstaaten der 
Balkanregion, und der internationalen Organisationen sowie 
der zuständigen Organe der Vereinten Nationen in bezug auf 
die Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen in der Region 
und die Maßnahmen und vorbeugenden Aktivitäten ein
zuholen, die darauf gerichtet sind, bis zum Jahr 2000 eine 
stabile Zone des Friedens und der Zusammenarbeit auf dem 
Balkan zu schaffen; 

5. beschließt die Behandlung des diesbezüglichen 
Berichts des Generalsekretärs auf ihrer fünfzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/85. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kari
bik (Tlatelolco-Vertrag) gescbaffenen Recbts
ordnung 

Die Generalversammlung I 

unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 1911 
(XVill) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum 
Ausdruck gebracht hat, daß die Staaten Lateinamerikas die 
geeigneten Maßnahmen treffen werden. um einen Vertrag 
abzuschließen, der Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, 

sowie unter Hinweis darauf. daß sie in derselben Resolu
tion ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hat, daß nach 
Abschluß eines solchen Vertrages alle Staaten, insbesondere 
die Kernwaffenstaaten, im Hinblick auf die erfolgreiche 
Verwirklichung seiner friedlichen Ziele voll zusammen
arbeiten werden, 

in Anbetracht dessen, daß sie in ihrer Resolution 2028 
(XX) vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehm
baren Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten 

und Verpflichtungen zwischen den Kernwaffenstaaten und 
Staaten, die keine solchen Waffen besitzen, aufgestellt hat, 

unter Hinweis darauf, daß der Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelol
co-Vertrag)" am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur 
Unterzeichnung aufgelegt wurde, 

sowie unter Hinweis darauf, daß in der Präambel zum 
Tlatelolco-Vertrag festgestellt wird, daß militärisch ent
nuklearisierte Zonen kein Selbstzweck sondern vielmehr eine 
Möglichkeit sind, um später eine allgemeine und vollständige 
Abrüstung zu erzielen. 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 
2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag 
mit besonderer Genugtuung als ein Ereignis von historischer 
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen und die Förderung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit begrüßt hat, 

eingedenk dessen, daß der Tlatelolco-Vertrag für alle 
souveränen Staaten Lateinamerikas und der Karibik zur 
Unterzeichnung aufliegt, und daß er zwei Zusatzprotokolle 
enthält, die zur Unterzeichnung aufliegen für Staaten, die de 
jure oder de facta völkerrechtlich verantwortlich sind für 
Gebiete, die im Anwendungsbereich des Vertrages liegen, 
beziehungsweise für Kernwaffenstaaten, 

sowie eingedenk dessen, daß der Tlatelolco-Vertrag mit 
dem Beitritt von Dominica im Jahre 1993 für fünfund
zwanzig souveräne Staaten der Region in Kraft ist, 

unter Hinweis darauf, daß das ZusatzprotokollI seit 1992 
für alle Staaten in Kraft ist, die de jure oder de facta 
völkerrechtlich verantwortlich sind für Gebiete, die im 
Anwendungsbereich des Vertrages liegen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß das Zusatzprotokoll II seit 
1974 für die fünf Kernwaffenstaaten in Kraft ist, 

eingedenk dessen, daß die internationalen Verhältnisse für 
die Festigung der mit dem Tlatelo1co-Vertrag geschaffenen 
Rechtsordnung jetzt günstiger sind, 

ferner unter Hinweis darauf, daß die Generalkonferenz der 
Organisation für das Verbot von Kernwaffen in Latein
amerika und der Kari bik 1992 einen von Argentinien, 
Brasilien, Chile und Mexiko gemeinsam unterbreiteten 
Katalog von Änderungen des Tlatelolco-Vertrags" gebilligt 
und zur Unterzeichnung aufgelegt hat, mit dem Ziel, das 
volle Inkrafttreten dieses Rechtsaktes zu ermöglichen, 

mit Befriedigung über die am 27. und 28. Mai 1993 in 
Mexiko-Stadt abgehaltene dreizehnte ordentliche Tagung der 
Generalkonferenz, 

feststellend, daß die Regierung Kubas erklärt hat, sie sei 
im Interesse der regionalen Einheit bereit, den Tlatelolco
Vertrag zu unterzeichnen, sobald alle Staaten in der Region 
die mit diesem Vertrag eingegangenen Verpflichtungen 
angenommen haben, 

unter Berücksichtigung der von der Delegation Brasiliens 
auf der genannten Tagung der Generalkonferenz abgegebe
nen Erklärung, in der es hieß, daß das volle Inkrafttreten des 
Tlatelolco-Vertrages für Argentinien, Brasilien und Chile 
unmittelbar bevorstehe, 
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sowie mit Genug uung feststellend, daß die Regierung 
Mexikos am 1. Sept mber 1993 für Mexiko als ersten Staat 
die Ratifikationsurku de betreffend die von der Generalkon
ferenz am 26. Aug st 1992 in ihrer Resolution 290 (VII) 
gebilligten Änderun en" der Artikel 14, 15, 16, 19 und 20 
des Tlatelolco-Vertr ges hinterlegt hat, 

1. begrüßt die onkreten Schritte, die von mehreren 
Ländern der Region m Laufe des vergangenen Jabres unter
nommen wurden, u die mit dem Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen in teinamerika und der Karibik (TlateloI
co-Vertrag) geschaffl ne Rechtsordnung für die militärische 
Entnuklearisierung festigen; 

2. nimmt mit B iedigung Kenntnis von der gemein
samen Erklärung de Regierungen Argentiniens, Brasiliens 
und Chiles, wonac das Inkrafttreten des Tlatelolco-Ver
trages für diese drei Länder unmittelbar bevorsteht; 

3. bittet nachdr' cWch die Länder der Region, soweit 
nicht bereits gesche en, ihre Ratifikation,urkunden betref
fend die von der Ge eralkonferenz der Organisation für das 
Verbot von Kernwaf en in Lateinamerika und der Karibik in 
ihren Resolutionen 67 (E-V) vom 3. Juli 1999, 268 (XII) 
vom 10. Mai 1991 und 290 (VII) vom 26. August 1992 
gebilligten Änderun en des Tlatelolco-Vertrages zu hinter
legen; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Festigung der 
mit dem Vertrag . ber das Verbot von Kernwaffen in 
Lateinamerika und d r Karibik (TlateloJco-Vertrag) geschaf
fenen Rechtsordnun " in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten agung. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/86, Schaffung e ner kernwaffenfreien Zone in Afrika 

Die Generalvers mlung, 

eingedenk der E klärung über die Entnuklearisierung 
Afrikas", die von d r Versammlung der Staats- und Regie
rungschefs der Org nisation der afrikanischen Einheit auf 
ihrer im Juli 1964 in Kairo abgehaltenen ersten ordentlichen 
Tagung verabschied t wurde, in der die Staats- und Regie
rungschefs sich feier ich bereit erklärt haben, sich durch eine 
unter der Schinnh rrschaft der Vereinten Nationen zu 
schließende interna ionale Übereinkunft zu verpflichten, 
Kernwaffen weder erzustellen noch die Verfügungsgewalt 
darüber zu erwerbe , 

unter Hinweis au ihre Resolutionen 1652 (XVI) vom 
24. November 1961 nd 47n6 vom 15. Dezember 1992, ihre 
erste und letzte Res lution zu dieser Frage. sowie auf alle 
ihre vorangehenden Resolutionen über die Verwirklichung 
der Erklärung über ie Entnuklearisierung Afrikas, 

in dem Wunsche, oe Umsetzung der Bestimmungen in den 
Ziffern 60 bis 63 de Schlußdokuments der zehnten Sonder
tagung der General rsammlung' sicherzustellen, 

mit der Aufforde ng an alle Staaten, den afrikanischen 
Kontinent und die u liegenden Gebiete als kernwaffenfreie 
Zone zu betrachten nd zu respektieren, 

eingedenk der R solutionen CMJRes.1342 (LIV)" und 
CMJRes.1395 (LVI Rev.l 99 über die Verwirklichung der 

Erklärung über die Entnuklearisierung Afrikas, die vom 
Ministerrat der Organisation der afrikanischen Einheit auf 
seiner im Mai und Juni 1991 in Abuja und im Juni 1992 in 
Dakar abgehaltenen vierundfünfzigsten beziehungsweise 
sechsundfünfzigsten ordentlichen Tagung verabschiedet 
wurden, 

im Hinblick darauf, daß die Regierung Südafrikas am 
10. Juli 1991 dem Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen" beigetreten ist, mit der Internationalen Atom
energie-Organisation ein Abkommen über die Kernmaterial
überwachung geschlossen hat, das am 16. September 1991 
in Kraft getreten ist, und sich zur raschen und vollinhaltli
chen Durchführung dieses Abkommens verpflichtet hat, 

sowie im Hinblick auf die Ankündigung Südafrikas, daß es 
vor dem Beitritt zu dem Vertrag über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sein nukleares Abschreckungspotential 
freiwillig aufgegeben habe, und auf seine ständige Einladung 
an die Internationale Atomenergie-Organisation, die Aktivitä
ten und Anlagen seines ehemaligen Kernwaffenprogramms 
zu inspizieren und dessen Offenlegung nachzuprüfen, 

unter Hinweis auf die Resolution GC(XXXVII)/RES/625 
über eine kernwaffenfreie Zone in Afrika, die am I. Oktober 
1993 von der Generalkonferenz der Internationalen Atom
energie-Organisation verabschiedet wurde Loo, 

betonend, daß die vollständige Offenlegung der kern
technischen Anlagen und des Kernmaterials Südafrikas für 
den Frieden und die Sicherheit der Region und für den 
Erfolg der lobenswerten Bemühungen unerläßlich ist, die die 
afrikanischen Staaten im Hinblick auf die Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in Afrika unternehmen, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die auf der dritten 
Tagung der Sachverständigengruppe zur Ausarbeitung des 
Entwurfs eines Vertrages oder eines Übereinkommens über 
die Enmuklearisierung Afrikas erzielt worden sind, die von 
den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Organi
sation der afrikanischen Einheit veranstaltet und vom 5. bis 
8. April 1993 in Harare abgehalten wurde, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Dritten Tagung 
der Sachverständigengruppe zur Ausarbeitung des Entwurfs 
eines Vertrages oder eines Übereinkommens über die 
Entnuklearisierung Afrikas'OI; 

2. erklärt erneut, daß die Verwirklichung der von der 
Versammlung der Staat,- und Regierungschefs der Organisa
tion der afrikanischen Einheit verabschiedeten Erklärung 
über die Entnuklearisierung Afrikas ein wichtiger Schritt zur 
Verhinderung der Verbreitung von Kernwaffen und zur För
derung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
wäre; 

3. wiederholt nachdrücklich ihre Aufforderung an alle 
Staaten, den afrikanischen Kontinent und die umliegenden 
Gebiete als kernwaffenfreie Zone zu betrachten und zu 
respektieren; 

4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generaldirektors 
der Internationalen Atomenergie-Organisation über die 
Verifikationstätigkeiten der Organisation in Südafrika""; 

5. fordert Südafrika auf, sein mit der Internationalen 
Atomenergie-Organisation geschlossenes Abkommen über 
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die Kernmaterialüberwachung auch weiterhin vollinhaltlich 
durchzuführen; 

6. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus für 
die Sorgfalt. mit der er der Organisation der afrikanischen 
Einheit tatkräftige Hilfe bei der Veranstaltung der Tagungen 
der genannten Sachverständigen gruppe gewährt hat; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit die geeigneten Maß. 
nahmen zu treffen, um es der von den Vereinten Nationen in 
Zusammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit bestimmten Sachverständigengruppe zu ermöglichen, 
1994 in Windhuk und Addis Abeba zu tagen, um den 
Entwurf eines Vertrages über eine kernwaffenfreie Znne in 
Afrika endgültig fertigzustellen, und den Wortlaut des 
Vertrages der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzig
sten Tagung unter einem Tagesordnungspunkt "Endgültiger 
Wortlaut eines Vertrages über eine kernwaffenfreie Znne in 
Afrika" vorzulegen; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
die Fortschritte Bericht zu erstatten, die der Generaldirektor 
der Internationalen Atomenergie-Organisation im Hinblick 
auf die Gewährleistung der vollinhaltlichen Durchführung 
des mit Südafrika geschlossenen Abkommens über die 
Kernmaterialüberwachung erzielt hat. 

81. Plenarsitzung 
16. Dezember 1993 

48/87. Rationalisierung der Arbeit des Ausschnsses für 
Abrüstnng und internationale Sicherheit (Erster 
Ansschnß) 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/54 G vom 8. April 
1993, insbesondere Ziffer 2, in der der Vorsitzende des 
Ersten Ausschusses ersucht wurde, seine Konsultationen über 
die weitere Rationalisierung der Arbeit und über die effekti
ve Aufgabenwahrnehmung seitens des Ausschusses fort
zusetzen und dabei alle Auffassungen und Vorschläge zu 
berücksichtigen, die dem Ausschuß vorgelegt werden, 
einschließlich derjenigen, die mit der Zusammenfassung der 
Tagesoronungspunkte nach Themen zusammenhängen, 

sowie unter Hinweis auf die laufenden Anstrengungen der 
Generalversammlung zur Neubelebung ihrer Tätigkeit und 
ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom 
17. August 1993, 

eingedenk dessen, daß den Vereinten Nationen eine 
zentrale Rolle und Hauptverantwortung auf dem Gebiet der 
Abrüstung und der internationalen Sicherheit zukommt, 

unter Hinweis auf das Schlußdokument der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung', der ersten Sonderta
gung über Abrüstung, und die darin festgelegten Ziele und 
Prioritäten sowie die Fortschritte, die im Hinblick auf diese 
Ziele auf dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung und Abrü
stung erzielt worden sind, 

ermutigt durch das veränderte politische Klima in der Zeit 
nach dem Kalten Krieg, das weiteren bilateralen, regionalen 
und multilateralen Abrüstungsbemühungen förderlich ist, und 

im Bewußtsein der sich daraus ergebenden Notwendigkeit 
einer Anpassung der Tätigkeit der Vereinten Nationen, so 
auch ihrer mit der Abrüstung und der internationalen 
Sicherheit zusammenhängenden Tätigkeit, 

in dem Wunsche, die Effektivität der Abrüstungsein
richtungen der Vereinten Nationen zu steigern, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, engere Wechselbezie
hungen zwischen Fragen der Abrüstung und Rüstungs
regelung und dem umfassenderen Kontext der internationalen 
Sicherheit herzustellen, 

ermutigt durch die Anstrengungen, die der Generalsekre
tär unternimmt, die Leistungsfähigkeit des Sekretariats zu 
stärken, damit es seine Aufgaben wirksam wahrnehmen 
kann, 

1. beschließt, die Wirksamkeit des Ersten Ausschusses 
zu steigern durch 

a) ein systematischeres Herangehen an die Abrüstungs
fragen und die damit zusammenhängenden Fragen der 
internationalen Sicherheit; 

b) die Rationalisierung seiner Arbeitsweise und, als erster 
Schritt in dieser Richtung, die Förderung einer eingehende
ren und gezielteren Erörterung der verschiedenen Tagesard
nungspunkte; 

c) eine jährliche Überprüfung der für seine Tätigkeit 
vorgesehenen Zeit und Mittel; 

2. beschließt außerdem im Zusammenhang mit der 
Neugliederung und Neugestaltung der jährlichen Tagesord
nung des Ersten Ausschusses und zur Förderung eingehende
rer und gezielterer Erörterungen einen themen bezogenen 
Ansatz zu wählen, aufgrund dessen die von den Mitglied
staaten vorgelegten Gegenstände in breite Themenbereiche 
zusammengefaßt werden, wie beispielsweise 

a) Kernwaffen; 

b) andere Massenvernichtungswaffen; 

c) konventionelle Waffen; 

<f) regionale Abrüstung und regionale Sicherheit; 

e) vertrauenbildende Maßnahmen, einschließlich Trans-
parenz auf dem Gebiet der Rüstungen; 

fj Weltraum (Abrüstungsaspekte); 

g) Abrüstungseinrichtungen; 

h) sonstige Abrüstungsmaßnahmen; 

i) internationale Sicherheit; 

j) damit zusammenhängende Fragen der Abrüstung und 
der internationalen Sicherheit; 

3. ersucht den Vorsitzenden des Ersten Ausschusses, die 
Konsultationen über die weitere Rationalisierung der Arbeit 
des Ausschusses mit dem Ziel der Verbesserung seiner 
effektiven Aufgabenwahrnehmung fortzusetzen und dabei die 
vom Ausschuß verabschiedeten einschlägigen Resolutionen 
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sowie die AUffassunin und Vorschläge zu berücksichtigen, 
die dem Ausschuß z dieser Frage vorgelegt werden; 

4, bittet den Gen alsekretär nachdrücklich, dem Sekreta
riats-Bereich Abrüs ngsfragen ausreichende Mittel und 
Ressourcen zur Ve . gung zu stellen, um sicherzustellen, 
daß er seine auftra sgemäßen Aufgaben ausführen kann, 
insbesondere soweit s dabei um Beratungen und Verhand
lungen geht, unter B rücksichtigung der derzeitigen Mittel 

knappheit, und der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

5. beschließt, die Frage der weiteren Rationalisierung 
und Verbesserung der Arbeit des Ersten Ausschusses auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung zu prüfen. 
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48150 

48151 

Neuka1edonie1~Frage (A/48/656) ................................. _ .. . 18 1 O. Dezember 1993 141 

Die Fragen 1er Amerikanischen Iungferninseln, Amerikanisch-Samoas, Anguillas, 
Bermudas, !der Britischen Jungfeminseln, der Caymaninseln. Guams, Montserrat~, 
Tokelaus u d der Turks- und Caic08inseln (Al48/656) 

A. AUge ines ., ...... , ........... , .... , ........... . 18 

18 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

141 

143 B, Einze ne Gebiete ,., .... ,., .. ,., .... , .... ,."., .... . 

ungen der atomaren StrabJung 

Die Generalvers 

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. De
zember 1955, mit de sie den Wissenschaftlichen Ausschuß 
der Vereinlen Nation n zur Untersuchung der Auswirkungen 
der atomaren Strah ung eingesetzt hat, sowie auf ihre 
nachfolgenden Resol tionen zu der gleichen Frage, so auch 
Resolution 47/66 vo 14. Dezember 1992, in der sie unler 
anderem den Wissens haftlichen Ausschuß ersucht hat, seine 
Arbeit fortzusetzen, 

mit Dank Kenntnis ohmend von dem Bericht des Wissen
schaftlichen Ausschu ses der Vereinlen Nationen zur Unter
suchung der Auswir ungen der atomaren Strahlung', 

erneut erklärend, daß die Fortsetzung der Arbeit des 
Wissenschaftlichen usschusses wünschenswert ist, 

besorgt über die s hädlichen Auswirkungen, die sich aus 
der Strahlenbelastun des Menschen für die heutigen und die 
kommenden Genera onen ergeben können, 

sich bewußt, daß auch weiterhin notwendig ist, Daten 
über die atomare un die ionisierende Strahlung zu prüfen 
und zusammenzust len und die Auswirkungen dieser 
Strahlung auf den Mnsehen und die Umwelt zu analysieren, 

1. beglückwünsc t den Wissenschaftlichen Ausschuß der 
Vereinten Nationen z r Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahlung zu dem wertvollen Beitrag, den er 
während der vergan enen achtunddreißig Jahre seit seiner 
Einsetzung zu einer besseren Kenntnis und zum besseren 
Verständnis der M ngen, der Folgewirkungen und der 
Gefahren der atom n Strahlung geieislet hat, sowie dazu, 
daß er sein ursprün liches Mandat mit wissenschaftlicher 
Autorität und unabh' ngiger Urteilskraft wahrnimmt; 

2. nimmt mit nugtuung davon Kenntnis, daß der 
Wissenschaftliche A sschuß 1993 den elften umfassenden 
Bericht mit dem tel Sourees and Effects af lonizing 
Radiation' (Quellen und Auswirkungen der ionisierenden 
Strahlung) fertiggest llt hat, in dem er der Fachwelt und der 
Weltgemeinschaft se ne neuesten Evaluierungen der Quellen 
und Auswirkungen er ionisierenden Strahlung vorlegt; 

3. ersucht den lssenschaftlichen Ausschuß um die 
Fortsetzung seiner beit, darunter auch seiner wichtigen 
Aktivitäten zur Erhö ung des Kenntnisstands hinsichtlich der 
Mengen, Folgewirku gen und Gefahren ionisierender Strah
len jeglichen Urspru gs; 

4. unterstützt di 
schaftlichen Aussch 
schaftlichen Unters 
Auftrag der General 

Absichlen und Pläne des Wissen
ses bezüglich seiner künftigen wissen

chungs- und Bewertungstätigkeit im 
ersammlung; 

5. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuß außerdem, 
auf seiner nächsten Tagung die Untersuchung der wichtigen 
Probleme auf dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu erstatten; 

6. ersucht das Umweltprogramm der Vereinlen Nationen, 
den Wissenschaftlichen Ausschuß im Hinblick auf eine 
erfolgreiche Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe 
seiner Arbeitsergebnisse an die Generalversammlung. die 
Fachwelt und die Öffentlichkeit weiter zu unterstützen; 

7. dankt den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisationen, 
der Internationalen Atomenergie-Organisation und den 
nichtstaatlichen Organisationen für ihre Unterstützung des 
Wissenschaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zu
sammenarbeit auf diesem Gebiet noch weiter zu verstärken; 

8. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie die in Betracht 
kommenden nichtstaatlichen Organisationen, weitere wichti
ge Daten über die mit verschiedenen Strahlungsquellen 
verbundenen Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren 
zur Verfügung zu stellen, was dem Wissenschaftlichen 
Ausschuß bei der Ausarbeitung seiner künftigen Berichte an 
die Generalversammlung außerordentlich zustatten käme. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/39. Internationale Zusammenarbeit bei der friedli
chen Nutzung des Weltraums 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/67 vom 14. De
zember 1992, 

zutiefst überzeugt von dem gemeinsamen Interesse der 
Menschheit an der Förderung der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung 
der Bemühungen~ alle Staaten an dem daraus erwachsenden 
Nutzen teilhaben zu lassen. sowie von der Wichtigkeit der 
internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die 
die Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinie
rungsstelle sein sollten, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit der inlernationalen 
Zusammenarbeit bei der Sicherung der Herrschaft des 
Rechts, insbesondere auch der einschlägigen Normen des 
Weltraumrechts, und deren wichtiger Rolle für die inler
nationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums für friedliche Zwecke, 

besorgt über die Möglichkeit eines Wettrüstens im Weltraum, 
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in der Erwägung, daß alle Staaten, insbesondere die 
fübrenden Raumfahrtnationen, als wesentliche Voraussetzung 
für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei 
der Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche 
Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines Wettrüstens 
im Weltraum beitragen sollten, 

die Auffassung vertretend, daß die Frage des Weltraum
mülls für alle Nationen von Belang ist, 

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der 
friedlichen Weltraumforschung und ibrer Anwendung sowie 
bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen' 
Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet beitragen, und der Wichtigkeit der 
weiteren internationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs' 
über die Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Kon
ferenz der Vereinten Nationen über die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums', 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums über seine sechsund
dreißigste Tagung', 

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche 
Nutzung des Weltraums; 

2. bit/et die Staaten, die noch nicht Vertragspartei der 
internationalen Verträge zur Regelung der Nutzung des 
Weltraums' geworden sind, die Ratifikation dieser Verträge 
beziehungsweise den Beitritt zu denselben zu erwägen; 

3. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht des Aus
schusses für die friedliche Nutzung des Weltraums auf seiner 
zweiunddreißigsten Tagung im Rahmen seiner Arbeits
gruppen seine Tätigkeit entsprechend dem Auftrag der 
Generalversammlung in Resolution 47/67 fortgesetzt hat'; 

4. billigt die Empfehlungen des Ausschusses, der 
Unterausschuß Recht möge auf seiner dreiunddreißigsten 
Tagung unter Berücksichtigung der Belange aller Länder, 
insbesondere der Entwicklungsländer, damit fortfahren, 

a) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe auch weiterhin die 
Frage der baldigen ÜbeIprüfung und der möglichen Revision 
der Grundsätze für den Einsatz nuklearer Energiequellen im 
Weltraum 10 zu erwägen; 

b) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe unbeschadet der 
Rolle der Internationalen Fernmeldeunion auch weiterhin die 
Fragen der Definition und Abgrenzung des Weltraums sowie 
der Merkmale und der Nutzung der geostationären Umlauf
bahn, einschließlich der Mittel und Wege zur Gewäbrleistung 
einer rationellen und gerechten Nutzung der geostationären 
Umlaufbahn, zu behandeln; 

c) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe auch weiterhin die 
rechtlichen Aspekte der Anwendung des Grundsatzes zu 
untersuchen, wonach die Erforschung und Nutzung des 
Weltraums zugunsten und im Interesse aller Staaten unter 
besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der Entwick
lungsländer erfolgen soll; 

5. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht die Frage der 
geostationären Umlaufbahn erörtert hat, wie aus seinem 

Bericht' hervorgeht, unter Zugrundelegung der neuesten 
Vorschläge, die eine neue und bessere Grundlage für die 
künftige Arbeit liefern könnten; 

6. billigt die Empfehlungen und Vereinbarungen des 
Ausschusses betreffend die Arbeitsplanung im Unterausschuß 
Rechtli; 

7. stellt fest, daß der Unterausschuß Wissenschaft und 
Technik des Ausschusses für die friedliche Nutzung des 
Weltraums auf seiner dreißigsten Tagung seine Tätigkeit 
entsprechend dem Auftrag der Generalversammlung in 
Resolution 47/67 fortgesetzt hatl2

; 

8. begrüßt den Beschluß des Ausschusses, sich mit der 
Frage des Weltraummülls zu befassen, und billigt in dieser 
Hinsicht die Empfehlung des Ausschusses, der Tagesordnung 
des Unterausschusses Wissenschaft und Technik ab dessen 
nächster Tagung einen neuen Punkt "Weltraummüll" hinzu
zufügen; 

9. billigt den Beschluß des Ausschusses, wonach der 
Unterausschuß Wissenschaft und Technik unter diesem 
Punkt die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten im Zu
sammenhang mit dem Weltraummüll prüfen wird, ein
schließlich einschlägiger Studien, mathematischer Modelle 
und anderer analytischer Arbeiten über die Merkmale der 
Umwelt von Weltraummüll; 

10. billigt außerdem die Empfehlungen des Ausschusses, 
der Unterausschuß Wissenschaft und Technik möge auf 
seiner einunddreißigsten Tagung unter Berücksichtigung der 
Belange aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, 

a) folgende Punkte mit Vorrang behandeln: 

i) Programm der Vereinten Nationen für angewandte 
Weltraumtechnik und Koordinierung der Weltraum
aktivitäten im Rahmen des Systems der Vereinten 
Nationen; 

ii) Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums'; 

iii) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkundung 
durch Satelliten, so unter anderem auch Anwendungs
möglichkeiten für die Entwicklungsländer; 

iv) Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum; 

b) folgende Punkte behandeln: 

i) Weltraummüll; 

ii) Fragen im Zusammenhang mit Weltraumtransport
systemen und deren Implikationen für künftige 
Weltraumaktivitäten; 

iii) Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und 
der technischen Merkmale der geostationären Um
laufbahn sowie ihrer Nutzung und Anwendungs
möglichkeiten, unter anderem auch auf dem Gebiet 
der Weltraumkommunikation, und anderer Fragen im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Weltraum
kommunikation, unter besonderer Berücksichtigung 
der Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungs
länder; 
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iv) Fragen im Zusammenhang mit den Biowissenschaften, 
einschließlich: der Weltraummedizin; 

v) Fortschritte b' i nationalen und internationalen Welt
raumaktivität n im Zusammenhang mit der terrestri
schen Umw t, insbesondere Fortschtitte im Pro
gramm Geos häre-Biosphäre (weltweite Veränderun
gen); 

vi) Fragen im Z sammenhang mit der Erforschung der 
Planeten; 

vii) Fragen im Z sammenhang mit der Astronomie; 

viii) Das für die Tagung 1994 des Unterausschusses 
Wissenschaft und Technik festgelegte Schwerpunkt
thema "Anw ndung der Weltraumtechnik auf dem 
Gebiet der atastrophenprävention, -warnung und 
-milderung s wie der Katastrophenhilfe"; der Aus
schuß für W. ltraumforschung und der Internationale 
Astronautisc e Bund sollen gebeten werden, in 
Verbindung it den Mitgliedstaaten ein Symposium 
zu veranstalt n, das in der ersten Woche der Tagung 
des Unteraus chusses unter möglichst breiter Beteili
gung abgeha ten werden und die im Unterausschuß 
stattfindende Erörterungen über das Schwerpunkt
thema ergän n soll; 

I!. ist im Zus enhang mit Ziffer 10 a) ii) der Auf-
fassung, daß die msetzung der nachstehenden Empfeh
lungen besonders dingend geboten ist: 

a) Alle Länder lien die Gelegenheit haben, die sich aus 
medizinischen Stud en im Weltraum ergebenden Techniken 
zu nutzen; 

b) Die national n und regionalen Datenbanken sollen 
ausgebaut und erwe tert werden, und es soll ein internationa
ler Weltrauminfo ationsdienst geschaffen werden, der als 
Koordinierungszen m dient; 

c) Die Vereint n Nationen sollen die Schaffung ge
eigneter Ausbildun szentren auf regionaler Ebene unter
stützen, die nach öglichkeit mit Institutionen verbunden 
sein sollen, die eltraumprogramme durchführen; die 
erforderlichen Mitt I für den Aufbau solcher Zentren sollen 
über Finanzinstituti nen bereitgestellt werden; 

d) Die Vereint n Nationen sollen ein Stipendienpro
gramm aufstellen, in dessen Rahmen sich ausgewählte 
Graduierte oder Pos graduierte aus Entwicklungsländern über 
längere Zeit hinwe gründlich mit der Weltraumtechnik und 
ihren Anwendunge vertraut machen können; darüber hinaus 
soll darauf hingewi kt werden, daß auch anderweitig außer
halb des Systems d r Vereinten Nationen auf bilateraler oder 
multilateraler Gru dlage Gelegenheiten hierfür geboten 
werden; 

12. billigt die E pfehlung des Ausschusses, der Unteraus
schuß Wissensch und Technik möge auf seiner einund
dreißigsten Tagung die Plenararbeitsgruppe zur Evaluierung 
der Umsetzung de Empfehlungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nat onen über die friedliche Nutzung des 
Weltraums wieder einsetzen, damit sie ihre Arbeiten fort
setzt; 

13. billigt auße em die vom Ausschuß gebilligten, in 
dem Bericht der PI nararbeitsgruppe13 enthaltenen Empfeh-

lungen der Plenararbeitsgruppe des Unterausschusses Wis
senschaft und Technik; 

14. beschließt, daß die Arbeitsgruppe für den Einsatz 
nuklearer Energiequellen im Weltraum während der einund
dreißigsten Tagung des Unterausschusses Wissenschaft und 
Technik wieder zusammentreten soll, und bittet die Mitglied
staaten, dem Generalsekretär regelmäßig über nationale und 
internationale Forschungsarbeiten über die Sicherheit von 
kernenergiebetriebenen Satelliten Bericht zu erstatten; 

15. billigt das Programm der Vereinten Nationen für 
angewandte Weltraumtechnik für das Jahr 1994, das der 
Sachverständige für angewandte Weltraumtechnik dem Aus
schuß vorgeschlagen hat"; 

16. unterstreicht, wie dringend und wichtig die volle 
Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche 
Nutzung des Weltraums ist; 

17. bekräftigt ihre Billigung der Empfehlung der Kon
ferenz hinsichtlich der Einrichtung beziehungsweise Stärkung 
regionaler Kooperationsmechanismen sowie deren Förderung 
beziehungsweise Schaffung durch das System der Vereinten 
Nationen; 

18. dankt allen Regierungen, die Beiträge zur Umsetzung 
der Empfehlungen der Konferenz geleistet oder ihre dahin 
gehende Absicht bekundet haben; 

19. bittet alle Regierungen, wirksame Maßnahmen zur 
Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz zu ergreifen; 

20. ersucht alle Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen und die anderen zwischen
staatlichen Organisationen, die sich mit dem Weltraum oder 
damit zusammenhängenden Fragen befassen, bei der Umset
zung der Empfehlungen der Konferenz zusammenzuarbeiten; 

21. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Umsetzung der 
Empfehlungen der Konferenz Bericht zu erstatten; 

22. stellt fest, daß der Ausschuß gemäß dem in Ziffer 20 
ihrer Resolution 47/67 enthaltenen Ersuchen die Möglichkeit 
erörtert hat, eine dritte Konferenz der Vereinten Nationen 
über die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums 
abzuhalten, und ersucht den Unterausschuß Wissenschaft und 
Technik, diese Erörterungen auf seiner einunddreißigsten 
Tagung fortzusetzen, damit der Ausschuß in dieser Angele
genheit rasch einen Beschluß fassen kann; 

23. ist sich darüber einig, daß der wichtigste Schtitt darin 
besteht, einen Katalog von klar definierten Zielen für eine 
solche Konferenz aufzustellen, und daß auch Einzelfragen 
wie Organisation, Tagungsort, Datum und Finanzierung 
geprüft werden sollten; 

24. stelltfest, daß die für eine solche Konferenz festgeleg
ten Ziele auch auf anderem Weg erreicht werden könnten, 
namentlich durch die Intensivierung der Arbeiten im Rahmen 
des Ausschusses; 

25. anerkennt den Beitrag der 1993 in Santiago abgehal
tenen Zweiten Weltraumkonferenz des amerikanischen 
Kontinents und des 1992 in Beijing abgehaltenen Asiatisch-
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Pazifischen Workshops über die multilaterale Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Weltraumtechnologie und deren 
Anwendungen zur Förderung der regionalen Zusammenarbeit 
bei Weltraumaktivitäten sowie den Beitrag der in Ziffer 13 
des Berichts des Generalsekretärs' erwähnten Tagungen über 
die Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche 
Nutzung des Weltraums und fordert die Regionalkommis
sionen auf, diese Initiativen zu unterstützen~ 

26. empfiehlt, allen Aspekten im Zusammenhang mit dem 
Schutz und der Erhaltung der Weltraumumwelt mehr 
Beachtung zu schenken. insbesondere soweit diese die 
terrestrische Umwelt beeinflussen könnten; 

27. hält es für unerläßlich, daß die Mitgliedstaaten dem 
Problem von Zusammenstößen von Weltraumgegenständen, 
so auch von nuklearen Energiequellen, mit Weltraummüll 
sowie anderen Aspekten des Weltraummülls mehr Beachtung 
schenken, fordert die Fortsetzung nationaler Forschungs
arbeiten über diese Frage, die Entwicklung besserer Techno
logien zur Überwachung von Weltraummüll und die Zu
sammenstellung und Verbreitung von Daten über Weltraum
müll, und vertritt außerdem die Auffassung, daß dem 
Unterausschuß Wissenschaft und Technik im Rahmen des 
Möglichen Informationen darüber zur Verfügung gestellt 
werden soUten; 

28. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem vom Sekretari
at ausgearbeiteten analytischen Beriche' über die Rolle, die 
der Ausschuß in Anbetracht der Beschlüsse und Empfehlun
gen der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung spielen könnte, und ist sich darüber einig, daß 
dieser Bericht einen wichtigen Beitrag zur künftigen Arbeit 
des Ausschusses auf diesem Gebiet leisten könnte; 

29. ersucht den Unterausschuß Wissenschaft und Technik, 
den Bericht auf seiner nächsten Tagung zu prüfen und zu 
erwägen, wie der Ausschuß den wirksamen Einsatz der 
Weltraumtechnologie auf der Grundlage der internationalen 
Zusammenarbeit zur Überwachung der Umwelt und zugun
sten einer bestandfähigen Entwicklung am besten fördern 
könnte; 

30. ersucht das Sekretariat, dem Unterausschuß Wissen
schaft und Technik die neuesten Informationen über die 
Umsetzung der Agenda 21!6 durch das System der Ver
einten Nationen zukommen zu lassen, zusammen mit 
Infonnationen über die Aktivitäten des Programms der 
Vereinten Nationen für angewandte Weltraumtechnik in 
bezug auf die Umwelt und die Entwicklung sowie Anregun
gen. wie die Aktivitäten des Programms für angewandte 
Weltraumtechnik auf diesem Gebiet ausgeweitet werden 
könnten; 

31. empfiehlt, daß der Ausschuß dem Verband der 
Weltraumforscher ständigen Beobachterstatus gewährt. mit 
der Maßgabe, daß der Verband gemäß dem vom Ausschuß 
auf seiner dreiunddreißigsten Tagung gefaßten Beschluß 
betreffend den Beobachterstatus für nichtstaatliche Organisa
tionen!' beim Wirtschafts- und Sozialrat Konsultativstatus 
beantragen wird; 

32. stellt fest, daß das Büro für Weltraumfragen gemäß 
den Beschlüssen der Generalversammlung und des General
sekretärs in das Büro der Vereinten Nationen in Wien 

verlegt worden ist und daß das Büro für Weltraumfragen im 
Rahmen dieser Neugliederung für die Betreuung des Aus
schusses, des Unterausschusses Wissenschaft und Technik 
und des Unterausschusses Recht sowie deren Nebenorgane 
zuständig sein wird; 

33. billigt den Beschluß des Ausschusses, daß die Tagun
gen des Ausschusses und des Unterausschusses Wissenschaft 
und Technik im Einklang mit der in Resolution 401243 der 
Generalversammlung vom 18. Dezember 1985 enthaltenen 
Amtssitzregel in Wien abgehalten werden. daß die dreiund
dreißigste Tagung des Unterausschusses Recht in Wien 
abgehalten wird und daß der Ort seiner weiteren Tagungen 
im Lichte der Tagung 1994 überprüft wird; 

34. bittet nachdrücklich alle Staaten, insbesondere die 
führenden Raumfahrtnationen, als wesentliche Voraussetzung 
für die Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei 
der Erforschung und Nutzung des Weltraums für friedliche 
Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung eines Wettrüstens 
im Weltraum beizutragen; 

35. unterstreicht die Notwendigkeit, stärkeren Vorteil aus 
der Weltraumtechnik und deren Anwendungsmöglichkeiten 
zu ziehen und zu einer geordneten Ausweitung der Welt
raumaktivitäten beizutragen, die dem sozioökonomischen 
Fortschritt der Menschheit, insbesondere der Völker der 
Entwicklungsländer, förderlich ist; 

36. nimmt Kenntnis von den auf der sechsunddreißigsten 
Tagung des Ausschusses und auf der achtundvierzigsten 
Tagung der Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten 
Auffassungen zu der Frage, wie der Weltraum einer friedli
chen Nutzung vorbehalten werden kann; 

37. ersucht den Ausschuß. auch weiterhin mit Vorrang 
Mittel und Wege zu prüfen, wie der Weltraum friedlichen 
Zwecken vorbehalten werden kann, und der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

38. ersucht den Ausschuß außerdem. auf seiner sieben
unddreißigsten Tagung die Behandlung des Tagesordnungs
punktes "Nebenprodukte der Weltraumtechnik: Überblick 
über den derzeitigen Stand'· fortzusetzen; 

39. ersucht die Sonderorganisationen und anderen inter
nationalen Organisationen, ihre Zusammenarbeit mit dem 
Ausschuß fortzusetzen und gegebenenfalls zu vertiefen und 
ihm Sachstandsberichte über ihre Tätigkeit auf dem Gebiet 
der friedlichen Nutzung des Weltraums zu übermitteln; 

40. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die 
internationale Zusammenarbeit bei Weltraumaktivitäten zur 
Erhöhung der Sicherheit in der Zeit nach dem Kalten Krieg!' 
und fordert die zuständigen Organe auf. seinen Inhalt zu 
berücksichtigen; 

41. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit entsprechend 
dieser Resolution fortzusetzen, neue Projekte im Bereich der 
Weltraumaktivitäten in Erwägung zu ziehen, soweit ihm dies 
angebracht erscheint, und der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der 
auch seine Auffassungen darüber enthält, welche Themen in 
Zukunft zu untersuchen wären. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 
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48/40. Hilfswerk c1er Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge m Nahen Osten 

A 

HILFE PALÄSTINAFLÜCHTLINGE 

Die Generalversa mlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/69 A vom 14. De
zember 1992 und all ihre früheren Resolutionen zu dieser 
Frage, so auch Resol tion 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 

Kenntnis nehme von dem Bericht des Generalbeauf-
tragten des Hilfswer s der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1992 bis 
30. Juni 1993" und inshesondere von der vom General
beauftragten zum usdruck gebrachten Hoffnung, "daß 
dieser Bericht eine .. ra behandelt, die ein für allemal vorbei 
ist", 

mit Genugtuung 'ber die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte nterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen be effend eine vorläufige Selbstr;yierung 
samt Anhängen un Einvernehmlichem Protokoll durch 
den Staat Israel und ie Palästinensische Befreiungsorganisa
tion, 

1. stellt mit Be auern fest, daß die in Ziffer 11 der 
Resolution 194 (III) der Generalversammlung vorgesehene 
Repatriierung bezie ungsweise Entschädigung der flücht
linge noch nicht sta gefunden hat und daß daher die Situa
tion der Flüchtlinge weiterhin zu Besorgnis Anlaß gibt; 

2. spricht dem eneralbeauftragten und allen Mitarbei
tern des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahe Osten ihren Dank aus, erkennt an, daß 
das Hilfswerk inner alb der Grenzen der verfügbaren Mittel 
alles in seinen .. en Stehende tut, und dankt außerdem 
den Sonderorganis ionen und privaten Organisationen für 
ihre wertvolle Arbe' zur Unterstützung der Flüchtlinge; 

3. ersucht daru ,den Amtssitz des Hilfswerks in sein 
Einsatzgebiet zu ver egen, sobald dies praktisch möglich ist; 

4. stellt mit Be uern fest, daß es der Schlichtungs
kommission der Y, reinten Nationen für Palästina nicht 
gelungen ist, einen eg zu finden, um Fortschritte bei der 
Durchführung von Ziffer 11 der Resolution 194 (III) der 
Generalversammlun 21 zu erzielen, und ersucht die Kom
mission, sich auch weiterhin um die Durchführung der 
besagten Ziffer zu bemühen und der Versammlung zu 
gegebener Zeit, sp 'testens jedoch bis zum 1. September 
1994, darüber Beri t zu erstatten; 

5. stellt fest, da das neue Umfeld, das durch die von der 
Regierung des S tes Israel und der Palästinensischen 
Befreiungsorganisa on unterzeichnete Grundsatzerklärung 
über eine vorläufi Selbstregierung samt Anhängen und 
Einvernehmlichem otokoll geschaffen wurde, weitreichen
de Folgen für die "tigkeit des Hilfswerks haben wird, das 
in Zukunft aufgeru n ist, im Rahmen einer verstärkten Zu
sammenarbeit mit en Sonderorganisationen und der Welt
bank einen entsche enden Beitrag dazu zu leisten, daß die 
wirtschaftliche und soziale Stabilität der besetzten Gebiete 
eine neue Dynamik erhält, und stellt außerdem fest, daß die 
Tätigkeit des Hilfs erks in seinem gesamten Einsatzgebiet 
auch weiterhin von ausschlaggebender Bedeutung ist; 

6, begrUßt die Ergebnisse, die auf der am 1. Oktober 
1993 in Washington abgehaltenen Konferenz zur Unter
stützung des Friedens im Nahen Osten hinsichtlich dringen
der finanzieller und wirtschaftlicher Hilfsmaßnahmen zur 
Unterstützung des israelisch-palästinensischen Abkommens 
erzielt worden sind, und bittet alle Mitgliedstaaten nach
drücklich, im Hinblick auf die Wirtschaftsentwicklung der 
besetzten Gebiete Hilfe und Unterstützung zu gewähren; 

7. lenkt die Aufmerksamkeit darauf, daß die im Bericht 
des Generalbeauftragten dargestellte Finanzlage des Hilfs
werks nach wie vor ernst ist; 

8. stellt mit tiefer Besargnis fest, daß trotz der lobens
werten und erfolgreichen Bemühungen des Generalbeauf
tragten um zusätzliche Beiträge die höheren Einnahmen des 
Hilfswerks noch immer nicht ausreichen, um die dringend
sten Haushaltserfordernisse für das laufende Jahr zu decken, 
und daß bei dem gegenwärtig absehbaren Spendenumfang 
jedes Jahr ein neuer Fehlbetrag zu erwarten ist; 

9. fordert alle Regierungen auf, dringend möglichst 
großzügige Anstrengungen zu unternehmen, um den voraus
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks zu decken, und bittet daber 
die nichtbeitragszahlenden Staaten nachdrücklich, regelmäßi
ge Beiträge zu entrichten, und die beitragszahlenden Staaten, 
eine Erhöhung ihrer regelmäßigen Beiträge in Erwägung zu 
ziehen. 

B 
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ARBEITSGRUPPE ZUR FRAGE DER FINANZIERUNG DES 
HILFSWERKS DER VEREINTEN NATIONEN FÜR 
PALÄSTINAFLÜCHTLINGE IM NAHEN OSTEN 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2656 (XXV) vom 
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970, 
2791 (XXVI) vom 6. Dezember 1971,47/69 B vom 14. De
zember 1992 und ihre früheren Resolutionen zu dieser Frage, 

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 36/462 vom 
16. März 1982, in dem sie den Sonderbericht der Arbeits
gruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Ver
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten22 

zur Kenntnis nahm und die darin enthaltenen Empfehlungen 
annahm, 

nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe", 

unter BerUcksichtigung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom I. Juli 1992 bis 
30. Juni 1993", 

in großer Sorge über die kritische Finanzlage des Hilfs
werks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwendi
gen Dienstleistungen des Hilfswerks an die Palästinaflücht
linge, so auch auf die Notstandsprogramme, ausgewirkt hat 
und noch immer auswirkt, 

betonend, daß auch künftig außergewöhnliche Anstrengun
gen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des 
Hilfswerks wenigstens auf dem gegenwärtigen Mindest
niveau weitergeht und das Hilfswerk unbedingt notwendige 
Bauarbeiten vornehmen kann, 
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1. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht
linge im Nahen Osten ihre Anerkennung aus für ihre 
Bemühungen, zur Gewährleistung der finanziellen Sicherheit 
des Hilfswerks beizutragen; 

2. nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe zustimmend zur 
Kenntnis; 

3. ersucht die Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch 
weiterhin darum zu bemühen, das Hilfswerk für ein weiteres 
Jahr mit Finanzmitteln auszustatten; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für 
ihre Arbeit erforderlichen Dienste und Hilfen zur Verfügung 
zu stellen. 

C 
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UNTERSTÜTZUNG DER INFOLGE DER FEINDSELIGKEITEN 
VOM JUNI 1967 UND SPÄTERER FEINDSELIGKEITEN 

VERTRIEBENEN PERSONEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/69 C vom 14. De
zember 1992 und alle ihre früheren Resolutionen zu dieser 
Frage, 

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalbeauftragten 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht
linge im Naben Osten für die Zeit vom 1. Juli 1992 bis 
30. Juni 1993", 

besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das durch 
die Feindseligkeiten im Naben Osten verursacht wird, 

1. bekräftigt ihre Resolution 47/69 C und alle ihre 
früheren Resolutionen zu dieser Frage; 

2. unterstützt eingedenk der Ziele der genannten Resolu
tionen die Bemühungen des Generalbeauftragten des Hilfs
werks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten, auch weiterhin anderen Personen in diesem 
Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und 
späterer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und 
dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstands
maßnabme im Rabmen des praktisch Möglichen humanitäre 
Hilfe zu gewähren; 

3. appelliert nachdrücklich an alle Regierungen sowie an 
Organisationen und Einzelpersonen, hierfür grußzügige 
Beiträge an das Hilfswerk der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Naben Osten sowie an die anderen 
beteiligten zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa
tionen zu entrichten. 

D 
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VON MITGLIEDSTAATEN ANGEBOTENE ZUSCHÜSSE UND 
STIPENDIEN FÜR DIE HOCHSCHUL- UND BERUFS

AUSBILDUNG VON PALÄSTINAFLÜCHTLINGEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (III) vom 19. No
vember 1948 über Hilfe für Palästinaflüchtlinge, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/13 B vom 
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981, 
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 15. De
zember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D 
vom 16. Dezember 1985,41/69 D vom 3. Dezember 1986, 
42/69 D vom 2. Dezember 1987, 43/57 D vom 6. Dezember 
1988, 44/47 D vom 8. Dezember 1989, 45n3 D vom 
11. Dezember 1990, 46/46 D vom 9. Dezember 1991 und 
47/69 D vom 14. Dezember 1992, 

in Kenntnis der Tatsache, daß die Palästinaflüchtlinge seit 
vier Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Existenz
grundlage sind, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Naben Osten für die Zeit vom 1. Juli 1992 bis 
30. Juni 1993", 

1. bittet nachdrUcklieh alle Staaten, auf den in ihrer 
Resolution 32/90 Fvom 13. Dezember 1977 enthaltenen und 
in späteren einschlägigen Resolutionen wiederholten Appell 
in einer Weise zu reagieren, die dem Bedarf der Palästina
flüchtlinge an Hochschul- und Berufsausbildungsmöglichkei
ten Rechnung trägt; 

2. appellien nachdrUcklieh an alle Staaten, Sonder
organisationen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätz
lich zu ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge 
im Naben Osten mehr Sonderzuweisungen für Zuschüsse 
und Stipendien für Palästinaflüchtlinge bereitzustellen; 

3. dankt allen Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen 
41/69 D, 42/69 D, 43/57 D, 44/47 D, 45n3 D, 46/46 D und 
47/69 D nachgekommen sind; 

4. bittet die betreffenden Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich auch künftig 
studierenden Palästinaflüchtlingen Hilfe für die Hochschul
ausbildung zu gewähren; 

5. appellien an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
an die Universität der Vereinten Nationen, den palästinensi
sehen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten 
palästinensischen Gebiet großzügige Beiträge zukommen zu 
lassen, darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten 
Universität von Jerusalem (EI Kuds) für Palästinaflüchtlinge; 

6. appellien an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
sonstigen internationalen Organe, Beiträge zur Errichtung 
von Berufsausbildungszentren für Palästinaflüchtlinge bereit
zustellen; 

7. ersucht das Hilfswerk, als Empfanger und Treuhänder 
der Sonderzuweisungen für Zuschüsse und Stipendien zu 
fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den 
Palästinaflüchtlingen zu vergeben; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 
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E 

PALÄSTlNAFLÜdHTLINGE IN DEM SEIT 1967 VON 
ISRAEL BESETZTEN PALÄSTlNENSISCHEN GEBIET 

Die Generalversanrnlung, 

unter Hinweis au die Resolution 237 (1967) des Si
cherheitsrats vom 14 Juni 1967, 

sowie unter Hinwei auf ihre Resolutionen 2792 C (XXVI) 
vom 6. Dezember 19 1,2963 C (XXVII) vom 13. Dezember 
1972, 3089 C ( III) vom 7. Dezember 1973, 3331 D 
(XXIX) vom 17. D zember 1974, 3419 C (XXX) vom 
8. Dezember 1975, 31/15 E vom 23. November 1976, 
32190 C vom 13. De mber 1977, 33/112 E vom 18. Dezem
ber 1978, 34/52 F v m 23. November 1979, 35/13 F vom 
3. November 1980, 36/146 A vom 16. Dezember 1981, 
37/120 E und I vom 6. Dezember 1982, 38/83 E und J vom 
15. Dezember 1983, 9/99 E und J vom 14. Dezember 1984, 
40/165 E und J vom 6. Dezember 1985, 41/69 E und J vom 
3. Dezember 1986, 2/69 E und J vom 2. Dezember 1987, 
43/57 E vom 6. De mber 1988, 44/47 E vom 8. Dezember 
1989, 45n3 E vo 11. Dezember 1990, 46/46 E vom 
9. Dezember 1991 u d 47/69 E vom 14. Dezember 1992, 

nach Behandlung es Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Be lung des Berichts des Generalbeauf-
tragten des Hilfswer s der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom I. Juli 1992 bis 
30. Juni 199319

, 

unter Hinweis auf iffer 11 ihrer Resolution 194 (III) vom 
11. Dezember 1948 und die Auffassung vertretend, daß 
Maßnahmen zur Ne ansiedlung von Palästinaflüchtlingen in 
dem seit 1967 von I rael besetzten palästinensischen Gebiet 
fern von ihren Hei tätten und ihrem Grundbesitz, von wo 
sie vertrieben wurd n, eine Verletzung ihres unveräußerli
chen Rechts auf Rü kkehr darstellen, 

zutiefst beunruhig über Berichte des Generalbeauftragten, 
denen zufolge die sraelischen Besatzungsbehörden unter 
Verstoß gegen die v 'Ikerrechtlichen Verpflichtungen Israels 
an ihrer Politik festh ten, von Flüchtlingsfamilien bewohnte 
Unterkünfte zu zers "ren, 

I. verlangt abe Is, daß Israel die Verlegung und 
Neuansiedlung von Palästinaflüchtlingen in dem seit 1967 
von Israel besetzte palästinensischen Gebiet sowie die 
Zerstörung ihrer U n erkünfte unterläßt; 

2. ersucht den eneralbeauftragten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen ür Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, 
etwas in bezug auf die kritische Lage der Palästinaflücht
linge in dem seit 19 7 von Israel besetzten palästinensischen 
Gebiet zu tun und aher alle Betreuung.dienste des Hilfs
werks auch auf die Flüchtlinge auszudehnen; 

3. ersucht den eneralsekretär, in Zusammenarbeit mit 
dem Generalbeauftr gten die Ausstellung von Personaldoku
menten an alle Par' tinaflüchtlinge und deren Nachkommen 
in dem besetzten p lästinensischen Gebiet wiederaufzuneh
men, ungeachtet de .en, ob sie Empfanger von Rationen und 
Dienstleistungen d Hilfswerks sind oder nicht; 

4, ersucht den eneralsekretär außerdem. im Benehmen 
mit dem Generalbe uftragten der Generalversammlung vor 

der Eröffnung ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution und insbesondere darüber 
Bericht zu erstatten, inwieweit Israel Ziffer I dieser Resolu
tion Folge geleistet hat. 

F 
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RÜCKKEHR DER SEIT 1967 VERTRIEBENEN 
BEVÖLKERUNGSGRUPPEN UND FLÜCHTUNGE 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Resolution 237 (1967) des Si
cherheitsrats vom 14. Juni 1967, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) 
vom 4. Juli 1967,2452 A (XXIII) vom 19. Dezember 1968, 
2535 B (XXIV) vom 10. Dezember 1969, 2672 D (XXV) 
vom 8. Dezember 1970, 2792 E (XXVI) vom 6. Dezember 
1971, 2963 C und D (XXVll) vom 13. Dezember 1972, 
3089 C (XXVITI) vom 7. Dezember 1973, 3331 D (XXIX) 
vom 17. Dezember 1974, 3419 C (XXX) vom 8. Dezember 
1975, 31/15 D vom 23. November 1976, 32/90 E vom 
13. Dezember 1977, 33/112 F vom 18. Dezember 1978, 
34/52E vom 23. November 1979, ES-7/2 vom 29. Juli 1980, 
35/13 E vom 3. November 1980,36/146 B vom 16. Dezem
ber 1981, 37/120 G vom 16. Dezember 1982,38/83 G vom 
15. Dezember 1983, 39/99 G vom 14. Dezember 1984, 
40/165 G vom 16. Dezember 1985, 41/69 G vom 3. Dezem
ber 1986, 42/69 G vom 2. Dezember 1987, 43/57 G vom 
6. Dezember 1988, 44/47 G vom 8. Dezember 1989, 45n3 
G vom 11. Dezember 1990,46/46 G vom 9. Dezember 1991 
und 47/69 G vom 14. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1992 bis 
30. Juni 199319

, 

Kennmis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen 
der am 13. September 1993 in Washington von der Regie
rung des Staates Israel und der Palästinensischen Befreiungs
organisation unterzeichneten Grundsatzerklärung über 
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung samt 
Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll20

, 

I. bekräftigt das unveräußerliche Recht aller vertriebenen 
Einwohner auf Rückkehr an ihre Heimstätten oder ihre 
früheren Wohnorte in den seit 1967 von Israel besetzten 
Gebieten; 

2. fordert Israel auf, die erforderlichen Maßnahmen für 
die ungehinderte Rückkehr aller vertriebenen Einwohner zu 
beschleunigen; 

3. ersucht den Generalsekretär, nach Absprache mit dem 
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten der Generalver
sammlung vor der Eröffnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung darüber Bericht zu erstatten, inwieweit Israel 
Ziffer 2 dieser Resolution Folge geleistet hat. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 
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G 

EINKOMMEN AUS DEM EIGENTUM VON 
PALÄSTINAFLÜCHTLlNGEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/13 Abis F vom 
3. November 1980, 36/146 C vom 16. Dezember 1981, 
37/120 H vom 16. Dezember 1982, 38/83 H vom 15. De
zember 1983, 39/99 H vom 14. Dezember 1984,40/165 H 
vom 16. Dezember 1985,41/69 H vom 3. Dezember 1986, 
42/69 H vom 2. Dezember 1987,43/57 H vom 6. Dezember 
1988, 44/47 H vom 8. Dezember 1989, 45n3 H vom 
11. Dezember 1990, 46/46 H vom 9. Dezember 1991, 
47/69 H vom 14. Dezember 1992 und alle ihre früheren 
Resolutionen zu dieser Frage, so auch Resolution 194 (III) 
vom 11. Dezember 1948, 

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretärs", 

sowie Kenntnis nehmend vom Bericht der Schlichtungs
kommission der Vereinten Nationen für Palästina für die Zeit 
vom 1. September 1992 bis 31. August 1993", 

unter Hinweis darauf, daß in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte" und in den Grundsätzen des Völker
rechts das Prinzip verankert ist, daß niemand willkürlich 
seines Privateigentums beraubt werden darf, 

die Auffassung vertretend, daß die arabischen Palästina
flüchtlinge nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit 
Anspruch auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende 
Einkommen haben, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V) 
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Schlichtungskommis
sion der Vereinten Nationen für Palästina anwies, in Ab
sprache mit den beteiligten Parteien Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte, des Grundbesitzes und der Interessen der 
arabischen Palästinaflüchtlinge vorzuschreiben, 

Kenntnis nehmend davon, daß das Programm zur Erfas
sung und Schätzung arabischen Grundbesitzes laut dem 
zweiundzwanzigsten Sachstandsbericht der Schlichtungs
kommission der Vereinten Nationen für Palästina'" abge
schlossen ist und daß das Katasteramt über ein Verzeichnis 
der arabischen Grundeigentümer und über Unterlagen über 
Lage, Fläche und andere Merkmale arabischer Grundstücke 
verfügt, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
Schlichtungskommission der Vereinten Nationen für Palästi
na alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz arabischen 
Grundbesitzes sowie arabischer Vermögenswerte und Grund
stücksrechte in Israel zu ergreifen und zugunsten der 
rechtmäßigen Eigentümer einen Fonds für das daraus 
erwachsende Einkommen einzurichten; 

2. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur 
Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und 
Hilfen zur Verftigung zu stellen; 

3. fordert die Regierungen aller anderen in Betracht 
kommenden Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär alle in 
ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen Informationen über 
arabischen Grundbesitz sowie arabische Vennögenswerte 
und Grundstücksrechte in Israel zur Verfügung zu stellen, 

die ihm bei der Durchführung dieser Resolution dienlich sein 
könnten; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

H 
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SCHUTZ VON PALÄSTlNAFLÜCHTLINGEN 

Die Generalversammlung, 

insbesondere unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 605 (1987) vom 22. Dezember 1987, 607 
(1988) vom 5. Januar 1988, 608 (1988) vom 14. Januar 
1988,636 (1989) vom 6. Juli 1989,641 (1989) vom 30. Au
gust 1989, 672 (1990) vom 12. Oktober 1990, 673 (1990) 
vom 24. Oktober 1990, 681 (1990) vom 20. Dezember 1990, 
694 (1991) vom 24. Mai 1991 und 726 (1992) vom 6. Janu
ar 1992, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES-7/5 vom 26. Juni 
1982, ES-7/6 und ES-7/8 vom 19. August 1982, E-S7/9 vom 
24. September 1982, 37/120 J vom 16. Dezember 1982, 
38/83 I vom 15. Dezember 1983, 39/99 I vom 14. Dezember 
1984, 40/165 I vom 16. Dezember 1985, 41/69 I vom 
3. Dezember 1986, 42/69 I vom 2. Dezember 1987, 43121 
vom 3. November 1988, 43/57 I vom 6. Dezember 1988, 
44/47 I vom 8. Dezember 1989, 45n3 I vom 11. Dezember 
1990, 46/46 I vom 9. Dezember 1991 und 47/69 I vom 
14. Dezember 1992, 

Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 605 (1987) 
des Sicherheitsrats vorgelegten Bericht des Generalsekretärs 
vom 21. Januar 198831

, dem gemäß Ratsresolution 
672 (1990) vorgelegten Bericht vom 31. Oktober 1990" 
und dem gemäß Ratsresolution 681 (1990) vorgelegten 
Bericht vom 9. April 199133

, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1992 bis 
30. Juni 19931

', 

besorgt über die Situation in dem seit 1967 von Israel 
besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Jernsalems, 

unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, Maßnahmen 
für den unparteiischen Schutz der unter israelischer Beset
zung lebenden palästinensischen Zivilbevölkerung zu prüfen, 

Bezug nehmend auf die humanitären Grundsätze des 
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten" sowie auf die Verpflichtun
gen, die sich aus der Landkriegsordnung in der Anlage zum 
Vierten Haager Abkommen von 1907" ergeben, 

zutiefst betroffen darüber, daß die libanesische und die 
palästinensische Bevölkerung trotz der besseren Sicherheits
lage info1ge der Dislozierung des libanesischen Heeres noch 
immer unter andauernden israelischen Angriffshandlungen 
gegen Libanon und anderen feindseligen Handlungen leiden, 
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1. macht Israel v.rantwortlich für die Sicherheit der 
Palästinaflüchtlinge im dem besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlich lerusalems und fordert es auf, seine 
diesbezüglichen Verpflichtungen als Besatzungsmacht gemäß 
den einschlägigen BeStimmungen des Genfer Abkommens 
vom 12. August 194 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten zu erfün n; 

2. fordert ane Ho en Vertragsparteien des Abkommens 
auf, durch geeignete Maßnahmen sicherzustenen, daß die 
Besatzungsmacht Is I das Abkommen im Einklang mit 
ihrer Verpflichtung n h Artikel 1 des Abkommens unter 
anen Umständen ein ä1t; 

3. fordert den Si erheitsrat nachdrücklich auf, mit der 
Situation in dem bese ten palästinensischen Gebiet befaßt zu 
bleiben; 

4. bittet nachdrü klich den Generalsekretär und den 
Generalbeauftragten es Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für Palästinaflüchtlin e im Nahen Osten, ihre Bemühungen 
zugunsten der Wo ng der Sicherheit, der gesetzlich 
verankerten Rechte s wie der Menschenrechte der Palästina
flüchtlinge in anen s it 1967 von Israel besetzten Gebieten 
fortzusetzen; 

5. fordert Israel bermals auf, ane unter Verletzung der 
Charta der Vereinten ationen und der Normen des Völker
rechts begangenen griffshandlungen gegen die libanesi
sche und die palästi ensische Bevölkerung in Libanon ab 
sofort zu unterlassen 

6. verlangt, daß . e Besatzungsmacht Israel ane will
kürlich inhaftierten alästinaflüchtlinge, einschließlich der 
Mitarbeiter des Hilfs erks, sofort freiläßt; 

7. fordert Israel abermals auf, das Hilfswerk für die 
infolge der Invasion ibanons durch Israel im Jahre 1982 an 
seinem Vermögen udseinen Einrichtungen angerichteten 
Schäden zu entschädi en, unbeschadet Israels Verantwortung 
rur alle infolge der In asion entstandenen Schäden, sowie für 
andere infolge der olitik und Praktiken der Besatzungs
macht Israel in de besetzten palästinensischen Gebiet 
entstandene Schäden 

8. ersucht den eneralsekretär, im Benehmen mit dem 
Generalbeauftragten der Generalversammlung vor der 
Eröffnung ihrer neu ndvierzigsten Tagung über die Durch
ruhrung dieser Reso tion Bericht zu erstatten. 

I 
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10. Dezember 1993 

UNIVERSITÄT ON JERUSALEM (EL KUDS) FÜR 
PA ÄSTINAFLÜCHTLINGE 

unter Hinweis a f ihre Resolutionen 361146 G vom 
16. Dezember 1981 37/120 C vom 16. Dezember 1982, 
38183 K vom 15. ezember 1983, 39/99 K vom 14. De
zember 1984, 4011 5 D und K vom 16. Dezember 1985, 
41/69 K vom 3. De mber 1986, 42/69 K vom 2. Dezember 
1987,43/57 J vom . Dezember 1988,44/47 J vom 8. De
zember 1989, 45n3 vom 11. Dezember 1990,46/46Jvom 
9. Dezember 1991 nd 47/69 J vom 14. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlung des Berichts des Gener.lbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen rur Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten rur die Zeit vom 1. Juli 1992 bis 
30. Juni 1993", 

1. betont die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bildungs
systems in dem seit 5. Juni 1967 von Israel besetzten 
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und 
insbesondere die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten 
Universität; 

2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Resolution 35/13 
B der Generalversammlung vom 3. November 1980 und 
unter gebührender Berücksichtigung der mit dieser Resolu
tion im Einklang stehenden Empfehlungen auch weiterhin 
anes zur Ertichtung der Universität von Jerusalem (EI Kuds) 
zu tun; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel abermals auf, die 
Durchruhrung dieser Resolution zu untersrützen und die 
Hindernisse zu beseitigen, die sie der Ertichtung der Univer
sität von Jerusalern (EI Kuds) entgegenstent; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
den Stand der Durchführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten. 

J 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

SCHUTZ PALÄSTINENSISCHER SCHÜLER UND STUDENTEN UND 
BILDUNGSEINRICHTUNGEN SOWIE GEWÄHRLEISTUNG DER 
SICHERHEIT DER EINRICHTUNGEN DES HILFSWERKS DER 
VEREINTEN NATIONEN FÜR PALÄSTINAFLÜCHTLINGE IM 
NAHEN OSTEN IN DEM BESETZTEN PALÄSTINENSISCHEN 

GEBIEr 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 605 (1987) des Si
cherheitsrats vom 22. Dezember 1987, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/21 vom 
3. November 1988, 43/57 I vom 6. Dezember 1988, 44/2 
vom 6. Oktober 1989, 44/47 K vom 8. Dezember 1989, 
45n3 K vom 11. Dezember 1990,46/46 K vom 9. Dezem
ber 1991 und 47/69 K vom 14. Dezember 1992, 

Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 605 (1987) 
des Sicherheitsrats vorllelegten Bericht des Generalsekretärs 
vom 21. Januar 1988', dem gemäß Ratsresolution 672 
(1990) vom 12. Oktober 1990 vorgelegten Bericht vom 
31. Oktober 1990" und dem gemäß Ratsresolution 681 
(1990) vom 20. Dezember 1990 vorgelegten Bericht vom 
9. April 1991", 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten rur die Zeit vom 1. Juli 1992 bis 
30. Juni 1993", 

insbesondere Kenntnis nehmend von Abschnitt IV dieses 
Berichts, namentlich von den Ziffern 88 und 89, 
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besorgt über die Situation in dem seit 1967 von Israel 
besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems, 

1. verurteilt die wiederholten israelischen Überfalle auf 
die Räumlichkeiten und Einrichtungen des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
und fordert die Besatzungsmacht Israel auf, solche Überfälle 
zu unterlassen; 

2. mißbilligt die Politik und die Praktiken der Besat
zungsmacht Israel, die zur längeren Schließung von Bil
dungs- und Berufsausbildungseinrichtungen, von denen viele 
vom Hilfswerk betrieben werden, und zur wiederholten 
Unterbrechung der medizinischen Dienste geführt haben; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/41. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung 
israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Ara
ber der besetzten Gebiete beeinträchtigen 

A 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, 

sowie geleitet von den Grundsätzen des humanitären 
Völkerrechts, insbesondere dem Genfer Abkommen vom 
12. Aufust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeitenJ 

t sowie von den internationalen Nonnen auf dem 
Gebiet der Menschemechte, inshesondere der Allgemeinen 
Erklärung der Menschemechte29 und den Internationalen 
Menschenrechtspakten", 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 
einschließlich Resolution 2443 (XXIII) vom 19. Dezember 
1968, und die einschlägigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats, 

in Kenntnis des Aufstands ("Intifadah") des palästinensi
sehen Volkes, 

in der Überzeugung, daß die Besetzung an sich bereits 
eine grundlegende Verletzung der Menschenrechte darstellt, 

nach Belulndlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebiete beeinträchtiJlen"', und der einschlägigen 
Berichte des Generalsekretärs' , 

Kenntnis nehmend von der am 13. September 1993 in 
Washington erfolgten Unterzeichnung der Grundsatzerklä
rung über Regelungen betreffend eine -;orläufige Selbst
regierung samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll" 
durch die Regierung des Staates Israel und die Palästinensi
sehe Befreiungsorganisation, 

1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebiete beeinträchtigen, bei der Erfüllung der ihm 
von der Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie 
seine Unparteilichkeit; 

2. verlangt, daß Israel mit dem Sonderausschuß bei der 
Erfüllung seines Auftrags zusammenarbeitet; 

3. mißbilligt die Politiken und Praktiken Israels, die die 
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer 
Araber der besetzten Gebiete verletzen, wie aus den Berich
ten des Sonderausschusses über den Berichtszeitraum'" 
hervorgeht; 

4. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß diese Politiken 
und Praktiken im Lichte der jüngsten positiven politischen 
Entwicklungen umgehend ein Ende finden; 

5. ersucht den Sonderausschuß, bis zur baldigen Beendi
gung der israelischen Besetzung die israelischen Politiken 
und Praktiken in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu unter
suchen, sich zur Gewährleistung des Wohls und der Men
schenrechte der Völker der besetzten Gebiete nach Bedarf 
mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz im 
Einklang mit dessen Vorschriften ins Benehmen zu setzen 
und dem Generalsekretär so bald wie möglich und danach je 
nach Notwendigkeit Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Sonderausschuß außerdem, dem General
sekretär regelmäßig periodische Berichte über die jeweilige 
Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet vor
zulegen; 

7. ersucht den Sonderausschuß ferner, die Behandlung 
von Gefangenen in dem besetzten palästinensisehen Gebiet 
einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu unter
suchen; 

8. ersucht den Generalsekretär, 

a) dem Sonderausschuß alle erforderlichen Hilfen zu 
gewähren, auch soweit diese für Besuche in den besetzten 
Gebieten benötigt werden, damit er die in dieser Resolution 
genannten israelischen Politiken und Praktiken untersuchen 
kann; 

b) dem Sonderausschuß erforderlichenfalls auch künftig 
zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, die ihn bei 
der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen; 

c) den Mitgliedstaaten die in Ziffer 6 erwähnten periodi
schen Berichte regelmäßig zukommen zu lassen; 

d) über die Sekretariats-Hauptabteilung Presse und 
Information mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst 
weite Verbreitung der Berichte des Sonderausschusses sowie 
von Informationen über seine Tätigkeit und seine Arbeits
ergebnisse zu sorgen und nötigenfalls vergriffene Berichte 
des Sonderausschusses neu aufzulegen; 

e) der Generalversammlung aufihrer neunundvierzigsten 
Tagung über die ihm mit dieser Resolution übertragenen 
Aufgaben Bericht zu erstatten; 
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9. beschließt die~AUfnahme des Punktes "Bericht des 
Sonderausschusses z r Untersuchung israelischer Praktiken, 
die die Menschenrec te des palästinensischen Volkes und 
anderer Araber der b<jsetzten Gebiete beeinträchtigen" in die 
vorläufige Tagesordn*ng ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

B 

Die Generalvers 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

eingedenk der ein hlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats, 

unter Hinweis auf hre einschlägigen Resolutionen, 

nach Behandlung r Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israeli eher Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensisch n Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebiete inträchtigen40

, sowie der einschlägigen 
Berichte des Genera ekretärs'1, 

in Anbetracht dess n, daß die Förderung der Achtung der 
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen 
völkerrechtlichen " reinkünften und Regeln ableitenden 
Verpflichtungen zu d n wichtigsten Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Natio n gehört, 

betonend, daß sich ie Besatzungsmacht Israel genauestens 
an ihre Verpflichtun en aufgrund des Völkerrechts halten 
sollte, 

I. erklärt emeu, daß das Genfer Abkommen vom 
12. Aufust 1949 zu Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten' auf das bese zte palästinensische Gebiet einschließ
lich Jerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte 
arabische Gebiete A wendung findet; 

2. verlangt, daß Israel die De-jure-Anwendbarkeit des 
Abkommens auf d besetzte palästinensische Gebiet ein
schließlich Jerusale s und andere seit 1967 von ihm besetzte 
arabische Gebiete zeptiert und sich genauestens an die 
Bestimmungen des bkommens hält; 

3. fordert alle Y, rtragsstaaten des Abkommens auf, alles 
im Einklang mit de gemeinsamen Artikel I der vier Genfer 
Abkommen42 zu tun um in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlic Jerusalems und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten ar bischen Gebieten die Achtung seiner 
Bestimmungen sich rzustellen; 

4. ersucht den neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvi rzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bricht zu erstatten. 

C 

Die Generalvers lung, 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

eingedenk der ein chlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats, 

unter Hinweis au ihre einschlägigen Resolutionen und die 
Resolutionen der enschenrechtskommission, 

im Bewußtsein der Verantwortung der internationalen 
Gemeinschaft für die Förderung der Menschenrechte und die 
Gewährleistung der Achtung des Völkerrechts, 

in Bekroftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

ernsthaft besorgt über die Verletzungen der Menschen
rechte des palästinensischen Volkes, die in den Berichten des 
Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, 
die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und 
anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen40, 

beschrieben sind, insbesondere die kollektive Bestrafung, die 
Abriegelung von Gebieten, die Annexion, die Errichtung von 
Siedlungen und die Massenausweisungen, 

sowie ernsthaft besorgt über die Lage in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und den 
anderen seit 1967 von Isniel besetzten arabischen Gebieten 
infolge der Maßnahmen und Handlungen der Besatzungs
macht Israel, die auf die Veränderung des Rechtsstatus, der 
geographischen Gestalt und der demographischen Zusam
mensetzung dieser Gebiete abzielen, 

besorgt über die gefahrliehe Situation, die infolge von 
Maßnahmen entstanden ist, die die illegalen bewaffneten 
Siedler in dem besetzten Gebiet ergriffen haben, 

überzeugt von dem pnsitiven Einfluß der internationalen 
Präsenz in dem besetzten palästinensischen Gebiet auf die 
Gewährleistung der Einhaltung des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten3S

, 

erneut erklärend, daß das Abkommen auf das besetzte 
palästinensische Gebiet einschließlich Jerusalems und die 
anderen seit 1967 von Israel besetzten arabischen Gebiete 
anwendbar ist, 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll'" durch die 
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische 
Befteiungsorganisation, 

1. stellt fest, daß alle Maßnahmen und Handlungen, 
welche die Besatzungsmacht Israel in dem besetzten Gebiet 
einschließlich Jerusalems unter Verletzung der einschlägigen 
Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten und 
unter Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrats entfaltet hat, unrechtmäßig sind und keine 
Gültigkeit haben, und verlangt, daß Israel umgehend von 
allen derartigen Maßnahmen und Handlungen abläßt; 

2. verlangt, daß die Besatzungsmacht Israel, allen seit 
1967 aus dem palästinensischen Hoheitsgebiet ausgewiesenen 
Palästinensern die Rückkehr erleichtert; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die Freilas
sung aller willkürlich festgenommenen oder inhaftierten 
Palästinenser zu beschleunigen; 

4. verlangt, daß die Besatzungsmacht alle Grundfreihei
ten des palästinensischen Volkes, wie beispielsweise die 
Freiheit der Bildung, voll achtet, namentlich auch den 
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ungehinderten Betrieb von Schulen, Universitäten und 
anderen Bildungseinrichtungen; 

5. erklärt erneut, daß die israelischen Siedlungen in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems 
und den anderen seit 1967 von Israel besetzten arabischen 
Gebieten unrechtmäßig sind und ein Hindernis für den 
Frieden darstellen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

D 

Die Generalversammlung, 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

tief besorgt darüber, daß sich die seit 1967 besetzten 
arabischen Gebiete weiter unter israelischer militärischer 
Besetzung befinden, 

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Si
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/226 B vom 
17. Dezember 1981, ES-911 vom 5. Februar 1982, 37f88 E 
vom 10. Dezember 1982, 38179 F vom 15. Dezember 1983, 
39195 F vom 14. Dezember 1984, 40fl61 F vom 16. Dezem
her 1985, 4lf63 F vom 3. Dezember 1986, 421160 F vom 
8. Dezember 1987, 43f21 vom 3. November 1988, 43f58 F 
vom 6. Dezember 1988,4412 vom 6. Oktober 1989, 44f48 F 
vom 8. Dezember 1989,45174 F vom 11. Dezember 1990, 
46f47 F vom 9. Dezember 1991 und 47170 F vom 14. De
zember 1992, 

nach Behatuilung des Berichts des Generalsekretärs vom 
29. Oktober 199343

, 

ferner unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen, ins
besondere die Resolutionen 3414 (XXX) vom 5. Dezember 
1975, 31f61 vom 9. Dezember 1976, 32f20 vom 25. Novem
ber 1977, 33/28 und 33/29 vom 7. Dezember 1978, 34170 
vom 6. Dezember 1979 und 351122 E vom 11. Dezember 
1980, mit denen sie unter anderem Israel aufgefordert hat, 
seine Besetzung der arabischen Gebiete zu beenden, 

erneut die Unrechtmäßigkeit des israelischen Beschlusses 
vom 14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syri
schen Galan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion 
dieses Gebiets geführt hat, 

erneut erklärend, daß der gewaltsame Gebietserwerb nach 
der Chana der Vereinten Nationen unzulässig ist, 

unter Hinweis auf das Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten", 

erneut erklärend, daß dieses Abkommen auf den besetzten 
syrischen Golan Anwendung findet, 

eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats 
vom 14. Juni 1967, 

1. verurteilt die Weigerung der Besatzungsmacht Israel, 
den entsprechenden Resolutionen betreffend den syrischen 

Golan Folge zu leisten, insbesondere der Resolution 497 
(1981) des Sicherheitsrats, in der der Rat unter anderem 
beschlossen hat, daß der Beschluß Israels, den besetzten 
syrischen Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und 
seiner Verwaltung zu unterstellen, null und nichtig und ohne 
völkerrechtliche Wirkung ist, und verlangt hat, daß die 
Besatzungsmacht Israel ihren Beschluß umgehend rückgän
gig macht; 

2. verurteilt Israel außerdem dafür, daß es darauf 
beharrt, das äußere Erscheinungsbild, die demographische 
Zusammensetzung, die institutionelle Struktur und den 
Rechtsstatus des besetzten syrischen Golan zu verändern und 
insbesondere Siedlungen zu errichten; 

3. stelltfest, daß alle bisherigen oder künftigen gesetzge
berischen und administrativen Maßnahmen und Handlungen 
der Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des 
Charakters und des Rechtsslatus des syrischen Golan zum 
Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante Verletzung 
des Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom 12. Au
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten 
darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben; 

4. mißbilligt die Versuche Israels, den syrischen Bürgern 
im besetzten syrischen Golan die israelische Staatsangehörig
keit und israelische Personalausweise aufzuzwingen. und 
fordert es auf, von seinen Repressionsmaßnahmen gegen die 
Bevölkerung des besetzten syrischen Golan abzulassen; 

5. mißbilligt die Verletzungen des Abkommens durch 
Israel; 

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der 
genannten gesetzgeberischen oder administrativen Maßnah
men und Handlungen anzuerkennen; 

7. ersucht den Generalsekretär, der General versammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48142, Umfassende Üherprüfung aller Teilaspekte des 
Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsätze 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom 
18. Februar 1965 und alle anderen einschlägigen Resolutio
nen, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47nl 
und 47172 vom 14. Dezember 1992, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die der Sonderaus
schuß für Friedenssicherungseinsätze auf seinen jüngsten 
Tagungen erzielt hat, 

übeneugt, daß die Friedenssicherungseinsätze einen 
bedeutenden Teil der von den Vereinten Nationen unter
nommenen Anstrengungen zur Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit ausmachen und die 
diesbezügliche Wirksamkeit der Vereinten Nationen erhöhen, 

in der Erwägung, daß die friedenschaffenden Aktivitäten 
des Generalsekretärs und der Organe der Vereinten Nationen, 
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das heißt MaßnahmeJ, deren Ziel darin besteht, im wesentli
chen durch friedlic· Mittel, wie sie in Kapitel VI der 
Charta der Vereint n Nationen vorgesehen sind, eine 
Einigung zwischen erfeindeten Parteien herbeizuführen, 
eine wesentliche Au abe der Vereinten Nationen darstellen 
und zu den wichtige Mitteln zur Verhütung, Eindämmung 
und Beilegung von treitigkeiten zählen, deren Fortdauer 
geeignet ist, die W: ng des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherhei zu gefahrden, 

betonend, daß die chtung der Grundsätze der Souveräni
tät, territorialen Unv sehrtheit und politischen Unabhängig
keit der Staaten sow e der Nichtintervention in Angelegen
heiten, die ihrem esen nach zur inneren Zuständigkeit 
eines Staates gehöre , für jedes gemeinsame Vorgehen zur 
Förderung des Weltf . edens und der internationalen Sicher-
heit von ausschlagg nder Bedeutung ist, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung des Präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 28. Mai 1993 und von den darin 
enthaltenen Empfehl ngen'" 

in der Überzeugu g, daß Frledenssicherungseinsätze über 
ein eindeutiges, klar rbgegrenztes Mandat verfügen müssen, 
wenn ihre Wirk eit gewährleistet sein soll, 

unter Berücksichti ung dessen, daß die Vereinten Nationen 
angesichts ihrer zu hmenden Aktivitäten auf dem Gebiet 
der Friedenssieberu g mehr menschliche, finanzielle und 
materielle Ressour n benötigen und daß diese besser 
verwaltet werden m· ssen, 

im Bewußtsein de in dem Bericht des Generalsekretärs" 
beschriebenen äußer t schwierigen Finanzlage der Vereinten 
Nationen sowie der schweren Belastung, welche alle trup
penstellenden Staat n zu tragen haben, von denen viele 
Entwicklungsländer ind, 

Kenntnis nehme von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Tätigkeit er Vereinten Nationen", nach Prüfung 
des Berichts des So derausschusses für Friedenssicherungs
einsätze" und im B wuBtsein der entsprechenden Teile des 
Berichts der Gern insamen Inspektionsgruppe über die 
personelle Ausstatt ng friedensichemder und ähnlicher 
Missionen der Verei ten Nationen (ziviler Anteil)", 

1. begrnßt den Bericht des Sonderausscbusses für 
Friedenssicherungse nsätze; 

Ressourcen 

2. ist eifreut ü er die Initiative des Generalsekretärs, 
eine Planungsgrup e für verfügungs bereite Streitkräfte 
aufzustellen, und si ht regelmäßigen Berichten über diese 
Initiative mit Intere se entgegen; 

9. empfiehlt, da die Kontakte zwischen dem Sekretariat 
und den Mitgliedsta ten verstärkt werden, mit dem Ziel, den 
militärischen und 'vilen Bedarf für Friedenseinsätze der 
Vereinten Nationen sowie die Einsatzmittel abzuklären, die 
die Mitgliedstaaten afür zur Verfügung stellen könnten; 

4. ermutigt die itgliedstaaten, soweit ihre innerstaatli
chen Regelungen e erlauben, in Zusammenarbeit mit dem 
Sekretariat Regelu gen für die Teilnahme von Militär-, 
Polizei- und Zivilpe sonal an Friedenseinsätze auszuarbeiten 

und den Generalsekretär laufend über die bestehenden 
diesbezüglichen Regelungen und deren Modalitäten zu 
unterrichten; 

5. fordert den Generalsekretär auf, einen Vorschlag Zum 
Aufbau regelmäßig zu aktualisierender Datenbanken auszu
arbeiten, in denen die Ressourcen, die von den Mitgliedstaa
ten wie in Ziffer 4 beschrieben zur Verfügung gestellt 
werden könnten, nach Art und Verfügbarkeit erfaßt sind, 
ebenso wie Einzelpersonen mit geeigneten Fähigkeiten für 
zivile Friedenssicherungsaufgaben, und bittet den Generalse
kretär, weitere Maßnahmen vorzuschlagen, falls er diese für 
erforderlich hält, um den dringenden Bedarf an rechtzeitig 
verfügbarem qualifiziertem Personal zu decken, das im 
gesamten Spektrum der zivilen Friedenssicherungsaufgaben 
zum Einsatz kommen kann; 

6. betont, daß die Vereinten Nationen mit den Ressour
cen ausgestattet werden müssen, die ihren zunehmenden 
Aufgaben auf dem Gebiet der Friedenssicherung entsprechen, 
insbesondere mit den notwendigen Ressourcen für die 
Anlaufphase solcher Einsätze; 

7. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen des Generalse
kretärs betreffend die rechtzeitige Bereitstellung von Grund
ausrüstung für Friedenssicherungseinsätze49 und schlägt vor, 
im Rahmen der vorhandenen Mittel eine begrenzte revolVie
rende Reserve von Ausrüstung dieser Art anzulegen; 

8. bittet den Generalsekretär, sich mit den Mitgliedstaa
ten im voraus hinsichtlich ihrer Bereitschaft ins Benehmen zu 
setzen, bestimmte vom Generalsekretär genauer zu bezeich
nende Ausrüstungsgegenstände bereitzuhalten, um sie den 
Vereinten Nationen bei Bedarf sofort verkaufen beziehungs
weise leihweise oder unentgeltlich überlassen zu können; 

9. ermutigt die Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen 
zu den gÜnstigsten Tarifen im Einklang mit der Finanz
ordnung und den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen 
Luft- und Seetransportmittel zur Verfügung zu stellen; 

10. ersucht das Sekretariat, Richtlinien betreffend die 
Verfügung über Gerätschaften der Vereinten Nationen bei 
Beendigung eines Friedenseinsatzes auszuarbeiten; 

Finanzierung 

11. weist darauf hin, daß die Finanzierung von Friedens
sicherungseinsätzen nach Artikel 17 Absatz 2 der Charta der 
Vereinten Nationen in der gemeinsamen Verantwortung aller 
Mitgliedstaaten liegt, nimmt Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Verbesserung der Finanzlage der 
Vereinten Nationen45

, fordert alle Mitgliedstaaten erneut auf, 
ihre veranlagten Beiträge in voller Höhe und rechtzeitig zu 
entrichten, und ermutigt die Staaten, freiwillige Beiträge im 
Einklang mit der Finanzordnung und den Finanzvorschriften 
der Vereinten Nationen zu leisten; 

12. bittet den Generalsekretär, die auf die Friedenseinsätze 
anwendbaren Finanz- und Verwaltungsvorschriften nach 
Bedarf zu überprüfen, und bittet zu diesem Zweck nach
drücklich darum, daß Maßnahmen ergriffen werden, um die 
laterale Kommunikation und den Informationsfluß innerhalb 
des Sekretariats zu verstärken; 

13. ersucht den Generalsekretär, durch die Stärkung des 
Rechnungsprüfungs- und Inspektionssystems, einschließlich 
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der externen Kontrollen, das Finanzkontrollinstrumentarium 
für die Friedenssicherung zu verbessern, betont, daß die Wah
rung einer entsprechenden Rechenschaftspflicht sichergestellt 
werden muß, und nimmt in dieser Hinsicht mit Genugtuung 
Kenntnis von den jüngsten Maßnahmen zur Stärkung der 
unabhängigen Aufsichts- und Untersuchungskapazität; 

14. unterstreicht die Notwendigkeit, angemessene Finanz
und Verwaltungsbefugnisse an die Truppenkommandeure 
und die Sonderbeauftragten zu delegieren und gleichzeitig 
sicherzustellen, daß die Maßnahmen betreffend Verantwort
lichkeit und Rechenschaftspflicht verstärkt werden, damit die 
Missionen besser in der Lage sind, sich neuen Situationen 
und konkreten Anforderungen anzupassen; 

15. stellt fest, daß dem Sekretariat auf dessen Ersuchen 
eine Anzahl von Offizieren leihweise und unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt wurden, und begrüßt die Anstrengungen, 
die der Generalsekretär unternimmt, um im Rahmen der 
verfügbaren Mittel finanzielle Regelungen umzusetzen, die 
es allen Mitgliedstaaten ermöglichen, in Zukunft zu einem 
solchen System beizutragen, was die Kosten der Mitglied
staaten senken würde, die diese Offiziere zur Verfügung 
stellen; 

16. fordert das Sekretariat auf, rechtzeitig umfassende 
Haushaltsvoranschläge für alle neuen und laufenden Frie
denseinsätze zu erstellen, damit der Beratende Ausschuß für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen und die Generalver
sammlung diese eingehend prüfen können~ 

17. betont außerdem, wie wichtig es ist, daß den truppen
stellenden oder sonst teilnehmenden Staaten alle geschulde
ten Beträge unverzüglich rückerstattet werden, und nimmt 
Kenntnis von dem diesbezüglichen Bericht des Generalsekre
tärs45~ 

18. bekräftigt die Zuständigkeit der Generalversammlung 
für die Bewilligung der Mittel für Friedenseinsätze der 
Vereinten Nationen und für die Aufteilung ihrer Kosten und 
stellt fest, wie wichtig es ist, daß sich der Sicherheitsrat vor 
der Schaffung neuer Friedenseinsätze unter anderem über die 
Verfügbarkeit ausreichender physischer und materieller 
Ressourcen und über die Kostenauswirkungen im klaren ist; 

19. vertritt die Auffassung, daß die Frage einer Ergänzung 
der veranlagten Beiträge durch diversifizierte Finanzmittel in 
allen entsprechenden Foren der Vereinten Nationen weiter 
untersucht werden sollte; 

20. regt an, daß in den entsprechenden Foren weitere 
Maßnahmen zur möglichen Verbesserung der Finanzierung 
von Friedenseinsätzen erwogen werden, so auch die Einführ
barkeit eines besseren Systems der Rechnungserstellung; 

21. ersucht den Generalsekretär, während seiner derzeit 
stattfindenden Überprüfung der Kostenerstattungssätze für 
die Wertminderung der Ausrüstung von Kontingenten, die 
auf Ersuchen der Vereinten Nationen disloziert wurden, Kon
sultationen mit den Mitgliedstaaten zu führen; 

22. ersucht das Sekretariat, alle bestehenden Finanz- und 
Verwaltungsvorschriften, -regeln, -praktiken und -verfahren 
im Zusammenhang mit der Friedenssicherung in einem 
umfassenden Dokument für die Mitgliedstaaten zusammen
zustellen; 

23. begrüßt die Schaffung des Reservefonds für Friedens
sicherungsmaßnahmen, stellt fest, wie wichtig es ist, daß für 
die Anlaufkosten von Friedenseinsätzen ausreichende Mittel 
zur Verfügung stehen, daß jedoch nicht genügend Mittel 
dafür zur Verfügung gestellt worden sind, betont, daß der 
Fonds mit dem in ihrer Resolution 47/217 vom 23. De
zember 1992 genannten Betrag dotiert werden soll, damit er 
seine Tätigkeit so bald wie möglich aufnehmen kann, und 
betont, daß der Fonds in Zukunft als wesentliche Quelle zur 
Finanzierung der Anlaufkosten von Friedenseinsätzen dienen 
soll; 

Organisation und Effektivität 

24. regt an, daß der Sicherheitsrat und der Generalsekretär 
auch künftig jede Situation sehr sorgfältig analysieren, bevor 
ein Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Nationen 
geschaffen wird, daß in jedem Fall ein realistisches Mandat 
mit klarer Zielsetzung und gegebenenfalls einem Zeitplan für 
die Lösung des Problems ausgearbeitet werden soll, das 
geeignet ist, den politischen Prozeß voranzubringen und daß 
der Sicherheitsrat in regelmäßigen Abständen die Effektivität 
der laufenden Einsätze prüfen soll, um sicherzustellen, daß 
sie den vom Rat gebilligten Zielsetzungen und Aufträgen 
entsprechen, und bekräftigt, daß das Mandat, der Charakter 
oder die Dauer der vom Sicherheitsrat genehmigten Frie
denseinsätze ohne einen ausdrücklichen diesbezüglichen 
Beschluß des Rates nicht geändert werden dürfen; 

25. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
die der Generalsekretär ergriffen hat, um die mit Friedens
sicherungsaufgaben befaßten Sekretariatseinheiten zu stärken 
und zu refonnieren, wie in seinem Bericht über die Umset
zung der in der "Agenda für den Frieden" enthaltenen 
Empfehlungen" dargestellt; 

26. betont, daß das Sekretariat bei der Planung, Einlei
tung, Steuerung und administrativen und logistischen Unter
stützung von Friedenseinsätzen wirksam und effizient 
vorgehen muß, und bittet den Generalsekretär in seiner 
Eigenschaft als höchster Verwaltungsbeamter der Organisa
tion, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten eine umfassende 
Überprüfung der Rolle, Aufgaben und Funktionen, einschließ
lich der zivilen Funktionen, der verschiedenen Sekretariats
einheiten in die Wege zu leiten, um die bestmögliche Sekre
tariatsstruktur dafür zu ermitteln und die Einheit der Einsatz
führung sicherzustellen, die für den Erfolg der Friedens
sicherung unerläßlich ist, indem er die Verantwortung für 
alle Aspekte eines Friedenseinsatzes der Sekretariats-Haupt
abteilung Friedenssicherungseinsätze überträgt; 

27. betont außerdem, wie wichtig die Koordinierung aller 
Aspekte des Planungsprozesses von Friedenseinsätzen ist, 
und regt an, daß der Koordinator für Nothilfe bei der 
Gesamtplanung eines Friedenseinsatzes in vollem Umfang 
konsultiert werden soll, wenn das Mandat eines solchen 
Einsatzes einen humanitären Bestandteil aufweist, und daß 
er in anderen Fällen in einem frühen Stadium konsultiert 
werden soll, wenn eine enge Abstimmung der humanitären 
und der friedensichernden Maßnahmen erforderlich ist; 

28. nimmt Kenntnis von der Verlegung der Abtei
lung Feldeinsätze aus der Hauptabteilung Verwaltung und 
Management in die Hauptabteilung Friedenssicherungsein
sätze und legt dem Generalsekretär nahe, sich auch weiterhin 
zu bemühen, die Planung, Steuerung und administrative 
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Unterstützung von F iedenseinsätzen zu stärken und wirksa
mer zu gestalten u d das Sekretariat besse~ zu befähigen, 
eine Gesamtevaluie ng und -analyse von Friedenseinsätzen 
von ihrem Anfangs tadium bis zu ihrer Beendigung vor
zunehmen; 

29. bittet den neralsekretär nachdrücklich, bei seiner 
Überprüfung der pazität des Sekretariats den Informa-
tionsfluß sowie di Koordinierung und Kommunikation 
zwischen dem Am sitz der Vereinten Nationen und den 
Feldrnissionen zu v rbessern, um Friedenseinsätze wirksam 
steuern und die Mit iedstaaten entsprechend unterrichten zu 
können; 

I 

30. ersucht den eneralsekretär, die Mitgliedstaaten über 
die organisatorische Verantwortlichkeiten der verschiedenen 
Einheiten der Se ariatshauptabteilungen auf dem laufen
den zu halten, die it Friedenseinsätzen betraut sind; 

31. bittet den eneralsekretär, eine Anlaufstelle zu 
bezeichnen, an die ich Mitgliedstaaten wenden können, um 
Informationen übe alle Aspekte bereits laufender und 
geplanter Friedense nsätze zu erhalten, einschließlich opera
tiver, logistischer u d administrativer Angelegenheiten; 

32. bittet den Ge eralsekretär außerdem, die Regelungen 
und Verfahren .. die kurzfristige Bereitstellung von 
zusätzlichem Perso al beizubehalten, um sicherzustellen, daß 
das Sekretariat wir sam und effizient auf Schwankungen in 
der Arbeitsbelastu g reagieren kann, insbesondere dann, 
wenn neue Einsä geplant und eingeleitet werden, und die 
Mitgliedstaaten üb solche Verfahren auf dem laufenden zu 
halten; 

33. bittet den G neralsekretär erneut, Vorkehrungen zu 
prüfen, die es gesta en würden, Sonderbeauftragte, Truppen
kommandeure und nstiges Schlüsselpersonal für genehmig
te neue Missionen 0 früh wie möglich namhaft zu machen 
und in den Planun sprozeß mit einzubeziehen; 

34. begrüßt die inrichtung einer rund um die Uhr tätigen 
Lagezentrale inner alb der Hauptabteilung Friedenssiche
rungseinsätze, die . t entsprechend standardisierten Kom
munikations- und Informationssystemen ausgestattet ist, 
wodurch eine bess re Steuerung aller Friedenseinsätze er
möglicht wird, un ersucht den Generalsekretär, die Effi
zienz und Wirksam eit der Lagezentrale weiter zu verfolgen; 

35. begrüßt auß rdem die Initiative des Sekretariats, ein 
Projekt in die Weg zu leiten, in dessen Verlauf ein Katalog 
von Richtlinien . Logistikdokrrinen und -verfahren der 
Vereinten Natione ausgearbeitet werden soll, mit dem Ziel, 
die Logistikpraktik n und -verfaluen zu vereinheitlichen und 
so die Effizienz u d Wirksamkeit der logistiscben Unter
stützung von Fried nseinsätzen zu erhöhen; 

36. ersucht den eneralsekretär zu erwägen, im Rahmen 
der derzeit stattfin enden NeugJiederung des Sekretariats in 
der Hauptabteilu g Friedenseinsätze einen logistischen 
Planungsstab einz richten, der sich mit allen Aspekten der 
für Friedenseinsät e erforderlichen Unterstützung befassen 
würde; 

37. betont, daß er Abschluß eines Abkommens über die 
Rechtsstellung der Truppen zwischen den Vereinten Natio-

nen und dem Gaststaat bei der Dislozierung eines Friedens
einsatzes von größter Wichtigkeit ist, fordert die Gaststaaten 
in dieser Hinsicht zur vollsten Zusammenarbeit auf und 
empfiehlt, daß die betreffenden Mitgliedstaaten nach der 
Aufstellung eines Friedenseinsatzes durch den Sicherheitsrat 
mit diesem Einsatz bei der Erfüllung seines Mandats voll 
zusammenarbeiten; 

38. ersucht den Generalsekretär außerdem, in die Abkom
men zwischen den Vereinten Nationen und den Gaststaaten 
über die Recht .. tellung der Truppen Bestimmungen auf
zunehmen, die vorsehen, daß die Gaststaaten in ihren Bezie
hungen zu den Friedenstruppen der Vereinten Nationen die 
Grundsätze und die einschlägigen Artikel der Charta jeder
zeit zu achten haben, daß die Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen die örtlichen Gesetze und sonstigen Vorschriften 
einzuhalten zu haben und daß beide Parteien eines solchen 
Abkommens gehalten sind, jederzeit im Einklang mit den 
Bestimmungen des Abkommens über die Rechtsstellung der 
Truppen und den Grundsätzen und einschlägigen Artikeln 
der Charta zu handeln; 

39. stellt fest, wie wichtig es ist, daß die Vereinten 
Nationen und die truppenstellenden Länder vor der Dis
lozierung der Truppen Abkommen schließen, und bittet 
nachdrücklich darum, daß diesen Abkommen das in dem 
Bericht des Generalsekretärs vom 23. Mai 1991'" umrissene 
Musterabkommen zugrundegelegt wird; 

40. ersucht den Generalsekretär ferner, in die mit den 
kontingentesteIlenden Staaten zu schließenden Abkommen 
eine Klausel aufzunehmen, wonach diese Staaten sicher
stellen werden, daß die Angehörigen ihrer bei Friedensein
sätzen der Vereinten Nationen diensttuenden Kontingente mit 
den Grundsätzen und Regeln des einschlägigen Völkerrechts, 
insbesondere des humanitären Völkerrechts und den Zielen 
und Grundsätzen der Charta, voll vertraut sind; 

41. betont, wie wichtig es ist, daß für alle Friedens
einsätze der Vereinten Nationen jeweils entsprechende 
Einsatzrichtlinien aufgestellt werden; 

42. stellt außerdemfest, daß die Zahl der Friedenseinsätze 
in jüngster Zeit zugenommen hat, und ersucht den General
sekretär, einen detaillierten Bericht über diejenigen Einsätze 
auszuarbeiten, die beträchtliche Schwierigkeiten haben, ihren 
Auftrag zu erfüllen, und dabei auf die diesen Schwierigkei
ten zugrundeliegenden Ursachen hinzuweisen und mögliche 
Maßnalunen zu ihrer Überwindung vorzuschlagen; 

43. ersucht den Generalsekretär abermals, den Mitglied
staaten regelmäßig über die Ergebnisse aller Friedenseinsätze 
Bericht zu erstatten; 

44. begrUßt die immer häufigeren informellen Kon
sultationen zwischen dem Sekretariat und den truppen
stellenden Staaten, empfiehlt mit Nachdruck die Fortsetzung 
solcher Konsultationen über die Friedenseinsätze von ihrem 
Anfangsstadium bis zu ihrer Beendigung und tritt nachdrück
lich dafür ein, daß der Präsident des Sicherheitsrats und 
andere Ratsmitglieder nach Bedarf bei den genannten Kon
sultationen anwesend sind; 

45. erkennt an, daß die Ausbildung des Friedenssiche
rungspersonals in erster Linie Sache der Mitgliedstaaten ist; 
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46. begrüßt außerdem die Schaffung einer Anlaufstelle für 
die Ausbildung auf dem Gebiet der Friedenssicherung in der 
Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze und empfiehlt. 
daß diese Anlaufstelle als Zentrum flir die Koordinierung der 
Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und nationa
len und regionalen Ausbildungseinrichtungen fungiert; 

47. ersucht den Generalsekretär, die Regelungen flir die 
Ausbildung von Zivil-, Polizei- und Militärpersonal für 
Friedenseinsätze zu überprüfen und zu verbessern und sich 
dabei die entsprechenden Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, 
der regionalen Organisationen und Abmachungen) im 
Einklang mit deren satzungsmäßigem Mandat und mit 
Kapitel vrn der Charta, sowie der nichtstaatlichen Organisa
tionen und des Sekretariats zunutze zu machen; 

48. erkennt an, daß es immer schwieriger wird, aus 
zahlreichen unterschiedlichen Kontingenten große, in sich 
geschlossene Friedensmissionen zu bilden, unterstreicht die 
Notwendigkeit einer wirksamen Ausbildung des Zivil-, 
Polizei- und Militärperson.ls vor dessen Dislozierung und 
bittet den Generalsekretär in dieser Hinsicht nachdrücklich, 
im Benehmen mit den Mitgliedstaaten offizielle Richtlinien 
der Vereinten Nationen mit Leistungszielen für die Einheiten 
und deren Angehörige auszuarbeiten, damit das Friedens
personal auf einzelstaatlicher Ebene eine Ausbildung erhalten 
kann, die mit vereinbarten einheitlichen Normen, Fähigkei
ten, Praktiken und Verfahren im Einklang steht; 

49. ersucht den Generalsekretär außerdem, Richtlinien, 
Handhücher und sonstiges einschlägiges Ausbildungsmaterial 
auf dem Gebiet der Friedenssicberung auszuarbeiten und zu 
veröffentlichen, so auch Unterlagen für Fernlehrgänge, mit 
dem Ziel, den Mitgliedstaaten dabei behilflich zu sein, ihr 
Zivil-, Polizei- und Militärpersonal für Friedenseinsätze 
einheitlich und kostenwirksam vorzubereiten; 

50. ersucht den Generalsekretär ferner, im engen Beneh
men mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der für Ausbildungs
zwecke bewilligten Mittel ein Versuchsprogranun zur Ausbil
dung nationaler Friedenssicherungsausbilder als Ergänzung zu 
den einzelstaatlichen Ausbildungsprogrammen in die Wege zu 
leiten und Vorschläge dahin gehend zu unterbreiten, wie der 
für die Friedenssicherung zur Verfügung stehende Führungs
kader durch die Ausbildung von potentiellen Truppenkom
mandeuren und hochrangigem Militär- und Zivilpersonal für 
Führungs- und Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang ntit 
Friedenseinsätzen verstärkt werden ktum; 

51. empfiehlt, daß dem zu Friedenseinsätzen zu entsen
denden Militär-, Zivil- und Polizeipersonal nach Bedarf eine 
Ausbildung zur Teilnahme an solchen Friedenssicherungsein
sätzen erteilt wird, und ermutigt diejenigen Mitgliedstaaten, 
die bereits Ausbildungsprogranune dieser Art ausgearbeitet 
haben, mit anderen Mitgliedstaaten Informationen und 
Erfahrungen auszutauschen; 

52. empfiehlt nachdrücklich, daß das Friedenssicherungs
personal mit den wichtigsten Rechtsvorschriften und Bräu
chen des Gaststaates vertraut gemacht und darauf hingewie
sen wird, daß diese zu achten sind; 

53. ermutigt die truppenstellenden Länder, zu erwägen, 
untereinander Abmachungen über die leihweise Überlassung 
und/oder den Austausch von Sachverständigen auf dem Ge
biet der Friedenssicherungseinsätze zu schließen, mit dem 

Ziel, die operative Wirksamkeit zu erhöhen) indem sie die 
bei solchen Einsätzen erworbenen Informationen und Erfah
rungen weitergeben; 

54. ersucht den Generalsekretär abermals, die Einrichtung 
eines Ausbildungsprogramms für maßgebliche Mitarbeiter 
von Friedenssicherungseinsätzen zu erwägen, damit eine 
Reserve an ausgebildetem Personal geschaffen wird, das mit 
dem System der Vereinten Nationen und seinen Arbeits
abläufen vertraut ist; 

55. anerkennt, wie wichtig es ist, daß die Öffentlichkeit 
über die Friedenseinsätze, insbesondere ihren Auftrag, 
informiert wird, und fordert, daß die Presse- und Informa
tionsaktivitäten im Zusammenhang mit Friedensrnissionen 
beträchtlich verstärkt werden und daß insbesondere zu 
Beginn eines Friedenssicherungseinsatzes im Einsatzgebiet 
rasch ein solides und professionelles Verbindungsprogramm 
zu den Medien in die Wege geleitet wird, das der Größen
ordnung und den Bedürfnissen der jeweiligen Mission 
Rechnung trägt; 

56. ersucht den Generalsekretär) im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten Richtlinien für die Öffentlichkeitsarbeit bei 
Friedenssicherungseinsätzen festzulegen; 

57. ersucht das Sekretariat, sofort alle erforderlichen 
Vorkehrungen für die Neuauflage der Veröffentlichung The 
Blue Helmets'l (Die Blauhelme) im Jahre 1995 zu treffen; 

58. ersucht das Sekretariat außerdem, geeignete Maßnah
men zu ergreifen, um auf würdige. aber einfache Weise in 
einem der Öffentlichkeit zugänglichen Bereich des Amts
sitzes der Vereinten Nationen eine Inschrift mit den Namen 
derjenigen anzubringen, die im Dienste der Friedenssiche
rungseinsätze der Vereinten Nationen ihr Leben hingegeben 
haben; 

59. begrüßt die Absicht des Sekretariats, den Friedens
sicherungskräften, die im Dienste des Friedens ihr Leben 
hingegeben haben, ein Denkmal zu setzen; 

Fragen, die sich aus der "Agenda für 
den Frieden" ergeben 

60. erinnert an ihre Resolutionen 47/120 A vom 18. De
zember 1992 und 47/120 B vom 20. September 1993 und 
nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über 
die Umsetzung der in der "Agenda für den Frieden" enthalte
nen Empfehlungen", begrüßt die Bemühungen des General
sekretärs, geeignete Maßnahmen im Rahmen der vorbeugen
den Diplomatie zu ergreifen, und ermutigt ihn in Anerken
nung dessen, daß sich diese Maßnahmen auf rechtzeitig 
vorliegende, genaue Informationen über die einschlägigen 
Tatsachen stützen müssen, das Sekretariat besser in die Lage 
zu versetzen, sich aus einer möglichst großen Vielfalt von 
Quellen im Einklang mit den entsprechenden Bestimmungen 
der Charta alle einschlägigen Informationen zu beschaffen 
und diese zu analysieren, bittet die Mitgliedstaaten nach
drücklich, dem Generalsekretär in dieser Hinsicht behilflich 
zu sein, und ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten 
regelmäßig über diese Möglichkeiten und Mechanismen 
unterrichtet zu halten; 

61. bekriijtigt ihre Resolution 47/120 B, insbesondere 
Abschnitt 11 mit dem Titel "Vorbeugende Einsätze und en!-
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militarisierte Zonen "i. und erinnert in diesem Kontext daran, 
wie wichtig es ist, aß vorbeugende EinsätZe und/oder die 
Schaffung entmilita' sierter Zonen von Fall zu Fall als ein 
Mittel erwogen wer en, um Zu verhindern, daß bestehende 
oder mögliche Strei igkeiten zu Konflikten eskalieren, und 
um die Bemühung n zur Herbeiführung der friedlichen 
Beilegung solcher S eitigkeiten zu fördern, deren Fortdauer 
geeignet ist, die W hrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherhei zu gefahrden; 

62. ermutigt im 'nklang mit Kapitel vrn der Charta die 
Mitgliedstaaten zur itwirkung im Rahmen regionaler Orga
nisationen beziehu gsweise Abmachungeo t entsprechend 
deren jeweiligem Zu tändigkeitsbereich und im Einklang mit 
den Zielen und Gru dsätzen der Vereinten Nationen; 

63. begrüßt die nstrengungen, die der Generalsekretär 
unternimmt, um im enehmen mit den Mitgliedstaaten einen 
Katalog von Richtli ien für die Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinten Nati nen und den Regionalorganisationen 
auszuarbeiten; 

64. nimmt Kennt is von der bisherigen Zusammenarbeit 
zwischen den Verei n Nationen und den Regionalorganisa
tionen, insbesonder auf dem Gebiet der Friedenssicherung; 

65. ersucht den eneralsekretär, im Einklang mit Kapi
tel vrn der Chatta u prüfen, wie den regionalen Organisa
tionen und Abmac ungen in ihrem jeweiligen Zuständig
keitsbereich in ver chiedenster Form Beratung und Hilfe 
gewährt werden ka n, beispielsweise in Form von beraten
den Diensten, Semi aren und Konferenzen. damit sie besser 
in der Lage sind, mit den Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Friedens insätze zusammenzuarbeiten; 

66. beschließt, di se Themen weiter zu prüfen; 

Rechtsstellung u Sicherheit des Friedenssicherungsper
sonals der Vereinte Nationen 

67. bittet nachd "cklich alle Mitgliedstaaten, in deren 
Hoheitsgebiet Fri enssicherungseinsätze der Vereinten 
Nationen stattfinde , dem gesamten Friedenssicherungs
personal der Vero' nten Nationen im Einklang mit den 
einschlägigen Artik In der Chatta und anderen Rechtsakten 
umfassende Unterst 'tzung bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
zu gewähren und lIes Erforderliche zu tun, damit seine 
Sicherheit geachtet d gewährleistet wird; 

68. vertritt die uffassung, daß jeder Staat, in dessen 
Hoheitsgebiet ein riedenssicherungseinsatz der Vereinten 
Nationen durchgef"hrt wird, umgehend tätig werden sollte, 
um Angriffe auf F iedenssicherungspersonal der Vereinten 
Nationen und an re gegen dieses Personal gerichtete 
Gewalttätigkeiten z verhindern und die dafür Verantwortli
chen gerichtlich zu verfolgen; 

69. nimmt Kenn is von den besonderen Schwierigkeiten 
und Gefahren, die sich ergeben können, wenn Friedens
einsätze der Verein n Nationen in Situationen durchgeführt 
werden, in denen es keine Autorität gibt, die für die Gewähr
leistung der Siehe heit des Personals zuständig oder ver
antwortlich ist, un stimmt darin überein, daß der Sicher
heitsrat und ande in Betracht kommende Organe der 
Vereinten Natione in einem solchen Fall Maßnahmen 
erwägen sollen, die den besonderen Umständen angemessen 

sind und im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der 
Vereinten Nationen stehen; 

70. betont, wie wichtig alle einschlägigen Informationen 
über die im Einsatzgebiet herrschenden Bedingungen für die 
Sicherheit des Friedenspersonals der Vereinten Nationen 
sind, und bittet das Sekretariat, Maßnahmen zu ergreifen, um 
sich aus möglichst vielen Quellen solche Informationen zu 
beschaffen und diese zu analysieren, zwecks sofortiger 
Weiterleitung an die Feldrnissionen; 

71. vertritt die Auffassung, daß es den Gastländern 
obliegt, ihre Bevölkerung entsprechend über die Aufgabe 
von Friedenseinsätzen und die Unverletzlichkeit der Si
cherheit der Friedenssicherungskräfte zu informieren, was 
auch die Verbreitung von Informationen mit einschließt, die 
die Vereinten Nationen zu diesem Zweck zur Verfügung 
stellen; 

72. vertritt außerdem die Auffassung, daß die Gastländer 
gehalten sind, den Vereinten Nationen und den jeweiligen 
Friedenssicherungsmissionen im Feld rechtzeitig alle verfüg
baren Infonnationen über mögliche Gefahren zukommen zu 
lassen, welche die Sicherheit der Friedenssicherungskräfte 
gefahrden könnten, und daß in den Abkommen über die 
Rechtsstellung der Truppen deutlich auf diese Pflicht 
hingewiesen werde sollte; 

73. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, die derzeiti
gen Regelungen für die Entschädigung im Falle von Tod, 
Verwundung, Invalidität oder Krankheit aufgrund des 
Dienstes bei Friedenssicherungseinsätzen zu überprüfen. mit 
dem Ziel, gerechte und angemessene Regelungen zu erarbei
ten, und siCherzustellen, daß Entschädigungen rasch ausge
zahlt werden; 

74. erkennt an, daß in Anbetracht der Bedingungen im 
Feld praktische Maßnahmen zur Verbesserung der operati
ven, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für 
eine wirksame Lösung des Problems der zunehmenden 
Verwundbarkeit des bei Einsätzen der Vereinten Nationen im 
Feld dislozierten Personals erforderlich sind; 

75. ersucht den Generalsekretär, konkrete Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Sicherheit des gesamten im Feld dis
lozierten Friedenssicherungspersonals der Vereinten Nationen 
zu verbessern, insbesondere auch was alle materiellen. 
organisatorischen. operativen und sonstigen Sicherheits
aspekte betrifft; 

76. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über die 
laufenden Maßnahmen und neuen Vorschläge zur Gewähr
leistung und Verbesserung der Sicherheit der Einsätze der 
Vereinten NationenS2 und wird erwägen. welche weitere 
Maßnahmen ergriffen werden könnten, um ihre Rechts
stellung und Sicherheit zu verbessern, unter Berücksichti
gung der Notwendigkeit konzertierter Maßnahmen seitens 
aller in Betracht kommenden Organe der Vereinten Natio
nen, und begrüßt in diesem Zusammenhang Resolution 868 
(1993) des Sicherheitsrats vom 29. September 1993, wobei 
sie in diesem Zusammenhang 

a) erwägen wird, sich für die Ausarbeitung einer Er
klärung einzusetzen, die unter anderem die Grundsätze des 
Völkerrechts und die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf die Rechtsstellung und die Sicherheit des 
Personals der Vereinten Nationen bekräftigen würde; 
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b) den Sicherheitsrat auffordert, in die Mandate zur 
Dislozierung von Personal der Vereinten Nationen jeweils 
konkrete Bestimmungen aufzunehmen, in denen auf die 
VeIpflichtungen der Mitgliedstaaten und die Erwartungen der 
Vereinten Nationen im Hinblick auf die Rechtsstellung und 
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen hinge
wiesen wird; 

c) feststellt, daß im Sechsten Ausschuß zur Zeit ein ver
bindlicher internationaler Rechtsaki zur Verstärkung der 
bestehenden Abmachungen betreffend die Rechtsstellung und 
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen gepruft 
wird; 

* * • 
77. empfiehlt für den Fall, daß einer der in dieser Resolu

tion enthaltenen Vorschläge Auswirkungen auf den Zwei
jahreshaushalt 1994-1995 haben sollte, die zusätzlichen 
Kosten aus den von der Generalversammlung für diesen 
Zweijahreszeitraum gebilligien Haushaltsmitteln zu bestrei
ten; 

78. beschließt, daß der Sonderausschuß für Friedens
sicherungseinsätze im Einklang mit seinem Mandat seine 
Bemühungen um eine umfassende ÜbeIprufung aller 
Teilaspekle des Fragenkomplexes der Friedenssicherungsein
sätze fortsetzen soll; 

79. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß der 
Sonderausschuß und seine Arbeitsgruppe bei ihren Tagun
gen, üblicherweise im April und Mai für eine Dauer von 
höchstens einem Monat, eine vollständige Konferenzbetreu
ung erhalten, einschließlich der Übersetzung offizieller 
Dokumente und der Simultandolmetschung in alle Amts
sprachen; 

80. ersucht den Sonderausschuß, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über 
seine Arbeit vorzulegen; 

81. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär bis 
zum 1. März 1994 weitere Stellungnalunen und Anregungen 
betreffend die Friedenssicherungseinsätze vorzulegen und 
darin in großen Zügen praklische Vorschläge zu bestimmten 
Punkten zu unterbreiten, die der Sonderausschuß eingehender 
behandeln könnte; 

82. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen 
der vorhandenen Ressourcen eine Zusammenstellung dieser 
Stellungnalunen und Anregungen auszuarbeiten und diese 
dem Sonderausschuß bis zum 30. März 1994 vorzulegen; 

83. beschließt, den Punkt "Umfassende ÜbeIprufung aller 
Teilaspekte des Fragenkomplexes der Fri<denssicherungsein
sätze" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzig
sten Tagung aufzunehmen. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/43. Stärkung der Einsatzführungskapazität der Ver
einten Nationen bei Friedenssicherungseinsätzen 

Die Generalversammlung, 

Kennmis nehmend von dem Bericht des Sonderausschusses 
für Friedenssicherungseinsätze47

, 

unter Berücksichtigung des raschen Anwachsens der Zahl, 
des Umfangs, der Komplexität und der Kosten der Friedens
sicherungseinsätze der Vereinten N atianen. 

in Anbetracht der vom Generalsekretär in dem Entwurf 
des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995" gemachten Vorschläge hinsichtlich einer Stär
kung der Friedenssicherungskapazität im Sekretariat sowie 
seiner Initiative, eine Planungsgruppe für verfügungs bereite 
Streitkräfte einzurichten, 

in dem Bewußtsein, daß es notwendig ist, die Fähigkeit der 
Vereinten Nationen zur Planung, Durchführung und Koor
dinierung ihrer Friedenseinsätze zu stärken sowie die 
laufenden Konsultationen zwischen dem Generalsekretär und 
den truppenstellenden Staaten über konkrete Friedenseinsätze 
auszuweiten und zu vertiefen und die Mitglieder des Si
cherheitsrats in diese Konsultationen verstärkt mit ein
zubeziehen, 

1. betont, daß es notwendig ist, die Fähigkeiten des 
Sekretariats im Bereich der operativen Steuerung und der 
Einsatzführung bei Friedenssicherungseinsätzen auf der 
Grundlage einheitlicher Anweisungen und klar festgelegier 
Befehlswege bei derartigen Einsätzen zu stärken, einschließ
lich einer personell und materiell voll ausgestatteten Lage
zentrale für alle Friedenseinsätze; 

2. fordert den Generalsekretär auf, in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedern des Sicherheitsrats, den truppensteIlen
den Staaten und sonstigen interessierten Mitgliedstaaten 

a) die derzeitigen Regelungen für die politische Leitung 
und militärische Einsatzführung eingehend zu übeIprufen und 
dringend Maßnahmen zu ihrer Stärkung zu ergreifen sowie 
die Koordinierung mit den humanitären und zivilen Bestand
teilen der Friedenseinsätze sowohl am Amtssitz als auch im 
Feld zu verbessern; 

b) die bestehenden Regelungen für frühzeitige Kon
sultationen und einen fruhzeitigen Informationsaustausch 
zwischen dem Generalsekretär und den truppenstellenden 
Staaten auszubauen und diese Konsultationen in bezug auf 
die Planung, Steuerung und Koordinierung von Friedens
einsätzen gegebenenfalls in Anwesenheit von Mitgliedern des 
Sicherheitsrats abzuhalten; 

c) den Mitgliedstaaten vor der nächsten Tagung des 
Sonderausschusses für Friedenssicherungseinsätze über die 
nach Buchstaben a) und b) getroffenen Maßnahmen Bericht 
zu erstatten. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/44. Informationsfragen 

A 

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT 

Die Generalversammlung, 

Kennmis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Informationsausschussess4, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
sekretärs über Information.fragen", 



132 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

fordert mit Nachr1r~ck alle Länder, die Organisationen des 
gesamten Systems det Vereinten Nationen und alle anderen, 
die es angeht, auf - ' n Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf 
die Grundsätze der harta der Vereinten Nationen und die 
Grundsätze der Pres e- und Infonnationsfreiheit sowie der 
Unabhängigkeit, de Pluralismus und der Vielfalt der 
Medien, zutiefst bes gt über die zwischen den entwickelten 
Ländern und den En wicklungsländern bestehenden Dispa
ritäten und die sich a fgrund dieser Disparitäten ergebenden 
Folgen jedweder Art die sich auf die Fähigkeit der öffentli
chen, privaten oder s nstigen Medien sowie von Einzelperso
nen in den Entwicklu gsländem auswirken, Informationen zu 
verbreiten und ihre uffassungen sowie ihre kulturellen und 
ethischen Wertvorste lungen mittels ihrer eigenen kulturellen 
Produktion mitzuteil n und die Vielfalt der Infonnations
quellen und den frei Zugang zu Infonnationen zu sichern, 
und in Anerkennun der in diesem Kontext erhobenen 
Forderung nach eine. wie es in den Vereinten Nationen und 
in anderen internatio alen Foren heißt, "neuen Weltinfonna
tions- und -kommuni ationsordnung, die als ein in ständiger 
Entwicklung begrif~ ner Prozeß zu sehen ist" -

a) zusammenzu beiten und konzertiert vorzugehen, um 
die bestehenden Dis aritäten im Infonnationsfluß auf allen 
Ebenen zu verringe . indem sie den Ausbau der Kommuni
kationsinfrastrukture und des Kommunikationspotentials in 
den Entwicklungslän ern stärker unterstützen, unter gebüh
render Berücksichtig ng der Bedürfnisse dieser Länder und 
des Vorrangs. den si diesen Bereichen beimessen, mit dem 
Ziel, es ihnen und d n öffentlichen, privaten oder sonstigen 
Medien in den Ent icklungsländern zu gestatten, frei und 
unabhängig ihre eige e Infonnations- und Kommunikations
politik zu entwickeln Medien und Einzelpersonen stärker am 
Kommunikationspro ß zu beteiligen und einen freien 
Infonnationsfluß auf allen Ebenen sicherzustellen; 

b) sicherzustelle , daß Journalisten ihrer beruflichen 
Tätigkeit ungehinde und wirkungsvoll nachgehen können, 
und alle tätlichen An riffe auf sie entschieden zu verurteilen; 

c) Unterstützung zu gewähren, dantit die praktischen 
Ausbildungsprogram e für Presse-, Rundfunk- und Fernseh
journalisten öffentli her, privater und sonstiger Medien in 
den Entwicklungslän ern beibehalten und ausgebaut werden; 

d) regionale Be ühungen und die Zusammenarbeit 
zwischen den Entw' klungsländern sowie die Zusammen
arbeit zwischen den ntwickelten Ländern und den Entwick
lungsländern zu för em, um das Kommunikationspotential 
zu stärken und die M dieninfrastruktur und die Kommunika
tionstechnologien in en Entwicklungsländern, insbesondere 
in den Bereichen A sbildung und Infonnationsverbreitung, 
zu verbessern; 

e) sich zusätzlic zur bilateralen Zusammenarbeit zu 
bemühen, den Entw' klungsländern und ihren öffentlichen, 
privaten oder sonsti en Medien unter gebührender Berück
sichtigung ihrer Iot ressen und Bedürfnisse im Infonna
tionsbereich sowie er im Rahmen des Systems der Ver
einten Nationen bere· s unternommenen Maßnahmen jede nur 
mögliche Unterstüt ng und Hilfe zu gewähren, so ins
besondere auch durc 

i) die Entwickl ng der menschlichen und technischen 
Ressourcen, ie für eine Verbesserung der Infor
mations- und Kornmunikationssysteme in den Ent-

wicklungsländern unerläßlich sind, und Unterstützung 
bei der Fortführung beziehungsweise beim Ausbau 
praktischer Ausbildungsprogramme, wie etwa deIjeni
gen, die in den Entwicklungsländern unter öffentlicher 
wie auch privater Schinnherrschaft überall bereits 
durchgeführt werden; 

ii) die Schaffung von Bedingungen, die es den Ent
wicklungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder 
sonstigen Medien ennöglichen, unter Einsatz ihrer 
nationalen und regionalen Ressourcen über die ihren 
nationalen Bedürfnissen entsprechenden Kommunika
tionstechnologien wie auch über die erforderlichen 
Programme, insbesondere für Rundfunk- und Fernseh
sendungen, zu verfügen; 

iii) Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von 
subregionalen, regionalen und interregionalen Fern
meldeverbindungen, insbesondere zwischen Entwick
lungsländern; 

iv) die den Erfordernissen entsprechende Erleichterung 
des Zugangs der Entwicklungsländer zu den auf dem 
freien Markt erhältlichen modernen Kommunikations
technologien; 

fJ volle Unterstützung für das von der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
getragene Internationale Programm für die Entwicklung des 
Kommunikationswesens56 zu gewähren, mit dem öffentliche 
wie private Medien unterstützt werden sollen. 

B 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

INFORMATIONSPOLlTIK UND INFORMATIONSTÄTIGKEIT 
DER VEREINTEN NATIONEN 

Die Gen~ralversammlung, 

in Bekräftigung ihrer führenden Rolle bei der Ausarbei
tung, Koordinierung und Abstimmung der Infonnations
politik und Infonnationstätigkeit der Vereinten Nationen, 

sowie erneut erklärend, daß der Generalsekretär sicher
stellen soll, daß die Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung 
Presse und Infonnation als Koordinierungsstelle für die 
Aufgaben der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Öffentlichkeitsarbeit unter Berücksichtigung der Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, der von der 
Generalversammlung abgesteckten Schwerpunktbereiche und 
der Empfehlungen des Infonnationsausschusses intensiviert 
und verbessert wird, 

Kenntnis nehmend von allen Berichten des Generalsekre
tärs, die dem Informationsausschuß auf seiner fünfzehnten 
Tagung vorgelegt wurden, 

I. beschließt, die Rolle des Informationsausschusses zu 
konsolidieren. der ihr wichtigstes Nebenorgan für die 
Abgabe von Empfehlungen im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Infor
mation ist; 

2. fordert den Generalsekretär auf, bezüglich der 
Informationspolitik und Infonnationstätigkeit der Vereinten 
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Nationen im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen 
der Vereinten Nationen die folgenden Empfehlungen umzu
setzen und in diesem Zusammenhang sicherzustellen, daß die 
Hauptabteilung Presse und Information 

a) in Abstimmung mit den Informationsdiensten ent
sprechender anderer Organisationen im Einklang mit dem 
mittelfristigen Plan der Vereinten Nationen, dem Programm
haushaltsplan und deren entsprechenden Änderungen auch 
künftig Informationen über die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen auf unter anderem folgenden Gebieten verbreitet: 

i) Weltfrieden und internationale Sicherheit; 

ii) Abrüstung; 

iii) Friedenssicherungseinsätze und Friedensschaffung; 

iv) Entkolonialisierung und die Lage in den Gebieten 
ohne Selbstregierung im Lichte der Internationalen 
Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus; 

v) Förderung und Schutz der Menschenrechte und in 
diesem Kontext die Weltkonferenz über Menschen
rechte, die vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abge
halten wurde; 

vi) Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung; 

vii) Förderung der Rechtsstellung der Frau und ihrer Rolle 
in der Gesellschaft; 

viii) Förderung der Konvention über die Rechte des 
Kindes57

; 

ix) Probleme der wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung sowie internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit zur Lösung der Probleme der Auslandsver
schuldung; 

x) am wenigsten entwickelte Länder; 

xi) Umwelt und Entwicklung; 

xii) 

xiii) 

Beseitigung fremder Besetzung; 

Kampagne gegen alle Formen des Terrorismus in 
Übereinstimmung mit Resolution 40/61 der General-
versammlung vom 9. Dezember 1985; 

xiv) internationale Bekämpfung des Drogenmißbrauchs 
und des unerlaubten Suchtstoffverkehrs; 

xv) Verbrechensverhütung und Strafgerichtsbarkeit; 

xvi) Unterstützung für die Neue Agenda der Vereinten 
Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunzi
ger Jahren" und für die ungeheuren Gesundungs
und Entwicklungsanstrengungen der afrikanischen 
Länder sowie die positive Reaktion der internationalen 
Gemeinschaft, mit dem Ziel, die in Afrika herrschen
de ernste wirtschaftliche Situation zu mildern; 

xvii) internationale Anstrengungen zur vollständigen Besei
tigung der Apartheid und zur Unterstützung für die 
Schaffllng eines geeinten und demokratischen Süd
afrika ohne Rassenschranken und, je nach Bedarf, die 
diesbezügliche Rolle der Vereinten Nationen; 

xviii) Aktivitäten der Vereinten Nationen, die die Nahost
situation und insbesondere die Palästinafrage betref
fen, einschließlich der jeweils neuesten Entwicklungen 
in dieser Region und des laufenden Friedensprozesses ; 

b) in Situationen, die eine sofortige und eigens auf sie 
zugeschnittene Reaktion verlangen, die Aktivitäten der 
Vereinten Nationen durch die Bereitstellung von Informatio
nen in dem erforderlichen Umfang unterstützt; 

c) sich auch weiterhin darum bemüht, bei den Völkern 
der Welt ein aufgeklärtes Verständnis für die Arbeit und die 
Ziele des Systems der Vereinten Nationen zu fördern und 
das positive Image des gesamten Systems zu festigen; 

tf) das auf Themen der Vereinten Nationen bezogene 
Infonnations-, Unterstützungs- und Orientierungsprogramm 
für Presse-, Rundfunk- und Fernsehjournalisten und andere 
Medienfachleute aus den Entwicklungsländern fortsetzt; 

e) der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur ausgehend von ihrer eigenen 
Tätigkeit Informationen über neue Formen der Zusammen
arbeit auf regionaler und subregionaler Ebene für die 
Ausbildung von Medienfachleuten und für die Verbesserung 
der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur der 
Entwicklungsländer zur Verfügung stellt; 

f) ihre Politik der Zusammenarbeit mit allen Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen. insbesondere mit 
der Organisation der Vereinten. Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, fortsetzt; 

g) ihre Politik der Zusammenarbeit mit den Nachrichten
agenturen in den Entwicklungsländern sowie den Nachrich
tenagenturen der Entwicklungsländer, insbesondere mit dem 
Pool der Nachrichtenagenturen der nichtgebundenen Länder, 
fortsetzt; 

3. begrüßt den Beschluß der Hauptabteilung Presse und 
Information, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, mit dem 
Auftrag, die Zuteilung von BUroräumen an die Medien am 
Amtssitz der Vereinten Nationen zu untersuchen; 

4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die in regelmäßigen Abständen erscheinenden und die 
wichtigsten Publikationen der Hauptabteilung Presse und 
Information" und bittet nachdrücklich darum, daß alles 
getan wird, um die rechtzeitige Herstellung und Verteilung 
der wichtigsten Publikationen der HauptabteiJung sicherzu
stellen, insbesondere der Zeitschrift UN Chronicle, des 
Yearbook 01 the United Nations (Jahrbuch der Vereinten 
Nationen) und der Publikation Alrica Recovery, indem sie 
auch weiterhin konsequent an ihrer redaktionellen Un
abhängigkeit und an der sachlich richtigen Berichterstattung 
festhält und die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um 
sicherzustellen, daß ihre Veröffentlichungen ausreichende, 
objektive und ausgewogene Informationen über die Probleme 
enthalten, mit denen sich die Vereinten Nationen befassen, 
und daß auch etwaigen abweichenden Meinungen Raum 
gegeben wird; 

5. bringt ihr Bedauern zum Ausdruck über die Umstände, 
die zur Einstellung der Publikation Development Forum 
(Entwicklungsforum) geführt haben, und ermutigt den 
Generalsekretär, Mittel und Wege vorzuschlagen, damit diese 
Publikation, für welche die Generalversammlung auch 
weiterhin einen Auftrag erteilt, wieder erscheinen kann, und 
dem Infonnationsausschuß darüber Bericht zu erstatten; 

6. ersucht die Leitung der Hauptabteilung Presse und 
Information, alle Veröffentlichungen und vorgeschlagenen 
Veröffentlichungen der Hauptabteilung zu prüfen, um 
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sicherzustellen, daß l' ede Veröffentlichung einem nachweis
baren Auftrag und B darf entspricht. sich nicht mit anderen 
Veröffentlichungen i nerhalb und außerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen 'überschneidet und kostenwirksam ist, 
und dem Informatlonsausschuß auf seiner sechzehnten 
Arbeitstagung im Jahr 1994 darüber Bericht zu erstatten; 

7. bekräftigt die Wichtigkeit. weIche die Mitgliedstaaten 
der Rolle der Info ationszentren der Vereinten Nationen 
bei der wirksamen und umfassenden Verbreitung von 
Informationen über ie Aktivitäten der Vereinten Nationen 
und der bestmöglic en Nutzung der der Hauptabteilung 
Presse und Inforrnati n zugewiesenen Ressourcen beimessen; 

8. ersucht den neralsekretär, dem Informationsaus-
schuß auf seiner s hzehnten Tagung mit dem Ziel, den 
weiteren Integratio sbedarf zu evaluieren, Bericht zu 
erstatten über die gebnisse des derzeitigen Versuchs, 
achtzehn Informatio, szentren der Vereinten Nationen mit 
Ortsbüros des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen zu integrie en, wie in dem Bericht des Generalse
kretärs'" erwähnt. s wie über die Auffassungen der Gast
länder, unter Berüc icbtigung der Bedenken der Mitglied
staaten. daß die Zu menlegung der Informationszentren 
der Vereinten Nati en und der Ortsbüros der Vereinten 
Nationen die Arbeit er Informationszentren in den Entwick-
1ungs�ändern beeintr' cbtigen könnte; 

9. bekräftigt die Rolle, die der Generalversammlung in 
bezug auf die Erö ung neuer Informationszentren der 
Vereinten Nationen zukommt, und bittet außerdem den 
Generalsekretär, all von ihm für notwendig erachteten 
Empfehlungen in be ug auf die Errichtung und den Standort 
dieser Zentren abzu eben; 

10. ersucht den G neralsekretär sicherzustellen, daß seine 
Vorschläge in bezug auf die Struktur. die Aufgaben und die 
Aktivitäten der sieb Interimsbüros der Vereinten Nationen 
in Armenien, Aserba dschan, Belarus, Georgien, Kasachstan, 
in der Ukraine und in Usbekistan vollinhaltlich mit den 
Aufträgen der einsc lägigen Resolutionen der Generalver
sammlung in bezu auf operative Tätigkeiten und die 
Infonnationsverbreit ng übereinstimmen. unter Berücksichti
gung der Bemerkun en und Empfehlungen im Bericht des 
Beratenden Aussch sses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen'!, des Beschl sses 47/469 der Generalversammlung 
vom 6. Mai 1993 nd der einschlägigen Versammlungs
resolutionen, insbes ndere Resolution 47/199 vom 22. De
zember 1992; 

11. nimmt Kenntn's von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Zuweisung on Mitteln an die Informationszentren 
der Vereinten Natio en im Jahre 1992" und wäre dankbar 
für Informationen ü er den Stand der einschlägigen Resolu
tionen der Generalv rsammlung sowie über eine detaillierte 
Aufschlüsselung der ufteilung der Mittel unter den Zentren, 
und - obwohl begrü end. daß einige Regierungen Maßnah
mengetroffen hab n, um die Informationszentren der 
Vereinten Nationen n ihren jeweiligen Hauptstädten finan
ziell und materiell u unterstützen - fordert den General
sekretär auf zu unte suchen, wie die zur Verfügung stehen
den Mittel rationell nd gerecht auf alle Informationszentren 
der Vereinten Natio en aufgeteilt werden könnten. und dem 
Informationsausschu auf seiner sechzehnten Arbeitstagung 
darüber Bericht zu tatten; 

12. nimmt Kenntnis von dem bedeutenden Beitrag der 
Regierung Polens und ersucht den Generalsekretär, im 
Benehmen mit den polnischen Behörden die Vorkehrungen 
für eine Infonnationsstel1e der Vereinten Nationen in 
Warschau zum Abschluß zu bringen; 

13. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Gene
ralsekretärs über den Ausbau, die Wiederinbetriebnahme und 
die Errichtung von Informationszentren der Vereinten Natio
nen" und fordert den Generalsekretär erneut auf, die in 
Ziffer 10 ihrer Resolution 47/73 B vom 14. Dezember 1992 
enthaltene Empfehlung in bezug auf die Errichtung eines 
Infonnationszentrums in Sanaa, sowie die Wiederinbetrieb
nahme des Informationszentrums in Teheran und den Ausbau 
der Informationszentren in Bujumbura, Daressalam (Verei
nigte Republik Tansania) und Dhaka in vollem Umfang um
zusetzen und dem Informationsausschuß auf seiner sechzehn
ten Arbeitstagung den Durchführungsbericht vorzulegen; 

14. fordert den Generalsekretär auf, dem Informationsaus
schuß auf seiner sechzehnten Tagung einen Bericht über die 
Umsetzung dieser Empfehlung vorzulegen; 

15. begri{ßt den Bericht des Generalsekretärs" und regt 
zur weiteren verstärkten Zusammenarbeit zwischen der 
Hauptahteilung Presse und Information und der Friedensuni
versität in Costa Rica an, die eine AnlaufsteIle für die Förde
rung der Aktivitäten der Vereinten Nationen und für die Ver
breitung von Informationsmaterial der Vereinten Nationen 
ist"; 

16. nimmt Kenntnis von den Ersuchen Bulgariens, 
Gabuns. Haitis und der Slowakei um Informationsstellen; 

17. bringt ihre volle Unterstützung zum Ausdruck für die 
Beibehaltung der Pressemitteilungen der Vereinten Nationen, 
die eine breitangelegte und rasche Berichterstatrung über die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen ermöglichen; 

18. fordert den Generalsekretär auf, die Effizienz der 
regionalen Rundfunkeinheiten der Hauptabteilung Presse und 
Infonnation zu erhöhen; 

19. fordert den Generalsekretär ar4Jerdem auf. alles zu 
tun, damit durch eine entsprechende Nutzung der vorhande
nen Ausrüstung Bedingungen geschaffen werden. die stärker 
dazu angetan sind, bei den Pressemitteilungen über Tagun
gen Ausgewogenheit zwischen der englischen und französi
schen Sprache herzustellen; 

20. nimmt Kenntnis von den im Bericht des Generalsekre
tärs" enthaltenen Empfehlungen und Stellungnahmen der 
Mitgliedstaaten und bittet diejenigen Mitgliedstaaten, die dies 
wünschen. dem Generalsekretär bis zum 1. Januar 1994 ihre 
Stellungnahmen und Vorschläge über Möglichkeiten zur 
Förderung des Ausbaus der Kommunikationsinfrastruktur 
und der Kommunikationskapazitäten in den Entwicklungs
ländern vorzulegen, mit dem Ziel, die jüngsten Erfahrungen 
bei der internationalen Zusammenarbeit zusammenzufassen, 
damit die Entwicklungsländer ihre eigenen Informations- und 
Kommunikationskapazitäten frei und unabhängig entwickeln 
können, und ersucht den Generalsekretär, dem Informations
ausschuß auf seiner sechzehnten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten; 

21. empfiehlt, das Präsidium des Informationsausschusses 
möge zur Erleichterung des ständigen Kontakts zwischen der 
Hauptabteilung Presse und Information und dem Informa-
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tionsausschuß zwischen den Tagungen gemeinsam mit den 
Vertretern jeder Regionalgruppe, der Gruppe der 77 und 
Chinas, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des 
Ausschusses, je nach Bedarf zusammentreten und in regel
mäßigen Abständen mit den Vertretern der Hauptabteilung 
Konsultationen abhalten; 

22. unterstützt den Beschluß 5 des Vorbereitungsaus
schusses für den Weltgipfel für soziale Entwicklung, in dem 
der Generalsekretär ersucht wird, in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Sonderorganisationen, Fonds und Programmen 
mit Vorrang ein konkretes Programm zur Infonnation der 
Öffentlichkeit über die Hauptthemen des Gipfels und über 
dessen Ziele auszuarbeiten und in die Wege zu leiten; 

23. unterstützt außerdem den Beschluß des Vorbereimngs
ausschusses für die 1994 in Kairo stattfindende Internationa
le Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, in dem der 
Generalsekretär ersucht wird, in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Organen und Sonderorganisationen der Verein
ten Nationen mit Vorrang ein koordiniertes Programm zur 
Information der Öffentlichkeit auszuarbeiten und in die 
Wege zu leiten; 

24. nimmt Kenntnis von dem Ersuchen Belarus' und der 
Ukraine, die Möglichkeit zu erwägen, anläßlich des zehnten 
Jahrestags der Katastrophe von Tschernobyl im Jahre 1996 
ein systemweites Programm auszuarbeiten und durchzufüh
ren; 

25. ersuch! den Generalsekretär, dem Informationsaus
schuß auf seiner sechzehnten Tagung und der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und Information und 
über die Durchführung der in dieser Resolution enthaltenen 
Empfehlungen Bericht zu erstatten; 

26. beschließt, daß die nächste Tagung des Informations
ausschusses zwölf Arbeitstage dauern wird, und bittet den 
Vorstand des Ausschusses zu untersuchen, wie die dem 
Ausschuß zur Verfügung stehende Zeit am besten genützt 
werden könnte; 

27. ersucht den Informationsausschuß, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung Bericht zu 
erstatten; 

28. beschließt die Aufnahme des Punktes "Informa
tionsfragen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tagung. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/45. Informationen aus den Gebieten ohne Selbst
regierung, übermittelt gemäß Artikel 73 e) der 
Charta der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker über die gemäß Artikel 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen übermittelten Informationen aus den 
Gebieten ohne Selbstregierung" und nach Prüfung der vom 
Sonderausschuß hinsichtlich dieser Informationen ergriffenen 
Maßnalunen, 

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs zu 
dieser Frage", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom 
16. Dezember 1963, worin sie den Sonderausschuß ersucht 
hat, die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 e) der Charta 
übermittelten Informationen zu untersuchen und sie bei der 
Prüfung des Standes der Verwirklichung der in Resolution 
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 
1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker in jeder Weise 
zu berücksichtigen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/14 vom 
16. November 1992, worin sie den Sonderausschuß ersucht 
hat, die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen 
Aufgaben weiter wahrzunehmen, 

betonend, wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmächte 
- insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu 
erstellenden Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete -
rechtzeitig ausreichende Informationen gemäß Artikel 73 e) 
der Charta übermitteln, 

\. billigt das Kapitel im Bericht des Sonderausschusses 
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker, das sich auf die gemäß Artikel 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen übermittelten Informationen aus den 
Gebieten ohne Selbstregierung bezieht; 

2. erklärt erneut, daß die jeweilige Verwaltungsmacht 
fortfahren soll, gemäß Artikel 73 e) der Charta Informatio
nen über das betreffende Gebiet zu übermitteln, solange kein 
Beschluß der Generalversammlung selbst vorliegt, wonach 
ein Gebiet ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung 
nach Kapitel XI der Charta erlangt hat; 

3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem 
Generalsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs 
Monate nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen 
Gebieten die in Artikel 73 e) der Charta vorgeschriebenen 
Informationen sowie möglichst ausführliche Informationen 
über politische und konstitutionelle Entwicklungen in diesen 
Gebieten zu übermitteln; 

4. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit 
der ErsteIlung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete 
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, daß ausreichende 
Informationen aus allen verfügbaren veröffentlichten QueIlen 
herangezogen werden; 

5. ersucht den Sonderausschuß, die ihm mit Resolution 
1970 (XVIII) der General versammlung übertragenen Auf
gaben nach den üblichen Verfahren weiter wahrzunehmen 
und der Versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu erstatten. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/46. Aktivitäten ausländischer wirtschaftlicher und 
sonstiger Interessen, welche die Verwirklichung 
der Erklärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völker in 
unter KoloniaIherrscbaft stehenden Gebieten be
hindern 

Die Generalversammlung, 

nach Be/:landlung des Punktes "Aktivitäten ausländischer 
wirtschaftlicher und sonstiger Interessen, welche die Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
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, 

abhängigkeit an koloniale Länder und Völker in unter 
Kolonialherrschaft stehenden Gebieten behindern"", 

i 

nach PrUfung des diesen Punkt betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sondera sschusses für den Stand der Verwirkli
chung der Erklärun über die Gewährung der Unabhängig
keit an koloniale L" der und Völker", 

unter Hinweis a f ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie 
auf alle ihre and en Resolutionen zu diesem Thema, 
insbesondere auch d e Resolution 46/181 vom 19. Dezember 
1991, mit der der A tionsplan für die Internationale Dekade 
zur Beseitigung des Kolonialismus'· befürwortet wurde, 

in Bekräftigung d r nach der Charta der Vereinten Natio
nen bestehenden fei rlichen Verpflichtung der Verwaltungs
mächte, den politi ehen, wirtschaftlichen, sozialen und 
bildungsmäßigen F rtschritt der Einwohner der unter ihrer 
Verwaltung stehend n Gebiete zu fördern sowie die mensch
lichen und natürli hen Ressourcen dieser Gebiete vor 
Mißbrauch zu schüt en, 

sowie erneut "lären4, daß jede wirtschaftliche und 
sonstige Aktivität, 'e ein Hindernis für die Verwirklichung 
der Erklärung über ie Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder un Völker darstellt und die Bemühungen 
um die Beseitigun von Kolonialismus, Apartheid und 
rassischer Diskrim nierung behindert, eine unmittelbare 
Verletzung der Rec te der Einwohner sowie der Grundsätze 
der Charta und all r einschlägigen Resolutionen der Ver
einten Nationen dar teilt, 

ferner erneut erk ärend, daß die natürlichen Ressourcen 
das Erhe der autoch honen Bevölkerung der Kolonialgebiete 
und der Gebiete oh e Selbstregierung sind, 

besorgt über die Aktivitäten derjenigen ausländischen 
Interessen wirtsch tlicher, finanzieller und sonstiger Art, 
welche die natürlic en und menschlichen Ressourcen der 
Gebiete ohne Selbs egierung entgegen den Interessen der 
Einwohner dieser ebiete ausbeuten, die sie damit ihrer 
Verfügungsgewalt ü er den Reichtum ihrer Länder berauben, 

eingedenk der ei schlägigen Bestimmungen der Schluß
dokumente aufein derfolgender Konferenzen der Staats
und Regierungsche s der nichtgebundenen Länder und der 
von der Versammlu g der Staats- und Regierungschefs der 
Organisation der a ikanischen Einheit, dem Südpazifischen 
Forum und der K 'bischen Gemeinschaft verabschiedeten 
Resolutionen, 

in Anerkennung er grundlegenden und entscheidenden 
Rolle, welche die erhängung internationaler Sanktionen 
insofern gespielt ha , als dadurch der notwendige Druck auf 
das südafrikanische Regime ausgeübt wurde, wichtige Maß
nahmen zur restlose Beseitigung der Apartheid zu ergreifen, 

I. bekräftigt da unveräußerliche Recht der Völker der 
Kolonialgebiete un der Gebiete ohne Selbstregierung auf 
Selbstbestimmung nd Unabhängigkeit und auf die Nutzung 
der natürlichen Re sourcen ihrer Gebiete sowie ihr Recht, 
über diese Ressoure n zu ihrem eigenen Besten zu verfügen; 

2. erklärt erneu, daß jede Verwaltungsmacht, welche die 
Kolonialvölker der Gebiete ohne Selbstregierung an der 
Ausübung ihrer I gitimen Rechte an ihren natürlichen 

Ressourcen hindert oder die Rechte und Interessen dieser 
Völker ausländischen Wirtschafts- und Finanzinteressen 
unterordnet, ihre mit der Charta der Vereinten Nationen 
eingegangenen feierlichen Verpflichtungen verletzt; 

3. bekräftigt ihre Besorgnis über die Aktivitäten derjeni
gen ausländischen Interessen wirtschaftlicher, finanzieller 
und sonstiger Art, welche die natürlichen Ressourcen, die 
das Erbe der autochthonen Bevölkerung der Kolonialgebiete 
und der Gebiete ohne Selbstregierung in der Karibik, im 
Pazifik und in anderen Regionen sind, sowie deren mensch
liche Ressourcen entgegen den Interessen dieser Bevölkerung 
auch weiterhin ausbeuten und sie damit ihrer Verfügungs
gewalt über die Ressourcen ihrer Gebiete berauben und die 
Erfüllung des legitimen Sttebens dieser Völker nach Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit behindern; 

4. verurteilt diejenigen Aktivitäten ausländischer wirt
schaftlicher und sonstiger Interessen in den Kolonialgebieten 
und den Gebieten ohne Selbsttegierung, welche die Ver
wirklichung der in der Resolution 1514 (XV) der General
versammlung enthaltenen Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie die 
Anstrengungen zur Beseitigung des Kolonialismus und der 
rassischen Diskriminierung behindern; 

5. fordert alle Regierungen abermals auf, soweit nicht 
bereits geschehen, im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen der Resolution 2621 (XXV) der General
versammlung vom 12. Oktober 1970 gesetzliche, administra
tive und andere Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsangehöri
gen und der ihrer Rechtsprechung unterstehenden juristischen 
Personen zu ergreifen, die in Kolonialgebieten und Gebieten 
ohne Selbsttegierung Unternehmen besitzen und betreiben, 
die den Interessen der Einwohner dieser Gebiete abträglich 
sind, damit der Tätigkeit solcher Unternehmen ein Ende 
gesetzt wird und Neuinvestitionen verhindert werden, die den 
Interessen der Einwohner dieser Gebiete zuwiderlaufen; 

6. erklärt abermals, daß die in Verletzung der ein
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende 
Ausbeutung und Plünderung der Meeres- und sonstigen 
natürlichen Ressourcen der Kolonialgebiete und Gebiete 
ohne Selbstregierung durch ausländische Wirtschaftsinter
essen eine Bedrohung der Unversehrtheit und des Wohl
stands dieser Gebiete darstellt; 

7. bittet alle Regierungen und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, alles zu tun, um sicherzu
stellen, daß die ständige Souveränität der Völker der Koloni
algebiete und der Gebiete ohne Selbstregierung über ihre 
natürl ichen Ressourcen voll respektiert und geschützt wird; 

8. bittet die betreffenden Verwaltungsmächte nachdrilck
lieh. wirksame Maßnahmen zu ergreifen. um das unver
äußerliche Recht der Völker der Kolonialgebiete und der 
Gebiete ohne Selbstregierung auf ihre natürlichen Ressour
cen sowie ihr Recht auf Ausübung und Beibehaltung der 
Verfügungsgewalt über die künftige Erschließung dieser 
Ressourcen zu sichern und zu garantieren, und ersucht die 
Verwaltungsmächte, alle erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz der Eigentumsrechte der Völker dieser Gebiete zu 
ergreifen; 

9. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte auf 
sicherzustellen, daß in den unter ihrer Verwaltung stehenden 
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Gebieten keine diskriminierenden und ungerechten Lohnsy
steme oder Arbeitsbedingungen bestehen, und in jedem 
Gebiet für alle Einwohner ohne jede Diskriminierung ein 
einheitliches Lohnsystem anzuwenden; 

10, ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit mit 
allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln auch weiterhin über 
diejenigen Akrivitäten ausländischer wirtschaftlicher und 
sonstiger Interessen zu informieren, welche die Verwirkli
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängig
keit an koloniale Länder und Völker behindern; 

I L appelliert an die Massenmedien, die Gewerkschaften 
und die nichtstaatlichen Organisationen sowie an Einzel
personen, ihre Bemühungen um die vollinhaltliche Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker fortzusetzen; 

12, beschließt, die Lage in den Kolonialgebieten und den 
Gebieten ohne Selbstregierung auch weiterhin genau zu 
verfolgen, um sicherzustellen, daß die gesamte Wirtschafts
tätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und Diver
sifizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der auto
chthonen Völker und auf die Förderung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Existenzfähigkeit dieser Gebiete angelegt 
ist, mit dem Ziel, die Ausübung des Rechts auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit durch die Völker dieser 
Gebiete zu erleichtern und zu beschleunigen; 

13, ersucht den Sonderausschuß für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage 
auch weiterhin zu prüfen und der Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu er
statten. 

75. Plenarsitzung 
10, Dezember 1993 

48/47. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker dnrch die Sonderorganisationen 
und die den Vereinten Nationen angeschlossenen 
internationalen Institutionen 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Punktes "Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker durch die Sonderorganisationen 
und die den Vereinten Nationen angeschlossenen inter
nationalen Institutionen 1+, 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalsekre
tärs'l und des Berichts des Vorsitzenden des Sonderaus
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker", 

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängig
keit an koloniale Länder und Völker", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14, De
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und 

Resolution 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960 sowie auf 
aHe ihre anderen Resolutionen zu diesem Thema, darunter 
insbesondere die Resolution 46/181 vom 19. Dezember 1991, 
mit der sie den Aktionsplan für die Internationale Dekade 
zur Beseitigung des Kolonialismus gebilligt hat'·, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution S-16/1 vom 
14, Dezember 1989, deren Anlage die Erklärung über 
Apartheid und deren zerstörerische Folgen im südlichen 
Afrika enthält, 

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen in den Schluß· 
dokumenten der aufeinanderfolgenden Konferenzen der 
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder 
sowie der von der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit, dem 
Südpazifischen Forum und der Karibischen Gemeinschaft 
verabschiedeten Resolutionen, 

mit Genugtuung über die Ankündigung, daß am 27. April 
1994 die ersten demokratischen Wahlen in Südafrika 
abgehalten werden, und der Hoffnung Ausdruck verleihend, 
daß diese Wahlen zur Errichtung eines geeinten und demo
kratischen Südafrika ohne Rassenschranken führen werden, 

besorgt darüber, daß die Ziele der Charta der Vereinten 
Nationen und der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker noch nicht 
vollständig erreicht worden sind, 

in Anbetracht dessen, daß die große Mehrheit der ver
bleibenden Gebiete ohne Selbstregierung kleine Inselgebiete 
sind, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 43/189 vom 20, Dezem
ber 1988 betreffend besondere Maßnahmen zugunsten der 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, 

eingedenk der Schlußfolgerungen und Empfehlungen der 
im Juni 1990 in New York abgehaltenen Tagung von 
Regierungssachverständigen der Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern sowie von Geberländern und -organisa
tionen74

, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Ausschusses für Entwicklung und Zusammenarbeit in der 
Karibik betreffend den Zugang von Gebieten ohne Selbst
regierung zu Programmen des Systems der Vereinten 
Nationen, 

Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die den Gebie
ten ohne Selbstregierung bisher von bestimmten Sonder
organisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere dem Entwicklungspro· 
gramm der Vereinten Nationen, gewährt worden is~ und die 
Auffassung vertretend, daß diese Unterstützung entsprechend 
dem dringenden Bedarf der Völker dieser Gebiete an 
externer Hilfe weiter ausgebaut werden sollte, 

betonend, daß die Planung und Durchführung einer 
bestandflihigen Entwicklung für die kleinen Inselstaaten unter 
den Gebieten ohne Selbstverwaltung aufgrund ihrer be
schränkten Entwicklungsmöglichkeiten besondere Heraus
forderungen darstellen, mit denen sie ohne die Zusammen
arbeit und Unterstützung der Sonderorganisationen und 
anderer Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
nur schwer fertig werden können, 
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betonend, daß es wichtig ist, die Mittel zu beschaffen, die 
zur Finanzierung d~r umfangreicheren Hilfsprogramme für 
die Völker dieser ebiete erforderlich sind, und daß in 
diesem Zusammen ang die Unterstützung aller großen 
Finanzierungsinstitu ionen im System der Vereinten Nationen 
gewonnen werden uB, 

mit Besorgnis Ke ntnis nehmend von den Auswirkungen, 
welche die von SÜ afrika gegen unabhängige afrikanische 
Nachbarstaaten be angenen Aggressions- und Destabili
sierungshandlungen noch immer haben, 

erneut erklärend, daß es Aufgabe der Sonderorganisatio
nen und anderen 0 anisationen des Systems der Vereinten 
Nationen ist, inneIlhalb ihres jeweiligen Zuständigkeits
bereichs alles Erfo derliehe zu tun, um die vollständige 
Durchführung der esolution 1514 (XV) der Generalver
sammlung und an erer einschlägiger Resolutionen der 
Vereinten Nationen ohne weitere Verzögerungen sicherzu~ 
stellen, insbesonder derjenigen Resolutionen, die sich auf 
die Gewährung von nterstützung an die Völker der Gebiete 
ohne Selbstregierun beziehen, 

mit dem Ausdruc ihres Dankes an die Organisation der 
afrikanischen Einh it, das Südpazifische Forum und die 
Karibische Gemeins haft sowie andere Regionalorganisatio
nen für die fortgese te Unterstützung und Hilfe, die sie den 
Sonderorganisatione und anderen Organisationen des 
Systems der Verein n Nationen in dieser Hinsicht gewährt 
haben, 

ihrer Überzeugu g Ausdruck verleihend, daß engere 
Kontakte und Kons Itationen zwischen den Sonderorganisa
tionen und anderen Organisationen des Systems der Ver
einten Nationen u d den Regionalorganisationen sowie 
untereinander die ef ektive Ausarbeitung von Hilfsprogram
men für die betrof~ nen Völker erleichtern würden, 

eingedenk dessen, daß es unbedingt notwendig ist, die auf 
die Durchführung er verschiedenen Beschlüsse der Ver
einten Nationen zur ntkolonialisierung gerichtete Tätigkeit 
der Sonderorganisa onen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereint n Nationen laufend weiter zu verfolgen. 

in Anbetracht der 'ußerst instabilen Volkswirtschaften der 
kleinen Inselgebiete nter den Gebieten ohne Selbstregierung 
und ihrer Anfalligk 't für Naturkatastrophen wie Hunikane, 
Zyklone und das A steigen des Meeresspiegels sowie unter 
Hinweis auf ihre ei schlägigen Resolutionen, insbesondere 
Resolution 471189 m 22. Dezember 1992, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/22 vom 25. Novem
ber 1992 über die usammenarbeit und Koordinierung der 
Sonderorganisation und der den Vereinten Nationen 
angeschlossenen int rnationalen Institutionen bei der Hilfe 
für die Gebiete ohn Selbstregierung, 

1. nimmt Kenn is von dem Bericht des Vorsitzenden des 
Sonderausschusses ür den Stand der Verwirklichung der 
Erkläiung über di Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder un Völker über seine Konsultationen mit 
dem Präsidenten des Wirtschafts- und Sozial rats 72 und macht 
sich die sich daraus rgebenden Feststellungen und Anregun
gen7S zu eigen; 

2. empfiehlt, da alle Staaten ihre Bemühungen in den 
Sonderorganisation und anderen Organisationen des 

Systems der Vereinten Nationen verstärken, um die voll
ständige und wirksame Durchführung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker und anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten 
Nationen sicherzusteHen; 

3. erklärt erneut, daß die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen und Institutionen des Systems der 
Vereinten Nationen sich bei ihrem Bemühen, zur voll
ständigen, ohne weitere Verzögerungen erfolgenden Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker und aller 
anderen einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung 
beizutragen, auch weiterhin von den Resolutionen der 
Vereinten Nationen zu dieser Frage leiten lassen sollen; 

4. erklärt außerdem erneut, daß die Anerkennung der 
Rechtmäßigkeit des Strebens der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung nach Ausübung ihres Rechts auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit folgerichtig bedingt, daß 
diesen Völkern jede benötigte ideelle und materielle Hilfe 
gewährt wird; 

5. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die 
hinsichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen 
der Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten 
Nationen und den regionalen und subregionalen Organisatio
nen zusammenarbeiten, und bittet alle Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen nachdrücklich, die vollständige und zügige Durch
führung der einschlägigen Bestimmungen dieser Resolu
tionen zu beschleunigen; 

6. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen sowie inter
nationale und regionale Organisationen, die Bedingungen in 
jedem Gebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maßnahmen 
zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen Fort
schritts dieser Gebiete getroffen werden können; 

7. ersucht außerdem die Sonderorganisationen und die 
den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen 
Institutionen sowie die regionalen Organisationen. im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats die bestehenden Unter
stützungsmaßnahmen zu verstärken und zusätzliche angemes
sene Hilfsprogramme für die verbliebenen Treuhandgebiete 
und Gebiete ohne Selbstregierung zu erarbeiten, mit dem 
Ziel, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in diesen 
Gebieten zu beschleunigen; 

8. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen ferner, bei der 
Erarbeitung ihrer Hilfsprogramme die unter dem Titel 
"Herausforderungen und Möglichkeiten: ein strategischer 
Rahmen" zusammengefaßten Schlußfolgerungen und Emp
fehlungen der Tagung von Regierungssachverständigen der 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern sowie von 
Geberländern und -organisationen" gebührend zu berücksich
tigen; 

9. bittet die Sonderorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen nachdrücklich, 
Programme zu erstellen, welche die bestandfahige Entwick
lung der kleinen Inselstaaten unter den Gebieten ohne 
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Selbstverwaltung unterstützen, und Maßnahmen zu ergreifen, 
die sie in die Lage versetzen, Umweltveränderungen wirk
sam, kreativ und auf Dauer zu bewältigen und die Aus
wirkungen auf die Meeres- und Küstenressourcen zu mildern 
und ibre Gefäbrdung zu vermindern; 

10. bittet nachdrücklich die Leiter der Sonderorganisatio
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, in aktiver Zusammenarbeit mit den in Betracht 
kommenden regionalen Organisationen konkrete Vorschläge 
zur vollinhaltlichen Durchführung der einschlägigen Resolu
tionen der Vereinten Nationen auszuarbeiten, und ihren 
Leitungsgremien und beschlußfassenden Organen vorrangig 
Vorschläge zu unterbreiten; 

11. empfiehlt den Leitern der Weltbank und des Inter
nationalen Währungsfonds, die Aufmerksamkeit ibrer 
Leitungsgremien auf diese Resolution zu lenken und die 
Einführung flexibler Verfabren zur Ausarbeitung gezielter 
Programme für die Völker der Treuhandgebiete und der 
Gebiete ohne Selbstregierung zu erwägen; 

12. bittet nachdrücklich die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
in die Tagesordnung der ordentlichen Tagungen ibrer Lei
tungsgremien. soweit nicht bereits geschehen, einen eigenen 
Tagesordnungspunkt betreffend die von ihnen erzielten 
Fortschritte bei der Durchführung der Resolution 1514 (XV) 
der Generalversammlung und der anderen einschlägigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen aufzunehmen; 

13. begrüßt, daß das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen bei der Wahrung einer engen Verbindung 
zwischen den Sonderorganisationen und anderen Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen sowie bei der 
Koordination der Tätigkeit dieser Organisationen zur 
wirksamen Unterstützung der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung auch weiterhin initiativ tätig ist, und fordert 
die Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen auf, dringend großzügige 
Beiträge zu den Soforthilfe-, Normalisierungs- und Wieder
aufbaubemühungen in den von Naturkatastrophen betroffenen 
Gebieten ohne Selbstregierung zu leisten; 

14. bittet nachdrücklich die betreffenden Verwaltungs
mächte, die Teilnahme der Vertreter der Regierungen von 
Treuhandgebieten und Gebieten ohne Selbstregierung an den 
einschlägigen Tagungen und Konferenzen der jeweiligen 
Organisationen zu erleichtern, damit diese Gebiete aus den 
entsprechenden Aktivitäten der Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
den größtmöglichen Nutzen ziehen können; 

15. appelliert an die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die 
humanitäre und rechtliche Unterstützung der Opfer der 
Apartheid zu verstärken; 

16. birtet nachdrücklich die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
den Kräften, die für die Umwandlung Südafrikas in eine 
demokratische und geeinte Gesellschaft ohne Rassenscbran
ken arbeiten, vermehrte Unterstützung zu gewähren, auf der 
Grundlage der entsprechenden Bestimmungen des in der 
Erklärung über Apartheid und deren zerstörerische Folgen im 
südlichen Afrika enthaltenen Aktionsprogramms; 

17. fordert die Sonderorganisationen und die Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen auf, den Front- und 
Nachbarstaaten jede nur mögliche Hilfe zu gewäbren, damit 
sie ihre Volkswirtschaften wiederaufbauen können, die durch 
die Aggressions- und Destabilisierungshandlungen Südafrikas 
Schaden erlitten haben; 

18. empfiehlt allen Regierungen, sich in den Sonder
organisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, deren Mitglied sie sind, verstärkt darum 
zu bemühen, die vollständige und effektive Durchführung 
der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung und der 
anderen einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen 
sicherzustellen und in diesem Zusammenhang der Frage der 
Gewährung von Nothilfe an die Völker der Treuhandgebiete 
und der Gebiete ohne Selbstregierung Vorrang einzuräumen; 

19. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen auch weiterhin bei der Ausarbeitung geeigneter 
Maßnahmen zur Durchfübrung der einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten Nationen zu unterstützen und ntit Hilfe 
der genannten Organisationen einen Bericht zur Vorlage bei 
den zuständigen Organen zu erstellen, in dem die seit der 
Veröffentlichung seines letzten Berichts ergriffenen Maßnah
men zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen, ein
schließlich dieser Resolution, erläutert werden; 

20. würdigt die vom Wtrtschafts- und Sozialrat zu dieser 
Frage geführte Debatte" und dessen diesbezügliche Resolu
tion 1993/55 vom 29. Juli 1993 und ersucht den Rat, im 
Benehmen ntit dem Sonderausschuß für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhäagigkeit an koloniale Länder und Völker gegebenen
falls auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordination 
der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
bei der Durchführung der einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung zu prüfen; 

21. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalsekretär 
regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten; 

22. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den Lei
tungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen und 
der den Vereinten Nationen angeschlossenen internationalen 
Institutionen zuzuleiten, damit diese Gremien die erforderli
chen Maßnahmen zur Befolgung dieser Resolution treffen 
können, und ersucht den Generalsekretär außerdem, der Ge
neral versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

23. ersucht den Sonderausschuß, diese Frage auch weiter
hin zu prüfen und der General versammlung auf ibrer neun
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/48. Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien
und Ausbildung.möglichkeiten für Einwohner 
der Gebiete ohne Selb.tregierung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ibre Resolution 47/17 vom 16. Novem
ber 1992, 
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nach Prüfung des gemäß Resolution 845 (IX) der General
versammlung vom 22. November 1954 erstellten Berichts 
des Generalsekretärs über von den Mitgliedstaaten angebote
ne Studien- und Au bildungsmö~lichkeiten für Einwohner 
der Gebiete ohne Se bstregierung " 

im Bewußtsein d r Bedeutung, die der Förderung des 
bildungsmäßigen F rtschritts der Einwohner der Gebiete 
ohne Selbstregierun zukommt, 

fest davon überze gt, daß es sehr wichtig ist, auch wei
terhin Stipendien anz bieten beziehungsweise die Zahl dieser 
Angebote zu erhöh n, damit der wachsende Bedarf der 
Schüler und Studen n aus den Gebieten ohne Selbstregie
rung an Bildungs- nd Ausbildungshilfe gedeckt werden 
kann, sowie die A ffassung vertretend, daß Schüler und 
Studenten in diesen Gebieten ermutigt werden sollten, solche 
Angebote zu nutzen, 

I. nimmt den Be . cht des Generalsekretärs zur Kenntnis; 

2. dankt denjeni en Mitgliedstaaten, die den Einwohnern 
der Gebiete ohne Se bstregierung Stipendien zur Verfügung 
gestellt haben; 

3. bittet alle St en, den Einwohnern derjenigen Gebie
te, die noch nicht di, SeJbstregierung oder Unabhängigkeit 
erlangt haben, großz~gig Studien- und Ausbildungsmöglich
keiten anzubieten bezliehungsweise auch weiterhin anzubieten 
und den künftigen Sdhülern und Studenten nach Möglichkeit 
Reisegeld zur Verfü ung zu stellen; 

4. bittet die Ver altungsmächte nachdrücklich, in den 
ihrer Verwaltung un erstehenden Gebieten wirksame Maß
nahmen für eine u fassende und stetige Verbreitung von 
Informationen über ie von den Staaten angebotenen Stu
dien- und Ausbildu gsmöglichkeiten zu treffen und alle 
notwendigen Einrich ngen bereitzustellen, damit die Schüler 
und Studenten diese Angebote nutzen können; 

5. ersucht den G neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvie zigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution B icht zu erstatten; 

6. lenkt die Au erksamkeit des Sonderausschusses für 
den Stand der Ve irklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Un bhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker auf diese Re olution. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/4 • Westsahara-Frage 

Die Generalversa mlung. 

nach Behandlung er Westsahara-Frage, 

in Bekri:lftigung d unveräußerlichen Rechts aller Völker 
auf Selbstbestimmu g und Unabhängigkeit gemäß den 
Grundsätzen der eh der Vereinten Nationen und der Re
solution 1514 (XV) er Generalversammlung vom 14. De
zember 1960 mit d r Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an loniale Länder und Völker, 

unter Hinweis auf hre Resolution 47/25 vom 25. Novem
ber 1992, 

sowie unter Hinweis darauf, daß das Königreich Marokko 
und die Frente Popular para Ia Liberaci6n de Saguia el
Harnra y de Rio de Oro am 30. August 1988 den Vor
schlägen grundsätzlich zugestimmt haben, die vom General
sekretär der Vereinten Nationen und von dem derzeitigen 
Vorsitzenden der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit im Rahmen 
ihres gemeinsamen Gute-Dienste-Auftrags unterbreitet 
wurden, 

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 621 (1988) vom 20. September 1988, 658 (1990) vom 
27. Juni 1990, 690 (1991) vom 29. April 1991 und 725 
(1991) vom 31. Dezember 1991 zur Westsahara-Frage, 

mit Genugtuung erinnernd an das Inkrafttreten der 
Waffenruhe in Westsahara arn 6. September 1991 im Ein
klang mit dem von den beiden Parteien akzeptierten Vor
schlag des Generalsekretärs, 

im Hinblick auf die Resolution 809 (1993), die der 
Sicherheitsrat am 2. März 1993 verabschiedet hat, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Präsidenten des 
Sicherheitsrats an den Generalsekretär vom 4. August 
199378

, 

die Auffassung vertretend, daß die Abhaltung von Gesprä
chen zwischen den beiden Parteien vom 17. bis 19. Juli 1993 
in EI-Aaiun eine positive Entwicklung darstellt, 

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker", 

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs8ü
, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs; 

2. würdigt die Maßnahmen, die der Generalsekretär und 
sein Sonderbeauftragter unternehmen, mit dem Ziel, die 
Westsahara-Frage durch die Umsetzung des Regelungsplans 
beizulegen; 

3. wiederholt ihre Unterstützung für die weiteren 
Bemühungen des Generalsekretärs um die Abhaltung eines 
von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit organisierten und 
überwachten Selbstbestimmungsreferendums des Volkes von 
Westsahara im Einklang mit den Resolutionen des Sicher
heitsrats 658 (1990) und 690 (1991), mit denen der Sicher
heitsrat den Regelungsplan für Westsahara verabschiedet hat; 

4. schließt sich dem Inhalt des Schreibens des Präsiden
ten des Sicherheitsrats an den Generalsekretär vom 4. August 
19931 an, in dem die Ratsmitglieder unter anderem die 
Bemühungen des Generalsekretärs um rasche Fortschritte bei 
den Vorbereitungen für die Abhaltung eines Referendums im 
Einklang mit der Ratsresolution 809 (1993) voll unter
stützten, in dem sie weiter feststellten, daß die Identifizie
rungskommission mit ihren Vorbereitungsarbeiten begonnen 
hatte, in dem sie sich erfreut zeigten darüber, daß die beiden 
Parteien erneut ihr Eintreten für eine vollständige Umsetzung 
des Friedensplans bekräftigt hatten, insbesondere über ihre 
ermutigenden Antworten auf den Kompromißvorschlag des 



IV. Resolutionen - Vierter Ausschuß 141 

Generalsekretärs betreffend die Auslegung und Anwendung 
der Kriterien, und in dem sie seine Hoffnung teilten, daß die 
direkten Gespräche zwischen den beiden Parteien in Bälde 
wiederaufgenommen würden; 

5. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Lage in 
Westsahara unter Berücksichtigung des in Gang befindlichen 
Referendumsprozesses weiter zu behandeln und der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/50. Neukaledonien-Frage 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Neukaledonien-Frage, 

nach Prüfung des Neukaledonien betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli -
chung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängig
keit an koloniale Länder und Völker'!, 

in Bekräftigung des in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 
1960, 

feststellend, daß die positiven Maßnahmen wichtig sind, 
welche die französischen Behörden gemeinsam mit allen 
Teilen der Bevölkerung in Neukaledonien verfolgen und die 
darauf gerichtet sind, die politische, wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung in dem Gebiet zu fördern, einschließlich 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Umweltschutzes und Maß
nahmen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs und des 
Drogenhandels, um so einen Rahmen für die friedliche 
Fortentwicklung des Gebiets hin zur Selbstbestimmung zu 
schaffen, 

sowie in diesem Zusammenhang feststellend, daß eine 
ausgewogene wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie 
der weitere Dialog zwischen den beteiligten Parteien in 
Neukaledonien bei der Vorbereitung des Selbstbestimmungs
aktes Neukaledoniens wichtig sind, 

mit Genugtuung über das positive Ergebnis der Halbzeit
überprüfung der Abkommen von Matignon im Februar 1993 
und die kontinuierliche Unterstützung des Prozesses durch 
die neue französische Regierung, 

feststeUend, daß vom 8. bis 10. Juni 1993 in Port Moresby 
das Regionalseminar für den Pazifik zur Untersuchung der 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Situation in den 
kleinen Inselgebieten ohne Selbstregierung abgehalten wurde, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Intensivierung 
der Kontakte zwischen Neukaledonien und den Nachbarlän
dern der Region des Südpazifik, 

1. billigt das Neukaledonien betreffende Kapitel im 
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli-

chung der Erklärung über die Gewährung der U nabhängig
keit an koloniale Länder und Völker; 

2. bittet alle beteiligten Parteien nachdrücklich, im 
Interesse aller Einwohner Neukaledoniens und unter Zu
grundelegung des positiven Ergebnisses der Halbzeitüber
prüfung der Abkommen von Matignon ihren Dialog im 
Geiste der Harmonie fortzuführen; 

3. bittet alle beteiligten Parteien, auch weiterhin einen 
Rahmen für die friedliche Fortentwicklung des Gebiets hin 
zu einem Akt der Selbstbestimmung zu begünstigen, der alle 
Wahlmöglichkeiten eröffnet und die Rechte aller Neukale
donier schützen würde, gemäß dem Buchstaben und dem 
Geist der Abkommen von Matignon, die auf dem Grundsatz 
beruhen, daß es Sache der Bevölkerungsgruppen Neukaledo
niens ist, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen; 

4. begrüßt die vor kurzem ergriffenen und die in Aus
sicht stehenden Maßnahmen zur Stärkung und Diversifizie
rung der neukaledonischen Wirtschaft auf allen Gebieten; 

5. begrüßt außerdem den Aufruf der Vertragsparteien der 
Abkommen von Matignon zu größeren Fortschritten auf den 
Gebieten Wohnungswesen, Beschäftigung, Ausbildung, Bil
dung und gesundheitliche Versorgung in Neukaledonien; 

6. würdigt den Beschluß, als Beitrag zur Erhaltung der 
autochthonen Kultur Neukaledoniens ein melanesisches 
Kulturzentrum zu schaffen; 

- 7. nimmt Kenntnis von den vor kurzem ergriffenen 
positiven Initiativen zum Schutz der natürlichen Umwelt 
Neukaledoniens, namentlich von der Operation "Zon.co", 
deren Auftrag darin besteht, die Meeresressourcen innerhalb 
der Wirtschaftszone Neukaledoniens kartographisch zu er
fassen und zu evaluieren; 

8. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neukale
donien und den Völkern des Südpazifik sowie die positiven 
Maßnahmen, welche die französischen Behörden derzeit 
ergreifen, um den weiteren Ausbau dieser Verbindungen zu 
erleichtern, einschließlich der Entwicklung engerer Beziehun
gen mit den Mitgliedsländern des Südpazifik-Forums; 

9. begrüßt in diesem Zusammenhang insbesondere, daß 
kürzlich hochrangige Delegationen aus Ländern der Pazifik
Region Neukaledonien Besuche abgestattet haben; 

10. ersucht den Sonderausschuß, die Prüfung dieser Frage 
auf seiner nächsten Tagung fortzusetzen und der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/51, Die Fragen der Amerikanischen Jungferninseln, 
Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, der 
Britischen JungferninseIn, der CaymaninseIn, 
Guams, Montserrats, Tokelans nnd der Turks
und Caicosinseln 

A 

ALLGEMEINES 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung der Fragen der Amerikanischen Jung
ferninseln, Amerikanisch-Samoas, Anguillas, Bermudas, der 
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Britischen Jungfern nseln, der Caymaninseln, Guams, 
Montserrats, Tokelau und der Turks- und Caicosinseln, 

nach Prüfung des ntsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses f r den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder un Völkeri", 

ihre Resolution 1514 (XV) vom 
it der Erklärung über die Gewährung 

der Unabhängigkeit n koloniale Länder und Völker sowie 
auf aUe diese Ge iete betreffenden Resolutionen und 
Beschlüsse der Vere nten Nationen, darunter insbesondere 
diejenigen Resolutio en, die von der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundv erzigsten Tagung zu den jeweiligen in 
dieser Resolution e Bten Gebieten verabschiedet wurden, 

sowie unter Hinw ·s auf ihre Resolution 1541 (XV) vom 
15. Dezember 1960 . t den Grundsätzen, von denen sich die 
Mitgliedstaaten leite lassen soUen, um festzusteUen, ob sie 
verpflichtet sind, di gemäß Artikel 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen v rlangten Informationen zu übermitteln, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, in Anbetracht des von 
den Vereinten Natio en gesetzten Ziels der Beseitigung des 
Kolonialismus bis um Jahr 2000 die vollständige und 
zügige Verwirklich g der Erklärung hinsichtlich dieser 
Gebiete sicherzustell n, 

in Kenntnis der sonderen Gegebenheiten eines jeden 
Gebiets in bezug a seine geographische Lage und seine 
wirtschaftlichen Ver ··Imisse sowie eingedenk dessen, daß 
die Förderung der w· schaftlichen Stabilität und die weitere 
Diversifizierung un Stärkung der Volkswirtschaften der 
jeweiligen Gebiete e ne vordringliche Notwendigkeit ist, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Regionalseminars 
für den Pazifik zur·· erprüfung der politischen, wirtschaftli -
ehen und sozialen V< rhältnisse in den kleinen Inselgebieten 
unter den Gebieten ohne Selbstregierung, das vom 8. bis 
10. Juni 1993 in P Moresby abgehalten wurde", sowie 
von den vom Vize ouvemellr Amerikanisch-Samoas und 
anderen Teilnehme n auf dem Seminar zur Verfügung 
gesteUten Informati nen, 

sich dessen bewu t, daß die kleinen Gebiete für Natur
katastrophen und d e Zerstörung der Umwelt besonders 
anfällig sind, 

sich außerdem be ußt, wie nützlich die Mitwirkung von 
Vertretern der Gebi te ohne Selbstregierung an der Arbeit 
des Sonderausschus s für die Gebiete wie auch für den 
Sonderausschuß ist, 

eingedenk der l' tsache, daß Besuchsdelegationen der 
Vereinten Nationen in Mittel sind, um sich von der Lage in 
den kleinen Gebie n ein Bild zu verschaffen, und die 
Auffassung vertre nd, daß die Möglichkeit im Auge 
behalten werden so j zu gegebener Zeit im Benehmen mit 
den Verwaltungsm' hten weitere Besuchsdelegationen in 
diese Gebiete zu en senden, 

mit Genugtuung . her den Beitrag der Sonderorganisatio
nen und anderen 0 anisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbeson ere des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Natione . sowie regionaler Institutionen, wie 
beispielsweise der Karibischen Entwicklungsbank, zur 
Entwicklung einige Gebiete, 

eingedenk der Fragilität der Wirtschaft der kleinen Gebiete 
und ihrer Anfälligkeit für Naturkatastrophen und die Zer
störung der Umwelt sowie unter Hinweis auf die Resolutio
nen der Generalversammlung und die Empfehlungen der im 
Juni 1990 in New York abgehaltenen Tagung von Regie
rungssachverständigen der Inselstaaten unter den Entwick
lun~sländern sowie von Geberländern und Geberorganisatio
nen74, 

unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen und Empfehlun
gen des Regional-Sentinars zur Überprüfung der besonderen 
Entwicklungsbedürfnisse der Inselgebiete, das im Zusam
menhang mit dem Aktionsplan der Internationalen Dekade 
zur Beseitigung des Kolonialismus'o vom 17. bis 19. Juni 
1992 in SI. George's abgehalten wurde, sowie auf die im 
Bericht des Seminars" wiedergegebene Position der Ge
bietsregierungen, 

1. nimmt Kenntnis von dem die Amerikanischen Jung
ferninseln, Amerikanisch-Samoa, Anguilla, Berrnuda, die 
Britischen Jungferninseln, die Caymaninseln, Guam, Mont
serrat, Tokelau und die Turks- und Caicosinseln betreffenden 
Kapitel im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker; 

2. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Bevölkerung 
dieser Gebiete auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
gemäß der Charta der Vereinten Nationen und der Resolu
tion 1514 (XV) der Generalversammlung mit der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker; 

3. bekräftigt außerdem, daß es gemäß den diesbezügli
chen Bestimmungen der Charta, der Erklärung und der 
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung letztlich 
Sache der Bevölkerung dieser Gebiete selbst ist, ihren 
künftigen politischen Status frei zu bestimmen, und fordert 
die Verwaltungsmächte in diesem Zusammenhang auf, 
gemeinsam mit den Gebietsregierungen politische Auf
klärungsprogramme zu ermöglichen, um die Bevölkerung 
über die Möglichkeiten aufzuklären, die ihr bei der Aus
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung im Einklang mit 
den in Versammlungsresolution 1541 (XV) klar abgegrenz
ten rechtmäßigen Optionen betreffend den politischen Status 
offenstehen; 

4. wiederholt, daß es den Verwaltungsmächten obliegt, 
in den Gebieten Bedingungen zu schaffen, die es ihrer 
Bevölkerung ermöglichen, ihr unveräußerliches Recht auf 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit frei und ohne Ein
mischung auszuüben~ 

5. ersucht die Verwaltungsmächte, die Mitwirkung 
gewählter Vertreter der ihrer Verwaltung unterstehenden 
Gebiete ohne Selbstregierung und von diesen Vertretern 
entsprechend beauftragter Stellen oder Persönlichkeiten an 
der Arbeit des Sonderausschusses, seiner Arbeitsgruppe und 
seines Unterausschusses für kleine Gebiete, Petitionen, 
Information und Unterstützung sowie an der Tätigkeit seiner 
Seminare zu unterstützen und zu erleichtern; 

6. äußert von neuem die Auffassung, daß Faktoren wie 
Landesgröße, geographische Lage, Einwohnerzahl und 
Knappheit an natürlichen Ressourcen in keiner Weise als 
Vorwand dienen sollten, um die zügige Ausübung des 
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unveräußerlichen Rechts der Bevölkerung dieser Gebiete auf 
Selbstbestimmung zu verzögern; 

7. erklärt erneut, daß es den Verwaltungsmächten nach 
der Charta obliegt, die wirtschaftliche und soziale Entwick-
1ung zu fördern und die kulturelle Identität dieser Gebiete zu 
erhalten, und empfiehlt, der Stärkung und Diversifizierung 
ihrer jeweiligen Volkswirtschaften im Benehmen mit der 
betreffenden Gebietsregierung auch weiterhin Vorrang 
einzuräumen; 

8. bittet die Verwaltungsmächte nachdrücklich, gemein
sam mit der betreffenden Gebietsregierung jetzt und auch 
künftig wirksame Maßnahmen zu treffen, um das unver
äußerliche Eigentums-, Erscbließungs- und Verfügungsrecht 
der Völker dieser Gebiete über deren natürliche Ressourcen, 
einschließlich der Meeresressourcen, sowie ihr Recht auf die 
Übernahme und Beibehaltung der Kontrolle über die künftige 
Erschließung dieser Ressourcen zu gewährleisten und zu 
garantieren; 

9. bittet die Verwaltungsmächte außerdem nachdrücklich, 
alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Umwelt 
der ihrer Verwaltung unterstehenden Gebiete vor jederlei 
Zerstörung zu schützen und sie zu erhalten, und ersucht die 
betreffenden Sonderorganisationen, die Umweltverhältnisse 
in diesen Gebieten auch weiterhin zu überwachen; 

10. fordert die Verwaltungsmächte auf, gemeinsam mit 
der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin alle erforder
lichen Maßnahmen zu treffen, um den mit dem Drogenhan
del zusammenhängenden Problemen zu begegnen; 

11. bittet die Verwaltungsmächte nachdrücklich, jetzt und 
auch künftig enge Beziehungen zwischen den Gebieten und 
anderen Inselgemeinschaften in ihrer jeweiligen Region zu 
fördern und die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen 
Gebietsregierungen und regionalen Institutionen sowie den 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen zu fördern; 

12. bittet die Verwaltungsmächte außerdem nachdrücklich, 
mit dem Sonderausschuß bei seiner Tätigkeit jetzt und auch 
künftig zusammenzuarbeiten, indem sie ihm im Einklang mit 
Artikel 73 e) der Charta rechtzeitig die neuesten Informatio
nen für jedes ihrer Verwaltung unterstehende Gebiet vor
legen und die Entsendung von Besuchsdelegationen in die 
Gebiete erleichtern, deren Aufgabe es ist, sich aus erster 
Hand Informationen darüber zu besorgen und sich ein Bild 
von den Wünschen und Bestrebungen der Bewohner zu 
machen; 

13. appelliert an die Verwaltungsmächte, sich auch 
weiterhin beziehungsweise erneut an den künftigen Sitzungen 
und Aktivitäten des Sonderausschusses zu beteiligen und 
dafür zu sorgen, daß Vertreter der Gebiete ohne Selbst
regierung an der Tätigkeit des Sonderausschusses mitwirken; 

14. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, zu den 
Anstrengungen beizutragen, welche die Vereinten Nationen 
unternehmen, um den Kolonialismus bis zum Jahr 2000 zu 
beseitigen, und fordert sie auf, die auf die Verwirklichung 
dieses Ziels gerichteten Maßnahmen des Sonderausschusses 
auch künftig voll zu unterstützen; 

15. bittet die Sonderorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen, jetzt und auch 

künftig alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um 
raschere Fortschritte im sozialen und wirtschaftlichen Leben 
der Gebiete zu erzielen; 

16. ersucht die Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, bei der 
Aufstellung ihrer Hilfsprogramme das von der Tagung von 
Regierungssachverständigen der Inselstaaten unter den Ent
wicklungsländern sowie von Geberländern und -organisatio
nen einstimmig verabschiedete Dokument ntit dem Titel 
"Cha11enges and opportunities: a strategie framework"" 
(Herausforderungen und Gelegenheiten: Ein strategischer 
Rahmenplan) gebührend zu berücksichtigen; 

17. ersucht den Sonderausschuß, die Frage der kleinen 
Gebiete auch weiterhin zu prüfen und der Generalversamm
lung die Maßnahmen vorzuschlagen, die es der Bevölkerung 
dieser Gebiete am ehesten ermöglichen, ihr Recht auf 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit auszuüben, und der 
Versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten. 

B 

EINZELNE GEBIETE 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

I. Amerikonisch-Samoa 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A. 

im Hinblick auf die Anstrengungen, die zur Zeit unter
nommen werden~ um die Nahrungsmittelerzeugung für den 
örtlichen Verbrauch zu erhöhen, 

sowie im Hinblick auf die Ankündigung des Gouverneurs, 
seine Verwaltung beabsichtige, über eintausend im öffentli
chen Sektor Beschäftigte, darunter etwa vierhundert Berufs
beamte, zu entlassen. 

ferner im Hinblick darauf, daß Amerikanisch-Sarnoa das 
einzige Gebiet der Vereinigten Staaten von Amerika ist, in 
dem die Arbeitgeber den Arbeitnehmern weniger als den auf 
dem Festland festgesetzten Mindestlohn zahlen können, 

sich bewußt, daß ein Drittel der Bevölkerung auf dörfliche 
Wasserversorgungs systeme angewiesen ist, die häufig den 
Mindestanforderungen der Hygiene nicht genügen, 

im Hinblick auf die Verwüstungen, die der Hurrikan Val 
im Dezember 1991 angerichtet hat, und die Bemühungen um 
die Schadens beseitigung, welche die Gebietsregierung 
gemeinsam mit der Verwaltungsmacht und der internationa
len Gemeinschaft unternimmt, 

daran erinnernd, daß 1981 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. fordert die Verwaltungsmacht auf, in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen regionalen und internationalen In
stitutionen dem Gebiet bei der Steigerung seiner landwirt
schaftlichen Produktion zu helfen; 

2. fordert die Verwaltungsmacht außerdem auf, gemein
sam mit der Gebietsregierung die wirtschaftliche und soziale 
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Entwicklung des Geljiets auch weiterhin zu fördern, um 
seine massi ve wirtsch~ft1iche und finanzielle Abhängigkeit 
von den Vereinigten Staaten von Amerika zu vennindem; 

3. ersucht die gew~lten Vertreter Amerikanisch-Samoas, 
die Verwaltungsmach undloder andere Informationsquellen 
um zusätzliche Info ationen, die es dem Sonderausschuß 
für den Stand der Y, rwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Una hängigkeit an koloniale Länder und 
Völker ermöglichen, in künftiges Vorgehen in der Frage 
Amerikanisch-Samo festzulegen, und verleiht in diesem 
Zusammenhang ihrer esten Überzeugung Ausdruck, daß in 
diesem Stadium ein Besuchsdelegation ein wirksames 
Mittel wäre, um sich nformationen über die Entwicklungen 
in dem Gebiet zu v rschaffen und die Auffassungen der 
Bevölkerung von A erikanisch Samoa hinsichtlich ihres 
künftigen Status ken nzulernen. 

11. Anguilla 

Die Generalvers lung, 

die Resolution A, 

nach Anhörung d r Erklärung des Vertteters des Ver
einigten Königreichs roßbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmacht" , 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß der Verwaltungs
macht, im Hinblick a f die Verbesserung ihrer Beziehungen 
zu den abhängigen G bieten der Karibik eine neue Politik zu 
verfolgen, 

sich bewußt, daß es im Bildungssystem in Anguilla 
schwerwiegende bleme gibt, namentlich überfüllte 
Klassen und eine un ichende Ausstattung mit Gerät und 
mit Lehr- und Lern aterial in den Schulen sowie einen 
hohen Prozentsatz v n nichtausgebildeten Lehrkräften und 
die Abwanderung vo Lehrern in den privaten Sektor und in 
andere Bereicbe des 'ffentlicben Dienstes, 

sich außerdem de sen bewußt, daß das Bildungssystem 
Anguillas nicht fahl ist, das Problem der Knappheit an 
einheimischem Fach ersonal, insbesondere auf dem Gebiet 
des Wirtschaftsmana ements und des Fremdenverkehrs, zu 
mildern und daß eine Bildungsreform für die Erreichung der 
langfristigen wirtsch tlichen Ziele des Gebietes von großer 
Wichtigkeit ist, 

im Hinblick dara f, daß die Gebietsregierung großes 
Gewicht auf die Per onalentwicklung und -ausbildung legt, 

sowie im Hinblick darauf, daß das Investitionsprogramm 
der Regierung für n öffentlichen Sektor für 1991-1995 
voraussichtlich dur ausländische Geber in Form von 
Zuschüssen und Kr iten zu Vorzugsbedingungen finanziert 
werden wird. 

sich bewußt, daß d e Nutzung der Hochseeressourcen dazu 
beitragen würde, di Gefahr der Erschöpfung der eigenen 
Fischereiressourcen es Gebiets aufgrond einer Überfischung 
zu vennindem, 

daran erinnernd, daß 1984 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen n das Gebiet entsandt worden ist, 

1. nimmt Kenn is von den Bemühungen der Verwal
tungsmacht um ein Verbesserung ihrer Beziehungen zu 
ihren abhängigen G bieten der Karibik; 

2. ersucht die Verwaltungsmacht, bei der Prüfung, 
Verabschiedung undloder Umsetzung von Grundsatzent
scheidungen, die geeignet sind, sich auf die von ihr ab
hängigen Gebiete auszuwirken, den Interessen, Bedürfnissen 
und Wünschen der Gebietsregierung und des Volkes von 
Anguilla auch künftig höchste Aufmerksamkeit zu widmen; 

3. fordert nationale, regionale und internationale päd
agogische Fachinstitutionen auf, Anguilla Mittel und Gerät 
zur Verfügung zu stellen und zugunsten der Lehrkräfte des 
Gebiets Ausbildungskurse zu veranstalten, damit es seine 
Probleme im Bildungsbereich überwinden kann; 

4. fordert alle Länder, Institutionen und Organisationen, 
die Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Personalausbildung 
besitzen, auf, Anguilla auf diesem Gebiet Hilfe zu gewähren; 

5. bittet die internationale Gebergemeinschaft, großzügi
ge Beiträge zu dem Investitionsprogramm der Regierung für 
den öffentlichen Sektor für 1991-1995 zu entrichten und dem 
Gebiet jede erdenkliche Hilfe zu gewähren, damit es die vom 
Exekutivrat des Gebiets festgelegten wichtigsten Entwick
lungsziele erreichen kann; 

6. ersucht alle Länder und Organisationen, die Erfa\rrun
gen auf dem Gebiet der Hochseefischerei besitzen, dem 
Fischereisektor des Gebiets die Anschaffung größerer Boote 
und einer geeigneten Fischereiausrustung zu erleichtern und 
den Fischern des Gebiets Ausbildungsprogramme auf dem 
Gebiet der Hochseefischerei anzubieten; 

7. stellt fest, daß es neun Jahre her ist, daß eine Besuchs
delegation der Vereinten Nationen Anguilla besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht auf, die Entsendung einer 
weiteren Besuchsdelegation in das Gebiet zu erleichtern. 

lII. Bermuda 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmacht" , 

Kenntnis nehmend von den negativen Auswirkungen der 
weltweiten Rezession auf die Wirtschaft Bermudas, 

sowie Kenntnis nehmend von der kürzlich erfolgten 
Überprüfung des Strafrechtspflegesystems in dem Gebiet, 

mit Besorgnis davon Kenntnis nehmend, daß die Kriminali
tät in den Sekundarschulen zugenommen hat, sowie die 
geplante Neugliederung des öffentlichen Schulsystems zur 
Kenntnis nehmend, 

in Bekrllftigung ihrer festen Überzeugung, daß das Be
stehen von Militärstützpunkten und militärischen Einrichtun
gen in dem Gebiet unter bestimmten Umständen ein Hinder
nis für die Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker 
darstellen könnte, 

feststellend, daß das Gebiet noch nie von einer Besuchs
delegation der Vereinten Nationen besucht worden ist, 

I. bekrllftigt ihre Auffassung, daß es letztlich Sache der 
Bevölkerung von Bermuda ist, über ihre eigene Zukunft zu 
entscheiden; 
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2. ersucht die Verwaltungsmacht, der Gebietsregierung 
bei ihren Bemühungen um die Milderung der Auswirkungen 
der weltweiten Rezession, insbesondere auf dem Gebiet des 
Tourismus und des internationalen Geschäftsverkehrs, zu 
helfen; 

3. forderr die Verwaltungsmacht auf sicherzustellen, daß 
das Strafrechtsptlegesystem allen Einwohnern des Gebiets 
gegenüber gerecht ist; 

4. fordert die Verwaltungsmacht außerdem auf sicherzu
stellen, daß die geplante Neugliederung des öffentlichen 
Schulsystems nicht zu Lasten der wirtschaftlich weniger 
begünstigten Bevölkerungsgruppen erfolgt; 

5. fordert die Verwaltungsmacht ferner auf sicherzu
stellen, daß das Bestehen von Militärstützpunkten und 
militärischen Einrichtungen in dem Gebiet weder ein 
Hindernis für die Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker darstellen noch die Bevölkerung des Gebiets daran 
hindern wUrde, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Un
abhängigkeit in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen auszuüben; 

6. fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, die Entsen
dung einer Besuchsdelegation der Vereinten Nationen in das 
Gebiet zu erleichtern. 

IV. Britische fungfeminseln 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmacht" , 

feststellend, daß das Gebiet um Überprüfung seiner Ver
fassung ersucht hat, 

sowie Kenntnis nehmend von den Erklärungen, welche der 
Oberste Minister, der Oppositionsführer und Vertreter der 
Öffentlichkeit des Gebiets zu der Überprüfung abgegeben 
haben, die die Verwaltungsmacht in bezug auf ihre Grund
satzpolitik gegenüber den von ihr abhängigen Gebieten der 
Karibik und deren Verwaltung vornimmt, 

im Bewußtsein der Auswirkungen der weltweiten Wirt
schaflsrezession auf die Wtrtschaft der Britischen Jungfem
inseln, 

Kenntnis nehmend von den Maßnalunen der Gebiets
regierung zur Entwicklung der Landwirtschaft, der Industrie, 
des Bildungswesens und des Kommunikationswesens, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Wunsch des Gebiets, in 
die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver
einten Nationen aufgenommen zu werden, 

ferner davon Kenntnis nehmend, daß der Karibischen 
Entwicklungsbank zufolge der ungedeckte Bedarf des 
Gebiets an Arbeitskräften ein Haupthindernis für sein wirt
schaftliches Wachstum ist, 

in Anerkennung der Maßnalunen, die die Gebietsregierung 
zur Zeit ergreift, um den Drogenhandel und die Geldwäsche 
zu verhindem t 

1. ersucht die Verwaltungsmacht, alle von der Gebiets
regierung und der Bevölkerung des Gebiets im Zusammen
hang mit der Überprüfung der Verfassung zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen oder Wünsche zu berücksichtigen; 

2. ersucht die Verwaltungsmacht außerdem, bei der 
Überprüfung ihrer Grundsatzpolitik gegenüber den von ihr 
abhängigen Gebieten in der Karibik und ihrer Verwaltung 
den Ansichten der Regierung und der Bevölkerung des 
Gebietes höchste Beachtung zu schenken; 

3. ersucht ferner die Verwaltungsmacht und alle Finanz
institutionen, dem Gebiet Wirtschaftshilfe, namentlich auch 
Finanzmittel zu Vorzugsbedingungen, zu gewähren, damit es 
die Auswirkungen der weltweiten Wirtschaftsrezession 
lindern und seine Entwicklungsprogramme weiter durch
führen kann; 

4. forderr die Verwaltungsmacht erneut auf, die Auf
nalune des Gebiets als assoziiertes Mitglied in die Ernäh
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio
nen sowie seine Mitarbeit in anderen regionalen und inter
nationalen Organisationen zu erleichtern; 

5. forderr das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen auf, seine technische Hilfe an die Britischen 
Jungferninseln fortzusetzen, unter Berücksichtigung der 
Anfälligkeit des Gebiets für externe Wirtschaftsfaktoren und 
der Knappheit an Fachpersonal in dem Gebiet; 

6. forderr alle Länder und alle Organisationen, die über 
Fachkompetenz in der Ausbildung von Facharbeitern ver
fügen, auf, die Gebietsregierung in jeder Weise bei der 
Durchführung ihrer Bildungs- und Berufsbildungsprogramme 
zu unterstützen; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
die die Gebietsregierung zur Zeit ergreift, um den Drogen
handel und die Geldwäsche zu verhindern, und bittet die 
Verwaltungsmacht nachdrücklich, das Gebiet bei diesen 
Anstrengungen auch weiterhin zu unterstützen; 

8. stellt mit Bedauern fest, daß es siebzehn Jahre her ist, 
daß eine Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet 
besucht hat, und appelliert an die Verwaltungsmacht, die 
Entsendung einer solchen Delegation zu ermöglichen. 

V. Caymaninseln 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhl!rung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltllngsmacht8S, 

Kenntnis nehmend von den Maßnalunen der Gebiets
regierung zur Durchführung ihres Programms zur Förderung 
einer verstärkten Mitwirkung der örtlichen Bevölkerung am 
Entscheidungsprozeß in den Caymaninseln, 

sowie feststellend, daß der Anteil der Ausländer an den 
Arbeitskräften des Gebiets zugenommen hat und daß ein 
Ausbildungsbedarf für Einheimische in den Bereichen 
Handwerk und Beruf sowie für Führungspersonal und 
akademisch qualifizierte Fachkräfte besteht, 
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sich bewußt, daß die allgemeinen Wahlen vom November 
1992 in dem Gebiet zur Bildung einer neuen Regierung 
geführt haben, 

im Bewußtsein der von der neuen Gebietsregierung 
empfohlenen wirtsc lichen Prioritäten, nämlich Ver
minderung der Ausg ben, Ausgleich des Haushalts, Ver
langsamung des Wac turns auf ein zu verkraftendes Niveau 
und Ausweitung des 

feststellend, daß d 
schaftlichen Produkt 

Gebiet von importierten landwirt
abhängig ist, 

mit Besorgnis festst lIend, daß das Gebiet für den Drogen
handel und damit zu ammenhängende Aktivitäten anfallig 
ist, 

mit Genugtuung K ntnis nehmend von den Anstrengun
gen, die die Gebietsre ierung, die Regierungen anderer Län
der der Region und as Vereinigte Königreich Großbritan
nien und Nordirland a s die Verwaltungsmacht unternehmen, 
um unerlaubte Aktivi 'ten wie Geldwäsche, Geldschmuggel, 
die Ausstellung falsc er Rechnungen und andere damit zu
sammenhängende be "gerische Aktivitäten sowie den Ge
brauch von illegalen rogen und den Handel mit diesen zu 
verhindern und zu un erbinden, 

daran erinnernd, aß 1977 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen i das Gebiet entsandt worden ist, 

1. nimmt Kenntni von dem Regierungswechsel in dem 
Gebiet infolge der W. hlen vom November 1992; 

2. nimmt außerd m davon Kenntnis, daß sich den 
Wahlleitern zufolge ü r 90 Prozent der registrierten Wähler 
des Gebiets an den ahlen beteiligt haben; 

3. bittet die Verw tungsmacht nachdrücklich, im Beneh
men mit der Gebiets gierung die Ausweitung des derzeit 
durchgeführten Prog amms ZUr Beschaffung von Arbeits
plätzen für die örtl ehe Bevölkerung, insbesondere auf 
Leitungsebene, auch eiterhin zu erleichtern; 

4. ersucht die V. rwaItungsmacht, der neuen Gebiets
regierung zu helfen, He erforderlichen Fachkenntnisse zur 
Verwirklichung ihrer wirtschaftlichen Ziele zu erwerben; 

5. fordert die Ve altungsmacht auf, im Benehmen mit 
der Gebietsregierung . landwirtschaftliche Entwicklung der 
Caymaninseln auch eiterhin zu fördern; 

6. ersucht die So derorganisationen und anderen Organi
sationen des System der Vereinten Nationen, ihre Hilfs
programme für das biet auch weiterhin auszubauen, um 
seine Wirtschaft zu tärken, zu entwickeln und zu diver
sifizieren; 

7. fordert die Ve altungsmacht außerdem auf, gemein
sam mit der Gebietsr gierung auch weiterhin alle notwendi
gen Maßnahmen zu treffen, um den Problemen im Zu
sammenhang mit der Geldwäsche, dem Geldschmuggel und 
anderen damit zus menhängenden Verbrechen sowie dem 
Drogenhandel zu be egnen; 

8. stellt fest, wie wichtig die Entsendung von Besuchs
delegationen der Ve einten Nationen in die Gebiete ohne 
Selbstregierung ist, nd daß es sechzehn Jahre her ist, daß 
die letzte Delegation in das Gebiet entsandt wurde. 

VI. Guam 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

feststellend, daß die Verwaltungsmacht aufgrund des 
Ersuchens der Regierung Guams und der Empfehlung der 
unabhängigen Kommission für die Verlegung und Schlie
ßung des Stützpunktes der Verwaltungsmacht die Einstellung 
der Flugaktivitäten im Marinefliegerhorst Agana gebilligt 
hat, 

in dem Bewußtsein, daß ein großer Teil des Grund und 
Bodens in dem Gebiet nach wie vor der Nutzung durch das 
Verteidigungsministerium der Verwaltungsmacht vorbehalten 
ist, 

sich bewußt, daß die Verwaltungsmacht ein Programm Zur 
Übereignung von überschüssigem, in Bundesbesitz befindli
chem Grund und Boden an die Regierung von Guam durch
geführt hat, 

sowie sich der Möglichkeit bewußt, die Wirtschaft Von 
Guam mit Hilfe des kommerziellen Fischfangs und der 
Landwirtschaft zu diversifizieren und zu entwickeln, 

sich bewußt, daß die Einwanderung in das Gebiet aus der 
autochthonen Bevölkerung, den Chamorros, eine Minderheit 
in ihrem Heimatland gemacht hat und daß 1990 die Hälfte 
der Einwohner nicht in dem Gebiet geboren waren, 

eingedenk dessen, daß die Gespräche zwischen Guams 
Kommission für Selbstbestimmung und der Exekutive der 
Verwaltungsmacht über den Entwurf des Commonwealth
Gesetzes VOn Guam kurz vor dem Ende der Amtszeit der 
vorherigen Regierung der Verwaltungsmacht abgeschlossen 
wurden und daß Guams Kommission für Selbstbestimmung 
die neue Regierung gebeten hat, einen Sonderbeauftragten 
des Präsidenten damit zu beauftragen, die Prüfung des 
Commonwealth-Gesetzes von Guam vorzunehmen, 

daran erinnernd, daß das Volk von Guam in Referenden, 
die 1987 in Guam veranstaltet wurden, den Entwurf eines 
Commonwealth-Gesetzes gebilligt hat, das nach seinem 
raschen Erlaß durch den Kongreß der Vereinigten Staaten 
von Amerika das Recht des Volkes von Guam bekräftigen 
würde, seine eigene Verfassung zu schreiben und sich selbst 
zu regieren, 

sowie daran erinnernd, daß 1979 eine Besuchsdelegation 
der Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. fordert die Verwaltungsmacht auf, auch weiterhin 
sicherzustellen, daß das Bestehen von Militärstützpunkten 
und militärischen Einrichtungen in dem Gebiet weder ein 
Hindernis für die Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker darstellt noch die Gebietsbevölkerung an der Aus
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung und insbesondere 
auch auf Unabhängigkeit gemäß den Zielen und Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen hindert; 

2. fordert die Verwaltungsmacht außerdem auf, gemein
sam mit der Gebietsregierung die Übereignung von Land an 
die Bevölkerung des Gebiets zu beschleunigen und die 
erforderlichen Schritte zum Schutz der Eigentumsrechte der 
Gebietsbevölkerung zu unternehmen; 
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3. stellt fest, daß die seit 1988 zwischen der Regierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika und Guams Kommis
sion für die Selbstbestimmung geführten Gespräche zu 
bedingtem Einvernehmen über die Bestimmungen des 
Commonwealth-Gesetzes von Guam geführt haben, so auch 
zu Einvernehmen darüber, daß zu mehreren wesentlichen 
Punkten des Gesetzentwurfs von Guam kein Einvernehmen 
besteht, und daß die neue Regierung der Verwaltungsmacht 
von Guam ersucht worden ist, ihre Prüfung des Common
wealth-Gesetzes von Guam in Abstimmung mit Guams 
Kommission für Selbstbestimmung rasch durchzuführen; 

4. ersucht die Verwaltungsmacht, alles Erforderliche zu 
tun, um auf die Sorgen der Gebietsregierung hinsichtlich der 
Einwanderungsfrage einzugehen; 

5. wiederholt ihre Bille an die Verwaltungsmacht, die 
kulturelle und ethnische Identität des autochthonen Volkes 
von Guam, der Chamorros, auch weiterhin anzuerkennen und 
zu achten; 

6. billet die Verwaltungsmacht nachdrücklich, auch 
weiterhin geeignete Maßnalunen der Gebietsregierung zur 
Förderung des Ausbaus des kommerziellen Fischfangs und 
der Landwirtschaft zu unterstützen; 

7. stellt fest, daß es vierzehn Jahre her ist, daß eine 
Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, 
und fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, die Entsen
dung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

VII. Montserrat 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmacht" , 

im Bewußtsein des Beschlusses der Verwaltungsmacht, im 
Hinblick auf die Verbesserung des Dialogs, der Koordinie
rung und der Zusammenarbeit mit den von ihr abhängigen 
Gebieten der Katibik eine neue Politik zu verfolgen, 

im Hinblick darauf, daß die Gebietsregierung die Un
abhängigkeit zwar für wünschenswert und unvermeidlich 
hält, daß zunächst jedoch die wirtschaftliche und finanzielle 
Existenzfähigkeit in einem Umfang gewährleistet sein sollte, 
der ausreicht, um den Bestand Montserrats als unabhängiger 
Staat sicherzustellen, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, daß Drogen
verkehr und Geldwäsche in dem Gebiet weit verbreitet sind, 

unter Berücksichtigung dessen, daß Montserrat Mitglied 
regionaler und internationaler Organe ist und daß die 
Beschlußfassung über den Antrag des Gebietes auf Wieder
zulassung als assoziiertes Mitglied in der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
immer noch aussteht, 

Kenntnis nehmend von der Politik der Regierung, ein
heimische Humanressourcen weiter auszubilden und zu 
erschließen, 

daran erinnernd, daß die letzte Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen 1982 in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. fordert die Verwaltungsmacht auf, im Rahmen der 
Überprüfung ihrer Grundsatzpolitik gegenüber den von ihr 
abhängigen Gebieten der Karibik und der Verwaltung dieser 
Gebiete sowie im Kontext etwaiger weiterer Änderungen 
ihrer Politik gegenüber diesen Gebieten alle Anregungen der 
betreffenden Gebiete zu berücksichtigen; 

2. ersucht die Verwaltungsmacht, sich um die Förderung 
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Gebiets zu 
bemühen, damit dieses die Selbstbestimmung und Un
abhängigkeit erlangen kann; 

3. nimmt zur Kenntnis, daß die Gebietsregierung der 
Unabhängigkeit im Rahmen einer politischen Union mit der 
Organisation der ostkaribischen Staaten ausdrücklich den 
Vorzug gibt; 

4. ersucht die Verwaltungsmacht, die zuständigen regio
nalen und internationalen Organisationen sowie die Länder, 
die dazu in der Lage sind, der Regierung Montserrats jede 
Hilfe zu gewähren, die sie benötigt, um durch Ausbildung 
auf allen Ebenen ihr erklärtes Ziel der Verbesserung der 
Effizienz und Produktivität des öffentlichen Dienstes zu 
erreichen; 

5. fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, in Zu
sammenarbeit mit der Gebietsregierung dringend die erfor
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Wiederaufnalune 
Montserrats als assoziiertes Mitglied der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
zu erleichtern; 

6. billet nachdrücklich die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
sowie regionale und andere multilaterale Finanzinstitutionen, 
Montserrat bei der Stärkung, Entwicklung und Diversifizie
rung seiner Volkswirtschaft im Einklang mit seinen mitteI
und langftistigen Entwicklungsplänen auch weiterhin ver
stärkt zu helfen; 

7. bittet die Verwaltungsmacht nachdrücklich, dem 
Gebiet auch weiterhin bei der Verhinderung des Drogen
handels und der Geldwäsche Unterstützung zu gewähren; 

8. stellt mit Bedauern fest, daß es elf Jahre her ist, daß 
eine Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht 
hat, und fordert die Verwaltungsmacht auf, die Entsendung 
einer solchen Delegation zu erleichtern. 

VIII. Tokelau 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters Neuseelands 
als der Verwaltungsmacht:6, 

feststellend, daß die Übertragung der Machtbefugnisse an 
die örtliche Regierungsinstanz, den Allgemeinen Fono (Rat) 
weitergeht, sowie eingedenk dessen, daß bei der Entwicklung 
der politischen Institutionen von Tokelau das kulturelle Erbe 
und die Traditionen des Volkes von Tokelau vollauf berück
sichtigt werden sollten, 

sowie feststellend, daß Neuseeland weiterhin entschlossen 
ist, Tokelau zu einem höheren Maß an politischer und 
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wirtschaftlicher Autonomie zu verhelfen, und daß es erklärt 
hat, es beabsichtige, :sich in dieser Hinsicht von den Wün
schen des Volkes von Tokelau leiten zu lassen; 

Kenntnis nehmend ~on den Plänen, das Büro für die Ange
legenheiten Tokelaus von Apia nach Tokelau zu verlegen, 

feststellend, daß d Gebiet weiterhin bemüht ist, die Rolle 
seiner einheimischen Institutionen zu stärken und mehr Ver
antwortung für sei eigenen Angelegenheiten zu über
nehmen, unter gleich eitiger Bekräftigung seines Wunsches, 
seine besonderen eziehungen zu Neuseeland aufrecht
zuerhalten, 

sowiefeststellend, aß Tokelau sich bemüht, seine Meeres
und sonstigen Ress reen zu entwickeln und die Einkom
mensquellen seiner evölkerung zu diversifizieren, 

ferner feststellend daß das Volk des Gebiets besorgt ist 
über die schwerwie nden Folgen, die Änderungen klimati
scher Abläufe für di Zukunft Tokelaus haben könnten, 

mit Genugtuung 'ber die Hilfe, die Tokelau von der 
Verwaltungsmaeht, on anderen Mitgliedstaaten und von den 
Sonderorganisatione gewährt worden ist, insbesondere von 
dem Entwicklungsp gramm der Vereinten Nationen, das ein 
drittes Länderprogra für Tokelau für den Zeitraum 1992-
1996 aufgestellt hat, 

I. legt der Regi ng der Verwaltungsmacht Neuseeland 
nahe, bei der politi hen und wirtschaftlichen Entwicklung 
des Gebiets die W 'nsche des Volkes von Tokelau auch 
weiterhin vollauf s zu beachten, daß sein soziales und 
kulturelles Erbe und seine Überlieferungen erhalten bleiben, 
und sich um Lösun eo zu bemüheo t die den einzigartigen 
künftigen Bedürfnis en Tokelaus gerecht werden; 

2. nimmt mit friedigung Kenntnis von der Verein
barung, den Prozeß der Verlagerung der Verantwortung für 
die Verwaltung de Gebiets nach Tokelau fortzusetzen, 
sowie von dem Be chluß Tokelaus, einen Rat der Faipule 
(gemeinsamen Vor itzenden des Allgemeinen Fono) ein
zusetzen, um die I ufende Wahrnehmung der Regierungs
geschäfte des Geb ets zwiSChen den Tagungen des All
gemeinen Fono zu ewährleisten; 

3. ersucht die erwaltungsmach~ alles Erforderliche zu 
tun, um dem Gebi t die Ausübung seiner politischen und 
administrativen Fu ktionen zu erleichtern. und nimmt in 
diesem Zusammen ang Kenntnis von den Plänen, das Büro 
für die Angelegenh iten Tokelaus von Apia nach Tokelau zu 
verlegen; 

4. bittet alle sta tlichen und nichtstaatliehen Organisatio
nen, Finanzinstituti nen, Mitgliedstaaten und Sonderorganisa
tionen, Tokelau je zt und auch künftig besondere wirt
schaftliche Nothilf zu gewähren, um die Auswirkungen der 
Wirbelstürme zu m' dem und es dem Gebiet zu ermöglichen, 
seinen mittel- und angfristigen Wiederaufbau- und Sanie
rungsaufgahen ger ht zu werden und den Problemen im 
Zusammenhang m t den Veränderungen der klimatischen 
Abläufe zu begegn n; 

5. begrüßt es, die Verwaltungsmacht den Sonderaus-
schuß für den Stan der Verwirklichung der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 

Völker gebeten hat, 1994 eine Besuchsdelegation nach Toke
lau zu entsenden. 

IX. Turks- und Caicosinseln 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmach!", 

Kenntnis nehmend von den verschiedenen Auffassungen, 
die die geWählten Vertreter der Turks- und Caicosinseln zur 
Frage des künftigen Status des Gebiets zum Ausdruck 
gebracht haben, 

in Kenntnis des Beschlusses der Verwaltungsmacht, im 
Hinblick auf die Verbesserung des Dialogs, der Koordinie
rung und der Zusammenarbeit mit den von ihr abhängigen 
Gebieten der Katibik eine neue Politik zu verfolgen, 

Kenntnis nehmend von der Tatsache, daß sich die Gebiets
regierung verpflichtet hat, eine Reform des öffentlichen 
Dienstes vorzunehmen, um größere Effizienz zu erreichen 
und ihre Politik der Beschäftigung von Einheimischen 
durchzuführen, 

feststellend, daß die Regierung erklärt hat, sie benötige 
Entwicklungshilfe, um ihr erklärtes Ziel der wirtschaftlichen 
Unabhängigkeit bis zum Jahr 1996 zu erreichen, 

sowie feststellend, daß die Regierung beschlossen hat, eine 
Investment-Bank zu gründen, um umfangreiches Kapital aus 
der ganzen Welt für dringend benötigte Projekte anzuziehen, 

ferner feststellend, daß 90 Prozent der in dem Gebiet ver
brauchten Nahrnngsmittel imporüert sind und daß die 
Regierung um die Verbesserung der Landwirtschaft und des 
Fischereiwesens bemüht ist, 

Kenntnis nehmend von der Zahl der nichtqualifizierten 
Lehrer und der Ausländer im Bildungssystem des Gebietes, 

mit Interesse Kenntnis nehmend von der Erklärung, die ein 
gewähltes Mitglied des Gesetzgebenden Rates des Gebiets 
im März 1993 vor dem Unterausschuß für kleine Gebiete, 
Petitionen, Information und Unterstützung des Sonderaus
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker abgegeben hat, sowie von den Informationen 
über die politische. wirtschaftliche und soziale Gesamt
situation auf den Turks- und Caicosinseln, 

I. erklärt erneut, daß es letztlich Sache der Bevölkerung 
des Gebiets selbst ist, ihre eigene Zukunft durch die Aus
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung einschließlich der 
Unabhängigkeit zu bestimmen; 

2. bittet die Verwaltungsmacht, bei der Umsetzung einer 
neuen Politik gegenüber den von ihr abhängigen Gebieten 
die Wünsche und Interessen der Regierung und der Bevölke
rung der Turks- und Caicosinseln auch weiterhin vollauf zu 
berücksichtigen; 

3. fordert die Gebietsregierung auf, andere Beschäfti
gungsmöglichkeiten für diejenigen Staatsbeamten zu fördern, 
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die aufgrund der Reform des öffentlichen Dienstes und der 
geplanten Stellenkürzungen in dem Dienst ihren Arbeitsplatz 
verlieren; 

4. fordert die Gebietsregierung außerdem auf sicherzu
stellen, daß die Beschäftigung von Ausländern in dem Gebiet 
nicht der Einstellung von entsprechend qualifizierten und 
verfügbaren Einheimischen abträglich ist; 

5. fordert die Sonderorganisationen und anderen In
stitutionen des Systems der Vereinten Nationen auf, nach 
konkreten Wegen zu suchen, wie der Regierung der Turks
und Caicosinseln geholfen werden kann, ihr erklärtes Ziel zu 
erreichen, bis 1996 die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu 
erlangen; 

6. nimmt mit Befriedigung davon Kenntnis, daß die 
Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland der Gebietsregierung verstärkt Hilfe, insbesondere 
finanzielle Hilfe, gewährt, und bittet die Regierung des 
Vereinigten Königreichs, auch weiterhin im derzeitigen 
Umfang Hilfe zu gewähren; 

7. fordert alle nationalen, regionalen, interregioualen und 
internationalen Finanzinstitutionen, namentlich auch den 
Internationalen Währungsfonds und die Weltbank, auf, alles 
Erforderliche zu tun, um der Regierung der Turks- und 
Caicosinseln bei der Gründung und/oder Betreibung ihrer 
Investment-Bank behilflich zu sein; 

8. bittet nachdrücklich die Verwaltungsmacht und die 
entsprechenden regionalen und internationalen Organisatio
nen, der Gebietsregierung bei der Verbesserung der Lei
stungsfähigkeit des Agrar- und Fischereisektors behilflich zu 
sein; 

9. bittet außerdem nachdrücklich die Verwaltungsmacht 
und die entsprechenden regionalen und internationalen 
Organisationen, die Anstrengungen zu unterstützen. die die 
Gebietsregierung unternimmt, um dem Problem der Ver
schmutzung und Zerstörung der Umwelt zu begegnen; 

10. fordert aUe Länder und Organisationen mit Erfahrung 
in der Lehrerausbildung auf, dem Gebiet in diesem Bereich 
großzügige Hilfe zu gewähren und dabei das Schwergewicht 
auf die Ausbildung von Einheimischen zu legen; 

11. lenkt die Aufmerksamkeit der Verwaltungsmacht auf 
die Erklärung, die ein gewähltes Mitglied des Gesetzgeben
den Rates des Gebietes im März 1993 vor dem Unteraus
schuß für kleine Gebiete, Petitionen, Information und 
Unterstützung des Sonderausschusses für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker abgegeben 
hat, sowie auf die von ihm zur Verfügung gestellten Infor
mationen über die politische, wirtschaftliche und soziale 
Situation in dem Gebiet; 

12. stellt mit Bedauern fest, daß es dreizehn Jahre her ist, 
daß eine Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet 
besucht hat, und appelliert an die Verwaltungsmacht, die 
Entsendung einer solchen Delegation zu erleichtern. 

X. Amerikanische lungfeminseln 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

feststellend, daß am 11. Oktober 1993 ein Referendum 
über den politischen Status in dem Gebiet stattgefunden hat, 

sowie feststellend, daß in dem Gebiet Besorgnis zum 
Ausdruck gebracht wurde hinsichtlich der Frage der Ansäs
sigkeitserfordemisse für die Berechtigung zur Teilnahme an 
den Wahlen sowie hinsichtlich der Frage, ob allen Wählern 
vollständige Informationen über die politischen Alternativen 
und deren Auswirkungen verfügbar waren, die ihnen in dem 
Referendum zur Wahl gestellt wurden, 

ferner feststellend, daß der Gouverneur in seiner Rede zur 
Lage des Gebiets im Januar 1993 die Notwendigkeit erwähnt 
hat, die Wirtschaft des Gebiets weiter zu diversifizieren, 

sich bewußt, daß die Versicherungskrise in den Amerikani
schen Jungferninseln den Hausbesitzern Nachteile bringt und 
sich auf den lmrnobilienmarkt des Gebietes negativ auswirkt, 

feststellend, daß die Frage der Übereignung von Water 
Island an das Gebiet noch weiter behandelt wird, 

sowie Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, die die 
Gebietsbehörden ergriffen haben, um den Hafen von 
SI. Thomas einschließlich der West Indian Company zu 
erwerben, 

ferner feststellend, daß die Gebietsregierung nach wie vor 
daran interessiert ist, sich um die assoziierte Mitgliedschaft 
in der Organisation der ostkaribischen Staaten und um 
Beobachterstatus in der Karibischen Gemeinschaft zu 
bemühen, und daß sie aus finanziellen Gründen nicht in der 
Lage ist, sich an der Tätigkeit der Ernährungs- und Land
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der 
Weltgesundheitsorganisation zu beteiligen, 

daran erinnernd, daß 1977 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, und 
daß die Gebietsregierung die Entsendung einer Delegation 
der Vereinten Nationen zur Beobachtung des Referendum
prozesses in das Gebiet beantragt hat, 

I. nimmt Kenntnis von dem beratenden Charakter des am 
11. Oktober 1993 abgehaltenen Referendums; 

2. nimmt außerdem Kenntnis von der Besorgnis, die vor 
Abhaltung des Referendums in dem Gebiet hinsichtlich der 
Frage der Ansässigkeitserfordernisse und der Verfügbarkeit 
von Infonnationen über diesen politischen Prozeß zum 
Ausdruck gebracht wurde; 

3. ersucht die Verwaltungsmacht, die Gebietsregierung 
bei ihren Bemühungen zu unterstützen, zur Diversifizierung 
der Wirtschaft des Gebiets leichte verarbeitende Industrien 
und andere Betriebe in das Gebiet zu holen; 

4. bittet die Verwaltungsmacht, dringend die Übereig
nung von Water Island an die Gehietsregierung zu erleich
tern; 

5. ersucht die Verwaltungsmacht erneut, den Erfordernis
sen entsprechend und im Einklang mit der Politik der 
Verwaltungsmacht und dem Mandat der jeweiligen Organisa
tionen die Mitarbeit des Gebiets in der Organisation der 
ostkaribischen Staaten und in der Karibischen Gemeinschaft 
sowie in verschiedenen internationalen und regionalen 
Organisationen, namentlich auch der Karibischen Weltbank-
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48/54. Stärkung d r internationalen Organisationen auf 
dem Gebie des multilateralen Handels 

Die Generalversa mlung, 

Cartagena) und der verschiedenen Übereinkünfte, insbeson
dere der Agenda 21', die einen Gesamtrabmen für die Her
beiführung gemeinschaftlicher Maßnahmen zur Bewältigung 
der Entwicklungsprobleme der neunziger Jahre vorgeben, 

in Bekräftigung d r Wichtigkeit und der fortbestehenden 
Gültigkeit der "Erkl" ung über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, in besondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstu s und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern"', der I ternationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwickl gsdekade der Vereinten Nationen', der 
Neuen Agenda der ereinten Nationen für die Entwicklung 
Afrikas in den neun 'ger Jahren', des Aktionsprogramms für 
die neunziger J abre ugunsten der am wenigsten entwickel
ten Länder', des Do uments mit dem TItel "A new Partner
ship for Developme t: The Cartagena Commitment'" (Eine 
neue Entwicklungs artnerschaft: Die Verpflichtung von 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/201 vom 21. De
zember 1990, 46/207 vom 20. Dezember 1991 und 47/184 
vom 22. Dezember 1992, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die die Handels- Und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen bei der 
Umsetzung der Ergebnisse ihrer achten Tagung erzielt hat, 
insbesondere die institutionellen Reformen innerhalb der 
Organisation, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
betreffend die institutionellen Entwicklungen im Zusammen-



V. Resolutionen - Zweiter Ausschuß 155 

hang mit der Stärkung der internationalen Organisationen auf 
dem Gebiet des multilateralen Handels', 

zutiefst besorgt über die wiederholten Verzögerungen beim 
Abschluß der Uruguay-Runde der multilateralen HandeIs
verhandlungen, 

betonend, daß es dringend notwendig ist, daß die Uruguay
Runde zu einem ausgewogenen Abschluß gebracht wird, 
unter Berücksichtigung der Fragen, die für die Entwicklungs
länder und ihre Entwicklung von besonderem Interesse sind, 

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß 
das multilaterale Handelssystem gestärkt wird und daß sich 
alle Länder an die multilateral vereinbarten Regeln halten, 

I. bittet abermals nachdrücklich alle Regierungen, die 
zuständigen Organisationen der regionalen Wirtschafts
integration und die Leiter der zuständigen Sonderorganisatio
nen sowie der anderen Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen, dem Generalsekretär auch 
weiterhin ihre Auffassungen zu dieser Frage zu unterbreiten; 

2. ersucht den Generalsekretär, zur Vorlage an die 
neunundvierzigste Tagung der Generalversammlung einen 
aktualisierten Bericht auszuarbeiten, in dem die positiven 
Ergebnisse auf institutioneller Ebene und die Umsetzung der 
Ergebnisse der achten Tagung der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen sowie die Entwick
lungen bei der Uruguay-Runde der multilateralen Handels
verhandlungen berücksichtigt werden. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/55_ Internationaler Handel und Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit und der fortbestehenden 
Gültigkeit der Erklärung über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubelebung des 
Wlrtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern', der Internationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen', der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Jahren', des Aktionsprogramms für 
die neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten entwickel
ten Länder, der Verpflichtung von Cartagena6 und der 
verschiedenen Übereinkünfte, insbesondere der Agenda 21', 
die einen Gesarntrahmen für die Herbeiführung gemein
schaftlicher Maßnahmen zur Bewältigung der Entwick
lungsprobleme der neunziger Jahre vorgeben, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1995 (XIX) vom 
30. Dezember 1964 in der geänderten Fassung' über die 
Schaffung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen als ein Organ der Generalversammlung 
und ihre Resolution 47/183 vom 22. Dezember 1992 über 
die achte Tagung der Konferenz, 

Kenntnis nehmend von den Fortschritten, die von der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
bei der Durchführung der Ergebnisse ihrer achten Tagung 
erzielt worden sind, insbesondere von dem Beitrag, den sie 
im Rahmen ihres Mandats zu Handels- und Umweltfragen 
geleistet hat, 

mit Besorgnis feststellend, daß zwar eine Reihe von 
Entwicklungsländern höhere Wachstumsraten und eine 
Ausweitung ihres Handels verzeichnet haben, daß jedoch die 
derzeitige internationale Wlrtschaftslage, die durch langsa
mes Wachstum und eine zögernde wirtschaftliche Gesundung 
gekennzeichnet ist, schädliche Auswirkungen auf das 
Wachstum und die Entwicklung aller Länder, insbesondere 
der Entwicklungsländer, gehabt hat, 

unter Hervorhebung der Wichtigkeit eines offenen, 
gerechten, sicheren, nichtdiskriminierenden und berechen
baren multilateralen Handelssystems, das mit den Zielen 
einer bestandfahigen Entwicklung vereinbar ist und das zu 
einer optimalen Aufteilung der Weltproduktion gemäß dem 
komparativen Vorteil führt, sowie der Wichtigkeit eines 
stabilen internationalen finanziellen Umfelds für die wirt
schaftliche Gesundung und das Wachstum in allen Teilen der 
Weltwirtschaft, insbesondere in den Entwicklungsländern, 

mit großer Besorgnisfeststellend, daß der Druck zugunsten 
von Protektionismus und Unilateralismus, insbesondere in 
zahlreichen entwickelten Ländern, zugenommen hat. und in 
dieser Hinsicht betonend, daß alle Länder dem Protektionis
mus Einhalt gebieten und diese Tendenz umkehren und die 
multilateral vereinbarten Handelsregeln beachten müssen, 

sowie betonend, daß die hohen wirtschaftlichen Kosten 
protektionistischer Politiken nachteilige Auswirkungen auf 
das Wlrtschaftswachstum und eine bestandfahige Entwick
lung aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, 
haben, sowie ferner betonend, daß derartige Politiken in 
diesem Zusammenhang niemals ein geeignetes Mittel 
darstellen, um mit den gravierenden Problemen der Arbeits
losigkeit fertig zu werden, 

in der Erkenntnis, daß der verbesserte Zugang zu den Aus
landsmärkten und die weitere Liberalisierung des multilatera
len Handels äußerst wichtige Voraussetzungen für die Wie
deringangsetzung des Wachstums in allen Teilen der Welt
wirtschaft, insbesondere in den Entwicklungsländern, sind, 

mit Genugtuung feststellend, daß zahlreiche Entwick
lungsländer sowie eine Reihe anderer Länder bedeutende 
strukturelle WIrtschaflsreformen vornehmen sowie ihre 
Handelspolitik liberalisieren und Anstrengungen zur regiona
len Wlrtschaftsintegration unternehmen und daß diese 
Politiken zur Ausweitung des Welthandels beigetragen und 
die Exportmöglichkeiten sowie die Aussichten aller Länder 
auf wirtschaftliches Wachstum erhöht haben, 

sowie in der Erkenntnis, daß die Prozesse der regionalen 
Wirtschaftsintegration, namentlich auch zwischen Entwick
lungsländern, die sich in den letzten Jahren verstärkt haben, 
dem Welthandel eine beträchtliche Dynamik verleihen und 
vermehrte Handels- und Entwicklungsmöglichkeiten für alle 
Länder schaffen, und betonend, daß sich die Mitgliedstaaten 
und die entsprechenden Zusammenschlüsse bemühen sollten, 
nach außen offen zu bleiben und das multilaterale HandeIs
system zu unterstützen, damit die positiven Aspekte solcher 
Integrationsabmachungen erhalten bleiben und ihre dynami
schen Wachstumseffekte auch weiterhin zum Tragen kom
men. 

betonend, daß die internationale Gemeinschaft die Rdor
men, die von zahlreichen Entwicklungsländern und den im 
Umbruch befindlichen Volkswirtschaften zur Zeit unternol\\-
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men werden, verstärklunterstützen muß und daß insbesonde
re auch ihren Exporten verstärkter Zugang zum Welunarkt 
eingeräumt werden o)uß, was für den Erfolg dieser Refor
men und ihre weitere iFörderung von entscheidender Bedeu-
tung ist, i 

in Bekräftigung der Notwendigkeit, den Problemen der am 
wenigsten entwickelt n Länder Vorrang einzuräumen, da ihre 
Volkswirtschaften fr gil sind und sie für von außen her
angetragene Erschüt rungen und Naturkatastrophen beson
ders anfällig sind, 

sowie in Bekräfti ung der Botschaft des Handels- und 
Entwicklungsrats an . e an der Uruguay-Runde der multila
teralen Handelsverha dlungen teilnehmenden Regierungen, 
die vom Rat währe d des zweiten Teils seiner neunund
dreißigsten Tagung v rabschiedet worden war und in der der 
Rat betonte, daß der aldige und erfolgreiche Abschluß der 
Uruguay-Runde als oraussetzung für die Rückkehr auf den 
Wachstumspfad, für . e Ausweitung des Handels und für die 
Verbesserung des eltweiten Wirtschaftsklimas gesehen 
werden sollte lO

, 

betonend, daß Fra en, die für die Entwicklungsländer und 
ihre Entwicklung on besonderem Interesse sind, voll 
berücksichtigt werde müssen, wenn die Uruguay-Runde zu 
einem ausgewogene Abschluß gebracht werden soll, 

betonend, daß ei Scheitern der Uruguay-Runde das 
Vertrauen der Unt rnehmen ernsthaft erschüttern, die 
Meinungsverschiede heiten und Streitigkeiten auf dem 
Gebiet des Handels verstärken, weltweit das Wirtschafts
wachstum und die irtschaftliche Gesundung verzögern, 
nicht wettbewerbsf" . ge Sektoren der Wirtschaft fördern und 
schützen sowie di Reformen untergraben könnte, die 
zahlreiche Entwickl ngsländer zur Zeit im Hinblick auf die 
Außenorientierung i er Volkswirtschaften unternehmen, 

in Bekräftigung d r Notwendigkeit eines ausgewogenen 
und integrierten He angehens an Umwelt-, Handels- und 
Entwicklungsfragen im Kontext einer neuen weltweiten 
Partnerschaft für ei bestandfahige Entwicklung, 

in der Erkenntnis daß die komplexen Zusammenhänge 
zwischen Handel u d Umwelt die Bemühungen um eine 
bestandfahige Entwi klung und die Aufrechterhaltung eines 
freien und offenen ndelssystems vor beträchtliche Heraus
forderungen stellen, 

mit Genugtuung "ber den Beschluß 402 (XXXIX) des 
Handels- und Entw klungsrats vom 26. März 199311 über 
bestandfähige Ent icklung und seine Schlußfolgerun
gen 407 (XL) vom I. Oktober 1993 L2 betreffend den Beitrag, 
den die Handels- u Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen im Rahm n ihres Mandats und im Kontext einer 
bestandfähigen Ent icklung zu der Untersuchung über die 
wechselseitigen Z ammenhänge zwischen Handel und 
Umwelt leistet, 

I. nimmt Kennt is von den Berichten des Handels- und 
Entwicklungsrats Ü er den zweiten Teil seiner neunund
dreißigsten Tagung' und den ersten Teil seiner vierzigsten 
Tagung" und forde alle Staaten auf, entsprechende Maß
nahmen zur Umset ung der Ergebnisse dieser Tagungen zu 
ergreifen; 

2. betont, wie wichtig es ist, die in der Verpflichtung 
von Cartagena enthaltenen Politiken und Maßnahmen weiter 
zu verfolgen und ihre Durchführung zu überwachen; 

3. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen aus der 
Aussprache des Handels- und Entwicklungsrats, die sich 
unter anderem auf den Trade and Development Report, 1993 
(Handels- und Entwicklungsbericht 1993) stützte, betreffend 
die internationalen Auswirkungen der makroökonomischen 
Politiken und Fragen im Zusammenhang mit der Inter
dependenz, die einen konkreten Beitrag zu einem Auf
fassungswandel in bezug auf Fragen der Wachstumsdynamik 
in verschiedenen Regionen darstellen, insbesondere was den 
konzeptionellen Rahmen, die Gestaltung und die Durch
führung struktureller Anpassungspolitiken betrifft; 

4. erkennt an, daß die Handelsliberalisierung durch alle 
Länder, insbesondere die entwickelten Länder, ein wichtiges 
Instrument zur Erhöhung der wirtschaftlichen Effizienz und 
zur Verbesserung der Ressourcenallokation, des Wirtschafts
wachsturns, einer bestandfähigen Entwicklung und der 
Beschäftigungssituation in allen Ländern ist; 

5. unterstreicht in diesem Kontext die dringende Not
wendigkeit der Handelsliberalisierung und eines verbesserten 
Zugangs zu den Märkten aller Länder, insbesondere der 
entwickelten Länder, mit dem Ziel, weltweit Wirtschafts
wachsturn und eine bestandfahige Entwicklung zu schaffen, 
die allen Ländern, insbesondere den Entwicklungsländern, 
sowie den Ländern mit im Umbruch befindlichen Volkswirt
schaften zugute kommen; 

6. betont, daß es im Hinblick auf die Förderung einer 
bestandfahigen Entwicklung mit Hilfe des Handels un
abdingbar ist, daß die bestehenden Verzerrungen im inter
nationalen Handel beseitigt werden; betont insbesondere die 
Notwendigkeit eines beträchtlichen und fortschreitenden 
Abbaus der U nterstützungs- und Schutzmaßnahmen zugun
sten der Landwirtschaft, einschließlich binnenwirtschaftlicher 
Ordnungen, des Marktzugangs und der Exportsubventionen, 
wie auch zugunsten der Industrie und anderer Sektoren, um 
zu vermeiden, daß den effizienteren Produzenten, insbeson~ 
dere in den Entwicklungsländern, große Verluste zugefügt 
werden; und betont in diesem Zusammenhang ferner, daß 
weltweit in allen Wirtschaftssektoren eine Handelsliberali
sierung stattfinden sollte, damit ein Beitrag zu einer bestand
fähigen Entwicklung geleistet wird; 

7. beklagt die wiederholten Verzögerungen beim Ab
schluß der Uruguay-Runde; 

8. bittet nachdrücklich alle Länder, insbesondere die 
großen entwickelten Länder, alle noch offenen Meinungsver
schiedenheiten in allen Verhandlungsbereichen beizulegen, 
um einen erfolgreichen Abschluß der Uruguay-Runde sicher
zustellen; 

9. fordert ane Teilnehmer an der Uruguay-Runde 
nachdrücklich auf, die Runde bis zum 15. Dezember 1993 
abzuschließen, dabei die Fragen zu berücksichtigen, die für 
die Entwicklungsländer von besonderem Interesse sind, und 
ein umfassendes Paket von Maßnahmen für den Markt
zugang von Gütern und Dienstleistungen vorzusehen, 
namentlich von solchen, die von diesen Ländern exportiert 
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werden, und unterstreicht in dieser Hinsicht die Notwendig
keit, daß alle Beteiligten voll zu diesem Prozeß beitragen; 

10. bittet alle Teilnehmer nachdrücklich, den am wenig
sten entwickelten Ländern besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, um ihnen die volle Teilnahme an dem multilatera
len Handelssystem zu erleichtern; 

11. hebt hervor, daß die Fähigkeit zahlreicher Entwick
lungsländer, sich durch den internationalen Handel die Mittel 
zu beschaffen, die sie zur Finanzierung der für eine bestand
fabige Entwicklung erforderlichen Investitionen benötigen, 
durch tarifäre und nichttarifäre Hemmnisse, namentlich auch 
progressive Zölle, die ihren Zugang zu den Exportmärkten 
einschränken, beeinträchtigt werden kann, und hebt außer
dem hervor, daß ein umfassender und ausgewogener Ab
schluß der Uruguay-Runde allen Ländern helfen würde, 
finanzielle Mittel zugunsten einer bestandfahigen Entwick
lung zu mobilisieren; 

12. betont, daß ein offenes, gerechtes, sicheres, nicht
diskriminierendes und berechenbares multilaterales Handels
system, das mit den Zielen einer bestandfahigen Entwicklung 
vereinbar ist und das zu einer optimalen Auf teilung der 
Weltproduktion gemäß dem komparativen Vorteil führt, allen 
Handelspartnern zugute kommt, und betont in diesem 
Zusammenhang aullerdem, daß ein verbesserter Marktzugang 
für die Ausfuhren der Entwicklungsländer Hand in Hand mit 
fundierten makroökonomischen und Umweltpolitiken einen 
positiven Einfluß auf die Umwelt hätte und somit ein 
wichtiger Beitrag zu einer bestandfähigen Entwicklung wäre; 

13. betont außerdem, daß Umwelt- und Handelspolitiken 
einander gegenseitig unterstützen sollten, damit eine bestand
fähige Entwicklung herbeigeführt wird; 

14. betont ferner, daß Umweltmaßnahmen zur Bewälti
gung von grenzüberschreitenden oder weltweiten Umwelt
problemen nach Möglichkeit auf einem internationalen 
Konsens beruhen sollten, und betont in diesem Zusammen
hang des weiteren, daß die internationale Gemeinschaft im 
Wege der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit eine mög
lichst breite internationale Koordinierung der Umwelt- und 
Handelspolitiken anstreben sollte, unter Berücksichtigung der 
komplexen Zusammenhänge, die zwischen Umwelt, Handel 
und bestandfähiger Entwicklung bestehen; 

15. betont, daß zum Schutz der Umwelt getroffene 
handelspolitische Maßnahmen nicht als ein Mittel zur 
willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung oder 
als eine verschleierte Einschränkung des internationalen 
Handels eingesetzt werden dürfen und daß in dieser Hinsicht 
einseitige Maßnahmen zur Bewältigung von Umweltproble
men, die nicht in die Zuständigkeit des Einfuhrlandes fallen, 
vermieden werden sollen; 

16. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, ihrer besonderen Aufgabe auf dem 
Gebiet des Handels und der Umwelt auch weiterhin nachzu
kommen, indem sie insbesondere grundsatzpoHtische Analy
sen durchführt, konzeptionelle Arbeit leistet und sich um die 
Herbeiführung eines Konsenses bemüht, mit dem Ziel, 
Transparenz und Kohärenz zu gewährleisten, in dem Bestre
ben, daß Umwelt- und Handelspolitiken einander gegenseitig 
unterstützen, und dabei die Arbeiten zu berücksichtigen, die 
von dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen und 

anderen zuständigen internationalen und regionalen Wirt
schaftsinstitutionen zur Zeit durchgeführt werden; 

17. bittet das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 
und ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, im Einklang mit ihrem jeweiligen 
Mandat und nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit sowie in 
enger Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Organen 
der Vereinten Nationen und den Regionalkommissionen, an 
Handels- und Umweltangelegenheiten umfassend heranzu
gehen und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Arbeitstagung 1994 über die Kommission für bestandfabige 
Entwicklung einen diesbezüglichen Bericht vorzulegen. 

75. Plenarsitzung 
10. Dezember 1993 

48/164. Weiterverfolgung des Berichts der Süd-Kommis
sion 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/155 vom 19. De
zember 1991, in der sie die Relevanz des Berichts The 
Cool/enge to the South: The Report of the South Commission 
(Die Herausforderung an den Süden: Bericht der Süd
Kommission)l' in bezug auf die Fragen anerkannte, denen 
sich der Süden in den neunziger Jahren gegenübersieht, 
insbesondere was den Nord-Süd-Dialog, den Handel, die 
Finanzen, die Technologie sowie die regionale Zusammen
arbeit und die Integration der Entwicklungsländer betrifft, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Stand der Umsetzung der Empfehlungen des 
Berichts der SÜd-Kommissionl', in dem ein umfassendes 
Herangehen an die Fragen der Süd-Süd-Zusammenarbeit 
vorgeschlagen wird, 

mit Genugtuung über die Unterstützung, die das Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen bei der Verbreitung 
von Exemplaren des Berichts der Süd-Kommission in den 
Entwicklungsländern gewährt hat, 

I. ersucht den Generalsekretär, bei der Erarbeitung einer 
Agenda für Entwicklung die in dem Bericht enthaltenen 
Erörterungen und Schlußfolgerungen zu berücksichtigen; 

2. ist der Auffassung, daß eine umfassende und systema
tische Prüfung und Analyse der Süd-Süd-Zusammenarbeit 
weltweit erforderlich ist, um die Debatte, die Entscheidungs
findung und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen auf 
zwischenstaatlicher Ebene innerhalb des Systems der 
Vereinten N atioDen voranzutreiben und diese Zusammen
arbeit in und zwischen den Regionen des Südens und 
weltweit zu fördern; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, einen um
fassenden Bericht mit dem Titel "Stand der Süd-Süd-Zu
sammenarbeit" zu erstellen, der quantitative Daten und 
Indikatoren zu aUen Aspekten der Süd-Süd-Zusammenarbeit 
enthält und der mit Hilfe aller zuständigen Organisationen 
der Vereinten Nationen, insbesondere der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, erstellt wird; 

4. fordert aUe Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere die Regional
kommissionen und subregionalen Organisationen, auf. für die 
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Erstellung des Berichts analytische und empirische Daten zur 
Verfügung zu stellen i 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, seinen Bericht 
über den Stand der Süd-Süd-Zusammenarbeit der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung vorzulegen; bei 
dieser Gelegenheit ",ird die Versammlung beschließen, ob 
weitere Berichte zu ieser Frage erforderlich sind. 

, 86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48,1165, Wiederauf hme des Dialogs zur Verstärkung 
der interna ionalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit zu osten der Entwicklung durch Part
nerschaft 

lung, 

in Bekräftigung d r Gültigkeit der von der Generalver
sammlung und and ren Organen der Vereinten Nationen 
vereinbarten Ziele nd Verpflichtungen in bezug auf die 
Entwicklung, namen lieh der "Erklärung über internationale 
wirtschaftliche Zus mmenarbeit, insbesondere über die 
Neubelebung des Wi chaftswachstums und der Entwicklung 
in den Entwicklungs ändern"', der Internationalen Entwick
lungsstrategie für ie Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen' der Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung", der euen Agenda der Vereinten Nationen 
für die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren" des 
Aktionsprogramms f' die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwicke ten Länder', der Verpflichtung von 
Cartagena', der Rio rklärung über Umwelt und Entwick
lung" und der Agen a 21', die einen Gesamtrahmen für die 
Förderung der inte nationalen Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der wirtsch lichen Entwicklung vorgeben, 

feststellend, daß er Generalsekretär zur Zeit an einem 
Bericht über eine A enda für Entwicklung arbeitet, wie von 
der Generalversam lung in ihrer Resolution 47/181 vom 
22. Dezember 1992 rbeten, 

in Anerkennung er Tendenz zu regionaler Zusammen
arbeit und Integrati n, Interdependenz der Nationen und 
Globalisierung der irtschaftlichen Fragen und Probleme, 

in der Überzeug ng, daß es ohne wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung und ohne eine Verbesserung der inter
nationalen Wirtscha beziehungen nicht möglich sein wird, 
uneingeschränkt un in allen Ländern Frieden, Sicherheit 
und Wohlstand herb izuführen, 

eingedenk der w hselseitigen Zusammenhänge zwischen 
wirtschaftlichen Pr lernen und den wirtschaftlichen und 
sozialen Aspekten d r Entwicklung und in dem Bewußtsein, 
daß die Beschleuni ung der Entwicklung, die vollständige 
Beseitigung der ut und die Notwendigkeit, die Un
gleichheiten zwisch n den Ländern auszugleichen und echte 
internationale Zus menarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet 
und eine echte Entw' klungspartnerschaft herbeizuführen, zu 
den vordringlichste Herausforderungen zählen, denen sich 
die Weltgemeinscha t gegenübersieht, 

erneut erklärend, aß den Vereinten Nationen eine zentrale 
Rolle zukommt, w on es darum geht, die internationale 
Entwicklungszusam enarbeit zu fördern und die Aufmerk-

samkeit der internationalen Gemeinschaft auf Entwicklungs
fragen zu lenken, 

feststellend, daß es Aufgabe des Generalsekretärs ist, alle 
Länder zu ermutigen, sich an einem konstruktiven Dialog zur 
Förderung der Entwicklung zu beteiligen, und ihre diesbe
züglichen Anstrengungen zu erleichtern, 

in der Überzeugung, daß die Verpflichtung auf Entwick
lungszusammenarbeit und Entwicklungspartnerschaft, die 
sich in den letzten Jahren in verschiedenen Fonnen her
ausgebildet hat, eine solide Grundlage für die Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wirt
schaftlichen Entwicklung darstellt, wobei diese Verpflichtung 
deutlich in mehreren Dokumenten zum Ausdruck kommt, 
namentlich in der Erklärung über internationale wirtschaftli
che Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern, der Internationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen, der 
Erklärung über das Recht auf Entwicklung, der Neuen 
Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas 
in den neunziger Jahren, dem Aktionsprogramm für die 
neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder, der Verpflichtung von Cartagena, der Rio-Erklärung 
über Umwelt und Entwicklung und der Agenda 21, 

sowie in der Überzeugung, daß es wichtig ist, auf dem 
Geist der Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungs
partnerschaft durch einen konstruktiven Dialog zwischen 
allen Ländern, insbesondere zwischen den entwickelten 
Ländern und den Entwicklungsländern, weiter aufzubauen, 
mit dem Ziel, ein internationales wirtschaftliches Umfeld zu 
fördern, das eine bestandfähige Entwicklung begünstigt, 

1. bekräftigt die Notwendigkeit, den konstruktiven Dia
log und die konstruktive Partnerschaft zu verstärken, mit 
dem Ziel, die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der wirtschaftlichen Entwicklung weiter voranzubringen; 

2. erk/lirt außerdem erneut, daß ein solcher Dialog von 
der unabdingbaren Notwendigkeit des gegenseitigen Inter
esses und Nutzens, echter Interdependenz, geteilten Ver
antwortlichkeiten und der Partnerschaft für eine bestandflihi
ge Entwicklung geleitet sein sollte, wie auf der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 
festgelegt, und daß das System der Vereinten Nationen bei 
der Erleichterung eines solchen Dialogs eine zentrale Rolle 
spielen sollte; 

3. erklärtferner erneut, daß den Vereinten Nationen eine 
zentrale Rolle zukommt, wenn es darum geht, die inter
nationale Entwicklungszusammenarbeit zu fördern und die 
Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft auf 
Entwicklungsfragen zu lenken; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung eine Analyse und 
Empfehlungen über Mittel und Wege zur Förderung eines 
solchen Dialogs vorzulegen, unter Berücksichtigung der 
laufenden Arbeiten an einer Agenda für Entwicklung sowie 
der Fortschritte, die bei der Erfüllung der im achten Präam
belabsatz erwähnten Verpflichtung erzielt worden sind. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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48/166. Agenda für Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/181 vom 22. De
zember 1992. 

überzeugt von der Notwendigkeit. einen Rabmenplan für 
die Förderung eines internationalen Konsenses auf dem 
Gebiet der Entwicklung auszuarbeiten, 

entschlossen. die Wirksamkeit der Vereinten Nationen auf 
dem wirtschaftlichen und dem sozialen Sektor zu verstärken, 
und in dieser Hinsicht in der Erwägung, daß die Vereinten 
Nationen wieder eine aktivere Rolle bei der Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit zugunsten der wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung übernehmen müssen, 

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, welche die 
Staaten im Zusammenhang mit einer Agenda für Entwick
lung zum Ausdruck gebracht haben, 

mit Genugtuung über die Absicht des Generalsekretärs, 
Anfang 1994 den in ihrer Resolution 47/181 erbetenen 
Bericht herauszugeben, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Mitteilung 
des Generalsekretärs über den Stand der Durchführung der 
Resolution 47/181 der Generalversammlung"; 

2. beschließt, daß die zwischenstaatlichen Erörterungen 
zur Prüfung einer Agenda für Entwicklung und der diesbe
züglichen Berichte des Generalsekretärs auf der Arbeits
tagung 1994 des Wirtschafts- und Sozialrats und auf der 
neunundvierzigsten Tagung der Generalversammlung 
stattfinden werden; 

3. bittet den Präsidenten der Generalversammlung, sich 
dafür einzusetzen, daß möglichst früh im Jahr 1994 allen 
Interessierten offenstehende breit angelegte Erörterungen und 
ein Meinungsaustausch über eine Agenda für Entwicklung 
stattfinden, unter Zugrundelegung des in ihrer Resolution 
47/181 erbetenen Berichts des Generalsekretärs; 

4. bittet den Präsidenten der Generalversammlung 
außerdem, zur Gewährleistung breit angelegter Erörterungen 
die zuständigen Programme, Fonds und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, die zuständigen multilatera
len Institutionen und andere zuständige Organisationen, 
einschließlich wissenschaftlicher und akademischer In
stitutionen, zu bitten, sich voll an diesen Erörterungen zu 
beteiligen oder bei diesen Erörterungen ihre Auffassungen 
vorzulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung gegebenenfalls weitere 
Empfehlungen im Anschluß an seinen Bericht über eine 
Agenda für Entwicklung vorzulegen, unter Berücksichtigung 
der während der Arbeitstagung 1994 des Wirtschafts- und 
Sozialrats zum Ausdruck gebrachten Auffassungen sowie der 
Auffassungen, die während der vom Präsidenten der Gene
ralversammlung geförderten Erörterungen zum Ausdruck 
gebracht und unter seiner Federführung zusammengefaßt 
wurden; 

6. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozial rat, auf seiner 
Organisationstagung 1994 die "Agenda für Entwicklung" als 

mögliches Thema für den Tagungsteil auf hoher Ehene 
seiner Arbeitstagung 1994 in Betracht zu ziehen; 

7. beschließt, auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
besondere Plenarsitzungen auf hoher Ebene abzuhalten, um 
zu prüfen, wie die Agenda für Entwicklung gefördert und ihr 
ein pnlitischer Impuls erteilt werden kann; 

8. beschließt außerdem, in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Punkt mit dem Titel 
"Agenda für Entwicklung" aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/167. Internationaler Verhaltenskodex für den Tech
nologietransfer 

Die Generalversammlung 

1. vertritt die Auffassung, daß die Voraussetzungen für 
die Herbeiführung einer vollen Einigung über alle noch 
offenen Fragen bezüglich des Entwurfs eines internationalen 
Verhaltenskodex für den Technologietransfer derzeit nicht 
gegeben sind und daß der Handels- und Entwicklungsrat 
seine Arbeit zur Herbeiführung einer Einigung über den 
Kodex wiederaufnehmen und fortsetzen soHte, falls die 
Regierungen entweder direkt oder über den Generalsekretär 
der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, wenn dieser gemäß Resolution 46/214 der Gene
ralversammlung vom 20. Dezember 1991 Bericht erstattet, 
mitteilen, daß die für eine Einigung über die noch offenen 
Fragen erforderliche Annäherung der Auffassungen zustande 
gekommen ist; 

2. bittet den Generalsekretär der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen, der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung unter Zugrundele
gung der einschlägigen Bestimmungen der Verpflichtung von 
Cartagena' und unter Berücksichtigung der Feststellungen 
der Ad-hoc-Arbeitsgruppe für den Zusammenhang zwischen 
Investitionen und Technologietransfer über den Stand der 
Erörterungen Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember .1993 

48/168. Wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel zur 
Ausübung politischen und wirtschaftlichen 
Zwangs auf Entwicklungsländer 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen, 

erneut erklärend, daß ein Staat keine wirtschaftlichen, 
pnlitischen oder sonstigen Zwangsmaßnabmen gegen einen 
anderen Staat anwenden oder deren Anwendung begünstigen 
darf, um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner 
souveränen Rechte zu erlangen, 

eingedenk der in den einschlägigen Resolutionen und 
Regeln der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen und des AlJgemeinen ZolJ- und Handels
abkommens enthaltenen allgemeinen Grundsätze zur Rege
lung des internationalen Handels und der Handelspolitik 
zugunsten der Entwicklung, 
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sowie in Bekräftl~ung ihrer Resolutionen 44/215 vom 
22. Dezember 1989~und 461210 vom 20. Dezember 1991, 

ernsthnft besorgt darüber, daß sich die Anwendung 
wirtschaftlicher Z angsmaßnahmen nachteilig auf die 
Volkswirtschaft un die Entwicklungsanstrengungen der 
Entwicklungsländer auswirkt und einen aHgemeinen negati
ven Einfluß auf die i ternationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit und auf die w ltweiten Anstrengungen in Richtung auf 
ein nichtdiskriminie endes, offenes Handelssystem hat, 

nach Behandlung er vom Generalsekretär gemäß Resolu
tion 4612\0 der Generalversammlung ausgearbeiteten 
Mitteilung sowie de darin enthaltenen Ideen20

, 

besorgt darüber, daß der in Ziffer 4 ihrer Resolution 
461210 erwähnte A ftrag nicht voll ausgeführt worden ist, 

unter Berücksicht ung der Neugliederung des Sektetariats 
der Vereinten Nati nen und der sich daraus ergebenden 
Neuaufteilung der ufgaben, 

1. fordert die in emotionale Gemeinschaft auf, dringend 
wirksame Maßn en zu ergreifen. um zu verhindern, daß 
einige entwickelte Länder einseitige wirtschaftliche Zwangs
maßnahmen gegen . e Entwicklungsländer ergreifen, die von 
den zuständigen ganen der Vereinten Nationen nicht 
genehmigt wurden, mit den in der Charta der Vereinten 
Nationen enthaltene Grundsätzen unvereinbar sind und das 
Ziel verfolgen, ein m Staat gewaltsam den WiHen eines 
anderen Staates auf uzwingen; 

2. fordert nach rücklich die Durchführung ihrer Resolu
tionen 441215 und 61210; 

3. ersucht den neralsektetär, die Sektetariats-Haupt-
abteilung Wirtsch s- und Sozialinformationen und grund
satzpolitische Anal se in Zusammenarbeit mit der HandeIs
und Entwicklungsk nferenz der Vereinten Nationen auch 
künftig mit der Au abe der Überwachung der Anwendung 
von derartigen M nahmen zu betrauen und die von der 
Generalversammlu g in ihren Resolutionen 44/215 und 
46/2\0 geforderten tudien auf diesem Gebiet auch weiterhin 
zu ersteHen; 

4. ersucht den Generalsektetär außerdem, der Gene
ralversammlung a f ihrer fünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dies Resolution Bericht zu erstalten .. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481169. Spezifisch Maßnahmen im Zusammenhang mit 
den heso deren Bedürfnissen und Problemen 
der Blnn staaten unter den Entwicklungslän
dern 

Die Generalvers mmlung, 

unter Hinweis a f die Bestimmungen ihrer Resolutionen 
44/214 vom 22. D zember 1989 und 461212 vom 20. De
zember 1991, 

in der Erkenntn ,daß der fehlende territoriale Zugang 
zum Meer, zu dem 1s weitere Erschwernis noch die Abgele
genheit und !solie ng von den Welttnärkten hinzukommt, 
sowie die prohib tiven Transitkosten und -risiken die 

gesamten sozioökonomischen Entwicklungsbemühungen der 
Binnenentwicklungsländer schwerwiegenden Einschränkun
gen unterwerfen, 

sowie in der Erkenntnis, daß fünfzehn der Binnenstaaten 
unter den Entwicklungsländern von den Vereinten Nationen 
auch den am wenigsten entwickelten Ländern zugeordnet 
werden und daß ihre geographische Lage ihre Fähigkeit, sich 
den Entwicklungsherausforderungen zu stellen, insgesamt 
zusätzlich beschränkt, 

ferner in der Erkenntnis, daß die meisten Transitstaaten 
selbst Entwicklungsländer sind, die sich ernsten wirtschaftli
chen Problemen, wie dem Fehlen einer ausreichenden 
Verkehrsinfrastruktur, gegenübersehen, 

unter Hinweis darauf, daß Maßnahmen zur Bewältigung 
der Transitprobleme der Binnenentwicklungsländer eine enge 
Zusammenarbeit zwischen diesen Ländern und den ihnen 
benachbarten Transitstaaten erfordern, 

sowie unter Hinweis auf das arn 10. Dezember 1982 ver
abschiedete Seerechtsübereinkommen der Vereinten Natio
nenli. 

in der Erkenntnis, wie wichtig bilaterale Kooperations
vereinbarungen sowie die regionale und subregionale 
Zusammenarbeit und Integration für eine umfassende Lösung 
der Transitprobleme der Binnenentwicklungsländer und für 
die Verbesserung der Transitverkehrssysteme in den Binnen
und den Transitstaaten unter den Entwicklungsländern sind, 

feststellend, daß es notwendig ist, die bisherigen inter
nationalen Unterstützungsmaßnahmen zu verstärken, um den 
Problemen der Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern 
besser gerecht zu werden, 

1. bekräftigt das Recht der Binnenstaaten auf Zugang 
zum und vom Meer sowie die Freiheit des Transits durch 
das Hoheitsgebiet der Transitstaaten mit allen Verkehrs
mitteln gemäß dem Völkerrecht; 

2. bekräftigt außerdem, daß die Transitstaaten unter den 
Entwicklungsländern in Ausübung ihrer vollen Souveränität 
über ihr Hoheitsgebiet das Recht haben, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die Rechte 
und Erleichterungen, die sie den Binnensta.ten unter den 
Entwicklungsländern einräumen, ihre legitimen Interessen 
nicht beeinträchtigen; 

3. forden die Binnenstaaten unter den Entwicklungs
ländern und die benachbarten Transitstaaten auf, im Sinne 
der Süd-Süd-Zusammenarbeit, einschließlich der bilateralen 
Zusammenarbeit, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Bemü
hungen zur Kooperation und Zusammenarbeit bei der 
Bewältigung ihrer Tr.nsitprobleme weiter zu verstärken; 

4. appelliert erneut an alle Staaten, internationalen 
Organisationen und Finanzinstitutionen, unverzüglich und 
vorrangig die spezifischen Maßnahmen im Zusammenhang 
mit den besonderen Bedürfnissen und Problemen der 
Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern durchzuführen, 
die in den früheren Resolutionen der General versammlung 
und der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, in der Internationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen', in 
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der von der achtzehnten Sondertagung der Generalversamm
lung verabschiedeten und in der Anlage zu ihrer Resolution 
S-18/3 vom 1. Mai 1990 enthaltenen "Erklärung über inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung in den Entwicklungsländern" sowie in den ein
schlägigen Bestimmungen des Aktionsprogramms für die 
neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder' vorgesehen sind; 

5. bittet die Binnenstaaten unter den Entwicklungs
ländern und die benachbarten Transitstaaten, ihre Koopera
tionsvereinbarungen zur Entwicklung der Infrastruktur, der 
Einrichtungen und der Dienstleistungen für den Transitver
kehr weiter zu stärken, um den Transitgüterverkehr mit 
finanzieller und technischer Unterstützung von Gebern und 
Finanzinstitutionen zu erleichtern; 

6. betont, daß Hilfe beim Ausbau der Transitverkehrsein
richtungen und -dienste zum Bestandteil der Gesamtstrate
gien für die wirtschaftliche Entwicklung der Binnen- und 
Transitstaaten unter den Entwicklungsländern gemacht 
werden sollte und daß die Geber infolgedessen die Notwen
digkeit einer langfristigen Neustrukturierung der Wirtschaften 
der Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern berücksich
tigen sollten; 

7. fordert die Geberländer und die multilateralen Finanz
und Entwicklungsorganisationen auf, den Binnen- und 
Transitstaaten unter den Entwicklungsländern für den 
Aufbau. die Instandhaltung und den Ausbau ihrer Verkehrs-, 
Lagerhaltungs- und anderen mit dem Transit zusammen
hängenden Einrichtungen. einschließlich neuer Verkehrswege 
und verbesserter Kommunikationsmöglichkeiten, angemesse
ne finanzielle und technische Unterstützung in Fonn von 
Zuschüssen oder Krediten zu Vorzugsbedingungen zu 
gewähren; 

8. billet das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen, gegebenenfalls subregionale, regionale und 
interregionale Projekte und Programme weiter zu fördern 
und seine Unterstützung der Binnen-und Transitstaaten unter 
den Entwicklungsländern im Verkehrs- und Kommunika
tionssektor sowie seine auf die Förderung der nationalen und 
kollektiven Eigenständigkeit dieser Länder ausgerichtete 
technische Entwicklungszusammenarbeit auszubauen; 

9. nimmt Kenntnis von dem Bericht über die vom 17. bis 
19. Mai 1993 in New York abgehaltene Tagung von Regie
rungssachverständigen aus den Binnen- und Transitstaaten 
unter den Entwicklungsländern sowie von Vertretern der 
Geberländer und der Finanz- und Entwicklungsinstitutio
nen", und schließt sich den darin enthaltenen Schlußfolge
rungen und Empfehlungen an; 

10. ersucht den Generalsekretär, 1995 im Rabmen der für 
den Zweijahreszeitraum 1994-1995 zur Verfügung stehenden 
Gesamtmittel eine weitere Tagung von Regierungssachver
ständigen aus den Binnen- und Transitstaaten unter den 
Entwicklungsländern sowie von Vertretern der Geberländer 
und der Finanz- und Entwicklungsinstitutionen einzuberufen. 
um die Fortschritte beim Ausbau der Transitsysteme in den 
Binnen- und Transitstaaten unter den Entwicklungsländern 
auf der Grundlage einer Evaluierung der Transitsysteme 
dieser Länder zu prüfen, die der Generalsekretär der Han-

dels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen in 
Zusammenarbeit mit dem Administrator des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen vornehmen wird, und 
dem Handels- und Entwicklungsrat sowie der Generalver
sammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung weitere geeignete 
Maßnabmen zu empfehlen, so auch die Ausarbeitung von 
Programmen zur weiteren Verbesserung dieser Transitsyste
me; 

11. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der vom 
Sekretariat der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen erstellten Einzelstudien über Transit
probleme und ermutigt die internationale Gemeinschaft, 
davon nach Bedarf Gebrauch zu machen, wenn sie Strategien 
zur Bewältigung der besonderen Bedürfnisse und Probleme 
der Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern ausarbeitet; 

12. bit/et den Generalsekretär der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen. im Rahmen der für 
den Zweijabreszeitraum 1994-1995 bereitstehenden Gesamt
mittel und in Zusanunenarbeit mit dem Administrator des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und den 
Leitern der Regionalkommissionen 1994 ein Symposium für 
Binnen- und Transitstaaten unter den Entwicklungsländern zu 
veranstalten, das sich mit konkreten regionalen Problemen 
bei der Umsetzung der Empfehlungen der im Mai 1993 
abgehaltenen Tagung von Regierungssachverständigen be
faßt, und auf diesem Symposium die Ergebnisse der in 
Ziffer 11 erwähnten Studien vorzulegen; 

13. ersucht den Generalsekretär der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen. sich um 
freiwillige Beiträge zu bemühen, um sicherzustellen, daß 
Vertreter der Binnen- und Transitstaaten unter den Entwick
lungsländern an der Tagung und an dem Symposium 
teilnehmen können, die in Ziffer 10 beziehungsweise 12 
erwähnt sind; 

14. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Beitrag der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
zur Konzipierung internationaler Maßnahmen für die 
Bewältigung der besonderen Probleme der Binnenstaaten 
unter den Entwicklungsländern und bittet die Konferenz 
nachdrücklich. unter anderem die Entwicklung der Infra
struktur, der Einrichtungen und der Dienstleistungen für den 
Transitverkehr ständig zu verfolgen, die Durchführung der 
vereinbarten Maßnahmen zu kontrollieren, an allen dies
bezüglichen Initiativen, insbesondere auch Initiativen des 
Privatsektors und der nichtstaatlichen Organisationen, 
mitzuarbeiten und als Koordinierungsstelle für transregionale 
Fragen zu dienen, die für die Binnenstaaten unter den 
Entwicklungsländern von Interesse sind; 

15. bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen, im 
Benehmen mit dem Generalsekretär der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen geeignete 
Maßnabmen zu treffen, um im Rahmen der für den Zweijab
reszeitraum 1994-1995 zur Verfügung stehenden Mittel die 
Kapazität der Konferenz in ihrem die Binnenentwicklungs
länder betreffenden Tätigkeitsbereich zu erhöhen, um so die 
wirksame Durchführung der in dieser Resolution geforderten 
Aktivitäten und der bereits laufenden Maßnahmen zur Unter
stützung der Binnenstaaten unter den Entwicklungsländern 
sicherzustellen; 
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16. bittet die in Irnationale Gemeinschaft und die Vor- in Anerkennung der wichtigen Rolle, die bilaterale Koope-
bereitungsorgane an r demnächst bevorstehenden einschlägi- rationsvereinbarungen, multilaterale Vereinbarungen sowie 
gen großen Tagung n und Konferenzen des Systems der die regionale und subregionale Zusammenarbeit und Integra-
Vereinten Nationen, ei der Ausarbeitung der Dokumentation tion bei einer umfassenden Lösung der Transitprobleme der 
den besonderen Bed· rfnissen und Erfordernissen der Binnen- Binnenentwicklungsländer und bei der Verbesserung der 
und der Transitstaa n unter den Entwicklungsländern und Transitverkehrssysteme in den neuen unabhängigen Binnen-
der Mitwirkung di ser Länder an diesen Tagungen und entwicklungsländern in Zentralasien und den benachbarten 
Konferenzen Rechn ng zu tragen; Transitentwicklungsländern spielen, 

17. begrüßt die erichte des Generalsekretärs der Ver
einten Nationen un des Generalsekretärs der Handels- und 
Entwicklungskonfer nz der Vereinten Nationen" über 
spezifische Maßnah en im Zusammenhang mit den beson
deren Bedürfnissen nd Problemen der Binnenstaaten unter 
den Entwicklungslä dem und ersucht den Generalsekretär 
der Handels- und En icklungskonferenz, unter Berücksichti
gung der Bestimmu gen dieser Resolution zur Vorlage auf 
der fünfzigsten Ta ng der Generalversammlung einen 
weiteren Bericht zu erstellen; 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/170. Hilfe fü die Binnenstaaten in Zentralasien 

Die Generalversa 

eingedenk ihrer esolution 48/169 vom 21. Dezember 
1993 mit dem Titel" pezifische Maßnahmen im Zusammen
hang mit den beson eren Bedürfnissen und Problemen der 
Binnenstaaten unte den Entwicklungsländern" und in der 
Erwartung, daß di vor kurzem unabhängig gewordenen 
Binnenstaaten in Ze tralasien sich an den in dieser Resolu
tion erwähnten Akti itäten und Tagungen lieteiligen werden, 

erinnernd an die e nvernehmlichen Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen im inblick auf Schwerpunktbereiche und 
Modalitäten für wo" ere Maßnahmen zur Verbesserung der 
Transitsysteme der Binnen- und Transitstaaten unter den 
Entwicklungsländer , die auf der vom Handels- und Ent
wicklungsrat vom 17. bis 19. Mai 1993 in New York 
veranstalteten Tagu g von Regierungssachverständigen aus 
Binnen- und Transi staaten unter den Entwicklungsländern 
sowie von Vertreter der Geberländer und der Finanz- und 
Entwick1ungsinstitu ionen abgegeben wurden und die im 
Bericht über die T ung der Regierungssachverständigen" 
wiedergegeben sind 

insbesondere erin emd an diejenigen Absätze der einver
nehmlichen Schlu folgerungen und Empfehlungen der 
Tagung von Regie ngssachverständigen, die die neuen 
unabhängigen Binn entwicklungsländer in Zentralasien und 
die benachbarten T nsitentwicklungsländer betreffen", 

feststellend, daß 
Weltmärkte vorzu 
Schaffung eines 
erfordert, 

sich diese Länder bemühen. in die 
. ngen, und daß ein solches Ziel die 
länderübergreifenden Transitsystems 

betonend, wie . chtig es ist, daß ein Programm zur 
Verbesserung der E zienz der derzeitigen Transitsysteme, 
einschließlich einer besseren Koordinierung zwischen dem 
Bahn- und dem Str enverkehr, in den neuen unabhängigen 
Binnenentwicklung ländern in Zentralasien und den benach
barten Transitentwi klungsländern ausgearbeitet wird, 

1. erkennt an. daß verschiedene Formen internationaler 
technischer und finanzieller Hilfe notwendig sein werden, 
um die Effizienz der derzeitigen Transitsysteme in den neuen 
unabhängigen Binnenentwicklungsländern in Zentralasien 
und den benachbarten Transitentwicklungsländern zu 
verbessern, einschließlich einer allgemeinen Untersuchung 
des Transitinfrastruktur- und -wiederaufbaubedarfs zur 
Unterstützung der nationalen und regionalen Maßnahmen 
und Programme; 

2. erkennt al{/Jerdem an, daß die von der WIrtschafts
und Sozialkommission für Asien und den Pazifik und von 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in 
diesem Kontext derzeit durchgeführte Arbeit hier eine 
Ausgangsgrundlage bieten kann; 

3. bittet den Generalsekretär der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit 
mit dem Entwicklung,programm der Vereinten Nationen das 
Transitsystem der neuen unabhängigen Binnenentwicklungs
länder in Zentralasien und der benachbarten Transitentwiek
lungsländer zu evaluieren und ein Programm zur Verbes
serung ihrer Transiteinrichtungen auszuarbeiten und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/171. Durchführung des Aktionsprogramms für die 
neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 451206 vom 21. De
zember 1990, in der sie sich die Pariser Erklärung und das 
Aktionsprogramm für die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder' zu eigen gemacht hat, ihre 
Resolution 46/156 vom 19. Dezember 1991 über die Durch
führung des Aktionsprogramms sowie ihre Resolution 47/173 
vom 22. Dezember 1992 über die Auswirkungen der 
Anwendung der neuen Kriterien zur Bestimmung der am 
wenigsten entwickelten Länder auf die Durchführung des 
Aktionsprogramms, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution S-18/3 vom 
1. Mai 1990, deren Anlage die "Erklärung über die inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und die Ent
wicklung in den Entwicklungsländern" enthält, und ihre 
Resolution 45/199 vom 21. Dezember 1990, deren Anlage 
die Internationale Entwicklungsstrategie für die Vierte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen enthält. sowie 
das Dokument mit dem Titel "A New Partnership for 
Development: Tbe Cartagena Commitment'" (Eine neue 
Entwicklung.partnerschaft: Die Verpfliehtung von Cartage-
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na), das von der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen auf ihrer achten Tagung verabschiedet 
wurde, und auf die von der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten 
Texte, insbesondere die Agenda 21', 

Kenntnis nehmend von der Erklärung, die auf der am 
30. September 1993 in New York abgehaltenen Minister
tagung der am wenigsten entwickelten Länder in Befolgung 
des Beschlusses verabschiedet wurde, der auf der im Februar 
1990 in Dhaka abgehaltenen Ministertagung gefaßt worden 
wars, 

ferner unter Hinweis darauf, daß es oberstes Ziel des 
Aktionsprogramms ist, der weiteren Verschlechterung der 
sozioökonomischen Situation dieser Länder Einhalt zu 
gebieten, ihr Wachstum und ihre Entwicklung neu zu 
beleben und zu beschleunigen und ihnen den Weg zu 
nachhaltigem Wachstum und nachhaltiger Entwicklung zu 
ebnen, 

feststellend, daß viele der am wenigsten entwickelten 
Länder ihrerseits zwar mutige und weitreichende grund
satzpolitische Reformen und Anpassungsmaßnalunen im 
Einklang mit dem Aktionsprogramm durchführen, daß die 
Durchführung der internationalen Unterstützungsmaßnalunen 
und die Verwirklichung der von einer Reihe von Geberlän
dem eingegangenen Verpflichtungen jedoch hinter den 
Vorstellungen des Aktionsprogramms zurückgeblieben ist, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis darüber, daß 
sich die sozioökonomische Lage der am wenigsten entwi
ckelten Länder insgesamt weiter verschlechtert, 

sowie mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den hohen 
Schuldenbestand und die ~chwere Schuldendienstbelastung 
der am wenigsten entwickelten Länder, den begrenzten 
Marktzugang für ihre Erzeugnisse und die geringeren 
MIttelzuflüsse flIr die Entwicklung, 

betonend, daß die Halbzeitüberprüfung der Durchführung 
des Aktionsprogramms den am wenigsten entwickelten 
Ländern und ihren Entwicklungspartnern eine einmalige 
Gelegenbeit gibt, nach Bedarf neue Maßnahmen zu er
greifen, mit dem Ziel, die Durchführung des Aktionspro
gramms während der noch verbleibenden Jahre der Dekade 
zu verbessern, 

sowie betonend, daß die Durchführung des Aktionspro
gramms eine Halbzeitüberprüfung vorsieht, die von der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
im Einklang mit Ziffer 140 des Aktionsprogramms vor
genommen wird und deren Ergebnisse der General versamm
lung vorgelegt werden, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
sekretärs26

, 

1. bekräftigt die Pariser Erklärung und das Aktions
programm für die neunziger Jahre zugunsten der am wenig
sten entwickelten Länder; 

2. forden aUe Regierungen, internationalen Organisa
tionen, multilateralen Finanzinstitutionen und Entwick
lungsfonds, die Organe, Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen und alle anderen in Betracht 

kommenden Organisationen auf, vordringlich konkrete Maß
nahmen zur vollinhaltlichen Durchführung des Aktions
programms zu ergreifen; 

3. begrüßt die grundlegenden und weitreichenden 
innerstaatlichen Refonnen, die die am wenigsten entwickel· 
ten Länder durchgeführt haben oder zur Zeit durchführen, 
und stellt fest, daß diese Anstrengungen fortgesetzt werden 
sollten; 

4. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen der inter
nationalen Gemeinschaft, insbesondere der Geberländer, 
ihren Verpflichtungen in allen in dem Aktionsprogramm 
dargelegten Bereichen nachzukommen, und bittet nachdrück
lich darum, den Bemühungen der am wenigsten entwickelten 
Länder eine entsprechende Unterstützung von außen zuteil 
werden zu lassen und dabei auch weiterhin die Möglichkeit 
im Auge zu behalten, in bestimmten für die am wenigsten 
entwickelten Länder wichtigen Bereichen weitere neue 
Maßnahmen zu ergreifen; 

5. forden die GeberIänder auf, ihren in dem Aktions
programm enthaltenen Hilfezusagen vorrangig nachzu
kommen und diese so zu erhöhen, daß sie dem zusätzlichen 
Mittelbedarf der am wenigsten entwickelten Länder voll 
Rechnung tragen, namentlich auch dem Bedarf der Länder, 
die im Anschluß an die zweite Konferenz der Vereinten 
Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder der 
Liste der am wenigsten entwickelten Länder hinzugefügt 
wurden; 

6. betont, daß es nur dann zu Fortschritten bei der 
Umsetzung des Aktionsprogramms kommen wird, wenn die 
am wenigsten entwickelten Länder ihre einzelstaatlichen 
Politiken und Prioritäten im Hinblick auf ihr Wirtschafts
wachsturn und ihre Entwicklung wirksam durchführen und 
wenn zwischen ihnen und ihren Entwicklungspartnern eine 
starke und entschlossene Partnerschaft entsteht; 

7. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Zif
fer 142 des Aktionsprogramms in enger Zusammenarbeit mit 
dem Generalsekretär der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen, den Sekretariaten der 
Regionalkommissionen und den federführenden Organisatio
nen der Hilfsprogramme auch weiterhin die volle Mobilisie
rung und Koordinierung aller Organe, Organisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen bei der 
Durchführung des Aktionsprogramms und seiner Anschluß
rnaßnahmen sicherzustellen; 

8. forden die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen auf. weitere innovative Maßnahmen in 
die Wege zu leiten, damit finanzielle und technische Unter
stützung für die wirksame Durchführung des Aktionspro
gramms bereitgestellt und mobilisiert wird; 

9. betont außerdem, wie wichtig wirksame Mechanismen 
für Anschlußmaßnalunen an das Aktionsprogramm und 
dessen Uberwachung sind, und stellt fest, daß die jährliche 
Überprüfung des Durchführungsstandes des Aktionspro
gramms, die der Handels- und Entwicklungsrat auf der 
Grundlage des Jahresberichts über die am wenigsten ent
wickelten Länder vornimmt, mit zu dem Dialog dieser 
Länder und ihrer Entwicklungspartner über Entwicklung 
beiträgt, und bittet nachdrücklich um eine Verstärkung dieser 
Aktivität; 
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10. nimmt mit Be~orgnis Kenntnis von der schwierigen 
Finanzlage des En wicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen während sei es fünften Programmzyklus und deren 
Auswirkungen auf d e am wenigsten entwickelten Länder 
und bittet alle Betei igten nachdrücklich, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die ereinbarten Entwicklungsprogramme 
durchzuführen; 

1 J. begrüßt die 
öffentlichen Schulde 
abzuschreiben bezie 
andere Länder, ähnli 

nitiativen einiger Geberländer, die 
der am wenigsten entwickelten Länder 
ungsweise zu vennindern, und bittet 
he Maßnahmen zu ergreifen; 

12. erklärt erneut, daß vermehrte Handelsmöglichkeiten 
zur Neubelebung d s Wirtschaftswachstums in den am 
wenigsten entwickel en Ländern beitragen können, und 
verlangt, daß der M ktzugang für die Erzeugnisse dieser 
Länder beträchtlich erbessert wird, insbesondere dadurch, 
daß, wo immer mög ich, tarifäre und nichttarifäre Hemm
nisse beseitigt oder b trächtlieh vermindert werden, und daß 
den Problemen der m wenigsten entwickelten Länder im 
Rahmen der Schluß te der Uruguay-Runde der multilate
ralen Handelsverha dlungen besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, mit em Ziel, sie in das weltweite HandeIs
system einzubinden; 

13. nimmt außerd m mit Besorgnis Kenntnis von den 
Herausforderungen f dem Gebiet der Umwelt und der 
Entwicklung, denen sich die am wenigsten entwickelten 
Länder gegenüberse eß, sowie von ihrer Anfalligkeit in 
dieser Beziehung, nd bittet die Entwicklungspartner 
nachdrücklich, dies n Ländern zusätzliche Mittel zur 
Verfügung zu stellen um ihre Fähigkeit zur Herbeifilhrung 
einer bestandfähigen Entwicklung zu verbessern; 

14. bittet die Vor ereitungsorgane und alle in Betracht 
kommenden künftige größeren Tagungen und Konferenzen 
des Systems der reinten Nationen, insbesondere die 
Internationale Konfer nz über Bevölkerung und Entwicklung, 
den Weltgipfel für oziale Entwicklung, die Vierte Welt
frauenkonferenz: M nahmen für Gleichstellung, Entwick
lung und Frieden un die Konferenz der Vereinten Nationen 
über Wohn- und iedlungswesen (Habitat 11), bei der 
Ausarbeitung ihrer S lußdokumente die besonderen Bedürf
nisse der am wenigst n entwickelten Länder zu berücksichti
gen; 

15. begrüßt den sItlven Beitrag der nichtstaatlichen 
Organisationen in de am wenigsten entwickelten Ländern 
auf dem Gebiet der ozioökonomischen Entwicklung; 

16. beschließt, A fang September 1995 oder zu einem 
geeigneten anderen itpunkt in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1995 eine zwi chenstaatliche Tagung aufhoher Ebene 
einzuberufen, mit de Auftrag, im Einklang mit Ziffer 140 
des Aktionsprogra s und der Resolution 45/206 der 
Generalversammlun eine globale Halbzeitüberprüfung der 
Durchführung des A tionsprogramms vorzunehmen; 

17. betont, wie wi htig es ist, daß rechtzeitig angemessene 
und gründliche Vorb reitungen für die globale Halbzeitüber
prüfung getroffen w rden; 

18. ersucht den andels- und Entwicklungsrat, sich auf 
seiner Frühjahrstagu g 1994 mit der Planung der Aktivitäten 
zur Vorbereitung de Tagung für die globale Halbzeitüber-

prüfung, namentlich auch der zwischenstaatlichen, Experten-, 
sektoralen und interinstitutionellen Vorbereitungstreffen und 
der Sachdokumentation zu befassen; 

19. bittet nachdrücklich alle Regierungen und inter
nationalen Organisationen, einschließlich der multilateralen 
und bilateralen Institutionen auf dem Gebiet der finanziellen 
und technischen Hilfe, insbesondere das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen, durch entsprechende 
Maßnahmen sicherzustellen, daß die eingehende globale 
Halbzeitüberprüfung des Aktionsprogramms entsprechend 
vorbereitet wird; 

20. ersucht alle zuständigen Organe, Organisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, Berichte 
vorzulegen, die eine Überprüfung der Durchführung des 
Aktionsprogramms in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
enthalten, unter besonderer Berücksichtigung derjenigen 
Bereiche, in denen die eingegangenen Verpflichtungen 
bislang noch nicht erfüllt worden sind, sowie, soweit 
erforderlich, Vorschläge für neue Maßnahmen als weiterer 
Beitrag zu den Vorbereitungen für die globale Halbzeitüber
prüfung; 

21. betont, wie wichtig es ist, daß die institutionelle 
Identität und Eigenständigkeit der Abteilung für die am 
wenigsten entwickelten Länder im Sekretariat der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen erhalten 
bleibt, die mit der Aufgabe der Überwachung des Aktions
programms und dessen Anschlußrnaßnahmen auf weltweiter 
Ebene betraut ist, und begrüßt die Maßnahmen, die der 
Generalsekretär zur Besetzung der freien Stelle des Direktors 
der Abteilung ergriffen hat; 

22. wiederholt ihr in Resolution 46/156 an den Gene
ralsekretär gerichtetes Ersuchen, außerplamuäßige Mittel zu 
mobilisieren. um die Teilnahme von mindestens einem 
Vertreter aus jedem der am wenigsten entwickelten Länder 
an den Frühjahrstagungen des Handels- und Entwicklungsrats 
sowie an den zwischenstaatlichen, Experten-, sektoralen und 
interinstitutionellen Vorbereitungstreffen für die Halbzeit
überprüfung sicherzustellen; 

23. beschließt, auf ihrer neunundvierzigsten Tagung die 
Empfehlungen des Handels- und Entwicklungsrats betreffend 
die Vorbereitungen für die globale Halbzeitüberprüfung 
sowie die Frage zu behandeln, wie die Kosten für die volle 
und wirksame Teilnahme von Vertretern der am wenigsten 
entwickelten Länder an dieser Tagung bestritten werden 
können; 

24. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung einen Sachstandsbericht über 
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
2/. Dezember 1993 

48/172. Wirtschaftliehe und teehnische Zusammenarbeit 
zwisehen Entwicklungsländern 

Die Generalversammlung 1 

in Bekräftigung ihrer Resolution 33/134 vom 19. De
zember 1978, in der sie den Aktionsplan von Buenos Aires 
zur Förderung und Verwirklichung der technischen Zu-
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sammenarbeit zwischen Entwicklungsländern" gebilligt hat, 
und ihrer Resolution 46/159 vom 19. Dezember 1991 sowie 
anderer einschlägiger Resolutionen der Generalversammlung 
und der Resolution 1992141 des Wirtschafts- und Sozialrats 
vom 30. Juli 1992, 

betonend, daß die technische Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklungsländern auch weiterhin ein Schlüsselelement der 
internationalen Zusammenarbeit ist und die anderen Formen 
der internationalen technischen Zusammenarbeit ergänzt und 
daß ihr Zweck letztlich darin besteht, das wirtschaftliche 
Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere 
die Erschließung der Humanressourcen, unter Heranziehung 
der Kapazitäten der Entwicklungsländer zu fördern, 

sowie erneut erklärend, daß die Förderung und Durch
führung der technischen Zusammenarbeit zwischen Entwick-
1ungsländern zwar in erster Linie Sache der Entwicklungs
länder selbst ist, daß das System der Vereinten Nationen und 
die entwickelten Länder solche Aktivitäten jedoch unter
stüt;"en sollten und daß das System der Vereinten Nationen 
in Ubereinstimmung mit dem Aktionsplan von Buenos Aires 
auch weiterhin eine führende Rolle als Förderer und Kataly
sator der technischen Zusammenarbeit zwischen Entwick
lungsländern spielen sollte, 

mit Genugtuung Kenntnis davon nehmerul, daß, wie aus 
dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 461159 der Generalversammlung" hervorgeht, die 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen berichtet 
haben, daß auf Aktivitäten der technischen Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklungsländern mehr Gewicht gelegt werde, 
und daß fast aUe Organisationen, von denen eine Antwort 
eingegangen ist, berichtet haben, daß sie Grundsatzmaß
nahmen zur schneHeren Inanspruchnahme dieser Form der 
Zusammenarbeit verabschiedet hätten oder im Begriff seien, 
dies zu tun, und die Rolle hervorhebend, die dem operativen 
Aktivitäten gewidmeten Tagungsteil des Wirtschafts- und 
Sozialrats bei der Überwachung der Inanspruchnahme dieser 
Kooperationsform zufallt, 

1. mac:~t sich den Bericht des Hochrangigen Ausschusses 
für die UberpTÜfung der technischen Zusammenarbeit 
zwischen den Entwicklungsländern über seine achte Tagung" 
sowie die von dem Hochrangigen Ausschuß in Anhang I 
seines Berichts verabschiedeten Beschlüsse zu eigen; 

2. bittet nachdrücklich alle Mitgliedstaaten, insbesondere 
die entwickelten Länder unter ihnen, das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen und andere Programme 
und Organe, deren Tätigkeit mit der des Wirtschafts- und 
Sozialrats verknüpft ist, sowie die Sonderorganisationen, der 
technischen Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern 
in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich hohen Vorrang 
einzuräumen und vol1e Unterstützung zu gewähren, unter 
anderem auf den Gebieten Wissenschaft und Technologie, 
Technologietransfer, Aufbau von Kapazitäten, Bildung und 
technische Ausbildung und technisches Know-how; 

3. ersucht aHe diejenigen, die an der Umsetzung der in 
dem Bericht des Hochrangigen Ausschusses erwähnten 
Strategie zur Förderung und Anwendung der technischen 
Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern in den 
neunziger Jahren30 beteiligt sind, sicherzustel1en. daß von 
dieser Zusammenarbeit angemein Gebrauch gemacht wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die Verwirklichung der 
technischen Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungs· 
ländern im Rahmen des Entwicklungssystems der Vereinten 
Nationen sowie über die Maßnahmen im Anschluß an diese 
Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/173. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Entwicklungsgemeinschaft für das 
südliche Afrika 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 37/248 vom 21. De
zember 1982,38/160 vom 19. Dezember 1983,39/215 vom 
18. Dezember 1984,40/195 vom 17. Dezember 1985,421181 
vom 11. Dezember 1987, 44/221 vom 22. Dezember 1989 
und 46/160 vom 19. Dezember 1991, in denen sie unter 
anderem den Generalsekretär ersucht hat, die Zusammen
arbeit zwischen den Organen, Organisationen und Gremien 
des Systems der Vereinten Nationen und der Konferenz für 
die Koordinierung der Entwicklung im südlichen Afrika zu 
fördern, und in denen sie im Hinblick auf eine raschere Ver
wirklichung der Ziele der Erklärung von Lusaka vom 
1. April 1980, mit der die Konferenz geschaffen wurde, auf 
eine Intensivierung der Kontakte gedrängt hat'l, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

mit Genugtuung über die Umwandlung der Konferenz für 
die Koordinierung der Entwicklung im südlichen Afrika in 
die Entwicklungsgemeinschaft für das südliche Afrika, deren 
Ziel darin besteht, den Prozeß der wirtschaftlichen Integra
tion und Zusammenarbeit in der Region zu vertiefen und 
auszuweiten, unter voner Teilhabe aHer Bürger der Mitglied
staaten der Gemeinschaft, 

mit Lob für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, die ihre 
Unterstützung und ihr Eintreten für weitergehende und 
förmlichere Regelungen für die Zusammenarbeit innerhalb 
der neuen Gemeinschaft unter Beweis stellen, 

im Hinblick auf die Bemühungen der Gemeinschaft, ihr 
Aktionsprogramm durchzuführen, 

erneut erklärend, daß die erfolgreiche Durchführung der 
Entwicklungsprogramme der Gemeinschaft nur erreicht 
werden kann, wenn die Gemeinschaft über angemessene 
Mittel verfügt, 

mit Genugtuung darüber, daß das Mehrparteienverhand
lungsforum Südafrikas die Rückgliederung der Walfisch
bucht und der der Küste vorgelagerten Inseln in Namibia 
befürwortet hat und daß zwischen der Regierung Namibias 
und der Regierung Südafrikas Einigung darüber erzielt 
worden ist, den Rückgliederungsprozeß bis zum 28. Februar 
1994 abzuschließen, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Auswirkungen von 
Krieg, Dürre, Verlusten an Menschenleben und der Zer
störung wirtschaftlicher und sozialer Infrastrukturen im 
südlichen Afrika die Fortführung und Verstärkung der 
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Wiederaufbauprogra me erfordern, damit die Volkswirt
schaften der Länder er Region neu belebt werden, 

in Anerkennung d positiven Entwicklungen, die in Süd
afrika stattgefunden aben, so auch der Beschlüsse über die 
Schaffung eines Üb rgangsexekutivrats und die Abhaltung 
demokratischer Wah en am 27. April 1994, 

ihrer ernsten Besbrgnis Ausdruck verleihend über die 
ungeregelte und sich '('erschlechternde politische und militäri
sche Situation in A gola, nach wie vor in Sorge über die 
ernste humanitäre ge und betonend, wie wichtig eine 
fortgesetzte und wir same Präsenz der Vereinten Nationen 
für die Förderung ei r Verhandlungsregelung in Angola ist, 
damit der Friedensp zeB voran gebracht wird, 

mit Genugtuung enntnis nehmend von den bisherigen 
Fortschritten bei der msetzung des Allgemeinen Friedens
abkommens für sambik" zwischen der Regierung 
Mosambiks und de Resistencia N acional M~ambicana, 
feststellend, daß so it in Mosambik allmählich wieder 
normale Verhältniss einkehren, und betonend, daß alle 
Beteiligten auch we terhin positive Maßnahmen ergreifen 
müssen, I 

Kenntnis nehmen von den Fortschritten, die einige 
Organe, Organisatio en und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen i der Ausarbeitung von Mechanismen 
für die Zusammenar eit mit der Gemeinschaft erzielt haben, 

1. nimmt Kenn/ni von dem Bericht des Generalsekretärs. 
in dem dieser die ortschritte bei der Durchführung der 
Resolutionen der Ge eralversammlung über die Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Entwick
lungsgemeinschaft f das südliche Afrika beschreibt; 

2. spricht den 
Organisationen und 
Nationen. welche di 
Gemeinschaft au 
eingeleitet haben, ih 

itgliedstaaten sowie den Organen, 
Gremien des Systems der Vereinten 
Entwicklungszusammenarbeit mit der 
terhalten, gefördert beziehungsweise 
Anerkennung aus~ 

3. fordert die Mi liedstaaten und die Organe, Organisa
tionen und Gremien ~es Systems der Vereinten Nationen, die 
noch keine Kontakte lund Beziehungen zu der Gemeinschaft 
hergestellt haben, au , dieser Möglichkeit nachzugehen; 

4. würdigt die 
Gemeinschaft bei der 
bislang erzielt haben 
fortzusetzen; 

ortschritte, die die Mitglieder der 
urchführung ihres Aktionsprogramms 
und ermutigt sie, diese Bemühungen 

5. appelliert ern ut an die internationale Gemeinschaft, 
der Gemeinschaft me finanzielle, technische und materielle 
Unterstützung zu ge ähren, damit sie ihr Aktionsprogramm 
voll durchführen un den Wiederaufbau- und Normalisie
rungsbedarf decken 

6. appelliert an . e internationale Gemeinschaft und die 
zuständigen Organi ationen des Systems der Vereinten 
Nationen, der Gemei schaft entsprechende Unterstützung zu 
gewähren, damit sie en ProzeB der regionalen Wirtschafts
integration, wozu a h die möglichst baldige Beteiligung 
eines demokratisch n Südafrika ohne Rassenschranken 
gehört, voranbringen kann; 

7. begrüßt die in der Gemeinschaft zur Zeit stattfinden
den wirtschaftlichen und politischen Reformen, deren Ziel 
darin besteht, die Herausforderungen der regionalen Zu
sammenarheit und Integration in den neunziger Jahren besser 
in den Griff zu bekommen; 

8. fordert die südafrikanischen Behörden und alle 
Beteiligten auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehruen, 
um der Gewalt ein Ende zu setzen und eine solidere Grund
lage für die Errichtung der Demokratie in Südafrika zu 
schaffen; 

9. bedauert die ungebührlichen Maßnahruen der Nationa
len Union für die völlige Unabhängigkeit Angolas, durch die 
das Leid der immer mehr auf Hilfe angewiesenen Zivilbevöl
kerung Angolas verstärkt wird, ein untragbares Flüchtlings
problem entsteht und die angolanische WIrtschaft geschädigt 
wird. und verlangt, daß die Union diese Maßnahruen 
endgültig einstellt; 

10. begriißt außerdem die Maßnahmen, die der Gene
ralsekretär getroffen hat, um den humanitären Nothilfeplan 
für Angola durchzuführen, und appelliert an die Mitglied
staaten, großzügige Beiträge zu leisten; 

11. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Hilfe und 
von den Zusagen der Mitgliedstaaten zur Unterstützung des 
Friedensprozesses in Mosambik und ermutigt die Geber, 
rasch angemessene Hilfe für die Verwirklichung aller 
Aspekte des Allgemeinen Friedensabkommens für Mosambik 
zu gewähren; 

12. appelliert erneut an die internationale Gemeinschaft, 
Namibia in diesem Stadium seiner Unabhängigkeit auch 
weiterhin Unterstützung zu gewähren, damit es sein nationaw 

les Entwicklungsprogramm durchführen kann; 

13. bittet die Geber und andere Kooperationspartner, auf 
hoher Ebene an der Jährlichen Beratungskonferenz der 
Entwicklungsgemeinschaft für das südliche Afrika teilzuneh
men, die vom 26. bis 28. Januar 1994 in Gaborone statt
finden soll; 

14. spricht dem Generalsekretär und den Mitgliedstaaten 
der internationalen Gemeinschaft ihre Anerkennung aus für 
ihre rechtzeitige Reaktion auf die Dürre im südlichen Afrika, 
wodurch eine Hungersnot in der Region vermieden werden 
konnte und ein ProzeB eingeleitet worden ist, der sicher
stellen wird, daß künftig in ähnlichen Situationen rasch 
reagiert werden kann, und ermutigt die internationale 
Gemeinschaft in dieser Hinsicht, den Ländern der Region 
behilflich zu sein, die Auswirkungen der Dürre nachhaltig zu 
überwinden; 

15. ersucht den Generalsekretär, im Benehruen mit dem 
Exekutivsekretär der Entwicklungsgemeinschaft für das 
südliche Afrika, die Kontakte mit dem Ziel der Förderung 
und Hannonisierung der Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Gemeinschaft auch in Zukunft 
weiter zu intensivieren; 

16. ersucht den Generalsekretär a'!ßerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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481174. Stärkung des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2997 (XXVll) vom 
15. Dezember 1972, in der sie beschloß, einen Verwaltungs
rat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen ein
zurichten, 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß 15/l des Ver
waltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
vom 25. Mai 198934

, in dem der Verwaltungsrat unter 
anderem die wesentliche Rolle des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen als zentrales Organ des Systems der 
Vereinten Nationen ntit katalysierenden, koordirtierenden und 
stimulierenden Aufgaben auf dem Gebiet der Umwelt 
bekräftigt hat, 

ferner unter Hinweis auf die beiden Beschlüsse 16/1 und 
16/6 des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen vom 31. Mai 1991", wobei der Rat sich 
in dem erstgenannten Beschluß dafür ausgesprochen hat, die 
bereits am Sitz des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen in Nairobi befindlichen Aktivitätszentren dort zu 
belassen; beschlossen hat, daß zukünftige größere Erweite
rungen der baulichen oder sonstigen Infrastruktur des 
Programms, insbesondere soweit durch diese weltweite 
Funktionen wahrgenommen werden, hauptsächlich in Nairobi 
konzentriert sein würden; und den Exekutivdirektor ersucht 
hat, die Durchführbarkeit der Errichtung von Dolmetscher
anlagen am Ort zu prüfen und die Verhandlungen mit dem 
Gastland fortzusetzen, mit dem Ziel, die am Sitz des 
Umweltprogramms in Nairobi vorhandenen Einrichtungen, 
einschließlich der Nachrichtenverbindungen zum Ausland, zu 
verbessern, 

in Bekräftigung der Ziffern 38.21 und 38.23 der Agen
da 217

, in denen festgestellt wurde, daß das Umweltpro
gramm der Vereinten Nationen und sein Verwaltungsrat eine 
vordringlichere und wichtigere Rolle übernehmen sollen, daß 
unter anderem die Regionalbüros des Programms gestärkt 
werden sollen, ohne dabei die Zentrale in Nairobi zu 
schwächen, und daß die Verbindung mit dem Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen und der Weltbank gestärkt 
und intensiviert werden soll, 

sowie in Bekräftigung der Ziffern 25, 26 und 32 c) ihrer 
Resolution 47/191 vom 22. Dezember 1992, 

mit Lob für die führende Rolle des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen bei der Aushandlung zahlreicher inter
nationaler Umweltübereinkünfte, für seine Mobilisierung des 
weltweiten Umweltbewußtseins und für seinen Beitrag zum 
Aufbau von Kapazitäten in bezug auf die Erhaltung der 
Umwelt und deren Einbeziehung in die bestandfahige 
Entwicklung, 

in Anbetracht der Notwendigkeit, die Sitzungen im 
Zusammenhang mit dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen zu rationalisieren. um die effektive Nutzung der 
Kapazitäten am Sitz des Programms zu gewährleisten, 

1. macht sich den Bericht des Verwaltungsrats des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen über die Arbeit 

seiner siebzehnten Tagung und die darin enthaltenen Be
schlüsseJ6 zu eigen; 

2. betont, daß es notwendig ist, daß das Umweltpro
gramm der Vereinten Nationen und die Kommission für 
bestandfahige Entwicklung bei der Umsetzung der Empfeh
lungen der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung im Einklang mit den einschlägigen Bestim
mungen in Kapitel 38 der Agenda 21 eng zusammenarbeiten; 

3. begriij3t den maßnalunenorientierten Ansatz des 
Verwaltungsrats zur Durchführung der Anschlußaktivitäten 
der Konferenz, wie in seinem Bericht ausgeführt; 

4. dankt der Regierung Kenias dafür, daß sie zusätzlich 
sechzehn Hektar Land für die Erweiterung der Bürogebäude 
und die Verbesserung der Nachrichtenverbindungen zur 
Verfügung gestellt hat, und ermutigt sie, auch weiterhin 
sicherzustellen, daß das Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen und die anderen Organe, Organisationen und 
Programme der Vereinten Nationen, die ihren Sitz in Nairobi 
haben, über ein günstiges und angenehmes Arbeitsurnfeld 
verfügen; 

5. bittet den Generalsekretär,.die in Nairobi vorhandene 
Verbindungsfunktion für das Sekretariat der Komntission für 
bestandfahige Entwicklung auf der Grundlage der auf der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung getroffenen Vereinbarungen und unter gebührender 
Berücksichtigung aller einschlägigen Bestimmungen in 
Ziffer 32 c) der Resolution 47/191 der Generalversammlung 
weiter zu stärken; 

6. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, ihre Beiträge 
an den Umweltfonds im Einklang ntit dem Beschluß 17/32 
des Verwaltungsrats vom 21. Mai 1993" zu entrichten; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühungen 
des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen, sicherzustellen, daß möglichst viele das Programm 
berührende Tagungen am Sitz des Programms abgehalten 
werden, damit die Konferenzeinrichtungen und -dienste 
möglichst voll ausgelastet werden; 

8. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
Planung der das Programm berührenden Tagungen rationali
siert wird, um Einsparungen und eine effizientere Kapazitäts
auslastung am Sitz des Programms zu erleichtern; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481175. Dürre und Wüstenbildung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/172 vom 19. De
zember 1977, mit der sie den Bericht der Konferenz der 
Vereinten Nationen über die Wüstenbildung" gebilligt hat, 
welcher den Aktionsplan zur Bekämpfung der Wüstenbil
dung" enthält, und auf ihre darauffolgenden Resolutionen zu 
diesem llherna, 
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sowie unter Hinweis auf die Beschlüsse der Konferenz der 
Vereinten Nationen Über Umwelt und Entwicklung, die in 
Kapitel 12. der Agenda 21' mit dem Titel "Bewirtschaftung 
sensibler Okosysteme: Bekämpfung der Wüstenbildung und 
Dürre" ausgeführt sind, welche die im Aktionsplan enthalte
nen Beschlüsse weiterführen und ergänzen, 

besorgt über die anhaltende weltweite Bodendegradation, 
insbesondere in Afri~a, 

eingedenk dessenl daß die Probleme der Dürre, der 
Wüstenbildung und der Degradation der Produktivität des 
Bodens weltweit la gfristig ernsthafte wirtschaftliche und 
soziale Folgen habe , die eine Bedrohung für die Sicherheit 
und das Wohlergehe aller betroffenen Länder darstellen, 

unter Betonung de Wichtigkeit der laufenden Verhandlun
gen zur Ausarbeitu einer internationalen Konvention zur 
Bekämpfung der W· stenbildung in den von Dürre und/oder 
Wüstenbildung sch er betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika, 

in Anbetracht de aktiven Rolle, die das Büro der Ver
einten Nationen fü die Sudan-Sahel-Region bei der Be
kämpfung der Dürre spielt, sowie des bedeutsamen Beitrags, 
den es den afrikani hen Ländern im Rahmen des zur Zeit 
vonstatten gehende Prozesses der Aushandlung einer 
internationalen Kon ention zur Bekämpfung der Wüstenbil
dung leistet, 

Kenntnis nehme von der in Ziffer 38.27 der Agenda 21 
enthaltenen Empfeh ng sowie von dem Beschluß 93/33 des 
Verwaltungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen vom 18. J ni 199340

, in welchem der Verwaltungs
rat den Administrat r ermutigt hat, die fachliche Rolle des 
Büros der Vereinten ationen für die Sudan-Sahel-Region zu 
stärken und seine unktion als Anlaufstelle innerhalb des 
Programms für alle ragen im Zusammenhang mit der Dürre 
und der Bekämpfu g der Wüstenbildung, insbesondere in 
Afrika, zu wahren n Übereinstimmung mit dem zur Zeit 
vonstatten gehenden Prozeß der Integration des Büros in das 
Kernprogramm des ogramms, 

unter Hinweis au 
Vereinten Nationen 
Nationen gerichtete 
Bekämpfung der 
spruchnahme der 
Nationen mr die S 
verstärken, 

die an das Entwicklungsprogramm der 
nd das Umweltprogramm der Vereinten 
Aufrufe, ihre Zusammenarbeit bei der 
üstenbildung, namentlich unter Inan
nterstützung des Büros der Vereinten 
dan-Sahel-Region, fortzusetzen und zu 

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Durchführung des Aktionsplans zur Bekämpfung der 
Wüsten bildung un des mittelfristigen Programms zum 
Wiederaufbau und zur Sanierung in der Sudan-Sahel
Region4l

, 

1. begrüßt die nterstützung durch die internationale 
Gemeinschaft und ittet sie nachdrücklich, ihre finanzielle, 
technische und mat rielle Unterstützung der von Dürre und 
Wüstenbildung am s .. ksten betroffenen Länder fortzusetzen, 
um ihnen bei ihre Bemühungen behilflich zu sein t die 
darauf abzielen, die eschlüsse der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Um It und Entwicklung in konkrete Aktivi
täten zur Durchfüh ng der in Kapitel 12 der Agenda 21 
aufgeführten Progr me umzusetzen, unter gebührender 

Berücksichtigung der Bestimmungen der künftigen inter
nationalen Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffe
nen Ländern, insbesondere in Afrika; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Beschluß 
93/33 des Verwaltungsrats des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen, in dem dieser beschlossen hat, daß die 
Erfahrungen und die Fachkompetenz des Büros der Ver
einten Nationen für die Sudan-Sahel-Region in Fragen der 
Bekämpfung der Dürre und Wüstenbildung allen betroffenen 
Ländern zur Verfügung gestellt werden sollen, namentlich 
den Ländern in Afrika; 

3. empfiehlt, daß die Zusammenarbeit zwischen dem 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und dem 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die sichergestellt 
ist durch die gemeinsame Vereinbarung, das Büro der 
Vereinten Nationen für die Sudan-Sahel-Region bei der 
Durchmhrung des Aktionsplans zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung in einer mit den Bestimmungen der künftigen 
Konvention im Einklang stehenden Weise zu unterstützen, 
im Rahmen der Umsetzung der Agenda 21 verstärkt und 
ausgeweitet wird, ohne daß darunter jedoch die besondere 
Aufmerksamkeit leidet, die den Ländern der Sudan-Sahel
Region zukommen muß; 

4. appelliert an die Geberländer, Beiträge zum Fonds der 
Vereinten Nationen für die Länder in der Sudan-Sahel
Region zu leisten, damit dieser auch weiterhin in der Lage 
ist, den afrikanischen Ländern im Rahmen des Prozesses der 
Aushandlung einer internationalen Konvention zur Bekämp
fung der Wüstenbildung wirksame Hilfe zu gewähren und 
den betroffenen Ländern bei der Umsetzung von Kapitel 12 
der Agenda 21 behilflich zu sein; 

5. appelliert nachdrücklich an die Mitglieder der inter
nationalen Gemeinschaft, insbesondere die Geberländer, die 
Anstrengungen zu unterstützen, die auf der Ebene der 
betroffenen Subregionen zur Bekämpfung der Dürre und der 
Wüstenbildung unternommen werden, so unter anderem im 
Rahmen der subregionalen zwischenstaatlichen Organisatio
nen, namentlich der Zwischenstaatlichen Behörde mr Dürre
bekämpfung und Entwicklung, des Ständigen zwischen
staatlichen Ausschusses zur Dürrebekämpfung im SaheI, der 
Entwicklungsgemeinschaft für das südliche Afrika und der 
Union des Arabischen Maghreb, sowie im Rahmen der 
Programme, Fonds und zuständigen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, einschließlich der Ernäh
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen, des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer mnfzigsten Tagung über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/176. Wohn- und Siedlungswesen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/162 vom 19. De
zember 1977, mit der sie die Kommission für Wohn- und 
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Siedlungswesen und ihr Sekretariat, das Zentrum der 
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habi
tat), eingerichtet hat, die innerhalb des Systems der Ver
einten Nationen als institutionelle Koordinierungsstellen für 
Maßnahmen im Bereich des Wohn- und Siedlungswesens 
fungieren sollen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/181 vom 
20. Dezember 1988, in der sie die Kommission für Wohn
und Siedlungswesen zu dem zwischenstaatlichen Organ 
bestimmt hat, das für die Koordinierung, Evaluierung und 
Kontrolle der Globalen Wohnraumstrategie bis zum Jahr 
2000 verantwortlich ist, 

sich bewußt, daß es wichtig ist, die auf einzelstaatlicher 
und internationaler Ebene im Hinblick auf die Durchführung 
der Strategie bereits erzielte Dynamik aufrechtzuerhalten, 

in Anerkennung der Rolle des Zentrums der Vereinten 
Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) bei der 
Durchführung der Strategie und der das Wohn- und Sied
lungswesen betreffenden Aspekte der Agenda 21' und bei 
den Vorbereitungen für die Konferenz der Vereinten Natio
nen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II), 

mit Genugtuung feststellend, daß die Kommission für 
Wohn- und Siedlungswesen und das Zentrum entsprechend 
den in Resolution 32/162 der Generalversammlung aufge
führten Zielen und Aufgaben dem Wohn- und Siedlungs
wesen mit Erfolg eine vorrangige Stellung auf der Tagesord
nung für einzelstaadiche Maßnahmen und internationale 
Zusammenarbeit eingeräumt und ein tieferes Verständnis der 
Beziehungen zwischen den Menschen, den menschlichen 
Siedlungen, der Umwelt und der Entwicklung gefördert 
haben, 

mit Besorgnis feststellend, daß in vielen Entwicklungs
ländern nicht genug geleistet worden ist, was nationale 
Politiken, Programme und Projekte auf dem Gebiet des 
Wohn- und Siedlungswesens angeht, um der Verschlech
terung der Lebensbedingungen ihrer ländlichen und städti
schen Bevölkerung Einhalt zu gebieten oder diese Entwick
lung umzukehren, 

überzeugt, daß eine entsprechende Planung, Entwicklung 
und Verwaltung des Wohn- und Siedlungswesens zu wirt
schaftlichem und sozialem Fortschritt führen und so die 
Armut mildem und eine Entwicklung fördern wird, die 
umweltfreundlich und langfristig gesehen bestandf:lhig ist, 
und in dem Bewußtsein, daß viele Städte und Dörfer durch 
weitverbreitete bürgerkriegsartige Konflikte und durch 
Kriege völlig zerstört wurden, 

in Bekräftigung der Bedeutung ihrer Resolution 47/180 
vom 22. Dezember 1992 über die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II), 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/212 B vom 6. Mai 
1993, in der sie den Generalsekretär unter anderem ersucht 
hat, seinen Vorschlag, den Posten des Untergeneralsekretärs 
des Zentrums der Vereinten Nationen für Wohn- und 
Siedlungs wesen (Habitat) abzuschaffen, noch einmal zu 
überdenken, unter Berücksichtigung der Auffassungen und 
Empfehlungen der Kommission für Wohn- und Siedlungs
wesen und des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der 

Vereinten Nationen und der VOn den Mitgliedstaaten zum 
Ausdruck gebrachten Ansichten zur Frage gesonderter 
Regelungen betreffend das hochrangige Managementpersonal 
des Zentrums, 

I. billigt den Bericht der Kommission für Wohn- und 
Siedlungswesen über ihre vierzehnte Tagung42

; 

2. billigt außerdem die Kommissionsresolutionen 14/7 
vom 5. Mai 1993 über die Stärkung der regionalen Aktivitä
ten, 14/19 vom 5. Mai 1993 über die Rolle und die Stellung 
des Zentrums der Vereinten Nationen für Wohn- und 
Siedlungswesen (Habitat) im System der Vereinten Nationen 
und 14/20 vom 5. Mai 1993 über die Vorbereitungen für die 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied
lungswesen (Habitat II)"; 

3. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß das 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen und das Zentrum 
der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat) entsprechend ihren spezifischen Mandaten und 
Aufgaben auch künftig einer eigenen und gesonderten 
Verwaltung und Leitung unterstehen; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, die von den 
Mitgliedstaaten zum Ausdruck gebrachten Auffassungen 
betreffend die Leitung des Zentrums der Vereinten Nationen 
für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) voll zu beachten, 
wenn es darum geht, sicherzustellen, daß das Zentrum im 
Rahmen einer eigenen und gesonderten Verwaltung und 
Leitung im Sinne der Resolution 32/162 der Generalver
sammlung über eine hochrangige Leitung verfügt, unter 
Berücksichtigung der einschlägigen Empfehlungen zu der in 
Gang beflndlichen Neustrukturierung des Wirtschafts- und 
Sozialbereichs des Systems der Vereinten Nationen, das sich 
auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Entwicklung und dem Management des Wohn- und Sied
lungswesens im 21. Jahrhundert einstellt, sowie der Vor
bereitungen für Habitat II; 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, sicherzustellen, 
daß das Zentrum im Zuge der Neustrukturierung des 
Systems der Vereinten Nationen als weltweite Koordinie
rungsstelle für das Wohn- und Siedlungswesen erhalten 
bleibt, und daß seine institutionellen Mittel und Möglichkei
ten an seinem Amtssitz gestärkt werden, damit die Wirksam
keit der einzelstaatlichen und regionalen Einsätze auf ein 
Höchstmaß gesteigert wird; 

6. bittet nachdrücklich alle Mitgliedstaaten, die zwi
schenstaatlichen und nichtstaatIichen Organisationen und die 
Organe, Organisationen und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen, zu den entsprechenden Vorbereitungen 
für Habitat II beizutragen und aktiv daran teilzunehmen; 

7. bittet den Generalsekretär, der General versammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution und über die bei den 
Vorbereitungen der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) erzielten Fortschritte 
zu unterbreiten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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48/177. Ressource,mobilisierung zur Durclülihrung des 
regionalen i Aktionsprogramms für die Phase II 
(1992-199/1) der Verkehrs- uud Kommunika
tionsdekade für Asien und den Pazifik 

Kennmis nehmen von der am 29. April 1993 verabschie
deten Resolution 4 2 der Wirtschafts- und Sozialkommis
sion für Asien und den Pazifik über die Ressourcenmobi
lisierung zur Durc führung des regionalen Aktionspro
gramms für die PeIl (1992-1996) der Verkehrs- und 
Kommunikationsde ade für Asien und den Pazifik44

, 

unter Hinweis au ihre Resolution 39/227 vom 18. De
zember 1984, mit der sie den Zeitraum 1985-1994 zur 
Verkehrs- und Ko unikationsdekade für Asien und den 
Pazifik erklärt hat, sowie auf die Resolution 1984n8 des 
Wlrtschafts- und S6zialrats vom 27. Juli 1984 über die 
Verkehrs- und Ko munikationsdekade für Asien und den 
Pazifik, 1985-1994; 

sowie unter Hin eis auf die Resolution 1991n5 des 
Wlrtschafts- und S zialrats vom 26. Juli 1991, in welcher 
der Rat alle in Frag kommenden internationalen Organisa
tionen, insbesonder das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen, nac drücklieh gebeten hat, zur Ausarbeitung 
und Durchführung ines regionalen Aktionsprogramms für 
die zweite Hälfte d r Dekade wirksam beizutragen, sowie 
auf Beschluß 46/45 der Generalversammlung vom 20. De
zember 1991, in de sich die Versammlung die Ratsresolu
tion 1991n5 zu eig n gemacht hat, 

in Bekräftigung d r Bedeutung der Phase II (1992-1996) 
der Verkehrs- und ommunikationsdekade für Asien und 
den Pazifik, 

feststellend, daß regionale Aktionsprogramm ohne die 
entsprechenden Mi 1 möglicherweise nicht wirksam und 
effizient durchgefü werden kann, sowie im Hinblick auf 
den diesbezüglich om Verwaltungsrat des Entwicklungs
programms der Ver inten Nationen gefaßten Beschluß, 

1. ersucht den Verwaltungsrat des Entwicklungspro
gramms der Vereint n Nationen, die Höhe der finanziellen 
Unterstützung für di Durchführung des regionalen Aktions
programms laufend u prüfen, um die Wrrkung von Phase II 
(1992-1996) der Ve kehrs- und Kommunikationsdekade für 
Asien und den Pazi k zu vergrößern; 

2. ersucht die hi teralen Geberländer, von dem Beschluß 
46/453 der General ersammlung Kenntnis zu nehmen, um 
sicherzustellen, daß das Programm, das auf der vom 3. bis 
5. Juni 1992 in Ban kok abgehaltenen Tagung der Minister 
für das Verkehrs- u Kommunikationswesen verabschiedet 
wurde, wirksam dur hgeführt wird; 

3. bittet alle St aten, die dazu in der Lage sind, zur 
Durchführung des rogramms beizutragen, das von der 
Tagung der Ministe für das Transport- und Kommunika
tionswesen angeno men wurde; 

4. ersucht den G neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvi rzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bricht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/178. Globale Wobnraumstrategie bis zum Jabr 2000 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 43/181 vom 20. De
zember 1988, in der sie die Globale Wohnraumstrategie bis 
zum Jalrr 2000 verabschiedet hat und die Kommission für 
Wohn- und Siedlungswesen zu dem zwischenstaatlichen 
Organ der Vereinten Nationen bestimmt hat, das für die 
Koordinierung, Evaluierung und Überwachung der Strategie 
verantwortlich ist. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/180 vom 
22. Dezember 1992 über die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II), in 
der sie bestätigt hat, daß auf der Konferenz eine Halbzeit
überprüfung der Durchführung der Globalen Strategie 
vorgenommen werden soll, 

mit Genugtuung über die Anerkennung der in der Agen
da 217

, die von der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung verabschiedet wurde, zum Aus
druck kommenden erneuten Verpflichtung auf die Globale 
Strategie, 

eingedenk dessen, daß förderliche Wohnraumstrategien, die 
auf arbeitsintensiven und einheimischen Technologien 
beruhen, beträchtliche Möglichkeiten eröffnen, die Beschäfti
gung, die Nachfrage nach lokalen Produkten und die 
Spartätigkeit anzuregen und dadurch die winschaftliche 
Entwicklung zu fördern und die Armut zu verringern, 

sowie eingedenk dessen, daß förderliche Strategien in der 
Regel gewisse Aktivitäten wie institutionelle Reformen, die 
Änderung von Bauordnungen und -vorschriften sowie 
Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs der Armen zu 
wesentlichen Ressourcen, insbesondere Grund und Boden 
und Finanzmittel, einschließen, deren Durchführung am 
besten durch partnerschaftliehe Vereinbarungen zwischen 
dem öffentlichen und dem privaten Sektor sowie den 
Gemeinwesen sowie durch die Befahigung der Armen und 
der Frauen zur Selbstbestimmung erreicht werden kann, 

überzeugt, daß das Konzept der förderlichen Strategien die 
Synthese der Lehren darstellt, die seit der vom 31. Mai bis 
11. Juni 1976 in Vancouver ahgehaltenen Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habi
tat) in bezug auf die Verbesserung der Lebensbedingungen 
gezogen werden konnten, und daß ein breites Engagement 
für die Durchführung solcher Strategien der einzig gangbare 
Weg ist, um die Tendenz zur Verschlechterung dieser 
Lebensbedingungen umzukehren, 

in der Erwägung, daß seit der Verabschiedung der Globa
len Strategie verstärktes Gewicht auf mehrere wesentliche 
Aspekte förderlicher Wohnraumstrategien gelegt wird, wie 
zum Beispiel auf die erforderliche gleiche Berücksichtigung 
von Frauen und Männern, und daß neue diesbezügliche 
Erkenntnisse gewonnen werden konnten, so auch über den 
Beitrag, den sie zu einer ökologisch bestandfahigen Entwick
lung leisten können, 

in dem Bewußtsein, daß angemessene Informationen 
eine Schlüsselrolle bei einer genauen Analyse der Ergeb
nisse, der Möglichkeiten und der Hindernisse der derzeitigen 
Wohnraumbeschaffung sowie bei der Bewertung der Aus-
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wirkungen von Politiken, Strategien und Programmen in 
diesem Bereich spielen, 

nach Prüfung des dritten Berichts der Kommission für 
Wohn- und Siedlungswesen über die Durchführung der 
Globalen Wohnraumstrategie bis zum Jahr 2000", 

mit Befriedigung feststellend, daß eine Reihe von Staaten 
nationale Wohnraumstrategien initiiert beziehungsweise neu 
formuliert haben, die auf dem Grundsatz der Befahigung 
aller Akteure auf dem Gebiet der Wohnraumbeschaffung zu 
eigenem Handeln beruhen, daß viele andere Staaten Maßnab
men in bezug auf bestimmte Teilaspekte einer nationalen 
Wohnraumstrategie eingeleitet haben und daß ferner eine 
Reihe von Staaten damit begonnen haben, ausgewählte 
Indikatoren für die Überwachung der Fortschritte und der 
WIrksamkeit ihrer nationalen Wohnraumstrategien anzuwen
den, 

sowie mit Befriedigung über die von den Geberländern, 
internationalen Organen und zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen gewährte Unterstützung zur 
Durchführung der globalen Strategie, 

in der Erkennmis, daß es wichtig ist, die auf nationaler 
und internationaler Ebene bereits in Gang gesetzte Dynamik 
bei der Durchführung der Globalen Strategie aufrechtzu
erhalten, 

1. spricht den Regierungen ihre Anerkennung aus, die 
ausgehend von den Grundsätzen der förderlichen Rahrnenbe
dingungen in der Globalen Wohnraumstrategie bis zum Jahr 
2000 bereits ihre nationalen Wohnraumstrategien überpTÖfen, 
konsolidieren, ausarbeiten oder durchführen; 

2. bittet alle Regierungen nachdrücklich, integrierte 
nationale Wohnraumstrategien auf der Grundlage des 
Ansatzes der förderlichen Rabrnenbedingungen und der 
Grundsätze der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Bestandfahigkeit anzunehmen und/oder zu stärken und sie 
regelmäßig zu überprüfen, um die Verbesserung der Lebens
bedingungen, insbesondere der Armen auf dem Lande und 
in der Stadt, der Frauen und der Obdachlosen sicherzustel
len; 

3. empfiehlt, daß alle Regierungen ein kostenwirksames 
System für die Überwachung der Fortschritte ihrer nationalen 
Wohnraumstrategien einrichten und bei der Bewertung der 
auf dem Wohnungssektor erzielten Leistungen soweit durch
führbar auch Richtlinien für die Überwachung nationaler 
Wohnraumstrategien und die Anwendung von Leistungs
indikatoren für den Wohnungssektor beschließen, unter 
BeTÖcksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der 
Bedürfnisse von Frauen und Männern gleichermaßen, und 
daß sie diese Richtlinien innerhalb ihrer Länder bekannt
machen, insbesondere am Welttag des Wohn- und Siedlungs
wesens, und sie außerdem dem Exekutivdirektor des Zen
trums der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungs
wesen (Habitat) vorlegen, um ihm zu ermöglichen, die 
Berichte über die Durchführung der Globalen Strategie zur 
Pröfung durch die Kommission für Wohn- und Siedlungs
wesen zu erstellen; 

4. bittet die Regierungen nachdrücklich, den Aspekt der 
Umwelt bei der Ausarbeitung und Durchführung der nationa
len Wohnraumstrategien voll mit einzubeziehen und dabei 

die sachdienlichen Komponenten der Agenda 21' zu beTÖck
sichtigen; 

5. bittet die Regierungen, freiwillige Beiträge an die 
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungs
wesen zu leisten, um die Durchführung und die Überwa
chung der Globalen Strategie zu erleichtern; 

6. bittet nachdrücklich die internationale Gemeinschaf~ 
die einzelstaatlichen Bemühungen zur Ausarbeitung und 
Durchführung förderlicher Wohnraumstrategien in den Ent
wicklungsländern wie in der Agenda 21 empfohlen stärker 
zu unterstützen; 

7. bittet nachdrücklich die Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, namentlich das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen, und andere multilaterale 
und bilaterale Organisationen, die Regierungen zur Durch
führung des Aktionsplans der Globalen Strategie für 1994-
1995" verstärkt finanziell und auch in anderer Hinsicht zu 
unterstützen, auf der Grundlage eines Ansatzes, der mit der 
Globalen Strategie im Einklang steht; 

8. verabschiedet den Aktionsplan der Globalen Strategie 
für 1994-1995 und bittet alle Staaten, alle zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen und des Privatsektors 
sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa
tionen nachdTÖcklich, eigene konkrete Aktionspläne zu 
erstellen und durchzuführen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/179. WiSsenschaft und Technik im Dienste der Ent
wicklung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der unveränderten Gültigkeit des Wiener 
Aktionsprogramms für Wissenschaft und Technologie im 
Dienste der Entwicklung", das von der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wissenschaft und Technologie im 
Dienste der Entwicklung verabschiedet und von der General
versammlung in ihrer Resolution 34/218 vom 19. Dezember 
1979 gebilligt und anschließend in ihrer Resolution 44/14 A 
vom 26. Oktober 1989 bekräftigt wurde, 

unter Hinweis auf die "Erklärung über internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbei~ insbesondere über die 
Neubelebung des Wrrtschaftswachstums und der Entwicklung 
in den Entwicklungsländern"', die Internationale Entwick
lungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen', die von der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen auf ihrer achten 
Tagung verahschiedete VerpfliChtung von eartagena', die 
von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung verabschiedeten Empfehlungen und Beschlüsse, 
insbesondere soweit sie in der Agenda 21' enthalten sind, die 
Resolution 46/165 der Generalversammlung vom 19. Dezem
ber 1991 und andere von den Organisationen und Organen 
des Systems der Vereinten Nationen zum Thema Wissen
schaft und Technik im Dienste der Entwicklung verabschie
dete Resolutionen und Beschlüsse, 

in Anerkennung der Rolle, die im Kontext entsprechender 
Maßnahmen zur Neugliederung des Sekretariats und der 
Resolution 47/212 der Generalversammlung vom 23. Dezem-
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ber 1992 der Handetb- und Entwicklungskonferenz der Ver- lungsländer beim Aufbau endogener wissenschaftlich-
einten Nationen in 1ieser Hinsicht zukommt, technischer Kapazitäten zu unterstützen; 

eingedenk des entscheidenden Beitrags, den Wissenschaft 4, fordert nachdrücklich dazu auf, die einzelstaatlichen 
und Technik, namen lieh auch neue und in der Entwicklung Anstrengungen und die internationale Entwicklungszusam-
befindliche Technol gien, zur Neubelebung des WJrtschafts- menarbei!, insbesondere die flankierende finanzielle und 
wachstums und der ntwicklung der Entwicklungsländer und technische Hilfe seitens der Geberregierungen, multilateralen 
zu ihren Bemühun en um die Erreichung der von der Kreditinstitutionen und internationalen Organisationen, im 
Konferenz der Vere nten Nationen über Umwelt und Ent- Hinblick auf den Aufbau endogener wissenschaftlich-
wicklung gesetzten iele leisten, technischer Kapazitäten in den Entwicklungsländern zu 

erneut erklärend, daß der Kapazitätsaufbau in den Ent
wicklungsländern a f dem Gebiet der Wissenschaft und 
Technik im Dienst der Entwicklung weiterhin eine der 
vorrangigen Fragen auf der Tagesordnung der Vereinten 
Nationen sein soll, 

sowie in Anerkennfng dessen, daß die Vereinten Nationen 
eine zentrale RoHe sielen sollen, wenn es darum geht, den 
Entwicklungslände bei ihren Bemühungen um den Aufbau 
ihrer endogenen Ka azitäten auf dem Gebiet der Wissen
schaft und Technik erstärkte Unterstützung und Hilfe zu 
gewähren, 

unter Hinweis aUf~'e Notwendigkeit, den Zugang zu und 
den Transfer von u weltgerechten Technologien und dem 
entsprechenden Kn -how, insbesondere in die Entwick
lungsländer, zu förd , zu erleichtern und gegebenenfalls zu 
finanzieren, zu gegelllieitig vereinbarten günstigen Bedingun
gen, namentlich auch Konzessions- und Vorzugsbedingun
gen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, geistige 
Eigentumsrechte sowie die besonderen Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer im Hinblick auf die Umsetzung der 
Agenda 21 zu berüc sichtigen, 

betonend, daß di entwickelten Länder und die inter
nationalen Organisa . onen die Bemühungen der Entwick
lungsländer um die chaffung und den Aufbau endogener 
wissenschaftlicher-technischer Kapazitäten weiter unter
stützen müssen, 

Kenntnis nehmen von dem Bericht des Generalsekretärs 
über Mittel und Weg zur Verstärkung des Aufbaus endoge
ner wissenschaftlich- echnischer Kapazitäten in den Entwick
lungsländern", 

1. billigt die vo Wirtschafts- und Sozial rat auf seiner 
Arbeitstagung 1993 uf der Grundlage des Berichts über die 
erste Tagung der Ko mission für Wissenschaft und Techno
logie im Dienste d r Entwicklung" verabschiedeten ein
schlägigen Resoluti nen und Beschlüsse, insbesondere die 
Empfehlung, der Rat möge die Wissenschaft und Technik im 
Dienste der Entwic lung auf seiner Organisationstagung 
1994 als vorrangiges Thema unter die Fragen einreihen, die 
er während seines agungsteiJs für Koordinierungsfragen 
1994 behandelt; 

2. unterstreicht, daß der Aufbau endogener wissen
schaftlich-technische Kapazitäten in den Entwicklungs
ländern unerläßlich ist für den Erfolg der Bemühungen 
dieser Länder um di Mobilisierung einheimischer Ressour
cen für Wissenschati und Technik im Dienste der Entwick
lung; 

3. verweist nach rücklich auf die entscheidende Rolle, 
die den Vereinten tionen dabei zukommt, die Entwick-

intensivieren und zu verstärken; 

5. begrüßt die Initiative, eine beratende Tagung zur 
Behandlung der Frage zu veranstalten, wie ein wirksames 
Ressoureenpaket zur Deckung des wissenschaftlich-techni
schen Bedarfs der Entwicklungsländer hergestellt werden 
kann, und ersucht den Generalsekretär, im Ralunen der 
vorhandenen Ressourcen möglichst bald Vorkehrungen für 
die Einberufung einer solchen Tagung zu treffen; 

6. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
tun, um die uneingeschränkte Durchführung des Pro
gramms 17 des mittelfristigen Plans für den Zeitraum 1992-
199750

, das dem Thema Wissenschaft und Technik im 
Dienste der Entwicklung gewidmet ist, sowie der für den 
Zweijahreszeitraum 1994-1995 auf dem Gebiet Wissenschaft 
und Technik im Dienste der Entwicklung geplanten Aktivitä
ten sicherzustellen, im Einklang mit den in den einschlägigen 
Resolutionen der Generalversammlung enthaltenen dies
bezüglichen Mandaten; 

7. unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die ent
scheidende Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Wissenschaft und Technik, insbesondere durch eine bessere 
Koordinierung zu stärken, namentlich auch auf dem Gebiet 
der Technologiefolgenabschätzung, -beobachtung und -vor
ausplanung; 

8. fordert die Kommission für Wissenschaft und Techno
logie im Dienste der Entwicklung und die Kommission für 
bestandfahige Entwicklung auf, über den Wirtschafts- und 
Sozialrat bei der Durchführung ihrer jeweiligen Mandate 
wirksam zusammenzuarbeiten; 

9. erkennt an, wie wichtig es ist, daß die Entwick
lungsländer auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik 
unter Ausnutzung ihrer komparativen Vorteile und Kom
plementaritäten zusammenarbeiten, und bittet die Organisa
tionen und Organe des Systems der Vereinten Nationen und 
andere zuständige internationale, regionale oder subregionale 
Organisationen und Programme nachdrücklich, diese Bemü
hungen durch eine entsprechende technische Hilfe und 
Finanzierung weiter und stärker zu unterstützen; 

10. anerkennt außerdem die möglicherweise wichtige 
Rolle, die dem Fonds der Vereinten Nationen für Wissen
schaft und Technologie im Dienste der Entwicklung beim 
verstärkten Aufbau endogener wissenschaftlich-technischer 
Kapazitäten in den Entwicklungsländern zukommt, und 
fordert alle Länder, die dazu in der Lage sind, auf, großzügi
ge Beiträge an den Fonds zu entrichten; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung einen Bericht über den Stand 
der Durchführung dieser Resolution sowie über Möglichkei-
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ten zur Neubelebung des Fonds und zur Gewährleistung 
seiner erfolgreichen Tätigkeit vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481180. Unternehmerische Initiative und Privatisierung 
im Dienste des wirtschaftlichen Wachstums und 
der bestanMahigen Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/98 vom 14. De
zember 1990, 45/188 vom 21. Dezember 1990, 46/166 vom 
19. Dezember 1991 und 47/171, 47/181 und 47/199 vom 
22. Dezember 1992, 

Kenntnis nekmetui von der Agenda 21', der Verpflichtung 
von Cartagena', der Internationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen', und 
der Erklärung über internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit, insbesondere über die Neubelebung des Wirtschafts
wachstums und der Entwicklung in den Entwicklungs
ländern', 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs über unternehmerische Initiative und 
einzelstaatliche Entwicklung", 

sowie Kennmis nehmend von Kapitel VII des World 
Economic Survey, 1993" (Weltwirtschaftsüberblick 1993), 

unter Berücksichtigung der Tätigkeit der Ad-hoc-Arbeits
gruppe für Erfahrungsvergleiche bei der Privatisierung und 
der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe zum 
Problem restriktiver Geschäftspraktiken der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit des Marktes und des 
Privatsektors für das effiziente Funktionieren von Volkswirt
schaften in verschiedenen Stadien der Entwicklung, 

sowie in Anerkennung des souveränen Rechts eines jeden 
Staates, über die Entwicklung seines privaten und seines 
öffentlichen Sektors zu entscheiden, unter Berücksichtigung 
der komparativen Vorteile eines jeden Sektors und eingedenk 
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Vielfalt in der 
Welt, 

in der Erkenntnis, daß eine breite Mitwirkung von Einzel
personen und wichtigen Gruppen an der Entscheidungs
findung grundlegende Voraussetzung für wirtschaftliches 
Wachstum und eine bestandfahige Entwicklung ist und daß 
die unternehmerische Initiative einen wichtigen Beitrag zur 
Erreichung dieses Ziels leistet, 

feststelletui, daß viele Länder im Rahmen ihrer wirt
schaftlichen Umstrukturierungspolitiken der Unternehmens
privatisierung, der Abschaffung von Monopolen und der 
administrativen Deregulierung als Mittel zur Steigerung der 
Effizienz und des Wirtschaftswachstums und zur Herbeifüh
rung einer bestandfähigen Entwicklung weiterhin große 
Bedeutung beimessen, 

ferner in Anerkennung der wichtigen Rolle, die den 
Regierungen dabei zukommt, durch transparente Prozesse, 
die eine Mitsprache gestatten, ein förderliches Umfeld zu 

schaffen, welches die unternehmerische Initiative unterstützt 
und die Privatisierung erleichtert, und insbesondere im 
Hinblick auf die rechtsprechende, vollziehende und gesetzge
bende Gewalt die für einen marktorientierten Austausch von 
Gütern und Dienstleistungen und für ein gutes Management 
erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, wie dies in 
den Ziffern 27 und 28 der Verpflichtung von Cartagena be
schrieben ist, 

unterstreichend, wie wichtig ein günstiges internationales 
wirtschaftliches Umfeld, insbesondere auch Investitionen und 
Handel, für die Förderung der unternehmerischen Initiative 
und der Privatisierung in allen Ländern ist, 

sowie in Anbetracht der Schwierigkeiten, denen die Länder 
bei der Förderung der unternehmerischen Initiative und der 
Durchführung von Privatisierungsprogrammen begegnen, 
weil es ihnen an entsprechenden Erfahrungen und techni
schen Kapazitäten auf diesen Gebieten mangelt, 

mit Genugtuung über die Aktivitäten, die von den Organi
sationen, Organen, Programmen und Sonderorganisationen 
des Systems der Vereinten Nationen zugunsten der Empfan
gerländer und in Übereinstimmung mit deren eigenen 
Entwicklungspolitiken und -prioritäten jetzt und auch künftig 
entfaltet werden, um die einzelstaatlichen Bemühungen um 
die Schaffung eines förderlichen Umfelds für die unter
nehrnerische Initiative und die Durchführung von Privatisie
rungsprogrammen zu unterstützen. 

mit Genugtuung verweisend auf die aktive Zusammen
arbeit, die zwischen dem System der Vereinten Nationen und 
Vereinigungen des Privatsektors besteht, beispielsweise die 
laufende Zusammenarbeit zwischen dem Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen und der Intemationa1en 
Handelskammer, dem U nternehrnerrat für bestandfahige 
Entwicklung und der Industrie- und Handelskammer der 
Gruppe der 77, 

eingedenk dessen, daß die Mittel des Sekretariats begrenzt 
sind und daß im Hinblick auf die Behandlung entsprechender 
Tagesordnungspunkte und die Anforderung von Berichten 
daher rationell vorgegangen werden muß, 

1. bittet die interessierten Mitgliedstaaten, den Austausch 
von Informationen unter den Mitgliedstaaten und allen 
zuständigen Organen, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen über die Aktivitäten, 
Programme und Erfahrungen der Mitgliedstaaten und des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der unter
nehmerischen Initiative, der Privatisierung, der Abschaffung 
von Monopolen und der administrativen Deregulierung zu 
verstärken, um die Effizienz und Effektivität der technischen 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu erhöhen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Tätigkeit des Systems 
der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Förde
rung der unternehrnerischen Initiative und der Durchführung 
von Privatisierungsprogrammen, der Abschaffung von 
Monopolen und der administrativen Deregulierung im 
Rahmen der vorhandenen Mittel und mit entsprechendem 
Vorrang unter anderem durch eine bessere Koordinierung zu 
verstärken; 

3. fordert die entsprechenden Organe, Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen auf, im 
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Einklang mit ihrem

1
jeWeiligen Mandat technische Hilfe 

anzubieten beziehun sweise diese auf Antrag zu verstärken 
und konkrete Ziele um Bestandteil ihrer jeweiligen Pro
gramme und Aktivit~ten zu machen, die 

a) gegebenenfalls! die Schaffung eines förderlichen Um
felds für den Autbat1 und das Wachstum kleiner und mitt
lerer Unternehmen nd die Unterstützung lokaler Unter
nehmer erleichtern; 

b) gegebenenfali die Entwicklung und Verfolgung von 
Grundsatzpolitiken treffend die Privatisierung, die Ab
schaffung von Mono len und die administrative Deregulie
rung erleichtern und den entsprechenden einzelstaatlichen 
Institutionen helfen, die Kapazitäten zur Schaffung der 
erforderlichen politis hen, rechtlichen, ordnungspolitischen 
und finanzpolitischen Rahmenbedingungen und Anreize zur 
Förderung der unte hmerischen Initiative zu entwickeln; 

4. ermutigt die z ständigen Organe, Organisationen und 
Gremien des Syste s der Vereinten Nationen, bei der 
Durchführung dieser Aktivitäten eine aktive Partnerschaft 
zwischen öffentlich n und privaten Körperschaften zu 
fördern und dabei zu berücksichtigen, daß die Unternehmer 
sich selbst organisie n können, beispielsweise durch 

a) Diskussions- nd Konsultationsmechanismen, die es 
den betreffenden P ien ermöglichen, der Frage nach
zugehen, wie das Um eid für die unternehmerische Initiative, 
die Privatisierung, di Abschaffung von Monopolen und die 
administrative Dere lierung verbessert werden kann; 

b) die Fördernn von Initiativen wie nationale und 
gegebenenfalls regio ale Workshops zur Überprüfung und 
Verbreitung der au lokaler und internationaler Ebene 
gesammelten Erf ngen und Erkenntnisse bei der Förde
rung der unternehme ·sehen Initiative und bei der Privatisie
rung, der Abschaff ng von Monopolen und der admini
strativen Deregulie 

5. ersucht den G neralsekretär außerdem, in Absprache 
mit den Leitern der z ständigen Organe, Organisationen und 
Programme des Sys ms der Vereinten Nationen alle zwei 
Jahre einen Bericht über die Politiken und Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der unternehmerischen Initiative. der 
Privatisierung, der bschaffung von Monopolen und der 
administrativen Der gulierung zu ersteUen, in dem der 
Schwerpunkt der je eiligen Tätigkeiten präzisiert wird; 

6. beschließt, au ihrer fünfzigsten Tagung die Tätig
keiten im Zusamme ang mit dieser Resolution unter einem 
Tagesordnungspunkt mit dem Titel "Entwicklung und 
internationale wirtsc aftliche Zusammenarbeit: U nternehme
rische Initiative un Privatisierung im Dienste des wirt· 
schaftlichen Wachst ms und der bestandfahigen Entwick
lung" zu überprüfen und zu bewerten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/181. Integratio der im Umbruch befindlIchen Volks
wirtschafte in die Weltwirtschaft 

in Bekräftigung irResolutionen 47/175 und 471187 vom 
22. Dezember 1992 und aller ihrer anderen einschlägigen 
Resolutionen, 

Kennmis nehmend von den einschlägigen Beschlüssen des 
Verwaltungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen40

, dem von der Wirtschaftskommission für Europa 
am 26. April 1993 verabschiedeten Beschluß B (48)" und 
der von der Wrrtschafts- und Sozialkommission für Asien 
und den Pazifik am 29. April 1993 verabschiedeten Resolu
tion 49/144

, 

sowie Kennmis nehmend von dem Bericht des General
sekretärs" über die Rolle des Systems der Vereinten N atio
nen bei der Auseinandersetzung mit den Problemen der 
Länder, deren Volkswirtschaften sich im Umbruch befinden, 
einschließlich der Schwierigkeiten, denen diese Länder bei 
der Integration ihrer Volkswirtschaften in die Weltwirtschaft 
begegnen, 

1. bekräftigt die Notwendigkeit der voUen Integration der 
Länder mit im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
sowie aller anderen Länder in die Weltwirtschaft, insbeson
dere durch einen verbesserten Marktzugang für ihre Güter
und Dienstleistungsexporte; diese Integration wird gleichzei
tig die Systemtransformation der Länder mit im Umbruch 
befindlichen Volkswirtschaften in Richtung auf marktwirt
schaftliehe Politiken unterstützen und positive Auswirkungen 
auf den Welthandel, das weltweite Wirtschaftswachstum und 
die weltweite Entwicklung mit sich bringen; 

2. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel und durch entsprechende Vereinbarungen 
innerhalb des Sekretariats der Vereinten Nationen die 
Fähigkeit des Systems der Vereinten Nationen zu stärken, 
analytische Tätigkeiten durchzuführen und den Ländern mit 
im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften Beratung in 
grundsatzpolitischen Fragen sowie technische Hilfe zu 
gewähren, sowie die gegenseitige Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Währungsfonds und der Weltbank im 
Rahmen ihres jeweiligen Mandats zu fördern und zu ver
stärken; 

3. ersucht den Generalsekretär a/4Jerdem, im Rahmen 
der Durchführung dieser Resolution und in Fortsetzung der 
bestehenden Zusammenarbeit mit den zuständigen inter
nationalen Institutionen und Stellen mögliche Bereiche für 
die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen 
Ländern mit im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
sowie mit den Entwicklungsländern zu untersuchen und 
dabei aufzuzeigen, welche Rolle das System der Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet spielen könnte, um diese Länder 
zu einer stärkeren Mitwirkung an der Weltwirtschaft zu 
ermutigen; 

4. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung und danach 
alle zwei Jahre einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/182. Verstärknng der internationalen Znsammen
arbeit Im Hinblick anf eine danerhafte Lösnng 
der Anslandsverschuldungsprobleme der Ent
wicklungsländer 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 411202 vom 8. De
zember 1986,42/198 vom 11. Dezember 1987, 43/198 vom 
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20. Dezember 1988,44/205 vom 22. Dezember1989, S-18/3 
vom 1. Mai 1990,45/199 vom 21. Dezember 1990,45/214 
vom 21. Dezember 1990,46/148 und 46/151 vom 18. De
zember 1991 und 47/198 vom 22. Dezember 1992, 

feststellend, daß es in Anbetracht der ungleichmäßigen 
Fortschritte im Kontext der sich herausbildenden inter
nationalen Schuldenstrategie unabdingbar ist, daß weitere 
Fortschritte erzielt und weitere konkrete Maßnahmen 
ergriffen werden, damit die Auslandsverschuldungsprobleme 
von zahlreichen Entwicklungsländern gelöst werden, 

mit Genugtuung darüber, daß einige Entwicklungsländer 
bei der Lösung ihrer Schuldenprobleme erhebliche Fort
schritte erzielt haben, 

mit Besorgnis über die anhaltenden Schulden- und Schul
dendienstprobleme der verschuldeten Entwicklungsländer, die 
ihre Entwicklungsanstrengungen und ihr Wirtschaftswachs
tum nachteilig beeinflussen, und erneut auf die Notwendig
keit hinweisend, diesen Problemen durch wirksame Schul
denerleichterungsmaßnahmen zu begegnen und sie zu lösen, 
wobei in diesem Zusammenhang die besondere kritische 
Situation der am meisten verschuldeten Entwicklungsländer 
Afrikas zu berücksichtigen ist, 

sowie feststellend, daß eine Reihe von Transformations
ländern Schuldendienstprobleme haben, gleichzeitig anerken
nend, daß der Pariser Club sich für eine flexible und 
innovative Vorgehensweise entschieden hat, um diesen 
Problemen zu begegnen, und mit der Aufforderung an die 
privaten Gläubiger, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen, 

betonend, wie wichtig es ist, daß die schwere Schulden
und Schuldendienstlast im Zusammenhang mit allen Arten 
von Schulden der Entwicklungsländer erleichtert und dabei 
die dringende Notwendigkeit einer gerechten und dauerhaften 
Vorgehensweise berücksichtigt wird, 

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß 
die verschuldeten Entwicklungsländer unter Berücksichtigung 
ihrer jeweiligen Besonderheiten und der Verwundbarkeit der 
ärmeren Schichten ihrer Bevölkerung auch künftig ihre 
Anstrengungen im Zuge ihrer Wirtschaftsreform-, Stabilisie
rungs- und Strukturanpassungsprogramme weiterverfolgen 
und verstärken, um die Ersparnisse und die Investitionen zu 
erhöhen, die Inflation zu senken und die wirtschaftliche Lei
stungsfähigkeit zu verbessern, 

sowie unter Hervorhebung der Notwendigkeit eines 
förderlichen weltwirtschaftlichen Umfelds, unter anderem 
was die Austauschrelationen, die Rohstoffpreise, verbesserten 
Marktzugang, Handelspraktiken, Wechselkurse und inter
nationale Zinssätze betrifft, und feststellend, daß weiterhin 
Mittel für die Umsetzung der internationalen Konsens
übereinkommen zur Förderung einer bestandfähigen Ent
wicklung gebraucht werden, 

ihrer Besorgnis Ausdruck verleihend darüber, daß in 
zahlreichen Entwicklungsländern trotz ihrer oft einschneiden
den Wirtschaftsreformen die Schulden- und Schuldendienst
last eines der Haupthindernisse für die Neubelebung des 
Wachstums und der Entwicklung ist, 

feststellend, daß diejenigen Entwicklungsländer, die ihren 
internationalen Schulden- und Schuldendienstverpflichtungen 

unter großen Opfern auch weiterhin rechtzeitig nachkommen, 
dies trotz schwerer externer und interner finanzieller Be
schränkungen tun, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Auslandsverschuldungskrise und die Entwicklung"; 

2. stelltfest, daß einige verschuldete Entwicklungsländer 
mit Auslandsschulden bei Geschäftsbanken in der Lage 
waren, Abkommen über den Abbau des Schuldendienstes 
gegenüber Geschäftsbanken zu schließen, und ruft zum 
Abschluß ähnlicher Abkommen mit anderen interessierten 
Entwicklungsländern auf; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft auf, nach 
Möglichkeiten zu suchen, wie zusätzliche Maßnahmen 
durchgeführt werden können, einschließlich des weiteren 
Erlasses oder Abbaus der Schulden und des Schuldendienstes 
im Zusammenhang mit der öffentlichen Verschuldung, und 
zügigere Maßnahmen unter anderem in bezug auf die noch 
verbleibenden Schulden der Entwicklungsländer bei Ge
schäftsbanken zu ergreifen; 

4. begrüßt den Erlaß eines beträchtlichen Teils der 
bilateralen öffentlichen Schulden der am wenigsten entwik
kelten Länder durch bestimmte Geberländer und bittet nach
drücklich diejenigen Länder, die dies noch nicht getan haben, 
die Schulden der am wenigsten entwickelten Länder aus der 
öffentlichen Entwicklungshilfe zu erlassen oder eine gleich
wertige Entlastung zu gewähren; 

5. ruft zur raschen und wirksamen Durchführung der 
Maßnahmen auf, die ergriffen wurden, um dem Schul
denproblem bestimmter afrikanischer Länder mit mittlerem 
Einkommen zu begegnen, und bittet alle Gläubiger, ge
eignete Maßnahmen für verschuldete Entwicklungsländer mit 
mittlerem Einkommen zu prüfen und dabei die besondere, 
kritische Situation dieser Länder in Afrika zu prüfen; 

6. fordert die Geberländer und die multilateralen Finanz
institutionen auf, im Rahmen ihrer Vorrechte geeignete neue 
Maßnahmen zu einer erheblichen Schuldenentlastung der 
Länder mit niedrigem Einkommen zu erwägen~ 

7. betont, daß es gilt, die jüngsten Initiativen so um
fassend und zügig wie möglich durchzuführen, und daß es 
notwendig ist, auch weiterhin auf ihnen aufzubauen, und 
fordert die entwickelten Länder auf, gegebenenfalls weitere 
Modalitäten zur Schuldenerleichterung, einschließlich der 
Erwägung der Trinidad-Bedingungen, zu beschließen und 
anzuwenden; 

8. erkennt an, daß es dringend notwendig ist, für an
fällige Gruppen, die von der Durchführung wirtschaftlicher 
Reformprogramme in den Schuldnerländern am stärksten 
betroffen sind, insbesondere für Gruppen mit niedrigem 
Einkommen. auch weiterhin ein soziales Netz vorzusehen, 
dannit die soziale und politische Stabilität gewährleistet ist; 

9. betont, wie wichtig es ist, daß die Entwicklungsländer 
ihre Bemühungen zur Förderung eines günstigen Umfelds für 
die Gewinnung ausländischer Investitionen fortsetzen und so 
das Wachstum und eine bestandfähige Entwicklung fOrdern; 

10. betont außerdem, daß konzertierte Maßnahmen der 
internationalen Gemeinschaft, insbesondere der entwickelten 
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Länder. zur Erleicht ng der Schuldenlast der Entwick
lungsländer unverzich bar für das Wachstum in den Entwick
lungsländern sind. da seinerseits wiederum das Wachstum 
der Weltwirtschaft fö ern würde; 

11. erkennt außerd m an. daß die verschuldeten Entwick
lungsländer ein förd rliches weltwirtschaftliches Umfeld 
benötigen. unter ande em was die Austauschrelationen. die 
Rohstoffpreise. verb sserten Marktzugang und bessere 
Handelspraktiken be fft. und hetont die dringende Notwen
digkeit eines ausgew genen und erfolgreichen Ergebnisses 
der Uruguay-Runde der multilateralen Handelsverhand
lungen. das zu einer Liberalisierung und Ausweitung des 
Welthandels zum N tzen aller Länder. inshesondere der 
Entwicklungsländer. ··hren würde; 

12. betont ferner. d zusätzlich zu den Schuldenedeichte
rungsmaßnahmen. zu denen der Schulden- und Schulden
dienstabbau gehört. r Zustrom neuer Finanzmittel in die 
verschuldeten Entwic lungsländer erforderlich ist. und bittet 
die Gläubigerländer nd die multilateralen Finanzinstituti0-
nen nachdrücklich. au h weiterhin je nach Bedarf finanzielle 
Hilfe zu Vorzugshedi gungen zu gewähren. um die Entwick
lungsländer bei der urchführung ihrer Wirtschaftsreform-. 
Stabilisierungs- und S kturanpassungsprograrmne zu unter
stützen und sie so in die Lage zu versetzen, sich von dem 
Schuldenüberhang zu befreien. und ihnen hei der Herheifüh
rung von Wirtschafts achsturn und Entwicklung behilflich 
zu sein; 

13. bittet die inte ationale Gemeinschaft nachdrücklich. 
die breitere Anwend ng innovativer Maßnahmen, wie die 
Umwandlung von Sc ulden in Beteiligungen. Schuldenedaß 
gegen Naturschutz u d Schuldenedaß gegen entwicklungs
fördernde Maßnahme zu prüfen. unheschadet dauerhafterer 
Lösungen wie Schul enabbau und/oder Schuldenedaß; 

14. appelliert an d e privaten Gläubiger und insbesondere 
an die Geschäftsbank n. ihre Initiativen und Anstrengungen 
zur Bewältigung der Schuldenprobleme der am wenigsten 
entwickelten Lände und der Entwicklungsländer ntit 
niedrigem und mittle em Einkommen gegenüber Geschäfts
banken zu erneuern nd auszuweiten; 

15. bittet die mu tilateralen Finanzinstitutionen nach
drücklich. Maßnahm npakete zum Schulden- und Schulden
dienstabbau auch wei erhin mit der erforderlichen Flexibilität 
nach Maßgabe ihrer stehenden Richtlinien zu unterstützen. 
und bittet außerde nachdrücklich darum. weiter mit 
besonderer Aufmerk amkeit an einer wachstumsorientierten 
Lösung für die Pr lerne VOn Entwicklungsländern mit 
gravierenden Schul endienstproblemen zu arbeiten. ein
schließlich der Län r. die hauptsächlich bei öffentlichen 
Gläubigern oder i multilateralen Finanzinstitutionen 
verschuldet sind; 

16. bittet nachdrü klieh die Gläubigedänder. die Privat
banken und. im R men ihrer jeweiligen Vorrechte. die 
multilateralen Fina institutionen, die Gewährung einer 
angemessenen neue finanziellen Unterstützung an die 
Entwicklungsländer· Erwägung zu ziehen. inshesondere an 
die Länder mit ni drigem Einkommen und erheblicher 
Schuldenlast. die un r großen Opfern weiter ihre Schulden 
bedienen und ihren internationalen Verpflichtungen nach
kommen; 

17. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung üher die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/183. Internationales Jahr für die Beseitigung der 
Armut 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/196 vom 22. De
zemher 1992 "Begehung eines internationalen Tages für die 
Beseitigung der Armut". 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 43/195 vom 20. De
zemher 1988. 441212 vom 22. Dezember 1989.45/213 vom 
21. Dezember 1990. 46/141 vom 17. Dezember 1991 und 
47/197 vom 22. Dezemher 1992 im Zusammenhang mit der 
internationalen Zusammenarbeit zur Beseitigung der Annut 
in den Entwicklungsländern. 

in der Erkenntnis. daß Armut ein komplexes und mehr
dimensionales Problem ist, das innerstaatliche wie auch 
internationale Ursachen hat. und daß ihre Beseitigung in 
allen Ländern. insbesondere in den Entwicklungsländern. im 
Hinblick auf die Förderung einer bestandfähigen Entwick
lung zu einem der vorrangigen Entwicklungsziele der 
neunziger Jahre geworden ist, 

feststellend. daß die auf nationaler und internationaler 
Ebene unternommenen Anstrengungen verstärkt werden 
müssen. um sicherzustellen. daß die Armut insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern, in den afrikani
schen Ländern südlich der Sahara und in anderen Ländern 
mit Gebieten. die eine hohe Konzentration der Armut 
aufweisen, beseitigt wird, 

mit Genugtuung über die bei der Veranstaltung und 
Begehung des Internationalen Tages für die Beseitigung der 
Armut erzielten Erfolge. 

unter Berücksichtigung ihres Beschlusses 35/424 vom 
5. Dezember 1980 und der Resolution 1980/67 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 25. Juli 1980 über Richtlinien 
für internationale Jahre und Jahrestage. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung der 
Armut in den Entwicklungsländern". 

betonenLi, daß ein günstiges internationales wirtschaftliches 
Umfeld. insbesondere auf dem Gebiet des Handels. sich auf 
die Bekämpfung der Armut in allen Ländern. insbesondere 
in den Entwicklungsländern. positiv auswirken kann. 

sowie betonend. wie wichtig es ist. daß bei der Bekämp
fung der Armut auf internationaler Ehene zusammengearbei
tet wird. unter anderem dadurch. daß Regierungen. die über 
erfolgreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet verfügen. diese 
untereinander austauschen, 

1. erklärt 1996 zum Internationalen Jahr für die Beseiti
gung der Armut; 
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2. beschließt, daß die Hauptaktivitäten zur Begehung des 
Jahres auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene 
durchgeführt werden und vom System der Vereinten Natio
nen unterstützt werden sollen, mit dem Ziel, den Staaten, den 
politischen Entscheidungsträgern und der Weltöffentlichkeit 
stärker bewußt zu machen, daß die Beseitigung der Armut 
für die Festigung des Friedens und die Herbeiführung einer 
bestandfahigen Entwicklung von grundlegender Wichtigkeit 
ist; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Staaten, den Sonderorganisationen und interessierten zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen einen 
Programmentwurf für die Vorbereitung und die Begehung 
des Jahres auszuarbeiten, in dem die Ziele, Grundsätze und 
wichtigsten Empfehlungen für das Jahr dargelegt werden, 
und der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung einen Sachstandsbericht darüber vorzulegen; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Aktivitäten 
des Systems der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit 
der Beseitigung der Armut einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt zu machen, einschließlich der in Kapitel 3 der 
Agenda 21 7 beschriebenen Aktivitäten; 

5. bittet alle Staaten, Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, in Betracht kommenden zwischen
staatlichen Organisationen und interessierten einzelstaatlichen 
Organisationen, einschließlich der nichtstaatlichen Organisa
tionen, bei der Vorbereitung und der Begehung des Jahres 
größtmögliche Anstrengungen zu unternehmen und mit dem 
Generalsekretär zusammenzuarbeiten, damit die Zielsetzun
gen des Jahres erreicht werden; 

6. bestimmt die Sekretariats-Hauptabteilung für grund
satzpolitische Koordinierung und bestandfahige Entwicklung 
zum Vorbereitungsorgan und den Wirtschafts- und Sozialrat 
zum Koordinierungsorgan für das Internationale Jahr für die 
Beseitigung der Armut; 

7. empfiehlt dem Vorbereitungsorgan und dem Koor
dinierungsorgan, bei der Vorbereitung und der Begehung des 
Jahres mit allen in Betracht kommenden Organisationen 
innerhalb und auBerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
eng zusammenzuarbeiten; 

8. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Internationale 
Zusammenarbeit zur Beseitigung der Armut in den Entwick
lungsländern" einen Unterpunkt über das Internationale Jahr 
für die Beseitigung der Armut aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/184. Internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung 
der Annut in den Entwicklungsländern 

Die Gene ra/versammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 43/195 vom 20. De
zember 1988, 441212 vom 22. Dezember 1989,451213 vom 
21. Dezember 1990,46/141 vom 17. Dezember 1991 und 
47/197 vom 22. Dezember 1992 über internationale Zu
sammenarlJeit :rur Beseitigung der Annul in den Entwicldungsländem, 

sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen S-18/3 vom 
I. Mai 1990 und 45/199 vom 21. Dezember 1990 sowie aller 
Erklärungen, Verpflichtungen, Pläne und Aktionsprogramme, 
die Bestimmungen im Zusammenhang mit der Beseitigung 
der Armut im Rahmen von Aktivitäten des Systems der 
Vereinten Nationen enthalten, 

ferner in Bekräftigung der Rio-Erklärung über Umwelt und 
Entwicklunf L8. insbesondere deren Grundsatz 5. sowie der 
Agenda 21 , insbesondere deren Kapitel 3 mit dem Titel 
"Bekämpfung der Armut", der "Nicht rechtsverbindlichen, 
maßgeblichen Grundsatzerklärung für einen weltweiten 
Konsens über die Bewirtschaftung, Erhaltung und bestandfä
hige Entwicklung aller Arten von Wäldern"", insbesondere 
deren Grundsatz 7 a), und aller anderen Beschlüsse und 
Empfehlungen in bezug auf die Beseitigung der Armut, die 
von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung verabschiedet worden sind, 

unterstreichend, daß die Beseitigung der Armut in allen 
Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern, eines der 
vorrangigen Entwicklungsziele für die neunziger Jahre ist, 

in der Erkenntnis, daß Armut ein komplexes und mehr
dimensionales Problem ist, das innerstaatliche wie auch 
internationale Ursachen hat, und daß seine Beseitigung für 
die Gewährleistung einer bestandfahigen Entwicklung wich
tig ist, 

in Anerkennung der zentralen Rone, die bei der Beseiti
gung der Annut den Frauen zukommt, sowie der Notwendig
keit, bei Armutsbekärnpfungsprogrammen auf die Bedürf
nisse der Frauen einzugehen, 

die Auffassung venretend, daß auf nationaler und inter
nationaler Ebene verstärkte Anstrengungen zur Armuts
bekämpfung unternommen werden müssen, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern, den Ländern 
Afrikas südlich der Sahara und anderen Ländern, in denen es 
ausgesprochene Armutsgebiete gibt, 

erneut erklärend, daß die Organe, Organisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen ihre Aktivitä
ten auf dem Gebiet der Armutsbekämpfung besser koor
dinieren und abstimmen müssen, unter Berücksichtigung der 
einschlägigen Ziffern der Resolution 47/199 der Generalver
sammlung vom 22. Dezember 1992, namentlich derjenigen 
Ziffern, in denen es um Koordinierungsmechanismen und 
-instrumente auf Feldebene geht, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs56
, 

1. unterstreicht die Wichtigkeit innerstaatlicher Politiken, 
einschließlich wirksamer Haushaltspolitiken, zur Mobilisie
rung und Zuweisung einheimischer Ressourcen für die 
Bekämpfung der Armut, unter anderem durch die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und einkommenschaffende Programme, 
durch die Durchführung von Ernährungssicherheits-, Gesund
heits-, Bildungs-, Wohnungs- und Bevölkerungsprogrammen 
und durch den Ausbau von Programmen zum Aufbau ein
heimischer Kapazitäten; 

2. erklärt erneut, daß ein günstiges internationales 
Wirtschaftsklima, das den Ressourcenströmen und den 
Strukturanpassungsprogrammen Rechnung trägt und das 
soziale und umweltbezogene Dimensionen einbezieht, für 
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den Erfolg der Bem "hungen der Entwicklungsländer ins
besondere zur Bek·· pfung der Armut von entscheidender 
Bedeutung ist; 

3. bittet alle Lä der, einzelstaatliche Strategien und 
Programme zur Bek pfung der Armut in die Wege zu 
leiten, die unter ander m auf die Bedürfnisse von Frauen und: 
Männern gleicherm en eingehen, unter Berücksichtigung 
kultureller, religiöser und sozialer Besonderheiten, und bei 
denen die angesproch nen Gemeinwesen und die anfälligsten 
Gruppen stärker in e Einleitung und Durchführung kon
kreter Projekte so ie in deren Weiterverfolgung und 
Bewertung einbezog 

4. wiederholt ih Ersuchen an die internationale Ge
meinschaft, gezielte, wirksame Maßnahmen zur Erhöhung 
der Finanzströme in die Entwicklungsländer zu ergreifen, 
und bittet nachdrück ich die entwickelten Länder, die sich 
erneut verpflichtet h eo, den von den Vereinten Nationen 
festgelegten, akzepti rten Zielwert von 0,7 Prozent des 
Bruttosozialprodukts ür die öffentliche Entwicklungshilfe zu 
erreichen, soweit si diesen Zielwert noch nicht erreicht 
haben, einer Erhöhu g ihrer Hilfsprogramme zuzustimmen, 
um diesen Zielwert s bald wie möglich zu erreichen, wobei 
sich einige entwick Ite Länder bereit erklärt haben, den 
Zielwert bis zum Ja r 2000 zu erreichen, während andere 
entwickelte Länder si h im Einklang ntit ihrer Unterstützung 
der Reformanstreng ngen der Entwicklungsländer bereit 
erklärt haben, alles u tun, um ihre öffentliche Entwick
lungshilfe zu erhöhe ; 

5. bittet die inte ationale Gemeinschaft und die Organe, 
Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten 
Nationen, die Entwic lungsprogramme in den Entwicklungs
ländern auch weite . n zu unterstützen, namentlich die 
Durchführung der eschlüsse und Empfehlungen der 
Konferenz der Verei ten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung in bezug uf die Beseitigung der Armut, ins
besondere Kapitel 3 er Agenda 21 ntit dem Titel "Bekämp
fung der Armut"; 

6. ersucht den eneralsekretär, die Organe, Organi
sationen und Gremie des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrücklich zu bit en, im Ralunen der Hilfe, die sie den 
Entwicklungsländern gewähren, ihre institutionelle Kapazität 
zur Durchführung i er Armutsbekärnpfungsprogramme zu 
verstärken und sich für eine koordinierte und integrierte 
Vorgehensweise zu e tscheiden, die unter anderem der Rolle 
und den Bedürfnisse von Frauen Rechnung trägt und dabei 
auch den sozialen D' osten, der Einkommensschaffung und 
der verstärkten Mit irkung der örtlichen Gemeinwesen 
Aufmerksamkeit sch nkt; 

7. bittet die Vor ereitungsorgane und alle in Betracht 
kommenden bevor ehenden wichtigen Tagungen und 
Konferenzen des S sterns der Vereinten Nationen, ins
besondere die Inte ationale Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung, d n Weltgipfel für soziale Entwicklung, 
die Vierte Weltfrau nkonferenz: Maßnahmen für Gleich
stellung, Entwicklun und Frieden und die Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat IIl, konkret Maßnalunen zu ergreifen und gezielte 
Beschlüsse zu vera schieden, damit Anfang des einund
zwanzigsten Iahrhu derts das Ziel der Beseitigung der 
Armut erreicht wird; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
aktualisierten Bericht vorzulegen, der sich schwerpunktrnäßig 
unter anderem mit der Ausarbeitung geeigneter Beiträge der 
zuständigen Organe und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen zu den Länderprogrammen befaßt, auf 
der Grundlage des Austauschs und der Analyse von Informa
tionen über die laufenden Programme sowie auf Grundlage 
der Benennung der Hindernisse und Schwachstellen der 
operativen Kapazität und der Koordinierungskapazität infolge 
des Mangels an Ressourcen, und der außerdem auf die 
Elemente eingeht, die zur Ausarbeitung multisektoraler 
Strategien notwendig sind; 

9. beschließt, den Punkt "Internationale Zusammenarbeit 
zur Beseitigung der Annut in den Entwicklungsländern" in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/185. Verwirklichung der in der "Erklärung über 
internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
insbesondere über die Neubelebung des Wirt
schaftswachstums und der Entwicklnng in den 
Entwicklungsländern" vereinbarten Verpllich
tungen und Politiken und Umsetzung der Inter
nationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der in der Anlage zu ihrer Resolution 
S-18/3 vom 1. Mai 1990 enthaltenen "Erklärung über inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung in den Entwicklungsländern" und der in der Anlage 
zu ihrer Resolution 45/199 vom 21. Dezember 1990entbalte
nen Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen, die den 
allgemeinen Ralunen für das Wirtschaftswachstum und die 
Entwicklung bilden, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/144 vom 17. De
zember 1991 und 47/152 vom 18. Dezember 1992 über die 
Verwirklichung der Erklärung und die Umsetzung der 
Internationalen Entwicklungsstrategie, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht, den der General
sekretär, wie in ihrer Resolution 46/145 vom 17. Dezember 
1991 erbeten, über die regionale wirtschaftliche Integration 
der Entwicklungsländer'" vorgelegt hat; 

2. unterstreicht die Notwendigkeit, die in der "Erklärung 
über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, ins
besondere über die Neubelebung des Wirtschaftswachstums 
und der Entwicklung in den Entwicklungsländern" und in der 
Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwick
lungsdekade der Vereinten Nationen vereinbarten Ver
pllichtungen und Politiken vollinhaltlich und fristgerecht zu 
verwirklichen; 

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, soweit noch nicht 
geschehen, ihre Berichte über die Verwirklichung der in der 
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Erklärung und in der Internationalen Entwicklungsstrategie 
vereinbarten Verpflichtungen und Politiken vorzulegen; 

4. beschließt, zur Verfolgung der Fortscbritte bei der 
Verwirklichung der Erklärung und der Durchführung der 
Internationalen Entwicklungsstrategie und zur Erleichterung 
der Beratungen über den in ihrer Resolution 47/152 erbete
nen analytischen und umfassenden Bericht des Generalsekre
tärs zu diesem Thema den Punkt "Internationale Zusammen
arbeit im Dienste des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung: a) Verwirklichung der in der 'Erklärung über in
ternationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere 
über die Neubelebung des Wtrtschaftswachstums und der 
Entwicklung in den Entwicklungsländern' vereinbarten Ver
pflichtungen und Politiken; b) Durchführung der Internatio
nalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungs
dekade der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen; 

5. ersucht den Generalsekretär, in seinem analytischen 
und umfassenden Bericht über die Verwirklichung der in der 
Erklärung und in der Internationalen Entwicklungsstrategie 
vereinbarten Verpflichtungen darzustellen, welche Schwierig
keiten bei der Verwirklichung der Verpflichtungen aufgetre
ten sind, sowie welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten zur 
zügigen und vollinhaltlichen Umsetzung der darin enthalte
nen Vereinbarungen ergreifen müssen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481186. Internationale Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ibre Resolution 47/176 vom 22. De
zember 1992 üher die Internationale Konferenz über Bevöl
kerung und Entwicklung, die für den 5. bis 13. September 
1994 in Kairo anberaumt ist, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Wirtschafts
und Sozialrats 1989/91 vom 26. Juli 1989, 1991/93 vom 
26. Juli 1991 und 1992/37 vom 30. Juli 1992 sowie Kenntnis 
nehmend von der Ratsresolution 1993/4 vom 12. Februar 
1993, 

in Anerkennung der Wichtigkeit von Bevölkerungsfragen 
im Kontext eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums und 
einer bestandfahigen Entwicklung sowie der Notwendigkeit, 
Bevölkerungsfragen unter dem Gesichtspunkt ihrer Bedeu
tung für die Entwicklung zu behandeln, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht über die zweite 
Tagung des Vorbereitungsausschusses für die Internationale 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung", 

unterstreichend, wie wichtig ein gründlicher zwischen
staatlicher Vorbereitungsprozeß für den Erfolg der Konferenz 
ist, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Sachstandsbericht 
des Generalsekretärs über die Vorbereitungen für die 
Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwick
lung60 und von der zusammen mit dem Bericht vorgelegten, 
annotierten Gliederung des Entwurfs des Schlußdokuments 
der Konferenz61

; 

2. schließt sich der Resolution 1993/76 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 30. Juli 1993 über die Vorbereitungen 
für die Konferenz vorbehaltlos an; 

3. beschließt, daß der Vorbereitungsausschuß für die 
Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 
ein Nebenorgan der Generalversammlung werden soll, 
unbeschadet der derzeitigen Vorkehrungen für die Teilnahme 
an der Konferenz und die Mitwirkung an ihrem Vorberei
tungsprozeß; 

4. dankt den Staaten und Organisationen für die außer
planmäßigen Beiträge, die sie bisher an die drei Treuhand
fonds entrichtet haben, die zur Unterstützung der Vor
bereitungsaktivitäten, namentlich auch der auf einzelstaatli
cher Ebene durchgeführten Aktivitäten, sowie zur Unter
stützung der Teilnahme der Entwicklungsländer, insbesonde
re der am wenigsten entwickelten Länder, an der Konferenz 
und ihrem Vorbereitungsprozeß geschaffen wurden, und 
fordert alle Staaten und Organisationen, die dazu in der Lage 
sind, auf, diese Treubandfonds weiter zu unterstützen; 

5. ersucht den Generalsekretär der Konferenz, sich bei 
der Erstellung des Entwurfs für das Schlußdokument der 
Konferenz von den Auffassungen der Delegationen und 
Gruppen von Delegationen zu der annotierten Gliederung, 
namentlich auch von den auf der achtundvierzigsten Tagung 
der Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen, leiten zu lassen; 

6. ersucht den Generalsekretär der Konferenz außerdem, 
in Anbetracht der Bedeutung, die den regionalen und 
subregionalen Bevölkerungskonferenzen für die Konferenz
vorbereitungen zukommt, dem Vorbereitungsausschuß auf 
seiner dritten Tagung einen Bericht mit einer Zusammen
fassung der Ergebnisse dieser Konferenzen vorzulegen; 

7. ersucht den Generalsekretär der Konferenzjemer, im 
Rahmen der vorhandenen Mittel in der Zeit vor der dritten 
Tagung des Vorbereitungsausschusses am Amtssitz der 
Vereinten Nationen informelle Konsultationen zu veranstal
ten, um einen Meinungsaustauscb zur Vorbereitung auf die 
Verhandlungen über den Entwurf des Schlußdokuments der 
Konferenz zu führen; 

8. erklärt erneut, wie wichtig es ist, daß die nicht
staatlichen Organisationen an dem Vorbereitungsprozeß und 
an der Konferenz selbst teilnehmen und dazu Beiträge 
leisten, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen 
der Resolution 1993/4 des Wirtschafts- und Sozialrats; 

9. unterstreicht, daß es besonders wichtig ist, unver
züglich Maßnahmen zu treffen, um die Ziele der Konferenz 
und die auf der Konferenz zu erörternden Fragen einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen; 

10. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
in engem Benehmen mit dem Generalsekretär der Konferenz 
die Durchführung dieser Resolution sicherzustellen; 

11. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ibrer 
neunundvierzigsten Tagung einen Punkt lOBericht der 
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick
lung" aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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48/187. Internation' le Konferenz über Entwicklungs
finanziemn 

Die Generalversa lung. 

in Bekräftigung er Wichtigkeit und unveränderten 
Gültigkeit der "ErkI" ng über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit. in besondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstu s und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern"', der I ternationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwickl gsdekade der Vereinten Nationen3

, der 
Verpflichtung von C agena', der Neuen Agenda der Ver
einten Nationen für ie Entwicklung Afrikas in den neunziM 
ger Jahren', des Ak 'onsprogramms für die neunziger Jahre 
zugunsten der am w nigsten entwickelten Länder' und der 
verschiedenen auf r Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und ntwicklung verabschiedeten Konsens
vereinbarungen und übereinkünfte. insbesondere der Agen
da 21', 

unter Hinweis au ihre Resolution 46/205 vom 20. De
zember 1991 über . e Einberufung einer internationalen 
Konferenz über En wicklungsfinanzierung und ihren Be
schluß 47/436 vom 8. Dezember 1992. 

mit Interesse Ken tnis nehmend von der im Bericht des 
Generalsekretärs" nthaltenen Analyse der derzeitigen 
internationalen Fin zsituation sowie an die Verbindung 
erinnernd, die zwisc eo Frieden. Sicherheit, Wachstum und 
Entwicklung besteht 3, , 

sowie unter Hin eis auf ihre Resolution 47/181 vom 
22. Dezember 1992 "ber eine Agenda für Entwicklung, 

\. beschließt, di Frage der Entwicklungsfinanzierung 
und der möglichen inanzquellen in enger Absprache und 
Zusammenarbeit m t der Weltbank, dem Internationalen 
Währungsfonds un der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen weiter zu prüfen; 

2. ersucht den G neralsekretär, der Generatversammlung 
auf ihrer fünfzigste Tagung im Hinblick auf die Prüfung 
der Frage der Einb fung einer internationalen Konferenz 
über Entwicklungs nanzierung einen Bericht über die 
Situation aller für d e Entwicklungsfinanzierung möglicher
weise vorhandenen inanzquellen, einschließlich neuer und 
zusätzlicher Finan uellen, vorzulegen~ 

3. beschließt a erdern, die Frage der Entwicklungs
finanzierung unter em Punkt "Internationale Zusammen
arbeit für Wirtscha tswachstum und Entwicklung" in die 
vorläufige Tagesor nung ihrer fünfzigsten Tagung auf
zunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/188. Internatio ale Dekade für Katastrophenvor
beugung 

Die Generalvers lung, 

mit dem Ausdruc ihrer Unterstatzung für alle Länder, die 
als Folge von N turkatastrophen schwere Verluste an 
Menschenleben so ie schwerwiegende materielle und wirt
schaftliche Schäde erlitten haben. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/236 vom 22. De
zember 1989, mit der sie die Internationale Dekade für 
Katastrophenvorbeugung verkündet hat, und die Resolution 
46/182 vom 19. Dezember 1991, in deren Anlage sie maß
gebliche Verbesserungen in der internationalen humanitären 
Nothilfe gefordert hat, was zur Schaffung der Sekretariats
Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten geführt hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/149 vom 
18. Dezember 1991, in der sie die Einberufung einer 
Weltkonferenz der Vertreter der nationalen Komitees für die 
Dekade im Jahr 1994 gebilligt hat, 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß 1993/328 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1993 zur Welt
konferenz für Katastrophenvorbeugung, 

in Anerkennung des wichtigen Beitrags, den die Dekade zu 
einer besseren Katastrophenbewältigung im allgemeinen und 
auf nationaler Ebene zum Aufbau von Kapazitäten auf dem 
Gebiet der Katastrophenvorsorge und -milderung leisten 
kann, 

unter Hervorhebung der wichtigen Rolle, die Fachorgani
sationen und anderen nichtstaatlichen Organisationen, ins
besondere wissenschaftlichen und technischen Vereinigun~ 
gen, humanitären Gruppen und Investitionseinrichtungen bei 
der Durchführung der Programme und Aktivitäten der 
Dekade zukommt, 

nach Behandlung des vom Hochrangigen Sonderrat für die 
Dekade auf seiner zweiten Tagung verabschiedeten Zwölf
Punkte-Aktionsplans für die Konferenz'" 

sowie nach Behandlung der Empfehlungen, die der 
Generalsekretär abgegeben hat, um Orientierungshilfen für 
die weitere Durchführung der Dekade und die effektive 
Vorbereitung und Veranstaltung der Konferenz zu geben, 

in Anerkennung der engen Wechselbeziehung zwischen 
Katastrophenprävention und bestandfähiger Entwicklung, die 
bereits auf der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung erkannt und in Kapitel 7 Ab
schnitt F der Agenda 21' berücksichtigt wurde, 

überzeugt, daß es in erster Linie Sache des jeweiligen 
Landes ist, sein Volk, seine Infrastruktur und andere Güter 
des Landes vor den Auswirkungen von Naturkatastrophen zu 
schützen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Dekade", der unter anderem den zweiten Jahres
bericht des Wissenschaftlichen und technischen Ausschusses 
für die Dekade" enthält, 

\. spricht allen katastrophenanfälligen Ländern, die 
bereits Initiativen zur Verminderung ihrer Anfälligkeit 
ergriffen haben, ihre Anerkennung aus, ermutigt sie, während 
der Internationalen Dekade für Katastrophenvorbeugung im 
Kontext ihres sozioökonomischen Prozesses auch weiterhin 
Politiken zur Katastrophenmilderung zu verfolgen und dabei 
die von dem Wissenschaftlichen und technischen Ausschuß 
für die Dekade aufgestellten Ziele für Fortschritte bei der 
Katastrophenvorbeugung" zu berücksichtigen, und ermutigt 
sie außerdem, den Möglichkeiten zu einer regionalen 
Zusammenarbeit im Rahmen der Dekade weiter nach
zugehen; 
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2. ermutigt die Mitglieder des Hochrangigen Sonderrats 
für die Dekade, auf der Grundlage der Ratschläge, die sie 
dem Generalsekretär erteilt haben, einzeln und als Gruppe 
aktiv tätig zu werden, um die Öffentlichkeit verstärkt über 
die Möglichkeiten der Katastrophenvorbeugung aufzuklären 
und die Regierungen, die internationalen Finanzinstitutionen 
und andere Finanzorganisationen und die Geschäftswelt zur 
Unterstützung der Aktivitäten der Dekade zu veranlassen; 

3. lobt den Wissenschaftlichen und technischen Aus
schuß für die 1992 geleistete Arbeit und billigt seine 
Vorschläge betreffend die Vorbereitungen für die WeItkon
ferenz für Katastrophenvorbeugung; 

4. fordert die Mitgliedstaaten und alle anderen Teil
nehmer an der Dekade auf, sich aktiv an der finanziellen und 
sachlichen Unterstützung der Aktivitäten im Rahmen der 
Dekade, namentlich auch der Aktivitäten des Sekretariats der 
Dekade, zu beteiligen; 

5. fordert die Sekretariats-Hauptabteilung Humanitäre 
Angelegenheiten, der das Sekretariat der Dekade inzwischen 
als fester Bestandteil angehört, auf, die operativen Bemühun
gen und die Informationskampagnen auf dem Gebiet der 
Katastrophenvorsorge und -milderung weiter besser zu 
koordinieren und auf diese Weise den Weg zur erfolgreichen 
Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der Dekade zu 
ebnen; 

6. beschließt, 1994 die Weltkonferenz für Katastro
phenvorbeugung zu veranstalten, die folgende Ziele hat: 

a) Überprüfung der Ergebnisse der Dekade auf nationa
ler, regionaler und internationaler Ebene; 

b) Ausarbeitung eines Aktionsprogramms für die Zu
kunft; 

c) Austausch von Informationen über die Durchführung 
der Programme und Politiken der Dekade; 

d) Bewußtseinsbildung hinsichtlich der Wichtigkeit von 
Politiken zur Katastrophenvorbeugung; 

7. nimmt das großzügige Angebot der Regierung Japans, 
die Weltkonferenz auszurichten, mit tiefem Dank an, und 
beschließt, daß die Konferenz vom 23. bis 27. Mai 1994 in 
Yokohama stattfinden wird; 

8. beschließt, einen Vorbereitungsausschuß für die Welt
konferenz für Katastrophenvorbeugung einzusetzen, der 
spätestens im März 1994 in Genf eine fünftägige Tagung 
abhalten wird, um die organisatorischen und sachlichen 
Vorbereitungen für die Konferenz zu überprüfen, das 
Arbeitsprogramm der Konferenz zu billigen und eine 
Geschäftsordnung zur Verabschiedung durch die Konferenz 
vorzuschlagen, auf der Grundlage der vom Sekretariat der 
Dekade nach Beratung mit dem Gastland vorgelegten 
Empfehlungen; 

9. ersucht das Sekretariat der Dekade, als Konferenzse
kretariat zu fungieren und die Vorbereitungsaktivitäten in 
enger Zusammenarbeit mit der Gastregierung und dem 
Vorbereitungsausschuß für die Konferenz mit voller Unter
stützung der zuständigen Hauptabteilungen und Bereiche des 
Sekretariats der Vereinten Nationen zu koordinieren; 

10. anerkennt, wie wichtig eine umfassende und multi
disziplinäre Beteiligung an der Konferenz ist, und ersucht 
den Generalsekretär zu diesem Zweck, alle Staaten, nationa
len Komitees für die Dekade, die Organe, Organisationen 
und Progranune des Systems der Vereinten Nationen sowie 
die entsprechenden zwischenstaatlichen Organisationen und 
wissenschaftlichen Verbäade, zuständigen nichtstaatlichen 
Organisationen und den Privatsektor zu der Konferenz 
einzuladen; 

11. forden alle Regierungen auf, sich aktiv an der 
Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß zu beteiligen, 
insbesondere durch 

a) die Durchführung systematischer Bewertungen der auf 
nationaler und lokaler Ebene bestehenden Gefahren und 
Risiken, mit Hilfe der sektorübergreifenden nationalen 
Komitees für die Dekade; 

b) die Organisation multidisziplinärer Konferenzen und 
Fachtagungen auf nationaler und regionaler Ebene, um 
sicherzustellen, daß alle Möglichkeiten, über welche die 
Länder sowohl auf nationaler Ebene als auch im Kontext der 
regionalen Zusammenarbeit verfügen, namentlich auch ihre 
wissenschaftlichen und technischen Kapazitäten, bei der 
Katastrophenvorbeugung voll genutzt werden; 

c) die Ausarbeitung umfassender Sachstandsberichte und 
Pläne für künftige Maßnahmen zur Vorlage auf der Kon
ferenz; 

12. fordert alle Organe und Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen auf, sich aktiv an der Konferenz und an 
ihrem Vorbereitungsprozeß zu beteiligen, und lobt diejenigen 
Organisationen, die im Einklang mit dem offenen, alle Seiten 
einbeziehenden Charakter der Dekade Verantwortung für die 
Organisation von Fachausschüssen auf der Konferenz über
nommen haben; 

13. beschließt, daß der Vorbereitungsprozeß und die 
Konferenz selbst ohne Beeinträchtigung bereits geplanter 
Aktivitäten aus vorhandenen Haushaltsmitteln sowie aus 
freiwilligen Beiträgen zu dem für die Dekade errichteten 
Treuhandfonds finanziert werden sollen; 

14. ersucht den Generalsekretär, alle Mitgliedstaaten 
aufzurufen, großzügige Beiträge an den Treuhandfonds zu 
entrichten, mit dem Ziel, die zur Vorbereitung und Durch
führung der Konferenz erforderlichen zusätzlichen Aktivitä
ten zu finanzieren; 

15. spricht den Läadern ihren tief empfundenen Dank aus, 
die die Aktivitäten der Dekade durch freiwillige Beiträge zu 
ihrem Treuhandfonds, durch die Verfügbarmachung von 
wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen, durch die 
Ausarbeitung und Durchführung innovativer Projekte zur 
Katastrophenvorbeugung und durch die Ausrichtung von für 
die Dekade wichtigen Veranstaltungen oder Tagungen 
großzügig unterstützt haben; 

16. spricht außerdem den nationalen Komitees und den 
Koordinierungsstellen für die Dekade, die sich aktiv an dem 
Prozeß der Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der 
Dekade beteiligt haben, ihren tief empfundenen Dank aus; 

17. ersuch/den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
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bei der Durchführung dieser Resolution erzielten Fortschritte 
vorzulegen, der auch die Ergebnisse der vom WIrtschafts
und Soziairat auf sein r Arbeitstagung 1994 vorzunehmenden 
Halbzeitüberprüfung er Durchführung des Internationalen 
Aktionsrahmens für ie Internationale Dekade für Katastro
phenvorbeugung en "It. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/189. Rahmenüb reinkommen der Vereinten Nationen 
über Kr 'nderungen 

unter Hinweis a f das Rahmenübereinkommen der 
Vereinten Nationen Ü r Klimaänderungen68, das unter ihrer 
Schirmherrschaft aus ehandelt wurde und am 4. Juni 1992 
in Rio de Janeiro auf der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Ent icklung zur Unterzeichnung aufgelegt 
wurdet 

mit Befriedigung " er die Fortschritte, die bei der Erfül
lung der in Ziffer 3 festgelegten Bedingungen für das 
Inkrafttreten des Übe einkommens erzielt werden, sowie über 
die vom Zwischens t1ichen Verhandlungsausschuß für ein 
Rahmenübereinkorn en über Klimaänderungen gemäß 
Resolution 47/195 de Generalversanunlung vom 22. Dezem
ber 1992 unternomm nen Vorbereitungsarbeiten, 

[eststellend, daß d' erste Tagung der Konferenz der Ver
tragsstaaten des Übe einkommens nach Artikel 7 Absatz 4 
des Übereinkomme s vom vorläufigen Sekretariat des 
Übereinkommens ei berufen werden und spätestens ein Jahr 
nach Inkrafttreten d Übereinkommens stattfinden soll, 

nach Prüfung der auf der achten Tagung des Zwischen
staatlichen Verhandl ngs.ausschusses abgegebenen Empfeh
lungen" betreffend ie Konferenz der Vertragsstaaten und 
der diesbezüglichen itteilung des Generalsekretärs70

, 

unter Berücksichti ung der grundlegenden Bestimmungen 
der Resolution 40 243 der Generalversammlung vom 
18. Dezember 1985, 

1. beschließt, d 
Vertragsstaaten des 
Nationen über Klim 
1995 abgehalten we 
Bestimmungen des 
Nationen über Klim 

2. nimmt mit 
Angebot der Regie 
der Konferenz der 

die erste Tagung der Konferenz der 
ahmenübereinkommens der Vereinten 

"nderungen vom 28. März bis 7. April 
en soll, vorbehaltlich der anwendbaren 

menübereinkommens der Vereinten 
.. derungen; 

roßer Genugtuung das großzügige 
ng Deutschlands an, die erste Tagung 

ertragsstaaten in BeTlin auszurichten; 

3. beschließt au erdem, die erste Tagung der Konferenz 
der Vertragsstaaten iden Konferenz- und Sitzungskalender 
für 1994-1995 aufz nehmen. 

48/190, Verbreitu 
über Um 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

der Grundsätze der Rio-Erklärung 
lt und Entwicklung 

in der Überzeu ung, daß in der Rio-Erklärung über 
Umwelt und Entwic lung!' die Grundprinzipien zur Herbei-

führung einer bestandfähigen Entwicklung auf der Grundlage 
einer neuen und gleichberechtigten weltweiten Partnerschaft 
enthalten sind, 

sich der Tatsache bewußt, daß die Verbreitung der in der 
Erklärung enthaltenen Grundsätze dazu beitragen wird, die 
Notwendigkeit eines ausgewogenen und integrierten Her
angehens an Fragen der Entwicklung und der Umwelt 
verstärkt in das Bewußtsein der Öffentlichkeit zu rücken, 

eingedenk ihrer Resolution 47/191 vom 22. Dezember 
1992, insbesondere Ziffer 4 a), in welcher sie empfohlen hat, 
die Kommission für bestandfähige Entwicklung möge bei der 
Durchführung der Agenda 21' die Einbeziehung der Grund
sätze der Erklärung fördern, sowie Kenntnis nehmend von 
Kapitel I Ziffer 32 und 42 des Berichts über die erste 
Tagung der Kommission für bestandfahige Entwicklung71

; 

unter Hinweis darauf, daß die Minister und anderen 
Teilnehmer des Treffens auf hoher Ebene während der ersten 
Kommissionstagung betont haben, es sei notwendig, die 
weite Verbreitung der Grundsätze der Erklärung auf allen 
Ebenen zu fördern, um die bestandfähige Entwicklung 
verstärkt in das Bewußtsein der Öffentlichkeit zu rücken, 

sowie unter Hinweis auf Kapitel 36 der Agenda 21, das 
den TItel trägt "Förderung des Bildungswesens, der Öffent
lichkeitsarbeit und der Ausbildung", 

1. bittet alle Regierungen nachdrücklich, die weite 
Verbreitung der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwick
lung im öffentlichen Sektor und im Privatsektor zu fördern; 

2. ersucht den Generalsekretär sicherzustellen, daß die 
zuständigen Organe und Gremien des Systems der Vereinten 
Nationen der Erklärung eine weite Verbreitung verschaffen 
und ihre Grundsätze in Übereinstimmung mit Kapitel I 
Ziffer 32 und 42 des Berichts über die erste Tagung der 
Kommission für bestandfähige Entwicklung in ihre Program
me und Aktivitäten einbeziehen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/191. Ausarbeitung eines internationalen Überein
kommens zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
in den von Dürre undloder Wüstenbildung 
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/172 vom 19. De
zember 1989, 44/228 vom 22. Dezember 1989 und die 
anderen einschlägigen Resolutionen der Generalversanunlung 
sowie die Beschlüsse der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung, insbesondere die Empfeh
lung, mit der die Konferenz die Generalversammlung 
gebeten hat, unter ihrer Schirmherrschaft einen Zwischen
staatlichen Verhandlungsausschuß einzurichten mit dem 
Auftrag, ein internationales Übereinkommen zur Bekämp
fung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüsten
bildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, 
einzurichten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/188 vom 
22. Dezember 1992, mit der sie den Zwischenstaatlichen 
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Verhandlungsausschuß für die Ausarbeitung eines interna
tionalen Übereinkommens zur Bekämpfung der Wüstenbil
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer 
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, ntit dem Ziel 
eingerichtet hat, ein solches Übereinkommen bis Juni 1994 
fertigzustellen, 

ferner unter Hinweis darauf, daß in Kapitel 12 der Agen
da 21', insbesondere in den Ziffern 12.1 bis 12.4, Wüstenbil
dung und/oder Dürre als ein weltweites Problem dargestellt 
werden, von dem ein Sechstel der Weltbevölkerung und ein 
Viertel der gesamten Land1läche der Erde betroffen sind und 
das nach einer globalen Antwort verlangt, wie in Ziffer 12.4 
der Agenda 21 niedergelegt, und daß konkrete Maßnahmen 
in allen Regionen, insbesondere in Afrika, im Rahmen des 
Übereinkommens getroffen werden müssen, 

von neuem auf das Ziel verweisend, das Übereinkommen 
bis zum Juni 1994 fertigzustellen und so bald wie möglich 
umzusetzen, 

mit Genugtuung über die Arbeit des Zwischenstaatlichen 
Verhand1ungsausschusses auf seiner ersten72 und zweiten73 

Arbeitstagung, 

nach Behandlung der Mitteilung de.s Generalsekretärs über 
die bei den Verhandlungen über da. Ubereinkommen erziel
ten Fortschritte74

, 

1. bittet den Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuß 
für die Ausarbeitung eines internationalen Übereinkommens 
zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre 
und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, ins
besondere in Afrika, nachdrücklich, die Verhandlungen im 
Einklang mit Resolution 47/188 bis Juni 1994 erfolgreich 
abzuschließen; 

2. beschließt, daß der Zwischenstaatliche Verhand
lungsausschuß nach der Annahme des Übereinkommens eine 
Tagung abhalten wird, um die Situation in der Zeit bis zu 
seinem Inkrafttreten zu überprüfen, insbesondere im Hinblick 
auf die Durchführung der Bestimmungen, die auf die beson
deren Bedürfnisse der einzelnen Regionen abgestimmt sind; 

3. beschließt außerdem, daß die Tagung des Zwischen
staatlichen Verhandlungsausschusses nach der Annahme des 
Übereinkommens spätestens arn 31. Januar 1995 abzuhalten 
ist, und ersucht den Generalsekretär, die entsprechenden 
Vorbereitungen zu treffen, um das Funktionieren des Ad
hoc-Sekretariats und der multidisziplinären Sachverständi
gengruppe zur Betreuung der Tagung sicherzustellen; 

4. beschließt ferner, daß der Verhandlungsprozeß auch 
künftig aus den vorhandenen Haushaltsmitteln der Vereinten 
Nationen finanziert werden soll, ohne Beeinträchtigung der 
Programmaktivitäten, sowie aus freiwilligen Beiträgen an 
den Treuhandfonds, der gemäß Resolution 47/188 eigens zu 
diesem Zweck für die Dauer der Verhandlungen eingerichtet 
wurde und vom Leiter des Ad-hoc-Sekretariats unter der 
Aufsicht des Generalsekretärs verwaltet wird, mit der 
Möglichkeit, die eingegangenen Beiträge von einem Haus
haltsjahr auf das nächste zu übertragen; 

5. verweist auf die Beiträge zur Arbeit des Zwischen
staatlichen Verhandlungsausschusses bei der Durchführung 
seines Mandats, die von dem Entwicklungsprogramm der 

Vereinten Nationen, dem Büro der Vereinten Nationen für 
die Sudan-Sahel-Region, dem Umweltprogramm der Ver
einten Nationen, der Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen, der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der Organi
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, der Weltorganisation für Meteorologie, dem 
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung 
und von anderen zuständigen internationalen Organisationen, 
die ntit Wüstenbildung, Dürre und Entwicklung befaßt sind, 
geleistet wurden, und bittet sie, auch künftig solche Unter
stützung zu gewähren; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den ersten 
Beiträgen zu dem Treuhandfonds und bittet die Regierungen, 
die Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration und 
andere interessierte Organisationen, einschließlich der nicht
staatlichen Organisationen, den Fonds auch künftig zu unter
stützen; 

7. bittet die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die entwickelten Länder und andere Länder, die dazu in der 
Lage sind, an das Sekretariat des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsausschusses und/oder das Büro der Vereinten 
Nationen für die Sudan-Sahel-Region des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen sowie an andere zustän
dige internationale und regiona1e Organisationen frei willige 
Beiträge zu leisten, um es ihnen zu ermöglichen, die von 
Dürre und/oder Wüstenbildung betroffenen Länder in aBen 
Regionen, insbesondere in Afrika, bei ihren Vorbereitungen 
für den Verhandlungsprozeß zu unterstützen; 

8. nimmt außerdem mit Genugtuung Kenntnis von den 
Beiträgen zu dem freiwilligen Sonderfonds, der mit Resolu
tion 47/188 eingerichtet wurde, um die von Wüstenbildung 
und Dürre betroffenen Entwicklungsländer, insbesondere die 
am wenigsten entwickelten Länder. dabei zu unterstützen, 
von und effektiv arn Verhandlungsprozeß mitzuwirken, und 
bittet die Regierungen, die Organisationen der regionalen 
Wirtschaftsintegration und andere interessierte Organisatio
nen, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen, auch 
weiterhin großzügig zu dem Fonds beizutragen; 

9. vermerkt die vom Generalsekretär getroffenen Verein
barungen und die willkommene Unterstützung von seiten der 
zuständigen oder interessierten Organisationen, Organe, 
Programme und betroffenen sonstigen Stellen des Systems 
der Vereinten Nationen sowie der zwischenstaatlichen, 
subregionalen und regionalen Organisationen für die Arbeit 
des Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses, und bittet 
sie, sich auch künftig aktiv an der Arbeit des Ausschusses zu 
beteiligen; 

10. bittet die Regierungen nachdrücklich, auch künftig in 
enger Zusammenarbeit mit den Regionalkommissionen und 
den nationalen, subregionalen und regionalen Organisationen 
Aktivitäten zur Unterstützung des Prozesses des Zwischen
staatlichen Verhandlungsausschusses zu veranstalten, gegebe
nenfalls unter Einbeziehung von Vertretern der Wissenschaft 
und der Industrie, der Gewerkschaften, der zuständigen 
nichtstaatlichen Organisationen und anderer interessierter 
Gruppen; 

11. verweist außerdem auf die vom Büro der Vereinten 
Nationen für die Sudan-Sahel-Region gewährte Unterstüt
zung für die Länder, die unter sein Mandat fallen, bei ihren 
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Vorbereitungen und bbi der Teilnahme am Verhandlungs
prozeß und bittet das Büro, auch künftig die betroffenen 
Regierungen zu unte lützen und für diesen Zweck auch 
weiterhin Ressourcen u mobilisieren; 

12. verweist feme auf den konstruktiven Beitrag der 
zuständigen nichtstaat ichen Organisationen zum Erfolg des 
Verhandlungsprozesse , im Einklang mit der Geschäftsord
nung des Zwischensta tlichen Verhandlungsausschusses und 
unter Berücksichtigu g der im Prozeß der Konferenz der 
Vereinten Nationen . ber Umwelt und Entwicklung ver
wendeten Verfahren, und ermutigt die nichtstaatlichen 
Organisationen, insbe ondere diejenigen aus Entwicklungs
ländern, auch künftig um Erfolg des Verhandlungsprozesses 
beizutragen; 

13. wiederholt ihr Ersuchen an den Vorsitzenden des 
Zwischenstaatlichen rhandlungsausschusses, der Kommis
sion für bestandfahige Entwicklung und anderen zuständigen 
Gremien auch künftig Sachstandsberichte über die Verhand
lungen vorzulegen; 

14. ersucht den G eralsekretär, die vorliegende Resolu
tion allen Regierunge , den zuständigen zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen ganisationen sowie wissenschaftlichen 
und anderen betroffbnen Institutionen zur Kenntnis zu 
bringen; 

15. ersucht den neralsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf i T neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durc führung dieser Resolution vorzulegen; 

16. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten 11 gung unter dem Punkt "Durchführung 
der Beschlüsse und Empfehlungen der Konferenz der 
Vereinten Nationen 'ber Umwelt und Entwicklung" den 
Unterpunkt "Ausarbei ung eines internationalen Übereinkom
mens zur Bekämpfun der Wüstenbildung in den von Dürre 
und/oder Wüstenbil ung schwer betroffenen Ländern, 
insbesondere in Afri a" aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/192. Stärkung d r internationalen Zusammenarbeit 
bei der Ub aehung weltweiter Umweltproble-
me 

in Bekrliftigung i er Resolutionen 44/224 vom 22. De
zember 1989 und 46 217 vom 20. Dezember 1991 über die 
internationale Zus enarbeit bei der Überwachung, Bewer
tung und Vorhersage on Umweltbedrohungen sowie bei der 
Hilfeleistung in Um eltnotfallen, 

sowie in Bekräfti ung der einschlägigen Bestimmungen 
der Agenda 21' un der Rio-Erklämng über Umwelt und 
Entwicklung t8

1 die v n der Konferenz der Vereinten Natio
nen über Umwelt u d Entwicklung verabschiedet wurden, 
einschließlich Grun satz 2 der Erklämng, der besagt, daß 
Staaten in Übereins . mmung mit der Charta der Vereinten 
Nationen und den G ndsätzen des Völkerrechts das souve
räne Recht haben, si h ihre eigenen Ressourcen gemäß ihrer 
eigenen Umwelt- nd Entwicklungspolitik nutzbar zu 
machen, und daß sie dabei gleichzeitig dafür verantwortlich 
sind, sicherzustellen I daß durch Aktivitäten in ihrem Hoheits-

bereich oder unter ihrer Kontrolle die Umwelt anderer 
Staaten oder von Gebieten außerhalb des nationalen Hoheits
bereichs keinen Schaden nimmt, 

unter Hinweis auf den Beschluß 16/37 des Verwaltungsrats 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen vom 31. Mai 
1991 über die Frühwarnung und Vorhersage von Umweltnot
fällen" sowie Kenntnis nehmend von dem Beschluß 17/26 
des Verwaltungsrats vom 21. Mai 1993 über das Zentrum 
der Vereinten Nationen für Umweltnothilfe" , 

Kenntnis nehmend von den entsprechenden Teilen der 
Berichte des Ausschusses für die friedliche Nutzunll des 
Weltraums, insbesondere über seine fünfunddreißigste 5 und 
sechsunddreißigste76 Tagung, worin der Ausschuß die Bedeu
tung der Fernerkundung durch Satelliten für die Über
wachung der Umwelt auf der Erde, und insbesondere für die 
Untersuchung und Überwachung globaler Veränderungen, 
festgestellt hat, 

unter Berücksichtigung der laufenden Aktivitäten des 
Ausschusses für Erdbeobachtungssatelliten zur Unterstützung 
der weltweiten Umweltüberwachung und der damit zu
sammenhängenden Anwendungen, 

eingedenk dessen, daß es wichtig ist, daß die zuständigen 
Organe, Sonderorganisationen und anderen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen ihrer 
jeweiligen Mandate an dem Programm "Erdwacht", ins
besondere an dessen Umweltüberwachungsprogrammen, 
teilnehmen, sowie eingedenk der Notwendigkeit, daß diese 
Programme über Frühwarnkapazitäten verfügen, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, das Erdwacht-Pro
gramm zu einem leistungsfahigeren Instrument der Umwelt
erkundung und der Bewertung aller die globale Umwelt 
beeinflussenden Elemente zu machen, um eine ausgewogene 
Vorgehensweise insbesondere im Hinblick auf die Bedürf
nisse der Entwicklungsländer sicherzustellen, 

sowie in Anbetracht des Potentials und der Wichtigkeit der 
derzeit verfügbaren Methoden, Technologien und Verfahren 
zur Überwachung, Bewertung und Vorhersage weltweiter 
Umweltprobleme, einschließlich der Fernerkundung und der 
Überwachung aus dem Weltraum, 

1. bittet die Regierungen, die zuständigen Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, innerhalb ihres Man
dats, sowie andere zuständige Stellen, gegebenenfalls ihren 
Beitrag zur internationalen Zusammenarbeit bei der Umwelt
überwachung zu überprüfen, einschließlich der umweltbezo
genen Fernerkundung und Datenauswertung, und im Rahmen 
der vorhandenen Mittel diese Aktivitäten entsprechend zu 
unterstützen; 

2. ersucht den Exekutivdirektor des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen, zur Vorlage auf der achtzehnten 
Tagung des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen einen Bericht über die Tätigkeit des 
Programms auf dem Gebiet der Umweltüberwachung auszu
arbeiten, der Vorschläge und Empfehlungen im Rahmen der 
Agenda 21 sowie eine Überprüfung des Erdwacht-Pro
gramms enthält, unter Berücksichtigung der vom Verwal
tungsrat auf seiner siebzehnten Tagung gefaßten Beschlüsse 
sowie in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stelien 
innerhalb und gegebenenfalls außerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen; 
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3. bittet den Verwaltungsrat des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen, den genannten Bericht auf seiner 
achtzehnten Tagung zu prüfen und der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über den WJrtschafts- und So
zialrat seine Schlußfolgerungen und Empfehlungen vorzu
legen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/193. Weltkorrferenz über die bestanMäbige Entwick
lung der kleinen Inselstaaten unter den Ent
wicklungsländern 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf den Bericht der Konferenz der Ver
einten Nationen über Umwelt und Entwicklung" und 
insbesondere die Agenda 21', Kapital 17 Abschnitt G, über 
die bestandfähige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungsländern, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/186 vom 
22. Dezember 1992 über besondere Maßnahmen zugunsten 
der Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 47/189 vom 22. De
zember 1992, in der sie beschloß, die erste Weltkonferenz 
über die bestandfähige Entwicklung der kleinen Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern einzuberufen, 

insbesondere in Bekräftigung der in den Ziffern 4 und 5 
der Resolution 47/189 aufgeführten Gesamt- und Einzelziele 
der Weltkonferenz sowie eingedenk des wichtigen Beitrags, 
den ihre erfolgreiche Umsetzung zur Förderung einer be
standfähigen und umweltgerechten Entwicklung in den klei
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern leisten 
würde, 

betonend, daß die kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungsmög
lichkeiten bei der Planung und Verwirklichung einer bestand
fähigen Entwicklung mit besonderen Herausforderungen 
konfrontiert sind und daß es ihnen ohne eine Zusammen
arbeit mit der internationalen Gemeinschaft und ohne deren 
Unterstützung nur eingeschränkt möglich sein wird, diesen 
Herausforderungen zu begegnen, 

sowie betonend, daß der zwischenstaatliche Vorberei
tungsprozeß für die Weltkonferenz über die bestandfähige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern vor der Konferenz selbst abgeschlossen werden 
muß, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Vorbereitungsaus
schusses für die Weltkonferenz über die bestandfahige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern über seine Organisationstagung und seine erste 
Tagung78

; 

2. beschließt, die erste Weltkonferenz über die bestandfä
hige Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern vom 25. April bis zum 6. Mai 1994 in Barba
dos zu veranstalten, einschließlich eines Tagungsteils auf 
hoher Ebene am 5. und 6. Mai 1994; 

3. fordert abermals nachdrücklich dazu auf, zu der 
Konferenz möglichst hochrangige Vertreter zu entsenden; 

4. beschließt außerdem, am Ort der Konferenz am 
24. April 1994 eintägige vorbereitende Konsultationen abzu
halten; 

5. beschließt ferner, die erste Tagung des Vorberei
tungsausschusses vom 7. bis 11. März 1994 in New York für 
einen Zeitraum von fünf Arbeitstagen wiederaufzunehmen, 
damit der Ausschuß die ihm in Ziffer 11 der Resolution 
47/189 zugewiesene Vorbereitungsarbeit abschließen kann, 
darunter den in Anhang m des Berichts des Vorbereitungs
ausschusses enthaltenen Entwurf eines Aktionsprogramms 
für die bestandfahige Entwicklung der kleinen Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern', und daß für diesen Zweck 
im Rahmen der für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 
gebilligten Haushaltsansätze ausreichende Einrichtungen zur 
Verfügung gestellt werden; 

6. billigt die Beschlüsse I" und 4'0 des Vorbereitungs
ausschusses hinsichtlich der Teilnahme der assoziierten 
Mitglieder der Regionalkommissionen und der nichtstaat
lichen Organisationen, einschließlich wichtiger Gruppen, an 
der Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß; 

7. billigt außerdem die Beschlüsse 380 und 13" des 
Vorbereitungsausschusses und beschließt, der Konferenz die 
vorläufige Geschäftsordnung und die vorläufige Tagesord
nung zur Annahme zu übermitteln; 

8. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den in 
Betracht kommenden Organen und Organisationen der 
Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung bei ihm 
eingehender Vorlagen von bilateralen, regionalen und 
multilateralen Geberorganisationen sowie von nichtstaatli
chen Organisationen sicherzustellen, daß der in Beschluß 11 
des Vorbereitungsausschusses angeforderte Bericht dem 
Vorbereitungsausschuß auf seiner wiederaufgenommenen 
Tagung rechtzeitig vorgelegt wird'!; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, über die 
Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information dafür zu 
sorgen, daß die Ziele und Zwecke der Konferenz in den 
Mitgliedstaaten sowie bei den nichtstaatlichen Organisationen 
und nationalen, regionalen und internationalen Medien 
möglichst umfassend bekanntgemacht werden, um sie zu 
veranlassen, aktive Beiträge zu leisten und die Konferenz 
und ihren Vorbereitungsprozeß zu unterstützen; 

10. dankt für die Beiträge an den freiwilligen Fonds, der 
eingerichtet worden ist, um die vollständige und wirksame 
Teilnahme der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungs
ländern und der am wenigsten entwickelten Länder an der 
Konferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß zu unterstützen, 
und bittet alle Mitgliedstaaten und Organisationen, die dazu 
in der Lage sind, großzügige Beiträge an den Fonds zu 
leisten; 

11. beschließt, unter dem Tagesordnungspunkt "Durch
führung der Beschlüsse und Empfehlungen der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" 
einen Unterpunkt "Weltkonferenz über die bestandfahige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern" in die Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten 
Tagung aufzunehmen, und ersucht den Generalsekretär, der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
den Bericht der Weltkonferenz vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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481194. Konferenz dfr Vereinten Nationen über grenz
überschreite 'de nnd weit wandernde Fisch
bestände 

Die Generalversam lung, 

in Bekräftigung i er Resolution 47/192 vom 22. De
zember 19,92 über di Konferenz der Vereinten Nationen 
über grenzüberschreite de und weit wandernde Fischbestände 
(die Konferenz), 

feststellend, daß di Konferenz ihre Organisationstagung 
vom 19. bis 23. Apri 1993 in New York und ihre zweite 
Tagung vom 12. bis O. Juli 1993 ebenfalls in New York 
veranstaltet hat, 

mit Genugtuung d "ber, daß sich die Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorg . ation der Vereinten Nationen bereit 
erklärt hat, zwei In~ rmationspapiere auszuarbeiten, eines 
über die behutsame B irtschaflUng der Fischressourcen und 
das andere über den egriff des größtmöglich erreichbaren 
Dauerertrags, 

mit Genugtuung ü r den Bericht des Generalsekretärs 
über die von der Kon erenz 1993 erzielten Fortschritte", 

Kenntnis nehmend on der im Bericht der Konferenz über 
ihre zweite Tagung e thaltenen Empfehlung der Konferenz 
an die Generalversam lung hinsichtlich der Einberufung von 
zwei weiteren Tagun en im Jahr 1994", die die Konferenz 
für den Abschluß ihr r Arbeit benötigt, 

davon überzeugt, d eine größtmögliche Beteiligung an 
der Konferenz wichti ist, um ihren Erfolg zu gewährleisten, 

\. nimmt Kenntni von den Fortschritten, die die Kon
ferenz der Vereinten ationen über grenzüberschreitende und 
weit wandernde Fisc bestände erzielt hat; 

2. erklärt erneut, daß die Konferenz ihre Arbeit vor der 
neunundvierzigsten agung der Generalversammlung ab
schließen sollte; 

3. billigt in Übe 
Konferenz die Einbe 
Konferenz, die vom 
26. August 1994 in 

instimmung mit der Empfehlung der 
fung von zwei weiteren Tagungen der 

4. bis 31. März 1994 und vom 15. bis 
ew York stattfinden sollen; 

4. ersucht den eneralsekretär, die für diese beiden 
Tagungen der Kon~ renz erforderlichen Dienste zur Ver
fügung zu stellen un Vorkehrungen zu treffen, die es der 
Konferenz erlauben, ährend der Tagungen zwei Sitzungen 
gleichzeitig abzuhalt n; 

5. ersucht die R gierungen und die Organisationen der 
regionalen Wirtsch Isintegration erneut, Beiträge an den 
freiwilligen Fonds entrichten, der gemäß Ziffer 9 der 
Resolution 47/192 er Generalversammlung eingerichtet 
wurde, um den Ent cklungsländern, vor allem denjenigen, 
die durch das Konfe enzthema am meisten berührt werden, 
insbesondere den wenigsten entwickelten Ländern unter 
ihnen, zu helfen, oll und wirksam an der Konferenz 
teilzunehmen, und d nkt für die Beiträge, die bislang an den 
Fonds entrichtet w 

6. ersucht den eneralsekretär außerdem, die von der 
Ernährungs- und La dwirtschaftsorganisation der Vereinten 

Nationen ausgearbeiteten Informationspapiere so bald wie 
möglich an die Delegationen zu verteilen; 

7. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung den ab
schließenden Bericht über die Arbeit des Ausschusses 
vorzulegen; 

8. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Durchführung 
der Beschlüsse und Empfehlungen der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" einen 
Unterpunkr mit dem Titel "Bestandfahige Nutzung und 
Erhaltung der lebenden matinen Ressourcen der Hohen See: 
Konferenz der Vereinten Nationen über grenzüberschreitende 
und weit wandernde Fischbestände" aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481195. Hilfe für Jemen 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/193 und 45/222 
vom 21. Dezember 1990, 46/174 vom 19. Dezember 1991 
und 47/179 vom 22. Dezember 1992 sowie die Resolution 
1991/62 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 1991, 
Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/58 des Rates 
vom 29. Juli 1993 und unter Hinweis auf die Beschlüsse 
91/19 und 91/20 des Verwaltungsrats des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen vom 25. Juni 1991", 

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß 
alle einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und 
des Wirtschafts- und Sozialrats sowie die einschlägigen Be
schlüsse des Verwaltnngsrats des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen durchgeführt werden, 

ersucht den Generalsekretär, die Durchführung aller 
einschlägigen Resolutionen weiterzuverfolgen und der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung einen um
fassenden Bericht über diese Durchführung vorzulegen. 

86. Plenllrsitzung 
21. Dezember 1993 

481196. Internationale Hilfe für Sierra Leune 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/158 vom 17. De
zember 1982, 38/205 vom 20. Dezember 1983 und 39/192 
vom 17. Dezember 1984, in denen sie an alle Staaten, die 
Sonderorganisationen sowie internationale Entwicklungs- und 
Finanzinstitutionen appellierte, jede erdenkliche Unterstüt
zung für die Entwicklung von Sierra Leone bereitzustellen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 37/133 vom 
17. Dezember 1982, in der sie beschloß, Sierra Leone in das 
Verzeichnis der am wenigsten entwickelten Länder auf
zunehmen, 

unter Kenntnisnahme der Resolution 866 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 22. September 1993, in welcher der Rat 
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beschloß, unter seiner Aufsicht die Beobachtennission der 
Vereinten Nationen in Liberia einzurichten, unter anderem 
mit dem Auftrag, die Einhaltung des Friedensübereinkom
mens zu überwachen", namentlich auch an Punkten der 
Grenze Liberias zu Sierra Leone und anderen Nachbarlän
dern, 

in Kenntnis des~en, daß die Regierung Sierra Leones auf 
dem Höhepunkt der liberianischen Krise in Zusammenarbeit 
mit den Regierungen der anderen Mitgliedstaaten der 
WIrtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten in 
Monrovia, der Hauptstadt des benachbarten Liberia, einen 
Einsatz zur Erhaltung und Überwachung des Friedens 
unternommen hat, 

sowie in Kenntnis der schwerwiegenden Zerstörungen und 
der Verwüstung der produktiven Regionen des Staatsgebietes 
von Sierra Leone und seiner Wirtschaft insgesamt, die durch 
ein Übergreifen des Konfliktes in Liberia verursacht wurden, 

besorgt über die verheerenden Auswirkungen dieses 
Konflikts, die massive F1üchtlings- und Vertriebenenströme 
verursacht haben, auf das Leben und den Besitz der Sierra
leoner in den östlichen und südlichen Provinzen, 

bestürzt über die astronomischen Kosten, die der Regie
rung von Sierra Leone durch den Schutz ihres Gebietes und 
Volkes gegen einen Übergreifen des Konflikts in Liberia 
entstehen, 

im Bewußtsein dessen, daß die internationale Gemeinschaft 
Sierra Leone bei der Sanierung seiner Wtrtschaft und der 
effektiven Durchführung von Wiederaufbau- und Nonnalisie
rungsprogrammen unterstützen muß, die die Mobilisierung 
umfangreicher Mittel erfordern, über die das Land derzeit 
nicht verfügt, 

im Bewußtsein dessen, daß die gegenwärtige Finanzkrise 
in Sierra Leone die wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
des Landes verlangsamt, 

I. spricht dem Generalsekretär ihren Dank aus für die 
Bemühungen. die er unternimmt, um die internationale 
Gemeinschaft, das System der Vereinten Nationen und 
andere Organisationen zur Unterstützung von Sierra Leone 
zu bewegen; 

2. ruft die internationale Gemeinschaft und die zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen auf, Sierra 
Leone technische, finanzielle und sonstige Unterstützung für 
die Repatriierung und Wiederansiedlung von sierraleonischen 
Flüchtlingen, Heimkehrern und Vertriebenen zu gewähren; 

3. appelliert an die internationale Gemeinschaft und die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
ausreichende Unterstützung für die Sanierung der Wirtschaft 
Sierra Leones und den Wiederaufbau seiner verwüsteten 
Gebiete zu gewähren; 

4. bittet nachdrücklich alle Staaten und zuständigen 
Organe der Vereinten Nationen, alles Erdenkliche zu tun, um 
der Regierung Sierra Leones den akuten humanitären Bedarf 
der Bevölkerung decken zu helfen, und, soweit erforderlich, 
Nahrungsmittel, Medikamente und grundlegende Ausrü
stungsgegenstände für Krankenhäuser und Schulen zur 
Verfügung zu stellen; 

5. wiederholt nachdrücklich ihren Aufruf an die inter
nationale Gemeinschaft, so auch an die Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen und Organe des Systems der 
Vereinten Nationen, über bilaterale und multilaterale Kanäle 
einen großzügigen Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung Sierra Leones zu leisten; 

6. ersucht den Generalsekretär, sich weiterhin zu bemü
hen, die erforderlichen Mittel für ein effektives Programm 
der finanziellen, technischen und materiellen Hilfe für Sierra 
Leone fortzusetzen; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

8. beschließt die Aufnahme eines Punktes "Internationale 
Hilfe für Sierra Leone" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/197. Hilfe bei der NonnaIisierung der Verhältnisse in 
Liberia und heim Wiederaufbau des Landes 

Die Generalversammlung t 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/232 vom 21. De
zember 1990,461147 vom 17. Dezember 1991 und 47/154 
vom 18. Dezember 1992, 

Kenntnis nehmend von den Resolutionen des Sicherheits
rats 813 (1993) vom 26. März 1993, 856 (1993) vom 
10. August 1993 und 866 (1993) vom 22. September 1993, 
in denen der Rat unter anderem beschloß, die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in Liberia unter seiner 
Aufsicht und unter der Leitung des Generalsekretärs über 
dessen Sonderbeauftragten für einen Zeitraum von sieben 
Monaten einzurichten, 

sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 868 (1993) 
des Sicherheitsrats vom 29. September 1993, in der der Rat 
die Staaten und Konfliktparteien nachdrücklich bat, eng mit 
den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um die 
Sicherheit der Streitkräfte und des Personals der Vereinten 
Nationen zu gewährleisten, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

feststellend, daß trotz der Einleitung eines tragfähigen 
landesweiten Nothilfeprogramms Sicherheits- und logistische 
Probleme die Hilfsmaßnalunen, insbesondere im Landes
inneren, nach wie vor behindern und den Übergang von der 
Nothilfe zum Wiederaufbau und zur Entwicklung verhindern, 

ernsthaft besorgt über die verheerenden Auswirkungen des 
lange andauernden Konflikts auf die sozioökonomischen 
Gegebenheiten in Liberia und im Hinblick auf die dringende 
Notwendigkeit, zur Wiederherstellung nonnaler Verhältnisse 
grundlegende Sektoren des Landes in einer Atmosphäre des 
Friedens und der Stabilität wiederaufzubauen, 

mit Genugtuung über die unter der Schirmherrschaft der 
Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten am 
25. Juli 1993 in Cotonou (Benin) erfolgte Unterzeichnung 
eines Friedensübereinkommens" durch die Interimsregierung 
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der Nationalen Einhel't Liberias, die Patriotische National
front Liberias und die Vereinigte Befreiungsbewegung 
Liberias für Demokra ie, das eine Waffenruhe, die Entwaff
nung und Demobilisi rung der kriegführenden Parteien, die 
Bildung einer Überg ,ngsregierung und die Abhaltung von 
allgemeinen Wahlen ~nd Präsidentschaftswahlen vorsieht, 

1. spricht den St,aaten sowie den internationalen und 
nichtstaatlichen Org .Iüsationen ihren Dank aus, die den 
Aufrufen der Interims egierung Liberias sowie den Aufrufen 
des Generalsekretärs zur Gewährung von Nothilfe und 
sonstiger Hilfe ents rochen haben und auch weiterhin 
entsprechen; 

2. spricht dem neralsekretär ihren Dank aus für die 
Anstrengungen, die r auch weiterhin unternimmt, um die 
internationale Gerne' schaft, die Vereinten Nationen und 
andere Organisation zu veranlassen, Liberia Nothilfe zu 
gewähren, und bittet nachdrücklich darum, daß diese Hilfe 
fortgesetzt wird; 

3. fordert die in; ernationale Gemeinschaft sowie die 
zwischenstaatlichen ganisationen auf, Liberia den Erfor
dernissen entspreche d technische, finanzielle und sonstige 
Hilfe bei der Repatri erung und Wiederansiedlung liberiani
scher Flüchtlinge, R' ckkehrer und Vertriebener und bei der 
Wiedereingliederung von Kombattanten zu gewähren und 
somit wichtige Vora ssetzungen dafür zu schaffen, daß die 
Abhaltung demokra ischer Wahlen in Liberia erleichtert 
wird; 

4. appelliert an ie internationale Gemeinschaft und an 
die zwischenstaatlic en Organisationen, die im Bericht des 
Generalsekretärs' an efühtten Programme entsprechend zu 
unterstützen, so auch durch Beiträge zu dem Treuhandfonds, 
den der Generalsekr tär eingerichtet hat, um unter anderem 
zur Bestreitung der Kosten der Dislozierung zusätzlicher 
Friedenstruppen de Militärbeobachtergruppe der Wirt
schaftsgemeinschaft er westafrikanischen Staaten beizutra
gen; 

5. fordert alle P eien und Splittergruppen in Liberia 
auf, die Sicherheit d s Personals der Vereinten Nationen und 
ihrer Sonderorganisa ionen sowie der nichtstaatlichen Organi
sationen zu gewährl isten, ihre volle Bewegungsfreiheit in 
ganz Liberia zu gar tieren und alle notwendigen Maßnah
men zu ergreifen, u eine Atmosphäre zu schaffent die der 
erfolrreichen Dmse zung des Übereinkommens von Coto
nous förderlich ist; 

6. ersucht den 

a) seine Bemüh ngen um die Koordinierung der Tätig
keit des Systems er Vereinten Nationen und um die 
Mobilisierung flnan ieller, technischer und sonstiger Hilfe 
bei der Normalisie ng der Verhältnisse in Liberia und beim 
Wiederaufbau des ndes fortzusetzen; 

b) soweit die egebenheiten dies zulassen, in enger 
Zusammenarbeit m't den Behörden Liberias den Gesamt
bedarf zu ermitteln mit dem Ziel, zu gegebener Zeit eine 
Rundtischkonferenz der Geber zur Normalisierung der Ver
hältnisse in Liberia und zum Wiederaufbau des Landes ab
zuhalten; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung au ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
die Durchführung eser Resolution Bericht zu erstatten. 

8. beschließt, einen Punkt mit dem Titel "Internationale 
Hilfe beim Wiederaufbau Liberias und bei der Normalisie
rung der Verhältnisse in dem Land" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzuneh
men. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/198. Hilfe für den Wiederanfban und die Entwick
lung Dschihutis 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/157 vom 18. De
zember 1992 und ihre früheren Resolutionen über Wirt
schafts hilfe für Dschibuti, 

sowie unter Hinweis auf die Pariser Erklärung und das 
Aktionsprogramm für die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder', die am 14. September 1990 
von der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über die 
am wenigsten entwickelten Länder verabschiedet wurden, 
sowie die bei diesem Anlaß eingegangenen gegenseitigen 
Verpflichtungen und die Bedeutung, die den Anschluß
maßnahmen an diese Konferenz beigemessen wird, 

im Bewußtsein dessen, daß die wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicldungsanstrengungen Dschibutis, das auf der 
Liste der am wenigsten entwickelten Länder steht, durch die 
extremen örtlichen Klimaverhältnisse, wie beispielsweise 
zyldisch wiederkehrende Dürren und wolkenbruchartige 
RegenfaIle und Überschwemmungen, wie sie 1989 aufgetre
ten sind, behindert werden und daß die Durchführung der 
Wiederaufbau- und Entwicldungsprogramme den Einsatz von 
Mitteln erfordert, weIche die tatsächlichen Möglichkeiten des 
Landes übersteigen, 

besorgt feststellend, daß die Lage in Dschibuti durch die 
zunehmend kritische Situation am Horn von Afrika weiter 
erschwert worden ist, und Kenntnis nehmend von der Anwe
senheit von über 100.000 Flüchtlingen und aus ihren Heimat
ländern vertriebenen Personen, die einerseits die schwache 
wirtschaftliche, soziale und administrative Infrastruktur 
Dschibutis ernsthaft belastet und andererseits gravierende 
Sicherheitsprobleme aufwirft, 

im Hinblick auf die ktitische Wirtschaftslage Dschibutis, 
die auf die Einstellung einer Reihe von vorrangigen Entwick
lungsprojekten aufgrund der neuen ktitischen regionalen und 
internationalen Situation zurückzuführen ist, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs", 

mit Dank Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die 
verschiedene Länder sowie zwischenstaatliche und nicht
staatliche Organisationen für Nothilfeeinsätze während der 
Überschwemmungen im Jahre 1989 gewährt haben, 

1. bekundet ihre Solidarität mit der Regierung und dem 
Volk Dschibutis, die sich den verheerenden Folgen der 
wolkenbruchartigen RegenfäIle und der Überschwemmungen 
sowie den neuen ungünstigen wirtschaftlichen Realitäten 
Dschibutis gegenübersehen, die insbesondere auf die neue 
ktitische Situation am Horn von Afrika zurückzuführen sind; 

2. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen, 
der internationalen Gemeinschaft die Schwierigkeiten bewußt 
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zu machen, denen sich Dschibuti im besonderen und das 
Horn von Afrika im allgemeinen gegenübersehen; 

3. bittet das System der Vereinten Nationen, insbesonde
re das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der 
Regierung Dschibutis im Kontext der geplanten Rundtisch
konferenz bei der Ausarbeitung eines dringenden Normalisie
rungs- und Wiederaufbauprogramms sowie eines bestandfa
higen und angemessenen langfristigen Entwicklungspro
gramms behilflich zu sein; 

4. fordert alle Staaten, alle regionalen und interregiona
len Organisationen, die nichtstaatlichen und anderen zwi
schenstaatlichen Organisationen, insbesondere das Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen, das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm, die 
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent
wicklung, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen, den Internationalen Fonds für 
landwirtschaftliche Entwicklung und die Weltbank, auf, 
Dschibuti auf bilateraler und multilateraler Grundlage 
geeignete Hilfe zu gewähren, damit es seine besonderen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten bewältigen kann; 

5. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen um 
die Mobilisierung der erforderlichen Ressourcen für ein 
wirksames Programm der finanziellen, technischen und 
materiellen Hilfe an Dschibuti fortzusetzen; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, rechtzeitig zur 
Behandlung dieser Frage auf der neunundvierzigsten Tagung 
der Generalversammlung eine Studie über die Fortschritte zu 
erstellen, die bei der Gewährung von Wirtschafts hilfe an 
Dschibuti erzielt worden sind. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 19c7 

48/199. Sonderplan für die wirtschaftliche Zusammen
arbeit mit Zentralamerika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/1 vom 7. Okto
ber 1987, 43/24 vom 15. November 1988, 44/10 vom 
23. Oktober 1989 und 45/15 vom 20. November 1990, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/204 
vom 11. Dezember 1987,42/231 vom 12. Mai 1988,43/210 
vom 20. Dezember 1988, 44/182 vom 19. Dezember 1989, 
45/231 vom 21. Dezember 1990 und 46/170 vom 19. De
zember 1991, 

sowie unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Bemühungen 
des Generalsekretärs in bezug auf die Situation in Zentral
amerika und der fortlaufenden Beteiligung der Vereinten 
Nationen an der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der 
Region, 

insbesondere daran interessiert, sicherzustellen, daß der 
kritischen Situation in Zentralamerika auch weiterhin 
begegnet wird, insbesondere in Anbetracht der weiterhin 
andauernden schweren wirtschaftlichen und sozialen Krisen 
in der Region, 

in Anerkennung der Arbeit, die das Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen in Wahrnehmung der Auf
gaben leistet, die ihm im Einklang mit den diesbezüglichen 

Beschlüssen der zentralamerikanischen Regierungen im 
Hinblick auf die Koordinierung des Sonderplans für die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Zentralamerika" über
tragen worden sind; 

sowie in ,4nerkennung der Wichtigkeit des Sonderplans, 
insbesondere zur Herbeiführung eines innerregionalen und 
internationalen Konsenses zur Gewährleistung und Koor
dinierung der Zusammenarbeit, der den zentralamerikani
schen Ländern gewährten Hilfe bei der Festlegung von 
Prioritäten für ihre Entwicklung, der Beteiligung der inter
nationalen Gemeinschaft an der Erreichung der vorrangigen 
Ziele, der Stärkung der regionalen Organisationen. ein
schließlich des Generalsekretariats des Zentralamerikanischen 
Integrationssystems, der Zentralamerikanischen Bank für 
WIrtschaftsintegration, des Ständigen Sekretttriats des All
gemeinen Vertrages über die Wirtschaftsintegration Zentral
amerikas und des Zentralamerikanischen Parlaments, der 
Mobilisierung internationaler Ressourcen für die Region und 
der Ausrichtung der Programme auf den Sozialsektor sowie 
der Rolle der Internationalen Konferenz über zentralamerika
nische Flüchtlinge als ein wichtiges Instrument des Not
standsprogramms des Sonderplans, 

eingedenk dessen, daß ein grundlegendes Ziel in Zentral
amerika darin besteht, eine Region des Friedens, der Freiheit, 
der Demokratie und der Entwicklung zu schaffen, 

ferner in Anerkennung der auf den Gipfeltreffen der 
Präsidenten eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere 
der Verpflichtungen im Hinblick auf die Schaffung eines 
Prioritätenrahmens, der verhindern soll, daß das in Zentral
amerika Erreichte zunichte gemacht wird, und der unter 
Förderung der menschlichen Entwicklung zur Herbeiführung 
eines tragfähigen und dauerhaften Friedens in der Region 
beitragen soll, wozu es notwendig ist, grundlegend neue 
Handlungswege aufzuzeigen und eine neue integrierte und 
nachhaltige Entwicklungsstrategie auszuarbeiten, 

feststellend, daß die zentralamerikanischen Präsidenten in 
der am 29. Oktober 1993 zum Abschluß ihres vierzehnten 
Gipfeltreffens verabschiedeten Erklärung von Guatemala 
unterstrichen haben, daß in Zentralamerika die erforderlichen 
Voraussetzungen gegeben sind, um eine Interdependenz 
zwischen Frieden und Entwicklung herzustellen, und daß der 
Prozeß der Friedenskonsolidienmg gestärkt würde, wenn 
diese Interdependenz mittels eines integrierten Ansatzes 
Wirklichkeit würde, und daß sie darin an die internationale 
Gemeinschaft appelliert haben, die Bemühungen der Regie
rungen der Subregion zu unterstützen, deren Ziel darin 
besteht, die Armut zu mildern, indem Programme und 
Projekte durchgeführt werden, die auf die menschliche 
Entwicklung ausgerichtet sind, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Sonderplan für die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
mit Zentralamerika90

, in dem der Durchführungsstand des 
Sonderplans sowie der Bedarf an Ressourcen und finanzieller 
Hilfe dargelegt werden, die für den Abschluß der vorrangi
gen Programme und Projekte zur Friedenskonsolidierung 
unabdingbar sind; 

2. unterstützt die Anstrengungen, die die zentralamerika
nischen Regierungen im Hinblick auf ihre Verpflichtungen 
unternommen haben, die Armut zu mildern und eine be
standfähige menschliche Entwicklung herbeizuführen, und 
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bittet sie nachdrücklIch, weitere geeignete Politiken und 
Programme zur Erf~llung dieser Verpflichtungen durch
zuführen; 

3. ersucht in An tracht dessen, daß es notwendig ist, 
sich auf die Erschöp ng der Mittel des Sonderplans und den 
Abschluß des von der Internationalen Konferenz über 
zentralamerikanische Flüchtlinge geschaffenen Prozesses im 
Mai 1994 einzustelle , um die Bereitstellung der erforderli
chen Mittel, damit i Rahmen von Regelungen, die von den 
zentralamerikanische Ländern gemeinsam mit den kooperie
renden Stellen und n Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere dem Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen, festzulegen sind, aktualisier
te und neue Regio alprogramme zur Unterstützung <jer 
Anstrengungen der z ntralamerikanischen Staaten aufgestellt 
werden können, mit enen verhindert werden soll, daß das 
in Zentralamerika E eichte zunichte gemacht wird, und mit 
denen der Frieden in der Region durch eine integrierte und 
nachbaltige Entwick ng konsolidiert werden soll; 

4. bittet nachdrü Wch alle Staaten, zwischenstaatlichen 
Organisationen, int mationalen Finanzinstitutionen, die 
Organe und Sondero ganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die gionalen und subregionalen Organisa
tionen, die Verwirkli hung der Gesamt- und Einzelziele des 
Sonderplans in Anbe acht der gravierenden wirtschaftlichen 
und sozialen Krisen, denen sich die Region gegenübersieht, 
stärker zu unterstüt n; 

5. betont erneut, daß es dringend notwendig ist, daß die 
internationale Gemei schaft weiter mit den zentralamerikani
schen Ländern zu ammenarbeitet und ihnen stetig zu 
angemessenen Bedi gungen ausreichende finanzielle und 
technische Ressoure n zur Verfügung stellt, mit dem Ziel, 
die Entwicklung un das Wirtschaftswachstum der Region 
wirksam zu fördern; 

6. spricht den zentralamerikanischen Völkern und 
Regierungen ihre A erkennung aus für die Anstrengungen, 
die sie unternehmen um den Frieden durch die Umsetzung 
der Übereinkünfte konsolidieren, die auf den seit 1987 
abgehaltenen Gipfel effen verabschiedet wurden, bittet sie 
nachdrücklich, ihre Bemühungen um die Konsolidierung 
eines tragfähigen un dauerhaften Friedens in Zentralamerika 
fortzusetzen, und echt den Generalsekretär, den Initiativen 
und Anstrengungen er zentralamerikanischen Regierungen 
auch weiterhin grö ögliche Unterstützung zu gewähren; 

7. unterstützt d n Beschluß, den die Präsidenten der 
zentralamerikanisch n Länder auf ihrem vierzehnten Gipfel
treffen in bezug au die Verabschiedung von Dezentralisie
rungspolitiken gef ßt haben, die auf die menschliche 
Entwicklung auf ört icher Ebene ausgerichtet und erforderli
chenfalls mit makr "konomischen Politiken verknüpft sind, 
da es notwendig is , einen kontinuierlichen Übergang von 
der humanitären ilfe zur Entwicklungszusammenarbeit 
sicherzustellen; 

8. nimmt mit G nugtuung Kenntnis von der wirksamen 
Unterstützung, wel he die internationalen und regionalen 
Finanzinstitutionen en von den zentralamerikanischen Län
dern benannten vo angigen Programmen und Projekten im 
Rahmen des Sonde lans auf den Gebieten Energie, Nach
richtenwesen, Stra nbau und Landwirtschaft gewähren; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung des Sonderplans vorzulegen; 

10. beschließt, die Durchführung des Sonderplans auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung zu prüfen und zu evaluie
ren. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/200. Nothilfe für Sudan 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/8 vom 18. Oktober 
1988,43/52 vom 6. Dezember 1988,44/12 vom 24. Oktober 
1989,45/226 vom 21. Dezember 1990, 46/178 vom 19. De
zember 1991 und 47/162 vom 18. Dezember 1992 über Hilfe 
für Sudan, 

feststellend, daß trotz der Fortschritte beim Nothilfeeinsatz 
Sudan und bei derAktion Überlebensbrücke Sudan noch ein 
beträchtlicher Hilfsbedarf besteht, insbesondere auf dem 
Gebiet der Nichtnahrungsmittel-Hilfe, der Logistik und der 
Normalisierung und des Wiederaufbaus im Anschluß an den 
Notstand, 

in der Erwägung, daß es in Notstandssituationen notwen
dig ist, einen gleitenden Übergang von der Hilfe zur Wie
derherstellung normaler Verhältnisse und zur Entwicklung 
herzustellen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs'! 
und von der Erklärung, die der Vertreter Sudans am 
16. November 1993 vor dem Zweiten Ausschuß der General
versammlung abgegeben hat", 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Zusam
menarbeit zwischen der Regierung Sudans und den Ver
einten Nationen, die zu einer Reihe von Vereinbarungen und 
Regelungen zur Erleichterung der Hilfsrnaßnahmen und zur 
Erhöhung ihrer Effizienz und Wirksamkeit geführt hat, und 
ermutigt die Regierung Sudans, die Umsetzung der genann
ten Vereinbarungen und Regelungen weiter zu verbessern; 

2. fordert die internationale Gemeinschaft auf, auch 
weiterhin großzügige Beiträge zur Deckung des Nothilfe
bedarfs des Landes zu leisten, namentlich was die Bedürf
nisse Sudans im Zusammenhang mit der Wiederherstellung 
normaler Verhältnisse und dem Wiederaufbau betrifft, sowie 
auch zum Aufbau nationaler Kapazitäten auf dem Gebiet der 
Katastrophenbewältigung, der Notstandsvorsorge und der 
Notstandsverhütung; 

3. appelliert an alle Beteiligten, den Dialog und die 
Verhandlungen fortzusetzen und die Feindseligkeiten ein
zustellen, um die Wiederherstellung von Frieden, Ordnung 
und Stabilität zu ermöglichen und außerdem die Hilfs
maßnahmen zu erleichtern; 

4. betont, daß es geboten ist, den Mitarbeitern der Hilfs
organisationen den sicheren Zugang zu allen Hilfsbedürftigen 
zu gewährleisten; 

5. bittet alle Beteiligten nachdrücklich, auch weiterhin 
jede nur mögliche Unterstützung zu gewähren und unter 
anderem auch den Transport von Hilfsgütern und Personal 
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zu erleichtern, um den vollen Erfolg des Nothilfeeinsatzes 
Sudan in allen Landesteilen sicherzustellen; 

6. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin Ressour
cen und Unterstützung für den Nothilfeeinsatz Sudan und die 
Aktion Überlebensbrücke Sudan zu mobilisieren und zu 
koordinieren, die Notstandssituation in Sudan zu evaluieren 
und der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung darüber sowie über die Gesundung und die Nonnali
sierung des Landes Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481201. Hilfe zur humanitären Unterstätzung sowie zur 
Normalisierung der wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnisse in Somalia 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/206 vom 20. De
zember 1988,441178 vom 19. Dezember 1989,45/229 vom 
21. Dezember 1990, 46/176 vom 19. Dezember 1991 und 
47/160 vom 18. Dezember 1992 sowie die Resolutionen und 
Beschlüsse des Wirtschafts- und Sozialrats über Nothilfe für 
Somalia, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 733 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 23. Januar 1992 und alle danach ver
abschiedeten einschlägigen Resolutionen, in denen der Rat 
unter anderem alle Parteien, Bewegungen und Splitter
gruppen in Somalia nachdrücklich gebeten hat, die Bemü
hungen der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisationen 
und der humanitären Organisationen um die Bereitstellung 
dringender humanitärer Hilfe für die betroffene Bevölkerung 
in Somalia zu erleichtern, und erneut dazu aufgefordert hat, 
die Sicherheit des Personals dieser Organisationen voll zu 
achten und ihm volle Bewegungsfreiheit in und um Mogadi
schu und in anderen Teilen Somalias zu garantieren, 

Kenntnis nehmend von der Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen, der Organisation der afrikanischen Ein
heit, der Liga der arabischen Staaten und der Organisation 
der Islamischen Konferenz, der Länder des Horns von Afrika 
und den Mitgliedern der Bewegung nichtgebundener Länder 
bei ihren Bemühungen um die Lösung der humanitären, 
politischen und Sicherheitskrise in Somalia, 

mit Genugtuung über die Maßnahmen, die der Gene
ralsekretär auch weiterhin ergreift, um dem somalischen 
Volk bei seinen Bemühungen um die Förderung des Frie
dens, der Stabilität und der nationalen Aussöhnung behilflich 
zu sein, 

erfreut über die Ergebnisse der vom 29. November bis 
1. Dezember 1993 in Addis Abeba abgehaltenen vierten 
Koordinierungstagung für humanitäre Hilfe für Somalia, 

sowie feststellend, daß sich die Lage in den meisten Teilen 
des Landes dank der Operation der Vereinten Nationen in 
Somalia wesentlich gebessert hat, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über Nothilfe zur humanitären Unterstützung sowie zur 
Nonnalisierung der wirtschaftlichen und sozialen Verhält
nisse in Somalia" sowie von der Erklärung, die der Unterge
neralsekretär für humanitäre Angelegenheiten am 16. No-

vember 1993 vor dem Zweiten Ausschuß der Generalver
samml'mg abgegeben hat"', 

mit tiefer Genugtuung über die humanitäre Hilfe, die von 
einer Reihe von Mitgliedstaaten geleistet wurde, um die Not 
und das Leid der betroffenen somalischen Bevölkerung zu 
lindern, 

betonend, daß es geboten ist, ihre Resolution 47/160 
weiter durchzuführen, damit soziale und wirtschaftliche 
Grunddienste auf lokaler und regionaler Ebene im ganzen 
Land wiederhergestellt werden, 

in der Erwägung, daß die Nothilfephase der gegenwärtigen 
Krise fast zu Ende ist und daß sich das Schwergewicht auf 
die Nonnalisierung und Gesundung verlagert, 

1. spricht allen Staaten sowie den zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, die den Appellen des 
Generalsekretärs und anderer Stellen mit der Gewährung von 
Hilfe an Somalia entsprochen haben, ihren Dank aus; 

2. spricht dem Generalsekretär ihren Dank aus für seine 
fortgesetzten, unermüdlichen Anstrengungen mit dem Ziel, 
Hilfe für das somalische Volk zu mobilisieren; 

3. begrüßt die Anstrengungen, die die Vereinten N atio
nen, die Organisation der afrikanischen Einheit, die Liga der 
arabischen Staaten, die Organisation der Islamischen Kon
ferenz, die Länder des Horns von Afrika und die Mitglieder 
der Bewegung nichtgebundener Länder derzeit unternehmen, 
um die Situation in Somalia zu beheben; 

4. bittet nachdrücklich alle Staaten und in Betracht 
kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or
ganisationen, die Resolution 471160 weiter durchzuführen, 
um dem somalischen Volk dabei behilflich zu sein, die 
Wiederherstellung von sozialen und wirtschaftlichen Grund
diensten in Angriff zu nehmen und Institutionen aufzubauen 
mit dem Ziel, in allen denjenigen Teilen Somalias, in denen 
Frieden, Sicberheit und Stabilität herrschen, auf lokaler 
Ebene wieder eine zivile Verwaltung zu schaffen; 

5. appelliert an alle beteiligten somalischen Parteien, die 
Feindseligkeiten auf der Grundlage des Übereinkommens 
von Addis Abeba vom 27. März 199394 zu beenden und in 
einen nationalen Aussöhnungsprozeß einzutreten, der zur 
Wiederherstellung von Frieden, Ordnung und Stabilität führt, 
die für den Erfolg der Hilfs- und Nonnalisierungsanstrengun
gen unabdingbar sind; 

6. fordert alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen 
in Somalia auf, die Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und ihrer Sonderorganisationen sowie der nicht
staatlichen Organisationen uneingeschränkt zu achten und 
ihm volle Bewegungsfreiheit in ganz Somalia zu garantieren; 

7. fordert den Generalsekretär auf, auch weiterhin inter
nationale humanitäre Hilfe für Somalia und Hilfe zur Wie
derherstellung normaler Verhältnisse in diesem Land zu 
mobilisieren; 

8. ersucht den Generalsekretär, angesichts der in Somalia 
herrschenden kritischen Situation alle für die Durchführung 
dieser Resolution erforderlichen Maßnahmen zu treffen, den 
Wrrtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1994 
über die erzielten Fortschritte zu unterrichten und der Ge-
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neralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu 'rstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

e Hßfe rur den wirtschaftlichen 
u Angolas 

mlung, 

unter Hinweis au ihre Resolutionen 471164 vom 18. De
zember 1992,46/14 vom 17. Dezember 1991,45/233 vom 
21. Dezember 199 und 44/168 vom 15. Dezember 1989 
über internationale ilfe für den wirtschaftlichen Wieder
aufbau Angolas, 

sowie unter Hin eis darauf, daß der Sicherheitsrat· in 
seinen Resolution n 387 (1976) vom 31. März 1976, 
475 (1980) vom 27 Juni 1980, 628 (1989) vom 16. Janu
ar 1989 und andere Resolutionen über internationale Hilfe 
filr den wirtsch lichen Wiederaufbau Angolas unter 
anderem die interna· onale Gemeinschaft ersucht hat, Angola 
Hilfe zu gewähren, 

zutiefst besorgt ü r die in Angola herrschende kritische 
wirtschaftliche und olitische Lage, die noch verschärft wird 
durch das Wiede aufflammen der Feindseligkeiten im 
Oktober 1992, wiche die wirtschaftliche und soziale 
Infrastruktur auch eiterhin zerstören, 

besorgt über die avierende Verschlechterung der huma
nitären Situation, ie zur Folge hat, daß nunmehr schät
zungsweise 3 Milli nen Menschen Nothilfe benötigen, 

in ernster Sorge über die Dürre. die die mittleren und 
südlichen Landestei e verwüstet und für Millionen Menschen 
Leid mit sich gebr cht hat, 

unter BerUcksich igung der Tatsache, daß die Umsetzung 
der Friedensabkom en für Angola" günstige Voraussetzun
gen filr den wirtsc ftlichen und sozialen Wiederaufbau des 
Landes schaffen w 

im Bewußtsein sen, daß sich die internationale Gemein-
schaft stärker daru bemühen und dafür einsetzen muß, An
gola beim Wiedera fbau seiner Wirtschaft behilflich zu sein, 

im Bewußtsein d ssen, daß die Regierung Angolas infolge 
der im Land herrs enden Situation 1993 nicht in der Lage 
war, wie geplant ine Rundtischkonferenz der Geber zu 
veranstalten, 

I. is von dem Bericht des Generalsekre-

2. forden alle arteien auf, alles zu tun, um die voll
ständige und wir ame Umsetzung der Friedensabkommen 
für Angola zu erre ehen, mit dem Ziel, Angola Frieden und 
Stabilität zu bring n und so die Voraussetzungen zu scbaf
fen, die dem wi schaftlichen Wiederautbau des Landes 
förderlich sind; 

3. dankt allen taaten, den Organisationen der Vereinten 
Nationen und and ren Gebern für die humanitäre Nothilfe, 
die sie Angola im Rahmen des Sonderhilfeprogramms für 
Angola gewährt h ben, und roft zu weiteren großzügigen 
Beiträgen zuguns n der humanitären Nothilfe auf; 

4. appellien e neut an die internationale Gemeinschaft 
auch weiterhin di materielle, technische und finanzielle 

Hilfe zu gewähren, die für den wirtschaftlichen Wieder
aufbau Angolas erforderlich ist; 

5. ersucht den Generalsekretär, gemeinsam mit der 
internationalen Gemeinschaft die Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen auch weiterhin zu 
mobilisieren, um sicherzustellen, daß in einem angemessenen 
Umfang Wirtschaftshilfe für Angola bereitgestellt wird; 

6. begrüßt den Beschluß der Regierung Angola" in 
Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen, der Afrikanischen Entwicklungsbank, der 
Regierung Portugals und anderen interessierten Ländern 
1994 eine Rundtischkonferenz der Geber für die Normalisie
rung und den Wiederaufbau Angolas zu veranstalten; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

8. beschließt, den Punkt "Internationale Hilfe für den 
wirtschaftlichen Wiederaufbau Angolas" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481203. Hilfe für den Wiederaufbau und die Entwick
lung EI Salvadors 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 784 (1992) des Si
cherbeitsrats vom 30. Oktober 1992 und in Bekräftigung 
ihrer Resolution 47/158 vom 18. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
Hilfe filr den Wiederaufbau und die Entwicklung EI Salva
dars" und des weiteren Berichts des Generalsekretärs über 
die Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salva
dor98

, 

Kenntnis nehmend von den Fortschritten bei der Umset
zung der Verpflichtungen, die aufgrund der am 16. Januar 
1992 in Mexiko-Stadt erfolgten Unterzeichnung des Abkom
mens von Chapultepec99 zwischen der Regierung EI Salva
dors und der Frente Farabundo Martf para la Liberaci6n 
Nacional eingegangen worden sind, das dem bewaffneten 
Konflikt in EI Salvador durch einen Prozeß ein Ende gesetzt 
hat, der sich unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs 
entfaltet hat, 

in der Erkenntnis, daß sich EI Salvador in einer kritischen 
Übergangsphase befindet und daß die internationale Zu
sammenarbeit mit dazu beitragen wird, die aufgetretenen 
Schwierigkeiten zu überwinden und die aufgrund des Ab
kommens von Chapultepec eingegangenen Verpflichtungen 
vollständig umzusetzen, 

sowie feststellend, daß trotz innerstaatlicher Bemühungen 
und der Unterstützung, welche die internationale Gemein
schaft für die Durchführung vorrangiger Programme des 
Plans für den nationalen Wiederaufbau und für die Stärkung 
demokratischer Institutionen gewährt hat, einige dieser 
Programme unter anderem durch den Mangel an Finanz
mitteln beeinträchtigt worden sind, 

I. dankt dem Generalsekretär und den Regierungen 
Kolumbiens, Mexikos, Spaniens und Venezuelas, die die 
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Gruppe der Freunde des Generalsekretärs bilden, sowie den 
Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Staaten, die 
mithelfen, in EI Salvador Frieden zu schaffen; 

2. dankt der internationalen Gemeinschaft, insbesondere 
den kooperierenden Ländern. den Sonderorganisationen der 
Vereinten Nationen und anderen staatlichen und nicht
staatlichen Organisationen für die technische und finanziel1e 
Hilfe, die sie EI Salvador gewährt haben, um die Bemühun
gen zur Friedenskonsolidierung zu untermauern; 

3. erkennt an, daß die Verwirklichung des Plans für den 
nationalen Wiederaufbau und die Stärkung der demokrati
schen Institutionen Bemühungen sind, die den Friedens
prozeß ergänzen: sie spiegeln die kollektiven Bestrebungen 
und Bedürfnisse des Landes wider und sind Mittel zur 
Überwindung der tieferen Ursachen der Krise und zur 
Festigung von Frieden, Demokratie und menschlicher Ent
wicklung; 

4. fordert die Unterzeichner des Abkommens von 
Chapultepec auf, noch nicht verwirklichte Verpflichtungen 
gemäß dem Abkommen rasch umzusetzen, um die Friedens
konsolidierung in EI Salvador voll und ganz zu gewähr
leisten und so die internationale Gemeinschaft zu ennutigen, 
mehr finanzielle Mittel für Projekte von vorrangiger Bedeu
tung für den Wiederaufbau, die Entwicklung und die 
Stärkung demokratischer Einrichtungen in EI Salvador zur 
Verfügung zu stellen; 

5. fordert die Regierung EI Salvadors auf, zu erwägen, 
bei der Durchführung von Projekten im Rahmen des Plans 
für den nationalen Wiederaufbau in den von dem Konflikt 
betroffenen Gebieten nichtstaatlichen Organisationen, die zur 
Erfüllung der Bedürfnisse der Bevölkerung dieser Gebiete 
beigetragen haben, eine größere Rolle einzuräumen, damit 
die Projekte bestandfahiger werden und die zivile Gesell
schaft sich stärker an Entscheidungen beteiligen kann, die 
sich auf ihre Zukunft auswirken; 

6. betont die Bedeutung, die der technischen und finan
ziellen Hilfe von außen bei der Durchführung ergänzender 
Maßnahmen zur Friedenskonsolidierung zukommt; 

7. ersucht den Generalsekretär erneut, die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen und alles zu tun, um materielle und 
finanzielle Ressourcen zu mobilisieren. die dem entsprechen, 
was für den Fortgang der vorrangigen Programme in EI Sal
vadar benötigt wird; 

8. beschließt, den Punkt "Hilfe für den Wiederaufbau 
und die Entwicklung EI Salvadors" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen, und 
ersucht den Generalsekretär, über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/204. Internationale Zusammenarbeit und Unterstüt
zung zur Milderung der Folgen des Krieges in 
Kroatien und zur Erleichterung des Wieder
aulbaus 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 47/166 vom 18. De
zember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des GeneralsekretärslI)(}, in 
dem er eine zusammenfassende Darstellung der humanitären 
Maßnahmen der internationalen Gemeinschaft in Kroatien im 
Rahmen der konsolidierten interinstitutionellen Beitrags
appelle und einen Überblick über die Rolle der interna
tionalen Gemeinschaft beim Wiederaufbau Kroatiens gibt, 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Minister
präsidenten Kroatiens vom 18. Juni 1993 an den Gene
ralsekretärlOl

, 

Kenntnis nehmend von den fortgesetzten Bemühungen der 
Regierung Kroatiens, die Probleme des Wiederaufbaus der 
nationalen Infrastruktur nach dem Krieg und gleichzeitig das 
Problem der Flüchtlinge, Vertriebenen und Kriegsopfer in 
Kroatien zu lösen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der gesamten humanitären 
Maßnahmen der Vereinten Nationen in Kroatien, insbesonde
re der Mitwirkung an konkreten Maßnahmen mit dem Ziel, 
die humanitäre Hilfe in längerfristige Entwicklungsprojekte 
umzuwandeln, 

1. bekräftigt ihren Appell an alle Staaten, regionalen, 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
andere in Betracht kommende Organe, verschiedene Fonnen 
der Zusammenarbeit sowie Sonderhilfe und andere Hilfe 
bereitzustellen, insbesondere in den am schwersten betroffe
nen Gebieten und mit dem Ziel, die Rückkehr der Flücht
linge und Binnenvertriebenen in diese Gebiete zu erleichtern; 

2. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung 
der Gegebenheiten in der Region und in Zusammenarbeit mit 
der Regierung Kroatiens eine Bedarfsermittlung für Normali
sierungs-, Wiederaulbau- und Entwicklungsrnaßnahmen in 
Kroatien durchzuführen und gegebenenfalls einen inter
nationalen Appell zur Finanzierung eines Normalisierungs-, 
Wiederaulbau- und Entwicklungsprogramms zu erlassen; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
umfassenden Bericht über die Durchführung dieser Resolu
tion vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/205. Erschließung der Humanressourcen im Dienste 
der Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 44/213 vom 22. De
zember 1989,45/191 vom 21. Dezember 1990 und 461143 
vom 17. Dezember 1991 über die Erschließung der Human
ressourcen im Dienste der Entwicklung sowie ihrer Resolu
tionen S-18/3 vom 1. Mai 1990 und 451199 vom 21. Dezem
ber 1990, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 401179 vom 17. De
zember 1985 und 44/234 vom 22. Dezember 1989, 

erneut erklärend, daß der Mensch im Mittelpunkt aller 
Entwicklungsaktivitäten steht und daß die Erschließung der 
Humanressourcen ein grundlegendes Mittel zur Verwirkli
chung der Ziele einer bestandfähigen Entwicklung ist, 

in der Erkenntnis, daß das Konzept der Erschließung der 
Humanressourcen sich speziell auf die menschliche Kom-
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ponente der wirtseh' ftlichen, 
aktivitäten bezieht, 

sozialen und Entwicklungs-

betonend, daß die rschließung der Humanressourcen zur 
gesamten menschlic en Entwicklung beitragen und daher 
zum Bestandteil um sender Strategien für die menschliche 
Entwicklung gemac t werden sol1te, bei denen geschlechts
bezogene Gesichts unkte sowie die Bedürfnisse al1er 
Menschen, insbeso dere die Bedürfnisse von Frauen, 
berücksichtigt werd n, 

nachdrücklich rauf hinweisend, daß ausreichende 
Ressourcen erforderl eh sind, um die Kapazität der Regierun
gen der Entwicklun länder zu verbessern, die Erschließung 
der Humanressoure n bei der Verfolgung ihrer nationalen 
Entwicklungsprogr me, -pläne und -strategien zu fördern, 

sowie nachdrückl h darauf hinweisend, daß die Regie
rungen der Entwickl ngsländer die Hauptverantwortung für 
die Ausarbeitung un Durchführung geeigneter Politiken für 
die Erschließung ihr r Humanressourcen tragen, 

in der Erkennmi , daß Stabilisierungs- und Struktur
anpassungsprogram e zwar das Wirtschaftswachstum und 
die wirtschaftliche E twicklung fördern sol1en, daß Bestand
teile solcher Progra me jedoch nachteilige Auswirkungen 
auf die Erschließun der Humanressourcen haben können, 
und daß es ferner e orderlich ist, bei der Ausarbeitung und 
Durchführung diese Programme Maßnahmen zu ergreifen, 
um ihre nachteilige Auswirkungen abzuschwächen, 

ferner naehdrüekl eh darauf hinweisend, daß ein günstiges 
internationales wi haftliches Umfeld von entscheidender 
Bedeutung für die Verbesserung der Erschließung der 
Humanressourcen i Hinblick auf die Förderung des 
Wirtschaftswachstu s und der wirtschaftlichen Entwicklung 
in den Entwicklung ländern ist, 

betonend, wie wi htig die internationale Zusammenarbeit 
bei der Unterstützun der einzelstaatlichen Bemühungen um 
die Erschließung de Humanressoureen in den Entwicklungs
ländern ist und wiche entscheidende Rolle in diesem 
Zusammenhang der ord-Süd-Zusammenarbeit wie auch der 
Süd-Süd-Zusamme beit zukommt, 

sowie betonend, daß die Organe, Organisationen und 
Gremien des Syste s der Vereinten Nationen der Erschlie
ßung der Humanr ssourcen Vorrang einräumen und die 
diesbezüglichen Tät gkeiten in koordinierter und integrierter 
Weise angehen müs eo, 

1. nimmt Kenn nis von dem Bericht des Generalse
kretärs 102; 

2. betont, daß b i der Erschließung der Humanressourcen 
ein wohldurchdach s, integriertes Gesamtkonzept gewählt 
werden soll, das de Bedürfnissen von Frauen wie Männern 
Rechnung trägt un das so wichtige Bereiche umfaßt wie 
Bevölkerung, Gesu dheit, Ernährung, Wasser, Abwasser
beseitigung, Wohnu gswesen, Kommunikation, Bildung und 
Ausbildung sowie issenschaft und Technologie und das die 
Notwendigkeit berü ksichtigt, mehr Arbeitsplätze zu schaffen 
in einem Umfeld, d politische Freiheit, die Mitsprache der 
Bevölkerung, die htung vor den Menschenrechten sowie 
Gerechtigkeit und illigkeit gewährleistet, alles wesentliche 
Voraussetzungen fü eine bessere Befähigung des Menschen 
dafür, sich der Her sforderung der Entwicklung zu stellen; 

3. betont außerdem, daß es erforderlich ist, die um
fassende Mobilisierung und Integration von Frauen bei der 
Ausarbeitung und Durchführung geeigneter einzelstaatlicher 
Politiken zur Förderung der Erschließung der Humanressour
cen zu gewährleisten; 

4. bekräftigt die Wichtigkeit von Frauen und Jugend
lichen bei der Erschließung der Humanressourcen und 
begrüßt in diesem Zusammenhang die für 14. bis 15. Sep
tember 1995 in Beijing angesetzte Vierte Weltfrauenkon
ferenz: Maßnahmen für Gleichstel1ung, Entwicklung und 
Frieden, und den Vorschlag, der auf dem in Limassol 
(Zypern) vom 21. bis 25. Oktober 1993 abgehaltenen Treffen 
der Regierungschefs der Commonwealthländer vorgelegt 
worden war, zu einem noch zu vereinbarenden Zeitpunkt 
einen Weltgipfel über Jugendliche abzuhalten lO

'; 

5. unterstreicht, wie wichtig die internationale Unter
stützung der einzelstaadichen Bemühungen und der Regio
nalprogramme für die Erschließung der Humamessourcen in 
den Entwicklungsländern ist, insbesondere im Bereich des 
Aufbaus einheimischer Kapazitäten, und wie notwendig es 
ist, den Entwicklungsländern für solche Aktivitäten unter 
anderem durch die Verbesserung des internationalen wirt
schaftlichen Umfelds mehr Ressoureen zur Verfügung zu 
stellen; 

6. fordert die Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen auf, auf Ersuchen der 
Entwicklungsländer geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
die im Rahmen ihrer operativen Tätigkeiten gewährte 
Unterstützung nationaler und regionaler Maßnahmen und 
Zielsetzungen im Bereich der Erschließung der Humanres
sourcen zu verstärken, insbesondere durch eine Verbesserung 
der Koordinierung und durch die Entwicklung eines sektor
übergreifenden, integrierten Konzepts; 

7. fordert die zuständigen Gremien auf, sich vor Augen 
zu halten, daß es erforderlich ist, die möglichen negativen 
Auswirkungen abzuschwächen und bei der Konzeption und 
Durchführung von Stabilisierungs- und Strukturanpassungs
programmen in den Entwicklungsländern auch geeignete 
soziale Netze vorzusehen und dabei die Bedürfnisse aller 
Menschen, insbesondere auch die Bedürfnisse von Frauen, 
zu berücksichtigen; 

8. vermerkt die wichtige Rolle, die nichtstaatliche 
Organisationen bei der Erschließung von Humanressourcen 
spielen können; 

9. ersucht den Generalsekretär, die Aktivitäten des 
Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Er
schließung der Humanressourcen auch weiterhin zu über
wachen und diesbezüglich der Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen, insbesondere auch über weitere 
Maßnahmen zur Verbesserung der interinstitutionellen 
Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
in bezug auf die Erschließung der Humanressourcen, 
eingedenk der Definition der Erschließung der Humanres
soureen in den Resolutionen 44/213, 45/191 und 46/143 der 
Generalversammlung; 

10. bittet das System der Vereinten Nationen, die Ent
wicklungsländer auf Antrag dabei zu unterstützen, Kapazität 
aufzubauen, um unter anderem durch geeignete Indikatoren 
die im Rahmen der Erschließung der Humanressourcen 
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gemachten Fortschritte bei der Erfüllung der grundlegenden 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse ihrer 
Bevölkerung zu beurteilen, und ersucht den Generalsekretär, 
in den in Ziffer 9 erbetenen Bericht Informationen über die 
dazu ergriffenen Maßnahmen aufzunehmen; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, bei der 
Ausarbeitung einer Agenda für Entwicklung die wichtige 
Rolle der Erschließung der Humanressourcen zu berück
sichtigen; 

12. beschließt, den Punkt "Erschließung der Humanres
sourcen " in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481206. Verstärkung der intemationalen Zusammen
arbeit und Koordiniemng der Anstrengungen 
zur Untersuchung, Milderung und Minimierung 
der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 45/190 vom 21. De
zember 1990 und 46/150 vom 18. Dezember 1991, 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Wirtschafts- und 
Sozialrats 1990/50 vom 13. Juli 1990, 1991/51 vom 26. Juli 
1991 und 1992/38 vom 30. Juli 1992 sowie Kenntnis 
nehmend von dem Beschluß 1993/232 des Rates vom 
22. Juli 1993, 

Kenntnis nehmend von den Beschlüssen, die von den 
Organen, Organisationen und Programmen des Systems der 
Vereinten Nationen zur Durchführung der Resolutionen 
45/190 und 46/150 der Generalversammlung verabschiedet 
worden sind, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem Beitrag der 
Mitgliedstaaten und der Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen zur Förderung der Zusammenarbeit zur 
Milderung und Minimierung der Folgen der Katastrophe von 
Tschernobyl, von den Tätigkeiten regionaler und sonstiger 
Organisationen, insbesondere der Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften, sowie von bilateralen Tätigkeiten und 
denen des nichtstaatlichen Sektors, 

eingedenk des Kommuniques über das Treffen der Regie
rungen von Belarus, der Russischen Föderation und der 
Ukraine und des Koordinators der Vereinten Nationen für 
die internationale Zusammenarbeit zugunsten von Tscherno
byl, das am 26. Mai 1993 in Minsk stattfandIll., 

in Anerkennung dessen, wie wichtig es ist, auf inter
nationaler Ebene die laufenden einzelstaatlichen Bemü
hungen zu unterstützen, die zur Milderung und Minimierung 
der radiologischen, gesundheitlichen, sozioökonomischen, 
psychologischen und ökologischen Folgen der Katastrophe 
von Tschernobyl unternommen werden, unter Berücksichti
gung der sozialen, wirtschaftlichen und sonstigen Ver
änderungen, die seither in den von der Katastrophe von 
Tschernobyl am meisten betroffenen Ländern stattgefunden 
haben, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Durchführung der Resolution 47/165 der General
versammlung vom 18. Dezember 1992 und von den Schluß-

folgerungen der analytischen Überprüfung aller Tätigkeiten 
der Vereinten Nationen zur Untersuchung, Milderung und 
Minimierung der Folgen der Katastrophe von TschernobyllO'; 

1. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen um 
die Durchführung der Resolutionen der Generalversammlung 
45/190, 461150 und 47/165 fortzusetzen und insbesondere 
auch weiterhin enge Kontakte zur Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften und zu regionalen und anderen in 
Frage kommenden Organisationen zu unterhalten, um bei der 
Durchführung von Programmen und konkreten Projekten 
einen regelmäßigen Austausch von Informationen, Zu
sammenarbeit, Koordinierung und Komplementarität bei den 
multilateralen und bilateralen Bemühungen in diesen Berei
chen zu unterstützen; 

2. bittet den Generalsekretär, die Möglichkeit eines 
weiteren Infonnationsaustauschs zwischen den Vereinten 
Nationen als Katalysator, den bestehenden Koordinierungs
mechanismen und den Mitgliedstaaten über die Tätigkeiten 
in Zusammenhang mit Tschernobyl zu elwägen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
zur Behandlung auf ihrer fünfzigsten Tagung unter einem 
gesonderten Tagesordnungspunkt einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481207. Ansbildungs- und Forschungsinstitut der Ver
einten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/227 vom 8. April 
1993, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs106

, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den Maßnahmen, die 
ergriffen worden sind, um den Prozeß der Umstrukturierung 
des Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten 
Nationen abzuschließen, namentlich der Erlaß der Schulden 
als Gegenleistung für die Übertragung des Gebäudes des 
Instituts in New York, die Verlegung des Institutssitzes von 
New York nach Genf, die Ausarbeitung von Programmen 
mit dem Schwerpunkt auf Ausbildungsprogrammen und auf 
ausbildungsbezogenen Forschungstätigkeiten sowie letzt
endlich die Einführung strenger Kriterien für Verwaltung 
und Finanzverwaltung, 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Relevanz der in· 
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen wahrgenom
menen interdisziplinären Ausbildungsaufgaben, der For
schungsaktivitäten und der Forschung im Bereich der 
Ausbildung, deren Ziel darin besteht, die Tätigkeit der 
Vereinten Nationen wirksamer zu gestalten, 

1. bittet die internationale Gemeinschaft, freiwillige 
Beiträge an das umstrukturierte Ausbildungs- und For
schungsinstitut der Vereinten Nationen zu leisten, um sein 
Bestehen und die zukünftige Entwicklung seiner Ausbil
dungsprogramme sicherzustellen; 

2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Ziffer 2 der 
Resolution 47/227 der Generalversammlung die 1993 
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getroffenen Maßn weiteren Verbesserung der 
Organisation und Ko rdinierung der Ausbildungsprogramme 
und ausbildungsbez genen Forschungsaktivitäten in New 
York zu überprüfe und im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen eine ents rechende logistische und verwaltungs
technische Unterstüt ung zu gewähren; 

3. empfiehlt, daß ie vollzeitig beschäftigten Gaststipen
diaten als Zwischen aßnahme und ohne Auswirkungen auf 
den Haushalt so lan e ihre Tätigkeit fortsetzen und ihren 
Status behalten solle , bis auf Grundlage der Empfehlungen 
des Kuratoriums de Instituts auf seiner Tagung im Juni, 
spätestens jedoch b' s zum 1. Juli 1994, eine endgültige 
diesbezügliche Entsc eidung getroffen wird; 

4. ersucht den eneralsekretär außerdem, im Kontext 
seines Berichts über . e Durchführung dieser Resolution und 
gemäß Versammlun sresolution 47/227 der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung folgendes 
vorzulegen: 

a) Vorschläge f" die Verbesserung der Forschungs
kapazität des System der Vereinten Nationen, einschließlich 
der Möglichkeit ein r Übertragung von nicht ausbildungs
bezogenen Forschu gsaufgaben des Instituts an andere 
geeignete Organe de Vereinten Nationen, etwa die Univer
sität der Vereinten N tionen, und der Möglichkeit, Koopera
tionsbeziehungen mi anderen in Frage kommenden nationa
len und international n Forschungsinstituten zu fördern; 

b) Informationen über die Möglichkeit einer engeren 
Zusammenarbeit zwi ehen dem Institut und anderen qualifi
zierten einzelstaatlic eo und internationalen Institutionen, so 
auch mit dem Int mationalen Ausbildungszentrum der 
Internationalen Arbe tsorganisation in Turin (Italien). 

48/208. Internatio 
und den 
Afghanista 

Die Generalversa 

unter Hinweis au 
zember 1992 über i 
aufbau des kriegsze 

Kenntnis nehmen 
tärs1m, 

feststellend, daß d' 
Afghanistan eine n 
Landes darstellt, 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1994 

le Nothilfe für Frieden, Normalität 
iederaufbau des krieg.zerstörten 

lung, 

ihre Resolution 47/119 vom 18. De
ternationale Nothilfe für den Wieder
törten Afghanistan, 

von dem Bericht des Generalsekre-

Errichtung des Islamischen Staates in 
e Chance für den Wiederaufbau des 

dem Volk Afgha istans Frieden und Wohlstand wün
schend, 

zutiefst besorgt üb r die massive Zerstörung von Sachwer
ten und die schwer Schäden an der wirtschaftlichen und 
sozialen Infrastrukt r Afghanistans nach vierzehn Kriegs
jahren, 

betonend, wie wic tig die Nonnalisierung und der Wieder
aufbau Afghanistan für den Wohlstand seines Volkes sind, 
das in den vierzehn ahren des Krieges und der Zerstörung 

viele Entbehrungen auf sich nehmen mußte und dem 
während des gesamten Konflikts der Weg zur Entwicklung 
verwehrt war, 

in dem Bewußtsein, daß Afghanistan als ein zu den am 
wenigsten entwickelten Ländern zählender und vom Krieg 
heimgesuchter Binnenstaat nach wie vor unter einer äußerst 
kritischen Wirtschaftslage leidet, 

erklärend, daß dringend internationale Maßnahmen einge
leitet werden müssen, um Afghanistan bei der Wieder
herstellung grundlegender Dienste und beim Wiederaufbau 
des Landes behilflich zu sein, 

ihrer Hoffnung Ausdruck gebend, daß die internationale 
Gemeinschaft auf den vom Generalsekretär für den Zeitraum 
Oktober 1993 bis März 1994 erlassenen zusammengefaßten 
Appell um humanitäre Nothilfe für Afghanistan entsprechend 
reagieren wird, 

allen Regierungen dankend, die den afghanisehen Flücht
lingen Hilfe gewährt haben, insbesondere den Regierungen 
Pakistans und der Islamischen Republik Iran, und in An
erkennung der Notwendigkeit internationaler Hilfe für die 
Repatriierung und Neuansiedlung der Flüchtlinge und 
Binnenvertriebenen, 

in Anbetracht der engen Wechselbeziehung, die zwischen 
der Wiederbelebung der Wirtschaft und der Stärkung der 
Fähigkeit Afghanistans besteht, wirksame Schritte in Rich
tung auf diese Ziele und die Gewährleistung von Frieden und 
Normalität im Land zu ergreifen, 

die wichtige Rolle betonend, welche die Vereinten 
Nationen bei der weiteren Festigung von Frieden und 
Stabilität übernehmen können, indem sie den Prozeß der 
nationalen Aussöhnung, des Wiederaufbaus und der Normali
sierung in Afghanistan unterstützen. 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Staaten sowie die 
zwischens~aatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
Schritte zur Deckung des humanitären Bedarfs Afghanistans 
unternommen haben und auch weiterhin unternehmen, und 
mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Generalsekretär und 
seinen Persönlichen Beauftragten, die die entsprechende 
humanitäre Hilfe mobilisiert und ihre Auslieferung koor
diniert haben, 

erfreut über den Aktionsplan vom Oktober 1993 für die 
umgehende Normalisierung, der vom Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen als federführender Stelle in Zu
sammenarbeit mit der Regierung Afghanistans als ein erster 
Schritt zum Wiederaufbau und als Rahmen zur Mobilisie
rung internationaler Hilfe für den Wiederaufbau und die 
Normalisierung des Landes ausgearbeitet worden ist, 

mit Dank für die Hilfe des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das die Repatriierung 
afghaniseher Flüchtlinge aus den Nachbarländern auch 
weiterhin unterstützt. 

1. legt der Regierung Afghanistans nahe, unverzüglich 
Maßnahmen zur weiteren Konsolidierung des politischen 
Prozesses durch nationale Aussöhnung zu ergreifen. um so 
einen Beitrag zur Schaffung einer tragfähigen politischen 
Situation und ausreichender Sicherheit zu leisten, was es 
ermöglichen würde, sobald es die Umstände gestatten, 
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allgemeine, freie und faire Wahlen in dem Land abzuhalten, 
die von den Vereinten Nationen beobachtet werden; 

2. begrüßt mit Genugtuung die Bemühungen, die der 
Generalsekretär unternimmt, um die Aufmerksamkeit der 
internationalen Gemeinschaft auf die akuten Probleme 
Afghanistans zu lenken; 

3. appelliert eindringlich an alle Staaten, Organisationen 
und Programme des Systems der Vereinten Nationen, an die 
Sonderorganisationen und anderen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen sowie an die internationalen 
Finanz- und Entwicklungsinstitionen, vorrangig jede mögli
che finanzielle, technische und materielle Hilfe für die 
Wiederherstellung der grundlegenden Dienste und den 
Wiederaufbau Afghanistans und für die Wiederansiedlung 
der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen bereitzustellen und 
dabei das Bestehen des in Ziffer 6 genannten Nothilfe
Treuhandfonds für Afghanistan zu berücksichtigen; 

4. ersucht den Generalsekretär, 

a) so bald wie möglich eine Sondermission der Vereinten 
Nationen nach Afghanistan zu entsenden, um ein breites 
Spektrum afghaniseher Führer zu konsultieren und ihre 
Auffassungen darüber einzuholen. wie die Vereinten Natio
nen Afghanistan am besten dahei unterstützen können, die 
Aussöhnung und den Wiederaufbau des Landes zu erleich
tern, und dem Generalsekretär ihre Feststellungen, Schlußfol
gerungen und Empfehlungen im Hinblick auf geeignete 
Maßnahmen vorzulegen; 

b) den vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio
nen ausgearbeiteten Aktionsplan für die umgehende Normali
sierung in eine umfassende Strategie für Nonnalisicrung und 
Wiederaufbau umzuwandeln, gestützt auf eine im Land 
durchgeführte Evaluierung der Kriegsschäden und der 
Zerstörungen durch ein Sachverständigenteam; 

c) unter Berücksichtigung der Schlußfolgerungen und der 
Empfehlungen der nach Afghanistan entsandten Sondermis
sion der Vereinten Nationen einen Plan zur Mobilisierung 
finanzieller, technischer und materieller Hilfe aufzustellen, 
der auch die mögliche Einberufung einer Konferenz von 
Geberstaaten und internationalen Finanzinstitutionen vorsieht; 

5. bittet den Generalsekretär, die Gesamtsituation in 
Afghanistan auch weiterhin zu verfolgen und nach Bedarf 
seine Guten Dienste zur Verfügung zu stellen und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu erstatlen; 

6. appelliert an alle Mitgliedstaaten, insbesondere an die 
Geberländer, finanzielle Nothilfe zu gewähren, indem sie 
Beiträge an den im August 1988 geschaffenen Nothilfe
Treuhandfonds für Afghanistan entrichten und auf die 
zusammengefaßten Appelle des Generalsekretärs um humani
täre Nothilfe für Afghanistan reagieren; 

7. bittet die internationalen Finanzinstitutionen sowie die 
Sonderorganisationen. Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen, die besonderen Bedürfnisse 
von Afghanistan gegebenenfalls ihren jeweiligen Leitungs
organen zur Prüfung zu unterbreiten und dem Generalsekre
tär über die Beschlüsse dieser Organe Bericht zu erstatten; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den Stand der 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließt, den Punkt "Internationale Nothilfe für 
Frieden, Normalität und den Wiederaufbau des kriegs
zerstörten Afghanistan" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/209. Operative Entwicklungsaktivitäten: Orfsbüros 
des Entwicklungssyslems der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 34/213 vom 19. De
zember 1979,44/211 vom 22. Dezember 1989,46/182 vom 
19. Dezember 1991 und 47/199 vom 22. Dezember 1992, 

nach Behandlung der Erklärung, die der Untergeneral
sekretär für grundsatzpolitische Koordinierung und bestand
fahige Entwicklung am 9. November 1993 im Namen des 
Generalsekretärs vor dem Zweiten Ausschuß abgegeben 
hatlOS, 

in Bekräftigung dessen, daß die grundlegenrlen Merkmale 
der operativen Aktivitäten des Systems der Vereinten Natio
nen unter anderem ihre Universalität, ihre Frei willigkeit und 
ihr Zuschußcharakter, ihre Neutralität und ihr Multilate
ralismus sein sollten, 

sowie in Bekräftigung der Wichtigkeit, die sie einem 
wirksameren und kohärenteren koordinierten Herangehen des 
Systems der Vereinten Nationen an die Bedürfnisse der 
Empfängerländer, insbesondere vor Ort, beimißt, 

ferner in Bekräftigung dessen, daß die Mandate der 
einzelnen sektoralen und spezialisierten Einheiten, Fonds, 
Programme und Sonderorganisationen der Vereinten Natio
nen unter Berücksichtigung ihres komplementären Charakters 
respektiert und gestärkt werden sollten, 

in Bekräftigung dessen, daß die Hilfeleistung auf einer 
einvernehmlichen Aufgabenteilung zwischen den Finan
zierungsorganisationen unter Koordinierung der jeweiligen 
Regierung beruhen soll, damit die Beiträge dieser Organisa
tionen den Entwicklungsbedürfnissen der Empfangerländer 
entsprechen, 

I. bekräftigt den Grundsatz, daß die vom System der 
Vereinten Nationen gewährte Hilfe mit den innerstaatlichen 
Zielen und Prioritäten der Empfängerländer im Einklang 
stehen soll, daß die Koordinierung der verschiedenen Hilfs
rnaßnahmen auf staatlicher Ebene das Vorrecht der betreffen
den Regierung ist und daß die Gesamtverantwortung und 
Koordinierung der auf Länderebene durchgeführten operati
ven Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten 
Nationen dem residierenden Koordinator obliegt; 

2. genehmigt die Einrichtung von Ortsbüros in Arme
nien, Aserbaidschan, Belarus, Eritrea. Georgien, Kasachstan, 
der Russischen Föderation, der Ukraine und Usbekistan und 
beschließt, daß es sich bei diesen Büros um Ortsbüros des 
Entwicklungssystems der Vereinten Nationen handeln soll; 

3. bekräftigt, daß die Ortsbüros des Entwicklungssystems 
der Vereinten Nationen auf Länderebene von residierenden 
Koordinatoren koordiniert werden und uneingeschränkt den 
Bestimmungen zu entsprechen haben, welche die Generalver
sammlung in bezug auf die organisatorische Struktur, die 
Mandate und die Aufgaben der mit Entwicklungsfragen 
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befaßten Büros des lystems der Vereinten Nationen und in 
bezug auf die Rolle es residierenden Koordinators nieder
gelegt hat, insbesond, re den Bestimmungen in ihren Resolu
tionen 34/213, 46/18~ und 47/199; 

4. betont, daß PIle Ortsbüros uneingeschränkt den 
Bestimmungen ihrerl Resolution 47/199 in bezug auf die 
Rolle und Aufgabe ' des residierenden Koordinators, ins
besondere den Ziffe 38 und 39, zu entsprechen haben, und 
erklärt erneut, daß d r residierende Vertreter des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen im Regelfall als 
residierender Koordi ator benannt wird und daß der residie
rende Koordinator i Einklang mit ihrer Resolution 46/182 
im Regelfall die hum nitäre Hilfe des Systems der Vereinten 
Nationen auf Lände bene koordiniert; 

5. erklärt erneut, daß etwaige Tätigkeiten der ürtsbÜTOs 
im Bereich der Öffe tlichkeitsarbeit mit den einschlägigen 
Bestimmungen der R solutionen der Generalversammlung im 
Einklang stehen s lien, insbesondere ihrer Resolution 
48/44 B vom 10. Oe ember 1993; 

6. bekräftigt au erdem, daß es erforderlich ist, in 
Zusammenarbeit mit den Regierungen der Gaststaaten die 
Anzahl der gemeins genutzten Grundstücke und Gebäude 
so zu erhöhen, daß die Effizienz gesteigert wird, unter 
anderem durch eine Konsolidierung der Verwaltungsinfra
strukturen der betref enden Organisationen, ohne daß dabei 
jedoch höhere Koste für das System der Vereinten Nationen 
oder für die Entwic ungsländer entstehen; 

7. bekräftigt lern r, daß alle ürtsbüros auf einer soliden 
finanziellen Grundla e operieren sollen; 

8. bekräftigt, daß alle Ortsbüros durch freiwillige Beiträ
ge, einschließlich sol her des Gastlandes, zu finanzieren sind 
und daß der ordentl ehe Haushalt der Vereinten Nationen 
eine Finanzquelle f die gegenwärtigen auftragsgemäßen 
Tätigkeiten im Berei h der Öffentlichkeitsarbeit ist; 

9. beschließt, di Situation aller OrtsbÜTOs im Rahmen 
der nächsten dreijäbr . ehen Grundsatzüberprüfung der opera
tiven Entwicklungs tivitäten des Systems der Vereinten 
Nationen mit Hilfe d r für diesen Zweck in ihrer Resolution 
471199 festgelegten erfahren zu überprüfen; 

10. betont, daß ,. eh die Einrichtung von Ortsbüros in 
jedem neuen Aufnah eland auf die diesbezüglichen Bestim
mungen der Resolu ·oDen der Generalversammlung t ein~ 
schließlich der Besti mungen in dieser Resolution, gründen 
muß. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/210, Wirtschaft) ehe Hilfe für Staaten, die von der 
Durchfüh ng der Resolutionen des Sicherheits
rats hetro n sind, mit denen Sanktionen gegen 
die Bunde republik Jugoslawien (Serbien und 
Monteneg ) verhängt wurden 

Die- Generalversa mlung. 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Arükel 25, 48, 
49 und 50 der Chart der Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinw is auf ihre Resolution 47/120 B vom 
20. September 1993 it dem TItel "Agenda für den Frieden" 
und insbesondere de n Abschnitt IV, 

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher
heitsrats 713 (1991) vom 25. September 1991, 724 (1991) 
vom 15. Dezember 1991, 757 (1992) vom 30. Mai 1992, 
787 (1992) vom 16. November 1992 und 820 (1993) vom 
17. April 1993, in denen der Rat beschloß, ein Waffen
embargo für das Hoheitsgebiet der ehemaligen Sozialisti
schen Föderativen Republik Jugoslawien und ein umfassen
des Bündel von Handels- und Wrrtschaftssanktionen gegen 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
zu verhängen. 

Kennmis nehmend von der Resolution 843 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 18. Juni 1993, in welcher der Rat den 
nach seiner Resolution 724 (1991) eingesetzten Ausschuß für 
Jugoslawien mit der Prüfung der Hilfeanträge gemäß Arti
kel 50 der Charta der Vereinten Nationen betraut hat, sowie 
von anderen diesbezüglichen Resolutionen. 

in Würdigung der Bemühungen, die der nach Resolution 
724 (1991) eingesetzte Ausschuß des Sicherheitsrats unter
nommen hat. um die Effizienz seiner Arbeit zu verbessem~ 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die besonderen 
wirtschaftlichen Probleme, mit denen bestimmte Staaten 
konfrontiert sind, insbesondere die an die Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) angrenzenden 
Staaten, die anderen Donauanrainerstaaten und weitere 
Staaten in der Region, die von den nachteiligen Auswir
kungen betroffen sind, die sich aus dem Abbruch ihrer 
Wirtschaftsbeziehungen zur Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) und aus der Unterbrechung der 
traditionellen Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen 
in diesem Teil Europas ergeben, 

Kennmis nehmend von den Informationen der Staaten über 
die von ihnen ergriffenen Maßnahmen zur vollen Anwen
dung der in den einschlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats niedergelegten Sanktionen sowie von den Infonnationen 
über die besonderen wirtschaftlichen Probleme, mit denen sie 
aufgrund der Durchführung dieser Maßnahmen konfrontiert 
sind, 

unter Hinweis auf die Empfehlungen des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolution 724 (1991) in bezug auf die 
Staaten, die aufgrund der Anwendung der Sanktionen gegen 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
gemäß den Resolutionen des Sicherheitsrats 757 (1992), 787 
(1992) und 820 (1993) mit besonderen wirtschaftlichen Pro
blemen konfrontiert sind, 

in Anerkennung dessen, daß die weitere vollständige 
Durchführung der Resolutionen des Sicherheitsrats 713 
(1991), 724 (1991), 757 (1992), 760 (1992) vom 18. Juni 
1992, 787 (1992) und 820 (1993) durch alle Staaten Maß
nahmen zur Gewährleistung der Befolgung der genannten 
und anderer diesbezüglicher Resolutionen fördern wird, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs109

, der gemäß der Mitteilung des Präsidenten des Sicher
heitsratsIlO über die Frage besonderer wirtschaftlicher 
Probleme, die sich für Staaten durch die Verhängung von 
Sanktionen nach Kapitel VII der Charta ergeben, erstellt 
wurde, 

1. spricht den an die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) angrenzenden Staaten, den 
anderen Donauanrainerstaaten und allen weiteren Staaten 
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ihre Anerkennung aus für die von ihnen ergriffenen Maßnah
men zur Befolgung der Resolutionen des Sicherheitsrats 713 
(1991),724 (1991),757 (1992), 760 (1992), 787 (1992) und 
820 (1993) und fordert alle Staaten nachdrücklich auf, diese 
Resolutionen auch weiterhin strengstens zu befolgen; 

2. anerkennt die dringende Notwendigkeit, die Staaten 
bei der Bewältigung der besonderen wirtschaftlichen Proble
me zu unterstützen. die sich aus der Anwendung von 
Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) ergeben, unter anderem durch Prüfung der 
Möglichkeit, Hilfe für die Exportförderung der betroffenen 
Länder und für die Investitionsförderung in diesen Ländern 
zu gewähren; 

3. unterstützt die Empfehlungen des Ausschusses des 
Sicherheitsrats nach Resolution 724 (1991) betreffend 
Jugoslawien, die als Reaktion auf die nach Artikel 50 der 
Charta der Vereinten Nationen beim Sicherheitsrat eingegan
genen Hilfeanträge bestimmter Staaten ausgearbeitet wurden, 
die mit besonderen wirtschaftlichen Problemen konfrontiert 
sind, und in denen der Ausschuß unter anderem 

a) alle Staaten dringend aufrief, den betroffenen Staaten 
sofortige technische, finanzielle und materielle Hilfe zu 
gewähren, um die nachteiligen Auswirkungen der Anwen
dung von Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) gemäß den Resolutionen des 
Sicherheitsrats 757 (1992), 787 (1992) und 820 (1993) durch 
diese Staaten auf ihre Volkswirtschaften abzumildern; 

b) die zuständigen Organe und Sonderorganisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, einschließlich der inter
nationalen Finanzinstitutionen und der regionalen Entwick
lungsbanken, bat zu überlegen, wie ihre Hilfeprogramme und 
-einrichtungen für die betroffenen Staaten von Nutzen sein 
könnten, um ihre besonderen wirtschaftlichen Probleme zu 
mildern, die sich aus der Anwendung der Sanktionen gegen 
die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
gemäß den Resolutionen des Sicherheitsrats 757 (1992), 787 
(1992) und 820 (1993) ergeben; 

4. ruft alle Staaten auf und bittet die zuständigen Organe 
und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Natio
nen, diese Empfehlungen des Ausschusses des Sicherheitsrats 
nach Resolution 724 (1991) umzusetzen; 

5. ersucht den Generalsekretär, von den Staaten und den 
in Betracht kommenden Organen und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen regelmäßig Informationen 
über die Maßnahmen einzuholen, die sie ergriffen haben, um 
die besonderen wirtschaftlichen Probleme der betroffenen 
Staaten zu mildem, und dem Sicherheitsrat darüber Bericht 
zu erstatten sowie der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die Durch
führung dieser Resolution vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/211. Nothilfe für den sozioökonomischen Wieder· 
aufbau Ruandas 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 812 
(1993) vom 12. März 1993 und 846 (1993) vom 22. Juni 
1993 über die Situation in Ruanda, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 872 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 5. Oktober 1993. in welcher der Rat die 
Mitgliedstaaten, die Organisationen der Vereinten Nationen 
und die nichtstaatlichen Organisationen eindringlich bat, 
wirtschaftliche. finanzielle und humanitäre Hilfe zugunsten 
der ruandischen Bevölkerung und des Demokratisierungs
prozesses in Ruanda zu gewähren und diese Hilfe zu 
verstärken, 

mit Befriedigung über die am 4. August 1993 in Aruscha 
(Vereinigte Republik Tansania) erfolgte Unterzeichnung des 
Friedensabkommens zwischen der Regierung Ruandas und 
der Ruandischen Patriotischen FrontBI. die dem bewaffneten 
Konflikt ein Ende gesetzt hat, 

unter Berücksichtigung der ernsten Konsequenzen des 
Zusammenbruchs der Volkswirtschaft und der Zerstörung 
wichtiger sozialer, wirtschaftlicher und administrativer 
Infrastrukturen in den vom Krieg betroffenen Gebieten sowie 
der unumgänglichen Notwendigkeit. die Bedürfnisse der 
Vertriebenen und der Flüchtlinge zu decken, 

unter Berücksichtigung dessen, daß die Durchführung des 
Friedensabkommens von Aruscha günstige Bedingungen flir 
den sozioökonomischen Wiederaufbau Ruandas schaffen 
würde, 

sowie unter Berücksichtigung dessen. daß der Mangel an 
wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen in Ruanda Hilfe 
seitens der internationalen Gemeinschaft erfordert, um die 
Durchflihrung des Friedensabkommens von Aruscha zu er
möglichen, 

in Anbetracht des jüngsten massiven Zustroms von 
Flüchtlingen aus Burundi nach Ruanda, 

1. forden alle Parteien auf. größtmögliche Anstren
gungen zu unternehmen, um die vollständige und effektive 
Umsetzung des Friedensabkommens von Aruscha und der 
Ziele auf dem Gebiet der nationalen Aussöhnung zu errei
chen, um so günstige Bedingungen für den sozioökonomi
sehen Wiederaufbau Ruandas zu schaffen; 

2. spricht allen Staaten, Organisationen der Vereinten 
Nationen und zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen ihren Dank aus für die humanitäre Nothilfe, 
die sie Ruanda seit dem Beginn der Feindseligkeiten geleistet 
hahen; 

3. begrilßt den im April 1993 von der Sekretariats
Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten ausgespro· 
chenen gemeinsamen interinstitutionellen Beitragsappell der 
Vereinten Nationen für Ruanda zugunsten der Vertriebenen 
in Ruanda 112; 

4. forden alle Staaten, Organisationen der Vereinten 
Nationen und zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Orga
nisationen nachdrücklich auf. die wirtschaftliche. finanzielle. 
materielle und technische Hilfe zugunsten Ruandas zu 
verstärken. um den Prozeß des Wiederaufbaus und einer 
nachhaltigen Entwicklung insbesondere durch eine Wieder
belebung der Wirtschaft und den Wiederaufbau und die 
Sanierung verschiedener vom Krieg zerstörter Infrastrukturen 
zu fördern; 

5. bittet alle Staaten, Organisationen der Vereinten 
Nationen und zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen. Ruanda angemessene Unterstützung für die 
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Ansiedlung der Vertriebenen und die Repatriierung der 
Flüchtlinge, für die !Demobilisierung der Soldaten und die 
Reintegration der de obilisierten Soldaten in das Zivilleben, 
für die Räumung v n Minen und für die Vollendung des 
demokratischen Pro esses zu gewähren; 

6. ersucht den eneralsekretär, die Festigung des Frie
dens in Ruanda d h jede erdenkliche Form der Hilfe zu 
unterstützen und de General versammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagu g einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution v rzulegen; 

7. beschließt, de Punkt "Nothilfefürden sozioökonomi
schen Wiederaufba Ruandas" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunund ierzigsten Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

481212. Wirtscb lebe und soziale Auswirkungen der 
israeliscbe Siedlungen aof das palästinensiscbe 
Volk in d m seit 1967 besetzten palästinensi
seben Geb et, einscbließlicb Jerusalems, und auf 
die arahis be Bevölkerung des syriscben Golan 

Die Generalversa mlung, 

unter Hinweis aur ihre Resolution 47/172 vom 22. De
zember 1992, 

Kenntnis nehmen von der Resolution 1993/52 des Wirt
schafts- und Soziair ts vom 29. Juli 1993, 

in Bekräftigung d s Grundsatzes der ständigen Souverä
nität der unter fremd r Besetzung stehenden Völker über ihre 
natürlichen Ressour en, 

geleitet von den rundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen, in Bekr" 'gung der Unzulässigkeit des gewalt
samen Gebietserwe bs und unter Hinweis auf die Resolu
tionen des Sicherh itsrats 242 (1967) vom 22. November 
1967 und 497 (198 ) vom 17. Dezember 1981, 

unter Hinweis a f die Resolution 465 (1980) des Si
cherheitsrats vom 1. März 1980 und die anderen Resolutio
nen, in denen die nwendbarkeit des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1 9 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten 113 auf das besetzte palästinensische Gebiet, 
einschließlich Jerus lems, und andere von Israel seit 1967 
besetzte arabische biete bekräftigt wird, 

im Bewußtsein r schwerwiegenden nachteiligen wirt-
schaftlichen und so ialen Auswirkungen, welche die israeli
schen Siedlungen a f das palästinensische Volk in dem seit 
1967 besetzten p ästinensischen Gebiet, einschließlich 
Jerusalems, und auf ie arabische Bevölkerung des syrischen 
Golan haben, 

begrüßt den in M rid begonnenen Nahost-Friedensprozeß 
und insbesondere di Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen b ffend eine vorläufige Selbstregierung 
samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll durch die 
Regierung des St tes Israel und die Palästinensische 
Befreiungsorganisat on am 13. September 1993 in Washing
ton1l4

, 

I. nimmt Kenn is von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die wirtschaft ichen und sozialen Auswirkungen der 

Errichtung israelischer Siedlungen in dem seit 1967 besetz
ten palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und 
im syrischen Golan lLs

; 

2. erklärt erneut, daß die israelischen Siedlungen in dem 
palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und den 
anderen seit 1967 besetzten arabischen Gebieten rechtswidrig 
sind und ein Hindernis für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung darstellen; 

3. ist sich der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun
gen bewußt, welche die israelischen Siedlungen auf das 
palästinensische Volk in dem von Israel seit 1967 besetzten 
palästinensischen Gebiet, einschließlich J erusa1ems, und auf 
die arabische Bevölkerung des syrischen Golan haben; 

4. bekräftigt außerdem das unveräußerliche Recht des 
palästinensischen Volkes und der Bevölkerung des syrischen 
Golan auf ihre natürlichen und alle sonstigen wirtschaftlichen 
Ressourcen und erachtet alle Verletzungen dieses Rechts als 
illegal; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den Wirtschafts
und Sozialrat einen Bericht über den Stand der Durch
führung dieser Resolution vorzulegen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 

48/213. HUre für das palästinensiscbe Volk 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/170 vom 22. De
zember 1992, 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
samt Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll durch die 
Regierung des Staates Israel und die Palästinensische 
Befreiungsorganisation 114. 

ernsthaft besor,gt über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
und die Beschäftigungsprobleme, mit denen das palästinensi
sehe Volk in dem gesamten besetzten Gebiet konfrontiert ist, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, die wirtschaftliche und 
soziale Infrastruktur des besetzten Gebietes und die Lebens
bedingungen des palästinensischen Volkes zu verbessern, 

im Bewußtsein dessen, daß die Entwicklung unter einem 
Besatzungsregime schwierig ist und daß sie am besten in 
einem Klima des Friedens und der Stabilität gedeiht, 

im Lichte der jüngsten Entwicklungen hinweisend auf die 
großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, 
denen sich das palästinensische Volk und seine Führung 
gegenüberseheo, 

sowie im Bewußtsein der dringenden Notwendigkeit, dem 
palästinensischen Volk unter Berücksichtigung seiner 
Prioritäten internationale Hilfe zu gewähren, 

sowie feststellend, daß das Seminar der Vereinten Nationen 
über Hilfe für das palästinensische Volk vom 26. bis 
29. April 1993 am Amtssitz der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur abgehalten 
wurde, 
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betonend, daß es notwendig ist, daß die Vereinten Natio
nen an dem Prozeß des Aufbaus palästinensischer Institutio
nen voll mitwirken und dem palästinensischen Volk weitrei
chende Unterstützung gewähren, 

mit Genugtuung über die am 1. Oktober 1993 in Washing
ton abgehaltene Konferenz zur Unterstützung des Friedens 
im Nahen Osten und die Einsetzung der hochrangigen 
Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zur Unterstützung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des palästinensi
sehen Volkes, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärsll', 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs; 

2. dankt dem Generalsekretär für die raschen Maß
nahmen und Anstrengungen, die er unternommen hat, um 
dem palästinensischen Volk Hilfe zu gewähren; 

3. dankt außerdem den Mitgliedstaaten, den Organen der 
Vereinten Nationen sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die dem palästinensischen 
Volk Hilfe gewährt haben und dies auch weiterhin tun; . 

4. begrüßt die Ergebnisse der am 1. Oktober 1993 in 
Washington abgehaltenen Konferenz zur Unterstützung des 
Friedens im Nahen Osten; 

5. fordert die Mitgliedstaaten, die internationalen 
Finanzinstitutionen des Systems der Vereinten Nationen, die 
internationalen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen sowie die regionalen und interregionalen 
Organisationen nachdrücklich auf, dem palästinensischen 
Volk in enger Zusammenarbeit mit der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation und über offizielle palästinensisehe 
Institutionen so rasch und großzügig wie möglich wirt
schaftliche und soziale Hilfe zu gewähren, mit dem Ziel, bei 
der Entwicklung des Westjordanlands und Gazas behilflich 
zu sein; 

6. ist der Auffassung, daß die Vereinten Nationen einen 
positiven Beitrag leisten können, wenn sie tatkräftig bei der 
Umsetzung der Grundsatzerklärung der Regelungen betref-

fend eine vorläufige Selbstregierung samt Anhängen und 
Einvernehmlichem Protokoll l behilflich sind; 

7. fordert die in Frage kommenden Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen auf, in Anbe
tracht der dringenden Bedürfnisse des palästinensisehen 
Volkes ihre Unterstützung zu verstärken und durch einen 
geeigneten Mechanismus unter der Schirmherrschaft des 
Generalsekretärs die Koordination zu verbesser;,; 

8. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre 
Märkte für Ausfuhren aus dem Westjordanland und Gaza zu 
den günstigsten Bedingungen im Einklang mit den ent
sprechenden Handelsvorschriften zu öffnen; 

9. schlägt vor, im Licht der neuen Entwicklungen 
1993/94 unter der Schirmherrschaft der zuständigen Stelle in 
den Vereinten Nationen ein Seminar über die Bedürfnisse 
der Palästinenser auf dem Gebiet des Handels und der 
Investitionen zu veranstalten; 

10. ersucht den Generalsekretär, für die Koordinierung der 
Maßnahmen zu sorgen, die das System der Vereinten 
Nationen unternimmt, um den Bedürfnissen des palästinensi
sehen Volkes in angemessener Weise nachzukommen, und 
finanzielle, technische, wirtschaftliche und sonstige Hilfe zu 
mobilisieren; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
den Wirtschafts- und Sozialrat einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der die folgen
den Informationen enthält: 

a) eine Evaluierung der Hilfe, die das palästinensische 
Volk taL,ächlich erhalten hat; 

b) eine Evaluierung der Bedürfnisse, die bislang noch 
nicht gedeckt worden sind, und konkrete Vorschläge, wie 
diesen wirksam entsprochen werden kann; 

12. beschließt, den Punkt "Hilfe für das palästinensische 
Volk" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzig
sten Tagung aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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48/89. Stand der Internationalen Konvention über die 
Bekämpfu g und Bestrafung des Verbrechens 

vom 14. Dezember 1990, 46/84 vom 16. Dezember 1991 
und 47/81 vom 16. Dezember 1992, 

der Apa eid 

Die Generalvers 

unter Hinweis au ihre Resolutionen 411103 vom 4. De
zember 1986, 42/5 vom 30. November 1987, 43/97 vom 
8. Dezember 1988, 44/69 vom 8. Dezember 1989, 45/90 

eingedenk dessen, daß die Internationale Konvention über 
die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der 
Apartheid' einen bedeutenden völkerrechtlichen Vertrag auf 
dem Gebiet der Menschenrechte darstellt und zur Ver
wirklichung der Ideale der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte' beiträgt, 
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in Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß die Apartheid ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist und einer völligen 
Negation der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen gleichkommt und daß sie eine grobe Verletzung 
der Menschenrechte darstellt, die den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit ernstlich bedroht, 

unter Verurteilung des verabscheuungswürdigen Apart
heidsystems. wo auch immer es besteht, sowie der damit 
einhergehenden Unterdrückung, 

überzeugt, daß die Ratifikation der Konvention bezie
hungsweise der Beitritt zu ihr auf weltweiter Ebene sowie 
die unverzügliche Durchführung ihrer Bestimmungen zur 
restlosen Beseitigung des Verbrechens der Apartheid bei
tragen werden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs'; 

2. lobt alle Vertragsstaaten der Internationalen Kon
vention über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbre
chens der Apartheid, die ihre Berichte nach Artikel VII der 
Konvention vorgelegt haben; 

3. appellien an alle Staaten, Organe der Vereinten 
Nationen, Sonderorganisationen sowie internationalen und 
nationalen nichtstaatlichen Organisationen, verstärkt tätig zu 
werden, um durch die Anprangerung des Verbrechens der 
Apartheid die Öffentlichkeit stärker für diese Frage zu sen
sibilisieren; 

4. unterstreicht die Wichtigkeit der weltweiten Ratifi
kation der Konvention, durch die ein effektiver Beitrag zur 
Verwirklichung der Ideale der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und anderer Menschenrechtsinstrumente 
geleistet würde; 

5. appellien erneut an die Staaten, die Konvention ohne 
weitere Verzögerung zu ratifizieren beziehungsweise ihr 
beizutreten, soweit sie dies noch nicht getan haben; 

6. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen zu 
verstärken, um über geeignete Kanäle Informationen über die 
Konvention und ihre Durchführung zu verbreiten, mit dem 
Ziel, zu weiteren Ratifikationen der Konvention beziehungs
weise Beitritten zu derselben beizutragen; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen 
nächsten Jahresbericht nach Resolution 3380 (XXX) der 
Generalversammlung vom 10. November 1975 einen beson
deren Abschnitt über die Durchführung der Konvention 
aufzunehmen. 

84. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/90. Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu den 
Berichten des Ausschusses für die Beseitigung der Rassen
diskriminierung und auf ihre Resolutionen über den Stand 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von RassendiskriminierungS, 

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung des Überein
kommens, bei dem es sich um das unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen verabschiedete Menschen
rechtsinstrument handelt, das von den meisten Staaten 
angenommen worden ist, 

im Bewußtsein der Bedeutung der Beiträge, die der 
Ausschuß zu den Bemühungen der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung von Rassismus und allen anderen Formen der 
Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Ab
stammung oder der nationalen oder ethnischen Herkunft 
geleistet hat, 

unler nochmaligem Hinweis auf die Notwendigkeit eines 
verstärkten Kampfes um die Beseitigung von Rassismus und 
der Rassendiskriminierung in aller Welt, insbesondere ihrer 
brutalsten Formen, 

mit dem nachdrücklichen Hinweis auf die Verpflichtung 
aller Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch den Erlaß 
von Rechtsvorschriften sowie durch gerichtliche und sonstige 
Maßnahmen die uneingeschränkte Durchführung des Über
einkommens sicherzustellen, 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien6

, die von der Weltkonferenz über Menschenrechte am 
25. Juni 1993 verabschiedet wurden, insbesondere des Ab
schnitts II.B über Gleichberechtigung, Würde und Toleranz, 

mit der Aufforderung an die Vertragsstaaten, dem General
sekretär umgehend schriftlich ihre Zustimmung zu der 
Änderung' des Übereinkommens betreffend die Finanzie
rung des Ausschusses zu notifizieren, die auf de~. vierzehnten 
Tagung der Vertragsstaaten des Internationalen Ubereinkom
mens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
am 15. Januar 1992 beschlossen und von der Generalver
sanunlung in ihrer Resolution 47/111 vom 16. Dezember 
1992 befürwortet wurde, 

mit Genugtuung über die Bemühungen des Generalsekre
tärs, finanzielle Zwischenregelungen zur Bestreitung der vom 
Ausschuß getätigten Ausgaben zu treffen, 

betonend, wie wichtig es ist, daß der Ausschuß reibungslos 
funktionieren kann und über alle Einrichtungen verfügt, die 
zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufgaben nach dem 
Übereinkommen erforderlich sind, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die finanzielle Lage des Ausschusses', 

1. spricht dem Ausschuß für die Beseitigung der Rassen
diskriminierung ihre Anerkennung aus für seine Arbeit im 
Zusammenhang mit der Durchführung des Übereinkommens 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und 
des Aktionsprogramms für die Zweite Dekade zur Be
kämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung9 sowie 
für seinen Beitrag zur Vorbereitung der Dritten Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung; 

2. begrüßt die innovativen Verfahren, die der Ausschuß 
eingeführt hat, um die Durchführung des Übereinkommens 
in Staaten zu prüfen, deren Berichte überfällig sind, und um 
abschließende Bemerkungen zu den Berichten der Vertrags
staaten zu fonnulieren; 

3. nimmt Kenntnis von den allgemeinen Empfehlungen 
des AusschussesI", die die Verpflichtungen der Vertrags-
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staaten in bezug aUf~' Ubereinkommen, insbesondere die 
Allgemeine Empfehlu g xn (42) betreffend Nachfolgestaa
ten und die Allge eine Erklärung XV (42) betreffend 
Artikel 4 des Überein mmens, konkretisieren; 

4. ermutigt den A~sschuß, auch weiterhin Anstrengungen 
zu unternehmen, um! seinen Beitrag auf dem Gebiet der 
Verhütung der Rassemjiskriminierung zu verstärken, nament
lieh was die Frühwar~ung und dringende Verfahren betrifft; 

5. bringt ihre tiele Besorgnis zum Ausdruck über die 
Tatsache, daß eine R ihe von Vertragsstaaten des Überein
kommens ihre finan iellen Verpflichtungen noch immer 
nicht erfüllt haben, wi aus dem Bericht des Generalsekretärs 
hervorgeht; 

6. ist sich auch iterhin voll bewußt, daß diese Situa-
tion zu einer weitere Verzögerung bei der Erfüllung der 
Sachaufgaben des A schusses nach dem Übereinkommen 
führen kann; 

7. nimmt mit Gen gtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Ausschusses über sei e zweiundvierzigste und dreiundvier
zigste Tagung l1

; 

8. bittet die Vertr gsstaaten nachdrücklich, ihre internen 
Verfahren zur Ratifi ation der Änderung betreffend die 
Finanzierung des Au schusses zu beschleunigen; 

9. ersucht den 
reichende finanzielle 
men zu treffen, dami 

eneralsekretär, auch weiterhin aus
orkehrungen und geeignete Maßnah
der Ausschuß funktionsfähig bleibt; 

agsstaaten auf, ihre Verpflichtungen 
nach Artikel 9 Absa 1 des Übereinkommens zu erfüllen 
und ihre periodischen Berichte über die zur Anwendung des 
Übereinkommens g troffenen Maßnahmen rechtzeitig 
vorzulegen sowie i ausstehenden Beiträge und möglichst 
ihre Beiträge für 199 vor dem I. Februar 1994 zu entrich
ten, damit der Aussc uß regelmäßig tagen kann; 

11. appelliert hdrUcklich an alle Vertragsstaaten, 
insbesondere soweit sie sich mit ihren Zahlungen im 
Rückstand befinden, . ren finanziellen Verpflichtungen nach 
Artikel 8 Absatz 6 d s Übereinkommens nachzukommen; 

12. ersucht den neralsekretär außerdem, diejenigen 
Vertragsstaaten, die s eh mit ihren Zahlungen im Rückstand 
befinden, zu bitten, iese Beträge zu entrichten, und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu e statten; 

13. beschließt, au ihrer neunundvierzigsten Tagung unter 
dem Punkt "Beseiti ung von Rassismus und Rassendis
kriminierung" den ericht des Generalsekretärs über die 
finanzielle Lage des Ausschusses sowie den Bericht des 
Ausschusses zu beh deIn. 

84. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/91. Dritte Dek de zur Bekämpfung von Rassismus 
und Rasse diskriminierung 

Die Generalversa mlung, 

in Bekräftigung ih s in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Ziels, ein internationale Zusammenarbeit herbei· 
zuführen, um intern tionale Probleme wirtschaftlicher, so-

zialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für 
alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder 
Religion, zu fördern und zu festigen, 

sowie in Bekräftig ung ihrer festen Entschlossenheit und 
ihres Willens. den Rassismus in allen seinen Fonnen. die 
Rassendiskriminierung und die Apartheid vollständig und 
bedingungslos zu beseitigen, 

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte3

, das Internationale Übereinkommen zur Beseiti
gung jeder Fonn von Rassendiskriminierung5

, die Inter
nationale Konvention über die Bekämpfung und Bestrafung 
des Verbrechens der Apartheid' und das von der Organisa
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur am 14. Dezember 1960 verabschiedete Überein
kommen gegen Diskriminierung im Unterrichtswesenl2

, 

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis der bei den Weltkon
ferenzen zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung, die 1978 und 1983 in Genfabgehalten wurden, 

mit Genugtuung über das Ergehnis der Weltkonferenz über 
Menschenrechte und insbesondere über die Aufmerksamkeit, 
die in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien' 
der Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz 
gewidmet wird, 

sowie mit Genugtuung über den am 28. Juli 1993 gefaßten 
Beschluß 1993/258 des Wirtschafts- und SozialraIS, einen 
Sonderberichterstatter für heutige Formen des Rassismus, der 
Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit 
zusammenhängender Intoleranz zu ernennen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 38/14 vom 22. Novem
ber 1983, deren Anlage das Aktionsprogramm für die Zweite 
Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung enthält, 

mit großer Besorgnis feststellend, daß die wichtigsten 
Ziele der beiden Dekaden zur Bekämpfung von Rassismus 
und Rassendiskriminierung trotz der Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft nicht erreicht worden sind und 
daß Millionen Menschen selbst heute noch Opfer verschiede
ner Formen von Rassismus, Rassendiskriminierung und 
Apartheid sind, 

zutiefst besorgt über die gegenwärtige Tendenz dahin 
gehend, daß der Rassismus die Gestalt diskriminierender 
Maßnahmen annimmt, die auf der Kultur, der Nationalität, 
der Religion oder der Sprache beruhen, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolutio'n 47n7 vom 
16. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär" 
im Rahmen der Durchführung des Aktionsprogramms für die 
Zweite Dekade vorgelegt hat, 

fest überzeugt von der Notwendigkeit, auf nationaler und 
internationaler Ebene wirksamere und nachhaltigere Maßnah
men zur Beseitigung aller Formen von Rassismus und 
Rassendiskriminierung zu ergreifen, 

erfreut über den Vorschlag, eine dritte Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung zu 
verkünden, 
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überzeugt von der Notwendigkeit, den friedlichen Über
gang zu einem demokratischen Südafrika ohne Rassen
schranken sicherzustellen und zu unterstützen, 

anerkennend, wie wichtig es ist, die Rechtsvorschriften 
und die Institutionen der einzelnen Staaten im Hinblick auf 
die Förderung der Rassenhannonie zu stärken, 

im Bewußtsein der Bedeutung und der Größenordnung des 
Phänomens der Wanderarbeiter sowie der Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft um die Verbesserung des 
Schutzes der Menschenrechte der Wanderarbeiter und ihrer 
Familienangehörigen, 

unter Hinweis auf die auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung 
verabschiedete Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehö
rigenl4

, 

in der Erkenntnis, daß autochthone Bevölkerungsgruppen 
mitunter Opfer besonderer Formen des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung sind, 

unter Bekräftigung der Erklärung über Apartheid und 
deren zerstörerische Folgen im südlichen Afrika", die von 
der Generalversammlung auf ihrer sechzehnten Sondertagung 
am 14. Dezember 1989 einstimmig verabschiedet wurde und 
die Leitlinien betreffend die Möglichkeiten zur Beendigung 
der Apartheid enthält, 

1. erklärt erneut, daß a11e Formen von Rassismus und 
Rassendiskriminierung, gleichgültig ob in institutionalisierter 
Form, wie die Apartheid, oder aufgrund einer offiziellen 
Doktrin der rassischen Überlegenheit oder der rassischen 
Abgrenzung, wie die uethnische Säuberung", zu den schwer
wiegendsten Menschenrechtsverletzungen der heutigen Zeit 
gehören und mit allen verfügbaren Mitteln bekämpft werden 
müssen; 

2. beschließt, den 1993 beginnenden Zehnjahreszeitraum 
zur Dritten Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung zu proklamieren und das für die 
Dritte Dekade vorgeschlagene Aktionsprogramm in der 
Anlage zu dieser Resolution zu verabschieden; 

3. fordert die Regierungen auf, mit dem Sonderbericht
erstatter für heutige Formen des Rassismus, der Rassendis
kriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusam
menhängender Intoleranz zusammenzuarbeiten, um ihm die 
Erfüllung seines Auftrags zu ermöglichen; 

4. billet aUe Regierungen nachdrücklich, alle erforderli
chen Maßnahmen zur Bekämpfung neuer Formen des 
Rassismus zu ergreifen, indem sie insbesondere ihre Metho
den zu deren Bekämpfung laufend anpassen, besonders auf 
den Gebieten der Gesetzgebung, der Verwaltung, der 
Bildung und der Information; 

5. beschließt, daß die internationale Gemeinschaft im 
allgemeinen und die Vereinten Nationen im besonderen 
Programmen zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendis
kriminierung und Apartheid auch weiterhin höchste Priorität 
einräumen und sich während der Dritten Dekade verstärkt 
darum bemühen sollen, den Opfern des Rassismus und aUer 
Formen der Rassendiskriminierung und der Apartheid Unter
stützung und Soforthilfe zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Lage der Wan
derarbeiter und ihrer Familienangehörigen auch künftig 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und in seine Berichte 
regelmäßig vollständige Informationen über Wanderarbeiter 
aufzunehmen; 

7. fordert aUe Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang die 
Unterzeichnung und Ratifikation der Internationalen Kon
vention zum Schutz der Rechte aUer Wanderarbeitnehmer 
und ihrer Familienangehörigen beziehungsweise den Beitritt 
zu der Konvention zu erwägen, damit sie in Kraft treten 
kann; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, seine Unter
suchung über die Auswirkungen der Rassendiskriminierung 
in den Bereichen Erziehung, Ausbildung und Beschäftigung 
auf die Kinder von Minderheiten, insbesondere von Wander
arbeitern, fortzusetzen und unter anderem konkrete Empfeh
lungen für Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen 
dieser Diskriminierung vorzulegen; 

9. bittet nachdrücklich den Generalsekretär, die Organe 
der Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen, aUe 
Regierungen, zwischenstaatlichen Organisationen und 
zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, bei der Durch
führung des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade der 
Lage der autochthonen Bevölkerungsgruppen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

10. ersucht den Generalsekretär ferner, den Entwurf der 
Musterrechtsvorschriften, von denen sich die Regierungen 
beim Erlaß weiterer Rechtsvorschriften gegen Rassendis
kriminierung leiten lassen können, unter Berücksichtigung 
der von den Mitgliedern des Ausschusses für die Beseitigung 
der Rassendiskriminierung auf dessen vierzigster und 
einund vierzigster Tagung abgegebenen SteUungnahmen zu 
überarbeiten und fertigzustellen und den Text so bald wie 
möglich zu veröffentlichen und zur Verteilung zu bringen; 

11. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur erneut, die Ausarbeitung 
von Unterrichtsmaterial und Lehrmitteln zur Förderung von 
Unterrichts-, Ausbildungs- und Bildungsaktivitäten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte und gegen Rassismus und 
Rassendiskriminierung zu beschleunigen und dabei besonde
res Gewicht auf den Grund- und Sekundarschulunterricht zu 
legen; 

12. vertritt die Auffassung, daß zur Verwirklichung der 
Ziele der Dritten Dekade alle Teile des Aktionsprogramms 
für die Dritte Dekade mit der gleichen Aufmerksamkeit 
behandelt werden sollen; 

13. bedauert es, daß einige der für die Zweite Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung 
geplanten Aktivitäten wegen unzureichender Ressourcen 
nicht durchgeführt worden sind; 

14. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 
während des Zweijahreszeitraums 1994-1995 die für die 
Durchführung der Aktivitäten der Dritten Dekade erforderli
chen Finanzmittel zur Verfügung gesteUt werden; 

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, denjenigen 
Aktivitäten des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung den 
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höchsten Vorrang ein uräumen, die darauf ausgerichtet sind, 
den Übergang von de Apartheid zu einer Gesellschaft ohne 
Rassenschranken in üdafrika zu verfolgen; 

16. ersucht den G neralsekretär ferner, dem Wirtschafts
und Sozi.lrat jedes J hr einen detaillierten Bericht über alle 
Aktivitäten der Org ne der Vereinten Nationen und der 
Sonderorganisatione vorzulegen, der eine Analyse der ihnen 
zugeleiteten Informat O!len über die Aktivitäten zur Bekämp
fung des Rassismus nd der Rassendiskriminierung enthält; 

17. bittet den Ge 
Vorschläge vorzuleg 
für die Dritte Dekad 

alsekretär, der Generalversammlung 
, mit dem Ziel, das Aktionsprogramm 
erforderlichenfalls zu ergänzen; 

18. bittet alle Reg' rungen, die Organe der Vereinten Na
tionen, die Sondero ganisationen und anderen zwischen
staatlichen Organisat" nen sowie interessierte nichtstaatliche 
Organisationen mit onsultativstatus beim Wirtschafts- und 
Sozialrat, sich voll der Dritten Dekade zu beteiligen; 

19. bittet alle R gierungen, zwischenstaatlichen und 
nichtstaatIichen Orga isationen und Einzelpersonen, die dazu 
in der Lage sind, gro zügige Beiträge zu dem Treuhandfonds 
für das Programm d Dekade zur Bekämpfung von Rassise 
mus und Rassendis iminierung zu leisten, und ersucht zu 
diesem Zweck den Generalsekretär, auch weiterhin ent
sprechende Kontak aufzunehmen und Initiativen zu 
ergreifen; 

20. beschließt, de Punkt "Beseitigung von Rassismus und 
Rassendiskriminieru g" auf ihrer Tagesordnung zu belassen 
und auf ihrer neun ndvierzigsten Tagung mit höchstem 
Vorrang zu behandel . 

ANLAGE 

84. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Aktionsprogr mm für die Dritte Dekade zur 
Bekämpfun von Rassismus und Rassen

disk inierung (1993-2003) 

EINFÜHRUNG 

1. Die Gesamt- u d Einzelziele der Dritten Dekade zur 
Bekämpfung von R sismus und Rassendiskriminierung sind 
jene, die die General ersammlung in Ziffer 8 der Anlage zu 
ihrer Resolution 305 (XXV1II) vom 2. November 1973 für 
die erste Dekade ve bschiedet hat: 

"Die Dekade ve olgt letztlich die folgenden Ziele: die 
Menschenrechte nd Grundfreiheiten für alle, ohne 
irgendeinen Unte schied nach Rasse, Hautfarbe, Ab
stammung oder tionaler oder ethnischer Herkunft zu 
fördern, insbesond re durch die Beseitigung von rassischen 
Vorurteilen, Rassi mus und Rassendiskriminierung; der 
Verbreitung rassi ischer Politiken Einhalt zu gebieten, 
fortbestehende ras istische Politiken abzuschaffen und der 
Entstehung von llianzen. die auf dem gemeinsamen 
Eintreten für R sismus und Rassendiskriminierung 
beruhen, entgegen uwirken; allen Politiken und Praktiken 
Widerstand entg genzusetzen, die zur Stärkung der 
rassistischen Reg" e führen und zur Auftechterhaltung 
von Rassismus u Rassendiskriminierung beitragen; die 
irrigen und irrati nalen Überzeugungen, Politiken und 

Praktiken, die zu Rassismus und Rassendiskriminierung 
beitragen. aufzuzeigen. auszusondern und zu verwerfen; 
und den rassistischen Regimen ein Ende zu setzen." 

2. Bei der Aufstellung der vorgeschlagenen Bestandteile 
des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade wurde berück
sichtigt, daß die derzeitigen weltwirtschaftlichen Bedingun
gen viele Mitgliedstaaten zu Haushaltseinschränkungen ver
anlaßt haben, was wiederum Zurückhaltung bei der Anzahl 
und der Ausgestaltung der Aktionsprogramme erfordert, die 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt in Erwägung gezogen werden 
können. Der Generalsekretär hat außerdem die entsprechen
den Vorschläge berücksichtigt, die der Ausschuß für die 
Beseitigung der Rassendiskriminierung auf seiner einundvier
zigsten Tagung vorgelegt hat. Es wurde vorgeschlagen, die 
nachstehend aufgeführten Bestandteile des Programms als 
wesentlich zu betrachten, falls die für ihre Umsetzung 
erforderlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 

MASSNAHMEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG EINES FRIEDLICHEN 
ÜBERGANGS VON DER APARTHEID ZU EINEM DEMOKRATI
SCHEN REGIME OHNE RASSENSCHRANKEN IN SÜDAFRIKA 

3. Seit einiger Zeit lassen sich in Südafrika Zeichen des 
Wandels beobachten, namentlich die Abschaffung solcher 
gesetzlicher Grundpfeiler der Apartheid wie des Group 
Areas Act, des Land Areas Act und des Population Registra
tion Act. Obschon Grund zu der Hoffnung besteht, daß 
Südafrika dabei ist, sich wieder in die internationale Gemein
schaft zu integrieren, könnte sich die Übergangsperiode als 
schwierig und gefahrlich erweisen. Erbitterte politische 
Rivalität zwischen politischen Parteien und ethnischen 
Gruppen hat tatsächlich bereits zu Blutvergießen geführt. 

4. Die Generalversammlung und der Sicherheitsrat sollten 
daher gegenüber Südafrika auch weiterhin ständig wachsam 
bleiben, bis in diesem Land ein demokratisches Regime 
eingesetzt worden ist. Diese beiden Organe könnten darüber 
hinaus auch die Schaffung eines Mechanismus in Erwägung 
ziehen, der die betreffenden Parteien beraten und unter
stützen könnte, um der Apartheid nicht nur gesetzlich, 
sondern auch tatsächlich ein Ende zu setzen. Es sollte auf 
die Resolution 765 (1992) des Sicherheitsrats vom 16. Juli 
1992 verwiesen werden, in der die südafrikanischen Behör
den nachdrücklich aufgefordert wurden, der Gewalt wirksam 
ein Ende zu setzen und die dafür Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen. 

5. Die Generalversammlung wird auch weiterhin die 
diesbezügliche Arbeit prüfen, die von den zur Bekämpfung 
der Apartheid geschaffenen Organen der Vereinten Nationen 
geleistet wird, nämlich vom SonderausschuB gegen Apart
heid, der Gruppe der Drei und von der Ad-hoc-Arbeits
gruppe von Sachverständigen für das südliche Afrika. 

MASSNAHMEN ZUR BESEITIGUNG DER KULTURELLEN, 
WIRTSCHAfTLICHEN UND SOZIALEN UNTERSCHIEDE, 

WELCHE DIE HINTERLASSENSCHAfT DER APARTHEID SIND 

6. Es bedarf entsprechender Maßnahmen, um die Folgen 
der Apartheid in Südafrika zu beheben, da im Zuge der 
Apartheidpolitik die Macht des Staates benutzt wurde, um 
die Ungleichheiten zwischen den Rassengruppen zu ver
größern. Das Wissen und die Erfahrungen der Menschen
rechtsorgane, die sich mit Fragen der Rassendiskriminierung 
befassen, könnten für die Förderung der Gleichheit höchst 
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nützlich sein. Der Unterstützung der Opfer der politischen 
Antagonismen, die die Folge des Abbaus der Apartheid sind, 
muß ebenfalls höchste Aufmerksamkeit gewidmet werden, 
und die internationale Solidarität zu ihren Gunsten sollte 
verstärkt werden. 

7. Das Zentrum für Menschenrechte soll Südafrika wäh
rend und nach der Übergangszeit technische Hilfe auf dem 
Gebiet der Menschenrechte gewähren. In Zusammenarbeit 
mit den entsprechenden Sonderorganisationen und Einheiten 
des Sekretariats der Vereinten Nationen soll ein Zyklus von 
Seminaren zur Unterstützung der Herbeiführung einer egali
tären Gesellschaft geplant werden, der unter anderem 
folgende Seminare beinhalten könnte: 

a) ein Seminar über Maßnahmen zugunsten der benach
teiligten Gruppen in der südafrikanischen Gesellschaft auf 
kulturellem, wirtschaftlichem und sozialem Gebiet ("positive 
Diskriminierung"); 

b) ein Seminar über die Auswirkungen der Rassendis
kriminierung auf die Gesundheit der Mitglieder der benach
teiligten Gruppen; 

c) Ausbildungskurse auf dem Gebiet der Menschenrechte 
für Angehörige der Polizei, der Armee und des Richterstands 
in Südafrika. 

8. Außerdem könnte die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur in Zu
sammenarbeit mit der demokratisch gewählten Regierung 
Südafrikas ein Projekt zur vollständigen Überprüfung des 
südafrikanischen Bildungssystems durchführen, um alle 
rassistischen Methoden und Bezeichnungen zu eliminieren. 

MASSNAHMEN AUF INTERNATIONALER EBENE 

9. Während der Erörterungen über die Zweite Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung auf 
der Arbeitstagung des Wirtschafts- und Sozialrats im Jahr 
1992 äußerten viele Delegationen ihre Besorgnis über neue 
Ausdrucksfonnen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, 
der Intoleranz und der Fremdenfeindlichkeit in verschiedenen 
Teilen der Welt. Betroffen sind davon insbesondere Min
derheiten, ethnische Gruppen, Wanderarbeiter, autochthone 
Bevölkerungsgruppen, Nomaden, Einwanderer und Flücht
linge. 

10. Den größten Beitrag zur Beseitigung der Rassendis
kriminierung werden die von den Staaten in ihrem eigenen 
Hoheitsgebiet getroffenen Maßnahmen leisten. Die inter
nationalen Maßnahmen, die im Rahmen eines Programms für 
die Dritte Dekade getroffen werden, sollen daher darauf 
ausgerichtet sein, den Staaten ein wirksames Vorgehen zu 
erleichtern. Das Internationale Übereinkommen zur Beseiti
gung jeder Form von RassendiskriminierungS hat für die 
Staaten Normen festgelegt, und es soll alles getan werden, 
um sicherzustellen, daß diese Normen universell akzeptiert 
und angewandt werden. 

11. Die Generalversammlung soll wirksamere Maßnahmen 
erwägen, um sicherzustellen, daß alle Vertragsstaaten des 
Internationalen Übereinkommens zur Beseitigungjeder Form 
von Rassendiskriminierung ihren Verpflichtungen im Hin
blick auf die Erstellung von Berichten und auf finanziellem 
Gebiet nachkommen. Einzelstaatliche Maßnahmen gegen 

Rassismus und Rassendiskriminierung sollen überwacht und 
verbessert werden, indem ein sachverständiges Mitglied des 
Ausschusses für die Beseitigung der Rassendiskriminierung 
gebeten wird, einen Bericht über die Hindernisse zu er
stellen, die sich der wirksamen Anwendung des Übereinkom
mens durch die Vertragsstaaten entgegenstellen, samt Vor
schlägen für Abhilfemaßnahmen . 

12. Die Generalversammlung ersucht den Generalsekretär, 
für die Durchführung regionaler Workshops und Seminare 
Sorge zu tragen. Ein aus Mitgliedern des Ausschusses 
gebildetes Team soll gebeten werden, diese Tagungen zu 
beobachten. Folgende Themen werden für diese Seminare 
vorgeschlagen: 

a) ein Seminar zur Bewertung der bei der Anwendung 
des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Fonn von Rassendiskriminierung gesammelten Erfahrungen. 
Das Seminar würde auch die Effizienz der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und der Rechtsmittelverfahren bewerten, 
die Opfern von Rassismus zur Verfügung stehen; 

b) ein Seminar über die Beseitigung der Anstiftung zu 
Rassenhaß und Rassendiskriminierung, einschließlich des 
Verbots von Propagandaaktivitäten und daran beteiligten 
Organisationen; 

c) ein Seminar über das Recht auf gleiche Behandlung 
vor den Gerichten und anderen Einrichtungen der Justiz, 
einschließlich des Anspruchs auf Wiedergutmachung der 
infolge von Diskriminierung erlittenen Schäden; 

d) ein Seminar über die Übertragung der rassischen 
Ungleichheit von einer Generation auf die nächste, unter 
besonderer Berücksichtigung der Kinder von Wanderarbei
tern und des Auftretens neuer Formen der Rassentrennung; 

e) ein Seminar über Einwanderung und Rassismus; 

f) ein Seminar über die internationale Zusammenarbeit 
bei der Beseitigung der Rassendiskriminierung, namentlich 
die Zusarnrnenarbeit zwischen den Staaten, über den Beitrag 
der nichtstaatlichen Organisationen, nationaler und regionaler 
Institutionen und der Organe der Vereinten Nationen sowie 
über Petitionen an die zur Kontrolle der Vertragseinhaltung 
eingesetzten Organe; 

g) ein Seminar über den Erlaß innerstaatlicher Rechtsvor
schriften zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung, die ethnische Gruppen, Wanderarbeiter und 
Flüchtlinge (in Europa und Nordamerika) betreffen; 

h) ein Seminar über Flüchtlingsströme, die durch 
ethnische Konflikte oder die politische Neugliederung 
multiethnischer Gesellschaften (in Osteuropa, Afrika und 
Asien) hervorgerufen werden, die sich in einem sozio
ökonomischen Umbruch befinden, und die zu Rassismus im 
Gastland bestehende Verbindung; 

i) ein Ausbildungskurs über innerstaatliche Rechtsvor
schriften zum Verbot der Rassendiskriminierung für Staats
angehörige von Ländern, in denen es solche Rechtsvor
schriften gibt beziehungsweise nicht gibt; 

j) Regionalseminare über Nationalismus, völkisches 
Denken und Menschenrechte könnten auch Gelegenheit bie
ten, das Verständnis der Ursachen der ethnischen Konflikte 
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unserer Zeit und insbesondere der sogenannten Politik der 
"ethnischen Säube ng" zu vertiefen. um Lösungen zu 
finden. 

13. Die Generalve sammlung ersucht die Sekretariats
Hauptabteilung Pres e und Information. sich mit konkreten 
Aktivitäten zu bef sen. die von den Regierungen und 
entsprechenden ein staatlichen nichtstaatlichen Organisatio
nen durchgeführt w rden könnten. um am 21. März eines 
jeden Jahres den Int rnationalen Tag für die Beseitigung der 
Rassendiskriminieru g zu begehen. Künstler sowie führende 
Vertreter der Religio en. Gewerkschaften. Unternehmen und 
politischen Parteien sollen um ihre Unterstützung gebeten 
werden. um die Bev' lkerung für die Übel des Rassismus und 
der Rassendiskrimin erung zu sensibilisieren. 

14. Die Hauptabteil ng Presse und Information soll außer
dem Plakate für e Dritte Dekade herausbringen und 
Informationsbrosch" en über die für die Dekade geplanten 
Aktivitäten veröffen lichen. Darüber hinaus sollen Dokumen
tarfilme und Berich e sowie Hörfunkprogramme über die 
schädlichen Auswir ungen von Rassismus und Rassendisw 
kriminierung in Bet acht gezogen werden. 

15. In Zusammen it mit der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erzie ng. Wissenschaft und Kultur und der 
Hauptabteilung Pr se und Information unterstützt die 
Generalversammlun die Veranstaltung eines Seminars über 
die Rolle der Mas enmedien bei der Bekämpfung bezie
hungsweise Verbrei ng rassistischen Gedankenguts. 

16. In Zusammen beit mit der Internationalen Arbeits
organisation soll di Möglichkeit der Veranstaltung eines 
Seminars über die olle der Gewerkschaften bei der Be
kämpfung von R ismus und Rassendiskriminierung im 
Erwerbsleben gep " t werden. 

17. Die Generalve ammlung bittet die Organisation der 
Vereinten Nationen ur Erziehung. Wissenschaft und Kultur. 
die Ausarbeitung v n Unterrichtsmaterial und Lehrmitteln 
zur Förderung von nterrichts-. Ausbildungs- und Bildungs
aktivitäten gegen R sismus und Rassendiskriminierung zu 
beschleunigen und abei besonderes Gewicht auf den Grund
und Sekundarschul nterricht zu legen. 

18. Die Generalver ammlung fordert die Mitgliedstaaten auf. 
besondere Anstren ngen zu unternehmen, 

a) um das Ziel der Nichtdiskriminierung in allen Bil
dungsprogrammen nd -politiken zu fördern; 

b) um der staa bürgerlichen Bildung der Lehrer beson
dere Aufmerksamk it zu widmen. Es ist unerläßlich. daß die 
Lehrer sich der Gru dsätze und des wesentlichen Inhalts der 
für Fragen des Ra sismus und der Rassendiskriminierung 
relevanten Rechtst xte bewußt sind und mit dem Problem 
der Beziehungen wischen Kindern. die verschiedenen 
Bevölkerungsgrup n angehören. umgehen können; 

c) um Zeitgesc 'chte bereits in einem frühen Alter zu 
unterrichten und . dem ein genaues Bild der von faschisti
schen und andere totalitären Regimen begangenen Ver
brechen und insbe ndere von den Verbrechen der Apartheid 
und des Völkerrno s zu vermitteln; 

d) um sicherzu teilen. daß die Lehrpläne und Lehrbücher 
antirassistische G ndsätze widerspiegeln und die inter
kulturelle Erziehun fördern. 

MASSNAHMEN AUF NATIONALER UND REGIONALER EBENE 

19. Im Kontext der auf nationaler und regionaler Ebene zu 
treffenden Maßnahmen stellen sich die folgenden Fragen: 
Gibt es erfolgreiche ModelJe auf staatlicher Ebene zur Besei
tigung von Rassismus und Rassenvorurteilen, die den Staaten 
empfohlen werden könnten. beispielsweise zur Erziehung der 
Kinder. oder gibt es Gleichheitsgrundsätze. mit denen der 
gegen Wanderarbeiter. ethnische Minderheiten oder auto
chthone Bevölkerungsgruppen gerichtete Rassismus bekämpft 
werden könnte? Welche Art von Programmen der "positiven 
Diskriminierung" gibt es auf nationaler und regionaler Ebene 
zum Ausgleich der Diskriminierung bestimmter Gruppen? 

20. Die Generalversammlung empfiehlt den Staaten. soweit 
noch nicht geschehen Rechtsvorschriften zum Verbot von 
Rassismus und Rassendiskriminierung zu verabschieden, zu 
ratifizieren und anzuwenden, wie das Internationale Überein
kommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie
rungS, die Internationale Konvention über die Bekämpfung 
und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid' und die In
ternationale Konvention zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen". 

21. Die Generalversammlung empfiehlt den Mitgliedstaaten. 
ihre staatlichen Programme zur Bekämpfung der Rassendis
kriminierung und deren Auswirkungen zu überprüfen, um 
Gelegenheiten zur Überwindung der unterschiedlichen Situa
tion verschiedener Gruppen zu erkennen und zu nutzen und 
insbesondere Wohnungs-. Bildungs- und Beschäftigungspro
gramme durchzuführen. die sich im Kampf gegen Rassendis
kriminierung und Fremdenfeindlichkeit als erfolgreich 
erwiesen haben. 

22. Die Generalversammlung empfiehlt den Mitgliedstaaten. 
die Mitwirkung von Journalisten und Menschenrechts
aktivisten aus Minderheitengruppen und -gemeinschaften in 
den Massenmedien zu unterstützen. In Hörfunk und Fernse
hen s01l die Zahl der Sendungen. die von oder in Zusam
menarbeit mit rassischen und kulturellen Minderheiten
gruppen hergestellt werden. erhöht werden. Multikulture1le 
Aktivitäten der Medien sollen überalJ dort unterstützt 
werden, wo sie zur Unterdrückung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit beitragen können. 

23. Die Generalversammlung empfiehlt den Regional
organisationen. mit den Vereinten Nationen bei deren 
Bemühungen um die Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung eng zusammenzuarbeiten, Die mit 
Menschenrechtsfragen befaßten Regionalorganisationen 
könnten die Öffentlichkeit in ihrer jeweiligen Region gegen 
die Übel des Rassismus und rassischer Vorurteile mobilisie
ren. die gegen benachteiligte rassische und etImische 
Gruppen gerichtet sind. Diese Institutionen könnten insofern 
eine wichtige Aufgabe waJunehmen. als sie den Regierungen 
dabei behilflich sein könnten. innerstaatliche Rechtsvor
schriften gegen die Rassendiskriminierung zu erlassen und 
die Verabschiedung und Anwendung der internationalen 
Übereinkommen zu fördern. Die regionalen Menschenrechts
kommissionen sollen aufgefordert werden. den grundlegen
den Dokumenten über die bestehenden Menschenrechts
instrumente breite Publizität zu verschaffen. 

GRUNDLAGENFORSCHUNG UND STUDIEN 

24. Die langfristige Bestandfähigkeit des Programms der 
Vereinten Nationen gegen Rassismus und Rassendiskriminie-
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rung wird zum Teil von der weiteren Erforschung der Ursa
chen des Rassismus und der neuen Erscheinungsfonnen von 
Rassismus und Rassendiskriminierung abhängen. Die Gene
ralversammlung könnte prüfen, in welchem Maße die Erstel
lung von Studien über den Rassismus wichtig ist, Unter den 
zu untersuchenden Aspekten wären insbesondere folgende zu 
nennen: 

a) Die Anwendung von Artikel 2 des Internationalen 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis
kriminierung. Durch eine solche Studie könnten die Staaten 
darüber Aufschluß erhalten, welche Maßnahmen in anderen 
Ländern zur Anwendung des Übereinkommens getroffen 
wurden; 

b) die wirtschaftlichen Faktoren, die zur Perpetuierung 
von Rassismus und Rassendiskriminierung beitragen; 

c) Integration oder Wahrung der kulturellen Identität in 
einer multirassischen oder multiethnischen Gesellschaft; 

tf) politische Rechte, einschließlich der Mitwirkung 
verschiedener Rassengruppen an den politischen Prozessen 
und ihre Vertretung im Staatsdienst; 

e) bürgerliche Rechte, einschließlich der Migration, der 
Staatsangehörigkeit und der Meinungs- und Vereinigungs
freiheit; 

fJ Aufklärungsmaßnahmen zur Bekämpfung von Rassen
vorurteilen und Rassendiskriminierung und zur Bekannt
machung der Grundsätze der Vereinten Nationen; 

g) die sozioökonomischen Kosten von Rassismus und 
Rassendiskriminierung; 

h) das Zusammenwachsen der Welt und die Frage des 
Rassismus und des Nationalstaates; 

i) einzelstaatliche Mechanismen zur Bekämpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung in den Bereichen 
Einwanderung, Erwerbstätigkeit, Entlohnung, Wohnen, 
Bildung und Eigentum. 

KOORDINlERUNG UND BERICHTERSTATTUNG 

25. Wie erinnerlich, beauftragte die Generalversammlung in 
ihrer Resolution 38/14 vom 22. November 1983, mit der sie 
die Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und Ras
sendiskriminierung verkündete, den Wirtschafts- und Sozial
rat mit der Koordinierung der Durchführung des Aktions
programms für die Zweite Dekade und mit der Evaluierung 
der Aktivitäten. Die Versammlung beschließt, daß folgende 
Maßnahmen getroffen werden sollen, um den Beitrag der 
Vereinten Nationen zur Dritten Dekade zur Bekämpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung zu stärken: 

a) Die Generalversammlung überträgt dem Wirtschafts
und Sozialrat und der Menschenrechtskommission in 
Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär die Verantwortung 
für die Koordinierung der Programme und die Evaluierung 
der im Zusammenhang mit der Dritten Dekade durchgeführ
ten Aktivitäten; 

b) der Generalsekretär wird gebeten, konkrete Informa
tionen über die zur Bekämpfung des Rassismus durchgeführ
ten Aktivitäten in Fonn eines jährlichen Berichts zur Ver-

fügung zu stellen, der umfassend angelegt sein und einen 
allgemeinen Uherblick über alle auftragsgemäßen Aktivitäten 
bieten sollte. Dies wird die Koordinierung und Evaluierung 
erleichtern; 

c) eine allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe 
der Menschenrechtskommission oder eine andere geeignete 
der Kommission unterstehende Einrichtung könnte geschat~ 
fen werden, um auf der Grundlage der genannten Jahres
berichte alle die Dekade betreffenden Informationen sowie 
einschlägige Untersuchungen und Berichte von Seminaren zu 
prüfen und der Kommission so bei der Ausarbeitung ent
sprechender Empfehlungen an den Wirtschafts- und Sozialrat 
betreffend einzelne Aktivitäten, Festlegung von Prioritäten 
usw. behilflich zu sein. 

26. Ferner soll unmittelbar nach der Verkündung der Dritten 
Dekade im Jahre 1994 eine interinstitutionelle Tagung zur 
Planung der Arbeitstagungen und anderer Aktivitäten abge
halten werden. 

REGELMÄSSIGE SYSTEMWEITE KONSULTATIONEN 

27. Jedes Jahr sollen zur Überprüfung und Planung der die 
Dekade betreffenden Aktivitäten Konsultationen zwischen 
den Vereinten Nationen. den Sonderorganisationen und den 
nichtstaatlichen Organisationen stattfinden. In diesem 
Rahmen soll das Zentrum für Menschenrechte interinstitutio
nelle Tagungen veranstalten, bei denen weitere Maßnahmen 
zur Verstärkung der Koordinierung und der Zusammenarbeit 
der Programme in bezug auf Fragen der Bekämpfung von 
Rassismus und Rassendiskriminierung geprüft und erörtert 
werden sollen. 

28. Das Zentrum soll außerdem seine Beziehungen zu den 
nichtstaatIichen Organisationen, die Rassismus und Rassen
diskriminierung bekämpfen, durch die Abhaltung von 
Konsultationen und Informationssitzungen mit diesen 
Organisationen stärken. Diese Zusammenkünfte könnten 
ihnen dabei helfen, Vorschläge zum Kampf gegen Rassismus 
und Rassendiskriminierung zu konzipieren, auszuarbeiten 
und vorzulegen. 

29. Der Generalsekretär soll die während der Dekade 
durchzuführenden Aktivitäten sowie den entsprechenden 
Mittelbedarf in die Programmhaushaltspläne aufnehmen, die 
während der Dekade alle zwei Jahre vorgelegt werden, 
beginnend mit dem Programmhaushaltsplan für den Zwei
jahreszeitraum 1994-1995. 

48/92. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Ver· 
letzung der Menschenrechte und zur Behinde
rung der Ausübung des Seihstbestimmungsrechts 
der Völker 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/84 vom 16. De
zember 1992 über den Einsatz von Söldnern als Mittel zur 
Verletzung der Menschenrechte und zur Behinderung der 
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, 

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Ziele und Grundsätze betreffend die strikte 
Einhaltung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, der 
politischen Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrt
heit der Staaten und der Selbstbestimmung der Völker, 
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mit der nacluJrücklichen Aufforderung zur strengen Ach
tung des Grundsatzes der Nichtanwendung und Nichtandro
hung von Gewalt in qen internationalen Beziehungen. wie er 
in der Erklärung . ber völkerrechtliche Grundsätze für 
freundschaftliche B ziehungen und Zusammenarbeit zwi
schen den Staaten i Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen" weiter au geführt wird, 

sowie in Bekrtljti ung der Rechtmäßigkeit des Kampfes 
der Völker und ihr Befreiungsbewegungen um ihre Un
abhängigkeit, territ iale Unversehrtheit, nationale Einheit 
und Befreiung von Kolonialherrschaft, Apartheid sowie 
fremder Intervention und Besetzung sowie erneut erklärend, 
daß ihr rechtmäßig Kampf in keiner Weise als Söldner
tätigkeit angesehen erden oder einer solchen gleichgestellt 
werden kann, 

überzeugt, daß de Einsatz von Söldnern eine Bedrohung 
des Weltfriedens un der internationalen Sicherheit darstellt, 

tief besorgt über die Bedrohung, die die Tätigkeit von 
Söldnern für aUe S aten, insbesondere für die afrikanischen 
Staaten und andere ntwicklungsländer, darstellt, 

zutiefst beunruhi t darüber, daß Söldner nach wie vor 
internationalen krim nellen Tätigkeiten nachgehen und dabei 
mit Drogenhändlern gemeinsame Sache machen, 

beunruhigt über d' wachsende Verknüpfung, die zwischen 
Söldneraktivitäten u d terroristischen Praktiken festzustellen 
ist, 

im Hinblick dara f, daß Söldnertätigkeiten den Grund
prinzipien des Völk rrechts zuwiderlaufen, wie der Nichtein
mischung in die in eren Angelegenheiten der Staaten, der 
territorialen Unvers hrtheit und der Unabhängigkeit, und daß 
sie den Selbsthesti mungsprozeß der Völker behindern, die 
gegen Kolonialism s, Rassismus und Apartheid sowie alle 
Formen der Fremd errschaft kämpfen, 

zutiefst besorgt d "ber, daß sich Südafrika nach wie vor 
an Söldnertätigkeit n beteiligt, wie aus dem Bericht des 
Sonderberichterstat rs der Menschenrechtskommission 11 

hervorgeht, 

unter Hinweis an alle ihre einschlägigen Resolutionen, in 
denen sie unter an erem alle Staaten verurteilt hat, die die 
Anwerbung, die Fi anzierung, die Ausbildung, die Zusam
menziehung, die D rchreise und den Einsatz von Söldnern 
zulassen oder duld n, mit dem Ziel, die Regierung eines 
Mitgliedstaates der Vereinten Nationen, insbesondere eines 
Entwicklungslande , zu stürzen oder gegen nationale Befrei
ungsbewegungen z kämpfen, sowie unter Hinweis auf die 
einschlägigen Re lutionen des Sicherheitsrats, des Wirt
schafts- und Sozia rats und der Organisation der afrikani
schen Einheit, 

sowie tief besorg über die Verluste an Menschenleben, die 
beträchtlichen Sac schäden und die kurz- und langfristigen 
negativen Auswirk ngen auf die Volkswirtschaften der Län
der des südlichen frika infolge von Söldnerangriffen, 

überzeugt von d r Notwendigkeit, die internationale Zu
sammenarbeit zwi ehen den Staaten zur Verhütung, Ver
folgung und Bestr fung solcher Straftaten auszubauen, 

mit Genugtuung verweisend auf die Verabschiedung der 
Internationalen K nvention gegen die Anwerbung, den 

Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von Söld
nern l8

, 

I. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Son
derberichterstatters der Menschenrechtskommission; 

2. verurteilt das Fortdauern der Anwerbung, der Finan
zierung, der Ausbildung, der Zusammenziehung, der Durch
reise und des Einsatzes von Söldnern sowie alle anderen 
Formen der Unterstützung von Söldnern zum Zwecke der 
Destabilisierung und des Sturzes der Regierungen afrikani
scher Staaten und anderer Entwicklungsländer und zum 
Zwecke der Bekämpfung der nationalen Befreiungsbewegun
gen der Völker, die für die Wahrnehmung ihres Selbst
bestimmungsrechts kämpfen; 

3. erkltlrt erneut, daß es sich beim Einsatz von Söldnern 
sowie bei ihrer Anwerbung, Finanzierung und Ausbildung 
um Straftaten handelt, die allen Staaten zu ernster Besorgnis 
Anlaß geben und die die in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Ziele und Grundsätze verletzen; 

4. rügt alle Staaten, die nach wie vor Söldner anwerben 
oder deren Anwerbung zulassen oder dulden und ihnen 
Einrichtungen flir die Durchführung bewaffneter Angriffs
handlungen gegen andere Staaten zur Verfügung stellen; 

5. bittet alle Staaten nachdrücklich, die erforderlichen 
Schritte einzuleiten und gegenüber der Bedrohung durch 
Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an den Tag zu legen 
und durch Verwaltungs- und Gesetzgebungsmaßnahmen si
cherzustellen, daß ihr Hoheitsgebiet und andere unter ihrer 
Kontrolle befindlichen Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen 
nicht für die Anwerbung, die Zusammenziehung, die Finan
zierung, die Ausbildung und die Durchreise von Söldnern 
oder für die Planung von Aktivitäten verwendet werden, die 
auf die Destabilisierung oder den Sturz der Regierung eines 
Staates oder auf die Bekämpfung nationaler Befreiungs
bewegungen gerichtet sind, die gegen Rassismus, Apartheid, 
Kolonialherrschaft und fremde Intervention oder Besetzung 
kämpfen; 

6. fordert alle Staaten auf, den Opfern von Situationen, 
die sich aus dem Einsatz von Söldnern sowie aus Kolonial
oder Fremdherrschaft oder fremder Besetzung ergeben, 
humanitäre Hilfe zu gewähren; 

7. erkltlrt erneut, daß es unzulässig ist, Wege, auf denen 
humanitäre und sonstige Hilfe weitergeleitet wird, für die 
Finanzierung, Ausbildung und Bewaffnung von Söldnern zu 
benutzen; 

8. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits ge
schehen, die baldige Unterzeichnung oder Ratifikation der 
Internationalen Konvention gegen die Anwerbung. den 
Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern 
zu erwägen; 

9. ersucht das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte, 
im Rahmen der vorhandenen Ressourcen Arbeitstreffen zu 
veranstalten, mit dem Ziel, die philosophischen, politischen 
und rechtlichen Aspekte dieser Frage im Lichte der im 
Bericht des Sonderberichterstatters enthaltenen Empfehlun
gen zu analysieren; 

10. ersucht den Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission, der Generalversammlung auf ihrer neun-
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undvierzigsten Tagung über den Einsatz von Söldnern 
Bericht zu erstatten, insbesondere unter Berücksichtigung der 
in seinem Bericht hervorgehobenen zusätzlichen Elemente. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/93. Universale Verwirklichung des Selbstbestim
mungsrechts der Völker 

Die Generalversammlung, 

erneut erklärend, wie wichtig für die tatsächliche Ge
währleistung und Einhaltung der Menschenrechte die 
universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker ist, das in der Charta der Vereinten Nationen ver
ankert und in den Internationalen Menschenrechtspakten 19 

sowie in der in Resolution 1514 (XV) der Generalversamm
lung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker festgelegt worden ist, 

den Umstand begrüßend, daß die unter kolonialer, fremder 
oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in zuneh
mendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben und sich 
zu souveränen und unabhängigen Staaten entwickeln, 

zutiefst besorgt darüber, daß es nach wie vor zur Durch
führung beziehungsweise Androhung fremder militärischer 
Intervention und Besetzung kommt, die das Selbstbestim
mungsrecht einer zunehmenden Anzahl souveräner Völker 
und Nationen zu unterdrucken drohen oder bereits unter
drückt haben, 

mit dem Ausdruck großer Besorgnis darüber, daß als Folge 
des fortgesetzten Vorkommens solcher Handlungen Millio
nen von Menschen als Flüchtlinge und Vertriebene heimatlos 
geworden sind beziehungsweise heimatlos werden, und nach
drücklich darauf hinweisend, wie dringend erforderlich 
konzertierte internationale Maßnahmen zur Milderung ihrer 
Lage sind, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen über die 
Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und an
derer Menschenrechte als Folge fremder militärischer Inter
vention, Aggression und Besetzung, welche die Menschen
rechtskommission auf ihrer sechsunddreißigsten2o, sieben
unddreißigsten", achtunddreißigsten", neununddreißig
sten23

, vierzigsten24
, einundvierzigsten25, zweiundvierzig

sten2t
", dreiundvierzigsten27

, vierundvierzigsten28
, fünf

undvierzigsten29
t sechsundvierzigsten30

, siebenundvierzig
sten31

, achtundvierzigsten32 und neunundvierzigsten33 Ta
gung verabschiedet hat, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 35135 B vom 14. No
vember 1980, 36110 vom 28. Oktober 1981, 37/42 vom 
3. Dezember 1982, 38116 vom 22. November 1983, 39118 
vom 23. November 1984, 40124 vom 29. November 1985, 
411100 vom 4. Dezember 1986, 42/94 vom 7. Dezember 
1987, 431105 vom 8. Dezember 1988, 44180 vom 8. De
zember 1989,451131 vom 14. Dezember 1990, 46188 vom 
16. Dezember 1991 und 47183 vom 16. Dezember 1992, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über das Selbstbestimmungsrecht der Völkerl4, 

1. erklärt erneut, daß die universale Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließlich derjeni-

gen, die unter kolonialer, fremder oder ausländischer Herr
schaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächliche 
Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und für 
die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt; 

2. bekundet ihren entschiedenen Widerstand gegen Akte 
fremder militärischer Intervention, Aggression und Beset
zung, da diese in bestimmten Teilen der Welt zur Unter
drückung des Selbstbestimmungsrechts der Völker und 
anderer Menschenrechte geführt haben; 

3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre 
militärische Intervention in fremden Ländern und Gebieten 
und deren Besetzung sowie alle Akte der Unterdrückung, 
Diskriminierung, Ausbeutung und Mißhandlung sofort einzu
stellen, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Me
thoden, die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Hand
lungen gegen die betroffenen Völker angewendet werden; 

4. beklagt das Elend der Millionen Flüchtlinge und 
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwur
zelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, 
sichere und ehrenvolle Rückkehr an ihre Heimstätten; 

5. ersucht die Menschenrechtskommission, der Frage der 
Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbst
bestimmungsrechts, als Folge fremder militärischer Inter
vention, Aggression oder Besetzung auch künftig besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt 
"Selbstbestimmungsrecht der Völker" über diese Frage 
Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember /993 

48/94. Wichtigkeit der universalen Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker und der 
raschen Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker für die tatsächliche 
Gewährleistung und EinhaItung der Menschen
rechte 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Überzeugung von der Wichtigkeit 
der Verwirklichung der in ihrer Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit der universalen Ver
wirklichung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 
nationale Souveränität und territoriale Unversehrtheit sowie 
der raschen Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker als zwingende Voraussetzungen für die 
uneingeschränkte Wahrnehmung aller Menschenrechte, 

sowie in Bekräftigung der Verpflichtung aller Mitglied
staaten, sich an die Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen und die Resolutionen der Vereinten Nationen über 
die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch die unter 
Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden Völker zu halten, 

unter Hinweis auf die Erklärung und das Aktionspro
gramm von Wien', die auf der Weltkonferenz über Men
schenrechte verabschiedet wurden, 
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in Anbetracht dess n, daß Namibia dringend Hilfe bei 
seinen Bemühungen u den Wiederaufbau beziehungsweise 
die Stärkung seiner ne en Wirtschafts- und Sozialstrukluren 
benötigt, 

unter Hinweis auf ie Erklänmg von Abuja über Süd
afrika, die von der ersammlung der Staats- und Regie
rungschefs der Organ salion der afrikanischen Einheit auf 
ihrer im Juni 1991 in buja abgehaltenen siebenundzwanzig
sten ordentlichen Ta ung verabschiedet wurde", und auf 
die Erklärung über die Entwicklung der Lage in Südafrika, 
die von dem Ad-hoc- usschuß der Organisation der afrikani
schen Einheit für das üdliche Afrika auf seiner am 29. Sep
tember 1993 in New York abgehaltenen außerordentlichen 
Außenministertagung verabschiedet wurde36

, 

in Bekräftigung de, Notwendigkeit, die Entwicklung der 
Lage in Südafrika wacpsam zu verfolgen, um sicherzustellen, 
daß das gemeinsame iel der internationalen Gemeinschaft 
und der Völker Sü afrikas durch die Errichtung eines 
geeinten und demokr tischen Südafrika ohne Rassenschran
ken ohne Umwege u d Behinderungen erzielt wird, 

erinnernd an die m 4. Oktober 1992 in Rom erfolgte 
Unterzeichnung des llgemeinen Friedensabkommens für 
Mosambik", welche die Beendigung des bewaffneten 
Konflikts in diesem and vorsieht, 

in Bekräftigung d r nationalen Einheit und territorialen 
Unversehrtheit der K moren, 

zutiefst besorgt d "ber, daß Israel Teile des südlichen 
Libanon noch immer besetzt hält und häufig Angriffe gegen 
libanesisches Hoheits ebiet und gegen das libanesische Volk 
führt und daß es sich eigert, die Resolution 425 (1978) des 
Sicherheitsrats vom 9. März 1978 durchzuführen, 

eingedenk der Re olutionen der Vereinten Nationen zur 
Palästina-Frage, 

Kenntnis nehme von der vor kurzem verzeichneten 
positiven Entwicklu im Nahost-Friedensprozeß, insbeson
dere von der am 13. September 1993 erfolgten Unterzeich
nung der Grundsatz rklärung über Regelungen betreffend 
eine vorläufige Selb tregierung" durch die Regierung des 
Staates Israel und di Palästinensische Befreiungsorganisa
tion, 

1. fordert alle S aten auf, alle einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten N tionen über die Ausübung des Rechts 
auf Selbstbestimmu g und Unabhängigkeit durch die unter 
Kolonial- und Frem herrschaft stehenden Völker vollinhalt
lich und gewissenh t durchzuführen; 

2. bekräftigt die echtmäBigkeit aller Formen des Kamp
fes der Völker um nabhängigkeit, territoriale Unversehrt
heit, nationale Einhe t und Befreiung von Kolonialherrschaft, 
Apartheid und frem er Besetzung mit allen verfügbaren Mit
teln; 

3. bekräftigt au erdern das unveräußerliche Recht des 
palästinensischen Y, lkes und aller unter fremder Besetzung 
und Kolonialherrsc aft stehenden Völker auf Selbstbestim
mung, Unabhängig eit und Souveränität; 

4. fordert dieje igen Regierungen, die das Recht aller 
noch unter Koloni Iherrschaft, fremder Unterjochung und 

ausländischer Besetzung stehenden Völker auf Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit nicht anerkennen, auf, dieses 
Recht nunmehr anzuerkennen; 

5. fordert Israel auf, die Grundrechte des palästinensi
sehen Volkes nicht zu verletzen und ihm sein Recht auf 
Selbstbestimmung nicht vorzuenthalten; 

6. bittet nacluirücklich alle Staaten, die Sonderorganisa
tionen und die Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die anderen internationalen Organisationen. 
das palästinensische Volk auf dem Weg über seine einzige 
rechtmäßige Vertretung, die Palästinensische Befreiungs
organisation, in seinem Kampf um die Wiedererlangung 
seines Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
gemäß der Charta der Vereinten Nationen zu unterstützen; 

7. appelliert eindringlich an alle Staaten, die Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen und andere 
internationale Organisationen. Namibia bei seinen Bemühun
gen um die Förderung der Demokratie und der wirtschaftli
chen Entwicklung Hilfe zu gewähren; 

8. fordert die Regierung Südafrikas nachdrücklich auf, 
zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um die am 29. Septem
ber 1993 vom Ad-hoc-AusschuB der Organisation der 
afrikanischen Einheit für das südliche Afrika verabschiedete 
Erklärung über die Entwicklung der Lage in Südafrika 
vollinhaltlich umzusetzen, damit die Ziele der Erklärung über 
Apartheid und deren zerstörerische Folgen im südlichen 
Afrika!' erreicht werden; 

9. fordert alle Parteien auf, Gewalttätigkeiten sofort zu 
unterlassen, und fordert die Regierung Südafrikas auf, ihrer 
Verantwortung für die Einstellung der derzeitigen Gewalttä
tigkeiten nachzukommen, indem sie sich unter anderem strikt 
an die am 14. September 1991 unterzeichnete Nationale 
Friedensübereinkunft39 hält; 

10. fordert alle Unterzeichner der Nationalen Friedens
übereinkunft auf, ihre Verpflichtung zum Frieden unter 
Beweis zu stellen, indem sie ihre Bestimmungen vollständig 
umsetzen, und fordert alle anderen Parteien auf, zur Errei
chung der Ziele dieser Übereinkunft beizutragen; 

11. verurteilt nachdrücklich die Bildung und den Einsatz 
bewaffneter Gruppen, mit dem Ziel, sie gegen die nationalen 
Befreiungsbewegungen einzusetzen; 

12. verlangt, daß die Regierung Südafrikas die noch in 
Kraft befindlichen Sicherheitsgesetze authebt, die die freie 
und friedliche politische Betätigung behindern; 

13. ersucht den Generalsekretär, rasch tätig zu werden, 
um die Resolution 772 (1992) des Sicherheitsrats vom 
17. August 1992 vollinhaltlich durchzuführen, so auch 
diejenigen Abschnitte, die sich auf die Untersuchung von 
kriminellem Verhalten und die Überwachung aner bewaff
neten Fonnationen in diesem Land beziehen; 

14. verlangt die vollständige Anwendung des ntit der 
Resolution 418 (1977) des Sicherheitsrats vom 4. November 
1977 über Südafrika verhängten bindenden Waffenembargos 
durch alle Länder, insbesondere durch diejenigen Länder, die 
auf militärischem und nuklearem Gebiet auch weiterhin mit 
der Regierung Südafrikas kooperieren und sie auch weiterhin 
mit entsprechendem Gerät versorgen; 
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15. fordert die internationale Gemeinschaft nacluirücklich 
auf, Lesotho gemäß Resolution 47/82 der Generalversamm
lung vom 16. Dezember 1992 auch künftig Hilfe zu gewäh
ren, damit es seinen internationalen humanitären Verpflich
tungen gegenüber den Flüchtlingen nachkommen kann; 

16. spricht der Regierung und dem Volk Angolas ihre 
Anerkennung aus für ihren großmütigen Beitrag zu dem sich 
abzeichnenden Klima des Friedens im südlichen Angola und 
richtet ihren nachdrücklichsten Appell an die Nationale 
Union für die völlige Unabhängigkeit Angolas, sich auf den 
Friedensprozeß zu verpflichten, der zu einer umfassenden 
Regelung in Angola auf der Grundlage der Friedensabkom
men40 führen wird; 

17. verlangt, daß die Regierung Südafrikas Angola im 
Einklang mit den einschlägigen Resolutionen und Beschlüs
sen des Sicherheitsrats für die verursachten Schäden ent
schädigt; 

18. verlangt außerdem, daß die Regierung Südafrikas 
Botsuana für die Verluste an Menschenleben und die Sach
schäden vollauf und angemessen entschädigt, die durch die 
nichtprovozierten und ungerechtfertigten militärischen An
griffe auf die Hauptstadt Botsuanas am 14. Juni 1985, 
19. Mai 1986 und 20. Juni 1988 verursacht wurden; 

19. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Be
mühungen auch weiterhin großzügig zu unterstützen, die 
derzeit unternommen werden, mit dem Ziel, die Einhaltung 
und erfolgreiche Umsetzung des Allgemeinen Friedens
abkommens für Mosambik sicherzustellen, und die Regie
rung Mosambiks bei der Schaffung dauerhaften Friedens und 
dauerhafter Demokratie sowie bei der Förderung eines 
wirksamen Wiederautbauprogramms in diesem Land zu 
unterstützen; 

20. unterstützt den Generalsekretär voll und ganz in seinen 
Bemühungen, den Plan zur Regelung der Westsaharafrage 
durch die Abhaltung eines Selbstbestimmungsreferendums 
des Volkes von Westsahara in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit umzusetzen; 

21. nimmt Kenntnis von den Kontakten, die die Regierung 
der Komoren und die Regierung Frankreichs im Bemühen 
um eine gerechte Lösung des Problems der Integration der 
Komoreninsel Mayotte in die Komoren in Übereinstimmung 
mit den Resolutionen der Organisation der afrikanischen 
Einheit und der Vereinten Nationen zu dieser Frage aufge
nommen haben; 

22. verurteilt nachdrücklich die fortgesetzte Verletzung 
der Menschenrechte der noch immer unter Kolonialherrschaft 
und fremdem Joch lebenden Völker; 

23. fordert eine beträchtliche Erhöhung aller Formen der 
den Opfern des Rassismus, der rassischen Diskriminierung 
und der Apartheid auf dem Wege über die von der Organisa
tion der afrikanischen Einheit anerkannten Anti-Apartheidbe
wegungen und nationalen Befreiungsbewegungen seitens al
ler Staaten, Organe der Vereinten Nationen, Sonderorganisa
tionen und nichtstaatlichen Organisationen gewährten Hilfe; 

24. erklärt erneut, daß die Praxis des Einsatzes von 
Söldnern gegen souveräne Staaten und nationale Befrei
ungsbewegungen eine kriminelle Handlung darstellt, und 

fordert die Regierungen aller Länder auf, Rechtsvorschriften 
zu erlassen, durch die die Anwerbung, Finanzierung und 
Ausbildung von Söldnern in ihrem Hoheitsgebiet sowie der 
Durchzug von Söldnern durch ihr Hoheitsgebiet zu einer 
strafbaren Handlung erklärt und ihren Staatsangehörigen der 
Dienst als Söldner verboten wird, und fordert sie auf, dem 
Generalsekretär über diese Rechtsvorschriften Bericht zu 
erstatten; 

25. verlangt die sofortige und bedingungslose Freilassung 
aller Personen, die aufgrund ihres Kampfes um Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit in Haft oder Strafgefangenschaft 
gehalten werden, die volle Achtung ihrer individuellen 
Grundrechte und die Einhaltung von Artikel 5 der Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte3

, wonach niemand der 
Folter oder grausamer. unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung unterworfen werden darf; 

26. dankt für die materielle und sonstige Hilfe, welche die 
unter Kolonialherrschaft stehenden Völker von den Regierun
gen, Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und 
anderen zwischenstaatlichen Organisationen auch weiterhin 
erhalten, und fordert eine substantielle Steigerung dieser 
Hilfe; 

27. bittet nacluirücklich alle Staaten sowie die Sonder
organisationen und anderen zuständigen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, alles zu tun, um die voll
ständige Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sicher
zusteHen. und ihre Bemühungen zur Unterstützung von Völ
kern unter kolonialer, fremder und rassistischer Herrschaft in 
ihrem gerechten Kampf um Selbstbestimmung und Unabhän
gigkeit zu verstärken; 

28. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Selbstbestimmungsrecht der Völ
ker" zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/95, Positive und volle Eingliederung Behinderter in 
alle gesellschaffliehe Bereiche und die Führungs
rolle der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der von den Staaten in der Charta der Vereinten 
Nationen eingegangenen Verpflichtung, gemeinsam undjeder 
für sich mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 
um die Verbesserung des Lebensstandards, die Vollbeschäfti
gung und die Voraussetzungen für wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt und Aufstieg zu fördern, 

in Bekräftigung des in der Charta verkündeten Eintretens 
für die Menschenrechte und Grundfreiheiten, die soziale 
Gerechtigkeit und die Würde und den Wert der menschlichen 
Person, 

insbesondere unter Hinweis auf die in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte' niedergelegten internationa
len Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte, 

unterstreichend, daß die in diesen Rechtsakten anerkannten 
Rechte allen Menschen ohne Diskriminierung in gleicher 
Weise gewährleistet werden sollen, 
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unter Hinweis auf ie Bestimmungen in der Konvention 
über die Beseitigung eder Fonn von Diskriminierung der 
Frau' l , welche die Re hte von behinderten Frauen gewähr
leisten, 

im Hinblick auf die rklärung über die Rechte der Behin
derten", die Erklärun über die Rechte der geistig Zurück
gebliebenen", die ErkiIärung über Fortschritt und Entwick
lung auf sozialem Gebiet", die Grundsätze für den Schutz 
von psychisch Krank n und die Verbesserung der psych
iatrischen Versorgung , und die anderen von der General
versammlung verabsc iedeten einschlägigen Rechtsakte, 

sowie im Hinblick a f die von der Internationalen Arbeits
organisation verabsc edeten einschlägigen Übereinkünfte 
und Empfehlungen. in besondere diejenigen, die sich mit der 
Teilhabe von Behinde en ohne Diskriminierung am Arbeits
leben befassen. 

eingedenk der eins hlägigen Empfehlungen und der auf 
diesem Gebiet gelei teten Arbeit der Organisation der 
Vereinten Nationen fü Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
insbesondere durch tilie Welterklärung über Bildung für 
alle", und der Arbeit I der Weltgesundheitsorganisation, des 
Kinderhilfswerks der Wereinten Nationen und anderer inter
essierter Organisation n, 

in Anerkennung de sen, daß im Weltaktionsprogramm für 
Behinderte", das v der Generalversammlung mit ih
rer Resolution 37/52 om 3. Dezember 1982 verabschiedet 
wurde, und in der . n entbaltenen Definition der Her
stellung der Chance gleichheit die Entschlossenheit der 
internationalen Gerne nschaft zum Ausdruck kommt, sicher
zustellen. daß die ver chiedenen internationalen Rechtsakte 
und Empfehlungen raktisch, konkret und wirksam zur 
Verbesserung der bensqualität der Behinderten, ihrer 
Familien und Gemei schaften eingesetzt werden, 

in der Erkenntnis, aß das Ziel der Behindertendekade der 
Vereinten Nationen (1 83-1992), nämlich die Umsetzung des 
Weltaktionsprogram s. nach wie vor Gültigkeit besitzt und 
dringende und fortla fende Maßnahmen erfordert, 

unter Hinweis dar f, daß das Weltaktionsprogramm auf 
Konzeptionen beruht die für die Entwicklungsländer wie 
auch für die entwick Iten Länder gleichennaßen Gültigkeit 
besitzen, 

in der Überzeug ng. daß verstärkte Anstrengungen 
unternommen werde müssen, damit Behinderte uneinge
schränkt und gleich erechtigt die Menschenrechte wahr
nehmen und als v lIwertige Mitglieder am Leben der 
Gesellschaft teilhabe können, 

in der Erwägung daß Behinderte, ihre Familien und 
Interessenvertreter 11 d die für Behindertenbelange zuständi
gen Organisationen aktive Partner der Staaten bei der 
Planung und Umsetz ng aller Maßnahmen sein müssen, die 
sich auf ihre bürg rlichen, politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturel en Rechte auswirken, 

unter Hinweis auf ie Resolution 1990/26 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 2 . Mai 1990 und unter Bekräftigung der 
im Weltaktionsprog im einzelnen aufgeführten kon
kreten Maßnahmen, ie zur Erlangung der vollen Gleichbe
rechtigung durch Be inderte notwendig sind, 

in Bekräftigung der Bedeutung, welche die Kommission 
für soziale Entwicklung den Bestimmungen und Regeln bei
mißt, die im Zuge der Ausarbeitung von Rahmenbestimmun
gen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte 
aufgestellt wenden, 

sowie in Anerkennung dessen, daß den Vereinten Nationen 
und der Kommission für soziale Entwicklung insofern 
wesentliche Bedeutung zukommt, als sie eine Führungsrolle 
spielen und Leitlinien vorgeben. mit dem Ziel, durch die 
Herstellung der Chancengleichheit, die Förderung der 
Selbständigkeit und die Gewährleistung der vollen Ein
gliederung und der vollen Teilhabe aller Behinderten an der 
Gesellschaft weltweite Veränderungen zu fördern. 

in dem Bestreben, die wirksame Durchführung von 
Maßnahmen sicherzustellen, die zum Ziel haben, die volle 
Eingliederung Behinderter in alle gesellschaftlichen Bereiche 
zu fördern und die Führungsrolle der Vereinten Nationen in 
diesem Prozeß zu bekräftigen, 

\. fordert den Generalsekretär auf, das Programm der 
Vereinten Nationen für Behinderte in seiner bisherigen Fonn 
als geschlossene Einheit beizubehalten, einschließlich des 
Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen, um 
die Herstellung der Chancengleichheit Behinderter und deren 
volle Eingliederung in die Gesellschaft zu fördern; 

2. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, das Behin
dertenprogramm der Vereinten Nationen durch die Um
schichtung von Ressourcen zu stärken, um es zu befahigen, 

a) die Bedürfnisse Behinderter und ihrer Familien und 
Gemeinschaften im gesamten System der Vereinten Nationen 
zu vertreten; 

b) die effektive Koondinierung und Rationalisierung der 
Bemühungen zugunsten Behinderter - mittels der Fonnulie
rung von Grundsatzpolitiken, Vertretung ihrer Interessen und 
Verbindungsdiensten - seitens aller Organe des Systems der 
Vereinten Nationen sicherzustellen, namentlich der Inter~ 
nationalen Arbeitsorganisation, der Weltgesundheitsorganisa
tinn, der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen und dem Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen; 

c) die Chancengleichheit und die volle Teilhabe Behin
derter, ihrer Familien und Vertreter innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen selbst zu fördern; 

d) in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den 
Organen des Systems der Vereinten Nationen, den nicht
staatlichen Organisationen und anderen zuständigen Stellen 
technische Unterstützung zu gewähren und Informationen zu 
verbreiten, um die Mitgliedstaaten besser zu befahigen. ihre 
Bemühungen zur Herstellung der Chancengleichheit und um 
die volle Eingliederung Behinderter in die Gesellschaft 
weiterzuentwickeln, durchzuführen und zu bewerten: 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
alle zwei Jahre über den Stand der Bemühungen zur Sicher
stellung der Chancengleichheit und der vollen Eingliederung 
Behinderter in die verschiedenen Organe des Systems der 
Vereinten Nationen Bericht zu erstatten; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem. angesichts der 
Wichtigkeit einer gebührenden Berücksichtigung der Belange 
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Behinderter, ihrer Familien und ihrer Gemeinschaften zu 
erwägen, die Stellung der Gruppe Behindertenfragen im 
Sekretariat durch die Umschichtung von Ressourcen zu 
stärken und aufzuwerten; 

5. bekrlijtigt, daß die Fragen der Herstellung der Chan
cengleichheit und der vollen Eingliederung Behinderter in 
die Gesellschaft ein wichtiger Teil des Vorbereitungsprozes
ses und der Tagesordnung für den Weltgipfel für soziale 
Entwicklung sein werden, der am 11. und 12. März 1995 in 
Kopenhagen abgehalten werden soll; 

6. begrüßt mit Genugtuung die Entschlossenheit der 
Kommission für soziale Entwicklung, sicherzustellen, daß 
die Bedürfnisse Behinderter, ihrer Familien und ihrer 
Gemeinschaft auch weiterhin bei ihrer gesamten Arbeit 
berücksichtigt werden. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/96, Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 1990/26 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 24. Mai 1990, in der der Rat die 
Kommission für soziale Entwicklung ermächtigt hat, auf 
ihrer zweiunddreißigsten Tagung die Einsetzung einer aus 
freiwilligen Beiträgen finanzierten) allen Mitgliedstaaten 
offenstehenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe von Regierungssach
verständigen zu erwägen, mit dem Auftrag, in enger Zu
sammenarbeit mit den Sonderorganisationen. anderen 
zwischenstaatlichen Organen und nichtstaatlichen Organisa
tionen, insbesondere Behindertenorganisationen, Rahmenbe
stimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für 
behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene auszu
arbeiten, und in der er die Kommission ersucht hat, im Falle 
der Einsetzung einer solchen Arbeitsgruppe die Ausarbeitung 
des Wortlauts dieser Bestimmungen zur Behandlung durch 
den Rat im Jahr 1993 und zur Vorlage an die achtundvier
zigste Tagung der Generalversammlung abzuschließen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Kommission für 
soziale Entwicklung in ihrer Resolution 32/2 vom 20. Febru
ar 1991" beschlossen hat, im Einklang mit der Resolution 
1990/26 des Wirtschafts- und Sozialrats eine allen Mitglied
staaten offenstehende Ad-hoc-Arbeitsgruppe von Regierungs
sachverständigen einzusetzen~ 

mit Genugtuung feststellend, daß zahlreiche Staaten, 
Sonderorganisationen, zwischenstaatliche Organe und 
nichtstaatliche Organisationen. insbesondere Behinder
tenorganisationen, an den Beratungen der Arbeitsgruppe 
teilgenommen haben, 

sowie mit Genugtuungfeststellend, daß die Mitgliedstaaten 
großzügige finanzielle Beiträge zu der Arbeitsgruppe 
geleistet haben, 

mit Genugtuung darüber, daß die Arbeitsgruppe in der 
Lage gewesen ist, ihren Auftrag im Laufe von drei Tagungen 
mit je fünf Arbeitstagen zu erfüllen, 

in dankbarer Anerkennung des Berichts der allen Mitglied
staaten offenstehenden Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung von 

Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancen
gleichheit für Behinderte", 

Kenntnis nehmend von der Erörterung des in dem Bericht 
der Arbeitsgruppe enthaltenen Entwurfs der Rahmenbestim
mungen auf der dreiunddreißigsten Tagung der Kommission 
für soziale Entwicklung"', 

1. verabschiedet die in der Anlage zu dieser Resolution 
enthaltenen Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte; 

2. ersucht die Mitgliedstaaten, die Rahmenbestimmungen 
bei der Ausarbeitung nationaler Behindertenprograrnme 
anzuwenden; 

3. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, den Ersuchen 
des Sonderberichterstatters51 um Infonnationen über die 
Anwendung der Rahmenbestimmungen nachzukommen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Anwendung der 
Rahmenbestimmungen zu fördern und der Generalversanun
lung auf ihrer fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten; 

5. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, die Anwen
dung der Rahmenbestimmungen finanziell und auf andere 
Weise zu unterstützen. 

ANLAGE 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chan
cengleichheit für Behinderte 

EINLEITUNG 

Geschichtlicher Hintergrund und derzeitige Ausgangslage 

Bisherige intemationa1e Maßnahmen 

Der Weg zur Ausarbeitung von Rahmenbestimmungen 

Zweck und Inhalt der Rahmenbestimmungen für die 
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte 

Grundbegriffe der Behindertenpolitik 

PRÄAMBEL 

I. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE GLEICHBERECHTIGlE 
TEILHABE 

Bestimmung I. Sensibilisierung der Allgemeinheit 

Bestimmung 2. Medizinische Versorgung 

Bestimmung 3. Rehabilitation 

Bestimmung 4. Unterstützungsdienste 

II. ZIELBEREICHE FÜR DIE GLEICHBERECHTIGlE TEILHABE 

Bestimmung 5. Behindertengerechte Umwelt 

Bestimmung 6. Bildung 

Bestimmung 7. Beschäftigung 

Bestimmung 8. Einkommenssicherung und soziale 
Sicherheit 
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Bestimmung 9. Familienleben und freie Entfaltung der 
Persönlichkeit 

Bestimmung 10 Kultur 

Bestimmung 11. Freizeit und Sport 

Bestimmung 12 Religion 

m. DURCHFÜHRUN SMASSNAHMEN 

Bestimmung 13 Information und Forschung 

Bestimmung 14 Grundsatzpolitik und Planung 

Bestimmung 15 Gesetzgebung 

Bestimmung 16 Wirtschaftspolitik 

Bestimmung 17 Arbeitskoordinierung 

Bestimmung 18 Behindertenorganisationen 

Bestimmung 19 Ausbildung von Personal 

Bestimmung 2 . Überwachung und Evaluierung der Be-
hindertenpro ramme auf nationaler Ebene in bezug 
auf die Anw dung der Rahmenbestimmungen 

Bestimmung 21. Technische und wirtschaftliche Zu
sammenarbei 

Bestimmung 2 Internationale Zusammenarbeit 

IV. ÜBERWACHUN MECHANISMUS 

EINLEITUNG 

Geschichtlicher Bi tergrund und derzeitige Ausgangs/age 

I. Behinderte gibt es in allen Teilen der Welt und in allen 
Gesellschaftsschich en. Die Zahl der Behinderten in der Welt 
ist groß und nimmt weiter zu. 

2. Die Ursachen ie auch die Folgen von Behinderungen 
sind weltweit verse ·eden. Dies ist auf die unterschiedlichen 
sozioökonomischen egebenheiten und auf die unterschiedli
chen Vorkehrungen zurückzuführen, die die Staaten für das 
Wohl ihrer Bürger effen. 

3. Die derzeitige ehindertenpolitik ist das Ergebnis von 
Entwicklungen, di im Laufe der letzten 200 Jahre statt
gefunden haben. In vielerlei Hinsicht ist sie ein Spiegel der 
allgemeinen Leben ingungen und der sozioökonomischen 
Politiken verschied ner Epochen. Daneben gibt es aber auch 
zahlreiche besonde e Umstände, die sich auf die Lebens
bedingungen der B hinderten ausgewirkt haben. Unwissen
heit, Gleichgültigk it, Aberglaube und Furcht sind soziale 
Faktoren, die im L ufe der Geschichte zur Ausgrenzung Be
hinderter geführt u d sie in ihrer Entfaltung gehemmt haben. 

4. Im Laufe der Jahre hat die Behindertenpolitik einen 
Wandel durchgern chI: von der elementaren Anstaltsbe
treuung hin zu Bi! ungsmaßnalunen für behinderte Kinder 
und zur Reh.bilita ion von Menschen, die erst als Erwach
sene zu Behindert geworden sind. Dank dieser Bildungs
und Rehabilitations ßnahmen spielen Behinderte heute eine 
aktivere Rolle un sind zu einer treibenden Kraft bei der 
Weiterentwicklung der Behindertenpolitik geworden. Es 

entstanden Organisationen Behinderter, ihrer Familien
angehörigen und Interessenvertreter, die sich für die Ver
besserung der Lebensbedingungen der Behinderten ein
setzten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Begriffe 
IIIntegration" und "Normalisation" eingeführt, in denen sich 
das wachsende Verständnis der Fähigkeiten und Möglichkei
ten Behinderter niederschlug. 

5. Gegen Ende der sechziger Jahre begannen Behinder
tenorganisationen in einigen Ländern. einen neuen Behin
derungsbegriff zu prägen. Hervorgehoben wurde der enge 
Zusammenhang zwischen den von den einzelnen Behinderten 
erfahrenen Einschränkungen, der Beschaffenheit ihrer Um
welt und der Einstellung der breiten Öffentlichkeit. Gleich
zeitig wurden die Behindertenprobleme in den Entwicklungs
ländern immer mehr in den Vordergrund gerückt. In einigen 
dieser Länder ist der Bevölkerungsanteil der Behinderten 
Schätzungen zufolge sehr hoch, und meist handelt es sich 
dabei um Menschen, die in extremer Annut leben. 

Bisherige internationale Maßnahmen 

6. Die Rechte der Behinderten stehen schon seit langem im 
Blickpunkt der Aufmerksamkeit der Vereinten Nationen und 
anderer internationaler Organisationen. Das wichtigste 
Ergebnis des Internationalen Behindertenjahres 1981 war das 
von der Generalversammlung mit ihrer Resolution 37/52 
vom 3. Dezember 1982 verabschiedete Weltaktionsprogramm 
für Behinderte''. Das Internationale Jahr und das Welt
aktionsprogramm waren ein starker Anstoß zu Fortschritten 
auf diesem Gebiet. Beide unterstrichen das Recht der 
Behinderten auf Chancengleichheit mit ihren Mitbürgern und 
auf gleichberechtigte Teilhabe an der sich aus der wirt
schaftlichen und sozialen Entwicklung ergebenden Verbes
serung der Lebensbedingungen. Außerdem wurde darin die 
soziale Beeinträchtigung (handicap) erstmals als eine 
Funktion der Wechselbeziehung zwischen den Behinderten 
und ihrer Umwelt definiert. 

7. 1987 wurde in Stockholm das Welttteffen von Sach
verständigen für die Überprüfung der Durchführung des 
Weltaktionsprogramms für Behinderte in der Mitte der 
Behindertendekade der Vereinten Nationen abgehalten. Auf 
diesem Treffen wurde die Ausarbeitung von Leitsätzen 
angeregt, die die Maßnahmenschwerpunkte für die kom
menden Jahre vorgeben sollten. Grundpfeiler dieser Leitsätze 
sollte die Anerkennung der Rechte der Behinderten sein. 

8. Auf dem Treffen wurde der Generalversammlung 
infolgedessen die Einberufung einer Sonderkonferenz 
empfohlen, deren Aufgabe darin bestehen sollte, ein inter
nationales Übereinkommen über die Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung Behinderter auszuarbeiten, das von den 
Staaten bis zum Ende der Dekade ratifiziert werden sollte. 

9. Ein Rahmenentwurf für das Übereinkommen wurde von 
Italien ausgearbeitet und der Generalversammlung auf ihrer 
zweiundvierzigsten Tagung vorgelegt. Weitere Vorschläge zu 
einem Entwurf wurden der Versammlung auf ihrer vier
undvierzigsten Tagung von Schweden unterbreitet. Beide 
Male konnte jedoch kein Konsens über die Zweckmäßigkeit 
eines solchen Übereinkommens erzielt werden. Zahlreiche 
Vertreter waren der Meinung, daß die bestehenden Men
schenrechtsdokumente Behinderten die gleichen Rechte 
gewährleisteten wie anderen Menschen. 
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Der Weg zur Ausarbeitung von Rahmenbestimmungen 

10. Geleitet von den Beratungen in der Generalversammlung 
kam der Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner ersten ordentli
chen Tagung 1990 schließlich überein, sich auf die Aus
arbeitung eines internationalen Dokuments anderer Art zu 
konzentrieren. Mit seiner Resolution 1990/26 vom 24. Mai 
1990 ermächtigte der Rat die Kommission für soziale 
Entwicklung, auf ihrer zweiunddreißigsten Tagung die 
Einsetzung einer aus freiwilligen Beiträgen finanzierten, 
allen Mitgliedstaaten offenstehenden Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
von Regierungssachverständigen zu erwägen, mit dem 
Auftrag, in enger Zusammenarbeit mit den Sonderorganisa
tionen, anderen zwischenstaatlichen Organen und nicht
staatlichen Organisationen, insbesondere Behindertenorgani
sationen t Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für behinderte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene auszuarbeiten. Außerdem ersuchte der Rat die 
Kommission, die Ausarbeitung des Wortlauts dieser Bestim
mungen zur Behandlung im Jahre 1993 und zur Vorlage an 
die achtundvierzigste Tagung der Generalversammlung 
abzuschließen. 

11. Bei den anschließenden Beratungen im Dritten Ausschuß 
der Generalversammlung auf deren fünfundvierzigster 
Tagung ergab sich eine breite Unterstützung für die neue 
Initiative zur Ausarbeitung von Rahmenbestimmungen für 
die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte. 

12. Auf der zweiunddreißigsten Tagung der Kommission für 
soziale Entwicklung fand die Initiative zur Ausarbeitung von 
Rahmenbestimmungen die Unterstützung einer großen 
Anzahl von Vertretem t und die Aussprachen führten zur 
Verabschiedung der Resolution 32/2 am 20. Februar 1991, 
in der die Kommission beschloß, im Einklang mit Resolution 
1990/26 des Wirtschafts- und Sozialrats eine allen Mitglied
staaten offenstehende Ad-hoc-Arbeitsgruppe einzusetzen. 

Zweck und Inholt der Rahmenbestimmungen für die 
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte 

13. Die Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte wurden auf der Grundlage 
der im Laufe der Behindertendekade der Vereinten Nationen 
(1983-1992)" gewonnenen Erfahrungen ausgearbeitet. Die 
Internationale Menschenrechtscharta, bestehend aus der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte', dem Inter
nationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte" und dem Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte", die Konvention über die Rechte des 
Kindes" und die Konvention über die Beseitigung jeder 
Fonn von Diskriminierung der Frau41 sowie das Weltaktions
programm für Behinderte bilden das politische und morali
sche Fundament dieser Rahmenbestimmungen. 

14. Obwohl die Rahmenbestimmungen nicht obligatorisch 
sind, können sie Völkergewohnheitsrecht werden, wenn sie 
von zahlreichen Staaten in der Absicht angewandt werden, 
eine Regel des Völkerrechts einzuhalten. Sie implizieren eine 
feste moralische und politische Verpflichtung seitens der 
Staaten, Maßnahmen zur Herstellung der Chancengleichheit 
für Behinderte zu ergreifen. Es werden darin wichtige 
Grundsätze genannt, was Verantwortlichkeit, Maßnahmen 
und Zusammenarbeit betrifft. Für die Lebensqualität und die 
Herbeiführung der vollen Teilhabe und Gleichberechtigung 

ausschlaggebende Bereiche werden hervorgehoben. Die 
Rahmenbestimmungen bieten Behinderten und ihren Organi
sationen ein Instrument für Grundsatzentscheidungen und 
Maßnahmen. Sie liefern eine Grundlage für die technische 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Staaten, 
den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organi
sationen. 

15. Zweck der Rahmenbestimrnungen ist es, sicherzustellen, 
daß Mädchen und Jungen, Frauen und Männer mit Behinde
rungen als Mitglieder der Gesellschaft die gleichen Rechte 
und Pflichten haben wie ihre Mitbürger. In allen Gesell
schaften der Welt bestehen weiter Hindernisse, die es 
Behinderten unmöglich machen, ihre Rechte und Freiheiten 
wahrzunehmen, und die ihnen die volle Teilhabe am Leben 
der Gesellschaft erschweren. Es obliegt den Staaten, ge
eignete Maßnahmen zur Beseitigung dieser Hindernisse zu 
ergreifen. Behinderte und ihre Organisationen sollen in 
diesem Prozeß eine Rolle als aktiver Partner spielen. Die 
Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte ist ein 
wesentlicher Beitrag zu den allgemeinen und weltweiten 
Bemühungen um die Mobilisierung der Humanressourcen. Es 
wird unter Umständen notwendig sein, Gruppen wie Frauen, 
Kindern, älteren Menschen, Armen, Wanderarbeitern, 
Doppel- oder Mehrfachbehinderten, Ureinwohnern und 
ethnischen Minderheiten besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen. Außerdem gibt es zahlreiche behinderte Flüchtlinge, 
deren besondere Bedürfnisse Aufmerksamkeit erfordern. 

Grundbegriffe der Behindertenpolitik 

16. Die nachstehend aufgeführten Begriffe werden in den 
Rahmenbestimmungen durchgehend verwendet. Sie bauen im 
wesentlichen auf den im Weltaktionsprogramm für Behinder
te verwendeten Begriffen auf. In einigen Fällen tragen sie 
den Entwicklungen Rechnung, die während der Behinderten
dekade der Vereinten Nationen stattgefunden haben. 

Funktionsbeeinträchtigung und soziale Beeinträchtigung 

17. Unter dem Ausdruck "Behinderung" im engeren Sinn 
("Funktionsbeeinträchtigung", engl. disability) wird eine 
Vielzahl von verschiedenen Funktionseinschränkungen 
zusammengefaßt, die in anen Bevölkerungsgruppen in allen 
Ländern der Welt vorkommen können. Diese Funktionsein
schränkungen können durch eine körperliche, geistige oder 
Sinnesschädigung, einen Krankheitszustand oder eine 
Geisteskrankheit bedingt sein. Dabei kann es sich um 
dauernde oder vorübergehende Schädigungen, Zustände oder 
Krankheiten handeln. 

18. Der Ausdruck "soziale Beeinträchtigung" (handicap) 
bezeichnet den Verlust oder die Einschränkung der Mög
lichkeiten zur gleichberechtigten Teilhabe am Leben der 
Gemeinschaft. Er beschreibt das Verhältnis zwischen dem 
Behinderten und seiner Umwelt. Mit diesem Ausdruck soll 
nachdrücklich auf die Mängel in der Umwelt und bei 
zahlreichen organisierten Aktivitäten in der Gesellschaft 
hingewiesen werden, wie beispielsweise auf den Gebieten 
Information, Nachrichtenwesen und Bildung, die Behinderte 
an einer gleichberechtigten Teilhabe hindern. 

19. Die Verwendung der beiden in den Ziffern 17 und 18 
definierten Ausdrücke "Funktionsbeeinträchtigung" und 
"soziale Beeinträchtigung" muß im Lichte der neueren 
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Geschichte der BehinqlerungsprobIematik gesehen werden. In 
den siebziger Jahren kam es seitens der Vertreter von 
Behindertenorganisat!onen und der Fachleute zu heftigem 
Widerspruch gegen ~ie damals herrschende Terminologie. 
Die oft unklare un irreführende Verwendung der ver
schiedenen AusdfÜ ke für "Behinderung" erschwerte 
grundsätzliche Entsc eidungen und politische Maßnahmen. 
In der verwendeten Terminologie kam ein medizinisch
diagnostischer Ansa zum Ausdruck, der die Unzuläng
lichkeiten und Mäng I des gesellschaftlichen Umfelds außer 
acht ließ. 

20. 1980 verabschie ete die Weltgesundheitsorganisation die 
Internationale Klassi kation der Schädigungen, Funktions
beeinträchtigungen nd sozialen Beeinträchtigungen", die 
einen eindeutigeren nd gleichzeitig relativistischen Ansatz 
bot. Die Klassifikati n unterscheidet klar zwischen "Schädi
gung" (impaimzent ~ "Funktionsbeeinträchtigung" und 
"soziale Beeinträch gung". Sie wird in Bereichen wie 
Rehabilitation, Bild ng, Statistik, Politik, Gesetzgebung, 
Demographie, Soziol gie, Volkswirtschaft und Anthropologie 
weitgehend herange gen. Einige Fachleute haben ihrer 
Besorgnis darüber A sdruck gegeben, daß die in der Klassi
fikation enthaltene efinition des Begriffs "soziale Beein
trächtigung" noch i er als zu medizinisch und zu sehr auf 
den einzelnen ausge ichtet angesehen werden kann und die 
Wechselbeziehung z ischen den gesellschaftlichen Bedin
gungen und Erwartu gen und den Fähigkeiten des einzelnen 
vielleicht nicht ge ügend klar herausstellt. Diesen und 
anderen von den Be utzern der Klassifikation in den zwölf 
Jahren seit ihrer Ve . ffentlichung zum Ausdruck gebrachten 
Bedenken wird bei ·nftigen Änderungen der Klassifikation 
Rechnung getragen erden. 

21. Die bei der Du chführung des Weltaktionsprogramms 
gewonnenen Erfahru gen und die allgemeinen Diskussionen, 
die im Laufe der Be indertendekade der Vereinten Nationen 
stattfanden, führten u einer Vertiefung des Wissens und des 
Verständnisses für B hindcrtenfragen sowie der verwendeten 
Terminologie. Dies trägt heute der Notwendigkeit Rech
nung, sich sowohl mit den Bedürfnissen des einzelnen 
(beispielsweise Re bilitation uno technische Hilfen) als 
auch mit den Unz länglichkeiten der Gesellschaft (den 
verschiedenen Hind missen für eine Teilhabe) auseinander
zusetzen. 

Vorbeugung 

22. Der Ausdruck 'Vorbeugung" bezeichnet Maßnahmen, 
deren Ziel darin b steht, das Auftreten von körperlichen, 
geistigen. seelische oder Sinnesschädigungen zu verhüten 
(Primärprävention) der zu verhüten, daß Schädigungen eine 
dauernde Funktion einschränkung oder -beeinträChtigung 
verursachen (Seku ärprävention). Die Vorbeugung kann 
viele verschiedene en von Maßnahmen umfassen, wie 
beispielsweise gesu dheitliche Grundversorgung, prä- und 
postnatale Betreuu g, Ernährungserziehung, Impfaktionen 
gegen übertragbar Krankheiten, Maßnahmen zur Ein
dämmung von end mischen Krankheiten, Sicherheitsvor
schriften, Unfallve hütungsprogramme in verschiedenen 
Umweltbereichen, nsbesondere auch eine entsprechende 
Gestaltung der Ar itsplätze zur Verhütung von Berufs
schäden und Beru krankheiten, und Verhütung von Be
hinderungen durch mweltverschmutzung oder bewaffnete 
Konflikte. 

Rehabilitation 

23. Unter "Rehabilitation" versteht man einen Prozeß, der 
darauf abzielt, Behinderte zu befähigen, ihre optimale kör
perliche, sensorische, geistige, psychische und/oder soziale 
Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu erhalten, und ihnen 
so die Mittel an die Hand zu geben, ihr Leben zu verändern 
und ein größeres Maß an Unabhängigkeit zu erreichen. Die 
Rehabilitation kann Maßnahmen zur Nachbildung und/oder 
Wiederherstellung einer Funktion oder zur Kompensation 
einer verlorengegangenen oder fehlenden Funktion oder einer 
Funktionseinschränkung umfassen. Die medizinische Erstver
sorgung ist nicht Teil des Rehabilitationsprozesses. Er 
umfaßt eine breite Palette von Maßnahmen und Aktivitäten, 
die von grundlegenderen und al1gemeinen Rehabilitations
maßnahmen bis hin zu zielgerichteten Aktivitäten reichen, 
wie beispielsweise die berufliche Rehabilitation. 

Herstellung der Chancengleichheit 

24. Der Ausdruck "Herstel1ung der Chancengleichheit" 
bezeichnet den Prozeß, mit dessen Hilfe die verschiedenen 
Systeme der Gesel1schaft und die Umwelt, wie beispiels
weise Dienstleistungen. Aktivitäten, Infonnationen und 
Dokumentation, al1en zugänglich gemacht werden, ins
besondere den Behinderten. 

25. Der Grundsatz der Gleichberechtigung impliziert, daß 
die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Menschen von gleicher 
Wichtigkeit sind, daß diese Bedürfnisse zur Grundlage der 
Planung der Gesel1schaften gemacht und daß alle Ressourcen 
so eingesetzt werden müssen, daß für jeden Menschen die 
Möglichkeit der gleichberechtigten Teilhabe gewährleistet ist. 

26. Behinderte sind Mitglieder der Gesellschaft und hahen 
das Recht, in ihrer jeweiligen Orts gemeinschaft zu verblei
ben, Sie soUen die von ihnen benötigte Unterstützung im 
Rahmen der üblichen Bildungs-, Gesundheits-, Beschäfti
gungs- und sozialen Dienstleistungsstrukturen erhalten. 

27. In dem Maße, in dem Behinderte Gleichberechtigung 
erlangen, sol1en sie auch die gleichen Pflichten haben. Im 
Zuge der fortschreitenden Erlangung dieser Rechte sol1en die 
Gesel1schaften größere Erwartungen in die Behinderten set
zen. Als Teil des Prozesses zur Herstel1ung der Chancen
gleichheit sol1 den Behinderten durch entsprechende Maß
nahmen geholfen werden, ihre vol1e Verantwortung als 
Mitglieder der Gese11schaft zu übernehmen. 

PRÄAMBEL 

Die Staaten. 

eingedenk der in der Charta der Vereinten Nationen 
eingegangenen Verpflichtung, gemeinsam und jeder für sich 
mit der Organisation zusammenzuarbeiten, um die Verbes
serung des Lebensstandards, die Vo11beschäftigung und die 
Voraussetzungen für wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
und Aufstieg zu fördern, 

in Bekräftigung des in der Charta verkündeten Eintretens 
für die Menschenrechte und Grundfreiheiten, die soziale 
Gerechtigkeit und die Würde und den Wert der menschlichen 
Person, 

insbesondere unter Hinweis auf die in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte', dem Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulture11e Rechte" und dem 
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Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte54 

niedergelegten internationalen Nonnen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, 

unterstreichend, daß in diesen Rechtsakten erklärt wird, 
daß die darin anerkannten Rechte alIen Menschen ohne 
Diskriminierung in gleicher Weise gewährleistet werden 
solIen, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes55

, welche die Diskriminierung aufgrund einer Behin
derung verbietet und verlangt, daß besondere Maßnahmen 
ergriffen werden, um die Rechte von behinderten Kindern zu 
gewährleisten, sowie auf die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte alIer Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen14

, die einige Maßnahmen zum Schutz 
vor Behinderungen vorsieht, 

sowie unter Hinweis auf die Bestimmungen in der Kon
vention über die Beseitigung jeder Fonn von Diskriminie
rung der Frau4l

, weIche die Rechte von behinderten Mädchen 
und Frauen gewährleisten, 

im Hinblick auf die Erklärung über die Rechte der Be
hinderten", die Erklärung über die Rechte der geistig Zu
rückgebliebenen", die Erklärung über Fortschritt und Ent
wicklung auf sozialem Gebiet"', die Grundsätze für den 
Schutz von psychisch Kranken und die Verbesserung der 
psychiatrischen Versorgung45 und die anderen von der Gene
ralversammlung verabschiedeten einschlägigen Rechtsakte, 

sowie im Hinblick auf die von der Internationalen Ar
beitsorganisation verabschiedeten einschlägigen Überein
künfte und Empfehlungen, insbesondere diejenigen, die sich 
mit der Teilnahme von Behinderten ohne Diskriminierung 
am Arbeitsleben befassen, 

eingedenk der einschlägigen Empfehlungen und der auf 
diesem Gebiet geleisteten Arbeit der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
insbesondere durch die We\terklärung über Bildung für 
alle", der Weltgesundheitsorganisation, des Kinderhilfswerks 
der Vereinten Nationen und anderer interessierter Organisa
tionen, 

im Hinblick auf die Verpflichtung, die die Staaten im 
Hinblick auf den Schutz der Umwelt eingegangen sind, 

eingedenk der durch bewaffnete Konflikte verursachten 
Verheerungen und beklagend, daß die knappen Ressourcen 
zur Herstellung von Waffen verwendet werden, 

in Anerkennung dessen, daß im Weltaktionsprogramm für 
Behinderte und in der darin enthaltenen Definition der 
HerstelIung der Chancengleichheit das ernsthafte Bestreben 
der internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck kommt, 
diesen verschiedenen internationalen Rechtsakten und Emp
fehlungen praktische und konkrete Bedeutung zu verleihen, 

in der Erkenntnis, daß das Ziel der Behindertendekade der 
Vereinten Nationen (1983-1992), nämlich die Umsetzung des 
Weltaktionsprogramms, nach wie vor Gültigkeit besitzt und 
dringende und fortlaufende Maßnahmen erfordert, 

unter Hinweis darauf, daß das Weltaktionsprogramm auf 
Konzeptionen beruht, die für die Entwicklungsländer wie 
auch für die Industrieländer gleichermaßen Gültigkeit 
besitzen, 

in der Überzeugung, daß verstärkte Anstrengungen unter
nommen werden müssen, damit Behinderte uneingeschränkt 
und gleichberechtigt die Menschenrechte wahrnehmen und 
am Leben der Gesellschaft teilhaben können, 

erneut betonend, daß die Behinderten und ihre Eltern, 
Vonnunde, Interessenvertreter und Organisationen aktive 
Partner der Staaten bei der Planung und Umsetzung aller 
Maßnahmen sein müssen, die sich auf ihre bürgerlichen, 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
auswirken, 

in Anwendung der Resolution 1990/26 des Wirtschafts
und Sozialrats und sich stützend auf die im Weltaktions
programm im einzelnen aufgeführten konkTeten Maßnahmen, 
die zur Erlangung der Gleichberechtigung durch Behinderte 
notwendig sind, 

haben beschlossen, die nachstehenden Rahmenbestim
mungen für die Herstellung der Chancengleichheit für 
Behinderte zu verabschieden, mit dem Ziel, 

a) zu betonen, daß aHe Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Behinderung eine angemessene Kenntnis der Lage und der 
besonderen Bedürfnisse der Behinderten sowie angemessene 
diesbezügliche Erfahrungen voraussetzen; 

b) zu betonen, daß der Prozeß, durch den jeder Aspekr 
der gesellschaftlichen Organisation aHen zugänglich gemacht 
wird, ein grundlegendes Ziel der sozioökonomischen Ent
wicklung ist; 

c) in großen Zügen die wichtigsten Aspekte der So
zialpolitik auf dem Gebiet der Behinderung zu beschreiben, 
einschließlich, gegebenenfalls, der aktiven Förderung der 
technischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit; 

d) Modelle für den politischen Entscheidungsfindungs
prozeß vorzugeben, der zur Erlangung der Chancengleichheit 
notwendig ist, unter Berücksichtigung der starken Unter
schiede des technischen und wirtschaftlichen Entwicklungs
stands, der Tatsache, daß dieser Prozeß eine profunde Kennt
nis des kulturellen Kontexts erfordert, in dem er stattfindet, 
sowie der entscheidenden Rolle, die die Behinderten dabei 
spielen; 

e) nationale Mechanismen zur Herstellung einer engen 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten, den Organen des 
Systems der Vereinten Nationen, anderen zwischenstaatli
chen Organen und den Behindertenorganisationen vorzu
schlagen; 

f) einen wirksamen Mechanismus zur Überwachung des 
Prozesses vorzuschlagen, durch den die Staaten die Her
stellung der Chancengleichheit für Behinderte zu erreichen 
suchen, 

I. VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE GLEICH
BERECHTIGTE TEILHABE 

Bestimmung 1. Sensibilisierung der Allgemeinheit 

Die Staaten soHen Maßnahmen ergreifen, um der GeseH
schaft die Lage der Behinderten, ihre Rechte, ihre Bedürf
nisse, ihr Potential und ihren Beitrag stärker bewußt zu 
machen. 

I. Die Staaten sollen sicherstellen, daß die zuständigen 
Behörden an die Behinderten, ihre Familien, die Fachleute 
und die Öffentlichkeit auf dem neuesten Stand befindliche 
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Infonnationen über d~ vorbandenen Programme und Dienste 
verteilen. Die für die ehinderten bestimmten Infonnationen 
sollen in behinderte erechter Fonn dargeboten werden. 

2. Die Staaten solle" Autklärungsaktionen über Behinderte 
und Behindertenpolitiik in die Wege leiten und unterstützen, 
um klarzumachen, daß Behinderte Bürger mit den gleichen 
Rechten und Pflicht~n wie andere sind, und somit Maßnah
men zur Beseitigung' ller Hindernisse für ihre volle Teilbabe 
zu rechtfertigen. 

3. Die Staaten soll n die Massenmedien zu einer positi yen 
Darstellung Behinde er ennutigen; die Behindertenorganisa
tionen sollen in dies r Frage beteiligt werden. 

4. Die Staaten soll n sicherstellen, daß in den Aufklärungs
programmen unter len Aspekten der Grundsatz der vollen 
Teilhabe und Gleich erechtigung zum Ausdruck kommt. 

5. Die Staaten soll n Behinderte und deren Angehörige und 
Organisationen einl den, an Aufklärungsprogrammen über 
Behindertenfragen itzuwirken. 

6. Die Staaten sol en die Unternehmen des Privatsektors 
ennutigen, in allen Aspekten ihrer Tätigkeit Behinderten
fragen zu beriicksic tigen. 

7. Die Staaten sol en Programme in die Wege leiten und 
fördern, deren Ziel arin besteht, Behinderten ihre Rechte 
und Möglichkeiten .. ker bewußt zu machen. Eine größere 
Eigenständigkeit de Behinderten und ihre Befahigung, ein 
selbstbestimmtes ben zu führen, werden ihnen dabei 
helfen, von den ih en offenstehenden Möglichkeiten Ge
brauch zu machen. 

8. Sensibilisierun soll ein wichtiger Bestandteil der 
Erziehung behinde er Kinder und von Rehabilitations
programmen sem. ehinderte könnten auch untereinander 
durch die Tätigkei en ihrer eigenen Organisationen zur 
Bewußtseinsbildung beitragen. 

9. Sensibilisierun soll ein Bestandteil der Erziehung aller 
Kinder sowie Teil von Lehrerausbildungskursen und der 
Ausbildung aller F hkräfte sein. 

Bestimmu 2. Medizinische Versorgung 

Die Staaten sollen ine wirksame medizinische Versorgung 
Behinderter gewähr eisten. 

1. Die Staaten sol en bestrebt sein, von multidisziplinären 
Fachteams geleitet Programme zur Früherkennung, Früh
beurteilung und Frü behandlung von Schädigungen anzubie
ten. Dadurch könnt Behinderungen abgewendet, gemindert 
oder beseitigt werd n. Bei diesen Programmen soll die volle 
Beteiligung der Be inderten und ihrer Familienangehörigen, 
auf der persönlich Ebene, und der Behindertenorganisa
tionen, auf der Pla ungs- und Evaluierungsebene, sicherge
stellt sein. 

2. Örtliche Sozial beziehungsweise Gemeinwesenarbeiter 
sollen eine Ausbi dung erhalten, die sie befahigt, auf 
Gebieten wie der rüherkennung von Schädigungen, der 
Erstversorgung un der Überweisung an geeignete Ein
richtungen und Di ste mitzuwirken. 

3. Die Staaten s lien sicherstellen, daß Behinderte, ins
besondere Säuglin e und Kinder, medizinische Betreuung 

derselben Qualität und im Rahmen desselben Systems 
erhalten wie die anderen Mitglieder der Gesellschaft. 

4. Die Staaten sollen sicherstellen, daß das gesamte medi
zinische und paramedizinische Personal über eine fachge
rechte Ausbildung und über das Rüstzeug für die Betreuung 
Behinderter verfügt und Zugang zu den in Betracht kom
menden Behandlungsmethoden und -techniken bat. 

5. Die Staaten sollen sicherstellen, daß das medizinische, 
paramedizinische und vergleichbare Personal über eine fach
gerechte Ausbildung verfügt, damit es Eltern keinen unsach
gemäßen Rat erteilt und so Möglichkeiten einschränkt, die 
ihren Kindern offenstehen. Die Ausbildung soll ein ständiger 
Prozeß sein und auf den neuesten Erkenntnissen beruhen. 

6. Die Staaten sollen sicherstellen, daß Behinderte regel
mäßig die Behandlung und die Medikamente erhalten, die sie 
benötigen, um den Grad ihrer Funktionsfahigkeit zu erhalten 
oder zu verbessern. 

Bestimmung 3. Rehabilitation' 

Die Staaten sollen die Bereitstellung von Rehabilitations
diensten für Behinderte gewährleisten. damit diese ein 
Höchstmaß an Unabhängigkeit und Leistungsfähigkeit errei
chen und erhalten können. 

J. Die Staaten sollen nationale Rehabilitationsprogramme 
für aUe Gruppen von Behinderten ausarbeiten. Diese Pro
gramme sollen auf die tatsächlichen individuellen Bedürfnis
se der Behinderten zugeschnitten sein und auf den Grundsät -
zen der vollen Teilhabe und der Gleichberechtigung beruhen. 

2. Die Programme sollen einen breiten Fächer von Akti
vitäten umfassen, wie beispielsweise die Ausbildung in 
Grundfertigkeiten zur Verbesserung oder zur Kompensation 
einer beeinträchtigten Funktion, die Beratung Behinderter 
und ihrer Familienangehörigen, die Förderung der Eigen
ständigkeit sowie nach Bedarf Dienste wie Beurteilung und 
Beratung. 

3. Alle Behinderten, die eine Rehabilitation benötigen, 
einschließlich der Schwerhehinderten und/oder Mehrfach
behinderten, sollen dazu Zugang haben_ 

4. Behinderte und ihre Familienangehörigen sollen bei der 
Konzeption und Organisation der sie betreffenden RehabiJita
tionsdienste mitwirken können. 

5. Alle Rehabilitationsdienste sollen in der Gemeinde zur 
Verfügung stehen, in der der Behinderte lebt. In einigen 
Fällen können zur Erreichung eines bestimmten Trainings
ziels nach Bedarf besondere zeitlich begrenzte Rehabilita
tionskurse stationär organisiert werden. 

6. Behinderte und ihre Angehörigen sollen ermutigt wer
den sich selbst an der Rehabilitation zu beteiligen, beispiels
wei~e als ausgebildete Lehrer, Übungsleiter oder Berater. 

7. Die Staaten sollen bei der Ausarbeitung oder Evaluie
rung von Rehabilitationsprogrammen auf den Sachverstand 
der Behindertenorganisationen zurückgreifen. 

*Rehabilitation, ein Grundbegriff der Behindertenpolitik, ist in Ziffer 23 
der Einleitung definiert. 
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Bestimmung 4. Unterstützungsdienste 

Die Staaten sollen für den Aufbau und die Bereitstellung von 
Unterstützungsdiensten, einschließlich technischer Hilfen, 
sorgen, damit Behinderte in ihrem täglichen Leben ein 
größeres Maß an Unabhängigkeit erreichen und ihre Rechte 
ausüben können. 

I. Als wichtige Maßnahme zur Herstellung der Chancen
gleichheit sollen die Staaten sicherstellen, daß Behinderten 
je nach ihren Bedürfnissen technische Hilfen und Geräte, 
persönliche Hilfe und Dohnetscherdienste zur Verfügung 
stehen. 

2. Die Staaten sollen die Entwicklung, Herstellung, 
Verteilung und Wartung von technischen Hilfen und Geräten 
und die Informationsvermittlung darüher unterstützen. 

3. Zu diesem Zweck soll von den allgemein vorhandenen 
technischen Fachkenntnissen Gebrauch gemacht werden. In 
den Staaten, die über eine Spitzentechnologieindustrie 
verfügen, soll diese voll dazu herangezogen werden, um die 
Qualität und die Wirksamkeit von technischen Hilfen und 
Geräten zu verbessern. Es ist wichtig, daß die Entwicklung 
und Herstellung von einfachen, kostengünstigen technischen 
Hilfen angeregt wird, möglichst unter Heranziehung der vor 
Ort vorhandenen Materialien und Produktionseinrichtungen. 
Behinderte könnten in die Herstellung dieser technischen 
Hilfen mit einbezogen werden. 

4. Die Staaten sollen anerkennen, daß alle Behinderten, die 
technische Hilfen henötigen, nach Bedarf Zugang zu ihnen 
haben und daß diese für sie insbesondere auch erschwinglich 
sein sollen. Das kann bedeuten, daß technische Hilfen und 
Geräte kostenlos oder zu einem so niedrigen Preis bereitge
stellt werden, daß Behinderte oder ihre Familienangehörigen 
sich ihre Anschaffung leisten können. 

5. Bei Rehabilitationsprogrammen, in deren Rabmen 
technische Hilfen und Geräte bereitgestellt werden, sollen die 
Staaten die besonderen Anforderungen von behinderten 
Mädchen und Jungen in bezug auf die Konstruktion, die 
Dauerhaftigkeit und die altersgemäße Anpassung der 
technischen Hilfen und Geräte berücksichtigen. 

6. Die Staaten sollen die Ausarbeitung und Bereitstellung 
von individuellen Hilfsprogrammen und Dolmetscherdien
sten, insbesondere für Schwer- und/oder Mehrfachbehinderte, 
unterstützen. Derartige Programme würden den Grad der 
Teilnabme Behinderter am täglichen Leben zu Hause, am 
Arbeitsplatz, in der Schule und bei Freizeitaktivitäten 
erhöhen. 

7. Die individuellen Hilfsprogramme sollen so gestaltet 
sein, daß Behinderte, die von diesen Programmen Gebrauch 
machen, entscheidenden Einfluß auf die Durchführung der 
Programme hahen. 

n. ZIELBEREICHE FÜR DIE GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE 

Bestimmung 5. Behindertengerechte Umwelt 

Die Staaten sollen bei der Herstellung der Chancengleichheit 
in allen Gesellschaftsbereichen die allgemeine Bedeutung 
einer behindertengerechten Umwelt erkennen. Die Staaten 
sollen für Menschen mit Behinderungen, gleich welcher Art, 

a) Aktionsprogramme für eine behindertengerechte Gestal
tung der Umwelt einführen und b) Maßnahmen ergreifen, um 
den Zugang zu Informationen und Kommunikationsmöglich
keiten zu gewährleisten. 

a) Zugang zur baulichen Umwelt 

1. Die Staaten sollen Maßnabmen zum Abhau bestehender 
Hindernisse ergreifen, die sich dem Zugang zur baulichen 
Umwelt in den Weg stellen. Sie sollen Normen und Richt
linien ausarbeiten und den Erlaß von Rechtsvorschriften 
erwägen, um die behindertengerechte Gestaltung verschiede
ner Bereiche - Wohnungen, Gebäude, öffentliche und 
sonstige Verkehrseinrichtungen, Straßen, Plätze usw. - zu 
gewährleisten. 

2. Die Staaten sollen sicherstellen, daß Architekten, 
Bauingenieure und andere. die durch ihre planerische und 
bauliche Tätigkeit die Umwelt mitgestalten, Zugang zu 
entsprechenden Informationen über Behindertenpolitik und 
über Maßnahmen zur Schaffung einer behindertengerechten 
Umwelt erhalten. 

3. Die Anforderungen an eine behindertengerechte Umwelt 
sollen in die planerischen und baulichen Maßnabmen von 
Beginn an einbezogen werden. 

4. Behindertenorganisationen sollen bei der Ausarbeitung 
von Normen für eine behindertengerechte Umwelt heteiligt 
werden. Auch bei öffentlichen Bauvorhaben sollen sie vom 
Beginn der Planungsphase an einbezogen werden, um eine 
möglichst behindertengerechte Umwelt sicherzustellen. 

b) Zugang zu Informationen und Kommunikntionsmög
lichkeiten 

5. Behinderte und gegebenenfalls ihre Angehörigen und 
Interessenvertreter sollen in allen Phasen Zugang zu um
fassenden Informationen über ihre Diagnosen, ihre Rechte 
und die verfügbaren Dienste und Programme haben. Diese 
Informationen sollen in behindertengerechter Form präsen
tiert werden. 

6. Die Staaten sollen Strategien entwickeln, um Informa
tionsdienste und Dokumentation unterschiedlichen Behin
dertengruppen zugänglich zu machen. Blindenschrift, 
besprochene Kassetten, Großdruck und sonstige geeignete 
Verfahren sollen verwendet werden, um Sehgeschädigten den 
Zugang zu schriftlicher Information und Dokumentation zu 
ermöglichen. Ebenso sollen geeignete Verfaluen verwendet 
werden, um Hörgeschädigten beziehungsweise Schwerhöri
gen den Zugang zu mündlicher Information zu ermöglichen. 

7. Bei der Erziehung von gehörlosen Kindern, in ihren 
Familien und in der Gemeinschaft, in der sie leben, soll die 
Verwendung der Gebärdensprache in Betracht gezogen 
werden. Außerdem sollen zur Erleichterung der Kommuni
kation zwischen Gehörlosen und ihrer Umwelt Gebärden
dolmetscher zur Verfügung gestellt werden. 

8. Es soll auch auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
anderen Kommunikationsbehinderungen Rücksicht genom
men werden. 

9. Die Staaten sollen die Medien, insbesondere Fernsehen. 
Hörfunk und Zeitungen, ermutigen, ihre Dienste behinderten
gerecht zu gestalten. 
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10. Die Staaten s IUen sichersteUen, daß neue rechner
gestützte Informatio s- und Dienstleistungssysteme, die der 
aUgemeinen Öffentr hkeit angeboten werden, entweder von 
vornherein behinde ngerecht gestaltet oder entsprechend 
angepaßt werden, u sie auch diesem Personenkreis zugäng
lich zu machen. 

11. Behindertenorg nisationen sollen beteiligt werden, wenn 
Maßnahmen zur ehindertengerechten Gestaltung von 
Informationsdienste entwickelt werden. 

timmung 6. Bildung 

Die Staaten sollen as Prinzip der Chancengleichheit für 
behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den 
Grundschulen, wei rführenden Schulen und im Hoch
schulbereich in eine integrativen Umfeld anerkennen. Sie 
sollen sicherstellen, daß die Bildung Behinderter ein inte
grierender Bestandt iI des Bildungssystems ist. 

1. Die allgemeine Bildungsbehörden sind für die Bildung 
Behinderter in eine integrativen Umfeld verantwortlich. 
Die Bildung für Be inderte soll ein integrierender Bestand
teil der nationalen i1dungsplanung, Lehrplanentwicklung 
und Schulorganisati n sein. 

2. Die Einbezieh ng behinderter Kinder in allgemeine 
Schulen setzt die Bereitstellung von Dolmetscher- und 
sonstigen angemess nen Unterstützungsdiensten voraus. Ein 
behindertengerecht schulisches Umfeld und Hilfsdienste 
für Schüler mit u terschiedlichen Behinderungen sollen 
gewährleistet werd . 

3. Elterngruppen nd Behindertenorganisationen sollen auf 
allen Ebenen des B Idungsprozesses einbezogen werden. 

4. In Staaten, in enen Schulpflicht besteht, sollen allen 
behinderten Mädch n und Jungen unabhängig von Art und 
Schwere ihrer Behi derung, einschließlich einer Schwerst
behinderung, Bildu gsmöglichkeiten angeboten werden. 

5. Besondere Auf erksamkeit soll den folgenden Gruppen 
zukommen: 

a) Kleinstkinde n mit Behinderungen; 

b) Kindern im orschulalter mit Behinderungen; 

c) Erwachsene 
Frauen. 

mit Behinderungen. insbesondere 

6. Um Behindert die Bildung in allgemeinen Schulen zu 
ermöglichen, solle die Staaten: 

a) eine klare P litik verfolgen, die sowohl auf Schul
ebene als auch v n der Allgemeinheit verstanden und 
akzeptiert wird; 

b) flexible Le läne vorsehen, die nach Bedarf angepaßt 
und ergänzt werde können; 

c) für hochwe iges Unterrichtsmaterial, ständige Leh
rerweiterbildung u d die Bereitstellung von Hilfslehrern 
sorgen. 

7. Integrativer U terricht und Programme auf Gemein
wesenebene sollen Is einander ergänzende Ansätze zu einer 
kostenwirksamen ildung und Ausbildung für Behinderte 

gesehen werden. Nationale Programme auf Gemeinwesen
ebene sollen die Gemeinwesen ennutigen, die ihnen zur 
Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen und auszubauen, 
um Behinderten wohnortnahe Bildungsmöglichkeiten zu 
bieten. 

8. In Situationen, in denen das allgemeine Schulsystem 
noch nicht ausreichend den Bedürfnissen aller Behinderten 
gerecht wird, kann die Unterrichtung in Sonderschulen in 
Betracht gezogen werden. Sie soll darauf abzielen, die 
Schüler auf den Eintritt in das allgemeine Schulsystem 
vorzubereiten. Die Qualität der Sondererziehung soll den
selben Normen und Bestrebungen entsprechen wie die 
allgemeine Schulbildung und mit dieser eng verbunden sein. 
Für behinderte Schüler soll zumindest der gleiche Anteil an 
Bildungsressourcen aufgewendet werden wie für nicht
behindelie Schüler. Die Staaten sollen sich zum Ziel setzen, 
das Sonderschulwesen schrittweise in das Regelschulwesen 
zu integrieren. Es wird anerkannt, daß die Unterrichtung in 
Sonderschulen für Behinderte in einigen Fällen derzeit als 
die geeignetste Bildungsform angesehen werden kann. 

9. Aufgrund der besonderen Kommunikationsbedürfnisse 
von Gehörlosen und Taubblinden könnte ihre Ausbildung 
möglicherweise besser in Sonderschulen für solche Behin
derten oder in Sonderklassen und -gruppen in allgemeinen 
Schulen erfolgen. Insbesondere in der Anfangsphase muB 
besonderes Augenmerk auf einen einfühlsamen und kulturell 
differenzierenden Unterricht gelegt werden, der Gehörlosen 
oder Taubblinden zu wirklicher Kommunikationsfähigkeit 
und größtmöglicher Unabhängigkeit verhelfen soll. 

Bestimmung 7. Beschäftigung 

Die Staaten sollen den Grundsatz anerkennen, wonach 
Behinderte dazu befähigt werden müssen, ihre Menschen
rechte wahrzunehmen, insbesondere im Bereich der Be
schäftigung. Sowohl im ländlichen als auch im städtischen 
Bereich müssen Behinderte Chancengleichheit im Hinblick 
auf eine produktive Erwerbstätigkeit auf dem Arbeitsmarkt 
genießen. 

1. Rechtsvorschriften, die den Bereich der Arbeit und 
Beschäftigung regeln, dürfen Behinderte nicht diskriminieren 
und ihrer Beschäftigung keine Hindernisse in den Weg 
legen. 

2. Die Staaten sollen die Eingliederung Behinderter in den 
allgemeinen Arbeitsmarkt aktiv unterstützen. Dies könnte 
durch eine Reihe verschiedener Maßnahmen geschehen, wie 
berufliche Ausbildung, mit Anreizen verbundene Quoten
systerne, die Schaffung von Behinderten vorbehaltenen 
Arbeitsplätzen, Kredite und unentgeltliche Zuschüsse für 
Kleinbetriebe, Exklusivverträge oder vorrangige Produktions
rechte, Steuererleichterungen, Unterstützung bei der Auf
tragserfüllung oder sonstige technische oder finanzielle 
Unterstützung für Unternehmen, die behinderte Arbeitnehmer 
beschäftigen. Die Staaten sollen die Arbeitgeber außerdem 
dazu ennutigen, angemessene behinderungsgerechte An~ 
passungen vorzunehmen. 

3. Die Aktionsprogramme der Staaten sollen folgendes 
beinhalten: 

a) Maßnahmen, um Arbeitsplätze und Arbeitsstätten so 
zu gestalten oder zu adaptieren, daß sie für Personen mit 
unterschiedlichen Behinderungen zugänglich sind; 
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b) Unterstützung für den Einsatz neuer Technologien und 
für die Entwicklung und Herstellung von technischen Hilfen, 
Geräten und Ausrüstung sowie Maßnahmen, um solche 
Hilfen und Geräte Behinderten zugänglich zu machen und es 
ihnen so zu ennöglichen, eine Beschäftigung zu finden und 
zu behalten; 

c) eine entsprechende Ausbildung und Stellenvermittlung 
sowie laufende Unterstützung, wie persönliche Betreuung 
und Dolmetscherdienste. 

4. Die Staaten sollen Aufklärungskampagnen einleiten und 
unterstützen, um negative Einstellungen und Vorurteile 
gegenüber behinderten Arbeitnehmern zu überwinden. 

5. Als Arbeitgeber sollen die Staaten günstige Bedingungen 
für die Beschäftigung von Behinderten im öffentlichen 
Sektor schaffen. 

6. Staat, Arbeitnehmerorganisationen und Arbeitgeber 
sollen zusammenarbeiten, um gerechte Einstellungs- und 
Beförderungspolitiken, Beschäftigungsbedingungen und Ar
beitsentgelte sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Ar
beitsumfelds im Hinblick auf die Vermeidung von Unfällen 
und Schädigungen sowie Rehabilitationsmaßnahmen für Ar
beitnehmer, die Arbeitsunfalle erlitten haben, zu gewähr
leisten. 

7. Das Ziel soll immer sein, daß Behinderte auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt Beschäftigung finden. Für Be
hinderte, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht 
untergebracht werden können, können kleine Einheiten von 
geschützten oder unterstützten Arbeitsplätzen eine Alternati
ve darstellen. Die Qualität solcher Programme muß danach 
beurteilt werden, inwieweit sie wirkungsvoll und ausreichend 
sind, um Behinderten Chancen auf eine Beschäftigung auf 
dem Arbeitsmarkt zu eröffnen. 

8. Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, um Behinderte 
in Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme des privaten 
und des informellen Sektors einzubeziehen. 

9. Staat, Arbeitnehmerorganisationen und Arbeitgeber sol
len mit den Behindertenorganisationen in bezug auf alle 
Maßnahmen zur Schaffung von Ausbildungs- und Beschäfti
gungsmöglichkeiten zusammenarbeiten, insbesondere was 
gleitende Arbeitszeit, Teilzeitbeschäftigung, Arbeitsplatztei
lung, berufliche Selbständigkeit und begleitende Betreuung 
für Behinderte betrifft. 

Bestimmung 8. Einkommenssicherung und soziale 
Sicherheit 

Die Staaten sind für die soziale Sicherung und die Ein
kommenssicherung Behinderter verantwortlich. 

1. Die Staaten sollen sicherstellen, daß Behinderte, die 
aufgrund einer Behinderung oder behinderungsbezogener 
Umstände vorübergehend kein oder ein verringertes Einkom
men beziehen oder denen Beschäftigungschancen verwehrt 
wurden, eine angemessene finanzielle Unterstützung erhalten. 
Die Staaten sollen sicherstellen, daß die gewährte Unter
stützung den zusätzlichen Anfwendungen Rechnung trägt, 
die Behinderten und ihren Familien aufgrund der Behinde
rung entstehen. 

2. In Ländern, in denen Systeme der sozialen Sicherheit, 
Sozialversicherung oder ähnliche Systeme für die Allge-

meinheit bestehen oder aufgebaut werden, soll der Staat 
sicherstellen, daß diese Systeme Behinderte weder aus
schließen noch diskriminieren. 

3. Die Staaten sollen auch für Menschen, die sich der 
Pflege und Betreuung Behinderter widmen, eine finanzielle 
Unterstützung und soziale Sicherung vorsehen. 

4. Die Systeme der sozialen Sicherheit sollen auch Anreize 
zur Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit Behinderter ent
halten. Solche Systeme sollen für die Organisation, Entwick
lung und Finanzierung der beruflichen Ausbildung sorgen 
beziehungsweise dazu beitragen. Sie sollen auch bei der 
Stellenvermittlung behilflich sein. 

5. Die Programme der sozialen Sicherung sollen Behin
derten auch Anreize zur Suche nach einer Beschäftigung 
bieten, damit sie die Erwerbsfähigkeit erlangen oder wieder
erlangen. 

6. Finanzielle Unterstützung soll so lange gewährt werden, 
wie die Behinderung andauert, und sie soll so gestaltet sei n, 
daß sie Behinderte nicht von der Arbeitssuche abhält. Sie 
soll nur dann verringert oder eingestellt werden, wenn Be
hinderte ein ausreichendes und sicheres Einkommen bezie
hen. 

7. In Ländern, in denen die soziale Sicherung größtenteils 
durch den privaten Sektor erfolgt, soll der Staat die Gemein
den, die Wohlfahrtsorganisationen und die Familien dazu 
ermutigen, Selbsthilfemaßnahmen sowie Beschäftigungs
anreize und beschäftigungsfördernde Aktivitäten für Behin
derte zu entwickeln. 

Bestimmung 9. Familienleben und freie Entfaltung 
der Persönlichkeit 

Die Staaten sollen die volle Teilhabe Behinderter am 
Familienleben fördern. Sie sollen ihr Recht auf freie Ent
faltung der Persönlichkeit fördern und sicherstellen, daß 
Behinderte hinsichtlich ihrer sexuellen Beziehungen, der Ehe 
und der Elternschaft nicht durch Rechtsvorschriften dis
kriminiert werden. 

1. Behinderte sollen bei ihren Familien leben können. Die 
Staaten sollen darauf hinwirken, daß in die Familienberatung 
auch geeignete Informationen über Behinderungen und deren 
Auswirkungen auf das Familienleben aufgenommen werden. 
Für Familien mit einem behinderten Familienmitglied sollen 
familienentIastende Kurzzeit- beziehungsweise Tagespfle
geeinrichtungen sowie ambulante sozialpflegerische Dienste 
angeboten werden. Die Staaten sollen alle unnötigen Hinder
nisse für Personen, die ein behindertes Kind oder einen 
behinderten Erwachsenen in Pflege nehmen oder adoptieren 
wollen, beseitigen. 

2. Behinderten soll die Möglichkeit der Erfahrung ihrer 
Sexualität, sexueller Beziehungen sowie der Elternschaft 
nicht vorenthalten werden. Da Behinderte Schwierigkeiten 
haben können, einen Ehepartner zu finden und eine Familie 
zu gründen, sollen die Staaten eine entsprechende Beratung 
fördern. Behinderte müssen gleichen Zugang wie andere zu 
Familienplanungsmethoden sowie zu behindertengerechten 
Informationen über Sexualität haben. 

3. Die Staaten sollen Maßnahmen zur Änderung der in der 
Gesellschaft noch immer vorherrschenden negativen Ein-
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stellungen gegenüber der Ehe, Sexualität und Elternschaft 
Behinderter, insbeson ere behinderter Mädchen und Frauen, 
fördern. Die Medien ollen dazu angehalten werden, beim 
Abbau solcher negati en Einstellungen eine wichtige Rolle 
zu spielen. 

4. Behinderte und i e Familien müssen umfassend darüber 
informiert werden, wiche Vorsorgemaßnahmen sie gegen 
sexuellen und andere Mißbrauch ergreifen können. Behin
derte sind für Mißbra eh in der Familie, in der Gemeinschaft 
oder in Einrichtungen sonders anfällig und müssen darüber 
aufgeklärt werden, wi sie Mißbrauch verhindern, erkennen 
und aufzeigen könne . 

Bes immung 10. Kultur 

Die Staaten werden scherstellen, daß Behinderte gleichbe
rechtigt in kulturelle Aktivitäten einbezogen werden und 
daran teilnehmen kö eo. 

I. Die Staaten soll n sicherstellen, daß Behinderte die 
Möglichkeit haben, ih kreatives, künstlerisches und geistiges 
Potential nicht nur z ihren eigenen Gunsten, sondern auch 
zur Bereicherung der emeinschaft, gleichgültig ob auf dem 
Land oder in der S dt, zu nutzen. Beispiele für solche 
Aktivitäten sind Tan , Musik, Literatur, Theater, bildende 
Kunst, Malerei und S ulptur. Insbesondere in den Entwick
lungsländern soll bes nderer Nachdruck auf traditionelle und 
zeitgenössische Kun formen gelegt werden, wie Puppen
theater, Rezitation un Erzählkunst. 

2. Die Staaten soll n die behindertengerechte Gestaltung 
und die Verfügbarkei von Stätten für kulturelle Ereignisse 
und Einrichtungen ie Theater, Museen, Kinos und Bi
bliotheken für Behin erte fördern. 

3. Die Staaten solle für die Entwicklung und Anwendung 
besonderer technise er Verfahren sorgen, um Literatur, 
Filme und Tbeater B hinderten zugänglich zu machen. 

Bestimm ng ll. Freizeit und Sport 

Die Staaten werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzu
stellen, daß Behind rte ein gleichwertiges Angebot an 
Freizeit- und Sportm . glichkeiten haben. 

I. Die Staaten soll n Maßnahmen in die Wege leiten, um 
Erholungs- und Spo tätten, Hotels, Strände, Sportplätze, 
Turnhallen usw. Behi derten zugänglich zu machen. Solche 
Maßnahmen sollen a eh die Unterstützung von Personal in 
Freizeit- und Sportpr grammen, einschließlich von Projekten 
zur behindertengerec ten Gestaltung solcher Einrichtungen, 
sowie Teilhabe-, In~ ations- und Ausbildungsprogramme 
umfassen. 

2. Die Fremdenve kehrsbehörden, Reisebüros, Hotels, 
Freiwilligenorganisa ODen und sonstigen Stellen, die 
Freizeitaktivitäten 0 er Reisen veranstalten, sollen ihre 
Dienste allen anbiete ,unter Berücksichtigung der speziellen 
Bedürfnisse Behinde er. Zur Unterstützung dieses Prozesses 
soll eine entsprechen e Schulung angeboten werden. 

3. Sportorganisatio en sollen ermutigt werden, Möglich
keiten zur Teilnahme von Behinderten an Sportaktivitäten zu 
schaffen. In einigen ällen könnten Maßnahmen zur Erleich
terung des Zugangs reits ausreichen, um die Teilnahme zu 
ermöglichen. In and ren Fällen wird es spezieller Regelun-

gen oder gesonderter Wettkampfveranstaltungen bedürfen. 
Die Staaten sollen die Teilnahme Behinderter an nationalen 
und internationalen Veranstaltungen unterstützen. 

4. Behinderte, die an Sportaktivitäten teilnehmen, sollen 
Zugang zu Unterricht und Training gleicher Qualität wie 
andere Teilnehmer haben. 

5. Sport- und Freizeitorganisatoren sollen Behinderten
organisationen beteiligen, wenn sie Dienste für Behinderte 
einrichten. 

Bestimmung 12. Religion 

Die Staaten werden Maßnahmen für die gleichberechtigte 
Teilhabe Behinderter am religiösen Leben der Gemeinschaft 
fördern. 

I. Die Staaten sollen in Absprache mit religiösen Stellen 
Maßnahmen fördern, durch die die Diskriminierung Behin
derter beseitigt und ihnen der Zugang zu religiöser Betäti
gung ermöglicht wird. 

2. Die Staaten sollen die Weitergabe von Informationen 
über Behindertenbelange an religiöse Institutionen und 
Organisationen fördern. Die Staaten sollen außerdem 
religiöse Stellen ermutigen, Informationen über Behinder
tenpolitik in die Ausbildung zu religiösen Berufen sowie in 
Religionsunterrichtsprogramme einzubeziehen. 

3. Sie sollen außerdem darauf hinwirken, daß Personen mit 
Sinnesschädigungen Zugang zu religiöser Literatur haben. 

4. Staaten und/oder religiöse Organisationen sollen Be
hindertenorganisationen beteiligen, wenn sie Maßnahmen für 
eine gleichberechtigte Teilhabe an religiösen Aktivitäten 
ausarbeiten. 

III. DURCHFÜHRUNGSMASSNAHMEN 

Bestimmung 13. Information und Forschung 

Die Staaten übernehmen die oberste Verantwortung für die 
Sammlung und Verbreitung von Informationen über die 
Lebensbedingungen Behinderter und fördern die umfassende 
Erforschung aller Aspekte, einschließlich der Hindernisse, 
die das Leben Behinderter beeinträchtigen. 

I. Die Staaten sollen in regelmäßigen Abständen ge
schlechtsspezifische Statistiken und sonstige Informationen 
über die Lebensbedingungen Behinderter zusammenstellen. 
Eine derartige Datensammlung könnte in Verbindung mit 
Volkszählungen und Haushaltserhebungen und in enger 
Zusammenarbeit unter anderem mit Universitäten, For
schungsinstituten und Behindertenorganisationen durch
geführt werden. Die Datensammlung soll Fragen zu Pro
grammen und Diensten und zu deren Inanspruchnahme 
enthalten. 

2. Die Staaten sollen die Einrichtung einer Datenbank über 
Behinderungen prüfen, die Statistiken über die angebotenen 
Dienste und Programme sowie über die verschiedenen 
Gruppen von Behinderten beinhaltet. Dabei gilt es, dem 
notwendigen Schutz der Privatsphäre und der Persönlichkeit 
Rechnung zu tragen. 

3. Die Staaten sollen Forschungsprogramme über soziale 
und wirtschaftliche Fragen sowie Fragen der Teilhabe, die 
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das Leben Behinderter und ihrer Familien berühren, in die 
Wege leiten und unterstützen. Diese Programme sollen 
Studien über Ursachen, Arten und Häufigkeit von Behin
derungen, über die Verfügharkeit und Wirksamkeit der 
bestehenden Programme und die Notwendigkeit der Ent
wicklung und Evaluierung von Diensten und Unterstüt
zungsmaßnahmen beinhalten. 

4. Die Staaten sollen in Zusammenarbeit mit den Behin
dertenorganisationen eine Terminologie und Kriterien für die 
Durchführung gesamtstaatlicher Erhebungen ausarbeiten und 
sich zu eigen machen. 

5. Die Staaten sollen die Teilnahme Behinderter an der 
Datensammlung und Forschung erleichtern. Zur Durch
führung dieser Forschungsarbeiten sollen die Staaten 
insbesondere die Einstellung VOn geeigneten Behinderten 
fördern. 

6. Die Staaten sollen den Austausch von Forschungs
ergebnissen und Erfahrungen unterstützen. 

7. Die Staaten sollen Maßnahmen ergreifen, um auf allen 
politischen und administrativen Ebenen im gesamtstaatlichen, 
regionalen und lokalen Bereich Informationen und Wissen 
über Behinderungen zu verbreiten. 

Bestimmung 14. Grundsatzpolitik und Planung 

Die Staaten werden sicherstellen, daß behinderungsbezogene 
Gesichtspunkte in die gesamte maßgebliche Grundsatzpolitik 
und staatliche Planung einflieBen. 

I. Die Staaten sollen eine angemessene Behindertenpolitik 
auf gesamtstaatlicher Ebene einleiten und planen und 
Maßnahmen auf regionaler und lokaler Ebene anregen und 
unterstützen. 

2. Die Staaten sollen bei allen Entscheidungen in bezug auf 
Pläne und Programme, die Behinderte betreffen oder ihre 
wirtschaftliche und soziale Stel1ung berühren, Behinder
tenorganisationen hinzuziehen. 

3. Die Bedürfnisse und Belange Behinderter sollen in die 
allgemeinen Entwicklungspläne einbezogen und nicht 
gesondert behandelt werden. 

4. Die oberste Verantwortung der Staaten für die Lage der 
Behinderten enthebt andere nicht ihrer eigenen Verantwor
tung. Jeder, der in der Gesellschaft für Dienste, Aktivitäten 
oder Informationsverbreitung zuständig ist, ist aufgefordert, 
sich seiner Verantwortung zu stellen und dafür Sorge zu 
tragen, daß diese Angebote auch Behinderten zugänglich 
gemacht werden. 

5. Die Staaten sollen die Entwicklung von Programmen 
und Maßnahmen für Behinderte durch die örtlichen Ge
meinschaften erleichtern. Eine Möglichkeit in dieser Hinsicht 
wäre die Ausarbeitung von Handbüchern oder Verzeichnis
sen sowie das Angebot von Ausbildungsprogrammen für 
örtliches Personal. 

Bestimmung 15. Gesetzgebung 

Die Staaten haben die Aufgabe, die gesetzlichen Grundlagen 
für Maßnahmen zu schaffen, die es ermöglichen, die Ziele 
der vollen Teilhabe und Gleichberechtigung Behinderter zu 
erreichen. 

I. Die staatlichen Rechtsvorschriften, in denen die Rechte 
und Pflichten der Bürger verankert sind, sollen auch die 
Rechte und Pflichten Behinderter enthalten. Die Staaten sind 
verpflichtet, es Behinderten zu ermöglichen, ihre Rechte, 
einschließlich ihrer Menschenrechte und bürgerlichen und 
politischen Rechte, gleichberechtigt mit anderen Mitbürgern 
wahrzunehmen. Die Staaten müssen sicherstellen, daß Behin
dertenorganisationen bei der Ausarbeitung einzelstaatlicher 
Rechtsvorschriften über die Rechte Behinderter sowie bei der 
laufenden Evaluierung dieser Rechtsvorschriften hinzugezo
gen werden. 

2. In manchen Fällen mögen Maßnahmen der Gesetzge
bung erforderlich sein, um Bedingungen, die das Leben 
Behinderter beeinträchtigen, insbesondere Schikanen und 
Viktimisierung, zu beseitigen. Alle behindertendiskriminie
renden Vorschriften müssen aufgehohen werden. Die 
Rechtsvorschriften sollen für Verstöße gegen die Grundsätze 
der Nichtdiskriminierung angemessene Sanktionen vorsehen. 

3. Einzelstaatliche Rechtsvorschriften für Behinderte 
können in zweifacher Gestalt vorkommen. Die Rechte und 
Pflichten Behinderter können Teil des allgemeinen Rechts 
sein oder in besonderen Rechtsvorschriften enthalten sein. 
Diese wiederum können auf verschiedene Weise zustande
kommen: 

a) durch den Erlaß gesonderter Rechtsvorschriften, die 
sich ausschließlich auf Behindertenfragen beziehen; 

b) durch die Einbeziehung von Behindertenbelangen in 
Rechtsvorschriften zu bestimmten Gegenständen; 

c) durch die ausdrückliche Erwähnung Behinderter in 
den Texten, die zur Auslegung der bestehenden Rechtsvor
schriften dienen; 

Auch eine Kombination dieser unterschiedlichen Ansätze 
könnte zweckmäßig sein. Vorschriften über einen Nachteils
ausgleich beziehungsweise zur gezielten Förderung Behinder
ter sind ebenfalls denkbar. 

4. Die Staaten können die Schaffung gesetzlich verankerter 
offizieller Beschwerdemechanismen zum Schutz der Inter
essen Behinderter erwägen. 

Bestimmung 16. Wirtschaftspolitik 

Die Staaten tragen die finanzielle Verantwortung für natio
nale Programme und Maßnahmen zur Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte. 

1. Die Staaten sollen in den ordentlichen Haushalten aller 
Regierungshehörden auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene Vorsorge für Behindertenbelange treffen. 

2. Die Staaten, nichtstaatlichen Organisationen und sonstige 
in Betracht kommende Stellen sollen zusammenarbeiten, um 
die wirksamste Form der Unterstützung behindertenfördern
der Projekte und Maßnahmen zu bestimmen. 

3. Die Staaten sollen die Anwendung wirtschaftlicher 
Maßnahmen (Darlehen, Steuerbefreiungen, zweckgebundene 
Zuschüsse, Sondermittel usw.) prüfen, um die gleichbe
rechtigte Teilhabe Behinderter am Leben der Gesellschaft zu 
fördern und zu unterstützen. 

4. In vielen Staaten könnte es ratsam sein, einen Ent
wicklungsfonds zugunsten Behinderter einzurichten, der zur 
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Finanzierung verschiedener Pilotprojekte und Selbsthilfe
programme auf Basisebene dienen könnte. 

Bestimmung 17. Arbeitskoordinierung 

Die Staaten sind für ie Einrichtung und Stärkung nationaler 
Koordinierungskomi ees oder ähnlicher Organe verantwort
lich, die als Anlauf tellen für Behindertenangelegenheiten 
dienen sollen. 

1. Die nationalen 
Organe sollen Dau 
sprechende rechtlich 

oordinierungskomitees oder ähnlichen 
inrichrungen sein und sich auf ent

und administrative Regelungen stützen. 

2. Eine sektorübe greifende und multidisziplinäre Zu
sammensetzung läßt sich wahrscheinlich am ehesten durch 
Vertreter privater ie auch öffentlicher Organisationen 
erreichen. Die Ve reter könnten aus den zuständigen 
Ministerien, Behind rtenorganisationen und nichtstaatHchen 
Organisationen stam eo. 

3. Behindertenorg nisationen sollen in den nationalen 
Koordinierungskomi es maßgeblichen Einfluß haben, damit 
ihren Anliegen Geh' r verschafft wird. 

4. Das nationale K rdinierungskomitee soll mit genügend 
Autonomie und Mitt In ausgestattet werden, damit es seinen 
Verantwortlichkeite im Hinblick auf die zu treffenden 
Entscheidungen nac kommen kann. Er soll den höchsten 
Regierungsbehörden unterstellt sein. 

Bestimmung 8. Behindertenorganisationen 

Die Staaten sollen d s Recht der Behindertenorganisationen 
anerkennen, Behind e auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene zu vertreten. ie Staaten sollen außerdem die beraten
de Rolle der Behind rtenorganisationen bei Entscheidungen 
in Behindertenangel genheiten anerkennen. 

I. Die Staaten so len die Gründung und Stärkung von 
Organisationen B hinderter, ihrer Familienmitglieder 
und/oder ihrer Inter senvertreter finanziell und auf sonstige 
Weise fördern und u terstützen. Die Staaten sollen anerken
nen, daß diese Or anisationen bei der Gestaltung einer 
Behindertenpolitik e ne Rolle zu spielen haben. 

2. Die Staaten sol en ständige Verbindung zu Behinder
tenorganisationen u terhalten und gewährleisten, daß sie an 
der Ausarbeitung s atlicher Politiken beteiligt werden. 

3. Die Rolle der ehindertenorganisationen könnte darin 
bestehen, Bedürfnis e und Prioritäten zu ermitteln, an der 
Planung, Umsetzun und Evaluierung von Diensten und 
Maßnahmen teilzun hmen, die das Leben Behinderter berüh
ren, zur Sensibilisie ng der Öffentlichkeit beizutragen und 
sich für Verändernn eo einzusetzen. 

4. Als Instrument der Selbsthilfe bieten und fördern die 
Behindertenorganisa . onen Möglichkeiten zum Erlernen von 
Fertigkeiten auf v rschiedenen Gebieten, gegenseitigen 
Rückhalt unter den itgliedern und Gelegenheit zum Infor
mationsaustausch. 

5. Die Behinderte organisationen könnten ihre beratende 
Rolle auf vielfaltige eise waltrnehmen, zum Beispiel durch 
einen ständigen Sitz in den Leitungsgremien von durch die 
öffentliche Hand fin nzierten Organisationen, die Übernahme 

von Ämtern in öffentlichen Kommissionen und sachver
ständige Beratung für verschiedene Projekte. 

6. Die Behindertenorganisationen sollen ihre beratende 
Funktion ständig ausüben, um den Gedanken- und Infor
mationsaustausch zwischen dem Staat und den Organisa
tionen auszuweiten und zu vertiefen. 

7. Die Behindertenorganisationen sollen in den nationalen 
Koordinierungskomitees oder ähnlichen Organen ständig 
vertreten sein. 

8. Die Rolle der örtlichen Behindertenorganisationen soll 
ausgebaut und gefestigt werden, um sicherzustellen, daß sie 
auf der Ebene der Gemeinwesen ihren Einfluß geltend 
machen können. 

Bestimmung 19. Ausbildung von Personal 

Die Staaten sind dafür verantwortlich, daß das mit der 
Planung und Bereitstellung von Programmen und Diensten 
für Behinderte befaßte Personal auf allen Ebenen eine 
fachgerechte Ausbildung erhält. 

I. Die Staaten sollen sicherstellen, daß alle Behörden, die 
Dienste für Behinderte anbieten, ihr Personal fachgerecht 
ausbilden. 

2. Bei der Ausbildung von Fachkräften auf dem Gebiet der 
Behinderungen sowie bei der Vermittlung von Informationen 
über Behinderungen in allgemeinen Ausbildungsprogrammen 
soll der Grundsatz der vollen Teilhabe und der Gleichberech
tigung gebührend berücksichtigt werden. 

3. Die Staaten sollen Ausbildungsprogramme im Benehmen 
mit Behindertenorganisationen entwickeln, und Behinderte 
sollen als Lehrer, Ausbilder oder Berater in diese Program
me einbezogen werden. 

4. Die Ausbildung von Sozial- beziehungsweise Gemein
wesenarbeitern ist von großer strategischer Bedeutung, 
insbesondere in den Entwicklungsländern. Behinderte sollen 
dabei ebenfalls eingebunden werden, und es sollen ent
sprechende Werte, Fachkenntnisse und Technologien sowie 
Fertigkeiten entwickelt werden, die von Behinderten, ihren 
Eltern, ihren Angehörigen und den Mitgliedern der Gemein
schaft praktisch angewandt werden können. 

Bestimmung 20. Oberwachung und Evaluierung der 
Behindertenprogramme auf nationaler Ebene in bezug 

auf die Anwendung der Rahmenbestimmungen 

Die Staaten sind für die laufende Überwachung und Eva
luierung der nationalen Programme und Dienste zur Her
stellung der Chancengleichheit für Behinderte verantwortlich. 

I. Die Staaten sollen die nationalen Behindertenprogramme 
regelmäßig und systematisch evaluieren und sowohl die 
Grundlagen als auch die Ergebnisse dieser Evaluierungen 
veröffentlichen. 

2. Die Staaten sollen eine Terminologie und Kriterien für 
die Evaluierung von behindertenbezogenen Programmen und 
Diensten ausarbeiten und sich diese zu eigen machen. 

3. Diese Kriterien und die Terminologie sollen von der 
frühesten Konzeptions- und Planungsphase an in enger 
Zusammenarbeit mit den Behindertenorganisationen ausge
arbeitet werden. 
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4. Die Staaten sollen sich an der internationalen Zusam
menarbeit beteiligen. um gemeinsame Normen für die einzeI
staatliche Evaluierung auf dem Gebiet der Behinderungen 
auszuarbeiten. Die Staaten sollen die nationalen Koor
dinierungskomitees ebenfalls zur Mitwirkung anregen. 

5. Die Evaluierung der verschiedenen Behindertenprograru
me soll bereits in der Planungsphase vorgesehen sein, daruit 
die allgemeine Wirksamkeit der Prograrume im Hinblick auf 
die Verwirklichung ihrer Ziele bewertet werden kann. 

Bestimmung 21. Teelmische und winschaftliche 
Zusammenarbeit 

Die Staaten, das heißt Industriestaaten wie Entwicklungs
länder, haben die Aufgabe, bei der Verbesserung der Lebens
bedingnngen Behinderter in den Entwicklungsländern zusaru
menzuarbeiten und diesbezügliche Maßnahmen zu ergreifen. 

I. Maßnahmen zur Herstellung der Chancengleichheit für 
Behinderte, einschließlich behinderter Flüchtlinge, sollen 
zum Bestandteil der allgemeinen Entwicklungsprograrume 
gemacht werden. 

2. Diese Maßnahmen müssen zum Bestandteil der tech
nischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit gemacht 
werden, gleichgültig, ob es sich um eine bilaterale oder 
multilaterale, staatliche oder nichtstaatliche Zusammenarbeit 
handelt. Die Staaten sollen bei Diskussionen über eine solche 
Zusammenarbeit mit ihren Verhandlungspartnern Behinder
tenbelange zur Sprache bringen. 

3. Bei der Planung und Überprüfung von Prograrumen der 
technischen und wirtschaftlichen Zusarumenarbeit soll den 
Auswirkungen solcher Prograrume auf die Lage Behinderter 
besonderes Augenmerk geschenkt werden. Es ist von größter 
Wichtigkeit, daß Behinderte und ihre Organisationen bei 
jedem Entwicklungsprojekt, das speziell auf Behinderte 
abgestimmt ist, beteiligt werden. Sie sollen bei der Aus
arbeitung, Durchführung und Evaluierung solcher Projekte 
direkt mit einbezogen werden. 

4. Zu den Schwerpunktbereichen für die technische und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit sollen gehören: 

a) die Erschließung der Humanressourcen durch die 
Entwicklung der Fertigkeiten, Fähigkeiten und Möglichkeiten 
Behinderter und die Einführung beschäftigungsfördernder 
Aktivitäten für Behinderte; 

b) die Entwicklung und Verbreitung von geeigneten 
behindertenbezogenen Technologien und Fachkenntnissen. 

5. Die Staaten werden außerdem ermutigt, die Gründung 
und Stärkung der Behindertenorganisationen zu unterstützen. 

6. Die Staaten sollen durch entsprechende Maßnahmen 
dafür Sorge tragen, daß das mit der Verwaltung von Pro
grammen der technischen und wirtschaftlichen Zusarumen
arbeit befaßte Personal auf allen Ebenen über eine bessere 
Kenntnis der Behindertenbelange verfügt. 

Bestimmung 22. Internationale Zusammenarbeit 

Die Staaten werden sich aktiv an der internationalen Zu
sammenarbeit zur Herstellung der Chancengleichheit für 
Behinderte beteiligen. 

I. Im Rahmen der Vereinten Nationen, der Sonderorga
nisationen und anderen in Betracht kommenden zwischen
staatlichen Organisationen sollen sich die Staaten an der 
Ausarbeitung einer Behindertenpolitik beteiligen. 

2. Gegebenenfalls sollen die Staaten Behindertenfragen in 
allgemeine Verhandlungen über Normen, Informations
austausch, Entwick1ungsprogramme uSw. einbringen. 

3. Die Staaten sollen den Wissens- und Erfahrungsaus
tausch zwischen den folgenden Stellen fördern und unter
stützen: 

a) nichtstaatlichen Organisationen, die sich mit Behin
dertenbelangen befassen; 

b) Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern, die 
sich mit Behindertenbelangen befassen; 

c) Vertretern von Prograrumen vor Ort und Berufsver
bänden von Fachktäften auf dem Gebiet der Behinderungen; 

d) Behindertenorganisationen; 

e) nationalen Kourdinierungskomitees. 

4. Die Staaten sollen sicherstellen, daß die Vereinten 
Nationen uml die Sonderorganisationen sowie alle zwi
schenstaatlichen und interparlamentarischen Gremien auf 
weltweiter und regionaler Ebene die weltweiten und regio
nalen Behindertenorganisationen in ihre Arbeit einbeziehen. 

IV. ÜBERWACHUNGSMECHANISMUS 

I. Zweck eines Überwachungsmechanismus ist die För
derung der wirksaruen Anwendung der Rahmenbestimmun
gen. Ein solcher Mechanismus wird jedem Staat helfen, den 
Grad der Anwendung der Rahmenbestimmungen festzustel
len und die erzielten Fortschritte zu messen. Durch die 
Überwachung sollten Hindernisse aufgezeigt und geeignete 
Maßnahmen vorgeschlagen werden, die zur erfolgreichen 
Anwendung der Rahmenbestimmungen beitragen. Der 
Überwachungsmechanismus wird die wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Gegebenheiten in den einzelnen 
Staaten berücksichtigen. Ein wichtiger Bestandteil soll auch 
das Angebot von Beratungsdiensten und der Erfahrungs- und 
Informationsaustausch zwischen den Staaten sein. 

2. Die Rahmenbestimmungen werden im Rahmen der 
Tagungen der Kommission für soziale Entwicklung über
wacht werden. Ein Sonderberichterstatter mit umfangreicher 
fachlicher Erfahrung in Behindertenfragen und in inter
nationalen Organisationen, erforderlichenfalls durch außer
planmäßige Mittel finanziert, wird für drei Jahre ernannt 
werden, um die Anwendung der Rahmenbestimmungen zu 
überwachen. 

3. Internationale Behindertenorganisationen, die beim 
Wirtschafts- und Sozialrat Konsultativstatus haben, und 
Organisationen, die Behinderte vertreten, die noch keine 
eigene Organisation gebildet haben, sollen gebeten werden, 
ein Sachverständigengremium aus ihren Reihen zu bilden. in 
dem Behindertenorganisationen mehrheitlich vertreten sind, 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Arten von 
Behinderungen und der erforderlichen ausgewogenen 
geographischen Verteilung. Dieses Gremium soll vom 
Sonderberichterstatter und gegebenenfalls vom Sekretariat 
konsultiert werden. 
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4. Das Sachverst'" digengremium wird von dem Sonder
berichterstatter erm tigt werden, die Förderung, Anwendung 
und Uberwachung der Rahmenbestimmungen zu prüfen, 
Ratschläge zu erteil n sowie Stellungnahmen und Vorschläge 
abzugeben. 

5. Der Sonderbe chterstatter wird den Staaten, Stellen 
innerhalb des Sy ms der Vereinten Nationen sowie 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
einschließlich der ehindertenorganisationen, einen Frage
bogen über die PI"' e zur Anwendung der Rahmenbestim
mungen in den S ten senden. Dabei sollen ausgewählte 
Fragen zur eingehe den Evaluierung einzelner Bestimmun
gen gestellt werden Bei der Ausarbeitung der Fragen soll 
der Sonderberichte tatter das Sachverständigengremium und 
das Sekretariat bete ligen. 

6. Der Sonderbe' hterstatter wird einen direkten Dialog 
nicht nur mit den taaten, sondern auch mit den örtlichen 
nichtstaatlichen anisationen suchen und ihre Auffassun-
gen und Stellungn en zu den in die Berichte aufzuneh-
menden Informatio en einholen. Der Sonderberichterstatter 
wird hinsichtlich r Anwendung und Überwachung der 
Rahmenbestimmun en Beratungsdienste leisten und bei der 
Erstellung der Ant , orten auf den Fragenkatalog behilflich 
sein. ' 

7. Die Hauptabtei ung für grundsatzpolitische Koordinie
rung und bestandfl ige Entwicklung des Sekretariats als 
Koordinierungssteli der Vereinten Nationen für Behinder
tenfragen, das Ent icklungsprogramm der Vereinten Na
tionen und andere tellen und Mechanismen innerhalb des 
Systems der Verein en Nationen, wie die Regionalkommis
sionen, die Sonde rganisationen und interinstitutionellen 
Konferenzen, werd n mit dem Sonderberichterstatter bei der 
Anwendung und .. erwachung der Rahmenbestimmungen 
auf einzelstaatliche Ebene zusammenarbeiten. 

8. Der Sonderber chterstatter wird mit Unterstützung des 
Sekretariats Berich e zur Vorlage an die vierunddreißigste 
und fündunddreißi ste Tagung der Kommission für soziale 
Entwicklung aus eiten. Bei der Ausarbeitung dieser 
Berichte soll der Berichterstatter das Sachverständigen
gremium beteiligen 

9. Die Staaten llen den nationalen Koordinierungs
komitees oder ähn ichen Organen nahelegen, bei der An
wendung und .. rwachung der Rahmenbestimmungen 
mitzuwirken. Als Asprechstellen für Behindertenbelange auf 
nationaler Ebene s 11 ihnen nahegelegt werden, Verfahren 
zur Koordinierung der Überwachung der Rahmenbestim
mungen festzulege . Die Behindertenorganisationen sollen 
ermutigt werden, sich aktiv an der Überwachung des 
Prozesses auf allen Ebenen zu beteiligen. 

10. Falls außerpla mäßige Mittel verfügbar werden, sollen 
ein oder mehrere Posten interregionaler Berater für die 
Rahmenbestimmun en geschaffen werden, um den Staaten 
direkte Dienste an ieten zu können, namentlich: 

a) die Verans ltung von nationalen und regionalen 
Ausbildungssemin n über den Inhalt der Rahmenbestim
mungen; 

b) die Ausarbe rung von Richtlinien zur Unterstützung 
von Strategien zur nwendung der Rahmenbestimmungen; 

c) die Verbreitung von Informationen über die besten 
Methoden zur Anwendung der Rahmenbestimmungen. 

11. Auf ihrer vierunddreißigsten Tagung soll die Kommis
sion für soziale Entwicklung eine allen Mitgliedstaaten offen
stehende Arbeitsgruppe einsetzen, um den Bericht des Sonder
berichterstatters zu prüfen und Empfehlungen darüber abzu
geben, wie die Anwendung der Rahmenbestimmungen ver
bessert werden könnte. Bei der Prüfung des Berichts des Son
derberichterstatters soll die Kommission durch ihre allen 
Mitgliedstaaten offenstehende Arbeitsgruppe die internationalen 
Behindertenorganisationen und die Sonderorganisationen im 
Einklang mit den Regeln 71 und 76 der Geschäftsordnung der 
Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats konsultieren. 

12. Auf ihrer Tagung nach Ablauf des Mandats des Son
derberichterstatters soll die Kommission prüfen, ob dessen 
Mandat erneuert werden, ein neuer Sonderberichterstatter 
ernannt oder ein anderer Überwachungsmechanismus erwo
gen werden soll, und dem Wirtschafts- und Sozialrat ent
sprechende Empfehlungen vorlegen. 

13. Zur Förderung der Anwendung der Rahmenbestimmun
gen sollen die Staaten ermutigt werden, Beiträge an den 
Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen zu 
entrichten. 

48/97. Internationaler Tag der Behinderten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, 
einschließlich der Resolutionen 37/52 vom 3. Dezember 
1982, mit der sie das Weltaktionsprogramm für Behinderte" 
verabschiedet hat, und 37/53 vom 3. Dezember 1982, in der 
sie unter anderem den Zeitraum von 1983 bis 1992 zur 
Behindertendekade der Vereinten Nationen, als langfristigen 
Aktionsplan, erklärt hat, 

sowie unter Hinweis auf das in ihrer Resolution 45/91 vom 
14. Dezember 1990 an den Generalsekretär gerichtete 
Ersuchen, den Schwerpunkt des Behindertenprograrnms der 
Vereinten Nationen von der Sensibilisierung der Allgemein
heit auf konkrete Maßnahmen zu verlegen, mit dem Ziel, bis 
zum Jahr 2010 eine Gesellschaft für alle zu erreichen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/3 vom 
14. Oktober 1992, in welcher der 3. Dezember zum Inter
nationalen Tag der Behinderten erklärt wurde, 

feststellend, daß trotz eines merklichen Anstiegs der 
Aktivitäten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
Bedürfnisse und Lebensumstände der Behinderten und damit 
zusammenhängende Belange nach wie vor nachhaltige 
Anstrengungen nötig sind, um die physischen und sozialen 
Schranken, die sich der vollen Gleichberechtigung und 
Teilhabe der Behinderten in den Weg stellen, zu überwinden, 

in dem Bewußtsein, daß auf allen Ebenen hreiter angelegte 
und tatkräftigere Maßnahmen erforderlich sind, um die Ziele 
der Dekade und des Weltaktionsprogramms zu verwirklichen, 

eingedenk dessen, daß es der Zweck des Weltaktions
programms ist, wirksame Maßnahmen zur Verhütung von 
Behinderungen, zur Rehabilitation und zur Verwirklichung 
der Ziele der vollen Teilhabe am sozialen Leben, der 
Entfaltung sowie der Gleichstellung der Behinderten zu 
fördern, was bedeutet, Chancengleichheit für Behinderte zu 
schaffen und sie gleichberechtigt an den Verbesserungen der 
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Lebensbedingungen teilhaben zu lassen, die sich aus der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung ergeben, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Zahl der 
Mitgliedstaaten, die den ersten Internationalen Tag der 
Behinderten am 3. Dezember 1992 gefeiert haben; 

2. appel/ien an aUe Staaten, den Internationalen Tag der 
Behinderten zu begehen und diese Gelegenheit zu nutzen, 
tätig zu werden und der Bevölkerung bewußt zu machen, 
welchen Gewinn für den einzelnen und die GeseUschaft die 
Integration Behinderter in aUe Bereiche des geseUschaftli
ehen, wirtschaftlichen und politischen Lebens bedeuten kann; 

3. wiederholt, daß es notwendig ist, Behinderte und die 
Behindertenorganisationen bei Entscheidungen in aUen 
Angelegenheiten, die sie betreffen, mit einzubeziehen, ein
schließlich der feierlichen Begehung des Internationalen 
Tages der Behinderten; 

4. bittet die Mitgliedstaaten zu prüfen, wie jedes Jahr die 
Begehung des Internationalen Tages der Behinderten mit 
wichtigen Ereignissen im Rahmen der Vereinten Nationen 
vetbunden werden kann, so mit der Weltkonferenz über 
Menschenrechte, die vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehalten wurde, dem Internationalen Jahr der Familie, das 
1994 begangen wird, der Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung, die im September 1994 in 
Kairo abgehalten werden soU, dem We1tgipfel für soziale 
Entwicklung, der im März 1995 in Kopenhagen stattfinden 
soU, und der im September 1995 in Beijing anberaumten 
Vierten Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen für Gleichstel
lung, Entwicklung und Frieden; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für 
soziale Entwicklung auf ihrer vierunddreißigsten Tagung 
über die VOn den Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen 
zur Begehung des Internationalen Tages der Behinderten 
Bericht zu erstalten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/98. Durchführung des Internationalen Aktionsplans 
zur Frage des Alterns 

Die Generalversammlung. 

in Anbetracht des wachsenden Interesses der internatio
nalen Gemeinschaft an den Fragen im Zusammenhang mit 
dem Altem der Bevölkerung sowie dem Altem des einzelnen, 

eifreut über das klare Konzept des Programms der 
Vereinten Nationen zur Frage des Alterns. das aus den Grund
sätzen der Vereinten Nationen für ältere Menschen57

• den 
weltweiten Zielen zu Fragen des Alterns für das Jahr 2001" 
und in der Proklamation über das Altem~9 hervorgeht und 
dessen Ziel darin besteht, die Durchführung des Internationa
len Aktionsplans zur Frage des Alterns'''' zu erleichtern, 

unter Hinweis darauf, daß sie in der Proklamation über das 
Altern beschlossen hat, das Jahr 1999 als das Internationale 
Jahr der älteren Menschen zu begehen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/22 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1993, in weIcher der Rat 
die Mitgliedstaaten gebeten hat, ihre einzelstaatlichen Ein
richtungen, die sich mit dem Altern beschäftigen, zu stärken, 
um sie unter anderem zu befähigen, als einzelstaatliche Ko
ordinierungsstellen für die Vorbereitung und für die Bege· 

hung des Internationalen Jahres der älteren Menschen zu 
fungieren, 

im Hinblick auf die Maßnahmen, die in jüngster Zeit 
ergriffen wurden, um die sozialen und wirtschaftlichen Akti
vitäten der Vereinten Nationen zu konsolidieren, 

I. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs6l über die dritte Überprüfung und Bewer
tung der Durchführung des Internationalen Aktionsplans zur 
Frage des Altem,; 

2. macht sich die im Bericht des Generalsekretärs 
enthaltenen Empfehlungen in Form von weltweiten und 
einzelstaatlichen Zielen zu Fragen des Alterns für das 
Jahr 200162 zu eigen, die darauf abzielen, die Durchführung 
des Aktionsplans während seiner zweiten Dekade zu straffen, 

3. fordert den Generalsekretär auf, die Geschlossenheit 
und den Charakter des Programms der Vereinten Nationen 
zur Frage des Altems beizubehalten; 

4. spricht dem Internationalen Institut für Fragen des 
Alterns ihre Anerkennung aus für sein Ausbildungsprogramm 
und die damit zusammenhängenden Aktivitäten und bittet die 
einzelstaatlichen, regionalen und internationalen Organisatio. 
nen, eng mit dem Institut zusammenzuarbeiten; 

5. bittet nachdrücklich die Vereinten Nationen, die Mit
gliedstaaten und die nichtstaatlichen Organisationen, die 
Afrikanische Gesellschaft für Gerontologie bei der Aus
arbeitung und Umsetzung eines regionalen Aktivitäten
programms zu Fragen des Alterns zu unterstützen; 

6. bittet interessierte Mitgliedstaaten, nichtstaatliche 
Organisationen und Forschungszentren, die Aktivitäten des 
Programms der Vereinten Nationen zur Frage des Alterns zu 
unterstützen, insbesondere Forschungstätigkeiten, die darauf 
ausgerichtet sind, grundsatzpolitische Alternativen im Hin
blick auf die stärkere Mitwirkung der älteren Menschen an 
der Entwicklung vorzuschlagen; 

7. bittet die Staaten, die nichtstaatlichen Organisationen 
und die Organisationen und Organe der Vereinten Nationen, 
die mit Fragen des Altem, befaßt sind, dem Generalsekretär 
ihre Vorschläge zu der Vorbereitung fUr das Internationale Jahr 
der älteren Menschen und dessen Begehung zu unterbreiten; 

8. forden den Generalsekretär auf, ein Konzept für ein 
Programm zur Vorbereitung und zur Begehung des Inter
nationalen Jahres der älteren Menschen auszuarbeiten und es 
der Generalversammlung zur Behandlung auf ihrer fünfzig
sten Tagung im Jahre 1995 über die Kommission für soziale 
Entwicklung auf deren vierunddreißigsten Tagung im Jahre 
1995 vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/99. Wege zur vollständigen Inlegration Behinderter 
in die GeseUschaft: ein fortlaufendes We1tak
tionsprogramm 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, 
einschließlich der Resolutionen 37/52 und 37/53 vom 3. De
zember 1982,46/96 vom 16. Dezember 1991 und 47/88 vom 
16. Dezember 1992, sowie unter Hinweis auf den Beschluß 
1992/276 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1992 
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und die Resolution 1992/48 der Menschenrechtskommission 
vom 3. März 19923~, 

feststellend, wie wichtig es ist, konkrete langfristige 
Strategien für die lle Durchführung des Weltaktionspro
gramms für Behin erte" über die Behindertendekade der 
Vereinten Nationen hinaus auszuarbeiten und auszuführen, 
mit dem Ziel, bis z m Jahr 2010 eine Gesellschaft für alle 
zu erreichen, 

mit Genugtuung . ber die vorbehaltlose Bekräftigung der 
Menschenrechte u Grundfreiheiten Behinderter in der 
Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien', 

in Bekräftigung ssen, daß Bemühungen sowohl der 
Entwicklungsländer als auch der entwickelten Länder unab
dingbar sind, um di Aufmerksamkeit der Welt und alle Res
sourcen für die Be andlung der Probleme Behinderter zu 
mobilisieren, 

im Bewußtsein 
Durchführung des 
den Weg stellen, d 
Mittel, die dafür zu 

er großen Hindernisse, die sich der 
eltaktionsprogramms für Behinderte in 
"nter in erster Linie die unzureichenden 
ewiesen wurden, 

I. erklärt erneu , daß das Weltaktionsprogramm für Be
hinderte, das einen oliden und innovativen Rahmen für Be
hindertenfragen vo ibt, nach wie vor gültig und wertvoll ist; 

2. weist von n uem darauf hin, daß es Aufgabe der 
Regierungen ist, di Schranken und Hindernisse zu beseiti
gen oder beseitige zu helfen, die sich der vollständigen 
Integration Behind er in die Gesellschaft entgegenstellen, 
und unterstützt i Bemühungen um die Ausarbeitung 
einzelstaatlicher Po itiken zur Erreichung bestimmter Ziele; 

3. ersucht den Generalsekretär, Behindertenfragen im 
Rahmen des Arbei programms des Systems der Vereinten 
Nationen auch wei rhin höhere Priorität einzuräumen und 
sie stärker in den rdergrund zu rücken, indem er 

a) Behinderten agen in größerem Umfang und mit 
höherer Priorität in die Politiken, Programme und Projekte 
der Sonderorganisa . onen einbezieht und alle Sonderorga
nisationen bittet, . ber ihre Arbeit in Behindertenfragen 
Bericht zu erstatten 

b) das Entwick ungsprogramm der Vereinten Nationen 
bittet, zu prüfen, w' in alle seine Wiederaufbauprogramme 
auf Dauer eine Ko ponente "Behindertenfragen" eingebaut 
werden kann; 

c) nachdrücklic auf die Fertigstellung der laufenden 
Arbeit an einem B hinderungsindex hinwirkt, der auf den 
Rahmenbestimmun en für die Herstellung der Chancen
gleichheit für Behi derte" beruht; 

dJ die Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen bei der Förderung der Verhinderung und der 
Früherkennung, de Sensibilisierung der Öffentlichkeit und 
der Rehabilitation auf Gemeinwesenebene in bezug auf 
Behinderungen bei indern fördert; 

e) ein Handhuc über die Einbeziehung von Behinder
tenfragen in die s atliche Planung und in Entwicklungs
projekte herausgibt 

j) die Sammlu g von statistischen Daten über Behin
dertenfragen fortse t und die Entwicklung eines weltweiten 
Behinderungsindik tors abschließt; 

g) seine Bemühungen fortsetzt, zu seiner Beratung in 
Behindertenfragen eine Gruppe von Personen, einschließlich 
Behinderter, mit umfangreicher Erfahrung in Behinderten
fragen einzusetzen, unter gebührender Berücksichtigung der 
ausgewogenen geographischen Vertretung; 

h) die Regierungen nachdrücklich bittet, soweit möglich 
Behindertenfragen bei Programmen der technischen Unter
stützung und der technischen Zusammenarbeit mit einzube
ziehen, einschließlich des Erfahrungsaustausches in Behin
dertenfragen unter der Schirmherrschaft der zuständigen 
Sonderorganisationen; 

4. regt an, daß bei bevorstehenden wichtigen Veran
staltungen, namentlich bei der 1994 abzuhaltenden inter
nationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, 
während des Internationalen Jahres der Familie 1994, bei der 
Vierten Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen zur Herbei
führung von Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden 
im Jahr 1995, und bei dem Weltgipfel für soziale Entwick
lung im Jahr 1995 Behindertenfragen behandelt werden, die 
einen Bezug zu den jeweiligen Themen haben; 

5. empfiehlt, daß die Regionalkommissionen und andere 
zuständige Regionalorganisationen voll herangezogen wer
den, um die besten Mittel und Wege zur Verbesserung der 
besonderen Situation der Behinderten in den einzelnen Re
gionen herauszufinden; 

6. bittet die Mitgliedstaaten und den Privatsektor, na
mentlich die zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, zu 
dem Freiwilligen Behindertenfonds der Vereinten Nationen 
beizutragen; 

7. bittet die Mitgliedstaaten und andere Geber, sich 
ausführlich mit dem Umstand zu befassen. daß immer mehr 
Menschen infolge von Armut und Krankheit, Krieg und 
Bürgerkrieg sowie von demographischen und Umweltfakt0-
ren, einschließlich Naturkatastrophen und katastrophenartiger 
Unfälle, zu Behinderten werden; 

8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Beginn der 
Asiatisch-pazifischen Behindertendekade (1993-2002) und 
der Verabschiedung der Proklamation über die volle Teilha
be und Gleichberechtigung Behinderter in der asiatisch
pazifischen Region'" durch das zwischenstaatliche Treffen 
zum Beginn der Dekade, das von der Wirtschafts- und 
Sozialkommission für Asien und den Pazifik vom 1. bis 
5. Dezember 1992 in Beijing abgehalten wurde; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung im Zusammenhang mit 
seinem Bericht über die Ausarbeitung eines Aktionsplans zur 
Umsetzung der langfristigen Strategie für die Förderung der 
Durchführung des Weltaktionsprogramms für Behinderte 
über die Entwicklungen in bezug auf diese Resolution 
Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/100. Weltgipfel für soziale Entwicklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/92 vom 16. De
zember 1992, mit der sie beschlossen hat, den Weltgipfel für 
soziale Entwicklung einzuberufen, und mit der sie Zielset
zungen und Kernfragen des Gipfels vereinbart und unter 
anderem einen Vorbereitungsausschuß eingesetzt hat, 
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sowie unter Hinweis auf die Beratungen, die der Wirt
schafts- und Sozialrat während des Tagungsteils auf hoher 
Ebene seiner Arbeitstagung 1993 über die Frage des Gipfels 
geführt hat, sowie auf die Beratungen der Kommission für 
soziale Entwicklung auf ihrer dreiunddreißigsten Tagung", 

ferner unter Hinweis auf den von der Organisationstagung 
des Vorbereitungsausschusses für den Weltgipfel für soziale 
Entwicklung gefaßten Beschluß, daß der Gipfel für den 
11. und 12. März 1995 in Kopenhagen angesetzt wird und 
daß zuvor vom 6. bis 10. März 1995 ein Treffen der 
persönlichen Beauftragten der Staats- und Regierungschefs 
oder anderer entsprechend hochrangiger, von den Regierun
gen eigens benannter Vertreter" stattfinden soll, 

die Auffassung vertretend, daß der Gipfel und die Vor
bereitungen dazu die Anstrengungen unterstützen sollten, die 
alle Länder unternehmen, um Politiken zur Begünstigung der 
sozialen Integration in allen Gesellschaften, zur Milderung 
und Verringerung der Armut und zur Schaffung von produk
tiven Arbeitsplätzen zu fördern, 

sowie in Anbetracht der Beiträge der nichtstaatlichen 
Organisationen, 

unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, die Arbeit der 
Arbeitstagungen des Vorbereitungsausschusses zu erleichtern, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von der Zusammenfassung 
der Beratungen des Wirtschafts- und Sozialrats während des 
Tagungsteils aufhoher Ebene seiner Arbeitstagung 1993, die 
der Präsident des Rates ausgearbeitet hat67

, sowie von der 
Resolution 33/1 der Kommission für soziale Entwicklung 
vom 17. Februar 1993"; 

2. nimmt außerdem mit Dank Kenntnis von dem Bericht 
des Vorbereitungsausschusses für den WeltgiEfel für soziale 
Entwicklung über seine Organisationstagung '; 

3. fordert alle Staaten auf, im Einklang mit Ziffer 8 der 
Resolution 47/92 der Generalversammlung persönliche 
Beauftragte der Staats- und Regierungschefs oder andere 
entsprechend hochrangige Vertreter zur Teilnahme an der 
ersten Tagung des Vorbereitungsausschusses zu ernennen; 

4. bittet alle Staaten, großzügige Beiträge zu dem gemäß 
Resolution 47/92 der Generalversammlung eingerichteten 
freiwilligen Treuhandfonds zur Finanzierung der zur Vor
bereitung und Abhaltung des Gipfels erforderlichen zusätzli
chen Aktivitäten zu leisten, insbesondere im Hinblick auf die 
Mitwirkung der am wenigsten entwickelten Länder an dem 
Gipfel und an dessen Vorbereitungsprozeß; 

5. bittet außerdem alle Staaten, nationale Komitees oder 
andere Einrichtungen für den Gipfel zu schaffen und Treffen 
zu veranstalten, auf denen die Kernfragen, mit denen sich 
der Gipfel befassen soll, öffentlich erörtert werden; 

6. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vor
handenen Ressourcen entsprechende Vorkehrungen zu 
treffen, damit der Vorbereitungsausschuß, sofern er dies 
beschließt, 

a) während seiner ersten Tagung eine Plenararbeits
gruppe einsetzen kann, die für die Dauer einer Woche 
parallel zum Plenum tagt; 

b) während seiner zweiten Tagung eine Plenararbeits
gruppe einsetzen kann, die für die Dauer von zwei Wochen 
parallel zum Plenum tagt; 

c) während seiner dritten Tagung zwei Arbeitsgruppen 
einsetzen kann. die für die Dauer von zwei Wochen parallel 
zum Plenum tagen; 

7. fordert den Generalsekretär auf, dem Vorbereitungs
ausschuß auf seiner ersten Tagung über die Durchführung 
des Programms für Öffentlichkeitsarbeit über den Gipfel 
Bericht zu erstatten; 

8. bittet die Organe, Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen und andere zwischen
staatliche Organisationen, insbesondere das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen, das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, den Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen, die Regionalkommissionen und zuständigen 
Regionalorganisationen. das Zentrum der Vereinten Nationen 
für Wohn- und Siedlungs wesen (Habitat), die Internationale 
Arbeitsorganisation, die Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen, die Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
die Weltgesundheitsorganisation, die Weltbank und den 
Internationalen Währungsfonds, den Vorbereitungsausschuß 
auf seiner ersten Tagung über ihre Beiträge zu dem Gipfel 
und zu dessen Vorbereitungsprozeß zu unterrichten; 

9. fordert die nichtstaatlichen Organisationen mit 
Konsultativstatus bei den Vereinten Nationen sowie die bei 
dem Gipfel und dessen Vorbereitungsprozeß akkreditierten 
nichtstaatlichen Organisationen auf, voll zu der Arbeit des 
Vorbereitungsausschusses und zu dem Gipfel selbst beizu
tragen; 

10. ersucht den Vorbereitungsausschuß, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den 
Fortgang der Arbeit des Ausschusses und der Vorbereitungen 
für den Gipfel Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/101. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen 
für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/89 vom 16. De
zember 1992 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
1993/33 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1993, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 
18. Dezember 1991, in deren Anlage es heißt, daß der 
Beitrag der regionalen Institute für Verbrechensverhütung 
und die Behandlung Straffälliger zur Ausarbeitung und 
Durchführung von Politiken und der Mittelbedarf dieser 
Institute, insbesondere was das Afrikanische Institut der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die 
Behandlung Straffälliger betrifft, voll in das Programm der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü
tung und Strafrechtspflege einbezogen werden sollten, 

sich der finanziellen Schwierigkeiten bewußt, denen sich 
das Institut nach wie vor aufgrund der Tatsache gegen-
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übersieht, daß viele I Staaten der afrikanischen Region zur 
Kategorie der am v.jenigsten entwickelten Länder gehören 
und daher nicht üljer die erforderlichen Ressourcen zur 
Unterstützung des Irlstituts verfügen, 

im Bewußtsein de Anstrengungen, die das Institut bislang 
unternommen hat, seinem Auftrag unter anderem durch 
die Veranstaltung v n Ausbildungsprogrammen und Regio
nalseminaren sowie durch die Gewährung von Beratungs
diensten nachzukom en, 

nach Behandlung es Berichts des Generalsekretärs'O, 

I. dankt denjeni en Regierungen und zwischenstaatlichen 
Organisationen, die as Afrikanische Institut der Vereinten 
Nationen für Verb ehensverhütung und die Behandlung 
Straffalliger bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unter
stützt haben; 

2. forder/die Re ierungen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatliche Organisationen auf, dem Institut 
finanzielle und tech sehe Unterstützung zu gewähren, damit 
es seine Ziele erreic en kann, insbesondere auf den Gebieten 
Ausbildung, technis he Hilfe, Beratung in Grundsatzfragen, 
Forschung und Date sammlung; 

3. ersucht den neralsekretär, sicherzustellen, daß dem 
Institut im Rahme der Gesamtmittelbewilligungen des 
Programmhaushalts lans ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden, damit es allen seinen Ver
pflichtungen in volle Umfang und rechtzeitig nachkommen 
kann; 

4. ersucht das 
Nationen, dem In 
stützung zu gewäh 

ntwicklungsprogramm der Vereinten 
itut auch weiterhin Programmunter-

5. ersucht den G neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvi rzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bricht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

481102_ Be .. pfung des Schlepperunwesens 

besorgt darüber, aß die Aktivitäten krimineller Organi
sationen, die unerl ubten Gewinn daraus ziehen, daß sie 
Menschen schmugg In und dabei die Würde und das Leben 
von Migranten beei trächtigen, die Komplexität des Phäno
mens _der zunehme den internationalen Wanderung noch 
vergrößern, 

in der Erkennmis daß internationale kriminelle Gruppen 
Personen oft auf ve biedenste Weise zur illegalen Migra
tion überreden und us diesem Menschenschmuggel enorme 
Gewinne ziehen, die sie zur Finanzierung anderer krimineller 
Aktivitäten verwend n, wodurch sie den betreffenden Staaten 
großen Schaden zu . gen, 

in dem Bewußtse ,daß derartige Aktivitäten das Leben 
dieser Personen g fährden und der internationalen Ge
meinschaft hohe osten auferlegen, insbesondere den 
Ländern, denen es ugefallen ist, diese Personen zu retten 
und ihnen medizini ehe Betreuung, Nahrungsmittel, Unter-
künfte und Transpo ittel zur Verfügung zu stellen, 

in der Erkenntnis, daß sozioökonontische Faktoren das 
Schlepperproblem beeinflussen und außerdem zur Kom
plexität der derzeitigen internationalen Wanderungsbewe
gungen beitragen, 

feststellend, daß die Schlepper insbesondere im Zielstaat 
der eingeschleusten Ausländer diese zur Bezahlung der 
Reisekosten oft Formen der Schuldknechtschaft unterwerfen, 
die häufig mit kriminellen Aktivitäten verbunden sind, 

überzeugt von der Notwendigkeit, Migranten human zu 
behandeln und ihre Menschenrechte voll zu schützen, 

in der Erkenntnis, daß das Schlepperunwesen hohe soziale 
und wirtschaftliche Kosten verursacht, zur Korruption 
beiträgt und eine Belastung für die Sicherheitsorgane in allen 
Staaten darstellt, durch die illegale Ausländer reisen oder in 
denen sie sich befinden, 

unter Hinweis auf die einschlägigen internationalen 
Übereinkünfte, namentlich das Internationale Übereinkom
men von 1960 zum Schutz des menschlichen Lebens auf 
See7l

, das Internationale Übereinkommen von 1974 zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See" und das da
zugehörige Protokoll von 197873

, mit denen für bestimmte 
Passagierschiffe spezifische Sicherheitsnormen festgelegt 
wurden und wonach jeder Vertragsstaat gehalten ist, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
daß kein durch die Übereinkommen erfaßtes Scbiff, das 
seine Flagge führt, auf internationalen Fahrten Passagiere 
befördert, wenn es nicht die in den Übereinkommen festge
legten Normen erfüllt, und wonach ferner jeder Hafenstaat, 
der Vertragsstaat der Übereinkommen ist, gehalten ist, ein 
Passagierschiff, das eine ausländische Flagge führt, am 
Auslaufen aus seinem Hafen zu hindern, wenn der Zustand 
des Schiffs oder dessen Ausstattung nicht den Bestimmungen 
der Übereinkommen entspricht, 

sowie unter Hinweis auf die von den Vertragsstaaten des 
am 7. September 1956 in Genf geschlossenen Zusatzüber
einkommens über die Abschaffung der Sklaverei, des 
Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und 
Praktiken" eingegangene Verpflichtung, alle durchführ
baren und notwendigen gesetzgeberischen und sonstigen 
Maßnahmen zu treffen, um schrittweise und so bald wie 
möglich die vollständige Abschaffung der Praxis der 
Schuldknechtschaft oder den Verzicht darauf herbeizuführen, 

erneut erklärend, daß die Souveränität und territoriale Un
versehrtheit aller Staaten, einschließlich ihres Rechts auf die 
Kontrolle über ihre eigenen Grenzen, geachtet werden muß, 

besorgt darüber, daß das Schlepperunwesen das öffentliche 
Vertrauen in die für Einwanderung und Flüchtlingsschutz 
geltenden Politiken und Verfahren untergräbt, 

feststellend, daß an der Schleppertätigkeit kriminelle 
Elemente in zahlreichen Staaten beteiligt sein können, so 
auch in dem Staat oder den Staaten, in denen der Schleu
serplan ausgeheckt wurde, dem Staat, dessen Staatsange
hörigkeit die Ausländer besitzen, dem Staat, in dem das 
Transportmittel vorbereitet wurde, dem Flaggenstaat etwaiger 
zur Beförderung der Ausländer verwendeter Schiffe oder 
Luftfahrzeuge, den Staaten, durch die die Ausländer auf dem 
Weg zu ihrem Zielort oder bei ihrer Rückführung reisen, und 
dem Zielstaat, 
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unter Berücksichtigung der Anstrengungen, die das Amt 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flücht
linge, die Internationale Organisation für Wanderung, die 
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation und die Inter
nationale Seeschiffahrts-Organisation unternehmen, um den 
Ersuchen der Staaten um Hilfe bei der Bekämpfung des 
Schlepperunwesens nachzukommen, 

betonend, daß die Staaten dringend auf bilateraler bezie
hungsweise auf multilateraler Ebene zusammenarbeiten 
müssen, um diese Aktivitäten zu verhindern, 

I. veruneilt das Schlepperunwesen als eine Praxis, die 
gegen das Völkerrecht und gegen innerstaatliches Recht 
verstößt und die Sicherheit, das Wohl und die Menschen
rechte der Migranten mißachtet; 

2. spricht denjenigen Staaten ihre Anerkennung aus, die 
bei der Bekämpfung des Schlepperunwesens und der 
Erledigung konkreter Fälle zusammengearbeitet haben, bei 
denen es darum ging, eingeschleuste Ausländer im Einklang 
mit den internationalen Normen und den Rechtsvorschriften 
und Verfahren des jeweiligen Staates zu behandeln und sie 
sicher an geeignete Zielorte zurückzuschaffen; 

3. bittet die Staaten nachdrücklich, geeignete Maßnah
men zu ergreifen, um die Ziele und Aktivitäten der Schleuser 
zu vereiteln und so angehende Migranten vor Ausbeutung 
und Tod zu schützen, unter anderem indem sie erforderli
chenfalls ihre Strafgesetze ändern, dantit diese auch das 
Schlepperunwesen abdecken, und indem sie Verfahren 
einführen oder verbessern, die es gestatten, die von den 
Schleusern zur Verfügung gestellten gefälschten Reisedoku
mente leichter zu entdecken; 

4. ersucht die Staaten darum, zusammenzuarbeiten, um 
zu verhindern, daß Schleuser Drittstaatsangehörige illegal 
durch ihr Hoheitsgebiet befördern; 

5. ersucht die Staaten, soweit nicht bereits geschehen, 
besondere Anstrengungen zu unternehmen, um zu verhin
dern, daß sich Schleuser ihre Flughäfen, Bodentransport
mittel und Fluggesellschaften zunutze machen; 

6. ersucht die Staaten außerdem, im Interesse des 
Schutzes des menschlichen Lebens auf See zusammen
zuarbeiten, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Schleppertätigkeit auf Schiffen zu verhindern, und 
sicherzustellen, daß umgehend wirksame Maßnahmen 
dagegen ergriffen werden; 

7. [orden die Mitgliedstaaten und die in Betracht 
kommenden Sonderorganisationen und internationalen 
Organisationen auf, sozioökonomische Faktoren zu berück
sichtigen und sich im Wege der bilateralen und multilate
ralen Zusammenarbeit mit allen Aspekten des Problems des 
Schlepperunwesens auseinanderzusetzen; 

8. erklitn erneut, wie wichtig die in Kraft befindlichen 
internationalen Übereinkünfte sind, wenn es darum geht, die 
wirtschaftliche Ausbeutung und die Verluste an Menschen
leben zu verhindern, zu denen es infolge des Schlepperunwe
sens kommen kann, und fordert alle Staaten auf, Informatio
nen auszutauschen und, soweit nicht bereits geschehen, die 
Ratifikation solcher Übereinkünfte oder den Beitritt zu ihnen 
zu erwägen und sie voll umzusetzen und durchzusetzen; 

9. betont, daß die internationalen Anstrengungen zur 
Bekämpfung des Schlepperunwesens nicht die rechtmäßige 
Migration und die Reisefreiheit einschränken oder den 
Schutz aushöhlen soUen, der Flüchtlingen durch das Völ
kerrecht gewährt wird; 

10. erklän außerdem erneut, daß das Völkerrecht und die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften bei der Bewältigung des 
Schlepperproblems voll eingehalten werden müssen, wozu 
auch die humane Behandlung der Migranten und die strikte 
Einhaltung aller ihrer Menschenrechte gehört; 

11. ersucht die in Betracht kommenden Sonderorganisa
tionen und zwischenstaatlichen Organisationen, insbesondere 
die Internationale Organisation für Wanderung, die Inter
nationale Seeschiffahrts-Organisation, die Internationale 
Kriminalpolizeiliehe Organisation sowie die Internationale 
Zivilluftfahrt-Organisation, zu erwägen, wie in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich die internationale Zu
sammenarbeit zur Bekämpfung des Schlepperunwesens 
verbessert werden könnte; 

12. ersucht die Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege, zu erwägen, auf ihrer dritten Tagung 
1994 der Frage des Schlepperunwesens besondere Auf
merksamkeit zu schenken, mit dem Ziel, die internationale 
Zusammenarbeit bei der BeWältigung dieses Problems im 
Rahmen ihres Mandats zu fördern; 

13. ersucht den Generalsekretär, den Wortlaut dieser 
Resolution aUen Mitgliedstaaten und den in Betracht kom
menden Sonderorganisationen und zwischenstaatlichen 
Organisationen zukommen zu lassen; 

14. bittet die Mitgliedstaaten und die in Betracht kom
menden zwischenstaatlichen Organisationen, dem General
sekretär über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die sie 
zur Bekämpfung des Schlepperunwesens ergriffen haben; 

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, 
welche die Staaten, die Sonderorganisationen und die 
zwischenstaatlichen Organisationen zur Bekämpfung des 
Schlepperunwesens ergriffen haben, und beschließt, diese 
Frage auf ihrer neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt 
"Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege" zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/103, Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 

Die Generalversammlung, 

beunruhigt über die hohen Kosten der Kriminalität, 
insbesondere in ihren neuen und grenzüberschreitenden 
Formen, und über die Gefahr, welche die Zunahme der 
Kriminalität für den einzelnen und für die Gesellschaft sowie 
für das Wohlergehen aller Nationen darstellt, 

in Bekräftigung der Verantwortung, die die Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege übernommen haben, 

unter Betonung der Notwendigkeit einer verstärkten 
regionalen und internationalen Zusammenarbeit zur Bekärnp· 
fung der Kriminalität in allen ihren Formen und zur Verbes-
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serung der Wirksa~eit und Leistungsflihigkeit der Strafju-
stizsysteme, ! 

eingedenk der Zible der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der verbrjensverhütung und Strafrechtspflege. 
insbesondere was d e Verringerung der Kriminalität. eine 
leistungsfahigere un wirksamere Rechtsdurchsetzung und 
Rechtspflege. die Ac tung vor den Menschenrechten und die 
Förderung eines H" hstrnaßes an Fairneß. Menschlichkeit 
und pflichtgemäßem Verhalten betrifft. 

in der Envägung daß zahlreiche Staaten unter einem 
extremen Mangel an enschlichen und finanziellen Ressour
cen leiden, was sie aran hindert, auf die mit der Kriminali~ 
tät zusammenhänge den Probleme auf angemessene Weise 
einzugehen, 

unter Hinweis auf ibre einschlägigen Resolutionen sowie 
auf die Beschlüsse d s Wirtschafts- und Sozialrats. in denen 
den Aktivitäten des ogramms der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Ver echensverhütung und Strafrecht.pflege 
hohe Priorität einge äumt und darum gebeten wurde. den. 
Programm einen de entsprechenden Anteil an den Gesamt
mitteln der Vereinte Nationen zuzuweisen, 

sowie unter Hinwer auf ihre Resolution 47/91 vom 16. De
zember 1992. in der sie den Generalsekretär ersucht hat. das 
Programm auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspftege zu verstärken und die Sekretariats-Unter
abteilung Verbreche sverhütung und Strafrechtspflege des 
Zentrums für soziale ntwicklung und humanitäre Angelegen
heiten dringend in d n Rang einer Abteilung zu erheben, 

Kenntnis nehme von der Resolution 1993/34 des 
Wirtschafts- und So ialrats vom 27. Juli 1993, in der der Rat 
den Generalsekretär rsucht hat, die institutionelle Kapazität 
des Programms zu erstärken, um es in die Lage zu ver
setzen, in seinem uständigkeitsbereich auf Ersuchen der 
Mitgliedstaaten ope ative Aktivitäten und Beratungsdienste 
zu planen, durchzuf ohren und zu bewerten, 

in der Übeneu ng, daß die Unterabteilung Verbre
chensverhütung und trafrechtspflege nur wirksam sein kann, 
wenn sie mit angern ssenen Mitteln ausgestattet wird, die es 
ihr gestatten, ihren uftrag zu erfüllen und der wachsenden 
Nachfrage der Mit liedstaaten nach ihren Diensten recht
zeitig und wirksam achzukommen, 

besorgt über die Verzögerungen bei der Durchführung 
ihrer Resolutionen 6/152 vom 18. Dezember 1991 und 
47/91 sowie der Res lutionen des Wirtschafts- und Sozial rats 
1992/22 vom 30. J li 1992 und 1993/31 und 1993/34 vom 
27. Juli 1993 in be g auf die Stärkung des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü
tung und Strafrech spflege und die Erhebung der Unter
abteilung Verbreche sverhütung und Strafrechtspflege in den 
Rang einer Abteilu g, 

1. begrüßt mit enugtuung die Resolutionen des Wirt
schafts- und SoziaIr ts 1993/27, 1993/28, 1993/29. 1993/30. 
1993/31.1993/32, I 93/33 und 1993/34 vom 27. Juli 1993; 

2. bekräftigt di Wichtigkeit des Programms der Ver
einten Nationen au dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspfle und die entscheidende Rolle, die es bei 
der Förderung der i ternation.len Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Verbr ehensverhütung und Strafrechtspflege 

spielt, indem es auf die Bedürfnisse der internationalen 
Gemeinschaft angesichts der einzelstaatlichen wie auch der 
grenzüberschreitenden Kriminalität eingeht und den Mitglied
staaten dabei behilflich ist, ibre Ziele in bezug auf die 
Verbrechensverhütung innerhalb der Staaten und zwischen 
den Staaten zu erreichen und die Maßnahmen zur Ver
brechensbekämpfung zu verbessern; 

3. bekräftigt außerdem den Vorrang, der dem Programm 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege im Einklang mit den 
Resolutionen der Generalversammlung 46/152 und 47/91 
eingeräumt wird. sowie die Notwendigkeit, dem Programm 
einen entsprechenden Teil der zur Verfügung stehenden 
Mittel der Vereinten Nationen zuzuweisen; 

4. ersucht den Generalsekretär. ihre Resolutionen 46/152 
und 47/91 sowie die Resolutionen des Wirtschafts- und 
Sozialrats 1992/22, 1993/31 und 1993/34 dringend in die Tat 
umzusetzen, indem dem Programm der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechts
pflege entsprechend dem hohen Vorrang. der dem Programm 
eingeräumt wird, ausreichende Mittel für die vollständige 
Erfüllung seiner Mandate zur Verfügung gestellt werden; 

5. wiederholt ihr Ersuchen an den Generalsekretär, die 
Unterabteilung Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege, 
wie in der Resolution 47/91 empfohlen und im Einklang 
damit, in den Rang einer Abteilung zu erheben; 

6. ersucht den Generalsekretär eußerdem, aus den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen ausreichende Mittel für den 
Aufbau und Unterhalt der institutionellen Kapazität des 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege bereitzustellen, 
damit das Programm den Ersuchen der Mitgliedstaaten um 
Hilfe auf dem Gebiet der Verbrechens verhütung und 
Strafrechtspflege nachkommen kann, erforderlichenfalls 
durch die Umschichtung von Mitteln; 

7. ersucht den Generalsekretärjemer, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission für Ver
brechensverhütung und Strafrechtspflege als das wichtigste 
richtliniengebende Organ auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege bei der WaJrrnehmung ihrer 
Aufgaben zu unterstützen und für die entsprechende Koor
dinierung aller einschlägigen Aktivitäten auf diesem Gebiet 
zu sorgen, insbesondere mit der Menschenrechtskommission 
und der Suchtstoffkommission; 

8. bittet den Programm- und Koordinierungsausschuß 
und den Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und Haus
haltsfragen, sicherzustellen, daß entsprechende Maßnahruen 
in Weiterverfolgung der Vorschläge des Generalsekretärs in 
bezug auf die Durchführung dieser Resolution getroffen 
werden~ 

9. ersucht den Generalsekretär, alles zu tun. um si
cherzustellen. daß der Neunte Kongreß der Vereinten 
Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger im Einklang mit der Resolution 1993/32 des 
Wirtschafts- und Sozialrats entsprechend organisiert wird; 

10. gibt ihrer Unterstützung Ausdruck für die Welt
Ministerkonferenz über grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität, die im letzten Quartal des Jahres 1994 in Italien 
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stattfinden wird, und fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Konferenz auf möglichst hoher Ebene vertreten zu sein; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Mittel alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um die entsprechende Organisation 
der Konferenz sicherzustellen, und der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung seine Schlußfolgerun
gen und Empfehlungen vorzulegen; 

12. begrüßt die Initiative, im Juni 1994 in Italien unter 
der Schirmherrschaft der Unterabteilung Verbrechensver
hütung und Strafrechtspflege die Internationale Konferenz 
über "Geldwäsche und Kontrolle der Erträge aus Straftaten: 
ein weltweiter Ansatz" abzuhalten, die von der Regierung 
Italiens und dem Internationalen wissenschaftlichen und 
fachlichen Beirat organisiert wird; 

13. bittet die in Betracht kommenden Finanzierungs
organisationen der Vereinten Nationen, im Rahmen der ihnen 
zur Verfügung stehenden Mittel in ihr Finanzierungspro
gramm auch Aktivitäten auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege aufzunehmen, unter Berück
sichtigung der zunehmenden Bedürfnisse der Mitgliedstaaten 
auf diesem Gebiet, und bei der Planung und Durchführung 
dieser Aktivitäten eng mit dem Programm der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege zusammenzuarbeiten; 

14. bittet die Regierungen, dem Programm der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege ihre volle Unterstützung zu gewähren und 
ihre finanziellen Beiträge zu dem Fonds für Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege zu erhöhen; 

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution und der Resolutionen 461152 und 47/91 
Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/104. Erklärung über die Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen 

Die Generalversammlung, 

in der Erwägung, daß es dringend sicherzustellen gilt, daß 
die Rechte und Grundsätze in bezug auf Gleichberechtigung, 
Sicherheit, Freiheit, Unversehrtheit und Würde aller Men
schen allen Frauen zugute kommen, 

feststellend, daß diese Rechte und Grundsätze in inter
nationalen Rechtsakten verankert sind, namentlich in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte', dem Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte"', 
dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte", der Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Disktiminierung der Frau'l und der Kon
vention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe", 

in der Erwägung, daß die wirksame Umsetzung der 
Konvention über die Beseitigung jeder Form von Diskti
minierung der Frau dazu beitragen wird, Gewalt gegen 
Frauen zu beseitigen, und daß die in dieser Resolution 

enthaltene Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen diesen Prozeß stärken und ergänzen wird, 

mit Beso'rgnis feststellend, daß Gewalt gegen Frauen nicht 
nur der Herbeiführung von Gleichberechtigung, Entwicklung 
und Frieden entgegensteht, wie in den Zukunftsstrategien 
von Nairobi zur Förderung der Frau7

l'i anerkannt wird, in 
denen ein Paket von Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen empfohlen wurde, sondern auch die 
vollständige Umsetzung der Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Disktiminierung der Frau behindert, 

feststellend, daß Gewalt gegen Frauen eine Verletzung der 
Rechte und Grundfreiheiten der Frauen darstellt und ihren 
Genuß dieser Rechte und Freiheiten einschränkt oder 
verhindert, und besorgt darüber, daß es nach wie vor nicht 
gelungen ist, diese Rechte und Freiheiten im Falle von 
Gewalt gegen Frauen zu schützen und zu fördern, 

in der Erkenntnis, daß Gewalt gegen Frauen eine Aus
drucksform der historisch gesehen ungleichen Machtver
hältnisse zwischen Männem und Frauen ist, die zur Beherr
schung und Disktiminierung der Frauen durch die Männer 
geführt und den Frauen volle Chancengerechtigkeit vor
enthalten haben, und daß die Anwendung von Gewalt gegen 
Frauen einer der maßgeblichen sozialen Mechanismen ist, 
durch den Frauen gezwungen werden, sich dem Mann 
unterzuordnen, 

besorgt darüber, daß einige Gruppen von Frauen, wie 
beispielsweise Angehörige von Minderheiten, Eingeborene, 
Flüchtlinge, Migrantinnen, Frauen, die in ländlichen oder 
abgelegenen Gemeinwesen leben, mittellose Frauen, in 
Anstalten untergebrachte Frauen und weibliche Häftlinge, 
Mädchen, behinderte Frauen, ältere Frauen und Frauen in 
einem bewaffneten Konflikt, besonders leicht Opfer von 
Gewalt werden können, 

unter Hinweis auf die Schlußfolgerung in Ziffer 23 der 
Anlage zu der Resolution 1990/1 5 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 24. Mai 1990, worin es heißt, daß Gewalt 
gegen Frauen in der Familie und in der Gesellschaft weit 
verbreitet ist und in allen Einkommensschichten, Klassen 
und Kulturen vorkommt und daß dieser Einsicht umgehende 
und wirksame Maßnalunen folgen müssen, um diese Art der 
Gewalt aus der Welt zu schaffen, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1991118 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Mai 1991, in der der 
Rat die Ausarbeitung eines allgemeinen Rahmens für ein 
internationales Dokument empfahl, das sich ausdrücklich mit 
der Frage der Gewalt gegen Frauen befaßt, 

mit Genugtuung tiber die Rolle, welche die Frauenbewe
gungen dabei spielen, verstärkte Aufmerksamkeit auf die 
Art, den Ernst und die Größenordnung des Problems der 
Gewalt gegen Frauen zu lenken, 

beunruhigt darüber, daß die Möglichkeiten der Frauen, die 
rechtliche, soziale, politische und wirtschaftliche Gleichbe
rechtigung in der Gesellschaft zu erreichen, unter anderem 
aufgrund des endemischen und anhaltenden Vorkommens 
von Gewalt beschränkt sind, 

in der Überzeugung, daß es in Anbetracht dieser Umstände 
notwendig ist, den Begriff der Gewalt gegen Frauen klar und 



Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

umfassend zu defin' eren und klar festzuhalten, welche 
Rechte gewährleiste sein müssen, damit gegen Frauen 
gerichtete Gewalt gl ich welcher Art ein Ende findet, und 
daß es eines Bekennt isses der Staaten zu ihren Verantwort
lichkeiten sowie ei er Verpflichtung der internationalen 
Gemeinschaft insges t bedarf, Gewalt gegen Frauen zu 
beseitigen, ! 

verkündet feierlich! die nachstehende Erklärung über die 
Beseitigung der Ge alt gegen Frauen und fordert nach
drücklich dazu auf, d alles getan wird, damit sie allgemein 
bekannt gemacht un eingehalten wird: 

Artikel 1 

Im Sinne dies Erklärung bedeutet der Ausdruck 
"Gewalt gegen Fra en" jede gegen Frauen aufgrund ihrer 
Geschlechtszugeh ... gkeit gerichtete Gewalthandlung, 
durch die Frauen "rperlicher, sexueller oder psychologi
scher Schaden od r Leid zugefügt wird oder zugefügt 
werden kann, ein chließlich der Androhung derartiger 
Handlungen, der N ·tigung und der willkürlichen Freiheits
beraubung, gleich el ob im öffentlichen oder im privaten 
Bereich. 

Artikel 2 

Unter Gewalt ge en Frauen sind, ohne darauf beschränkt 
zu sein, die folgen en Handlungen zu verstehen: 

a) körperliche, sexuelle und psychologische Gewalt in 
der Familie, einsc ließlieh körperlicher Mißhandlungen, 
des sexuellen Mi brauchs von Mädchen im Haushalt, 
Gewalttätigkeit i Zusammenhang mit der Mitgift, 
Vergewaltigung in der Ehe, weibliche Beschneidung und 
andere für Fraue schädliche traditionelle Praktiken, 
Gewalt außerhalb er Ehe und Gewalttätigkeit im Zusam
menhang mit Aus eutung; 

b) körperliche, sexuelle und psychologische Gewalt im 
Umfeld der Gemei schaft, einschließlich Vergewaltigung, 
sexueller Mißbrau h, sexuelle Belästigung und Einschüch
terung am Arbei platz, in Bildungseinrichtungen und 
anderenorts, Fraue handel und Zwangsprostitution; 

c) staatliche </cter staatlich geduldete körperliche, 
sexuelle und psy ologische Gewalt, gleichviel wo sie 
vorkommt. 

Artikel 3 

Frauen haben leichberechtigten Anspruch auf den 
Genuß und den S hutz aller politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturell n, bürgerlichen und sonstigen Men
schenrechte und ndfreiheiten. Dazu gehören unter 
anderem die folge den Rechte: 

a) das Recht 

b) das Recht f Gleichberechtigung"; 

c) das Recht auf Freiheit und persönliche Sicher
heit79

j 

d) das Recht f gleichen Schutz durch das Gesetz"; 

e) das Recht uf Freiheit von jeder Form von Dis
kriminierung78

; 

fJ das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an 
körperlicher und geistiger Gesundheit'o; 

g) das Recht auf gerechte und befriedigende Arbeits
bedingungen" ; 

h) das Recht, nicht der Folter oder anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe unterworfen zu werden82

, 

Artikel 4 

Die Staaten sollen Gewalt gegen Frauen verurteilen und 
keinerlei Brauch, Tradition oder religiöse Erwägung 
geltend machen, um sich ihren Verpflichtungen im 
Hinblick auf die Beseitigung dieser Art von Gewalt zu 
entziehen. Die Staaten sollen mit aUen geeigneten Mitteln 
unverzüglich eine Politik zur Beseitigung von Gewalt 
gegen Frauen verfolgen und sollen zu diesem Zweck 

a) erwägen. soweit sie es nicht bereits getan haben, die 
Konvention über die Beseitigung jeder Fonn von Dis
kriminierung der Frau zu ratifizieren oder ihr beizutreten 
oder etwaige Vorbehalte zurückzuziehen; 

b) die Anwendung von Gewalt gegen Frauen unter
lassen; 

c) mit der gebührenden Sorgfalt vorgehen, um Ge
walthandlungen gegen Frauen zu verhüten, zu untersuchen 
und im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvor
schriften zu bestrafen, unabhängig davon, ob diese Hand
lungen vom Staat oder von Privatpersonen begangen 
wurden; 

d) im innerstaatlichen Recht straf-, zivil-, arbeits- und 
verwaltungsrechtliche Sanktionen vorsehen, um das Frauen 
durch Gewalttätigkeit zugefügte Unrecht zu bestrafen und 
wiedergutzumachen; Frauen, die Opfer von Gewalt 
wurden, sollen Zugang zum Justizsystem erhalten, und die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften sollen gerechte und 
wirksame Abhilfemaßnahmen für den von den Frauen 
erlittenen Schaden vorsehen; die Staaten sollen außerdem 
die Frauen über ihr Recht aufklären, durch die Inanspruch
nahme solcher Mechanismen eine Wiedergutmachung zu 
erhalten; 

e) die Möglichkeit erwägen, nationale Aktionspläne 
auszuarbeiten, um den Schutz der Frau gegen jede Form 
von Gewalt zu fordern, oder in bereits bestehende Pläne 
dahin gehende Bestimmungen aufzunehmen, gegebenen
falls unter Berücksichtigung des Beitrags, den nicht
staatliche Organisationen leisten können, insbesondere 
solche, die sich mit der Frage der Gewalt gegen Frauen 
befassen; 

fJ umfassende Vorbeugungsmaßnahmen und aUe son
stigen gesetzlichen, politischen, administrativen und kultu
rellen Maßnahmen ausarbeiten, die den Schutz der Frau 
gegen jede Form von Gewalt fördern, und sicherstellen, 
daß es nicht infolge von Rechtsvorschriften, die ge
schlechtsspezifische Erwägungen außer acht lassen, bei der 
praktischen Anwendung oder im Zuge anderer Interventio
nen zu einer erneuten Viktimisierung der Frau kommt; 

g) darauf hinwirken, soweit dies nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden Mittel möglich ist und erforderli-
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chenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit, 
daß gewährleistet ist, daß weibliche Gewaltopfer und 
gegebenenfalls ihre Kinder Hilfe von Fachleuten erhalten, 
wie beispielsweise Rehabilitation, Hilfe bei der Betreuung 
und beim Unterhalt der Kinder, Behandlung, Beratung 
sowie gesundheitliche und soziale Dienstleistungen, 
Einrichtungen und Programme samt Unterstützungsstruktu
ren, und alle sonstigen geeigneten Maßnahmen ergreifen, 
um ihre Sicherheit und ihre körperliche und seelische 
Rehabilitation zu fördern; 

h) in den Staatshaushalt angemessene Mittel für ihre 
Aktivitäten im Zusammenhang mit der Beseitigung von 
Gewalt gegen Frauen aufnehmen; 

i) Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, daß 
Polizeibeamte und Beamte, die für die Anwendung der 
Politiken zur Verhütung, Untersuchung und Bestrafung 
von Gewalt gegen Frauen zuständig sind, eine Ausbildung 
erhalten, die sie für die Bedürfnisse der Frau sensibilisiert; 

J) alle geeigneten Maßnahmen treffen, insbesondere 
im Bildungswesen. um einen Wandel in den sozialen und 
kulturellen Verhaltensmustern von Männern und Frauen 
herbeizuführen und Vorurteile, überkommene Gepflogen
heiten und alle sonstigen Praktiken zu beseitigen, die auf 
der Vorstellung von der Unterlegenheit oder Überlegenheit 
des einen oder anderen Geschlechts oder der stereotypen 
Rollenverteilung von Mann und Frau beruhen; 

k) die Forschungstätigkeit fördern, Daten sammeln und 
Statistiken, insbesondere über Gewalt in der Familie, 
erstellen, die über die Häufigkeit der verschiedenen 
Formen der Gewalt gegen Frauen Aufschluß geben, und 
Forschungsarbeiten über die Ursachen, die Art, die 
Schwere und die Folgen der Gewalt gegen Frauen sowie 
über die Wirksamkeit der ergriffenen Vorbeugungs- und 
Abhilfemaßnahmen anregen; diese Statistiken und For
schungsergebnisse sind zu veröffentlichen; 

l) Maßnahmen zur Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen ergreifen, die besonders leicht Opfer von Gewalt 
werden; 

m) in die nach einschlägigen Menschenrechtsinstru
menten der Vereinten Nationen vorzulegenden Berichte 
auch Angaben über Gewalt gegen Frauen und über die zur 
Durchführung dieser Erklärung ergriffenen Maßnahmen 
aufnehmen; 

n) die Ausarbeitung geeigneter Richtlinien fördern, um 
mit dazu beizutragen, daß die in dieser Erklärung nieder
ge1egten Grundsätze verwirklicht werden; 

0) die wichtige Rolle der Frauenbewegung und 
nichtstaatlicher Organisationen in der ganzen Welt bei der 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und bei der Linderung 
des Problems der Gewalt gegen Frauen anerkennen; 

p) die Tätigkeit der Frauenbewegung und der nicht
staatlichen Organisationen erleichtern und fördern und mit 
ihnen auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene zu
sammenarbeiten; 

q) die zwischenstaatlichen Regionalorganisationen. 
denen sie angehören, ermutigen, die Beseitigung der 

Gewalt gegen Frauen gegebenenfalls in ihre Programme 
aufzunehmen. 

Artikel 5 

Die Organe und Sonderorganisationen des Systems der 
Vereinten Nationen sollen in ihrem jeweiligen Zuständig
keitsbereich zur Anerkennung und Verwirklichung der in 
dieser Erklärung niedergelegten Rechte und Grundsätze 
beitragen und sollen zu diesem Zweck unter anderem 

a) die internationale und regionale Zusammenarbeit 
fördern, mit dem Ziel, regionale Strategien zur Bekämp
fung der Gewalt, zum Austausch von Erfahrungen und zur 
Finanzierung von Programmen im Zusammenhang mit der 
Beseitigung der Gewalt gegen Frauen auszuarbeiten; 

b) Tagungen und Seminare zur Sensibilisierung der 
gesamten Bevölkerung für die Frage der Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen fördern; 

c) im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen die 
Koordination und den Austausch zwischen den Vertrags
organen auf dem Gebiet der Menschenrechte fördern, 
damit die Frage der Gewalt gegen Frauen wirksam 
angegangen wird; 

d) in die von den Organisationen und Organen des 
Systems der Vereinten Nationen erstellten Analysen der 
sozialen Tendenzen und Probleme, wie beispielsweise die 
periodischen Berichte über die Weltsoziallage, auch eine 
Untersuchung der Tendenzen in bezug auf Gewalt gegen 
Frauen aufnehmen; 

e) die Koordination zwischen Organisationen und 
Organen des Systems der Vereinten Nationen fördern, 
damit die Frage der Gewalt gegen Frauen in die laufenden 
Programme eingebunden wird, unter besonderer Berück
sichtigung derjenigen Gruppen von Frauen, die der Gewalt 
besonders schutzlos ausgeliefert sind; 

fJ die Ausarbeitung von Leitlinien oder Handbüchern 
zum Thema "Gewalt gegen Frauen" fördern, unter Berück
sichtigung der in dieser Erklärung genannten Maßnahmen; 

g) sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Zusam
menhang mit der Anwendung der Rechtsakte auf dem 
Gebiet der Menschenrechte gegebenenfalls .uch mit der 
Frage der Beseitigung der Gewalt gegen Frauen ausein
andersetzen; 

h) bei ihrer Auseinandersetzung mit der Frage der 
Gewalt gegen Frauen mit den nichtst •• tlichen Organisa
tionen zusammenarbeiten. 

Artikel 6 

Diese Erklärung läßt alle zur Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen besser geeigneten Bestimmungen unberührt, 
die in den Rechtsvorschriften eines Sta.tes oder in son
stigen für diesen Staat geltenden internationalen Überein
kommen, Verträgen oder Abkommen enthalten sind. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 
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48/105. Internation es Forscbungs- und Ausbildungs
institut zur Förderung der Fran 

Die Generalvers lung, 

ihre Resolution 46/99 vom 16. De
zember 1991 sowie enntnis nehmend von der Resolution 
1993/17 des Wtrlsc fts- und SoziaIrats vom 27. Juli 1993, 

Kenntnis nehme von dem Tätigkeitsbericht des Inter-
nationalen Forschun s- und Ausbildungsinstituts zur För
derung der Frau8) t 

betonend, daß es u abhängiger Forschungsarbeiten bedarf, 
um sicherzustellen, aß bei der Erarbeitung von Politiken 
und bei der Projekt urchführung Themen und neue Inter
essenbereiche, die fü Frauen von Belang sind, aufgegriffen 
werden, sowie unter ervorhebung der diesbezüglichen Rolle 
des Instituts, 

in Bekräftigung d 
die das Institut auf 
bildung spielt. welc 
Frau als Partner in 
erleichtern können, 

einzigartigen und spezifischen Rolle, 
n Gebieten der Forschung und Aus

e die systematische Einbeziehung der 
ntwicklungsprogramme und -projekte 

in Anerkennung d r wichtigen Rolle, die das Institut bei 
den fachlichen Vor reitungen für die für 1995 geplante 
"Vierte Weltfrauenko ferenz: Maßnahmen für Gleichstellung, 
Entwicklung und Fri den" spielen könnte, 

überzeugt, daß ei bestandfähige Entwicklung ohne die 
volle Mitwirkung de Frauen nicht erreicht werden ktmn, 

I. gibt ihrer G nugtuung Ausdruck über den Tätig
keitsbericht des In rnationalen Forschungs- und Ausbil
dungsinstituts zur F rderung der Frau; 

2. spricht dem I stitut ihre Anerkennung aus für seine 
Bemühungen, sich a diejenigen Probleme zu konzentrieren, 
die Schranken für d e Verbesserung der Stellung der Frau 
darstellen und dadur h die Entwicklung und den Fortschritt 
insgesamt behindern 

3. bittet das Ins tut nachdrücklich, seine Forschungs-, 
Ausbildungs- und In rmationstätigkeiten weiter auszubauen, 
die darauf abzielen Frauenfragen zum Bestandteil von 
Entwicklungsstrateg' n zu machen und Frauen vermehrt ins 
Blickfeld zu TÜcken indem ihr Beitrag zur sozialen und 
wirtschaftlichen En wicklung gewürdigt wird - beides 
wichtige Mittel, um die Frauen zur Selbstbestimmung zu 
befahigen und ihre teilung zu verbessern; 

4. ersucht das In titut in Anbetracht seiner Schlüsselrolle 
in den Bereichen rschung und Ausbildung und seiner 
Erfahrung in der Er ellung geschlechtsspezifischer Statisti
ken, bei den fachl ehen Vorbereitungen für die "Vierte 
Weltfrauenkonferen Maßnahmen für Gleichstellung, 
Entwicklung und F den" behilflich zu sein; 

5. verweist nach rücklich auf die einzigartige Funktion, 
die dem Institut ins ern zukommt, als es die einzige Stelle 
im System derVerei ten Nationen ist, die sich ausschließlich 
mit Forschung und sbildung im Hinblick auf die Einbezie
hung der Frau in di Entwicklung befaßt, und unterstreicht, 
wie wichtig es ist, aß die Ergebnisse seiner Forschungs
arbeiten für die Aus beitung entsprechender Politiken und 
für operative Aktivi "ten verfügbar gemacht werden; 

6. dankt dem Institut für seine anhaltenden Bemühungen, 
seine programmatischen Verbindungen zu anderen Organisa
tionen der Vereinten Nationen, einschließlich der Regional
kommissionen, staatlicher und nichtstaatlicher Organisatio
nen, Forschungsinstitute und anderer Organisationen und 
Gruppen zu stärken, wodurch es in die Lage versetzt wird, 
seinen Operationsbereich zu erweitern, seine begrenzten 
Finanzmittel optimal zu nutzen und den Bekanntheitsgrad 
und die Wirkung seiner Tätigkeit zu erhöhen; 

7. dankt außerdem den Regierungen und Organisationen, 
die zu den Aktivitäten des Instituts beigetragen oder diese 
unterstützt haben; 

8. bittet die Staaten sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, Beiträge an den Treuhand
fonds der Vereinten Nationen für das Internationale For
schungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau zu 
entrichten, damit das Institut in der Lage ist, seinen Auftrag 
zu erfüllen und die volle Mitwirkung und gebührende An
erkennung der Frau in der Gesellschaft sicherzustellen; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Förderung 
der Frau" einen Tätigkeitshericht des Internationalen For
schungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau 
vorzulegen, der auch eine detaillierte Beschreibung seiner 
verwaltungstechnischen und institutionellen Situation 
beinhaltet. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/106. Verhesserung der Situation der Frauen im 
Sekretariat 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Artikel I und 101 der Charta der 
Vereinten Nationen. 

sowie unter Hinweis auf Artikel 8 der Charta, der be
stimmt, daß die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf 
alle Stellen in ihren Haupt- und Nebenorganen nicht ein
schränken, 

ferner unter Hinweis auf die entsprechenden Ziffern der 
Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau76

, 

insbesondere die Ziffern 79, 315, 356 und 358, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen und 
Beschlüsse der Generalversanun1ung, des Wirtschafts- und 
Sozialrats und anderer Organe, die sich seit der Verab
schiedung der Resolution 2715 (XXV) der Generalver
sanunlung vom 15. Dezember 1970, in der die Frage der 
Beschäftigung der Frauen im Höheren Dienst zum ersten 
Mal behandelt wurde, weiter mit diesem Gebiet befaßt 
haben, 

Kenntnis nehmend von dem Sachstandshericht des Gene
ralsekretärs84

, 

sowie unter Hinweis auf das in ihren Resolutionen 45/125 
vom 14. Dezember 1990, 45/239 C vom 21. Dezember 1990, 
46/100 vom 16. Dezember 1991 und 47/93 vom 16. Dezem
ber 1992 gesetzte Ziel, bis 1995 einen FrauenanteH von 
insgesamt 35 Prozent an den der geographischen Verteilung 
unterliegenden Stellen zu erreichen, 
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mit Besorgnis feststellend, daß die derzeitige Steige
rungsrate bei der Ernennung von Frauen nicht ausreicht, um 
bis 1995 das Ziel eines 35prozentigen Frauenanteils an den 
der geographischen Verteilung unterliegenden Stellen zu 
erreichen, 

ferner unter Hinweis auf das in ihrer Resolution 45/239 C 
gesetzte Ziel, bis 1995 einen Frauenanteil von 25 Prozent an 
den Oienstposten der Besoldungsgruppe 0-1 und darüber zu 
erreichen, 

mit Besorgnis feststellend, daß der Frauenanteil an den 
Dienstposten der Besoldungsgruppe 0-1 und darüber trotz 
einiger zu begriißender Verbesserungen weiter unangemessen 
niedrig ist, 

sich dessen bewußt, daß eine umfassende Politik, die 
darauf abzielt, sexuelle Belästigung zu verhindern, inte
grierender Bestandteil der Personalpolitik sein sollte, 

dem Generalsekretär ihre Anerkennung aussprechend für 
die von ihm erlassene Verwaltungsvorschrift betreffend 
Verfahren zur Behandlung von Fällen sexueller Belästi
gung8S, 

eingedenk dessen, daß ein sichtbares Engagement des 
Generalsekretärs für die Erreichung der von der General
versammlung gesetzten Ziele unerläßlich ist, 

eifreut darüber, daß sich der Generalsekretär in seiner 
Erklärung gegenüber dem Fünften Ausschuß der General
versammlung am 6. November 1992 verpflichtet hat, die 
Besetzung von führenden Positionen mit Frauen so weit wie 
möglich an die 50-Prozent-Marke heranzubringen", und 
daß er sich in seiner Botschaft anläßlich des Internationalen 
Tages der Frau 1993 verpflichtet hat, dafür Sorge zu tragen, 
daß die Zahl der Frauen in Positionen des Höheren Dienstes 
im Sekretariat bis zum fünfzigjährigen Bestehen der Ver
einten Nationen 1995 die Weltbevölkerung insgesamt 
widerspiegelt" , 

sowie erfreut darüber, daß der Generalsekretär für 1993 
und 1994 einen Aktionsplan zur Verbesserung der Situation 
der Frauen im Sekretariat bis zum Jahr 1995 ausgearbeitet 
hat88

, 

1. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, den Ak
tionsplan zur Verbesserung der Situation der Frauen im 
Sekretariat bis zum Jahr 1995 vollinhaltlich umzusetzen, in 
Anbetracht dessen, daß sein sichtbares Engagement für die 
Erreichung der von der Generalversammlung gesetzten Ziele 
unerläßlich ist; 

2. bittet den Generalsekretär außerdem nachdrücklich, 
die derzeitigen Arbeitsmefhoden innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen weiter zu prüfen. mit dem Ziel, größere 
Flexibilität zu erreichen und auf diese Weise die direkte oder 
indirekte Diskriminierung von Bediensteten mit familiären 
Verpflichtungen zu beseitigen, und dabei auch Fragen wie 
Arbeitsplatzteilung, gleitende Arbeitszeit, Einrichtungen für 
die Kinderbetreuung, Pläne für die Unterbrechung der Lauf
bahn und Zugang zu Fortbildungsmöglichkeiten Aufmerk
samkeit zu schenken; 

3. bittet den Generalsekretär ferner nachdrücklich, im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen der Einstel
lung und Beförderung von Frauen in Stellen, die der geogra-

phischen Verteilung unterliegen, insbesondere in Führungs
und Leitungspositionen und in denjenigen Teilen des 
Systems der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorganisatio
nen, in denen die Vertretung der Frauen beträchtlich unter
halb des Durchschnitts liegt, größere Priorität einzuräumen, 
damit die in ihren Resolutionen 45/125, 45/239 C, 461100 
und 47/93 gesetzten Ziele verwirklicht werden, nämlich bis 
1995 einen Frauenanteil von 35 Prozent insgesamt und von 
25 Prozent an den Dienstposten der Besoldungsgruppe D-I 
und darüber zu erreichen; 

4. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, die sich im 
Zuge der Umorganisation der Vereinten Nationen bietenden 
Möglichkeiten zu nutzen, um mehr Frauen in herausgehobe
ne Positionen zu befördern; 

5. fordert den Generalsekretär auf, im Rahmen der vor
handenen Mittel die Leitstelle für Frauenfragen im Sekretari
at zu stärken, um sie mit Durchsetzungsbefugnissen auszu
statten und rechenschaftspflichtig zu machen, und sie in die 
Lage zu versetzen, die Fortschritte in dem Aktionsprogramm 
für 1995 wirkungsvoller zu überwachen und zu erleichtern; 

6. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, im Sekre
tariat mehr Frauen aus den Entwicklungsländern, insbeson
dere aus nicht repräsentierten oder unterrepräsentierten Ent
wicklungsländern, sowie aus anderen Ländern einzustellen, 
die nur durch wenige Frauen vertreten sind, namentlich auch 
aus den Umbruchländern; 

7. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die 
Anstrengungen zu unterstützen, welche die Vereinten Natio
nen und die Sonderorganisationen unternehmen, um den 
prozentualen Anteil der Frauen im Höheren Dienst, insbeson
dere in der Besoldungsgruppe 0-1 und darüber, zu erhöhen, 
indem sie mehr weibliche Bewerber namhaft machen, indem 
sie Frauen ennutigen. sich um freie Stellen zu bewerben, 
und indem sie nationale Listen weiblicher Bewerber auf
stellen und diese dem Sekretariat, den Sonderorganisationen 
und den Regionalkommissionen zur Verfügung stellen; 

8. ersucht den Generalsekretär, weiter umfassende 
Grundsatzmaßnahmen zur Verhütung von sexueller Belä
stigung im Sekretariat auszuarbeiten; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustellen, 
daß der Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf 
ihrer achtunddreißigsten Tagung, im Einklang mit den ein
schlägigen Vorschriften betreffend die Fristen für die Vorla
ge von Dokumenten, und der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung ein Sachstandsbericht über die 
Situation der Frauen im Sekretariat unterbreitet wird, in dem 
unter anderem auch die Grundsatzmaßnahmen zur Verhütung 
von sexueller Belästigung im Sekretariat aufgeführt sind. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

481107. Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 39/125 vom 14. De
zember 1984, mit der sie beschloß, den Entwicklungsfonds 
der Vereinten Nationen für die Frau als eigenständige und 
getrennte, mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten 
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Nationen in autono em Verbund stehende Einheit zu schaf
fen, 

erneut ~rklärend, daß dem Fonds dahin gehend die Rolle 
eines Katalysators ukommt, daß er zur Erweiterung der 
Chancen und Mögli hkeiten beiträgt, die Frauen in den Ent
wicklungsländern ffenstehen, damit sie wirksamer, im 
Einklang mit den eInzeIstaatlichen Prioritäten, an der Ent
wicklung ihrer Län er mitwirken können, 

in Anerkennung es wichtigen Beitrags, den der Fonds 
weiterhin leistet, enn es darum geh~ einen Anstoß für 
Anstrengungen der ganisationen des Systems der Verein
ten Nationen sowie anderer zwischenstaatlicher und nicht ~ 
staatlicher Organisa ionen zu geben, um innovative Aktivitä
ten zu konzipieren nd zu unterstützen, die Frauen unmittel
bar zugute kommen und die sie zur Selbstbestimmung befä
higen, 

sowie in Anerk nung der Initiativen, die der Fonds 
ergriffen hat, um n tionalen Mechanismen für Frauenfragen 
und zuständigen F hministerien technische Hilfe bei einer 
Entwicklungsplanu g zu leisten, die geschlechtsspezitischen 
Problemen Rechnu g trägt, und um die einzelstaatlichen 
Vorbereitungsaktivi äten für die für 1995 geplante "Vierte 
Weltfrauenkonferen : Maßnahmen für Gleichstellung, Ent
wicklung und Frie n" zu erleichtern, 

nachdrücklich d rauf hinweisend, daß der Fonds die 
Stellung einer spe alisierten Ressourcenbasis für die Ent
wicklungszusamme arbeit einnimmt und als Mittler zwischen 
dem Bedarf und d Bestrebungen der Frauen und den für 
ihre wirtschaftlich Entwicklung bestimmten Ressourcen, 
Programmen und P litiken fungiert, 

in Anbetracht de zielgerichteten und sachgerechten Inter
ventionen des Fon im Rahmen seiner regionalen Prioritä
ten und seines strat gisehen Gesamtansatzes in der Frage der 
Frau in der Entwic lung, 

1. nimmt Kenn is von der Mitteilung des Generalse
kretärs" zur Übe ittlung des Berichts des Administrators 
des Entwicklungsp ogramms der Vereinten Nationen über 
die Aktivitäten es Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für die F au; 

2. spricht dem Fonds ihre Anerkennung aus für seine 
Unterstützung kata tischer und innovativer Projekte, die die 
einzelnen Länder i stärkerem Maße befähigen, die Lage der 
Frau zu verbessern 

3. ermutigt de Fonds, auch weiterhin Initiativen zu 
fördern, die es ge tten, Frauenfragen in die allgemeinen 
Entwicklungsbemü ungen der Regierungen, der Organisa
tionen der Vereint Nationen, der nichtstaatlichen Organi
sationen und des P ivatsektors einzubeziehen; 

4. ermutigt den Fonds außerdem, Initiativen in bezug auf 
Frauen in der Peli k, insbesondere im Rahmen des Demo
kratisierungsproze es in den Entwicklungsländern, auch 
weiterhin zu unte "tzen; 

5. begrüßt die om Fonds ergriffenen sachwalterischen 
Initiativen, insbeso dere auch seinen Beitrag und seine Mit
wirkung bei den A schlußrnaßnahmen zu der von der Konfe
renz der Vereinten ationen über Umwelt und Entwicklung 
verabschiedeten A enda 2190 und der Erklärung und dem 

Aktionsprogramm von Wien', die von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden, insbesondere im 
Hinblick auf die Bemühungen zur Bekämpfung der Gewalt 
gegen Frauen; 

6. begrüßt außerdem die Ernennung eines Beraters, der 
vom Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau 
zur Sekretariats-Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten 
abgeordnet wurde; 

7. spricht dem Fonds ihre Anerkennung aus für die 
kürzlich erfolgte Unterzeichnung einer Vereinbarung mit 
dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge, die zur Erarbeitung sinnvoller und dauerhafter 
Lösungen für das Problem der Flüchtlingsfrauen und -kinder 
beitragen sollte; 

8. unterstützt den Fonds in seiner Rolle, die strategische 
Bedeutung der Befähigung der Frauen zur Selbstbestimmung 
hervorzuheben; 

9. spricht dem Fonds ihre Anerkennung aus für seine 
Initiative zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei ihren 
Vorbereitungen für die "Vierte Weltfrauenkonferenz: 
Maßnahmen für Gleichstellung, Entwicklung und Frieden", 
namentlich auch bei der Erstellung der nationalen Berichte; 

10. unterstreicht die wichtige Rolle, die der Fonds bei den 
Vorbereitungen für die Internationale Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung und für den Weltgipfel für 
soziale Entwicklung spielt, deren Ergebnisse einen wichtigen 
Beitrag zur Vierten Weltfrauenkonferenz darstellen könnten; 

11. stellt mit Genugtuung fest, daß stetig höhere Beiträge 
zum Fonds geleistet werden, und bittet die Regierungen und 
die öffentlichen und privaten Geber nachdrücklich, den 
Fonds auch weiterhin durch freiwillige Beiträge und Bei
tragszusagen für seine Programme zu unterstützen; 

12. begrüßt die Schaffung neuer nationaler Komitees für 
den Fonds in Kanada, Liechtenstein und der Schweiz, und 
bittet andere entwickelte Länder nachdrücklich, die Schaf
fung von nationalen Komitees zu unterstützen; 

13. betont, wie wichtig die Arbeit des Konsultativaus
schusses des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau ist, was die Ausrichtung der mit den Aktivitäten des 
Fonds zusammenhängenden Politiken und Programme 
betrifft; 

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Aktivitäten des Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für die Frau zuzuleiten, der gemäß ihrer 
Resolution 391125 vorzulegen ist. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

481108. Umsetzung der Zukunftsstrategien von Nalrobi 
zur Förderung der Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 44/77 vom 8. Dezember 1989, 
worin sie sich unter anderem den Zukunftsstrategien von 
Nairobi zur Förderung der Frau" bis zum Jahre 2000 
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angeschlossen und deren Wichtigkeit bekräftigt hat und 
Maßnahmen zu deren sofortiger Umsetzung und zur all
gemeinen Realisierung der untereinander zusammenhängen
den Gesamt- und Einzelziele der Frauendekade der Vereinten 
Nationen für Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden 
festgelegt hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/98 vom 
16. Dezember 1991 und 47/95 vom 16. Dezember 1992, 

unter Berücksichtigung der vom Wmschafts- und Sozialrat 
seit seiner Resolution 1987/18 vom 26. Mai 1987 verab
schiedeten Resolutionen zu Frauenfragen, 

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, die volle Mitwir
kung von Frauen an wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, 
bürgerlichen und politischen Angelegenheiten zu begünstigen 
und die Entwicklung, die Zusammenarbeit und den Weltfrie
den zu fördern, 

im Bewußtsein des wichtigen und konstruktiven Beitrags, 
den die Kommission für die Rechtsstellung der Frau, die 
Sonderorganisationen, die Regionalkommissionen und ande
ren Organisationen und Organe des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die entsprechenden nichtstaatlichen Organi~ 
sationen zur Verbesserung der Situation der Frau leisten, 

besorgt darüber, daß die im Sekretariat zur Verfügung 
stehenden Ressourcen für das Programm zur Förderung der 
Frau nicht ausreichen, um eine angemessene Unterstützung 
des Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau und die wirksame Durchführung anderer Programmele
mente, insbesondere der Vorbereitungen für die für 1995 ge
plante Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen für Gleich
stellung, Entwicklung und Frieden, sicherzustellen, 

unter Berücksichtigung der Resolutionen 36/8 und 37/7 der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau vom 20. März 
199291 beziehungsweise 25. März 1993" über die Vor
bereitungen für die Vierte Weltfrauenkonferenz, 

eingedenk der wichtigen Rolle der nichtstaatlichen Orga
nisationen bei allen Maßnahmen zur Förderung der Frau 
sowie der Tatsache, daß einige dieser Organisationen, 
insbesondere diejenigen aus den Entwicklungsländern, keinen 
Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat genießen, 

mit Befriedigung feststellend, daß die Vorbereitungen für 
die Vierte Weltfrauenkonferenz in die Phase der Sacharbeit 
eingetreten sind, daß die zuständigen Organe der Vereinten 
Nationen, China als das Gastland und andere Länder den 
Konferenzvorbereitungen aUe große Bedeutung beimessen 
und daß bei den verschiedenen Vorbereitungsaktivitäten in 
die Tiefe und in die Breite gegangen wird, 

in der Erwägung, daß das Jahr 1994 für die Vorbereitun
gen zur Vierten Weltfrauenkonferenz von entscheidender 
Bedeutung sein wird, daß die Kommission für die Rechts
stellung der Frau eine zwischen den Tagungen zusammen
tretende Arbeitsgruppe einberufen wird, um den Inhalt der 
Aktionsplattform zu erörtern, und daß die fünf Regional
kommissionen ihre jeweiligen regionalen Vorbereitungs~ 
tagungen für die Konferenz abhalten werden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre~ 
tärs93

; 

2. bekräftigt Abschnitt I Ziffer 2 der Empfehlungen und 
Schlußfolgerungen, die aus der ersten Überprüfung und Be
wertung der Umsetzung der Zukunftsstrategien von Nairobi 
zur Förderung der Frau hervorgegangen und in der Anlage 
zu der Resolution 1990/15 des Wirtschafts- und Sozialrats 
vom 24. Mai 1990 enthalten sind, worin dazu aufgefordert 
wurde, das Tempo der Umsetzung der Zukunftsstrategien in 
der so entscheidenden letzten Dekade des zwanzigsten 
Jahrhunderts zu beschleunigen, da der Gesellschaft bei einer 
Nichtverwirklichung dieser hohe Kosten in Form einer 
langsameren wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, 
einer unzulänglichen Verwendung der Humanressourcen und 
eines geringeren Fortschritts der Gesellschaft insgesamt 
entstehen würden; 

3. bittet nachdrücklich die Regierungen, die internatio
nalen Organisationen und die nichtstaatlichen Organisatio
nen, die Empfehlungen umzusetzen; 

4. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, im Interesse der 
Eigenständigkeit der Frauen und der Mobilisierung ein
heimischer Ressourcen Politiken und Programmen im Zu
sammenhang mit dem Unterthema "Beschäftigung, Gesund
heit und Bildung", insbesondere der Alphabetisierung, und 
ferner Themen im Zusammenhang mit der Rolle der Frau bei 
der wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsfindung 
sowie auf den Gebieten Bevölkerung, Umwelt, Infonnations
fragen und Wissenschaft und Technik Vorrang einzuräumen; 

5. bekräftigt die zentrale Rolle der Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau in Angelegenheiten, die mit der 
Förderung der Frau zusammenhängen und fordert die Kom
mission auf, die Umsetzung der Zukunftsstrategien bis zum 
Jahre 2000 auf der Grundlage der Zielsetzungen der Frauen
dekade der Vereinten Nationen für Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden und deren Unterthema "Beschäfti
gung, Gesundbeit und Bildung" weiter zu fördern, und bittet 
alle zuständigen Organe des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrücklich, dabei tatkräftig mit der Kommission zusam
menzuarbeiten; 

6. ersucht die Kommission, bei der Behandlung des 
Entwicklungsfragen betreffenden Schwerpunktthemas auf 
ihrer achtunddreißigsten Tagung und auf den darauffolgen
den Tagungen sicherzustellen, daß rechtzeitig ein Beitrag zu 
den Vorbereitungsarbeiten für bevorstehende große inter
nationale Konferenzen geleistet wird, wie etwa für die Inter
nationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, die 
für 1994 anberaumt ist, die für 1995 anberaumte Vierte 
Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen für Gleichstellung, Ent
wicklung und Frieden und den ebenfalls für 1995 anberaum
ten Weltgipfel für soziale Entwicklung, und sich mit der 
Auswirkung der Technologie auf das Leben der Frau zu 
befassen; 

7. ersucht die Kommission außerdem, Frauen in den 
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und den am 
wenigsten entwickelten Ländern, die viel mehr als andere 
unter den Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise und 
der schweren Auslandsschuldenlast leiden, besondere Auf
merksamkeit zu widmen und im Zuge der Behandlung des 
Schwerpunktthemas "Entwicklung" weitere Maßnahmen zur 
Herstellung von Chancengleichheit und zur Einbeziehung der 
Rollen und Perspektiven der Frauen sowie ihrer Bedürfnisse. 
Anliegen und Bestrebungen in den gesamten Entwicklungs
prozeß zu empfehlen; 
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8. betont im Ra en der Zukunftsstrategien, wie wichtig 
es in Anbetracht der esonderen und dringenden Bedürfnisse 
der Entwicklungslän er ist, Frauen aller Altersgruppen voll
ständig in den Entwi klungsprozeß zu integrieren, und for
dert die Mitgliedstaa n auf, für jede Ebene besondere Ziel
werte aufzustellen, u in ihren Ländern den Anteil der Frau
en in Fach-, Manage eot und Leitungspositionen anzuheben; 

9. betont erneut, aß die Beseitigung sozioökonomischer 
U ngerechtigkeiten a f nationaler und internationaler Ebene 
als ein notwendiger chritt auf dem Weg zur vollständigen 
Verwirklichung der esamt- und Einzelziele der Zukunfts
strategien durch die efriedigung der praktischen und strate
gischen Bedürfnisse er Frauen dringende Beachtung finden 
muß; 

10. fordert die zu tändigen Organisationen der Vereinten 
Nationen und die Re ierungen nachdrücklich auf, den beson
deren Bedürfnissen ehinderter Frauen, älterer Frauen und 
auch besonders schut bedürftiger Frauen wie Wanderarbeite
rinnen, F1üchtlingsfr uen und Kindern besondere Aufmerk
samkeit zu widmen; 

11. nimmt Kenntn s von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Verbesseru g der Lage der Frauen in ländlichen 
Gebieten", und bit t die internationale Gemeinschaft und 
die zuständigen Gre ien und Organe der Vereinten Nationen 
nachdrücklich, sich en scharfen Anstieg der Armut unter 
Frauen in ländliche Gebieten verstärkt zum Anliegen zu 
machen; 

12. begrüßt die a der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und E twicklung auf allen Programmgebieten 
verabschiedeten Ern fehlungen über Frauen, Umwelt und 
Entwicklung, insbes ndere die Empfehlungen in Kapitel 24 
der Agenda 21 mit em Titel "Globale Maßnahmen für die 
Frau zur Herbeifü ng einer bestandfahigen und gerechten 
Entwicklunglt90

; 

13. bittet nachdr' cklich die Organe, Organisationen und 
Gremien der Vereint n Nationen, die aktive Mitwirkung von 
Frauen an der Planu g und Durchführung der Programme für 
eine bestandfahige ntwicklung sicherzustellen, und ersucht 
die Regierungen, i Kontext der Resolution 47/191 der 
Generalversammlun vom 22. Dezember 1992 die Nominie
rung von Frauen ls Vertreter in der Kommission für 
bestandfahige Entwi klung zu erwägen; 

14. ersucht den neralsekretär, bei der Ausarbeitung des 
systemweiten minel ristigen Plans zur Förderung der Frau 
für den Zeitraum 1 96-2001 und bei der Integration der 
Zukunftsstrategien i die von der Generalversammlung ver
anlaßten Aktivitäte sektoralen Einzelthemen besondere 
Aufmerksamkeit zu idmen, welche die drei Ziele Gleichbe
rechtigung, Entwick ung und Frieden übergreifend behandeln 
und bei denen es i sbesondere um Alphabetisierung, Bil
dung, Gesundheit, evölkerungsfragen, die Auswirkungen 
der Technologie au die Umwelt und ihre Folgen für die 
Frau sowie um die olle Mitwirkung der Frau am Entschei
dungsfindungsproze geht, und ersucht ihn, die Regierungen 
auch weiterhin bei er Stärkung ihrer nationalen Mechanis
men zur Förderung er Frau zu unterstützen; 

15. ersucht den Generalsekretär außerdem, den World 
Survey on the Ro!e of Women in Deve!opment" (Weltüber
blick über die Roll der Frau in der Entwicklung) in Anbe-

tracht seiner Wichtigkeit auch künftig zu aktualisieren und 
dabei besonderes Gewicht auf die negativen Folgen der 
schwierigen Wirtschaftslage für die meisten Entwicklungs
länder, insbesondere für die Lebensbedingungen der Frauen, 
zu legen und den sich verschlechternden Bedingungen für 
eine Eingliederung der Frauen in den Arbeitsmarkt sowie 
den Auswirkungen der sinkenden Sozialausgaben auf die 
Möglichkeiten der Frauen auf dem Gebiet der Bildung, des 
Gesundheitswesens und der Kinderbetreuung besondere Auf
merksamkeit zu schenken, und dem Wirtschafts- und Sozial
rat über die Kommission für die Rechtsstellung der Frau 
1994 die endgültige Fassung der vorläufigen Fassung" des 
aktualisierten World Survey on the Role of Wornen in 
Deve!opment vorzulegen; 

16. ersucht die Regierungen. Bewerbungen von Frauen 
den Vorrang zu geben, wenn sie Bewerbungen für offene 
Stellen im Sekretariat, insbesondere auf Leitungsebene, 
unterbreiten, und ersucht den Generalsekretär, Bewerberin
nen aus unterrepräsentierten und nicht repräsentierten Ent
wicklungsländern bei der Prüfung dieser Bewerbungen be
sonders zu berücksichtigen; 

17. ersucht den Generalsekretär, an die Regierungen, die 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, ein
schließlich der Regionalkommissionen und der Sonderorgani
sationen, sowie an die zwischenstaatlichen und nichtstaatli
chen Organisationen die Bitte zu richten, dem Wirtschafts
und Sozialrat über die Kommission regelmäßig über die auf 
allen Ebenen unternommenen Aktivitäten zur Umsetzung der 
Zukunftsstrategien Bericht zu erstatten; 

18. ersucht den Generalsekretär außerdem, im ordentli
chen Haushalt der Vereinten Nationen auch künftig Mittel 
für die Ausstrahlung der wöchentlichen Rundfunkprogramme 
über Frauen bereitzustellen und dabei ausreichende Minel für 
Rundfunksendungen in verschiedenen Sprachen vorzusehen 
sowie die Koordinierungsstelle für Frauenfragen in der 
Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information auszu
bauen, die in Abstimmung mit der Hauptabteilung für grund
satzpolitische Koordinierung und bestandfahige Entwicklung 
ein wirksameres Programm der Öffentlichkeitsarbeit zum 
Thema Förderung der Frau gestalten soll; 

19. ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen Bericht 
über die Umsetzung der Zukunftsstrategien an die neun
undvierzigste Tagung der Generalversammlung eine Bewer
tung der jüngsten Entwicklungen aufzunehmen, welche für 
die auf der nächsten Tagung der Kommission zu behandeln
den Schwerpunktthemen von Belang sind, und der Kommis
sion eine Zusammenfassung der von den Delegationen im 
Laufe der Debatte in der Versammlung vorgebrachten 
diesbezüglichen Auffassungen zuzuleiten; 

20. ersucht die Kommission zu prüfen, was sich aus der 
Weltkonferenz über Menschenrechte und der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien', die von der Konferenz 
verabschiedet wurden, hinsichtlich ihrer zentralen Rolle in 
bezug auf Angelegenheiten im Zusammenhang mit den 
Rechten der Frauen im System der Vereinten Nationen 
ergibt, und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Arbeitstagung 1994 Bericht zu erstatten; 

21. ersucht den Generalsekretär, für die Kommission zur 
Behandlung auf ihrer achtunddreißigsten Tagung einen 
Bericht über die Maßnahmen zu erstellen, die die Abteilung 



VI. Resolutionen - Dritter Ausschuß 247 

Frauenförderung in Zusammenarbeit mit anderen Organen 
des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere dem 
Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte, ergreifen muß, um 
sicherzustellen, daß sich die zuständigen Menschenrechts
mechanismen der Vereinten Nationen, wie die zur Kontrolle 
der Vertragseinhaltung eingesetzten Organe, Berichterstatter 
und Arbeitsgruppen systematisch mit Verletzungen der 
Rechte der Frauen, namentlich auch geschlechtsspezifischen 
Mißbräuchen befassen; 

22. erkennt an, daß die in der Resolution 48/104 der 
Generalversammlung vom 20. Dezember 1993 verkündete 
Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 
wesentlich ist für die Gewährleistung der vollen Achtung der 
Rechte der Frau und einen wichtigen Beitrag zu den Bemü
hungen um die Verwirklichung der Ziele der Zukunfts
strategien von Nairobi zur Förderung der Frau bis zum 
Jahr 2000 leistet; 

23. ersucht den Generalsekretär, die Veranstaltung von 
regionalen Vorbereitungstagungen zu unterstützen, um eine 
solide Grundlage für die Vierte Weltfrauenkonferenz zu 
schaffen; 

24. ersucht den Generalsekretär außerdem, die als 
Sekretariat der Vierten Weltfrauenkonferenz fungierende 
Abteilung Frauenförderung dureh die Bereitstellung aus
reichender finanzieller und menschlicher Ressourcen und 
eine umfassende Publizitätskampagne über die Konferenz 
und ihre Vorbereitungsaktivitäten im Rahmen der vorhan
denen Mittel stärker zu unterstützen; 

25. appellien an die Länder, nunmehr ernsthaft an die 
Erstellung ihrer einzelstaatlichen Berichte heranzugehen und 
sie ihrer jeweiligen Regionalkommission und dem Kon~ 
ferenzsekretariat rechtzeitig zu übennitteIn; 

26. bittet den Generalsekretär, eine aktivere Rolle zu 
übernehmen, was Appelle an die Länder um Beiträge zum 
Treuhandfonds für die Vierte WeItfrauenkonferenz angeht, 
damit zusätzliche Aktivitäten im Rahmen des Vorberei
tungsprozesses und der Konferenz selbst, insbesondere die 
Mitwirkung der am wenigsten entwickelten Länder an der 
Konferenz und an ihren Vorbereitungstagungen, finanziert 
werden können; 

27. empfiehlt die Weiterentwicklung von Methoden zur 
Datenerfassung und -sammlung auf den von der Kommission 
für die Rechtsstellung der Frau genannten Interessens
gebieten und bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, die 
Sammlung nach Geschlecht aufgegliederter statistischer 
Daten zu verbessern und auszuweiten und diese Daten den 
zuständigen Organen des Systems der Vereinten Nationen 
zur Verfügung zu stellen, mit dem Ziel, in allen Amts
sprachen als Hintergrunddokument für die Vierte WeIt
frauenkonferenz eine aktualisierte Ausgabe von The Warld's 
Warnen 1970-1990: Trends and Statlstics" (Frauen der 
Welt 1970-1990: Tendenzen und Statistiken) zu erstellen; 

28. macht sich die Empfehlung in der Resolution 36/8 der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau zu eigen, 
wonach die regionalen Vorbereitungskonferenzen die Frage 
der Frau im öffentlichen Leben in ihre Tagesordnung 
aufnehmen sollen, sowie auch das Ersuchen, der Generalse
kretär möge in die vorbereitende Dokumentation für das von 
der Kommission auf ihrer neununddreißigsten Tagung 1995 

zu behandelnde Schwerpunktthema "Frieden: Frauen in der 
internationalen Entscheidungsfindung" Infonnationen über 
Frauen in Leitungspositionen im öffentlichen Leben und auf 
den Gebieten Wissenschaft und Technik aufnehmen; 

29. ersucht den Generalsekretär, der Vierten WeItfrau
enkonferenz die Berichte und Beschlüsse der Weltkonferenz 
über Menschenrechte, der Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung und des Weltgipfels für 
soziale Entwicklung zur Verfügung zu stellen; 

30. beschließt, unter Berücksichtigung der Resolution 37n 
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau die in der 
Anlage zu dieser Resolution enthaltenen Modalitäten für die 
Teilnahme der nichtstaatlichen Organisationen, namentlich 
aus den Entwicklungsländern, an der Vierten Weltfrauenkon
ferenz und ihrem Vorbereitungsprozeß sowie für den Beitrag 
dieser Organisationen dazu zu verabschieden; 

31. ersucht den Generalsekretär außerdem, für die für 
1995 in Beijing anberaumte Vierte Weltfrauenkonferenz 
einen Bericht zu erstellen, in dem dargelegt wird, in weI
chem Maße die Anliegen der Frauen in die Aktivitäten der 
in Betracht kommenden Menschenrechtsmechanismen der 
Vereinten Nationen, so etwa der zur Kontrolle der Ver
tragseinhaltung eingesetzten Organe, Berichterstatter und 
Arbeitsgruppen, einbezogen worden sind; 

32. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Maßnahmen zur Durehführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

ANLAGE 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Teilnahme von nichtstaatlichen Organisationen 
an der Vierten Weltfrauenkonferenz und an der 

Tätigkeit ihres Vorbereitungsorgans 

Nichtstaatliche Organisationen mit Konsultativstatus beim 
Wirtschafts- und Sozialrat, die den Wunsch äußern, an der 
Konferenz und an den Sitzungen der als Vorbereitungsorgan 
fungierenden Kommission für die Rechtsstellung der Frau 
teilzunehmen, werden für die Teilnahme akkreditiert. Andere 
nichtstaatliche Organisationen, die akkreditiert werden 
möchten, können dies unter folgenden Bedingungen beim 
Konferenzsekretariat beantragen: 

a) Das Sekretariat der Vierten Weltfrauenkonferenz ist 
im Einklang mit den nachstehenden Bestimmungen zuständig 
für die Entgegennahme und vorläufige Bewertung von 
Anträgen nichtstaatlicher Organisationen auf Akkreditierung 
bei der Konferenz und der als Vorbereitungsorgan fungieren
den Kommission für die Rechtsstellung der Frau; 

b) Allen Anträgen müssen Angaben über die Fachkom
petenz der Organisation und die Relevanz ihrer Tätigkeit für 
die Arbeit des Vorbereitungsorgans beigefügt sein, aus denen 
hervorgeht, für welche besonderen Bereiche der Konferenz
vorbereitungen diese Fachkompetenz und Relevanz gegeben 
sind, und die folgendes beinhalten: 

i) die Ziele der Organisation; 
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ii) Angaben über ihre Programme und Aktivitäten auf 
Gebieten, die für die Konferenz von Belang sind, und 
über das Land beziehungsweise die Länder, in denen 
diese PrograIl\me und Aktivitäten durchgeführt 
werden; 

iii) Bestätigung i r auf nationaler undloder internatio
naler Ehene du chgeführten Aktivitäten; 

iv) Ausfertigungen ihrer Jahresberichte mit Rechnungs
abschlüssen u d einem Verzeichnis der Mitglieder 
ihres Leitungs rgans unter Angabe der Staatsange
hörigkeit; 

v) eine Beschreib ng ihrer Mitgliedschaft unter Angabe 
der Gesamtz der Mitglieder des Leitungsorgans 
und deren Staa sangehörigkeit; 

c) Nichtstaatliche Organisationen, die die Akkreditierung 
beantragen. werden beten, ihr Interesse an den Gesamt-
und Einzelzielen der onferenz zu bestätigen; 

d) Gelangt das K nferenzsekretariat auf der Grundlage 
der nach diesem Dok ment zur Verfügung gestellten infor
mationen zu der Ü zeugung, daß eine Organisation ihre 
Fachkompetenz und ie Relevanz ihrer Tätigkeit für die 
Arbeit der als Vorbere tungsorgan fungierenden Kommission 
für die Rechtsstellun der Frau nachgewiesen hat, so emp
fiehlt es der Kommis ion die Akkreditierung der Organisa
tion, Empfiehlt das K nferenzsekretariat die Akkreditierung 
nicht, so stellt es d n Kommissionsmitgliedern die ent
sprechenden Infonna ionen mindestens eine Woche vor Be
ginn jeder Tagung z Verfügung; 

e) Die Kommiss on für die Rechtsstellung der Frau 
beschließt über alle orschläge zur Akkreditierung binnen 
vierundzwanzig Stun en, nachdem sie die Behandlung der 
Empfehlungen des onferenzsekretariats im Plenum auf
genommen hat. Erge t innerhalb dieser Frist kein Beschluß, 
so wird bis zur e tsprechenden Beschlußfassung eine 
vorläufige Akkrediti ng geWährt; 

j) Wird eine nie tstaatliche Organisation für die Teil
nahme an einer Tag ng der als Vorbereitungsorgan fungie
renden Kommission für die Rechtsstellung der Frau ak
kreditiert, so kann si an allen künftigen Tagungen und an 
der Konferenz teHne men; 

g) In Anbetracht es zwischenstaatlichen Charakters der 
Vierten Weltfrauenk ferenz haben nichtstaatliche Organisa
tionen weder währe d der Tätigkeit der Konferenz selbst 
noch während des orbereitungsprozesses Anteil an den 
Verhandlungen; 

h) In Betracht k menden nichtstaatlichen Organisatio
nen mit Konsultativ tatus beim Wirtschafts- und Sozialrat 
kann Gelegenheit ge eben werden, vor dem Plenum der als 
Vorbereitungsorgan fungierenden Kommission für die 
Rechtsstellung der rau und ihren Nebenorganen kurz das 
Wort zu ergreifen, ndere in Betracht kommende nicht
staatliche Organisati nen können ebenfalls um Genehmigung 
bitten, bei solchen itzungen kurz das Wort ergreifen zu 
dürfen. Werden zu v' le Anträge gestellt, bittet die Kommis
sion die nichtstaatli hen Organisationen, sich zu Gruppen 
zusammenzuschließ n, wobei ein Sprecher für jede Gruppe 
das Wort ergreift. ündliche Erklärungen nichtstaatlicher 

Organisationen sollen im Einklang mit der üblichen Praxis 
der Vereinten Nationen nach dem Ermessen des Vorsitzen
den und mit Zustimmung der Kommission abgegeben 
werden; 

i) Soweit sie dies für angezeigt halten, können in 
Betracht kommende nichtstaatliche Organisationen während 
des Vorbereitungsprozesses auf eigene Kosten schriftliche 
Ausarbeitungen in den Amtssprachen der Vereinten Nationen 
unterbreiten, Diese schriftlichen Ausarbeitungen werden 
nicht als offizielle Dokumente herausgegeben, es sei denn, 
sie entsprechen der Geschäftsordnung der Konferenz. 

48/109. Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen 
Gebieten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis aufihre Resolution 34/14 vom 9, November 
1979, in der sie die Grundsatzerklärung und das Aktions
programm billigte, die von der Weltkonferenz über Agrarre
form und ländliche Entwicklung verabschiedet wurden", 
sowie ihre Resolution 44n8 vom 8. Dezember 1989, 

sowie unter Hinweis auf die Bedeutung, die den Proble
men der Frauen in ländlichen Gebieten in den Zukunfts
strategien von Nairobi zur Förderung der Frau76 beigemessen 
wird, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/174 vom 
22. Dezember 1992, in der sie die Verabschiedung der 
Genfer Erklärung über Frauen in ländlichen Gebieten durch 
das im Februar 1992 in Genf abgehaltene Gipfeltreffen über 
die wirtschaftliche Besserstellung der Frauen in ländlichen 
Gebieten'" begrüßt und alle Staaten nachdrücklich gebeten 
hat, darauf hinzuarbeiten, daß die in der Erklärung gebil
ligten Ziele erreicht werden, 

mit Genugtuung darüber, daß die Regierungen sich immer 
stärker der Notwendigkeit von Strategien und Programmen 
zur Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebie
ten bewußt werden, 

in Anerkennung dessen, daß die Wirtschafts- und Fi
nanzkrisen in vielen Entwicklungsländern die sozioökono
mische Stellung der Frauen, insbesondere in ländlichen 
Gebieten, schwer beeinträchtigt haben, und tief besorgt über 
die ständig steigende Zahl von Frauen in ländlichen Gebie
ten, die in Armut leben, 

in der Erkenntnis, daß dringend geeignete Maßnahmen zur 
weiteren Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen 
Gebieten ergriffen werden müssen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs94

; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, der Verbesserung der Lage 
der Frauen in ländlichen Gebieten in ihren nationalen 
Entwicklungsstrategien verstärkte Bedeutung einzuräumen 
und dabei sowohl ihren praktischen als auch strategischen 
Bedürfnissen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, unter 
anderem durch folgende Maßnahmen: 

a) Einbeziehung der Probleme der Frauen in ländlichen 
Gebieten in die nationalen Entwicklungspolitiken und 
-programme, insbesondere durch erhöhten Vorrang für die 
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Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Förderung der 
Interessen der Frauen in ländlichen Gebieten; 

b) Stärkung einzelstaatlicher Mechanismen und Her
stellung institutioneller Verbindungen zwischen staatlichen 
Organen in verschiedenen Sektoren und den mit Fragen der 
ländlichen Entwicklung befaßten nichtstaatlichen Orga
nisationen; 

c) Verstärkung der Beteiligung von Frauen in ländlichen 
Gebieten am Entscheidungsprozeß; 

d) Verbesserung des Zugangs der Frauen in ländlichen 
Gebieten zu den Produktionsmitteln; 

e) Investitionen in das Humankapital der Frauen in 
ländlichen Gebieten, insbesondere durch Gesundheits- und 
Alphabetisierungsprogramme; 

3. ersucht die internationale Gemeinschaft, die zustän
digen Organe der Vereinten Nationen und die nichtstaatli
chen Organisationen, die Durchführung von Programmen 
und Projekten zur Verbesserung der Lage der Frauen in 
ländlichen Gebieten zu fördern; 

4. bittet die für 1994 anberaumte Internationale Kon
ferenz über Bevölkerung und Entwicklung sowie den 
Weltgipfel über soziale Entwicklung und die Vierte Welt
frauenkonferenz: Maßnahmen für Gleichstellung, Entwick
lung und Frieden, die beide für 1995 anberaumt sind, bei der 
Ausarbeitung von Strategien und Maßnahmen die Frage der 
Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten 
gebührend zu berücksichtigen; 

5. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
Mitgliedstaaten und den zuständigen Organisationen der 
Vereinten Nationen einen Bericht über die Durchführung 
dieser Resolution zu erstellen und ihn über den Wirtschafts
und Sozialrat der fünfzigsten Tagung der Generalversamm
lung vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/110. Gewalt gegen Wanderarbeiterinnen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß die Charta der Vereinten 
Nationen den Glauben an die Menschenrechte und Grund
freiheiten, an die Würde und den Wert der menschlichen 
Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
bekräftigt, 

in Bekräftigung der Grundsätze in der Konvention über die 
Beseitigung jeder Fonn von Diskriminierung der Frau, die 
von der Generalversammlung mit ihrer Resolution 34/180 
vom 18. Dezember 1979 verabschiedet wurde und die in der 
Anlage zu der genannten Resolution enthalten ist, 

mit Genugtuung darüber, daß in der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Wien6

, die von der Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden, bekräftigt 
wurde, daß geschlechtsbezogene Gewalt und alle Fonnen der 
sexuellen Belästigung und Ausbeutung mit der Würde und 
dem Wert der menschlichen Person unvereinbar sind und 
durch gesetzliche Maßnahmen und nationale und inter
nationale Zusammenarbeit beseitigt werden müssen HXI

, 

feststellend, daß Annut, Arbeitslosigkeit und andere 
sozioökonomische Situationen in ihren Heimatländern 
zahlreiche Frauen aus Entwicklungsländern auch weiterhin 
dazu veranlassen, sich auf der Suche nach einem Lebens
unterhalt für sich und ihre Familien in Länder zu begeben, 
in denen größerer Wohlstand herrscht, und gleichzeitig 
anerkennend, daß es oberste Pflicht der Staaten ist, auf die 
Schaffung von Bedingungen hinzuwirken, unter denen ihre 
Bürger Beschäftigung finden können, 

in der Erwägung, daß es die Pflicht der Herkunftsländer 
ist, die Interessen ihrer Bürger, die in anderen Ländern 
Beschäftigung suchen oder erhalten, zu schützen und zu 
fördern, ihnen eine entsprechende Ausbildung beziehungs
weise Bildung zu vermitteln und sie über ihre Rechte und 
Pflichten in den Ländern, in denen sie beschäftigt sind, zu 
infonnieren. 

im Bewußtsein der moralischen Verpflichtung der Aufnah
me- beziehungsweise Gastländer, die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten aller Menschen innerhalb ihrer Grenzen zu 
gewährleisten, einschließlich der Wanderarbeiter und insbe
sondere der Wanderarbeiterinnen, die aufgrund ihres Ge
schlechts und der Tatsache, daß sie Ausländerinnen sind, in 
zweifacher Hinsicht gef"hrdet sind, 

mit Besorgnis über die auch weiterhin eingehenden 
Meldungen, wonach manche Arbeitgeber in manchen 
Gastländern schwere gegen die Person von Wanderarbeite
rinnen gerichtete Übergriffe und Gewalttaten begehen, 

betonend, daß Gewalthandlungen gegen Frauen den Genuß 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frauen 
beeinträchtigen oder unmöglich machen, 

in der Überzeugung, daß es erforderlich ist, alle Formen 
der Diskriminierung der Frau zu beseitigen und sie vor 
Gewalt aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu schützen, 

1. bringt ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über die 
Not der Wanderarbeiterinnen, die Opfer körperlicher, 
psychischer und sexueller Mißhandlung beziehungsweise 
Belästigung werden; 

2. bringt ihren Dank zum Ausdruck für die Anstren
gungen, die einige Aufnahmeländer zur Erleichterung der 
schwierigen Situation der Wanderarbeiterinnen unternehmen; 

3. begrüßt es, daß der Wirtschafts- und Sozialrat in 
seiner Resolution 1993110 vom 27. Juli 1993 der General
versammlung den Entwurf der Erklärung über die Beseiti
gung der Gewalt gegen Frauen10l empfohlen hat; 

4. bekräftigt die Bestimmung in der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Wien, wonach die Rechte der Frau 
integrierender Bestandteil der Menschenrechtsaktivitäten der 
Vereinten Nationen sein sollen, wozu auch die Förderung 
aller Menschenrechtsübereinkünfte gehört, die ausdrücklich 
Frauen betreffen; 

5. ruft alle Länder, insbesondere die Herkunfts- und die 
Aufnahmeländer, auf, zusammenzuarbeiten. indem sie durch 
geeignete Schritte sicherstellen, daß die Rechte der Wander
arbeiterinnen geschützt werden; 

6. ruft alle in Betracht kommenden Länder auf, durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß Polizei und Justiz 
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bei der Gewährleistuqg des vollen Schutzes der Rechte der 48/111. Zusammenlegung des Internationalen For-
Wanderarbeiterinnen pehilfiich sind; schungs- und Ausbildungsinstituts zur Förde

7. bittet nachdrücklich sowohl die Herkunftsländer als 
auch die Gastländer, nötigenfalls auch durch den Erlaß 
gesetzlicher Maßnah en dazu beizutragen, daß der Schutz 
der Wanderarbeiteri nen vor skrupellosen Einstellungs
praktiken gewährleis t ist; 

8. legt den Mitgli dstaaten nahe, die Unterzeichnung und 
Ratifikation der Inter ationalen Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wander beitnehmer und ihrer Familienangehö
rigen l

' beziehungsw se den Beitritt dazu in Erwägung zu 
ziehen; 

9. erkschaften, die Verwirklichung der 
Rechte der Wanderar eiterinnen zu unterstützen. indem sie 
ihnen helfen, sich z organisieren, damit sie ihre Rechte 
besser geltend mach können~ 

10. ersucht die r Kontrolle der Vertragseinhaltung 
eingesetzten Organe nd fordert die mit der Frage der Ge
walt gegen Frauen faßten nichtstaatlichen Organisationen 
auf, soweit angezeigt die Situation der Wanderarbeiterinnen 
zum Bestandteil i r Beratungen und Erkenntnisse zu 
machen und den Or anen der Vereinten Nationen und den 
Regierungen einschI" gige Informationen zur Verfügung zu 
stellen; 

11. fordert die treffenden nichtstaatlichen Organisa-
tionen auf, in Zusam enarbeit mit den Herkunfts- und den 
Gastländern Semin e und Ausbildungsprogramme über 
Menschenrechtsübe inkünfte durchzuführen, insbesondere 
soweit sie Wanderar eiter betreffen; 

12. bittet nachdrü klich alle Staaten, mit Unterstützung 
der zuständigen nie tstaatlichen Organisationen die erfor
derlichen Maßnahme zu ergreifen, um Wanderarbeiterinnen, 
die infolge einer V< rletzung ihrer Rechte unter anderem 
durch skrupellose beitgeber und/oder SteUenvermittler 
traumatisiert worden sind, Unterstützungsdienste zu leisten 
und die für ihre ph sische und psychische Rehabilitation 
erforderlichen Resso rcen zur Verfügung zu stellen; 

13. bittet außerde nachdrücklich um die Aufnahme des 
Themas der Gewalt g gen Wanderarbeiterinnen in die Tages
ordnung der für 199 in Beijing anberaumten Vierten Welt
frauenkonferenz: M ßnahmen für GleichsteUung, Entwick
lung und Frieden; 

14. fordert die zus "ndigen Organe und Sonderorganisatio
nen des Systems de Vereinten Nationen, andere zwischen
staatliche Organisati nen und die nichtstaatlichen Organisa
tionen auf, dem G neralsekretär über das Ausmaß des 
Problems Bericht zu erstatten und weitere Maßnahmen zur 
Verwirklichung der iele dieser Resolution zu empfehlen; 

15. ersucht den G neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvi zigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bricht zu erstatten und dabei die diesbe
züglichen Auffassu gen zu berücksichtigen, die bei den 
Beratungen der Ko mission für die Rechtsstellung der Frau 
auf deren achtundd eißigsten Tagung im März 1994 zum 
Thema der Gewalt egen Frauen zum Ausdruck gebracht 
werden. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

rung der Frau und des Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für die Frau 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 31/135 vom 16. De
zember 1976, mit der sie die Errichtung eines Internationalen 
Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau 
billigte, sowie auf die Resolution 1998 (LX) des Wirtschafts
und Sozialrats vom 12. Mai 1976, die die Richtlinien für die 
Tätigkeiten des Instituts enthält, 

Kenntnis nehmend von Beschluß 1993/235 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1993, in dem der Rat 
der Empfehlung des Generalsekretärs zustimmte, das inter
nationale Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung 
der Frau und den Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen 
für die Frau zusammenzulegen, vorbehaltlich einer ent
sprechenden Analyse der rechtlichen, finanziellen und 
administrativen Auswirkungen der Zusammenlegung und 
vorbehaltlich einer Prüfung durch die Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung, 

sowie Kenntnis nehmend von dem gemäß Beschluß 
1993/235 des Wirtschafts- und Sozialrats erstellten Bericht 
des Generalsekretärs 102, 

betonend, daß das Ziel dieser Neugliederung letztlich sein 
soll, die Programme zur Förderung der Frau zu stärken und 
die Tätigkeit beider Organisationen im Hinblick auf ihre 
Funktionsfabigkeit, Struktur und Kostenwirksamkeit effizien
ter zu gestalten, 

in Anerkennung der Wichtigkeit einer angemessenen 
Vorbereitung für die für 1995 anberaumte Vierte Welt
frauenkonferenz: Maßnahmen für Gleichstellung, Entwick
lung und Frieden, unter der Anleitung des Konferenzsekre
tariats, sowie der Rolle, die dem Internationalen Forschungs
und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau dabei 
zukommt, 

1. erklärt, daß sowohl das Internationale Forschungs
und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau als auch der 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau ihre 
komparativen Vorteile bei den Aktivitäten zur Förderung der 
Frau beibehalten sollen; 

2. fordert nachdrücklich, daß das Zusammenwirken 
zwischen dem Internationalen Forschungs- und Ausbil
dungsinstitut zur Förderung der Frau, dem Entwicklungs
fonds der Vereinten Nationen für die Frau, der Sekretariats
Abteilung Frauenförderung, der Kommission für die Rechts
stellung der Frau und dem Ausschuß für die Beseitigung der 
Diskriminierung der Frau im Zuge der laufenden Bemühun
gen um eine Neubelebung des Wirtschafts- und Sozialrats 
überprüft und rationalisiert wird, mit dem Ziel. ein stärkeres 
und einheitlicheres Programm zur Förderung der Frau zu 
erreichen; 

3. ersucht den Generalsekretär über den Beratenden 
Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen, im Ein
klang mit Regel 157 der Geschäftsordnung der Generalver
sammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Arbeitstagung 1994 einen Bericht über die vorgeschlagene 
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Zusammenlegung des Internationalen Forschungs- und 
Ausbildungsinstituts zur Förderung der Frau und des 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau 
vorzulegen und darin folgendes aufzunehmen: 

a) eine genaue Analyse der aus der Zusammenlegung zu 
erwartenden finanziellen Vorteile; 

b) eine Schätzung der einmaligen Kosten der Zusam
menlegung, einschließlich der Kosten von Übergangsmaß
nahmen. sowie eine Schätzung der wiederkehrenden Kosten 
der Zusammenlegung; 

c) Einzelheiten zur derzeitigen Personalstruktur des 
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau und 
des Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur 
Fördernng der Frau zusammen mit Einzelheiten der vor
geschlagenen Struktur, einschließlich der Regelungen für die 
Berichterstattung; 

d) die personellen Auswirkungen; 

e) einen Bericht über die Konsultationen mit der Gast
regierung des Internationalen Forschungs- und Ausbil
dungsinstituts zur Förderung der Frau; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinem 
Bericht zu prüfen, in welchem Maße sich die Ausbildungs
tätigkeiten des Internationalen Forschungs- und Ausbil
dungsinstituts zur Förderung der Frau und des Entwick
lungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau möglicher
weise überschneiden; 

5. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, seine end
gültigen Empfehlungen der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung zur Prüfung und Beschluß
fassung vor dem 31. Dezember 1994 vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/112. Internationales Vorgehen zur Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs, der unerlaubten Drogenge
winnung und des unerlaubten Drogenverkehrs 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis aufihre Resolutionen 47/98, 47/1 00, 47/10 1 
und 47/102 vom 16. Dezember 1992 sowie 48/12 vom 
28. Oktober 1993, 

zutiefst besorgt darüber, daß die unerlaubte Nachfrage 
nach Suchtstoffen und psychotropen Stoffen sowie deren 
unerlaubte Gewinnung und der unerlaubte Verkehr mit 
diesen Stoffen nach wie vor eine ernste Bedrohung für die 
sozioökonomischen und politischen Systeme sowie für die 
Stabilität, die nationale Sicherheit und die Souveränität einer 
wachsenden Zahl von Staaten darstellt, 

sich vollauf dessen bewußt, daß die internationale Gemein
schaft mit dem dramatischen Problem des Drogenmißbrauchs 
und des unerlaubten Anbaus und der unerlaubten Gewinnung 
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der unerlaubten 
Nachfrage danach, ihrer unerlaubten Weiterverarbeitung und 
Verteilung sowie des unerlaubten Verkehrs damit konfron
tiert ist und daß die Staaten auf internationaler und nationaler 
Ebene gegen dieses Übel vorgehen müssen, das die Gefahr 

in sich birgt, die Entwicklung, die wirtschaftliche und 
politische Stabilität und die demokratischen Institutionen zu 
untergraben, 

betonend, daß d"s Problem des Drogenmißbrauchs und des 
unerlaubten Drogenverkehrs in einem umfassenderen wirt
schaftlichen und sozialen Kontext angegangen werden muß, 

sowie unter Hervorhebung der Notwendigkeit einer Analy
se der von den Drogenhändlern benutzten Transitrouten, die 
sich ständig ändern und sich auf eine immer größere Zahl 
von Ländern und Regionen in allen Teilen der Welt aus
weiten. 

höchst beunruhigt über den immer engeren Zusammen
hang zwischen Drogenhandel und Terrorismus in verschie·· 
denen Teilen der Welt, 

in Anerkennung der Anstrengungen der Länder, die 
Suchtstoffe für wissenschaftliche, medizinische und therapeu
tische Zwecke gewinnen, die Weiterleitung dieser Stoffe auf 
unerlaubte Märkte zu verhindern und die Gewinnung auf 
einem der erlaubten Nachfrage entsprechenden Stand zu 
halten, 

erneut erklärend, daß die ErklärunglOJ und die Umfas
sende multidisziplinäre Konzeption für künftige Aktivitäten 
zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs'I>I, die von der Inter
nationalen Konferenz über Drogenntißbrauch und unerlaub
ten Suchtstoffverkehr verabschiedet wurden, die Politische 
Erklärung und das Weltweite Aktionsprogramm lO

-', die von 
der Generalversammlung auf ihrer siebzehnten Sondertagung 
verabschiedet wurden, und die Erklärung, die von dem im 
April 1990 in London abgehaltenen Welt-Ministergipfel zur 
Verminderung der Drogennachfrage und zur Bekämpfung 
der Kokainbedrohung 106 verabschiedet wurde, zusammen 
mit den internationalen Verträgen über die Drogenbekämp
fung einen umfassenden Rahmen für die internationale 
Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung bieten, 

unter Betonung der wichtigen Rolle der Vereinten Natio
nen und ilrrer Sonderorganisationen bei der Unterstützung 
konzertierter Maßnahmen im Kampf gegen den Drogenmiß
brauch auf nationa1er, regionaler und internationaler Ebene, 

unter Hervorhebung der Rolle, welche die Suchtstoff
kommission als das wichtigste Organ der Vereinten Nationen 
für Grundsatzfragen auf dem Gebiet der Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs spielt, 

erneut erklärend, welche wichtige Rolle dem Programm 
der Vereinten Nationen für die internationale Drogenbe
kämpfung als der Schaltstelle für konzertierte internationale 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs zu
kommt und in Würdigung seiner Erfüllung der ihm über
tragenen Aufgaben, 

in Bekräftigung der in dem Systemweiten Aktionsplan der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs 
aufgeführten Vorschläge sowie anerkennend, daß weitere 
Anstrengungen zur Durchführung und Aktualisierung des 
Aktionsplans erforderlich sind, 

mit der Bitte an die zuständigen Organe des Systems der 
Vereinten Nationen, die Einbeziehung von Maßnahmen zur 
Bewältigung von Drogenproblemen in ihre Programme und 
Aktivitäten stärker voranzutreiben, 
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I 

ACHTUNG VOR DEN I DER CHARTA DER VEREINTEN NATIO
NEN UND IM VÖL RRECHT VERANKERTEN GRUNDSÄTZEN 
IM KAMPF GEGEN DEN DROGENMISSBRAUCH UND DEN 
UNERLAUBTENDR GENVERKEHR 

I. erklärt erneut, daß der Kampf gegen den Drogenmiß
brauch und den unerl~ubten Drogenverkehr auch in Zukunft 
auf der Grundlage er strikten Achtung vor den in der 
Charta der Vereinte Nationen und im Völkerrecht ver
ankerten Grundsätze geführt werden soll, insbesondere der 
Grundsätze der Acht ng der Souveränität und der territoria
len Unversehrtheit on Staaten und der Nichtanwendung 
beziehungsweise Nic tandrohung von Gewalt in den inter
nationalen Beziehun en; 

2. fordert alle St aten auf, sich verstärkt für die Förde
rung einer wirksame Zusammenarbeit bei den Bemühungen 
um die Bekämpfun des Drogenmißbrauchs und des un
erlaubten Drogenver ehrs einzusetzen, um so zur Schaffung 
eines K1imas beizu agent das der Verwirklichung dieses 
Ziels förderlich ist, nd davon Abstand zu nehmen, diese 
Frage zu politischen Zwecken zu nutzen; 

3. erklärt erneut daß der internationale Kampf gegen 
den Drogenhandel einesfalls als Rechtfertigung für eine 
Verletzung der in de Charta der Vereinten Nationen und im 
Völkerrecht veranke n Grundsätze dienen darf; 

11 

INTERNATIONALE ASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG DES 
DROGENMISSB AUCHS UND DES UNERLAUBTEN 

ROGENVERKEHRS 

1. verurteilt von neuem das Verbrechen des Drogen
handels in allen sei en Formen und fordert nachdrücklich 
fortgesetzte, wirksa e internationale Maßnahmen zu seiner 
Bekämpfung, entsp chend dem Grundsatz der geteilten 
Verantwortlichkeit; 

2, unterstützt e Konzentration auf nationale und 
regionale Strategien ur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs, 
insbesondere den Le tplan-Ansatz, und bittet das Programm 
der Vereinten Nation n für die internationale Drogenbekämp
fung nachdrücklich, zu berücksichtigen, daß diese durch 
wirksame interregio ale Strategien ergänzt werden sollten; 

3. ersucht den Generalsekretär, über die von dem 
I'rogramm getroffe en Regelungen zur Förderung und 
Uberwachung der D kade der Vereinten Nationen gegen den 
Drogenmißbrauch 1 91-2000 unter dem Motto "Weltweite 
Antwort auf eine we tweite Herausforderung" sowie über die 
Fortschritte Bericht u erstatten, die die Mitgliedstaaten, das 
Programm und das ystem der Vereinten Nationen bei der 
Verwirklichung der iele der Dekade erzielt haben; 

4. begrüßt die Fortschritte bei der Ratifikation und 
Anwendung des Ei heits-Übereinkommens von 1961 über 
Suchtstoffe lll7

, des .. ereinkommens in der durch das Proto
koll von 1972 geän erten Fassung!"', des Übereinkommens 
von 1971 über psyc otrope Stoffel<" und des Übereinkom
mens der Vereinten ationen von 1988 gegen den unerlaub
ten Verkehr mit Su tstoffen und psychotropen Stoffen 110; 

5. ersucht das ogramm, in seinen Bericht an die 
Suchtstoffkommissi n über die Durchführung des Überein-

kommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den uner
laubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 
einen Abschnitt über die bei der Durchführung des Überein
kommens bisher gesammelten Erfahrungen aufzunehmen, der 
Empfehlungen und Strategien für seine weitere Durch
führung enthalten sollte, und bittet die Mitgliedstaaten, in 
dieser Hinsicht mit dem Programm zusammenzuarbeiten; 

6. legt allen Ländern nahe, Maßnahmen zu treffen, um 
den unerlaubten Waffenhandel zu verhindern, durch den die 
Drogenhändler mit Waffen ausgestattet werden; 

7. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die Bemü
hungen der Suchtstoffkommission um die Verbesserung der 
Arbeitsweise und der Wirkung der Tagungen der Leiter 
nationaler Suchtstoffbehörden; 

8. ersucht das Programm, in seinem Bericht über den 
unerlaubten Drogenverkehr weltweite Tendenzen des uner
laubten Verkehrs und Transits von Suchtstoffen und psycho
tropen Stoffen einschließlich der dabei verwendeten Metho
den und Routen zu analysieren und Mittel und Wege zu 
empfehlen, die es den an diesen Routen liegenden Staaten 
ermöglichen, alle Aspekte des Drogenproblems besser zu 
bewältigen; 

9. unterstreicht, daß zwischen der unerlaubten Gewin
nung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der 
unerlaubten Nachfrage danach und dem unerlaubten Verkehr 
damit und den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen in 
den betroffenen Ländern ein Zusammenhang besteht und daß 
die Probleme in jedem Land unterschiedlich und vielfliltig 
ausgeprägt sind; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die 
internationale wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit 
mit Regierungen, die darum ersuchen, zu verstärken, um 
alternative Entwicklungsprogramme zu unterstützen, die die 
Kulturtraditionen der Völker voll respektieren; 

11. nimmt Kenntnis von der Initiative, die das Programm 
ergriffen hat, um das Konzept des Schuldenerlasses gegen 
alternative Entwicklungsmaßnahmen auf dem Gebiet der 
internationalen Bekämpfung des Drogenmißbrauchs zu unter
suchen, und ersucht den Exekutivdirektor des Programms, 
der Suchtstoffkommission über Fortschritte auf diesem 
Gebiet zu berichten; 

12. legt den Regierungen nahe, Sachverständige für die 
von dem Programm geführte Liste zu benennen, um si
cherzustellen, daß das Programm und die Suchtstoffkom
mission bei der Durchführung ihrer Politiken und Pr0-
gramme auf einen möglichst großen Wissens- und Erfah
rungsschatz zurückgreifen können; 

13. unterstreicht die Notwendigkeit wirksamer Maß
nahmen zur Verhinderung der unerlaubten Zwecken dienen
den Abzweigung von Vorprodukten und anderen bei der 
unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen häufig verwendeten wesentlichen Chemikalien, 
Materialien und Geräten; 

14. spricht dem Internationalen Suchtstoffkontrollamtihre 
Anerkennung aus für seine wertvolle Arbeit bei der Über
wachung der Gewinnung und Verteilung von Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen mit dem Ziel, deren Verwendung 
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auf medizinische und wissenschaftliche Zwecke zu beschrän
ken, sowie dafür, daß es seine zusätzlichen Aufgaben betref
fend die Kontrolle von Vorprodukten und wesentlichen Che
mikalien nach Artikel 12 des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen llO so wirksam wahrgenommen hat; 

15. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die Bemü
hungen, die das Programm und andere Organe der Vereinten 
Nationen unternehmen, um verläßliche Daten über den Dro
genmißbrauch und den unerlaubten Drogenverkehr zu be
schaffen, insbesondere auch über die Weiterentwicklung des 
Internationalen Systems zur Erfassung des Drogenmiß
brauchs; 

16. empfiehlt der Suchtstoffkommission, auf ihrer sie
benunddreißigsten Tagung die vom Forschungsinstitut der 
Vereinten Nationen für soziale Entwicklung erstellte welt
weite Forschungsstudie über die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen des Drogenmißbrauchs und des unerlaubten 
Drogenverkehrs zusammen mit dem Bericht des Exekutivdi
rektors des Programms über die wirtschaftlichen und 
sozialen Folgen des Drogenmißbrauchs und des unerlaubten 
Drogenverkehrs zu behandeln und die Aufnahme dieser 
Frage in ihre Tagesordnung zu erwägen; 

m 
WELTWEITES AKTIONSPROGRAMM 

1. bekräftigt die Wichtigkeit des Weltweiten Aktions
programms als Rahmen für nationale, regionale und inter
nationale Maßnahmen zur Bekämpfung der unerlaubten 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der 
unerlaubten Nachfrage danach und des unerlaubten Verkehrs 
damit sowie ihrer Verpflichtung, die darin enthaltenen 
Aufträge und Empfehlungen zu verwirklichen; 

2. fordert die Staaten auf, einzeln wie auch in Zu
sammenarbeit mit anderen Staaten das Weltweite Aktions
programm zu fördern und seine Mandate und Empfehlungen 
zu verwirklichen, mit dem Ziel, das Programm in praktische 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs 
umzusetzen; 

3. fordert die zuständigen Organe der Vereinten Natio
nen, die Sonderorganisationen, die internationalen Finanz
institutionen und andere zuständige zwischenstaatliche und 
nichtstaatliche Organisationen auf, den Staaten bei ihren 
Bemühungen um die Förderung und Durchführung des 
Weltweiten Aktionsprogramms ihre Zusammenarbeit und 
Hilfe zuteil werden zu lassen; 

4. ersucht die Suchtstoffkommission, bei der Wahr
nehmung ihres Auftrags zur Überwachung des Weltweiten 
Aktionsprogramms die Empfehlungen zu berücksichtigen, die 
in dem Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung des 
Weltweiten Aktionsprogramms durch die MitgliedstaatenJIL 

enthalten sind; 

5. ersucht die Suchtstoffkommission und das Programm 
der Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämp
fung, Mittel und Wege zu erwägen, um den Regierungen die 
Berichterstattung über die Umsetzung des Weltweiten 
Aktionsprogramms zu erleichtern. und so eine bessere 
Beteiligung zu erreichen; 

IV 

DURCHFÜHRUNG DES SYSTEMWEITEN AKTIONSPLANS DER 
VEREINTEN NATIONEN ZUR BEKÄMPFUNG DES DROGEN
MISSBRAUCHS: MASSNAHMEN DER ORGANISATIONEN DES 
SYSTEMS DER VEREINTEN NATIONEN 

1. erklärt erneut, daß der Exekutivdirektor des Pro
gramms der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung die Aufgabe hat, sämtliche Drogen
bekämpfungsaktivitäten der Vereinten Nationen zu koor
dinieren und wirksam zu leiten. um sicherzustellen, daß die 
Maßnahmen innerhalb des Programms kohärent sind und daß 
die Koordinierung, Komplementarität und Nichtüberschnei
dung der Aktivitäten im gesamten System der Vereinten 
Nationen gegeben ist; 

2. verlangt, daß die in ihrer Resolution 471100 erbetene 
Aktualisierung des System weiten Aktionsplans der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs in voller 
Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsausschuß für KoOf
dinierung so rechtzeitig abgeschlossen wird, daß die Sucht
stoffkommission ihn auf ihrer siebenunddreißigsten Tagung 
prüfen und dazu Empfehlungen abgeben kann und daß er 
vom Wirtschaft.- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 
1994 und von der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung behandelt werden kann; 

3. wiederholt, daß der aktualisierte Systemweite Ak
tionsplan folgendes enthalten soIlte: 

a) einen Anhang mit organisationsspezifischen Durch
führungsplänen; 

b) einen Hinweis auf die wichtige Rolle der internatio
nalen Finanzinstitutionen, wie in Kapitel II der Umfassenden 
multidisziplinären Konzeption für künftige Aktivitäten zur 
Bekämpfung des DrogenmißbrauchsJ04 ausgeführt, und auf 
die Fähigkeit dieser Institutionen zur Förderung der wirt
schaftlichen Stabilität und zur Schwächung der Drogen
industrie; 

4. fordert aIle in Betracht kommenden Organisationen 
der Vereinten Nationen auf. ihre organisationsspezifischen 
Durchführungspläne zur Aufnahme in den aktualisierten 
Systemweiten Aktionsplan abzuschließen und alle in dem 
Aktionsplan und dessen Anhang enthaltenen Mandate und 
Aktivitäten voll in ihre Programme einzubinden; 

5. ersucht die Suchtstoffkommission, der Prüfung der 
organisationsspezifischen Durchführungspläne des System
weiten Aktionsplans besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
damit der Wirtschafts- und Sozialra! diese 1994 auf seinem 
Tagungsteil für Koordinierungsfragen behandeln kann; 

6. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, auf seinem 
Tagungsteil für Koordinierungsfragen der Rolle der inter
nationalen Finanzinstitutionen bei der Unterstützung der 
internationalen Maßnahmen zur Drogenbekämpfung ge
bührende Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere was 
alternative Entwicklungsmaßnahmen betrifft; 

7. fordert die Leitungsgremien aIler mit dem System
weiten Aktionsplan verbundenen Organisationen der Ver
einten Nationen auf, die Frage der Drogenbekämpfung in 
ihre Tagesordnung aufzunehmen, mit dem Ziel, die Not
wendigkeit eines Mandats zur Drogenbekämpfung zu prüfen, 
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die zur Umsetzung d~s Aktionsplans ergriffenen Aktivitäten haushaltsplans des Fonds des Programms der Vereinten 
zu bewerten und nac Bedarf darüber zu berichten, wie der Nationen fiir die internationale Drogenbekämpfung zu 
Frage der Drogenbek· mpfung in den jeweiligen Programmen entsprechen und insbesondere den einschlägigen Reso-
Rechnung getragen ird; lutionen der Suchtstoftkommission nachzukommen; 

8. ersucht das gramm der Vereinten Nationen für die 
internationale Droge bekämpfung, in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Or anisationen, insbesondere dem Kin~ 
derhilfswerk der Y, einten Nationen, über die Anstren
gungen zu berichte , die unternommen wurden, um die 
Auswirkungen des rogenmißbrauchs und der damit zu
sammenhängenden riminalität auf Kinder zu untersuchen, 
und Maßnahmen zu empfehlen, die zur Behebung dieses 
Problems ergriffen rden könnten; 

9. empfiehlt, daß das Programm der Vereinten Nationen 
für die international Drogenbekämpfung mit der Unter
abteilung Verbreche sverhütung und Strafrechtspflege des 
Zentrums fiir soziale Entwicklung und humanitäre Angele
genheiten zusammen beitet und mit dieser seine Aktivitäten 
zur Bekämpfung der Drogenkriminalität, einschließlich der 
Geldwäsche, koordi iert, um sicherzustellen, daß ihre 
Aktivitäten einander rgänzen und sich nicht überschneiden; 

10. ersucht darum daß der System weite Aktionsplan alle 
zwei Jahre überprüft und aktualisiert wird; 

V 

PROGRAMM D VEREINTEN NATIONEN FÜR DIE 
NALE DROGENBEKÄMPFUNG 

1. begrüßt die nstrengungen, die das Programm der 
Vereinten Nationen . die internationale Drogenbekämpfung 
unternimmt. um sein Mandate im Rahmen der internationa~ 
len Verträge über die Drogenbekämpfung, der Umfassenden 
multidisziplinären K nzeption für künftige Aktivitäten zur 
Bekämpfung des rogenmißbrauchs, des Weltweiten 
Aktionsprogramms u d der einschlägigen Konsensdokumente 
durchzufiihren; 

2. bittet alle Reg· rungen nachdrücklich, dem Programm 
der Vereinten Nation n für die internationale Drogenbekämp
fung größtmögliche nanzielle und politische Unterstützung 
zukommen zu lassen insbesondere indem sie die freiwilligen 
Beiträge an das Pro ramm erhöhen, damit es seine operati
ven Aktivitäten u seine technische Zusammenarbeit 
ausweiten und stärk n kann; 

3. begrüßt auße em die Arbeit der Suchtstoftkommis
sion im Zusamme hang mit der Behandlung des Pro
grammhaushaltsplan des Fonds des Programms der Ver
einten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung, 
im Einklang mit d in Abschnitt XVI von Ziffer 2 der 
Resolution 461185 der General versammlung vom 20. De
zember 1991 enthal nen Mandat; 

4. nimmt Kennt is von der Mitteilung des Generalse
kretärs zu den emäß Abschnitt XVI von Resolu
tion 461185 C vorge egten administrativen und finanziellen 
Regelungen des Pro amms der Vereinten Nationen für die 
internationale Droge bekämpfung'''; 

5. nimmt mit G nugtuung Kenntnis von den Anstren
gungen, die das Pro amm der Vereinten Nationen für die 
internationale Droge bekämpfung unternimmt, um der gebil
ligten formalen Ge altung und Methodik des Programm-

6. ermutigt den Exekutivdirektor des Programms der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämp
fung, sich auch weiterhin um die Verbesserung der formalen 
Gestaltung des Haushaltsplans des Fonds zu bemühen; 

VI 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten, die der General
sekretär unter dem Punkt "Internationale Drogenbekämp
fung" vorgelegt hatll3

; 

2. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

481113_ Einberufung einer Konferenz der Vereinten 
Nationen zur umfassenden Bebandlung und 
Überprüfung der Probleme von Flüchtlingen, 
Rückkehrern, Vertriebenen und Migranten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf das Abkommen von 1951'" und das 
Protokoll von 1967'15 über die Rechtsstellung der Flücht
linge, 

unter Berücksichtigung der Komplexität und der Dring
lichkeit der weltweiten Flüchtlingskrise sowie der Notwen
digkeit, daß die internationale Gemeinschaft bei der Koor
dinierung der Maßnahmen im Zusammenhang mit den 
Flüchtlingen, Rückkehrern, Vertriebenen und Migranten 
einen umfassenden Ansatz verfolgt, 

im Hinblick darauf, daß die Internationale Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung, die vom 5. bis 13. September 
1994 in Kairo stattfinden soll, sich mit den Belangen der 
Flüchtlinge, Vertriebenen und Migranten befassen wird, 

mit Genugtuung über die fortgesetzte Arbeit des Beauf
tragten des Generalsekretärs zugunsten der Binnenver~ 
triebenen, 

in der Erkenntnis, daß es notwendig ist. innovative 
Strategien, Mechanismen und Beschlüsse auf diesem Gebiet 
zu erarbeiten. 

\. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag, eine Konferenz 
der Vereinten Nationen zur umfassenden Behandlung und 
Überprüfung der Probleme der Flüchtlinge, Rückkehrer, 
Vertriebenen und Migranten einzuberufen; 

2. bittet alle Mitgliedstaaten, die Sonderorganisationen, 
andere internationale Organisationen. die zuständigen Organe 
der Vereinten Nationen, die Regionalorganisationen und die 
zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, Untersuchungen 
vorzunehmen und dem Generalsekretär Empfehlungen 
hinsichtlich der Zweckmäßigkeit der Einberufung einer 
solchen Konferenz vorzulegen, unter anderem unter Berück
sichtigung der Beratungen der Konferenz von Kairo und der 
Arbeit des Beauftragten des Generalsekretärs; 
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3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
gemäß Ziffer 2 eingegangenen Empfehlungen vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/114. Internationale Notstandshilfe f'lir Flüchtlinge und 
Vertriebene in Aserbaidschan 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen be
treffend die humanitäre Unterstützung von Flüchtlingen und 
Vertriebenen, 

nach Behandlung des Berichts des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge116

• 

in Anerkennung der Katalysatorrolle, die dem Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft und den 
Entwicklungsorganisationen bei der Förderung der huma
nitären Hilfe und der Entwicklung zukommt und deren Ziel 
darin besteht, bestandfähige und dauerhafte Lösungen für 
Flüchtlinge und Vertriebene zu finden, 

mit dem Ausdruck ihrer großen Besorgnis darüber, daß 
sich die humanitäre Lage in Aserbaidschan aufgrund der 
Vertreibung einer großen Anzahl von Zivilpersonen ständig 
weiter verschlechtert. 

mit Genugtuung über die Anstrengungen. die das Interims
büro der Vereinten Nationen und das Amt des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge in Aserbaid
schan unternehmen, um die Bedarfsfeststellung und die 
Bereitstellung von humanitären Hilfsgütern zu koordinieren, 

sowie mit Genugtuung über das konsolidierte interin
stitutionelle humanitäre Programm der Vereinten Nationen 
für Aserbaidschan für den Zeitraum vom I. Juli 1993 bis 
zum 31. März 1994, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Staaten und die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatHchen Organisationen. die 
bisher positiv reagiert haben und dem humanitären Bedarf 
Aserbaidschans auch weiterhin Rechnung tragen, sowie an 
den Generalsekretär und die Organe der Vereinten Nationen, 
die die humanitäre Hilfe mobilisieren und die Auslieferung 
der benötigten Hilfsgüter koordinieren, 

sowie mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierungen 
der Nachbarstaaten, die die erforderliche humanitäre Hilfe 
gewähren, einschließlich der Bereitstellung von Unterkünften 
und Transitrouten durch ihr Hoheitsgebiet für die Ver
triebenen aus Aserbaidschan, 

höchst beunruhigt darüber, daß sich die humanitäre Lage 
in Aserbaidschan seit der Verabschiedung des Programms im 
Juni 1993 weiter erheblich verschlechtert hat und daß die 
Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen in Aserbaidschan 
kürzlich eine Million überschritten hat, 

sich dessen bewußt, daß sich die Flüchtlinge und Ver
triebenen in einer prekären Situation befinden, daß sie von 
Mangelemährung und Krankheiten bedroht sind und daß für 
die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, medizinischen Hilfs
gütern und den erforderlichen Unterkünften für den Winter 
entsprechende Hilfe von außen benötigt wird, 

tief besorgt über die gewaltige Belastung, welche die 
massenhafte Präsenz von Flüchtlingen und Vertriebenen für 
die Infrastruktur des Landes bedeutet, 

erklärend, daß die internationalen Maßnahmen zur 
Unterstützung Aserbaidschans bei der Versorgung der 
Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere der anfalligsten 
Gruppen, mit Unterkünften, Medikamenten und Nahrungs
mitteln dringend fortgesetzt werden müssen, 

I. begriij3t mit Genugtuung die vom Generalsekretär 
unternommenen Anstrengungen mit dem Ziel, die Aufmerk
samkeit der internationalen Gemeinschaft auf die akuten Pro
bleme der aserbaidschanischen Flüchtlinge und Vertriebenen 
zu lenken und Unterstützung für sie zu mobilisieren; 

2. appelliert eindringlich an alle Staaten, Organisationen 
und Programme der Vereinten Nationen, Sonderorganisatio
nen und anderen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, den aserbaidschanischen Flüchtlingen und 
Vertriebenen angemessene und ausreichende finanzielle, 
medizinische und materielle Unterstützung zu gewähren; 

3. bittet die internationalen Finanzinstitutionen und die 
Sonderorganisationen. Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen. soweit angezeigt den 
besonderen Hilfebedarf der aserbaidschanischen Flüchtlinge 
und Vertriebenen ihren jeweiligen Leitungsorganen zur 
Kenntnis zu bringen, damit sie sich mit dieser Frage befas
sen, und dem Generalsekretär über die Beschlüsse dieser 
Organe Bericht zu erstatten; 

4. bittet den Generalsekretär, die Gesamtlage der 
Flüchtlinge und Vertriebenen in Aserbaidschan weiterhin zu 
überwachen und bei Bedarf seine Guten Dienste zur Ver
fügung zu stellen; 

5. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge, ihre Bemühungen bei den zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen und den zwischen
staatlichen. staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
fortzusetzen, um die lebenswichtigen Dienste für die Flücht
linge und Vertriebenen in Aserbaidschan zu konsolidieren 
und auszubauen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die bei der 
Durchführung dieser Resolution erzielten Fortschritte Bericht 
zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/115. Erweiterung des Exekutivausschusses des Pro
gramms des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von dem Beschluß 1993/315 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 29. Juli 1993 betreffend die 
Erweiterung des Exekutivausschusses des Programms des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge. 

sowie Kenntnis nehmend von der Verbalnote des Ständigen 
Vertreters Spaniens bei den Vereinten Nationen an den 
Generalsekretär, datiert vom 3. Juni 1993, betreffend die 
Erweiterung des Exekutivausschusses l17

• 
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1. beschließt, die Zahl der Mitglieder des Exekutivaus
schusses des Progra ms des Hohen Kommissars der Verein
ten Nationen für Flü htlinge von 46 auf 47 Staaten zu erhö
hen; 

2. ersucht den irtschafts- und Sozialrat, auf seiner 
wiederaufgenommen n Organisationstagung 1994 ein zusätz
liches Mitglied zu w ·hlen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/116. Amt des ohen Kommissars der Vereinten 
Nationen f' r Flüchtlinge (UNHCRj 

Die Genera/vers lung, 

nach Behandlung es Berichts der Hohen Kommissarin 
der Vereinten Natio en für Flüchtlinge über die Tätigkeit 
ihres Amtes llB und es Berichts des Exekutivausschusses 
des Programms des Hohen Kommissars über seine vier
undvierzigste Tagun 119 sowie Kenntnis nehmend von der 
Erklärung, die die H he Kommissarin am 4. November 1993 
abgegeben hatl20

, 

unter Hinweis auf i Resolution 47/105 vom 16. Dezem-
ber 1992, 

in Bekräftigung d s rein humanitären und unpolitischen 
Charakters der Tätilkeit des Amtes sowie in Bekräftigung 
der entscheidenden Bedeutung der Aufgaben der Hohen 
Kommissarin, Flüc tlingen völkerrechtlichen Schutz zu 
gewähren und nach Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu 
suchen, 

mit Genugtuung 'ber die Erklärung und das Aktions
programm von Wie 6 der Weltkonferenz über Menschen
rechte, insbesondere wegen der darin enthaltenen Bekräfti
gung des Rechts, A yl zu suchen und zu genießen und des 
Rechts auf Rückke in das eigene Land, 

in Würdigung de hohen Einsatzes, mit dem die Hohe 
Kommissarin und ire Mitarbeiter ihre Aufgaben wahr
nehmen, und insbes ndere der Mitarbeiter gedenkend, die in 
Ausübung ihres Die stes ihr Leben gelassen haben, 

mit Genugtuung d von Kenntnis nehmend, daß inzwischen 
einhundertdreiundz anzig Staaten Vertragsparteien des 
Abkommens von 19 I ll

• und/oder des Protokolls von 1967115 

über die Rechtsstell ng der Flüchtlinge sind, 

sowie mit Genug uung über die Teilnahme der Hohen 
Kommissarin an d n Feierlichkeiten anläßlich des Jah
restages der 1984 v bschiedeten Erklärung von Cartagena 
über Flüchtlingel2l und des am 10. Dezember 1969 ge
schlossenen Überein ommens der Organisation der afrikani
schen Einheit zur egelung der spezifischen Aspekte der 
Flüchtlingsproblem in Afrika122, 

mit Genugtuung ü er die nach wie vor große Bereitschaft 
der Staaten, Flüchtli gen Schutz und Hilfe zu gewähren, und 
über die wertvolle nterstützung, welche die Regierungen 
der Hohen Kommis 'n bei der Erfüllung ihrer humanitären 
Aufgaben zuteil we eo lassen, 

mit dem Ausdru k ihrer Anerkennung für diejenigen 
Staaten, insbeson e soweit sie zu den am wenigsten 
entwickelten Lände n gehören oder Millionen von Flücht-

lingen aufgenommen haben, die trotz schwerwiegender 
eigener Wirtschafts- und Entwicklungsprobleme weiterhin 
zahlreiche Flüchtlinge in ihrem Hoheitsgebiet aufnehmen, 
und unter Betonung der Notwendigkeit, durch internationale 
Hilfsrnaßnahmen, insbesondere durch entwicklungsorientierte 
Hilfe, einen möglichst großen Teil der Bürde zu überneh
men, die diese Staaten zu tragen haben, 

besorgt feststellend, daß die Zahl der Flüchtlinge und 
anderen Menschen, denen das Amt des Hohen Kommissars 
aufgerufen ist, Hilfe und Schutz zu gewähren, weiter 
zunimmt und daß ihr SchUlz in vielen Situationen auch 
weiterhin ernstlich in Frage gestellt ist infolge ihrer Nicht
aufnahme, widerrechtlichen Ausweisung, Zurückweisung, 
ungerechtfertigten Inhaftnahme sowie auch infolge anderer 
Bedrohungen ihrer persönlichen Sicherheit, ihrer Würde und 
ihres Wohlergehens sowie der mangelnden Achtung und 
Gewährleistung ihrer Grundfreiheiten und Menschenrechte, 

in Anerkennung dessen, daß der in bestimmten Regionen 
von eimelnen praktizierte Mißbrauch der Asylverfahren die 
Institution des Asyls gefährdet und sich nachteilig auf den 
raschen und wirksamen Schutz von Flüchtlingen auswirkt, 

betonend, daß die Staaten der Hohen Kommissarin bei der 
Suche nach dauerhaften und rechtzeitigen Lösungen für die 
Probleme der Flüchtlinge behilflich sein und sich mit darum 
bemühen müssen, keine Situationen entstehen zu lassen, die 
Flüchtlingsbewegungen auslösen könnten, und daß sie die 
den Flüchtlingsströmen zugrunde liegenden Ursachen 
angehen müssen, sowie in diesem Zusammenhang die 
Verantwortung der Staaten hervorhebend, insbesondere 
soweit es sich um die Herkunftsländer handelt, 

mit Genugtuung über die fortgesetzten Bemühungen der 
Hohen Kommissarin, den SchUlz- und Hilfserfordernissen 
von Flüchtlingsfrauen und -kindern gerecht zu werden, die 
die Mehrheit der Flüchtlingsbevölkerung der Welt steUen 
und deren Sicherheit und Wohlergehen oft ernsthaft bedroht 
sind, 

in Anerkennung der wachsenden Anforderungen, die 
weltweit an das Amt des Hohen Kommissars gestellt werden, 
sowie der Notwendigkeit, aUe verfügbaren Ressourcen 
vollständig und effektiv zu mobilisieren, um diesen Anforde
rungen gerecht zu werden, 

1. bekräftigt nachdrUcklieh die fundamentale Bedeutung 
der völkerrechtlichen Schutzfunktion des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge sowie 
die Notwendigkeit einer uneingeschränkten Zusammenarbeit 
der Staaten mit dem Amt, um die wirksame Wahrnehmung 
dieser Aufgabe zu erleichtern; 

2. fordert alle Staaten, namentlich auch die Regierungen 
der Neustaaten auf, soweit noch nicht geschehen, dem 
Abkommen von 1951 und dem ProtokoU von 1967 über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge und einschlägigen regionalen 
Rechtsakten für den Schutz der Flüchtlinge beizutreten 
beziehungsweise die Staatennachfolge in diese Rechtsakte 
anzutreten und diese vollinhaltlich durchzuführen; 

3. ruft alle Staaten auf, am Asylrecht als einem unver
ziehtbaren Mittel zum völkerrechtlichen SchUlz der Flücht
linge festzuhalten und den fundamentalen Grundsatz der 
Nichtzurückweisung genauestens zu achten; 
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4. fordert die Staaten mit Nachdruck auf, entsprechend 
den diesbezüglichen internationalen und regionalen Rechts
akten allen Asylsuchenden Zugang zu fairen und effizienten 
Verfahren zur Feststellung des Flüchtlingsstatus und zur 
Gewährung des Asylrechts an Personen einzuräumen, die die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllen; 

5. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
ernsten Bedrohungen der Sicherheit oder des Wohlergehens 
der Flüchtlinge, darunter auch Fälle von Zurückweisung, 
widerrechtlicher Ausweisung, tätlichen Angriffen und 
Inhaftierung Unter inakzeptablen Bedingungen, und fordert 
die Staaten auf, alles Notwendige zu tun, um die Achtung 
der Grundsätze des Flüchtlingsschutzes und die humane 
Behandlung der Asylsuchenden im Einklang mit den 
international anerkannten Menschenrechtsnormen sicherzu
stellen; 

6. macht sich in diesem Zusammenhang die Schlußfol
gerungen über die persönliche Sicherheit von Flüchtlingen, 
den Flüchtlingsschutz und die sexuelle Gewalt zu eigen, die 
vom Exekutivausschuß des Programms des Hohen Kommis
sars auf seiner vierundvierzigsten Tagung l19 angenommen 
wurden; 

7. begrüßt die Politik der Hohen Kommissarin in bezug 
auf Flüchtlingskinder und die zur Umsetzung dieser Politik 
ergriffenen Maßnahmen, die darauf abzielen, daß den 
besonderen Bedürfnissen der Flüchtlingskinder, insbesondere 
auch von alleinreisenden Minderjährigen, im Rahmen der 
allgemeinen Schutz- und Hilfstätigkeiten des Amtes in 
Zusammenarbeit mit den Regierungen und sonstigen in 
Frage kommenden Organisationen umfassend Rechnung 
getragen wird; 

8. ninunt mit Genugtuung Kenntnis von den weiteren 
Fortschritten bei der Umsetzung von Maßnahmen im 
Rahmen des Progranams der Hohen Kommissarin, deren Ziel 
darin besteht, im Einklang mit der Politik der Hohen 
Kommissarin in bezug auf Flüchtlingsfrauen den Schutz von 
Flüchtlingsfrauen und -mädchen zu gewährleisten und ihren 
Hilfsbedürfnissen gerecht zu werden; 

9. betont die Bedeutung der internationalen Solidarität 
und Lastenteilung bei der Stärkung des völkerrechtlichen 
Schutzes von Flüchtlingen, und bittet alle Staaten sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich, mit dem Amt 
des Hohen Kommissars zu kooperieren, um den Staaten, die 
eine große Anzahl von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
aufgenommen haben, einen Teil der damit verbundenen 
Bürde abzunehmen; 

10. bittet alle Staaten und zuständigen Organisationen 
nachdrücklich, die Suche der Hohen Kommissarin nach 
dauerhaften Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu unter
stützen, beispielsweise je nach Bedarf durch freiwillige 
Rückführung, die Eingliederung im Asylland oder die 
Neuansiedlung in Drittländern, und begrüßt insbesondere die 
ständigen Bemühungen ihres Amtes, soweit irgend möglich 
Gelegenheiten zu nutzen, um die Bedingungen herzustellen, 
die der bevorzugten Lösung einer freiwilligen Rückführung 
zuträglich sind; 

11. ermutigt die Hohe Kommissarin, auf der Grundlage 
ihrer reichhaltigen humanitären Erfahrung und Sachkom
petenz weiterhin Schutz- und Hilfsmaßnahmen zu prüfen und 

durchzuführen, deren Ziel darin besteht, die Entstehung von 
Situationen zu verhindern, die Flüchtlingsströme verursa
chen, unter Berücksichtigung der grundlegenden Schutz
prinzipien, in enger Koordinierung mit den betreffenden 
Regierungen und je nach Bedarf in einem interinstitutionel
len, zwischenstaatlichen oder nichtstaatlichen Rahmen; 

12. bekräftigt ihre Unterstützung für die Bemühungen der 
Hohen Kommissarin, auf der Grundlage ausdrücklicher 
Ersuchen des Generalsekretärs oder der zuständigen Haupt
organe der Vereinten Nationen und mit Zustimmung des 
betreffenden Staates sowie unter Berücksichtigung des 
komplementären Charakters der Mandate und der Sach
kompetenz anderer zuständiger Organisationen Binnenver
triebenen in bestimmten Situationen, die die besondere 
Sachkompetenz des Amtes erfordern, humanitäre Hilfe und 
Schutz zu gewähren, insbesondere wenn dadurch ein Beitrag 
zur Verhütung oder Lösung von Flüchtlingsproblemen 
geleistet werden kann; 

13. erklärt erneut, daß es wichtig ist, Umwelterwägungen 
in die Prograname des Amtes des Hohen Kommissars 
einzubeziehen, insbesondere in den am wenigsten entwik
kelten Ländern, in Anbetracht der Auswirkungen der Präsenz 
der großen Anzahl von unter der Obhut der Hohen Kommis
sarin stehenden Flüchtlingen und Vertriebenen auf die 
Umwelt; 

14. anerkennt, daß die internationale Gemeinschaft Mittel 
und Wege finden muß, durch die den Schutz- und Hilfs
bedürfnissen von Binnenvertriebenen innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen besser Rechnung getragen werden 
kann, und fordert die Hohe Kommissarin auf, mit der 
Sektetariats-Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten und 
dem Beauftragten des Generalsekretärs für Binnenvertriebene 
und mit anderen in Frage kommmenden internationalen 
Organisationen und Gremien, einschließlich des Internationa
len Komitees vom Roten Kreuz, aktiv weitere Konsultatio
nen über diese vorrangige Frage zu führen; 

15. anerkennt außerdem, wie wichtig es ist, Verhütung, 
Schutz und Lösungen auf umfassender regionaler Grundlage 
anzugehen, und legt der Hohen Kommissarin nahe, sich mit 
Staaten, anderen in Frage kommenden Organen der Ver
einten Nationen und staatlichen, zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen über mögliche zusätzliche 
Maßnahmen und Initiativen in Gebieten zu beraten, die 
aufgrund von erzwungenen Wanderbewegungen der Bevölke
rung vor komplexen humanitären Problemen stehen; 

16. bekräftigt, wie wichtig die Förderung und Bekannt
machung der Flüchtlingsgesetzgebung und -grundsätze für 
den Schutz der Flüchtlinge und eine verbesserte Verhütung 
und Lösung von FlüchtIingsproblemen ist, und ermutigt die 
Hohe Kommissarin, die Förderungs- und Ausbildungs
tätigkeiten ihres Amtes weiter zu stärken, unter anderem 
durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Gremien und 
Organisationen. die sich mit Menschenrechten und dem 
humanitären Recht befassen; 

17. fordert die Staaten, das Amt des Hohen Kommissars 
und nichtstaatliche Organisationen nachdrücklich auf, sich 
weiter darum zu bemühen, daß die Öffentlichkeit Menschen 
anderer Herkunft und Kultur mehr Verständnis und Akzep
tanz entgegenbringt, um feindselige, rassistische oder 
fremdenfeindliche Einstellungen und andere Formen der 
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Intoleranz gegenübe Ausländern, insbesondere Flüchtlingen 
und Asylsuchenden Vertriebenen und Angehörigen von 
Minderheiten, zu be eitigen; 

18. nimmt Kenn is von der Beziehung, die zwischen der 
Gewährleistung der enschenrechte und der Verhütung von 
Flüchtlingsproblem n besteht, und bekundet erneut ihre 
Unterstützung für di Bemühungen der Hohen Kommissarin 
um eine Verstärkun der Zusammenarbeit zwischen ihrem 
Amt und der Mense enrechtskommissioll, dem Sekretariats
Zentrum für Mensc~enrechte und anderen in Frage kom
menden intemation len Organen und Organisationen; 

19. begrüßt die weiteren Fortschritte, die die Hohe 
Kommissarin bei i en Bemühungen erzielt hat, das Reak
tionsvennögen ihr Amtes auf humanitäre Notstands
situationen zu ver ssern, und ennutigt sie, die Koordinie
rungsfunktion des oordinators für Nothilfe, insbesondere 
bei großen und kom lexen Notstandssituationen, umfassend 
zu unterstützen; 

20. legt der Ho en Kommissarin nahe, weiterhin um
fassend mit den ganisationen der Vereinten Nationen, 
zwischenstaatlichen Organisationen und nichtstaatlichen 
Organisationen zus mmenzuarbeiten, so auch im Rahmen 
des Ständigen inte' nstitutionellen Ausschusses, um bei 
komplexen Notstan situationen ein wirksames Eingreifen zu 
gewährleisten; ! 

21. begrüßt es ~ußerdem, daß die Hohe Kommissarin 
gemeinsam mit de' Internationalen Rat der freiwilligen 
Hilfsorganisationen as Verfahren "Partnerschaft in Aktion" 
als Mittel zur Stär ng und Verbesserung der Zusammen
arbeit zwischen d Amt des Hohen Kommissars und 
nichtstaatlichen Or anisationen entwickelt hat, um den 
erheblich gestiegen n Anforderungen gerecht zu werden, 
verleiht ihrer Unte tülzung Ausdruck für den Prozeß der 
Konsultationen dur h regionale Vorbereitungstreffen sowie 
für die in Oslo im Juni 1994 stattfindende Weltkonferenz 
und bittet die Regi rungen, diese wichtige Initiative finan
ziell zu unterstütze 

22. verleiht ihre tiefen Besorgnis Ausdruck über die in 
mehreren Ländern nd Regionen gegebenen Verhältnisse, 
welche die Auslie rung humanitärer Hilfsgüter und die 
Sicherheit der Mit beiter der Hohen Kommissarin und 
anderer Hilfsorgani ationen ernsthaft gefährden, beklagt die 
jüngsten Verluste n Menschenleben unter dem an den 
humanitären Einsät en beteiligten Personal, fordert nach
drücklich dazu auf, ie von der Hohen Kommissarin und in 
der Generalversam lung und im Sicherheitsrat bezüglich der 
Sicherheit des Per nals der Vereinten Nationen und des 
vergleichbaren Per onals ergriffenen Initiativen zu unter
stützen, insbesonde durch die Behandlung neuer Maßnah
men zur Verbesse g der Sicherheit dieses Personals, und 
fordert die Staate und alle Konfliktparteien auf, alles 
Notwendige zu tu , um den sicheren und rechtzeitigen 
Zugang für humani" e Hilfsmaßnahmen und die Sicherheit 
des internationalen ersonals und der Ortskräfte zu gewähr
leisten, die diese umanitären Maßnahmen in jeweiligen 
Ländern durchführe ; 

23. fordert alle egierungen und sonstigen Geber auf, zu 
den Programmen d r Hohen Kommissarin beizutragen und 
die Hohe Kommiss . n unter Berücksichtigung der Notwen-

digkeit, eine bessere Lastenteilung unter den Gebern zu 
erzielen, dabei zu unterstützen, zu gegebener Zeit zusätzliche 
Einnahmen aus den traditionellen staatlichen Quellen, von 
seiten anderer Regierungen und aus dem Privatsektor zu 
beschaffen, um sicherzustellen, daß den Bedürfnissen der 
unter der Obhut der Hohen Kommissarin stehenden Flücht
linge, Rückkehrer und Vertriebenen entsprochen wird. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/117. Internationale Konferenz über zentralamerika
nische Flüchtlinge 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/1 vom 7. Oktober 
1987,42/110 vom 7. Dezember 1987,42/204 vom 11. De
zember 1987, 42/231 vom 12. Mai 1988, 43/118 vom 
8. Dezember 1988, 441139 vom 15. Dezember 1989,45/141 
vom 14. Dezember 1990,461107 vom 16. Dezember 1991 
und 47/103 vom 16. Dezember 1992, 

eingedenk dessen, daß die Internationale Konferenz über 
zentralamerikanische Flüchtlinge mit der Initiative der 
zentralamerikanischen Präsidenten in Verbindung steht, die 
in den Verfahren zur Schaffung eines tragfähigen und 
dauerhaften Friedens in Zentralamerika enthalten ist, welche 
auf dem Esquipulas-II-Gipfeltreffen am 7. August 1987 
unterzeichnet wurden 123, 

sowie eingedenk dessen, daß die zentralamerikanischen 
Präsidenten auf dem vom 27. bis 29. Oktober 1993 in 
Guatemala-Stadt abgehaltenen vierzehnten Gipfeltreffen unter 
Hinweis auf die Notwendigkeit, den Übergang von der 
humanitären Hilfe zur Entwicklungszusammenarbeit weiter
zuführen, beschlossen haben, die internationale Gemeinschaft 
und insbesondere die Internationale Konferenz über zentral
amerikanische Flüchtlinge, die auf diesem Gebiet wertvoUe 
Arbeit geleistet hat, aufzurufen, die humanitären und 
Entwicklungsprogramme zugunsten der entwurzelten Bevöl
kerungsgruppen weiter zu unterstützen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Gültigkeit der Erklä
rung und des Konzertierten Aktionsplans zugunsten der 
zentralamerikanischen Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver
triebenen 124, die auf der im Mai 1989 in Guatemala-Stadt 
abgehaltenen Internationalen Konferenz über zentralamerika
nische Flüchtlinge verabschiedet worden sind, sowie der 
Erklärungen der Ersten und Zweiten Internationalen Tagung 
des Ausschusses für Anschlußrnaßnahmen an die Kon
ferenz l25

, 

unter Hinweis auf das Ergebnis der Tagungen, die der 
Ausschuß für Anschlußrnaßnahmen an die Konferenz im 
April 1991 in San Jose, im Juni 1991 in San Pedro Sula 
(Honduras), im August 1991 in Tegucigalpa, im Oktober 
1991 in Managua, im April 1992 in San Sal vador und im 
September und Oktober 1992 in Managua abgehalten hat, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusses für 
Anschlußrnaßnahmen an die Konferenz, der dem Exekutiv
ausschuß des Programms des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge auf seiner vierundvier
zigsten Tagung vorgelegt wurde und der die Durchführung 
des Konzertierten Aktionsplans betrifft, 
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mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Anstrengun
gen. die die zentralamerikanischen Länder. Belize und 
Mexiko im Zuge der Verwirklichung der Gesamt- und 
Einzelziele des Konzertierten Aktionsplans als eines festen 
Bes~andteils der Bemühungen um die Herbeiführung eines 
stabIlen ~nd dauerhaften Friedens und die Demokratisierung 
der RegIon unternehmen. um dauerhafte Lösungen für die 
Probleme der Flüchtlinge. Rückkehrer und Vertriebenen zu 
finden. 

mit Genugtuung über die in EI Salvador bei der Kon
solidierung des Friedens im Lande im Einklang mit den 
Friedensabkommen und dem Plan für den nationalen Wie
deraufbau erzielten Fortschritte. über die Anstrengungen zur 
Herbeiführung des Friedens und der Aussöhnung in Guate
mala sowie die Anstrengungen, die in Nicaragua zur Ver
wirklichung der Ziele der nationalen Aussöhnung und zur 
Unterstützung der entwurzelten Bevölkerungsgruppen unter
nommen werden - alles Fortschritte. welche freiwillige Re
patriierungen und die Ansiedlung von Binnenvertriebenen 
weiter fördern, 

eingedenk des gemeinsamen politischen und wirtschaftli
chen Kommuniques. das von der am 22. und 23. Februar 
1993 in San Salvador abgehaltenen neunten Ministerkon
ferenz der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
und Zentralamerikas - dem San-Jose-IX-Gipfeltreffen -
verabschiedet wurde. sowie der gemeinsamen Erklärung des 
vom 27. bis 29. Oktobe.r 1993 in Guatemala-Stadt abgehalte
nen vierzehnten Gipfeltreffens der zentralamerikanischen 
Präsidenten, in der die Notwendigkeit internationaler 
Unterstützung für die im Rahmen der Internationalen Kon
ferenz über zentralamerikanische Flüchtlinge durchgeführten 
Programme bekräftigt wurde. 

in Anerkennung der beträchtlichen Unterstützung. die der 
Konferenz seit ihren Anfangen unter anderem seitens des 
Generalsekretärs. des Amtes des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge. des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen. der Gebergemeinschaft 
sowie nationaler und internationaler nichtstaatlicher Organi
sationen zuteil geworden ist, 

sowie in Anerkennung dessen. daß die Verlängerung der 
Geltungsdauer des Konzertierten Aktionsplans bis zum Mai 
1994 maßgebliche Fortschritte bei den Bemühungen zur 
Verwirklichung der vorgeschlagenen Gesamt- und Einzel
zieie ermöglicht hat. 

dnvon Kenntnis nehmend. daß zur Stärkung des Konzer
tierten Aktionsplans die Rolle der federführenden Organi
sation am 1. Juli 1993 vom Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge an das Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen übertragen wurde. 

Uberzeugt. daß Frieden. Entwicklung und Demokratie 
unverzichtbare Voraussetzungen für die Lösung des Pro
blems der entwurzelten Bevölkerungsgruppen in der Region 
sind. 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten, die vom General
sekretärl26 und von der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlingell6 vorgelegt wurdenj 

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Fort
schritten. die bei der Durchführung der Programme und 

Projekte im Rahmen der Internationalen Konferenz über 
zentralamerikanische Flüchtlinge erzielt worden sind. und 
dankt dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge und dem Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen für die maßgebliche Unterstützung 
und den nichtstaatlichen Organisationen für ihren un
schätzbaren Beitrag zu diesem Prozeß; 

3. bittet nachdrücklich die zentralamerikanischen Länder. 
Belize und Mexiko. im Einklang mit ihren nationalen 
Entwicklungsplänen die Programme zugunsten der Flücht
linge. Rückkehrer und Vertriebenen auch weiterhin durch
zuführen und weiterzuverfolgen; 

4. bringt erneut ihre Überzeugung zum Ausdruck. daß 
die frei willige Repatriierung von Flüchtlingen und die 
Rückkehr von Vertriebenen in ihre Herkunftsländer bezie
hungsweise Heimatgemeinden nach wie vor ein positives 
Anzeichen für den Fortschritt des Friedens in der Region ist; 

5. gibt außerdem ihrer Überzeugung Ausdruck. daß der 
Vorgang der Rückkehr und der Wiedereingliederung in die 
Herkunftsländer und Heimatgemeinden auch weiterhin in 
Würde und Sicherheit und ntit den Garantien vonstatten 
gehen sollte. die notwendig sind. um sicherzustellen. daß die 
betroffenen Bevölkerungsgruppen in die jeweiligen nationa
len Entwicklungspläne mit einbezogen werden; 

6. unterstützt die besondere Aufmerksamkeit. welche die 
zentralamerikanischen Länder. Belize und Mexiko den 
besonderen Bedürfnissen der Frauen und Kinder unter den 
Flüchtlingen. Rückkehrern und Vertriebenen schenken. und 
die Maßnahmen. die zum Schutz und zur Verbesserung der 
Umwelt sowie zur Erhaltung ethnischer und kultureller 
Werte ergriffen werden; 

7. ersucht den Generalsekretär. das Amt des Hohen 
Kommissars. das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen und andere Organe des Systems der Vereinten 
Nationen. die Weiterverfolgung. die Durchführung und die 
Evaluierung der im Ralunen des Konferenzprozesses 
entwickelten humanitären Programme weiter zu unterstützen 
und sich weiter daran zu beteiligen; 

8. weist nachdrUcklich darauf hin. wie wichtig es ist. 
sicherzustellen. daß nach Abschluß des Konferenzprozesses 
im Mai 1994 die Bedürfnisse der Flüchtlinge. Rückkehrer 
und Vertriebenen in einem umfassenden und nachhaltigen 
Konzept der menschlichen Entwicklung ausdrücklich 
berücksichtigt werden und daß das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Hohen 
Kommissarin diesen Ansatz in der Strategie während der 
Konferenzfolgezeit weiter unterstützt; 

9. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck. daß bei der im 
Rahmen des integrierten Konferenzprozesses geleisteten 
Arbeit wertvolle Erfahrungen gesammelt wurden. die auch 
auf andere Regionen der Welt angewandt werden könnten; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft. insbesondere 
die Geberländer. auf. ihre großzügige Unterstützung für die 
Konferenz im Hinblick auf die Konsolidierung der während 
der Konferenz aufgestellten Gesamt- und Einzelziele weiter 
zu verstärken und auch künftig ihre wertvolle Zusammen
arbeit zu gewähren. was die Finanzierung und Durchführung 
der für die Ubergangsperiode zur Entwicklung vorgeschlage-
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nen sozialen und hu'!'anitären Programme, der eigentlichen eingedenk der Notwendigkeit, die Tätigkeit der humanitä-
EntwicklungsprograJme und der mit dem Umweltschutz ren Organisationen zu erleichtern, insbesondere bei der 
zusammenhängendenl Programme, mit denen den Bedürfnis- Versorgung der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen 
sen der entwurzelten Bevölkerungsgruppen Rechnung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten und bei ihrer 
getragen werden soll; betrifft; gesundheitlichen Betreuung, sowie unter Mißbilligung der 

11. ersucht den Generalsekretär, der General versammlung 
auf ihrer neunundvie zigsten Tagung einen Bericht über den 
Prozeß der Internatio alen Konferenz über zentralamerikani
sche Flüchtlinge vorz legen, einschließlich einer Analyse der 
bisherigen Ergebnis ,der Hindernisse und der noch zu 
bewältigenden Aufg ben. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/118, Hilfe für üchtIinge, Rückkehrer und Vertrie
bene in Aflka 

Die Generalversa I mlung, 

unter Hinweis auf! ihre Resolution 471107 vom 16. De-
zember 1992, I 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs 127 

sowie des Berichts er Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtl nge1J6

, 

eingedenk dessen, aß es sich bei der Mehrzahl der betrof
fenen Länder um am wenigsten entwickelte Länder handelt, 

davon überzeugt, aß das System der Vereinten Nationen 
besser bemhigt werd n muß, Hilfsprogramme für Flüchtlin
ge, Rückkehrer un Vertriebene durchzuführen und die 
Gesamtkoordinierun dieser Programme zu übernehmen, 

mit Genugtuung über die Aussichten für freiwillige 
Repatriierung und fü dauerhafte Lösungen auf dem gesam
ten Kontinent, 

in der Erwägung, aß die Staaten Bedingungen schaffen 
müssen, die der Ver ütung von Flüchtlings- und Vertriebe
nenströmen und de freiwiIligen Repatriierung förderlich 
sind, 

eingedenk dessen daß es sich bei der Mehrheit der 
Flüchtlinge und Vert . ebenen um Frauen und Kinder handelt, 

mit Genugtuung eststellend, daß sich die in Betracht 
kommenden Länder erpflichtet haben, alles zu tun, um die 
Gewährung von Hi fe an die betroffenen Bevölkerungs
gruppen zu erleichte n und die in dieser Hinsicht erforderli
chen Maßnahmen z ergreifen, 

in der Erkenntnis daß es geboten ist, den Gastländern, 
insbesondere denje igen Ländern, die seit längerer Zeit 
Flüchtlinge beher rgen, dabei behilflich zu sein, die 
Umweltschäden un die negativen Auswirkungen auf die 
öffentlichen Dienst und den Entwicklungsprozeß zu 
beheben, 

in Anerkennung es Mandats der Hohen Kommissarin, 
Flüchtlinge und Rüc kehrer zu schützen und ihnen zu helfen, 
sowie der Katalysat rrolle, die ihr gemeinsam mit der inter
nationalen Gemeins haft und den Entwicklungsorganisatio
nen bei der Beha lung der allgemeineren Fragen der 
Entwicklung zukom t, soweit sie die Flüchtlinge, Rückkeh
rer und Vertriebene betreffen, 

Angriffshandlungen gegen das Personal der humanitären 
Organisationen, insbesondere soweit sie zu Verlusten an 
Menschenleben geführt haben, und betonend, daß die 
Sicherheit des Personals dieser Organisationen gewährleistet 
werden muß, 

zutiefst besorgt über die durch anhaltende Dürre, Konflikte 
und Bevölkerungsbewegungen verursachte kritische humani
täre Situation in den afrikanischen Ländern, insbesondere am 
Horn von Afrika, 

im Bewußtsein der Lage der Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebenen in Ost-und Zentralafrika, 

mit Genugtuung über die regionalen Bemühungen, wie 
beispielsweise den Mechanismus für die Verhütung, Be
wältigung und Lösung von Konflikten, der von der Ver
sammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation 
der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 28. bis 30. Juni 1993 
in Kairo abgehaltenen neunundzwanzigsten ordentlichen 
Tagung!" verabschiedet wurde, 

unter Berücksichtigung der Resolution CMlRes.l448 (LVITI) 
über Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene in Afrika, die 
vom Ministerrat der Organisation der afrikanischen Einheit 
auf seiner vom 21. bis 26. Juni 1993 in Kairo abgehaltenen 
achtundfünfzigsten ordentlichen Tagung!" verabschiedet 
wurde, 

zutiefst besorgt über die massenhafte Präsenz von Flücht
lingen und Auslandsvertriebenen in Dschibuti, die über 
25 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes ausmachen, 
und über den unablässigen weiteren Zustrom dieser Personen 
infolge der tragischen Situation in Somalia, 

sowie zutiefst besorgt über die gravierenden Folgen der 
Anwesenheit der Flüchtlinge und Auslandsvertriebenen für 
die ohnehin schon schwierige wirtschaftliche und soziale 
Lage in Dschibuti, das unter lang anhaltender Dürre und den 
nachteiligen Auswirkungen der kritischen Situation am Horn 
von Afrika leidet, 

in der Erwägung, daß mehr als die Hälfte der Flüchtlinge 
und Auslandsvertriebenen in Dschibuti unter schwierigsten 
Umständen ohne unmittelbare internationale Unterstützung 
in Dschibuti-Stadt lebt und einen unzumutbaren Druck auf 
die begrenzten Ressourcen des Landes und die soziale Infra
struktur ausübt und insbesondere ernsthafte Sicherheitspro
bleme verursacht, 

sowie in der Erwägung, daß die Regierung Dschibutis und 
die Hohe Kommissarin sowie in Betracht kommende Orga
nisationen zusammenarbeiten müssen, um andere Lösungen 
für das Problem der Flüchtlinge in Dschibuti-Stadt zu finden 
und die zur Deckung ihrer konkreten Bedürfnisse erforderli
che Hilfe von außen mobilisieren zu können, 

sich dessen bewußt, daß sich die Flüchtlingsbevölkerung 
in den Flüchtlingslagern in ganz Dschibuti in einer prekären 
Lage befindet und von Hunger, Mangelernährung und 
Krankheit bedroht ist und daß zur Bereitstellung von Nah-
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rungsmitteln, ärztlicher Hilfe und der notwendigen Infra
struktur für Unterkünfte eine angemessene Unterstützung von 
außen notwendig ist, 

sowie sich dessen bewußt, daß Eritrea durch einen drei
ßigjährigen Krieg, der im Mai 1991 sein Ende fand, und 
durch wiederholte Dürrekatastrophen im Laufe der Jahre 
verwüstet worden ist, daß seine Wirtschaft und seine 
Ressourcen vernichtet wurden und daß das Land jetzt vor 
dem Neuanfang steht, 

sich der gewaltigen Aufgabe bewußt, welche für Eritrea 
die Rückführung von mehr als einer halben Million Flücht-
1ingen' insbesondere aus dem Sudan, über sein Programm für 
die WiedereingIiederung von Flüchtlingen und die Wieder
herstelIung der Neuansiedlungsgebiete in Eritrea sowie die 
Wiederansiedlung der sich bereits im Lande befindlichen 
freiwilligen Rückkehrer, Binnenvertriebenen und demobili
sierten ehemaligen Kombattanten bedeutet, sowie im 
Bewußtsein der enormen Belastung, die sich daraus für die 
Regierung Eritreas ergibt, 

sowie sich dessen bewußt, wie notwendig es ist, daß die 
Regierung Eritreas und die Sekretariats-Hauptabteilung Hu
manitäre Angelegenheiten und die zuständigen Organisatio
nen zusammenarbeiten, um die für die Ingangsetzung der 
Wiederansiedlungsprogramme in Eritrea erforderliche inter
nationale Unterstützung zu mobilisieren, 

zutiefst besorgt über die massenhafte Präsenz von Flücht
lingen, freiwilligen Rückkehrern, Vertriebenen und demo
bilisierten Soldaten in Äthiopien und über die sich daraus 
ergebende ungeheure Belastung der Infrastruktur und der 
spärlichen Ressourcen des Landes, 

sowie zutiefst besorgt über die schwerwiegenden Folgen, 
die dies für die Fähigkeit Äthiopiens gehabt hat, mit den 
Auswirkungen der anhaltenden Dürre fertig zu werden und 
die Wirtschaft des Landes wiederaufzubauen, 

im Bewußtsein der schweren Bürde, die die Regierung 
Äthiopiens zu tragen hat, sowie der Notwendigkeit ent
sprechender sofortiger Hilfsmaßnahmen für die Flüchtlinge, 
freiwilligen Rückkehrer, Vertriebenen, demobilisierten Solda
ten und Opfer von Naturkatastrophen, 

zutiefst besorgt über die Belastung der Regierung und des 
Volkes von Kenia aufgrund des Zustroms von Flüchtlingen 
aus den von Konflikten und Hungersnot heimgesuchten 
Nachbarländern und der Infiltration bewaffneter Banditen 
und in hohem Maße gefährlicher und illegaler Waffen 
aufgrund der in Somalia herrschenden Situation, 

sich dessen bewußt, daß die Sicherheitslage in der Region, 
insbesondere in den Grenzgebieten, im Interesse der Si
cherheit der Flüchtlinge, der örtlichen Gemeinwesen und des 
an humanitären Maßnahmen beteiligten Personals verbessert 
werden muß, 

in Anerkennung des großen Beitrags der Regierung Kenias 
und der großen Opfer, die sie gebracht hat und noch immer 
bringt, um diese Situation zu bewältigen, in einer Zeit, in der 
sie selbst infolge der Auswirkungen der anhaltenden Dürre, 
von denen ihre eigene Bevölkerung betroffen war und ist, 
mit immer schwierigeren Verhältnissen konfrontiert ist, 

betonend, wie wichtig und notwendig es ist, den schät
zungsweise mehr als vierhunderttausend Flüchtlingen und 

Vertriebenen in Kenia weiter Hilfe zu gewähren, bis sich 
diese Situation ändert, 

zutiefst besorgt über die tragischen Auswirkungen auf das 
Leben der somalischen Bevölkerung, die der Bürgerkrieg in 
Somalia nach wie vor hat, ein Krieg, von dem vier bis fünf 
Millionen Menschen betroffen sind, die entweder als 
Flüchtlinge in Nachbarländern leben oder im eigenen Land 
vertrieben wurden und dringend humanitäre Hilfe benötigen, 

im Bewußtsein dessen, daß die freiwillige Repatriierung 
der zahlreichen somalisehen Flüchtlinge, die sich in den 
Nachbarländern und anderswo befinden, sowie die Rückkehr 
der Binnenvertriebenen an ihre Heimstätten auch weiterhin 
ein wohldurchdachtes und integriertes internationales 
Hilfsprogramm erfordern wird, das auf die Deckung ihrer 
Grundbedürfnisse, die Sicherstellung ausreichender Auf
nahmevorkehrungen und die Erleichterung ihrer reibungs
losen Eingliederung in die jeweilige Gemeinschaft abgestellt 
ist, 

überzeugt, daß es angesichts der sich verschlechternden 
Lage der Vertriebenen und Rückkehrer und des zunehmen
den Drucks, den die Flüchtlinge nach wie vor auf die 
Gastländer ausüben, geboten ist, umgehend humanitäre Hilfe 
für die somalischen Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebe
nen zu mobilisieren und unverzüglich auszuliefern, 

an die Somalier appellierend, das Übereinkommen von 
Addis Abeba über die nationale Aussöhnung durchzuführen, 
das von den politischen Führern Somalias am 27. März 1993 
unterzeichnet wurde, um ein günstiges Umfeld für die 
Repatriierung von somalischen Flüchtlingen aus den Nach
barländern zu schaffen, 

in Anerkennung der Tatsache, daß Sudan seit längerer Zeit 
zahlreiche Flüchtlinge beherbergt, 

im Bewußtsein der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit 
denen die Regierung Sudans konfrontiert ist, sowie der 
Notwendigkeit angemessener Hilfsmaßnahmen für die 
Flüchtlinge und Vertriebenen in Sudan und der Sanierung 
der Gebiete, in denen sie sich aufbalten, 

mit Lob für die Bemühungen der Regierung Sudans und 
des Amts des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge, die sie zur freiwilligen Repatriierung der 
zahlreichen Flüchtlinge in ihre Heimatländer unternommen 
haben, 

zutiefst besorgt über die Not der sudanesischen F1ücht
lingskinder, insbesondere das Problem der von ihren Ange
hörigen getrennten Minderjährigen, und betonend, daß es 
notwendig ist, sich ihres Schutzes, ihres Wohlergehens und 
der Wiedervereinigung mit ihren Familien anzunehmen, 

in Anbetracht dessen, daß die Rückführung und Wieder
eingliederung der Rückkehrer und die Wiederansiedlung der 
Vertriebenen durch Naturkatastrophen erschwert werden und 
daß dieser ProzeS die Regierung Tschads vor schwierige 
humanitäre, soziale und wirtschaftliche Probleme stellt, 

in Kenntnis des an die Mitgliedstaaten sowie an die zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen ergange
nen Appells, der Regierung Tschads auch weiterhin die er
forderliche Hilfe zu gewähren, um ihre Probleme zu mildern 
und sie besser in die Lage zu versetzen, das Repatriierungs-, 
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Wiedereingliederun s- und Wiederansiedlungsprogramm für 
freiwillige Rückke er und Vertriebene durchzuführen, 

mit Genugtuung . ber die fortgesetzten Bemühungen der 
Wirtschaftsgemeins haft der westafrikanischen Staaten und 
der Organisation d afrikanischen Einheit um die Wie
derherstellung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in 
Liberia und über di am 25. Juli 1993 in Cotonou (Benin) 
erfolgte Unterzeich ung des Friedensübereinkommens zwi
schen der InterimSTe ierung der Nationalen Einheit Liberias, 
der Patriotischen N . onalfront Liberias und der Vereinigten 
Befreiungsbewegun Liberias für Demokratie'''' sowie über 
die Schaffung der Bobachtermission der Vereinten Nationen 
in Liberia mit dem iel, ein Ende des Konflikts herbeizufüh-
ren, 

zutiefst besorgt ü r den Zustrom von Binnenvertriebenen, 
Rückkehrern und ertriebenen nach Monrovia und die 
ungeheure Belastun , die sich daraus für die Infrastruktur 
und die fragile Wirt chaft des Landes ergibt, 

sowie zutiefst bes rgt darüber, daß die Situation trotz der 
Anstrengungen, die nternommen werden, um den Flüchtlin
gen, Rückkehrern u d Vertriebenen die erforderliche mate
rielle und finanziell Unterstützung zu gewähren, nach wie 
vor prekär ist und chwerwiegende Auswirkungen auf die 
langfristige Entwick ung Liberias sowie auf diejenigen west
afrikanischen Länd r hat, die liberianische Flüchtlinge 
aufgenommen habe , 

eingedenk dessen daß den liberianischen Flüchtlingen, 
Rückkehrern und Ve . ebenen weiterhin humanitäre Nothilfe 
geleistet werden mu , da die Sicherheitslage für eine groß
angelegte freiwillige Repatriierung und Wiedereingliederung 
noch nicht günstig i t, 

in Anerkennung d r schweren Belastung, die das Volk und 
die Regierung Mala is tragen, und der Opfer, die sie ange
sichts der begrenzte Sozial- und Infrastruktureinrichtungen 
des Landes mit de Betreuung der Flüchtlinge auf sich 
nehmen, sowie in A erkennung der Notwendigkeit, Malawi 
angem~ssene inte tionale Unterstützung zu gewähren, 
damit es seine Bem "hungen um die BereitsteJIung von Hilfe 
für die Flüchtlinge rtsetzen kann, 

ernstlich besorgt ··ber die nach wie vor schweren sozialen, 
wirtschaftlichen un ökologischen Auswirkungen der mas
senhaften Präsenz d eser Flüchtlinge in Malawi sowie über 
die sich daraus erg benden weitreichenden Folgen für den 
langfristigen Entwic lungsprozeß des Landes und die Aus
wirkungen auf die mwelt, 

eingedenk der Er enntnisse und Empfehlungen der 199 I 
nach Malawi eot andten interinstitutionellen Mission, 
insbesondere hinsich lieh der Notwendigkeit, die sozioökono
mische Infrastruktu des Landes zu stärken, damit Malawi 
den unmittelbaren h manitären Soforthilfebedarf der Flücht
linge und seine eig nen langfristigen Entwicklungsbedürf
nisse decken kann. 

überzeugt, daß ie internationale Gemeinschaft den 
Ländern im südlich n Afrika, die Flüchtlinge, Rückkehrer 
und Vertriebene be sich aufnehmen, wegen der ernsten 
Wirtschaftslage und insbesondere wegen der verheerenden 
Dürre im südlichen frika nach wie vor ein Höchsttnaß an 
konzertierter Hilfe währen muß, 

mit Genugtuung über die laufenden Aktivitäten der Hohen 
Kommissarin zugunsten der freiwilligen Repatriierung und 
Wiedereingliederung von südafrikanischen Rückkehrern und 
in der Hoffnung, daß die Hindernisse für die Rückkehr aller 
Flüchtlinge und Exilierten in Sicherheit und Würde unver
züglich beseitigt werden, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, flüchtlingsbezogene 
Entwicklungsprojekre in lokale und nationale Entwicklungs
pläne einzubinden, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs 127 sowie von dem Bericht der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen für FlüchtlingelI'; 

2. spricht den betreffenden Regierungen ihre Anerken
nung aus für ihre Opfer und für die Hilfe, die sie Flücht
lingen, Rückkehrern und Vertriebenen gewähren, sowie für 
ihre Bemühungen um die Förderung der freiwilligen Repatri
ierung und anderer Maßnahmen, die angemessene und 
dauerhafte Lösungen zum Ziel haben; 

3. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die 
schwerwiegenden und weitreichenden Folgen der Anwesen
heit einer großen Anzahl von Flüchtlingen und Vertriebenen 
in den betroffenen Ländern und über die Auswirkungen auf 
das Sicherheitsumfeld und die langfristige sozioökonomische 
Entwicklung dieser Länder; 

4. dankt dem Generalsekretär, der Hohen Kommissarin, 
den Sonderorganisationen, dem Internationalen Komitee vom 
Roten Kreuz, den Geberländern sowie den zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen für ihre Unter
stützung bei der Milderung der Not der großen Anzahl von 
Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen; 

5. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß für die allgemei
nen Flüchtlingsprogramme zusätzliche Ressourcen in einer 
Größenordnung zur Verfügung gestellt werden, die dem 
Bedarf der Flüchtlinge angemessen ist; 

6. appelliert an die Mitgliedstaaten, die internationalen 
Organisationen und die nichtstaatlichen Organisationen, an
gemessene und ausreichende finanzielle, malerielle und tech
nische Hilfe für Hilfe- und Wiedereingliederungsprograrnrne 
bereitzustellen, die der großen Anzahl von Flüchtlingen, 
freiwilligen Rückkehrern und Vertriebenen, den Opfern von 
Naturkatastrophen sowie den betroffenen Ländern zugute 
kommen; 

7. ersucht alle Regierungen sowie die zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen, den besonderen 
Bedürfnissen von Flüchtlingsfrauen und -kindern besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden; 

8. fordert den Generalsekretär, die Hohe Kommissarin, 
die Sekretariats-Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten 
und die humanitären Organisationen der Vereinten Nationen 
auf, ihre Bemühungen um die Mobilisierung humanitärer 
Hilfe für die Unterstützung, Repatriierung, Wiedereingliede
rung und Wiederansiedlung von Flüchtlingen, Rückkehrern 
und Vertriebenen, einschließlich der Flüchtlinge in städti
schen Gebieten, fortzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretär, sich im Interesse einer 
vollständigen Durchführung der laufenden Projekte in den 
von der Präsenz der Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver-
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triebenen betroffenen ländlichen und städtischen Gebieten 
auch weiterhin um die Mobilisierung einer ausreichenden 
finanziellen und materiellen Unterstützung zu bemühen; 

10. ersucht die Hohe Kommissarin, ihre Bemühungen ge
meinsam mit den entsprechenden Organisationen der Verein
ten Nationen, der Organisation der afrikanischen Einheit und 
den zwischenstaatlichen, staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen fortzusetzen, mit dem Ziel, die lebens
wichtigen Dienste für Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver
triebene zu konsolidieren und auszubauen; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung unter 
dem Punkt "Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge: Flüchtlings-, Rückkehrer- und Ver
triebenenfragen sowie humanitäre Fragen" einen umfassen
den und zusammenfassenden Bericht über die Lage der 
Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen in Afrika und dem 
Wirtschafts- und Sozialmt auf seiner Arbeitstagung 1994 
einen mündlichen Bericht vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/119, Die internationalen Menschenrechtspakte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/113 vom 17. De
zember 1991 und Kenntnis nehmend von der Resolu
tion 1993/15 der Menschenrechtskommission vom 26. Fe
bruar 199333

, 

in Anbetracht dessen, daß die Internationalen Menschen
rechtspakte I

' die ersten allumfassenden und rechtsverbind- . 
lichen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Men
schenrechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte' den Kern des Internationalen 
Kodex der Menschenrechte bilden, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärsI3I über den Stand des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, des inter
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und 
des Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte, 

mit Genugtuung darüber, daß die Gesamtzahl der Ver
tragsstaaten eines jeden Paktes dank der in jüngster Zeit 
erfolgten Ratifikationen beziehungsweise Beitritte erheblich 
zugenommen hat, jedoch gleichzeitig feststellend, daß 
zahlreiche Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bisher 
noch nicht Vertragsparteien dieser Pakte oder der Fakulta
tivprotokolle zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte sind, 

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte" und den Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte" und 
erneut erklärend, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten unteilbar und miteinander verknüpft sind und daß 
die Förderung und der Schutz einer Kategorie von Rechten 
die Staaten niemals der Verpflichtung zur Förderung und 
zum Schutz der anderen Rechte entheben oder davon 
entbinden darf, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle des Menschenrechts
ausschusses bei der Verwirklichung des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte und der 
dazugehörigen FakultativprotokolleI32

, 

sowie in Anerkennung der wichtigen Rolle des Aus
schusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bei 
der Verwirklichung des Internationalen Paktes über wirt
schaftliche, soziale und kulturene Rechte, 

mit Genugtuung über die Vorlage des Jahresberichts des 
Menschenrechtsausschusses i33 und des Berichts des Aus
schusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
über seine siebente Tagung L34 an die Generalversammlung, 

die Auffassung vertretend, daß der Wirksamkeit der 
Vertragsorgane, die aufgrund der einschlägigen Bestim
mungen der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
Menschenrechte geschaffen worden sind, entscheidende 
Bedeutung zukommt und daß diese somit ein wichtiges und 
ständiges Anliegen der Vereinten Nationen ist. 

mit Genugtuung über die Anstrengungen, die der Men
schenrechtsausschuß und der Ausschuß für wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte nach wie vor unternehmen, um 
ihre Arbeitsmethoden zu verbessern, 

besorgt über die kritische Situation, was längst fanige 
Berichte der Vertragsstaaten der Internationalen Men
schenrechtspakte angeht, 

eingedenk des erfolgreichen Abschlusses der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte und der Verabschiedung der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Wien6 sowie insbesondere unter 
Berücksichtigung der Forderung nach einer Stärkung der 
Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte und deren 
weiterer Anwendung, 

1. bekrtljtigt erneut die Bedeutung der Internationalen 
Menschenrechtspakte als wesentliche Bestandteile der inter
nationalen Bemühungen um die Förderung der allgemeinen 
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten; 

2. bittet abermals nachdrücklich alle Staaten, soweit 
nicht bereits geschehen, Vertragsparteien des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
und des Internationalen Paktes über bürgerliche und politi
sche Rechte zu werden und den Beitritt zu den Fakultativ
protokollen zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte in Erwägung zu ziehen; 

3. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, verstärkt 
systematische Anstrengungen zu unternehmen, um die Staa
ten zu ermutigen, Vertragsparteien der Pakte zu werden, und 
diesen Staaten auf Ersuchen über das Programm für beraten
de Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte bei der Rati
fikation beziehungsweise beim Beitritt zu den Pakten behilf
lich zu sein; 

4. bittet die Vertragsstaaten des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte, die Abgabe der in 
Artikel 41 des Paktes vorgesehenen Erklärung in Erwägung 
zu ziehen; 

5. hebt hervor, wie wichtig es ist, daß die Vertragsstaa
ten ihre Verpflichtungen aus dem Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und dem 
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Internationalen Pa~ über bürgerliche und politische Rechte 
sowie gegebenenfalls den Fakultativprotokollen zum Interna
tionalen Pakt über tiürgerliche und politische Rechte genaue
stens einhalten; 

6. betont, daß s wichtig ist, eine Aushöhlung der Men
schenrechte durch ie Außerkraftsetzung von Verpflichtun
gen zu vermeiden, nd unterstreicht die Notwendigkeit einer 
genauen Beachtun der vereinbarten Voraussetzungen und 
Verfahren für eine Au6erkraftsetzung gemäß Artikel 4 des 
Internationalen P tes über bürgerliche und politische 
Rechte, wobei zu rücksichtigen ist, daß Staaten in Not
standssituationen m . glichst ausführliche Informationen vorle
gen sollen, damit estgestellt werden kann, ob die unter 
diesen Umständen e griffenen Maßnahmen gerechtfertigt und 
angemessen sind; 

7. betont auße em, daß es wichtig ist, bei der Anwen
dung der Pakte au innerstaatlicher Ebene, insbesondere in 
den nationalen Beri hten, und bei der Arbeit des Menschen
rechtsausschusses nd des Ausschusses für wirtschaftliche, 
soziale und kulture le Rechte den besonderen Bedürfnissen 
und der Situation d r Frau voll Rechnung zu tragen; 

8. ermutigt die Vertragsstaaten die Vorbehalte zu den 
Internationalen Me schenrechtspakten einlegen wollen. zu 
erwägen, den Umfa g dieser Vorbehalte zu begrenzen, sie so 
genau und engge t wie möglich zu fonnulieren und 
sicherzustellen, d~ sie mit dem Ziel und Zweck des 
betreffenden Vertr ges nicht unvereinbar sind oder auf 
andere Weise dem ölkerrecht zuwiderlaufen; 

9. ermutigt die ertragsstaaten, etwaige Vorbehalte, die 
sie zu den Bestim ungen der Internationalen Menschen
rechtspakte eingele t haben, regelmäßig im Hinhlick auf ihre 
mögliche Zurückzi hung zu überprüfen; 

10. nimmt mit D nk Kenntnis von den Jahresberichten, die 
der Menschenrecht ausschuß der Generalversammlung auf 
ihrer siebenundvi rzigsten l35 und aChtunrlvierzigsten133 

Tagung vorgelegt h t; 

11. nimmt auße em mit Dank Kenntnis vom Bericht des 
Ausschusses für irtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte über seine s ehste'" und siebente"4 Tagung; 

12. bringt ihre B 
und konstruktive 
Aufgaben nachko 

riedigung zum Ausdruck über die ernste 
eise. in der beide Ausschüsse ihren 

13. begrüßt die Bemühungen der Ausschüsse, ihre 
Arbeitsmethoden w iter zu verbessern, insbesondere durch 
die Verabschiedun abschließender Bemerkungen, die 
konkrete Vorschlä und Empfehlungen zu Maßnahmen 
enthalten, welche die Vertragsstaaten zur wirksameren 
Umsetzung der Pak ergreifen könnten; 

14. bittet die Au schüsse, die konkreten Bedürfnisse der 
Vertragsstaaten zu rmitteln, denen im Rahmen des Pro
gramms der berate den Dienste und der technischen Hilfe 
des Sekretariats-Ze trums für Menschenrechte, gegebenen
falls unter der mö lichen Mitwirkung von Ausschußmit
gliedern, entsproch n werden könnte; 

15. ermutigt de 
Ausschuß für wirts 
weitere Innovatione 

Menschenrechtsausschuß und den 
ftliche, soziale und kulturelle Rechte, 

ihrer Arbeitsmethoden in Erwägung zu 

ziehen, insbesondere mit dem Ziel, schwere Menschenrechts
verletzungen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu 
verhüten und friedliche Lösungen zu fördern; 

16. begrüßt die Anstrengungen, die der Menschen
rechtsausschuß auch weiterhin unternimmt, um einheitliche 
Normen für die Umsetzung der Bestimmungen des Inter
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
aufzustellen, und appelliert an die anderen Organe, die sich 
mit ähnlichen Menschenrechtsfragen befassen, die in den 
allgemeinen Kommentaren des Menschenrechtsausschusses 
fonnulierten einheitlichen Normen zu respektieren; 

17. begrüßt außerdem die Anstrengungen, die der Aus
schuß für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte 
unternimmt, um allgemeine Kommentare zu den Bestim
mungen des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte auszuarbeiten; 

18. legt den Vertragsstaaten eindringlich nahe, den von 
ihnen verlangten Berichtspflichten aufgrund der Internatio
nalen Menschenrechtspakte zeitgerecht nachzukommen; 

19. fordert die Vertragsstaaten des Internationalen Paktes 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die 
Sonderorganisationen und anderen zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen eindringlich auf, dem Ausschuß für 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ihre volle 
Unterstützung und Zusammenarbeit zu gewähren; 

20. fordert die Vertragsstaaten außerdem mit Nachdruck 
auf, bei der Umsetzung der Bestimmungen der Pakte den 
Bemerkungen gebührend Rechnung zu tragen, die vom 
Menschenrechtsausschuß und vom Ausschuß für wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte beim Abschluß der 
Prüfung ihrer Berichte abgegeben wurden; 

21. bittet die Vertragsstaaten, besonders darauf zu achten, 
daß die Berichte, die sie dem Menschenrechtsausschuß und 
dem Ausschuß für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte vorgelegt haben, sowie die Kurzprotokolle über die 
Prüfung der genannten Berichte durch die Ausschüsse auf 
der innerstaatlichen Ebene verbreitet werden; 

22. legt allen Regierungen nahe, den Wortlaut des 
Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte und der Fakultativprotokolle zum 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
in möglichst vielen Sprachen zu veröffentlichen und dafür 
Sorge zu tragen, daß er in ihrem Hoheitsgebiet möglichst 
weit verbreitet und bekannt gemacht wird; 

23. ersucht den Generalsekretär, zu prüfen, welche 
Möglichkeiten bestehen, um die Vertragsstaaten der Pakte 
bei der Ausarbeitung ihrer Berichte zu unterstützen, so auch 
durch die Abhaltung von Seminaren und Workshops auf 
nationaler Ebene zur Ausbildung von Regierungsbeamten, 
die mit der Ausarbeitung dieser Berichte befaßt sind, und zu 
prüfen, welche anderen Möglichkeiten im Rahmen des 
ordentlichen Programms der beratenden Dienste auf dem 
Gebiet der Menschenrechte zur Verfügung stehen; 

24. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Überein
stimmung mit der Erklärung und dem Aktionsprogramm von 
Wien137 geeignete Vorkehrungen zu treffen, um dem Men-
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schenrechtsausschuß aus dem ordentlichen Haushalt zusätzli
che Mittel zur Verfügung zu stellen, damit er die zusätzliche 
Arbeitsbelastung aufgrund des ersten Fakultativprotokolls 
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte132 wirksam und zeitgerecht bewältigen kann; 

25. ersucht den Generalsekretär ferner, dafür Sorge zu 
tragen, daß das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte den 
Menschenrechtsausschuß und den Ausschuß für wirtschaftli
che, soziale und kulturelle Rechte bei der Erfüllung ihres 
jeweiligen Auftrags tatkräftig unterstützt; 

26. ersucht den Generalsekretär abermals, unter Be
rücksichtigung der Anregungen des Menschenrechtsaus
schusses durch entschlossene Maßnahmen dafür Sorge zu 
tragen, daß die Tätigkeit dieses Ausschusses und in ähnlicher 
Weise auch die Tätigkeit des Ausschusses für wirtschaftli
che, soziale und kulturelle Rechte einer breiteren Öffentlich
keit bekannt gemacht werden; 

27. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen " einen Bericht über den Stand des Internationa
len Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte, des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte und der Fakultativprotokolle zum Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 
einschließlich aller Vorbehalte und Erklärungen, vorzulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/120. Effektive Anwendung der internationalen Men
schenrechtsinstrumente, einschließlich der Be
richtspflichten aufgrund der internationalen 
Menschenrechtsinstrumente 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471111 vom 16. De
zember 1992 sowie ihre anderen einschlägigen Resolutionen, 

erneut erklärend. daß die effektive Anwendung der Men
schenrechtsinstrumente der Vereinten Nationen von größter 
Bedeutung für die Anstrengungen ist, die die Organisation 
gemäß der Charta der Vereinten Nationen und der Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte' unternimmt, um die all
gemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu fördern, 

in Bekräftigung ihrer Verantwortung für die Sicherstellung 
der ordnungsgemäßen Aufgabenwahmehmung seitens der 
Vertragsorgane, die aufgrund der von der Generalversamm
lung verabschiedeten Übereinkünfte geschaffen worden sind, 
und in diesem Zusammenhang ferner erneut erklärend, daß 
es darauf ankommt, 

a) das effektive Funktionieren der Systeme der peri
~ischen Berichterstattung durch die Vertragsstaaten dieser 
Ubereinkünfte sicherzustellen; 

b) ausreichende Finanzmittel zu beschaffen, um die 
derzeitigen Schwierigkeiten bei der effektiven Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu überwinden; 

c) sich im Zuge der Ausarbeitung weiterer Menschen
rechtsinstrumente sowohl mit der Frage der Berichtspflichten 

als auch mit den finanziellen Konsequenzen auseinander
zusetzen, 

unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen und Empfeh
lungen der im Oktober 1988 in Genf abgehaltenen zweiten 
Tagung der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet 
der Menschenrechte'" und die Billigung der Empfehlun
gen bezüglich der Straffung, Rationalisierung und sonstigen 
Verbesserung der Berichtsverfahren durch die Generalver
sammlung in ihrer Resolution 47/111 und die Menschen
rechtskommission in ihrer Resolution 1993/16 vom 26. Fe
bruar 199333

, 

Kenntnis nehmend von der anläßlich der Weltkonferenz 
über Menschenrechte abgehaltenen Tagung der Vorsitzenden 
der Vertragsorgane und der Vorsitzenden der wichtigsten 
regionalen und sonstigen Menschenrechtsorgane139

, 

insbesondere unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen der im Oktober 1990 beziehungsweise im 
Oktober 1992 in Genf abgehaltenen dritten"O und vier
ten'" Tagung der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den zunehmenden 
Rückstand an Berichten über die Anwendung der Rechtsakte 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
durch die Vertragsstaaten und über die Verzögerungen bei 
der Behandlung der Berichte durch die Vertragsorgane, 

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs 
über die Fortschritte auf dem Weg zu einer effektiveren 
Aufgabenwahrnehmung seitens der Vertragsorgane142

, 

sowie Kenntnis nehmend von den diesbezüglichen Ab
sätzen der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien', 
die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 abgehaltenen Welt
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden. 

mit Genugtuung über den Zwischenbericht betreffend die 
aktualisierte Studie, die der unabhängige Sachverständige 
über mögliche langfristige Vorgehensweisen zur Steigerung 
der Wirksamkeit der aufgrund von Menschenrechtsinstru
menten geschaffenen Ordnung'" erstellt hat, 

I. billigt die Schlußfolgerungen und Empfehlungen der 
Tagungen der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem 
Gebiet der Menschenrechte bezüglich der Straffung, Rationa
lisierung und sonstigen Verbesserung der Berichtsverfahren 
und unterstützt die Bemühungen, welche die Vertragsorgane 
und der Generalsekretär in dieser Hinsicht in ihrem jeweili
gen Zuständigkeitsbereich auch weiterhin unternehmen; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Zwi
sehen bericht betreffend die von dem unabhängigen Sach
verständigen erstellte Studie über mögliche langfristige Vor
gehensweisen zur Steigerung der Wirksamkeit der aufgrund 
von Menschenrechtsinstrumenten geschaffenen Ordnung und 
ersucht die Menschenrechtskommission, die im abschließen
den Bericht des unabhängigen Sachverständigen enthaltenen 
Vorschläge im Hinblick auf die Empfehlung weiterer 
Maßnahmen zu prüfen; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Hinblick auf eine 
effizientere und effektivere Aufgabenwahrnehmung seitens 
der Vertragsorgane der Schaffung einer rechnergestützten 
Datenbank hohe Priorität einzuräumen; 
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4. bittet die Ve ragsstaaten erneut nachdrücklich, alles 
zu tun, um ihren erichtsptlichten nachzukommen, und 
einzeln sowie durch ihre Mitwirkung an Tagungen der Ver
tragsstaaten dazu bejzutragen, Methoden zur weiteren Straf
fung und Verbesse ng der Berichtsverfahren zu ennitteln 
und anzuwenden so ie die Koordination und Kommunika
tion zwischen den Vertragsorganen und den zuständigen 
Organen der Vereint n Nationen, einschließlich der Sonder
organisationen, zu v rbessern; 

5. ist erfreut üb r die Bedeutung, die von der Tagung 
der Vorsitzenden d r Vertragsorgane auf dem Gebiet der 
Menschenrechtel41 d der Menschenrechtskommission der 
technischen Hilfe un den beratenden Diensten beigemessen 
wurde, und 

a) macht sich d her das Ersuchen der Kommission zu 
eigen, der Generals kretär möge ihr regelmäßig über mög
liche technische Hil svorhaben Bericht erstatten, zu denen 
die Vertragsorgane en Anstoß geben; 

b) bittet die Ve agsorgane, der Ermittlung solcher Mög
lichkeiten im Zuge i fer nonnalen Tätigkeit im Zusammen
hang mit der Prüfu g der periodischen Berichte der Ver
tragsstaaten vorrang ge Aufmerksamkeit zu widmen; 

6. macht sich di Empfehlungen der Tagungen der Vor
sitzenden der Vertra sorgane auf dem Gebiet der Menschen
rechte zu eigen, was . e Notwendigkeit angeht, Finanzmittel 
und ausreichende P rsonalressourcen für die Tätigkeit der 
Vertragsorgane sich rzustellen, und 

a) bittet in diese Sinne den Generalsekretär erneut, den 
verschiedenen Vertr sorganen ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung zu stelle ; 

b) ersucht den eneralsekretär, der Menschenrechts-
kommission auf ihr r fünfzigsten Tagung und der General
versammlung auf i r neunundvierzigsten Tagung über 
diese Frage Bericht u erstatten; 

7. fordert die rtragsstaaten nachdrücklich auf, dem 
Generalsekretär als Verwahrer des Internationalen Überein
kommens zur Besei igung jeder Form von Rassendiskrimi
nierung' und der Ko vention gegen Folter und andere grau
same, unmenschlich oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe" ihre Annah e der von den Vertragsstaaten und der 
Generalversammlun in ihrer Resolution 47/111 gebilligten 
Änderungen betreffe d die Finanzierung der entsprechenden 
Ausschüsse aus de ordentlichen Haushalt zu notifizieren; 

8. fordert aUe ertragsstaaten auf, ihren finanziellen 
Verpflichtungen aus dem Internationalen Übereinkommen 
zur Beseitigung jed Form von Rassendiskriminierung und 
der Konvention ge eo Folter und andere grausame, un
menschliche oder e iedrigende Behandlung oder Strafe, ein
schließlich der Rü stände, ohne Verzögerungen und in 
vollem Umfang nac ukommen, bis die Änderungen in Kraft 
treten; 

9. ersucht den eneralsekretär, auch weiterhin aUes 
Erforderliche zu ve anlassen, um sicherzustellen, daß die 
beiden aufgrund de Internationalen Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder F rm von Rassendiskriminierung und der 
Konvention gegen F lter und andere grausame, unmenschli
che oder erniedrigen e Behandlung oder Strafe eingesetzten 
Ausschüsse bis zum nkrafttreten der Änderungen planmäßig 
tagen; 

10. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs"4 über die 
effektive Umsetzung der Schlußfolgerungen und Empfehlun
gen der im Oktober 1992 abgehaltenen vierten Tagung der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte, insbesondere die am 15. und 16. Juni 1993 an
läßlich der Weltkonferenz über Menschenrechte abgehaltene 
Tagung der Vorsitzenden der genannten Organe und der 
Vorsitzenden der wichtigsten regionalen und sonstigen 
Menschenrechtsorgane, auf der die "Erklärung von Wien der 
internationalen Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte"l4S verabschiedet wurde; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, die entspre
chenden Maßnahmen zu ergreifen, um die zweijährlichen 
Tagungen der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin aus Mitteln zu 
finanzieren, die im Rahmen des ordentlichen Haushalts der 
Vereinten Nationen zur Verfügung stehen; 

12. beschließt, auf ihrer neunundvierzigsten Tagung die 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen der Tagungen der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen " auch 
weiterhin mit Vorrang zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/121. Weltkonferenz über Menschenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/155 vom 18. De
zember 1990, in der sie unter anderem beschloß, 1993 auf 
hoher Ebene eine Weltkonferenz über Menschenrechte 
einzuberufen, sowie auf ihre Resolutionen 46/116 vom 
17. Dezember 1991 und 47/122 vom 18. Dezember 1992, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Erklärung und 
dem Aktionsprogranun von Wien', die von der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden, 

eingedenk der Auffassung der Konferenz, daß die Förde
rung und der Schutz der Menschenrechte für die inter
nationale Gemeinschaft eine vorrangige Angelegenheit ist, 

überzeugt, daß die Konferenz einen wichtigen Beitrag zur 
Sache der Menschenrechte geleistet hat und daß die Kon
ferenzergebnisse in wirksame Maßnahmen seitens der 
Staaten, der zuständigen Organe der Vereinten Nationen und 
ihres Systems von Organisationen und der anderen in 
Betracht kommenden Organisationen sowie der nichtstaat
lichen Organisationen umgesetzt werden müssen, 

eingedenk der Empfehlung der Konferenz, wonach die 
Generalversammlung, die Menschenrechtskommission und 
die anderen mit Menschenrechtsfragen befaßten Organe und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen Mittel und 
Wege zur vollständigen und unverzüglichen Umsetzung der 
in der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien 
enthaltenen Empfehlungen 146 prüfen soUen, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Regierung und an 
das Volk von Österreich für die Ausrichtung der Konferenz, 
für die ausgezeichneten Konferenzvorbereitungen und für die 
allen Teilnehmern gewährte Gastfreundschaft, 
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mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Generalsekretär 
der Vereinten Nationen, den Generalsekretär der Konferenz 
und die Mitglieder des Sekretariats für die effiziente Vor
bereitung und Betreuung der Konferenz, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Weltkonferenz 
über Menschenrechte 147; 

2. billigt die Erklärung und das Aktionsprogramm von 
Wien, die von der Konferenz am 25. Juni 1993 verab
schiedet wurden; 

3. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die Arbeit 
der Konferenz, die eine solide Grundlage für weitere 
Maßnalunen und Initiativen der Vereinten Nationen und 
anderer interessierter internationaler Gremien sowie der 
Staaten und der in Betracht kommenden einzelstaatlichen 
Organisationen bietet; 

4. bekräftigt die Auffassungen der Konferenz hinsichtlich 
der dringenden Notwendigkei~ Fälle der Vorenthaltung von 
Menschenrechten sowie Menschenrechtsverletzungen zu 
beseitigen; 

5. ersucht den Generalsekretär, für die möglichst weite 
Verbreitung der Erklärung und des Aktionsprogramms von 

. Wien Sorge zu tragen und den Wortlaut der Erklärung in die 
nächste Ausgabe der Veröffentlichung Human Rights: A 
Compilation of International Instruments (Menschenrechte
Eine Sammlung internationaler Dokumente zum Menschen
rechtsschutz) aufzunehmen; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, den zustän
digen Organen der Vereinten Nationen und den Sonder
organisationen die Erklärung und das Aktionsprogramm von 
Wien zu übermitteln; 

7. bittet alle Staaten nacluirücklich, der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien und der Arbeit der 
Konferenz breite Publizität zu verschaffen, um die Öffent
lichkeit stärker für die Frage der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu sensibilisieren; 

8. fordert alle Staaten auf, im Lichte der Empfehlungen 
der Konferenz weitere Maßnahmen zur vollen Verwirkli
chung der Menschenrechte zu ergreifen; 

9. macht sich die Empfehlung der Konferenz zu eigen, 
wonach der Generalsekretär, die Generalversammlung, die 
Menschenrechtskommission und die anderen mit Menschen
rechtsfragen befaßten Organe und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen weitere Maßnahmen zur vollen Umset
zung aller Empfehlungen der Konferenz treffen sollen; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
jährlich über die zur Umsetzung der Empfehlungen der 
Konferenz getroffenen Maßnahmen und die dabei erzielten 
Fortschritte Bericht zu erstatten; 

11. beschließt, in die Tagesordnung ihrer nächsten Tagun
gen unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen " einen ständi
gen Unterpunkt mit dem Titel "Umfassende Verwirklichung 
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien und 
diesbezügliche Anschlußrnaßnahmen" aufzunehmen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/122. Menschenrechte und Terrorismus 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' und den inter
nationalen Menschenrechtspakten19 verankerten Grundsätzen, 

eingedenk dessen, daß das wichtigste und grundlegendste 
Menschenrecht das Recht auf Leben ist, 

sowie eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms 
von Wien', die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte ver
abschiedet wurden, 

erneut erklärend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und daß außerdem jeder einzelne Mensch bestrebt 
sein sollte, ihre universelle und effektive Anerkennung und 
Einhaltung zu sichern, 

ernsthaft besorgt über die flagranten Verletzungen der 
Menschenrechte, die von terroristischen Gruppen begangen 
werden, 

lebhaft beklagend, daß mehr und mehr unschuldige 
Menschen, darunter auch Frauen, Kinder und ältere Men
schen, von Terroristen im Zuge wablloser und willkürlicher 
Gewalt- und Terrorhandlungen, die unter keinerlei Um
ständen gerechtfertigt werden können, getötet, massakriert 
und verstümmelt werden, 

mit großer Besorgnis über die immer engere Verbindung 
zwischen terroristischen Gruppen und dem illegalen Waffen
und Drogenhandel, 

eingedenk der Notwendigkeit, die Menschenrechte und die 
Garantien für den einzelnen im Einklang ntit den einschlägi
gen internationalen Menschenrechtsgrundsätzen und -in
strumenten, insbesondere dem Recht aufLeben, zu schützen, 

1. verurteilt unmifJverständlich alle Handlungen, Me
thoden und Praktiken des Terrorismus in allen Ausprägungen 
und Erscheinungsfonnen. wo immer und von wem auch im
mer sie begangen werden, als Aktivitäten, die darauf gerich
tet sind, die Menschenrechte, die Grundfreiheiten und die 
Demokratie zunichte zu machen, und die dabei die territoria
le Unversehrtheit und Sicberheit der Staaten bedrohen, recht
mäßig konstituierte Regierungen destabilisieren, die plurali
stische bürgerliche Gesellschaft untergraben und negative 
Folgen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
Staaten haben; 

2. fordert die Staaten auf, im Einklang mit den inter
nationalen Menschenrechtsnormen alle erforderlichen und 
wirksamen Maßnahmen zu ergreifen, um den Terrorismus zu 
verhindern, zu bekämpfen und zu beseitigen; 

3. bittet die internationale Gemeinschaft nacluiTÜcklich, 
ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen die Bedrohung des 
Terrorismus auf nationaler, regionaler und internationaler 
Ebene zu verstärken; 

4. ersucht den Generalsekretär, den Wortlaut dieser 
Resolution allen Mitgliedstaaten sowie den zuständigen Son
derorganisationen und zwischenstaatlichen Organisationen zu 
übennitteIn; 



268 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

5. beschließt, di 
Tagung unter dem 
dein. 

48/123_ Andere A 
halb des 
besseren 
übung der 

Die Generalversa 

Frage auf ihrer neunund vierzigsten 
kt "Menschenrechtsfragen" zu behan-

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

ätze sowie Mittel und Wege inner
sterns der Vereinten Nationen zur 

ewährleistung der effektiven Aus
enschenrechte und Grundfreiheiten 

unter Hinweis d auf, daß die Völker der Vereinten 
Nationen in der eh der Vereinten Nationen ihre Ent
schlossenheit zum A sdruck gebracht haben, den Glauben an 
die grundlegenden enschenrechte, an die Würde und den 
Wert der menschlich n Person, an die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau s wie von großen und kleinen Nationen 
erneut zu bekräftige und internationale Einrichtungen in 
Anspruch zu nehmen um den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt aUer Völk r zu fördern, 

sowie unter Hinw is darauf, daß eines der in der Charta 
verankerten Ziele dh Vereinten Nationen darin besteht, 
internationale Zusarrlmenarbeit herbeizuführen, um inter
nationale Probleme rtschaftlicher, sozialer, kultureUer oder 
humanitärer Art zu .. sen und die Achtung vor den Men
schenrechten und G dfreiheiten für aUe, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschl ht, Sprache oder Religion, zu fördern 
und zu festigen, 

unler Hervorhebu g der Bedeutung und Gültigkeit der 
AUgemeinen Erkl" g der Menschenrechte' und der 
Internationalen Mens henrechtspakte1

' für die Förderung der 
Achtung und Einhai ung der Menschenrechte und Grund
freiheiten, 

ferner unter Hin is auf ihre Resolution 32/130 vom 
16. Dezember 1977, n der sie beschlossen hat, daß bei der 
Ausrichtung der kün igen Arbeit des Systems der Vereinten 
Nationen in Mensc nrechtsfragen die in der genannten 
Resolution enthalten n Gedanken berücksichtigt werden 
soUten, 

mit Besorgnis fests eilend, daß viele der in der Resolution 
321130 verankerten Grundsätze von der internationalen 
Gemeinschaft noch icht mit der erforderlichen Dynamik 
und Objektivität be .. ksichtigt worden sind, 

unter Hervorhebu der besonderen Bedeutung, die den 
Zielen und Grundsä n zukommt, welche in der Erklärung 
über das Recht auf ntwicklung verkündet werden, die in 
der Anlage zu ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 
1986 enthalten ist, 

erneut erklärend, aß die Verwirklichung des Rechts auf 
Entwicklung ein unv rzichtbarer Bestandteil des Prozesses 
der Schaffung der e orderlichen Voraussetzungen für die 
volle Ausübung und Wahrung aUer Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ist, 

unter Berücksicht ung der Schlußdokumente der im 
September 1992 in J arta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und R gierungschefs der nichtgebundenen 
Länder14B

, 

erneut erklärend, daß das Recht auf Entwicklung ein 
unveräußerliches Menschenrecht ist und daß Gleichheit der 
Entwicklungschancen ein Vorrecht sowohl der Nationen als 
auch des einzelnen innerhalb der Nation ist, 

mit dem Ausdruck ihrer besonderen Besorgnis über die 
fortschreitende Verschlechterung der Lebensbedingungen in 
den Entwicklungsländern und ihre nachteiligen Auswirkun
gen auf die uneingeschränkte Ausübung der Menschenrechte 
und insbesondere über die sehr ernste WIrtschaftslage des 
afrikanischen Kontinents und die katastrophalen Auswirkun
gen, die die schwere Last der Auslandsverschuldung für die 
Völker Afrikas, Asiens und Lateinamerikas mit sich bringt, 

mit dem erneuten Ausdruck ihrer tiefen Überzeugung, daß 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten unteilbar und 
einander bedingend sind und daß die Verwirklichung, die 
Förderung und der Schutz der bürgerlichen und politischen 
Rechte sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte gleiche Aufmerksamkeit und dringliche Beachtung 
erhalten sollten, 

zutiefst überzeugt davon, daß die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung und die Menschenrechte heute mehr 
denn je einander ergänzen und zu ein und demselben Ziel 
führen, nämlich zur Wahrung des Friedens und der Ge
rechtigkeit unter den Nationen als Grundlage der Mensch
heitsideale der Freiheit und des Wohlergehens, 

erneut erklärend. daß die Zusammenarbeit zwischen allen 
Nationen auf der Grundlage der Achtung der Unabhängig
keit, Souveränität und territorialen U nversehrtheit eines jeden 
Staates, einschließlich des Rechts eines jeden Volkes auf 
freie Wahl seines sozioökonomischen und politischen 
Systems, von wesentlicher Bedeutung für die Förderung des 
Friedens und der Entwicklung ist, 

sowie erneut erklärend, daß das Recht auf Entwicklung 
nur dann voll verwirklicht werden kann, wenn durch die 
internationale Zusammenarbeit eine Verbesserung der 
Beziehungen zwischen den Staaten erreicht wird und wenn 
sich die Staaten verpflichten, ihre den Entwicklungsländern 
gewährte WIrtschaftshilfe nicht von Bedingungen abhängig 
zu machen, 

die Auffassung vertretend, daß die von den Entwick
lungsländern selbst unternommenen Entwicklungsanstren
gungen durch einen verstärkten Ressourcenzufluß und durch 
konkrete Maßnahmen unterstützt werden sollten, die geeignet 
sind, ein der Entwicklung förderliches äußeres Umfeld· zu 
schaffen, 

1. ersucht die Menschenrechtskommission erneut, ihre 
laufenden Arbeiten an einer Gesamtanalyse mit dem Ziel der 
weiteren Förderung und Festigung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten fortzusetzen, sich dabei auch weiterhin mit 
der Frage des Programms und der Arbeitsmethoden der 
Kommission auseinanderzusetzen und darüber hinaus ihre 
laufenden Arbeiten an der Gesamtanalyse anderer Ansätze 
sowie Mittel und Wege zur besseren Gewährleistung der 
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei
ten im Einklang mit den in der Resolution 32/130 der 
Generalversammlung dargelegten Bestimmungen und Ideen 
fortzuführen; 

2. erklärt, daß es eines der obersten Ziele der inter
nationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschen-
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rechte ist, allen Völkern und jedem einzelnen Menschen ein 
Leben in Freiheit, Würde und Frieden zu ermöglichen, daß 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten unteilbar und 
miteinander verknüpft sind'und daß die Förderung und der 
Schutz einer Kategorie von Rechten die Staaten niemals der 
Verpflichtung zur Förderung und zum Schutz der anderen 
Rechte entheben oder entbinden dürfen; 

3. erklärt erneut, daß die Verwirklichung, die Förderung 
und der Schutz der bürgerlichen und politischen Rechte 
sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
gleiche Aufmerksamkeit und dringliche Beachtung erhalten 
sollten; 

4. wiederholt erneut, daß die internationale Gemeinschaft 
die Suche nach Lösungen zur Beseitigung massenhafter und 
flagranter Verletzungen der Menschenrechte von Völkern und 
Personen, die von Situationen betroffen sind~ wie sie in Zif
fer 1 e) der Resolution 321130 der Generalversammlung be
schrieben werden, jetzt und künftig mit Vorrang betreiben und 
dabei auch anderen Situationen, in denen die Menschenrechte 
verletzt werden, gebührende Aufmerksamkeit schenken sollte; 

5. stellt fest, daß die in Ziffer 4 erwähnten Fragen auf 
der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Welt
konferenz über Menschenrechte erörtert wurden und in der 
Erklärung und in dem Aktionsprogramm von Wien6 als Hin
dernisse bezeichnet werden, die sich der Herbeiführung 
weiterer Fortschritte auf dem Gebiet der Menschenrechte 
immer noch entgegensteHen; 

6. erklärt erneut, daß das Recht auf Entwicklung ein 
unveräußerliches Menschenrecht ist; 

7. erklärt außerdem erneut, daß der Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit entscheidende Faktoren für die volle 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung sind; 

8. erkennt an, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten unteilbar sind und einander bedingen; 

9. hält es für notwendig, daß alle Mitgliedstaaten die 
internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage der Ach
tung der Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen 
Unversehrtheit eines jeden Staates, einschließlich des Rechts 
eines jeden Volkes auf freie Wahl seines sozioökonomischen 
und politischen Systems, fördern, um internationale Proble
me wirtschaftlicher, sozialer und humanitärer Art zu lösen; 

10. bittet alle Staaten nachdrücklich, mit der Menschen
rechtskommission bei der Förderung und beim Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zusammenzuarbeiten; 

11. bittet alle Staaten außerdem nachdrücklich, eine 
internationale Zusammenarbeit zu fördern, die zu einer bes
seren Förderung lind Wahrung der Menschenrechte unbeein
flußt von jedweden politischen Beweggründen oder Bedin
gungen beiträgt; 

12. beschließt, daß bei der Ausrichtung der künftigen 
Arbeit des Systems der Vereinten Nationen in Menschen
rechtsfragen der Inhalt der Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung und die Notwendigkeit ihrer Verwirklichung 
berücksichtigt werden sollen; 

13. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/124. Achtung vor den Grundsätzen der nationalen 
Souveränität und der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Staaten bei Wahl· 
vorgängen 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung des Zieles der Vereinten Nationen, freund
schaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleich
berechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende 
Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und 
andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens 
zu treffen~ 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970, mit der sie die Erklärung über völker
rechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen gebilligt hat, 

ferner unter Hinweis auf den in Artikel 2 Absatz 7 der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatz, 
wonach aus der Charta weder eine Befugnis der Vereinten 
Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem 
Wesen nach in die innere Zuständigkeit eines Staates fallen, 
noch eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegen
heiten einer Regelung aufgrund dieser Charta zu unter
werfen, abgeleitet werden kann, 

in Bekräftigung der Rechtrnäßigkeit des Kampfes der 
Völker um Unabhängigkeit, territoriale Unversehrtheit, 
nationale Einheit und Befreiung von Kolonialherrschaft und 
Apartheid und um die Errichtung einer Gesellschaft, in der 
die Menschen ungeachtet ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder 
ihres Glaubens gleichberechtigt volle politische und sonstige 
Rechte genießen und frei an der Bestimmung ihres Schick
sals mitwirken, 

sowie in Bekräftigung der Rechtrnäßigkeit des Kampfes 
aller unter Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden Völker, 
insbesondere des palästinensischen Volkes, um die Ausübung 
ihres unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung und 
nationale Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglichen wird, 
frei über ihre eigene Zukunft zu entscheiden, 

anerkennend, daß die Grundsätze der nationalen Souverä
nität und der Nichteinmischung in die inneren Angele
genheiten der Staaten bei der Abhaltung von Wablen zu 
achten sind, 

sowie anerkennend, daß es kein alleingültiges politisches 
System und kein alleingültiges Wahlmodell gibt, das für alle 
Nationen und ihre Völker gleichermaßen geeignet wäre, und 
daß politische Systeme und Wahlvorgänge historischen, 
politischen, kulturellen und religiösen Gegebenheiten 
unterliegen, 

in der Überzeugung, daß es Sache der Staaten ist, die 
erforderlichen Mechanismen und Verfahren zu schaffen, 
welche die volle Mitwirkung des Volkes an Wahlvorgängen 
gewährleisten, 

unter Hinweis auf ihre diesbezüglichen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 471130 vom 18. Dezember 1992, 
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mit Genugtuung über die Erklärung und das Aktions
programm von Wien, die von der vom 14, bis 25. Juni 1993 
in Wien abgehaltene Weltkonferenz über Menschenrechte 
verabschiedet wurd und in denen die Konferenz erneut 
erklärte, daß die Fö erung und der Schutz der Menschen
rechte im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der 
Charta erfolgen soll, 

1. erklän emeu , daß aufgrund des in der Charta der 
Vereinten Nationen erankerten Grundsatzes der Gleichbe
rechtigung und selbtbeStimmUng der Völker alle Völker das 
Recht haben, frei u d ohne Einmischung von außen ihren 
politischen Status z bestimmen und ihre wirtschaftliche, 
soziale und kulturel e Entwicklung zu verfolgen und daß 
jeder Staat verpflieh t ist, dieses Recht im Einklang mit der 
Charta zu achten; 

2. erklän erneut daß es ausschließlich Sache der Völker 
ist, die Methoden fü den Wahl vorgang festzulegen und die 
diesbezüglichen Ins tutionen zu schaffen sowie in Überein
stimmung mit ihrer Verfassung und ihren einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften u bestimmen, wie dieser durchgeführt 
werden soll, und die Staaten somit die erforderlichen 
Mechanismen und erfahren schaffen sollen, um die volle 
Mitwirkung des Vo kes an diesen Vorgängen zu gewähr
leisten; 

3. erklän auße em erneut, daß alle Aktivitäten, mit 
denen versucht wird unmittelbar oder mittelbar in den freien 
Ablauf einzelstaatli er Wahlvorgänge, insbesondere in den 
Entwicklungslände , einzugreifen oder mit denen beab
sichtigt wird, die gebnisse dieser Wahlvorgänge zu be
einflussen, gegen eist und Buchstaben der Grundsätze 
verstoßen, die in r Charta und in der Erklärung über 
völkerrechtliche G ndsätze für freundschaftliche Beziehun
gen und Zusammen beit zwischen den Staaten im Einklang 
mit der Charta der ereinten Nationen verankert sind; 

4. erklän feme erneut, daß keine allgemeine Notwen
digkeit besteht, daß . e Vereinten Nationen den Mitgliedstaa
ten Wahlhilfe leiste außer unter besonderen Umständen wie 
in Fällen der Entkol nialisierung, im Zusammenhang mit re
gionalen oder intern tionalen Friedensprozessen oder auf An
trag bestimmter so veräner Staaten, kraft der vom Sicher
heitsrat oder der G neral versammlung in jedem Einzelfall 
verabschiedeten Re olutionen und in strikter Übereinstim
mung mit den Grun sätzen der Souveränität und der Nicht
einmischung in die nneren Angelegenheiten der Staaten; 

5. bittet alle St aten nachdrücklich, den Grundsatz der 
Nichteinmischung i die inneren Angelegenheiten der Staa
ten und das souve .. e Recht der Völker zu achten, ihr politi
sches, wirtschaftlic es und soziales System zu bestimmen; 

6. appellien mi Nachdruck an alle Staaten, politische 
Parteien oder Gm en weder zu finanzieren noch unmit
telbar oder mittelb auf andere Weise offen oder versteckt 
zu unterstützen und nichts zu tun, was die Wahl vorgänge in 
einem Land unterg ben würde; 

7. verurteilt jed bewaffnete Angriffshandlung und jede 
Androhung oder A wendung von Gewalt gegen Völker, ihre 
gewählten Regieru gen oder ihre rechtmäßigen politischen 
Führer; 

8. weist von n uem darauf hin, daß allein die restlose 
Beseitigung der Ap heid und die Enichtung einer auf dem 
Mehrheitsprinzip a fbauenden demokratischen Gesellschaft 

ohne Rassenschranken durch die unbeschränkte und freie 
Ausübung des allgemeinen Wahlrechts zu einer gerechten 
und dauerhaften Lösung für die Situation in Südafrika führen 
kann; 

9. bekräftigt die Rechtmäßigkeit des Kampfes aller unter 
Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden Völker, insbeson
dere des palästinensischen Volkes, um die Ausübung ihres 
unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung und nationale 
Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglichen wird, ihr politi
sches, wirtschaftliches und soziales System ohne Einmi
schung von außen zu bestimmen; 

10. fordert die Menschenrechtskommission auf, auf ihrer 
fünfzigsten Tagung der Prüfung der grundlegenden Faktoren, 
welche die Beachtung der Grundsätze der nationalen Souve
ränität und der Nichteinmischung in die inneren Angelegen
heiten der Staaten bei Wahl vorgängen beeinträchtigen, auch 
weiterhin Vorrang einzuräumen und der Generalversamm
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den Wirt
schafts- und Sozialrat Bericht zu erstatten; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt tIMen
schenrechtsfragen" über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/125. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
auf dem Gehiet der Menschenrechte dnrch die 
Förderung der internationalen Zusammenarbeit, 
und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpartei
lichkeit und Objektivität 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die Würde und den Wert der mensch
lichen Person, an die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau sowie von großen und kleinen Nationen und ihrer 
Entschlossenheit, den sozialen Fortschritt und einen besseren 
Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, 

eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung 
vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbst
bestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen 
den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnah
men zur Festigung des Weltfriedens zu treffen, 

sowie eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, eine internationale Zusammenarbeit 
herbeizuführen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, 
sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für 
alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder 
Religion, zu fördern und zu festigen, 

unter Hinweis darauf, daß die Vereinten Nationen gemäß 
Artikel 55 der Charta der Vereinten Nationen die allgemeine 
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten für alle fördern werden, um jenen Zustand der 
Stabilität und des Wohlergehens herbeizuführen, der erfor
derlich ist, damit zwiscben den Nationen friedliche und 
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der 
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Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker be
ruhende Beziehungen herrschen, und daß gemäß Artikel 56 
alle Mitgliedstaaten sich verpflichten, gemeinsam und jeder 
für sich mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, 
um die in Artikel 55 niedergelegten Ziele zu erreichen, 

von neuern erkltirend, daß die Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin im Einklang mit 
der Charta tätig sein sollen, 

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internationa~ 
len Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Ach
tung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu er
zielen, 

die Auffassung vertretend, daß diese internationale Zusam
menarbeit sich auf die Grundsätze stützen soll, die im Völ
kerrecht, insbesondere in der Charta, sowie in der Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte', den Internationalen 
Menschenrechtspakten 19 und anderen einschlägigen Doku
menten verankert sind, 

zutiefst überzeugt, daß das Vorgehen der Vereinten Natio
nen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden 
Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme getragen wer
den soll, die in allen Gesellschaften bestehen, sondern auch 
von der uneingeschränkten Achtung der politischen. wirt
schaftlichen und sozialen Realitäten in diesen Gesellschaften, 
in strikter Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen 
der Charta und mit dem grundlegenden Ziel der Förderung 
und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten durch internationale Zusaromenarbeit, 

in Bekrtijtigung ihrer Resolutionen 45/163 vom 18. De
zember 1990.46/129 vom 17. Dezember 1991 und 47/131 
vom 18. Dezember 1992, 

eingedenk ihrer Resolutionen 2131 (XX) vom 21. De
zember 1965, 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 und 
36/1 03 vom 9. Dezember 1981, 

unter Berücksichtigung der Resolution 1993/59 der 
Menschenrechtskommission vom 9. März 1993", 

erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, 
Objektivität und Nichtselektivität der Behandlung von 
Menschenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien' bekräftigt, die von 
der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Welt
konferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden, 

im Bewußtsein der Tatsache, daß die Förderung, der 
Schutz und die volle Verwirklichung aller Menschenrechte 
und Grundfreiheiten als legitime Anliegen der WeItgemein
schaft von den Grundsätzen der Nichtselektivität, der Un
parteilichkeit und der Objektivität geleitet sein und nicht in 
den Dienst politischer Ziele gestellt werden sollen, 

erkltirend, daß es geboten ist, daß die Sonderbericht
erstatter und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und 
Länder sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der 
Durchführung ihres jeweiligen Auftrags Objektivität, Unab
hängigkeit und Diskretion beweisen, 

unterstreichend, daß die Regierungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Verant
wortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völker
recht, insbesondere aufgrund der Charta, sowie mit verschie-

denen internationalen Übereinkünften auf dem Gebiet der 
Menschenrechte eingegangen sind, 

1. weist von neuern darauf hin, daß alle Völker aufgrund 
des in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grund
satzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 
Völker das Recht haben, ihren politischen Status frei und 
ohne Einmischung von außen zu bestimmen und frei ihrer 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung nach
zugehen, und daß jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht 
gemäß den Bestimmungen der Charta zu achten, was auch 
die Achtung der territorialen Unversehrtheit einschließt; 

2. erkltirt erneut, daß es zu den Zielen der Vereinten 
Nationen gehört und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in 
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen die Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu festigen und in bezug auf Menschenrechtsverletzun
gen wachsam zu bleiben, wo immer diese vorkommen; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere 
auch für den Ausbau der weiteren internationalen Zusam
menarbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta, die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte. den Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte", den Inter
nationalen Pakr über bürgerliche und politische Rechte" und 
andere einschlägige internationale Rechtsakte zu stützen und 
Handlungen zu unterlassen, die mit diesem internationalen 
Instrumentarium unvereinbar sind; 

4. vertritt die Auffassung, daß die internationale Zusam
menarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur 
dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagranter 
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für 
alle und zur Festigung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit beitragen soll; 

5. erkltirt,'daß die Förderung, der Schutz und die volle 
Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von den Grund
sätzen der Nichtselektivität. der Unparteilichkeit und der 
Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst politischer 
Ziele gestellt werden sollen; 

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Son
derbeauftragten, unabhängigen Sachverständigen und 
Arbeitsgruppen, bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen 
Mandats den Inhalt dieser Resolution gebührend zu berück
sichtigen; 

7. gibt ihrer Oberzeugung Ausdruck, daß eine unvorein
genommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusaromen
arbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen 
Schutz und zur tatsächlichen Verwirklichung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten beiträgt; 

8. betont in diesem Zusammenhang, daß auch künftig 
unparteiische und objektive Informationen über die politi
schen, wirtschaftlichen und sozialen Zustände und Ereignisse 
in allen Ländern verfügbar sein müssen; 

9. bittet die Mitgliedstaaten zu erwägen, je nach Bedarf 
im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend 
ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere 
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der Charta, sowie den internationalen Menschenrechtsinstru
menten, diejenigen aBnahmen zu ergreifen. die sie für an
gebracht halten, um eitere Fortschritte bei der internatio
nalen Zusammenar it zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Me schenrechten und Grundfreiheiten zu 
erzielen; 

10. ersucht die enschenrechtskommission, auf ihrer 
fünfzigsten Tagung it ihrer Prüfung der Möglichkeiten für 
ein verstärktes Vorge en der Vereinten Nationen auf diesem 
Gebiet auf der Grund age dieser Resolution und der Resolu
tion 1993/59 der Ko mission fortzufahren; 

11. beschließt, die e Angelegenheit auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung unter em Punkt "Menschenrechtsfragen " zu 
behandeln. 

Die Generalvers 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Jahr der Toleranz 

unter Hinweis dar$f, daß in der Präambel der Charta der 
Vereinten Nationen ~rklärt wird, daß die Übung von Tole
ranz einer der Grunds"tze ist, die angewandt werden müssen, 
um die von den Ve inten Nationen verfolgten Ziele der 
Verhütung von Krie und der Wahrung des Friedens zu 
erreichen, 

sowie unter Hinw is darauf, daß eines der in der Charta 
erklärten Ziele der ereinten Nationen darin besteht, eine 
internationale Zusa enarbeit herbeizuführen, um Probleme 
wirtschaftlicher, sozi er, kultureller und humanitärer Art zu 
lösen und die Achtun vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten für alle, oh e Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religi n, zu fördern und zu festigen, 

eingedenk der AlIg meinen Erklärung der Menschenrechte' 
und der Intemation n Menschenrechtspakte19• 

im Hinblick auf di Erklärung und das Aktionsprograrnrn 
von Wien', die von er vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehaltenen Weltk nferenz über Menschenrechte ver
abschiedet wurden, 

in der Überzeugun ,daß Toleranz - die Anerkennung und 
Würdigung anderer, ie Fähigkeit, mit anderen zusammen
zuleben und ihnen z zuhören - die solide Grundlage einer 
jeden zivilen Gesell haft und des Friedens ist, 

unter Hinweis au ihre Resolution 47/124 vom 18. De
zember 1992, in der ie unter anderem den Wirtschafts- und 
Sozialrat bat, auf se ner Arbeitstagung 1993 die Frage der 
Erklärung des Jahr s 1995 zum Jahr der Toleranz zu 
behandeln und der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagu g eine Empfehlung zuzuleiten, 

sowie unter Hinw is auf die Resolution 5.6 der General
konferenz der Org nisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissens aft und Kultur über die Erklärung des 
Jahres 1995 zum J r der Toleranz''', 

Kenntnis nehme von der Resolution 1993/57 des 
Wirtschafts- und So 'alrats vom 29. Juli 1993, in der der Rat 
der Generalversam ung empfahl, auf ihrer achtundvierzig
sten Tagung das Jahr 1995 zum Jahr der Toleranz zu erklären, 

unter BerUcksichtigung der Mitteilung des Generalsekre
tärs lSO zur Übermittlung des Berichts des Generaldirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, 

im Hinblick auf ihren Beschluß 35/424 vom 5. Dezember 
1980 und die Resolution 1980/67 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 25. Juli 1980 betreffend Richtlinien für 
internationale Jahre und Jahrestage, 

feststellend, daß die Vorbereitungen für das Jahr der 
Toleranz keinerlei finanzielle Auswirkungen für die Ver
einten Nationen haben werden, 

1. erklärt das Jahr 1995 zum Jahr der Toleranz; 

2. empfiehlt den Sonderorganisationen, Regionalkom
missionen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, in ihren jeweiligen Gremien zu prüfen, 
wie sie zum Erfolg des Jahres beitragen können; 

3. billet die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, die Rolle der feder
führenden Organisation für das Jahr zu übernehmen; 

4. fordert alle Mitgliedstaaten auf, mit der Organisation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur bei der Vorbereitung der nationalen und internationa
len Programme für das Jahr zusammenzuarbeiten und sich 
aktiv an der Durchführung der Aktivitäten zu beteiligen, die 
im Rahmen des Jahres veranstaltet werden sollen; 

5. billet interessierte zwischenstaatliche und nichtstaat
liche Organisationen, in ihrem jeweiligen Zuständigkeits
bereich entsprechend zur Vorbereitung der Programme für 
das Jahr beizutragen; 

6. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur, im Einklang mit der 
Resolution 5.6 ihrer Generalkonferenz eine Erklärung über 
Toleranz auszuarbeiten; 

7. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung einen Punkt "Vorbereitung und 
Veranstaltung des Jahres der Toleranz" aufzunehmen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/127. Dekade für Menschenrechtserziehung 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen und 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' verankerten 
grundlegenden und universellen Prinzipien, 

in Bekräftigung des Artikels 26 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, demzufolge "die Bildung auf die volle 
Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die 
Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten gerichtet sein [muß]", 

unter Hinweis auf die Bestimmungen anderer internatio
naler Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, 
beispielsweise die Bestimmungen von Artikel 13 des Inter
nationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte" und von Artikel 20 der Konvention über die Rechte 
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des Kindes", in dem die Ziele des erstgenannten Artikels 
Niederschlag finden, 

überzeugt, daß Menschenrechtserziehung insofern eine 
weltweite Priorität ist, als sie zu einem Entwicklungsbegriff 
beiträgt, der mit der Würde der menschlichen Person im 
Einklang steht und der der Unterschiedlichkeit von Gruppen 
wie Kinder, Frauen, Jugendlichen, Behinderten, älteren 
Menschen, autochthonen Bevölkerungsgruppen, Minderheiten 
und anderen Gruppen Rechnung trägt, 

sich dessen bewußt, daß es bei der Menschenrechtserzie
hung um mehr geht als um die bloße Bereitstellung von 
Informationen, daß es sich dabei vielmehr um einen um
fassenden lebenslangen Prozeß handelt, durch den Menschen 
jeden Entwicklungsstandes und aller Gesellschaftsschichten 
lernen, die Würde anderer Menschen zu achten, und darüber 
aufgeklärt werden, mit welchen Mitteln und Methoden die 
Achtung dieser Würde in einer demokratischen Gesellschaft 
gewährleistet werden kann, 

unter Berücksichtigung der Anstrengungen, die Pädagogen 
und nichtstaamche Organisationen in allen Teilen der Welt 
sowie zwischenstaatliche Organisationen, namentlich die 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur, die Internationale Arbeitsorganisation und 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zur Förderung 
einer Bildung unternehmen, die mit den genannten Grund
sätzen im Einklang steht, 

in Anbetracht des Weltaktionsplans für die Erziehung zu 
Menschenrechten und Demokratie151

• der von dem von der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschaft und Kultur vom 8. bis 11. März 1993 in Montreal 
abgehaltenen Internationalen Kongreß über die Erziehung zu 
Menschenrechten und Demokratie verabschiedet wurde, 
demzufolge die Erziehung zu Menschenrechten und Demo
kratie an sich schon ein Menschenrecht und eine Voraus
setzung für die Verwirklichung der Menschenrechte, der 
Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit ist, 

im Bewußtsein der Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Menschenrechtserziehung, die von Operationen der Vereinten 
Nationen für die Friedenskonsolidierung, insbesondere von 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salva
dor und der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in 
Kambodscha, gesammelt werden konnten, 

unter Berücksichtigung der Resolution 1993/56 der 
Menschenrechtskommission vom 9. März 199333

, in der die 
Kommission empfahl, daß die Kenntnis der Menschenrechte, 
sowohl in ihrer theoretischen Dimension als auch in ihrer 
praktischen Anwendung, eine der Prioritäten der Bildungs
politik sein soll, 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien', die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte in Wien verabschiedet wurden, insbesondere 
der Ziffern 78 bis 82 in Abschnitt II, 

1. appelliert an alle Regierungen, sich verstärkt um die 
Beseitigung des Analphabetentums zu bemühen und Erzie
hung und Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten auszurichten; 

2. bittet nachdrücklich staatliche und nichtstaatliche 
Einrichtungen im Bildungsbereich, sich verstärkt um die 
Ausarbeitung und Durchführung von Programmen für 
Menschenrechtserziehung zu bemühen, wie in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien empfohlen; 

3. nimmt Kenntnis von dem vom Internationalen Kon
greß über die Erziehung zu Menschenrechten und Demo
kratie verabschiedeten Aktionsplan für die Erziehung zu 
Menschenrechten und Demokratie und empfiehlt den 
Regierungen und nichtstaatlichen Organisationen, den 
Aktionsplan bei der Erstellung ihrer einzelstaatlichen Pläne 
für die Menschenrechtserziehung zu berücksichtigen; 

4. ersucht die Menschenrechtskommission, in Zusam
menarbeit mit den Mitgliedstaaten, den Organen für die 
Überwachung der Anwendung der Menschenrechtsüberein
künfte, anderen in Betracht kommenden Gremien und den 
zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, Vorschläge für 
eine Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechts
erziehung zu prüfen, die vom Generalsekretär zum Bestand
teil eines Aktionsplans für eine solche Dekade gemacht und 
über den Wirtschafts- und Sozial rat der neunundvierzigsten 
Tagung der Generalversammlung vorgelegt werden sollen, 
im Hinblick auf die Verkündung einer Dekade für Men
schenrechtserziehung; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Schaffung eines 
freiwilligen Fonds für Menschenrechtserziehung in Erwä
gung zu ziehen, aus dem insbesondere die Aktivitäten der 
nichtsta.mchen Organisationen auf dem Gebiet der Men
schenrechtserziehung unterstützt werden sollen und der vom 
Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte verwaltet wird; 

6. bittet die Sonderorganisationen und die Programme 
der Vereinten Nationen, in ihrem jeweiligen Zuständig
keitsbereich geeignete Aktivitäten zur Förderung der Ziele 
der Menschenrechtserziehung auszuarbeiten; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, diese Reso
lution allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft 
und den mit Menschenrechts- und Bildungsfragen befaßten 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur 
Kenntnis zu bringen; 

8. fordert die internationalen, regionalen und nationalen 
nichtstaatlichen Organis.tionen, insbesondere soweit sie sich 
mit Frauen-, Arbeits-, Entwicklungs- und Umweltfragen be
fassen, sowie alle anderen für soziale Gerechtigkeit eintreten
den Gruppen, Menschenrechtsaktivisten, Pädagogen, religiöse 
Organisationen und die Medien auf, sich stärker an der schu
lischen und außerschulischen Menschenrechtserziehung zu 
beteiligen und mit dem Zentrum für Menschenrechte bei den 
Vorbereitungen für eine Dekade der Vereinten Nationen für 
Menschenrechtserziehung zusammenzuarbeiten; 

9. bittet die bestehenden Organe für die Überwachung 
der Einhaltung der Menschenrechte, besonderes Gewicht 
darauf zu legen, daß die Mitgliedstaaten ihrer internationalen 
Verpflichtung zur Förderung der Menschenrechtserziehung 
nachkommen; 

10. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 
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48/128. Beseitigung aller Fonnen religiöser Intoleranz 

Die Generalversa 

, daß sich alle Staaten nach der Char
ta der Vereinten Natio en verpflichtet haben, die allgemeine 
Achtung und Einhaltu g der Menschenrechte und Grundfrei
heiten für alle ohne nterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religio zu fördern und zu festigen, 

in Anerkennung 
ange~enen VVürde 

sen, daß sich diese Rechte aus der 
r menschlichen Person herleiten, 

die Diskriminierung von Menschen 
aufgrund der Religio oder der Überzeugung einen Affront 
gegen die Würde des Menschen und eine Verleugnung der 
Grundsätze der Ch der Vereinten Nationen darstelIt, 

sowie in Bekräftigu g ihrer Resolution 36/55 vom 25. No· 
vember 1981, mit der ie die Erklärung über die Beseitigung 
aller Formen von Int leranz und Diskriminierung aufgrund 
der Religion oder der Überzeugung verkündet hat, 

unter Hinweis auf i e Resolution 47/129 vom 18. Dezem
ber 1992, in der sie d e Menschenrechtskommission ersucht 
hat, sich weiterhin m t Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Erklärung zu befasse , 

Kenntnis nehmend on Resolution 1993/25 der Menschen
rechtskommission vo 5. März 1993", 

in Bekräftigung des Aufrufs der Weltkonferenz über Men
schenrechte an alle egierungen, im Einklang mit ihren 
völkerrechtlichen Ve flichtungen und unter gebührender Be
rücksichtigung ihrer j weiligen Rechtsordnung alle erforderli
chen Maßnahmen zu rgreifen, um der Intoleranz und damit 
zusammenhängender wal! aufgrund der Religion oder der 
Überzeugung, namen lieh auch Prakriken der Diskriminie
rung vOn Frauen 11 der Entweihung religiöser Stätten, 
entgegenzuwirken, i Anerkennung dessen, daß jeder das 
Recht aufGedanken-, Gewissens-, Meinungs- und Religions
freiheit hat, 

unter Hinweis auf ie Resolution 1992/17 der Menschen
rechtskommission vo 21. Februar 1992", in der die Kom
mission beschlossen t, das Mandat des Sonderberichterstat -
ters um drei Jahre zu verlängern, der ernannt wurde, um mit 
den Bestimmungen er genannten Erklärung unvereinbare 
Vorfälle und staatlic Maßnahmen in allen Teilen der Welt 
zu untersuchen und egebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu 
empfehlen, sowie Ke ntnis nehmend von Beschluß 1992/226 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 20. Juli 1992, 

mit Genugtuung . ber die Ernennung von Abdelfattah 
Amor zum Sonde erichterstatter der Menschenrechts
kommission sowie t dem Aufruf an alle Regierungen, mit 
dem Sonderberichter tatter zusammenzuarbeiten, um ihm die 
uneingeschränkte E "lIung seines Mandats zu ermöglichen, 

in Anerkennung de sen, daß die Aufklärungs- und Öffent
lichkeitsarbeit der V reinten Nationen zu Fragen der Reli
gions- und Überzeug ngsfreiheit verstärkt werden sollte und 
daß sowohl den Staat n als auch den nichtstaatlichen Organi
sationen dabei eine ichtige Rolle zufallt, 

betonend, daß nie staatlichen Organisationen und religiö
sen Körperschaften nd Gruppen auf allen Ebenen bei der 

Förderung der Toleranz und beim Schutz der Religions- und 
Überzeugungsfreiheit eine wichtige Rolle zufallt, 

im Bewußtsein der Bedeutung der Erziehung für die 
Gewährleistung von Toleranz in Fragen der Religion und der 
Überzeugung, 

höchst beunruhigt darüber, daß es in vielen Teilen der 
Welt zu ernsten Fällen, einschließlich Gewalthandlungen, 
von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion 
oder Überzeugung kommt, wie im Bericht des Sonderbe
richterstatters der Menschenrechtskommission, Angelo Vidal 
d' Almeida Ribeiro!", aufgezeigt wird, 

in Bekräftigung der Bestürzung und der Mißbilligung, 
denen die Weltkonferenz für Menschenrechte angesichts des 
fortgesetzten Auftretens von flagranten und systematischen 
Verstößen und Situationen Ausdruck verliehen hat, die, wie 
die religiöse Intoleranz, die volle Wahrnehmung aller 
Menschenrechte ernsthaft behindern, 

die Auffassung vertretend, daß daher weitere Anstren
gungen zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf 
Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Uberzeugungsfreiheit 
und zur Beseitigung aller Formen von Haß, Intoleranz. und 
Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Uber
zeugung geboten sind, 

1. erklärt erneut, daß die Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- und Überzeugungs freiheit ein Menschenrecht ist, 
das sich aus der angeborenen Würde der menschlichen 
Person herleitet und das allen Menschen ohne Diskriminie
rung gewährleistet ist; 

2. bittet daher alle Staaten nachdrücklich, sicherzustellen, 
daß ihre jeweilige Verfassungs- beziehungsweise Rechts
ordnung volle Garantien für die Gedanken-, Gewissens- t 

Religions- und Überzeugungsfreiheit vorsieht, einschließlich 
wirksamer Rechtsbehelfe, wo immer es Intoleranz oder 
Diskriminierung aufgrund der Religion oder Überzeugung 
gibt; 

3. anerkennt, daß der Erlaß von Gesetzen allein nicht 
ausreicht, um Verletzungen der Menschenrechte, einschließ
lich der Religions- und Uberzeugungsfreiheit, zu verhindern; 

4. bittet daher alle Staaten nachdrücklich, alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um Haß, Intoleranz und Gewalt
handlungen, einschließlich derjenigen, die durch religiösen 
Extremismus moti viert sind, zu bekämpfen und Verständnis, 
Toleranz und Achtung in Fragen der Religions- und Über
zeugungsfreiheit zu fördern; 

5. bittet die Staaten nachdrücklich, sicherzustellen, daß 
die Mitglieder der mit der Rechtsdurchsetzung beauftragten 
Organe, Beamte, Lehrkräfte und sonstige Angehörige des 
öffentlichen Dienstes bei der Ausübung ihres Dienstes unter
schiedliche Religionen und Überzeugungen achten und Per
sonen, die sich zu anderen Religionen oder Überzeugungen 
bekennen, nicht diskriminieren; 

6. [ordert alle Staaten auf, wie in der Erklärung über die 
Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminie
rung aufgrund der Religion oder der Überzeugung vorge
sehen, das Recht aller Personen anzuerkennen, im Zusam
menhang mit einer Religion oder Überzeugung einen Gottes-
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dienst abzuhalten oder sich zu versammeln sowie eigene 
Stätten dafür einzurichten und zu unterhalten; 

7. fordert alle Staaten außerdem auf, im Einklang mit 
ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften alles zu tun, um si
cherzustellen, daß Kultstätten und Heiligtümer uneinge
schränkte Achtung und vollen Schutz genießen; 

8. hält es für wünschenswert, die Aufklärungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Vereinten Nationen zu Fragen der 
Religions- und Überzeugungsfreiheit zu verstärken und 
sicherzustellen, daß zu diesem Zweck geeignete Maßnalunen 
im Rahmen der Weltinformationskampagne über die Men
schenrechte ergriffen werden; 

9. billet den Generalsekretär, der Verbreitung des Wort
lauts der Erklärung in allen Amtssprachen der Vereinten Na
tionen weiterhin hohe Priorität einzuräumen und alle geeig
neten Maßnahmen zu ergreifen, um den Wortlaut der Erklä
rung den Informationszentren der Vereinten Nationen sowie 
anderen interessierten Stellen zur Verfügung zu stellen; 

10. unterstützt die anhaltenden Bemühungen des Sonder
berichterstatters, der ernannt worden ist, um mit den Bestim~ 
mungen der Erklärung unvereinbare Vorfälle und staatliche 
Maßnahmen in allen Teilen der Welt zu untersuchen und 
gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen zu empfehlen; 

11. legt den Regierungen nahe, ernsthaft die Möglichkeit 
zu prüfen. den Sonderberichterstatter in ihre Länder einzu
laden. um es ihm zu ermöglichen, seinen Auftrag noch bes
ser zu erfüllen; 

12. empfiehlt, daß der Förderung und dem Schutz des 
Rechts auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit in 
der Arbeit des Programms der Vereinten Nationen für 
beratende Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte 
entsprechender Vorrang eingeräumt wird. unter anderem 
soweit es darum geht, grundlegende Rechtstexte auszu
arbeiten, die mit den internationalen Menschenrechtsin~ 

strumenten im Einklang stehen und der Erklärung Rechnung 
tragen~ 

13. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, daß der Men
schenrechts.usschuß eine allgemeine Bemerkung I>3 zu 
Artikel 18 des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte verabschiedet hat, der die Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit behandelt; 

14. begrüßt die Bemühungen der nichtstaatlichen Organi
sationen um die Förderung der Verwirklichung der Erklä
rung; 

15. ersucht den Generalsekretär, interessierte nichtstaatli
che Organisationen zu bitten, zu prüfen, welche weitere 
Rolle sie bei der Verwirklichung der Erklärung und ihrer 
Verbreitung in den Landes- und Lokalsprachen noch über
nehmen könnten; 

16. billet alle Staaten nachdrücklich, die Verbreitung des 
Wortlauts der Erklärung in ihren jeweiligen Landessprachen 
zu erwägen und ihre Verbreitung in den Landes- und 
Lokalsprachen zu erleichtern; 

17. ersucht die Menschenrechtskommission, sich auch 
weiterhin mit Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklärung 
zu befassen; 

18. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen der 
religiösen Intoleranz auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/129. Stärkung des Sekretariats-Zentrums für Men
schenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/135 vom 15. De
zember 1989, 45/180 vom 21. Dezember 1990, 46/118 und 
46/111 vom 17. Dezember 1991 und 47/127 vom 18. De
zember 1992 sowie eingedenk aller einschlägigen Resolutio
nen des Wirtschafts- und Sozialrats und der Menschenrechts
kommission, 

in Anbetracht dessen, daß die Förderung der allgemeinen 
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und eine 
Frage von größter Wichtigkeit für die Organisation ist, 

im Hinblick darauf, daß in der Erklärung und dem Ak
tionsprogramm von Wien', die von der vom 14. bis 25. Juni 
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen
rechte verabschiedet wurden. die Wichtigkeit der Stärkung 
des SekretariatswZentrums für Menschenrechte betont wird, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretär in seinen 
Berichten über die Tätigkeit der Vereinten Nationen für die 
Jahre 1992 und 1993 festgestellt hat, daß "die Charta der 
Vereinten Nationen die Förderung der Menschenrechte als 
eines unserer vorrangigen Ziele auf die gleiche Stufe wie die 
Förderung der Entwicklung und die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit"'" stellt und 
daß "im Laufe des Jahres 1993 die Tätigkeit des Zentrums 
für Menschenrechte in Genf in seinen fünf wichtigsten 
Arbeitsbereichen eine erhebliche Erweiterung erfahren"'" 
hat, 

sowie feststellend, daß die schwierige Finanzlage des 
Zentrums die Anwendung der verschiedenen Verfahren und 
Mechanismen erheblich behindert hat, sich negativ auf die 
Betreuung der mit Menschenrechtsfragen befaßten Organe 
durch das Sekretariat ausgewirkt hat und die Qualität und 
Genauigkeit der Berichterstattung beeinträchtigt hat, 

1. unterstützt die Bemühungen des Generalsekretärs um 
die Stärkung der Rolle und Wichtigkeit des Sekretariats
Zentrums für Menschenrechte als der Koordinierungsstelle 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen für die 
Organe, die sich mit der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte befassen; 

2. ersucht den Generalsekretär, zusätzliche Vorschläge 
zur weiteren Anhebung der Ressourcen des Menschen
rechtsprogramms im Zeitraum 1994-1995 vorzulegen, um es 
dem Zentrum zu ermöglichen. seinen Pflichten vollauf 
nachzukommen und alle ihm von der Generalversammlung 
und anderen beschlußfassenden Organen übertragenen 
Mandate zu erfüllen; 

3. begrüßt die Empfehlungen der Weltkonferenz über 
Menschenrechte betreffend die Stärkung des Zentrums, die 
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in der Erklärung u d dem Aktionsprogramm von Wien 
enthalten sind; 

4. nimmt Kenntn s von der Empfehlung des Programm
und Koordinierungsa sschusses an die Generalversammlung, 
die Programmbesc ibung von Kapitel 21 des Programm
haushaltsplans für d n Zweijahreszeitraum 1994-1995156 zu 
billigen; 

5. nimmt mif3erd m davon Kenntnis, daß der Generalse
kretär in seinem Be . ht über die Auswirkungen der organi
satorischen Änderun en im Sekretariat erklärt hat, er werde 
vorschlagen, die im Sekretariat noch verbleibenden freien 
SteHen im Lichte der neuen Initiativen und der sich ergeben
den neuen Aufgaben und Prioritäten zu verwenden]!'!7; 

6. ersucht den neralsekretär und die Mitgliedstaaten, 
sicherzustellen, daß em Zentrum ausreichende Ressourcen 
aus den derzeitigen nd künftigen ordentlichen Haushalten 
der Vereinten Nation n zur Verfügung gestellt werden, damit 
es die in der Erkläru g und im Aktionsprogramm von Wien 
enthaltenen Mandat vollständig und rechtzeitig erfüHen 
kann, ohne daß dad reh Ressourcen aus den Entwicklungs
programmen und -ak ivitäten der Vereinten Nationen abgezo-
gen werden; -

7. ersucht den G neralsekretär außerdem, der Menschen
rechtskommission uf ihrer fünfzigsten Tagung einen 
Zwiscbenbericht un der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten agung einen abschließenden Bericht 
über die Stärkung s Zentrums und über die zur Durch
führung dieser Re lution ergriffenen Maßnahmen vor
zulegen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/130. Recht auf Entwicklung 

Die Generalversa mlung, 

in Bekräftigung de Erklärung über das Recht auf Entwick
lung158

• die sie au ihrer einundvierzigsten Tagung ver
kündet hat, 

unter Hinweis au ihre Resolutionen 45197 vom 14. De
zember 1990,46112 vom 17. Dezember 1991 und 47/123 
vom 18. Dezember 992 sowie die Resolutionen der Men
schenrechtskommis on betreffend das Recht auf Entwick
lung, und Kenntnis hmend von der Resolution 1993n2 der 
Kommission vom 4 März 199333 , 

sowie unter Hinw is auf den Bericht über die Weltweite 
Konsultation über die Verwirklichung des Rechts auf 
Entwicklung als M schenrechti", 

ferner unter Hin eis auf die in der Rio-Erklärung über 
Umwelt und Entwi klung vom 14. Juni 19921

<iil verkünde
ten Grundsätze, 

in Bekräftigung 
wicklung rur alle 
länder, 

er Wichtigkeit des Rechts auf Ent
änder, insbesondere die Entwicklungs-

eingedenk dessen, daß die Menschenrechtskommission auf 
ihrer neunundvier gsten Tagung eine neue Etappe der 
Behandlung dieser ngelegenheit begonnen hat, die auf die 

Verwirklichung und weitere Stärkung des Rechts auf 
Entwicklung gerichtet ist, 

erneut erklärend, daß es eines Evaluierungsmechanismus 
bedarf, um die Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung 
der in der Erklärung über das Recht auf Entwicklung ent
haltenen Grundsätze sicherzustellen, sowie in diesem 
Zusammenhang erfreut über den von der Kommission auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung in ihrer Resolution 1993/22 
gefaßten Beschluß, eine Arbeitsgruppe für das Recht auf 
Entwicklung einzusetzen, 

im Hinblick darauf, daß die vom 14. bis 25. Juni 1993 in 
Wien abgehaltene Weltkonferenz über Menschenrechte den 
Zusammenhang zwischen Entwicklung und der Wahrneh
mung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
sowie der bürgerlichen und politischen Rechte durch alle 
Menschen untersucht und anerkannt hat, wie wichtig die 
Schaffung von Bedingungen ist, die es jedem ermöglichen, 
diese Rechte, die in den Internationalen Menschenrechts
pakten verankert sind 19

, wahrzunehmen, 

daran erinnernd, daß im Hinblick auf die Förderung der 
Entwicklung die Verwirklichung, die Förderung und der 
Schutz der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozia
len und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und 
dringliche Beachtung erhalten soHen, 

mit Genugtuung über die Erklärung und das Aktions
programm von Wien6

, die von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden und in denen das 
Recht auf Entwicklung als universelles und unveräußerliches 
Recht und als integrierender Bestandteil der grundlegenden 
Menschenrechte bekräftigt wird und in denen erneut erklärt 
wird, daß im Mittelpunkt der Entwicklung der Mensch steht, 

nach Behandlung des gemäß Resolution 47/123 ersteHten 
umfassenden Berichts des Generalsekretärs 1'1, 

I. bekräftigt die Wichtigkeit des Rechts auf Entwicklung 
für alle Länder, insbesondere die Entwicklungsländer; 

2. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem umfassenden 
Bericht des Generalsekretärs, der im Einklang mit der 
Resolution 47/123 der Generalversammlung erstellt wurde; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts
kommission auf ihrer fünfzigsten Tagung konkrete Vor
schläge zur effektiven Verwirklichung und Förderung der 
Erklärung über das Recht auf Entwicklung vorzulegen und 
dabei die auf der neunund vierzigsten Tagung der Kommis
sion zu diesem Thema zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen sowie aUe weiteren Stellungnahmen und Anre
gungen zu berücksichtigen, die aufgrund von Ziffer \0 der 
Resolution 1993/22 der Kommission vorgelegt werden; 

4. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, daß die erste 
Tagung der Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung 
vom 8. bis 19. November 1993 in Genf abgehalten wurde; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, die verschie
denen Aktivitäten im Hinblick auf die Verwirklichung der 
Erklärung weiter zu koordinieren; 

6. bittet nachdrücklich aUe entsprechenden Organe des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere die Sonder
organisationen, bei der Planung ihrer Tätigkeitsprogramme 
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der Erklärung gebührend Rechnung zu tragen und sich zu 
bemühen, bei ihrer Anwendung stärker zusammenzuarbeiten; 

7. bittet nachdrücklich die Regionalkommissionen und 
die regionalen zwischenstaatlichen Organisationen. Treffen 
von Regierungsexperten und repräsentativen nichtstaatlichen 
und Basisorganisationen einzuberufen, mit dem Ziel, zu 
Vereinbarungen über die Verwirklichung der Erklärung 
durch internationale Zusammenarbeit zu gelangen; 

8. ersucht den Generalsekretär ferner, der Menschen
rechtskommission auf ihrer fünfzigsten Tagung und der 
General versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
über die Aktivitäten der Organisationen, Programme und 
Stellen des Systems der Vereinten Nationen zur Verwirkli
chung der Erklärung Bericht zu erstatten; 

9. fordert die Menschenrechtskommission auf, der 
Generalversammlung auch weiterhin über den Wirtschafts
und Sozialrat Vorschläge hinsichtlich des künftigen Vor
gehens in dieser Frage zu unterbreiten, insbesondere was 
praktische Maßnahmen zur Verwirklichung und Stärkung der 
Erklärung angeht, und dabei die Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen der Weltweiten Konsultation über die Ver
wirklichung des Rechts auf Entwicklung als Menschenrecht 
sowie den Bericht der Arbeitsgruppe für das Recht auf 
Entwicklung zu berücksichtigen; 

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Ergebnissen 
der Weltkonferenz über Menschenrechte, insbesondere da
von, daß sie erneut erklärt hat, daß alle Menschenrechte a1l
gemeingültig, unteilbar, einander bedingend und miteinander 
verknüpft sind und daß Demokratie, Entwicklung und die 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten eng 
miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig stärken; 

11. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung 
einer effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grund
freiheiten" zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/131. Verstärkung der Wirksamkeit des Grundsatzes 
regelmäßiger und unverfälschter Wahlen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 441146 vom 15. De
zember 1989, 451150 vom 18. Dezember 1990 und ins
besondere 46/137 vom 17. Dezember 1991 und 47/138 vom 
18. Dezember 1992 sowie auf die Anlage zu der Resolution 
1989/51 der Menschenrechtskommission vom 7. März 
1989", 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien', die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte ver
abschiedet wurden, insbesondere der Tatsache, daß darin 
anerkannt wird, daß die auf Antrag von Regierungen 
gewährte Hilfe bei der Durchführung freier und fairer 
Wahlen. namentlich auch die Hilfe bei den Menschen
rechtsaspekten der Wahlen und bei der Information der 
Öffentlichkeit über die Wahlen für die Stärkung und den 
Aufbau von mit den Menschenrechten befaßten Institutionen 
und für die Stärkung einer pluralistischen bürgerlichen 

Gesellschaft besonders wichtig ist und daß besonderes 
Gewicht auf Maßnahmen gelegt werden sollte, die zur 
Erreichung dieser Ziele beitragen"'; 

erneut erklärend, daß Wahlhilfe nur auf ausdrücklichen 
Antrag des betreffenden Mitgliedstaates gewährt wird, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs l61
, 

in Anbetracht der zahlreichen Anträge von Mitgliedstaaten 
auf Wahlhilfe, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Aktivitäten der Vereinten Nationen 
zur Verstärkung der Wirksamkeit des Grundsatzes regelmä
ßiger und unverfälschter Wahlen; 

2. würdigt die Wahlhilfe, die den Mitgliedstaaten auf 
Antrag von den Vereinten Nationen gewährt wird, bittet dar
um, daß diese Hilfe je nach dem Einzelfall und in Überein
stimmung mit den vorg"schlagenen Richtlinien für Wahlhilfe 
fortgesetzt wird, in der Erwägung, daß die Hauptverantwor
tung für die Gewährleistung freier und fairer Wahlen bei den 
Regierungen liegt, und ersucht außerdem die Gruppe Wahl
hilfe im Sekretariat, die Mitgliedstaaten regelmäßig über die 
eingegangenen Anträg", die darauf erfolgten Maßnahmen 
und die Art der gewährten Hilfe zu unterrichten; 

3. ersucht die Vereinten Nationen, vor der Gewährung 
von Wahlhilfe an einen antragstellenden Staat bemüht zu 
sein, sicherzustellen, daß ausreichend Zeit für die Organi
sation und Durchführung einer wirksamen Mission zur 
Gewährung dieser Hilfe zur Verfügung steht, daß die 
Bedingungen für freie und faire Wahlen gegeben sind und 
daß Vorkehrungen für eine angemessene und umfassende 
Berichterstattung über die Ergebnisse der Mission getroffen 
werden können; 

4. empfiehlt, daß die Vereinten Nationen zur Gewähr
leistung der Fortsetzung und Konsolidiernng des Demokra
tisierungsprozesses in den um Hilfe nachsuchenden Mit
gliedstaaten sowohl vor als auch nach den Wahlen Hilfe 
gewähren, insbesondere durch die Entsendung von Be
darfsermittlungsmissionen mit der Aufgabe, Programme zu 
empfehlen, die zur Konsolidierung des Demokratisierungs
prozesses beitragen könnten; 

5. erinnert daran, daß vom Generalsekretär der Treu
handfonds der Vereinten Nationen für Wahlbeobachtung und 
vom Administrator de~; Entwicklungsprogramms der Ver
einten Nationen ein gesonderter Fonds, der Treuhandfonds 
für technische Hilfe bd Wahlen, eingerichtet wurde, und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entrichtung von Beiträ
gen an diese Fonds zu erwägen; 

6. unterstreicht die Wichtigkeit der von der Koordinie
rungsstelle im System der Vereinten Nationen geleisteten 
Koordinierungstätigkeit, lobt das Sekretariats-Zentrum für 
Menschenrechte für die: beratenden Dienste und die techni
sche Hilfe, die es bereitstellt, und die Sekretariats-Haupt
abteilung U nterstützungs- und Führungsdienste für die 
Entwicklung und das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen für die technische Hilfe, die sie antragstellenden 
Mitgliedstaaten gewähren. und ersucht die Koordinierungs
stelle, auch weiterhin eng mit dem Zentrum für Menschen
rechte - so auch gegebenenfalls durch den Austausch von 
Personal- sowie mit der Hauptabteilung Unterstützungs- und 
Führungsdienste für die Entwicklung und mit dem Entwick-
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lungsprogramm der "VIE' inten Nationen zusammenzuarbeiten 
und sie von den auf dem Gebiet der Wahlhilfe gestellten 
Anträgen zu unterrich eo; 

7. empfiehlt, daß die Vereinten Nationen die Koor
dinierung der Wahlvo(bereitungen und der Wahl beobachtung 
mit zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
die sich für solche AI tivitäten interessieren, fortsetzen und 
verstärken; 

8. ersucht den eneralsekretär, die Gruppe Wahlhilfe 
im Rahmen des orden ichen Haushalts der Vereinten Natio
nen und der vorhand en Mittel mit ausreichenden Human
und Finanzressource auszustatten, um ihr die Erfüllung 
ihres Mandats zu e .. glichen; 

9. ersucht den neralsekretär alflJenlem, das Zentrum 
für Menschenrechte d reh die, Umschich\Ung von Ressourcen 
und Personal zu stärk n, damit es in enger Abstimmung mit 
der Gruppe Wahlhil der wachsenden Zahl der von den 
Mitgliedstaaten geste lten Anträge auf beratende Dienste auf 
dem Gebiet der Wah ilfe gerecht werden kann; 

10. empfiehlt dem eneralsekretär, auf der Grundlage der 
in seinem Bericht '64 vorgeschlagenen Richtlinien und der 
in den letzten bei den Jahren gesammelten Erfahrungen der 
Generalversammlung zur Behandlung auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung ein n überarbeiteten Richtlinienkatalog 
vorzulegen; 

11. ersucht den neralsekretär ferner, der Generalver-
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung der Re olution 47/138 sowie der vorliegenden 
Resolution Bericht z erstatten, insbesondere über den Stand 
der von den Mitglied taaten gestellten Anträge auf Wahlhilfe 
und Wahlverifikation sowie über die Tauglichkeit der Richt
linien unter Berücksi htigung der gesammelten Erfahrungen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/132. Stä kung der RechtsstaatJichkeit 

unter Hinweis dar uf, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin bes t. eine internationale Zusammenarbeit 
herbeizuführen, um . e Achtung vor den Menscbenrechten 
und Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprach oder Religion zu fördern und zu 
festigen, 

ferner unter Hinw is darauf, daß die Mitgliedstaaten sich 
mit der Annahme de Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte' verpflichtet aben, in Zusammenarbeit mit den Ver
einten Nationen auf ie allgemeine Achtung und Einhaltung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken, 

in der festen Übe eugung, daß die Rechtsstaatlichkeit, wie 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte betont 
wird, ein grundlege der Faktor beim Schutz der Menschen
rechte ist, 

davon überzeugt, aß die Staaten im Rahmen ihrer eigenen 
innerstaatlichen Re ts- und Justizsysteme geeignete zivil-, 
straf- und verwaltu gsrechtliche Rechtsmittel gegen Men
schenrechtsverletzu gen zur Verfügung stellen müssen, 

sich dessen bewußt, daß verstärkte beratende Dienste und 
Maßnahmen der technischen Hilfe im Bereich der Men
schenrechte erforderlich sind, 

in Anbetracht der bedeutsamen Rolle, die innerstaatlichen 
Institutionen bei der Förderung und dem Schutz der all
gemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten in 
ihren jeweiligen Ländern zukommt, 

davon überzeugt, daß das Sekretariats-Zentrum für 
Menschenrechte bei der Koordinierung der systemweiten 
Auseinandersetzung mit Menschenrechtsfragen eine wichtige 
Rolle übernehmen sollte, 

unter Hinweis auf die Resolution 1992/51 der Men
schenrechtskommission vom 3. März 1992" und Kenntnis 
nehmend von der Resolution 1993/50 der Kommission vom 
9. März 1993", beide mit dem Titel "Stärkung der Rechts
staatlichkeit" , 

mit Anerkennung feststellend, daß in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien', die von der Weltkonfe
renz über Menschenrechte am 25. Juni 1993 verabschiedet 
wurden, von der Konferenz empfohlen wurde, nationalen 
und internationalen Maßnahmen zur Förderung von Demo
kratie, Entwicklung und Menschenrechten Vorrang ein
zuräumen, 

1. unterstützt die Empfehlung der Weltkonferenz über 
Menschenrechte, innerhalb der Vereinten Nationen ein vom 
Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte koordiniertes um
fassendes Programm zu schaffen, das den Staaten bei der 
Aufgabe des Aufbaus und der Stärkung geeigneter inner
staatlicher Strukturen hilft, die eine unmittelbare Wirkung 
auf die allgemeine Einhaltung der Menschenrechte und die 
Wahrung der Rechtsstaatlichkeit haben'''; 

2. bringt ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß ein 
solches Programm in der Lage sein sollte, auf Ersuchen der 
betreffenden Regierung fachliche und finanzielle Hilfe für 
die Durchführung nationaler Aktionspläne und gezielter Pro
jekte zur Reform von Straf- und Besserungsanstalten und zur 
Aus- und Fortbildung von Anwälten, Richtern und Sicher
heitskräften in Menschenrechtsfragen sowie in jedem ande
ren Tätigkeitsbereich, der für das geordnete Funktionieren 
des Rechtsstaats von Bedeutung ist, zur Verfügung zu stei
len; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung im Einklang mit dem 
Ersuchen in Abschnitt II Ziffer 70 der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Wien und unter Berücksichtigung be
stehender Programme und vom Zentrum für Menschenrechte 
bereits durchgeführter Aktivitäten konkrete Vorschläge zu 
unterbreiten, die verschiedene Möglichkeiten zur Ausarbei
tung des vorgesehenen Programms sowie für seine Struktur, 
seine Durchführung und seine Finanzierung enthalten; 

4. ersucht die Menschenrechtskommission, im Hinblick 
auf die weitere Ausarbeitung der Grundzüge des vorgeschla
genen Programms aktiv mit dieser Frage befaßt zu bleiben; 

5. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung unter Berücksichtigung der 
Vorschläge des Generalsekretärs fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 
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48/133. Internationales Jahr der autochthonen Bevölke
rungsgruppen der Welt (1993) 

Die Generalversammlung, 

eingedenk dessen, daß eines der in der Charta nieder
gelegten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, eine 
internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um inter
nationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und 
humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern 
und zu festigen, 

in Anerkennung und Achtung des Wertes und der Vielfalt 
der Kulturen sowie des kulturellen Erbes und der Fonnen 
der gesellschaftlichen Organisation der autochthonen Bevöl
kerungsgruppen der Welt, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/164 vom 18. De
zember 1990, in der sie das Jahr 1993 zum Internationalen 
Jahr der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt erklärt 
hat, mit dem Ziel, die internationale Zusammenarbeit zur 
Lösung der Probleme zu verstärken, denen sich autochthone 
Gemeinschaften auf Gebieten wie den Menschenrechten, der 
Umwelt, der Entwicklung, der Bildung und der Gesundheit 
gegenübersehen, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, die wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Situation der autochthonen Bevölke
rungsgruppen unter voller Achtung ihrer Einzigartigkeit und 
ihrer eigenen Initiativen zu verbessern, 

mit Dank für die Beiträge, die an den vom Genera1sekretär 
eröffneten freiwilligen Fonds für das Jahr entrichtet worden 
sind, 

feststellend, daß der Fonds für die Entwicklung der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen in Lateinamerika und der 
Karibik als eine der Möglichkeiten zur Unterstützung der 
Ziele des Jahres eingerichtet worden ist, 

Kenntnis nehmend von der Empfehlung der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte, es möge eine Internationale Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt verkündet 
werden 166

, 

feststellend, daß es notwendig ist, die im Zusammenhang 
mit dem Jahr ergriffenen Initiativen weiter zu stärken, 

erinnernd an das an die Unterkommission für die Ver
hütung von Diskriminierung und den Schutz von Min
derheiten gerichtete Ersuchen, sie möge ihre Behandlung des 
Entwurfs einer allgemeinen Erklärung der Rechte autoch
thoner Bevölkerungsgruppen abschließen, 

1. fordert das System der Vereinten Nationen und die 
Regierungen, soweit nicht bereits geschehen, auf, Politiken 
zur Unterstützung der Ziele und des Themas des Inter
nationalen Jahres der autochthonen Bevölkerungsgruppen der 
Welt auszuarbeiten und den institutionellen Rahmen für ihre 
Durchführung zu stärken; 

2. empfiehlt allen Berichterstattern über bestimmte 
Themen, Sonderbeauftragten, unabhängigen Sachverständigen 
und Arbeitsgruppen, im Rahmen ihres Mandats der Lage der 

autochthonen Bevölkerungsgruppen besondere Aufmerksam
keit zu widmen; 

3. fordert den Beigeordneten Generalsekretär für Men
schenrechte nachdrücklich auf, sich zur Förderung eines 
Tätigkeitsprogramms zur Unterstützung der Ziele und des 
Themas des Jahres auch weiterhin aktiv um die Mitarbeit der 
Sonderorganisationen, der Regionalkommissionen, der 
Finanz- und Entwicklungsinstitutionen sowie anderer in 
Frage kommender Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen zu bemühen; 

4. appelliert an die Sonderorganisationen, Regional
kommissionen und Finanz- und Entwicklungsinstitutionen 
des Systems der Ven,inten Nationen, sich auch weiterhin 
verstärkt zu bemühen, bei der Aufstellung ihres Haushalts 
und ihrer Programm(~ die Bedürfnisse der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen besonders zu berücksichtigen; 

5. ersucht darum, 

a) daß die Berichte der erstmals in Ziffer 8 der Reso
lution 46/128 der Gen.eralversammlung vom 17. Dezember 
1991 vorgesehenen drei Fachtagungen bei dem in Ziffer 12 
derselben Resolution vorgesehenen abschließenden Bewer
tungsverfahren berücksichtigt werden und daß ihre Schluß
folgerungen in den B"richt aufgenommen werden, den der 
Koordinator für das Jahr der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung vorlegen wird; 

b) daß die Menschenrechtskommission im Rahmen der 
vorhandenen Ressourcen in den drei Tagen vor der zwölften 
Tagung der zur Unterkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung und dien Schutz von Minderheiten gehören
den Arbeitsgruppe für autochthone Bevölkerungsgruppen ein 
Treffen der Teilnehmer der Programme und Projekte des 
Jahres veranstaltet, um der Arbeitsgruppe über die Schlußfol
gerungen Bericht zu erstatten, die sich aus den Aktivitäten 
des Jahres ergeben, mit dem Ziel, einen detaillierten Ak
tionsp1an auszuarbeiten und einen Finanzierungsplan für die 
Internationale Dekad,o der autochthonen Bevölkerungs
gruppen der Welt aufzustellen; 

6. betont, wie wichtig die in Kapitel 26 der Agenda 21 
enthaltenen Empfehlungen"', namentlich ihre Durchführung, 
für die Lösung der Probleme sind, denen sich autochthone 
Bevölkerungsgruppen gegenübersehen; 

7. nimmt mit Befn~edigung Kenntnis von dem in Manila 
abgehaltenen Weltjug"ndgipfel zur Rettung der Erde, der 
durch seine Bekräftitgung der Rolle der traditionellen 
Kulturen bei der Bewahrung der Umwelt das Recht auf 
kulturelles Überleben unterstrich; 

8. beg rüßt den VOINchlag, als Anschlußmaßnahme an das 
Jahr in Verbindung mit der Internationalen Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt und dem 
fünfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 1995 ein 
Treffen der autochthonen Jugend, eine "Kulturolympiade der 
autochthonen Jugend", zu veranstalten, um den Wert von 
traditionellen Kulturen, Volkskunst und Volksbräuchen als 
wirksame Ausdrucksmöglichkeiten der jeweiligen nationalen 
Identität und als Grundlage für eine gemeinsame Vorstellung 
von Frieden, Freiheit und Gleichberechtigung zu bekräftigen; 

9. betont außerdem, daß die im Zusammenhang mit dem 
Jahr und im Anschluß daran durchgeführten staatlichen und 
zwischenstaatlichen Aktivitäten den Entwicklungsbedürf· 
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nissen der autochthonen Bevölkerungsgruppen voll Rechnung 
tragen sollten und daß das Jahr einen Beitrag dazu leisten 
sollte, die Koordinati skapazität der Mitgliedstaaten zur 
Sammlung und Analy von Informationen zu stärken und 
zu verbessern; 

10. stellt fest, daß es innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen weiterhin no wendig ist, Daten über autochthone 
Bevölkerungsgruppen usammenzustellen, indem die Koor
dinationskapazität der Mitgliedstaaten zur Sammlung und 
Analyse solcher Daten gestärkt und verbessert wird; 

11. ersucht die Unt rkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung und d n Schutz von Minderheiten, auf ihrer 
sechsundvierzigsten T gung ihre Behandlung des Entwurfs 
einer allgemeinen Er ärung über die Rechte der autoch
thonen Bevölkerungs ppen abzuschließen und der Men
schenrechtskommissio auf ihrer einundfünfzigsten Tagung 
ihren Bericht vorzuleg n; 

12. ersucht den K ordinator für das Jahr, in den der 
Generalversammlung uf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
vorzulegenden Bericht über die im Zusammenhang mit dem 
Jahr durchgeführten ktivitäten und die dabei erzielten 
Ergebnisse auch eine Beschreibung der Maßnahmen auf
zunehmen. die das S stern der Vereinten Nationen unter
nimmt, um den Bed" rfnissen der autochthonen Bevölke
rungsgruppen Rechnu g zu tragen; 

13. dankt den Regi ungen, dem Koordinator für das Jahr, 
der Internationalen Ar itsorganisation, der Botschafterin des 
Guten Willens, Rigo rta Menchu, den autochthonen und 
nichtstaatlichen Organ' ationen, der Menschenrechtskommis
sion und der Arbeitsg ppe für autochthone Bevölkerungs
gruppen für die Arbei , die sie für das Jahr geleistet haben. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/134. Nationale I titutiouen zur Förderung und zum 
Schutz der enschenrechte 

Die Generalversam 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen über 
nationale Institutione zum Schutz und zur Förderung der 
Menschenrechte, insb sondere ihre Resolutionen 41/129 vom 
4. Dezember 1986 u d 46/124 vom 17. Dezember 1991 
sowie die Resolutio en der Menschenrechtskommission 
1987/40 vom 10. M' Z 198721 , 1988n2 vom 10. März 
1988", 1989/52 vom . März 198929

, 1990n3 vom 7. März 
1990'°, 1991/27 vo 5. März 1991 31 und 1992/54 vom 
3. März 199232 sowi Kenntnis nehmend von Resolution 
1993/55 der Kommis ion vom 9. März 199333

, 

unter Hervorhebu g der Bedeutung der Allgemeinen 
Erklärung der Mens henrechte', der Internationalen Men
schenrechtspakte" un anderer internationaler Rechtsakte für 
die Förderung der A htung und Einhaltung der Menschen
rechte und Grundfrei eiten, 

erklärend, daß der Ausarbeitung geeigneter Regelungen 
auf nationaler Ebene orrang eingeräumt werden sollte, um 
die wirksame Anwe dung internationaler Menschenrechts
nonnen sicherzustell n, 

überzeugt von de wichtigen RoUe, die auf nationaler 
Ebene bestehende I stitutionen dabei spielen können, die 

Menschenrechte und Grundfreiheiten zu schützen und zu 
fördern und diese Rechte und Freiheiten stärker ins Be
wußtsein der Öffentlichkeit zu rücken, 

in der Erkenntnis, daß die Vereinten Nationen bei der 
Unterstützung des Aufbaus nationaler Institutionen eine 
Katalysatorrolle spielen können, indem sie als Zentralstelle 
für den Informations- und Erfahrungsaustausch fungieren, 

in diesem Zusammenhang eingedenk der Richtlinien für 
die Struktur und Arbeitsweise der nationalen und lokalen 
Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Men
schenrechte, die sich die Generalversammlung in ihrer 
Resolution 33/46 vom 14. Dezember 1978 zu eigen gemacht 
hat, 

mit Genugtuung über das wachsende Interesse, das der 
Schaffung und Stärkung nationaler Institutionen weltweit 
entgegengebracht wird, wie dies auf der vom 2. bis 6. No
vember 1992 in Tunis abgehaltenen Regionaltagung für 
Afrika der Weltkonferenz über Menschenrechte, auf der vom 
18. bis 22. Januar 1993 in San Jose abgehaltenen Regionalta
gung für Lateinamerika und die Karibik, auf der vom 
29. März bis 2. April 1993 in Bangkok abgehaltenen 
Regionaltagung für Asien, auf dem vom 30. September bis 
2. Oktober 1992 in Ottawa abgehaltenen Commonwealth
Workshop über nationale Menschenrechtsinstitutionen und 
auf dem vom 26. bis 28. Januar 1993 in Jakarta abgehalte
nen Workshop für Asien und die Pazifik-Region über 
Menschenrechtsfragen zum Ausdruck gekommen ist und wie 
sich dies an den jüngsten Beschlüssen mehrerer Mitgliedstaa
ten, nationale Institutionen zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte zu schaffen, ablesen läßt, 

einfedenk der Erklärung und des Aktionsprogtamms von 
Wien, in denen die Weltkonferenz über Menschenrechte die 
wichtige und konstruktive Rolle der nationalen Institutionen 
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte bekräf
tigte, insbesondere soweit es dabei um die Beratung der 
zuständigen Behörden, ihre Rolle bei der Behebung von 
Menschenrechtsverletzungen, die Verbreitung von Infonna
tionen über die Menschenrechte und die Menschenrechts
erziehung geht, 

in Anbetracht der unterschiedlichen Methoden, die 
weltweit für die Förderung und den Schutz der Menschen
rechte auf nationaler Ebene angewandt werden, unter 
Betonung der Universalität, Unteilbarkeit und Interdependenz 
aller Menschenrechte sowie unter Betonung und in An
erkennung der Nützlichkeit dieser Methoden für die Förde
rung der allgemeinen Achtung und Einhaltung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem aktuali
sierten Bericht des Generalsekretärsi", der im Einklang 
mit ihrer Resolution 46/124 vom 17. Dezember 1991 erstellt 
wurde~ 

2. bekräftigt, wie wichtig es ist, daß im Einklang mit den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften wirksame nationale 
Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen
rechte geschaffen werden und daß in ihrer Zusammensetzung 
Pluralismus und Unabhängigkeit gewährleistet sind; 

3. legt den Mitgliedstaaten nahe, nationale Institutionen 
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte zu 
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schaffen beziehungsweise zu stärken, soweit sie bereits 
bestehen, und sie in ihre einzel staatlichen Entwicklungspläne 
miteinzubeziehen; 

4. ermutigt die von den Mitgliedstaaten geschaffenen 
nationalen Institutionen zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte, alle in der Erklärung und dem Aktions
programm von Wien und in den einschlägigen internatio
nalen Rechtsakten genannten Menschenrechtsverletzungen zu 
verhindern und zu bekämpfen; 

5. ersucht das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte, 
seine Bemühungen um die Verstärkung der Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinten Nationen und nationalen Institutio
nen fortzusetzen, insbesondere auf dem Gebiet der beraten
den Dienste und der technischen Hilfe sowie der Information 
und Aufklärung der Öffentlichkeit, insbesondere auch im 
Rahmen der Weltinformationskampagne über die Menschen
rechte; 

6. ersucht das Zentrum für Menschenrechte außerdem, 
auf Antrag der Staaten Zentren der Vereinten Nationen für 
Dokumentation und Ausbildung auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu schaffen, und zwar anhand der festgelegten 
Verfahren für die Verwendung der im Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen für beratende Dienste und technische 
Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte verfügbaren 
Ressourcen; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Anträgen der 
Mitgliedstaaten auf Unterstützung bei der Schaffung und 
dem Ausbau nationaler Institutionen zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte im Rahmen des Programms für 
beratende Dienste und technische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Menschenrechte sowie nationaler Zentren für 
Dokumentation und Ausbildung auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu entsprechen; 

8. ermutigt alle Mitgliedstaaten, geeignete Maßnahmen 
zur Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs 
über die Errichtung und Unterhaltung solcher nationalen 
Institutionen zu ergreifen; 

9. bekräftigt die Rolle, die nationale Institutionen als 
Mittler bei der Verbreitung der unter der Ägide der Ver
einten Nationen erstellten Menschenrechtsdokumentation und 
bei anderen unter ihrer Schirmherrschaft veranstalteten 
Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit spielen; 

10. begrüßt die Veranstaltung einer Anschlußtagung unter 
der Schirmherrschaft des Zentrums für Menschenrechte im 
Dezember 1993 in Tunis, insbesondere mit dem Ziel, Mittel 
und Wege der Förderung der technischen Hilfe im Dienste 
der Zusammenarbeit und der Stärkung der nationalen 
Institutionen zu prüfen und alle die nationalen Institutionen 
betreffenden Fragen weiter zu untersuchen; 

11. begrüßt außerdem die Grundsätze betreffend die 
Stellung nationaler Institutionen in der Anlage zu dieser 
Resolution; 

12. befürwortet die Schaffung und Stärkung nationaler 
Institutionen unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sowie 
in Anerkennung dessen, daß jeder Staat das Recht hat, den 
seinen besonderen Bedürfnissen auf nationaler Ebene am 
ehesten entsprechenden Rahmen zu wählen; 

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

ANLAGE 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

Grundsätze betreffend die Stellung 
nationaler Institutionen 

Zuständigkeit und Aufgaben 

I. Nationale Institutionen besitzen Zuständigkeit für die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte. 

2. Nationale Institutionen erhalten ein möglichst breites, in 
einem Dokument mit Verfassungs- oder Gesetzesrang klar 
festgelegtes Mandat, in dem ihre Zusammensetzung und ihr 
Zuständigkeitsbereich im einzelnen beschrieben sind. 

3. Nationale Institutionen haben unter anderem folgende 
Aufgaben: 

a) in beratender Eigenschaft der Regierung, dem Parla
ment und jedem anderen zuständigen Organ entweder auf 
Ersuchen der betreffenden Behörden oder in Ausübung ihrer 
Befugnis, von Amts wegen tätig zu werden, Ansichten, 
Empfehlungen, Vorschläge und Berichte zu allen die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte betreffenden 
Fragen vorzulegen; nationale Institutionen können beschlie
ßen, diese zu veröffentlichen; diese Ansichten, Empfehlun
gen, Vorschläge und Berichte sowie alle Vorrechte der 
nationalen Institutionen betreffen folgende Gebiete: 

i) Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die 
Gerichts verfassung betreffende Vorschriften, welche 
die Wahrung und Ausweitung des Schutzes der Men
schenrechte zum Ziel haben; in diesem Zusammen
hang prüfen die nationalen Institutionen die geltenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie Gesetzes
vorlagen und geben die ihnen geeignet erscheinenden 
Empfehlungen ab, um sicherzustellen, daß die jeweili
gen Bestimmungen den grundlegenden Menschen
rechtsprinzipien entsprechen; soweit erforderlich, 
empfehlen sie die Verabschiedung neuer Rechtsvor
schriften, die Änderung in Kraft befindlicher Rechts
vorschriften und die Annahme oder Anderung von 
Verwaltungsmaßnahmen; 

ii) Fälle von Menschenrechtsverletzungen, deren Be
handlung sie beschließen; 

iii) die Erstellung von Berichten über die allgemeine Lage 
der Menschenrechte im Land sowie über bestimmte 
Teilaspekte; 

iv) die Regierung auf Fälle von Menschenrechtsver
letzungen im ganzen Land aufmerksam zu machen 
und ihnen Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen sowie 
sich erforderlichenfalls zur Haltung und zu den 
Reaktionen der Regierung zu äußern; 

b) die Harmonisierung der innerstaatlichen Rechtsvor
schriften und Praktiken mit den internationalen Menschen
rechtsübereinkünften, deren Vertragspartei der betreffende 
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Staat ist, sowie deren Iwirksame Anwendung zu fördern und 
sicherzustellen; 

c) die Ratifikatio der genannten Übereinkünfte bezie
hungsweise den Bei 'tt dazu zu fördern und ihre Anwen
dung sicherzustellen; 

d) zu den Bericht n beizutragen, die die Staaten aufgrund 
ihrer Vertragsverpflic tungen Gremien und Ausschüssen der 
Vereinten Nationen sowie regionalen Institutionen vor
zulegen haben, und rforderlichenfalls Ansichten zu dem 
jeweiligen Thema z äußern, unter gebührender Achtung 
ihrer Unabhängigkeit 

e) mit den Verei ten Nationen und anderen Organisa
tionen im System d r Vereinten Nationen, den regionalen 
Institutionen und n nationalen Institutionen anderer 
Länder, die auf dem ebiet der Förderung und des Schutzes 
der Menschenrechte Zuständigkeit besitzen, zusammen
zuarbeiten; 

f) bei der Ausar itung von Programmen für die Lehre 
und Erforschung de~enschenrechte behilflich zu sein und 
an ihrer Durchführu g an Schulen, Universitäten und in 
akademischen Kreis mitzuwirken; 

g) die Menschen echte und die Bemühungen zur Be
kämpfung aller Fo en von Diskriminierung, insbesondere 
der Rassendiskrimini rung, durch eine verstärkte Sensibilisie
rung der Öffentlic eit bekanntzumachen, insbesondere 
dureh Information u d Bildung und durch den Einsatz aller 
Presseorgane. 

Zusamme etzung und Garantien für 
Unabh' ngigkeit und Pluralismus 

1. Die Zusammens tzung der nationalen Institutionen und 
die Ernennung ihre Mitglieder, ob durch Wahl oder auf 
andere Weise, besti men sich nach einem Verfahren, das 
alle erforderlichen G antien für die pluralistische Vertretung 
der an der Förderu und am Schutz der Menschenrechte 
beteiligten gesellsch lichen Kräfte (der zivilen Gesellschaft) 
bietet, insbesondere ureh die Ausstattung mit Befugnissen 
zur Ennöglichung ioer wirksamen Zusammenarbeit mit. 
beziehungsweise du eh die Präsenz von, Vertretern 

a) von nichts lichen Organisationen, die für Men-
schenrechtsfragen u d Bemühungen zur Bekämpfung der 
Rassendiskriminieru g zuständig sind, von Gewerkschaften 
und von engagiert n sozialen und Berufsorganisationen, 
beispielsweise Ver änden von Rechtsanwälten, Ärzten, 
Journalisten und na haften Wissenschaftlern; 

b) von philosop ischen oder religiösen Denkrichtungen; 

c) von Universi 'ten und qualifizierten Sachverständigen; 

d) des Parlamen s; 
I 

e) von Ministe en (wenn diese einbezogen werden, 
sollten ihre Vertrete lediglich in beratender Eigenschaft an 
den Beratungen teil ehmen), 

2, Nationale Ins itutionen müssen über die erforderliche 
Infrastruktur für ie reibungslose Wahrnehmung ihrer 
Aqfgaben verfügen insbesondere über ausreichende Fi
nanzmittel. Diese inanzmittel sollen ihnen ermöglichen, 

über eigenes Personal und eigene Räumlichkeiten zu ver
fügen, damit sie von der Regierung unabhängig sind und 
keiner Finanzkontrolle unterworfen werden, die ihre Un
abhängigkeit beeinträchtigen könnte, 

3, Um die Stabilität des Mandats der Mitglieder der 
nationalen Institutionen zu gewährleisten. ohne die eine echte 
Unabhängigkeit nicht möglich ist, sind sie durch einen 
offiziellen Akt zu ernennen, der die genaue Dauer ihres 
Mandats festlegt, Dieses Mandat kann erneuert werden, 
solange die pluralistische Zusammensetzung der Institutionen 
gewährleistet ist. 

Arbeitsweise 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit werden die nationalen In
stitutionen 

a) ungehindert alle in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallenden Fragen behandeln, gleichgültig, ob ihnen diese von 
der Regierung vorgelegt werden oder ob sie kraft ihres 
Amtes von sich aus tätig werden, auf Vorschlag ihrer 
Mitglieder oder auf Antrag eines Beteiligten; 

b) alle Personen anhören und alle erforderlieben Infor
mationen und Schriftstücke für die Bewertung der in ihren 
Zuständigkeitsbereich fallenden Situationen einholen; 

c) sich unmittelbar oder über Presseorgane an die 
Öffentlichkeit wenden, insbesondere um ihre Ansichten und 
Empfehlungen bekanntzumachen; 

d) regelmäßig und wann immer erforderlich in Gegen
wart aller ihrer Mitglieder tagen, nachdem diese entspre
chend einberufen wurden; 

e) je nach Bedarf Arbeitsgruppen ihrer Mitglieder bilden 
und örtliche oder regionale Sektionen einrichten, die ihnen 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben behilflich sind; 

f) Konsultationen mit den anderen Organen, gleichviel, 
ob es sich um Organe der Gerichtsbarkeit oder sonstige 
Organe handelt, unterhalten, die für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte zuständig sind (insbesondere mit 
Ombudsmännern, Vermittlern und ähnlichen Einrichtungen); 

g) in Anbetracht der grundlegenden Rolle, die die 
nichtstaatlichen Organisationen bei der Ausweitung der 
Tätigkeit der nationalen Institutionen spielen, Verbindungen 
zu den nichtstaatlichen Organisationen herstellen, die sich für 
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte, für die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die Bekämpfung 
des Rassismus, den Schutz besonders verwundbarer Gruppen 
(insbesondere Kinder, Wanderarbeiter, Aüchtlinge, körper
lich oder geistig Behinderte) oder auf bestimmten Fachgebie
ten einsetzen. 

Ergänzende Grundsätze betreffend die Stellung von 
Kommissionen mit quasi-gerichtlicher Zuständigkeit 

Nationale Institutionen können ermächtigt werden, be
stimmte Einzelfälle betreffende Beschwerden und Petitionen 
entgegenzunehmen und zu prüfen. Einzelpersonen, ihre 
Vertreter, Dritte, nichtstaatliche Organisationen, Gewerk
schaftsverbände oder andere repräsentative Organisationen 
können sich an sie wenden. In diesem Fall können sich 
nationale Institutionen bei den ihnen übertragenen Aufgaben, 
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unbeschadet der genannten Grundsätze betreffend die 
sonstigen Befugnisse der Kommissionen, von den folgenden 
Grundsätzen leiten lassen: 

a) Bemühung um eine gütliche Beilegung durch Schlich
tung oder im Rahmen des Gesetzes durch verbindliche 
Entscheidungen oder erforderlichenfalls auf der Grundlage 
der Vertraulichkeit; 

b) Aufklärung der antragstellenden Partei über ihre 
Rechte, insbesondere über die ihr zur Verfügung stehenden 
Rechtsmittel, und Förderung des Zugangs zu diesen; 

c) Behandlung aller Beschwerden oder Petitionen 
beziehungsweise deren Weiterleitung an andere zuständige 
Stellen im Rahmen des Gesetzes; 

d) Abgabe von Empfehlungen an die zuständigen 
Behörden, insbesondere durch Vorschlag von Änderungen 
oder Reformen von Gesetzen, sonstigen Vorschriften und 
Verwaltungspraktiken, insbesondere soweit diese zu den 
Schwierigkeiten geführt haben, denen die Petenten bei der 
Wahrung ihrer Rechte begegnet sind. 

48/135. Binnenvertriebene 

Die Generalversammlung, 

zutiefst beunruhigt über die große Anzahl der im eigenen 
Land vertriebenen Menschen in der Welt und sich des 
ernsten Problems bewußt, das dies für die internationale 
Gemeinschaft schafft, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Nonnen der inter
nationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte 
sowie des humanitären Völkerrechts, 

im Bewußtsein der menschenrechtlichen wie auch huma
nitären Dimensionen des Problems der Binnenvertriebenen, 

sowie im Bewußtsein der Notwendigkeit, daß das System 
der Vereinten Nationen umfassend Infonnationen über die 
Fragen des Schutzes der Menschenrechte und der Unter
stützung der Binnenvertriebenen sammelt, 

unter Begrüßung der Initiative, die die Menschenrechts
kommission zu dieser Frage ergriffen hat, und insbesondere 
ihrer Resolution 1992/73 vom 5. März 1992", in der sie den 
Generalsekretär ersuchte. einen Beauftragten zur Unter
suchung der Menschenrechtsfragen im Zusammenhang mit 
Binnenvertriebenen zu ernennen, sowie der Resolu
tion 1993/95 der Kommission vom 11. März 1993", in der 
sie den Generalsekretär ersuchte, seinen Beauftragten für 
zwei Jahre mit der Aufgabe zu betrauen, seine Arbeit mit 
dem Ziel eines besseren Verständnisses der Probleme der 
Binnenvertriebenen und möglicher langfristiger Lösungen 
fortzusetzen, 

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien6

, in denen ein umfassendes Konzept der internationalen 
Gemeinschaft für Flüchtlinge und Vertriebene gefordert wird, 

mit Genugtuung über die Unterstützung, die dem Beauf
tragten des Generalsekretärs vom Amt des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, von der 
Sekretariats-Hauptabteilung für humanitäre Angelegenheiten 
und von anderen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen gewährt wird, 

sowie mit Genugtuung über den vom Exekutivausschuß 
des Programms des Amtes des Hohen Kommissars der Ver
einten Nationen für Flüchtlinge gefaBten Beschluß, Binnen
vertriebenen je nach dem Einzelfall und unter bestimmten 
Umständen Schutz und Hilfe zu gewähren, 

Kenntnis nehmend von der umfassenden Studie des 
Beauftragten des GeneralsekretärsI", die der Menschen
rechtskommission auf ihrer neunundvierzigsten Tagung vor
gelegt worden ist, und von den darin enthaltenen nützlichen 
Vorschlägen und Empfehlungen, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Beauftragten des Generalsekretärs 169; 

2. ermutigt den Beauftragten, über einen Dialog mit den 
Regierungen seine Überprüfung des Bedarfs Binnenver
triebener an internationalem Schutz und internationaler Hilfe, 
insbesondere auch die Zusammenstellung und Analyse der 
vorhandenen Regeln und Normen, fortzusetzen; 

3. bittet den Beauftragten, Vorschläge und Empfehlungen 
hinsichtlich der Mittel und Wege vorzulegen, einschließlich 
der institutionellen Aspekte, wie Binnenvertriebenen wirksam 
Schutz und Hilfe gewährt werden kann; 

4. ruft alle Regierungen auf, die Tätigkeiten des Be
auftragten auch weiterhin zu unterstützen, legt ihnen nahe, 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den Beauftragten in ihr 
Land einzuladen, um ihm Gelegenheit zu geben, die in 
diesem Zusammenhang re1evanten Fragen umfassender zu 
untersuchen und zu analysieren, und dankt den Regierungen, 
die dies bereits getan haben; 

5. fordert alle zuständigen Organe und Organisationen 
der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, dem Beauftragten 
bei der Durchführung seines Tätigkeitsprogramms jede 
erdenkliche Hilfe und Unterstützung zu gewähren; 

6. beschließt, ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fünfzigsten Tagung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/136. Not der Straßenkinder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471126 vom 18, De
zember 1992, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/81 der 
Menschenrechtskommission vom 10. März 1993", 

erfreut über die besondere Aufmerksamkeit, die den 
Rechten der Kinder von der in Wien vom 14. bis 25. Juni 
1993 abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte 
geschenkt wurde, und insbesondere erfreut über Abschnitt I 
Absatz 21 der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wienfi

, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes", die ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Rechte 
aller Kinder, einschließlich der Straßenkinder, ist, 

erneut erklärend, daß Kinder eine besonders verwundbare 
Gruppe der Gesellschaft sind, deren Rechte eines besonderen 
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Schutzes bedürfen, u~d daß Kinder, die in besonders schwie
rigen Verhältnissen l~ben, wie beispielsweise Straßenkinder, 
seitens ihrer Familie und ihres Gemeinwesens sowie im 
Rahmen einzelstaatl eher Anstrengungen und der interna
tionalen Zusammen beit besondere Aufmerksamkeit, beson
deren Schutz und be ondere Hilfe verdienen, 

in der Erwägung, aß alle Kinder das Recht auf Gesund
heit, Unterkunft und Bildung, auf einen angemessenen Le
bensstandard und au Freiheit von Gewalt und Drangsalie
rung haben, 

zutiefst besorgt ü r die wachsende Zahl von Straßen
kindern weltweit un über das Elend, in dem diese Kinder 
häufig zu leben gez ungen sind, 

äußerst besorgt "ber, daß die Tötung von Straßen-
kindern und die ge en sie ausgeübte Gewalt das grundle
gendste aller Recht , nämlich das Recht auf Leben, be
drohen, 

bestürzt darüber, daß weiterhin gravierende Straftaten 
dieser Art an Straße kindern verübt werden, 

in der Erwägung, daß die Regierungen dafür verantwort
lich sind, alle Str. ten gegen Kinder zu untersuchen und 
die Täter zu bestra~ n, 

sowie in der Erwä ung, daß Rechtsvorschriften allein nicht 
ausreichen, um Ve töße gegen die Menschenrechte, ins
besondere auch geg:'e die Menschenrechte der Straßenkinder, 
zu verhüten und daß die Regierungen ihre Gesetze anwenden 
und Gesetzesmaßn IDen durch ein wirksames Vorgehen 
unter anderem auf d m Gebiet des Rechtsvollzugs und in der 
Rechtspflege ergän n sollen, 

mit Genugtuung . ber die von einigen Regierungen unter· 
nommenen Anstre guogen, wirksame Maßnahmen zur 
Lösung der Frage d r Straßenkinder zu ergreifen, 

sowie mit Genug ung darüber, daß der Not der Straßen
kinder Publizität v chafft wird und daß man sich dieser 
Not zunehmend be ßt ist, sowie mit Genugtuung über die 
Leistungen der ni htstaatlichen Organisationen bei der 
Förderung der Rec te dieser Kinder und bei der Bereit
stellung praktischer ilfe zur Verbesserung ihrer Lage sowie 
mit dem Ausdruck ihres Dankes dafür, daß sie ihre An
strengungen fortset eO t 

ferner mit Genu tuung über die wertvolle Arbeit des 
Kinderhilfswerks d r Vereinten Nationen und seiner natio
nalen Komitees zur Linderung des Leids der Straßenkinder, 

mit Dank Kenntn nehmend von der wichtigen Arbeit, die 
auf diesem Gebiet von den Vereinten Nationen geleistet 
wird, insbesondere vom Ausschuß für die Rechte des Kin
des, von dem Sonde berichterstatter der Menschenrechtskom
mission für Kinder ndel, Kinderprostitution und Kinderpor
nographie und vo Programm der Vereinten Nationen für 
die internationale rogenbekämpfung, 

eingedenk der ve schiedenen Ursachen für das Phänomen 
der Straßenkinder nd für ihre Ausgrenzung, insbesondere 
auch Armut, Lan flucht, Arbeitslosigkeit, Auflösung des 
Familienverbandes, Intoleranz und Ausbeutung, sowie einge
denk dessen, daß iese Ursachen häufig durch gravierende 
sozioökonomische Schwierigkeiten verschlimmert werden 
und sich ihre Lösu g dadurch noch schwieriger gestaltet, 

sowie eingedenk dessen, daß die Weltkonferenz über 
Menschenrechte in der Erklärung und dem Aktionsprogramm 
von Wien alle Staaten mit Nachdruck aufgefordert hat, 
gestützt auf die internationale Zusammenarbeit das akute 
Problem der Kinder in besonders schwierigen Umständen 
anzugehen, und daß sie mit Nachdruck eine Stärkung der 
nationalen und internationalen Mechanismen und Programme 
für die Verteidigung und den Schutz von Kindern, ein
schließlich Straßenkindern, gefordert hat, 

in Anerkennung dessen, daß die Verhütung und Lösung 
bestimmter Aspekte dieses Phänomens auch im Kontext der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erleichtert werden 
könnte, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck darüber, daß 
weltweit über eine wachsende Zahl von Fällen berichtet 
wird, bei denen Straßenkinder als Täter oder als Opfer in 
schwere Verbrechen, Drogenmißbrauch, Gewalttätigkeit und 
Prostitution verwickelt sind; 

2. bittet die Regierungen nachdrücklich, sich auch 
weiterhin aktiv um umfassende Lösungen für die Probleme 
der Straßenkinder zu bemühen, Maßnahmen zu ihrer vollen 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ergreifen und 
ihnen unter anderem eine angemessene Ernährung, Unter
kunft, Gesundheitsversorgung und Bildung zukommen zu 
lassen; 

3. bittet die Regierungen nachdrücklich, die grundlegen
den Menschenrechte, insbesondere das Recht auf Leben, zu 
achten und durch entsprechend dringliche Maßnahmen die 
Tötung von Straßenkindern zu verhindern und die Folterung 
von Straßenkindern und die Gewalt gegen sie zu bekämpfen; 

4. weist nachdrücklich darauf hin, daß die strikte 
Einhaltung der Konvention über die Rechte des Kindes einen 
bedeutsamen Schritt auf dem Wege zur Lösung der Proble
me der Straßenkinder darstellt, und fordert alle Staaten auf, 
soweit noch nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien 
der Konvention zu werden; 

5. forden die internationale Gemeinschaft auf, durch eine 
wirksame internationale Zusammenarbeit die Bemühungen 
der Staaten um die Verbesserung der Lage der Straßenkinder 
zu unterstützen, und legt den Vertragsstaaten der Konvention 
nahe, dieses Problem bei der Erstellung ihrer Berichte an den 
Ausschuß für die Rechte des Kindes zu berücksichtigen und 
in Übereinstimmung mit Artikel 45 der Konvention zu erwä
gen, Ersuchen um fachliche Beratung oder Unterstützung im 
Hinblick auf Initiativen zur Verbesserung der Lage der 
Straßenkinder zu stellen oder einen entsprechenden Bedarf 
anzumelden: 

6. bittet den Ausschuß für die Rechte des Kindes erneut, 
die Möglichkeit einer allgemeinen Stellungnahme zu dem 
Problem der Straßenkinder in Erwägung zu ziehen; 

7. empfiehlt dem Ausschuß für die Rechte des Kindes 
und anderen zuständigen, mit der Kontrolle der Vertrags
einhaltung beauftragten Organen, dieses immer größere 
Problem bei der Prüfung der Berichte der Vertragsstaaten zu 
berücksichtigen; 

8. bittet die Regierungen, die Organe und Organisationen 
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen. miteinander Zllsammen-
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zuarbeiten und sicherzustellen, daß sich die Öffentlichkeit 
des Problems der Straßenkinder in stärkerem Maße bewußt 
wird und daß wirksamere Maßnahmen zur Lösung dieses 
Problems getroffen werden, indem sie unter anderem 
Entwicklungsprojekte unterstützen, die sich positiv auf die 
Lage der Straßenkinder auswirken können; 

9. fordert die Sonderberichterstatter, die Sonderbeauf
tragten und die Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommis
sion und der Unterkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten auf, im 
Rahmen ihrer Mandate der Not der Straßenkinder besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

10. beschließt, diese Frage unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen " auf ihrer neunundvierzigsten Tagung weiter zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/137. Menschenrechte in der Rechtspflege 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 461120 vom 17. De
zember 1991, 

eingedenk der in den Artikeln 3, 5, 9, 10 und 11 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' verankerten 
Grundsätze sowie der einschlägigen Bestimmungen des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und ~olitische Rechte 
und der dazugehörigen Fakultativprotokolle 32, insbesondere 
des Artikels 6 des Paktes, in dem es ausdrücklich heißt, daß 
niemand willkürlich seines Lebens beraubt werden darf und 
daß wegen strafbarer Handlungen, die von Jugendlichen 
unter achtzehn Jahren begangen worden sind, die Todesstrafe 
nicht verhän gt werden darf, 

sowie eingedenk der in der Konvention gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe75 und im Internationalen Überein
kommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie
rungS verankerten einschlägigen Grundsätze, 

in Anbetracht der Konvention zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau41

, insbesondere der Verpflich
tung der Vertragsstaaten, Männer und Frauen in allen Phasen 
von Gerichts- und Strafverfahren gleich zu behandeln, 

unter Hinweis auf die zahlreichen internationalen Nonnen 
auf dem Gebiet der Rechtspflege, wie den Grundsatzkatalog 
für den Schutz aUer irgendeiner Form von Haft oder Strafge
fangenschaft unterworfenen Personen'70, die Erklärung über 
Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Ver
brechensopfern und Opfern von Machtmißbrauch l7l

, die 
Garantien zum Schutz der Rechte von Personen, denen die 
Todesstrafe droht172

, die Grundprinzipien der Unabhängig
keit der Richterschaft"', die Grundprinzipien betreffend 
die RoUe der Rechtsanwälte17

', das Musterabkommen über 
die Überstellung ausländischer Gefangener173 und die Emp
fehlungen für die Behandlung ausländischer Gefangener, den 
Verhaltenskodex für Beamte mit Polizeibefugnissen'75, die 
Grundprinzipien für die Anwendung von Gewalt und den 
Gebrauch von Schußwaffen durch Beamte mit Polizeibe
fugnissen'74, die Mindestgrundsätze für die Behandlung der 
Gefangenen ''', die Grundprinzipien für die Behandlung der 
Gefangenen177

, die Regeln der Vereinten Nationen für den 

Schutz von Jugendlichen, denen ihre Freiheit entzogen 
ise", die Richtlinien betreffend die RoUe der Staats
anwälte''', die Rahmenbestimmungen der Vereinten Natio
nen für nichtfreiheitsentziehende Maßnahmen (Tokio-Re
geln)lso, die Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen 
für die Iugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln)18L, den 
Mustervertra8 betreffend die Übertragung von Verfahren in 
Strafsacheni' und den Mustervertrag betreffend die Über
tragung der Aufsicht über bedingt verurteilte oder bedingt 
entlassene StraftäterL!l3, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471133 vom 18. De
zember 1992, mit der sie die Erklärung über den Schutz aller 
Personen vor dem Verschwindenlassen annahm, 

mit Genugtuung über die wichtige Arbeit, die von der 
Menschenrechtskommission und der Unterkommission für 
die Verhütung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten im Bereich der Menschenrechte in der Rechts
pflege geleistet worden ist, insbesondere in bezug auf die 
Unabhängigkeit der Justiz, die Unabhängigkeit von Richtern 
und Anwälten, das Recht auf ein faires Verfahren, die An
ordnung eines Haftprüfungstermins, die Menschenrechte und 
Notstandssituationen, die Frage willkürlicher Inhaftierung, 
die Menschenrechte von inhaftierten Jugendlichen, die 
Privatisierung von Haftanstalten und die Frage der Straf
freiheit von Tätern bei Menschenrechtsverletzungen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/39 der 
Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung 
und den Schutz von Minderheiten vom 26. August 1993 mit 
dem Titel "Unabhängigkeit der Justiz"I", 

mit Genugtuung über die Resolutionen der Menschen
rechtskommission 1993/32 vom 5. März 1993 mit dem Titel 
"Die Rechtspflege und die Menschenrechte" und 1993/41 
vom 5. März 1993 mit dem Titel "Die Menschenrechte in 
der Rechtspflege"", 

sowie mit Genugtuung über die wichtige Arbeit, die die 
Kommission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
auf dem Gebiet der Menschenrechte in der Rechtspflege 
geleistet hat, wie aus Abschnitt III der Resolution 1993/34 
des Wtrtschafts- und Sozialrats vom 27. Juli 1993 her
vorgeht, 

in Anerkennung dessen, daß die Rechtsstaatlichkeit und 
eine korrekte Rechtspflege Voraussetzungen für eine be
standfähige wirtschaftliche und soziale Entwicklung sind, 

sowie in Anerkennung der zentralen RoUe der Rechtspflege 
bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte, 

im Bewußtsein der Bedeutung nationaler und regionaler 
zwischenstaatlicher Menschenrechtsgremien und -institutio
nen bei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs"', 

eingedenk der Empfehlungen in bezug auf die Menschen
rechte in der Rechtspflege in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Wien6

, die von der vom 14. bis 25. Juni 
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen
rechte verabschiedet wurden, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des General
sekretärs; 
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2. erklärt erneut daß es wichtig ist, die Regeln und 
Normen der Vereint n Nationen betreffend die Menschen
rechte in der Rechts flege voll und wirksam anzuwenden; 

3. erkennt an, d die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte zu en Hauptaufgaben aller Regierungen 
gehören; 

4. erkennt außen em an, daß die Rechtspflege, nament
lich der Rechtsvollz g und die Anklagebehörden sowie ins
besondere eine una hängige Justiz und Anwaltschaft, in 
voller Übereinstimm ng mit den geltenden Normen in inter
nationalen Mensehe echtsurkunden für die umfassende und 
nichtdiskriminierend Verwirklichung der Menschenrechte 
von grundlegender B deutung und für den Prozeß der Demo
kratie und bestandfi' igen Entwicklung unerläßlich sind; 

5. fordert alle ten abermals auf, die Regeln und 
Normen der Vereint n Nationen betreffend die Mensehen
rechte in der Rechts flege bei der Ausarbeitung nationaler 
oder regionaler Stra gien zu ihrer praktischen Umsetzung 
gebührend zu berüc ichtigen und alles zu tun, um wirksame 
gesetzgeberische un andere Mechanismen und Verfahren 
sowie ausreichende Finanzmittel vorzusehen, damit eine 
wirksamere Anwend ng dieser Regeln und Normen sicherge
stellt ist; 

6. appelliert an die Regierungen, die Rechtspflege als 
festen Bestandteil d s Entwicklungsprozesses in ihre natio
nalen Entwicklungs äne einzubeziehen und im Hinblick auf 
die Förderung und den Schutz der Menschenrechte aus
reichende Ressource für die Gewährung von Beratungshilfe 
zur Verfügung zu st lien; 

7. legt dem Gen ralsekretär nachdrücklich nahe, Hilfe
ersuchen von Staa n im Bereich der Rechtspflege im 
Rahmen des Progr der Vereinten Nationen für Bera
tende Dienste und technisehe Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Mensche rechte wohl wollend zu prüfen und die 
Koordinierung der esbezüglichen Tätigkeiten zu stärken; 

8. empfiehlt in iesem Zusammenhang nachdrücklich, 
innerhalb des Syste s der Beratenden Dienste und techni
schen Hilfe die Ein 'chtung eines umfassenden Programms 
zu erwägen, um de Staaten zu helfen, ausreichende inner
staatliche Strukture aufzubauen und zu stärken, die einen 
unmittelbaren Einfl ß auf die allgemeine Einhaltung der 
Menschenrechte un die Aufrechterhaltung der ReChts
staatlichkeit haben; in solches Programm sollte auf Ersu
chen der interessie en Regierungen innerstaatlichen Pro
jekten für die Refo von Straf- und Besserungsanstalten, 
die Aus- und Fort ildung von Anwälten, Richtern und 
Sicherheitskräften i Menschenrechtsfragen und in jedem 
anderen Bereich, d für eine wohlfunktionierende Rechts
staatlichkeit von B deutung ist, fachliche und finanzielle 
Hilfe gewähren; 

9. erkennt an, aß die mit der Rechtspflege befaßten 
Institutionen über a sreichende finanzielle Mittel verfügen 
sollten und daß die i ternationale Gemeinschaft in stärkerem 
Umfang technische nd finanzielle Hilfe gewähren sollte; 

10. appelliert an die internationale Gemeinschaft, auf 
Ersuchen der bettef nden Regierungen die Gewährung von 
Beratungshilfe zu nterslÜtzen, um die Förderung, den 
Schutz und die vo le Wahrnehmung der Menschenrechte 
sicherzustellen; 

11. bittet die internationale Gemeinschaft, positiv auf 
Ersuchen um finanzielle und fachliche Hilfe von Institutio
nen zu reagieren, die mit der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte befaßt sind, um deren nationale Kapazitäten 
zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte in 
Übereinstimmung mit den Normen in internationalen und 
sonstigen Menschenrechtsinstrumenten zu fördern und zu 
stärken; 

12. anerkennt die wichtige Rolle der Regionalkommis
sionen, Sonderorganisationen und Institute der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte und der 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege sowie der 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
und der zwisehenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen, einschließlich der einzelstaatlichen Berufsverbände, die 
sich mit der Förderung der Normen der Vereinten Nationen 
auf diesem Gebiet befassen; 

13. bittet die Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege, Fragen im Zusammenhang mit der 
Rechtspflege besondere Aufmerksamkeit zu widmen und 
dabei das Schwergewicht insbesondere auf die wirksame 
Anwendung der Regeln und Normen zu legen; 

14. beschließt, die Behandlung der Frage der Men
schenrechte in der Rechtspflege auf ihrer fünfzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen " zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/138. Erklärung über die Rechte von Personen, die 
nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471135 vom 18. De
zember 1992, in der sie die Erklärung über die Rechte von 
Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören, verabschiedet hat, 

in dem Bewußtsein, daß es notwendig ist, die Rechte der 
Angehörigen von Minderheiten wirksam zu fördern und zu 
schützen, wie in der Erklärung festgelegt wird, 

in Anbetracht der Wichtigkeit der noch wirksameren 
Umsetzung der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, was die Rechte aller Personen betrifft, 
einsehließlich jener, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, 

mit Genugtuung über die Resolution 1993/24 der Men
schenrechtskommission vom 5. März 1993 über die Rechte 
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören", 

feststellend, daß die Resolutionen 1993/42 und 1993/43, 
die von der Unterkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten am 
26. August 1993 verabschiedet wurden''', von der Men
schenrechtskommission auf ibrer fünfzigsten Tagung geprüft 
werden sollen, 

im BewiifJtsein der Bestimmungen des Artikels 27 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
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Rechte" betreffend die Rechte der Angehörigen ethnischer, 
religiöser oder sprachlicher Minderheiten, 

in der Erkenntnis, daß den Vereinten Nationen eine immer 
wichtigere Rolle beim Schutz von Minderheiten zukommt, 
indem sie unter anderem die Erklärung gebührend berück
sichtigen, 

mit Besorgnis darüber, daß in vielen Ländern Streitigkeiten 
und Konflikte im Zusammenhang mit Minderheiten immer 
häufiger und immer ernster werden und oft tragische Folgen 
haben, 

feststellend, daß wirksame Maßnahmen und die Schaffung 
günstiger Bedingungen für die Förderung und den Schutz der 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, 
religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, welche 
effektive Nichtdiskriminierung und Gleichheit für alle 
gewährleisten, dazu beitragen, Probleme und Situationen, die 
die Menschenrechte von Minderheiten gefährden, zu verhin
dern und auf friedlichem Weg zu lösen, 

in der Erwägung, daß die Förderung und der Schutz der 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiö
sen und sprachlichen Minderheiten angehören, zur politi
schen und sozialen Stabilität und zum Frieden beitragen und 
in den Staaten, in denen solche Personen leben, das kulturel
le Erbe der Gesellschaft als Ganzes bereichern werden, 

in Bekräftigung der Verpflichtung der Staaten, sicherzu
stellen, daß Angehörige von Minderbeiten alle Menschen
rechte und Grundfreiheiten ohne Diskriminierung und in 
voller Gleichheit vor dem Gesetz im Einklang mit der 
Erklärung voU und wirksam ausüben können, 

mit Genugtuung über die Initiativen mit dem Ziel, Infor
mationen über die Erklärung zu verbreiten und das Ver
ständnis derselben zu fördern, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die wirksame Förderung der Erklärung''', 

eingedenk der Empfehlungen in Abschnitt 11, Ziffer 25 bis 
27 der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien', die 
von der Weltkonferenz über Menschenrechte vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien einstimmig verabschiedet wurden, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die wirksame Förderung der Erklärung über die Rechte 
von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören; 

2. bittet die Staaten und die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich, die Rechte von Personen, die nationalen oder 
ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten 
angehören, wie in der Erklärung festgelegt zu fördern und zu 
schützen, namentlich durch die Erleichterung ihrer vollen 
Teilhabe an anen Aspekten des politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, religiösen und kulturellen Lebens der Gesellschaft 
sowie am wirtschaftlichen Fortschritt und an der Entwick
lung ihres Landes; 

3. ruft die Menschenrechtskommission auf, Mittel und 
Wege zu prüfen, um die in der Erklärung festgelegten 
Rechte der Angehörigen von Minderheiten wirksam zu 
fördern und zu schützen; 

4. ruft den Generalsekretär auf, durch das Sekretariats
Zentrum für Menschenrechte auf Antrag von Regierungen im 

Rahmen des Programms für beratende Dienste und techni
sche Hilfe des Zentrums Fachdienste auf dem Gebiet der 
Minderheitsfragen und der Menschenrechte sowie der 
Verhinderung und Lösung von Streitigkeiten zur Verfügung 
zu stellen, die bei bestehenden oder potentiellen Situationen 
in Verbindung ntit Minderheiten behilflich sein können; 

5. appelliert an die Staaten, die erforderlichen gesetz
geberischen und sonstigen Maßnahmen Zu ergreifen, um die 
Grundsätze der Erklärung zu fördern und gegebenenfalls 
anzuwenden; 

6. appelliert außerdem an die Staaten, gegebenenfalls 
bilaterale und multilaterale Anstrengungen zu unternehmen, 
um die Rechte der Personen, die nationalen oder ethnischen, 
religiösen und sprachlichen Minderheiten in ihren Ländern 
angehören, im Einklang mit der Erklärung zu schützen; 

7. bittet alle Vertragsorgane und Sonderbeauftragten, 
Sonderberichterstatter und Arbeitsgruppen der. Menschen
rechtskommission und der Unterkomntission für die Ver
hütung von Diskriminierung und den Schutz von Min
derheiten, der Förderung und dem Schutz der in der Er
klärung festgelegten Rechte der Angehörigen von Minderhei
ten soweit angezeigt im Rahmen ihres Auftrags gebührende 
Beachtung zu schenken; 

8. ermutigt die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, auch weiterhin zur Förderung und zum 
Schutz der Rechte von Personen beizutragen, die nationalen 
oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderheiten 
angehören; 

9. bittet den Generalsekretär, auch weiterhin Informa
tionen über die Erklärung zu verbreiten und zur Förderung 
des Verständnisses derselben beizutragen, insbesondere auch 
gegebenenfalls im Zusammenhang mit der Ausbildung von 
Personal der Vereinten Nationen; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" 
Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/139. Menschenrechte und Massenabwanderungen 

Die Generalversammlung, 

eingedenk des ihr mit der Charta der Vereinten Nationen 
übertragenen allgemeinen humanitären Auftrags, die Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu festigen, 

im Hinblick darauf, daß der Bericht des Generalsekretärs 
mit dem Titel "Eine Agenda für den Frieden'dll7 den 
Schutz der Menschenrechte als wichtiges Element des 
Friedens, der Sicherheit und des wirtschaftlichen Wohl
ergehens bezeichnet und die Bedeutung der präventiven 
Diplomatie unterstreicht, 

zutiefst beunruhigt darüber, daß es in vielen Regionen der 
Welt in immer größerem Maßstab und Umfang zur Ab
wanderung von Flüchtlingen und zur Vertreibung von 
Bevölkerungsgruppen kommt, und zutiefst beunruhigt über 
das Leid von Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen, 
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sich dessen bewußt, daß Menschenrechtsverletzungen zu 
den vielfaltigen un~ komplexen Ursachen der Massen
abwanderung von FlÜchtlingen und Vertriebenen gehören, 

zutiefst beunruhig über die immer schwerere Belastung, 
die insbesondere de Entwicklungsländern mit ihren be
grenzten eigenen R ssourcen und der internationalen Ge
meinschaft als Gan s durch diese plötzlichen Massen
abwanderungen und ertreibungen von Bevölkerungsgruppen 
auferlegt wird, 

unter Hervorhebu g der Notwendigkeit einer verstärkten 
internationalen Zusa menarbeit zur Verhütung neuer massi
ver Flüchtlingsström bei gleichzeitiger Schaffung dauerhaf
ter Lösungen für die derzeitigen Flüchtlingssituationen, 

in Bekräftigung irResolution 4lnO vom 3. Dezember 
1986, in der sie si h den Schlußfolgerungen und Emp
fehlungen im Beric t der Gruppe von Regierungssachver
ständigen für die in mationale Zusammenarbeit zur Ver
meidung neuer Flüc dingsströme'88 angeschlossen hat, 

eingedenk ihrer esolution 46/127 vom 17. Dezember 
1991 und der Res lution 1993nO der Menschenrechts
kommission vom 10 März 1993" sowie aller früheren ein
schlägigen Resoluti nen der Generalversammlung und der 
Kommission, 

feststellend, daß er Generalsekretär in seinem Bericht 
über die verstärkte oordinierung der humanitären Kata
strophenhilfe der ereinten Nationen'" erklärt, daß in 
komplexen Notsitu tionen unbedingt humanitäre Hilfe 
gewährt werden muß jedoch verbunden mit Maßnahmen, die 
an die eigentlichen Ursachen solcher Notsituationen her
angehen, und daß ie Schaffung des interinstitutionellen 
Frühwarn-Beratungs echanismus sowohl der Verhütung als 
auch der Vorsorge d ent, 

außerdem feststel end, daß der Exekutivausschuß des 
Programms des Hoh n Kommissars der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge den nmittelbaren Zusammenhang zwischen 
der Einhaltung vo Menschenrechtsnormen, Flüchtlings
bewegungen und S utzproblemen ausdrücklich anerkannt 
hat, 

I. erinnert dara ,daß sie sich in ihrer Resolution 41nO 
die Empfehlungen nd Schlußfolgerungen im Bericht der 
Gruppe von Regieru gssachverständigen für die internationa
le Zusammenarbeit r Vermeidung neuer Flüchtlingsströme 
zu eigen gemacht h t, wozu unter anderem auch die Auf
forderung an alle S ten gehörte, die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu . rdern und diese Rechte und Freiheiten 
Angehörigen ihrer evölkerung nicht aufgrund der Staats
angehörigkeit, der e nischen Zugehörigkeit, der Rasse, der 
Religion oder Sprac e vorzuenthalten; . 

2. bittet aberma alle Regierungen sowie die in Betracht 
kommenden zwisch nstaadichen und humanitären Organisa
tionen um ihre vers" kte Zusammenarbeit und Unterstützung 
bei den weltweiten nstrengungen, die den ernsten Proble
men, die sich aus de Massenabwanderung von Flüchtlingen 
und Vertriebenen e eben, wie auch den Ursachen dieser 
Abwanderungen gel en; 

3. ersucht alle egierungen t für die wirksame Anwen
dung der einschlä igen internationalen Rechtsakte, ins-

besondere auf dem Gebiet der Menschenrechte und des 
Humanitätsrechts, Sorge zu tragen, da dies zur Vermeidung 
neuer massiver Ströme von Flüchtlingen und Vertriebenen 
beitragen würde; 

4. ersucht alle Gremien der Vereinten Nationen, ein
schließlich der Vertragsorgane der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Menschenrechte, die Sonderorganisationen 
und die staatlichen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, uneingeschränkt mit allen Mechanismen der 
Menschenrechtskommission zusammenzuarbeiten und ihnen 
im Rahmen ihrer Mandate insbesondere alle in ihrem Besitz 
befindlichen sachdienlichen, genauen Informationen über die 
Menschenrechtssituationen zu übennitteln, die Flüchtlings
oder Vertriebenenströme verursachen beziehungsweise sich 
auf diese auswirken; 

5. begrüßt die Empfehlung in der Resolution 1993170 der 
Menschenrechtskommission, wonach Sonderberichterstatter, 
Sonderbeauftragte und Arbeitsgruppen, die Fälle von 
Menschenrechtsverletzungen untersuchen. Problemen, die zur 
Massenabwanderung von Bevölkerungsgruppen führen, 
besondere Aufmerksamkeit schenken und gegebenenfalls der 
Kommission darüber Bericht erstatten und diesbezügliche 
Empfehlungen aussprechen sollen; 

6. stellt fest, daß der Exekutivausschuß des Programms 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flücht
linge ausdrücklich den direkten Zusammenhang zwischen der 
Einhaltung der Menschenrechtsnormen, Flüchtlingsbewegun
gen, Problemen des Schutzes und ihren Lösungen anerkannt 
hat; 

7. begrüßt die Beiträge, die die Hohe Kommissarin der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge zu den Beratungen der 
internationalen Menschenrechtsorgane geleistet hat, und 
ermutigt sie, danach zu trachten, diese Beiträge noch 
wirksamer zu gestalten; 

8. begrüßt a!ifJerdem die von der Hohen Kommissarin 
am 3. März 1993 auf der neunundvierzigsten Tagung der 
Menschenrechtskommission ahgegebene Erklärung, in der sie 
betonte, daß die internationale Gemeinschaft frühzeitig auf 
Menschenrechtssituationen reagieren müsse, die Flüchtlinge 
oder Vertriebene zu verursachen drohen oder deren freiwil
lige Rückkehr verhindern; 

9. ermutigt Staaten, die dies noch nicht getan haben, dem 
Abkommen aus dem Jahr 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge'l4 und dem dazugehörigen Protokoll aus dem 
Jahr 1967"5 beizutreten; 

10. stellt mit Genugtuung fest, daß der Generalsekretär in 
seinem Bericht an die siebenundvierzigste Tagung der 
Generalversammlung über die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen die Notwendigkeit hervorgehoben hat, die Kapa
zität der Vereinten Nationen zur Frühwarnung und präven
tiven Diplomatie auszubauen, um zur Verhütung humanitärer 
Krisen beizutragen189

; 

11. bekrüftigt in diesem Zusammenhang ihre früheren 
Resolutionen über die Frage der Menschenrechte und 
Massenabwanderungen und ersucht den Generalsekretär, 
beim weiteren Ausbau der Kapazität des Sekretariats zur 
Frühwarnung und präventiven Diplomatie der internationalen 
Zusammenarbeit zur Vermeidung neuer Flüchtlingsströme 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 
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12. stellt in diesem Zusammenhang fest, daß massive 
Bevölkerungsbewegungen durch vielfaJtige und komplexe 
Umstände verursacht werden, was deutlich macht, daß die 
Friihwarnung ein intersektorales und multidisziplinäres 
Vorgehen erfordert; 

13. ermutigt den Generalsekretär insbesondere, auch 
weiterhin die im Bericht der Gruppe von Regierungssach
verständigen für die internationale Zusammenarbeit zur 
Vermeidung neuer Flüchtlingsströme beschriebene Aufgabe 
wahrzunehmen, namentlich die laufende Überwachung aller 
potentiellen Abwanderungssituationen, und die Empfehlun
gen der Gemeinsamen Inspektionsgruppe umzusetzen, die in 
ihrem Bericht über die Koordinierung von Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Friihwarnung in bezug auf mögliche 
F1üchtlingsströmel9ll enthalten sind; 

14. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, der Kon
solidierung und Stärkung des Systems zur Durchführung von 
Friihwarntätigkeiten im humanitären Bereich hohen Vorrang 
einzuräumen und aus dem ordentlichen Haushalt der Verein
ten Nationen hierfür die erforderlichen Ressourcen zuzuwei
sen, unter anderem dadurch, daß er die Sekretariats-Hauptab
teilung Humanitäre Angelegenheiten zur Friihwarn-Koordi
nierungsstelle in diesem Bereich bestimmt und die Koordi
nierung zwischen den mit der Friihwarnung befaßten Dienst
stellen des Sekretariats und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen verstärkt, damit unter anderem sicherge
stellt wird, daß wirksame Maßnahmen zur Feststellung von 
Menschenrechtsverletzungen getroffen werden, die für 
Massenabwanderungen mitverantwortlich sind; 

15. begrüßt den Beschluß des Verwaltungsausschusses für 
Koordinierung, einen Mechanismus für regelmäßige interin
stitutionelle Friihwarnkonsultationen der Vereinten Nationen 
in bezug auf mögliche F1üchtlings- und Vertriebenensträme 
zu schaffen, auf der Grundlage des Austauschs und der 
Analyse sachdienlicher Informationen zwischen den Organen 
der Vereinten Nationen und der Ausarbeitung gemeinsamer 
Empfehlungen für Maßnahmen, unter anderem mit dem Ziel, 
möglichen Ursachen für neue F1üchtIings- und Vertriebenen
ströme entgegenzuwirken; 

16. begrüßt außerdem den Beschluß des Verwaltungs
ausschusses für Koordinierung, die Hauptabteilung Huma
nitäre Angelegenheiten zur Koordinierungsstelle der interin
stitutionellen Frühwarnkonsultationen der Vereinten Nationen 
zu machen; 

17. bittet die Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten 
eindringlich, alles zu tun, um wirksam als Koordinierungs
stelle für interinstitutionelle Friihwarnkonsultationen zu 
fungieren; 

18. bittet alle an dem interinstitutionellen Beratungs
mechanismus beteiligten Organe eindringlich, uneinge
schränkt an den Konsultationen teilzunehmen und die erfor
derlichen Mittel für ihre erfolgreiche Durchfültrung zur 
Verfügung zu stellen; 

19. bittet die Menschenrechtskommission, die Frage der 
Menschenrechte und Massenabwanderungen weiter zu 
verfolgen, um den vom Generalsekretär eingerichteten 
Frühwarnmechanismus zur Verhinderung neuer massiver 
Flüchtlings- und Vertriebenenströme zu unterstützen; 

20. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung Bericht zu erstatten über seine 

verstärkte Rolle bei der Friihwarnung, insbesondere im 
Bereich der Menschenrechte und der humanitären Hilfe, 
sowie auch über weitere Entwicklungen im Zusammenhang 
mit den Empfehlungen im Bericht der Gruppe von Regie
rungssachverständigen für die internationale Zusammenarbeit 
zur Vermeidung neuer F1üchtlingssträme und den Empfeh
lungen der Gemeinsamen Inspektionsgruppe; 

21. bittet den Generalsekretär außerdem, in seinen Bericht 
an die Generalversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung 
detaillierte Informationen über die programmatischen, 
institutionellen, administrativen und finanziellen Bemühun
gen sowie die Anstrengungen aufzunehmen, die auf der 
Fültrungsebene unternommen wurden, um die Kapazität der 
Vereinten Nationen zur Vermeidung neuer Flüchtlingsströme 
auszubauen und sich mit den diesen Wanderungsbewegungen 
zugrunde liegenden Ursachen auseinanderzusetzen; 

22. beschließt, die Frage der Menschenrechte und Mas
senabwanderungen auf ihrer fünfzigsten Tagung weiter zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/140. Die Menschenrechte und der wissenschaftlich
technische Fortschritt 

Die Generalversammlung, 

feststellend, daß der wissenschaftlich-technische Fortschritt 
ein entscheidender Faktor der Entwicklung der menschlichen 
Gesellschaft ist, 

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte', des Internatio
nalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte", des Internationalen Pakres über bürgerliche und 
politische Rechte" und der Erklärung über Fortschritt und 
Entwicklung auf sozialem Gebiet", 

bekräftigt die Wichtigkeit ihrer Resolution 45/95 vom 
14. Dezember 1990, in der sie Richtlinien zur Regelung von 
automatisierten personenbezogenen Dateien annahm, und 
ihrer Resolution 46/119 vom 17. Dezember 1991, in der sie 
die Grundsätze für den Schutz von psychisch Kranken und 
die Verbesserung der psychiatrischen Versorgung annahm, 

mit Genugtuung die Resolution 1993/91 der Menschen
rechtskommission mit dem TItel "Menschenrechte und Bio
ethik"" und den Kommissionsbeschluß 1993/113 mit dem 
Titel "Frage der Anschlußrnaßnahmen zu den Richtlinien zur 
Regelung von automatisierten personenbezogenen Datei
en"191 gutheißend, die am 10. März 1993 angenommen 
wurden, 

mit Genugtuung über die einschlägigen Absätze der 
Erklärung und des Aktionsprogramms VOn Wien', die auf der 
vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien veranstalteten WeItkon
ferenz über Menschenrechte verabschiedet worden sind, 

sich desseIl bewußt, daß jedermann das Recht hat, in den 
Genuß der Vorteile des wissenschaftlichen Fortschritts und 
seiner Anwendungen zu gelangen. 

in Bekräftigung der Notwendigkeit, im Kontext des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts die Menschenrechte 
und Grundfreiheiten und die Würde des Menschen zu achten, 
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im Hinblick dara~f, daß sich bestimmte Weiterentwick
lungen t vor allem in ~er Biomedizin, den Biowissenschaften 
und der Informatio technologie nachteilig auf die Unver
sehrthei!, die Würde und die Menschenrechte des einzelnen 
auswirken können, nd daß die illegale Ablagerung von 
giftigen und gefahr ichen Stoffen und Abfällen potentiell 
eine ernste Bedrohu g der Menschenrechte, des Lebens und 
der Gesundheit alle Menschen darstellt, 

in der Erwägun , daß der Mensch im Zentrum der 
sozialen und wirtsc aftlichen Entwicklung steht, 

sich bewußt, daß ie moderne Wissenschaft und Technik 
die Möglichkeit biet n, die materiellen Voraussetzungen für 
die Prosperität der esellschaft und die volle Entfaltung des 
Menschen zu schaf~ n, 

in Anerkennung d sen, daß internationale Zusammenarbeit 
erforderlich ist, dam t die gesamte Menschheit in den Genuß 
der Errungenschafte des wissenschaftlichen und leehnolo
gischen Fortschritt gelangen und deren Anwendung im 
Dienste des wirtscha ichen und sozialen Fortschritts für alle 
Menschen von Nutz n sein kann, 

davon überzeugt, daß es erforderlich ist, sowohl auf 
nationaler als auch uf internationaler Ebene eine biowis
senschaftliche Ethik zu entwickeln, 

1. fordert alle itgliedstaaten auf, sicherzustellen, daß 
die Errungenschaf en des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts und das geistige Potential der Menschheit dazu 
genutzt werden, di allgemeine Achtung vor den Men
schenrechten und G ndfreihei!en zu fördern und zu festigen; 

2. fordert die 'tgliedstaaten abermals auf, durch die 
erforderlichen Maß ahmen, so unter anderem durch Maß
nahmen gegen die nerlaubte Ablagerung von giftigen und 
gefährlichen Stoffe und Abfallen, dafür Sorge zu tragen, 
daß die Leistunge von Wissenschaft und Technik aus
schließlich zum W le des Menschen genutzt werden und 
das ökologische U feld nicht belasten; 

3. betont die atsache, daß viele wissenschaftliche 
Neuerkenntnisse un technologische Neuentwicklungen im 
Gesundheits-, Bildu gs- und Wohnungswesen sowie in ande
ren sozialen Bereic n den Menschen als Erbe der Mensch
heit im Hinblick au eine bestandfahige Entwicklung ohne 
weiteres zugänglich sein sollten, unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit des chutzes der geistigen Eigentumsrechte; 

4. ersucht die S nderorganisationen und anderen Organe 
der Vereinten Nati nen, dem Generalsekretär mitzuteilen, 
welche Aktivitäten und Programme durchgeführt worden 
sind, um die Achtu g der Menschenrechte bei der Entwick
lung der Biowissens haften und der Biotechnik sicherzustel
len und so einen Be' ag zu den Berichten des Generalsekre
tärs zu leisten, um w lehe die Menschenrechtskommission in 
Resolution 1993/91 und Beschluß 1993/113 ersucht hat; 

5. beschließt, d e Frage der Menschenrechte und des 
wissenschaftlich-lee nischen Fortschritts auf ihrer fünfzigsten 
Tagung unter dem nkt "Menschenrechtsfragen" zu behan
deln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/141, Hoher Kommissar für die Förderung und den 
Schutz aller Menschenrechte 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Verpflichtung auf die Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, 

betonend, daß es gemäß der Charta Aufgabe aller Staaten 
ist, die Achtung vor allen Menschenrechten und Grundfrei
heiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach 
Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu 
festigen, 

sowie unter Hervorhebung der Notwendigkeit, die All
gemeine Erklärung der Menschenrechte] einzuhalten und die 
Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, insbesonde
re den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte54

, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte" sowie die Erklärung über das 
Recht auf Entwicklung'" vollinhaltlich anzuwenden, 

erneut erklärend, daß das Recht auf Entwicklung ein 
allgemeingültiges und unveräußerliches Recht ist, das einen 
grundlegenden Bestandteil der Rechte des Menschen bildet, 

die Auffassung vertretend, daß die Förderung und der 
Schutz aller Menschenrechte ein vorrangiges Anliegen der 
internationalen Gemeinschaft ist, 

unter Hinweis darauf, daß eines der in der Charta ver
ankerten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, eine 
internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um die 
Achtung vor den Menschenrechten zu fördern und zu 
festigen, 

in Bekräftigung der nach Artikel 56 der Charta einge
gangenen Verpflichtung, gemeinsam und einzeln in Zu
sammenarbeit mit den Vereinten Nationen zu handeln, um 
die in Artikel 55 dargelegten Ziele zu erreichen, 

betonend, daß die Förderung und der Schutz aller Men
schenrechte von den Grundsätzen der Unparteilichkeit, 
Objektivität und Nichtselektivität geleitet sein muß, im 
Geiste eines konstruktiven internationalen Dialogs und der 
konstruktiven internationalen Zusammenarbeit, 

sich bewußt, daß alle Menschenrechte allgemeingültig, 
unteilbar, einander bedingend und miteinander verknüpft sind 
und daß ihnen insofern gleiche Wichtigkeit zukommt, 

in Bekriiftigung ihrer Verpflichtung auf die Erklärung und 
das Aktionsprogramm von Wien6

, die von der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden, 

überzeugt, daß die Weltkonferenz über Menschenrechte 
einen wichtigen Beitrag zur Sache der Menschenrechte 
geleistet hat und daß ihre Empfehlungen durch wirksame 
Maßnahmen aller Staaten, der zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen und der Sonderorganisationen in Zu
sammenarbeit mit den nichtstaatlichen Organisationen 
umgesetzt werden sollten, 

in Anerkennung dessen, daß es für die Förderung und den 
Schutz aller Menschenrechte wichtig ist, die Bereitstellung 
von Beratungsdiensten und technischer Hilfe durch das 
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Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte und andere 
zuständige Programme und Organe des Systems der Ver
einten Nationen zu verstärken. 

entschlossen. die vorhandenen Einrichtungen zur Förde
rung und zum Schutz aller Menschenrechte und Grund
freiheiten unter Vermeidung unnötiger Doppelarbeit anzu
passen. zu stärken und zu straffen, 

anerkennend, daß die Aktivitäten der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte rationalisiert und 
intensiviert werden müssen. um das Instrumentarium der 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet zu stärken und die 
Ziele der allgemeinen Achtung vor den internationalen 
Menschenrechtsnormen und deren Einhaltung zu fördern, 

erneut erklärend, daß die Generalversammlung, der 
Wirtschafts- und Sozialrat und die Menschenrechtskommis
sion die Organe sind, die für die Festlegung der Richtlinien 
und die Beschlußfassung auf dem Gebiet der Förderung und 
des Schutzes aller Menschenrechte verantwortlich sind, 

sowie in Bekräftigung der Notwendigkeit, das Instru
mentarium der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte laufend an die gegenwärtigen und künftigen 
Bedürfnisse bei der Förderung und dem Schutz der Men
schenrechte anzupassen, sowie der Notwendigkeit, seine 
Koordinierung, Leistungsfahigkeit und Wirksamkeit im Sinne 
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien sowie 
im Hinblick auf eine ausgewogene und bestandfähige 
Entwicklung für alle Menschen zu verbessern, 

nach Behandlung der Empfehlung in Abschnitt n Ziffer 18 
der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien, 

1. beschließt, den Dienstposten eines Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte zu schaffen; 

2. beschließt, daß der Hohe Kommissar 

a) eine Person von hohem sittlichen Ansehen sein muß, 
die sich durch persönliche Integrität und Sachverstand, 
namentlich auf dem Gebiet der Menschenrechte, auszeichnet 
und die durch ihr Vertrautsein mit unterschiedlichen Kultu
ren und ihre Aufgeschlossenheit für diese die Voraussetzun
gen erfüllt, die für die unparteiische, objektive, nichtselektive 
und effektive Walrrnehmung der Aufgaben des Hohen 
Kommissars erforderlich sind; 

b) vom Generalsekretär der Vereinten Nationen ernannt 
und von der Generalversammlung bestätigt wird, unter ange
messener Berücksichtigung eines turnusmäßigen Wechsels 
auf geographischer Grundlage, und für eine auf vier Jahre 
befristete Amtszeit ernannt wird, mit der Möglichkeit einer 
einmaligen Verlängerung um weitere vier Jahre; 

c) den Rang eines Untergeneralsekretärs hat; 

3. beschließt außerdem, daß der Hohe Kommissar 

a) sein Amt im Ralrrnen der Charta der Vereinten 
Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
der anderen internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
Menschenrechte sowie des Völkerrechts walrrzunehmen hat 
und daß er innerhalb dieses Rahmens insbesondere auch die 
Pflicht hat, die Souveränität, territoriale Unversehrtheit und 
innerstaatliche Zuständigkeit der Staaten zu achten und die 

universale Achtung vor al1en Menschenrechten und deren 
Einhaltung zu fördern, in der Erkenntnis, daß die Förderung 
und der Schutz al1er Menschenrechte im Rahmen der Ziele 
und Grundsätze der Charta ein legitimes Anliegen der 
internationalen Gemeinschaft ist; 

b) sich von der Erkenntnis leiten lassen muß, daß alle 
Menschenrechte - gleichviel, ob es sich um bürgerliche, 
kulturelle, politische, soziale oder wirtschaftliche Rechte 
handelt - allgemeingültig, unteilbar, einander bedingend und 
miteinander verknüpft sind und daß, obschon die Bedeutung 
nationaler und regionaler Besonderheiten und unterschiedli
cher historischer, kultureller und religiöser Vorbedingungen 
zu berücksichtigen ist, die Staaten gleichwohl die Pflicht 
haben, unabhängig von ihrem jeweiligen politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen System alle Menschenrechte und 
Grundfreihei ten zu fördern und zu schützen; 

c) anerkennen muß, welche Wichtigkeit der Förderung 
einer ausgewogenen und bestandfahigen Entwicklung für alle 
Menschen und der Gewährleistung der Verwirklichung des 
Rechts auf Entwicklung zukommt, das in der Erklärung über 
das Recht auf Entwicklung niedergelegt ist; 

4. beschließt ferner, daß der Hohe Kommissar unter der 
Richtliniengebung und Weisungsbefugnis des General
sekretärs der hauptverantwortliche Amtsträger der Vereinten 
Nationen ftir die Menschenrechtsaktivitäten der Vereinten 
Nationen sein wird und daß im Rahmen der Gesamtzustän
digkeit, der Befugnisse und der Beschlüsse der Generalver
sammlung, des Wirtschafts- und Sozialrats und der Men
schenrechtskommission der Hohe Kommissar die folgenden 
Aufgaben hat: 

a) die effektive Ausübung al1er bürgerlichen, kulturel1en, 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rechte durch al1e 
zu fördern und zu schützen; 

b) die ihm von den zuständigen Organen des Systems der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
übertragenen Aufgaben wahrzunehmen und ihnen Empfeh
lungen mit dem Ziel zu unterbreiten, die Förderung und den 
Schutz al1er Menschenrechte zu verbessern; 

c) die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung zu 
fördern und zu schützen und die von den entsprechenden 
Organen des Systems der Vereinten Nationen zu diesem 
Zweck gewährte Unterstützung zu verbessern; 

d) über das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte und 
andere geeignete Institutionen auf Antrag der Staaten und 
gegebenenfalls regionaler Menschenrechtsorganisationen 
Beratende Dienste sowie technische und finanziel1e Hilfe 
bereitzustellen, mit dem Ziel, die Maßnahmen und Program
me auf dem Gebiet der Menschenrechte zu unterstützen; 

e) die einschlägigen Bildungs- und Aufklärungspro
gramme der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu koordinieren; 

f) aktiv tätig zu werden, um die bestehenden Hindernisse 
für die vol1e Verwirklichung aller Menschenrechte zu besei
tigen und sich den diesbezüglichen Herausforderungen zu 
stellen sowie die Fortdauer von Menschenrechtsverletzungen 
in der ganzen Welt zu verhindern, wie dies in der Erklärung 
und im Aktionsprogramm von Wien zum Ausdruck kommt; 
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g) im Zuge der Durchführung seines Mandats einen 
Dialog mit allen Re ierungen aufzunehmen, mit dem Ziel, 
die Achtung vor allen Menschenrechten sicherzustellen; 

h) die internationale Zusammenarbeit im Dienste der 
Förderung und des Schutzes aller Menschenrechte zu ver
stärken; 

i) die im gesa ten System der Vereinten Nationen 
entfalteten Aktivität n zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte zu oordinieren; 

J) das Instrurnen arium der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menschen echte zu rationalisieren. anzupassen, zu 
stärken und zu str fen, mit dem Ziel) seine Leistungs
fahigkeit und Effek . ität zu verbessern; 

über das Zentrum für Men-

5. ersucht den H hen Kommissar, der Menschenrechts
kommission und, ü r den Wirtschafts- und Sozialrat, der 
Generalversarnmlun jährlich über seine Aktivitäten in 
Übereinstimmung mt seinem Mandat Bericht zu erstatten; 

6. beschließt, d das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen 'r Menschenrechte in Genf angesiedelt 
wird, mit einem Ver indungsbüro in New York; 

7. ersucht den G neralsekretär, im Rahmen des jetzigen 
und der künftigen rdentlichen Haushalte der Vereinten 
Nationen die erfar erliehen Mitarbeiter und Ressourcen 
bereitzustellen, um em Hohen Kommissar die Erfüllung 
seines Mandats zu e öglichen, ohne daß dadurch Ressour
cen aus den Entwic lungsprogrammen und -aktivitäten der 
Vereinten Nationen bgezogen werden; 

8. ersucht den eneralsekretär außerdem, der General
versammlung auf i r neunundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/142, Die enschenrechtssituation in Kuba 

Die Generalvers 

erneut erklärend, alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen verkündeten und in 
der Allgemeinen Er lärung der Menschenrechte', den Inter
nationalen Mensche echtspakten19 und anderen anwendbaren 
Rechtsakten auf de Gebiet der Menschenrechte weiter 
ausgeführten Mensc nrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu schützen, 

sowie erneut erkl' rend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten 
sind. den von ihnen us freien Stücken eingegangenen Ver
pflichtungen aus de verschiedenen internationalen Rechts
akten nachzukomme . 

insbesondere Ke ntnis nehmend von der Resolu~ 
tion 1993/63 der Me schenrechtskommission vom 10. März 
199333

, in der die ommission mit tiefem Dank von den 
Bemühungen des G neralsekretärs und des Sonderbericht -
erstatters der Men chenrechtskommission um die Wahr
nehmung des Man ats hinsichtlich der Menschenrechts
situation in Kuba K nntnis nahm, 

Kenntnis nehmend von der Besorgnis, zu der die Mel
dungen über schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen 
in Kuba Anlaß geben, wie aus dem Zwischenbericht hervor
geht, den der Sonderberichterstatter der Generalversammlung 
vorgelegt hat"', 

unter Hinweis darauf, daß die Regierung Kubas mit der 
Menschenrechtskommission hinsichtlich ihrer Resolu
tion 1992/61 vom 3. März 1992" insofern nicht zusammen
gearbeitet hat, als sie sich geweigert hat, dem Sonderbeauf
tragten einen Besuch Kubas zu gestatten, und Kenntnis 
nehmend von der in Anhang lIdes Zwischen berichts des 
Sonderberichterstatters enthaltenen Antwort der Regierung, 
wo es heißt: "Wir weisen die Resolution 1992/61 mit 
Nachdruck zurück und können daher in keiner Weise bei 
ihrer Umsetzung mitwirken", 

I. spricht dem Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission für seinen Zwischenbericht ihre An
erkennung aus~ 

2. bekundet ihre volle Unterstützung für die Arbeit des 
Sonderberichterstatters; 

3. fordert die Regierung Kubas auf, mit dem Sonderbe
richterstatter in jeder Weise zusammenzuarbeiten. indem sie 
ihm vollen und uneingeschränkten Zugang gestattet, damit er 
mit der Regierung und den Bürgern von Kuba Kontakte 
aufnehmen und so den ihm übertragenen Auftrag erfüllen 
kann; 

4. bedauert zutiefst die zahlreichen unwidersprochenen 
Meldungen über Verletzungen der grundlegenden Menschen
rechte und der Grundfreiheiten, die im Bericht des Son
derberichterstatters an die Menschenrechtskommissionl93 

und in seinem Zwischenbericht192 beschrieben sind; 

5. fordert die Regierung Kubas auf, die von dem Sonder
berichterstatter vorgeschlagenen Maßnahmen zu ergreifen 
und die internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Men
schenrechte zu ratifizieren~ Staatsbürger nicht mehr aus 
Gründen zu verfolgen und zu bestrafen, die mit der Mei
nungsfreiheit und dem Recht auf friedliche Vereinigung zu
sammenhängen~ die Legalisierung unabhängiger Gruppen zu 
gestatten, die Garantien für ein ordnungsgemäßes Verfahren 
zu achten, nationalen unabhängigen Gruppen und internatio
nalen humanitären Organisationen Zugang zu den Strafan
stalten zu gewähren, die Urteile für politische Straftaten zu 
überprüfen und keine Vergeltungsmaßnahmen mehr gegen 
Personen zu ergreifen, die Ausreiseanträge stellen; 

6. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/143_ Vergewaltigung und MIßhandlnng von Frauen in 
den Gebieten des bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Men
sChenrechte3

, der Internationalen Menschenrechtspakte19
, des 

Internationalen Übereinkommens zur Beseitigungjeder Form 
von RassendiskriminierungS, der Konvention über die 
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Verhütung und Bestrafung des Völkennordes"<' der Kon
vention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe", der Konvention 
über die Beseitigung jeder Fonn von Diskriminierung der 
Frau", der Konvention über die Rechte des Kindes" und 
anderer Rechtsakte auf dem Gebiet des humanitären Völker
rechts, namentlich der Genfer Abkommen vom 12. August 
1949195 und der dazugehörigen Zusatzprotokolle von 
1977196

, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3074 (XXVIII) vom 
3. Dezember 1973 mit dem Titel "Grundsätze für die 
internationale Zusammenarbeit bei der Ermittlung, Fest
nahme, Auslieferung und Bestrafung von Personen, die 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
begangen haben", 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/8 der Men
schenrechtskommission vom 23. Februar 1993 mit dem Titel 
"Vergewaltigung und Mißhandlung von Frauen im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien"". 

bestürzt über die wiederholten und bestätigten Berichte 
über weitverbreitete Vergewaltigungen und Mißhandlungen 
von Frauen und Kindern in den Gebieten des bewaffneten 
Konflikts im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die 
systematische Anwendung dieser Praktiken gegen die 
muslimischen Frauen und Kinder in Bosnien und Herzego
wina durch serbische Streitkräfte, 

in Bekräftigung der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, insbesondere der Resolution 798 (1992) vom 
18. Dezember 1992, in der der Rat unter anderem diese 
Handlungen von unsagbarer Brutalität mit Nachdruck 
verurteilt hat, 

in der Überzeugung, daß diese schändlichen Praktiken ein 
Mittel der Kriegführung darstellen, das von den serbischen 
Streitkräften in Bosnien und Herzegowina gezielt zur Durch
führung ihrer Politik der "ethnischen Säuberung" eingesetzt 
wird, sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/121 vom 
18. Dezember 1992, in der sie unter anderem erklärt hat, daß 
die verabscheuungswürdige Politik der "ethnischen Säube
rung" eine Fonn des Völkennordes darstellt, 

mit Genugtuung über die Initiativen, die der Sonderbe
richterstatter der Menschenrechtskommission für die Men
schenrechtssituation im ehemaligen Jugoslawien ergriffen 
hat, insbesondere seine umgehende Entsendung einer 
Sachverständigengruppe in das ehemalige Jugoslawien mit 
dem Auftrag, den Anschuldigungen von Vergewaltigungen 
und Mißhandlungen von Frauen nachzugehen, 

sowie mit Genugtuung über die Initiative des Europäischen 
Rates, schnellstens eine Mission zur Untersuchung der 
Behandlung muslimischer Frauen im ehemaligen Jugo
slawien zu entsenden, und über den Bericht der Mission197

, 

mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von den Erkenntnissen 
der von dem Sonderberichterstatter entsandten Sachver
ständigengruppel98 und der vom Europäischen Rat entsand
ten Mission, 

mit Genugtuung über die Schaffung des Internationalen 
Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began
genen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

im Einklang mit den Resolutionen des Sicherheitsrats 808 
(1993) vom 22. Februar 1993 und 827 (1993) vom 25. Mai 
1993, 

sowie mit tiefer Sorge Kenntnis nehmend von den Be
richten über die Erkenntnisse des Sonderberichterstattersl99 

und des Generalsekretärs, unterstützt von den Mitarbeitern 
des Sonderberichterstatters"JO, betreffend die Vergewalti
gung und Mißhandlung von Frauen im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere in Bosnien und 
Herzegowina, 

zutiefst beunruhigt über die Situation, der sich die Opfer 
von Vergewaltigungen in Konflikten in verschiedenen Teilen 
der Welt, insbesondere in Bosnien und Herzegowina, 
gegenübersehen, sowie darüber, daß Vergewaltigungen nach 
wie vor als Mittel der Kriegführung eingesetzt werden, 

in dem Wunsche. sicherzustellen, daß Personen, die 
beschuldigt werden, in den Gebieten des bewaffneten 
Konflikts im ehemaligen Jugoslawien Vergewaltigung und 
sexuelle Gewalt als Mittel der Kriegführung befürwortet und 
angewandt zu haben, wo angebracht von dem Internationa1en 
Gericht abgeurteilt werden, 

in Anerkennung der außerordentlichen Leiden der Opfer 
von Vergewaltigungen und sexueller Gewalt und der Not
wendigkeit, ihnen entsprechende Hilfe zukommen zulassen, 

unter Berücksichtigung der Resolution 3713 der Kom
mission für die Rechtsstellung der Frau vom 24. März 
1993201

, 

mit Genugtuung über die Arbeit humanitärer Organisa
tionen, die darauf gerichtet ist, die Opfer von Vergewalti
gungen und Mißhandlungen zu unterstützen und ihre Leiden 
zu mildern, 

I. verurteilt nachdrücklich die verabscheuungswürdige 
Praxis der Vergewaltigung und Mißhandlung von Frauen und 
Kindern in den Gebieten des bewaffneten Konflikts im 
ehemaligen Jugoslawien, die ein Kriegsverbrechen darstellt; 

2. gibt ihrer Empörung Ausdruck darüber, daß die 
systematische Praxis der Vergewaltigung als Mittel der 
Kriegführung und als Instrument der "ethnischen Säuberung" 
gegen die Frauen und Kinder in den Gebieten des bewaff
neten Konflikts im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere 
gegen muslimische Frauen und Kinder in Bosnien und 
Herzegowina, eingesetzt wird; 

3. verlangt, daß die Beteiligten diese empörenden 
Handlungen, die eine grobe Verletzung des humanitären 
Völkerrechts, namentlich der Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 und der dazugehörigen Zusatzprotokolle 
von 1977, darstellen, sofort einstellen und sofortige Maß
nahmen ergreifen~ um die Wahrnehmung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten entsprechend der Verpflichtungen 
sicherzustellen, die sie aufgrund dieser Übereinkünfte und 
anderer anwendbarer internationaler Rechtsakte auf dem 
Gebiet der Menschenrechte eingegangen sind; 

4. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrücklich, gemeinsam 
und einzeln in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit dieser verabscheuungs
wurdigen Praxis ein Ende gesetzt wird; 

5. erkllirt erneut, daß alle diejenigen, die Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und andere Verstöße gegen das 
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humanitäre Völkerd,cht hegehen oder genehmigen, dafür 
individuell verantwQrtlich sind und daß mit Befehlsgewalt 
ausgestattete Personen, die nicht hinreichend sichergestellt 
haben, daß die ihrer Aufsicht unterstehenden Personen sich 
an die einschlägig~n internationalen Rechtsakte halten, 
ebenso verantwortli~h sind wie die Täter; 

i 

6. bittet die M~gliedstaaten nachdrücklich, alles dar
anzusetzen, damit at'e an diesen empörenden internationalen 
Verbrechen unmitttlbar oder mittelbar Beteiligten im 
Einklang mit den nternational anerkannten Grundsätzen 
eines ordnungsgern' en Verfahrens abgeurteilt werden; 

7. spricht dem ondernerichterstatter ihre Anerkennung 
aus für seinen Beri t über die Menschenrechtssituation im 
Hoheitsgebiet des e emaligen Jugoslawien19

'; 

8. bittet nachd 'cklich aUe Staaten und aUe in Betracht 
kommenden zwis henstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, ins esondere auch das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und die WeItgesund
heitsorganisation, en Opfern von Vergewaltigung und 
Mißhandlung entsp echende Hilfe für ihre physische und 
psychische Rehabili ation zu gewähren; 

9. bittet die M nschenrechtskommission, den Sonder
herichterstatter zu rsuchen, die Untersuchung der Ver
gewaltigung und M ßhandlung von Frauen und Kindern in 
den Gebieten des waffneten Konflikts im ehemaligen 
Jugoslawien, insbe ndere in Bosnien und Herzegowina, 
fortzusetzen; 

10. erkli:irt, daß ergewaltigung ein schändliches Ver
brechen ist, und gt dem Internationalen Gericht zur 
Verfolgung der V. antwortlichen für die seit 1991 im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Verstöße egen das humanitäre Völkerrecht nahe, 
den FäHen der Op~ r von Vergewaltigung in den Gebieten 
des bewaffneten onfiikts im ehemaligen Jugoslawien, 
inshesondere in B snien und Herzegowina, gebührenden 
Vorrang zu gehen; 

11. ersucht den eneralsekretär, die erforderlichen Mittel 
bereitzustellen, übe die er in dem Gebiet verfugt, um allen 
künftigen Missione freien und sicheren Zugang zu den 
Haftorten zu ennög ichen; 

12. ersucht den eneralsekretär außerdem, der General
versammlung bis s ätestens 31. Januar 1994 einen Bericht 
über die Durchfü ng dieser Resolution vorzulegen; 

13. beschließt, e Behandlung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten agung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/144. Die enschenrechtssituation In Irak 

geleitet von den i der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erkl" ng der Menschenrechte' und den 
Internationalen Me chenrechtspakten!' verankerten Grund
sätzen, 

erneut erkliirend, aß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fOrdern und zu 

schützen und den Verpflichtungen nachzukommen, die sie 
aufgrund der verschiedenen internationalen Rechtsakte auf 
diesem Gebiet eingegangen sind, 

eingedenk dessen, daß Irak Vertragspartei der Internationa
len Menschenrechtspakte ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/145 vom 18. Dezem
ber 1992, in der sie ihre tiefe Besorgnis üher die flagranten 
Verletzungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
zum Ausdruck gebracht hat, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 688 (1991) des 
Sicherheitsrats vom 5. April 1991, in der der Rat verlangt 
hat, daß Irak die Unterdrückung der irakisehen Zivilhevöl
kerung sofort einstellt, und darauf bestanden hat, daß Irak 
mit den humanitären Organisationen zusammenarbeitet und 
sicherstellt, daß die Menschenrechte und politischen Rechte 
aller irakisehen Bürger geachtet werden, 

insbesondere unter Hinweis auf die Resolution 1991174 
der Menschenrechtskommission vom 6. März 1991'1, in der 
die Kommission ihren Vorsitzenden ersucht hat, einen 
Sonderberichterstatter zu ernennen, mit dem Auftrag, auf der 
Grundlage aller vom Sonderherichterstatter als sachdienlich 
erachteten Informationen, einschließlich der von den zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur Ver
fügung gestellten Informationen und aller von der Regierung 
Iraks bereitgestellten Stellungnahmen und Unterlagen, eine 
gründliche Untersuchung der Verletzungen der Menschen
rechte durch die Regierung Iraks anzustellen, 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission, in denen die ßagranten Verletzungen der 
Menschenrechte durch die Regierung Iraks verurteilt werden, 
so auch zuletzt der Resolution 1993/74 vom 10. März 
1993", mit der die Kommission das Mandat des Sonderhe
richterstatters um ein weiteres Jahr verlängert und ihn 
ersucht hat, der Genera1versammlung auf ihrer achtundvier
zigsten Tagung einen Zwischenbericht und der Kommission 
auf ihrer fünfzigsten Tagung einen abschließenden Bericht 
vorzulegen. 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherneitsrats 687 
(1991) vom 3. April 1991, 706 (1991) vom 15. August 1991, 
712 (1991) vom 19. Septemher 1991 und 778 (1992) vom 
2. Oktober 1992. 

zutiefst betroffen über die massiven, schwerwiegenden 
Verletzungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks, 
wie summarische und willkürliche Hinrichtungen, Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand
lung, Verschwindenlassen, willkürliche Freiheitsentziehung, 
die mangelnde Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ver
fahrens und die mangelnde Bindung an das Recht sowie die 
Unterdrückung der Gedankenfreiheit, der freien Meinungs
äußerung und Vereinigungsfreiheit und mangelnder Zugang 
zu Nahrungsmitteln und gesundheitlicher Versorgung, 

sowie zutiefst betroffen über die Tatsache, daß chemische 
Waffen gegen die irakisehe Zivilhevölkerung eingesetzt 
worden sind, über die gewaltsame Vertreibung von Hundert
tausenden von irakisehen Zivilisten und die Zerstörung 
irakiseher Städte und Dörfer sowie über die Tatsache, daß 
Zehntausende von vertriehenen Kurden in Lagern und 
N otunterktinften im Norden Iraks Zuflucht suchen mußten, 
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ferner zulief si beiroffen über die zunehmend schweren und 
ernsten Menschenrechtsverletzungen der Regierung Iraks 
gegen die Zivilbevölkerung im Süden Iraks, insbesondere in 
den südlichen Marschen, von der ein großer Teil an der 
Grenze zwischen Irak und der Islamischen Republik Iran 
Zuflucht gesucht hat, 

insbesondere ihrer Besorgnis darüber Ausdruck ver
leihend, daß es keine Anzeichen für eine Verbesserung der 
allgemeinen Menschenrechtssituation in Irak gibt, und daber 
den Beschluß begrüßend, eine Gruppe von Menschenrechts
beobachtern an Plätze zu entsenden, an denen sie zu einem 
besseren Infmmationsfluß und zu einer verbesserten Lage
beurteilung beitragen würden und bei der unabhängigen 
Verifizierung der Berichte über die Menschenrechtssituation 
in Irak behilflich sein könnten, 

bedauernd, daß die Regierung Iraks es nicht für notwendig 
erachtet, auf die Ersuchen einzugehen, dem Sonderbe
richterstatter für die Menschenrechtssituation in Irak einen 
Besuch zu gestatten, und feststellend, daß die Regierung sich 
dem Sonderberichterstatter gegenüber zwar formell koopera
tiv zeigt, daß sie ihre Kooperationsbereitschaft jedoch 
erheblich verbessern muß, insbesondere indem sie die 
Anfragen des Sonderberichterstatters hinsichtlich der von der 
Regierung verübten Handlungen, die mit den für Irak 
verbindlichen internationalen Menschenrechtsinstrumenten 
nicht vereinbar sind, voll beantwortet, 

1. nimml mil Dank Kenntnis von dem vom Sonderbe
richterstatter der Menschenrechtskommission vorgelegten 
Zwischenbericht202 und von den darin enthaltenden Fest
stellungen, Schlußfolgerungen und Empfehlungen; 

2. verurteilt entschieden die massiven, äußerst schwer
wiegenden Menschenrechtsverletzungen, fJr die die Regie
rung Iraks verantwortlich ist und auf die der Sonderbericht
erstatter in seinen jüngsten Berichten eingeht, insbesondere 

a) die summarischen und willkürlichen Hinrichtungen, 
die planmäßig veranstalteten Massenexekutionen und 
-begräbnisse, die außergerichtlichen Tötungen, namentlich 
auch politische Morde, insbesondere im Norden Iraks, in den 
schiitischen Zentren im Süden und in den südlichen Mar
schen; 

b) die weitverbreitete routinemäßige Praxis der systemati
schen Folter in ihren grausamsten Erscheinungsformen; 

c) das Verschwindenlassen, die routinemäßige Praxis der 
willkürlichen Inhaftierung, einschließlich der Inhaftierung 
von Frauen, älteren Menschen und Kindern, das systemati
sche und routinemäßige Versäumnis, die gerichtlichen 
Verfahrensgarantien zu gewährleisten und die Bindung an 
das Recht zu wahren; 

d) die Unterdrückung der Gedankenfreiheit, der freien 
Meinungsäußerung und der Vereinigungsfteiheit sowie die 
Verletzungen der Eigentumsrechte; 

e) die mangelnde Bereitschaft der Regierung Iraks, ihrer 
Verantwortung bezüglich der wirtschaftlichen Rechte der 
Bevölkerung nachzukommen; 

3. mißbilligl die Weigerung Iraks, bei der Durchführung 
der Resolutionen des Sicherheitsrats 706 (1991) und 712 

(1991) zu kooperieren, und sein Versäumnis, der irakisehen 
Bevölkerung den Zugang zu einer angemessenen Nabrungs
mittelversorgung und gesundheitlichen Versorgung zu 
gewährleisten; 

4. forderl die Regierung Iraks auf, alle der willkürlichen 
Freiheitsentziehung unterworfenen Personen sofort freizulas
sen, darunter auch Kuwaiter und Angehörige anderer 
Staaten; 

5. fordert Irak als Vertragsstaat des Internationalen 
Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte" 
sowie des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte" abennals auf, den von ihm aus freien 
Stücken eingegangenen Verpflichtungen aus den Pakten und 
aus anderen internationalen Menschenrechtsinstrumenten 
nachzukommen und insbesondere die Rechte aller auf 
seinem Hoheitsgebiet lebenden und seiner Hoheitsgewalt 
unterstehenden Personen, ungeachtet ihrer Herkunf~ zu 
achten und zu gewährleisten; 

6. erkennl an, wie wichtig die Arbeit ist, welche die Ver
einten Nationen mit der Gewährung von humanitärer Hilfe 
an das Volk Iraks leisten, und fordert Irak auf, den humani -
täten Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen im ganzen 
Land freien Zugang zu gewähren, wozu auch die Gewähr
leistung der Sicherheit der Mitarbeiter der Vereinten Natio
nen und der humanitären Organisationen gehört, unter 
anderem durch die fortgesetzte DurchfUhrung der von den 
Vereinten Nationen und der Regierung Iraks unterzeichneten 
Vereinbarung; 

7. gibt ihrer besonderen Beunruhigung Ausdruck über 
die gegen die Kurden gerichteten Unterdrückungsmaßnab
men. die sich nach wie vor auf das Leben des gesamten 
irakisehen Volkes auswirken; 

8. gibl außerdem ihrer besonderen Beunruhigung 
Ausdruck über das erneute Vorkommen schwerer Men
schenrechtsverletzungen im Süden Iraks, das Ergebnis einer 
Politik, die sich insbesondere gegen die in den Marschen 
lebenden Araber richtet, von denen viele im Ausland 
Zuflucht gesucht haben; 

9. begrüßI die Entsendung von Menschenrechtsbeob
achtern an die Grenze zwischen Irak und der Islamischen 
Republik Iran, und fordert die Regierung Iraks auf, unver
züglich und vorbehaltlos der Stationierung von Menschen
rechtsbeobachtem im ganzen Land, insbesondere im Gebiet 
der südlichen Marschen, zuzustimmen; 

10. gibl ihrer besonderen Beunruhigung Ausdruck über 
alle Binnenembargos. die grundsätzlich keine Ausnahmen für 
humanitäre Bedürfnisse ennöglichen und die eine ausgewo
gene Versorgung mit Grundnahrungsmitteln und medizi
nischen Gütern verhindern, und fordert die Regierung Iraks, 
die hierfür die alleinige Verantwortung trägt, auf, diese 
Embargos aufzuheben und Maßnabmen zu ergreifen, um 
gemeinsam mit den internationalen humanitären Hilfs
organisationen Bedürftigen überall in Irak Hilfe zukommen 
zu lassen; 

11. billel die Regierung Iraks erneul nachdrücklich, eine 
unabhängige Untersuchungskommission einzusetzen, mit 
dem Auftrag, dem Schicksal von Zehntausenden von Ver
schwundenen nachzugehen; 
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12. bedauert, daß die Regierung Iraks es verabsäumt hat, 
zufriedenstellende ;\ntworten in bezug auf die dem Sonder
berichterstatter zur enntnis gebrachten Menschenrechtsver
letzungen zu geben und forden die Regierung auf, uneinge
schränkt zu koope ieren und unverzüglich umfassend und 
detaillien zu antwo en, damit der Sonderberichterstatter die 
entsprechenden E pfehlungen zur Verbesserung der Men
schenrechtssituatio in Irak abgeben kann; 

13. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht
erstatter jede Unte tützung zu gewähren, die er zur Wahr
nehmung seines M ndats benötigt; 

14. beschließt, hre Behandlung der Menschenrechts
situation in Irak w 'hrend ihrer neunundvierzigsten Tagung 
unter dem Punkt" enschenrechtsfragen" fortzusetzen und 
dabei die zusätzlic en, von der Menschenrechtskommission 
und dem Wirtsch - und Sozialrat bereitgestellten Erkennt
nisse zu berücksie tigen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/145. Die Mens enrechtssituation in der Islamischen 
Republik ran 

Die Generalvers mmlung, 

geleitet von de Grundsätzen. die in der Charta der 
Vereinten Natione , der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte' und de Internationalen Menschenrechtspakten" 
verankert sind, 

daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrech und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen 
internationalen Rec tsakten auf diesem Gebiet nachzukom
men, 

eingedenk ihrer inschlägigen Resolutionen, namentlich 
zuletzt Resolution 7/146 vom 18. Dezember 1992, sowie 
der Resolutionen de Menschenrechtskommission, namentlich 
zuletzt Resolution 993/62 vom 10. März 1993", und der 
Resolutionen der nterkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung un den Schutz von Minderheiten, nament
lich zuletzt Resolu on 1993/14 vom 20. August 199320

', 

feststellend, daß ie Regierung der Islamischen Republik 
Iran auf das Ersu hen des Sonderbeauftragten der Men
schenrechtskommis ion um Informationen betreffend die 
behaupteten Mens henrechtsverletzungen in diesem Land 
zwar geantwortet, i m jedoch nicht gestattet hat, dem Land 
einen vierten Besu h abzustatten, um sich aus erster Hand 
vor Ort Informati nen über die derzeitige Situation der 
Menschenrechte d zu beschaffen, 

erneut erklärend, daß die Regierungen für die Morde und 
die Überfalle vera twortlich sind, die von ihren Bevoll
mächtigten auf Pe sonen im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates verübt wu den, wie auch für die Anstiftung zur 
Begehung derartig r Handlungen beziehungsweise deren 
Billigung oder vor "tzliehe Duldung, 

Kenntnis nehm nd von der Feststellung des Sonder
beauftragten, daß enügend Beweise vorliegen, um eine 
weitere internation le Prüfung der Menschenrechtssituation 
in der Islamischen epublik Iran völlig zu rechtfertigenW4, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Unterkommission für 
die Verhütung von Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten in ihrer Resolution 1993/14 die flagranten 
Menschenrechtsverletzungen verurteilt hat, zu denen es in 
der Islamischen Republik Iran auch weiterhin kommt, 

ferner Kenntnis nehmend von den abschließenden Fest
stellungen des Ausschusses für die Beseitigung der Rassen
diskriminierung, des Menschenrechtsausschusses und des 
Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und bürgerliche 
Rechte zur Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Zwischenbericht 
des Sonderbeauftragten der Menschenrechtskommission'"' 
sowie von den darin enthaltenen Erwägungen und Fest
stellungen; 

2. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
Menschenrechtsverletzungen, die auch weiterhin aus der 
Islamischen Republik Iran gemeldet werden; 

3. verleiht insbesondere ihrer Besorgnis Ausdruck über 
die Hauptpunkte der Kritik, die der Sonderbeauftragte in 
bezug auf die Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran vorgebracht hat, nämlich die große Anzahl der 
Hinrichtungen, die Fälle von Folter und grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, 
die Normen der Rechtspflege, die mangelnden Verfahrens
garantien, die diskriminierende Behandlung bestimmter 
Gruppen von Staatsbürgern aufgrund ihrer religiösen Über
zeugung, insbesondere der Baha'i, deren Existenz als Reli
gionsgemeinschaft bedroht ist, und die Beschränkungen des 
Rechts auf freie Meinung'äußerung sowie der Gedanken-, 
Meinungs- und Pressefreiheit, sowie dartiber, daß Frauen, 
wie der Sonderbeauftragte feststellt, noch immer diskrimi
niert werden; 

4. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
weitere Anwendung der Todesstrafe, die nach den Aus
führungen des Sonderbeauftragten mit übermäßiger Häu
figkeit verhängt wird; 

5. verleiht ihrer ernsten Besorgnis ar43erdem Ausdruck 
über die fortgesetzten Todesdrohungen gegenden Staats
angehörigen eines anderen Staates. dessen Fall im Zwi
schenbericht des Sonderbeauftragten erwähnt wird, sowie die 
Drohungen gegen andere Personen, die an seiner Tätigkeit 
Anteil haben, wobei diese Drohungen allem Anschein nach 
von der Regierung der Islamischen Republik Iran unterstützt 
werden; 

6. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
nachdrlicklich auf, Aktivitäten der im Zwischenbericht des 
Sonderbeauftragten erwähnten Art gegen im Ausland lebende 
Angehörige der iranischen Opposition zu unterlassen; 

7. bedauert, daß die Regierung der Islamischen Republik 
Iran es dem Sonderbeauftragten noch immer nicht gestattet 
hat, dem Land einen Besuch abzustatten, und daß er somit 
seinen Auftrag nicht voll erfüllen konnte, da ihm nicht volle 
Unterstützung gewährt wurde; 

8. bittet die Regierung der Islamischen Republik Iran 
außerdem nachdrücklich, die bestehenden Abkommen mit 
internationalen humanitären Organisationen umzusetzen; 
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9. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
auf, sich verstärkt darum zu bemühen, die vOn dem Sonder
beauftragten in den Abschnitten N und V seines Zwischen
berichts aufgeworfenen Menschenrechtsprobleme zu unter
suchen und zu beheben, insbesondere was die Rechtspflege 
und die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Gerichtsver
fahrens anbelangt; 

10. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
außerdem auf, die internationalen Menschenrechtsinstrumen
te, insbesondere den Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte54

, dessen Vertragspartei die Islamische 
Republik Iran ist, einzuhalten und sicherzustellen, daß alle 
in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Personen, namentlich auch religiöse Gruppen, 
in den Genuß der in diesen Instrumenten anerkannten Rechte 
gelangen; 

11. stimmt der Auffassung des Sonderbeauftragten zu, der 
zufolge die Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran auch weiterhin international überwacht werden 
sollte; 

12. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
ferner auf, mit dem Sonderbeauftragten voll zusammen
zuarbeiten; 

13. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbeauftragten 
jede benötigte Unterstützung zukommen zu lassen; 

14. beschließt, die Prüfung der Menschenrechtssituation 
in der Islamischen Republik Iran, einschließlich der Situation 
von Minderheitengruppen wie der Baha'i, während ihrer 
neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen " fortzusetzen und dabei die zusätzlichen von der 
Menschenrechtskommission und dem Wirtschafts- und 
Sozialrat bereitgestellten Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/146. Die Menschenrechtssituation in Somalia 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der 
Vereinten Nationen. der internationalen Menschenrecht
scharta2M und anderen anwendbaren Rechtsakten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte verankert sind, 

zutiefst besorgt über die Situation in Somalia, namentlich 
die beträchtlichen Schäden und Zerstörungen in Dörfern und 
Städten, die schweren Schäden, die der Infrastruktur des 
Landes durch den Bürgerkrieg zugefügt wurden, und die 
weiterhin weitverbreitete Funktionsunfahigkeit zahlreicher 
öffentlicher Einrichtungen und Dienste und das Fehlen einer 
staatlichen Stelle, die die Achtung selbst der grundlegendsten 
Menschenrechte sicherstellt, 

die Verluste an Menschenleben in Somalia beklagend und 
die Angriffe auf das Personal der Vereinten Nationen und 
anderer humanitärer Organisationen in Somalia, die manch
mal Tote und Schwerverletzte zur Folge hatten, mißbilligend, 

unter Hinweis auf die Resolution 733 (1992) des Si
cherheitsrats vom 21. Januar 1992, alle danach verabschie
deten einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und die 

Resolution 471167 der Generalversammlung vom 18. Dezem
ber 1992 sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 
1993/86 der Menschenrechtskommission vom 10. März 
199333 , 

in Würdigung der Bemühungen, weiche die Vereinten 
Nationen, die Sonderorganisationen, die humanitären 
Organisationen, die nichtstaatlichen Organisationen, die 
Länder der Region und die regionalen Organisationen weiter 
in Somalia unternehmen, 

mit Genugtuung Kennmis nehmend von dem Bericht des 
unabhängigen Sachverständigen über die Verhälmisse in 
Somalia'07, datiert vom 26. Oktober 1993, 

I. spricht dem unabhängigen Sachverständigen ihre 
Anerkennung aus für seinen Bericht über die Verhältnisse in 
Somalia, in dem dieser vermerkt, daß die Menschenrechts
verletzungen aufgrund des Fehlens einer rechen
schaftspflichtigen Regierung und mangelnder Infrastruktur
einrichtungen zugenommen haben; 

2. fordert alle somalischen Konfliktparteien mit Nach
druck auf, ihre Verpflichtung auf das Übereinkommen von 
Addis Abeba vom 27. März 1993 zu bekräftigen; 

3. fordert alle Somalier mit Nachdruck auf, gemeinsam 
auf Frieden und Sicherheit in Somalia hinzuarbeiten und 
allen Somaliern den Schutz aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu garantieren; 

4. fordert alle Parteien auf, Zivilpersonen, Personal der 
Vereinten Nationen und Mitarbeiter humanitärer Organisa
tionen vor Mord, Folter und willkürlicher Inhaftierung zu 
schützen; 

5. ersucht die Menschenrechtskommission, nach der 
Wiederherstellung der politischen Stabilität und Sicherheit in 
Somalia im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
die Einsetzung einer aus zur Verfügung stehenden Mitteln 
der Vereinten Nationen finanzierten Gruppe von unabhängi
gen Menschenrechtsbeobachtern einzusetzen, mit dem 
Auftrag, Beschwerden entgegenzunehmen und Berichte von 
Menschenrechtsverletzungen zu sammeln und zu untersuchen 
und diese, soweit angebracht, an das Menschenrechtszentrum 
des Sekretariats weiterzuleiten, mit dem Ziel, Menschen
rechtsverletzungen zu verhüten; 

6. beschließt, sich auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
weiter mit dieser Frage zu befassen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/147. Die Menschenrecbtssituation in Sudan 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte) I den Internationalen Menschenrechtspakten 19 

und in dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Fonn von Rassendiskriminierunt verankert sind, 

erneut erklärend, daß aHe Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen 
Rechtsakten auf diesem Gebiet nachzukommen, 
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unter Hinweis au die Resolution AHGlRes.213 (XXVIll) 
über die Verstärk ng der Zusammenarbeit und Koordi
nierung zwischen en afrikanischen Staaten, die von der 
Versammlung der Si' aats- und Regierungschefs der Organisa
tion der afrikanise en Einheit auf ihrer im Juni und Juli 
1992 in Dakar abge altenen achtundzwanzigsten ordentlichen 
Tagung verabschie et wurde208

, sowie unter Hinweis auf 
die Erklärung AHG ecU (XXVI), die auf der im Juli 1990 
in Addis Abeba abg haltenen sechsundzwanzigsten ordentli
chen Tagung verab chiedet wurde"", 

tief besorgt über . e Meldungen, wonach in Sudan schwer
wiegende Mensche rechts verletzungen vorkommen, insbe
sondere summarisc e Hinrichtungen, Inhaftierungen ohne 
Gerichtsverfahren, wangsweise Vertreibungen und Folterun
gen, die zum Teil i den Berichten beschrieben sind, welche 
die Sonderberichte tatter für die Frage der Folter und für 
außergerichtliche, s mmarische oder willkürliche Hinrichtun
gen der neunundvie zigsten Tagung der Menschenrechtskom
mission vorgelegt aben2LO

• 

beunruhigt darü r, daß die Regierung Sudans nicht für 
eine eingehende un arteiische Untersuchung der Tötung von 
für ausländische s tliche Hilfsorganisationen tätigen suda
nesischen Staatsan ehörigen gesorgt hat, obwohl sie ihre 
Absicht bekundet h t, eine unabhängige gerichtliche Unter
suchungskommissi n zu bilden, 

besorgt darüber, daß Berichten zufolge Flugzeuge der 
Regierung Sudans a 12. November 1993 den Landestreifen 
in Thiet angegrif~ n haben, wobei drei Mitarbeiter von 
Hilfsorganisationen verletzt wurden, und ferner besorgt über 
Berichte über die schießung von zivilen Gebieten in Loa 
und Pageri am 23. ovember 1993, die möglicherweise Tote 
und Verletzte gefor ert hat, 

zutiefst besorgt arüber, daß der Zivilbevölkerung der 
Zugang zu human tärer Hilfe erschwert wird, was eine 
Bedrohung mensch ichen Lebens und eine Verletzung der 
Menschenwürde d teilt, jedoch mit Genugtuung darüber, 
daß der Dialog zwi ehen der Regierung Sudans und anderen 
Parteien, den Gebe gierungen und privaten internationalen 
freiwilligen Hilfsw rken über die Auslieferung von humani
tären Hilfsgütern ortgesetzt wird, und ihrer Hoffnung 
Ausdruck verleihe ,daß dieser Dialog zu einer besseren 
Zusammenarbeit b i der Auslieferung von humanitären 
Hilfsgütern führen ird, 

höchst beunruhig über die zahlreichen Personen in Sudan, 
die im eigenen La d zu Vertriebenen und zu Opfern von 
Diskriminierung ge orden sind und zu denen auch Angehö
rige von Minderh ten zählen, die unter Verletzung ihrer 
Menschenrechte z angsweise vertrieben wurden und die 
Soforthilfe und Sc tz benötigen, 

sowie höchst heu ruhigt über die Massenabwanderung von 
Flüchtlingen in Nahbarländer und im Bewußtsein der für 
diese Länder dadu ch verursachten Belastung, jedoch mit 
dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Anstrengungen, die 
auch weiterhin unt mommen werden, um den Flüchtlingen 
zu helfen, wodurch die Belastung der Gastländer gemindert 
wird, 

nachdrücklich d rauf hinweisend, daß es unerläßlich ist, 
der schwerwiegen en Verschlechterung der Menschen
rechtssituation in udan, namentlich der Situation in den 
Nubabergen, ein E de zu setzen, 

in Anerkennung der Tatsache, daß in den letzten drei 
Jahrzehnten zahlreiche Flüchtlinge aus mehreren Nachbar
ländern in Sudan Aufnahme gefunden haben, 

mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Vereinten 
Nationen und andere humanitäre Organisationen unterneh
men, um hilfsbedürftigen Sudanesen humanitäre Hilfe zu 
gewähren, 

mit Dank Kennmis nehmend von den Bemühungen, die der 
Sonderberichterstatter der Menschenrechtskommission 
unternimmt, und ihn zu seinem Zwischenbericht über die 
Menschenrechtssituation in Sudan211 beglückwünschend, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
weiterhin fortdauernden schwerwiegenden Menschenrechts
verletzungen in Sudan, insbesondere die summarischen Hin
richtungen, Inhaftierungen ohne ordnungsgemäßes Gerichts
verfahren, zwangsweisen Vertreibungen und Folterungen; 

2. nimmt Kenntnis von der Ziffer 24 des Zwischenbe
richts des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskom
mission über die Menschenrechtssituation in Sudan, worin 
der Sonderberichterstatter erklärt, die Regierung Sudans habe 
mit ihm zusammengearbeitet, insofern als sie die von ihm 
erbetenen Zusammenkünfte arrangiert habe, und habe 
darüber hinaus seine Reisen an Orte erleichtert, die er 
besuchen wollte; 

3. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den Repressalien 
der Regierung Sudans gegen alle diejenigen, die zum 
Sonderberichterstatter Kontakt aufgenommen oder dies 
versucht haben; 

4. fordert die Regierung Sudans nachdrücklich auf, die 
Menschenrechte uneingeschränkt zu achten, und fordert alle 
Parteien auf, zusammenzuarbeiten, um die Achtung dieser 
Rechte zu gewährleisten; 

5. fordert die Regierung Sudans auf, die anwendbaren 
internationalen Menschenrechtsdokumente, insbesondere die 
Internationalen Menschenrechtspakte und das Internationale 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Fonn von Rassendis
kriminierung, deren Vertragspartei Sudan ist, einzuhalten und 
sicherzustellen, daß alle in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, namentlich 
auch die Mitglieder aller religiösen und ethnischen Gruppen, 
in den Genuß der in diesen Dokumenten anerkannten Rechte 
gelangen; 

6. fordert alle an den Feindseligkeiten beteiligten 
Parteien auf, die anwendbaren Bestimmungen des humanitä
ren Völkerrechts, einschließlich des den Genfer Abkommen 
vom 12. August 1949195 und den dazugehörigen Zusatzproto
kollen von 19771

% gemeinsamen Artikels 3, uneingeschränkt 
zu achten, der Anwendung von Waffengewalt gegen die 
Zivilbevölkerung ein Ende zu setzen und alle Zivilpersonen 
vor Verstößen zu schützen, insbesondere vor willkürlichen 
Inhaftierungen, Mißhandlung, Folterung und summarischer 
Hinrichtung; 

7. dankt den humanitären Organisationen für die Arbeit, 
die sie leisten, um Vertriebenen und Opfern der Dürre und 
des Konflikts in Sudan zu helfen, und fordert alle Parteien 
auf, das Personal humanitärer Hilfsorganisationen zu 
schützen; 
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8. fordert den Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission für außergerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen auf, der Tötung von sudane
sischen Staatsangehörigen, die für ausländische staatliche 
Hilfsorganisationen tätig waren, erneut nachzugehen; 

9. verlangt von der Regierung Sudans eine umfassende 
Erklärung für die Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die 
Tätigkeit des Sonderberichterstatters zu behindern, ins
besondere die Mißhandlung von Personen, die zu ihm 
Kontakt aufgenommen oder dies versucht baben; 

10. fordert die Regierung Sudans außerdem auf, sicher
zustellen, daß die Tötung von sudanesischen Staatsangehö
rigen, die für ausländische staatliche Hilfsorganisationen tätig 
waren, durch die unabhängige gerichtliche Untersuchungs
kommission vollständig, gründlich und umgebend untersucht 
wird, die für die Tötungen Verantwortlichen vor Gericht zu 
stellen und den Familien der Opfer eine gerechte Entschädi
gung zu gewähren; 

11. fordert die Regierung Sudans ferner auf, die Gege
benheiten im Zusammenhang mit den Luftangriffen vom 
12. und 23. November 1993 zu untersuchen und dazu 
unverzüglich eine Erklärung abzugeben; 

12. fordert alle an den Feindseligkeiten beteiligten 
Parteien nachdrücklich auf, verstärkte Anstrengungen im 
Hinblick auf die Aushandlung einer gerechten Regelung des 
bürgerkriegsähnlichen Konflikts zu unternehmen, um die 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten des 
sudanesischen Volkes sicherzustellen und so die erforderli
chen Voraussetzungen für die Beendigung der Abwanderung 
sudanesischer Flüchtlinge in die Nachbarländer zu schaffen 
und ihre baldige Rückkehr nach Sudan zu erleichtern, und 
begrüßt die Anstrengung(;n, die unternommen werden, um 
den diesbezüglichen Dialog zwischen den Parteien zu 
erleichtern; 

13. nimmt in diesem Zusammenhang mit Genugtuung 
Kenntnis von den Bemühungen, die die Staatschefs der 
Mitgliedstaaten der Zwischenstaatlichen Behörde für Dürre
bekämpfung und Entwicklung (Äthiopien, Eritrea, Kenia und 
Uganda) derzeit auf regionaler Ebene unternehmen, um den 
Konfliktparteien in Sudan bei der Herbeiführung einer 
friedlichen Regelung behilflich zu sein; 

14. fordert die Regierung Sudans und die anderen Parteien 
auf, internationalen Organisationen, humanitären Organisatio
nen und Geberregierungen die Auslieferung von humanitären 
Hilfsgütern an die Zivilbevölkerung zu gestatten und die 
jüngsten Initiativen der Sekretariats-Hauptabteilung Humani
täre Angelegenheiten im Hinblick auf die Auslieferung von 
humanitären Hilfsgütern an alle Bedürftigen zu unterstützen; 

15. empfiehlt, die ernste Menschenrechtssituation in Sudan 
zu verfolgen, und bittet die Menschenrechtskommission, sich 
auf ihrer fünfzigsten Tagung vordringlich mit dieser Frage 
zu befassen; 

16. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/148. Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aUer Wanderarbeitnehmer und Ihrer 
FamUienangehörigen 

Die Generalversammlung, 

in neuerlicher Bekrlijtigung der immerwährenden Gültig
keit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegenden 
Dokumenten über den völkerrechtlichen Schutz der Men
schenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte', den Internationalen Men
schenrechtspakten 19, dem Internationalen Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von RassendiskriminierungS, der 
Konvention über die Beseitigung jeder Form von Diskrimi
nierung der Frau" und der Konvention über die Rechte des 
Kindes", 

eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeits
organisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der 
Bedeutung der in anderen Sonderorganisationen und in 
verschiedenen Organen der Vereinten N alionen geleisteten 
Arbeit im Zusammenhang mit Wanderarheitnehmern und 
ihren Familienangehörigen, 

erneut erklttrend, daß trotz des Vorhandenseins eines 
Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen 
weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen und zur 
Gewährleistung ihrer Menschenrechte und Menschenwürde 
unternommen werden müssen, 

im Bewußtsein der Lage der Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme der 
Wanderbewegungen, zu denen es insbesondere in hestimm
ten Teilen der Welt gekommen ist, 

in Anbetracht dessen, daß in der Erklärung und dem 
Aktionsprogramm von Wien', die von der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden, alle Staaten nach
drücklich gebeten wurden, den Schutz der Menschenrechte 
aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen zu 
garantieren, 

betonend, wie wichtig es ist, daß Bedingungen geschaffen 
werden, die eine größere Harmonie und mehr Toleranz 
zwischen den Wanderarbeitnehmern und dem Rest der 
Gesellschaft des Staates, in dem sie leben, fördern, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/158 vom 18. De
zember 1990, in der sie die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aner Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen zur Unterzeichnung, zur Ratifikation 
und zum Beitritt aufgelegt hat, 

eingedenk dessen, daß die Staaten in der Erklärung und 
dem Aktionsprogramm von Wien gebeten werden, die 
Möglichkeit der möglichst baldigen Unterzeichnung und 
Ratifikation der Konvention zu erwägen, 

sowie dnran erinnernd, daß sie in ihrer Resolution 47/110 
vom 16. Dezember 1992 den Generalsekretär ersucht hat, ihr 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über den 
Stand der Konvention vorzulegen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs'" über den Stand der Internationalen Konvention zum 
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Schutz der Rech3e aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörige ; 

2. begrüßt es.ß einige Mitgliedstaaten die Konvention 
unterzeichnet oder ratifiziert haben beziehungsweise ihr 
beigetreten sind; 

3. fordert alle itgliedstaaten auf, mit Vorrang die 
Unterzeichnung und atifikation der Konvention beziehungs
weise den Beitritt z derselben zu erwägen, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck daß die Konvention bald in Kraft tritt; 

4. ersucht den eneralsekretär, im Rahmen der Welt
informationskampa e über Menschenrechte und des 
Programms für bera ende Dienste auf dem Gebiet der Men
schenrechte alle erfo erlichen Einrichtungen und Hilfen zur 
Werbung für die Ko vention zur Verfügung zu stellen; 

5. bittet die Org nisationen und Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Org isationen, verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen, um I formationen über die Konvention zu 
verbreiten und das erständnis für sie zu fördern; 

6. ersucht den eneralsekretär außerdem, der General
versammlung auf i er neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über den St d der Konvention vorzulegen; 

7. beschließt, de Bericht des Generalsekretärs auf ihrer 
neunundvierzigsten agung unter dem Unterpunkt "Anwen
dung der Rechtsakte uf dem Gebiet der Menschenrechte" zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/149. Die Me chenrechtssituation in EI Salvador 

Die Generalvers mlung, 

geleitet von den internationalen Rechtsakten auf dem 
Gebiet der Mensche rechte, 

unter Hinweis au ihre Resolution 471140 vom 18. De
zember 1992 und enntnis nehmend von der Resolution 
1993/93 der Men henrechtskommission vom 10. März 
1993" sowie von er Erklärung des Vorsitzenden der 
Unterkommission . die Verhütung von Diskriminierung 
und den Schutz von inderheiten vom 20. August 1993 über 
die Unterstützung d s Friedensprozesses in EI SalvadOr'1l 
sowie die Resolutio 888 (1993) des Sicherheitsrats vom 
30. November 1993, 

unter Berücksichti 
und des Direktors 
obachtennission der 

ung der Berichte des Generalsekretärs 
er Menschenrechtsabteilung der Be
ereinten Nationen in EI Salvador, 

in der Oberzeug g, daß die vollständige und zügige 
Erfüllung der noch rbleibenden Verpflichtungen aufgrund 
der Friedensabkom n notwendig ist, um die volle Achtung 
vor den Menschenre hten und die Konsolidierung des in EI 
Salvador in Gang be ndlichen Aussöhnungs- und Demokra-
tisierungsprozesses gewährleisten, 

mit Genugtuung ü er die Tatsache. daß die Mehrzahl der 
Abkommen von der egierung EI Salvadors und der Frente 
Farabundo Martf par la Liberaci6n Nacional bereits umge
setzt wurden, 

dennoch besorgt darüber, daß noch immer Probleme 
bestehen und daß es bei der Durchführung mehrerer in der 
Resolution 832 (1993) des Sicherheitsrats vom 27. Mai 1993 
erwähnter wichtiger Bestimmungen der Friedensabkommen 
noch immer zu Verzögerungen kommt und daß es außerdem 
bei der Durchführung der Bestimmungen in bezug auf die 
öffentliche Sicherheit einige Unregelmäßigkeiten gegeben 
hat, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den jüngsten 
Gewalttätigkeiten in EI Salvador, die unter Umständen auf 
eine Wiederbetätigung der illegalen bewaffneten Gruppen 
hindeuten und die, wenn nichts dagegen unternommen wird, 
dem Friedensprozeß in EI Salvador, namentlich den für März 
1994 anberaumten Wahlen, schaden könnten, 

sowie mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den an 
Mitgliedern der verschiedenen politischen Parteien, ein
schließlich der Frente Farabundo Martf para la Liberaci6n 
Nacional und der Alianza Republicana Nacionalista, verübten 
Morden und den gegen sie gerichteten Drohungen, die allem 
Anschein nach politisch motiviert sind, 

io dieser Hinsicht mit Genugtuung über die Bemühungen, 
die der Generalsekretär in Zusammenarbeit mit der Regie
rung EI Salvadors unternimmt, mit dem Ziel, einen Mecha
nismus zur Untersuchung illegaler bewaffneter Gruppen und 
ihres möglichen Zusammenhangs mit dem Wiederaufflam
men der politischen Gewalt zu schaffen, 

feststellend, daß EI Salvador in eine entscheidende Phase 
des Friedensprozesses eingetreten ist und daß die politischen 
Parteien soeben mit dem Wahlkampf für die für März 1994 
anberaumten Wahlen begonnen haben, die in einem Klima 
des Friedens stattfinden sollen, 

sowiefeststellemi, wie wichtig es ist. daß eine Reform des 
Gerichtswesens eingeleitet wurde und daß nicht nur die jetzt 
zur Billigung vorliegenden Reformen, sondern auch die von 
der Wahrheitskommission empfohlenen Reformen2!' durch
geführt werden, die dazu beitragen sollen, daß die derzeit 
bestehende Straflosigkeit aufgehoben und somit die Herr
schaft des Rechts voll wiederhergestellt wird, 

unter Hinweis auf die Rolle, die dem Amt des Nationalen 
Anwalts für die Verteidigung der Menschenrechte bei der 
Förderung und beim Schutz der Menschenrechte zufällt, 

die Auffassung vertretend, daß die internationale Ge
meinschaft alle Bemühungen genau verfolgen und auch 
weiterhin unterstützen muß, die darauf gerichtet sind, den 
Frieden zu konsolidieren, die volle Achtung vor den Men
schenrechten zu gewährleisten und EI Salvador wiederauf
zubauen, 

1. spricht der Regierung EI Salvadors und der Frente 
Farabundo Martf para la Liberaci6n Nacional ihre An
erkennung dafür aus, daß sie ihre Verpflichtungen zum 
größten Teil erfüllt und eine Reihe von Hindernissen 
überwunden haben, die sich bei der Durchführung ihrer 
Abkommen ergeben haben; 

2. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, daß 
wichtige Bestandteile der Friedensabkommen nur zum Teil 
durchgeführt worden sind, und fordert daher die Regierung 
EI Salvadors und die Frente Farabundo Martf auf, ihre 
Bemühungen zu verstärken, mit dem Ziel, das Programm für 
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die Übertragung von Grund und Boden, das Programm für 
die Wiedereingliederung der ehemaligen Kombattanten, die 
Schaffung der nationalen Zivilpolizei und die etappenweise 
Auflösung der Nationalpolizei sowie die Einsammlung der 
für den ausschließlichen Gebrauch der Angehörigen der 
Streitkräfte ausgegebenen Waffen und die Verabschiedung 
des Gesetzes über private Sicherheitsdienste wie vereinbart 
innerhalb der vorgeschlagenen Fristen abzuschließen; 

3. verurteilt die möglicherweise politisch motivierten 
Gewalthandlungen der letzten Zeit, die von den verschie
denen Sektoren der sal vadorianischen Gesellschaft abgelehnt 
worden sind, und hält es für unzulässig, daß diese von einer 
kleinen Minderheit begangenen Handlungen die bei der 
Durchführung der Abkommen erzielten Fortschritte gefähr
den und die Abhaltung freier Wahlen im März 1994 behin
dern; 

4. unterstützt in diesem Zusammenhang die Bemühun
gen, die der Generalsekretär in Zusammenarbeit mit der 
Regierung EI Salvadors unternimmt, um, wie von der 
Wahrheitskommission empfohlen''', sofort eine unpar
teiische, unabhängige und glaubwürdige Untersuchung der 
illegalen bewaffneten Gruppen einzuleiten, und bittet alle 
Teile der Gesellschaft in EI Salvador nachdrücklich um ihre 
Kooperation bei dieser Untersuchung; 

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Erklärung 
vom 5. November 1993 mit dem Titel "Verpflichtung der 
Präsidentschaftskandidaten auf Frieden und Stabilität in EI 
Salvador", in der sich die Kandidaten unter anderem feierlich 
zur Aufrechterhaltung des konstruktiven Fortgangs des 
Friedensprozesses und zur Erfüllung aller in den Friedens
abkommen enthaltenen Verpflichtungen verpflichtet und jede 
politisch motivierte Gewalttätigkeit oder Einschüchterung 
abgelehnt haben; 

6. fordert ane Regierungen auf, zur Konsolidierung des 
Friedens und zur Herbeiführung der vollen Achtung vor den 
Menschenrechten in EI Salvador beizutragen, indem sie die 
vollinhaltliche Einhaltung der Friedensabkommen unter
stützen; 

7. spricht dem Generalsekretär und seinem Beauftragten 
sowie der Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI 
Salvador erneut ihren Dank aus für die wichtige Arbeit, die 
sie leisten, und versichert sie ihrer Unterstützung. damit sie 
auch weiterhin alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen 
können, die zur erfolgreichen Durchführung der Friedensab
kommen beitragen; 

8. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Bemü
hungen, welche die Regierungen Kolumbiens, Mexikos, 
Spaniens und Venezuelas, die die Gruppe der Freunde des 
Generalsekretärs bilden, sowie die Regierung der Vereinigten 
Staaten von Amerika auch weiterhin zur Unterstützung 
derjenigen Maßnahmen unternehmen, die der Generalsekretär 
zur Zeit zur Konsolidierung des Friedensprozesses in EI 
Salvador ergreift; 

9. stellt fest, daß sich die Menschenrechtssituation in EI 
Salvador, wie der Generalsekretär bemerkt, auch weiterhin 
relativ ambivalent entwickelt, da es einerseits weiterhin 
Anzeichen einer Besserung gibt, andererseits jedoch die 
Verstöße andauern, insbesondere was das Recht auf Leben 
betrifft, und die Fähigkeit des Gerichtssystems, derartige 

Verstöße aufzuklären und zu bestrafen, auch weiterhin zu 
wünschen übrig läßt; 

10. bittet nachdrücklich alle Staaten sowie die inter
nationalen Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, umgehend 
großzügige finanzielle Beiträge zu gewähren, und so die 
Erfüllung aller Aspekte der Friedensabkommen, einschließ
lich des Plans für den nationalen Wiederaufbau, zu ,unter
stützen; 

11. bittet nachdrücklich die Regierung EI Salvadors und 
alle anderen an dem Wahlprozeß beteiligten Institutionen, 
alles Erforderliche zu tun, damit ein Klima geschaffen wird, 
das dazu beiträgt, daß die für März 1994 anberaumten 
Wahlen frei, repräsentativ und unverfalscht sind, da sie ein 
Schlüsselelement bei der Konsolidierung des Friedens
prozesses darstellen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/150. Die Menschenrechtssituation in Myanmar 

Die Generalversammlung, 

erneut erklärend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten und in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte', den 
Internationalen Menschenrechtspakten 19 und anderen anwend
baren Menschenrechtsinstrumenten genauer ausgeführten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen, 

in dem Bewußtsein, daß die Vereinten Nationen in Über
einstimmung mit der Charta die Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfreiheiten für alle fördern und festigen und 
daß es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
heißt, daß "der Wille des Volkes die Grundlage für die 
Autorität der öffentlichen Gewalt [bildet]", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/144 vom 18. De
zember 1992, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 1992/58 der 
Menschenrechtskommission vom 3. März 1992", in der die 
Kommission unter anderem beschloß, einen Sonderbericht
erstatter zu ernennen mit der Aufgabe, direkte Kontakte zur 
Regierung und zum Volk von M yanmar herzustellen, 
insbesondere auch zu politischen Führern, die ihrer Freiheit 
beraubt worden sind, sowie zu deren Angehörigen und 
Anwälten, mit dem Ziel, die Menschenrechtssituation in 
Myanmar zu untersuchen und alle Fortschritte auf dem Wege 
zur Übertragung der Macht an eine Zivilregierung und zur 
Ausarbeitung einer neuen Verfassung, zur Aufhebung von 
Einschränkungen persönlicher Freiheiten und zur Wie
derherstellung der Menschenrechte in Myanmar zu verfolgen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/73 der 
Menschenrechtskommission vom 10. März 1993", in der die 
Kommission beschloß, das Mandat des Sonderberichterstat
ters um ein Jahr zu verlängero. 

ernsthaft besorgt darüber, daß die Regierung Myanmars 
ihre Zusicherungen, sie werde unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der 1990 abgehaltenen Wahlen ane erforderlichen 
Schritte zur Herstellung der Demokratie unternehmen, noch 
immer nicht in die Tat umgesetzt hat, 
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sowie ernsthaft ~esorgt über die Menschenrechtsver
letzungen, zu dene es dem Bericht des Sonderbericht -
erstatters zufolge n eh wie vor in Myanmar kommt, ins
besondere die sum arischen und willkürlichen Hinrich
tungen, Folterunge , Zwangsarbeit, den Mißbrauch von 
Frauen, die Einsc änkungen der Grundfreiheiten, ein
schließlich des Rech s der freien Meinungsäußerung und der 
Versarnmlungsfreihe t, und die Verhängung von Unter
dTÜckungsmaßnahm n, die vor allem gegen ethnische und 
religiöse Minderheit n gerichtet sind, 

im Hinblick dara f, daß es infolge der Menschenrechts
situation in Myanm zu Flüchtlingsströmen in die Nach~ 
barländer gekomme ist, was für die betroffenen Länder 
Probleme schafft, 

sowie Kenntnis ne mend von den Maßnahmen der Regie
rung von Myanmar. namentlich auch von ihrem Beitritt zu 
den Genfer Abko en vom 12. August 1949'" zum 
Schutze von Zivilp rsonen in Kriegszeiten, und von der 
Freilassung mehrere politischer Gefangener als Reaktion auf 
die von der interna onalen Gemeinschaft, unter Einschluß 
der Generalversam lung und der Menschenrechtskommis
sion, zum Ausdruckl gebrachten Besorgnisse, 

mit Genugtuung ü~er die Unterzeichnung der Vereinbarung 
zwischen der Regierjmg Myanmars und dem Amt des Hohen 
Kommissars der V9~einten Nationen für Flüchtlinge vom 
5. November 1993 über die freiwillige Rückführung von 
Flüchtlingen aus B gladesch nach Myanmar, 

ferner feststellend daß zwischen der Regierung Myanmars 
und mehreren Grup n ethnischer und religiöser Minderhei
ten in Myanmar ein Waffenruhe erzielt worden ist. 

1. dankt dem So derberichterstatter der Menschenrechts
kommission für se nen Zwischenbericht''' und die darin 
enthaltenen Schlußf 1gerungen und Empfehlungen; 

2. beklagt, daß s in Myanmar nach wie vor zu Men
schenrechtsverletzu gen kommt; 

3. bittet die Reg erung Myanmars erneut nachdrUcklich, 
entsprechend den von ihr verschiedentlich gegebenen 
Zusicherungen im nklang mit dem Willen des Volkes, wie 
er in den 1990 abg haltenen demokratischen Wahlen zum 
Ausdruck gekomme ist, alles Erforderliche zur Wiederher
stellung der Demo tie zu unternehmen und sicherzustellen, 
daß die politische Parteien ihre Tätigkeit ungehindert 
ausüben können~ 

4. nimmt mit B sorgnis Kenntnis von der Feststellung 
des Sonderberich talters in bezug auf die Volksver
sammlung, es seie im Hinblick auf die Übertragung der 
Macht an eine frei gewählte Zivilregierung keine erkenn
baren Fortschritte e zielt worden216

; 

Hinsicht außerdem mit Besorgnis fest, 
der 1990 ordnungsgemäß gewählten 

Vertreter von der Teilnahme an den Tagungen der zur 
Ausarbeitung der rundelemente für den Entwurf einer 
neuen Verfassung eschaffenen Volksversammlung ausge
schlossen war und aß eines der Ziele der Volksversamm
lung darin besteht, afür zu sorgen, daß die Streitkräfte auch 
in Zukunft eine f· nde Rolle im politischen Leben des 
Staates spielen; 

6. fordert die Regierung Myanmars nachdrUcklieh auf, 
alles Erforderliche zu tun, um in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
allen Bürgern die freie Teilnahme am politischen Prozeß zu 
ermöglichen und insbesondere durch die Übertragung der 
Macht an die demokratisch gewählten Vertreter den Uber
gang zur Demokratie zu beschleunigen; 

7. bittet die Regierung Myanmars nachdrUcklich, die 
volle Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreihei
ten, einschließlich des Rechts der freien Meinungsäußerung 
und der Versammlungsfreiheit, sowie den Schutz der Rechte 
der Angehörigen ethnischer und religiöser Minderheiten zu 
gewährleisten und den Verstößen gegen das Recht auf Leben 
und die körperliche Unversehrtheit, der Praxis der Folterung, 
des Mißbrauchs von Frauen und der Zwangsarbeit sowie 
dem Verschwindenlassen und summarischen Hinrichtungen 
ein Ende zu setzen; 

8. appelliert an die Regierung Myanmars, die Mög
lichkeit in Erwägung zu ziehen, Vertragspartei des Inter
nationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte'"' 
und des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte'"' sowie des Übereinkommens gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri
gende Behandlung oder Strafe" zu werden; 

9. betont, wie wichtig es ist, daß die internationalen 
humanitären Organisationen freien und vertraulichen Zugang 
zu den Gefangenen haben; 

10. bedauert die harten Strafen, die in jüngster Zeit über 
eine Reihe von Dissidenten verhängt wurden, so auch über 
Personen, die hinsichtlich der Verfahren der Volksversamm
lung abweichende Ansichten geäußert haben; 

11. bedauert außerdem, daß zwar eine Reihe von politi
schen Gefangenen freigelassen wurden, daß zahlreichen 
politischen Führern jedoch noch immer ihre Freiheit und ihre 
Grundrechte vorenthalten werden; 

12. fordert die Regierung Myanmars nachdrUcklieh auf, 
die Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die sich im 
fünften Jahr der Haft ohne Gerichtsverfahren befindet, sowie 
andere politische Führer und noch verbleibende politische 
Gefangene sofort bedingungslos freizulassen; 

13. fordert die Regierung Myanmars auf, die Verpflich
tungen aus den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 
und insbesondere die Verpflichtungen aus dem den Ab
kommen gemeinsamen Artikel 3 uneingeschränkt zu achten 
und sich die von unparteiischen humanitären Organisationen 
unter Umständen angebotenen Dienste zunutze zu machen; 

14. ermutigt die Regierung Myanmars, die Vereinbarung 
zwischen der Regierung Myanmars und dem Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge vom 
5. November 1993 vollinhaltlich umzusetzen und durch die 
Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen sicherzustel
len, daß die Flüchtlingsströme in die Nachbarländer ein Ende 
nehmen, und die rasche Repatriierung der Flüchtlinge und 
ihre volle Wiedereingliederung in Sicherheit und Würde zu 
erleichtern; 

15. ersucht den Generalsekretär, bei der DurChführung 
dieser Resolution behilflich zu sein und der Generalver-
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sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung Bericht zu 
erstatten; 

16. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/151. Die Menschenrechte in Haiti 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis aufihre Resolutionen 46n vom 11. Oktober 
1991,46/138 vom 17. Dezember 1991,47/20 vom 24. No
vember 1992 und 47/143 vom 18. Dezember 1992, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' und den Inter
nationalen Menschenrechtspakten'· verankerten Grundsätzen, 

in dem Bewußtsein ihrer Verantwortung für die Förderung 
und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle und entschlossen, Menschenrechts
verletzungen, wo auch immer diese auftreten, genau zu 
verfolgen, 

erneut erklärend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und die 
Verpflichtungen zu erfüllen, die in den verschiedenen dieses 
Gebiet betreffenden Rechtsakten festgelegt sind, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1993/68 der Men
schenrechtskommission vom 10. März 1993", in der die 
Kommission beschlossen hat, das Mandat ihres Sonderbe
richterstatters um ein Jahr zu verlängern, damit er der 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
einen Zwischenbericht sowie der Menschenrechtskommission 
auf ihrer fünfzigsten Tagung einen abschließenden Bericht 
vorlegen kann, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht, den die von 
den Vereinten Nationen und der Organisation der amerika
nischen Staaten eingesetzte Internationale Zivilmission in 
Haiti'" im Einklang mit der Resolution 47/20 B der 
Generalversammlung vom 20. April 1993 vorgelegt hat, 

tief besorgt über die seit dem 29. September 1991 in Haiti 
zu verzeichnenden schwervviegenden Vorkommnisse, die zu 
einer plötzlichen und gewaltsamen Störung des dortigen 
demokratischen Prozesses geführt und den Verlust von Men
schenleben und die Verletzung der Menschenrechte zur 
Folge gehabt haben, 

besorgt über den Exodus haitianischer Staatsangehöriger 
aus Haiti, der auf die sich seit dem 29. September 1991 
verschlechternde politische und wirtschaftliche Lage zu
rückzuführen ist, 

zutiefst beunruhigt über die Fortdauer und die Verschlim
merung der schweren Menschenrechtsverletzungen, insbe
sondere der summarischen und willkürlichen Hinrichtungen, 
des gewaltsamen Verschwindenlassens, der Folter und 
Vergewaltigung, der willkürlichen Freiheitsentziehung und 
der Verweigerung der Meinungs-, Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit, 

tief besorgt über die Zunahme der gegen die Regierung 
Haitis gerichteten Gewalt- und Einschüchterungshandlungen, 

insbesondere die Ermordung des Justizministers, Fran~ois 
Guy Malary, die zu dem vortibergehenden Abzug der 
Internationalen Zivilrnission beigetragen haben, 

in Anerkennung der wichtigen Rolle der Internationalen 
Zivilmission, deren Präsenz in Haiti schwerwiegendere Ver
letzungen der Menschenrechte verhütet hat, und in Befürwor· 
tung ihrer frühestmöglichen Rückkehr nach Haiti, 

1. spricht dem Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission, Marco Tulio Bruni Celli, ihre Anerken
nung aus für seinen Bericht über die Menschenrechtssitua
tion in Haiti'" und unterstützt die darin enthaltenen Emp
fehlungen; 

2. verurteilt erneut den Sturz des verfassungsmäßig ge
wählten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide und die Anwen
dung von Gewalt und militärischem Zwang sowie die sich 
daran anschließende Verschlechterung der Menschenrechts
situation in Haiti; 

3. bringt ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß die 
vollständige Umsetzung der Vereinbarung von Governors 
Island219

, die von allen Parteien unterzeichnet wurde, für 
die Verbesserung der Menschenrechtssituation in Haiti 
unverziehtbar ist und daß die Weigerung einer der Parteien, 
diese Vereinbarung umzusetzen, zu einer weiteren Ver
schlechterung der Menschenrechtssituation geführt hat; 

4. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die 
weiter andauernde Verschlechterung der Menschenrechts
situation in Haiti während des Jahres 1993 und die daraus 
resultierende Zunahme der Verletzungen der im Internationa
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte54

, im Inter
nationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte54

, in der Amerikanischen Menschenrechtskonvention: 
"Pakt von San lose (Costa Rica)"m und in anderen inter
nationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte 
verankerten Menschenrechte; 

5. verurteilt die immer wieder auftretenden flagranten 
Menschenrechtsverletzungen, die unter der nach dem Staats
streich vom 29. September 1991 an die Macht gelangten ille
galen Regierung begangen werden, insbesondere die summa
rischen Hinrichtungen, politischen Morde, willkürlichen 
Freiheitsentziehungen, Folterungen, Durchsuchungen ohne 
Durchsuchungsbefehl, Vergewaltigungen, Beschränkungen 
der Bewegungs-, Meinungs-, Versammlungs- und Vereini
gungsfreiheit und der Pressefreiheit sowie die U nterdrtickung 
öffentlicher Demonstrationen, in denen die Rückkehr von 
Präsident Iean-Bertrand Aristide verlangt wird; 

6. fordert die baldige Rückkehr der Internationalen 
Zivilmission nach Haiti, damit weitere Menschenrechtsver
letzungen verhindert werden; 

7. lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen Gemein
schaft auf das Schicksal der haitianisehen Staatsangehörigen, 
die aus Haiti flüchten, und ersucht sie um ihre Unterstützung 
für die Bemühungen, die unternommen werden, um ihnen 
behilflich zu sein; 

8. dankt dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge für seine Tätigkeit zugunsten der 
aus Haiti flüchtenden haitianisehen Staatsangehörigen, und 
bittet die Mitgliedstaaten, diese Anstrengungen auch weiter
hin finanziell und materiell zu unterstützen; 
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9. ruft die Mitgliedstaaten auf, ihre humanitäre Hilfe für 
das Volk von HaibifOrlzusetzen und zu verstärken, und 
begrüßt in diesem usammenhang den Beschluß des Ge
neralsekretärs, eine ruppe von zusätzlichem Personal für 
humanitäre Maßnah en nach Haiti zu entsenden; 

10. beschließt, d_i, Situation der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in Haiti während ihrer neunundvierzigsten 
Tagung weiter zu v rfolgen und sich damit im Lichte der 
von der Menschenr chtskommission und vom Wirtschafts
und Sozialrat bereitg stellten Informationen weiter zu befas-
sen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/152. Die Me chenrechtssituation in Afghanistan 

geleitet von den rundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen, der AUge einen Erklärung der Menschenrechte' 
und der Intemation ten Menschenrechtspakte19 sowie von 
den anerkannten humanitären Normen, die in den Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949195 und den dazugehörigen 
Zusatzprotokollen v n 1977196 enthalten sind, 

im Bewußtsein i er Aufgabe, die Achtung vor den 
Menschenrechten u d Grundfreiheiten für aUe zu fördern 
und zu festigen, s wie entschlossen, stets wachsam zu 
bleiben, was Mensc enrechtsverletzungen betrifft, wo immer 
diese vorkommen, 

erneut erklarend, aß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und die rpflichtungen zu erfüllen, die sie auf
grund der verschi denen internationalen Rechtsakte aus 
freien Stücken eing gangen sind, 

unter Hinweis auf die Resolution 1984/37 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 24. Mai 1984. in der der Rat den Vor
sitzenden der Mens henrechtskommission ersucht hat, einen 
Sonderberichtersta r zur Untersuchung der Menschenrechts
situation in Afgha istan zu ernennen, mit dem Auftrag, 
Vorschläge auszuar iten, die dazu beitragen könnten, den 
vollen Schutz der Menschenrechte der Bewohner dieses 
Landes vor, währe d und nach dem Abzug aUer ausländi
schen Streitkräfte s herzustellen, 

sowie unter Hin eis auf ihre Resolution 47/141 vom 
18. Dezember 1992 und alle ihre anderen einschlägigen Re
solutionen sowie di Resolutionen der Menschenrechtskom
mission und die Be chlüsse des Wirtschafts- und Sozialrats, 

insbesondere K ntnis nehmend von der Resolution 
1993/66 der Men chenrechtskommission vom 10. März 
199333

, in der die ommission beschloß, das Mandat ihres 
Sonderberichterstat ers für die Menschenrechtssituation in 
Afghanistan um ein Jahr zu verlängern. und ihn ersuchte, der 
Generalversammlu g auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
Bericht zu erstatten sowie von dem Beschluß 1993/275 des 
Wirtschafts- und S zialrats vom 28. Juli 1993, in dem der 
Rat den Beschluß er Kommission bil1igte, 

feststellend, daß ach dem Fall der früheren afghanisehen 
Regierung für ein Überganyszeit ein Islamischer Staat 
Afghanistan gesch fen wurde 21, 

mit tiefer Besorgnisfeststellend, daß trotz der Bemühungen 
und Initiativen der Regierung Afghanistans zur Herbeifüh
rung vollständigen Friedens und vollständiger Stabilität in 
Teilen des Hoheitsgebiets von Afghanistan, insbesondere in 
Kabul, noch immer eine Situation der bewaffneten Konfron
tation besteht, die vor allem die Zivilbevölkerung in Mitlei
denschaft zieht, welche noch immer das Ziel wahlloser 
militärischer Angriffe der rivalisierenden Gruppen ist, und 
die zu einem sprunghaften Anstieg der Anzahl der Binnen
vertriebenen geführt hat, 

besorgt darüber, daß die in dem Land herrschende Si
tuation hinsichtlich der politischen und rechtlichen Ordnung 
die Sicherheit der Angehörigen aller ethnischen und religiö
sen Gruppen, einschließlich der Minderheiten, beeinträchtigt, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den Meldungen über 
Verletzungen der in dem Internationalen Pakt über bürgerli
che und politische Rechte" verankerten Rechte, wie des 
Rechts auf Leben, Freiheit, persönliche Sicherheit und Mei
nungsfreiheit, freie Meinungsäußerung und Vereinigungsfrei
heit, 

in großer Sorge über die Verletzung der Menschenrechte 
von Frauen durch die kriegführenden Parteien in Afghanistan 
und über den Mangel an Achtung, der ihnen und ihrer Ehre, 
ihrer körperlichen Unversehrtheit und ihrer Würde nach den 
Angaben des Sonderberichterstatters entgegengebracht wird, 

besorgt über Berichte, wonach rivalisierende Gruppen 
Inhaftierte, darunter mehrere Angehörige der früheren Regie
rung, aus politischen Gründen in Haft halten, insbesondere 
in Gefangnissen. die von politischen Parteien unterhalten 
werden. 

feststellend, daß noch viel zu tun bleibt, damit die Be
handlung der Gefangenen den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 und den dazugehörigen Zusatzprotokollen 
von 1977 entspricht, 

zutiefst besorgt darüber, daß die Repatriierung afghani
seher Flüchtlinge im Jahr 1993 aufgrund der in Afghanistan 
herrschenden Situation drastisch zurückgegangen ist, und in 
der Hoffnung, daß die Verhältnisse in Afghanistan es 
denjenigen, die noch im Exil leben, gestatten werden, so 
bald wie möglich heimzukehren, 

in dem Bewußtsein, daß Frieden und Sicherheit in Afgha
nistan die Voraussetzung für die erfolgreiche Repatriierung 
der etwa vier Millionen Flüchtlinge bilden, insbesondere die 
Herbeiführung einer umfassenden politischen Lösung und die 
Bildung einer frei und demokratisch gewählten Regierung, 
die Beendigung der bewaffneten Konfrontation in Kabul und 
einigen Provinzen, die Räumung der in vielen Teilen des 
Landes angelegten Minenfelder, die Wiederherstellung einer 
wirksamen öffentlichen Gewalt im ganzen Land und den 
Wiederaufbau der Wirtschaft, 

feststellend, daß die von dem Islamischen Staat Afghani
stan erlassene Generalamnestie ohne jedwede Diskriminie
rung angewandt werden sollte und daß die von rivalisie
renden Gruppen ohne Gerichtsverfahren auf afghanisehern 
Hoheitsgebiet in Haft gehaltenen Gefangenen bedingungslos 
freigelassen werden sollten, 

in Würdigung der Aktivitäten, die das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und das 
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Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Zusammenarbeit 
mit den afghanisehen Behörden sowie nichtstaatliche Organi
sationen zugunsten des Volkes von Afghanistan durchführen, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonder
berichterstatters'" und von den darin enthaltenen Schluß
folgerungen und Empfehlungen, 

mit Genugtuung darüber, daß es dem Sonderberichterstatter 
möglich war, Kabul, die Hauptstadt von Afghanistan, zu 
besuchen, 

I. begrüßt die Kooperationsbereitschaft, welche die 
Behörden in Afghanistan in Anbetracht der derzeit dort herr
schenden Umstände gegenüber dem Sonderberichterstatter 
der Menschenrechtskommission für die Menschenrechtssitua
tion in Afghanistan bewiesen haben; 

2. begrüßt außerdem die Kooperationsbereitschaft, weI
che die Behörden in Afghanistan insbesondere gegenüber 
dem Koordinator für humanitäre und wirtschaftliche Unter
stützungsprogramme in bezug auf Afghanistan und gegen
über internationalen Organisationen, wie beispielsweise den 
Sonderorganisationen, dem Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für \<lüchtlinge und dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz, bewiesen haben; 

3. bittet alle afghanischen Parteien nachdrücklich, 
gegebenenfalls unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen alles zu tun, um als einzige Möglichkeit zur 
Herbeiführung des Friedens und der vollständigen Wie
derherstellung der Menschenrechte in Afghanistan eine 
umfassende politische Lösung zu erzielen, die beruht auf der 
freien Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch das 
Volk, insbesondere durch freie und unverialschte Wahlen, 
die Einstellung der bewaffneten Konfrontation und die 
Schaffung von Bedingungen, die den etwa vier Millionen 
Flüchtlingen so bald wie möglich die freie, sichere und 
ehrenhafte Rückkehr in ihre Heimat ennöglichen, wann 
immer sie dies wünschen, und die allen Afghanen die 
uneingeschränkte Wahrnehmung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gestattet; 

4. begrüßt alle Bemühungen, die unternommen werden, 
um eine umfassende und friedliche politische Lösung für den 
Konflikt in Afghanistan zu finden; 

5. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, so bald wie 
möglich einen Entwaffnungsprozeß einzuleiten, der eine 
Grundvoraussetzung für eine Lösung des Konfliktes darstellt, 
wie dies auch in dem von den afghanischen Parteien am 
7. März 1993 in Islamabad unterzeichneten Afghanisehen 
Friedensübereinkommen223 beschlossen wurde; 

6. bittet die Vereinten Nationen, auf Ersuchen der 
Regierung Afghanistans und unter gebührender Berück
sichtigung der afghanisehen Traditionen beratende Dienste 
und technische Hilfe für die Ausarbeitung einer Verfassung, 
die international akzeptierte Menschenrechtsgrundsätze 
enthalten sollte, sowie für die Durchführung direkter Wahlen 
anzubieten; 

7. erkennt an, daß die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte wesentliche Elemente bei der Herbeiführung 
einer umfassenden Lösung der Krise in Afghanistan sein 
sollten, und fordert alle afghanisehen Parteien auf, die 
Menschenrechte zu achten; 

8. bittet alle afghanisehen Parteien nachdrücklich, die 
anerkannten humanitären Normen, wie sie in den Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 und den dazugehörigen 
Zusatzprotokollen von 1977 verankert sind, einzuhalten, 
keine Waffen mehr gegen die Zivilbevölkerung einzusetzen, 
alle Zivilpersonen vor Vergeltungsmaßnahmen und Gewalttä
tigkeit, insbesondere vor Mißhandlung, Folterung und 
summarischen Hinrichtungen, zu schützen und die gleichzei
tige Freilassung von Gefangenen zu beschleunigen, gleich
viel, wo sie inhaftiert sind; 

9. fordert alle afghanischen Parteien nachdrücklich auf, 
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten von 
Frauen sicherzustellen, damit ihre Ehre und Würde im 
Einklang mit den Bestimmungen der internationalen Rechts
akte auf dem Gehiet der Menschenrechte und dem huma
nitären Recht gewährleistet sind; 

10. fordert alle Staaten und Beteiligten auf, alles zu tun, 
um ihren Beschluß 47/428 vom 16. Dezember 1992 ntit dem 
Titel "Kriegsgefangene und Verrnißte infolge des Krieges in 
Afghanistan" umzusetzen, und fordert sie auf, alles zu tun, 
damit alle Kriegsgefangenen, insbesondere die früheren 
sowjetischen Kriegsgefangenen, sofort freigelassen werden, 
wie dies in Artikel 118 des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefan
genenU

' vorgesehen ist, in Anbetracht der Tatsache, daß 
die Feindseligkeiten, in welche die ehemalige Sowjetunion 
verwickelt war, von Rechts wegen und tatsächlich beendet 
sind, und damit außerdem insbesondere nach den zahlreichen 
Afghanen gesucht wird, die infolge des Krieges noch immer 
vermißt werden; 

11. fordert mit Nachdruck die bedingungslose Freilassung 
aller Gefangenen, die von den rivalisierenden Gruppen ohne 
Gerichtsverhandlung auf afghanisehern Hoheitsgebiet in Haft 
gehalten werden, und fordert die Schließung der von 
politischen Parteien unterhaltenen Gefangnisse; 

12. fordert die Behörden in Afghanistan auf, gründliche 
Nachforschungen über das Schicksal derjenigen Personen 
anzustellen, die im Verlauf des Konflikts verschwunden sind, 
Amnestie-Erlasse in gleicher Weise auf alle Inhaftierten 
anzuwenden, die Dauer der Untersuchungshaft zu verkürzen, 
alle Gefangenen, insbesondere Untersuchungsgefangene oder 
in Resozialisierungszentren für Jugendliche in Gewahrsam 
gehaltene Personen, im Einklang mit den vom Ersten 
Kongreß der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung 
und die Behandlung Straffrtlliger verabschiedeten Mindest
grundsätzen für die Behandlung von Gefangenen'76 zu 
behandeln und auf alle Verdächtigten oder Verurteilten Arti
kel 14 Absatz 3 tf) und die Absätze 5 und 7 des Internatio
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte" anzu
wenden; 

13. appelliert an alle Mitgliedstaaten, Afghanistan 
ausreichende humanitäre Hi1fe zu gewähren, um so zur 
Linderung des Leids der Flüchtlinge und insbesondere zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen und 
Kindern beizutragen; 

14. appelliert eindringlich an alle Mitgliedstaaten und 
humanitären Organisationen, die Durchführung der vom 
Koordinator für humanitäre und wirtschaftliche Unterstüt
zungsprograrnme in bezug auf Afghanistan geplanten 
Projekte sowie die Programme des Hohen Kommissars der 
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Vereinten Nationen' für Flüchtlinge, insbesondere die 
Pilotprojekte für die Rückführung von Flüchtlingen, auch 
weiterhin zu fördern; 

15. wiederholt ih n Aufruf an alle Mitgliedstaaten, die 
humanitären Organi ationen und alle Beteiligten, bei der 
Minensuche und Mi enräumung voll zusammenzuarbeiten, 
um den Flüchtlinge und Vertriebenen die sichere und 
ehrenhafte Rückkehr an ihre Heimstätten zu erleichtern; 

16. fordert aUe K nfliktparteien nachdrücklich auf, alle 
erforderlichen Maßn men zu ergreifen, um die Sicherheit 
des Personals der h manitären Organisationen zu gewähr
leisten, die an der Drchführung der humanitären und wirt
schaftlichen Hilfspr gramme der Vereinten Nationen in 
bezug auf Afghanist und der Programme des Hohen Kom
missars der Vereinte Nationen für Flüchtlinge mitwirken, 
damit weitere bekla enswerte Vorfälle wie diejenigen ver
mieden werden, die unter dem genannten Personal Men
schenleben gekostet aben; 

17. bittet die Or anisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissensc, aft und Kultur, sobald sich die Situa
tion normalisiert h t, auf Einladung der afghanischen 
Regierung den Zus nd des Museums von Kabul und der 
staatlichen Archive u untersuchen und geeignete Maßnah
men zu ergreifen, u das kulturelle Erbe Afghanistans zu 
erhalten; 

18. empfiehlt die rsetzung des Berichts des Sonder-
berichterstatters in d e Sprachen Dari und Paschtu; 

19. bittet die Beh' rden in Afghanistan nachdrücklich, mit 
der Menschenrechts onunission und ihrem Sonderberichter
statter auch weiterhi voll zusammenzuarbeiten; 

20. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht
erstatter jede benöti te Unterstützung zu gewähren; 

21. beschließt, di Menschenrechtssituation in Afghanistan 
auf ihrer neunundvi rzigsten Tagung im Lichte der von der 
Menschenrechtskom ission und vom Wirtschafts- und 
Sozialeat vorgelegte zusätzlichen Erkenntnisse weiter zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/153. Die Mens henrechtssituation im Hoheitsgebiet 
des ehem igen Jugoslawien: Menschenrechts· 
verletzuug n in der Republik Bosnien und 
Herzegowi a, der Republik Kroatien und der 
Bundesrep blik Jugoslawien (Serbien und 
Monteneg 0) 

Die Generalversa lung, 

geleitet von den ielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte', den I ternationalen Menschenrechtspakteni', 
dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendi kriminierung', der Konvention über die 
Rechte des Kindes" der Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des V'lkermordes194, der Konvention gegen 
Folter und andere rausame, unmenschliche oder erniedri
gende Behandlung er Strafe" sowie anderen Rechtsakten 
auf dem Gebiet des umanitären Völkerrechts, einschließlich 
der Genfer Abkom en vom 12. August 1949195 zum Schutz 

von Kriegsopfern und der dazugehörigen Zusatzprotokolle 
von 1977196

, sowie den Grundsätzen und Verpflichtungen, 
welche die Vertragsstaaten der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa eingegangen sind, 

zutiefst besorgt über die menschliche Tragödie, die sich im 
Hoheitsgebiet der Republik Bosnien und Herzegowina, der 
Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) abspielt, sowie über die fort
gesetzten massenhaften und systematischen Verletzungen der 
Menschenrechte in weiten Teilen dieser Gebiete, insbesonde
re in den Gebieten Bosnien und Herzegowinas, die unter der 
Kontrolle der bosnischen Serben stehen, 

eingedenk ihrer Resolution 47/147 vom 18. Dezember 
1992, der Resolutionen der Menschenrechtskommission 
1992/S-I/I vom 14. August 199222

', 1992/S-2/1 vom 
1. Dezember 1992226 und 1993n vom 23. Februar 199333 

sowie der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, 

insbesondere unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrat. 771 (1992) vom 13. August 1992, 780 (1992) 
vom 6. Oktober 1992, 787 (1992) vom 16. November 1992, 
808 (1993) vom 22. Februar 1993 und 827 (1993) vom 
25. Mai 1993, in denen der Rat unter anderem verlangt hat, 
daß alle Parteien und anderen Beteiligten im ehemaligen 
Jugoslawien sofort alle Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht einstellen und unterlassen, den Generalsekretär 
ersucht hat, eine Sachverständigen kommission einzusetzen, 
um Informationen über im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangene schwere Verstöße gegen dieses Recht 
zu prüfen und zu analysieren. und beschlossen hat, ein 
internationales Gericht zur Verfolgung der für diese Verstöße 
Verantwortlichen zu schaffen; 

mit Genugtuung über die Einsetzung des Internationalen 
Gerichts zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began
genen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
und die Ernennung des Leiters der Anklagebehörde, 

sowie mit Genugtuung über die Resolutionen des Si
cherheitsrats 824 (1993) vom 6. Mai 1993 und 836 (1993) 
vom 4. Juni 1993, in denen der Rat erklärt hat, daß Sara
jewo, Tuzla) Zepa, Gorazde, Bihac, Srebrenica und deren 
umliegende Gebiete als Sicherheitszonen behandelt werden 
sollen und daß den internationalen humanitären Organisa
tionen freier und ungehinderter Zugang zu diesen Zonen 
gewährt werden soll, 

ferner mit Genugtuung über die Zwischenberichte und 
Empfehlungen des Sonderberichterstatters"', 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an alle Staaten, die mit 
der Hohen Kornmissarin der Vereinten Nationen für Flücht
linge zusammengearbeitet haben, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/80 vom 16. Dezem
ber 1992. in der sie die "ethnische Säuberung" und alle 
Gewalthand1ungen, die dem Rassenhaß entspringen, ohne 
Einschränkung verurteilt und erneut ihrer Überzeugung Aus
druck verliehen hat, daß diejenigen, die Handlungen der 
"ethnischen Säuberung" begehen oder die Begehung solcher 
Handlungen anordnen, individuell dafür verantwortlich sind 
und vor Gericht gestellt werden sollen, sowie auf ihre 
Resolution 47/121 vom 18. Dezember 1992, in der sie unter 
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anderem erklärt hat, daß die verabscheuungswürdige Politik 
der "ethnischen Säuberung" eine Form des Völkermordes 
darstellt, 

mit Genugtuung über die Bemühungen des Sonderbe
richterstatters sowie des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 
willkürliche Inhaftierung, des Sonderberichterstatters für 
außergesetzliche, summarische oder willkürliebe Hinrichtun
gen, des Sonderberichterstatters für die Frage der Folter und 
des Beauftragten des Generalsekretärs für Binnenvertriebene, 
die ihn auf seinen Missionen begleitet haben, 

in Unterstützung der Bemühungen, die im Rahmen der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
auch weiterhin unternommen werden, um eine friedliche 
Lösung zu finden, 

mit Genugtuung über die Bemühungen, welche die 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
zur Zeit unternimmt, um ihre Präsenz in der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) wiederherzustellen 
und so weitere Menschenrechtsverletzungen zu verhindern, 
und mit tiefer Besorgnis über den Beschluß<' or Behörden in 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), 
die Langzeit-Beobachtermissionen der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und der Europäi
schen Union im Kosovo, im Sandschak und in der Wojwodi
na, wo die Menschenrechtssituation auch weiterhin zu großer 
Besorgnis Anlaß gibt, des Landes zu verweisen, 

sowie mit Genugtuung über die Bemühungen, welche die 
Europäische Union unter anderem durch ihre Beobach
tennissionen unternimmt, um die Achtung der Menschen~ 
rechte und der Grundfreiheiten im Hoheitsgebiet des ehe
maligen Jugoslawien zu fördern, 

ernsthaft besorgt über die Menschenrechtssituation in 
Bosnien und Herzegowina, Kroatien und der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und insbesondere 
über die Fortdauer der verabscheuungswürdigen Praxis der 
"ethnischen Säuberung", welche die unmittelbare Ursache 
der weitaus meisten dort verübten Menschenrechtsverletzun
gen ist und deren Hauptopfer die praktisch von der Ver
nichtung bedrohte muslimische Bevölkerung ist, 

in Anbetracht der gegen die Bevölkerung albanischen 
Ursprungs im Kosovo gerichteten diskriminierenden Politi
ken, Maßnahmen und Gewalthandlungen und in dem 
Bewußtsein, daß die Situation dort zu einer gewaltsamen 
Auseinandersetzung eskalieren könnte, 

unter nachdrücklicher Zurückweisung von Politiken und 
Ideologien, die auf" ethnische Säuberung" und die Förderung 
jedweder Form von Haß aufgrund der Rasse oder der 
Religion abzielen, 

höchst beunruhigt darüber, daß es sich bei dem Konflikt 
in Bosnien und Herzegowina zwar nicht um einen ReIigions
konflikt handelt, daß er aber dennoch von der systematischen 
Zerstörung und Entweihung von Moscheen, Kirchen und 
anderen Kultstätten sowie sonstigen Stätten des kulturellen 
Erbes geprägt ist, insbesondere in Gebieten, die unter der 
Kontrolle der bosnischen Serben und der bosnischen Kroaten 
stehen oder gestanden haben, 

1. spricht dem Sonderberichterstatter für die Menschen
rechtssituation im Hoheitsgebiet der Nachfolgestaaten des 

ehemaligen Jugoslawien ihre Anerkennung aus zu seinen 
Berichten227 ~ 

2. verleiht ihrer ernsthaften Besorgnis Ausdruck über die 
detaillierten Berichte des Sonderberichterstatters über 
massive und systematische Verstöße gegen die Menschen
rechte und das humanitäre Recht in der Republik Bosnien 
und Herzegowina, der Republik Kroatien und der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro); 

3. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von den Schluß
folgerungen des Sonderberichterstatters über die humanitäre 
Katastrophe, die Bosnien und Herzegowina in diesem Winter 
droht; 

4. verurteilt aufs schäifste die von aUen Konfliktparteien 
in Bosnien und Herzegowina, Kroatien und der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) begangenen 
Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre 
Völkerrecht, wobei sie anerkennt, daß die Führung in den 
unter der KontroUe der Serben stehenden Gebieten in 
Bosnien und Herzegowina und Kroatien, die Kommandeure 
der serbischen paramilitärischen Kräfte sowie die politischen 
und militärischen Führer in der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) die Hauptverantwortung für die 
meisten dieser Verstöße tragen ~ 

5. verurteilt die einzelnen vom Sonderberichterstatter 
aufgeführten Verstöße, die weitgehend im Zusammenhang 
mit der "ethnischen Säuberung" begangen werden und zu 
denen Tötungen, Folterungen, Mißhandlungen, willkürliche 
Durchsuchungen, Vergewaltigungen, Verschwindenlassen, 
die Zerstörung von Häusern und andere Gewalthandlungen 
oder Gewaltdrohungen gehören, durch die Einzelpersonen 
zum Verlassen ihrer Heimstätten gezwungen werden sollen, 
ebenso wie Berichte über Menschenrechtsverletzungen im 
Zusammenhang mit Internierungen~ 

6. verurteilt außerdem den unterschiedslosen Beschuß 
von Städten und Zivilgebieten, die systematische Terrori
sierung und Ermordung von Nichtkombattanten, die Zer
störung von lebenswichtigen Versorgungseinrichtungen, die 
Belagerung von Städten und den Einsatz von Militärgewalt 
gegen die Zivilbevölkerung und gegen Hilfsoperationen 
seitens aller Parteien, wobei sie anerkennt, daß die bosnj~ 
sehen Serben, die sich diese Taktiken zur Politik gemacht 
haben, und die bosnischen Kroaten dafür die Hauptver
antwortung tragen; 

7. unterstützt die Feststellung des Sicherheitsrats, daß 
alle diejenigen, die Verstöße gegen das humanitäre Völ
kerrecht begehen oder genehmigen, dafür individuell 
verantwortlich sind und daß die internationale Gemeinschaft 
alles tun wird, um sie vor Gericht zu stellen; 

8. bittet nachdrücklich alle Staaten, Organe der Ver
einten Nationen, einschließlich der Sonderorganisationen, den 
Sonderberichterstatter und gegebenenfaUs die internationalen 
humanitären Organisationen, dem Internationalen Gericht zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Ho
heitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schwe
ren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, das vom 
Sicherheitsrat in seiner Resolution 827 (1993) geschaffen 
wurde, in ihrem Besitz befindliche oder ihnen vorgelegte 
nachgewiesene Infonnationen im Zusammenhang mit den in 
Bosnien und Herzegowina, Kroatien und in der Bundesre-
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publik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) begangenen 
Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und den Urhe
bern dieser Verstö , namentlich auch schwerer Verletzun
gen der Genfer Abk mmen vom 12. August 1949, zur Ver
fügung zu stellen, d mit der Leiter der Anklagebehörde, wo 
dies angezeigt ersch int, die Verfolgung einleiten kann; 

9. verleiht ihrer iefen Besorgnis Ausdruck über die Zahl 
der verschwundenen und vermißten Personen in Bosnien und 
Herzegowina, Kroat en und der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Mont negro) und fordert alle Parteien erneut 
auf, alles zu tun, m den Verbleib dieser Verrnißten zu 
klären; 

10. fordert mit N chdruck, daß die fortgesetzte Praxis der 
"ethnischen Säube g" sofort beendet wird und insbesonde
re daß die Behör en der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Mon negro) ihren Einfluß bei den selbst
ernannten serbische Behörden in Bosnien und Herzegowina 
und in Kroatien gel end machen, um der Praxis der "ethni
schen Säuberung t1 sofort ein Ende zu setzen und ihre 
Auswirkungen rück ängig zu machen; 

11. bittet die Re ierung Kroatiens nachdrücklich, ihren 
Einfluß bei den se bsternannten kroatischen Bebörden in 
Bosnien und Herze wina geltend zu machen. um der Praxis 
der tI ethnischen Sä berung" sofort ein Ende zu setzen und 
ihre Auswirkungen .. ckgängig zu machen; 

12. erkliin emeu ,daß die Staaten für Menschenrechtsver
letzungen, die in ihr m Auftrag handelnde Personen in ihrem 
eigenen Hoheitsgeb et oder im Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates begehen, v antwortlich zu machen sind; 

13. verleiht ihre rückhaltlasen Unterstützung Ausdruck 
für die Opfer diese Verletzungen, bekräftigt das Recht aller 
Personen, in Sich heit und Würde an ihre Heimstätten 
zurückzukehren, e achtet alle unter Nötigung zustande 
gekommenen Rech handlungen betreffend das Eigentum an 
Vermögenswerten nd andere damit zusammenhängende 
Fragen für null un nichtig und erkennt an, daß die Opfer 
der "ethnischen Sä rung" das Recht auf eine angemessene 
Wiedergutmachung für die erlittenen Schäden haben, und 
lüttet alle Parteie nachdrücklich, ihre diesbezüglichen 
Ubereinkommen ei zuhalten; 

14. verurteilt in besondere die im Zusammenhang mit 
Internierungen verü ten Verstöße gegen die Menschenrechte 
und das humanil"" Recht, namentlicb die Tötungen, die 
Folterungen und desysternatische Praxis der Vergewalti
gung, und fordert it Nachdruck, daß unter internationaler 
Aufsicht alle in Bo nien und Herzegowina, Kroatien und der 
Bundesrepublik J goslawien (Serbien und Montenegro) 
willkürlich oder w· errechtlich internierten Personen sofort 
freigelassen werde 

15. verlangt di 
rungszentren. die 
kommen vom 12. 

sofortige Schließung aller Internie
icht im Einklang mit den Genfer Ab
ugust 1949 stehen; 

16. fordert alle Parteien nachdrücklich auf, dem Inter
nationalen Komite vom Roten Kreuz sofort die Standorte 
aller Lager, Gefan nisse und anderen Internierungsorte im 
Hoheitsgebiet Bos ien und Herzegowinas, Kroatiens und 
Serbien und Mont negros bekanntzugeben, und bittet nach
drücklich darum, aß dem Internationalen Komitee, dem 

Sonderberichterstatter :md seinem Personal, dem Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, 
den Beobachter- und sonstigen Missionen der Europäischen 
Union und der Konferenz über Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa und anderen zuständigen internationalen und 
regionalen Organisationen sofortiger, ungehinderter und stän
diger Zugang zu solchen Internierungsorten gewährt wird; 

17. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
sich verschlechternde Menschenrechtssituation in der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), 
insbesondere im Kosovo, wie in den Berichten des Son· 
derberichterstatters beschrieben, und verurteilt nachdrücklich 
die dort vorkommenden Menschenrechtsverletzungen; 

18. veruneitt nachdrücklich insbesondere die diskrimi
nierenden Maßnahmen und Praktiken gegen Personen 
albanischer Herkunft im Kosovo und die Verletzungen ihrer 
Menschenrechte sowie die großangelegte Unterdrückung 
durch die serbischen Behörden, namentlich 

a) das brutale Vorgehen der Polizei gegen Personen 
albanischer Herkunft, die willkürlichen Durchsuchungen, 
Beschlagnahmungen und Festnahmen, die Folterungen und 
Mißhandlungen während der Internierung und die Dis
kriminierung im Justizwesen, was zu einer Atmosphäre der 
Gesetzlosigkeit führt, in der kriminelle Handlungen, ins
besondere gegen Personen albanischer Herkunft, ungestraft 
begangen werden; 

b) die diskriminierende Amtsenthebung von Beamten 
albanischer Herkunft, insbesondere in der Polizei und der 
Richterschaft, die Massenentlassung von Personen albani
scher Herkunft aus leitenden und Verwaltungspositionen und 
anderen qualifizierten Positionen in staatlichen Unternehmen 
und öffentlichen Institutionen, einschließlich Lehrern in dem 
von Serben geleiteten Schulsystem, und die Schließung von 
albanischen Sekundarschulen und Universitäten; 

c) die willkürliche Inhaftierung von Journalisten alba
nischer Herkunft, die Schließung von albanischsprachigen 
Massenmedien und die diskriminierende Entfernung von 
Personal albanischer Herkunft aus den lokalen Rundfunk
und Fernsehstationen ; 

d) die von der serbischen Polizei und den serbischen 
Militärs ausgeübte Unterdrückung; 

19. bittel die Behörden in der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) nachdrücklich, 

a) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den 
Menschenrechtsver}etzungen, die gegen Personen albanischer 
Herkunft im Kosovo begangen werden, sofort ein Ende zu 
setzen, insbesondere den diskriminierenden Maßnahmen und 
Praktiken, der willkürlichen Inhaftierung, der Anwendung 
der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung sowie den summarischen Hin
richtungen: 

b) alle diskriminierenden Rechtsvorschriften aufzuheben, 
insbesondere Rechtsvorschriften, die seit 1989 in Kraft 
getreten sind; 

c) die demokratischen Institutionen im Kosovo wie
derherzusteUen, namentlich das Parlament und die Justiz; 



VI. Resolutionen - Dritter Ausschuß 309 

d) den Dialog mit der Bevölkerung albanischer Herkunft 
wiederaufzunehmen, namentlich unter der Schirmherrschaft 
der Internationalen Konferenz über das ehemalige J ugo
slawien; 

20. bittet die Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien 
(Serbien und Montenegro) außerdem nachdrücklich, die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten von Personen albani
scher Herkunft im Kosovo zu achten, und ist der Auf
fassung, daß die Menschenrechte im Kosovo am besten 
durch die Wiederherstellung seiner Autonomie gewährleistet 
werden können; 

21. bringt ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über den 
Bericht des Sonderberichterstatters über die im Sandschak 
und in der Wojwodina begangenen Menschenrechtsver
letzungen, insbesondere die körperlichen Drangsalierungen, 
die Entführungen, das Inbrandsetzen von Häusern, die 
Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl, die Einziehung 
von Vermögensgegenständen, die willkürlichen Inhaftierun
gen, die Auflösung politischer Parteien und andere dis
kriminierende Praktiken zugunsten der serbischen Bevölke
rung, die darauf abzielen, die ethnische Zusammensetzung 
dieser Gebiete zu verändern; 

22. fordert die Behörden in der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) auf, einer internationalen 
Präsenz zur Überwachung der Menschenrechte die sofortige 
Einreise, insbesondere in das Kosovo, zu gestatten, und bittet 
sie nachdrücklich, ihre Weigerung zu überdenken, den 
Missionen der Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa die Fortsetzung ihrer Tätigkeit im Kosovo, 
im Sandschak und in der Wojwodina zu gestatten, und mit 
der Konferenz zusammenzuarbeiten, indem sie die für die 
Wiederaufnahme der Tätigkeit dieser Missionen erforderli
chen praktischen Maßnahmen ergreifen, die der Sicherheits
rat in seiner Resolution 855 (1993) vom 22. Februar 1993 
verlangt hat, um die Ausweitung des Konflikts auf diese 
Gebiete zu verhindern; 

23. erklärt erneut, daß alle Konfliktparteien im Hoheits
gebiet Bosnien und Herzegowinas, Kroatiens und der 
Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
gemeinsam die Verantwortung dafür tragen, daß unter der 
Schinnherrschaft der Internationalen Konferenz über das 
ehemalige Jugoslawien eine friedliche Verhandlungslösung 
gefunden wird, fordert mit Nachdruck, daß Menschen
rechtsbelangen im Friedensprozeß die entsprechende Priorität 
eingeräumt wird, und fordert die Parteien auf, alle im 
Rahmen der Konferenz eingegangenen Verpflichtungen 
sofort durchzuführen und so bald wie möglich eine gerechte 
und dauerhafte Lösung herbeizuführen; 

24. bittet nachdrücklich alle Organe der Vereinten Natio
nen, namentlich die Schutztruppe der Vereinten Nationen, 
die Vertragsorgane der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte und die Sonderorganisationen, die 
Staaten sowie zwischenstaatliche und nichtstaatliche Organi
sationen, die über Informationen verfügen, mit dem Sonder
berichterstatter voll zusammenzuarbeiten und ihm insbeson
dere laufend alle in ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen 
und genauen Informationen im Zusammenhang mit der 
Menschenrechtssituation in Bosnien und Herzegowina, 
Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und 
Montenegro) zur Verfügung zu stellen; 

25. bittet nachdrücklich alle Staaten und zuständigen 
Organisationen, die Umsetzung der in denjüngsten Berichten 
des Sonderberichterstatters enthaltenen Empfehlungen zu 
erwägen, und 

a) begrüßt insbesondere den Aufruf des Sonderbericht
erstatters, humanitäre Hilfskorridore zu schaffen, um 
Zehntausende von Menschen vor dem drohenden Tod zu 
bewahren, insbesondere im Hinblick darauf, daß viele 
Gebiete mit Einbruch des Winters nicht zugänglich sind; 

b) unterstützt die Aufforderung des Sonderberichter -
statters, die Internierten sofort unter sicheren Bedingungen 
freizulassen; 

c) lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen Ge
meinschaft auf die Notwendigkeit, der Politik der "ethni
sehen Säuberung" wirksam entgegenzutreten, die von allen 
Seiten betrieben wird, insbesondere von den Streitkräften der 
bosnischen Serben, die sich den Einsatz dieser Taktiken zur 
Politik gemacht haben, sowie von den Streitkräften der 
bosnischen Kroaten; 

d) unterstützt das an die kroatischen Behörden gerichtete 
Ersuchen des Sonderberichterstatters, gegen diejenigen, die 
in der Enklave von Medak Menschenrechtsverletzungen 
begangen und gegen die Normen des humanitären Völker
rechts verstoßen haben, vorzugehen und Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Verantwortlichen zu bestrafen und solche 
Vorfalle in der Zukunft zu verhindern; 

e) begrüßt die Unterzeichnung der Gemeinsamen 
Erklärung betreffend die uneingeschränkte Bewegungsfreiheit 
vom 18. November 1993, in der die Unterzeichner feierlich 
übereingekommen sind, die uneingeschränkte Bewegungs
freiheit des gesamten Personals der Vereinten Nationen und 
der internationalen humanitären Organisationen unter 
sicheren Bedingungen zu gewährleisten, und die anläßlich 
eines am 29. November 1993 im Rahmen der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien in Genf abgehal
tenen Treffens feierlich bekräftigt wurde; 

26. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, alles Erfor
derliche zu tun, um die vollständige und wirksame Koordi
nierung der Aktivitäten aller Organe der Vereinten Nationen 
bei der Durchführung dieser Resolution sicherzustellen, und 
bittet die mit der Situation im Hoheitsgebiet Bosnien und 
Herzegowinas, Kroatiens und der Bundesrepublik Jugosla
wien (Serbien und Montenegro) befaßten Organe, sich eng 
mit dem Sonderberichterstatter und dem Internationalen 
Gericht abzustimmen; 

27. bittet den Generalsekretär a~ßerdem nachdrücklich, 
dem Sonderberichterstatter im Rahmen der vorhandenen 
Mittel alle für die Durchführung seines Mandats erforder
lichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ihm insbe
sondere eine Anzahl von im Hoheitsgebiet Bosnien und 
Herzegowinas, Kroatiens und der Bundesrepublik Jugo
slawien (Serbien und Montenegro) stationierten Mitarbe.itern 
beizugeben, die ausreicht, um die wirksame laufende Uber
wachung der dortigen Menschenrechtssituation und die 
Koordinierung mit anderen beteiligten Organen der Vereinten 
Nationen, namentlich auch der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen, sicherzustellen; 

28. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht
erstatter auch sonst jede benötigte Unterstützung zu ge
währen, damit er seinen Auftrag erfüllen kann; 
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29. fordert die beteiligten Staaten auf, mit dem Sonder-
berichterstatter voll lusammenzuarbeiten, damit er seinen 
Auftrag erfüllen kann; 

30. bittet den Leiter der Anklagebehörde des Internatio
nalen Gerichts zu I ägen. seiner Dienststelle Sachver
ständige auf dem ebiet der Verfolgung von sexuellen 
Gewaltverbrechen be zugeben; 

31. fordert die St aten auf, dem Leiter der Anklagebe
hörde des Internati nalen Gerichts Sachverständige zur 
Verfügung zu stellen namentlich Sachverständige auf dem 
Gebiet der Verfolgu von sexuellen Gewaltverbrechen; 

32. bittet die enschenrechtskommission auf ihrer 
flinfzigsten Tagung, en Sonderberichterstatter zu ersuchen, 
der Generalversam lung auf deren neunundvierzigsten 
Tagung Bericht zu e statten; 

33. beschließt, di Untersuchung dieser Frage auf ihrer 
neunundvierzigsten agung unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen " fortzus !zen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/154. Die Mens henrechissituation in Kambodscha 

Die Generalvers 

geleitet von den ndsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen, der Allge einen Erklärung der Menschenrechte' 
und der Internationa en Menschenrechtspaktel9, 

Kenntnis nehme von dem am 23. Oktober 1991 unter
zeichneten Übereink mmen über eine umfassende politische 
Regelung des K bodscha-Konflikts''', einschließlich 
Teil 1lI des Überein ommens, der sich auf die Menschen
rechte bezieh~ 

sowie Kenntnis n hmend von der Resolution 1993/6 der 
Menschenrechtsko 'ssion vom 19. Februar 1993", 

eingedenk der Rol e und der Verantwortlichkeiten, die den 
Vereinten Nationen nd der internationalen Gemeinschaft bei 
der Wiederherstellu g und beim Wiederaufbau Kambodschas 
zukommen, 

in der Erwägung daß die tragische jüngste Geschichte 
Kambodschas beso dere Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Schutzes der nschenrechte aller Menschen in Kam
bodscha und zur '" rhinderung der Rückkehr zu den Leit
vorstellungen und Verfahrensweisen der Vergangenheit 
erfordert, wie in de am 23. Oktober 1991 in Paris unter
zeichneten Überein ommen verlangt wird228

, 

mit Genugtuung 'ber die Wahlen im Mai 1993 und den 
Amtsantritt der Re . erung des Königreichs Kambodscha, 

I. begrüßt die 
Sektetariats-Zentru 
mit dem Ziel, 

a) die Durchfü 
technische Hilfe u 
und ihren Fortbes 

chaffung einer operativen Präsenz des 
s für Menschenrechte in Kambodscha, 

ng von Programmen flir Ausbildung, 
d beratende Dienste zu beaufsichtigen 
d zu gewährleisten; 

b) der aus den Wahlen hervorgegangenen Regierung 
Kambodschas auf Antrag bei der Erfüllung ihrer Ver-

pflichtungen aufgrund der Rechtsakte auf dem Gebiet der 
Menschenrechte, denen sie vor kurzem beigetreten is~ 
einschließlich der Ausarbeitung von Berichten an die 
zuständigen Überwachungsausschüsse, behilflich zu sein; 

c) echten Menschenrechtsgruppen in Kambodscha 
Unterstützung zu gewähren; 

d) zur Schaffung beziehungsweise Stärkung innerstaat
licher Institutionen flir die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte beizutragen; 

e) auch weiterhin bei der Ausarbeitung und Anwendung 
von Rechtsvorschriften zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte behilflich zu sein; 

J) auch weiterhin bei der Ausbildung von Personen 
behilflich zu sein, die für die Rechtspflege zuständig sind; 

2. ersucht den Generalsekretär, unter Einsatz aller 
effektiven Maßnahmen den Schutz der Menschenrechte aller 
Menschen in Kambodscha zu gewährleisten und im Rahmen 
der den Vereinten Nationen insgesamt zur Verfügung 
stehenden Mittel ausreichende Mittel zur Finanzierung der 
operativen Präsenz des Zentrums für Menschenrechte in 
Kambodscha bereitzustellen; 

3. begrüßt es außerdem, daß der Generalsekretär einen 
Sonderbeauftragten ernannt hat, mit dem Auftrag, die in 
Ziffer 6 der Resolution 1993/6 der Menschenrechtskom
mission genannten Aufgaben wahrzunehmen; 

4. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mittel aHe erforderlichen Mittel 
bereitzusteHen, damit der Sonderbeauftragte diese Aufgaben 
rasch ausfUhren kann; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten, welche RoHe das Zentrum für Men
schenrechte wahrnimmt, um der Regierung und dem Volk 
von Kambodscha bei der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte behilflich zu sein, und welche Empfeh
lungen der Sonderbeauftragte zu Fragen abgegeben hat, die 
unter sein Mandat fallen; 

6. beschließt, die Behandlung der Menschenrechts
situation in Kambodscha auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung fortzusetzen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/155. Die Menschenrechissituation In Estland und 
Lettland 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/115 vom 16. De
zember 1992, 

unter Berücksichtigung der Erklärung über die Men
schenrechte von Personen, die nicht Staatsangehörige des 
Landes sind, in dem sie leben229

• 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs'3<l, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
und den darin enthaltenen Schlußfolgerungen und Empfeh-
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lungen der nach Estland und Lettland entsandten Ermitt
lungsmissionen der Vereinten Nationen; 

2. begrüßt die Unterstützung, welche die Regierungen 
von Estland und Lettland den verschiedenen internationalen 
Ermittlungsmissionen gewährt haben; 

3. stellt fest, daß es ungelöste Probleme gibt, die große 
Bevölkerungsgruppen verschiedener ethnischer Herkunft 
betreffen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten über 
die Menschenrechtssituation in Estland und Lettland unter
richtet zu halten, und beschließt, die Frage auf einer ihrer 
künftigen Tagungen zu behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/156. Notwendigkeit wirksamer internationaler Maß
nahmen zur Verhinderung des Kinderhandels, 
der Kinderprostitntion nnd der Kinderporno
graphie 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes, die sie in ihrer Resolution 44/25 vom 20. November 
1989 verabschiedet hat, 

sowie unter Hinweis auf die Welterklärung über das 
Überleben. den Schutz und die Entwicklung der Kindern! 
und den Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterklärung 
über das Überleben, den Schutz und die Entwicklung der 
Kinder in den neunziger Jahren231

• die von dem im Septem
ber 1990 in New York abgehaltenen Weltkindergipfel 
verabschiedet wurden, sowie unter Hinweis darauf, daß sich 
die Staaten in der Erklärung feierlich verpflichtet haben, den 
Rechten des Kindes und dem Überleben, dem Schutz und 
der Entwicklung der Kinder Vorrang einzuräumen, um so 
zum Wohl jeder Gesellschaft beizutragen, 

ein{edenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien, die von der vom 14. bis 25. Juni 1993 in Wien 
abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte ver
abschiedet wurden und in denen wirksame Maßnahmen 
gegen die Tötung weiblicher Neugeborener, schädliche 
Kinderarbeit, Kinder- und Organhandel, Kinderprostitution, 
Kinderpornographie sowie andere Formen sexuellen Miß
brauchs gefordert werden, 

eingedenk der Resolution 1992/74 der Menschenrechts
kommission vom 5. März 1992", mit der die Kommission 
das Aktionsprogramm zur Verhütung von Kinderhandel, 
Kinderprostitution und Kinderpornographie verabschiedet 
hat, 

in Anerkennung der gewaltigen Anstrengungen, welche die 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet unternehmen, nament
lich das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, der 
Ausschuß für die Rechte des Kindes und der Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission für Kinderhandel, 
Kinderprostitution und Kinderpornographie, 

tief besorgt über das hartnäckige Fortbestehen der Praxis 
der Heranziehung von Kindern zu Prostitution, sexuel1em 
Mißbrauch und anderen Tätigkeiten, die häufig auch eine 
Ausbeutung der Arbeitskraft von Kindern darstellen können, 

zutiefst beunruhigt über das hartnäckige Fortbestehen der 
Praxis des Kinderhandels und anderer Praktiken, die verbun
den sein können mit dem Verschwindenlassen von Kindern, 
rechtswidrigen Adoptionen, der Aussetzung von Kindern, 
Kindesraub und Entführungen für kommerzielle Zwecke, 

mit Bedauern darüber, daß eine der Hauptschwierigkeiten, 
auf die der Sonderberichterstatter gestoßen ist, der Mangel 
an Informationen über diese Frage ist, 

eingedenk der unterschiedlichen Ursachen, die sich auf das 
Entstehen und das Fortbestehen dieser besonderen Umstände 
auswirken, einschließlich insbesondere Armut, Naturkatastro
phen und bewaffnete Konflikte, sowie deren nachteiligen 
Auswirkungen auf die Rechte des Kindes, 

die Auffassung vertretend, daß es notwendig ist, auf 
nationaler und internationaler Ebene die Anstrengungen zu 
verdoppeln, um die Rechte des Kindes in der ganzen Welt 
zu fördern und zu schützen. 

mit dem Ausdruck ihres Interesses an den Studien, 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen des Sonderbericht
erstatters~ 

I. verleiht ihrer großen Besorgnis Ausdruck über die 
zunehmende Anzahl von Vorfällen, die sich in der ganzen 
Welt im Zusammenhang mit Kinderhandel, Kinderprostitu
tion und Kinderpornographie ereignen; 

2. bittet die Regierungen nachdrücklich, auch weiterhin 
nach Lösungen sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, 
um die internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung dieser 
abwegigen Praktiken zu verstärken; 

3. bekundet ihre Unterstützung für die Arbeit des 
Sonderberichterstatters, der von der Menschenrechtskom
mission mit dem Auftrag ernannt wurde, die Frage des 
Kinderhandels, der Kinderprostitution und der Kinder
pornographie in der ganzen Welt zu untersuchen, und bittet 
ihn nachdrücklich, seine Bemühungen im Hinblick auf die 
Erfüllung seines Auftrags fortzusetzen; 

4. bittet nachdrücklich alle Regierungen, mit dem 
Sonderberichterstatter zusammenzuarbeiten und ihm be
hilflich zu sein, indem sie ihm alle erbetenen Informationen 
zur Verfügung stellen; 

5. fordert die Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen 
Vertragsstaaten der Konvention über die Rechte des Kindes 
zu werden, und fordert die Vertragsstaaten der Konvention 
auf, einzelstaatliche Maßnahmen zur Umsetzung der Bestim
mungen der Konvention zu ergreifen; 

6. ersucht die Menschenrechtskommission, auf ihrer 
fünfzigsten Tagung die Einsetzung einer Arbeitsgruppe in 
Erwägung zu ziehen, deren Auftrag darin bestehen würde, 
mit Vorrang und in enger Zusammenarbeit mit dem Son
derberichterstatter die Ausarbeitung von Leitlinien für den 
möglichen Entwurf einer Konvention über Fragen im 
Zusammenhang mit Kinderhandel, Kinderprostitution und 
Kinderpornographie sowie die grundlegenden Maßnahmen zu 
untersuchen, die zur Verhütung und Beseitigung dieser 
ernsten Probleme notwendig sind; 

7. ersucht das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte, 
Ziffer 6 zur Stellungnahme an den Ausschuß für die Rechte 
des Kindes weiterzuleiten; 
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8. bittet den Sonllerberichterstatter, sich im Rahmen 
seines Mandats auch I weiterhin mit den wirtschaftlichen, 
sozialen, rechtlichen nd kulturellen Faktoren zu befassen, 
die sich auf dieses Ph "nomen auswirken; 

9. ersucht den S nderberichterstatter, der Generalver
sammlung auf ihrer unundvierzigsten Tagung einen vor
läufigen Bericht vorz legen; 

10. ersucht den eneralsekretär, dem Sonderbericht-
erstatter und der AI itsgruppe der Menschenrechtskom
mission im Rahmen er vorhandenen Mittel jede erforder
liche Unterstützung z gewähren; 

11. beschließt, die e Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung unter dem nkt "Notwendigkeit wirksamer Maß
nahmen zur Förderu g und zum Schutz der Rechte von 
Kindern in der ganzen Welt, die Opfer besonders schwieriger 
Umstände, einschlie ich bewaffneter Konflikte. sind" zu 
behandeln. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

"ndern, die von bewatrneten Kon
flikten betr tren sind 

Die Generalversa 

in Bekräftigung i 
1989. in der sie die 
verabschiedet hat, U 

14. Dezember 1974, 
Schutz von Frauen 
und im bewaffneten 

Resolution 44/25 vom 20. November 
onvention über die Rechte des Kindes 

ihrer Resolution 3318 (XXIX) vom 
mit der sie die Erklärung über den 
d Kindern in Zeiten eines Notstands 
onflikt verkündet hat. 

daran erinnernd, d ß die Genfer Abkommen vom 12. Au
gust 1949195 und di dazugehörigen Zusatzprotokolle von 
1977196 sowie Artikel 38 der Konvention über die Rechte des 
Kindes den Kindern esonderen Schutz und eine Sonderbe
handlung bieten, 

unter Hinweis auf ie Welterklärung über das Überleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder"1 und den 
Aktionsplan zur Y, irklichung der Welterklärung über das 
Überleben, den Sch tz und die Entwicklung der Kinder in 
den 90er Jahren23J

, devon dem im September 1990 in New 
York abgehaltenen eltldndergipfel verabschiedet wurden, 
und unter Betonung er Notwendigkeit der Anwendung ihrer 
Bestimmungen, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht über die vom I!. bis 
29. Januar 1993 in enf abgehaltene dritte Tagung'" des 
Ausschusses für die echte des Kindes. insbesondere deren 
Empfehlung an die neralversammlung, der Generalsekretär 
möge Mittel und ege untersuchen, wie der Schutz der 
Kinder vor den s ädlichen Auswirkungen bewaffneter 
Konflikte verbessert werden kann, 

sowie Kenntnis ne mend von der Resolution 1993/83 der 
Menschenrechtskom ission vom 10. März 1993", 

eingedenk dessen, daß die geplante Studie des Generalse
kretärs auf der vom 4. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehalte
nen Weltkonferenz ü er Menschenrechte nachdrückliche Un
terstützung gefunde hat, wie aus Abschnitt II Ziffer 50 der 
Erklärung und des A tionsprogramms von Wien' hervorgeht, 

zutiefst besorgt darüber. daß sich die Situation der Kinder 
in vielen Teilen der Welt infolge von bewaffneten Konflikten 
in beklagenswerter Weise verschlechtert hat, und überzeugt, 
daß sofortige und konzertierte Maßnahmen geboten sind, 

in der Überzeugung, daß die von bewaffneten Konflikten 
betroffenen Kinder des besonderen Schutzes der internationa
len Gemeinschaft bedürfen und daß alle Staaten auf die 
Milderung ihrer Not hinwirken müssen. 

in Anerkennung der wertvollen AIbeit, die die Organe und 
Organisationen sowie andere zuständige zwischenstaatliche 
und nichtstaatliche Organisationen auf diesem Gebiet leisten, 

1. gibt ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
tragische Situation, in der sich Kinder in vielen Teilen der 
Welt infolge von bewaffneten Konflikten befinden; 

2. fordert die Staaten auf, die Bestimmungen der Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 und der dazugehörigen 
Zusatzprotokolle von 1977 sowie der Konvention über die 
Rechte des Kindes. in denen den von bewaffneten Konflikten 
betroffenen Kindern besonderer Schutz und eine besondere 
Behandlung eingeräumt werden, voll zu achten; 

3. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrUcklieh, sich auch 
weiterhin darum zu bemühen, daß die Lage der von be
waffneten Konflikten betroffenen Kinder durch geeignete 
konkrete Maßnahmen beträchtlich verbessert wird; 

4. ersucht die Organe und Organisationen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats 
zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, daß wirksamere 
Maßnahmen zur Auseinandersetzung mit dem Problem der 
von bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder ergriffen 
werden; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
konkreten Maßnahmen vorzulegen, die gemäß den Ziffern 3 
und 4 zur Milderung der Lage der Kinder in bewaffneten 
Konflikten ergriffen wurden; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Ausschusses für die Rechte des Kindes über seine dritte 
Tagung und den darin enthaltenen Empfehlungen zur Lage 
der von bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder; 

7. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
dem Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte und dem 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen einen Sachver
ständigen zu ernennen, mit dem Auftrag, eine umfassende 
Studie dieser Frage zu erstellen, die sich auch mit der 
Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten befaßt, 
sowie mit der Frage, inwieweit die bestehenden Normen 
relevant sind und ausreichen, und unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen der Weltkonferenz über Menschenrechte und 
des Ausschusses für die Rechte des Kindes konkrete Emp
fehlungen betreffend die Mittel und Wege abzugeben, wie 
verhindert werden kann, daß Kinder von bewaffneten 
Konflikten in Mitleidenschaft gezogen werden, und wie der 
Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten verbessert 
werden kann. sowie die Maßnahmen, die einen wirksamen 
Schutz dieser Kinder gewährleisten, namentlich auch vor 
dem unterschiedslosen Einsatz aller Kriegswaffen, ins-
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besondere Schützenabwehrminen, und die ihre körperliche 
und seelische Gesundung und soziale Wiedereingliederung 
fördern, insbesondere Maßnahmen, die eine entsprechende 
ärztliche Betreuung und ausreichende Ernährung gewähr
leisten; 

8. ersucht die Mitgliedstaaten und die Organe und 
Organisationen der Vereinten Nationen sowie andere in 
Frage kommende zwischenstaatliche und nichtstaatliche 
Organisationen, namentlich auch den Ausschuß für die 
Rechte des Kindes, das Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen, das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, die Weltgesundheitsorganisation 
und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, zu der in 
Ziffer 7 erbetenen Studie beizutragen; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Sachstandsbericht über die Studie vorzulegen; 

10. bittet die Menschenrechtskommission, sich auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung mit der Studie zu befassen; 

11. beschließt, sich auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur 
Förderung und zum Schutz der Rechte von Kindern in der 
ganzen Welt, die Opfer besonders schwieriger Umstände, 
einschließlich bewaffneter Konflikte, sind" mit dieser Frage 
zu befassen. 

85. Plenarsitzung 
20. Dezember 1993 

48/163, Internationale Dekade der autochthonen Be
völkerungsgruppen der Welt 

Die Generalversammlung j 

eingedenk dessen, daß eines der in der Charta nieder
gelegten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, eine 
internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um inter
nationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und 
humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern 
und zu festigen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/164 vom 18. De
zember 1990, in der sie das Jahr 1993 zum Internationalen 
Jahr der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt erklärt 
hat, mit dem Ziel, die internationale Zusammenarbeit zur 
Lösung der Probleme zu verstärken, denen sich autochthone 
Gemeinschaften auf Gebieten wie den Menschenrechten, der 
Umwelt, der Entwicklung, der Bildung und der Gesundheit 
gegenübersehen, 

in Anerkennung der Bedeutung, die dem Jahr zugekommen 
ist, indem es auf internationaler Ebene das Bewußtsein für 
den Beitrag erhöht hat, den autochthone Bevölkerungs
gruppen in der ganzen Welt leisten, und für die Probleme, 
denen sie sich gegenübersehen, sowie im Bewußtsein der 
Notwendigkeit, auf den Ergebnissen und Lehren des Jahres 
aufzubauen, 

in der Envägung, daß es geboten ist, sich mit den au
tochthonen Bevölkerungsgruppen abzustimmen, und daß es 
notwendig ist, ihnen finanzielle Unterstützung seitens der 
internationalen Gemeinschaft und zusätzliche Unterstützung 
seitens des Systems der Vereinten Nationen, einschließlich 

der Sonderorganisationen zu verschaffen, einen strategischen 
Rahmenplan aufzustellen und angemessene Koordinierungs
und Kommunikation,möglichkeiten zu schaffen, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Arbeit, die der 
Koordinator für das Jahr, das Sekretariats-Zentrum für 
Menschenrechte, die Gutwillens-Botschafterin Rigoberta 
Menchu und die Arbeitsgruppe für autochthone Bevölke
rungsgruppen der Unterkommission flir die Verhütung von 
Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten geleistet 
haben, 

in Anerkennung de, Wertes und der Vielfalt der Kulturen 
und der sozialen Organisationsformen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen der Welt, 

mit Genugtuung über den Bericht der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung233

, in 
dem die wichtige Rolle der autochthonen Bevölkerungs
gruppen und ihrer Gemeinwesen in der zwischen der 
natürlichen Umwelt und ihrer bestandHUligen Entwicklung 
bestehenden Wechselbeziehung anerkannt wird, insbesondere 
auch ihre traditionelle holistische wissenschaftliche Kenntnis 
ihres LandeSt ihrer natürlichen Ressourcen und ihrer Um
weht 

in der Erwägung, daß es geboten ist, die Möglichkeit in 
Betracht zu ziehen, im Rahmen einer internationalen Dekade 
ein ständiges Forum für autochthone Bevölkerungsgruppen 
zu schaffen, 

Kenntnis nehmend von der Empfehlung in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien6

, die von der vom 
14. bis 25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz 
über Menschenrechte verabschiedet wurden, die General
versammlung möge eine internationale Dekade der autoch
thonen Bevölkerungsgruppen der Welt verkünden, die 1994 
beginnen und maßnahmenorientierte Programme beinhalten 
sollte, die in Partnerschaft mit den autochthonen Bevölke
rungsgruppen beschlossen würden, 

I, verkündet die Internationale Dekade der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen der Welt, beginnend mit dem 10. De
zember 1994, wobei der Zeitraum vom 1. Januar bis 9. De
zember 1994 flir die Planung der Dekade in Partnerschaft 
mit den autochthonen Bevölkerungsgruppen vorgesehen ist; 

2. beschließt, daß das Ziel der Dekade darin bestehen 
sollt die internationale Zusammenarbeit zur Lösung der 
Probleme zu verstärken, denen sich die autochthonen 
Bevölkerungsgruppen auf Gebieten wie den Menschen
rechten, der Umwelt, der Entwicklung, der Bildung und der 
Gesundheit gegenübersehen; 

3. beschließt außerdem, daß ab dem ersten Jahr der 
Dekade jedes Jahr ein Tag als Internationaler Tag der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen begangen wird; 

4. ersucht die Menschenrechtskommission, auf ihrer 
flinfzigsten Tagung die Arbeitsgruppe für autochthone Bevöl
kerungsgruppen der Unterkommission für die Verhütung von 
Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten zu bitten, 
auf ihrer nächsten Tagung einen geeigneten Tag dafür 
festzusetzen; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Beigeordneten Gene
ralsekretär für Menschenrechte zum Koordinator für die De
kade zu ernennen; 
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6. ersucht den Ko<jrdinator, das Aktivitätenprogramm für 
die Dekade in voller Z/lsammenarbeit und in vollem Beneh
men mit den Regierungen, den zuständigen Organen, der 
Internationalen Arbeitsorganisation und den anderen Sonder
organisationen des S~stems der Vereinten Nationen sowie 
mit den Organisation,en der autochthonen Bevölkerungs
gruppen und den nie tstaatlichen Organisationen zu koor
dinieren; 

7. ersucht die zus "ndigen Organe und Sonderorganisa
lionen der Vereinten ationen, AnlaufsteIlen zu bestimmen, 
mit dem Auftrag, die tivitäten im Zusammenhang mit der 
Dekade mit dem Se etariats-Zentrum für Menschenrechte 
Zu koordinieren; 

8. binet die Regie ngen, sicherzustellen, daß die Aktivi
täten und Ziele der ekade in vollem Benehmen und in 
voller Zusammenarbe t mit den autochthonen Bevölkerungs
gruppen geplant und urchgeführt werden; 

9. ersucht die onderorganisationen, die Regional
kommissionen und di anderen Organisationen des Systems 
der Vereinten Natio en, mit den Regierungen und in 
Partnerschaft mit den utochthonen Bevölkerungsgruppen zu 
prüfen, wIe sie zum rfolg der Dekade beitragen können, 
und dem Wirtschaft und Sozial rat ihre Empfehlungen zu 
übermitteln; 

10. appelliert an ie Sonderorganisationen, die Regio
nalkommissionen, die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen 
und die anderen in B ht kommenden Organisationen des 
Systems der Vereinte Nationen, sich stärker zu bemühen, 
bei der Aufstel1ung hres Haushaltsplans und bei der Er
stellung ihrer Progr me den Bedürfnissen der autochthonen 
Bevölkerungsgruppe besonders Rechnung zu tragen; 

11. bittet die Org isationen der autochthonen Bevölke
rungsgruppen und an ere interessierte nichtstaatliche Orga
nisationen, zu erwä en, wie sie zum Erfolg der Dekade 
beitragen können, . t dem Ziel, ihre Vorstellungen der 
Arbeitsgruppe für a tochthone Bevölkerungsgruppen ntit
zuteilen; 

12. ersucht die enschenrechtskomntission, die Ar-
beitsgruppe für autoc thone Bevölkerungsgruppen zu bitten, 
mögliche Programm und Projekte im Zusammenhang mit 
der Dekade aufzuzei en und sie über die Unterkommission 
für die Verhütung vo Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten der K mission zur Behandlung vorzulegen; 

13. empfiehlt, de Zentrum für Menschenrechte im 
allgemeinen Rahme der in der Erklärung und dem Ak
tionsprogramm von leD vorgesehenen Verstärkung seiner 
Aktivitäten ausreic nd : ersanal und Finanzmittel zur 
Unterstützung seiner Aktivitäten im Zusammenhang mit den 
autochthonen Bevö kerungsgruppen zur Verfügung zu 
stellen; 

14. ersucht den G neralsekretär, einen freiwilligen Fonds 
für die Dekade einz richten, und ermächtigt ihn, freiwillige 
Beiträge von Regie ngen. zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisat onen sowie sonstigen Privalinstitutionen 
und Einzelpersonen zur Finanzierung von Projekten und 
Programmen im Ve laufe der Dekade entgegenzunehmen 
und zu verwalten; 

15. bittet nachdrücklich die Regierungen sowie die zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, zu dem 
vom Generalsekretär einzurichtenden freiwilligen Fonds für 
die Dekade beizutragen, und bittet die Organisationen der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen, dies ebenfalls zu tun; 

16. binet die Regierungen, die zuständigen Organe und 
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen und andere 
zwischenstaatliche Organisationen, einschließlich der Finanz
institutionen, die Bereitstellung zusätzlicher Mittel zu erwä
gen, zu dem Zweck, unter Berücksichtigung einer regional 
ausgewogenen Verteilung, die Zuweisung von geeignetem 
Personal, namentlich auch Angehörigen autochthoner 
Bevölkerungsgruppen, an das Zentrum für Menschenrechte 
zu finanzieren~ 

17. ermutigt die Regierungen, zur Planung der Aktivitäten 
für die Dekade nationale Kontitees oder andere dauerhaftere 
Strukturen einzurichten, an denen Vertreter der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen mitwirken; 

18. ersucht darum, daß auf der im Einklang mit ihrer 
Resolution 46/128 der Generalversammlung vom 17. De
zember 1991 zur Überprüfung des Internationalen J abres der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt einzuberufen
den Tagung auch die Vorbereitungen für die Dekade geprüft 
werden, unter voller Mitwirkung der autochthonen Bevölke
rungsgruppen, insbesondere was die Ausarbeitung eines 
detaillierten Aktionsplans, einschließlich eines Evaluierungs
mechanismus, und die Aufstellung eines Finanzierungsplans 
für die Dekade betrifft, und daß die Tagung der Arbeits
gruppe für autochthone Bevölkerungsgruppen Bericht 
erstattet; 

19. bittet nachdrücklich die zuständigen Organe, Pro
gramme und Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, 
bei der Planung von Aktivitäten für die Dekade zu prüfen, 
wie bestehende Programme und vorhandene Mittel wirksa
mer zugunsten der autochthonen Bevölkerungsgruppen einge
setzt werden könnten, indem sie insbesondere untersuchen, 
wie Perspektiven und Aktivitäten der autochthonen Bevölke
rungsgruppen darin eingebunden oder verstärkt werden 
könnten; 

20. ersucht die Menschenrechtskommission, sich auf ihrer 
fünfzigsten Tagung vorrangig mit der Möglichkeit der 
Einrichtung eines ständigen Forums für autochthone Bevöl
kerungsgruppen im System der Vereinten Nationen zu 
befassen; 

21. ersucht den Generalsekretär, jede für den Erfolg der 
Dekade notwendige Hilfe zu gewähren; 

22. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
vorläufigen Bericht und auf ihrer fünfzigsten Tagung einen 
abschließenden Bericht über ein umfassendes Aktions
programm für die Dekade vorzulegen; 

23. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung einen Punkt mit dem Titel 
"Aktivitätenprogramm der Internationalen Dekade der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt" aufzunehmen. 

86. Plenarsitzung 
21. Dezember 1993 
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48/216. Finanzberi te und geprüfte Reehnungsabscblüs· 
se sowie eriehte des Rates der Rechnungs
prüfer 

A 

Die Generalversa mlung, 

nach Behandlung des Finanzberichts und der geprüften 
Rechnungsabschlüss des Ausbildungs- und Forschungs
instituts der Verein n Nationen' und der geprüften Rech
nungsabschlüsse de vom Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen für F1üchtl'nge verwalteten freiwilligen Fonds' für 
das am 31. Dezem r 1992 abgelaufene Jahr, der Berichte 
und Prüfungsvermer e des Rates der Rechnungsprüfer' sowie 
der Zusammenfass ng der wichtigsten Feststellungen, 
Schlußfolgerungen d empfohlenen Abhilfemaßnahmen des 
Rates', 

in Anbetracht der cbritte, weIche die Leiter und Leitungs
organe des Ausbi dungs- und Forschungsinstituts der 
Vereinten Nationen nd des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Natio1en für Flüchtlinge unternommen haben, 
um sicherzustellen, I daß die Empfehlungen in früheren 
Prüfungsberichten fntsprechende Aufmerksamkeit und 
Beachtung finden, . e vom Rat der Rechnungsprüfer in den 
Anhängen zu seinen laufenden Berichten angemerkt, 

1. erkennt an, d der Rat der Rechnungsprüfer, wie in 
Artikel 12.5 der F nanzordnung der Vereinten Nationen 
verlangt, umfassend Prüfungen vornimmt, und dankt dem 
Rat für die in sein n Berichten enthaltenen maßnahmen
orientierten konkre n Empfehlungen; 

2. nimmt die Fi anzberichte und geprüften Rechnungs
abschlüsse sowie d' Prüfungsvermerke und Berichte des 
Rates der Rechnung prüfer zu den genannten Organisationen 
an; 

3. nimmt auße em die Kurzzusammenfassung der 
wichtigsten Feststell ngen, Schlußfolgerungen und empfohle
nen Abhilfemaßn en des Rates der Rechnungsprüfer an; 

4. stellt mit Bes rgnis fest, daß der Rat der Rechnungs
prüfer zu den Rech ungsabschlüssen des Ausbildungs- und 
Forschungsinstituts der Vereinten Nationen einen einge
schränkten Prüfungs ermerk erteilt hat, und erklärt in diesem 
Zusammenhang ern ut, wie wichtig es ist, daß die Finanz
ordnung der Verein n Nationen, insbesondere deren Arti
kel 4.1 und 13.2, ei gehalten werden; 

5. billigt aUe E pfehlungen und Schlußfolgerungen des 
Rates der Rechnun prüfer; 

6. ersucht das mt des Hohen Kommissars der Ver
einten Nationen für üchtlinge, bessere Haushaltsführungs
systeme einzuführe , die eine wirksamere und wirtschaftli
chere Durchführung seines Programms gestatten und die die 
ständig bestehende endenz verringern, mehr Zahlungsver
pflichtungen einzug hen, als Mittel vorhanden sind. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

B 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/211 vom 23. Dezem
ber 1992 und insbesondere deren Ziffern 9 und 10, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der Rechnungs
prüfer6 in dessen Bericht über den am 31. Dezember 1991 
abgelaufenen Zeitraum 7, 

1. anerkennt die Rolle des Rates der Rechnungsprüfer 
bei der Durchführung umfassender Rechnungsprüfungen der 
Vereinten Nationen und ihrer Organisationen und Program
me; 

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Umsetzung der Empfehlungen des Rates der 
Rechnungsprüfer und ersucht den Rat, den Bericht zu 
berücksichtigen, wenn er sich in seinem Bericht an die 
neunundvierzigste Tagung der Generalversammlung mit der 
weiteren Umsetzung seiner Empfehlungen befaßt; 

3. stellt tief besorgt fest, daß die meisten Organisationen 
und Programme der Vereinten Nationen mit einigen löbli
chen Ausnahmen nichts unternommen haben, um den in den 
Ziffern 9 und 10 ihrer Resolution 47/211 enthaltenen Ersu
chen nachzukommen; 

4. bittet nachdrücklich die Leiter des Internationalen 
Handelszentrums, der Universität der Vereinten Nationen, 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht
linge im Nahen Osten, des Ausbildungs- und Forschungs
instituts der Vereinten Nationen, des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen, des Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen und der Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn
und Siedlungswesen, den Ziffern 9 und 10 ihrer Resolu
tion 47/211 vollinhaltlich nachzukommen; 

5. wiederholt ihr Ersuchen an die Leiter der Organisatio
nen und Programme der Vereinten Nationen, der Generalver
sammlung auf ihrer wiederaufgenommenen achtundvierzig
sten Tagung über den Beratenden Ausschuß für Verwal
tungs- und Haushaltsfragen Berichte über die Maßnahmen 
vorzulegen, die sie aufgrund der Empfehlungen des Rates 
der Rechnungsprüfer ergriffen haben oder ergreifen werden, 
einschließlich von Zeitplänen für deren Durchführung; 

6. ersucht die Leiter der Organisationen und Programme 
der Vereinten Nationen, bei der Ausarbeitung der genannten 
Berichte die Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer 
betreffend die Beschaffung, die Beschäftigung von Beratern 
und die Bestandskontrolle bei Feldeinsätzen besonders zu 
berücksichtigen, und ersucht den Rat in diesem Zusammen
hang, diesen Fragen bei seinen Prüfungen für den Zeitraum 
1992-1993 besondere Beachtung zu schenken; 

7. ersucht den Generalsekretär und die Leiter der 
Organisationen und Programme der Vereinten Nationen, der 
Generalversammlung gleichzeitig mit der Vorlage der 
Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer an die 
Versammlung auf dem Weg über den Beratenden Ausschuß 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen ihre Antworten vor-
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zulegen und anzugeben, welche Maßnahmen zur Umsetzung 
dieser Empfehlungen ergriffen werden, zusammen mit 
entsprechenden Zeitplänen; 

8, ersucht den Generalsekretär und die Leiter der 
Organisationen und Programme der Vereinten Nationen 
außerdem, in diesen Berichten die Aufmerksamkeit auf 
diejenigen Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer zu 
lenken, deren Umsetzung Maßnahmen seitens der General
versammlung erfordert. 

c 
Die Generalversammlung, 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

unter Hinweis aufihre Beschlüsse 46/445 vom 20. Dezem
ber 1991 und 47/449 vom 22. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Normen für das Rechnungswesen', 

\. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs; 

2. nimmt Kenntnis von den im Anhang zu dem Bericht 
des Generalsekretärs enthaltenen Normen für das Rechnungs
wesen des Systems der Vereinten Nationen und ersucht den 
Generalsekretär und die Leiter der Organisationen und 
Programme der Vereinten Nationen, diesen Normen bei der 
Ausarbeitung ihrer Rechnungsabschlüsse für den am 3\. De
zember 1993 endenden Zeitraum Rechnung zu tragen; 

3. nimmt außerdem Kenntnis von den Plänen der 
Organisationen in bezug auf die Anwendung und Weiter
entwicklung der Normen für das Rechnungswesen des 
Systems der Vereinten Nationen, die sich in den Ziffern 9 
und 11 des Berichts des Generalsekretärs finden, und ersucht 
den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung auf dem Weg über den Beraten
den Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen darüber 
Bericht zu erstatten. 

D 

Die Generalversammlung, 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

feststellend, daß die Vereinten Nationen und die meisten 
ihrer Organisationen und Programme eine zweijährige 
Finanzperiode haben, daß die Amtszeit der Mitglieder des 
Rates der Rechnungsprüfer jedoch drei Jahre beträgt, 

bittet den Rat der Rechnungsprüfer, im Benehmen mit 
dem Generalsekretär der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung auf dem Weg über den Beraten
den Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen darüber 
Bericht zu erstatten, welche Auswirkungen eine Verlänge
rung der Amtszeit der Mitglieder des Rates der Rechnungs
prüfer auf vier oder sechs Jahre hätte. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

48/217, Verwaltung von Kunstwerken in den Vereinten 
Nationen: Bericht der Gemeinsamen Inspek
tionsgruppe 

Die Generalversammlung, 

nach Prüfung des Berichts der Gemeinsamen Inspektions
gruppe "Verwaltung von Kunstwerken in den Vereinten 
Nationen'" und der diesbezüglichen StelhiIlgnahme des 
Generalsekretärs lO

, 

in Kenntnis der weiteren Stellunguahmen und Erklärungen 
des Beauftragten des Generalsekretärs", 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht der 
Gemeinsamen Inspektionsgruppe "Verwaltung von Kunst
werken in den Vereinten Nationen" und von der Stellungnah
me des Generalsekretärs zu diesem Thema; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Verwaltung von 
Kunstwerken weiterhin dergestalt zu verbessern, daß zusätz
liche Kosten zu Lasten des ordentlichen Haushalts der 
Vereinten Nationen vermieden werden, wobei die Qualität 
der geleisteten Dienste gebührend zu berücksichtigen ist; 

3. empfiehlt, den Kunstausschuß der Vereinten Nationen 
durch Heranziehung von örtlichen Sachverständigen, die ihre 
Beratungsdienste ehrenamtlich zur Verfügung stellen, zu 
verstärken; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung über dieses 
Thema Bericht zu erstatten. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

48/218, Überprüfung der administrativen und Iinanziel
len Effizienz der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

I 

nach Behandlung der entsprechenden Dokumente über die 
Überprüfung der administrativen und finanziellen Effizienz 
der Vereinten Nationenl2

, 

eingedenk dessen, daß nachhaltige Anstrengungen unter
nommen werden müssen, um die administrative und finan
zielle Effizienz der Vereinten Nationen zu verbessern, 

betonend, daß das späte Erscheinen der Dokumentation die 
Generalversammlung daran gehindert hat, wichtige Fragen zu 
behandeln, und daß der Generalsekretär sicherstellen sollte, 
daß alle Berichte in Zukunft rechtzeitig erscheinen, 

A 

MANDATE UND VORRECHTE 

\. verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck darüber, daß die 
Mandate der Generalversammlung in einigen Fällen nicht 
hinreichend erfüllt wurden und daß in anderen Fällen 
Maßnahmen durchgeführt wurden, für die es kein Mandat 
gab; 
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2. betont erneut, iwie wichtig ein ständiger, rechtzeitiger 
und sachbezogener ialog und ebensolche Konsultationen 
zwischen den Mitgli dstaaten und dem Generalsekretär sind; 

B 

1. nimmt Ke~ntn's von dem Bericht des Generalsekre
tärs 13

; 

2. erklärt erneut daß der von der Generalversammlung 
ursprünglich in ihrer Resolution 45/253 vom 21. Dezember 
1990 verabschiedete nd gemäß ihrer Resolution 47/214 vom 
23. Dezember 1992 revidierte mittelfristige Plan für den 
Zeitraum 1992-1997 wie in Artikel3.3 der in der Anlage zu 
ihrer Resolution 37/2 4 vom 21. Dezember 1982 enthaltenen 
Regeln und Ausfü ngsbestimmungen für die Programm
planung, die Progr maspekte des Haushalts, die Über
wachung der Prag ammdurchführung und die Evaluie
rungsmethoden fest elegt, die wichtigste programmatische 
Grundsatzanweisung der Vereinten Nationen bildet; 

3. stellt fest, daß er mittelfristige Plan in seiner derzeiti
gen Form begrenzte Einfluß auf die Arbeit der Organisation 
hat; 

4. bedauert, daß kein Prototyp für eine neue Form des 
mittelfristigen Plans orgelegt wurde, wie von der General
versammlung in ihr Resolution 47/214 erbeten; 

5. nimmt mit Ge ugtuung Kenntnis von der Empfehlung 
des Programm- und oordinierungsausschusses, wonach die 
Möglichkeit erwog werden soll, statt des derzeitigen 
mittelfristigen Plans ein Dokument zu erstellen, das eine 
andere, in Ziffer 23 des Ausschußberichts14 beschriebene 
Form besitzt, wied rholt ihr Ersuchen an den General
sekretär, der General ersammlung auf ihrer neunundvierzig
sten Tagung über d n Programm- und Koordinierungsaus
schuß und den Bera enden Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen ein n Prototyp für eine neue Form des 
mittelfristigen Plan vorzulegen, unter Berücksichtigung 
dieser Resolution nd der von den Mitgliedstaaten im 
Fünften Ausschuß z m Ausdruck gebrachten Auffassungen, 
und beschließt, sich nhand der entsprechenden Dokumenta
tion auf ihrer neun ndvierzigsten Tagung eingehend mit 
dieser Frage zu bef sen; 

6. ersucht den G neralsekretär, die Änderungsvorschläge 
zum mittelfristigen lao, die der Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzi sten Tagung vorzulegen sind, gemäß 
Arükel 3.11 der Re eIn und Ausführungsbestimmungen für 
die Programmplanu g, die Programmaspekte des Haushalts, 
die Überwachung er Programmdurchführung und die 
Evaluierungsmethod n auszuarbeiten und dabei die diesbe
züglichen Schlußfol erungen und Empfehlungen zu berück
sichtigen, die der ogramm- und Koordinierungsausschuß 
auf seiner dreiunddr ißigsten Tagung" abgegeben hat; 

C 

ERUNG DES SEKRETARIATS 

1. nimmt Kennt 's von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Neugliede ng und Effizienz des Sekretariats!'; 

2. nimmt außerdem davon Kenntnis, daß der Generalse
kretär in seiner Erklärung vor dem Fünften Ausschuß!7 
darauf hingewiesen hat, daß das Sekretariat nunmehr mit der 
Konsolidierungsphase beginnen könne; 

3. bedauert, daß der Bericht des Generalsekretärs weder 
die von der Generalversammlung in ihren Resolutionen 
46/232 vom 2. März 1992 und 47/212 A und B vom 23. De
zember 1992 beziehungsweise 6. Mal 1993 erbetene Analyse 
der Auswirkungen der Neugliederung auf die Programme 
noch Vorschläge für Dezentralisierungsmaßnahmen enthält; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den Programm
und Koordinierungsausschuß und den Beratenden Ausschuß 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen einen analytischen 
Bericht über alle Aspekte der Neugliederung des Sekretariats 
und ihre Auswirkungen auf die Programme vorzulegen, 
einschließlich derjenigen Programme, die die Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen und die 
transnationalen Unternehmen betreffen; 

5. bekräftigt Abschnitt TI Ziffer 8 ihrer Resolution 
47/212 B und ersucht den Generalsekretär, bei der bevor
stehenden Ausarbeitung seiner Vorschläge für Dezentralisie
rungsmaßnahmen dieser Ziffer Rechnung zu tragen; 

6. wiederholt ihre Ersuchen betreffend das Internationale 
Handelszentrum und das Zentrum der Vereinten Nationen für 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) in Abschnitt I Zif
fer 3 b) und c) ihrer Resolution 47/212 B und betont, daß 
der Generalsekretär die darin enthaltenen Beschlüsse der 
Generalversammlung vollständig und umgehend durchführen 
soll; 

7. erinnert an Abschnitt vrn ihrer Resolution 441201 A 
vom 21. Dezember 1989 über die Zweckmäßigkeit der 
Schaffung einheitlicher Konferenzdienste in Wien; 

8. betont die Notwendigkeit der möglichst baldigen 
Schaffung einheitlicher Konferenzdienste in Wien und 
ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
spätestens auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

D 

DIENSTPOSTEN DER HÖHEREN RANGEBENEN 

1. betont, daß Dienstposten der höheren Rangebenen 
nach ihrer Genehmigung durch die Generalversammlung 
umgehend besetzt werden sollen, damit die betreffenden 
Einheiten ordnungsgemäß funktionieren und ihren Auftrag 
ohne ungebührliche Verzögerungen erfüllen können; 

2. beschließt, die Anzahl und die Verteilung der Dienst
posten der höheren Rangebenen, einschließlich der aus 
außerplanmäßigen Mitteln finanzierten Stellen, weiter zu 
prüfen, und ersucht den Generalsekretär, bei künftigen 
Vorschlägen eine klare Begründung für die Schaffung 
solcher Posten anzugeben; 

3. beschließt außerdem, im Zusammenhang mit Ab
schnitt I.C Ziffer 6 dieser Resolution an den derzeit gelten
den Regelungen für das hochrangige Leitungspersonal des 
Zentrums der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungs
wesen (Habitat) fes!zuhalten; 
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E 

VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER 
VEREINTEN NATIONEN 

1. nimmt Kennmis von der Mitteilung des Generalsekre
tärs über Verfahren und Normen für die Schaffung, Strei
chung, Neueinstufung, Umwandlung und Verlegung von 
Dienstposten 18, bedauert, daß der Generalsekretär keinen 
Bericht über diese Fragen vorgelegt hat, und ersucht ferner 
darum, daß der Generalversammlung auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung über den Programm- und Koordinierungsaus
schuß und den Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen ein solcher Bericht vorgelegt wird; 

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Rechenschaftspflicht und Ver
antwortlichkeit der Programmleiter der Vereinten Nationen" 
und bedauert, daß der Bericht keine ausreichende Antwort 
auf die Ersuchen der Generalversammlung in ihren Resolu
tionen 461185 Bund 46/189 VOm 20. Dezember 1991, 
47/212 Bund 47/214 Abschnitt V Ziffer 2 enthält; 

3. nimmt mit Genugtuung Kennmis von dem Bericht der 
Gemeinsamen Inspektionsgruppe über Rechenschaftsr,flicht 
und Aufsicht im Sekretariat der Vereinten Nationen 0 und 
von den diesbezüglichen Stellungnahmen des Generalsekre
tärs21

; 

4. schließt sich den in den Ziffern 243-245 des Berichts 
des Programm- und Koordinierungsausschusses 14 enthaltenen 
Empfehlungen betreffend die bis spätestens 1. Januar 1995 
zu erfolgende Einführung eines transparenten und wirksamen 
Systems der Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit an; 

5. ersucht den Generalsekretär, in das System der 
Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit unter Berück
sichtigung der einschlägigen Erfahrungen, die innerhalb und 
auBerhalb des Systems der Vereinten Nationen gemacht 
wurden, die folgenden Komponenten aufzunehmen: 

a) die Festlegung klarer Verantwortlichkeiten für die 
Programmausführung, unter Einschluß von Vollzugsindikato
ren als Maßstab für die Qualitätskontrolle; 

b) die Einführung eines Mechanismus, mit dessen Hilfe 
sichergestellt wird, daß die Programmleiter für die wirksame 
Verwaltung der ihnen zugewiesenen personellen und finan
ziellen Ressourcen rechenschaftspflichtig sind; 

c) eine Beurteilung aller Bediensteten, einschließlich der 
hochrangigen Bediensteten, mit Ziel vorgaben und Leistungs
indikatoren; 

d) eine wirksame Ausbildung des Personals in Finanz
und Managementaufgaben; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den 
Progranun- und Koordinierungsausschuß und den Beratenden 
Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen einen 
Bericht über die Einführung dieses Systems vorzulegen; 

II 

unter Hinweis auf ihre Verantwortung für Finanz- und 
Haushaltsfragen gemäß Artikel 17 der Charta der Vereinten 
Nationen; 

sowie unter Hinweis auf Artikel 97 der Charta betreffend 
die Verantwortung des Generalsekretärs als des höchsten 
Verwaltungsbeamten, 

in Anerkennung der zunehmenden Bedeutung, Kosten und 
Komplexität der Aktivitäten der Vereinten Nationen, 

sowie in Anerkennung der Notwendigkeit einer verstärkten 
Aufsicht, damit sichergestellt wird, daß diese Aktivitäten 
möglichst kosten wirksam und effizient durchgeführt werden, 

ferner in Anerkennung der Notwendigkeit einer angemes
senen zwischenstaatlichen Programmevaluierung unter voller 
Achtung der von den beschlußfassenden Organen erteilten 
Mandate, 

1. erinnen an die Notwendigkeit der Einführung eines 
Systems der Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht für 
Bedienstete der Vereinten Nationen, wie es in Abschnitt I.E 
dieser Resolution verlangt wird; 

2. bekräftigt die Rolle, die der Rat der Rechnungsprüfer 
als externer Kontrollmechanismus im Einklang mit Resolu
tion 74 (I) der Generalversammlung vom 7. Dezember 1946, 
anderen einschlägigen Resolutionen der Versammlung sowie 
der Finanzordnung und den Finanzvorschriften der Vereinten 
Nationen bei der Aufsicht, Überwachung und Kontrolle der 
administrativen und finanziellen Effizienz der Vereinten 
Nationen durch die Generalversammlung spielt; 

3. anerkennt die Rolle, die die Gemeinsame Inspektions
gruppe gemäß ihrem in Resolution 31/192 der Generalver
sammlung vom 22. Dezember 1976 enthaltenen Mandat 
spielt; 

4. bekräftigt die bestehenden Aufträge der einschlägigen 
zwischenstaatlichen Organe und Sachverständigengremien 
der Generalversammlung auf dem Gebiet der Verwaltung, 
des Haushalts und des Managements; 

5. bekräftigt außerdem ihren Beschluß 47/454 vom 
23. Dezember 1992; 

6. betont, daß sichergestellt werden muß, daß die 
voneinander getrennten und unterschiedlichen Rollen und 
Aufgaben der externen und internen Aufsichtsmechanismen 
respektiert werden, und daß außerdem die externen Auf
sichts- und Kontrollmechanismen verstärkt werden müssen; 

7. betont, daß die Aufsichtsmechanismen die volle 
Achtung der individuellen Rechte der Bediensteten und ein 
ordnungsgemäßes Verfahren gewährleisten sollten; 

8. ersucht den Beirat der externen Rechnungsprüfer und 
den Rat der Rechnungsprüfer um ihre Auffassungen zu der 
Frage, wie die Aufsichtsfunktionen nach den derzeitigen 
Berichtsverfahren verbessert werden könnten, und beschließt 
in dieser Hinsicht j den diesbezüglichen Bericht der Gemein
samen Inspektionsgruppe" zu behandeln; 

9. beschließt, daß der Beschluß zur Schaffung einer 
zusätzlichen unabhängigen Stelle, unter Berücksichtigung des 
Artikels 97 der Charta, zur Verbesserung der Aufsichts
funktionen, insbesondere im Hinblick auf die Evaluierung, 
die Rechnungsprüfung, die Untersuchung und die Befolgung, 
nach Maßgabe der für diese Stelle festgelegten Modalitäten, 
einschließlich ihrer Beziehungen zu den bestehenden Kon
trollmechanismen, gefaßt werden wird; 
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10. betont in diesFm Zusammenhang, daß das Ziel jeder 
Verwaltungsstruktur darin bestehen sollte, Effizienz und 
Kostenwirksamkeit sicherzustellen, insbesondere was die 
Programmausführun betrifft; 

11. beschließt in . eser Hinsicht, sich auf der laufenden 
Tagung so bald wi möglich weiter mit dieser Frage zu 
befassen; 

m 

nachdrücklich hi weisend auf die Notwendigkeit einer 
ordnungsgemilßen V. rwaltung der Ressourcen und Mittel der 
Vereinten Nationen, 

entschlossen, Fäl e von behauptetem Betrug in den 
Vereinten Nationen unpaneiisch zu untersuchen, unter 
Beachtung eines 0 ungsgemilßen Verfahrens und der 
vollen Achtung der echte jedes Betroffenen, insbesondere 
des Rechts auf Ve idigung, 

Kenntnis nehme von den Auffassungen, die die Mit-
gliedstaaten währen ihrer achtundvierzigsten Tagung zum 
Ausdruck gebracht aben, 

1. beschließt, d e Möglichkeit zu untersuJI,en, neue 
Rechtspflege- und V. rfabrensmechanismen zu schaffen oder 
die Mandate der bes ehenden Rechtspflege- und Verfabrens
mechanismen auszu eiten und ihre Arbeitsweise zu verbes
sern; ! 

2. beschließt au erdern, zu diesem Zweck eine zwischen-
staatliche Ad-hoc- eitsgruppe von Sachverständigen auf 

rechtlichem und finanziellem Gebiet einzusetzen, die im 
Benehmen mit den einschlägigen bestehenden Organen 
arbeiten und der Generalversammlung spätestens auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung einen Bericht mit konkreten 
Empfehlungen vorlegen soll; 

3. beschließt ferner, daß die Arbeitsgruppe aus fünfund
zwanzig Mitgliedern bestehen wird, und bittet den Präsiden
ten der Generalversammlung, die Zusammensetzung der 
Arbeitsgruppe festzulegen, unter gebührender Beröcksichti
gung der ausgewogenen geographischen Vertretung, und sie 
möglichst bald, spätestens jedoch bis zum 31. März 1994 
einzuberufen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die 
erforderlichen Dienste bereitzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Auf
fassungen der Mitgliedstaaten zu der in Ziffer I aufgeführten 
Frage einzuholen und der Arbeitsgruppe sowie der General
versammlung diese Auffassungen zur Kenntnis zu bringen; 

6. bittet die Mitgliedstaaten, freiwillige Beiträge zur 
Finanzierung der Tätigkeit der Arbeitsgruppe zu leisten; 

7. beschließt, die Behandlung des Berichts des General
sekretärs über die Beitreibung widerrechtlich angeeigneter 
Mittel" bis zu ihrer wiederaufgenommenen achtundvierzig
sten Tagung zuröckzustellen, und ersucht den Beratenden 
Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen, dazu 
Stellung zu nehmen. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

481219. Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 

A 

ENDGÜLTIGE MITTELBEWILLIGUNGEN FÜR DEN ZWEUAHRESZEITRAUM 1992-1993 

Die Generalversa 

trifft hiermit für d n Zweijahreszeitraum 1992-1993 folgenden Beschluß: 

1. Der mit ihre Resolution 471212 B vom 6. Mai 1993 bewilligte Betrag von 2.467.458.200 US-Dollar wird um 
56.054.200 Dollar ie folgt vermindert: 

Mit Resolution 
4712128 Erhlilwng bzw. Endgültige 

bewilligter Betrag (Verringerung) Mittelbewilligung 

Kapitel (in US·Dol/ar) 

EINZELPLA I - Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koor-
dinierung 

1. Allgemein Politik, Gesamtleitung und Koordinierung .... :24,~90.9oo 2.565.900 36.856.800 
EINZELPLAN I INSGESAMT 34.290.900 2.565.900 36.856.800 

II - Politische Fragen 
2. Friedenssie erungseinsätze und Sondermissionen . ....... 109.088.400 6.778.400 115.866.800 
3. Politische ragen und Angelegenheiten des Sicherheitsrats 4.001.200 4.001.200 
4. Politische ragen, Angelegenheiten der Generalversammlung 

und Se tariatsdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.971.100 (14.100) 2.957.000 
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Kapitel 

5. Abrüstung .................................. . 
6. Besondere politische Fragen, regionale Zusammenarbeit, Treu

handschaft und Entkolonialisierung . . . . . . . . . . . . . . .. 
7. Beseitigung der Apartheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37. Hauptabteilung Politische Angelegenheiten ........... . 

8. 
9. 
10. 
38. 

EINZELPLAN II INSGESAMT 

EINZELPLAN III - Internationale Rechtspflege und Völker-
recht 

Internationaler Gerichtshof ..................... .. 
Rechtsfragen ........................... .... . 
Seerecht und Meeresangelegenheiten ............... . 
Rechtsfragen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EINZELPLAN III INSGESAMT 

EINZELPLAN IV - InternationaleEntwicklungszusammenarbeit 

11. Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit 
12. Reguläres Programm der technischen Zusammenarbeit .... 
13. Hauptabteilung für internationale wirtschaftliche und soziale 

Fragen ................................... . 
14. Hauptabteilung für technische Zusammenarbeit im Dienste der 

Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
15. Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
16. Internationales Handelszentrum ................... . 
17. Umweltprogramm der Vereinten Nationen ............ . 
18. Zentrum für Wissenschaft und Technologie im Dienste der 

Entwicklung ............................... . 
19. Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungs-

wesen (Habitat) ............................ . 
20. Zentrum der Vereinten Nationen für transnationale Unter-

nehmen . ................................. . 
21. Soziale Entwicklung und humanitäre Angelegenheiten .. .. 
22. Internationale Drogenbekärnpfung ................. . 
39A. Grundsatzpolitische Koordinierung und bestandfahige Ent-

wicklung ................................. . 
39B. Wirtschafts- und Sozialinfonnationen und grundsatzpolitische 

Analyse .................................. . 
39C. Unterstützungs- und Führungsdienste für die Entwicklung .. 
390. Richtliniengebende Organe ...................... . 
39E. Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

EINZELPLAN IV INSGESAMT 

EINZELPLAN V - Regionale Entwicklungszusammenarbeit 

Wirtschaftskommission für Afrika ................. . 
Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik 
Wirtschaftskornmission für Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wirtschaftskornmission für Lateinamerika und die Karibik 
Wirtschafts- und Sozialkornmission für Westasien ...... . 

EINZELPLAN V INSGESAMT 

Mit Resolution 
47/212 B ErMhung bzw. EndgUitige 

bewilligter Betrag (Verringerung) Millelbewilligung 

3.964.100 

2.851.500 
1.861.300 

43.766.900 
168.504.500 

18.485.000 
5.342.600 
2.022.300 

24.155.600 
50.005.500 

11.360.200 
40.146.200 

13.177.400 

6.786.300 
96.927.200 
18.489.800 
12.332.300 

1.133.100 

12.029.900 

3.478.700 
10.492.900 
13.383.800 

16.966.500 

16.664.700 
10.843.500 
2.002.100 

41.587.000 
327.801.600 

72.049.300 
55.301.900 
42.509.800 
67.350.700 
45.333.900 

282.545.600 

(in US·Dollar) 

103.700 

128.500 
(71.900) 

(1.498.800) 
5.425.800 

1.230.300 
(18.800) 
(19.600) 

(2.344.100) 
(1.152.200) 

1.340.000 
(6.042.500) 

(162.100) 

(26.900) 
(4.026.600) 
(1.024.600) 

314.200 

(21.600) 

(1.974.000) 

(213.900) 
396.800 

(214.600) 

(1.254.700) 

(843.900) 
(822.300) 

( 1.036.200) 
(315.800) 

(] 5.928.700) 

(3.323.300) 
(3.019.700) 
(2.488.300) 
(1.138.900) 

(12.968.000) 
<22.938.200) 

4.067.800 

2.980.000 
1.789.400 

42.268.100 
173.930.300 

19.715.300 
5.323.800 
2.002.700 

21.811.500 
48.853.300 

12.700.200 
34.103.700 

13.015.300 

6.759.400 
92.900.600 
17.465.200 
12.646.500 

1.111.500 

10.055.900 

3.264.800 
10.889.700 
13.169.200 

15.711.800 

15.820.800 
10.021.200 

965.900 
41.271.200 

311.872.900 

68.726.000 
52.282.200 
40.021.500 
66.211.800 
32.365.900 

259.607.400 
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Mit Resolution 
471212 B Erhöhung bzw. EndgillNge 

bewilligter Betrag (Vem'ngerung) Mittelbewilligung 

Kapitel (in US-Dollar) 

VI- Menschenrechte und humanitäre Angele-
genheiten 

28. Mensche hte ............................... 25.158.600 (155.400) 25.003.200 
29. Schutz un Hilfe für Flüchtlinge ...... , ............ 63.611.700 (284.400) 63.327.300 
30. Katastrop enhilfeeinsätze ........................ 2.010.600 (59.400) 1.951.200 
40. Hauptab lung Humanitäre Angelegenheiten . . . . . . . . . . . 1O·~16.400 393.400 10.609.800 

EINZELPLAN VI INSGESAMT 100·222.300 (105.800) ( 100.891.500 

6jfentlichkeitsarbeit 
31. eitsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . 111.842.000 2.921.800 114.763.800 

EINZELPLAN VII INSGESAMT !!!.842·000 2.921.800 114.763.800 

Vlli- Gemeinsame UnterstUtzungsdienste 
32. Konferen dienste .............................. 106.150.800 1.210.300 107.361.1 00 
33. Verwaltung und Management ..................... 103.110.200 (3.645.700) 99.464.500 
41. Verwaltu und Management .... " ............... 6;11.567.300 707.200 635.274.500 

EINZELPLAN vm INSGESAMT 843.828.300 0728.2(0) 842.100.100 

IX- Sonderausgaben 
34. aben ............................... 47.661.700 3·771.200 51.432.900 

EINZELPLAN IX INSGESAMT 47.661.700 3.771.200 51.431.900 

EIN Ausgaben betreffend das Anlagevermägen 
35. Bau, Um au und Verbesserungsarbeiten sowie größere In-

stan tungsarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 28.8:10.200 (48!!.400) 98.363.800 
EINZELPLAN X INSGESAMT 28.850.200 (486.400) 98.363.800 

EIN XI - PersonaJabgabe 
36. Personala gabe ............................... 401,130.600 (2B,399.400) 372.731.200 

EINZELPLAN XI INSGESAMT 401.BO.@ (28 399.400) 372.731.200 

GESAMTSUMME 2.467.458.200 '~6.054.2001 2.411.404.000 

2. Der Gener sekretär wird ermächtigt, mit Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen M ttel zwiscben einzelnen Haushaltskapiteln umzuschichten; 

3. Die in den erschiedenen Haushaltskapiteln vorgesehenen Nettumittel für externe Druckaufträge werden unter der 
Leitung des Beira für Veröffentlichungen der Vereinten Nationen als ein Gesamtbetrag verwaltet; 

4. Die Mittel . das reguläre Programm der technischen Zusammenarbeit in Einzelplan N Kapitel 12 werden gemäß der 
Finanzordnung der Vereinten Nationen verwaltet, wobei jedoch für die Definition der Verpflichtungen und für deren Gilltig
keitsdauer folgelld Bestimmungen gelten: 

a) Im laufellde Zweijahreszeitraum eingegangene Verpflichtungen für personelle Dienstleistungen gelten im folgenden 
Zweijahreszeitrau weiter, vorausgesetzt, daß die Ernennung der betreffenden Sachverständigen bis zum Ende des laufenden 
Zweijahreszeitrau s erfolgt und daß der Gesamtzeitraum, für den die zu diesem Zweck eingegangenen Verpflichtungen zu 
Lasten der Mittel s laufenden Zweijahre.zeitraums gelten, vierundzwanzig Monate nicht üherschreitet; 

b) Im laufende Zweijahreszeitraum eingegangene Verpflichtungen für Stipendien gelten bis zu ihrer Abwicklung weiter, 
vorausgesetzt, daß er Stipendiat von der antrag.tellenden Regierung nominien und von der Organisation akzeptien wurde 
und daß der antrag teilenden Regierung eine offizielle Benachrichtigung über die Vergabe des Stipendiums zugegangen ist; 

c) Im laufende 
oder Ausrüstung 
erfolgt ist; 

Zweijahreszeitraum gebuchte Verpflichtungen betreffend Aufträge nder Bestellungen für Verbrauchsgüter 
lten, sofern sie nicht sturniert werden, weiter, bis die Zahlung an den Auftragnehmer oder Lieferanten 



5. Zusätzlich zu den in Ziffer I bewilligten Mitteln wird für jedes Jahr des Zweijahreszeitraums 1992-1993 aus dem 
aufgelaufenen Einkommen des Bihliotheksausstattungsfonds ein Betrag von 51.000 DolIar zum Ankauf von Büchern, 
Zeitschriften, Karten und Bibliotheksausstattungsgegenständen sowie für andere mit den Zielen und Bestimmungen des Fonds 
im Einklang stehende Ausgaben der Bibliothek im Palais des Nations bewilligt. 

B 

87. Plenarsi/1.Mng 
23. Dezember 1993 

ENDGÜLTIGE EINNAHMEN FÜR DEN ZWEuAHRESZEITRAUM 1992-1993 

Die Generalversammlung 

trifft hiermit für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 folgenden Beschluß: 

I. Die mit ihrer Resolution 471220 B vom 23. Dezember 1992 gebilligten Einnahmenvoranschläge in Höhe von 
471.016.400 US-DolIar werden um 27.696.300 Dollar wie folgt vermindert: 

Mit Resolu-
tion 471220 B bewil- Erhilhung bzw. (Ver- EndgUltige 

EinnoIrnren 

EinnoJurumlaJpitel 

I. Einnahmen aus der Personalabgabe ........ .. 
EINNAHMENKAPITEL I INSGESAMT 

2. Allgemeine Einnahmen . . ................ . 
3. Dienste für die Öffentlichkeit ............. . 

EINNAHMENKAPITEL 2 UND 3 INSGESAMT 

GESAMTSUMME 

Ugter Betrag ""serung) 

408·003·900 
408.003.900 

59.295.200 
3.717.300 

63.012.500 
471.016.400 

(in US-Dolku) 

(29.820.900) 
(29·820.9OQ) 

(1.802400) 
3.927.000 
2.124·600 

(27.696.300) 

378.183·000 
378.183.000 

57.492.800 
7.644.300 

65.137.100 
443.320.100 

2. Die Einnahmen aus der Personalahgabe werden gemäß Resolution 973 (X) der Geoeralversammlung vom 15. Dezember 
1955 dem Steuerausgleichsfonds gutgeschrieben; 

3. In den Mittelbewilligungen des Haushalts nicht vorgesehene Ausgaben, die direkt zu Lasten der PostverwaItung der 
Vereinten Nationen, der Besucberdienste, der Restaurationsbetriebe und damit im Zusammenhang stehender Dienste, des 
Garagenbetriebs, der Fernsehdienste und des Verkaufs von Publikationen gehen, werden mit den bei diesen Tätigkeiten 
erzielten Einnahmen verrechnet. 

481220. Verbesserung der Flnanzlage der Vereinten 
Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471215 vom 23. De
zember 1992, 

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre
tärs" und den in seinem Bericht A/48/565 und Korr.1 ent
haltenen einschlägigen Empfehlungen. 

in Anerlrennung dessen. daß ein ständiger Dialog auf 
zwiscbenstaatlicher Ebene nötig ist, um mögliche Lösungen 
zur Verbesserung der Finanzlage der Vereinten Nationen zu 
analysieren, 

I. bekriiftigt, daß die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die veranlagten Beiträge pünktlich und in voller Höhe zu 
entrichten; 

87. PlenarsitzMng 
23. Dezember 1993 

2. stellt fest, daß die unvollständige und verspätete 
Entrichtung der veranlagten Beiträge die Fähigkeit der 
Vereinten Nationen zur wirksamen Durchführung ihrer 
Aktivitäten beeinträchtigt hat und weiter beeinträchtigt; 

3. beschließt, die Behandlung dieses Punktes sowie unter 
anderem der genannten Berichte auf ihrer wiederaufgenom
menen aChtundvierzigsten Tagung fortzusetzen. 

87. Plenarsi/1.Mßg 
23. Dezember 1993 

48f221. Gemeinsame IDspektionsgruppe 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früberen Resolutionen, insbesondere 
die Resolution 471201 vom 22. Dezember 1992, und den 
Beschluß 461446 vom 20. Dezember 1991, 
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nach Behandlung der Jahresberichte der Gemeinsamen 
Inspektionsgruppe tiür die Zeiträume 1. Juli 1990 bis 30. Juni 
199124

, 1. Juli 1991 bis 30. Juni 1992" und 1. Juli 1992 bis 
30. Juni 199326 un ihrer Arbeilsprogramme für die ent
sprechenden Zei me" sowie der Berichte des General
sekretärs über die msetzung der Empfehlungen der Grup
pe" und des Be chis des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und aushallsfragen29

, 

mit dem Ausd ck ihres Dankes an die Gemeinsame 
Inspektionsgruppe ur die von ihr getroffenen Maßnahmen 
zur Verbesserung ihrer Programmierungsmethoden, zur 
Steigerung ihrer ukti vität und zur Verbesserung ihrer 
Leistungsfahigkeit, 

betonend, wie wi htig es ist, daß die Berichte der Gemein
samen Inspektions ppe von den Mitgliedstaaten und den 
teilnehmenden Or anisationen, insbesondere denen, die 
inspiziert worden s nd, rechtzeitig und sachbezogen geprüft 
werden, 

unterstreichend, daß die teilnehmenden Organisationen 
innerhalb des Sys der Vereinten Nationen die Effizienz, 
die Transparenz u d die Koordinierung des Managements 
verbessern ~üssent 

in Bekräftigung er Satzung der Gemeinsamen Inspek
tionsgruppe, des e zigen unabhängigen und systemweiten 
Organs für die Drchführung von Inspektionen, Evaluie
rungen und Unters chungen, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, die Gemeinsame 
Inspektionsgruppe mit den für die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben erforder! ehen Mitteln auszustatten, 

1. nimmt mit ank Kenntnis von dem Bericht der 
Gemeinsamen Ins ktionsgruppe über ihre Tätigkeit in dem 
Zeitraum vom 1. li 1992 bis zum 30. Juni 1993", von 
ihrem Arbeilsprogr m für 199330 und von dem Bericht des 
Generalsekretärs ü die Umsetzung der Empfehlungen der 
Gruppe"; 

2. ersucht die meinsame Inspektionsgruppe, alle in der 
Anlaufphase von riedenseinsätzen auftretenden Probleme 
sorgfattig zu unter 

3. nimmt mit nugtuung Kenntnis von den Bemühungen 
der Gemeinsamen nspektionsgruppe um die Verbesserung 
ihrer Programmie ngsmethoden, ihrer Produktion und der 
Qualität ihrer Arbe t und ersucht sie, ihre Bemühungen fort-
zusetzen, um den mpfehlungen im Bericht des Beratenden 
Ausschusses für Vi altungs- und Haushaltsfragen" nachzu
kommen, und der neralversammlung darüber Bericht zu 
erstatten; 

4. bittet die G meinsame Inspektionsgruppe, in ihren 
künftigen Arbeits rogrammen größeres Gewicht auf die 
Inspektion und E aluierung zu legen, um den optimalen 
Einsatz der Mittel icherzustellen und so die administrative 
und finanzielle Ef zienz des Systems der Vereinten Natio
nen zu erhöhen; 

5. ersucht die meinsame Inspektionsgruppe, in ihre 
Berichte gegebene falls Informationen über die geschätzten 
Kosten beziehungs eise Einsparungsmöglichkeiten aufzuneh
men, die sich aus er Umsetzung der in diesen Berichten 
enthaltenen Empfe lungen ergeben; 

6. fordert die Gemeinsame Inspektionsgruppe auf, die 
Umsetzung ihrer Empfehlungen weiterzuverfolgen und die 
einschlägigen Informationen regelmäßig in ihre Jahresbe
richte aufzunehmen; 

7. bittet die Gemeinsame Inspektionsgruppe außerdem, 
enge Beziehungen zu dem Programm- und Koordinierungs
ausschuß, der Kommission ftir den internationalen öffentli
chen Dienst, dem Beratenden Ausschuß für Verwaltungs
und Haushallsfragen, dem Rat der Rechnungsprüfer, dem 
Beirat der externen Rechnungsprüfer und den Organisationen 
und Gremien innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
zu wahren, um die umfassendere und kostenwirksamere 
Koordinierung ihrer jeweiligen Aktivitäten sicherzustellen 
und dadurch ein effizienteres Management und größere 
Rechenschaftspflicht und Transparenz der Vereinten Natio
nen und der anderen teilnehmenden Organisationen zu 
fördern; 

8. ersucht die Leiter der teilnehmenden Organisationen, 
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um zu den 
Berichten der Gemeinsamen Inspektionsgruppe rechtzeitig 
und im Detail Stellung zu nehmen. sowie sicherzustellen, 
daß ihre Leitungsgremien diese Berichte prüfen; 

9. fordert die Leiter der betreffenden teilnehmenden 
Organisationen auf, sicherzustellen, daß die von ihren 
Leitungsgremien gebilligten Empfehlungen der Gemeinsamen 
Inspektionsgruppe umgesetzt werden, und darüber Bericht zu 
erstatten; 

10. anerkennt die Notwendigkeit, den Beitrag der Ge
meinsamen Inspektionsgruppe zur Effizienz des Manage
ments und zur Transparenz der Organisationen innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zu erhöhen; 

11. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung 
des Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs
und Haushallsfragen in den in ihrem Beschluß 47/454 vom 
23. Dezember 1992 angeforderten und der Generalversamm
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung vorzulegenden 
Bericht Vorschläge hinsichtlich der Verfahren für die 
Auswahl von Inspekroren aufzunehmen, mit dem Ziel, den 
Auswahlprozeß zu verbessern, unter gebührender Berück
sichtigung des Grundsatzes der ausgewogenen geographi
schen Verteilung32

; 

12. ersucht den Generalsekretär und die Leiter der 
teilnehmenden Organisationen, unbeschadet Artikel 20 der 
Satzung der Gemeinsamen Inspektionsgruppe die Möglich
keit in Erwägung zu ziehen, der Gruppe außerplanmäßige 
Mittel und Programmunterstützungsmittel für bestimmte 
Inspektions-, Evaluierungs- und Untersuchungstätigkeiten in 
Bereichen zur Verfügung zu stellen, die durch solche Mittel 
finanziert werden; 

13. ersucht den Generalsekretär und die Gemeinsame 
Inspektionsgruppe, zu untersuchen, wie die Gruppe ihre 
Inspektion und Evaluierung bestimmter Tätigkeitsbereiche 
wie Friedenseinsätzet humanitäre Hilfe, operative Entwick
lungsaktivitäten sowie technische und finanzielle Angelegen
heiten verbessern könnte, und der Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu er
statten; 
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14. ersucht die Leitungsgremien aller teilnetunenden 
Organisationen und Programme, die Gemeinsame Inspek
tionsgruppe unterrichtet zu halten, wenn sie die Berichte der 
Gruppe, insbesondere soweit diese finanzielle Implikationen 
haben, priifen; 

15. beschließt, einige der von der Gemeinsamen In
spektionsgruppe in Ziffer 40 ihres Jahresberichts" unter
breiteten Vorschläge weiterzuverfolgen; 

16. nimmt das vorläufige Arbeitsprogramm der Gemein
samen Inspektionsgruppe für den Zeitraum 1994-1995 und 
danach" zur Kenntnis. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

48/2ZZ. Konferenzplanung 

A 

Die Generalversammlung! 

nach Behandlung des Berichts des Konferenzausschusses34
, 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 
namentlich die Resolutionen 431222 B vom 21. Dezem
ber 1988,46/190 vom 20. Dezember 1991 und 471202 Abis 
C vom 22. Dezember 1992, 

1. billigt den Entwurf des Konferenz- und Sitzungs
kalenders der Vereinten Nationen für den Zweijahreszeit
raum 1994-1995 in der vom Konferenzausschuß vorgelegten 
und geänderten Fassung"; 

2. ermächtigt den Konferenzausschuß, im Konferenz
und Sitzungskalender für 1994 die infolge der Maßnahmen 
und Beschlüsse der achtundvierzigsten Tagung der General
versammlung erforderlich werdenden Anpassungen vor
zunehmen; 

3. binet den Verwaltungsrat des Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen und den Verwaltungsrat des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen, verstärkte An
strengungen zur Rationalisierung ihres Sitzungs- und 
Dokumentationsbedarfs zu unternetunen, mit dem Ziel, 
diesen soweit wie möglich zu reduzieren; 

4. bittet den Verwaltungsrat des Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen und den Verwaltungsrat des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen außerdem, einen 
Verzicht auf Kurzprotokolle zu erwägen; 

5. begrüßt den Beschluß des Konferenzausschusses, die 
Konferenzbetreuung der nicht aus dem ordentlichen Haushalt 
der Vereinten Nationen finanzierten Organe und Programme 
weiter zu überwachen, mit dem Ziel, Einsparungsmöglichkei
ten aufzuzeigen; 

6. unterstütztdie Bemühungen des Konferenzausschusses 
um eine bessere Ausnutzung der Ressourcen für Konferenz
betreuung und nimmt Kenntnis von dem Beschluß des 
Ausschusses in Ziffer 23 seines Berichts, den Richtwert bis 
zum Vorliegen einer weiteren Analyse der erweiterten 
Methodik auf 80 Prozent anzuheben; 

7. begrüßt den Beschluß des Konferenzausschusses, an 
der experimentellen Methodik zur Ermittlung der Aus-

nutzung der Ressourcen für Konferenzbetreuung festzuhalten, 
und ersucht das Sekretariat, in die von ihm unterbreiteten 
Informationen auch Analysen der Tendenzen und Zahlen 
betreffend die Ausnutzung der Konferenzbetreuungskapazität 
aufzunehmen; 

8. schließt sich dem Beschluß des Konferenzausschusses 
an, seinen Vorsitzenden zu ersuchen, immer dann, wenn der 
Auslastungsfaktor unter dem festgelegten Richtwert für die 
letzten drei Tagungen liegt, sich im Namen des Konferenz
ausschusses mit den Vorsitzenden der betreffenden Organe 
ins Benetunen zu setzen, und ersucht den Ausschuß, der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
über die Ergebnisse dieser Konsultationen Bericht zu er
statten; 

9. bittet nachdrücklich diejenigen Organe, bei denen der 
Auslastungsfaktor unter dem festgelegten Richtwert für die 
letzten drei Tagungen liegt, den Umfang der beantragten 
Konferenzbetreuungsressourcen zu überpriifen und die Mög
lichkeit einer Verringerung zu erwägen; 

10. empfiehlt, daß alle Nebenorgane die in Anhang 11 des 
Berichts des Konferenzausschusses enthaltenen Maßna1unen 
zur Gewährleistung der bestmöglicben Ausnutzung der 
Konferenzdienste, soweit zutreffend, umsetzen, um eine 
möglichst wirtschaftliche und wirksame Ausnutzung der 
Ressourcen für Konferenzbetreuung zu erreichen; 

11. ersucht die Vorsitzenden der betreffenden Organe und 
Nebenorgane der Generalversammlung, den Mitgliedstaaten 
zu Beginn jeder Tagung die Annahme von Beschränkungen 
der Redezeit vorzuschlagen; 

12. begrüßt den Beschluß des Konferenzausschusses, 
gegenüber den Nebenorganen eine Informationsrolle zu 
spielen, dem Sekretariat klare Anweisungen zu geben, 
Normen festzusetzen und für eine stärkere Bewußtseins
bildung zu sorgen; 

13. ersucht das Sekretariat erneut, wie bereits in Ziffer 5 
ihrer Resolution 471202 A und in Ziffer 10 ihrer Resolu
tion 471202 B, allen Organen Angaben über die zu ver
anschlagenden Kosten je Sitzungsstunde sowie je Doku
mentenseite zu unterbreiten; 

14. außert von neuem die bereits in Abschnitt VIII ihrer 
Resolution 441201 A vom 21. Dezember 1989 zum Ausdruck 
gebrachte Auffassung, daß es zweckmäßig wäre, in Wien 
einheitliche Konferenzdienste zu schaffen, betont in diesem 
Zusammenhang, daß die mit der Bereitstellung von Kon
ferenzdiensten für das Büro der Vereinten Nationen in Wien 
und für die Organisation der Vereinten Nationen für indu
strielle Entwicklung verbundene finanzielle Gesamtbelastung 
durch die Zusammenlegung auf lange Sicht geringer werden 
dürfte, und bittet den Generalsekretär nachdrücklich, die 
diesbezüglichen Verhandlungen mit der Organisation der 
Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung so rasch wie 
möglich abzuschließen und der Generalversammlung späte
stens auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht 
zu erstatten; 

15. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der systemweiten 
Koordinierung der Konferenztätigkeit und von der Einigung, 
die dahin gehend erzielt worden ist, systematisch Informatio-



332 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

nen und Sprachpersoral auszutauschen, um einen wirksamen 
Einsatz des KonfereTzpersonals zu fordern; 

16. ersucht den eneralsekretär als Vorsitzenden des 
Verwaltungsausschu ses für Koordinierung, im Rahmen des 
etablierten Mechanis us der Interinstitutionellen Konferenz 
über Sprachendienst , Dokumentation und Veröffentlichun
gen diese Koordinie ng zu verbessern, namentlich auch die 
Koordinierung der itzungspläne, mit dem Ziel, die zur 
Verfügung stehende Konferenzdienste, -ressourcen und 
-einrichtungen unte gebührender Berücksichtigung der 
Qualitätsanforderun n bestmöglich auszunutzen und den 
Mitgliedstaaten eine effektive Mitwirkung zu ermöglichen, 
und ersucht ihn fe er, der Generalversammlung auf ihrer 
fünfzigsten Tagung 'ber den Konferenzausschuß über die 
dabei erzielten Erge nisse Bericht zu erstatten; 

17. betont, daß i Beschlüssen zur Einberufung von 
Weltkonferenzen di Kapazität des Systems der Vereinten 
Nationen zur Bereits ellung von Konferenzdiensten und die 
Kapazität der Mitgl edstaaten zur Mitwirkung an solchen 
Konferenzen berück ichtigt werden sollen; 

18. begrüßt die n" zlichen Auswirkungen der Anwendung 
technologischer Ne erungen auf die Konferenzbetreuung, 
namentlich die Produ . vitätsgewinne und die Kostensenkun
gen, und betont, daß das Ziel der Einführung neuer Techno
logien in erster Lini darin bestehen sollte, die Qualität der 
Konferenzdienste zu erhöhen und ihre rechtzeitige Bereit
stellung zu gewährl sten; 

19. bekräftigt de allgemeinen Grundsatz, wonach die 
Organe der Vereint n Nationen bei der Aufstellung des 
Konferenz- und Sitz ngskalenders vorsehen sollen, daß sie 
an ihrem jeweiligen tssitz tagen; 

20. ersucht den G neralsekretär, bei allen Nebenorganen, 
die nicht an ihrem Amtssitz tagen und somit von der 
Resolution 40/243 d Generalversammlung vom 18. Dezem
ber 1985 abweiche , die Rechtsgrundlage dafür und die 
dabei gesammelten rfahrungen zu prüfen und der Ver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den 
Konferenzausschuß arüber Bericht zu erstatten; 

21, ersucht den eratenden Ausschuß für Verwaltungs
und Haushaltsfragen bei der Beschlußfassung über seinen 
Tagungskalender, e' schließlich der nicht am Amtssitz 
stattfindenden Tagun en, das Arbeitsprogramm des Fünften 
Ausschusses zu berü ksichtigen; 

22. schließt sich d m Beschluß des Konferenzausschusses 
an, seine Prüfung de Entwurfs des Programmhaushaltsplans 
für die Konferenzd' nste in Zukunft auch auf die Kon
ferenzdienste im B" 0 der Vereinten Nationen in Nairobi 
und in den Regional ommissionen auszudehnen. 

B 

Die Generalvers lung, 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

unter Hinweis au ihre Resolutionen über die Kontrolle 
und Begrenzung d r Dokumentation, insbesondere die 
Resolutionen 33/56 om 14. Dezember 1978, 36/117 B vom 

10. Dezember 1981, 37/14 C vom 16. November 1982, 
45/238 B vom 21, Dezember 1990 und 47/202 B vom 
22. Dezember 1992, 

erneut erklärend, daß es notwendig und wünschenswert 
ist, daß einige mit politischen und Rechtsfragen befaßte 
Organe über schriftliche Sitzungsprotokolle verfügen, 

in Anbetracht der Auswirkungen der Einführung technolo
gischer Neuerungen einerseits und der Zunahme des Arbeits
volumens und der Personal kürzungen im Bereich Kon
ferenzdienste andererseits, 

1, gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über das späte Er
scheinen und die späte Verteilung der Dokumentation, 
namentlich der Kurz- und Wortprotokolle der Organe der 
Vereinten Nationen; 

2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den Konferenzaus
schuß einen analytischen Bericht über die Faktoren vor
zulegen, die zu dieser Situation beitragen, namentlich die 
Zunahme des Arbeitsvolumens im Bereich Konferenzdienste, 
die personelle Ausstattung, die Leistungsnormen, die späte 
Vorlage von Dokumenten durch die Urheberabteilungen und 
die Auswirkungen der Einführung technologischer Neuerun
gen in dem Bereich; 

3. legt allen Organen, die derzeit Anspruch auf schriftli
che Sitzungsprotokolle haben, nahe, ihren Bedarf an solchen 
Protokollen, insbesondere Wortprotokollen, zu prüfen und 
der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung ihre Empfehlungen mitzuteilen; 

4. fordert das Sekretariat auf, die Planung und Vorher
sage des Bedarfs an Sitzungsdokumenten in den Urheber
abteilungen und im Bereich Konferenzdienste sowie die 
Ausbildung des Personals zu verbessern, das in den Urheber
abteilungen für die Erstellung der Sitzungsdokumente ver
antwortlich ist; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforder
liche zu tun, um sicherzustellen, daß die Dokumente von den 
Urheberabteilungen unter Einhaltung der Zehn-Wochen-Re
gel vorgelegt werden, damit sie rechtzeitig in allen Amts
sprachen verarbeitet werden können, und in den in Ziffer 9 
ihrer Resolution 47/202 B erbetenen Bericht über die 
Einhaltung der Sechs-Wochen-Regel auch Informationen 
über die Auswirkungen der genannten Maßnahmen auf
zunehmen; 

6. bittet die zwischenstaatlichen Organe und deren 
Mitglieder, ihre Tagesordnungen nach Bedarf zu überprüfen, 
unter anderem mit dem Ziel, Tagesordnungspunkte zu
sammenzufassen und die Anforderung von Vorausdokumen
ten für Tagungen einzuschränken; 

7. fordert das Sekretariat auf, dem Bereich Konferenz
dienste ausreichende Ressourcen, insbesondere technologi
sche Ressourcen, zur Verfügung zu stellen, damit er das 
gestiegene Arbeitsvolumen bewältigen und hinsichtlich der 
von ihm erbrachten Dienstleistungen einen hohen Qualitäts
standard aufrechterhalten kann, unter gebührender Beachtung 
des in Resolution 421207 C der Generalversammlung vom 
11. Dezember 1987 niedergelegten Grundsatzes der Gleich
behandlung der Amtssprachen der Vereinten Nationen; 
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8. gibt ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die Spar
maßnahmen, die der Generalsekretär am 26. August 1993 im 
Zusammenhang mit der Finanzkrise angekündigt hat, ohne 
sich vorher mit den Mitgliedstaaten ins Benehmen zu setzen, 
und die im Widerspruch zu dem in Resolution 421207 C 
niedergelegten Grundsatz der Gleichbehandlung der Amts
sprachen der Vereinten Nationen stehen; 

9. schließt sich der in Ziffer 140 des Berichts des Kon
ferenzausschusses enthaltenen Empfehlung an, wonach die 
vom Generalsekretär am 26. August 1993 eingeführten 
Kürzungen in der Konferenzbetreuung, die später in New 
York aufgehoben wurden, auch in Genf und Wien aufgeho
ben werden sollen; 

10. schließt sich dem in Ziffer 136 des Berichts des 
Konferenzausschusses enthaltenen Schreiben des Ausschuß
vorsitzenden an den Präsidenten der Generalversammlung 
an, das die Auffassungen des Ausschusses zu den vom 
Generalsekretär angekündigten Sparmaßnahmen wiedergibt. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

48/223, Beitragstabelle für die Aufteilung der Ausgaben
last der Vereinten Nationen 

A 

Die Generalversammlung, 

unter Berücksichtigung der im Fünften Ausschuß im 
Verlauf der siebenundvierzigsten Tagung der Generalver
sammlung geäußerten Ansichten, 

trifft folgenden Beschluß: 

1. Die Beitragssätze der folgenden Staaten, die 1993 in 
die Vereinten Nationen aufgenommen wurden. werden wie 
folgt festgesetzt: 

Aufnahme-
Mitgliedstaat datum Prozent 

Tschechische Republik 19. Januar 0,42 

Slowakei 19. Januar 0,13 

Ehemalige jugoslawische 
Republik Makedonien 8. April 0,02 

Eritrea 28. Mai 0,01 

Monaco 28. Mai 0,01 

Andorra 28. Juli 0,01 

2. Für das Jahr ihrer Aufnahme entrichten diese Mit
gliedstaaten für jeden vollen Monat ihrer Mitgliedschaft 
einen Beitrag in Höhe von einem Zwölf tel dieses Prozent
satzes. Ihre Beiträge für 1993 und 1994 werden nach der 
gleichen Bemessungsgrundlage berechnet wie bei anderen 
Mitgliedstaaten, ausgenommen im Falle der von der General
versammlung gebilligten Miuelbewilligungen oder anteiligen 
Beiträge zur Finanzierung von Friedenseinsätzen. bei denen 

die Beiträge der genannten Staaten, die sich danach be
stimmen, welcher Gruppe beitragender Staaten sie von der 
Versammlung zugeordnet werden, im Verhältnis zum Kalen
derjahr berechnet werden; 

3. Die veranlagten Beiträge der Tschechischen Republik 
und der Slowakei für das Jahr 1993 werden den Mitglied
staaten gutgeschrieben; die Vorauszahlungen der ehemaligen 
Tschechoslowakei an den Betriebsmittelfonds werden an die 
bei den neuen Staaten übertragen, nach Maßgabe ihrer Bei
tragssätze; 

4. Die veranlagten Beiträge der ehemaligen jugoslawi
sehen Republik Makedonien für das Jahr 1993 werden von 
den Beiträgen Jugoslawiens für dasselbe Jahr abgezogen; der 
Beitragssatz der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Makedonien wird von dem Beitrag Jugoslawiens für das Jahr 
1994 abgezogen; die Vorauszahlung der ehemaligen juga
slawischen Republik Makedonien an den Betriebsmittelfonds 
wird von der Vorauszahlung Jugoslawiens übertragen, nach 
Maßgabe seines Beitragssatzes; 

5. Die veranlagten Beiträge Eritreas, Monacos und 
Andorras für das Jahr 1993 werden im Einklang mit Artikel 
5.2 c) der Finanzordnung der Vereinten Nationen als 
sonstige Einnahmen behandelt; der für 1993 veranlagte 
Beitrag Monacos wird um sieben Zwölftel des Pauschal
beitrags angepaßt, den Monaco für seine Mitwirkung an den 
Aktivitäten der Vereinten Nationen als Nichtmitgliedstaat in 
diesem Jahr entrichtet hat; 

6. Die Vorauszahlungen Eritreas, Monacos und Andorras 
an den Betriebsmittelfonds werden dem Fonds bis zur 
Einbeziehung ihrer Beitragssätze in eine 100-Prozent-Tabelle 
hinzugefügt. 

B 

Die Generalversammlung, 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen zur 
Beitragstabelle, insbesondere die Resolution 46i221 B vom 
20. Dezember 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Beitragsausschusses", 

bekräftigend, daß die Zahlungsfahigkeit der Mitglied
staaten das grundlegende Kriterium für die Festsetzung der 
Beitragstabelle ist, 

1. ersucht den Beitragsausschuß, der Generalversamm
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung eine Beitrags
tabelle für den Zeitraum 1995-1997 auf der Grundlage des 
Durchschnitts von zwei gesonderten maschinell erstellten 
Beitragstabellen und der folgenden Elemente und Kriterien 
zu empfehlen: 

a) sieben- bis achtjährige statistische Referenzperioden; 

b) einheitliche Wechselkurse in Übereinstimmung mit 
den in Ziffer 3 b) der Resolution 46/221 B enthaltenen 
Kriterien; 
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c) der bei der rstellung der Beitragstabelle für den 
Zeitraum 1992-1994 verwendete Ansatz für die Schulden
anpassung; 

d) eine Entlastun sformel für Länder mit niedrigem Pro
Kopf-Einkommen, obei als Obergrenze des Pro-Kopf
Einkommens der eltweite Durchschnitt des Pro-Kopf
Einkommens für die tatistische Referenzperiode herangezo
gen wird, mit einem Entlastungsquotienten von 85 Prozent; 

e) ein Mindest 
Höchstbeitragssatz 

0,01 Prozent und ein 

fJ eine Begrenz gsformel, deren Auswirkungen schritt
weise um 50 Pro nt vennindert werden. bis zu ihrer 
vollständigen Absch ffung in der Tabelle für den Zeitraum 
1998-2000; 

2. beschließt, d bei der schrittweisen Abschaffung der 
Begrenzungsformel die daraus resultierende Zuordnung 
zusätzlicher Punkte diejenigen Entwicklungsländer, denen 
ihre Anwendung zu te kommt, auf 15 Prozent der Aus
wirkung dieser Abs haffung begrenzt werden soll; 

3. stimmt den B erkungen in Ziffer 70 des Berichts des 
Beitragsausschusses über seine zweiundfünfzigste Taguni7 

und Ziffer 29 seine Berichts über seine dreiundfünfzigste 
Tagung" zu und ers cht den Beitragsausschuß, der General
versammlung auf i r neunundvierzigsten Tagung Empfeh
lungen zu unterbre' en, die auf die genannten Probleme 
eingehen. unter Be . cksichtigung der besonderen Umstände 
Belarus' und der aine und auf der Grundlage der nicht-
diskriminierenden wendung der Beitragstabelle; 

4. beschließt au erdem, daß der jeweilige Beitragssatz 
für die am wenigst n entwickelten Länder die derzeitige 
Höhe, nämlich 0,01 Prozent, nicht übersteigen soll. 

C 

lung, 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

1. ersucht den eitragsausschuß, eine gründliche und 
umfassende Überpr 'fung aller Aspekte der Methodik der 
Beitragstabelle vorz nehmen, um sie stabiler, einfacher und 
transparenter zu ges alten und sie gleichzeitig weiterhin auf 
verläßliche, nachp "fbare und vergleichbare Daten zu 
stützen, und der eneralversammlung darüber auf ihrer 
fünfzigsten Tagung erieht zu erstatten; 

2. bekräftigt de Grundsatz, daß die Zahlungsfähigkeit 
das grundlegende iterium für die Festsetzung der Beitrags
tabelle ist, und ko mt grundsätzlich überein, ein Ad-hoc
Gremium einzurich en, das die Anwendung dieses Grund
satzes bei der Fest etzung der Beitragstabelle untersuchen 
soll, und seine Auf abenstellung und Modalitäten zu einem 
späteren Zeitpunkt uf ihrer achtundvierzigsten Tagung zu 
prüfen. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

48/224. Gemeinsames System der Vereinten Nationen: 
Bericht der Kommission für den Internationalen 
öffentlichen Dienst 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des neunzehnten Jahresberichts der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Diens!" und 
anderer damit zusammenhängender BerichteJ9

, 

in Bekräftigung ihres Eintretens für ein einziges ein
heitliches gemeinsames System der Vereinten Nationen, 

unter nachdrücklicher Unterstützung der Arbeit, welche 
die Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst 
als unabhängiges Sachverständigengremium zur Regelung 
und Koordinierung der Beschäftigungsbedingungen des ge
meinsamen Systems der Vereinten Nationen leistet, 

I 

MITWIRKUNG DES PERSONALS AN DER ARBEIT 
DER KOMMISSION 

unter Hinweis auf Abschnitt II Ziffer 2 ihrer Resolution 
451241 vom 21. Dezember 1990, Abschnitt I Ziffer 5 ihrer 
Resolution 46/191 A vom 20. Dezember 1991 und Ab
schnitt I.B ihrer Resolution 47/216 vom 23. Dezember 1992, 

Kenntnis nehmend von den Änderungen, welche die 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst bei 
ihren Arbeitsmethoden vorgenommen hat, was zur vollen 
Mitwirkung des Koordinierungsausschusses der unabhängi
gen Personalgewerkschaften und Personalverbände des 
Systems der Vereinten Nationen an der Arbeit der Kommis
sion geführt hat, 

bedauert, daß der Bund der Personal verbände der Inter
nationalen Beamten seine Mitwirkung an der Arbeit der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst noch 
immer ausgesetzt hat, und bittet die Kommission und den 
Bund erneut, sich um die Wiederaufnahme eines Dialogs zu 
bemühen; 

11 

BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN DER BEDIENSTETEN DES 
HÖHEREN DIENSTES UND DER OBEREN UND OBERSTEN 
RANGEBENEN 

A. Vergleichsgrundlage 

unter Hinweis auf Abschnitt VI ihrer Resolution 46/191 A 
und Abschnitt II.C ihrer Resolution 471216, 

nimmt Kenntnis von dem Arbeitsprogramm der Kommis
sion für den internationalen öffentlichen Dienst, das in ihrem 
Jahresbericht in großen Zügen umrissen ist, betreffend 
bestimmte Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung 
des Noblemaire-Prinzips40 und unterstreicht in diesem 
Zusammenhang den universalen Charakter der Vereinten 
Nati0nen; 

B. Überlegungen im Zusammenhang mit der Marge 

unter Hinweis auf Abschnitt II.A ihrer Resolution 471216, 
worin die Generalversammlung Kenntnis genommen hat von 
der Untersuchung der Kommission für den internationalen 
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öffentlichen Dienst über die Methode zur Ermittlung des 
Lebenshaltungskostenunterschieds zwischen New York und 
Washington, D.C., im Zusammenhang mit den Berechnungen 
der Nettobesoldungsmarge und die Kommission ersucht hat, 
ihr einen Bericht über die Anwendung dieser Methode 
vorzulegen, 

I. nimmt Kenntnis von den Beschlüssen der Kommission 
für den internationalen öffentlichen Dienst in bezug auf die 
Einführung der neuen Methode'l; 

2. stellt fest, daß die Nettobesoldungsmarge für das 
Kalendetjahr 1993 14,2 Prozent beträgt; 

3. stellt ferner fest, daß, wie aus Anhang VIII des 
Berichts der Kommission hervorgeht, das Besoldungs
verhältnis Vereinte NationenNereinigte Staaten zwischen 
86 Prozent für die Besoldungsgruppe P-I und 16,5 Prozent 
für die Besoldungsgruppe 0-2 schwankt, vertritt die Auf
fassung, daß dieses Ungleichgewicht im Kontext der von der 
Generalversammlung im Zusammenhang mit der Marge 
festgelegten Gesamtüberlegungen geprüft werden sollte, und 
wiederholt das in Abschnitt II.G ihrer Resolution 47/216 an 
die Kommission gerichtete Ersuchen, ihr auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung diesbezügliche Vorschläge zu unter
breiten. 

C. GrU/uJ/Mindestgehaltstabelle 

unter Hinweis auf Abschnitt I.H Ziffer 1 ihrer Resolu
tion 44/198 vom 21. Dezember 1989, worin sie die Schaf
fung einer Mindestnettogehaltstabelle gebilligt hat, unter 
Bezugnahme auf die entsprechenden Nettogrundgehaltsstufen 
von Beamten, die in vergleichbaren Positionen in der als 
Bezugsgrundlage dienenden Stadt des zum Vergleich 
herangezogenen öffentlichen Dienstes tätig sind, sowie auf 
Abschnitt V ihrer Resolution 471216, 

1. billigt mit Wirkung vom 1. März 1994 die in Anlage I 
zu dieser Resolution enthaltene geänderte Brutto- und 
Nettogehaltstabelle für die Bediensteten des Höheren 
Dienstes und der oberen und obersten Rangebenen; 

2. ersucht die Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst, die Personalabgabesätze zu überprüfen 
und erforderlichenfalls geänderte Personalabgabesätze als 
Folge der Änderungen der Grund/Mindestgehaltstabelle zu 
empfehlen; 

D. AuslandsvergUnstigungen 

unter Hinweis auf Abschnitt I.G Ziffer 3 ihrer Resolu
tion 44/198, worin sie die Kommission für den internationa
len öffentlichen Dienst ersucht hat, die notwendigen Infor
mationen über die Verfahrensweisen der Organisationen des 
gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen hinsichtlich 
der Gewährung von Auslandsvergünstigungen an Bedienstete 
einzuholen, die in ihrem Heimatland leben, jedoch an einem 
Dienstort im Ausland tätig sind, um festzustellen, ob die 
Verfahrensweisen der Organisationen hannonisiert werden 
könnten. 

I. nimmt Kenntnis von der Schlußfolgerung der Kommis
sion für den internationalen öffentlichen Dienst, die Ver
fahrensweisen der Organisationen des gemeinsamen Systems 
der Vereinten Nationen seien mit den Bestimmungen der von 

den Leitungsorganen der jeweiligen Organisationen ver
abschiedeten Personalstatuten und Personalordnungen ver
einbar; 

2. ersucht die Kommission, diese Angelegenheit weiter 
zu untersuchen, mit dem Ziel, die Verfahrensweisen der 
Organisationen und diejenigen der Vereinten Nationen zu 
harmonisieren. und der Generalversammlung auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung diesbezügliche Empfehlungen zu 
unterbreiten; 

E. Anreize zum Erlernen von Sprachen 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2480 B (XXIII) vom 
21. Dezember 1968, Abschnitt III Ziffer 2 ihrer Resolu
tion 38/232 vom 20. Dezember 1983 und Abschnitt I.A. 
ihrer Resolution 471216, 

1. beschließt, daß Organisationen, die Anreize zum 
Erlernen von Sprachen einführen wollen, um ein ausgewoge
nes Verhältnis der Sprachen zu fördern, dies im Rahmen der 
im Bericht der Kommission für den internationalen öffentli
chen Dienst" niedergelegten Parameter tun sollen, und 
ersucht in dieser Hinsicht alle Organisationen der Vereinten 
Nationen, der Situation der Bediensteten, deren Mutter
sprache nicht eine der Amtssprachen der Vereinten Nationen 
ist, besondere Aufmerksamkeit zu schenken; 

2. beschließt außerdem, daß diejenigen Organisationen, 
die bereits über ein Anreizprogramm für das Erlernen von 
Sprachen verfügen, sicherstellen sollen, daß dieses Pro
granun mit den im Bericht der Kommission niedergelegten 
Parametern im Einklang steht; 

3. ersucht die Kommission, über die Einführung 1es 
Anreizprogramms für das Erlernen von Sprachen durch die 
Organisationen Bericht zu erstatten, das Progranun unter 
Berücksichtigung der in der Generalversammlung zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen zu überprüfen und der 
Versammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

F. Relation zwischen Arbeitszeit und Bezügen 

unter Hinweis auf Abschnitt I.A. ihrer Resolution 471216, 

1. schließt sich den von der Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst in ihrem Jahresbericht 
zum Ausdruck gebrachten Auffassungen zur Relation 
zwischen Arbeitszeit und Bezügen" vorbehaltlos an; 

2. macht sich den Beschluß der Kommission zu eigen, an 
der derzeitigen Praxis des gemeinsamen Systems im Hin
blick auf die Arbeitszeit festzuhalten"; 

G. Fragen im Zusammenhang mit dem Kaufkraftaus
gleich 

Kenntnis nehmend von Ziffer 142 des Berichts der Kom
mission für den internationalen öffentlichen Diensr3s. 

ersucht die Kommission für den internationalen öffentli
chen Dienst, sicherzustellen, daß die an allen Amtssitzdienst
orten durchgeführten Ort-zu-Ort-Erhebungen ein vollständi
ges Bild von den Lebenshaltungskosten aller an dem jewei
ligen Dienstort tätigen Bediensteten vermitteln; 



336 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

III 

METHODE DER GEHALTSERHEBUNGEN FÜR DIE 
LAUFBAHN<!lRUPPE ALLGEMEINER DIENST 

unter Hinweis au~ Abschnitt XIII Ziffer 4 ihrer Resolu
tion 45/241 und Ab chnitt X ihrer Resolution 46/191 A, 
worin sie die Kom . ssion für den internationalen äffentli ~ 
ehen Dienst unter derem ersucht hat, üher ihre Üher
prüfung der Metho e für die Durchführung von Gehalts
erhebungen für die ufbahngruppe Allgemeiner Dienst und 
vergleichbare Laufb ngruppen an den Amtssitzdienstorten 
Bericht zu erstatten, 

unter Hinweis au ihr in Abschnitt XITI Ziffer 3 ihrer 
Resolution 45/241 u d Abschnitt III ihrer Resolution 47/216 
an den Generalsekre är gerichtetes Ersuchen, einen Bericht 
üher Verfahren zu unterbreiten, die vorsehen, daß der 
Generalsekretär UD die Leiter anderer Organisationen 
Maßnahmen in bezu auf die Gehaltstabellen der Laufbahn
gruppe Allgemeiner Dienst, die im Widerspruch zu den 
Empfehlungen der lKommission stehen, erst nach Kon
sultationen mit den z ständigen zwischenstaatlichen Organen 
und der Kommissio ergreifen können, 

Kenntnis nehmen von der Mitteilung des Generalsekre
tärs, in der dieser v rschlägt, daß der Beratende Ausschuß 
für Verwaltungs- u d Haushaltsfragen konsultiert werden 
soll, hevor nach ein r von der Komntission durchgeführten 
Erhebung ein Beschl ß über die Festsetzung der Gehälter der 
Laufbahngruppe All emeiner Dienst gefaßt wird4

', 

1. nimmt Kenntn 's von den Beschlüssen der Kommission 
für den internationa en öffentlichen Dienst betreffend ihre 
Überprüfung der all emeinen Methode für Erhebungen der 
besten örtlichen eschäftigungsbedingungen an Nicht
Amtssitzdienstorten ; 

2. bittet die Or anisationen nachdrücklich, die Emp
fehlungen der Kom ission in hezug auf die Gehaltstabellen 
für die Bediensteten er Laufbahngruppe Allgemeiner Dienst 
und vergleichbare L fbahngruppen umzusetzen, und ersucht 
darum, daß in Fäl ß, in denen Beschlüsse in Aussicht 
genommen werden, ie im Widerspruch zu den Empfehlun
gen der Kommissi stehen, diese Angelegenheit an das 
Leitungsorgan der je eiligen Organisation oder Organisatio
nen überwiesen wir ; 

IV 

PERSONALABG BE UND STEUERAUSGLEICHSFONDS 

unter Hinweis au Abschnitt XXVI Ziffer 4 ihrer Resolu
tion 47/219 Avom 3, Dezemherl992betreffenddenersten 
Bericht üher den Vi llzug des Programmhaushaltsplans für 
den Zweijahreszeitr um 1992-1993, worin sie die Komntis
sion für den interna ionalen öffentlichen Dienst nachdrück
lich geheten hat, 1 93 die Personalabgahesätze zu über
prüfen, 

sowie unter Hin eis auf ihren Beschluß 47/459 vom 
23. Dezember 1992, mit dem sie den Generalsekretär ersucht 
hat, alle Aspekte d r Frage der Personalabgabe zu prüfen, 
soweit sie die Haus alte der Organisationen und Programme 

der Vereinten Nationen betreffen, und dahei die Auffassun
gen der Kommission und die Erfahrungen anderer Organisa
tionen des gemeinsamen Systems zu berücksichtigen, und 
der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung über die Kommission Vorschläge zu unterbreiten, 

I. billigt mit Wirkung vom I. März 1994 die geänderte 
Personalabgabetabelle und die sich daraus ergebende 
Änderung des Personalstatuts der Vereinten Nationen 
entsprechend Anlage II zu dieser Resolution, zur Verwen
dung im Zusammenhang mit der Berechnung der Brutto
grundgehälter für Bedienstete des Höheren Dienstes und der 
oheren und obersten Rangebenen; 

2. bednuert, daß sie bislang noch nicht die in ihrem 
Beschluß 47/459 erbetene Prüfung aller Aspekte der Frage 
der Personalabgabe erhalten hat, und ersucht den Generalse
kretär. ihr diesen Bericht spätestens auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung vorzulegen; 

v 

ÜBERLEGUNGEN IM ZUSAMMENHANG 
MIT DER PERSONALPOLITIK 

unter Hinweis auf das in Abschnitt XIT Ziffer 1 ihrer Re
solution 45/241 und Abschnitt VIII ihrer Resolu
tion 46/191 A ausgesprochene Ersuchen, die lKommission für 
den internationalen öffentlichen Dienst möge vorrangig die 
aktive Behandlung der in den Artikeln 13 und 14 ihrer 
Satzung genannten Sachfragen wiederaufnehmen, 

unter Hinweis auf Abschnitt VII ihrer Resolution 47/216, 
in dem sie die Kommission nachdrücklich gebeten hat, in 
ihrem Arheitsprogramm Maßnahmen Aufmerksamkeit zu 
schenken, durch die eine gute Personalverwaltung im inter
nationalen öffentlichen Dienst geWährleistet werden soll; 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
welche die Kommission für den internationalen öffentlichen 
Dienst nach den Artikeln 13 und 14 ihrer Satzung in bezug 
auf die Dienstpostenbewertung und das Personalwesen und 
-management, die Ausbildung im lKontext der Personal
entwicklung und die Situation der Frauen im gemeinsamen 
System der Vereinten Nationen ergriffen hat; 

2. bittet die Kommission in diesem Zusammenhang 
nachdrücklich, Fragen der Personalverwaltung weiter 
Aufmerksamkeit zu schenken; 

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht der lKommission 
üher die Durchführung ihrer Beschlüsse und Empfehlungen47

, 

den sie gemäß Artikel 17 ihrer Satzung vorgelegt hat, und 
begrüßt die Maßnahmen, die die WeItgesundheits
versammlung und der Verwaltungsrat der Internationalen 
Arheitsorganisation in hezug auf die über die Gehaltstabellen 
des gemeinsamen Systems hinausgehenden zusätzlichen 
Besoldungsstufen ergriffen haben; 

VI 

ENTSCHEIDUNGEN DER VERWALTUNGSGERICHTE 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3357 (XXIX) vom 
18. Dezember 1974, mit der sie die lKommission für den 
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internationalen öffentlichen Dienst geschaffen hat, mit dem 
Auftrag, die Beschäftigungsbedingungen des gemeinsamen 
Systems der Vereinten Nationen zu regeln und zu koor
dinieren, 

feststellend, daß Urteile des Verwaltungsgerichts der 
Vereinten Nationen oder des Verwaltungsgerichts der 
Internationalen Arbeitsorganisation betreffend die Beschäfti
gungsbedingungen der Bediensteten, einschließlich unter 
anderem der Gehaltstabellen für die Laufbahngruppe All
gemeiner Dienst und vergleichbare Laufbahngruppen und des 
Kaufkraftausgleichs für Bedienstete des Höheren Dienstes 
und der oberen und obersten Rangebenen, Folgen für den 
Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen haben 
können, 

sowie feststellend, daß der Vorsitzende des Gemeinsamen 
Rates für das Pensionswesen der Vereinten Nationen nach 
Artikel 20 der Verfahrensordnung des Verwaltungsgerichts 
der Vereinten Nationen und nach Artikel 17 Absatz 1 der 
Verfahrensordnung des Verwaltungsgerichts der Internationa
len Arbeitsorganisation nach vorheriger Unterrichtung des 
Präsidenten des jeweiligen Gerichts zwar in einem Fall inter~ 
venieren kann, wenn die Auffassung vertreten wird, daß das 
Urteil des Gerichts Auswirkungen auf die Verwaltung des 
Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen haben 
könnte, daß es jedoch keine feststehenden Mechanismen gibt, 
die eine rechtzeitige Benachrichtigung des Pensionsfonds 
über derartige Fälle sicherstellen und daß darüber hinaus 
keines der beiden Gerichte der Kommission eine solche 
Gelegenheit einräumt, 

1. nimmt Kenntnis von den administrativen und finanziel
len Auswirkungen auf die Organisationen des gemeinsamen 
Systems der Vereinten Nationen, welche die U rteHe 
Nr. 1265 und Nt. 1266 des Verwaltungsgerichts der Inter
nationalen Arbeitsorganisation betreffend die Gehaltstabelle 
haben, die sich aufgrund der 1990 von der Kommission für 
den internationalen öffentlichen Dienst durchgeführten 
Gehaltserhebung für die Genfer Bediensteten des Allgemei
nen Dienstes ergibt; 

2. bedauert in dieser Hinsicht, daß abgesehen von der 
beklagten Organisation weder die Kommission noch die 
anderen Organisationen des gemeinsamen Systems Gelegen
heit hatten, dem Verwaltungsgericht der Internationalen 
Arbeitsorganisation ihre Auffassungen vorzutragen; 

3. ersucht den Generalsekretär, mit der Kommission 
eingehende Konsultationen abzuhalten, was die Methoden, 
Verfahren und Begründungen betrifft, die sie ihren Be
schlüssen oder Empfehlungen zugrunde gelegt hat, die 
Gegenstand von Beschwerden beim Verwaltungsgericht der 
Vereinten Nationen sind, und sicherzustellen, daß die Auf-

fassungen der Kommission in seinen Stellungnahmen vor 
dem Gericht voll zum Ausdruck kommen; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Gemein
samen Rat für das Pensionswesen der Vereinten Nationen zu 
konsultieren, wenn die Ergebnisse der in Ziffer 3 genannten 
Beschwerden Auswirkungen auf den Gemeinsamen Pen
sionsfonds der Vereinten Nationen haben; 

5. ersucht die Leiter der anderen Organisationen des 
gemeinsamen Systems, in ähnlichen Fällen vor dem Ver
waltungsgericht der Vereinten Nationen oder dem Ver
waltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation, in 
denen sie die beklagte Partei sind, Konsultationen mit der 
Kommission und dem Gemeinsamen Rat für das Pensions
wesen der Vereinten N arionen zu führen, wie in den Zif
fern 3 und 4 ausgeführt; 

6. bittet nachdrUcklieh die Leitungsorgane der Organi
sationen des gemeinsamen Systems, sicherzustel1en, daß die 
Leiter ihrer Organisationen die Kommission und den Rat für 
das Gemeinsame Pensionswesen der Vereinten Nationen in 
allen solchen Fällen, die vor einem der beiden Gerichte 
anhängig sind, konsultieren; 

7. ersucht den GeneralsekretärfemeT, im Benehmen mit 
den Leitern der Organisationen des gemeinsamen Systems zu 
prüfen, ob es praktisch möglich ist, 

a) die Satzung der Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst und/oder die Abkommen über die 
Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und den 
anderen Organisationen des gemeinsamen Systems zu 
ändern, mit dem Ziel, ein koordiniertes Vorgehen bei allen 
die Beschäftigungsbedingungen der Bediensteten des 
gemeinsamen Systems betreffenden Beschwerden zu gewähr
leisten; 

b) Regelungen einzuführen ähnlich denen nach Arti
kel 20 der Verfahrensordnung des Verwaltungsgerichts der 
Vereinten Nationen und Artikel 17 Absatz 1 der Verfahrens
ordnung des Verwaltungsgerichts der Internationalen Arbeits
organisation, in denen feststehende Mechanismen zur 
rechtzeitigen Benachrichtigung der Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst über solche Fälle vor
gesehen sind. damit die Kommission in die Lage versetzt 
wird, bei vor diesen Gerichten anhängigen Beschwerden, in 
denen es um Beschlüsse oder Empfehlungen der Kommis
sion oder um andere das gemeinsame System berührende 
Fragen geht, zu intervenieren; 

und der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 
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ANLAGE I 

.. 
Gelulltstabelle für Bedienstete des Höheren Dienstes und der oberen und obersten Rangebenen 

(Bruttojahresgelullt und entsprechendes Nettogelullt nach Abzug der Persona/abgabe)a 

(in US-Dollar) 

GUllig ab 1. Miln 1994 

BesoldungsstuJe 

BesoIdungsgruppe I 11 111 N V VI VlI V11I 1X X XI Xli X11I XN XV 

Untergenetalsektetär 
UOS brutto ....... 138.759 

netto mU . .. " 90.043 
netto oU 80.922 

Beigeordneter 
Generalsekretär 
BOS brutto ....... 125.617 

Cl netto mU . . , .. 82.586 ~ 

netto oU - -". 74.721 9 Erster Direktor 

i 0.2 brutto 102.177 104501 106.825 109.147 111.4% 113.861 
netto mU . .... 69.113 70.460 71.808 73.155 74.503 75.851 
netto oU ..... 63.418 64568 65.718 66.868 67.999 69.120 a 

Leitender Direktor i!' 
D-I brutto 89.918 91.906 93.896 95.882 97.872 99.862 101.852 103.842 105.830 = '" netto mU ..... 62.001 63.156 64.310 65.462 66.616 67.770 68.924 70.078 71.231 , 

netto oU ..... 57.346 58.334 59.319 60.302 61.287 62.272 63.257 64.242 65.226 > 
~ 

VerwaItungsdirektor 
.. 
"' P-5 brutto .... _. 78.948 80.718 82.488 84.258 86.028 87.797 89.567 91.360 93.158 94.959 96.759 98.558 100.359 • 

netto mU ... , . 55.530 56.574 57.618 58.662 59.707 60.750 61.794 62.839 63.882 64.926 65.970 67.014 68.058 ~ .. 
netto oU 51.466 52.415 53.364 54.313 55.261 56.209 57.158 58.063 58.953 59.845 60.736 61.626 62.517 ~. 

VerwaItungsoberrat 'J 
P4 brutto .. 64.509 66.200 67.896 69.591 71.291 72.986 74.683 76.404 78.130 79.855 81.579 83.308 85.033 86.759 88.485 lö 

netto mU . .... 46.901 47.920 48.938 49.955 50.974 51.992 53.010 54.028 55.047 56.064 57.082 58.102 59.119 60.138 61.156 ... = netto oU ..... 43.618 44.545 45.471 46.397 47.325 48.250 49.177 50.103 51.028 51.952 52.876 53.803 54.728 55.653 56.578 ~ 
Verwaltungsrat • .. 
P-3 brutto 52.274 53.792 55.321 56.887 58.456 60.024 61.592 63.161 64.729 66.319 67.913 69.507 71.101 72.694 74.290 

netto mU ... 39.383 40.339 41.296 42.251 43.208 44.165 45.121 46.078 47.034 47.992 48.948 49.904 50.860 51.817 52.774 
netto oU ... -. 36.781 37.649 38.518 39.387 40.258 41.128 41.998 42.869 43.739 44.610 45.481 46.351 47.221 48.091 48.962 

Verwaltungsassessor 
P-2 brutto 41.695 43.013 44.328 45.665 47.021 48.380 49.738 51.095 52.455 53.811 55.174 56.578 

netto mU ..... 32.652 33.508 34.363 35.219 36.074 36.929 37.785 38.640 39.496 40.351 41.206 42.063 
netto oU ..... 30.660 31.442 32.221 33.000 33.776 34.553 35.330 36.106 36.884 37.660 38.436 39.216 

VerwaItllogsreferendar 
P-l brutto ... 31.393 32.604 33.812 35.023 36.287 37.551 38.818 40.082 41.346 42.611 

netto mU , .... 25.847 26.671 27.492 28.315 29.136 29.958 30.782 31.603 32.425 33.247 
netto oU ..... 24.418 25.181 25.942 26.704 27.453 28.203 28.954 29.704 30.453 31.203 

mU = Bedienstete mit unterhaltsberechtigtem Fhegatten oder unterhaltsberechtigtem Kind. 
oU = Bedienstete ohne unterltaltsberechtigten Ehegatten oder unterhaltsberechtigtes Kind. 
aDiese Tabelle ist das Ergebnis der Eingliederung von 3,6 Koeffizientpunkten des Kaufkraftausgleichs in das Nettogrundgehalt. Mit Wirkung vom L März 1994 werden die 

Kautkraftausgleichsindizes und -koeffizienten an allen Dienstorten dementsprechend geändert. Danach werden Änderungen der Einstufung in Kaufkraftausgleichsklassen auf der Grundlage 
der Veränderungen der neuen Kaufkraftausgleichsindizes vorgenonunen. 
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ANLAGE 11 

Änderungen des PersonaJstatuts der Vereinten Nationen 

Ani/re13.3 

Die zweite Tabelle unte!" Buchstabe b) Ziffer i) it durch folgende 
Tabelle zu ersetzen: 

Personalabgabesälze. 
die auf das Bruttogrundgehalt anzuwenden sind 

Abgahepftichlige BeZiige InsgeSdntt 
(in US-Dollar) 

Erste $ 15.000 p.'. 

Nächste $ 5.000 p." 
Nächste $ 5.000 p.'. 
Nächste $ 5.000 p.'. 
Nächste $ 5.000 p .•. 
Nächste $ to.OOO p." 

Nächste $ 1 0,000 p,a. 

Nächste $ 10.000 p.a. 

Nächste $ to.OOO p." 

Nächste $ 15,000 p.a. 

Nächste $ 20.000 p,a, 

Alle weiteren abgabepflichtigen 
Bezüge, ............... _ 

Bedknstete mit IUller- Bedje,J.ftete oIute unter

hal"bt'redlljgremE~- haJrsberechrigrm EM
gattell oder unterhalts- gatten und oIuIe unter
berechtigtem Kind haltlberechligres Kind 

9.0 12,4 

21,0 26,9 

25,0 30,4 

29,0 34,7 

32,0 37,0 

35,0 40,7 

37,0 42,8 

39,0 44,5 

40,0 45,4 

41,0 46,4 

42,0 50,5 

43,0 52,6 

48/225, Pensionssystem der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/242 vom 21. De
zember 1990,461191 A und 46/192 vom 20. Dezember 1991 
sowie 47/203 vom 22. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Gemeinsamen Rates für 
das Pensionswesen der Vereinten Nationen für das Jahr 1993 
an die General versammlung und an die Mitgliedorganisati0-
nen des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Natio
nen"', des Kapitels III des Berichts der Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst" und des damit zu
sammenhängenden Berichts des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

I 

RUHEGEHALTSFÄHIGE BEZÜGE DER BEDIENSTETEN DES 
ALLGEMEINEN DIENSTES UND DER VERGLEICHBAREN LAUF
BAHNGRUPPEN 

unter Hinweis darauf, daß die Generalversanunlung in 
Abschnitt III ihrer Resolution 45/242 die Kommission für 
den internationalen öffentlichen Dienst ersucht hat, in voller 
Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen Rat für das Pen
sionswesen der Vereinten Nationen der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung Empfehlungen betref
fend die umfassende Überprüfung der Methode zur Ermitt
lung der ruhegehaltsfähigen Bezüge und der sich daraus 
ergebenden Ruhegehälter der Bediensteten des Allgemeinen 
Dienstes und der vergleichbaren Laufbahngruppen vorzu
legen, 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt m ihrer Resolution 
46/191 A, Abschnitt TI ihrer Resolution 46/192 und Ab
schnitt III ihrer Resolution 47/203, 

mit Genugtuung feststellend, daß die Kommission und der 
Rat dank ihrer engen Zusammenarbeit in der Lage waren, 
die umfassende Überprüfung 1993 fertigzustellen und 
Einigung über die Methode zur Ermittlung der Höhe der 
ruhegehaltsfahigen Bezüge der Bediensteten des Allgemeinen 
Dienstes und der vergleichbaren Laufbahngruppen zu er
zielen. 

1. billigt die Empfehlungen der Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst dahin gehend, daß zur 
Ermittlung der ruhegehaltsfähigen Bezüge der Bediensteten 
des Allgemeinen Dienstes und der vergleichbaren Laufbahn
gruppen das Einkommensersatz-Konzept auf der Grundlage 
von 66,25 Prozent der ruhegehaltsfähigen Nettobezüge 
angewandt werden soll und daß die abgeändene Methode bei 
der ersten Anpassung der Gehaltsiabelle am oder nach dem 
1. April 1994 angewandt werden soll, vorbehaltlich der 
anläßlich der Einführung der Personalabgabetabelle 1992 
angewandten Übergangsmaßnahmen"'; 

2. stellt fest, daß die Empfehlungen der Kommission in 
Ziffer 85 ihres Berichts" das Phänomen der Einkommensin
version nicht beseitigen und daß neue Bemühungen zu seiner 
Ausschaltung unternommen werden müssen; 

3. billigt die Empfehlung dahin gehend, daß nachfol
gende Anpassungen der ruhegehaltsfahigen Bezüge bis zur 
Einführung der gemeinsamen Personalabgabeiabelle im Jahr 
1997 auf der Grundlage eines Zwischenanpassungsverfahrens 
"eins zu eins" vorgenommen werden sollen51

; 

4. billigt al4Jerdem das in Ziffer 44 des Berichts der 
Kommission enthaltene Verfahren zur Ermittlung der ge
meinsamen Personalabgabelabelle mit zwei gesonderten Ab
gabesäiZen (für Bedienstete mit unterhaltsberechtigten 
Familienangehörigen und Bedienstete ohne unterhaltsberech
tigte Familienangehörige); 

5. ersucht die Kommission, in enger Zusammenarbeit 
mit dem Gemeinsamen Rat für das Pensionswesen der 
Vereinten Nationen im Rahmen der umfassenden Über
prüfung der Methode zur Ermittlung der ruhegehaltsfahigen 
Bezüge und der sich daraus ergebenden Ruhegehälter der 
Bediensteten des Höheren Dienstes und der oberen und 
obersten Rangebenen im Jahr 1996 eine gemeinsame 
Personalabgabetabelle zur Ermittlung der ruhegehaltsfähigen 
Bezüge der Bediensteten aller Laufbahngruppen auszu
arbeiten, unter Heranziehung des in Ziffer 4 gebilligten 
Verfahrens und unter Berücksichtigung der letzten verfüg
baren Steuersätze; 

6. ersucht die Kommission außerdem, der Generalver
sammlung auf ihrer einundfünfzigsten Tagung eine gemein
same Personalabgabetabelle zu empfehlen, samt einem 
Datum für ihr Inkraftireten und Modalitäten für ihre Anwen
dung, einschließlich geeigneter Übergangsmaßnahmen, falls 
erforderlich; 

7. beschließt, daß nach der Einführung der gemeinsamen 
Personalabgabeiabelle im Jahr 1997 das Einkommensersatz
Konzept zur Ermittlung der ruhegehaltsfahigen Bezüge der 
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Bediensteten des Aljgemeinen Dienstes und der vergleich
baren Laufbahngrup n anläßlich der umfassenden Gehalts
erhebungen verwen et werden soll, wobei nachfolgende 
Anpassungen der hegehaltsfahigen Bezüge zwischen 
umfassenden Erhebu gen auf der Grundlage eines Zwischen
anpassungsverfahren "eins zu eins" vorgenommen werden 
sollen; 

8. nimmt zur Ke nlnis, daß die Kommission die Frage 
der ruhegehaltsfahig n Bezüge und der sich daraus ergeben
den Ruhegehälter de Bediensteten des Allgemeinen Dienstes 
und der vergleichb en Laufbahngruppen in enger Zusam
menarbeit mit dem t auch künftig weiterverfolgen wird; 

9. ändert mit rrkung vom 1. April 1994 Artikel 54 
Buchstabe a) der Sa zung des Gemeinsamen Pensionsfonds 
der Vereinten Natio 0

52
, wie in Anlage I zu dieser Resolu

tion aufgeführt; 

10. ändert auß" em mit Wirkung vom 1. April 1994 
Ziffer 6 der Anlag I des Personalstatuts der Vereinten 
Nationen, wie in An age 11 zu dieser Resolution aufgeführt, 
und bittet die ander n Mitgliedorganisationen des Gemein
samen Pensionsfond, der Vereinten Nationen nachdrücklich, 
ähnliche Maßnahrn n zu ergreifen, um ihr Personalstatut 
beziehungsweise i Personalordnung zu ändern; 

II 

NGSMATHEMATISCHE FRAGEN 

1, nimmt Kennt is von den Bemerkungen des Gemein
samen Rates für das Pensionswesen der Vereinten Nationen 
in Abschnitt III.C se nes Berichts" über die Methnde und die 
Prämissen, die der v rsicherungsmathematischen Bewertung 
des Gemeinsamen P nsionsfonds der Vereinten Nationen per 
31. Dezember 1993 zugrunde gelegt werden sollen, ins
besondere die in de Ziffern 108 beziehungsweise 109 des 
Berichts des Rates argelegten Änderungen der Sterblich
keitsraten für Ruhe haltsempfänger sowie der Invaliditäts
raten; 

2. nimmt außen em Kenntnis von den Bemerkungen des 
Beirats der externe Rechnungsprüfer, des Gemeinsamen 
Rates für das Pen ionswesen und des Ausschusses der 
Versicherungsmathe atiker sowie von den Auffassungen der 
Mitgliedstaaten zu em von der Generalversammlung in 
ihrer Resolution 47/ 03 an den Rat gerichteten Ersuchen, er 
möge die Form de Vorlage der Ergebnisse der versiche
rungsmathematisch n Bewertungen überprüfen, sowie von 
der Absicht des Rat s, im Anschluß an Beratungen mit dem 
Rat der Rechnungs rüfer der Versammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Ta ng über diese Angelegenheit Bericht zu 
erstatten; 

3. nimmt feme Kenntnis von den Bemerkungen des 
Rates in Abschnitt II.C seines Berichts zu den Fragen im 
Zusammenhang mit der Wirkungsweise und Anwendung der 
mit Wirkung vom . Januar 1981 zwischen dem Gemein
samen Pensionsfo ds der Vereinten Nationen und der 
ehemaligen Union r Sozialistischen Sowjetrepubliken, der 
ehemaligen Ukraini ehen Sozialistischen Sowjetrepublik und 
der ehemaligen Bje orussischen Sozialistischen Sowjetrepu
blik geschlossenen Abkommen über die Übertragung von 
Ansprüchen; 

m 
VERWALTUNGSAUSGABEN 

1. genehmigt Ausgaben direkt zu Lasten des Gemein
samen Pensionsfonds der Vereinten Nationen von insgesamt 
39.291.900 US-Dollar netto für den Zweijahreszeitraum 
1994-I 995 und eine Erhöhung der Ausgaben um 
365.400 Dollar netto für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 
für die Verwaltung des Fonds; 

2. ermächtigt den Gemeinsamen Rat für das Pensions
wesen der Vereinten Nationen, zu den freiwilligen Beiträgen 
zum Härtefonds für den Zweijalrreszeitraum 1994-1995 bis 
zu 200.000 Dollar zuzuschießen; 

IV 

SONSTIGE FRAGEN 

nimmt Kenntnis von den im Bericht des Gemeinsamen 
Rates für das Pensionswesen der Vereinten Nationen behan
delten sonstigen Fragen. 

ANLAGE I 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

Änderungen der Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds 
der Vereinten Nationen52 

Artikel 54 

Ruhegehaltsfähige Bezüge 

Buchstabe a) und Ziffer i) sind durch folgenden Wortlaut 
zu ersetzen: 

"a) Für Versicherte des Allgemeinen Dienstes und 
vergleichbarer Laufbahngruppen entsprechen die ruhegehalts
rahigen Bezüge dem Gegenwert in Dollar der Summe 

i) des ruhegehaltsfähigen Bruttogehalts des Versicherten, 
wie es im Einklang mit der von der Generalversamm
lung gebilligten und in Anhang A dieser Satzung 
niedergelegten Methode anläßlich der umfassenden 
Gehaltserhebungen ermittelt und danach zwischen 
diesen Gehaltserhebungen angepaßt wird,". 

Die Ziffern ii) und iii) bleiben unverändert; der Hinweis 
unter Buchstabe b) auf den "Anhang" ist durch "Anhang B" 
zu ersetzen. 

Der folgende Anhang ist in die Satzung des Fonds ein
zufügen: 

"Anhang A 

I. Methode zur Ermittlung des ruhegehaltsfähigen Brutto
gehalts für Versicherte des Allgemeinen Dienstes und 
vergleichbarer Laujbahngruppen 

a) Mit Wirkung vom l. April 1994 und vorbehaltlich der 
Bestimmungen unter Buchstabe b) wird zur Ermittlung des 
ruhegehaltsfahigen Bruttogehalts für Versicherte des All
gemeinen Dienstes und vergleichbarer Laufbahngruppen 
anläßlich der umfassenden Gehaltserhebungen nach der 
folgenden Methode vorgegangen: 
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i) Für jede Besoldungsgruppe und Besoldungsstufe 
werden im Einklang mit dem von der Kommission für 
den internationalen öffentlichen Dienst gebilligten 
Verfahren" 66,25 Prozent des ruhegehaltsfähigen 
Nettogehalts errechnet; 

ii) Die nach Ziffer i) ermittelten Beträge werden unter 
Heranziehung der anwendbaren Personalabgabesätze 
in Bruttobeträge umgerechnet; 

iii) Die nach Ziffer ii) ermittelten Beträge, geteilt durch 
0,6625 und ausgedrückt in Lokalwährung, stellen das 
ruhegehaltsfahige Bruttogehalt dar. 

b) Die unter Buchstabe a) genannte Methode wird 
anläßlich der ersten Anpassung aufgrund der Anwendung des 
Zwischenanpassungsverfahrens für die Nettogehälter am oder 
nach dem 1. April 1994 angewandt, sofern eine solche An
passung vor einer umfassenden Gehaltserhebung vorgenom
men wird. 

2. Anpassung des ruhegehaltsjähigen Bruttogehalts zwi
schen zwei umfassenden Gehaltserhebungen 

Das ruhegehaltsfähige Bruttogehalt wird an demselben Tag 
und nach denselben Prozentsätzen angepaßt wie das ruhege
haltsfahige Nettogehalt der Versicherten des Allgemeinen 
Dienstes und vergleichbarer Laufbahngruppen. " 

Der bestehende Anhang wird zu "Anhang B". 

ANLAGE 11 

Änderung des Personalstatuts der Vereinten Nationen54 

Am Ende der Ziffer 6 in Anhang I des Personalstatuts ist 
der folgende Satz hinzuzufügen: 

"Die ruhegehaltsfähigen Bruttogehälter dieser Bediensteten 
werden im Einklang mit der in Artikel 54 Buchstabe a) 
der Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds der 
Vereinten Nationen festgelegten Methode ermittelt und 
sind in den für diese Bediensteten anwendbaren 
Gehaltstabellen ausgewiesen." 

481226. Unterstützung.konto rür Friedenssicherungs
einsätze 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/258 vom 3. Mai 
1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
das Unterstützungskonto für FriedenssicherungseinsätzeSS und 
des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen" , 

erneut erklärend, daß die Verwaltung und die Haushalts
führung der Friedenseinsätze weiter verbessert werden 
müssen, 

1. schließt sich den in dem Bericht des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen enthal
tenen Bemerkungen und Empfehlungen betreffend die Finan
zierung von Dienstposten in der Hauptabteilung Friedens
sicherungseinsätze, der Abteilung Feldeinsätze. der Abteilung 
Innenrevision sowie, innerhalb der Hauptabteilung Ver-

waltung und Management, der Abteilung Finanzierung von 
Friedenssicherungseinsätzen und des Einkaufs- und Trans
portdienstes (mit Ausnahme der sechs vorgeschlagenen 
Dienstposten des Allgemeinen Dienstes) aus dem Unterstüt
zungskonto vorläufig an, vorbehaltlich der grundsatzpoliti
schen Beschlüsse, die auf der laufenden Tagung der General
versammlung nach Behandlung des in Ziffer 6 des Berichts 
des Beratenden Ausschusses erbetenen Berichts des General
sekretärs gefaßt werden; 

2. ermächtigt den Generalsekretär, zur Deckung der aus 
dem Unterstützungskonto zu bestreitenden Kosten Ver
pflichtungen bis zu höchstens 16.376.250 US-Dollar für den 
Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 1994 einzugehen, wie 
vom Beratenden Ausschuß in Ziffer 34 seines Berichts 
empfohlen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer wiederaufgenommenen achtundvierzigsten Tagung 
im Einklang mit den in Ziffer 6 des Berichts des Beratenden 
Ausschusses enthaltenen Empfehlungen einen Bericht 
vorzulegen; 

4. beschließt, den Punkt "Verwaltungs- und haushalts
technische Aspekte der Finanzierung der Friedenssicherungs
einsätze der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

481227. VerwaItungs- und haushaltstechnische Aspekte 
der Finanzierung der Friedenssicherungseinsätze 
der Vereinteu Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs" und 
der damit zusammenhängenden Berichte des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen" über 
die Finanzierung von siebzehn Friedenseinsätzen: Be
obachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppen
entflechtung, Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon, Verifikationsmission der Vereinten Nationen für 
Angola, Beobachterrnission der Vereinten Nationen für Irak 
und Kuwait, Mission der Vereinten Nationen für das 
Referendum in Westsahara. Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in EI Salvador, Übergangsbehörde der Vereinten 
Nationen in Kambodscha, Schutztruppe der Vereinten 
Nationen. Operation der Vereinten Nationen in Somalia 11. 
Operation der Vereinten Nationen in Mosambik, Friedens
truppe der Vereinten Nationen in Zypern, Beobachterrnission 
der Vereinten Nationen in Georgien. Beobachtermission der 
Vereinten Nationen für Uganda und Ruanda, Mission der 
Vereinten Nationen in Haiti, Beobachtermission der Ver
einten Nationen in Liberia. Hilfsmission der Vereinten 
Nationen für Ruanda und Militärische Verbindungsgruppe 
der Vereinten Nationen in Kambodscha, sowie des Berichts 
des Beratenden Ausschusses zu der gegenständlichen Frage", 

unter Hinweis auf den Bericht des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen"', der sich unter 
anderem mit der Frage der rechtzeitigen Vorlage von 
Berichten an die Generalversammlung befaßt hat, 
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ihrer Besorgnis darüber Ausdruck gebend, daß das 
Sekretariat den Au sungen der Generalversammlung in 
dieser Angelegenheit bislang nicht das gewünschte Maß an 
Aufmerksamkeit ge . dmet hat, 

eingedenk dessen, aß für den Erfolg der Friedenseinsätze 
eine verläßliche und gesicherte Finanzierungsgrundlage er
forderlich ist, daß de truppenstellenden Ländern die Kosten 
regelmäßiger erstatte werden müssen und daß die Beibehal
tung irregulärer Ha shaltspraktiken diese Situation weiter 
komplizieren kann, 

1. schließt sich den in dem Bericht des Beratenden 
Ausschusses für Ve altungs- und Haushaltsfragen" enthal
tenen Bemerkungen nd Empfehlungen an; 

2. rgnis fest, daß die Vorgehensweise, 
wonach der Mittelb der Friedenseinsätze in Form zu-
sammengefaßter Au stellungen in einer Reihe von geson
derten Unterabschni en des Berichts des Generalsekretärs" 
ausgewiesen wird, r Generalversammlung eine ordnungs
gemäße Prüfung des Haushalts nicht gestattet; 

3. stellt fest, d diese Art der Aufstellung des MitteI
bedarfs der Einsät e eine außerordentliche Maßnahme 
darstellt, deren Zwe k darin besteht, die Genehmigung der 
für die Weiterführung der Einsätze erforderlichen Mittel zu 
beschleunigen, und aß sie keinen Präzedenzfall darstellt; 

4. beschließt d 
denseinsätze auch 
solange die General 

er, daß die Vorlagen betreffend Frie
eiterhin gesondert behandelt werden, 
ersammlung nichts anderes beschließt; 

5. bringt ihr Be uern zum Ausdruck über die Tendenz, 
daß volIständige Ko nvoranschläge für die Friedenseinsätze 
trotz der von der Ge eralversammlung festgesetzten Termine 
für ihre Vorlage und otz der Zusicherungen des Sekretariats 
immer häufiger ver pätet vorgelegt werden, und stellt fest, 
daß auf der laufende Tagung keiner der Kostenvoranschläge 
rechtzeitig vorgele wurde; 

6. bringt erne , wie bereits in den Resolutionen 
47/41 C, 47/208 B nd 471210 B vom 14. September 1993, 
ihre Besorgnis zum Ausdruck über die Verzögerungen bei 
der Vorlage von aushaltsdokumenten bis lange nach 
Beginn der Finanzp riode der Friedenseinsätze, was zu deren 
finanziellen Schwie . gkeilen beigetragen hat; 

7. nimmt Kenn is von den Gründen, die der Generalse
kretär in den Ziffe I und 2 seines Berichts für die Ver
zögerungen bei der Vorlage angegeben hat, und vertritt die 
Auffassung, daß d e mit dem ordentlichen Haushalt zu
sammenhängenden Umstände nichts mit der rechtzeitigen 
Vorlage der Kosten oranschläge für Friedenseinsätze zu tun 
haben; 

8. gibt ihrer B sorgnis Ausdruck über den offensicht
lichen Mangel an ei er angemessenen Finanzplanung für die 
Friedenseinsätze; 

9. betont, daß ie Generalversammlung Mittel nur nach 
einer eingehenden "fung und nach Billigung der ihr vom 
Generalsekretär vo elegten Kostenvoranschläge bewilligen 
kann; 

10. gibt außerde ihrer Besorgnis Ausdruck darüber, daß 
für die externe R chnungsprüfung nicht genügend Mittel 

vorgesehen sind, und ersucht den Rat der Rechnungsprüfer 
erneut, zu prüfen, welche Mittel er benötigt, um seinen 
Aufgaben entsprecbend nachkommen zu können; 

11. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs aus
nahmsweise zu behandeln, und eine Beschlußfassung dazu 
einzig und allein zu dem Zweck vorzunehmen, die Fort
führung der gegenständlichen Einsätze sicherzustellen, ohne 
daß dies einen Präzedenzfall darstellt, sowie mit der Maß
gabe, daß die in den Ziffern 13 bis 15 vorgesehenen Maß
nahmen ordnungsgemäß durchgeführt werden; 

12. beschließt außerdem, in bezug auf jede der in dieser 
Resolution genannten Einsätze auf ihrer laufenden Tagung 
in einem gesonderten Beschluß tätig zu werden; 

13. ersucht den Generalsekretär, rasch und ein für allemal 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, damit es nicht wieder zu 
Verzögerungen bei der Vorlage der vollständigen Kostenvor
anschläge kommt, und der Generalversammlung auf ihrer 
laufenden Tagung über den Beratenden Ausschuß für Ver
waltungs- und Haushaltsfragen über die Durchführung dieser 
Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

14. beschließt ferner, daß alle Vollzugs- und Finanzbe
richte den Mitgliedstaaten bis zum 31. Januar 1994 vor
zulegen sind, unbeschadet Ziffer 10 der Resolution 47/41 C, 
Ziffer 10 der Resolution 47/208 B, Ziffer 15 der Resolution 
47/234 und Ziffer 7 der Resolution 47/224 C, damit die Ver
sammlung die Bewilligung der benötigten Mittel für jeden 
Einsatz bis spätestens 31. März 1994, lange genug vor 
Beginn ihrer Finanzperiode, behandeln kann; 

15. ersucht den Generalsekretär, die Darstellung und die 
Art der in den Vollzugs- und Finanzberichten enthaltenen 
Informationen im Einklang mit den vom Beratenden Aus
schuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen in seinem 
Bericht'" abgegebenen Empfehlungen zu verbessern; 

16. beschließt, sich mit dieser Angelegenheit auf ihrer 
wiederaufgenommenen achtundvierzigsten Tagung erneut zu 
befassen. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

48/228. Fragen im Zusammenhang mit dem Entwurf des 
Programmhaushaltsplans für den Zweijahres
zeitraum 1994-1995 

Die Generalversammlung, 

I 

in Bekrliftigung ihrer Resolution 41/213 vom 19. De
zember 1986 und der darauffolgenden einschlägigen Resolu
tionen, 

unter Hinweis auf Kapitel VI Ziffer I ihrer Resolution 
45/248 B vom 21. Dezember 1990, in der sie bekräftigt hat, 
daß der Fünfte Ausschuß der Hauptausschuß der Generalver
sammlung ist, dem die Verantwortlichkeit für Verwaltungs
und Haushaltsfragen übertragen worden ist, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/253 vom 
21. Dezember 1990 über die Programmplanung und 47/213 
vom 23. Dezember 1992 über den Rabmenentwurf des 



Vll. Resolutionen - Fünfter Ausschuß 343 

Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1994-
1995, 

1. schließt sich den Schlußfolgerungen und Empfehlun
gen des Programm- und Koordinierungsausschusses zu dem 
Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijah
reszeitraum 1994-1995 an, der sich in dem Bericht über die 
Arbeit des zweiten Teils seiner dreiunddreißigsten Tagung1' 

findet, unbeschadet der von der Generalversammlung fest
gelegten Prioritäten; 

2. mißbilligt die außerordentliche und unannehmbare 
Verspätung bei der Vorlage des Entwurfs des Programm
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1994-199561 durch 
den Generalsekretär, wodurch die Generalversammlung und 
ihre Nebenorgane gezwungen waren, eine Prüfung auf der 
Grundlage unvollständiger und nicht hinreichend trans
parenter Vorschläge vorzunehmen; 

3. betont, daß die in dem Entwurf des Programmhaus
haltsplans enthaltenen Aktivitäten auf dem von der General
versammlung in ihren Resolutionen 45/253 und 47/214 vom 
23. Dezember 1992 gebilligten mittelfristigen Plan für den 
Zeitraum 1992-199762 und anderen zwischenstaatlichen 
Beschlüssen beruhen müssen und daß sie auf die voll
ständige Durchführung der bei früherer Gelegenheit festge
legten Mandate, Politiken und Prioritäten ausgerichtet sein 
sollten; 

4. bekräftigt ihre Resolution 47/213; 

5. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung 
von Ziffer 69 des ersten Berichts des Beratenden Aus
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen über den 
Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijah
reszeitraum 1994-1995" in dem Entwurf des Programm
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1996-1997 die 
außerplanmäßigen Mittel, einschließlich Absicherungs
maßnahmen, so auszuweisen, daß nach Möglichkeit die 
Ausgabenobjekte ersichtlich sind, wie dies in bezug auf den 
ordentlichen Haushalt geschieht; 

6. bedauert, daß die Bestimmungen von Abschnitt III 
ihrer Resolution 47/212 B vom 6. Mai 1993 nicht auf die 
Kapitel des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den 
Zweijahreszeitraum 1994-1995 angewandt worden sind; 

7. unterstreicht die Notwendigkeit vollständiger und 
umfassender Informationen betreffend die im Programm
haushaltsplan angewandten Kostenrechnungsparameter, 
einschließlich der Anweisungen an die Programmleiter 
betreffend die Aufstellung des Haushaltsplans, und ersucht 
den Generalsekretär sicherzustellen, daß der Entwurf des 
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1996-
1997 einen klaren Hinweis auf alle Kostenbestandteile, 
einschließlich Inflation, Wechselkursschwankungen und der
gleichen, enthält; 

8. ersucht den Rat der Rechnungsprüfer, als Teil seiner 
Prüfung des Finanzierungswesens im Rahmen der Prüfung 
der Konten des ordentlichen Haushalts die Zugrundelegung 
der Annahmen bei der Gestaltung des Programmhaushalts
plans und der Vollzugsberichte zu prüfen, mit dem Ziel, 
Verbesserungen vorzuschlagen~ 

9. ersucht den Generalsekretär, in künftigen Haushalts
dokumenten die tatsächlichen Ausgaben des ordentlichen 

Haushalts und die tatsächlichen außerplanmäßigen Ausgaben 
nach Ausgabenobjekt und Haushaltskapitel für den vor
angehenden und den laufenden Zweijahreszeitraum auszu
weisen, samt entsprechenden Prognosen bis zum Ende des 
laufenden Zweijahreszeitraums, um einen Vergleich mit dem 
in dem Entwurf des Programrnhaushaltsplans enthaltenen 
Antrag zu ermöglichen; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, alle drei 
Monate in seinen Bericht über den Stand der Beitrags
entrichtung eine Finanzübersicht aufzunehmen; 

11. bedauert, daß der Generalsekretär auf die in Kapitel II 
Ziffer 8 bis 10 ihrer Resolution 47/212 B enthaltenen 
Ersuchen nicht reagiert hat; 

12. ersucht den Generalsekretär von neuem, die Rolle des 
Amtssitzes, der Zentren, der Regionalkommissi,?nen und der 
FelddienststeIlen der Vereinten Nationen einer Uberprüfung 
zu unterziehen, insbesondere was die Zentren in Wie~ und 
Nairobi betrifft, mit dem Ziel, eine bessere AufgabenteIlung 
unter ihnen nach Maßgabe ihrer relativen Vorteile zu 
erreichen, Vorschläge zu unterbreiten, die dem Status des 
Zentrums in Nairobi Rechnung tragen, und Aktivitäten 
aufzuzeigen, denen eine Verlegung nach Wien zum Nutzen 
gereichen würde; 

13. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, entsprechen
de Vorschläge in Antwort auf diese Ersuchen so bald wie 
möglich, spätestens jedoch auf der neunundvierzigsten 
Tagung der Generalversammlung vorzulegen; 

14. wiederholt ihr in Kapitel II Ziffer 2 ihrer Resolution 
46/185 B vom 20. Dezember 1991 enthaltenes Ersuchen an 
den Generalsekretär, Verfahren und Normen, insbesondere 
auch Auslastungsanalysen, zur Begründung der Schaffung, 
Abschaffung, Neueinstufung, Umwandlung oder Verlegung 
von Dienstposten zu überprüfen beziehungsweise solche zu 
entwickeln, und ersucht den Generalsekretär, der Versamm
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten; 

15. betont, daß beim Freiwerden eines Dienstpostens die 
Entscheidung über seine Beibehaltung, Abschaffung ~der 
Verlegung einer entsprechenden Begründung aufgrund emes 
Programms und des Arbeitsvolumens bedarf; 

16. ersucht den Generalsekretär, Vorschläge in bezug auf 
etwaige obsolet gewordene Aktivitäten vorzulegen, mit dem 
Ziel, die entsprechenden Mittel den Schwerpunktbereichen 
zuzuweisen; 

17. bekrlijligt die Notwendigkeit eines umfassenden, 
sachbezogenen und rechtzeitigen Dialogs zwischen den 
Mitgliedstaaten und dem Generalsekretär über Verwaltungs
und Haushaltsfragen; 

18. erinnert an ihre Resolution 47/211 vom 23. Dezember 
1992 in der sie unter anderem die im Bericht des Rates der 
Rech~ungsprüfer enthaltenen Empfehlungen betreffend die 
Bezahlung von überplanmäßigem Personal' gebilligt hat, und 
ersucht den Generalsekretär, diesen bis spätestens 1. Juli 
1994 Folge zu leisten und der Versammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung im Kontext des Tagesord~ungs
punktes "Personalfragen" über deren Umsetzung Bencht zu 
erstatten; 
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19. schließt sich den in den Ziffern 17 bis 20 des Berichts 
des Beratenden Aus husses für Verwaltungs- und Haus
halts fragen" enthalte en Empfehlungen und Bemerkungen 
zum SteUenbewirtsc aftungssystem und zum "Reservoir 
freier Dienstposten 11 und wiederholt in dieser Hinsicht, 
daß der Generalse tär verpflichtet ist, Artikel 4.5 der 
Finanzordnung sowie die Finanzvorschrift 104.4 über die 
Umschichtung von MItteln zwischen Haushaltskapiteln ein-
zuhalten; I 

20. ersucht den eneralsekretär zu überlegen, ob es 
wünschenswert und praktisch möglich wäre, ein neues 
Haushaltskapitel zu chaffen, in dem die Mittel für den 
Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen 
und für externe Ko trollmechanismen, einschließlich des 
~ates der Rechnungs rüfer und der Gemeinsamen Inspek
tlOnsgruppe, ausgewi sen würden, unbeschadet ihrer beste
henden Mandate und ihrer Autonomie, unter Berücksichti
gung von Buchstabe ) des Beschlusses 47/454 der General
versammlung vom 2 . Dezember 1992, und der Versamm
lung auf ihrer neunun vierzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten; 

21. ersucht den eneralsekretär außerdem, bei der 
formalen Gestaltung künftiger Entwürfe des Programm
haushaltsplans die Re eIn und Ausführungsbestimmungen für 
die Programmplanun voll zu beachten; 

22. beschließt, in d r endgültigen veröffentlichten Fassung 
des Entwurfs des P grammhaushaltsplans für den Zwei
jahreszeitraum 1994- 995 die folgenden Änderungen in der 
Programmbeschreibu g vorzunehmen: 

a) die Bezugn en auf den Bericht "Agenda für den 
Frieden" als Ermäch igungsgrundlage durch Bezugnabmen 
auf die Resolutionen er Generalversammlung 471120 A und 
B vom 18. Dezemb r 1992 und 20. September 1993 zu 
ersetzen; 

b) in Kapitel 3e Hauptabteilung Politische Angelegen
heiten TI): 

i) in Ziffer 3C.3 nach den Worten "Resolution 46/137 
vom 17. De mber 1991" eine Bezugnabme auf 
Ziffer 4.37 de mittelfristigen Plans in der geänderten 
Fassung laut lage zu der Resolution 471214 der 
General vers lung aufzunehmen; 

ii) Ziffer 3C.37 eu zu formulieren, um sicherzustellen, 
daß die Bezug abmen auf die Wablhilfeverfahren den 
von der Gener versammlung verabschiedeten Bestim
mungen gebü rend Rechnung tragen und die verein
barten konkre n Aufgaben der örtlichen Koordinato
ren gehörig achten; 

c) die Bezugnab e auf die vorbeugende Diplomatie in 
Kapitel 3B (Haupta teilung Politische Angelegenheiten 1) 
Programm 3 Unterp ogramm 4 zu streichen; 

d) in Kapitel 21 (Menschenrechte): 

i) eine Bezugn me auf die Arbeitsgruppe für das Recht 
auf Entwickl ng aufzunehmen; 

ii) vor jeder Bez gnabme auf Ermittlungsmissionen das 
Wort "auftrag gemäße" einzufügen; 

23. ersucht den Generalsekretär, 

a) geeignete Aktivitäten nach Kapitel 9 (Hauptabteilung 
WIrtschafts- und Sozialinformationen und grundsatzpolitische 
Analyse) des Entwurfs des Programmhaushaltsplans auf
zuzeigen, mit dem Ziel, die Resolutionen der Generalver
sammlung 441215 vom 22. Dezember 1989 und 461210 vom 
20. Dezember 1991 durchzuführen; 

b) die Aktivitäten nach Kapitel 9 Programm I Unter
programm 5 neu zu formulieren, mit dem Ziel, allen Aspek
ten der diesbezüglichen Resolutionen sowie den entsl?rechen
den Ermachtigungsgrundlagen des Programms 21 (Offentli
ehe Verwaltung und Finanzen) des mittelfristigen Plans 
Rechnung zu tragen, und der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

c) die Aktivitäten nach Kapitel 10 (Hauptabteilung 
Unterstützung- und Führungsdienste für die Entwicklung) 
Programm 2 im Einklang mit den diesbezüglichen Ermächti
gungsgrundlagen des Programms 21 des mittelfristigen Plans 
neu zu formulieren und der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

d) die Verantwortlichkeiten im Zusammenhang mit der 
Erstellung der Berichte über die neue internationale humani
täre Ordnung aus dem Kapitel 21 in das Kapitel 23 (Haupt
abteilung Humanitäre Angelegenheiten) zu verlegen; 

24. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Koordi
nation zwischen der Unterabteilung Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege des Sekretariats-Zentrums für soziale 
Entwicklung und humanitäre Angelegenheiten und dem 
Programm der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekärnpfung zu verstärken, unter Berücksichtigung 
der Rolle des Generaldirektors des Büros der Vereinten 
Nationen in Wien und der in Ziffer IV.51 des Berichts des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen" enthaltenen Bemerkungen; 

ß 

I. billigt die Stellungnabmen und Empfehlungen des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen in Kapitel I seines ersten Berichts über den Entwurf 
des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995" und ersucht den Generalsekretär, die erforderli
chen Maßnabmen zu ergreifen; 

2. nimmt Kennmis von der Erklärung, die der Generalse
kretär am 24. November 1993 vor dem Fünften Ausschuß zu 
der 1992 eingeführten vorübergehenden Einstellun.!issperre 
für Bedienstete des Höheren Dienstes abgegeben hat ,sowie 
von Ziffer 57 des ersten Berichts des Beratenden Aus
schusses; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer laufenden Tagung Vorschläge betreffend die 
Bereitstellung von Reisediensten und die Gewährung von 
Reisezulagen sowie damit zusammenhängende Regelungen 
vorzulegen, mit dem Ziel, die Mittel wirksamer zu ver
wenden, unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten der 
Mitgliedstaaten; 

4. beschließt, daß die Inhaber von Dienstposten. die einer 
Prüfung im Hinblick auf eine Neueinstufung unterzogen 
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werden, einer höheren Besoldungsgruppe entsprechende 
Bezüge erst dann erhalten dürfen, wenn der Dienstposten 
nach den vorgeschriebenen internen Verfahren neu eingestuft 
und von der Generalversammlung gebilligt worden ist; 

5. beschließt außerdem, daß die für Berater und Ad-hoc
Sachverständige insgesamt zugewiesenen Mittel für den 
Zweijahreszeitraum 1992-1993 in der Höhe der revidierten 
Gesamtmittelbewilligung beibehalten werden, und ersucht 
den Generalsekretär, dafür Sorge zu tragen, daß diese Mittel 
bestmöglich eingesetzt werden, unter Berücksichtigung der 
diesbezüglichen Empfehlungen des Rates der Rechnungs
prüfer und der Ziffer 74 des ersten Berichts des Beratenden 
Ausschusses; 

6. beschließt ferner, den Vakanzen-Faktor für die 
Bediensteten des Allgemeinen Dienstes mit 0,8 Prozent 
festzusetzen; 

7. billigt vorbehaltlich der nachstehenden Abänderungen 
die Empfehlungen und Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses in Kapitel II seines ersten Berichts über den 
Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijah
reszeitraum 1994-1995 und ersucht den Generalsekretär, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

Kapitel 1. Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koor
dinierung 

8. billigt zusätzlich zu den Empfehlungen des Beratenden 
Ausschusses zu diesem Kapitel die vorübergehende Schaf
fung eines Dienstpostens der Besoldungsgruppe 0-1, zweier 
Dienstposten der Besoldungsgruppe P-3 und zweier Dienst
posten der Besoldungsgruppe Allgemeiner Dienst für das 
Exekutivbüro des Generalsekretärs, beschließt, die personelle 
Ausstattung dieses Büros zu überprüfen, und ersucht den 
Generalsekretär, sicherzustellen, daß es keine Überschnei
dungen mit der Arbeit anderer Sekretariatseinheiten gibt; 

9. bittet die Mitgliedstaaten, freiwillige Beiträge zur 
Finanzierung der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem 
fünfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen zu entrichten; 

10. ersucht den Generalsekretär, die Auf teilung der 
Verantwortlichkeiten und Verbindungsaufgaben zwischen 
den Zentren der Vereinten Nationen in Europa gegenüber 
Organisationen in Europa zu klären und zu überprüfen und 
dabei alle im Fünften Ausschuß zum Ausdruck gebrachten 
diesbezüglichen Erwägungen und Auffassungen zu berück
sichtigen; 

11. akzeptiert die Vorschläge des Generalsekretärs zur 
vorübergehenden Schaffung eines zusätzlichen Dienstpostens 
der Besoldungsgruppe P-5 und eines zusätzlichen Dienst
postens der Besoldungsgruppe P-3 für das Büro des General
direktors des Büros der Vereinten Nationen in Genf und 
beschließt, die personelle Ausstattung des Büros des Gene
ralsekretärs auf der Grundlage eines der Generalversamm
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung vorzulegenden 
Berichts weiterzuverfolgen; 

Kapitel 3. Politische Angelegenheiten 

12. stellt fest, daß die Vorschläge des Generalsekretärs zur 
Zusammenlegung der Kapitel 3B und 3e des Entwurfs des 
Programmhaushaltsplans Mittel freisetzen sollten, die Um
schichtungen innerhalb dieses Kapitels ermöglichen; 

13. akzeptiert den Vorschlag des Generalsekretärs, wo
nach der Dienstposten des Direktors des Regionalzentrums 
der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien 
und im Pazifik umgewandelt werden soll, sobald sich der 
Direktor ständig in dem Zentrum in Kathmandu nieder
gelassen hat; 

14. akzeptiert außerdem die Vorschläge des Generalsekre
tärs betreffend Berater und Ad-hoc-Sachverständigengruppen 
für den Bereich Abrüstungsfragen; 

Kapitel 4. Friedenssicherungseinsätze und Sondermissionen 

15. nimmt Kenntnis von der Empfehlung des Beratenden 
Ausschusses in dessen Bericht56 sowie von dem Bericht des 
Generalsekretärs über das Unterstützungskonto für Friedens
sicherungseinsätze" und beschließt, bei frühester Gelegenheit 
während ihrer laufenden Tagung die Kriterien für den 
Anwendungsbereich und die Verwendung des Unterstüt
zungskontos für Friedenssicherungseinsätze zu überprüfen, 
und ermächtigt den Generalsekretär, bis zum Vorliegen der 
Ergebnisse dieser Überprüfung die derzeitigen administrati
ven Regelungen betreffend den Lagebesprechungsraum 
beizubehalten; 

16. beschließt, auf ihrer fünfzigsten Tagung auf der 
Grundlage eines zu dieser Frage vorzulegenden Berichts zu 
prüfen, weIche Auswirkungen die Eingliederung der Ab
teilung Feldeinsätze in die Hauptabteilung Friedenssiche
rungseinsätze auf die Gesamtwirksamkeit des Unter
stützungssystems des Amtssitzes für die Friedenseinsätze und 
andere Tätigkeiten im Feld hat; 

Kapitel 8. Hauptabteilung für grundsatzpolitische Koor
dinierung und bestandfähige Entwicklung 

17. akzeptiert die Vorschläge des Generalsekretärs zur 
vollständigen Finanzierung des Ad-hoc-Sekretariats für 
Wüstenbildung im Zweijahreszeitraum 1994-1995, vor
behaltlich der Ausgaben, die im Jahr 1995 von dem zustän
digen zwischenstaatlichen Organ genehmigt werden; 

18. stimmt der vorläufigen Finanzierung des Verbindungs
dienstes zu den nichtstaatlichen Organisationen aus dem 
ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen in der vom 
Generalsekretär vorgeschlagenen Höhe zu, mit der Maßgabe, 
daß die entsprechenden Mittel nicht für Gehälter, Reisen und 
Repräsentationstätigkeiten der Bediensteten der nichtstaatli
ehen Organisationen verwendet werden; in dieser Hinsicht 
wird der Generalsekretär von dem Verbindungsdienst zu den 
nichtstaatlichen Organisationen einen Bericht über die 
Verwendung dieses Betrages verlangen, der Gegenstand 
einer Rechnungsprüfung durch die zuständigen Organe sein 
wird; 

19. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Generalsekre
tärs betreffend die Neue Agenda der Vereinten Nationen für 
die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren und ersucht 
den Generalsekretär, die Schaffung eines neuen Haushalts
kapitels für die Neue Agenda in Erwägung zu ziehen, 
Empfehlungen für zusätzliche Mittel abzugeben und der 
Generalversammlung auf ihrer wiederaufgenommen acht
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

20. akzeptiert die Vorschläge des Generalsekretärs zum 
Weltgipfel für soziale Entwicklung, zur vierten Weltfrauen
konferenz und zur Weltkonferenz über die bestandfahige 
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Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern im Uch e der in Ziffer 90 des Berichts des 
Programm- und dinierungsausschusses" enthaltenen 
Empfehlung und ersuc t den Generalsekretär, sicherzustellen, 
daß für diese Veran Itungen ausreichende Dienste und 
Mittel bereitgestellt w rden; 

Kapitel 9. Hauptahtei ung Wirtschafts- und Sozialinfor
mationen nd grundsatzpolitische Analyse 

21. akzeptiert die rschläge des Generalsekretärs betref
fend Mittel für die rbereitung und Betreuung der Inter
nationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung; 

22. akzeptiert auß rdem die vom Beratenden Ausschuß 
empfohlene Mittelaus tattung und ersucht den Generalsekre
tär, durch Verlegun en eine angemessene Anzahl von 
Dienstposten für Akti itäten im Zusammenhang mit ntikro
ökonomischen Frage bereitzustellen; 

Kapitel 10. Haupt teilung Unterstützungs- und Füh
rungsdi~nste für die Entwicklung 

23. akzeptiert auf vorläufiger Basis den Vorschlag des 
Generalsekretärs zu apitel \0 betreffend die Finanzierung 
aus dem ordentlichen aushalt und ersucht darum, daß seine 
Vorschläge im Uchte er entsprechenden Empfehlungen und 
Beschlüsse des Verw tungsrats des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten N ati nen sowie der Empfehlungen des 
Beratenden Ausschu es überprüft werden; 

24. ersucht den G neralsekretär, im Zusammenhang mit 
Ziffer 33 des Berich des Programm- und Koordinierungs
ausschusses" die A vitäten, Mittel und institutionellen und 
organisatorischen Re e\ungen der Hauptabteilung Unterstüt
zungs- und Führungs . enste für die Entwicklung, einschließ
lich der Regelungen betreffend natürliche Ressourcen, zu 
überprüfen und der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagun einen Bericht darüber vorzulegen, der 
auch Vorschläge d n gehend enthält, wie die technische 
Zusammenarbeit mit en Entwicklungsländern am wirksam
sten durchgeführt w en kann; 

Kapitel 11A. Ha ls- und Entwicklungskonferenz der 
ten Nationen 

25. fordert den G neralsekretär auf, sicherzustellen, daß 
die Aufteilung der Mittel auf die Unterprogramme des 
Kapitels llA den a der achten Tagung der Handels- und 
Entwicklungskonfer nz der Vereinten Nationen in Cartagena 
de Indias (Kolumbie ) vereinbarten Prioritäten entsprechend 
Rechnung trägt, un dabei die Auffassungen des Handels
und Entwicklungsra sowie die Neugliederung des Wirt
schafts- und Sozial reichs zu berücksichtigen; 

26. ersucht den eneralsekretär, im Zusammenhang mit 
seinen revidierten Vi anschlägen für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995 Vorschlä e zur Durchführung des Abschnitts III 
Ziffer 4 b) ihrer solution 47/212 B vorzulegen, und 
beschließt, in der Zischenzeit den befristeten Dienstposten 
der Besoldungsgru e 0-2, dessen Abschaffung in Zif
fer HA.57 vorgesc lagen wurde, zu den Aktivitäten im 
Zusammenhang mit den transnationalen Unternehmen zu 
verlegen; 

27. akzeptiert den in Ziffer llA.159 enthaltenen Vor
schlag des Generalsekretärs betreffend Mittel für Berater und 
Ad-hoc-Sachverständigengruppen; 

Kapitel 11 B. Internationales Handelszentrum UNCTAD/ 
GA1T 

28. wiederholt ihr Ersuchen in Abschnitt I Ziffer 3 b) 
ihrer Resolution 47/212 B betreffend die rasche Ernennung 
des Exekutivdirektors des Internationalen Handelszentrums 
UNCTAD/GATf; 

Kapitel I2B. Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn
und Siedlungswesen (Habitat) 

29. wiederholt ihr Ersuchen in Abschnitt I Ziffer 3 c) 
ihrer Resolution 47/212 B und betont, daß der Generalsekre
tär die darin enthaltenen Beschlüsse der Generalversamm
lung vollständig und umgehend durchführen muß; 

30. akzeptiert den Vorschlag des Generalsekretärs betref
fend die in dem Stellenplan 12B.3 ausgewiesene personelle 
Ausstattung für dieses Haushaltskapitel ; 

31. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 
ausreichende Ressourcen für die Vorbereitungen zu der für 
1996 anberaumten Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat TI) zugewiesen werden; 

Kapitel 15. Wirtschaftskommission für Afrika 

32. ersucht den Generalsekretär, die Finanzlage des 
Afrikanischen Instituts der Vereinten Nationen für Ver
brechensverhütung und die Behandlung StraffaIliger weiter 
aktiv zu verfolgen und VOrschläge zu unterbreiten, falls das 
Institut zusätzliche Finanzmittel benötigt; 

Kapitel 21. Menschenrechte 

33. akzeptiert die Vorschläge des Generalsekretärs für die 
personelle Ausstattung der Menschenrechtsaktivitäten; 

34. ersucht den Generalsekretär, die Aufteilung der 
Mittelzuweisungen auf die gebilligten Programme in Kapi
tel 21 zu prüfen, um sicherzustellen, daß alle auftrags
gemäßen Aktivitäten so wirksam wie möglich durchgeführt 
werden; 

35. nimmt Kennmis von den Stellungnahmen des Beraten
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen in 
Ziffer VI.2 seines Berichts" zu Kapitel 21 des Entwurfs des 
Programmhaushaltsplans, insbesondere zu der Frage der 
Begründung des Arbeitsvolumens, und ersucht den General
sekretär, der Generalversammlung die vom Beratenden 
Ausschuß erbetenen Informationen vorzulegen, damit sie 
diese auf ihrer wiederaufgenommen achtundvierzigsten 
Tagung prüfen kann; 

Kapitel 22A. Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge 

36. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Komntis
sarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, die bestehen
den Regelungen für die Finanzierung des Amtes des Hohen 
Komntissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge aus dem 
ordentlichen Haushalt und mit außerplanmäßigen Mitteln zu 
prüfen, dabei die gestiegenen Anforderungen voll zu berilck-
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sichtigen, die seit 1989 an das Amt gestellt werden, und 
erforderlichenfalls der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung über die entsprechenden zwi
schenstaatlichen Organe Vorschläge zu unterbreiten; 

Kapitel 23. Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten 

37. akzeptiert die Schaffung eines zusätzlichen Dienst
postens der Besoldungsgruppe D-l in Genf und eines 
zusätzlichen Dienstpostens der Besoldungsgruppe P-2 in 
New York, beschließt, die vom Beratenden Ausschuß in 
seinem Bericht vorgeschlagene Verminderung der Dienst
posten des Allgemeinen Dienstes von drei auf fünf zu 
erhöhen, und ersucht den Generalsekretär, die personelle 
Ausstattung unter diesem Kapitel weiter zu verfolgen; 

Kapitel 24. Öffentlichkeitsarbeit 

38. ersucht den Generalsekretär, die Bedürfnisse der 
Hauptabteilung Presse und Information zu prüfen, unter 
Berücksichtigung ihrer Rolle, ihrer Arbeitsweise und ihrer 
Aktivitäten, mit dem Ziel, sie wirksamer, relevanter und 
kosten wirksamer zu machen und sie besser in die Lage zu 
versetzen, den ihr übertragenen Aufträgen nachzukommen; 

39. ersucht den Generalsekretär außerdem, die derzeit 
a.oBerhalb des Kapitels 24 vorgeschlagenen Mittel für die 
Offentlichkeitsarbeit zu prüfen, ihre Verwendung zu bewer
ten und die Möglichkeit ihrer Eingliederung in dieses Kapitel 
sowie die damit verbundenen Auswirkungen zu prüfen; 

Kapitel 25. Verwaltung und Management 

40. ersucht den Generalsekretär, die Management- und 
Organisationsstruktur der Hauptabteilung Verwaltung und 
Management, insbesondere die Struktur der herausgehobenen 
Positionen, und die mögliche Zusammenfassung von Ver
waltungsaufgaben in verschiedenen Sekretariatseinheiten zu 
untersuchen und der Generalversammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

41. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Lichte der 
Ziffer VIlI.23 des Berichts des Beratenden Ausschusses" der 
Generalversammlung auf ihrer wiederaufgenommenen acht
undvierzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der eine 
Begründung für seine Vorschläge betreffend die Abschaffung 
von neunzehn Dienstposten im Bereich Konferenzdienste 
enthält, die Auswirkungen dieser Vorschläge auf die Akti
vitäten des Bereichs und auf die Programmausführung aus
führlich zu beschreiben und diesbezügliche Vorschläge zu 
unterbreiten; 

42. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung als Grundla
ge für die Behandlung seiner Vorschläge zum ordentlichen 
Haushalt für den Zweijahreszeitraum 1996-1997 eine umfas
sende Studie über den in den Bereichen Organisation, Mana
gement und Personal gegebenen Ressourcenbedarf für die 
Bereitstellung angemessener konferenztechnischer Dienste 
vorzulegen und den Mitgliedstaaten die früheren Unter
suchungen zu dieser Frage zur Verfügung zu steHen, die im 
Zweijahreszeitraum 1992-1993 durchgeführt worden sind; 

43. stellt fest, daß die vorgeschlagene Erhöhung in dem 
Kapitel "Hauptabteilung Verwaltung und Management" nicht 
vollständig begründet ist; 

44. stellt außerdem fest, daß zwischen den vorgeschlage
nen Ausgaben für Verwaltungsangelegenheiten und den 
vorgeschlagenen Ausgaben für Sachfragen ein wachsendes 
Ungleichgewicht besteht; 

45. nimmt ferner Kenntnis von der Bemerkung des 
Prograrnm- und Koordinierungsausschusses in Ziffer 35 
seines Berichts [4, wonach die vorgeschlagenen zusätzlichen 
Mittel nach Möglichkeit vorzugsweise Schwerpunktbereichen 
zugewiesen werden sollen; 

Kapitel 27. Sonderaujwendungen 

46. bringt ihre Besorgnis zum Ausdruck über die hohen 
Kosten der freiwilligen Weiterversicherung nach dem 
Ausscheiden aus dem Dienst und ersucht den General
sekretär, nach Mitteln und Wegen zur Verminderung der 
Erhöhung dieser Kosten zu suchen; 

Kapitel 30. Bau-, Umbau- und Verbesserungsarbeiten 
sowie größere Instandhaltungsarbeiten 

47. akzeptien die Empfehlungen des Beratenden Aus
schusses und beschließt, die vom Generalsekretär vorgeschla
genen Voranschläge für Umbau- und Verbesserungsarbeiten 
sowie größere Instandhaltungsarbeiten an den wichtigsten 
Amtssitzdienstorten um weitere 6 Millionen US-Dollar zu 
kürzen. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

48/229. Unvorhergesehene und außerordentliche Aus
gaben für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 

Die Generalversammlung 

1. ermächtigt den Generalsektetär, mit vorheriger 
Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs
und Haushaltsfragen und vorbehaltlich der Finanzordnung 
der Vereinten Nationen sowie der Bestimmungen von 
Ziffer 3 dieser Resolution im Zweijahreszeitraum 1994-1995 
Verpflichtungen zur Deckung unvorhergesehener und außer
ordentlicher Ausgaben einzugehen, die sich entweder 
während des Zweijahreszeitraums oder danach ergeben, 
wobei die Zustimmung des Beratenden Ausschusses für 
folgende Verpflichtungen nicht erforderlich ist: 

a) Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 
5 Millionen US-Dollar pro Jahr im Zweijahreszeitraum 
1994-1995, von denen der Generalsekretär bestätigt, daß sie 
mit der Wahrung des Friedens und der Sicherheit im 
Zusammenhang stehen; 

b) Verpflichtungen, von denen der Präsident des Inter
nationalen Gerichtshofs bestätigt, daß sie sich auf folgende 
Ausgaben beziehen: 

i) die Bestellung von Ad-hoc-Richtem (Artikel 31 des 
Statuts des Internationalen Gerichtshofs), bis zu 
insgesamt 300.000 Dollar; 

ii) die Ernennung von Beisitzern (Artikel 30 des Statuts) 
oder die Vorladung von Zeugen und die Ernennung 
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von Sachverst1lndigen (Artikel 50 des Statuts), bis zu 
insgesamt 50.000 Dollar; 

in) die Belassung ron nicht wiedergewählten Richtern im 
Amt bis zum Abschluß der Fälle, mit denen sie 
bereits befaßt ind (Artikel 13 Absatz 3 des Statuts), 
bis zu insges t 40.000 Dollar; 

iv) die Bezahlun von Ruhegehältern und Reise- und 
Umzugskoste an in den Ruhestand tretende Richter 
sowie von R ise- und Umzugskosten und Einrich
tungsbeihilfen an die Mitglieder des Gerichtshofs 
(Artikel 32 A satz 7 des Statuts). bis zu insgesamt 

v) 

180.000 0011 

die Abhaltun 
ßerhalb von 
insgesamt 50. 

von Tagungen des Gerichtshofs au
n Haag (Artikel 22 des Statuts), bis zu 

Dollar; 

c) Verpflichtung n bis zu einem Höchstbetrag von 
500.000 Dollar im Z eijahreszeitraum 1994-1995, von denen 
der Generalsekretär stätigt. daß sie für organisationsüber
greifende Sicherheit maßnahmen gemäß Abschnitt IV der 
Resolution 36/235 Generalversanunlung vom 18. Dezem
ber 1981 erfordedic sind; 

2. trifft hiermit en Beschluß, daß der Generalsekretär 
dem Beratenden A sschuß für Verwaltungs- und Haus
haltsfragen sowie d r General versammlung auf ihrer neun
undvierzigsten und ünfzigsten Tagung über alle nach den 
Bestimmungen dies r Resolution eingegangenen Verpflich
tungen und die d it zusammenhängenden Umstände 
Bericht zu erstatten nd der Versammlung in bezug auf diese 
Verpflichtungen erg' nzende Voranschläge vorzulegen hat; 

3. beschließt fü den Zweijahreszeitraum 1994-1995 
folgendes: sollte d r Generalsekretär aufgrund eines Be
schlusses des Sicher eitsrats Verpflichtungen im Zusammen
hang mit der W ng des Friedens und der Sicherheit in 
Höhe von mehr als I Millionen Dollar eingehen müssen. so 
ist diese Angelegen it der Generalversammlung vorzulegen 
beziehungsweise, f Is die Versammlung ihre Tagung unter
brochen hat oder n cht tagt, ist vom Generalsekretär eine 
wiederaufgenomme e Tagung oder eine Sondertagung der 
Versammlung zur B handlung der Angelegenheit einzuberu
fen. 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

48/230. Besondere Fragen im Zusammenhang mit dem 
Program haushaltsplan für den Zweijahreszeit
raum 199 -1995 

Die Generalvers mlung 

I 

BEOBACII1ERMISSI N DER VEREINTEN NATIONEN IN SÜD
AFRIKA 

1. nimmt Kenn is von dem Bericht des Generalsekre
tärs" und schließt ich den Empfehlungen des Beratenden 
Ausschusses für Ve altungs- und Haushaltsfragen in dessen 
Bericht" an; 

2. schließt sich nsbesondere der Empfehlung in Ziffer 8 
des Berichts des B ratenden Ausschusses an; 

3. ersucht den Generalsekretär, bei der Verwaltung der 
bewilligten Mittel den Empfehlungen in den Ziffern 9 und 
10 des Berichts des Beratenden Ausschusses voll Rechnung 
zu tragen; 

11 

REVIDIERTE VORANSCHLÄGE ZU DEN KAPITELN 25 (VER
WALTUNG UND MANAGEMENT) UND 31 (BEREICH IN
SPEKTIONEN UND UNTERSUCHUNGEN) 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekre
tärs" und den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen"; 

2. billigt die Vorschläge des Generalsekretärs in Zif
fer 32 seines Berichts" betreffend die Umschichtung von 
Mitteln von Kapitel 25 (Verwaltung und Management) nach 
Kapitel 31 (Bereich Inspektionen und Untersuchungen) des 
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1994-
199561

; 

3. beschließt, bis zur erneuten Prüfung der Frage auf 
ihrer wiederaufgenommenen achtundvierzigsten Tagung an 
den im Bericht des Generalsekretärs 70 dargelegten derzeitigen 
Regelungen festzuhalten; 

m 

REVIDIERTE VORANSCHLÄGE AUFGRUND DER VOM WIRT
SCHAFTS- UND SOZIALRAT AUF SEINER ORGANISATIONS
TAGUNG UND AUF SEINER ARBEITSTAGUNG 1993 VERAB
SCHIEDETEN RESOLUTIONEN UND BESCHLÜSSE 

billigt ausnahmsweise die Reisekosten der Vertreter der 
am wenigsten entwickelten Länder, die an den regionalen 
Vorbereitungstagungen für den Neunten Kongreß der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die 
Behandlung Straffälliger und an dem Kongreß selbst 
teilnehmen, gemäß dem in Resolution 1993/32 des Wirt
schafts- und Sozi.lrats vom 27. Juli 1993 enthaltenen 
Ersuchen; 

IV 

FINANZIERUNG DER INTERNATIONALEN ZIVILMISSION 
IN HAITI 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs71

; 

2. schließt sich den Empfehlungen des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen in 
Ziffer 6 seines Berichts 72 an; 

3. billigt den Voranschlag von 4 Millionen US-Dollar für 
die Internationale Zivilrnission in Haiti für den Zeitraum 
vom 1. Januar bis 31. März 1994; 

4. erml/ehtigt den Generalsekretär, für den Fall. daß die 
Mission über den 31. März 1994 hinaus fortbestehen sollte, 
die Zustimmung des Beratenden Ausschusses einzuholen, um 
entsprechende Verpflichtungen nach den Bestimmungen der 
Versammlungsresolution 48/229 vom 23. Dezember 1993 
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über unvorhergesehene und außerordentliche Ausgaben für 
den Zweijahreszeitraum 1994-1995 einzugehen; 

v 

VII 

INTERNATIONALES RECHENZENTRUM: 
HAUSHALTSVORANSCHLÄGE 1994-1995 

349 

BÜRO DES GENERALSEKRETÄRS IN AFGHANISTAN 
UND PAKISTAN 

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs73 

und von den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen"; 

billigt die im Bericht des Generalsekretärs 77 enthaltenen 
Haushaltsvoranschläge für das Internationale Rechenzentrum 
für 1994-1995 in Höhe von 25.099.000 Dollar; 

VIII 

EMPFEHLUNG DES BEIRATS FÜR ABRÜSTUNGSFRAGEN 

VI 

DIENSTPOSTEN DER HÖHEREN RANGEBENEN 

1. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekre
tärs" und von den Empfehlungen des Beratenden Aus
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen"; 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs 70 und von den im Bericht des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen" enthaltenen Empfeh
lungen; 

2. genehmigt für 1994 den ZuschuB von 220.000 Dollar 
aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen; 

IX 
2. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen des 

Beratenden Ausschusses an; 
AUSSERORDENTLICHER RESERVEFONDS 

3. beschließt, auf ihrer wiederaufgenommen achtundvier
zigsten Tagung den Bericht des Generalsekretärs über 
Sonderbeauftragte, Abgesandte und ähnliche Positionen" zu 
behandeln; 

stellt fest, daß sich der Saldo des außerordentlichen 
Reservefonds auf 16.044.100 Dollar beläuft. 

48/231. Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 

Die Generalversammlung 

A 

MITTELBEWILLIGUNGEN FÜR DEN ZWEUAHRES
ZEITRAUM 1994-1995 

trifft hiermit für den Zweijabreszeitraum 1994-1995 folgenden Beschluß: 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

I. Miuelbewilligungen in einer Gesamthöhe von 2.580.200.200 US-Dollar werden hiermit für die folgenden Zwecke 
gebilligt: 

Kapitel 

1. 

3. 
4. 

5. 
7. 

8. 
9. 

10. 

EINZELPLAN I - Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung 

Allgemeine Politik, Gesamtleitung und Koordinierung 
EINZELPLAN I INSGESAMT 

EINZELPLAN II - Politische Angelegenheiten 
Politische Angelegenheiten ........................................ . 

Friedenssicherungseinsätze und Sondermissionen ................. , , ..... , . 

EINZELPLAN II INSGESAMT 

EINZELPLAN III - Internationale Rechtspflege und Völkerrecht 
Internationaler Gerichtshof ....................... - ................ . 

Rechtsfragen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EINZELPLAN III INSGESAMT 

EINZELPLAN IV - Internationale Entwicklungszusammenarbeit 
Hauptabteilung für grundsatzpolitische Koordinierung und bestandfähige Entwicklung 

Hauptabteilung Wirtschafts- und Sozialinformationen und grundsatzpolitische Analyse 

Hauptabteilung Unterstützungs- und Führungsdienste für die Entwicklung ....... . 

(in US-Dollar) 

37.049.800 

37.049.800 

67.923.600 

101.573.200 

169.496.800 

18.329.400 

32.490.000 

50.819.400 

50.355.600 

46.815.700 

29.385.800 
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Kapitel 

1lA. 

1lB. 

12A. 
12B. 
13. 

14. 

15. 
16. 

17. 
18. 

19. 

20. 
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Handel und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen ................ . 
Interna onales Handelszentrum UNCTAD/GATT ......................... . 

Umwel rogramm der Vereinten Nationen .............................. . 

Zentru der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) ....... . 
Verbrec ensbekämpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Interna onale Drogenbekämpfung ................................... . 
EINZELPLAN IV INSGESAMT 

EINZEL LAN V - Regionale Entwicklungszusammenarbeit 
Wirtsc ftskommission für Afrika ................................... . 

fts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ftskommission für Europa ................................... . 

tskommission für Lateinamerika und die Karibik ................. .. 

fts- und Sozialkommission für Westasien ........................ . 
ReguI" es Programm der technischen Zusammenarbeit ..................... . 

EINZELPLAN V INSGESAMT 

EINZEL LAN VI - Menschenrechte und humanitäre Angelegenheiten 
21. Mensc enrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

22A. Amt d Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge ........ ... . 

22B. Hilfsw rk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten ....... . 
23. Haupta teilung Humanitäre Angelegenheiten ............................ . 

EINZELPLAN VI INSGESAMT 

EINZE LAN VII - Öffentlichkeitsarbeit 
24. Öffentl chkeitsarbeit ............................................. . 

25 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

EINZELPLAN VII INSGESAMT 

EINZE LAN VIII - Gemeinsame Unterstützungsdienste 
Verwal ung und Management ...................................... . 

EINZELPLAN VIII INSGESAMT 

EINZE LAN IX - Gemeinsam finanzierte Tätigkeiten und Sonderausgaben 

sam finanzierte Verwaltungstätigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
usgaben ................................................ . 

EINZELPLAN IX INSGESAMT 

EINZE PLAN X - Persona/abgabe 
Person labgabe ................................................ . 

EINZELPLAN X INSGESAMT 

EINZE PLAN XI - Ausgaben betreffend das Anlagevermögen 
Techn logische Neuerungen ....................................... . 

Bau-, mbau- und Verbesserungsarbeiten sowie größere Instandhaltungsarbeiten ... . 
EIt!ZELPLAN XI INSGESAMT 

EINZE PLAN XII - Bereich Inspektionen und Untersuchungen 

Bereic Inspektionen und Untersuchungen 
EINZELPLAN XII INSGESAMT 

GESAMTSUMME 

(in US-DolJar) 

108.296.400 
19.982.200 

11.384.500 

11.854.300 
4.638.200 

13.998.700 

296.711.400 

78.020.100 
59.846.200 
44.684.500 

79.992.600 

38.226.600 
42.910.000 

343.680.000 

36.063.300 
45.329.400 

21.007.900 
18.541.200 

120.941.800 

133.145.300 
133.145.300 

876.856.000 

876.856.000 

26.192.800 
31.780.400 

57.973.200 

404.949.000 
404.949.000 

18.841.500 

58.306.900 
77.148.400 

11.429.100 
11.429.100 

2.580.200.200 

2. Der General ekretär wird ermächtigt, mit Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen Mittel zwis en einzelnen Haushaltskapiteln umzuschichten; 

3. Die in den erschiedenen Haushaltskapiteln vorgesehenen Nettomittel für externe Druckaufträge werden unter der 
Leitung des Beirat für Veröffentlichungen der Vereinten Nationen als ein Gesamtbetrag verwaltet; 
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4. Die Mittel für das reguläre Programm der technischen Zusammenarheit in Einzelplan V Kapitel 20 werden gemäß der 
Finanzordnung der Vereinten Nationen verwaltet, wobei jedoch für die Definition der Verpflichtungen und für deren Gültig
keitsdauer folgende Bestimmungen gelten: 

a) Im laufenden Zweijahreszeitraum eingegangene Verpflichtungen für personelle Dienstleistungen gelten im folgenden 
Zweijahreszeitraum weiter, vorausgesetzt, daß die Ernennung der hetreffenden Sachverständigen bis zum Ende des laufenden 
Zweijahreszeitraums erfolgt und daß der Gesamtzeitraum, für den die zu diesem Zweck eingegangenen Verpflichtungen zu 
Lasten der Mittel des laufenden Zweijahreszeitraums gelten, vierundzwanzig Monate nicht üherschreitet; 

b) Im laufenden Zweijahreszeitraum eingegangene Verpflichtungen für Stipendien gelten bis zu ihrer Abwicklung weiter, 
vorausgesetzt, daß der Stipendiat von der antragstel1enden Regierung nominiert und von der Organisation akzeptiert wurde 
und daß der antragstellenden. Regierung eine offizielle Benachrichtigung über die Vergabe des Stipendiums zugegangen ist; 

c) Im laufenden Zweijahreszeitraum gebuchte Verpflichtungen betreffend Aufträge oder Bestellungen für Verbrauchsgüter 
oder Ausrüstung gelten, sofern sie nicht storniert werden, weiter, bis die Zahlung an den Auftragnehmer öder Lieferanten 
erfolgt ist; 

5. Zusätzlich zu den in Ziffer I bewilligten Mitteln wird für jedes Jahr des Zweijahreszeitraums 1994-1995 aus dem 
aufgelaufenen Einkommen des Bibliotheksausstattungsfonds ein Betrag von 51.000 Dollar zum Ankauf von Büchern, 
Zeitschriften) Karten und Bibliotheksausstattungsgegenständen sowie für andere mit den Zielen und Bestimmungen des Fonds 
im Einklang stehende Ausgaben der Bibliothek im Palais des Nations hewilligt. 

B 

EINNAHMENVORANSCHLÄGE FÜR DEN ZWEIJAHRESZEITRAUM 1994-1995 

Die Generalversammlung 

trifft hiermit für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 folgenden Beschluß: 

87. Plenarsitzung 
23. pezember 1993 

I. Es werden veranschlagte Einnahmen, die nicht veranlagte Beiträge der Mitgliedstaaten sind, in einer Gesamthöhe von 
477.401.700 US-Dollar wie folgt gebilligt: 

Einnahmenkilpitel 

I. Einnahmen aus der Personal abgabe 
2. 'Allgemeine Einnahmen . .................... . 
3. Dienste für die Öffentlichkeit ................ . 

INSGESAMT 

(in US-Dollar) 

411.364.200 
59.258.800 

6.778.700 
477.401.700 

2. Die Einnahmen aus der Personalabgahe werden gemäß Resolution 973 (X) der Generalversammlung vom 15. Dezember 
1955 dem Steuerausgleichsfonds gutgeschrieben; 

3. In den Mittelbewilligungen des Haushalts nicht vorgesehene Ausgaben, die direkt zu Lasten der Postverwaltung der 
Vereinten Nationen, der Besucherdienste, der Restaurationsbetriebe und damit im Zusammenhang stehender Dienste, des 
Garagenhetriebs, der Fernsehillenste und des Verkaufs von Publikationen gehen, werden mit den bei diesen Tätigkeiten 
erzielten Einnahmen verrechnet. 

c 
FINANZIERUNG DER MmELBEWILLIGUNGEN FÜR DAS JAHR 1994 

Die Generalversammlung 

trifft hiermit für das Jahr 1994 folgenden Beschluß: 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

1. Die Mittelhewilligungen in Höhe eines Gesamtbetrags von 1.234.045.900 US-Dollar, der sich zusammensetzt aus 
1.290.100.100 Dollar, das heißt der Hälfte der von der Generalversammlung in Ziffer I der Resolution A bewilligten Mittel 
für den Zweijahreszeitraum 1994-1995, abzüglich 56.054.200 Dollar, das heißt der von der Generalversammlung in ihrer 
Resolution 48/219 A vom 23. Dezemher 1993 gebilligten Verminderung der revidierten Mittelbewilligungen, werden gemäß 
den Artikeln 5.1 und 5.2 der Finanzordnung der Vereinten Nationen wie folgt finanziert: 

a) 33.018.750 Dollar, entsprechend der Hälfte des mit Resolution B für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 gebilligten 
Voranschlags für nicht aus der Personalabgabe stammende Einnahmen, zuzüglich eines Betrags von 2.124.600 Dollar, was 
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der von der Generalversammlung in ihrer Resolution 48/219 B vom 23. Dezember 1993 für den Zweijahreszeitraum 1993-
1994 gebilligten Erhöhung des Voranschlags für nicht aus der Personalabgabe stammende Einnahmen entspricht; 

b) 1.198.902.550 Dollar, entsprechend den veranlagten Beiträgen der Mitgliedstaaten nach den Resolutionen der 
Generalversammlung 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 48/223 A vom 23. Dezember 1993 und nach Versammlungs
beschluß 47/456 vo*, 23. Dezember 1992 über die Beitragstabelle für das Jahr 1994; 

2. Gemäß Resolbtion 973 (X) der Generalversammlung vom 15. Dezember 1955 ist auf die veranlagten Beiträge der 
Mitgliedstaaten derfn jeweiliges Guthaben im Steuerausgleichsfonds anzurechnen, und zwar ein Gesamtbetrag von 
175.860.700 Dollar, der sich zusammensetzt wie folgt: 

a) 205.681.600 ollar, entsprechend der Hälfte des mit Resolution B gebilligten Voranschlags für Einnahmen aus der 
Personalabgabe für en Zweijahreszeitraum 1994-1995; 

b) abzüglich 29120.900 Dollar, entsprechend der von der Generalversammlung in ihrer Resolution 48/219 B gebilligten 
Verminderung der rtvidierten Einnahmen aus der Personalabgabe für den Zweijahreszeitraum 1992-1993. 

48/232. Betriebsm ltelfonds für den Zweijahreszeitranm 
1994-1995 

Die Generalvers lung 

I. Der Betriebs ittelfonds für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995 wird auf den Betrag von 100 Millionen US-Dol
lar festgesetzt; 

2. Die Mitglied taaten leisten Vorauszahlungen an den 
Betriebsmittelfonds entsprechend der von der General
versammlung verab chiedeten Tabelle für die Beiträge der 
Mitgliedstaaten zu Haushalt 1994; 

3. Auf diese Y, auszahlungen sind anzurechnen: 

a) 
bereinigten Betrage 
den Jahren 1959 u 
von dem Überschu 

der Mitgliedstaaten, in Höhe des 
von 1.025.092 Dollar, aufgrund der in 
1960 vorgenommenen Übertragungen 

konto an den Betriebsmittelfonds; 

b) die von den itgliedstaaten gemäß Resolution 46/188 
der Generalversa lung vom 20. Dezember 1991 vor
genommenen Barvo auszahlungen an den Betriebsmittelfonds 
für den Zweijahres dtraum 1992-1993; 

4. Sollte die S mme der Guthaben und der Vorauszah
lungen eines Mitgl edstaats an den Betriebsmittelfonds für 
den Zweijahreszei aum 1992-1993 die Höhe der von dem 
Mitgliedstaat nach iffer 2 zu leistenden Vorauszahlungen 
übetsteigen, wird d r Mehrbetrag auf die von dem Mitglied
staat für den Zweij reszeitraum 1994-1995 zu entrichtenden 
Beiträge angerechn t; 

5. Der General kretär wird ermächtigt, folgende Beträge 
aus dem Betriebsm ttelfonds vorzufinanzieren: 

a) die Beträge, die erforderlich sind, um bis zum Ein
gang der Beiträge ie Mittelbewilligungen zu finanzieren; 
diese Vorschüsse si d zurückzuerstatten, sobald Einnahmen 
aus Beiträgen dafü verfügbar werden; 

b) die Beträge, ie zur Finanzierung von Verpflichtungen 
erforderlich sind, e aufgrund von Resolutionen der Gene
ralversammlung, i sbesondere der Resolution 48/229 vom 

87. Plenarsitzung 
23. Dezember 1993 

23. Dezember 1993 über unvorhergesehene und auBer
ordentliche Ausgaben, ordnungsgemäß genehmigt sind; der 
Generalsekretär stellt die für die Rückerstattung an den 
Betriebsmittelfonds erforderlichen Mittel in den Haushalts
voransch1ag ein; 

c) die erforderlichen Beträge für die Weiterführung des 
revolvierenden Fonds zur Finanzierung verschiedener sich 
selbst liquidierender Anschaffungen und Aktivitäten, soweit 
sie zusammen mit den für denselben Zweck als VorschuB 
gewährten und noch ausstehenden Nettobeträgen 
200.000 Dollar nicht übersteigen; mit vorheriger Zustim
mung des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen können Vorschüsse über den Gesamtbetrag 
von 200.000 Dollar hinaus geleistet werden; 

<lJ mit vorheriger Zustimmung des Beratenden Aus
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen die Beträge, 
die für die Vorausbezahlung von Versicherungsprämien 
erforderlich sind, wenn sich die Versicherungsperiode über 
den Zweijahreszeitraum hinaus erstreckt, in dem die Zahlung 
vorgenommen wird; während der Laufzeit der betreffenden 
Versicherungspolicen stellt der Generalsekretär die Mittel zur 
Deckung der in einem Zweijahreszeitraum fälligen Zahlun
gen in den Haushaltsvoranschlag für den betreffenden 
Zweijahreszeitraum ein; 

e) die Beträge, die erforderlich sind, damit der Steuer
ausgleichsfonds bis zum Eingang der erwarteten Mittel 
seinen laufenden Verpflichtungen nachkommen kann; diese 
Vorschüsse sind zurückzuzahlen, sobald die entsprechenden 
Mittel im Steuerausgleichsfonds verfügbar sind; 

6. Reicht der in Ziffer 1 vorgesehene Betrag für die 
Erfüllung der normalen Aufgaben des Betriebsmittelfonds 
nicht aus, so wird der Generalsekretär ermächtigt, während 
des Zweijahreszeitraums 1994-1995 unter den von der 
Generalversammlung mit ihrer Resolution 1341 (XIII) vom 
13. Dezember 1958 gebilligten Bedingungen Barmittel aus 
den von ihm verwalteten Sonderfonds und Sonderkonten 
oder aus dem Erlös von mit Genehmigung der Versammlung 
ausgegebenen Anleihen zu entnehmen_ 

87. Plenarsitzung 
3. Dezember 1993 



Vß. Resolutionen - Fünfter Ausschuß 

ANMERKUNGEN 

1 Die Beschlüsse aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses sind in Abschnitt IX.B.5 wiedergegeben. 

1 Qffizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundvienigste Tagung, Beilage 5D (A/48/5/Add.4), Abschnitte 1 und V. 

, Ebd., Beiwge SE (N4815/Add.5), Abschnitt III. 

4 Ebd" Beilage 5D (Al48/5/Add.4), Abschnitte 11 und III; und ebd., Beilage 5E (Al4815/Add.5), Abschnitte I und 11. 

, N481230, Anhang. 

, N481516. 
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1 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung. Beilage 5 und Korrigendum (N47/5), Vol. I und Korr.l, Abschnitt 11. 

o N481530, 

9 A/48n2. Anhang. 

10 Al4sn21 Add.l, Anhang. 

11 Siehe Qffidal Records 0/ the General Assembly, Forty-eigltth Session, Fifth Committee. 7. Sitzung, und Korrigendum. 

Il Ebd., Supplement No. 16 (A/481t6), Zweiter Teil; Af48/277, N48/420 und Add.1 sowie Add.llK.orr.l, Al481428. A/48/4S2. A/48/640. AlC.5/4812 
und A/C.S/4819 und Korr.l sowie Add.l. 

n A/48/277. 

J4 Offizielles Protolwll der Generalversammlung, Achtundvierzigste Tagung, Beilage 16 (A/48/16), Zweiter Teil. 

J~ Ebd., Ziffern 231-238. 

J6 Al48/428. 

n Siehe Ojficial Records of the General Assembly. Forty·eighth Session, Pifth Committee, 24. Sitzung, und Korrigendum. 

18 AlC.SI48/2. 

19 A/481452. 

" N48I420, Anhang. 

11 A/48142OJAdd.1 und Add.llKoIT.I, Anhang. 

n A148/572. 

1) A/48/S03 und Add.l sowie A/48/565 und Korr.l. 

14 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundvienigste Tagung, Beilage 34 (A/46/34), 

25 Ebd .• Siebenundvierzigste Tagung. Beilage 34 (A/47/34). 

1ti Ebd .• Achtundvierzigste Tagung, Beilage 34 (Al48134), 

27 Siehe Af46/89. Al47/1l9 und Al48/129. 

" N46I219, N47/373 und N48/383. 

29 Al47n5S. 

30 Siehe Al481129. 

31 A/48/383. 

n Siehe Artikel 3 der Satzung der Gemeinsamen Inspektionsgruppe (Resolution 31/192. Anlage). 

33 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundvierzigste Tagung, Beilage 34 (Al48/34), Kap. V, Abschnitt B. 

:w Ebd., Beilage 32 (A/48/32/Rev.2). 

3~ Ebd., Anhang l. 

~ Ebd" Beiwge 11 (N48/1I). 

37 Bbd., Siebenundvienigste Tagung, Beilage 11 (A/47/1I). 

38 Ebd., Achtundvierzigste Tagung, Beilage 30 und Korrigendum (A/48130 und Korr.I). 

39 Ebd., Beiw.ge 9 und Korrigendum (A/48J9 und Korr.I); A/48/517, AJC.5/4814. AlC.S/48/t7 und AlC.S/48/18 und Korr." 

40 Ebd., Beilage 30 und Korrigendum (A/48/30 und Kord), Ziffer 100. 

41 Ebd .• Ziffern 106 und 107. 

42 Ebd" Ziffer 172. 

43 Ebd., Zjffern 180-186. 

44 Ebd., Ziffer 187. 

~ NC.5/4814. 

46 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundvierzigste Tagung, Beilage 30 und Korrigendum (A/48/30 und Korr.l), Ziffern 188-197. 

o Ebd" Kap. VIII. 

4l! Ebd., Beilage 9 und Konigendum (A/48/9 und Korr.l). 

49 A/48/517. 
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50 Offizielles ProrokX1 der Generalversammlung, Sechsundvierzigste Tagung, Beilage 30 (N46130), Val. I. Ziffer 88. 

_lI Ebd .• Siebenundvii nigste Tagung, Beilage 30 und Korrigendum (AJ47/30 und KotT.I), Ziffer 99 Buchstaben c) und e}, 

52 JSPB/G.4!Rev.14" 

5~ Nach der von de~ Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst gebilligten Methode ist das ruhegehaltsHihige Nettogehalt das in den 
Gehaltstabellen allsgewi~ne Nettogehalt abzüglich der nicht ruhegehaltsfahigen Komponente, soweit zutreffend, die in den GehaItstabellen gesondert 
ausgewiesen ist. 

54 ST/SGB/Staff Re ulationsJRev.22. 

s_, A/48/470. 

~ Al4817S7. 

51 AlC.S/48/40. 

_IK A/481769-777 un AJ481779-786. 

59 AJ48/778. 

"' A/47/990. 

~l Offizielles Protok tl der Generalversammlung, Achtundvierzigste Tagung, Beilage 6 (A/4816/Rev.l). 

62 Ebd., Siebenundvl rzigste Tagung, Beilage 6 und Korrigendum (A/47/6/Rev.1 und Korr.l), Vol. I und 11. 

6~ Ebd., Achtundvie igste Tagung, Beilage 7 (A/48J7). 

M Official Remrds f the General Assembly, Forty-eighth Session, Fifth Committee, 24. Sitzung, und Korrigendum. 

M A/C.5/48/28. 

M Al4Sn4S. 

67 A/C.5/48/42 und C.5/48/9 und KOlT.I sowie Add.l. 

6R Siehe Official Re ords of lhe General Assembly, Forty-eighth Session, Fifth Committee, 43. Sitzung, und Korrigendum. 

69 A/C.5/48/42. 

"Xl AlC.5/48/9 und lT.I sowie Add.l. 

71 AlC.S/48/27. 

n Offizielles Protok U der Generalversammlung, AchtUlldvierzigste Tagung. Beilage 7 A, Dokument A/48nIAdd.3. 

73 A/C.5/48/41. 

74 Official Records if the General Assemhly, Forty-eighth Session, Fifth Committee, 44. Sitzung, und Korrigendum. 

7~ Offizielle.~ Proto JlI der Generalversammlung. Achlundvierzig.~te Tagung, Beilage 7 A, Dokument A/48n/Add.2. 

16 A/C.5/48126. 

n AlC.S/4S/S. 

78 AlC.S/48/16. 

79 Siehe Official Re ords of the General Assembly, Forty-eighlh Session, Fifth Committee, 45. Sitzung, und Korrigendum. 
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VIII. RESOLUTIONEN AUFGRUND DER BERICHTE DES SECHSTEN AUSSCHUSSES! 

ÜBERSICHT 

Nummer Titel p,,,,, Datum Seite 

48129 Hilfsprogranun der Vereinten Nationen ftir Lehre, Studium, Verbreitung und besseres 
Verständnis des Völkerrechts (A/48/60B) ... , . , ..... . 139 9. Dezember 1993 355 

48/30 Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen (N48/611) ........... " ....... . 142 9, Dezember 1993 357 

48/31 Bericht der Völkerrechtskommission über ihre fünfundvierzigste Tagung (A/48/612) . 143 9. Dezember 1993 358 

48/32 Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über 
ihre sechsundzwanzigste Tagung (A/48J613) .. , .... , , , .. , ........... . 144 9. Dezember 1993 360 

48/33 Mustergesetz der Kommission der Vereinten Nationen filr internationales Handelsrecht 
über die öffentliche Auftragsvergabe für Güter und Bauleistungen (A/48/613) ... 144 9. Dezember 1993 361 

48/34 Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1978 über die Güterbefdrderung zur See 
(Hamburger Regeln) (A/48/613) .................................. . 144 9, Dezember 1993 361 

48/35 Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland (A/48/614) ,., .... ,. 145 9. Dezember 1993 362 

48/36 Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Ver-
einten Nationen (N481615) , . , . . . , .... , .. , . , .. , . , .... , .. 146 9. Dezember 1993 362 

48/37 Frage der Verantwortlichkeit für Angriffe auf Personal der Vereinten Nationen und 
beigeordnetes Personal sowie Maßnahmen. um sicherzustellen, daß die ftir solche 
Angriffe Verantwortlichen vor Gericht gebracht werden (A/481618) ... 152 9. Dezember 1993 363 

48/29. Hilfsprogramm der Vereinten Nationen für 
Lehre, Studium, Verbreitung und besseres 
Verständnis des Völkerrechts 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf Ziffer 17 ihrer Resolution 46/50 vom 
9. Dezember 1991, Abschnitt N Ziffer I der Anlage zu ihrer 
Resolution 45/40 vom 28. November 1990 und Abschnitt IV 
Ziffer 1 der Anlage zu ihrer Resolution 47/32 vom 25. No
vember 1992, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
sekretärs über die Durchführung des Hilfsprogramms der 
Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und 
besseres Verständnis des Völkerrechts' und von den Richt
linien und Empfehlungen für die künftige Durchführung des 
Programms im Rahmen der Völkerrechtsdekade der Ver
einten Nationen. die vom Beratenden Ausschuß des Pro
gramms verabschiedet wurden und in Abschnitt III des 
genannten Berichts wiedergegeben sind, 

im Hinblick darauf, daß die Förderung der Lehre, des 
Studiums, der Verbreitung und eines besseren Verständnisses 
des Völkerrechts eines der Hauptziele der Völkerrechts
dekade der Vereinten Nationen ist, wie dies in ihrer Resolu
tion 44/23 vom 17. November 1989 dargelegt und in Ab
schnitt IV des in der Anlage zu ihrer Resolution 45/40 ent
haltenen Programms der Aktivitäten, mit deren Ausführung 
während des ersten Abschnitts der Dekade (1990-1992) 
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begonnen werden soll, sowie in Abschnitt N des in der An
lage zu Resolution 47/32 enthaltenen Programms der Akti
vitäten für den zweiten Abschnitt der Dekade (1993-1994) 
weiter ausgeführt ist, 

die Auffassung vertretend, daß das Völkerrecht an allen 
Universitäten im Rahmen der Lehre der Rechtswissen
schaften einen angemessenen Platz einnehmen soll, 

mit Genugtuung über die Bemühungen, welche die Staaten 
auf bilateraler Ebene zur Unterstützung der Lehre und des 
Studiums des Völkerrechts unternehmen, 

nichtsdestoweniger davon überzeugt, daß die Staaten sowie 
die internationalen Organisationen und Institutionen ermutigt 
werden sollten, dem Programm größere Unterstützung zu 
gewähren und ihre Aktivitäten zur Förderung der Lehre, des 
Studiums, der Verbreitung und eines besseren Verständnisses 
des Völkerrechts zu verstärken, vor allem soweit diese für 
Personen aus den Entwicklungsländern von besonderem 
Nutzen sind, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 2464 (XXill) vom 
20. Dezember 1968,2550 (XXIV) vom 12. Dezember 1969, 
2838 (XXVI) vom 18. Dezember 1971, 3106 (XXVIII) vom 
12. Dezember 1973, 3502 (XXX) vom 15. Dezember 1975, 
321146 vom 16. Dezember 1977, 361108 vom 10. Dezember 
1981 und 38/129 vom 19. Dezember 1983, in denen sie 
festgestellt oder daran erinnert hat, daß es wünschenswert ist. 
bei der Durchführung des Programms soweit wie möglich 
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von Mitgliedstaaten' internationalen Organisationen und 
anderen Stellen zur 1 Verfügung gestellte Mittel und Ein
richtungen heranzu ehen, sowie in Bekräftigung ihrer 
Resolutionen 34/144 vom 17. Dezember 1979, 40/66 vom 
11. Dezember 1985. 2/148 vom 7. Dezember 1987,44/28 
vom 4. Dezember 1 89 und 46/50, in denen sie darüber 
hinaus die Hoffnung um Ausdruck gebracht oder bekräftigt 
hat, daß bei der Ve flichtung von Vortragenden für die 
Seminare im Rahme des Stipendienprogramms für Völker
recht der Notwend' keit Rechnung getragen wird, die 
Vertretung der wichti sten Rechtssysteme und ein ausgewo
genes Verhältnis zwis hen den verschiedenen geographischen 
Regionen zu gewähr eisten, 

1. billigt die in bschnitt III des Berichts des Gene
ralsekretärs enthalte n Richtlinien und Empfehlungen, die 
vom Beratenden A schuß des Hilfsprogramms der Ver
einten Nationen fü Lehre, Studium, Verbreitung und 
besseres Verständnis es Völkerrechts verabschiedet wurden, 
insbesondere soweit sie darauf gerichtet sind, im Rahmen 
einer Politik größte finanzieller Zurückhaltung die best
möglichen Ergebniss bei der Verwaltung des Programms zu 
erzielen; 

2. ermächtigt de Generalsekretär, 1994 und 1995 die in 
s'einem Bericht vor esehenen Aktivitäten durchzuführen, 
insbesondere 

a) die Vergabe v n Völkerrechtsstipendien in den Jahren 
1994 und 1995, dere Anzahl im Lichte der dem Programm 
insgesamt zur Verfü ung stehenden Mittel festzulegen ist, 

. auf Antrag der Regi rungen von Entwicklungsländern; 

b) die Vergabe v n mindestens je einem Stipendium im 
Jahr 1994 und im ahr 1995 im Rahmen der Hamilton
Shirley-Amerasinghe Gedächtnisstiftung für Seerechtsfragen, 
sofern neue ausdrüc ich für den Stipendienfonds entrichtete 
freiwillige Beiträge orhanden sind; 

c) vorbehaltlich der dem Programm insgesamt zur 
Verfügung stehenden Mittel die Unterstützung in Form eines 
Reisekostenzuschuss s für je einen Teilnehmer aus jedem 
Entwicklungsland, er zu 1994 und 1995 veranstalteten 
regionalen Kursen ei geladen wird; 

und ermächtigt ihn f ner, die Aktivitäten gegebenenfalls aus 
Mitteln des ordentlic en Haushalts sowie aus für die jeweili
ge Aktivität zweckg bundenen freiwilligen Finanzbeiträgen 
zu finanzieren, die fgrund der in den Ziffern 14, 15 und 
16 enthaltenen Ersu flen eingehen; 

3. dankt dem G neralsekretär für seine konstruktiven 
Bemühungen, im R hmen des Programms 1992 und 1993 
die Ausbildung und Ausbildungshilfe auf dem Gebiet des 
Völkerrechts zu fö dem, so insbesondere auch für die 
Veranstaltung der a htundzwanzigsten3 und neunundzwan
zigsten4 Tagung des Völkerrechts seminars, die vom 1. bis 
19. Juni 1992 bezie ungsweise vom 1. bis 18. Juni 1993 in 
Genf stattgefunden aben, sowie für die Aktivitäten des 
Sekretariats-Bereich Rechtsangelegenheiten im Zusammen
hang mit dem Stipe dienprogramm für Völkerrecht und der 
Vergabe der Stipend en der Hamilton-Shirley-Amerasinghe
Gedächtnisstiftung f' r Seerechtsfragen, deren Durchführung 
der Abteilung Kodifi ierung beziehungsweise der Abteilung 
Meeresangelegenhei en und Seerecht oblag; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit zu 
erwägen, zur Teilnahme an den verschiedenen Teilen des 
Hilfsprogramms Kandidaten aus Ländern zuzulassen, die 
bereit sind, für die gesamten Kosten einer solchen Teilnahme 
aufzukommen; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, abzuwägen, ob 
es besser wäre, die zur Verfügung stehenden Mittel und 
freiwilligen Beiträge für Kurse auf regionaler, subregionaler 
oder einzelstaatlicher Ebene zu verwenden anstatt für die 
Abhaltung von Kursen im Rahmen des Systems der Ver
einten Nationen; 

6. begrüßt insbesondere die Veröffentlichung der 
Summaries ofthe Judgments, Advisory Opinions and Orders 
of the International Court of lustice (/948-1991)' (Zu
sammenfassungen der Urteile, Gutachten und Verfügungen 
des Internationalen Gerichtshofs (1948-1991» in einem 
einzigen Band in allen Amtssprachen der Organisation, die 
dank der gemeinsamen Anstrengungen der Abteilung 
Kodifizierung des Bereichs Rechtsangelegenheiten und seines 
Sekretariats für das Hilfsprogramm und der Kanzlei des 
Internationalen Gerichtshofs bewerkste11igt wurde; 

7. bittet interessierte Staaten, die Möglichkeit in Erwä
gung zu ziehen, die Übersetzung und Veröffentlichung der 
Urteile des Internationalen Gerichtshofs zu finanzieren; 

8. begrüßt die Anstrengungen, die der Bereich Rechts
angelegenheiten unternimmt. um die Treaty Series (Vertrags
sammlung) der Vereinten Nationen und das United Nations 
luridical Yearbook (Juristisches Jahrbuch der Vereinten 
Nationen) auf den neuesten Stand zu bringen; 

9. dankt dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der 
Vereinten Nationen für seine Mitwirkung an dem Programm 
im Rahmen der im Bericht des Generalsekretärs beschriebe-
nen Aktivitäten; 

10. dankt außerdem der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur für ihre 
Mitwirkung an dem Programm im Rahmen der im Bericht 
des Generalsekretärs beschriebenen Aktivitäten; 

11. dankt ferner der Haager Akademie für Völkerrecht für 
den wertvollen Beitrag, den sie zu dem Programm leistet, 
indem sie den im Rahmen des Stipendien programms für 
Völkerrecht ausgewählten Kandidaten den Besuch ihrer 
jährlich stattfindenden Völkerrechtskurse ermöglicht und 
indem sie Einrichtungen für die Seminare bereitstellt, die im 
Rahmen des Stipendienprogramms für Völkerrecht in 
Verbindung mit den Kursen der Akademie veranstaltet 
werden, sowie für ihre konstruktiven Bemühungen zur 
Veranstaltung des 1993 in Harare abgehaltenen regionalen 
Ausbildungs- und Fortbildungskurses; 

12. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Beitrag der Haager 
Akademie für Völkerrecht zu Lehre, Studium, Verbreitung 
und besserem Verständnis des Völkerrechts und fordert die 
Mitgliedstaaten und interessierten Organisationen auf, den 
Appell der Akademie zu weiteren und nach Möglichkeit 
höheren finanziellen Beiträgen wohlwollend zu prüfen, damit 
die Akademie die genannten Aktivitäten fortsetzen kann, 
insbesondere die Sommerkurse, die regionalen Kurse und die 
Programme des Zentrums für Studien und Forschung auf 
dem Gebiet des Völkerrechts und der internationalen Bezie
hungen; 
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13. bittet nachdrücklich alle Staaten und zuständigen 
regionalen wie auch universalen internationalen Organisatio
nen, sich nach besten Kräften um die Verwirklichung der 
Ziele und die Durchführung der Aktivitäten zu bemühen, die 
in Abschnitt IV des Aktivitätenprogramms für den zweiten 
Abschnitt der Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen 
(1993-1994) vorgesehen sind, in dem es um die Förderung 
der Lehre~ des Studiums, der Verbreitung und eines besseren 
Verständnisses des Völkerrechts geht und das in der Anlage 
zu ihrer Resolution 47/32 enthalten ist; 

14. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin für die 
Verbreitung des Programms zu sorgen und Mitgliedstaaten, 
Universitäten, philanthropische Stiftungen und andere 
interessierte nationale und internationale Institutionen und 
Organisationen sowie Privatpersonen regelmäßig um freiwil
lige Beiträge zur Finanzierung des Programms oder um die 
anderweitige Unterstützung seiner Durchführung und mögli
chen Ausweitung zu bitten; 

15. ersucht erneut die Mitgliedstaaten sowie interessierte 
Organisationen und Privatpersonen, freiwillige Beiträge unter 
anderem zum Völkerrechtsseminar, zum Stipendienprogramm 
für Völkerrecht und zur Hamilton-Shirley-Amerasinghe
Gedächtnisstiftung für Seerechtsfragen zu entrichten, und 
dankt allen Mitgliedstaaten, Institutionen und Privatpersonen, 
die bereits freiwillige Beiträge entrichtet haben; 

16. bittet insbesondere alle Regierungen nachdrücklich um 
freiwillige Beiträge für die Veranstaltung regionaler Fort
bildungskurse auf dem Gebiet des Völkerrechts durch das 
Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen, 
insbesondere zur Deckung des Betrags, der zur Finanzierung 
der Tagegelder für die höchstens fünfundzwanzig Teilnehmer 
an jedem der Kurse benötigt wird, wodurch die künftigen 
Gastländer weniger belastet würden und es so dem Institut 
möglich wäre, die regionalen Kurse auch in Zukunft zu 
veranstalten; 

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung über die Durch
führung des Programms in den Jahren 1994 und 1995 
Bericht zu erstatten und ihr nach Konsultationen mit dem 
Beratenden Ausschuß des Hilfsprogramms der Vereinten 
Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres 
Verständnis des Völkerrechts Empfehlungen für die Durch
führung des Programms in den darauffolgenden Jahren zu 
unterbreiten; 

18. beschließt, den Punkt "Hilfsprogramm der Vereinten 
Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und besseres 
Verständnis des Völkerrechts" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer fünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember 1993 

48/30. Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/23 vom 17. Novem
ber 1989, mit der sie den Zeitraum 1990-1999 zur Völker
rechtsdekade der Vereinten Nationen erklärt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Dekade gemäß 
Resolution 44/23 unter anderem folgende Hauptziele ver
folgen soll: 

a) die Akzeptanz und Achtung der völkerrechtlichen 
Grundsätze zu fördern; 

b) Mittel und Methoden für die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen den Staaten zu fördern, einschließlich 
der Inanspruchnahme und der uneingeschränkten Achtung 
des Internationalen Gerichtshofs; 

c) die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts 
sowie seine Kodifizierung zu fördern; 

d) die Lehre, das Studium, die Verbreitung und ein 
breiteres Verständnis des Völkerrechts zu fördern; 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/32 vom 
25. November 1992, der als Anlage das Aktivitätenpro
gramm für den zweiten Abschnitt (1993-1994) der Dekade 
beigefügt war, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die gemäß Resolu
tion 47/32 vorgelegten Berichte des Generalsekretärs', 

unter Hinweis darauf, daß der Sechste Ausschuß auf ihrer 
fünfundvierzigsten Tagung die Arbeitsgruppe für die Völker
rechtsdekade der Vereinten Nationen eingesetzt hat, mit dem 
Ziel, allgemein annehmbare Empfehlungen in bezug auf das 
Aktivitätenprogramm für die Dekade auszuarbeiten, 

im Hinblick darauf, daß der Sechste Ausschuß die Arbeits
gruppe auf der sechsundvierzigsten, siebenundvierzigsten und 
achtundvierzigsten Tagung wieder eingesetzt hat, damit sie 
ihre Tätigkeit gemäß den Resolutionen 45/40 vom 28. No
vember 1990, 46153 vom 9. Dezember 1991 und 47/32 
weiterführt, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs mit 
den vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz einge
gangenen Informationen über die unter der Schinnherrschaft 
des Internationalen Komitees durchgeführte Arbeit der 
Sachverständigengruppe zur Frage des Schutzes der Umwelt 
in Zeiten eines bewaffneten Konflikts? sowie des dem 
Bericht in der Anlage beigefügten Entwurfs der Richtlinien 
für militärische Handbücher und Anweisungen zum Schutz 
der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten Konflikts, 

I. spricht dem Sechsten Ausschuß und seiner Arbeits
gruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen 
ihre Anerkennung aus für die auf der laufenden Tagung 
geleistete Arbeit und ersucht die Arbeitsgruppe, ihre Arbeit 
auf der neunundvierzigsten Tagung entsprechend ihrem 
Mandat und ihren Arbeitsmethoden fortzusetzen; 

2. spricht außerdem den Staaten sowie internationalen 
Organisationen und Institutionen ihre Anerkennung aus, die 
in Umsetzung des Aktivitätenprogramms für den zweiten 
Abschnitt (1993-1994) der Dekade Aktivitäten durchgeführt 
haben, unter anderem durch Übernahme der Schirmherr~ 
schaft über Konferenzen zu verschiedenen völkerrechtlichen 
Themen; 

3. bittet alle Staaten sowie die in dem Programm 
genannten internationalen Organisationen und Institutionen, 
dem Generalsekretär Informationen über die Aktivitäten 
vorzulegen, die sie zur Umsetzung des Programms durch
geführt haben, und diese Informationen gegebenenfalls zu 
aktualisieren oder zu ergänzen, und ihre Auffassungen über 
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mögliche Aktivitäte 
vorzulegen; 

für den nächsten Abschnitt der Dekade 

4. nimmt in di sem Zusammenhang mit Genugtuung 
Kenntnis von der v 30. August bis 1. September 1993 in 
Genf abgehaltenen Internationalen Konferenz über den 
Schutz von Kriegso fern und der von ihr am 1. September 
1993 verabschiedet n Schlußerklärung', als ein wichtiges 
Mittel zur Bekräfti ung, Verstärkung und Förderung des 
humanitären Völke echts, und erinnert alle Staaten, daß sie 
dafür verantwortlic sind, das humanitäre Völkerrecht zu 
achten und seine Ac tung sicherzustellen, um den Schutz der 
Kriegsopfer zu gew 'hrleisten; 

5. ersucht den eneralsekretär, auf der Grundlage der 
nach Ziffer 3 eingeg ngenen Informationen der neunundvier
zigsten Tagung der eneralversammlung einen Bericht über 
die Umsetzung des rogramms vorzulegen, zusammen mit 
Auffassungen zu .. glichen Aktivitäten für den nächsten 
Abschnitt der Deka e; 

6. ersucht den eneralsekretär außerdem, seinen Bericht 
je nach Bedarf mit n uen Informationen über die Aktivitäten 
der Vereinten Natio en, die für die fortschreitende Entwick
lung des Völkerrec ts und seine Kodifizierung von Belang 
sind, zu ergänzen u d ihn der Generalversammlung jährlich 
vorzulegen; 

7. legt den Staa n nahe, die Informationen im Bericht 
des Generalsekretär nach Bedarf auf nationaler Ebene zu 
verbreiten; 

8. appelliert an ie Staaten, die internationalen Organisa
tionen und die auf diesem Gebiet tätigen nichtstaatlichen 
Organisationen so ie an den Privatsektor, finanzielle 
Beiträge oder Sachl istungen zu erbringen, um die Umset
zung des Programm zu erleichtern; 

9. ersucht den eneralsekretär abermals, den Staaten 
und den auf völkerr chtlichem Gebiet tätigen internationalen 
Organisationen un Institutionen das Programm in der 
Anlage zu Resoluti n 47/32 zur Kenntnis zu bringen; 

10. beschließt, 1 
nen über V ölkerrec 
der Arbeitsgruppe' 
sekretär, mit den 
beginnen und die 
Vorbereitungen auf 

95 einen Kongreß der Vereinten Natio
abzuhalten, wie in Teil III des Berichts 

orgeschlagen, und ersucht den General
Vorbereitungen für den Kongreß zu 

itgliedstaaten über den Stand dieser 
em laufenden zu halten; 

11. dankt für die on der Sachverständigengruppe für den 
Schutz der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten Konflikts 
unter der Schirmhe chaft des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz durc geführte Arbeit sowie für den vom 
Internationalen Ko itee ausgearbeiteten BerichtlO

; 

12. bittet alle Sta ten, den dem Bericht des Internationalen 
Komitees vom Rote Kreuz als Anlage beigefügten Entwurf 
der Richtlinien für ilitärische Handbücher und Anweisun
gen zum Schutz d Umwelt in Zeiten eines bewaffneten 
Konflikts zu prüfen und dem Internationalen Komitee ihre 
diesbezüglichen Ste lungnahmen entweder direkt oder über 
den Generalsekretär is spätestens 31. März 1994 zukommen 
zu lassen; 

13. begrüßt die Absicht des Internationalen Komitees vom 
Roten Kre)!z, eine Neufassung der Richtlinien für militäri
sche Handbücher auszuarbeiten, unter Berücksichtigung der 
Stellungnahmen der Staaten zum Bericht des Generalsekre
tärs, der die vom Internationalen Komitee eingegangenen 
Informationen enthält', und stellt fest, daß das Internationale 
Komitee bereit ist, zu diesem Zweck erforderlichenfalls eine 
Tagung von Regierungssachverständigen einzuberufen; 

14. ersucht den Generalsekreiär, das Internationale Komi
tee vom Roten Kreuz zu bitten, über die Aktivitäten Bericht 
zu erstatten. die es selbst und andere zuständige Organe zum 
Schutz der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten Konflikts 
unternehmen, und die eingegangenen Infonnationen in dem 
gemäß Ziffer 5 zu erstellenden Bericht der neunundvierzig
sten Tagung der Generalversammlung vorzulegen; , 

15. beschließt, den Punkt "Völkerrechtsdekade der Ver
einten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember 1993 

48/31. Bericht der Völkerrechtskommission über ihre 
fünfundvierzigste Tagung 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Völkerrechtskommis
sion über ihre fünfundvierzigste Tagungll

, 

unter nachdrücklichem Hinweis auf die Notwendigkeit der 
fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des Völker
rechts, mit dem Ziel, dieses zu einem wirksameren Instru
ment für die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen sowie der Erklärung über 
völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehun
gen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen l2 zu machen und 
seine Bedeutung für die Beziehungen zwischen den Staaten 
zu erhöhen, 

in der Erwägung, daß es wichtig ist, rechtliche und 
redaktionelle Fragen, so auch Themen, die der Völkerrechts
kommission unterbreitet werden könnten, an den Sechsten 
Ausschuß zu überweisen und den Sechsten Ausschuß und die 
Kommission in die Lage zu versetzen, stärker zur fort
schreitenden Entwicklung und Kodifizierung des Völker
rechts beizutragen, 

unter Hinweis auf die Notwendigkeit, diejenigen völker
rechtlichen Themen weiter zu untersuchen, die sich wegen 
des Interesses, das ihnen die internationale Gemeinschaft 
nunmehr beziehungsweise erneut entgegenbringt, für die 
fortschreitende Entwicklung und Kodifizierung des Völker
rechts eignen würden und die deshalb in das künftige 
Arbeitsprogramm der Völkerrechtskommission aufgenommen 
werden könnten, 

sowie in Anerkennung der Rolle der Völkerrechtskommis
sion bei der Erreichung der Ziele der Völkerrechtsdekade der 
Vereinten Nationen, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die von der Völker
rechtskommission bei der Ausarbeitung eines Entwurfs des 
Statuts eines internationalen Strafgerichtshofs erzielten Fort-
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schritte sowie Kenntnis nehmend von der konstruktiven 
Debatte über diese Frage im Sechsten Ausschuß, 

im Hinblick darauf, daß die Erfahrung gezeigt hat, wie 
nützlich es ist, die Debatte über den Bericht der Völker
rechtskommission im Sechsten Ausschuß so zu gliedern, daß 
die Voraussetzungen für eine konzentrierte Beschäftigung 
mit jedem der im Bericht behandelten Hauptpunkte gegeben 
sind, und daß dieses Verfahren erleichtert wird, wenn die 
Kommission angibt, zu welchen Einzelthemen Meinungs
äußerungen der Regierungen von besonderem Interesse für 
die Fortsetzung ihrer Arbeit sind, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Völkerrechts
kommission über ihre fünfundvierzigste Tagung; 

2. dankt der Völkerrechtskommission für ihre auf dieser 
Tagung geleistete Arbeit; 

3. empfiehlt der Völkerrechtskommission, ihre Arbeit zu 
den Themen ihres laufenden Programms unter Berücksichti
gung der von den Regierungen in den Debatten in der 
Generalversammlung schriftlich oder mündlich vorgebrach
ten Stellungnahmen fortzusetzen; 

4. nimmt mit Dank Kenntnis von Kapitel II des Berichts 
der Völkerrechtskommission mit dem Titel "Entwurf eines 
Kodex der Verbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit 
der Menschheit", das sich mit der Frage des Entwurfs eines 
Statuts für einen internationalen Strafgerichtshof befaßt; 

5. bittet die Staaten, wie von der Völkerrechtskommis
sion erbeten, dem Generalsekretär bis zum 15. Februar 1994 
schriftliche Stellungnahmen zu den von der Arbeitsgruppe 
für den Entwurf eines Statuts für einen internationalen Straf
gerichtshof vorgeschlagenen Artikelentwürfen vorzulegen"; 

6. ersucht die Völkerrechtskommission, ihre Arbeiten zu 
dieser Frage vorrangig fortzusetzen, mit dem Ziel, möglichst 
auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung 1994 den Entwurf 
eines Statuts zu redigieren, unter Berücksichtigung der 
während der Debatte im Sechsten Ausschuß zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen und der von den Staaten eingegan
genen schriftlichen Stellungnahmen; 

7. billigt den Beschluß der Völkerrechtskommission, die 
Themen "Das Recht und die Praxis betreffend Vorbehalte 
gegen Verträge" und "Staatennachfolge und ihre Auswirkun
gen auf die Staatsangehörigkeit beziehungsweise -zugehörig
keit natürlicher und juristischer Personen"14 in ihre Tages
ordnung aufzunehmen, mit der Maßgabe, daß die endgültige 
Form dieser Arbeiten beschlossen wird, nachdem der Gene
ralversammlung eine vorläufige Untersuchung vorgelegt 
worden ist; 

8. nimmt Kenntnis von den Absichten der Völkerrechts
kommission in bezug auf das Arbeitsprogramm für die ver
bleibende Amtszeit ihrer Mitgliederls und ersucht die Kom
mission in diesem Zusammenhang, auf ihrer sechsundvier
zigsten Tagung die Behandlung des Entwurfs eines Kodex 
der Verbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit der 
Menschheit wiederaufzunehmen, und begrüßt den Beschluß 
der Kommission, zu versuchen, 1994 die zweite Lesung der 
Artike1entwürfe für das Recht der nichtschiffahrtlichen 
Nutzung internationaler Wasserläufe abzuschließen; 

9. dankt der Völkerrechtskommission für ihre Bemühun
gen um die Verbesserung ihrer Verfahren und Arbeits
methoden; 

10. ersucht die Völkerrechtskommission, 

a) sich eingehend zu befassen 

i) mit der Planung ihrer Aktivitäten und Programme 
während der Amtszeit ihrer Mitglieder, und dabei zu 
berücksichtigen, daß bei der Ausarbeitung der Artikel
entwürfe zu Einzelthemen möglichst große Fort
schritte erzielt werden sollten; 

ii) mit allen Aspekten ihrer Arbeitsmethoden, wobei sie 
beachten sollte, daß die gestaffelte Behandlung einiger 
Themen unter anderem zu einer effektiveren Behand
lung ihres Berichts im Sechsten Ausschuß beitragen 
könnte; 

b) auch weiterhin besonders darauf zu achten, daß in 
ihrem Jahresbericht für jedes Thema diejenigen Einzelfragen 
angegeben werden, zu denen Meinungsäußerungen der 
Regierungen, entweder im Sechsten Ausschuß oder in 
schriftlicher Form, von besonderem Interesse für die Fort
setzung ihrer Arbeit wären; 

11. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen der Völker-
rechtskommission zur Frage der Dauer ihrer Tagung. wie sie 
in ihrem Beriche' aufgeführt sind, und vertritt die Auf
fassung, daß es in Anbetracht der mit der Arbeit an der 
fortschreitenden Entwicklung und Kodifizierung des Völker
rechts verbundenen Anforderungen und des Umfangs und 
der Komplexität der auf der Tagesordnung der Kommission 
stehenden Themen wünschenswert ist, die übliche Dauer 
ihrer Tagungen beizubehalten; 

12. bekräftigt ihre früheren Beschlüsse über die Bedeu-
tung der Abteilung Kodifizierung im Sekretariats-Bereich 
Rechtsangelegenheiten sowie über die Kurzprotokolle und 
die sonstige Dokumentation der Völkerrechtskommission; 

13. bringt abermals den Wunsch zum Ausdruck, daß in 
Verbindung mit den Tagungen der Völkerrechtskommission 
auch weiterhin Seminare abgehalten werden und daß immer 
mehr Teilnehmern aus Entwicklungsländern die Gelegenheit 
zum Besuch dieser Seminare gegeben wird, ruft die Staaten, 
die dazu in der Lage sind, auf, die für die Abhaltung der 
Seminare dringend benötigten freiwi11igen Beiträge zu lei
sten, und verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß der General
sekretär im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 
auch künftig alles tun wird, um diese Seminare mit den 
entsprechenden Diensten auszustatten, einschließlich etwa 
erforderlicher Dolmetschdienste; 

14. ersucht den Generalsekretär, der Völkerrechtskommis
sion das Protokoll der auf der achtundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung abgehaltenen Debatte über den Bericht 
der Kommission zusammen mit etwaigen schriftlichen 
Erklärungen, die die Delegationen im Zusammenhang mit 
ihren mündlichen Erklärungen verteilen, zur Kenntnisnahme 
zuzuleiten und eine nach Themen geordnete Zusammen
fassung der Debatte erstellen und verteilen zu lassen; 

15. empfiehlt, sich weiterhin darum zu bemühen, die 
Vorgehensweise bei der Prüfung des Berichts der Völker-
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rechtskommission ~urch den Sechsten Ausschuß zu verbes
sern, mit dem Ziel,1 der Kommission für ihre Arbeit wirksa
me Orientierungshillfen zu geben; 

16. empfiehlt au~· erdern, daß die Debatte über den Bericht 
der Völkerrechtsk mmission auf der neunundvierzigsten 
Tagung der Gener versammlung am 24. Oktober 1994 be
gonnen wird. 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember 1993 

48/32. Bericht d r Kommission der Vereinten Nationen 
für intern tionales Handelsrecht über ihre sechs
undzw igste Tagung 

unter Hinweis 2205 (XXI) vom 
I7. Dezember 19 6, mit der sie die Kommission der 
Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht geschaf
fen hat, mit dem Au ag, die fortschreitende Harmonisierung 
und vereinheitliCh~ing des internationalen Handelsrechts zu 
fördern und dabei ·e Interessen aller Völker, insbesondere 
der Völker der En wicklungsländer, an einem erheblichen 
Ausbau des intern i ionalen Handels zu berücksichtigen, 

in Bekräftigung i rer Überzeugung, daß die fortschreitende 
Harmonisierung u d Vereinheitlichung des internationalen 
Handelsrechts dur h den Abbau oder die Beseitigung 
rechtlicher Hinde isse für den internationalen Handels
verkehr, insbeson re soweit diese die Entwicklungsländer 
betreffen, einen eutenden Beitrag zur weltweiten wirt-
schaftlichen Zusa enarbeit zwischen allen Staaten auf der 
Grundlage der Glei hberechtigung, der Gerechtigkeit und des 
gemeinsamen lote esses sowie zur Beseitigung der Dis
kriminierung im i ternationalen Handel und dadurch zum 
Wohl aller Völker eisten würde, 

betonend, wie wi htig es ist, daß Staaten jeden wirtschaft
lichen Entwicklun sstandes und unterschiedlicher Rechts
systeme an dem rozeß der Harmonisierung und Verein
heitlichung des int rnationalen Handelsrechts teilnehmen, 

nach Behandlu g des Berichts der Kommission der 
Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über ihre 
sechsundzwanzigst Tagung", 

im Hinblick auf en wertvollen Beitrag, den die Kommis
sion im Rahmen der Völkerrechtsdekade der Vereinten 
Nationen leistet. 

sowie nach Be ndlung des Berichts des Generalse
kretärs l8

, 

besorgt darüber, daß an den Tagungen der Kommission 
und insbesondere i r Arbeitsgruppen in den letzten Jahren 
nach wie vor verh ·ltnismäßig wenige Sachverständige aus 
den Entwicklungs!" ndern teilgenommen haben, was teilweise 
darauf zurückzufü ren ist, daß nicht genügend Mittel zur 
Finanzierung der Reisekosten dieser Sachverständigen 
vorhanden sind, 

1. nimmt mit G nugtuung Kenntnis von dem Bericht der 
Kommission der ereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht über hre sechsundzwanzigste Tagung; 

2. begrüßt die laufenden Arbeiten der Kommission und 
würdigt die zahlreichen Vorschläge in bezug auf mögliche 
künftige Arbeiten, die während des vom 18. bis 22. Mai 
1992 in New York abgehaltenen Kongresses über inter
nationales Handelsrecht der Kommission der Vereinten 
Nationen für internationales Handelsrecht vorgelegt wurden, 
und, in diesem Zusammenhang, 

a) begrüßt den Beschluß der Kommission, ihr Sekretariat 
zu ersuchen, mit der Ausarbeitung von Richtlinien für vor 
den Verhandlungen bei Schiedsverfahren durchzuführende 
Vorbesprechungen zu beginnen; 

b) begrüBt außerdem den Beschluß der Kommission, die 
Behandlung der anderen während des Kongresses gemachten 
Vorschläge im Rahmen ihres künftigen Arbeitsprogramms 
fortzusetzen; 

3. bestätigt das Mandat der Kommission, als zentrales 
Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit 
auf diesem Gebiet zu koordinieren, um Doppelarbeit zu 
vermeiden und Effizienz, Konsistenz und Kohärenz bei der 
Vereinheitlichung und Harmonisierung des internationalen 
Handelsrechts zu fördern, und empfiehlt der Kommission in 
diesem Zusammenhang, über ihr Sekretariat auch künftig eng 
mit den anderen im Bereich des internationalen Handels
rechts tätigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or
ganisationen, insbesondere auch mit regionalen Organisatio
nen, zusammenzuarbeiten; 

4. erklärt außerdem erneut, wie wichtig vor allem für 
die Entwicklungsländer die Arbeit der Kommission betref
fend die Ausbildung und Unterstützung auf dem Gebiet des 
internationalen Handelsrechts ist und wie wünschenswert es 
ist, daß die Kommission die Schirmherrschaft über Seminare 
und Symposien zur Förderung dieser Ausbildung und 
Unterstützung übernimmt, und, in diesem Zusammenhang, 

a) dankt der Kommission für die Veranstaltung von 
Seminaren in Bangkok, Jakarta, Lahore (Pakistan), Colombo, 
Dhaka, Kiew, Warschau, und Rogaska Slatina (Slowenien) 
sowie für ihre Unterstützung der Initiative des Pazifischen 
Rates für wirtschaftliche Zusammenarbeit zur Förderung der 
Harmonisierung des internationalen Handelsrechts in der 
asiatisch-pazifischen Region und dankt den Regierungen, 
deren Beiträge die Veranstaltung der Seminare ermöglicht 
haben; 

b) fordert nachdrücklich die Regierungen, die entspre
chenden Organe der Vereinten Nationen, Organisationen, 
Institutionen und Einzelpersonen auf, frei willige Beiträge an 
den Treuhandfonds für die Symposien der Kommission der 
Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht und 
gegebenenfalls für die Finanzierung von Sonderprojekten zu 
leisten und das Sekretariat der Kommission auch anderweitig 
bei der Finanzierung und Veranstaltung von Seminaren und 
Symposien, insbesondere in Entwicklungsländern. sowie bei 
der Stipendienvergabe an Kandidaten aus Entwicklungs
ländern zu unterstützen, damit diese an solchen Seminaren 
und Symposien teilnehmen können; 

c) appelliert an das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen und an die anderen für Entwicklungshilfe 
zuständigen Organe der Vereinten Nationen, das Programm 
der Kommission für Ausbildung und technische Hilfe zu 
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unterstützen, mit ihr zusammenzuarbeiten und ihre Aktivitä
ten mit denen der Kommission zu koordinieren; 

5. ersucht den Generalsekretär, zwecks Gewährleistung 
der vollen Teilnahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen 
der Kommission und ihrer Arbeitsgruppen einen gesonderten 
Treuhandfonds zu schaffen, damit die Kommission Entwick
lungsländern, die Mitglied der Kommission sind, auf Antrag 
und im Benehmen mit dem Generalsekretär eine Reiseko
stenunterstützung gewähren kann; 

6. beschließt, zwecks Gewährleistung der vollen Teil
nahme aller Mitgliedstaaten an den Tagungen der Kommis
sion und ihrer Arbeitsgruppen während der achtundvier
zigsten Tagung der Generalversammlung in dem zuständigen 
Hauptausschuß auch weiterhin zu prüfen, ob den am wenig
sten entwickelten Ländern, die Mitglied der Kommission 
sind, nicht auf Antrag und im Benehmen mit dem Generalse
kretär im Rahmen der vorhandenen Mittel ein Reisekosten
zuschuB gewährt werden kann; 

7. dankt der Kommission für die Veranstaltung des 
Fünften Symposiums über internationales Handelsrecht der 
Kommission der Vereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht während ihrer sechundzwanzigsten Tagung 
vom 12. bis 16. Juli 1993 in Wien; 

8. betont, wie wichtig es für die weltweite Verein
heitlichung und Harmonisierung des internationalen Handels
rechts ist, daß die aus der Arbeit der Kommission hervor
gehenden Übereinkommen in Kraft treten, und bittet die 
Staaten zu diesem Zweck, soweit nicht bereits geschehen, 
die Unterzeichnung, die Ratifikation oder den Beitritt zu 
diesen Übereinkommen zu erwägen; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung der Ziffern 5 und 6 dieser Resolution vor
zulegen. 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember 1993 

48/33, Mustergesetz der Kommissiou der Vereinten 
Nationen für internationales Handelsrecht üher 
die öffentliche Auftragsvergahe für Güter und 
BauJeistungen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 
17. Dezember 1966, mit der sie die Kommission der 
Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht geschaf
fen hat, mit dem Auftrag, die fortschreitende Hannonisierung 
und Vereinheitlichung des internationalen Handelsrechts zu 
fördern und dabei die Interessen aller Völker, insbesondere 
der Völker der Entwicklungsländer, an einem erheblichen 
Ausbau des internationalen Handels zu berücksichtigen, 

feststellend, daß öffentliche Aufträge in den meisten 
Staaten einen großen Anteil der öffentlichen Ausgaben aus
machen, 

sowie feststellend, daß ein Mustergesetz über die öffentli
che Auftragsvergabe, das Verfahren festlegt, die geeignet 
sind, Integrität, Vertrauen, Fairneß und Transparenz des 
Vergabewesens zu fördern, auch der Wirtschaft, der Effi-

zienz und dem Wettbewerb auf dem Gebiet des Vergabewe
sens förderlich sein und somit die wirtschaftliche Entwick
lung beschleunigen wird, 

in der Auffassung, daß die Ausarbeitung eines Musterge
setzes über die öffentliche Auftragsvergabe, das für Staaten 
mit unterschiedlicher Rechts-, Sozial- und Wirtschafts
ordnung annehmbar ist, zur Entwicklung hannonischer 
internationaler Wirtschafts beziehungen beiträgt, 

in der Überzeugung, daß das Mustergesetz der Kommis
sion der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
über die öffentliche Auftragsvergabe für Güter und Baulei
stungen1' allen Staaten, insbesondere auch den Entwick
lungsländern und jenen Staaten, deren Volkswirtschaften sich 
im Umbruch befinden, in erheblichem Maße dabei behilHich 
sein wird, bestehende Gesetze über das Vergabewesen zu 
verbessern und dort, wo es solche Gesetze derzeit noch nicht 
gibt, neue auszuarbeiten, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Fertig
stellung und Verabschiedung des Mustergesetzes über die 
öffentliche Auftragsvergabe für Güter und Bauleistungen, 
samt Leitfaden für die Umsetzung des Mustergesetzes in 
innerstaatliches Recht20

, durch die Kommission der Ver
einten Nationen für internationales Handelsrecht; 

2. empfiehlt den Staaten, in Anbetracht dessen, daß die 
Verbesserung und Vereinheitlichung der Gesetze über das 
Vergabewesen wünschenswert ist, das Mustergesetz wohl
wollend zu berücksichtigen, wenn sie Gesetze über das 
Vergabewesen erla.<;sen oder abändern; 

3. empfiehlt außerdem, daß alles getan wird, um sicher
zustellen, daß das Mustergesetz samt Leitfaden allgemein 
bekannt gemacht wird und zugänglich ist. 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember 1993 

48/34, Übereinkommen der Vereinten Nationen von 
1978 über die Güterbef'örderung zur See (Ham
burger Regeln) 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß die fortschreitende 
Harmonisierung und Vereinheitlichung des internationalen 
Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung 
rechtlicher Hindernisse, die sich dem internationalen Han
deIsverkehr entgegenstellen, einen bedeutenden Beitrag zur 
weltweiten wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen allen 
Staaten auf der Grundlage der Gleichberechtigung, der 
Gerechtigkeit und des gemeinsamen Interesses sowie zur 
Beseitigung der Diskriminierung im internationalen Handel 
und dadurch zum Wohl aller Völker leisten würde, 

daran erinnernd, daß das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen von 1978 über die Güterbeförderung zur See 
(Hamburger Regeln)'1 am I. November 1992 in Kraft ge
treten ist, 

I. bittet alle Staaten, in Erwägung zu ziehen, Vertrags
parteien des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 
1978 über die Güterbeförderung zur See (Hamburger 
Regeln) zu werden; 
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2. ersucht denj Generalsekretär, sich auch weit~rhin 
verstärkt darum zu bemühen, daß mehr Staaten dem Uber
einkommen heitret n. 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember 1993 

i 

48/35. Bericht des Ausschusses für die Beziehungen 
zum Gastland 

Die Generalvers mmlung, 

nach Behamltun des Berichts des Ausschusses für die 
Beziehungen zum astland22

• 

unter Hinweis a f Artikel 105 der Charta der Vereinten 
Nationen, das Ü reinkommen über die Vorrechte und 
Immunitäten der feinten Nationen23 und das Abkommen 
zwischen den Ve inten Nationen und den Vereinigten 
Staaten von Ame ika über den Amtssitz der Vereinten 
Nationen24 sowie d e Verantwortlichkeiten des Gastlandes, 

in Anerkennung essen, daß die zuständigen Behörden des 
Gastlandes auch w iterhin wirksame Maßnahmen ergreifen 
sollen, insbesonde e um ane Handlungen zu verhindern, 
welche die Sicherh it der Vertretungen und ihres Personals 
beeinträchtigen, 

in Anbetracht d s Geistes der Zusammenarbeit und des 
gegenseitigen Vers "ndnisses, der die Beratungen des Aus
schusses über Fra en, welche die Gemeinschaft der Ver
einten Nationen un das Gastland berühren, geprägt hat, 

mit Genugtuung über das zunehmende Interesse der 
Mitgliedstaaten an einer Mitwirkung an der Tätigkeit des 
Ausschusses, 

sowie mit Genu uung über die Bemühungen, Wege zur 
Rationalisierung d r Arbeit des Ausschusses, insbesondere 
seiner Tagesordnun • zu finden, 

I. billigt die E pfehlungen und Schlußfolgerungen des 
Ausschusses für di Beziehungen zum Gastland in Ziffer 58 
seines Berichts; 

2. ist der Auffi sung, daß die Aufrechterhaltung ange
messener Bedingun en für ein normales Arbeiten der bei den 
Vereinten Natione akkreditierten Delegationen und Ver
tretungen im Inter sse der Vereinten Nationen und aller 
Mitgliedstaaten lie t, und bringt die Hoffnung zum Aus
druck, daß das Gas land auch künftig alles Erforderliche tun 
wird, um jede Ein . schung in die Tätigkeit der Vertretungen 
zu verhindern; 

3. dankt dem stland für seine Bemühungen und hofft, 
daß die auf den Au chußsitzungen aufgeworfenen Probleme 
auch künftig im Ge' te der Zusammenarbeit und im Einklang 
mit dem Völkerrec t gelöst werden; 

4. verleiht ihre Besorgnis Ausdruck darüber, daß der 
Umfang der gesch Ideten Beträge aufgrund der Nichtein
haltung vertraglich r Verpflichtungen durch bestimmte bei 
den Vereinten Nati en akkreditierte Vertretungen besorgnis
erregende Ausmaß angenommen hat, erinnert alle Ständigen 
Vertretungen bei d n Vereinten Nationen, ihr Personal und 
das Sekretariatsper onal daran, daß sie gehalten sind, ihren 
Verpflichtungen na hzukommen, und bringt ihre Hoffnung 

zum Ausdruck, daß die vom Ausschuß im Benehmen mit 
allen Betroffenen unternommenen Anstrengungen zur 
Lösung dieses Problems führen werden; 

5. begrüßt die vom Gastland kürzlich vorgenommene 
Aufhebung der Reisebeschränkungen für bestimmte Ver
tretungen und Sekretariatsbedienstete, die Staatsangehörige 
bestimmter Staaten sind, und bringt die Hoffnung zum Aus
druck, daß das Gastland die verbleibenden Reisebeschrän
kungen möglichst bald aufheben wird, und nimmt in diesem 
Zusammenhang Kenntnis von der Haltung der betroffenen 
Staaten, des Generalsekretärs und des Gastlandes; 

6. unterstützt die Bemühungen des Vorsitzenden des 
Ausschusses, der Mitgliedstaaten und des Sekretariats, Wege 
zur Rationalisierung der Arbeit des Ausschusses und seiner 
Tagesordnung zu finden, die es ihm ennöglichen, auch 
weiterhin effiziente, den Erfordernissen entsprechende Arbeit 
zu leisten und dem allgemeinen Geist seines Mandats getreu 
zu bleiben; 

7. ersucht den Generalsekretär, sich weiter aktiv mit 
allen Aspekten der Beziehungen der Vereinten Nationen zum 
Gastland zu befassen; 

8. ersucht den Ausschuß, seine Arbeit in Übereinstim
mung mit Resolution 2819 (XXVI) der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1971 fortzusetzen; 

9. beschließt, den Punkt "Bericht des Ausschusses für die 
Beziehungen zum Gastland" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember 1993 

48/36. Bericht des Sonderausschusses für die Charta 
und die Stärkung der Rolle der Vereinten Natio
nen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom 
15. Dezember 1975, mit der sie den Sonderausschuß für die 
Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen 
eingesetzt hat, sowie auf ihre auf späteren Tagungen ver
abschiedeten einschlägigen Resolutionen25

, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47/233 vom 
17. August 1993 über die Neubelebung der Tätigkeit der 
Generalversammlung, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 47/62 vom 
11. Dezember 1992 über die Frage der ausgewogenen 
Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im 
Sicherheitsrat, 

eingedenk der Berichte des Generalsekretärs über die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen, die der Generalversamm
lung auf ihrer siebenunddreißigsten26

, neununddreißig
sten27

, vierzigsten28
, einundvierzigsten29

, zweiundvierzig
sten30

, dreiundvierzigsten3l
, vierundvierzigsten32

, fünf
undvierzigsten33

, sechsundvierzigsten34
• siebenundvier

zigsten35 und achtundvierzigsten36 Tagung vorgelegt wur
den, sowie der von den Mitgliedstaaten dazu zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen und Stellungnahmen, 

mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
vom 8. November 199331

, 
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unter Hinweis auf die für die Arbeit des Sonderausschus
ses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen relevanten Teile ihrer Resolution 471120 B vom 
20. September 1993, 

Kenntnis nehmend von den derzeit geführten Erörterungen 
im Sicherheitsrat im Hinblick auf die Stärkung des in 
Artikel 50 der Charta vorgesehenen Konsultationsprozesses 
mit dem Ziel, die besonderen wirtschaftlichen Probleme der 
Länder, denen infolge der Durchführung von Vorbeugungs
oder Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII der Charta 
Nachteile erwachsen, auf ein Mindestmaß zu beschränken, 

in Anbetracht dessen, daß es wünschenswert ist, daß der 
Sonderausschuß weitere Arbeiten auf dem Gebiet der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
und der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
Staaten durchführt, 

eingedenk der verschiedenen, auf eine Stärkung der Rolle 
der Vereinten Nationen und eine Erhöhung ihrer Effektivität 
ausgerichteten Vorschläge, die der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung vorgelegt wurden, 

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses über 
seine Tagung 1993", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sonderaus
schusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der 
Vereinten Nationen38

; 

2. beschließt, daß der Sonderausschuß seine nächste 
Tagung vom 7. bis 25. März 1994 abhalten wird; 

3. ersucht den Sonderausschuß, auf seiner Tagung 1994 
und nach Maßgabe von Ziffer 4 dieser Resolution 

a) der Behandlung aller Vorschläge betreffend die Frage 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherbeit unter allen Aspekten im Hinblick auf eine 
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen genügend Zeit zu 
widmen und in diesem Zusammenhang 

i) Vorschläge über die Anwendung der Bestimmungen 
der Charta der Vereinten Nationen bezüglich der 
Unterstützung von Drittstaaten, die durch die Anwen
dung von Sanktionen nach Kapitel VII der Charta 
betroffen sind, mit Vorrang zu behandeln; 

ii) den Vorschlag über die Verstärkung der Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und den 
Regionalorganisationen ebenfalls mit Vorrang weiter 
zu behandeln; 

iii) andere die Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit betreffende Ein~lvorschläge zu 
behandeln, die dem Sonderausschuß bereits vorgelegt 
wurden beziehungsweise die ihm auf seiner Tagung 
1994 noch vorgelegt werden, so auch den Vorschlag 
über die Stärkung der Rolle der Organisation und die 
Erhöhung ihrer Effizienz und den überarbeiteten 
Vorschlag im Hinblick auf die Erhöhung der Effekti
vität des Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit; 

b) seine Arbeiten zur Frage der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und dabei 

• 

i) den Vorschlag betreffend Regeln der Vereinten Natio
nen für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 
Staaten weiter zu behandeln; 

ii) andere Einzelvorschläge zur Frage der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten weiter 
zu behandeln, insbesondere diejenigen, welche die 
Stärkung der Rolle des Internationalen Gerichtshofs 
betreffen; 

4. ersucht den Sonderausschuß außerdem zu bedenken, 
wie wichtig es ist, allgemeines Einvernehmen zu erzielen, 
wann immer dies für das Ergebnis seiner Arbeit von Bedeu
tung ist; 

5. beschließt, daß der Sonderausschuß die Teilnahme von 
Beobachtern der Mitgliedstaaten an seinen Sitzungen, ein
schließlich der Sitzungen seiner Arbeitsgruppe, auch weiter
hin zulassen wird, und beschließt außerdem, daß der Sonder
ausschuß ermächtigt ist. andere Staaten oder zwischen
staatliche Organisationen einzuladen, an seiner Plenardebatte 
über einzelne Gegenstände teilzunehmen, wann immer er der 
Auffassung ist, daß ihre Teilnahme seinen Arbeiten förder
lich wäre; 

6. bittet den Sonderausschuß, auf seiner Tagung 1994 
mit einer Überprüfung seiner Zusammensetzung zu beginnen 
und verschiedene diesbezügliche Vorschläge zu behandeln; 

7. ersucht den Sonderausschuß, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht 
vorzulegen~ 

8. beschließt, den Punkt "Bericht des Sonderausschusses 
für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvier-
zigsten Tagung aufzunehmen. . 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember 1993 

48/37. Frage der Verantwortlichkeit für Angriffe auf 
Personal der Vereinten Nationen und beigeord
netes Personal sowie Maßnahmen, um sicherzu
stellen, daß die f"dr solche Angriffe Verantwortli
chen vor Gericht gebracht werden 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs 
"Agenda für den Frieden"" sowie auf die Resolution 
471120 B der Generalversammlung vom 20. September 1993, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 47n2 vom 
14. Dezember 1992, 

in ernster Besorgnis über die steigende Zahl von Angriffen 
auf Personal der Vereinten Nationen, die zum Verlust von 
Menschenleben und zu schweren Verletzungen geführt 
haben, 

ferner unter Hinweis auf die vom Präsidenten des Si
cherheitsrats am 31. März 1993 im Namen des Rates 
abgegebene ErklärungMI, in welcher der Sicherheitsrat unter 
anderem anerkannt hat, daß alle zuständigen Organe der 
Vereinten Nationen konzertierte Maßnahmen zur Erhöhung 
der Sicherheit der Streitkräfte und des Personals der Ver
einten Nationen ergreifen müssen, 
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unter Hinweis auf' den Bericht des Sonderausschusses für 
Friedenssicherungse nsätze41

, 

nach Prüfung d 
27. August 1993 .
Vereinten Nationen4 

, 

Berichts des Generalsekretärs vom 
r die Sicherheit der Einsätze der 

sowie unter Hin is auf die Resolution 868 (1993) des 
Sicherheitsrats vom 29. September 1993, 

mit Dank Kenntni nehmend von den zu diesem Punkt von 
den Delegationen euseelands" und der Ukraine" unter
breiteten Vorschlags ntwürfen, 

mit Genugtuung 
sitzenden der zu 
gruppe", 

-ber den mündlichen Bericht des Vor
iesem Thema eingerichteten Arbeits-

I. beschließt, ei en allen Mitgliedstaaten offenstehenden 
Ad-hoc-Ausschuß r Ausarbeitung eines internationalen 
Übereinkommens ü r die Sicherheit und Unversehrtheit des 
Personals der Verei ten Nationen und beigeordnetes Perso
nals einzurichten, m t besonderer Bezugnalune auf die Ver
antwortlichkeit für ngriffe auf dieses Personal; 

2. beschließt a !fJerdem, daß der Ad-hoc-Ausschuß 
ermächtigt ist, vom 8. März bis 8. April 1994 eine Tagung 
abzuhalten, und, fal der Ausschuß dies beschließen sollte, 
vom 1. bis 12. Augu t 1994 eine weitere Tagung abzuhalten, 
um den Entwurf ein Übereinkommens auszuarbeiten. unter 

Berücksichtigung der Anregungen und Vorschläge der 
Staaten wie auch etwaiger Stellungnahmen und Vorschläge 
des Generalsekretärs zu diesem Thema sowie eingedenk der 
auf der achtundvierzigsten Tagung der Generalversammlung 
im Verlauf der Beratungen zu diesem Gegenstand geäußerten 
Ansichten; 

3. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß 
die zur Ausübung seiner Tätigkeit erforderlichen Einrichtun
gen zur Verfügung zu stellen; 

4. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß, der Generalversamm
lung auf ihrer neunun.dvierzigsten Tagung über die bei der 
Ausarbeitung des Ubereinkommensentwurfs gemachten 
Fortschritte Bericht zu erstatten; 

5. empfiehlt, auf ihrer neunundvierzigsten Tagung im 
Rahmen des Sechsten Ausschusses erneut eine Arbeitsgruppe 
einzurichten für den Fall, daß zur Ausarbeitung des Überein
kommensentwurfs weitere Arbeiten erforderlich sind; 

6. beschließt, den Punkt "Frage der Verantwortlichkeit 
für Angriffe auf Personal der Vereinten Nationen und 
beigeordnetes Personal sowie Maßnahmen, um sicherzustel
len, daß die für solche Angriffe Verantwortlichen vor 
Gericht gebracht werden" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

73. Plenarsitzung 
9. Dezember 1993 
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IX. Beschlüsse 

A. WAHLEN UND ERNENNUNGEN 

48/301. Ernennung der Mitglieder des Vollmachtenprüfungsausschusses 

Auf ihrer 1. Plenarsitzung am 21. September 1993 ernannte die Generalversammlung gemäß 
Regel 28 ihrer Geschäftsordnung einen Vollmachtenprüfungsausschuß für ihre achtundvierzigste 
Tagung, dem die folgenden Mitgliedstaaten angehören: BAHAMAS, CHINA, CÖTE D'IvoIRE, 
ECUADOR, MAURmUS, ÖSTERREICH, RUSSISCHE FÖDERATION, THAILAND und VEREINIGTE 
STAATEN VON AMERIKA. 

48/302. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung t 

Auf ihrer I. Plenarsitzung am 21. September 1993 wählte die Generalversammlung gemäß 
Artikel 21 der Charta der Vereinten Nationen und Regel 31 der Geschäftsordnung der Versamm
lung Samuel INSANALLY (Guyana) zum Präsidenten der Generalversammlung. 

48/303. Wahl der Vorsitzenden der Hauplausschüsse t 

Am 21. September 1993 hielten die sechs Hauptausschüsse der Generalversammlung Sitzungen 
ab, um gemäß Regel 103 der Geschäftsordnung der Versammlung ihre Vorsitzenden zu wählen. 

Auf der 2. Plenarsitzung am 21. September 1993 gab der Präsident der Generalversammlung 
die Wahl folgender Personen zu Vorsitzenden der Hauptausschüsse bekannt: 

Erster Ausschuß: 
Ausschuß für besondere politische 

Fragen und Entkolonialisierung 
(Vierter Ausschuß): 

Zweiter Ausschuß: 
Dritter Ausschuß: 
Fünfter Ausschuß: 
Sechster Ausschuß: 

Adolf Ritter von WAGNER (Deutschland) 

Stanley KALPAGE (Sri Lanka) 
Rene Valery MONGBE (Benin) 
Eduard KUKAN (Slowakei) 
Rabah HADIO (Algerien) 
Maria deI Lujan FLORES (Uruguay) 

48/304. Wahl der Vizepräsidenten der Generalversammlung t 

Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 21. September 1993 wählte die Generalversammlung gemäß den 
Ziffern 2 and 3 der Anlage zu ihrer Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978, die Vertreter der 
folgenden einundzwanzig Mitgliedstaaten zu Vizepräsidenten der Generalversammlung: ÄGYPTEN. 
BANGLADESCH, BURKINA FASO. CHINA. FRANKREICH. GRENADA. GUATEMALA. INDIEN. IRAN 
(ISLAMISCHE REpUBLIK). KANADA. LIBERIA. LIECHTENSTEIN. PAKISTAN, POLEN. REpUBLIK KOREA. 
RUSSISCHE FÖDERATION. SAMBIA. VEREINIGTE REPUBLIK TANSANIA. VEREINIGTE STAATEN VON 
AMERIKA. VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND und ZAIRE. 

48/305. Wahl von achtzehn Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialrats 

Auf ihrer 33. und 34. Plenarsitzung am 21. Oktober 1993 wählte die Generalversammlung 
gemäß Artikel 61 der Charta der Vereinten Nationen und Regel 145 der Geschäftsordnung der 
Versammlung ÄGYPTEN. BULGARIEN, CHILE. COSTA RICA, DEUTSCHLAND. FRANKREICH. GHANA. 
GRIECHENLAND. INDONESIEN. IRLAND. JAPAN. PAKISTAN. PARAGUAY. PORTUGAL. SENEGAL. 
SIMBABWE, VENEZUELA und DIE VEREINIGTE REpUBLIK TANSANIA für eine am 1. Januar 1994 
beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialrats. um die mit Ablauf 
der Amtszeit ARGENTINIENS. BOTSUANAS, CHILES. DEUTSCHLANDS. FRANKREICHS. GUINEAS. 
JAPANS. JUGOSLAWIENS. MALAYSIAS. MAROKKOS, ÖSTERREICHS, PERUS. SOMALIAS. SPANIENS. 
DER SYRISCHEN ARABISCHEN REPUBLIK. TOGOS, TRINIDAD UND TOBAGOS und der TÜRKEI 
frei werdenden Sitze zu besetzen. 

Damit gehören dem Wirtschafts- und Sozialra! die folgenden vierundfünfzig Staaten an: 
ÄGyPTEN···. ANGOLA', ÄTHIOPIEN', AUSTRALIEN'. BAHAMAS". BANGLADESCH·. BELARUS*. 
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BELGIEN*. Bl!NIN*. BHUTAN*', BRASILIEN', BULGARIEN'"". CHILE"". CHINA'". COSTA 
RICA"r'. DÄNEMARK". DEUTSCHLAND**", FRANKREICH""'. GABUN". GHANA"', GRIECHEN
LAND* *. INDlEN*. INDONESIEN***, IRLAND***, ITALIEN*, JAPAN***. KANADA**, KOLUMBIEN"'. 
KUBA *, KUWAIT', LIBYSCH-ARABISCHE DSCHAMAHIRIJA**. MADAGASKAR*, MEXIKO*', 
NIGER A**, NORWEGEN**. PAKISTAN***, PARAGUAY***, PHILIPPINEN*, POLEN*, PORTUGAL***. 
REPUB IK KOREA". RUMÄNIEN.". RUSSISCHE FÖDERATION" • SENEGAL""", SIMBABWE***, SRI 
LANK **. SURINAME'. SWASILAND*. UKRAINE". VENEZUELA *'*, VEREINIGTE REPUBLIK 
TANS NIA *'*. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA *. VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN 
UND ORDIRLAND" und ZAIRE". 

* Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 

** Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 
*** Amtszeit bis 31, Dezember 1996, 

48/306. Wahl von fünf nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats 

A f ihrer 43. und 44. Plenarsitzung am 29. Oktober 1993 wählte die Generalversammlung 
gemä Artikel 23 der Charta der Vereinten Nationen und Regel 142 der Geschäftsordnung der 
Vers mlung ARGENTINIEN. NIGERIA, OMAN. RUANDA und die TSCHECHISCHE REpUBLIK für eine 
arn 1 Januar 1994 beginnende zweijährige Amtszeit zu nichtständigen Mitgliedern des 
Sicher eitsrats, um die mit Ablauf der Amtszeit JAPANS, KAP VER DES. MAROKKOS, UNGARNS und 
VEN UELAS freiwerdenden Sitze zu besetzen. 

it gehören dem Sicherheitsrat die folgenden fünfzehn Mitgliedstaaten an: ARGENTINIEN*'. 
BRASIlEN'. CHINA. DSCHIBUTI'. FRANKREICH. NEUSEELAND', NIGERIA", OMAN". PAKISTAN', 
RUAN A'*. RUSSISCHE FÖDERATION. SPANIEN'. TSCHECHISCHE REpUBLIK", VEREINIGTE 
STM, N VON AMERIKA und VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND. 

Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 
* Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

48/30 . Wahl des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 

A f ihrer 49. Plenarsitzung am 4. November 1993 verlängerte die Generalversammlung auf 
Vorsc lag des Generalsekretärs' die Amtszeit von Sadako OGATA als Hohe Kommissarin der 
Verei ten Nationen für Flüchtlinge für einen am 1. January 1994 beginnenden und am 
31. D zember 1998 endenden Zeitraum von fünf Jahren. 

48/30 . Wahl von fünf Mitgliedern des Internationalen Gerichtshofs 

D e Generalversammlung auf ihrer 51. bis 53. Plenarsitzung am 10. November 1993 und der 
Siche eitsrat auf seiner 3309. bis 3311. Sitzung desselben Datums wählten gemäß den Artikeln 
2 bis 4. 7 bis 12 sowie 14 und 15 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs, gemäß den 
Regel 150 und 151 der Geschäftsordnung der Versammlung und gemäß den Regeln 40 und 61 
der v rläufigen Geschäftsordnung des Rates unabhängig voneinander fünf Mitglieder des 
Gerie tshofs für eine am 6. Februar 1994 beginnende Amtszeit, um die mit dem Ablauf der 
Amts eit von Shigeru ODA (Japan). NI Zhengyu (China). Jens EVENSEN (Norwegen). Bola 
AnB A (Nigeria) und Geza HERCZEGH (Ungarn) freiwerdenden Sitze zu besetzen'. Es wurden 
die fo genden Personen gewählt: 

C I-August Fleischhauer (Deutschland) 
G za Herczegh (Ungarn) 

dul Koroma (Sierra Leone) 
igeru Oda (Japan) 
i Jiuyong (China) 

mit gehören dem Internationalen Gerichtshof folgende Mitglieder an: Sir Robert Yewdall 
GS (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirlantf)·*, Präsident; Shigeru ODA 

(Japa ) •••• Vizepräsident; Roberto AGO (Italien)', Stephen M. SCHWEBEL (Vereinigte Staaten von 
Amer kalo, Moharnmed BEDlAOUl (Algerien)*, Nikolai Konstantinovich TARASSOV (Russische 
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Föderation)'. Gilbert GUILLAUME (Frankreich)". Mohamed SHAHABUDDEEN (Guyana)'. Andres 
AGUILAR MAWDSLEY (Venezuela)**. Christopher Gregory WEERAMANTRY (Sri Lanka)*'. 
Raymond RANJEVA (Madagaskar)". G6za HERCZEGH (Ungarn)"'. Carl-August FLEISCHHAUER 
(Deutschland)***. Abdul KOROMA (Sierra Leone)"'. und SHI Jiuyong (China)"'. 

* Amtszeit bis 5. Februar 1997. 
** Amtszeit bis 5. Februar 2000. 

*** Amtszeit bis 5. Februar 2003. 

48/309. Wahl von neunundzwanzig Mitgliedern des Verwaltungsrats des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 54. Plenarsitzung am 11. November 1993 wählte die Generalversammlung gemäß 
ihrem Beschluß 43/406 vom 24. Oktober 1988 ARGENTINIEN. BRASILIEN. BULGARIEN. BURUNDI. 
CHINA. COSTA RICA. DIE DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK KOREA. DEUTSCHLAND. FRANKREICH. 
GABUN. GAMBIA. GUINEA-BISSAU. INDONESIEN. JAPAN. KANADA. NICARAGUA. DIE REPUBLIK 
KOREA. DIE RUSSISCHE FÖDERATION. SAMBIA. SCHWEDEN. DIE SCHWEIZ. SIMBABWE. SPANIEN. 
SUDAN. DIE SYRISCHE ARABISCHE REpUBLIK. UNGARN. VENEZUELA. DIE VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA und ZAIRE für eine am I. Januar 1994 beginnende vietjährige Amtszeit zu 
Mitgliedern des Verwaltungsrats des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. um die mit Ablauf 
der Amtszeit ARGENTINIENS. BARBADOS'. BRASILIENS. BURUNDIS. CHINAS. DEUTSCHLANDS. 
FRANKREICHS. GABUNS. GAMBIAS. INDONESIENS. JAPANS. JUGOSLAWIENS. KUWAITS. LESOTHOS. 
MAURITIUS'. NEUSEELANDS. NORWEGENS. ÖSTERREICHS. PERUS. DER PHILIPPINEN. DER 
RUSSISCHEN FÖDERATION. SIMBABWES. SPANIENS. THAILANDS. TUNESIENS. DER UKRAINE. 
VENEZUELAS. DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA und ZAIRES freiwerdenden Sitze zu 
besetzen. 

Damit gehören dem Verwaltungsrat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen die 
folgenden achtundfünfzig Staaten an: ARGENTINIEN". AUSTRALIEN'. BANGLADESCH'. BHUTAN*. 
BOTSUANA'. BRASILIEN". BULGARIEN". BURUNDI". CHILE'. CHINA". COSTA RICA'*. COTE 
D·IvOIRE'. DÄNEMARK'. DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK KOREA". DEUTSCHLAND*·. 
FRANKREICH". GABUN*'. GAMBIA". GUINEA-BISSAU". GUYANA'. INDIEN'. INDONESIEN". 
IRAN (ISLAMISCHE REPUBLIK)*. ITALIEN'. JAPAN". KAMERUN'. KANADA". KENIA'. 
KOLUMBIEN'. KONGO'. MALAYSIA'. MEXIKO'. NICARAGUA". NIEDERLANDE'. NIGERIA'. 
PAKISTAN'. POLEN*. PORTUGAL*. REPUBLIK KOREA". RUMÄNIEN'. RUANDA'. RUSSISCHE 
FÖDERATION". SAMBIA". SCHWEDEN". SCHWEIZ". SENEGAL'. SIMBABWE". SLOWAKEI'. 
SPANIEN". SRI LANKA·. SUDAN". SYRISCHE ARABISCHE REPUBLIK". UNGARN". URUGUAY'. 
VENEZUELA". VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA". VEREINIGTES KÖNIGREICH GROß
BRITANNIEN UND NORDIRLAND' und ZAIRE". 

.. Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 
** Amtszeit bis 31. Dezember 1997. 

48/310. Wahl von zwölf Mitgliedern des Welternährungsrats 

Auf ihrer 54. Plenarsitzung am 11. November 1993 wählte die Generalversammlung auf der 
Grundlage der Wahlvorschläge des Wirtschafts- und Sozialrats' und gemäß Ziffer 8 ihrer 
Resolution 3348 (XXIX) vom 17. Dezember 1974 BANGLADESCH. BRASILIEN. CHINA. LIBERIA. 
MALAWI. MEXIKO. PAKISTAN. SUDAN. DIE TÜRKEI und die VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA 
für eine am 1. Januar 1994 beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Welternährungsrats. 
um die mit Ablauf der Amtszeit BANGLADESCHS. BULGARIENS. CHINAS. GAMBIAS. KANADAS. 
KENIAS. KOLUMBIENS. LESOTHOS. MEXIKOS. NEPALS. DER TÜRKEI und der VEREINIGTEN STAATEN 
VON AMERIKA frei werdenden Sitze zu besetzen. 

Damit gehören dem Welternährungsrat die folgenden vierunddreißig Mitgliedstaaten an: 
ALBANIEN*. AUSTRALIEN'. BANGLADESCH"*. BRASILIEN"', CHINA···. DEUTSCHLAND'. 
ECUADOR". FRANKREICH". GUATEMALA'. GUINEA-BISSAU". HONDURAS'. INDIEN". 
INDONESIEN'. IRAN (ISLAMISCHE REPUBLIK)". ITALIEN". JAPAN". LIBERIA"'. MALAWI···. 
MEXIKO"'. NICARAGUA'. NIGERIA". NORWEGEN". PAKiSTAN···. PERU". RUSSISCHE 
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FÖDER ION', SUDAN"', SWASILAND', THAILAND', TUNESIEN", TÜRKEI"', UGANDA'. 
UNGAR ". VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA *** und ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK'. 

Au derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung. die Wahlen für die verbleibenden 
beiden itze zu einem späteren Zeitpunkt abzuhalten. 

'" Amtszeit bis 31. Dezember 1994 . 
.. * Amtszeit bis 31. Dezember 1995 . 

• *. Amtszeit his 31. Dezember 1996. 

48/31 • Wahl von zwall2ig Mitgliedern des Programm· und Koordiniemngsausschusses 

Au ihrer 54. Plenarsitzung am I!. November 1993 wählte die Generalversammlung auf der 
Grund! ge der Wahlvorschläge des Wirtschafts- und Sozialrats' und gemäß der Anlage zu der 
Ratsres lution 2008 (LX) vom 14. Mai 1976 und Ziffer I der Ratsresolution 1987/94 vom 
4. De mber 1987 ARGENTINIEN. BELARUS. BRASILIEN. DEUTSCHLAND. INDIEN. INOONESIEN. IRAN 
(ISLA SCHE REpUBLIK). KAMERUN. KANADA. DIE KOMOREN. KONGO. KUBA. DIE NIEDERLANDE. 
NOR EN. PAKISTAN. RUMÄNIEN. SENEGAL. TRINIDAD UND TOBAGO, DIE UKRAINE und das 
VEREI GTE KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND für eine am 1. Januar 1994 
beginn nde dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Programm- und Koordinierungsausschusses. 
um die mit Ahlauf der Amtszeit BRASILIENS. BULGARIENS. BURUNDIS. CHILES. DEUTSCHLANDS. 
INDIEN • INOONESIENS. IRAKS. ITALIENS. KOLUMBIENS. KONGOS. DER NIEDERLANDE, NIGERIAS. 
NOR ENS. PAKISTANS. POLENS. TRINIDAD UND TOBAGOS. UGANDAS. DER UKRAINE und des 
VEREI IGTEN KÖNIGREICHS GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND freiwerdenden Sitze zu besetzen. 

it gehören dem Programm- und Koordinierungsausschuß die folgenden vierunddreißig 
taaten an: ÄGYPTEN". ARGENTINIEN'**. BAHAMAS'. BELARUS***. BRASILIEN"'. 

'. DEUTSCHLAND···. FRANKREICH*. GHANA'. INDIEN"'. INOONESIEN···. IRAN 
(ISLAM SCHE REPUBLIK)···. JAPAN". KAMERUN···. KANADA"'. KENIA". KOMOREN"'. 
KON ***. KUBA***, NICARAGUA**. NIEDERLANDE***, NORWEGEN***. PAKISTAN***, REpUBLIK 
KOREA '. RUMÄNIEN"'. RUSSISCHE FÖDERATION'. SAMBIA', SENEGAL···. TOGo*'. TRINIDAD 
UND OBAGO**'. UKRAINE···. URUGUAY'. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA' und 
VEREI IGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND NORDIRLAND"'. 

'" Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 
"'>10 Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

*** Amtszeit bis 31. Dezember 1996. 

48/312. Ernennung von Mitgliedern des Konferenzausschusses 

ihrer 54. Plenarsitzung am 11. November 1993 nalun die Generalversammlung gemäß 
Ziffer ihrer Resolution 43/222 B vom 21. Dezember 1988 Kenntnis von der durch ihren 
Präsid nten nach Absprache mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen vorgenommenen 
Ernen ung' ÄGYPTENS. CHILES. FRANKREICHS. GABUNS. JAPANS. PAKISTANS und RUSSISCHEN 
FÖDER TION für eine am 1. Januar 1994 beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des 
Konfe nzausschusses, um die mit Ablauf der Amtszeit CHILES. FRANKREICHS. GABUNS. JAPANS. 
KENIA • DER RUSSISCHEN FÖDERATION und ZYPERNS frei werdenden Sitze zu besetzen. 

D mit gehören dem Konferenzausschuß die folgenden einundzwanzig Mitgliedstaaten an: 
ÄGY EN·". CHILE···. FIDSCHI". FRANKREICH"'. GABUN"'. GRENADA". HONDURAS'. IRAN 
(ISLA ISCHE REpUBLIK)'. JAMAIKA'. JAPAN"'. JORDANIEN". MAROKKO-'. MOSAMBIK'. 
NIGER '. ÖSTERREICH". PAKISTAN· ••• RUSSISCHE FÖDERATION···. SENEGAL'. TüRKEI'. 
UNGA N' und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA *'. 

* Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 
** Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

*"'. Amtszeit bis 31. Dezember 1996. 
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48/313. Ernennung von Mitgliedern des Beratenden Ausschusses rdr Verwaltuugs- und 
Haushaltsfragen 

Auf ihrer 69. Plenarsitzung am 3. Dezember 1993 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses' die folgenden Personen für eine am I. Januar 1994 
beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen: 

Leonid Efimovich Bidnyi (Russische Föderation) 
Simon Khoam Chuinkam (Kamernn) 
Inga Eriksson Fogh (Schweden) 
Even Fontaine Ortiz (Kuba) 
Linda S. Shenwick (Vereinigte Staaten von Amerika) 

Damit gehören dem Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen folgende 
Mitglieder an: Ahmad Fathi AL-MASRI (Syrische Arabische Republik)'. Leonid Efimovich BIDNYI 
(Russische Föderation)"'. Gerard BIRAUD (Frankreich)". Simon Khoam CHUINKAM 
(Kamerun)···. Kwaku Dua DANKWA (Ghana)'. Jorge Jose DUHALT VILLAR (Mexiko)". Inga 
Eriksson FOGH (Schweden)···. Even FONTAINE ORTIZ (Kuba)···. Tadanori INOMATA (Japan)". 
Zoran LAZAREVIC (Jugoslawien)'. E. Besley MAYCOCK (Barbados)'. C. S. M. MsELLE (Vereinigte 
Republik Tansania)'. Wolfgang MÜNCH (Deutschland)··. Ranjit RAE (Indien)". Linda S. 
SHENW1CK (Vereinigte Staaten von Amerika)'" und Yu Mengjia (China)". 

'" Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 
.... Amtszeit bis 31. Dezember t 995. 

"''''''' Amtszeit bis 31. Dezember 1996. 

48/314. Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses 

A 

Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses 

Auf ihrer 69. Plenarsitzung am 3. Dezember 1993 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses" die folgenden Personen für eine am I. Januar 1994 
beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Beitragsausschusses: 

Yuri Alexandrovich Chulkov 
Alvaru Gurgel de Alencar 
Li Yong 
Ugo Sessi 
Agha Shahi 
Adrien Teirlinck 

Auf derselben Sitzung ernannte die Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften 
Ausschusses' Neil Hewitt Franeis mit Wirkung vom 1. Januar 1994 für eine zweijährige Amtszeit 
zum Mitglied des Beitragsausschusses. 

Damit gehören dem Beitragsausschuß folgende Mitglieder an: Kenshiro AKIMOTO (Japan)'. 
Sergio CHAPARRO RUIZ (Chile)". Yuri Alexandrovich CHULKOV (Russische Föderation)···. 
David ETUKET (Uganda)'. John D. Fox (Vereinigte Staaten von Ameriko)·. Neil Hewitt FRANCIS 
(AustraUen)". Norma GOICOCHEA ESTENOZ (Kuba)". Ion GoRITZA (Rumiinien)·. Alvaro GURGEL 
DE ALENCAR (Brasilien)···. Tarak BEN HAMIDA (Tunesien)··. Imre KARBUCZKY (Ungarn)'. LI 
Yong (China)"'. Vanu Gopala MENON (Singapur)*. Mohamed Mahmoud OULD EL GHAOUTH 
(Mauretanien)'·. Dimitri RALLIS (Griechenland)··. Ugo SESSI (Italien)···. Agha SHAH! 
(Pakistan)"" und Adrien TEIRLINCK (Belgien)'" . 

'" Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 
*'" Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

......... Aml .. zeit bis 3l. Dezember 1996. 
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B 

Ernennung eines Ehrenmitglieds des Beitragsausschusses 

Auf ,ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfehlimg des Fünften Ausschusses' Syed Amjad Ali in Anerkennung seiner hervorragenden 
Verdiensie als Vorsitzender des Beitragsausschusses in siebenundzwanzig aufeinanderfolgenden 
Jahren m Ehrenmitglied des Beitragsausschusses. 

48/315. Ernennung eines Mitglieds des Rates der Rechnungsprüfer 

Auf ihrer 69. Plenarsitzung am 3. Dezember 1993 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfehl ng des Fünften Ausschusses lo den Präsidenten des Rechnungshofs GHANAS für eine am 
1. Juli 1 4 beginnende dreijährige Amtszeit zum Mitglied des Rates der Rechnungsprüfer. 

Da it gehören dem Rat der Rechnungsprüfer folgende Mitglieder an: der Präsident des 
Rechnu gshofs GHANAS"', der Präsident des Rechnungshofs INDIENS" und der Präsident des 
Rechnu gshofs des VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROßBRITANNIEN UNO NORDIRLANO'. 

... Amtszeit bis 30. Juni t 995. 

** Amtszeit bis 30. Juni 1996 . 
•• '" Amtszeit bis 30. Juni 1997. 

48/3 6. Bestätigung der Ernennung von Mitgliedern des Anlageausschusses 

Auf ihrer 69. Plenarsitzung am 3. Dezember 1993 bestätigte die Generalversammlung auf 
Empfeh ng des Fünften Ausschusses 11 die vom Generalsekretär vorgenommene Benennung der 
folgend n Personen zu Mitgliedern des Anlageausschusses für eine am 1. Januar 1994 beginnende 
dreijähri e Amtszeit: 

Fra eine J. Bovich 
Je Guyot 
Mic iya Matsukawa. 

it gehören dem Anlageausschuß folgende Mitglieder an: Ahmad ABOULLATIF 
rabien)', Francine J. BOVICH (Vereinigte Staaten von Amerika)"', Aloysio de Andrade 
Brasilien)', Jean GUYOT (Frankreich)"', Michiya MATSUKAWA (Japan)"', Yves 

üLTRA ARE (Schweiz)", Emmanuel Noi üMABOE (Ghana)", Stanislaw RACZKOWSKI (Polen)' 
und Jür en REIMNITZ (Deutschlantf)". 

... Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 

** Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 
>40.. Amtszeit bis 31. Dezember 1996. 

48/ 17. Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsgerichts der Vereiuten Nationen 

Au ihrer 69. Plenarsitzung am 3. Dezember 1993 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfeh ung des Fünften Ausschusses" die folgenden Personen für eine am 1. Januar 1994 
beginne de dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen: 

Ma er Gabay 
Lui M. de Posadas Montero 

D 
Samare 
Erster 

it gehören dem Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen folgende Mitglieder an: 
dranath SEN (Indien)', Präsident; Jerome ACKERMAN (Vereinigte Staaten von Amerika)", 
.zepräsident; Luis M. de PoSAOAS MONTERO (Uruguay)"', Zweiter Vizepräsident; 
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Mayer GABAY (lsraef)"', BALANDA Mikuin Leliel (Zaire)', Franeis SPAIN (lrland)" und Hubert 
'fHIERRY (Frankreich)', 

* Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 

** Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 
*** Amt<;zeit bis 31. Dezember 1996. 

48/318, Ernennung von Mitgliedern des Informationsausschusses 

Auf ihrer 75. Plenarsitzung am 10. Dezember 1993 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfehlun§ des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter 
Ausschuß)! GABUN und ISRAEL zu Mitgliedern des Informationsausschusses. 

Damit gehören dem Informationsausschuß die folgenden dreiundachtzig Mitgliedstaaten an: 
ÄGYPTEN, ALGERlEN, ARGENTINIEN, ÄTIlIOPIEN, BANGLADESCH, BELARUS, BELGIEN, BENIN, 
BRASILIEN, BULGARIEN, BURKlNA FASO, BURUNDI, CHILE, CHINA, COSTA RICA, COTE D'IvOlRE, 
DÄNEMARK, DEUTSCHLAND, ECUADOR, EL SALVADOR, FINNLAND, FRANKREICH, GABUN, GHANA, 
GRIECHENLAND, GUATEMALA, GUINEA, GUYANA, INDIEN, INDONESIEN, IRAN (ISLAMISCHE 
REPUBLIK), IRLAND, ISRAEL, ITALIEN, JAMAIKA, JAPAN, JEMEN, JORDANIEN, JUGOSLAWIEN, KENIA, 
KOLUMBIEN, KONGO, KUBA, LIBANON, MALTA, MAROKKO, MEXIKO, MONGOLEI, NEPAL, 
NIEDERLANDE, NIGER, NIGERIA, PAKISTAN, PERU, PHILIPPINEN, POLEN, PORTUGAL, REpUBLIK 
KOREA, RUMÄNIEN, RUSSISCHE FÖDERATION, SENEGAL, SIMBABWE, SINGAPUR, SLOWAKEI, 
SOMALIA, SPANIEN, SRI LANKA, SUDAN, SYRISCHE ARABISCHE REPUBLIK, TOGO, TRINIDAD UND 
TOBAGO, TUNEsIEN, TüRKEI, UKRAINE, UNGARN, URUGUAY, VENEZUELA, VEREINIGTE REPUBLIK 
TANSANIA, VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND 
NORDIRLAND, VIETNAM, ZAIRE und ZYPERN. 

48/319, Ernennung von Mitgliedern der Kommission für den internationalen öffentlichen 
Dienst 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses!' die folgenden Personen für eine am I. Januar 1994 
beginnende vieIjährige Amtszeit zu Mitgliedern der Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst: 

Mario Betlati 
Lucretia Myers 
Antönio Fonseca Pimentel 
Alexis Stephanou 
Ku Tashiro 

Damit gehören der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst folgende Mitglieder 
an: Mohsen BEL HAD! AMOR (Tunesien)', Vorsitzender; Carlos S. VEGEGA (Argentinien)', 
Stellvertretender Vorsitzender; Mario BETTATI (Frankreich)"', Turkia DADDAH (Mauretanien)', 
Humayun KABIR (Bangladesch)", Valery Fiodorovich KENIAYKIN (Russische Föderation)", 
Lucretia MYERS (Vereinigte Staaten von Amerika)"', Antilnio FONSECA PIMENTEL (Brasilien)"', 
Andre Xavier PIRSON (Belgien)', Jaroslav RIHA (Tschechische Republik)', Ernest RUSITA 
(Uganda)", Missoum SBIB (Algerien)", Alexis STEPHANOU (Griechenland)"', Ku TASHlRO 
(Japan)'" und Mario YANGO (Philippinen)--. 

* Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 
** Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

*** Amtszeit bis 31. Dezember 1996. 
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B. SONSTIGE BESCHLÜSSE 

1. Beschlüsse ohne Überweisung an einen Hauptausschuß 

48/401. Organisati n der achtundvierzigsten Tagung 

Auf ihrer 3. PI narsitzung am 24. September 1993 
verabschiedete die neralversammlung aufgrund der im 
ersten Bericht des PräsidialausschusseslS enthaltenen 
Empfehlungen eine R ihe von Bestimmungen betreffend die 
Organisation der acht ndvierzigsten Tagung. 

48/402. Annahme der Tagesordnung nnd Zuweisung 
der Tage rdnungspunkte 

A 

Auf ihrer 3., 22., 1. und 36. Plenarsitzung am 24. Sep
tember, 8., 15. bezieh ngsweise 25. Oktober 1993 nahm die 
Generalversammlung aufgrund der im ersten16

• zweiten17
• 

dritten 18. vierten 19 u fünften20 Bericht des Präsidialaus. 
schusses enthaltenen mpfehlungen die Tagesordnung" und 
die Zuweisung der agesordnungspunkte" für die acht
undvierzigste Tagung an. 

Auf ihrer 3. PI narsitzung am 24. September 1993 
beschloß die Gener Iversammlung auf Empfehlung des 
Präsidialausschusses , die Behandlung der folgenden 
Punkte zurückzustell n und sie in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunundv' rzigsten Tagung aufzunehmen: 

Frage der mada assischen Inseln Glorieuses. Joan de 
Nova, Europa u d Bassas da India; 

Osttimor-Frage. 

Auf ihrer 22. lenarsitzung am 8. Oktober 1993 
beschloß die Gener Iversammlung auf Empfehlung des 
Präsidial ausschusses , einen Punkt mit dem Titel "Finan
zierung der Beobach ermission der Vereinten Nationen für 
Uganda und Ruanda" in die Tagesordnung ihrer achtundvier
zigsten Tagung aufzu ehmen und ihn dem Fünften Ausschuß 
zuzuweisen. 

Auf derselben itzung beschloß die Generalversamm
lung auf Empfehlu g des Präsidialausschusses" einen 
Punkt mit dem Tite "Finanzierung der Mission der Ver
einten Nationen in aiti" in die Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tag g aufzunehmen und ihn dem Fünften 
Ausschuß zuzuweise . 

Ebenfalls auf d rselben Sitzung beschloß die General
versammlung auf E pfehlung des Präsidialausschusses", 
einen Punkt mit dem itel "Finanzierung der Beobachtermis
sion der Vereinten N tionen in Liberia" in die Tagesordnung 
ihrer achtundvierzig en Tagung aufzunehmen und ihn dem 
Fünften Ausschuß z zuweisen. 

Auf ihrer 31. lenarsitzung am 15. Oktober 1993 
beschloß die Gene alversammlung auf Empfehlung des 
Präsidialausschusses 7, einen Punkt mit dem Titel liDer 
Sport als Mittel zum Aufbau einer friedlichen und besseren 
Welt" in die Tageso nung ihrer achtundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen und ih unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

Auf derselben itzung beschloß die Generalversamm
lung auf Empfehl ng des Präsidialausschusses", einen 
Punkt mit dem Titel "Personalfragen" in die Tagesordnung 

ihrer achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen und ihn dem 
Fünften Ausschuß zuzuweisen. 

Auf ihrer 36. Plenarsitzung am 25. Oktober 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Präsidialausschusses'·, einen Punkt mit dem Titel "Wirt
schaftshilfe an die Staaten, die von der Durchführung der 
Resolutionen des Sicherheitsrats betroffen sind, mit denen 
Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) verhängt wurden" in die Tagesordnung 
ihrer achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen und ihn dem 
Zweiten Ausschuß zuzuweisen. 

B 

Auf ihrer 47. Plenarsitzung am 2. November 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Präsidialausschusses", einen Punkt mit dem Titel "Die 
Situation in Burundi" in die Tagesordnung ihrer achtundvier
zigsten Tagung aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum 
zu behandeln. 

Auf ihrer 50. Plenarsitzung arn 4. November 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Präsidialausschusses"', einen Punkt mit dem Titel "Nothilfe 
für den sozioökonomischen Wiederaufbau Ruandas" in die 
Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen 
und ihn dem Zweiten Ausschuß zuzuweisen. 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversamm
lung auf Empfehlung des Präsidialausschusses31 außerdem, 
einen Punkt mit dem Titel "Notwendigkeit wirksamer 
Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Rechte von 
Kindern in der ganzen Welt, die Opfer besonders schwieriger 
Umstände, einschließlich bewaffneter Konflikte, sind" in die 
Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen 
und ihn dem Dritten Ausschuß zuzuweisen. 

Auf ihrer 57. Plenarsitzung am 17. November 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Präsidialausschusses32

, einen Punkt mit dem Titel "Finan
zierung der Hilfsrnission der Vereinten Nationen in Ruanda" 
in die Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung auf
zunehmen und ihn dem Fünften Ausschuß zuzuweisen. 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversamm
lung auf Empfehlung des Präsidialausschusses" außerdem, 
einen Punkt mit dem Titel "Finanzierung der Militärischen 
Verbindungsgruppe der Vereinten Nationen in Kambodscha" 
in die Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen und ihn dem Fünften Ausschuß zuzuweisen. 

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß die General
versammlung auf Empfehlung des Präsidialausschusses34

, 

einen Punkt mit dem Titel "Notstandsmaßnahmen zur 
Bekämpfung der Heuschreckenplage in Afrika" in die 
Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen 
und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

C 

Auf ihrer 75. Plenarsitzung am 10. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung mit der Annahme der 
Empfehlungen des Ausschusses für besondere politische 
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Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuß)", den 
Wortlaut von Punkt 117 auf "Aktivitäten ausländischer 
wirtschaftlicher und sonstiger Interessen, welche die Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker in unter 
Kolonialherrschaft stehenden Gebieten behindern" zu ändern. 

Auf ihrer 79. Plenarsitzung am 14. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Ersuchen Austra
liens", die Behandlung von Punkt 47 "Begehung des 
fünfzigsten Jahrestags der Vereinten Nationen im Jahr 1995" 
wiederaufzunehmen. 

48/403. Sitzungen von Nebenorganen während der 
achtnndvierzigsten Tagung 

A 

Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 24. September 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Präsidialausschusses", die nachstehenden Nebenorgane zur 
Abhaltung von Sitzungen während der achtundvierzigsten 
Tagung zu ermächtigen: 

a) Beratender Ausschuß für das Bildungs- und 
Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen für das 
südliche Afrika 

b) Programm- und Koordinierungsausschuß 

c) Treuhänderausschuß des Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Südafrika 

d) Konferenzausschuß 

e) Ausschuß für die Beziehungen zum Gastland 

f) Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen 
Rechte des palästinensischen Volkes 

g) Exekutivrat des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen 

h) Zwischenstaatliche Gruppe zur Überwachung der 
Versorgung und Belieferung Südafrikas mit Erdöl und 
Erdölprodukten 

i) Vorbereitungsausschuß für den fünfzigsten 
Jahrestag der Vereinten Nationen 

J) Sonderausschuß gegen Apartheid 

k) Sonderausschuß zur Auswahl der Preisträger des 
Menschenrechtspreises der Vereinten Nationen 

I) Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge 
im Nahen Osten 

B 

Auf ihrer 65. Plenarsitzung am 29. November 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Konferenzausschusses", den Verwaltungsrat des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen zur Abhaltung von 
Sitzungen während der achtundvierzigsten Tagung zu 
ermächtigen. 

48/404. Bericht des Internationalen Gerichtshofs 

Auf ihrer 31. Plenarsitzung am 15. Oktober 1993 nahm 
die Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht des 
Internationa1en Gerichtshofs39

. 

48/405, Bericht des Generalsekretärs über die Tätig
keit der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 31. Plenarsitzung am 15. Oktober 1993 nahm 
die Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Natio
nen40

, 

48/406. Begehung des fünfzigsten Jahrestages der 
Vereinten Nationen im Jahre 1995 

Auf ihrer 32. Plenarsitzung am 19. Oktober 1993, auf 
Empfehlung des Vorbereitungsausschusses für den fünfzig
sten Jahrestag der Vereinten Nationen'! und nach Behand
lung des Berichts des Vorbereitungsausschusses für den 
fünfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen42 

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von der 
Tätigkeit des Vorbereitungsausschusses im Jahr 1993, 
einschließlich des Beschlusses, "Wir, die Völker der Ver
einten Nationen ... vereint für eine bessere Welt" zum Motto 
des fünfzigsten Jahrestages zu erklären und eine allen 
Mitgliedstaaten offenstehende Redaktionsgruppe einzusetzen, 
mit dem Auftrag, eine Erklärung auszuarbeiten, die 1995 
anläßlich der Begehung des Jahrestages verabschiedet 
werden soll; 

b) beschloß die Generalversammlung, daß der 
Vorbereitungsausschuß seine Tätigkeit fortsetzen und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht erstatten soll. 

48/407. Bericht des Sicherheitsrats 

Auf ihrer 42. Plenarsitzung am 28. Oktober 1993 nahm 
die Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht des 
Sicherheitsrats" . 

48/408. Frage der FalkJandinseln (Malvinas) 

Auf ihrer 56. Plenarsitzung am 16. November 1993 
beschloß die Generalversammlung, die Behandlung des 
Punktes "Frage der Falklandinseln (Malvinas)" zurückzustel
len und ihn in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

48/409. Unterricbtnng durch den Generalsekretär 
gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Charta der 
Vereinten Nationen 

A 

Auf ihrer 57. Plenarsitzung am 17. November 1993 
nahm die Generalversammlung Kenntnis von der Mitteilung 
des Generalsekretärs". 

B 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung Kenntnis von dem Ad
dendum zu der Mitteilung des Generalsekretärs". 

48/410. Vergabe von Menschenrechtspreisen im Jahre 
1993 

A 

Auf ihrer 71. Plenarsitzung am 7. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Vorschlag des 
Präsidenten, die Zahl der Preisträger auf neun zu erhöhen. 
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B 

Auf ihrer 74. I1lenarsitzung am 10. Dezember 1993 
verlieh die General~ersammlung im Einklang mit ihrer 
Resolution 2217 (X ) vom 19. Dezember 1966 und ihren 
Beschlüssen 47/429 om 18. Dezember 1992 und 48/410 A 
vom 7. Dezember 993 neun Preise an die folgenden 
Einzelpersonen und ganisationen für ihren außerordentli
chen Beitrag zur För erung und zum Schutz der Menschen
rechte: . 

I. Hassib B n Ammar (Tunesien) 

2. aes (Griechenland) 

3. James Gr nt (Vereinigte Staaten von Amerika) 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ale Juristenkommission 

Krankenpftegepersonal des Zentralen 
uses von Sarajewo (Bosnien und 

ina) 

9. Pater Juli Tumiri Javier (Bolivien) 

48/416. Fünfund 'erzigster Jahrestag der Allgemeinen 
Erkläru g der Menschenrechte 

Auf ihrer 75. lenarsitzung am 10. Dezember 1993 
bekräftigte die Ge eralversammlung auf Vorschlag Bel
giens'" anläßlich d s fünfundvierzigsten Jahrestages der 
Allgemeinen Erk)"' ng der Menschenrechte die Bedeutung 
der Erklärung als ei e Quelle der Inspiration für nationale 
und internationale mühungen um die Förderung und den 
Schutz aller Mens henrechte und Grundfreiheiten und 
beschloß, einen Pun t mit dem Titel "Fünfzigster Jahrestag 
der Allgemeinen E klärung der Menschenrechte" in die 
vorläufige Tagesord ung ihrer dreiundfünfzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

48/425. Beseiti ng der Apartheid und Schaffung 
eines gee nten, demokratisehen Südafrika ohne 
Rassens ranken 

Auf ihrer 76. lenarsitzung am 13. Dezember 1993 
nahm die Generalv rsammlung Kenntnis von dem Bericht 
des Ausschusses Ur besondere politische Fragen und 
Entkolonialisierung Vierter Ausschuß)". 

48/435. Erkläru g der Versammlung der Staats- und 
Regieru gschefs der Organisation der afrika
nischen Inheit üher den von der gegenwärti
gen Re ierung der Vereinigten Staaten im 
April 19 ans der Luft und von der See aus 
geführte militärischen Angriff auf die Soziali
stische Lihysch-Arablsche Volks-Dschama
hirija 

Auf ihrer 85. 
beschloß die Gen 
Punktes "Erklärun 

lenarsitzung am 20. Dezember 1993 
versammlung, die Behandlung des 

der Versammlung der Staats- und 

Regierungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit 
über den von der gegenwärtigen Regierung der Vereinigten 
Staaten im April 1986 aus der Luft und von der See aus 
geführten militärischen Angriff auf die Sozialistische 
Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija" zurückzustellen 
und ihn in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvier
zigsten Tagung aufzunehmen. 

48/436, Bewaffnete israelische Aggression gegen die 
irakischen kerntechnischen Anlagen und ihre 
schwerwiegenden Answirkungen auf das 
bestehende internationale System für die 
friedliche Nutzung der Kernenergie, die Nicht
verbreitung von Kernwaffen sowie den Welt
frieden und die internationale Sicherheit 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung, die Behandlung des 
Punktes "Bewaffnete israelische Aggression gegen die 
irakisehen kerntechnischen Anlagen und ihre schwerwiegen
den Auswirkungen auf das bestehende internationale System 
für die friedliche Nutzung der Kernenergie, die Nichtver
breitung von Kernwaffen sowie den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit" bis zu einem späteren Zeitpunkt im 
Laufe der Tagung zurückzusteHen und ihn in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzuneh
men. 

48/437. Ingangsetzung globaler Verhandlungen über 
internationale Entwicklungszusammenarbeit 
auf wirtschaftlichem Gebiet 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung, die Behandlung des 
Punktes "Ingangsetzung globaler Verhandlungen über 
internationale Entwicklungszusammenarbeit auf wirtschaftli
chem Gebiet" zurückzusteHen und ihn in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzuneh
men. 

48/438, Durchführung der Resolutionen der Vereinten 
Nationen 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung, die Behandlung des 
Punktes "Durchführung der Resolutionen der Vereinten 
Nationen" zurückzusteHen und ihn in die vorläufige Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

48/439. Neugliedernng und Neubelebung der Ver
einten Nationen im Wirtschafts- und Sozial
bereich und auf damit zusammenhängenden 
Gebieten 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung Kenntnis von dem Bericht 
des Generalsekretärs über die Neugliederung und Neubele
bung der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbe
reich und auf damit zusammenhängenden Gebieten". 

48/483. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung Kenntnis von den Kapiteln 
I, III, V (Abschnitt C). VIII und IX des Berichts des 
Wirtschafts- und Sozialrats". 
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48/484. Von der Generalversammlung auf ihrer acht· 
undvierzigsten Tagung noch zu behandelnde 
Tagesordnungspunkte 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993 
beschloß die General versammlung, daß abgesehen von 
Organisationsfragen und Gegenständen, die aufgrund ihrer 
Geschäftsordnung unter Umstanden zu behandeln sind, auf 
der achtundvierzigsten Tagung noch folgende Tagesord
nungspunkte zur Behandlung ausstehen: 

Punkt 10: Bericht des Generalsekretärs über die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen 

Punkt 16 b): Wahl von zwölf Mitgliedern des Welt
ernährungsrats 

Punkt 17 h): Ernennung eines Mitglieds der Gemein
samen Inspektionsgruppe 

Punkt 17 i): Bestätigung der Ernennung des General
sekretärs der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen 

Punkt 24: Neue Agenda der Vereinten Nationen 
für die Entwicklung Afrikas in den 
neunziger Jahren 

Punkt 31: Die Situation der Demokratie und der 
Menschenrechte in Haiti 

Punkt 33: Frage der ausgewogenen Vertretung und 
der Erhöhung der Zahl der Mitglieder 
im Sicherheitsrat 

Punkt 35: Palästinafrage 

Punkt 36: Seerecht 

Punkt 38: Beseitigung der Apartheid und Schaf
fung eines geeinten. demokratischen 
Südafrika ohne Rassenschranken 

Punkt 42: Die Situation in Bosnien und Herzego
wina 

Punkt 47: 

Punkt 49: 

Punkt 52: 

Punkt 53: 

Punkt 54: 

Punkt 55: 

Begehung des fünfzigsten Jahrestages 
der Vereinten Nationen im Jahre 1995 

Bewaffnete israelische Aggression gegen 
die irakisehen kerntechnischen Anlagen 
und ihre schwerwiegenden Auswirkun
gen auf das bestehende internationale 
System für die friedliche Nutzung der 
Kernenergie, die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen sowie den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit 

Die Situation in Afghanistan und ihre 
Auswirkungen auf den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit 

Neubelebung der Tätigkeit der General
versammlung 

Zypernfrage 

Folgen der Besetzung Kuwaits durch 
Irak und der irakisehen Aggression 
gegen Kuwait 

381 

Punkt 114 b): Menschenrechtsfragen. einschließlich 
anderer Ansätze zur besseren Gewähr
leistung der effektiven Ausübung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Punkt 114 cl: Menschenrechtssituationen und Berichte 
der Sonderberichterstatter und Sonder
beauftragten 

Punkt 120: Finanzberichte und geprüfte Rechnungs
abschlüsse sowie Berichte des Rates der 
Rechnungsprüfer 

Punkt 121: Überprüfung der administrativen und 
finanziellen Effizienz der Vereinten 
Nationen 

Punkt 122: Programmhaushaltsplan für den Zwei
jahreszeitraum 1992-1993 

Punkt 123: Entwurf des Programmhaushaltsplans 
für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 

Punkt 124: Verbesserung der Finanzlage der Ver
einten Nationen 

Punkt 127: Beitragstabelle für die Aufteilung der 
Ausgabenlast der Vereinten Nationen 

Punkt 130: Finanzierung der Friedenstruppen der 
Vereinten Nationen im Nahen Osten 

Punkt 131: Finanzierung der Verifikationsmission 
der Vereinten Nationen in Angola 

Punkt 132: Finanzierung der Aktivitäten aufgrund 
der Resolution 687 (1991) des Sicher
heitsrats 

Punkt 133: Finanzierung der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in West
sahara 

Punkt 134: 

Punkr 135: 

Punkt 136: 

Punkt 137: 

Punkt 138: 

Punkt 149: 

Punkt 159: 

Finanzierung der Beobachtennission der 
Vereinten Nationen in EI Salvador 

Finanzierung der Übergangsbehörde der 
Vereinten Nationen in KambOOscha 

Finanzierung der Schutztruppe der Ver
einten Nationen 

Finanzierung der Operation der Ver
einten Nationen in Somalia II 

Verwaltungs- und haushaltstechnische 
Aspekte der Finanzierung der Friedens
operationen der Vereinten Nationen 

Finanzierung der Operation der Ver
einten Nationen in Mosambik 

Finanzierung des Internationalen Ge
richts zur Verfolgung der Verantwortli
chen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Verstöße gegen das humanitä
re Völkerrecht 
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Punkt 160: 

Punkt 162: 

Punkt 163: 

Punkt 164: 

Punkt 165: 

, 

Ilinanzierung der Friedenstruppe der 
ereinten Nationen in Zypern 

inanzierung der Beobachtennission der 
ereinten Nationen in Georgien 

rogrammhaushaltsplan für den Zwei
j eszeitraum 1990-1991 

inanzierung der Beobachtermission der 
ereinten Nationen für Uganda und 
uanda 

inanzierung der Mission der Vereinten 
ationen in Haiti 

Punkt 166: 

Punkt 168: 

Punkt 170: 

Punkt 173: 

Punkt 174: 

Finanzierung der Beobachtennission der 
Vereinten Nationen in Liberia 

Personalfragen 

Die Situation in Burundi 

Finanzierung der Hilfsrnission der Ver
einten Nationen in Ruanda 

Finanzierung der Militärischen Verbin
dungsgruppe der Vereinten Nationen in 
Kambodscha 

2. Beschlüsse aufgrund der Berichte des Ausschusses für besondere 
politische Fragen und Entkolonißlishrung (V..,rter Ausschl{/J) 

481417. Mitwirkng Palästinas im Beirat des Hilfs
Vereinten Nationen für Palästina
im Nahen Osten 

Auf ihrer 75. lenarsitzung am 10. Dezember 1993 
stimmte die Gene versammlung auf Vorschlag des Vor
sitzenden des Aussc usses für besondere politische Fragen 
und Entkolonialisie ng (Vierter Ausschuß) der Aufnahme 
von Arbeitsbeziehu gen des Beirats des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen 'r Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
mit der Palästinensi hen Befreiungsorganisation zu. 

48141 • Informationsfragen 

Auf ihrer 75. lenarsitzung am 10. Dezember 1993 
ersuchte die Gene Iversammlung auf Empfehlung des 
Ausschusses für be dere politische Fragen und Entkolonia
lisierung (Vierter Au schuß)" den Informationsausschuß, auf 
seiner sechzehnten agung mit Vorrang die jüngsten In
itiativen betreffend e Errichtung neuer Informationszentren 
der Vereinten Natio en zu behandeln und der Generalver
sammlung eine dies ezügliche Empfehlung zu unterbreiten. 
wobei er bedenken s 11, daß die Kriterien für die Errichtung 
von Informationszen ren verbessert werden müssen. 

481419, Issenschan und Frieden 

Auf ihrer 75. lenarsitzung am 10. Dezember 1993 
beschloß die Gene al versammlung auf Empfehlung des 
Ausschusses für bes ndere politische Fragen und Entkolonia
lisierung (Vierter A sschuß)"', die Behandlung des Punktes 
"Wissenschaft und ieden" bis zu ihrer neunundvierzigsten 
Tagung zurückzuste len, und erklärte, daß sie dem in der 
Resolution 45nO de Generalversammlung vom 11. Dezem
ber 1990 erbetenen ericht des Generalsekretärs mit Inter
esse entgegensehe. 

481420_ Frage er Zusammensetzung bestimmter 
Organe er Vereinten Nationen 

Auf ihrer 75. lenarsitzung am 10. Dezember 1993 
beschloß die Gene alversammlung auf Empfehlung des 
Ausschusses für bes ndere politische Fragen und Entkolonia
lisierung (Vierter A sschuß)", die Behandlung des Punktes 

"Frage der Zusammensetzung bestimmter Organe der 
Vereinten Nationen" bis zu ihrer neunundvierzigsten Tagung 
zurückzustellen und ihn in die vorläufige Tagesordnung 
dieser Tagung aufzunehmen. 

481421. Militärische Aktivitäten and Vorkehrungen 
von Kolonialmächten in unter ihrer Verwal
tung stehenden Gebieten 

Auf ihrer 75. Plenarsitzung am 10. Dezember 1993 
verabschiedete die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonia
lisierung (Vierter Ausschuß)" den folgenden Text: 

I. "Nach Behandlung des im Bericht des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung 
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker enthaltenen Kapitels zu 
einem Punkt der Tagesordnung des Sonderausschusses 
mit dem Titel 'Militärische Aktivitäten und Vorkehrun
gen von Kolonialmächten in unter ihrer Verwaltung 
stehenden Gebieten'53 sowie unter Hinweis auf ihre 
Resolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 und alle 
anderen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten 
Nationen über militärische Aktivitäten in Kolonialgebie
ten und Gebieten ohne Selbstregierung, bekräftigt die 
Generalversammlung ihre feste Überzeugung, daß 
Militärstützpunkte und -einrichtungen in den betreffen
den Gebieten ein Hindernis für die Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts durch das Volk dieser Gebiete 
darstellen könnten, und wiederholt ihre feste Auffaa
sung, daß die bestehenden Stützpunkte und Einrichtun
gen, die die Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker behindern, abgezogen werden sollen. 

2. Die Generalversammlung, die sich der 
Existenz solcher Mililärstützpunkte und -einrichtungen 
in einigen dieser Gebiete bewußt ist, bittet die betref
fenden Verwaltungsmächte nachdrücklich, auch künftig 
alles Erforderliche zu tun, damit diese Gebiete nicht in 
Offensivhandlungen gegen andere Staaten hineingezo
gen oder für die Einmischung in die Angelegenheiten 
anderer Staaten benutzt werden. 



IX. Beschlüsse 383 

3. Die Generalversammlung bringt von neuem 
ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß die militäri
schen Aktivitäten und Vorkehrungen von Kolonial
mächten in unter ihrer Verwaltung stehenden Gebieten 
im Widerspruch zu den Rechten und Interessen der 
betroffenen Kolonialvölker. insbesondere ihrem Recht 
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, stehen 
könnten. Die Versammlung fordert die betreffenden 
Verwaltungsmächte erneut auf, diese Aktivitäten 
einzustellen und solche Militärstützpunkte gemäß ihren 
diesbezüglichen Resolutionen aufzulösen. 

4. Die Generalversammlung erklärt erneut, daß 
die Kolonialgebiete und die Gebiete ohne Selbstregie
rung sowie angrenzende Gebiete nicht für Kemver
suche, zur Ablagerung von Atommüll oder für die 
Stationierung von Kernwaffen und anderen Massenver
nichtungswaffen benutzt werden sollen. 

5. Die Generalversammlung mißbilligt die auch 
weiterhin erfolgende Zweckentfremdung von Land in 
Kolonialgebieten und Gebieten ohne Selbstverwaltung, 
insbesondere in den kleinen Inselgebieten im Pazifik 
und in der Karibik, für militärische Einrichtungen. Die 
großangelegte Verwendung lokaler Ressourcen für 
diesen Zweck könnte sich nachteilig auf die wirtschaft
liche Entwicklung der betreffenden Gebiete auswirken. 

6. Die Generalversammlung ersucht den Gene
ralsekretär, die Weltöffentlichkeit auch künftig über 
diejenigen militärischen Aktivitäten und Vorkehrungen 
in Kolonialgebieten und Gebieten ohne Selbstregierung 
zu infornaieren, die die Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker behindern. 

7. Die Generalversammlung ersucht den Son
derausschuß für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker, diese Frage weiter zu 
prüfen und der Versammlung auf ihrer neunundvierzig
sten Tagung darüber Bericht zu erstatten." 

48/422. Gibraltar-Frage 

Auf ihrer 75. Plenarsitzung am 10. Dezember 1993 
verabschiedete die General versammlung auf Empfehlung des 
Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonia
lisierung (Vierter Ausschuß)" den folgenden Text als 
Konsens der Mitglieder der Versammlung: 

"Die Generalversammlung, unter Hinweis auf 
ihren Beschluß 47/411 vom 25. November 1992 und 
gleichzeitig unter Hinweis darauf, daß es in der Er
klärung, auf die sich die Regierung Spaniens und die 
Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland am 27. November 1984 in Brüssel 
geeinigt haben", unter anderem wie folgt heißt: 

'Die Einleitung eines Verhandlungsprozesses 
zur Überwindung aller zwischen ihnen bestehen
den Meinungsverschiedenheiten in bezug auf 
Gibraltar und zur Förderung einer beiderseitig 
nutzbringenden Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Wirtschaft, der Kultur, des Tourismus, des 
Flugverkehrs, des Militärwesens und der Umwelt. 

Beide Seiten stimmen zu, daß im Laufe dieses 
Prozesses Fragen der Souveränität erörtert wer
den. Die britische Regierung wird voll zu ihrer 
Verpflichtung stehen, die in der Präambel zur 
Verfassung von 1969 festgeschriebenen Wünsche 
des Volkes von Gibraltar zu achten.' 

nimmt davon Kenntnis, daß die AuBenminister Spaniens und 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
im Rahmen dieses Prozesses jedes Jahr abwechselnd in ihrer 
jeweiligen Hauptstadt, zuletzt am I. März 1993 in Madrid, 
zusammengetroffen sind, und bittet beide Regierungen 
nachdrücklich, ihre Verhandlungen fortzusetzen, mit dem 
Ziel, im Lichte der einschlägigen Resolutionen der General
versammlung und im Geiste der Charta der Vereinten 
Nationen eine endgültige Lösung des Gibraltarproblems zu 
finden." 

48/423, Piteairn-Frage 

Auf ihrer 75. Plenarsitzung am 10. Dezember 1993 
verabschiedete die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonia
lisierung (Vierter Ausschuß)'" den folgenden Text als 
Konsens der Mitglieder der Versammlung: 

"Die Generalversammlung, nach Prüfung der 
Lage in Pitcairn, bekräftigt das unveräußerliche Recht 
des Volkes von Pitcairn auf Selbstbestimmung gemäß 
der in der Versammlungsresolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker, die für das Gebiet volle Gültigkeit besitzt. 
Die Versammlung bekräftigt außerdem, daß die Ver
waltungsmacht dafür verantwortlich ist, die wirtschaftli
che und soziale Entwicklung des Gebietes zu fördern. 
Die Versammlung bittet die Verwaltungsmacht nach
drücklich, die von der Bevölkerung des Gebietes 
gewählte, sehr eigene Lebensweise auch weiterhin zu 
respektieren und sie zu erhalten, zu fördern und zu 
schützen. Die Versammlung ersucht den Sonderaus
schuß für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker, die Pitcairn-Frage auf seiner 
nächsten Tagung weiter zu prüfen und der Versamm
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten." 

48/424, St.-Helena-Frage 

Auf ihrer 75. Plenarsitzung arn 10. Dezember 1993 
verabschiedete die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonia
lisierung (Vierter Ausschuß)" den folgenden Text: 

I. "Nach Prüfung der St.-Helena-Frage bekräf
tigt die Generalversammlung das unveräußerliche Recht 
des Volkes von St. Helena auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit gemäß der in Versammlungsresolution 
1514 (XV) vom 14. Dezember 1960 enthaltenen 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker. Die Versammlung bittet 
die Verwaltungsmacht nachdrücklich, im Benehmen mit 
dem Gesetzgebenden Rat und anderen Vertretern des 
Volkes von SI. Helena auch weiterhin alles Erforderli-



384 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 
I 

ehe zu tun, u~ die rasche Verwirklichung der Er
klärung in bezu auf dieses Gebiet sicherzustellen, und 
erklärt in diese Zusammenhang erneut, daß es wichtig 
ist, das Volk von St. Helena über die ihm bei der 
Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts offenstehen
den Möglichkeiten aufzuklären. 

2. Die $eneralversammlung bekräftigt, daß die 
Verwaltungsm 'ht dafür verantwortlich ist, die wirt
schaftliche un soziale Entwicklung des Gebiets zu 
fördern, und rdert die Verwaltungsmacht auf, in 
Zusammenarbe t mit der Regierung des Gebiets auch 
weiterhin die 11tschaft zu stärken, die einheimische 
Initiative und as einheimische Unternehmertum zu 
fördern und die i versifikationsprogramme vermehrt zu 
unterstützen, it dem Ziel, das Wohlergehen der 
Gemeinschaft llgemein, insbesondere auch die Be
schäftigungssit ation des Gebiets, zu verbessern. 

3. Die Generalversammlung bittet die Ver
waltungsmacht nachdrücklich, in Zusammenarbeit mit 
der Regierung des Gebiets auch weiterhin wirksame 
Maßnahmen z ergreifen, um das unveräußerliche 
Eigentums- u d Verfügungsrecht des Volkes von 
St. Helena übe die natürlichen Ressourcen des Gebiets, 
einschließlich er Meeresressourcen. sowie dessen 
Recht auf Aus 'bung und Beibehaltung der Kontrolle 
über die künft ge Erschließung dieser Ressourcen zu 
gewährleisten ncl zu garantieren. 

4. Die eneralversammlung erklärt erneut, daß 
eine fortgeset e Entwicklungshilfe seitens der Ver
waltungsmacht in Verbindung mit etwaigen Hilfsmaß-

nahmen der internationalen Gemeinschaft ein wichtiges 
Mittel darstellt, um das wirtschaftliche Potential des 
Gebiets zu erschließen und die Bevölkerung besser in 
die Lage zu versetzen, die in den entsprechenden 
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
genannten Ziele voll zu verwirklichen. Die Versamm
lung begrüßt in diesem Zusammenhang die vom 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ge
währte Hilfe und bittet andere Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, bei der Entwicklung 
des Gebiets behilflich zu sein. 

5. Das Fortbestehen militärischer Einrichtungen 
in dem Gebiet veraniaßt die Generalversammlung, auf 
der Grundlage früherer Resolutionen und Beschlüsse 
der Vereinten Nationen über Militärstützpunkte und 
-einrichtungen in Kolonialgebieten und Gebieten ohne 
Selbstregierung, die Verwaltungsmacht nachdrücklich 
zu bitten, Maßnahmen zu ergreifen, damit das Gebiet 
nicht in Offensivhandlungen gegen Nachbarstaaten 
hineingezogen oder für eine Einmischung in deren 
Angelegenheiten benutzt wird. 

6. Die Generalversammlung ist der Auffassung, 
daß die Möglichkeit, zu einem geeigneten Zeitpunkt 
eine Besuchsdelegation der Vereinten Nationen nach St. 
Helena zu entsenden, weiterverfolgt werden solle, und 
ersucht den Sonderausschuß für den Stand der Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die 
St. Helena-Frage auf seiner nächsten Tagung weiter zu 
prüfen und der Versammlung auf ihrer neunundvierzig
sten Tagung darüber Bericht zu erstatten." 

3, Beschlü .. e aufgrund der Berichte des Zweiten Ausschusses 

48/440, es Generalsekretärs über die wirt-
schaftlic en Stabilisierungsprogramme In den 
Entwic ungsländern 

Auf ihrer 86. lenarsitzung am 21. Dezember 1993 
nahm die Generalve ammlung auf Empfehlung des Bericht
erstatters des Zw ten Ausschusses Kenntnis von dem 
Bericht des Gene sekretärs über die wirtschaftlichen 
Stabilisierungsprog me in den Entwicklungsländern". 

48/441. ung und Internationale wirtschaftliche 
enarbeit 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
nahm die Generalve sammlung Kenntnis vom ersten Teil des 
Berichts des Zweit n AusschussessR. 

48/442, Dritte omerenz der Vereinten Nationen zur 
Überp . ung aller Aspekte der Reihe multila
teral ve inbarter ausgewogener Grundsätze 
und R geln zur Bekämpfung restriktiver 
Gesc" praktiken 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
nahm die Genera]v ammlung auf Empfehlung des Zweiten 
Ausschusses" Ken tnis von der Empfehlung der im No-

vember und Dezember 1990 in Genf abgehaltenen Zweiten 
Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung aller 
Aspekte der Reihe multilateral vereinbarter ausgewogener 
Grundsätze und Regeln zur Bekämpfung restriktiver Ge
schäftspraktiken, 1995 eine dritte Überprüfungskonferenz zu 
veranstalten, und beschloß unter Berücksichtigung der 
Arbeiten, die zur Zeit von den zuständigen zwischenstaatli
chen Organen auf diesem Gebiet durchgeführt werden, unter 
der Schirtnherrschaft der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen, 1995 in Genf eine Dritte 
Konferenz der Vereinten Nationen zur Überprüfung aller 
Aspekte der Reihe multilateral vereinbarter ausgewogener 
Grundsätze und Regeln zur Bekämpfung restriktiver Ge
schäftspraktiken zu veranstalten. 

48/443. Dokumente zur wirksamen Mohilisierung und 
Einbeziehung der Frau in die Entwicklung 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Berichterstatters des Zweiten Ausschusses von den folgenden 
Dokumenten Kenntnis zu nehmen: 

a) Vorläufige Fassung des /994 Warld Survey an the 
Rale af Warnen in Develaprnen('J (Weltüberblick 1994 über 
die Rolle der Frau in der Entwicklung); 
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b) Bericht des Generalsekretärs über die wirksame 
Mobilisierung und Einbeziehung der Frau in die Entwick
lung61 , 

48/444_ Wirksame Mobilisierung und Einbeziebung 
der Frau in die Entwicklung 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung Kenntnis vom fünften Teil 
des Berichts des Zweiten Ausschusses". 

48/445. Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen 
und seine Auswirkungen auf die lebenden 
Ressourcen der Ozeane und Meere der Welt 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Zweiten Ausschusses63

, nachdem sie mit Dank von dem 
Bericht des Generalsekretärs64 Kenntnis genommen hatte, 

a) erneut zu erklären, welche Wichtigkeit sie der 
Befolgung ihrer Resolution 46/215 vom 20. Dezember 1991 
beimißt; 

b) den Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft. 
den internationalen Organisationen und den Organisationen 
der regionalen Wirtschaftsintegration ihre Anerkennung für 
die Maßnahmen auszusprechen, die sie unternommen haben, 
um die Ziele der Resolution 46/215 zu verwirklichen und zu 
unterstützen. und gleichzeitig ihrer Besorgnis Ausdruck zu 
geben über Berichte von Verhaltensweisen und Aktivitäten. 
die mit den Bestimmungen dieser Resolution nicht vereinbar 
sind; 

c) alle Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, 
die zwischenstaatlichen Organisationen, die Organisationen 
der regionalen Wirtschaftsintegration und in Betracht 
kommende nichtstaatliche Organisationen aufzufordern, dem 
Generalsekretär Informationen zur Verfügung zu stellen, die 
für die Durchführung der Resolution 46/215 von Belang 
sind, und ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung Bericht zu erstatten und danach 
jährlich Aktualisierungen über weitere Entwicklungen 
vorzulegen, die für die Durchführung der genannten Resolu
tion von Belang sind. 

48/446. Durchführung der Resolution 45/217 der 
Generalversammlung über den Weltkinder
gipfel 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
ersuchte die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Zweiten Ausschusses6

:5, nachdem sie auf ihre Resolution 
451217 vom 21. Dezember 1990 über den Weltkindergipfel 
hingewiesen und von dem Bericht des Generalsekretärs über 
die Durchführung der genannten Resolution66 Kenntnis 
genommen hatte, den Generalsekretär, ihr zur Behandlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen aktualisierten 
Bericht vorzulegen. 

48/447. Bericht des Verwaltungsrats des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten 

Ausschusses6
:5 Kenntnis von dem Bericht des Verwaltungs

rats des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
über seine Organisationstagung 1993, seine Sondertagung 
und seine vierzigste Tagung6? 

48/448. Bericht des Vorbereitungsausschusses für die 
Internationale Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung über seine zweite Tagung 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten 
Ausschusses68 Kenntnis von der Mitteilung des Generalse
kretärs69 zu dem Bericht des Vorbereitungsausschusses für 
die Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwick
lung über seine zweite Tagung. 

48/449. Iu den Resolutionen 42/186 und 42/187 der 
Generalversammlung erbetene Berichte 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Zweiten Ausschusses70 und des Wirtschafts- und Sozialrats 
in seinem Beschluß 1993/314 vom 29. Juli 1993, die in den 
Versammlungsresolutionen 42/186 und 42/187 vom I I. De
zember 1987 erbetene Berichterstattung über die Umweltper
spektive bis zum Jahr 2000 und danach beziehungsweise 
über die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 
einzustellen. 

48/450. Hilfe für den Wiederaufbau und die Entwick
lung Libanons 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten 
Ausschusses?1 Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tär über Hilfe für den Wiederaufbau und die Entwicklung 
Libanons72 und bat ihn, der Versammlung auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung über den Stand der Durchführung 
ihrer Resolution 47/155 vom 18. Dezember 1992 Bericht zu 
erstatten. 

48/451. Bericht des Generalsekretärs über die Inte
rimsbüros der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten 
Ausschusses?3 Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs über die Interimsbüros der Vereinten Nationen74

, 

48/452. Dokumente im Zusammenhang mit dem 
Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten 
Ausschusses?5 Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Einschlägige Kapitel im Bericht des Wirtschafts-
und Sozialrats für 199349

; 

b) Mitteilung des Generalsekretärs über die Verhü-
tung und Bekämpfung des Syndroms der erworbenen 
Immunschwäche (Aids)"; 

c) Mitteilung des Generalsekretärs zum Bevölke-
rungspreis der Vereinten Nationen77~ 
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d) Bericht es Generalsekretärs über Sonderhilfe für 
Namibia78

• 

481453. der Entwicklungsinformationssyste-
me zug sten der regionalen Zusammenarbeit 
und Int gration in Mrika 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
machte sich die G neralversammlung auf Empfehlung des 
Zweiten Ausschus ." die Resolution 1993/67 des Wirt
schafts- und Sozi rats vom 30. Juli 1993 mit dem Titel 
"Stärkung der Ent icldungsinformationssysteme zugunsten 
der regionalen Zusa menarbeit und Integration in Afrika" zu 
eigen und kam ü erein, dafür zu sorgen, daß ab dem 
Programmhaushalts lan für den Zweijahreszeitraum 1994-
1995 genügend Pe onal und Mittel bereitgestellt werden, 
damit die Aktivität n im Rahmen des Unterprogramms der 
Wirtschaftskommis ion für Afrika über Entwicklungsinfore 
mationssysteme du hgeführt werden können. 

481454. Afrikan sches Institut für wirtschaftliche 
Entwic ung und Planung 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
machte sich die neralversammlung auf Empfehlung des 
Zweiten Ausschus s" die Resolution 1993/68 des Wirt
schafts- und Sozi rats vom 30. Juli 1993 mit dem Titel 
"Afrikanisches Inst tut für wirtschaftliche Entwicklung und 
Planung" zu eigen und kam bei der Behandlung des Ent
wurfs des Progra mhaushaltsplans für die Wirtschafts
kommission für Afrika für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995 überein, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. um 
sicherzustellen, daß die Kommission über genügend Bedien
stete des Höheren Dienstes verfügt, um ihre Aufträge zu 
erfüllen. 

481455. Zweite erkehrs- und Kommunikationsdekade 
in Afr' 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
machte sich die neralversammlung auf Empfehlung des 
Zweiten Ausschus es" die Resolution 1993/66 des Wirt
schafts- und Sozi rats vom 30. Juli 1993 mit dem Titel 
"Zweite Verkehrs- nd Kommunikationsdekade in Afrika" zu 
eigen und kam ü erein, die Wirtschaftskommission für 
Afrika in ihrer Ei nschaft als federführende Organisation 
für die Zweite De ade im Rahmen des ordentlichen Haus
halts mit ausreiche den Mitteln auszustatten, damit sie die in 
den Ziffern 5 a) bi d) der Ratsresolution 1993/66 aufgeführ
ten Aktivitäten wir sam und effizient durchführen kann. 

481456. Zweite ekade für die industrielle Entwick
lung A ikas 

Auf ihrer 86 Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
machte sich die G neralversammlung auf Empfehlung des 
Zweiten Ausschus es" die Resolution 1993/65 des Wirt
schafts- und Sozi Irats vom 30, Juli 1993 mit dem Titel 
"Zweite Dekade fü die industrielle Entwicklung Afrikas" zu 
eigen und kam " erein, die Wirtschaftskommission für 
Afrika mit ausrei henden Mittel für die Zweite Dekade 
auszustatten, insb ondere mit dem Ziel, die industrielle 
Zusammenarbeit b i der Durchführung des Programms für 
die Dekade zu stär en. 

481457. Zweijahres-Arbeitsprogramm des Zweiten 
Ausschusses für den Zeitraum 1994-1995 

Auf ihrer 86. Plenarsitzung am 21. Dezember 1993 
billigte die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Zweiten Ausschusses" und gemäß Ziffer 5 ihrer Resolution 
39/217 vom 18. Dezember 1984 das in der nachstehenden 
Anlage enthaltene Zweijahres-Arbeitsprogramm des Zweiten 
Ausschusses für 1994-1995. 

ANLAGE 

Zweijahres-Arbeitsprogramm des 
Zweiten Ausschusses für den Zeitraum 1994-19958<) 

1994 

Punkt I. Bericht des Wirtschafts- und SozialraJs81 

Dokumentation 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts der Exekutivdirektorin des Bevölkerungs
fonds der Vereinten Nationen über den Bevölke
rungspreis und den Treuhandfonds der Vereinten 
Nationen (Beschluß 1982/112 des Wirtschafts- und 
Sozialrats ) 

Bericht des Generalsekretärs über die wirtschaftlichen 
und sozialen Auswirkungen der israelischen Sied
lungen auf das palästinensische Volk in dem seit 
1967 besetzten palästinensischen Gebiet, ein
schließlich Jerusalems, und auf die arabische 
Bevölkerung des besetzten syrischen Golan (Reso
lution 1993/52 des Wirtschafts- und Sozialrats und 
Resolution 48/212 der Generalversammlung)" 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlunll des 
Sachstandsberichts der Arbeitsgruppe zur Uber
prüfung der Regelungen für die Konsultation mit 
nichtstaatlichen Organisationen (Resolution 
1993/80 des Wirtschafts- und Sozialrats )82 und des 
betreffenden Abschnitts im diesbezüglichen Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats (Ratsresolution 
1993/80 und -beschluß 1993/214) 

Bericht des Generalsekretärs über die Fortschritte, die 
hinsichtlich der Anwendung der Charta der wirt
schaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten 
erzielt worden sind (Resolution 44/170 der Gene
ralversammlung)s2 

Bericht des Generalsekretärs über die Mobilisierung 
von Ressourcen zur Durchführung des regionalen 
Aktionsprogramms für Phase lIder Verkehrs- und 
Kommunikationsdekade für Asien und den Pazifik 
(1992-1996) (Resolution 1993/63 des Wirtschafts
und Sozialrats ) 

Punkt 2. Fragen der makroökonomischen Politik 

a) Verwirklichung der in der "Erkll1rung über internatio
nale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der 
Entwicklung in den Entwicklungsländern" vereinbarten 
Verpflichtungen und Politiken 
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b) Umsetzung der Internationalen Entwicklungsstrategie 
für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten 
Nationen 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über die Verwirklichung 
der in der Erklärung vereinbarten Verpflichtungen 
und Politiken und über die Umsetzung der Inter
nationalen Entwicklungsstrategie (Resolutionen der 
Generalversammlung 45/199, 47/152 und 48/185) 

c) Auslandsverschuldungskrise und Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 48/182 der Generalversammlung 

d) Nettoressourcentransfer zwischen den Entwicklungs
ländern und den entwickelten Ländern 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 47/178 der Generalversammlung über 
den Nettoressourcentransfer zwischen Entwick
lungsländern und entwickelten Ländern 

Punkt 3. Bestandfähige Entwicklung und internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Dokumentation 

Endgültige Fassung des World Survey on the Role of 
Women in Developmenr (Weltüberblick über die 
Rolle der Frau in der Entwicklung) (Resolutionen 
der Generalversammlung 44/77, 44/171 und 
48/108) 

Bericht des Generalsekretärs mit einer Analyse und 
Empfehlungen über Mittel und Wege zur Förde
rung des Dialogs zur Verstärkung der internatio
nalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zugunsten 
der Entwicklung durch Partnerschaft (Resolution 
48/165 der Generalversammlung) 

a) Handel und Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Handels- und Entwicklungsrats (Resolution 
1995 (XIX) der Generalversammlung), samt 
Empfehlungen betreffend die HalbzeitüberpTÜfung 
des Aktionsprogramms für die neunziger Jahre 
zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder 
(Resolution 48/171 der Generalversammlung)" 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 47/186 der Generalversammlung über 
besondere Maßnahmen zugunsten der Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Generalsekretärs der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
über ein Programm zur Verbesserung des Transit
systems der neuen unabhängigen Binnenentwick
lungsländer in Zentralasien und der benachbarten 

Transitentwicklungsländer (Resolution 48/170 der 
Generalversammlung) 

Bericht des Generalsekretärs betreffend die institutio
nellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der 
Stärkung der internationalen Organisationen auf 
dem Gebiet des multilateralen Handels (Resolution 
48/54 der Generalversammlung) 

b) Ernährung und landwirtschaftliche Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Welternährungsrats" 

Bericht des Generalsekretärs über die Nahrungsmittel
produktion, einschließlich agroindustrieller Er
zeugnisse, über internationale Märkte für Agrar
produkte und tropische Produkte und über den 
Stand der weltweiten Ernährungssicherheit (Reso
lution 47/149 der Generalversammlung) 

Bericht des Generalsekretärs und des Generaldirektors 
der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen über die Durchführung der 
Resolution 48/20 der Generalversammlung über 
Nothilfemaßnabmen zur Bekämpfung der Heu
schreckenplage in Afrika 

c) Bericht der Internationalen Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht der Konferenz (Resolution 1991/93 des Wirt
schafts- und Sozialrats und Resolution 48/186 der 
Generalversammlung) 

d) Rohstoffe 

Dokumentation 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Generalsekretärs der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
betreffend mögliche Entwicklungszusammenhänge 
zwischen dem Rohstoffsektor und anderen Wirt
schaftssektoren (Resolution 47/185 der Generalver
sammlung) 

e) Kulturelle Entwicklung 

Dokumentation 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
zusammenfassenden Evaluierungsberichts des 
Generaldirektors der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
über die globale Halbzeitbilanz der Weltdekade für 
kulturelle Entwicklung (Resolution 46/157 der 
Generalversammlung und Beschluß 1993/209 des 
Wirtschafts- und Sozialrats )" 

f) Integration der im Umbruch befindlichen Volkswirt
schaften in die Weltwirtschaft 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs (Resolution 48/181 der 
Generalversammlung) 
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, 

g) Industrielle EntWicklungszusammenarbeit 

h) 

i) 

Dokumentation 

Mitteilung des eneralsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Generaldirektors der Organisation der 
Vereinten tionen für industrielle Entwicklung 
über die Du chführung der Resolution 47/153 der 
Generalvers mmlung über industrielle Entwick
lungszusam enarbeit 

Bericht des Gene alsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 7/177 der Generalversammlung über 
die Zweite ekade für die industrielle Entwicklung 
Afrikas (1 1-2000) 

Konferenz der 
Siedlungswesen 

Dokumentation 

ereinten Nationen über Wohn- und 
abitat Il) 

Bericht des Gen alsekretärs über den Stand der Arbei
ten des Vo ereitungsausschusses für die zweite 
Konferenz d r Vereinten Nationen über Wohn- und 
Siedlungsw sen (Habitat II) (Resolutionen der 
Generalvers mlung 47/180 und 48/176) 

Internationale 
Armut in den En 

Dokumentation 

sammenarbeit zur Beseitigung der 
icklungsländern 

eralsekretärs über die internationale 
Zusammen beit zur Beseitigung der Annut in den 
Entwicklun sländern (Resolution 48/184 der 
Generalvers mmlung) 

Bericht des Gen alsekretärs über die Vorbereitung und 
Begehung s Internationalen Jahres zur Beseiti
gung der A ut (Resolution 48/183 der General
versammlun ) 

j) Initiative der V" inten Nationen für Chancen förderung 
und Teilhabe 

Dokumentation 

Bericht des Ge eralsekretärs (Resolution 48/60 der 
Generalvers mmlung) 

Punkt 4. Umwelt u bestand fähige Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Gen alsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 6/215 über den Fischfang mit großen 
pelagischen Treibnetzen und seine Auswirkungen 
auf die leb nden Naturschätze der Ozeane und 
Meere der elt (Beschluß 48/445 der General
versammlu ) 

Bericht des Gen alsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 8/174 über die Stärkung des Um
weltprogra ms der Vereinten Nationen 

a) Umsetzung der Beschlüsse und Empfehlungen der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs mit Empfehlungen betref
fend eine Sondertagung der Generalversammlung 
zum Zweck einer Gesamtüberprüfung und -be
wertung der Agenda 21 der Konferenz der Ver
einten Nationen über Umwelt und Entwicklung 
(Resolution 47/190 der Generalversammlung) 

Der entsprechende Abschnitt im Bericht des Wirt
schafts- und Sozialrats über die Arbeit der Kom
mission für bestandfahige Entwicklung auf ihrer 
zweiten Tagung (Resolution 47/191 der General
versammlung) 

b) Schutz des Weltklimas für die heutigen und die kom
menden Generationen 

c) 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 471195 der Generalversammlung 

Bestan4{dhige Nutzung und Erhaltung der lebenden 
marinen Ressourr:en der Hohen See: Konferenz der 
Vereinten Nationen über grenzüberschreitende und weit 
wandernde Fischbestände 

Dokumentation 

Bericht der Konferenz (Resolution 48/194 der General
versammlung) 

d) Ausarbeitung einer internationalen Konvention zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre 
und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, 
insbesondere in Afrika 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 48/191 der Generalversammlung 

e) Weltkonferenz über die bestandfähige Entwicklung der 
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsliindern 

Dokumentation 

Bericht der Konferenz (Resolutionen 47/189 und 48/193 
der Generalversammlung) 

Punkt 5. Operative Entwicklungsaktivitäten 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 45/217 der Generalversammlung über 
den Weltkindergipfel (Beschluß 48/446 der Gene
ralversammlung) 
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Punkt 6. Ausbi/riung und Forschung 

Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten 
Nationen 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs (Resolution 481207 der 
Generalversammlung) 

Universität der Vereinten Nationen 

Dokumentation 

Bericht des Rates der Universität der Vereinten Natio
nen 

Punkt 7. Agenda fir Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs (Resolution 481166 der 
Generalversammlung) 

1995" 

Punkt I. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats" 

a) Zielbetrag fir die Beitragsankündigungen zum Welt
ernährungsprogrammfür den Zeitraum 1997-1998 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats 

b) Internationale Dekade fir Trinkwasserversorgung und 
Abwasserhygiene 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über die in der ersten 
Hälfte der neunziger Jahre erzielten Fortschritte 
(Resolution 45/181 der Generalversammlung)" 

c) Verhütung und Bekämpfung des Syndroms der erworbe
nen Immunschwäche (Aids) 

Dokumentation 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Generaldirektors der Weltgesund
heitsorganisation über die Verhütung und Bekämp
fung des Syndroms der erworbenen Immunschwä
che (Aids) (Resolution 1993/51 des Wirtschafts
und Sozialrats )" 

Punkt 2. Fragen der makroökonomischen Politik 

a) Entwicklungsjinanzierung 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation der für 
die Entwicklungsfinanzierung möglicherweise vor-

handenen Finanzquellen (Resolution 48/187 der 
Generalversammlung) 

b) Langfristige Tendenzen der wirtschaftlichen und sozia
len Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über die sozioökonomische 
Gesamtperspektive der Weltwirtschaft bis zum Jahr 
2000 (Resolution 43/194 der Generalversammlung) 

Punkt 3. Beslandfähige Entwicklung und internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 

a) Handel und Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Handels- und Entwicklungsrats (Resolution 
1995 (XIX) der Generalversammlung)" 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Generalsekretärs der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
über die Verhandlungen über einen internationalen 
Verhaltenskodex für den Technologietransfer 
(Resolution 48/167 der Generalversammlung) 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 481168 der Generalversammlung über 
wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel zur Aus
übung politischen und wirtschaftlichen Zwangs auf 
Entwicklungsländer 

Bericht des Generalsekretärs über spezifische Maßnah
men im Zusammenhang mit den besonderen 
Bedürfnissen und Problemen der Binnenstaaten 
unter den Entwicklungsländern (Resolution 481169 
der Generalversammlung) 

b) Wohn- und Siedlungswesen 

Dokumentation 

Bericht der Kommission für Wohn- und Siedlungs
wesen, einschließlich des Berichts der Kommission 
über die Verwirklichung der Globalen Wohnraum
strategie bis zum Jahr 2000 (Resolutionen 321162, 
43/180 und 43/181 der Generalversammlung)" 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Arbei
ten des Vorbereitungsausschusses für die zweite 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und 
Siedlungswesen (Habitat II) (Resolution 471180 der 
Generalversammlung) 

c) Wissenschaft und Technik im Dienste der Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Durch
führung der Resolution 48/179 der Generalver
sammlung 

d) Durchfihrung des Aktionsprogramms {ur die neunziger 
Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Uinder 



390 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

Dokumentation, 

Bericht des Ge~eralsekretärs über den Stand der Durch
führung d' r Resolution 48/171 der Generalver
sammlung 

e) Die Frau und ie Entwicklung 

Dokumentatio 

Bericht des Ge eralsekretärs über die effektive Mobili
sierung u d Integration der Frau in die Entwick
lung (Re lution 42/178 der Generalversamm
lung)" 

f) Erschließung r Humanressourcen 

Dokumentation 

Bericht des Ge eralsekretärs über die Durchführung der 
Resolutio 48/205 der Generalversammlung 

g) Unternehmeris he Tätigkeit und Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Ge eralsekretärs über Politiken und Tätig
keiten im Zusammenhang mit der unternehmeri
schen Ini ative. der Privatisierung. der Abschaf
fung von Monopolen und der administrativen 
Deregulie ng (Resolution 481180 der General
versamml ng) 

h) Internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung der 
Armut in den ntwicklungsländern 

Dokumentation 

Bericht des Ge eralsekretärs über die Durchführung der 
Resolutio 47/196 der Generalversammlung 

Punkt 4. Umwelt u d bestandfähige Entwicklung 

Dokumentation 

Bericht des Ve altungsrats des Umweltprogramms der 
Vereinten ationen. einschließlich der Tätigkeiten 
des Progr mms auf dem Gebiet der Umweltüber
wachung ( esolutionen 2997 (XXVII) und 48/174 
der Gener Iversammlung)" 

Bericht des neralsekretärs über gesundheits- und 
umweltsc "dliche Produkte (Resolution 34/173 der 
Generalve ammlung)82 

Bericht des Ge eralsekretärs zur Aktualisierung der für 
die Durc führung der Resolution 46/215 der 
Generalve ammlung relevanten Entwicklungen 
(Beschluß 48/445 der Generalversammlung) 

a) Umsetzung de Beschlüsse und Empfehlungen der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung 

Dokumentation 

Der entsprechende Abschnitt im Bericht des Wirt
schafts- und Sozialrats über die Tätigkeit der 
Kommission for bestandfahige Entwicklung über 
ihre dritte Tagung (Resolution 47/191 der Gene
ralversammlung) 

b) Wüstenbildung und Dürre 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung des 
Aktionsplans zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
und des mittel- und langfristigen Programms zum 
Wiederaufbau und zur Sanierung in der Sudan-
Sahel-Region (Resolutionen 3054 (XXVIII). 
32/172. 401209 und 48/175 der Generalversamm
lung)" 

Punkt 5. Operative Entwicklungsaktivitäten 

a) Dreijährliche Grundsatzüberprüjung der operativen 
Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten 
Nationen 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs über die dreijährliche 
Grundsatzüberprüfung der operativen Entwick
lungsaktivitäten des Systems der Vereinten Natio
nen (Resolution 471199 der General versammlung)" 

Frage. für deren Behandlung keine Vorausdokumenta
tion angefordert wurde 

Ortsbüros der Vereinten Nationen (Resolution 481209 
der General versammlung) 

b) Wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwi
schen den Entwicklungsländern 

Dokumentation 

Bericht des Hochrangigen Ausschusses für die Über
prüfung der technischen Zusammenarbeit zwischen 
den Entwicklungsländern (Resolution 33/134 der 
Generalversammlung)" 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
technischen Zusammenarbeit zwischen Entwick
lungsländern im Rahmen des Entwicklungssystems 
der Vereinten Nationen sowie über die Maßnahmen 
im Anschluß an die Resolution 48/172 der Gene
ral versamml ung 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 48/173 der Generalversammlung über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Entwicklungsgemeinschaft für 
das südliche Afrika 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Süd
Süd-Zusammenarbeit (Resolution 48/164 der 
General versammlung) 
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4. Beschlüsse aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses 

48/426. Entwurf innerstaatlicher Musterrechtsvorschrü
ten als Orientierungshilfe für die Regierungen 
heim Erlaß weiterer Rechtsvorschriften gegen 
rassische Diskriminierung, im Einklang mit den 
vom Ausschuß für die Beseitigung der rassi
schen Diskriminierung auf seiner vierzigsten 
und einundvi~rzigsten Tagung ahgegebenen 
Stellungnahmen vom Sekretariat überarbeitet 

Auf ihrer 84. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten 
Ausschusses8s Kenntnis von dem Entwurf innerstaatlicher 
Rechtsvorschriften als Orientierung,hilfe für die Regierungen 
beim Erlaß weiterer Rechtsvorschriften gegen rassische 
Diskriminierung, der im Einklang mit den vom Ausschuß für 
die Beseitigung der rassischen Diskriminierung auf seiner 
vierzigsten und einundvierzigsten Tagung abgegebenen 
Stellungnahmen vom Sekretariat überarbeitet worden war8

/i, 

48/427. Effektive Verwirklichung des Selbstbestim
mungsrechts durch Autonomie 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung arn 20. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Dritten Ausschussesfl7

, nachdem sie von der Debatte über 
die Frage der effektiven Verwirklichung des Selbstbestim
mungsrechts durch Autonomie auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung mit Interesse Kenntnis genommen hatte, die Behand
lung dieser Frage bis zu einer künftigen Tagung zurückzu
stellen. 

48/428. Dokumente, die von der Geueralversammlung 
im Zusammenhang mit dem Punkt "Soziale 
Entwicklung, einschließlich Fragen im Zusam
menhang mit der Weltsoziallage sowie der 
Jugend, dem Altern, den Behinderten und der 
Familie" behandelt wurden 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten 
Ausschusses88 Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung 
der Leitlinien für Strategien und Maßnahmen einer entwick
lungsorientierten Sozialpolitik in naher Zukunft89

; 

b) Bericht des Generalsekretärs über das Internationale 
Jahr der Fami1ie~); 

c) Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung 
der Weltaktionsprogramms für Behinderte9l

; 

d) Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung 
des Berichts der Regionalkommissionen betreffend den 
Weltgipfel für soziale Entwicklung". 

48/429. Menschenrechtsfragen 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung Kenntnis vom ersten Teil des 
Berichts des Dritten Ausschusses 93. 

48/430. Unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" 
behandelte Berichte 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten 
Ausschusses94 Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Bericht des Ausschusses gegen Folter"; 

b) Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung 
des vom Sonderberichterstatter der Menschenrechtskommis
sion erstellten Berichts über die Menschenrechtssituation im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien96

; 

c) Bericht des Generalsekretärs über die Beobachter
mission der Vereinten Nationen zur Verifikation des Refe
rendums in Eritrea97

; 

d) Bericht des Generalsekretärs über die Achtung vor 
den Grundsätzen der nationalen Souveränität und der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von 
Staaten bei Wahlvorgängen98

; 

e) Bericht des Generalsekretärs über den Freiwilligen 
Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der Folter"; 

f) Mitteilung des Generalsekretärs zur effektiven 
Anwendung der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, einschließlich der Berichtspfiichten 
aufgrund der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der 
Menschenrechte 'OO; 

g) Bericht des Generalsekretärs über die Finanzierung 
der Tätigkeiten der Vertragsorgane auf dem Gebiet der 
Menschenrechte und deren angeme. ... sene personelle Aus
stattunglOl 

; 

h) Mitteilung des Generalsekretärs über das Recht auf 
Entwicklungl02

; 

i) Mitteilung des Generalsekretärs über die Men
schenrechtssituation im südlichen Libanon '03 ; 

j) Bericht des Generalsekretärs über die Stärkung des 
Sekretariats-Zentrums für Menschenrechte l04

; 

k) Bericht des Generalsekretärs über die Verstärkung 
der Wirksamkeit des Grundsatzes regelmäßiger und unver
falschter Wahlen uß

• 

48/431. Arbeitsplan des Dritten Ausschusses und Zwei
jahres-Arbeitsprogramm des Ausschusses für 
1994-1995 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
billigte die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten 
Ausschusses ,,)<\ gemäß ihren Resolutionen 45/175 vom 
18. Dezember 1990 und 46/140 vom 17. Dezember 1991 den 
Arbeitsplan des Dritten Ausschusses und dessen Zweijahres
Arbeitsprogramm für 1994-1995, die in den Anlagen I und 
II zu diesem Beschluß wiedergegeben sind. 
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I ANLAGE I 

Arbeits lan des Dritten Ausscbusses 

A. RICHlLIN EN FÜR DIE BESCHRÄNKUNG DER 
RED IT BEI ERKLÄRUNGEN 

1. Gemäß Regel 106 der Geschäftsordnung der General
versammlung und iffer 22 des Beschlusses 34/40 I über die 
Rationalisierung d r Verfahren und der Organisation der 
Generalversammlu g soll der Vorsitzende des Dritten Aus
schusses zu Beginn' eder Tagung dem Dritten Ausschuß vor
schlagen, die Rede eit zu beschränken. 

2. Nach den Reso utionen der Generalversammlung 451175 
vom 18. Dezembe 1990 und 461140 vom 17. Dezember 
1991 über die Rati nalisierung der Arbeit des Dritten Aus
schusses sollen die von den Delegationen oder im Namen 
von Gruppen von elegationen sowie von Bediensteten des 
Sekretariats abgeg benen Erklärungen 15 Minuten nicht 
überschreiten, sofe der Ausschuß zu Beginn der Tagung 
nichts anderes bes hlossen hat. Diese Beschränkung der 
Redezeit muß mit einem gewissen Grad an Flexibilität 
gegenüber allen R dnern angewandt werden. Um Zeit zu 
sparen, wird allen ednern nahegelegt, Selbstdisziplin zu 
üben, insbesondere den Delegationen, die einer Gruppe 
angehören, in deren amen bereits eine Erklärung abgegeben 
worden ist. Aus pr ktischen Gründen sollen Gruppenerklä-
rungen möglichst ersten Tag der Erörterung eines 
Tagesordnungspun oder Unterpunktes abgegeben werden. 
In diesem Zusamm nhang ist darauf hinzuweisen, daß die 
rechtzeitige Verteil ng der Dokumentation in Überein
stimmung mit de Geschäftsordnung der Versammlung 
insofern wichtig ist, als sie es den Delegationen ennöglicht, 
sich frühzeitig in di Rednerliste einzutragen. 

B. REsOLUT! NSENlWÜRFE ÜBER BERICHTE VON VER
TRAGSOR ANEN UND BERICHTE DES GENERALSE
KRETÄRS . BER DEN STAND DER VERTRÄGE 

3. Die Berichte a ler Vertragsorgane werden der General
versammlung in .. ereinstimmung mit ihrem jeweiligen 
Mandat vorgelegt. Sachresolutionen zu diesen Berichten 
sollen in Übereinst' mung mit dem Arbeitsprogramm des 
Dritten Ausschusse alle zwei Jahre verabschiedet werden. 
Es wird empfohle , soweit möglich keine gesonderten 
Resolutionsentwürn über den Stand der Verträge vorzulegen, 
sondern sie zum B standteil des Resolutionsentwurfs über 
den Bericht des rtragsorgans zu machen. In den da
zwischenliegenden ahren soll der Ausschuß die Berichte 
lediglich zur Kenn is nehmen, es sei denn, er hält kon
kretere Maßnabmen für erforderlich. 

C. VORSCHLAGS NTWÜRFE VON NEBENORGANEN DES 
WIRTS HAFfS- UND SOZIALRATS 

4. Der Wirtschaft - und Sozialrat soll bei der Übermittlung 
von Vorschlagsent ürfen an die Generalversammlung das 
Arbeitsprograrnm d s Dritten Ausschusses nach Möglichkeit 
berücksichtigen. 

D. ARBEITSPROGRAMM 

5. Unmittelbar na h der Wahl seiner Amtsträger soll der 
Dritte Ausschuß ei e informelle Sitzung abhalten, um auf 
der Grundlage eine vom Sekretariat zu erstellenden Ent-

wurfs sein Arbeitsprogramm sowie andere organisatorische 
Aspekte seiner Arbeit, insbesondere den Stand der Doku
mentation, zu behandeln. 

6. Die dem Dritten Ausschuß zur Behandlung auf der 
neunundvierzigsten Tagung der Generalversammlung zu
gewiesenen Punkte sollen in der folgenden Reihenfolge 
behandelt werden: 

Punkt 2. Beseitigung von Rassismus und rassischer Dis
kriminierung107 

Punkt 3. Selbstbestimmungsrecht der Völker1fl7 

Punkt 4. 

Punkt 5. 

Punkt 6. 

Punkt 7. 

Punkt 8. 

Punkt 9. 

Punkt 10. 

Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im 
Zusammenhang mit der Weltsoziallage und der 
Jugend, dem Altern, den Behinderten und der 
Familie lO8 

Verbrechensverhütung und StrafrechtspflegelO
' 

Förderung der Frau 

Internationale Drogenbekämpfung 

Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, Fragen im Zusammen
hang mit Flüchtlingen, Rückkehrern und Ver
triebenen sowie humanitäre Fragen 

Menschenrechtsfragen 1119,1 tn 

a) Anwendung der Rechtsakte auf dem Ge
biet der Menschenrechte; 

b) Menschenrechtsfragen, einschließlich 
anderer Ansätze zur besseren Gewähr
leistung der effektiven Ausübung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

c) Menschenrechtssituationen und Berichte 
der Sonderberichterstatter und Sonder
beauftragten 

d) Umfassende Umsetzung der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Wien und An
schlußmaßnabmen 

Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur 
Förderung und zum Schutz der Rechte von 
Kindern in der ganzen Welt, die Opfer besonders 
schwieriger Umstände, einschließlich bewaffneter 
Konflikte, sind 

Punkt 11. Vorbereitung und Organisation des Jahres der 
Toleranz 

Punkt 12. Aktivitätenprogramm der Internationalen Dekade 
der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt 

Punkt 1. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 
(Punkt 12) 

7. Diese Regelung kann auf der Organisationssitzung des 
Dritten Ausschusses überprüft werden, insbesondere unter 
Berücksichtigung des dann gegebenen Standes der Dokumen
tation. 
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E. AUSARBEITUNG UND VORLAGE VON 
RESOLU1l0NSENTVVÜRFEN 

8. Die Delegationen werden gebeten, sich bei der Aus
arbeitung von Resolutionsentwürfen an das in den Resolutio
nen 45/175 und 461140 genehmigte und nachstehend wie
dergegebene Arbeitsprogramm des Dritten Ausschusses zu 
halten. 

9. Die Delegationen werden gebeten, die in den Resolutio
nen 451175 und 46/140 vereinbarten, nachstehend angeführ
ten allgemeinen Richtlinien für die Vorlage von Vorschlags
entwürfen1ll zu berücksichtigen: 

Punkt I. Bericht des Winsclwjts- und Sozialrats 

Angelegenheiten, die ein Tätigwerden der Generalversamm
lung (Dritter Ausschuß) erfordern oder ihr zur Kenntnis 
gebracht wurden 

- Fragen. die nicht unter die anderen, dem Dritten 
Ausschuß zugewiesenen Gegenstände auf der Tages
ordnung der Generalversammlung fallen 

Punkt 2. Beseitigung von Rassismus und rassischer 
Diskriminierung 

Jährlich 

Dritte Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und rassi
scher Diskriminierung 

Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der rassischen 
Diskriminierung 

Stand der Internationalen Konvention über die Bekämpfung 
und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid 

Finanzlage des Ausschusses für die Beseitigung der rassi
schen Diskriminierung 

Zweijährlich 

Stand des Internationalen Übereinkommens über die Beseiti
gung aller Formen rassischer Diskriminierung (in 
geraden Jahren) 

Punkt 3. Selbstbestimmungsrecht der Völker 

Jährlich 

Wichtigkeit der universalen Verwirklichung des Selbst
bestimmungsrechts der Völker und der raschen Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker für die tatsächliche Gewährleistung und Ein
haltung der Menschenrechte 

Universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker 

Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der 
Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung 
des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung (wird nach 
Inkrafttreten der Internationalen Konvention gegen die 
Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die 
Ausbildung von Söldnern zweijährlich behandelt) 

Punkt 4. Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im 
Zusammenhang mit der Weltsoziallage und der 
Jugend, dem Altern, den Behinderten und der 
Familie 

Jl1hr/ich 

Weltsoziallagell2 

Weltgipfel für soziale Entwicklung 

Zweijiihrlich 

Durchführung des Weltaktionsprogramms für Behinderte und 
Behindertendekade der Vereinten Nationen (1994, 1995 
und in ungeraden Jahren) 

Durchführung des Internationalen Aktionsplans über das 
Altem, Internationales Jahr der älteren Menschen 
(1999) und damit zusammenhängende Aktivitäten (in 
ungeraden Jahren) 

Jugendpolitiken und Jugendprogramme (1994, 1995 und in 
ungeraden Jahren) 

Erfahrungen der Staaten bei der Förderung der Genossen
schaftsbewegung (in geraden Jabren) 

Anwendung der Leitlinien für Strategien und Maßnabmen 
einer entwicklungsorientierten Sozialpolitik in naher 
Zukunft (in ungeraden Jabren) 

Internationales Jahr der Familie (1994, danach soweit 
erforderlich zweijährlich) 

Fünfjährlich 

Jahrestag der Erklärung über sozialen Fortschritt und Ent
wicklung (1994) 

Internationales Alphabetisierungsjahr (1995) 

Punkt 5. Verbrechensverhütung und Strafrechtspfiege 

Jährlich 

Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für Verbre
chensverhütung und die Behandlung Straffalliger 

Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Schmuggels von Aus
ländern (1994) 

Zweijährlich 

Internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität (in geraden Jahren) 

Fünfjährlich 

Kongreß für Verbrechens verhütung und die Behandlung 
Straffalliger (1995) 

Punkt 6. Förderung der Frau 

Jährlich 

Umsetzung der Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förde
rung der Frau 
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Verbesserung der Si uation der Frauen im Sekretariat 

Vierte Weltfrauenko ferenz (bis 1995) 

Gewalt gegen Wand rarbeiterinnen 

Zweijährlich 

Konvention über di Beseitigung jeder Form von Diskrimi
nierung der Fra (in geraden J abren) 

Internationales For hungs- und Ausbildungsinstitut zur 
Förderung der rau (in ungeraden Jahren) 

Entwicklungsfonds er Vereinten Nationen für die Frau (in 
ungeraden J abr n) 

Erfahrungen der Sta ten bei der Verbesserung der Situation 
der Frau in län lichen Gebieten (in ungeraden Jabren) 

Punkt 7. In rnationale Drogenbekämpjung 

Jährlich 

Durchführung des S stemweiten Aktionsplans der Vereinten 
Nationen zur B kämpfung des Drogenmißbrauchs und 
des Weltweiten ktionsprogramms gegen die unerlaubte 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, 
das unerlaubte Angebot dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage dan h, den unerlaubten Verkehr damit und 
die unerlaubte erteilung dieser Stoffe; internationales 
Vorgehen zur B kämpfung des Drogenmißbrauchs und 
des unerlaubten Suchtstoffverkehrs; Achtung vor den in 
der Charta der ereinten Nationen und im Völkerrecht 
verankerten G ndsätzen im Kampf gegen den Drogen
mißbrauch un den unerlaubten Suchtstoffverkehr; 
Programm der ~ereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämp~ung; Maßnahmen zur Stärkung der 
internationalen usammenarbeit gegen die unerlaubte 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, 
den unerlaubte Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage dana h, den unerlaubten Verkehr damit und 
die unerlaubte Verteilung dieser Stoffe sowie damit 
zusammenhäng nde Fragen 

Zweijährlich 

Durchführung des Ü ereinkommens der Vereinten Nationen 
gegen den une laubten Verkehr ntit Sucht,toffen und 
psychotropen S offen (in geraden Jahren) 

Punkt 8. Bericht er Hohen Kommissarin der Vereinten 
Natione für Flüchtlinge, Fragen im Zusammen
hang mi Flüchtlingen, Rückkehrern und Ver
triebene sowie humanitäre Fragen 

Jährlich 

Amt des Hohen K mmissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge 

Internationale KÜßt: enz über zentralamerikanische Flücht
linge 

Hilfe für Flüchtling Rückkehrer und Vertriebene in Afrika 

Einberufung einer onferenz der Vereinten Nationen zur 
umfassenden B handlung und Überprüfung der Proble-

me von Flüchtlingen, Rückkehrern, Vertriebenen und 
Migranten (1994) 

Zweijährlich 

Neue internationale humanitäre Ordnung (in geraden Jahren) 

Fünfjährlich 

Verlängerung des Mandats des Amtes des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (1997) 

Punkt 9. Menschenrechtsfragen 

a) Anwendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Men
schenrechte 

Jährlich 

Effektive Anwendung der internationalen Menschenrechts
instrumente, einschließlich der Berichtspflichten auf
grund der internationalen Menschenrechtsinstrumente 

Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 
(nach Inkrafttreten der Konvention zweijährlich) 

Zweijährlich 

Konvention über die Rechte des Kindes (in geraden Jabren) 

Bericht des Ausschusses gegen Folter und Stand der Kon-
vention gegen Folter und andere grausame, unmensch
liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (in 
geraden Jahren) 

Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der 
Folter (in geraden Jahren) 

Stand der Konvention über die Verhütung und Bestrafung 
des Völkermordes (in geraden Jahren) 

Internationale Menschenrechtspakte (in ungeraden Jahren) 

b) Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze 
zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Jährlich 

Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte 

Andere Ansätze sowie Wege und Mittel innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zur besseren Gewähr
leistung der effektiven Ausübung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten 

Recht auf Entwicklung 

Beseitigung aller Formen religiöser Intoleranz 

Achtung vor den Grundsätzen der nationalen Souveränität 
und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenhei
ten von Staaten bei Wahlvorgängen 

Verstärkung der Wirksamkeit des Grundsatzes regelmäßiger 
und unverfälschter Wahlen (nach der neunundvierzig
sten Tagung zweijährlich) 



IX. Beschlüsse 395 

Stärkung des Sekretariats-Zentrums für Menschenrechte 

Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen, 
ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten 
angehören 

Internationales Jahr der autochthonen Bevölkerungsgruppen 
der Welt (1994) 

Menschenrechte und Terrorismus (1994) 

Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte durch die Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit, und Wichtigkeit der 
Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objektivität 

Not der Straßenkinder 

Zweijiihrlich 

Summarische oder willkürliche Hinrichtungen (in geraden 
Jahren) 

Aushau der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Men
schenrechte (in geraden Jahren) 

Regionale Vorkehrungen zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte (in geraden Jahren) 

Regionale Vorkehrungen zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte in der asiatisch-pazifischen Region (in 
geraden Jahren) 

Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen für autochthone 
Bevölkerungsgruppen (in geraden Jahren) 

Frage des Verschwindenlassens (in geraden Jahren) 

Die Menschenrechte und extreme Armut (in geraden Jahren) 

Die Menschenrechte und Massenabwanderungen (in ungera-
den Jahren) 

Die Menschenrechte in der Rechtspflege (in ungeraden 
Jahren) 

Die Menschenrechte und der wissenschaftlich-technische 
Fortschritt (in ungeraden Jahren) 

Nationale Institutionen zum Schutz und zur Förderung der 
Menschenrechte (in ungeraden Jahren) 

FUnjjährlich 

Verleihung der Menschenrechtspreise 

c) Menschenrechtssituationen und Berichte der Sonderbe· 
richterstatter und Sonderbeauftragten 

d) Umfassende Umsetzung der Erklärung und des Aktions
programms von Wien und Anschlußmaßnahmen 

Jiihrlich 

Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Wien, die von der Weltkonferenz über Menschenrechte 
verabschiedet wurden, und Anschlußrnaßnahmen 

Punkt 10. Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur 
Förderung und zum Schutz der Rechte von 

Kindern in der ganzen Welt, die Opfer besonders 
schwieriger Umstände, einschließlich bewaffneter 
Konilikte, sind1l3 

Punkt 11. Vorbereitung und Organisation des Jahres der 
Toleranzl13 

Punkt 12. Aktivitätenprogramm der Internationalen Dekade 
der autochthonen Bevölkerungsgruppen der 
Welt'" 

ANLAGE 11 

Zweijahres-Arheitsprogramm des Dritten Ausschusses 
für 1994-1995 

1994[14 

Punkt I. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

Angelegenheiten, die ein Tätigwerden der Generalver
sammlung (Dritter Ausschuß) erfordern oder ihr zur 
Kenntnis gebracht wurden 

Dokumentation 

Die entsprechenden Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats über Fragen, die nicht unter die 
anderen dem Dritten Ausschuß zugewiesenen Ge
genstände auf der Tagesordnung der Generalver
sammlung fallen 

Punkt 2. Beseitigung von Rassismus und rassischer Dis~ 
kriminierung 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats 

Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der rassi
schen Diskriminierung (Resolution 2106 A (XX)) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Inter
nationalen Konvention über die Bekämpfung und 
Bestrafung des Verbrechens der Apartheid (Reso
lutionen 3380 (XXX) und 48/89) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand des Inter
nationalen Übereinkommens über die Beseitigung 
aller Formen rassischer Diskriminierung (Resolu
tionen 2106 A (XX) und 47 n8) 

Bericht des Generalsekretärs über die Finanzlage des 
Ausschusses für die Beseitigung der rassischen 
Diskrintinierung (Resolution 48/90) 

Punkt 3. Selbstbestimmungsrecht der Völker 

Dokumentation 

Mitteilung des Gimeralsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Sonderberichterstatters der Menschen
rechtskommission über den Einsatz von Söldnern als 
Mittel zur Verletzung der Menschenrechte und zur 
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Behinderun~ der Ausübung des Selbstbestimmungs
rechts der 'j'ölker (Resolution 48/92) 

Bericht des G neralsekretärs über die universale Ver
wirklichun des Selbstbestimmungsrechts der Völker 
(Resolution 48/93) 

Fragen, für de on Behandlung keine Vorausdokumenta
tion angeforde wurde 

Wichtigkeit de universalen Verwirklichung des SeIbst
bestimmun srechts der Völker und der raschen 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker für die tatsächliche Gewährleistung und 
Einhaltung er Menschenrechte (Resolution 48/94) 

Punkt 4. Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im 
Zusam enhang mit der Weltsoziallage und der 
Jugend, dem Altern, den Behinderten und der 
Familie 15 

Dokumentatio 

Das entsprech nde Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und SoziaIr ts 

Bericht des Ge eralsekretärs über die Durchführung der 
Resolution über Jugendpolitiken und Jugendpro
gramme (R solution 47/85) 

Bericht des G eralsekretärs über die Stellung und die 
Rolle der enossenschaften im Lichte der neuen 
wirtschaftli hen und sozialen Tendenzen (Resolution 
47/90) 

Bericht des G neralsekretärs mit dem Aktionsplan zur 
Umsetzung der langfristigen Strategie des Welt
aktionsprog amms für Behinderte (Resolution 
1993/20 de Wirtschafts- und Sozialrats und Resolu
tion 48/99 er Generalversammlung) 

Bericht des Vo bereitungsausschusses für den Weltgip
fel für sozi e Entwicklung (Resolutionen 47/92 und 
48/100) 

Fragen, für de en Behandlung keine Vorausdokumenta· 
tion angeforde t wurde 

Fünfundzwanz gster Jahrestag der Erklärung über 
Fortschritt nd Entwicklung auf sozialem Gebiet 
(Resolution 44/57) 

Punkt 5. Verbrec ensverhütung und Strafrechtspflege 

Dokumentatio 

Das entsprech nde Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und SoziaIr ts, einschließlich der Auffassungen der 
Kommissio für Verbrechensverhütung und Straf
rechtspfleg zur Stärkung der internationalen Zu
sammenar it bei der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalitä (Resolution 47/87) 

Bericht des eneralsekretärs über das Afrikanische 
Institut der Vereinten Nationen für Verbrechens
verhütung nd die Behandlung Straffalliger (Reso
lution 48/1 I) 

Bericht des Generalsekretärs über 
Bekämpfung des Schmuggels 
(Resolution 48/102) 

Maßnahmen zur 
von Ausländern 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution über Verbrechensverhütung und Straf
rechtspflege (Resolution 48/103) 

Punkt 6. Förderung der Frau 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats 

Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der Dis
krintinierung der Frau (Resolution 34/180)" 

Endgültige Fassung des World Survey on the Role of 
Wornen in Development (Weltüberblick über die 
Rolle der Frau in der Entwicklung) (Resolutionen 
44177,44/171 und 48/108) 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution betreffend die Konvention über die 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau (Resolution 47/94) 

Bericht des Generalsekretärs über die Verbesserung der 
Situation der Frauen im Sekretariat (Resolution 
1993/9 des Wirtschafts- und Sozialrats und Resolu
tion 481106 der Generalversammlung) 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Administrators des Entwicklungspro
gramms der Vereinten Nationen über die Tätigkeit 
des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau (Resolutionen 391125 und 48/107) 

Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung der 
Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der 
Frau und die Vorbereitungen für die Vierte Welt
frauenkonferenz (Resolution 48/108) 

Bericht des Generalsekretärs über Gewalt gegen Wan
derarbeiterinnen (Resolution 481110) 

Punkt 7. Internationale Drogenbekämpjung 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats, einschließlich Mittel und Wege zur 
Verbesserung der Zusammenarbeit im Rahmen des 
Systems der Vereinten Nationen gegen die unerlaub
te Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen, das unerlaubte Angebot dieser Stoffe, die 
unerlaubte Nachfrage danach, den unerlaubten 
Verkehr damit und die unerlaubte Verteilung dieser 
Stoffe (Resolution 48/12) 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung des 
Weltweiten Aktionsprogramms gegen die unerlaubte 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen, das unerlaubte Angebot dieser Stoffe, die 
unerlaubte Nachfrage danach, den unerlaubten 
Verkehr damit und die unerlaubte Verteilung dieser 
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Stoffe sowie über den aktualisierten Systemweiten 
Aktionsplan zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs 
(Resolutionen 451148, 46/102 47/H)() und 481l12)" 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen den 
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotro
pen Stoffen (Resolutionen 47/97 und 48/112) 

Punkt 8. Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, Fragen im Zusammen
hang mit Flüchtlingen, Rückkehrern und Ver
triebenen sowie humanitäre Fragen 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats 

Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge 

Bericht des Generalsekretärs über die neue internationa
le humanitäre Ordnung (Resolution 471106) 

Bericht des Generalsekretärs über die Einberufung einer 
Konferenz der Vereinten Nationen zur umfassenden 
Behandlung und Überprüfung der Probleme von 
Flüchtlingen, Rückkehrern, Vertriebenen und Mi
granten (Resolution 48/113) 

Bericht des Generalsekretärs über internationale Not
standshilfe für Flüchtlinge und Vertriebene in 
Aserbaidschan (Resolution 48/114) 

Bericht des Generalsekretärs über die Internationale 
Konferenz über zentralamerikanische Flüchtlinge 
(Resolution 48/117) 

Bericht des Generalsekretärs über Hilfe für Flüchtlinge, 
Rückkehrer und Vertriebene in Afrika (Resolution 
48/118) 

Punkt 9. Menschenrechtsfragen 

a) Anwendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Men· 
schenrechte 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats, einschließlich des Entwurfs eines 
Aktionsplans für eine Dekade für Menschenrechts
erziehung (Resolution 48/127) 

Bericht des Menschenrechtsausschusses (Resolution 
2200 A (XXI))" 

Bericht des Ausschusses gegen Folter (Resolution 
39/46) 

Bericht des Ausschusses für die Rechte des Kindes 
(Resolution 44/25)" 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes (Resolution 47/108) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention über die Rechte des Kindes (Resolution 
47/112) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention gegen Folter und andere grausame. un
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe (Resolution 471113) 

Bericht des Generalsekretärs über den Freiwilligen 
Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der Folter 
(Resolution 361151) 

Bericht des Generalsekretärs über die effektive Anwen
dung der internationalen Menschenrechtsinstrumente, 
einschließlich der Berichtspflichten aufgrund der 
internationalen Menschenrechtsinstrumente (Resolu
tion 48/120) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Inter
nationalen Konvention zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen 
(Resolution 48/148) 

b) Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze 
zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Dokumentation 

Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Natio
nen für Menschenrechte (Resolution 481141) 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution 48/141 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der regio
nalen Vereinbarungen für die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte (Resolution 47/125) 

Bericht des Generalsekretärs über den Ausbau der 
Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Menschen
rechte (Resolution 47/128) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand des Frei
willigen Fonds der Vereinten Nationen für autoch
thone Bevölkerungsgruppen (Beschluß 47/430) 

Bericht des Generalsekretärs über die Achtung vor den 
Grundsätzen der nationalen Souveräaität und der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
der Staaten bei Wablvorgäagen (Resolution 48/124) 

Bericht des Generalsekretärs über die Stärkung des 
Sekretariats-Zentrums für Menschenrechte (Reso
lution 48/129) 

Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der zur 
Durchführung der Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung eingesetzten Organe des Systems der 
Vereinten Nationen (Resolution 48/130) 

Bericht des Generalsekretärs über die Verstärkung der 
Wirksamkeit des Grundsatzes regelmäßiger und 
unverfalschter Wahlen (Resolution 481131) 
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Bericht des Generalsekretärs über ein Programm im 
Rahmen der Vereinten Nationen zur Stärkung der 
Rechtsstaatr chkeit (Resolution 48/132) 

Bericht des G neralsekretärs über das Internationale 
Jahr der a tochthonen Bevölkerungsgruppen der 
Welt (Resol tion 48/133) 

Bericht des Ge eralsekretärs über die wirksame Förde
rung der E lärung über die Rechte von Personen, 
die national n, ethnischen, religiösen und sprachli
chen Mind heiten angehören (Resolution 48/138) 

Fragen, für de n Behandlung keine Vorausdokumenta
tion angeforde wurde 

Frage des Ver chwindenlassens (Resolutionen 47/132 
und 47/133 

Menschenrecht und extreme Armut (Resolution 
47/134) 

Menschenrecht und Terrorismus (Resolution 48/122) 

Andere Ansätz sowie Wege und Mittel innerhalb des 
Systems de Vereinten Nationen zur besseren Ge
währleistun der effektiven Ausübung der Men
schenrechte nd Grundfreiheiten (Resolution 48/123) 

Stärkung der T tigkeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der enschenrechte durch die Förderung der 
internation en Zusammenarbeit, und Wichtigkeit der 
Nichtselekti ität, Unparteilichkeit und Objektivität 
(Resolution 48/125) 

Beseitigung all r Formen religiöser Intoleranz (Resolu
tion 48/128 

Not der Straße kinder (Resolution 48/136) 

c) Menschenrecht situationen und Berichte der Sonderbe
richterstatter u Sonderbeauftragten 

Bericht des G eralsekretärs über die Vergewaltigung 
und Mißha lung von Frauen im ehemaligen Jugo
slawien (Re olution 48/143) 

Bericht des Ge eralsekretärs über die Menschenrechts
situation in yanmar (Resolution 48/150) 

Bericht des Ge eralsekretärs über die Rolle des Sekre
tariats-Zen ms für Menschenrechte bei der Unter
stützung de kambodschanischen Regierung und des 
kambodsch nischen Volkes bei der Förderung und 
beim Sch z der Menschenrechte (Resolution 
48/154) 

Fragen, für de n Behandlung keine Vorausdokumenta
tion angeforde wurde 

Die Mensche rechtssituation in Kuba (Resolution 
48/142) 

Die Mensche rechtssituation in Irak (Resolution 
48/144) 

Die Menschen chtssituation in der Islamischen Repu
blik Iran ( solution 48/145) 

Die Menschenrechtssituation in Somalia (Resolution 
48/146) 

Die Menschenrechtssituation in Sudan (Resolution 
48/147) 

Die Menschenrechtssituation in Haiti (Resolution 
48/151) 

Die Menschenrechtssituation in Afghanistan (Resolution 
48/152) 

Die Menschenrechtssituation im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien: Verletzungen der Men
schenrechte in der Republik Bosnien und Herze
gowina, der Republik Kroatien und der Bundes
republik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) 
(Resolution 48/153) 

d) Umfassende Durchführung der Erklärung und des 
Aktionsprogramms von Wien und Anschlußmaßnahmen 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs (Resolution 48/121) 

Punkt 10. Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur För
derung und zum Schutz der Rechte von Kindern 
in der ganzen Welt, die Opfer besonders schwie
riger Umstände, einschließlich bewaffneter 
Konflikte, sind 

Dokumentation 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Sonderberichterstatters der Menschen
rechtskommission über den Verkauf von Kindern, 
die Kinderprostitution und die Kinderpornographie 
(Resolution 48/156) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Studie 
über den Schutz von Kindern, die von hewaffneten 
Konflikten betroffen sind (Resolution 48/157) 

Punkt 11. Vorbereitung und Organisation des Jahres der 
Toleranz (Resolution 48/126) 

Keine Vorausdokumentation 

Punkt 12. Aktivitätenprogramm der Internationalen Dekade 
der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt 

Dokumentation 

Vorläufiger Bericht des Generalsekretärs über ein 
umfassendes Aktionsprogramm für die Dekade 
(Resolution 48/163) 

1995 

Punkt 1. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

Angelegenheiten, die ein Tätigwerden der Generalver
sammlung (Dritter Ausschuß) erfordern oder ihr zur 
Kenntnis gebracht wurden 
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Dokumentation 

Die entsprechenden Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats über Fragen, die nicht unter die 
anderen dem Dritten Ausschuß zugewiesenen Ge
genstände auf der Tagesordnung der Generalver
sammlung fallen 

Punkt 2. Beseitigung von Rassismus und rassischer Dis
kriminierung 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats 

Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der rassi
schen Diskriminierung (Resolution 2106 A (XX)) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Inter
nationalen Konvention über die Bekämpfung und 
Bestrafung des Verbrechens der Apanheid (Reso
lution 3380 (XXX)) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand des Inter
nationalen Übereinkommens über die Beseitigung 
aller Formen rassischer Diskriminierung (Resolu
tionen 2106 A (XX) und 47n8) 

Punkt 3. Selbstbestimmungsrecht der Viilker 

Punkt 4. Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im 
Zusammenhang mit der Weltsozial/age und der 
Jugend, dem Altem, den Behinderten und der 
Familie 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats, einschließlich des endgültigen Ent
wurfs des Weltaktionsprogramms für die Jugend bis 
zum Jahr 2000 und danach (Resolution 1993/24 des 
Wirtschafts- und Sozialrats ) 

Bericht des Generalsekretärs über die Anwendung der 
Rahmenbestimmungen für die Herstellung der 
Chancengleichheit für Behinderte (Resolution 48/96) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Bemü
hungen zur Sicherstellung der Chancengleichheit und 
vollen Eingliederung Behinderter in die verschiede
nen Organe des Systems der Vereinten Nationen 
(Resolution 48/95) 

Bericht des Generalsekretärs und des Generaldirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur über die Fortschritte 
und die Probleme bei den Bemühungen um eine 
universale Alphabetisierung (Resolution 46/93)" 

Bericht des Generalsekretärs über den Entwurf eines 
Programms für die Vorbereitungen und die Bege
hung des Internationalen Jahres der älteren Men
schen (Resolution 1993/22 des Wirtschafts- und 
Sozialrats und Resolution 48/98 der Generalver
sammlung) 

Bericht des Generalsekretärs über das Internationale 
Jahr der Familie (Resolution 47/237) 

Punkt 5. Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 

Punkt 6. Förderung der Frau 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats 

Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der Dis
kriminierung der Frau (Resolution 341180)" 

Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit des 
Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts 
zur Förderung der Frau (Resolution 48/105) 

Bericht des Generalsekretärs über die Verbesserung der 
Situation der Frau in ländlichen Gebieten (Reso
lution 4811 09)" 

Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz (Beschluß 
1992/272 des Wirtschafts- und Sozialrats ) 

Punkt 7. Internationale Drogenbekiimpjung 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats, einschließlich der Erkenntnisse der 
Suchtstoffkommission gemäß Resolution 48112 der 
Generalversammlung 

Punkt 8. Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationenfür Flüchtlinge, Fragen im Zusammen
hang mit Flüchtlingen, Rückkehrern und Ver
triebenen und humanitäre Fragen 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats 

Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge 

Punkt 9. Menschenrechtsfragen 

a) Anwendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Men
schenrechte 

Dokumentation 

Das entsprechende Kapitel im Bericht des Wirtschafts
und Sozialrats 

Bericht des Menschenrechtsausschusses (Resolution 
2200 A (XXI))" 

Bericht des Ausschusses gegen Folter (Resolution 
39/46) 

Bericht des Generalsekretärs über den Freiwilligen 
Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der Folter 
(Resolution 36/151) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand des Inter
nationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, des Internationalen Pakres über 
bürgerliche und politische Rechte und der Fakulta-
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tivprotokollel zum Internationalen Pakt über bürger
liche und politische Rechte (Resolution 481119) 

b) Menschenreahtsfragen, einschließlich anderer 
Ansätze zur besseren Gewährleistung der effektiven 
Ausübung d~r Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Dokumentation i 

Bericht des G neralsekretärs über ein umfassendes 
Aktionsprog amm für die Internationale Dekade der 
autochthone Bevölkerungsgruppen der Welt (Reso
lution 48/16 ) 

Bericht des Ge eralsekretärs über nationale Institutio
nen zum Sc utz und zur Förderung der Menschen
rechte (Reso ution 48/134) 

Bericht des Ge ralsekretärs über Menschenrechte und 
Massenabw derungen (Resolution 481139) 

Fragen, für den n Behandlung keine Vorausdokumenta
tion angeforde wurde 

Binnenvertriebe e (Resolution 48/135) 

Die Menschenr chte in der Strafrechtspftege (Resolu
tion 481137) 

Die Menschenr hte und der wissenschaftlich-techni
sche Fortsch itt (Resolution 481140) 

c) Menschenrechts fluationen und Berichte der Sonderbe
richterstatter u d Sonderbeauftragten 

d) Umfassende Du eh führung der Erklärung und des Ak-
tionsprogram von Wien und Anschlußmaßnahmen 

Dokumentation 

Bericht des Generalsekretärs (Resolution 481121) 

48/432, Förderung der Pressefreiheit in der Welt 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Dritten Ausschllsses[~ unter Hinweis auf die Resolution 
1993/54 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 29. Juli 1993, 
den 3. Mai zum Welttag der Pressefreiheit zu erklären. 

48/433, Internationales Jahr der älteren Menschen 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Dritten Ausschusses 106 unter Hinweis auf ihre Resolution 
47/5 vom 16. Oktober 1992 und den Beschluß des Wirt
schafts- und Sozialrats 1993/238 vom 27. Juli 1993, das 
"International Year of Older Persons" (Internationales Jahr 
der älteren Menschen), das 1999 begangen werden soll, in 
"International Year oi the Elderly"* umzubenennen. 

* Die deutsche Bezeichnung bleibt unverändert (Anm. d. Übersetzers). 

48/434, Bericht des Wirtschafts- nnd SoziaIrats 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 20. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten 
AusschussesH~ Kenntnis von den Kapiteln I, II, V (Ab
schnitte A, C und J), VII und IX des Berichts des Wirt
schafts- und Sozialrats". 

5. Beschlüsse aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses 

48/458. Zweijah -Arbeitsprogramm des Fünften Ans
schusses 1" r 1994-1995 

Auf ihrer 87. lenarsitzung am 23. Dezember 1993 
beschloß die Gene alversammlung auf Empfehlung des 
Fünften Ausschusse 11\ in Übereinstimmung mit Ziffer 6 
ihrer Resolution 4 1220 vom 20. Dezember 1991 das 
Zweijahres-Arbeitsp gramm des Fünften Ausschusses für 
1994-1995 in der A lage zu diesem Beschluß zu billigen. 

ANLAGE 

Zweijahres-Arbei rogramm des Fünften Ausschnsses 
für 1994-1995 

A. A beitsprogramm für 1994 

1. Finanzberichte nd geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie 
Berichte des R tes der Rechnungsprüfer 

2. Überprüfung er administrativen und finanziellen 
Effizienz der ~ reinten Nationen 

3. Programmhaus altsplan für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995 

4. Programmplanung 

S. Verbesserung der Finanzlage der Vereinten Nationen 

6. Verwaltungs- und Haushaltskoordinierung der Vereinten 
Nationen mit den Sonderorganisationen und der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation 

7. Konferenzplanung 

8. Beitragstabelle für die Aufteilung der Ausgabenlast der 
Vereinten Nationen 

9. Personalfragen 

10. Gemeinsames System der Vereinten Nationen 

11. Pensionssystem der Vereinten Nationen 

12. Finanzierung der Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen 

13. Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der 
Finanzierung der Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen 

14. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 



IX. Beschlüsse 401 

15. Ernennungen zur Besetzung freiwerdender Sitze in 
Nebenorganen und sonstige Ernennungen 

B. Arbeitsprogramm für 1995 

1. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie 
Berichte des Rates der Rechnungsprüfer 

2. Überprüfung der administrativen und finanziellen 
Effizienz der Vereinten Nationen 

3. Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995 

4. Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zwei-
jahreszeitraum J 996-1997 

5. Verbesserung der Finanzlage der Vereinten Nationen 

6. Gemeinsame Inspektionsgruppe 

7. Konferenzplanung 

8. Beitragstabelle für die Aufteilung der Ausgabenlast der 
Vereinten Nationen 

9. Finanzierung der Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen 

10. Verwaltungs- und haushaltstechnische Aspekte der 
Finanzierung der Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen 

11. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

12. Ernennungen zur Besetzung freiwerdender Sitze in 
Nebenorganen und sonstige Ernennungen 

48/459. Zu bestimmten Dokumenten ergriffene Maß
nahmen 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Fünften Ausschusses lJ6

, 

a) die Behandlung der nachstehenden Dokumente bis 
zu ihrer wiederaufgenommenen achtundvierzigsten Tagung 
zurückzustellen: 

i) Berichte des Generalsekretärs über die Anspruchs
berechtigung bei Flugreisen 111 und Überprüfung 
der Reise- und anderen Kostenerstattungen für 
Mitglieder von Organen und Nebenorganen sowie 
von Bediensteten der Vereinten NationenH8

; 

ii) Bericht des Generalsekretärs: zweiter Vollzugs
bericht über den Programmhaushalt für den Zwei
jahreszeitraum 1992-1993119

; 

iii) Bericht des Generalsekretärs über die Ausarbeitung 
einheitlicher Leistungsnonnen für Konferenzperso~ 
nal innerhalb des Systems der Vereinten Natio
nen l20

; 

iv) Bericht des Generalsekretärs über Sonderbeauf
tragte. Abgesandte und ähnliche Positionenl2L

; 

v) Bericht des Generalsekretärs über die Veröffentli
chungspolitik der Vereinten Nationen lll

; 

vi) Bericht des Generalsekretärs über das Fernmel
desystem der Vereinten Nationenl23

; 

vii) Fünfter Sachstandsbericht des Generalsekretärs 
über das Integrierte Führungs-Informationssy
steml24~ 

viii) Bericht des Generalsekretärs über Büroräumlich
keiten in Genf125 ; 

ix) Bericht des Generalsekretärs über den Bau von 
zusätzlichen Konferenzeinrichtungen in Addis 
Abeba und Bangkokl26

; 

x) Bericht des Generalsekretärs über die Personal
abgabe und den Steuerausgleichsfonds 127

; 

xi) Bericht des Generalsekretärs über die Beschäfti
gungsbedingungen für Mitglieder des Internatio
nalen Gerichtshofs "'; 

xii) Bericht des Generalsekretärs über den Programm
haushalt für den Zweijahreszeitraum 1990-1991 -
endgültige Mittelbewilligungen für 1990-1991 129

; 

xiii) Bericht des Generalsekretärs aufgrund Resolution 
47/235 der Generalversammlung über die Finan
zierung des Internationalen Gerichts zur Verfol
gung der Verantwortlichen für die seit 1991 im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien began
genen schweren Verstöße gegen das humanitäre 
Vö1kerrechtl30

; 

xiv) Bericht des Generalsekretärs über Beschäftigungs
bedingungen und Zulagen der Mitglieder des 
Internationalen Gerichts zur Verfolgung der Ver
antwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren 
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht l3l

; 

xv) Bericht des Generalsekretärs über die Errichtung 
eines Reservefonds für Friedenssicherungsmaß
nahmenl32

; 

xvi) Bericht des Generalsekretärs über die effektive 
Planung, Aufstenung und Verwaltung von Frie
densoperationenl33

; 

xvii) Bericht des Generalsekretärs über die Überprüfung 
der Kostenerstattungssätze an truppenstellende 
Staaten134

; 

xviii) Mitteilung des Generalsekretärs l3
.5 mit seinen 

Bemerkungen über den Bericht der Gemeinsamen 
Inspektionsgruppe "Personelle Ausstattung der 
Friedensoperationen der Vereinten Nationen und 
damit im Zusammenhang stehenden Missionen 
(ziviler Anteil)"'''; 

xix) Bericht der Arbeitsgruppe für die ausgewogene 
geographische Vertretung von Mitgliedstaaten im 
Sekretariatl31 

; 

xx) Bericht des Generalsekretärs über Änderungen der 
Personalordnungl38

; 
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xxi) Bericht des Generalsekretärs über institutionelle 
und verwal ungstechnische Regelungen für die 
Eingliederu, g des UNDP/OPS in die Hauptabtei
lung Unterstützungs- und Führungsdienste für die 
Entwicklun~I39; 

, 

xxii) Bericht des 'Generalsekretärs über die Kosten für 
Aktivitäten ~er Personalvertretungl40; 

b) die Behandl ng des folgenden Dokumentes bis zu 
ihrer neunundvierzig ten Tagung zurückzusteHen: 

Bericht des Gen ralsekretärs über die Dezentralisierung 
der Aktivitäten a f dem Gebiet der natürlichen Ressour
cen J33

. 

48/460. Zweiter V IIzugsbericht über den Programm
haushaltsp u für den Zweijahreszeitraum 
1992-1993 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993 und 
auf Empfehlung des ünften Ausschussesl'l 

a) billigte die Generalversammlung vorläufig die 
revidierten Ausgaben und Einnahmenvoranschläge für den 
Zweijahreszeitraum 992-1993, wie sie aus dem zweiten 
Vollzugsbericht des eneralsekretärs über den Programm
haushaltsplan für den Zweijahreszeitraum hervorgehenl42; 

b) beschloß d· Generalversammlung, den zweiten 
Vollzugsbericht auf hrer wiederaufgenommenen achtund
vierzigsten Tagung i Detail zu prüfen; 

c) stellte die Generalversammlung fest, daß der 
Haushaltsvollzugsber cht im Hinblick auf die rechtzeitige 
Vorlage und die Tran parenz Abschnitt XXVI Ziffer 3 ihrer 
Resolution 471219 vom 23. Dezember 1992 nicht ent
spricht, und ersucht den Generalsekretär, der genannten 
Resolution Folge zu eisten; 

<f) machte sic die Generalversammlung erneut die 
Empfehlung des Ra s der Rechnungsprüfer in den Zif
fern 193 bis 196 sei es Berichtsi" zu eigen, wonach Zah
lungen an überplan äßiges Personal nicht ohne vorherige 
Genehmigung der eneralversammlung hätten geleistet 
werden sollen; 

e) stellte die 
Genehmigung nicht 
keine Ermächtigung 
solcher Zahlungen v 

eneralversammlung fest, daß diese 
antragt worden war und daß daher 

er Generalversammlung zur Leistung 
rlag; 

f) ersuchte di Generalversammlung den General
sekretär, ihr alle I formationen über alle Aspekte des 
Einsatzes von übe lanmäßigem Personal in den Zwei
jahreszeiträumen I 0-1991 und 1992-1993 in einem 
schriftlichen Bericht an ihre wiederaufgenommene acht
undvierzigste Tagun zur Verfügung zu stellen; 

g) bat die Ge eral versammlung den Rat der Rech
nungsprüfer, in seine Prüfung der Rechnungsabschlüsse des 
ordentlichen Hausha ts für den Zweijahreszeitraum 1992-
1993 die Frage des" rplanmäßigen Personals sowie seine 
Erkenntnisse hinsie tlieh Planstellen des ordentlichen 
Haushalts, die infolg der Entsendung von Bediensteten zu 

Friedenseinsätzen unbesetzt sind und die Auswirkungen 
solcher unbesetzten Stellen auf die Gehälter und die Gemein
kosten für Personal während des Zweijahreszeitraums mit 
einzubeziehen. 

48/461. Finanzierung des Internationalen Gerichts zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo
slawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses l44 und nach Behand
lung des Berichts des Generalsekretärs I" und des damit 
zusammenhängenden Berichts des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfrageni": 

a) unterstützte die Generalversammlung die in den 
Ziffern 8 und 9 des Berichts des Beratenden Ausschusses 
enthaltenen Empfehlungen; 

b) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, Verpflichtungen bis zu einem Betrag von 5,6 
Millionen Dollar für die ersten sechs Monate des Jahres 
1994 einzugehen, bis zu einem endgültigen Beschluß der 
Versammlung über die Finanzierungsmodalitäten des Inter
nationalen Gerichts und unbeschadet der Empfehlungen des 
Beratenden Ausschusses an die Versammlung und der Be
schlüsse der Versammlung über verwaltungstechnische 
Fragen, namentlich des Standortes des Gerichtshofs, der 
Ranghöhe und der Anzahl der Mitarbeiter und der Beschäfti
gungsbedingungen der Richter und des Personals; 

c) beschloß die Generalversammlung, auf ihrer 
wiederaufgenommenen achtundvierzigsten Tagung die Frage 
der Finanzierungsmodalitäten des Internationalen Gerichts 
sowie die Beschäftigungsbedingungen und Zulagen seiner 
Mitglieder zu prüfen. 

48/462. Personalfragen 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften 
Ausschusses l47 Kenntnis von der Mitteilung des Generalse
kretärs über die Achtung der Vorrechte und Immunitäten der 
Bediensteten der Vereinten Nationen sowie der Sonderor
ganisationen und der diesen verwandten Organisationen 148 

sowie von der auf der 13. Tagung des Ausschusses am 
8. November 1993149 abgegebenen Erklärung des Vertre
ters des Sicherheitskoordinators der Vereinten Nationen. 

48/463. Finanzierung der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentftechtung 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschussesl~t, in Übereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzen L51 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen1

:52 sowie in Übereinstimmung mit den Be
merkungen des Beratenden Ausschusses: 
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a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, ausnahmsweise Verpflichtungen bis zu einem 
Betrag von 10.720.000 US-Dollar brutto (10.396.000 Dollar 
netto) für die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für 
die Truppenentflechtung für den Zeitraum vom I. Dezember 
1993 bis 31. März 1994 einzugehen; 

b) beschloß die Generalversammlung, daß angesichts 
des derzeitigen Guthabens im Sonderkonto der Vereinten 
Nationen für die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung keine Beitragsveranlagung der 
Mitgliedstaaten notwendig ist. 

48/464, Finanzierung der Interimstruppe der Vereinten 
Nationen in Libanon 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses 153, in Übereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzenl51 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragenl54 sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, für den Fall, daß der Sicherheitsrat beschließen 
sollte, die Truppe über den 31. Januar 1994 aufrechtzuerhal
ten, für den Zeitraum vom I. Februar bis 3 I. März 1994 
ausnahmsweise Verpflichtungen bis zu einem Betrag von 
24 Millionen US-Dollars brutto (23,5 Millionen Dollar netto) 
für die Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 
einzugehen; 

b) beschloß die Generalversammlung zu diesem 
Zeitpunkt als Ad-hoc-Regelung, den Betrag von 22.876.600 
Dollar brutto (22,4 Millionen Dollar netto) auf die Mitglied
staaten entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen 
aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Versammlungs
resolution 43/232 vom I. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 2 I. De
zember 1989,45/269 vom 27. Augusl1991, 46/198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie in ihrem Beschluß 48/472 vom 23. Dezember 1993 
geändert worden ist, und dabei die in den Versammlungs
resolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 
48/223 A vom 23. Dezember 1993 und in ihrem Beschluß 
47/456 vom 23. Dezember 1992 enthaltene Beitragstabelle 
für die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

c) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß 
in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaa
ten im Steuerausgleichsfonds aus den für den Zeitraum vom 
1. Februar bis 31. März 1994 gebilligten veranschlagten 
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 476.600 
Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Buchstabe b) 
anzurechnen ist. 

48/465. Finanzierung der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola n 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses!", in Übereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 

1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
FriedenseinsätzenlSI und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
HaushaltsfragenlSfi sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, ausnahmsweise Verpflichtungen bis zu einem 
Betrag von 6,8 Millionen US-Dollar brutto (6,4 Millionen 
Dollar netto) für die Verifikationsmission der Vereinten 
Nationen für Angola II für den Zeitraum vom 16. Dezember 
1993 bis 31. März 1994 einzugehen; 

b) beschloß die General versammlung zu diesem 
Zeitpunkt als Ad-hoc-Regelung, den Betrag von 6.478.800 
Dollar brutto (6.097.700 Dollar netto) auf die Mitgliedstaaten 
entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, 
die in den Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 
43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der Versamm
lung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 
1989,45/269 vom 27. August 1991,46/198 A vom 20. De
zember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 sowie 
in ihrem Beschluß 48/472 vom 23. Dezember 1993 geändert 
worden ist, und dabei die in den Versammlungsresolutionen 
46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 48/223 A vom 
23. Dezember 1993 und in ihrem Beschluß 47/456 vom 
23. Dezember 1992 enthaltene Beitragstabelle für die Jahre 
1992,1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

c) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß 
in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaa
ten im Steuerausgleichsfonds aus den für den Zeitraum vom 
16. Dezember 1993 bis 31. März 1994 gebilligten ver
anschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
381.100 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Buchstabe 
b) anzurechnen ist. 

48/466. Finanzierung der Beobacbterntission der Ver
einten Nationen für Irak und Kuwait 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses157

, in Übereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzen ISI und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen l58 sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, zusätzlich zu den zugesagten freiwilligen Beiträgen 
in Höhe von 23.414.800 Dollar ausnahmsweise Verpflichtun
gen bis zu einem Betrag von 8.687.800 US-Dollar brutto (8 
Millionen Dollar netto) für die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen für Irak und Kuwait für den Zeitraum 
vom 1. November 1993 bis 28. Februar 1994 einzugehen; 

b) beschloß die Generalversammlung, daß der in 
Buchstabe a) genannte Betrag von 8.687.800 Dollar brutto 
(8 Millionen Dollar netto) mit den nicht verbrauchten Resten 
der Mittelbewilligungen zu verrechnen ist; 
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c) beschloß ~ie Generalversammlung außerdem, daß 
angesichts des Au laufens der Ausgaheermächtigung am 
28. Februar 1994 ei der Prüfung der Haushalte von Frie
denseinsätzen durc die Generalversammlung die Kostenvor
anschläge für die eobachtermission vorrangig hehandelt 
werden soHen. 

48/467_ Finanzie ng der Mission der Vereinten Natio
nen für as Referendum in Westsahara 

Auf ihrer 87. lenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des "nften Ausschussesi", in Ühereinstim
mung mit dem in i er Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten ahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekref' s über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzenl5 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Berat nden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragenl60 sowie in Ühereinstimmung mit den 
Bemerkungen des eratenden Ausschusses ermächtigte die 
Generalversammlu g den Generalsekretär. ausnahmsweise 
aus den nicht verb auchten Resten der Mittelhewilligungen 
Verpflichtungen bi zu einem Betrag von 9.586.500 US
Dollar brutto (9.0 .500 Dollar netto) für die Mission der 
Vereinten Natione für das Referendum in Westsabara für 
den Zeitraum vom . Januar bis 31. März 1994 einzugehen. 

48/468. ng der Beobachtermission der Ve .... 
tionen in EI SaIvador 

Auf ihrer 87. lenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des "nften Ausschusses l61

, in Übereinstim
mung mit dem in i er Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten abmen, nach Behandlung des Berichts 
des GeneralsekreC s über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzenl5 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Bera oden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragenl62 sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des eratenden Ausschusses: 

a) ermächti e die Generalversammlung den General
sekretär, ausnahm weise Verpflichtungen bis zu einem 
Höchstbetrag von .823.500 US-Dollar brutto (8 Millionen 
Dollar netto) für die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in EI Sal ador für den Zeitraum vom I. Dezemher 
1993 bis 28. Febru r 1994 einzugehen; 

b) beschloß die Generalversammlung zu diesem 
Zeitpunkt als Ad-h c-Regelung, den Betrag von 5.382.300 
Dollar brutto (4.88 .000 Dollar netto) auf die Mitgliedstaaten 
entsprechend der Z sammensetzung der Gruppen aufzuteilen, 
die in den Ziffer 3 und 4 der Versammlungsresolution 
43/232 vom 1. Mä z 1989 festgelegt und von der Versamm
lung in ihren Res lutionen 44/192 B vom 21. Dezember 
1989, 45/269 vom 7. August 1991, 46/198 A vom 20. De
zember 1991 und 7/218 A vom 23. Dezemher 1992 sowie 
in ihrem Beschluß 8/472 vom 23. Dezember 1993 geändert 
worden ist, und da ei die in den Versammlungsresolutionen 
46/221 A vom 2 . Dezemher 1991 und 48/223 A vom 
23. Dezember 199 und in ihrem Beschluß 47/456 vom 
23. Dezemher 199 enthaltene Beitragstabelle für die Jahre 
1992, 1993 und 19 4 zu herücksichtigen; 

c) ie Generalversammlung außerdem, daß 
in Übereinstimmu g mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 195 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaa-

ten im Steuerausgleichsfonds aus den für den Zeitraum vom 
1. Dezemher 1993 bis 28. Februar 1994 gebilligten ver
anschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
502.300 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Buchstabe 
b) anzurechnen ist. 

d) beschloß die General versammlung ferner, daß 
angesichts des Auslaufens der Ausgabeermächtigung am 
28. Februar 1994 bei der Prüfung der Haushalte von Frie
denseinsätzen durch die Generalversammlung die Kostenvorw 

anschläge für die Beobachtermission vorrangig behandelt 
werden sollen. 

48/469, Finanzierung der Übergangsbehörde der Ver
einten Nationen in Kambodscha 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschussesi", in Ühereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs üher die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzenl51 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragenl64 sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, ausnahmsweise Verpflichtungen bis zu einem 
Betrag von 100 Millionen US-Dollar brutto und netto für die 
Ühergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha 
für den Zeitraum vom I. September 1993 bis 31. März 1994 
einzugehen; 

b) beschloß die Generalversammlung zu diesem 
Zeitpunkt als Ad-hoc-Regelung, den in Buchstahe a) 
angegebenen Betrag auf die Mitgliedstaaten entsprechend der 
Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen. die in den 
Ziffern 3 und 4 der Versammlungsresolution 43/232 vom 
I. März 1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 45/269 
vom 27. August 1991, 46/198 A vom 20. Dezemher 1991 
und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 sowie in ihrem 
Beschluß 48/472 vom 23. Dezemher 1993 geändert worden 
ist, und dabei die in den Versammlungsresolutionen 
46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 48/223 A vom 
23. Dezember 1993 und in ihrem Beschluß 47/456 vom 
23. Dezember 1992 enthaltene Beitragstabelle für die Jabre 
1992, 1993 und 1994 zu herücksichtigen. 

48/470. Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses I6

:5, in Übereinstim~ 
mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
FriedenseinsätzenlSI und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs· und 
Haushaltsfragen lf'i6 sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär. ausnahmsweise zusätzliche Verpflichtungen bis zu 
einem Betrag von 383.408.000 US-Dollar brutto (380 Millio
nen Dollar netto) für die Schutztruppe der Vereinten Natio-
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nen flir den Zeitraum vom 1. Juli 1993 bis 28. Februar 1994 
einzugehen: 

b) beschloß die General versammlung zu diesem 
Zeitpunkt als Ad-hoc-Regelung, den Betrag von 166.479.800 
Dollar brutto (165 Millionen Dollar netto) auf die Mitglied
staaten entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen 
aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Versammlungs
resolution 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. De
zember 1989, 45/269 vom 27. August 1991,46/198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie in ihrem Beschluß 48/472 vom 23. Dezember 1993 
geändert worden ist, und dabei die in den Versammlungs
resolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 
48/223 A vom 23. Dezember 1993 und in ihrem Beschluß 
47/456 vom 23. Dezember 1992 enthaltene Beitragstabelle 
für die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

c) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß 
in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaa
ten im Steuerausgleichsfonds aus den für den Zeitraum vom 
1. Juli 1993 bis 28. Februar 1994 gebilligten veranschlagten 
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 1.479.800 
Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Buchstabe b) 
anzurechnen ist; 

d) beschloß die Generalversammlung ferner, daß 
angesichts des Auslaufens der Ausgabeermächtigung am 
28. Februar 1994 bei der Prüfung der Haushalte von Frie
denseinsätzen durch die Generalversammlung die Kostenvor
anschläge für die Truppe vorrangig behandelt werden sollten. 

48/471. Finanzierung der Operation der Vereinten 
Nationen in Somalia n 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses l67

, in Übereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Ralunen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzenl51 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragenl68 sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, ausnahmsweise Verpflichtungen bis zu einem Ge
samtbetrag von 302.869.200 US-Dollar brutto (300 Millionen 
Dollar netto), einschließlich der Ermächtigung nach Resolu
tion 47/41 C vom 14. September 1993, für die Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia II für den Zeitraum vom 
1. November 1993 bis 28. Februar 1994 einzugehen; 

b) beschloß die Generalversammlung zu diesem 
Zeitpunkt als Ad-hoc-Regelung, den Betrag von 126.195.500 
Dollar brutto (125 Millionen Dollar netto) auf die Mitglied
staaten entsprechend der Zusammensetzung der Gruppen 
aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Versammlungs
resolution 43/232 vom 1. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. De
zember 1989,45/269 vom 27. August 1991,46/198 A vom 
20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie in ihrem Beschluß 48/472 vom 23. Dezember 1993 

geändert worden ist, und dabei die in den Versammlungs
resolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 
48/223 A vom 23. Dezember 1993 und in ihrem Beschluß 
47/456 vom 23. Dezember 1992 enthaltene Beitragstabelle 
für die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

c) beschloß die General versammlung außerdem, daß 
in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaa
ten im Steuerausgleichsfonds aus den für den Zeitraum vom 
1. November 1993 bis 28. Februar 1994 gebilligten ver
anschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
1.195.500 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Buchstabe 
b) angerechnet werden sollte. 

d) beschloß die Generalversammlung ferner, daß 
angesichts des Auslaufens der Ausgabeermächtigung am 
28. Februar 1994 bei der Prüfung der Haushalte von Frie
denseinsätzen durch die Generalversammlung die Kostenvor
anschläge für die Operation vorrangig behandelt werden 
sollten. 

48/472. Verwaltungs. und hanshaltstechnische Aspekte 
der Finanzierung der Friedenseinsätze der 
Vereinten Nationen 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Fünften Ausschusses169

: 

a) auf ihrer derzeitigen Tagung das Mandat der gemäß 
Versammlungsresolution 47/218 vom 23. Dezember 1992 
eingerichteten und allen Mitgliedstaaten offenstehenden 
Arbeitsgruppe des Fünften Ausschusses fortzusetzen; 

b) als Ad-hoc-Regelung in bezug auf die Auf teilung 
der Ausgaben für die Friedenssicherung, 

i) daß Andorra und Monaco der wie in Ziffer 3 b) 
der Versammlungsresolution 43/232 vom 1. März 
1989 beschriebenen Mitgliedstaatengruppe zu
geordnet werden und daß ihre Beiträge zur Finan, 
zierung der Friedenseinsätze gemäß der von der 
Versammlung zu verabschiedenden Resolution 
betreffend die Beitragstabelle berechnet werden 
sollen; 

ii) daß die ehemalige jugoslawische Republik Make
donien der in Ziffer 3 c) der Resolution 43/232 be
schriebenen Mitgliedstaatengruppe zugeordnet wird 
und daß ihre Beiträge zur Finanzierung der Frie
denseinsätze gemäß der von der Versammlung zu 
verabschiedenden Resolution betreffend die Bei
tragstabelle berechnet werden sollen; 

iii) daß Eritrea und Madagaskar der in Ziffer 3 d) der 
Resolution 43/232 beschriebenen Mitgliedstaaten
gruppe zugeordnet werden und daß ihre Beiträge 
zur Finanzierung der Friedenseinsätze gemäß der 
von der Versammlung zu verabschiedenden Reso
lution betreffend die Beitragstabelle berechnet 
werden sollen; 

c) auf ihrer laufenden Tagung die Zuordnung der 
Tschechischen Republik und der Slowakei zu der entspre
chenden Gruppe nach Resolution 43/232 für die Auf teilung 
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der Ausgaben für die Friedenssicherung zu prüfen und 
darüber zu befinden; 

d) als Ausnahreregelung zu befinden, daß alle Bei
tragsrückstände Bel s und der Ukraine für 1992 und 1993 
und alle die Finanzie ng von Friedenseinsätzen betreffenden 
Beitragsrückstände ieser beiden Länder für 1994 Um
ständen zllzuschreibe sind, die sie nicht zu vertreten haben, 
und daS sich demzu Ige die Frage der Anwendbarkeit des 
Artikels 19 der Ch der Vereinten Nationen, welcher den 

ts in der Generalversammlung betrifft, 
ags nicht stellt. 

48/473. Finanzieru g der Operation der Vereinten 
Nationen i Mosambik 

Auf ihrer 87. PI narsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fü ften Ausschusses l7

O, in Übereinstim
mung mit dem in ihre Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Ren, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzen151 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beraten en Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen171 s wie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des B ratenden Ausschusses: 

a) ermächtigt die Generalversammlung den General
sekretär, ausnahmsw ise Verpflichtungen bis zu einem Ge
samtbetrag von 82.3 8.700 US-Dollar brutto (80 Millionen 
Dollar netto), einsc ließlieh der Ermächtigung nach Ver
sammlungsresolution47/224 C vom 14. September 1993, für 
die Operation der 'vi inten Nationen in Mosambik für den 
Zeitraum vom I. N vember 1993 bis 28. Februar 1994 
einzugehen; 

b) beschloß General versammlung zu diesem 
Zeitpunkt als Ad-h Regelung, den Betrag von 61.731,500 
Dollar brutto (60 Mi lionen Dollar netto) auf die Mitglied
staaten entsprechen der Zusammensetzung der Gruppen 
aufzuteilen, die in d n Ziffern 3 und 4 der Versammlungs
resolution 43/232 vo I. März 1989 festgelegt und von der 
Versammlung in ihr Resolutionen 44/192 B vom 21. De
zember 1989,45/26 vom 27. August 1991, 461198 A vom 
20. Dezember 1991 nd 47/218 A vom 23. Dezember 1992 
sowie in ihrem Bes hluß 48/472 vom 23. Dezember 1993 
geändert worden ist, und dabei die in den Versammlungs
resolutionen 46/22 A vom 20. Dezember 1991 und 
48/223 A vom 23. ezember 1993 und in ihrem Beschluß 
47/456 vom 23. De mber 1992 enthaltene Beitragstabelle 
für die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

..c) beschloß d e Generalversammlung außerdem, daß 
in Ubereinstimmun mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 as jeweilige Guthaben der Mitgliedstaa
ten im Steuerausglei hsfonds aus den für den Zeitraum vom 
I. November 1993 is 28. Februar 1994 gebilligten ver
anschlagten Einnah eo aus der Personalabgabe in Höhe von 
1.731.500 Dollar auChre anteiligen Beiträge nach Buchstabe 
b) anzurechnen ist; 

d) beschloß ie Generalversammlung ferner, daß 
angesichts des Ausl ufens der Ausgabenerrnächtigung am 
28. Februar 1994 der Prüfung der Haushalte von Frie
denseinsätzen durch ie Generalversammlung die Kostenvor-

anschläge für die Operation vorrangig behandelt werden 
sollen. 

48/474. Finanzierung der Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses172

, in Übereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 481227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzen 151 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragenl73 sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, ausnahmsweise Verpflichtungen bis zu einem 
Betrag von 6.365.300 US-Dollar brutto (6.111.000 Dollar 
netto) zusätzlich zu den zugesagten freiwilligen Beiträgen in 
Höhe von 9.375.000 Dollar für die Friedenstruppe der 
Vereinten Nationen in Zypern für den Zeitraum vom 
16. Dezember 1993 bis 31. März 1994 einzugehen; 

b) beschloß die General versammlung, daß angesichts 
des derzeitigen Guthabens im Sonderkonto für die Friedens
truppe der Vereinten Nationen in Zypern keine Beitragsver
anlagung der Mitgliedstaaten notwendig ist. 

48/475. Finanzierung der Beobachtermission der Ver
einten Nationen in Georgien 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses l74, in Übereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzen 151 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaitsfragen'" sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, für den Fall, daß der Sicherheitsrat beschließen 
sollte, das Mandat der Beobachtermission über den 31. Janu
ar 1994 hinaus zu verlängern, ausnahmsweise Verpflichtun
gen bis zu einem Betrag von 2.786.600 US-Dollar brutto 
(2.680.100 Dollar netto) für die Beobachterrnission der 
Vereinten Nationen in Georgien für den Zeitraum vom 
24. August 1993 bis 31. März 1994 einzugehen, und 
ersuchte den Generalsekretär, ein Sonderkonto für die 
Beobachtermission einzurichten; 

b) beschloß die Generalversammlung zu diesem 
Zeitpunkt als Ad-hoc-Regelung für den am 31. Januar 1994 
endenden Zeitraum, den Betrag von 2.536.200 Dollar brutto 
(2.439.300 Dollar netto) entsprechend der Zusammensetzung 
der Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der 
Versammlungsresolution 43/232 vom 1. März 1989 festge
legt und von der Versammlung in ihren Resolutionen 
441192 B vom 21. Dezember 1989,45/269 vom 27. August 
1991,46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 471218 A vom 
23. Dezember 1992 sowie in ihrem Beschluß 48/472 vom 
23. Dezember 1993 geändert worden ist, und dabei die in 
den Versammlungsresolutionen 461221 A vom 20. Dezember 
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1991 und 481223 A vom 23. Dezember 1993 und in ihrem 
Beschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 enthaltene 
Beitragstabelle für die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu 
berücksichtigen; 

c) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß 
in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaa
ten im Steuerausgleichsfonds aus den für den Zeitraum vom 
24. August 1993 bis 31. Januar 1994 gebilligten veranschlag
ten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 96.900 
Dellar auf ihre anteiligen Beiträge nach Buchstabe b) 
anzurechnen ist. 

48/476. Finanzierung der Beobachtermission der Ver
einten Nationen für Uganda und Ruanda 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses'76, in Übereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzen1S1 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragenm sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) stellte die Generalversammlung fest, daß die Ein
gliederung der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
für Uganda und Ruanda in die Hilfsrnission der Vereinten 
Nationen in Ruanda eine reine Verwaltungsmaßnabme ist 
und das in Resolution 846 (1993) des Sicherheitsrats vom 
22. Juni 1993 niedergelegte Mandat der Beobachtermission 
in keiner Hinsicht beeinträchtigt; 

b) beschloß die Generalversammlung, daß ange-
sichts der der Beobachtermission vom Beratenden Ausschuß 
nach Resolution 46/187 der Generalversammlung vom 
20. Dezember 1991 erteilten Ausgabeermächtigung bis zur 
Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Finanzierung der Beobachtermission keine weiteren Maßnah
men notwendig sind. 

48/477. Finanzierung der Mission der Vereinten Natio
nen in Haiti 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses 178, in Übereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 481227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzen1

:51 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen 179 sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär. ausnahmsweise Verpflichtungen bis zu einem 
Betrag von 1.383.000 US-Dollar brutto (1.364.000 Dollar 
netto) für die Mission der Vereinten Nationen in Haiti für 
den Zeitraum vom 23. September 1993 bis zum 22. März 
1994 einzugehen, und ersuchte ihn, ein Sonderkonto für die 
Mission einzurichten; 

b) beschloß die Generalversammlung als Ad-hoc-Re
gelung, den in Buchstabe a) angeführten Betrag auf die Mit-

gliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der Grup
pen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Versamm
lungsresolution 431232 vom 1. März 1989 festgelegt und von 
der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 
21. Dezember 1989, 451269 vom 27. August 1991, 46/198 A 
vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 23. Dzember 
1992 sowie in ihrem Beschluß 48/472 vom 23. Dezember 
1993 geändert worden ist, und dabei die in den Versamm
lungsresolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 1991 und 
481223 A vom 23. Dezember 1993 und in ihrem Beschluß 
47/456 vom 23. Dezember 1992 enthaltene Beitragstabelle 
für die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu berücksichtigen; 

c) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß 
in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaa
ten im Steuerausgleichsfonds aus den für den Zeitraum vom 
23. September 1993 bis 22. März 1994 gebilligten ver
anschlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
19.000 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Buchstabe b) 
anzurechnen ist. 

48/478_ Finanzierung der Beobacbtermission der Ver
einten Nationen in Liberia 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses 180, in Übereinstim
mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzen1:51 und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen181 sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die General versammlung den General
sekretär, ausnahmsweise Verpflichtungen bis zu einem Ge
samtbetrag von insgesamt 40.318.000 US-Dollar brutto 
(39.560.800 Dollar netto) einschließlich des vom Beratenden 
Ausschuß in Übereinstimmung mit Versammlungsresolution 
46/187 vom 20. Dezember 1991 genehmigten Betrags, für 
die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Liberia für 
den Zeitraum vom 22. September 1993 bis 21. April 1994 
einzugehen und ersuchte ihn, ein Sonderkonto für die 
Beobachtermission einzurichten; 

b) beschloß die General versammlung als Ad-hoc
Regelung, den in Buchstabe a) angeführten Betrag auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Ver
sammlungsresolution 43/232 vom I. März 1989 festgelegt 
und von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B 
vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 27. August 1991, 
46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 
23. Dezember 1992 sowie in ihrem Beschluß 48/472 vom 
23. Dezember 1993 geändert worden ist, und dabei die in 
den Versammlungsresolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 
1991 und 48/223 A vom 23. Dezember 1993 und in ihrem 
Beschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 enthaltene 
Beitragstabelle für die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu 
berücksichtigen; 

c) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß 
in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 dasjeweilige Guthaben der Mitgliedstaa
ten im Steuerausgleichsfonds aus den für den Zeitraum vom 
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22. September 1993 
anschlagten Einnahme 
757.200 Dollar auf ih 
b) anzurechnen ist. 

is 21. April 1994 gebilligten ver
aus der Personal abgabe in Höhe von 
anteiligen Beiträge nach Buchstabe 

481479. Finanzierun der Hilfsmission der Vereinten 
Nationen in Ruanda 

Auf ihrer 87. PIe arsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fün en Ausschusses''', in Übereinstim
mung mit dem in ihrer esolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Ren, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs 'ber die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzen 'SI nd der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratend n Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen'&3 so ie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Be tenden Ausschusses: 

a) stellte die neralversammlung fest, daß die Ein-
gliederung der Beob htermission der Vereinten Nationen 
für Uganda und Ruan a in die Hilfsmission der Vereinten 
Nationen in Ruanda ine reine Verwaltungsmaßnahme ist 
und das in Resolutio 846 (1993) des Sicherheitsrats vom 
22. Juni 1993 niederg legte Mandat der Beobachtermission 
in keiner Hinsicht nträchtigt; 

b) ermächtigte ie Generalversanunlung den General
sekretär, ausnahmswe se Verpflichtungen bis zu einem Ge
samtbetrag von 51.1 0.000 US-Dollar brutto (50.478.000 
Dollar netto), einschli ßlich des vom Beratenden Ausschuß 
nach Versammlungsr solution 46/187 vom 20. Dezember 
1991 genehmigten B trags, für die Hilfsrnission der Ver
einten Nationen in Ru nda für den Zeitraum vom 5. Oktober 
1993 bis zum 4. Apri 1994 einzugehen, und ersuchte ihn, 
ein Sonderkonto für e Hilfsmission einzurichten; 

c) beschloß di Generalversammlung als Ad-hoc
Regelung, den in Bu stabe b) angeführten Betrag auf die 
Mitgliedstaaten ents echend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Ver
sammlungsresolution 31232 vom 1. März 1989 festgelegt 
und von der Versam lung in ihren Resolutionen 44/192 B 
vom 21. Dezember 989, 45/269 vom 27. August 1991, 
461198 A vom 20. ezember 1991 und 471218 A vom 
23. Dezember 1992 s wie in ihrem Beschluß 48/472 vom 
23. Dezember 1993 ändert worden ist, und dabei die in 
den Versammlungsres lutionen 461221 A vom 20. Dezember 
1991 und 481223 A v m 23. Dezember 1993 und in ihrem 
Beschluß 47/456 v m 23. Dezember 1992 enthaltene 
Beitragstabelle für 'e Jahre 1992, 1993 und 1994 zu 
berücksichtigen; 

d) beschloß di Generalversammlung außerdem, daß 
in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 d s jeweilige Guthaben der Mitgliedstaa
ten im Steuerausgleic sfonds aus den für den Zeitraum vom 
5. Oktober 1993 bis 4 April 1994 gebilligten veranschlagten 
Einnahmen aus der ersonalabgabe in Höhe von 642.000 
Dollar auf ihre ant iligen Beiträge nach Buchstabe c) 
anzurechnen ist. 

481480. Finanzieru g der Militärischen Verhindungs
gruppe der Vereinten Nationen in Kambodscha 

Auf ihrer 87. PIe arsitzung am 23. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Fü ften Ausschusses"'. in Übereinstim-

mung mit dem in ihrer Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 festgelegten Rahmen, nach Behandlung des Berichts 
des Generalsekretärs über die Finanzierung von siebzehn 
Friedenseinsätzen l5l und der damit zusammenhängenden 
Berichte des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen '85 sowie in Übereinstimmung mit den 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses: 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, ausnahmsweise Verpflichtungen bis zu einem Ge
samtbetrag von insgesamt 756.500 US-Dollar brutto 
(724.200 Dollar netto), einschließlich des vom Beratenden 
Ausschuß nach Versammlungsresolution 461187 vom 
20. Dezember 1991 genehmigten Betrags, für die Militäri
sche Verbindungsgruppe der Vereinten Nationen in Kambo
dscha für den Zeitraum vom 4. November 1993 bis zum 
31. März 1994 einzugehen und ersuchte ihn, ein Sonderkonto 
für die Verbindungsgruppe einzurichten; 

b) beschloß die General versammlung als Ad-hoc
Regelung, den in Buchstabe a) angeführten Betrag auf die 
Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, die in den Ziffern 3 und 4 der Ver
sanunlungsresolution 431232 vom 1. März 1989 festgelegt 
und von der Versammlung in ihren Resolutionen 44/192 B 
vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 27. August 1991, 
461198 A vom 20. Dezember 1991 und 47/218 A vom 
23. Dezember 1992 sowie in ihrem Beschluß 48/472 vom 
23. Dezember 1993 geändert worden ist, und dabei die in 
den Versammlungsresolutionen 46/221 A vom 20. Dezember 
1991 und 481223 A vom 23. Dezember 1993 und in ihrem 
Beschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 enthaltene 
Beitragstabelle für die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu 
berücksichtigen; 

c) beschloß die Generalversammlung außerdem, daß 
in Übereinstimmung mit ihrer Resolution 973 (X) vom 
15. Dezember 1955 das jeweilige Guthaben der Mitgliedstaa
ten im Steuerausgleichsfonds aus den fUr den Zeitraum vom 
4. November 1993 bis 31. März 1994 gebilligten veran
schlagten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
32.300 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Buchstabe b) 
anzurechnen ist. 

481481, Entwurf des Programmhaushaltsplans für den 
Zweijahreszeitranm 1994-1995 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993 
stelite die Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften 
Ausschusses'" den beträchtlichen Anstieg der Gemeinko
sten für Gehälter und Überstundenzahlungen, namentlich für 
Sicherheitsbeamte, fest, und ersuchte den Rat der Rech
nungsprüfer, diesem Punkt bei der Prüfung der Konten der 
Vereinten Nationen für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

481482, Bericht des Wirlschafts- und Sozial rats 

Auf ihrer 87. Plenarsitzung am 23. Dezember 1993 
nahm die Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften 
Ausschusses'87 Kenntnis von den Kapiteln I, V (Abschnitte 
A und B) und IX des Berichts des Wirtschafts- und Sozial
rats49

, 



IX. Beschlüsse 409 

6. Beschlüsse aufgrund der Berichte des Sechsten Ausschusses 

48/411. Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen 
Terrorismus 

Auf ihrer 73, Plenarsitzung am 9. Dezember 1993, auf 
Empfehlung des Sechsten Ausschusses'" und nach Be
handlung des Punktes mit dem Titel "Maßnahmen zur 
Beseitigung des internationalen Terrorismus" 

a) ersuchte die Generalversammlung den Generalse
kretär, die Ansichten der Mitgliedstaaten einzuholen über die 
Vorschläge der Regierungen, die in seinem Bericht'" 
enthalten sind oder auf ihrer achtundvierzigsten Tagung im 
Sechsten Ausschuß im Verlauf der Erörterungen zu diesem 
Punkt gemacht wurden beziehungsweise in Resolution 46/51 
vom 9. Dezember 1991 über praktische Maßnahmen zur 
Beseitigung terroristischer Handlungen enthalten sind, über 
Möglichkeiten zur Erweiterung der Rolle der Vereinten 
Nationen und der zuständigen Sonderorganisationen bei der 
Bekämpfung des internationalen Terrorismus sowie über 
Möglichkeiten zur Prüfung dieser Frage innerhalb des 
Sechsten Ausschusses; 

b) beschloß die Generalversammlung, den Punkt 
"Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terroris
mus" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzig
sten Tagung aufzunehmen, ohne dadurch der Entscheidung 
vorzugreifen, ob dieser Punkt künftig jährlich oder alle zwei 
Jahre behandelt werden solL 

48/412. Fortschreitende Entwicklung der Grnndsätze 
und Normen des Völkerrechts in bezng auf die 
neue internationale Wirtschaftsordnung 

Auf ihrer 73. Plenarsitzung am 9, Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Sechsten Ausschusses190

, Kenntnis nehmend von dem auf 
der fünfunddreißigsten Tagung des Sechsten Ausschusses 
abgestatteten mündlichen Bericht des Vorsitzenden der 
Arbeitsgruppe nach Resolution 46/52 der Generalversamm
lung vom 9, Dezember 1991, die Behandlung der rechtlichen 
Aspekte der internationalen Wirtschaftsbeziehungen auf ihrer 
einundfünfzigsten Tagung wiederaufzunehmen und den 
Punkt mit dem Titel "Fortschreitende Entwicklung der 
Grundsätze und Normen des Völkerrechts in bezug auf die 
neue internationale Wirtschaftsordnung" in die vorläufige 
Tagesordnung dieser Tagung aufzunehmen. 

48/413. Konvention über die Immunität der Staaten 
und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit 

Auf ihrer 73, Plenarsitzung am 9. Dezember 1993 und 
auf Empfehlung des Fünften Ausschusses'" 

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von dem 
Bericht der gemäß Resolution 46/55 vom 9, Dezember 1991 
eingesetzten Arbeitsgruppe19

', die gemäß Beschluß 47/414 
der Versammlung vom 25, November 1992 erneut eingesetzt 
worden war, um folgende Punkte zu behandeln: 

i) Sachfragen, die sich aus den von der Völkerrechts
kommission auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung 
verabschiedeten Artikelentwürfen über die Immuni
tät der Staaten und ihres Vermögens von der 
Gerichtsbarkeit ergebenJ93

; 

ii) die Frage der Einberufung einer 1994 oder später 
anzuberaumenden internationalen Konferenz zum 
Abschluß einer Konvention über die Immunität der 
Staaten und ihres Vermögens von der Gerichts
barkeit; 

b) beschloß die Generalversammlung, daß zu Beginn 
ihrer neunundvierzigsten Tagung für die Dauer einer Woche 
vom 26. bis 30, September 1994 im Rahmen des Sechsten 
Ausschusses Konsultationen geführt werden sollen, um die 
Prüfung der Sachfragen fortzusetzen, wobei danach getrach
tet werden soll, aufzuzeigen, wo Differenzen bestehen, und 
diese abzuschwächen, um den erfolgreichen Abschluß einer 
Konvention durch allgemeine Einigung zu erleichtern; 

c) beschloß die Generalversammlung außerdem, 
angesichts der bisher erzielten Fortschritte und der Ergeb
nisse der genannten Konsultationen aufihrer neunundvierzig
sten Tagung der Empfehlung der Völkerrechtskommission 
volle Beachtung zu schenken, der zufolge eine internationale 
Bevollmächtigtenkonferenz anberaumt werden soll, um die 
Artikel über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens 
von der Gerichtsbarkeit zu prüfen und eine entsprechende 
Konvention zu schließen 194; 

d) beschloß die Generalversammlung ferner, den 
Punkt mit dem Titel "Konvention über die Immunität der 
Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

48/414. Antrag auf Erstellung eines Gutachtens durch 
den Internationalen Gerichtshof 

Auf ihrer 73, Plenarsitzung am 9, Dezember 1993 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Sechsten Ausschusses19S, ihre Behandlung des Punktes 
"Antrag auf Erstellung eines Gutachtens durch den Inter
nationalen Gerichtshof' fortzusetzen und diesen Punkt in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen_ 

48/415. Überprüfung des Verfahrens gemäß Artikel 11 
des Statuts des Verwaltungsgerichts der Ver
einten Nationen 

Auf ihrer 73. Plenarsitzung am 9. Dezember 1993 und 
auf Empfehlung des Sechsten Ausschusses'" 

a) ersuchte die Generalversammlung den General
sekretär, eine Überprüfung des Verfahrens gemäß Artikel 11 
des Statuts des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen 
durchzuführen, unter Berücksichtigung der im Verlauf der 
achtundvierzigsten Tagung der Generalversammlung zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen sowie aller weiteren von 
den Staaten vorgebrachten Auffassungen, und der General
versammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung entweder 
im Rahmen des mit Resolution 47/226 vom 8, April 1993 
erbetenen Berichts oder aber gesondert Bericht zu erstatten; 

b) beschloß die Generalversammlung, den Punkt 
"Überprüfung des Verfahrens gemäß Artikel 11 des Statuts 
des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 
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ANMERKUNGEN 

I Gemäß Regel 38 d r Geschäftsordnung der Generalversammlung setzt sich der Präsidialausschu8 aus dem Präsidenten der Versammlung, den 
einundzwanzig Vizepräsi Dren und den Vorsitzenden der sechs Hauptausschüsse zusammen. 

, Al48/568, Ziffer 3. 

3 Siehe Official Rec rds of tlte General Assembly, Forty-eighth Session. Annexes. Tagesordnungspunkt 15. Dokumente Al481432, Al48/433 und 
Re •. l, Al481440 und AI 555 und Md.1. 

4 Beschluß 1993121 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 6., 29. und 30. April und 26. Mai 1993; siehe auch A/481368, 

.'I Beschluß 1993/21 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 6 .• 29. und 30. April und 26. Mai 1993; siehe auch AJ481369. 

, Al48I107, 

1 Ojficial Records 0 the General Assemhly, Forty-eighth Session. Annexes, Tagesordnungspunkt 17, Dokument A/48/692. Ziffer 8. 

I Ebd., Dokument 48/693, Ziffer 6. 

9 Ebd .• Tagesordnun spunkt 127, Dokument A/48/806. Ziffer 10. 

lG Ebd., Tagesordnun spunkt 17. Dokument A/481694. Ziffer 4. 

11 Ebd" Dokument 48/695. Ziffer 4. 

12 Ebd., Dokument 48/694, Ziffer 8. 

11 Ebd., Tagesordnun spunkt 88, Dokument Al48/649. Ziffer 14. 

14 Ebd., Tagesordnun spunkt 17, Dokument A/48/697, Ziffer 5. 

IS Ebd., Tagesordnun punkt 8, Dokument Al48/250. Ziffern 5-37. 

1~ Ebd .• Ziffer 46. 

11 Ebd .• Dokument 48/250/Add.l, Ziffern 2 und 3. 

LI Ebd .• Dokument 48/250/Add.2. Ziffern 1-3. 

19 Ebd., Dokument 

10 Ebd .• Dokument 

21 Eine nach laufend n Nummern geordnete Liste der Punkte. welche die Generalversammlung bis zum 23. Dezember 1993 in ihre Tagesordnung 
aufgenommen hat, findet ich in Anhang III dieses Bandes. Siehe auch Dokument Al481251 und Add.I-6. 

12 Die Zuweisung bis zum 23. Dezember 1993 in die Tagesordnung aufgenommenen Punkte findet sich in Abschnitt I dieses Bandes. Siehe 
auch Dokument Al48J252 und Add.I-6. 

23 Official Records 0 the General Assembly, Forty-eighth SessiOll, Annexes, Tagesordnungspunkt S, Dokument Al48/250. Ziffern 42 und 43. 

:24 Ebd .• Dokument 48/250/ Add.2, Ziffer 1. 

25 Ebd .• Ziffer 2. 

26 Ebd., Ziffer 3. 

27 Ebd., Dokument 4812501Add.3, Ziffer 1. 

28 Ebd .• Ziffer 2. 

29 Ebd., Dokument 4812501 Add.S. Ziffer 2. 

)() Ebd .• Dokument 48n501 Add.6, Ziffer 1. 

31 Ebd .• Ziffer 2 . 

. " Ebd., Dokument 'l8l2501Add.7, Ziffer 1. 

33 Ebd., Ziffer 2. 

34 Ebd., Ziffer 3. 

15 Ebd .• Tagesordnu gspunkte 117 und 18. Dokument A/48/6S3, Ziffern 7 und 11. 

16 A/48n49. 

37 Official Records the General Assembly, Fony-eighth Session, Annexes, Tagesoronungspunkt 8, Dokument Al4812S0. Ziffer 35. 

~ Al48/417/Add,1. 

:w Offizielles Proto 

<10 Ebd., Beiw.ge J ( 

" Ebd., BeiIßge 48 

.. 2 Ebd .• BeiIßge 48 

"3 Ebd., BeiIßge 2 ( 

II der Generalversammlung, Achtundvierzigste Tagung, Beilage 4 (Al48/4). 

48148), Abschnitt 111 . 

48148), 

44 OjJicial Records the General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes. Tagesordnungspunkt 7. Dokument A/48/411 und Add.l. 

"s Ebd., Dokument 48/4111Add.2 . 

.. Al48/L,49, 
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47 OjJicial Records ofthe General &sembly. Forty-eighth Session. Annexes, Tagesordnungspunkt 38, Dokument Al48/6S7. 

" A/481639. 

4\l Offizielles Protokoll der Generalver.~ammlung, Achtundvierzigste Tagung, Beilage 3 (Al4813IRev.1). 

~ Official Records 0/ tlu Gerwral Assembly, Forty~eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 89. Dokument A/48/650. Ziffer 6. 

SI Ebd .• Tagesordnungspunkt 90. Dokument A/48/651. Ziffer 3. 

SI Ebd" Tagesordnungspunkte 117 und 18, Dokument Al481653, Ziffer 12. 

53 Ojfi.zielles Protokoll der Generalversammlung, Achtundvierzigste Tagung, Beilage 23 (Al48123), Kap. VI. 

S4 Official Records ofthe General Assembly. Forty-eighth Session. Annexes, Tagesordnungspunkt 18. Dokument A/48/656, Ziffer 29. 

" A/39n32. Anhang. 

56 Official Records oIlhe General Assembly. Forty-eighth Session. Annexes, Tagesordnungspunkt 18. Dokument A/48/656. Ziffer 30 . 

. n A/48/380. 

SR OjJicial Records olt~ General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 91, Dokument A/48nI7. 

59 Ebd., Dokument AJ48nI7/Add.2, Ziffer 24. 

M A/48nO-Fll993116. 

61 A/48/393. 

6Z OjJicial Records 01 tlre General Assembly, Forty·eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 91, Dokument A/48nl71AddA. 

63 Ebd., Dokument AJ48f717/Add.6, Ziffer 11. 

64 AJ48/451 und Korr.1. 

6' Offidal Records 01 the General Assembly, Forty-eighth Session. Annexes. Tagesordnungspunkt 94, Dokument AJ48n20. Ziffer 10. 

li6 A/48J321. 

61 OjJicial Records ofthe Economic und Sodal Council. 1993, Supplement No. 15 (FJI993/35). 

6B Official Records 01 the General Assembly. Forty-eighth Session, Annexes. Tagesordnungspunkt 96, Dokument A/48fl22, Ziffer t I. 

M A/48/492. 

1(1 OjJicial Records 01 the General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 99. Dokument A/48n25. Ziffer 30. 

71 Ebd .• Tagesordnungspunkt 100, Dokument A/4&n26, Ziffer 37. 

72 A/481453. 

73 Official Records 0/ tlre General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 154, Dokument A/48n33. Ziffer 12. 

14 A/48/146/Add.t. 

15 Ojficial Records oftIre General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 12, Dokument A/48n15, Ziffer 17. 

" A/48/159·Ell993159. 

17 A/48f276. 

" A/481498. 

19 Official Records of l~ General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 12. Dokument A/48f115IAdd.l, Ziffer 22. 

BQ Im Einklang mit der herkömmlichen Praxis und gemäß Beschluß 38/429 der Generalversarrunlung wird der Zweite Ausschuß jedes Jahr zu 
Beginn seiner Arbeit eine Generaldebatte abhalten. 

81 Die üste der Fragen und der Dokumentation unter diesem Punkt entspricht den von der Generalversammlung angeforderten Berichten. Die 
endgültige Fassung der Liste wird erstellt, nachdem der Wirtschafts· und Sozialrat seine Arbeiten im Jahr 1994 abgeschlossen hat. 

Rl Der Generalversammlung über den Wirtschafts· und Sozialrat vorgelegter Bericht. 

83 Das Arbeitsprogramm und die Dokumentation rur 1995 werden unter Beriicksichtigung der von der Generalversammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung gefaßten einschlägigen Beschlüsse und untcr Berücksichtigung der zeitlichen Abstände der Behandlung von Punkten und 
Unterpunkten. die in Anhang 11 Abschnitt E der Resolution 481162 der Generalversammlung vom 20. Dezember 1993 ausgeführt sind, überarbeitet. 

84 Die Liste der Fragen und der Dokumentation unter diesem Punkt ist nur ein Hinweis auf die von der Generalversammlung angeforderten 
Berichte. Die endgültige Fassung der Liste wird erstellt. nachdem der Wirtschafts· und Sozialrat seine Arbeiten im Jahr 1995 abgeschlossen hat. 

Il'i Official Records 0/ tlre General Assembly, Forty·eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkte 107 und 108. Dokument A/481625/Add.1. 
Ziffer 9. 

86 Siehe A/48/558. 

81 Ojficial Records ofthe General Assembly, Forty-eighth Session. Annexes. Tagesordnungspunkte 107 und to8, Dokument A/4816261Add.1. 
Ziffer 11. 

Si Ebd., Tagesordnungspunkt 109, Dokument AJ48/627, Ziffer 29. 

" A/48156·El199316. 

'" A/48n93. 

'I A/48/462. 

~ A/481476. 

93 Official Rec(Jrds 0/ tM General Assembly, Forty·eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkte 114, 115 und 172, Dokument A/48/632. 

94 Ebd., Dokument A/48/6321Add.4. Ziffer 15. 
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~ Offizielles Protokolf der Generalversammlung, Achtundvienigste Tagung, Beilage 44 (A/48/44). 

96 A/48/92-SI25341; Siehe OjficiaJ Records 0/ the Security emU/eil. Forty-eighth Year. Supplement fOT January, FebrUGry und March /993. 
Dokument 5125341. I ,., 

" 
" 

'00 

'" 
'" 
'" 
'"' 
,~ 

'''' 
'" 
'''' 
'''' 

A/481283. 

A/48/425. 

A/48/520. 

A/48/556. 

A/48/560. 

A/48/576. 

A/48/577. 

A/48/589, 

A/48/590, 

Official Records 0 

Die Punkte 2 und 

Die Punkte 4 und 

Unterpunkt a) ist 

the General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes. Tagesordnungspunkt 12. Dokument A/48/624, Ziffer 11. 

sind gemeinsam zu erörtern. Auf Wunsch können die Delegierten zu jedem der Punkte eine gesonderte Erklärung abgeben. 

sind gemeinsam zu erörtern, Auf Wunsch können Delegierte zu Punkt 4 zwei Erklärungen abgeben. 

trennt zu erörtern; die Unterpunkte b), c) und d) sind gemeinsam zu erörtern. 

1]0 Auf Wunsch könn n Delegierte eine Erklärung zu Unterpunlrt a) und zwei Erklärungen zu den Unterpunkten b), c) und d) abgeben. Zu den 
einzelnen Unterpunkten so I jedoch jeweils nur eine Erklärung abgegeben werden. 

111 Der Hinweis auf n erade" beziehungsweise "ungerade" Jahre bezieht sich auf Kalenderjahre. 

112 1994 - Generalde e aufgrund des Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats. 
richt über die Weltsoziallage und Bericht der Kommission fair soziale Entwicklung. 
tte aufgrnnd des Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats. 

1997 - Bericht ü r die Weltsoziallage und Bericht der Kommission fdr soziale Entwicklung. 

'" Das Arbeitspro und die Dokumentation für 1994 werden im Lichte der vom Wirtschafts- und Sozialrat 1994 gefaßten einschlägigen 
Beschlüsse revidiert. 

H' Generaldebatte au nd des Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats. 

H' Official Records 0 the General Assembly, Forry-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 121, Dokument A/481801lAdd.1, Ziffer 5. 

'" A/C.5/48/3, 
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142 AlC.5/48/48. 

[4) Offizielles Pmto II der Generatversammlung, Siebenundvierzigste Tagung. Beilage 5 (A147/5), Vol. I. 
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154 Af48n70 und Al481778. 

153 Ojficial Records ofthe General Assemhly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 131, Dokument AJ48/814, Ziffer 5. 

156 Af48n71 und Al48177S, 

151 Ojficial Records ajlhe General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt132, Dokument AJ48/815, Ziffer 5. 

158 AJ48fl72 und Al4Sn78, 

m OjficiaJ Records o/the General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes. Tagesordnungspunkt 133, Dokument AJ48/816, Ziffer 5. 

lfiO AJ48n73 und Al48n78. 

161 Official Records ofthe General Assembly, Forty-einhth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 134, Dokument A/48/S17, Ziffer 5. 

162 Al4Sn74 und AJ48n78. 

163 Ojficial Records oftlte General Assemhly, Forty·eighth Session, Annexe.~, Tagesordnungspunkt 135, Dokument A/48/8IS, Ziffer 5. 

164 Al4Sn75 und AJ4sn78, 

165 Official Records oftM General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 136. Dokument Al48/S19, Ziffer 5. 

1M Al48n76 und Af48/778. 

167 Official Records 01 tM General Assembly, Forty-eighth Se.uion, Annexes, Tagesordnungspunkt 137, Dokument A/4S/820, Ziffer 5, 

168 N48nn und AJ4sn78. 

169 Ojficial Records olthe General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 138, Dokument AJ48/807/Add.l, Ziffer 7. 

1m Ebd., Tagesordnungspunkt 149, Dokument N48/821, Ziffer 5. 

171 AJ48n78 und Al4S1779, 

112 Official Records otthe General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 160, Dokument Al4S/822, Ziffer 5. 

m AJ48n78 und Al48n80, 

l?4 Official Records althe General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 162, Dokument N48/S23. Ziffer 5. 

175 Af48n7S und A/481781. 

176 Official Records olthe General A~sembly, Forty-eighth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 164, Dokument A/48/825, Ziffer 5. 

171 AJ48n78 und Al481782. 

178 Official Records ofthe General Assembly, Forty-eighth Session, Annexes. Tagesordnungspunkt 165, Dokument A/48/826, Ziffer 5. 
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Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

ANHANG I 

ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE 

Die nachstehende Liste nennt FundsteIlen für die Zusammensetzung des Sicherheitsrats, des 
WlrtSChafts- und Sozialrats, des Treuhandrats und des Internationalen Gerichtshofs sowie von durch 
die Generalversammlung eingesetzten Organen. 

Ahrüstungskommission 

Abrüstungskonferenz 

Ad-hoc-Ausschuß für den Indischen Ozean 

Ad-hoc-Ausschuß zur Ausarbeitung eines 
internationalen Übereinkommens über die 
Sicherheit des Personals der Vereinten Natio
nen und des vergleichbaren Personals 

Ad-hoc-Ausschuß zur Frage des internationa
len Terrorismus 

Allen Mitgliedstaaten offenstehende Arbeits
gruppe zur Behandlung aller Aspekte der 
Frage der Erhöhung der Zahl der Mitglieder 
im Sicherheitsrat und anderer mit dem Sicher
heitsrat im Zusammenhang stehender Resolu
tionen 

Anlageausschuß 

Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palä
stinafiüchtlinge im Naben Osten 

Ausschuß für Anträge auf Überprüfung von 
Urteilen des Verwaltungsgerichts 

Ausschuß für das Pensionswesen der Ver
einten Nationen (Mitglieder werden von der 
Generalversammlung ernannt) 

Ausschuß für den Bevölkerungspreis der Ver
einten Nationen 

Ausschuß für die Ausübung der unveräußerli
chen Rechte des palästinensischen Volkes 

Allen Mitgliedstaaten offenstehend. Siehe 
Resolution S-lOn, Ziffer 118. 

Die Liste der Teilnehmerstaaten an der Ta
gung 1993 der Konferenz ist abgedruckt in: 
Offizielles Protolwll der Generalversamm
lung, Achtundvierzigste Tagung, Beilage 27 
(A/48/27), Abschnitt II.B. 

Siehe Offizielles Protolwll der Generalver
sammlung, Achtundvierzigste Tagung, Bei
lage 29 (A/48/29), Ziffer 4. 

Allen Mitgliedstaaten offenstehend. Siehe 
Resolution 48/37. 

Siehe Offizielles Protokoll der Generalver
sammlung, Vierunddreißigste Tagung, Bei
lage 37 (A/34/37), Ziffer 2. 

Siehe Resolution 48n6. 

Siehe Beschluß 48/316. 

Siehe Resolution 2656 (XXV). 

Setzt sich zusammen aus den im Präsidialaus
schuß der Generalversammlung auf der acht
undvierzigsten Tagung vertretenen Mitglied
staaten (siehe Beschlüsse 48/302, 48/303 und 
48/304). 

Siehe Beschlüsse 47/325 A und B. 

Siehe Offizielles Protokoll der Generalver
sammlung, Achtundvierzigste Tagung, Bei
lage 3 (A/48/3/Rev.I), Anhang II, Ab
schnitt F. 

Ebd., Beilage 35 (A/48/35), Ziffer 1. 
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Ausschuß für die Beseitigung der Diskrimi
nierung der Frau 

Ausschuß für die Beseitigung der rassischen 
Diskriminierung 

Ausschuß für die Beziehungen zum Gastland 

Aussc\,uß für die friedliche Nutzung des 
Weltraums 

Ausscliluß für die Rechte des Kindes 

! 

AussctUß gegen Folter 

Beirat des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
(Mitglieder werden von der Generalversamm
lung ernannt) 

Beitragsausschuß 

Beratender Ausschuß des Hilfsprogramms der 
Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Ver
breitu~g und besseres Verständnis des Völker
rechts I 

Beraterder Ausschuß für das Bildungs- und 
Ausbildungsprogramm der Vereinten Natio
nen für das südliche Afrika 

Berate6der Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen 

Beratupgsausschuß des Entwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen für die Frau 

GemeIlsame Inspektionsgruppe 

Grupp der Vereinten Nationen für Chancen
förder ng und Teilhabe 

Hande, s- und Entwicklungsrat 

Hochr ngiger Ausschuß zur Überprüfung der 
techni ehen Zusammenarbeit zwischen Ent
wiekl ngsländern 

Hochr ngiger Sonderrat für die Internationale 
Dekad für Katastrophenvorbeugung 

Info ationsausschuß 

Ebd., Beilage 38 (Af48/38), Anhang IV. 

Ebd., Beilage 18 (Af48/18), Abschnitt LC. 

Ebd., Beilage 26 (Af48126), Ziffer 3. 

Siehe Beschluß 47/321. 

Siehe Offizielles Protokoll der Generalver
sammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Bei
lage 41 (Af47/41), Anhang II. 

Ebd., Achtundvierzigste Tagung, Beilage 44 
(Af48/44), Anhang II. 

Siehe Resolution 2963 F (XXVII). 

Siehe Beschlüsse 48/314 A und B. 

Siehe Resolution 46/50. 

Siehe Resolution 34/31. 

Siehe Beschluß 48/313. 

Siehe Beschlüsse 46/311 Abis C. 

Siehe Beschluß 47/329. 

Siehe Resolution 48/60. 

Die Liste der Ratsmitglieder im Jahr 1993 ist 
abgedruckt in: Offizielles Protokoll der Gene
ralversammlung, Achtundvierzigste Tagung, 
Beilage 15 (Af48/15), Vol.I, Anhang mund 
Vol.II, Anhang V. 

Die liste der Teilnehmer an der achten Ta
gung des Ausschusses im Jalu 1993 ist abge
druckt in: Offizielles Protokoll der General
versammlung, Achtundvierzigste Tagung, Bei
lage 39 (Af48/39), Abschnitt II.B. 

Siehe Af461266/Add.1-E/1991/106/Add.l, Zif
fer 2. 

Siehe Beschluß 48/318. 

Intern tionaler Gerichtshof Siehe Beschluß 48/308. 

KOm~ission der Vereinten Nationen für inter- Siehe Beschluß 47/319. 
nationfIes Handelsrecht 

Komrrjission für den internationalen öffentli- Siehe Beschluß 48/319. 
ehen J1>ienst 

Komrrhssion gegen Apartheid im Sport Siehe Offizielles Protokoll der Generalver
sammlung, Siebenundvienigste Tagung, Bei
lage 45 (Af47/45), Abschnitt 1. 

Konfe enzausschuß Siehe Beschluß 48/312. 



Anhang I. Zusammensetzung der Organe 

Präsidialausschuß 

Programm- und Koordinierungsausschuß 

Rat der Rechnungsprüfer 

Schlichtungskommission der Vereinten Natio
nen für Palästina 

Sicherheitsrat 

Sonderausschuß für den Stand der Verwirkli
chung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker 

Sonderausschuß für die Charta und die Stär
kung der Rolle der Vereinten Nationen 

Sonderausschuß für friedensichemde Opera
tionen 

Sonderausschuß gegen Apartheid 

Sonderausschuß zur Auswahl der Preisträger 
des Menschenrechtspreises der Vereinten 
Nationen 

Sonderausschuß zur Untersuchung israelischer 
Praktiken, die die Menschenrechte des palästi
nensischen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebiete beeinträchtigen 

Treuhandausschuß der Vereinten Nationen für 
den Namibia-Fonds der Vereinten Nationen 

Treuhänderausschuß des Treuhandfonds der 
Vereinten Nationen für Südafrika 

Treuhänderausschuß für den Freiwilligen 
Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der 
Folter 

Treuhandrat 

Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen 

Verwaltungsrat des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen 

Völkerrechtskommission 

Vollmachtenprüfungsausschuß 

Vorbereitungsausschuß für den fünfzigsten 
Jahrestag der Vereinten Nationen 

Vorbereitungsausschuß für den Weltgipfel für 
soziale Entwicklung 

Vorbereitungsausschuß für die Internationale 
Konferenz über Bevölkerung und Entwick-
1ung 

Siehe Beschlüsse 48/302, 48/303 und 48/304. 

Siehe Beschluß 48/311. 

Siehe Beschluß 48/315. 

Siehe Resolution 194 (III) und dazugehörige 
Anmerkung. 

Siehe Beschluß 48/306. 

Siehe Beschluß 47/312 B. 

Siehe Beschluß 47/323. 

Siehe Beschluß 45/326. 

Siehe Offizielles Protokoll der Generalver
sammlung, Achtundvierzigste Tagung, Bei
lage 22 (A/48122), Anhang I, Abschnitt A. 

Siehe Resolution 2217 A (XXI), Anlage, 
Empfehlung C d). 

Siehe Offizielles Protokoll der Generalver
sammlung, Achtundzwanzigste Tagung, Reso
lutionen, Band ll, Beschluß zu Tagesord
nungspunkt 45. Siehe auch Resolu
tion 44/48 A. Ziffer 25. 

Siehe A/C.5/46/lO, Ziffer 4. 

Siehe A/48/523, Anhang, Ziffer 1. 

Siehe A/48/520, Ziffer 4. 

Siehe Official Records 0/ the Security Coun
eil, Forty-eighth Year, Special Supplement 
No. 1, Teil I, Ziffer 1. 

Siehe Beschluß 48/317. 

Siehe Beschluß 48/309. 

Siehe Beschluß 48/313. 

Siehe Beschluß 48/301. 

Siehe Beschluß 48/472. 

Die Liste der Ausschußteilnehmer im Jahr 
1993 ist abgedruckt in: Offizielles Protokoll 
der Generalversammlung, Achtundvierzigste 
Tagung, Beilage 24 (A/48/24), Abschnitt II.B. 

Eingesetzt gemäß Resolution 1989/91 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 
1989; Nebenorgan der Generalversammlung 
gemäß Resolution 48/186 der Generalver
sammlung. Die Liste der Teilnehmer an der 
zweiten Ausschußtagung im Mai 1993 ist 
abgedruckt in: El1993/69, Abschnitt VIII.H. 
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Vorbereitungsausschuß für die Konferenz der 
Vereinten Nationen über Wohn- und Sied
lungswesen (Habitat II) 

I 

Vorbe itungsausschuß für die Weltkonferenz 
für Ka astrophenvorbeugung 

Vorber itungsausschuß für die Weltkonferenz 
über d e bestandfahige Entwicklung der klei
nen In Istaaten unter den Entwicklungslän
dern 

WeIte ährungsrat 

Wirtsc afts- und Sozial rat 

Wisse schaftlieher Ausschuß der Vereinten 
Natio n zur Untersuchung der Auswirkungen 
der at maren Strahlung 

Wisse schaftlieher und technischer Ausschuß 
für di Internationale Dekade für Katastro
phenv rbeugung 

Zwisc enstaadiche Gruppe zur Überwachung 
der Y, rsorgung und Belieferung Südafrikas 
mit E öl und Erdölprodukten 

Zwisc enstaatlicher Verhandlungsausschuß 
für d· Ausarbeitung einer internationalen 
Konv ntion zur Bekämpfung der Wüstenbil
dung n den von Dürre und/oder Wüstenbil
dung chwer betroffenen Ländern, insbeson
dere i Afrika 

Zwisc enstaatlicher VerhandlungsausscQuß 
für ei Rahmenübereinkommen über KIima
ände ngen 

Die Liste der Ausschußteilnehmer im Jahr 
1993 ist abgedruckt in: Offizielles Protokoll 
der Generalversammlung, Achtundvierzigste 
Tagung, Beilage 37 (N48/37), Abschnitt I.B. 

Siehe Resolution 48/188. 

Siehe Resolution 47/189, Ziffer 8. Die Liste 
der Ausschußteilnehmer ist abgedruckt in: 
Offizielles Protokoll der Generalversamm
lung, Achtundvierzigste Tagung, Beilage 36 
(N48/36), Erster Teil, Abschnitt I.B und 
Zweiter Teil, Abschnitt I.B. 

Siehe Beschluß 48/310. 

Siehe Beschluß 48/305. 

Siehe Beschluß 48/320. 

Siehe A/461266/Add.1-El1991/106/Add.1, 
Anhang H, Anlage I. 

Siehe Offizielles Protokoll der Generalver
sammlung, Achtundvierzigste Tagung, Beilage 
43 (N48/43), Ziffern 4 und 5. Das Mandat 
der Gruppe wurde mit Resolution 48/159 C 
mit 20. Dezember 1993 beendet. 

Die Liste der Ausschußteilnehmer im Jahr 
1993 ist abgedruckt in: N48/226, Anhang, 
Ahschnitt II.C. und N481226/Add.1, Anhang. 

Die Liste der Teilnehmer an der achten Ta
gung des Ausschusses im Jahr 1993 ist abge
druckt in: NAC.237/41, Abschnitt H.D. 
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ANHANG 11 

ÜBEREINKÜNFrE, ERKLÄRUNGEN UND ANDERE INSTRUMENTE 

Die nachstehende Liste nennt Fundstellen für in den Resolutionsbänden im Wortlaut wieder
gegebene Übereinkünfte, Erklärungen und andere Instrumente. 

Abkommen über die Zusammenarbeit lind die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen 
und der Weltorganisation für Tourismus "'" ........... , , ........ . 

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und dem Internationalen Fonds für landwirt. 
schaftliche Entwicklung ", ........................................ , .... . 

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten von Amerika über den 
Amtssitz der Vereinten Nationen ....... . 

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der Camegie-Stiftung über die Nutzung der 
Räumlichkeiten des Friedenspala. .. tes in Den Haag mit Zusatzabkommen .. , , ...... . 

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der Vereinten Nationen für 
industrielle Entwicklung . . . . .... , .. , ...................... . 

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der Weltorganisation für geistiges Eigentum 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte . 

Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten 

Definition der Aggression ......... ,............ . .... , . , . 

Erklärung aus Anlaß des fünfundzwanzigsten Jahrestags der Vereinten Nationen 

Erklärung der achtziger Jahre zur Zweiten Abrüstungsdekade . 

Erklärung der neunziger Jahre zur Dritten AbrUstungsdekade 

Erklärung der Rechte des Kindes , ................. . 

Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung 

Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone , 

Erklärung über Apartheid und deren zerstörerische Folgen im südlichen Afrika 

Erklärung über das Recht auf Entwicklung ..... 

Erklärung über das Recht der Völker auf Frieden 

Erklärung über das Verbot der Anwendung nuklearer und thermonuklearer Waffen ... 

Erklärung über den Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen .......... . 

Erklärung über den Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe . . . .. , .. > • • • • •• , • , ••• 

Erklärung über den Schutz von Frauen und Kindern in Zeiten eines Notstands und im bewaff-
neten Konflikt ....... , ..... . 

Erklärung über die Bekämpfung des Drogenhandels und des Drogenmißbrauchs ... , . 

Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der 
Religion oder der Überzeugung .... 

Erklärung über die Beseitigung der Diskriminierung der Frau ... 

Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen . 

Erklärung über die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung 

Erklärung über die Festigung der internationalen Sicherheit . 

Erklärung über die Förderung der Ideale des Friedens, der 
Völkerverständigung bei der Jugend, . 

gegenseitigen Achtung und der 

Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker. 

Erklärung über die kritische Wirtschafts lage in Afrika 
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Erklärun über die Menschenrechte von Personen, die nicht Staatsangehörige des Landes sind. in 
demseleben ............ ,., .................. _._ ................... . 

Erk:lärun über die Mitwirkung der Frau an der Förderung des Weltfriedens und der inter-
nation len Zusammenarbeit .................... , .... , . , ............ _ .... _ . 

Erklärun über die Nutzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts im Interesse des 
Frie und zum Wohle der Menschheit .............. _ ............ , . , . , . 

Erklärun über die Rechte der Behinderten . 

Erklärun über die Rechte der geistig Zurückgebliebenen ......... , . , , . , ............ . 

Erklärun über die Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und spmch-
lichen Minderheiten angehören ... , ...... , .... ,., ........ _ ................ . 

Erklärun über die Rechtsgrundsätze fur das Verhalten von Staaten bei der Erforschung und 
Nutz gdesWeltraums .............................................. . 

Erklärun über die sozialen und rechtlichen Grundsätze für den Schutz und das Wohl von 
unter besonderer Berücksichtigung der Unterbringung in Pftegestellen und der 

Ado . on auf nationaler und intemation.a1er Ebene .............................. . 

über die Tatsachenennittlung durch die Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
ng des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ...................... . 

Erklärun über die Unzulässigkeit der Intervention in die inneren Angelegenheiten der Staaten 
und ül>er den Schutz ihrer Unabhängigkeit und Souveränität ....................... . 

Erk:lärun~ über die Unzulässigkeit der Intervention und der Einmischung in die inneren Angele-
genoo;,ten von Staaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Erklärun~ über die Verhütung einer atomaren Katastrophe .......................... . 

Erklärun~ über die Verhütung und Beseitigung von Streitigkeiten und Situationen, die den 
Weltf 'eden und die internationale Sicherheit bedrohen können, und über die Rolle der 
Verei ten Nationen auf diesem Gebiet ...................................... . 

Erkl" iI'ber die Verstärkung der Wirksamkeit des Grundsatzes der Unterlassung einer 
And hung oder Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen .......... . 

Brkläru über die Vertiefung und Festigung der internationalen Entspannung ............ . 

Erkläru g über die Vorbereitung der Menschen und Völker auf ein Leben in Frieden ....... . 

Erk:läru g über Fortschritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet ..................... . 

Erkläru g über Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfem und 
Opfe von Machtmißbrauch ............................................. . 

Erkläru g über internationale wirtschaftliche Zus~narbeit, insbesondere über die Neubele
bung s Wirtschaft"wachstums und der Entwicklung in den Bntwicklungs-
lände ................................. . .. '" ............. . 

Erkläru g Uber internationale Zusammenarbeit mit dem Ziel der Abrüstung .............. . 

Erktäru g über Südafrika . . . . . . . . . ............................ . 

Erkläru g über territoriales Asyl 

Erkläru g Uber völkerrechtliche Grundsätze rur freundschaftliche Beziehungen und Zusammen
arbei zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nati en ........................................................ . 

Erkläru g von Grundsätzen für den Meeresboden und den Meeresuntergrund jenseits der Grenzen 
der n 'onalen Hoheitsbefugnisse .......................................... . 

Erkläru g von Manila über die friedliche Beilegung von internationalen Streitigkeiten ...... . 

Grundp . nzipien !Ur die Behandlung der Gefangenen 

Grunds zerklärung und Aktionsprogramm des Programms der Vereinten Nationen auf dem 
Gebi t der Verbrechensverhütung und Strafrechtspftege .......................... . 

Grunds zkatalog tue den Schutz aller irgendeiner Fonn von Haft oder Strafgefangenschaft 
unte orfenen Personen 

Grunds ze ärztlicher Ethik im Zusanunenhang mit der Rolle von medizinischem Personal, 
ins sondere von Ärzten, beim Schutz von Strafgefangenen und Inhaftierten vor Folter und 
ande r grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe ......... . 

Grunds tze betreffend die Stellung nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz der 
Men chenrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Grunds' ze betreffend die Erdfernerkundung aus dem Weltraum ..... 

Grunds ze der Vereinten Nationen für ältere Menschen .......... . 
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Anhang 11. Übereinkünfte. Erklärungen und andere Instrumente 

Grundsätze für den Schutz von psychisch Kranken und die Verbesserung der psychiatrischen 
Versorgung 

Grundsätze, von denen sich die Staaten bei ihren künftigen Maßnahmen zur Einfrierung und 
Reduzierung der Militärhaushalte leiten lassen sollen ..................... . 

Grundsätze zur Regelung des Einsatzes künstlicher Erdsatelliten für die internationale Fernseh· 
direktübertragung durch Staaten .......................................... . 

Internationale Entwicklungsstrategie für die Dritte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen . 

Internationale Entwicldungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen . 

Internationale Entwicklungsstrategie rur die Zweite Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 

Internationale Erklärung gegen Apartheid im Sport ............................... . 

Internationale Konvention gegen Apartheid im Sport .... 

Internationale Konvention gegen die Anwerbung, den Einsatz. die Finanzierung und die 
Ausbildung von Söldnern ..................... . ....................... . 

Internationale Konvention gegen Geiselnahme ......... . 

Internationale Konvention tiber die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid 

Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien~ 
angehörigen ........ ................... . .................... . 

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte mit Fakultativprotokoll ......... . 

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ................. . 

Internationales Übereinkommen über die Beseitigung aller Fonnen rassischer Diskriminierung .. 

Konvention der Vereinten Nationen über internationale Wechsel ...................... . 

Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oderSttafe ......................................................... . 

Konvention über Ad·hoc-Gesandtschaften und Fakultativprotokoll betreffend die obligatorische 
Beilegung von Streitigkeiten .................................... . 

Konvention über das Verbot der militärischen oder einer sonstigen feindseligen Nutzung umwelt-
verändernder Techniken ............................ . ............. . 

Konvention über den internationalen Anspruch auf RiChtigstellung .................... . 

Konvention über die Beseitigung jeder Fonn von Diskriminierung der Frau ........... , .. . 

Konvention tiber die Nichtanwendbarkeit von Verjährungsvorschriften auf Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit ....................................... . 

Konvention über die Rechte cte. .. Kindes ....................................... . 

Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Välkennordes 

Konvention zur Unterbindung des Menschenhandels und der Ausnutzung der Prostitution anderer 

Leitlinien der Vereinten Nationen für die Verhütung der Jugendkriminalität (Riad-Leitlinien) ... 

Muster-Auslieferungsvertrag ................... . 

Mustervertrag betreffend die Übertragung der Aufsicht tiber bedingt verurteilte oder bedingt 
entlassene Straftäter ................................................... . 

Mustervertrag betreffend die Übertragung von Verfahren in Strafsachen ................. . 

Mustervertrag über die Rechtshilfe in Strafsachen und Fakultativprotokoll zu dem Mustervertrag 
über die Rechtshilfe in Strafsachen betreffend Erträge aus Straftaten ................. . 

Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen für die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing.Regeln) .. 

Rahmenbestimmungen der Vereinten Nationen für nichtfreiheitsentziehende Maßnahmen (Tokio· 
Regeln) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 

Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit rur Behinderte 

Regeln der Vereinten Nationen fIlr den Schutz von Jugendlichen, denen ihre Freiheit 
entzogen ist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 

Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer 
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen .... 

Übereinkommen über die Erklärung des E.hewillens, das Heiratsmindestalter und die Registrie~ 
rung von Eheschließungen .................... . ........................ . 

Übereinkommen über die politischen Rechte der Frau . . . . . . . . .. . ......... . 

Übereinkommen über die Registrierung von in den Weltraum gestarteten Gegenständen .. 
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ANHANG IV 

VERZEICHNIS DER RESOLUTIONEN UND BESCHLÜSSE 
(nach laufenden Nummern) 

Dieses Verzeichnis enthält die von der Generalversammlung zwischen 21. September und 
23. Dezember 1993 verabschiedeten Resolutionen und Beschlüsse. Für Resolutionen und Be
schlüsse, die durch eine fonnelle Abstimmung verabschiedet wurden, gibt die Spalte "Ab
stimmungsergebnis" die Zahl der Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen und der Enthaltungen an. Falls 
nichts anderes angegeben ist, handelt es sich dabei um eine Abstimmung mit Stimmenauszählung 
unter Erfassung der Länder (recorded vote). Nähere Angaben über die Stimmabgabe, die nur für 
aufgezeichnete Abstimmungen vorliegen, finden sich im Wortprotokoll der jeweiligen Plenarsitzung 
(siehe Official Records oj the General Assembly, Forty-eighth Session, Plenary Meetings); eine 
vollständige Auflistung dieser Ergebnisse nach Mitgliedstaaten findet sich im Anhang zum Index 
to Proceedings oj the General Assembly (STlLffi/SER.B/A.50, Teil I). 
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Seerecht ... .'.' ......... , ..... . 

Hilfspro der Vereinten Nationen für Lehre, Studium, 
Verbreitun und besseres Verständnis des Völkerrechts ., 

Völkerrechtsd kade der Vereinten Nationen ., .... ,."., 

Bericht der V lkerrechtskommission über ihre fiinfundvierzig~ 
ste Tagung .,.",."".""".,.""",.,.,. 

Bericht der onunission der Vereinten Nationen für inter
nationales Handelsrecht über ihre sechsundzwanzigste 
Tagung, , .. , . , , , . , , . , , , , , . , .. , . , , , , . , , , , . , . 

Mustergesetz der Kommission der Vereinten Nationen flir 
internation es Handelsrecht über die öffentliche Auftrags
vergabe fU Güter und Bauleistungen , . , , , , , , , . , . , , , 

n der Vereinten Nationen von 1978 über die 
ng zur See (Hamburger Regeln) , ...... . 

sschusses für die Beziehungen zum Gastland . 

onderausschusses rur die Charta und die Stär
lle der Vereinten Nationen , , .. , , , . , , , , , , 

Frage der Vi twortlichkeit fUr Angriffe auf Personal der 
Nationen und beigeordnetes Personal sowie 
, um sicherzustellen, daß die rur solche An
twortlichen vor Gericht gebracht werden 

Auswirkunge der atomaren Strahlung ........ , , .... , . 

Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung 
des Weltra ms ......... , . , .. , ............... . 

Hilfswerk de Vereinten Nationen rur PaJästinaftUchtiinge im 
Nahen Ost n 

A, Hilfe tur PalästinaflUchtlinge , , , , , , , , , , . , , . , . , 

B. Arbe tsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfs
werk der Vereinten Nationen für PalästinaflUchtiinge 

Osten, . , , . , . , .. , . , .. , , , .. , . , .. , 

C. tützung der infolge der Feindseligkeiten vorn 
967 und späterer Feindseligkeiten vertriebenen 

Pers nen ............................. , . 

D. Von itgliedstaaten angebotene Zuschüsse und Sti-
pend n für die Hochschul- und Berufsausbildung von 
Par inaflüchtlingen .................... , .. 

E. P inaftüchtlinge in dem seit 1961 von Israel be-
setzt n palästinensischen Gebiet .............. . 

F. Rüc hr der seit 1967 vertriebenen Bevölkerungs-
und Flüchtlinge . . . . . . . . . . 

G. 

H. 

32 

26 

175 

27 

28 

37 

29 

43 

33 

31 

36 

139 

142 

143 

144 

144 

144 

145 

146 

152 

83 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

fllntiJr

sit1)lng 

55. 

56. 

58. 

60. 

60. 

63. 

63. 

65. 

69. 

70. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

73. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

15, November 1993 

16. November 1993 

19. November 1993 

22. November 1993 

22. November 1993 

24. November 1993 

24. November 1993 

29. November 1993 

3. Dezember 1993 

6. Dezember 1993 

9. Dezember 1993 

9. Dezember 1993 

9. Dezember 1993 

9. Dezember 1993 

9. Dezember 1993 

9. Dezember 1993 

9. Dezember 1993 
9. Dezember 1993 

9. Dezember 1993 

9, Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10, Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

Ab.ftimmungs

ergebnis 

103-1-1 

144-1-11 

159-0-2 

161-0-1 

157-2-0 

152-2-5 

114-2-44 

153-2-6 

Sejt~ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

35 

355 

357 

358 

360 

361 

361 

362 

362 

363 

114 

114 

118 

118 

119 

119 

120 

120 

121 

121 



Anhang IV. Venelchnls der Resolutionen und Beschlüsse 

lfd. Nr. n~l 

I. Universität von Jerusalem (EI Kuds) fUr Palästina-
flüchtlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

J. Schutz palästinensischer Schüler und Studenten und 
Bildungseinrichtungen sowie Gewährleistung der 
Sicherheit der Einrichtungen des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für PalästinaftUchdinge im Nahen 
Osten in dem besetzten palästinensischen Gebiet ... 

85 

85 

48/41 Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer 

48142 

48143 

48144 

48145 

48/46 

48147 

48148 

48/49 

48150 

Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensischen 
Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beein
trächtigen 

Resolution A ............................... . 

ResolutionB ............................... . 

Resolution C ............................... . 

Resolution D ............................... . 

Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkom-

86 

86 

86 

86 

plexes der Friedenssicherungseinsätze .............. 87 

Stärkung der EinsatzfUhrungskapazität der Vereinten Nationen 
bei Friedenssicherungseinsätzen ........... 87 

Infonnationsfragen 

A. Information im Dienste der Menschheit ......... 88 

B. Infonnationspolitik und Informalionstätigkeit der 88 
Vereinten Nationen ....................... . 

Infonnationen aus den Gebieten ohne Selbstregierung, über
mittelt gemäß Artikel 73 e) der Charta der Vereinten 
Nationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 116 

Aktivitäten ausländischer wirtschaftlicher und sonstiger Inter
essen, welche die Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker in unter Kolonialherrschaft stehenden Gebieten 
behindern ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 und 18 

Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker durch die 
Sonderorganisationen und die den Vereinten Nationen 
angeschlossenen internationalen Institutionen ......... 118 und 12 

Von den Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbil
dungsmöglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne 
Selbstregierung .............................. 119 

Westsahara~Frage .............................. , 

Neukaledonien-Frage 

18 

18 

48/51 Die Fragen der Amerikanischen Jungferninseln, Amerika-

48152 

48153 

48154 

48155 

48156 

48157 

48158 

48159 

48/60 

nisch-Samoas. Anguillas, Bermudas, der Britischen Jung
fern inseln. der Caymaninseln, Guams, Montserrats, Take
laus und der Turles· und Caicosinseln 

A. Allgemeines ........................... . 

B. Einzelne Gebiete ........................ . 

Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker ........ . 

Verbreitung von Infonnationen über die Entkolonialisierung . 

Stärkung der internationalen Organisationen auf dem Gebiet 
des multilateralen Handels ..................... . 

Internationaler Handel und Entwicklung .............. . 

Frage der Komoreninsel Mayotte ................... . 

Verstärkte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Ver-
einten Nationen ............................. . 

Friedensprozeß im Nahen Osten ................... . 

Die Situation im Nahen Osten 

A. Jerusalem ............................. . 

B. Syrischer Golan ......................... . 

Initiative der Vereinten Nationen rur Chancenförderung und 
Teilhabe .................................. . 

18 

18 

18 

18 

91 a} 

91 a} 

25 

44 

34 

34 
34 

151 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

75. 

76. 

78. 

79. 

79. 

79. 

79. 

Damm 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

tO. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

10. Dezember 1993 

13. Dezember 1993 

14. Dezember 1993 

14. Dezember 1993 

14. Dezember 1993 

14. Dezember 1993 

14. Dezember 1993 

156-2-2 

159-2-0 

93-2-65 

152-1-6 

106-2-48 

85-1-68 

159-0-3 

111-43-3 

113-5-43 

139-2-19 

141-2-18 

91-2-36 

155-3-1 

141-1-11 

65-2-83 

437 

122 

122 

123 

124 

124 

125 

125 

131 

131 

132 

135 

135 

137 

139 

140 

141 

141 

143 

37 

39 

154 
ISS 
40 

40 

42 

43 

43 

44 



438 Generalversammlung - Achtundvierzigste Tagung 

ljd. Nr. 

48/61 

4S/62 

4S/63 

4S/64 

48/65 

4S/66 

48/67 

TItel 

Verbot der ntwicklung und Herstellung neuer Arten von 
Masscnve ichtungswaffen sowie neuer derartiger Waffen· 
systeme: Bricht der Abrüstungskonferenz ., ....... ,. 

Re.duzierung er Militärhaushalte: Transparenz der Militäraus-
gaben . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

Einhaltung d Rtistungsbegrenzungs- und Abrüstungsüberein-
künfte ............... . 

iehung und Abriistungsinfonnation ....... . 

Übereinko n über das Verbot der Entwicklung, Herstel-
lung und erung bakteriologischer (biologischer) Waffen 
und von xinwaffen sowie über die Vernichtung solcher 
Waffen ........•.. "., .................. . 

Wissenschaft eh-technische Neuentwicldungen und ihre 
Auswirku eo auf die internationale Sicherheit .. 

Die Rolle v n Wissenschaft und Technik im Kontext der 
intemation en Sicherheit. der Abrüstung und anderer 
damit zus nhängender Gebiete ............... . 

48/68 Verifikation nter allen ihren Aspekten. einschließlich der 

48/69 

4sno 
4SnI 

4Sn2 

4Sn3 

4Bn4 

4Sn5 

Rolle der ereinten Nationen auf dem Gebiet der Verifika-
tion 

Änderung de Vertrages über das Verbot von Kemwaffenver-
suchen in er AtmoSPhäre. im Weltraum und unter Wasser 

Vertrag über in umfassendes Versuchsverbot .......... . 

Schaffung ei er kemwaffenfreien Zone in der Nahost-Region 

Schaffung ei er kemwaffenfreien Zone in Süda.·den ..... . 

Abschluß irksamer internationaler Vereinbarungen zur 
Sicherung der Nichtkemwaffenstaaten gegen den Einsatz 
oder die drohung des Einsatzes von Kernwaffen 

Verhütung ei es Wettrüstens im Weltraum 

A. Verh 'tung eines Wettrtistens im Weltraum .. 

B. Stud über die Anwendung vertrauenbildender Maß-
nah nimWeltraum ..................... . 

Allgemeine nd vollständige Abrüstung 

A. menhang zwischen Abrüstung und Entwick-

B. rale Kernwaffenverhandlungen und nukleare 
Ab'stung ........................... . 

C. Allg meine und vollständige Abrüstung 

D. 
E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

Ver t der Ablagerung radioaktiver Abfalle 

Tran parenz auf dem Gebiet der Rüstung .... . 

Inte ationale Waffentransfers ......... ,. , . , .. 

Regi nale Abrüstung ........... " ... , .... . 

Maß ahmen zur Eindämmung des unerlaubten Trans
fers nd Einsatzes konventioneller Waffen 

Reg naIeAbrüstung ..................... . 

J. Kon entionelle Rüstungskontrolle auf regionaler und 
sub gionaIerEbene ...................... . 

K. Mor torium für die Ausfuhr von Schützenminen .. . 

L. Ver der Herstellung von spaltbarem Material für 
Ke waffen und andere Kemsprengkörper 

Überprüfun und DurchfUhrung des Abschließenden Doku
ments der zwölften Sondertagung der Generalversammlung 

A. Reg onale vertrauenbildende Maßnahmen ....... , 

B. Übe inkommen über das Verbot des Einsatzes von 
Ke waffen ........................ . 

C. Pro ramm der Vereinten Nationen für Stipendien, 
Aus i1dung und Beratungsdienste auf dem Gebiet der 
Ab 'stung . . . . . .. . .................... . 

D. Info mationsprogramm der Vereinten Nationen über 
Ab 'stung ............................. . 

Punkt 

57 

5S 

59 
60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 
67 
68 

69 

70 

70 

71 e) 

71 
71 

71 d) 

71 g) 

71 h) 

71 j) 

71 h) 

71 j) 

71 i) 

71 

71 c) 

72 e) 

72 b) 

72 a) 

72 c) 

P/enur· 

sit<JUlg 

SI. 

SI. 

SI. 
SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

81. 

SI. 
SI. 
SI. 
SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 

SI. 
SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

SI. 

81. 

SI. 

Datum 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

J 6. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

Abstimmungs
el1lelmis 

126-4-35 

161-0-5 

145-0-22 

IIS-3-45 

153-3-12 

166-0-4 

169-0-1 

114-6-45 

146-0-22 

170-0-1 

156-0-11 

16S-I-2 

120-23-24 

74 

75 

75 
76 

77 

77 

7S 

79 

SO 
81 
SI 

82 

S3 

85 

86 

S6 

S7 
S8 
8S 
89 
89 
90 

91 
91 

92 
92 

93 

93 

94 

95 

95 



Anhang IV. Verzeichnis der Resolutionen und Beschlüsse 

l/d. Nr. 

48178 

48179 

48/80 

1itd 

E. Regionalzentrum der Vereinten Nationen rur Frieden 
und Abrüstung in Afrika, Regionalzentrum der Ver
einten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien 
und im Pazifik und Regionalzentrum der Vereinten 
Nationen fur Frieden, Abrüstung und Entwicklung in 
Lateinamerika und in der Karibik .... , .... , ... 

Überprüfung der Durchfiihrung der Empfehlungen und Be
schlüsse der zehnten Sondertagung der Generalversamm
lung 

A. Bericht der Abrüstungskommission ........... . 

B. Bericht der AbrUstungskonferenz . , . , , . , , , , .. , , 

Nukleare Rüstung Israels "".""""",."".", 
Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des 

Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen. die über
mäßige Verletzungen verursachen oder unterschiedslos 
wirken können ............................ , .. 

Antarktis-Frage .... , .......................... . 

48/81 Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der MitteI-

48/82 

48/83 

48/84 

48/85 

48/86 

48/87 

48/88 

48/89 

48/90 

48/91 

48/92 

48/93 

48/94 

48/95 

48/96 

48/97 

48/98 

48/99 

meerregion ................................ . 

Verwirklichung der Erklärung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone , , , . , . , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , . , . , , 

Überprüfung der Verwirklichung der Erklärung über die 
Festigung der internationalen Sicherheit , , , , , . , , , , . , , 

Wahrung der internationalen Sicherheit 

A. Wahrung der internationalen Sicherheit ......... . 

B. Herstellung gutnachbarlicher Beziehungen zwischen 
den Balkanstaaten ................ , .. "". 

Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot von Kernwaf
fen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelolco-Vertrag) 
geschaffenen Rechtsordnung ............ , .. 

Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Afrika ....... . 

Rationalisierung der Arbeit des Ausschusses für Abrüstung 
und internationaie Sicherheit (Erster Ausschuß) , . , , , , . , 

Die Situation in Bosnien und Herzegowina ... , . , . , , . , . , 

Stand der Internationalen Konvention über die Bekämpfung 
und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid ....... . 

Bericht des Ausschusse. .. für die Beseitigung der Rassendis-
kriminierung ......................... . 

Dritte Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und Rassen-
diskriminierung ............................ . 

Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der 
Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker .............. . 

Universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker ....................... , ........... . 

Wichtigkeit der universalen Verwirklichung des Selbstbestim
mungsrecht .. der Völker und der raschen Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker rur die 
tatsächliche Gewährleistung und Einhaltung der Menschen-
rechte ................... ",."".".,."" 

Positive und volle Eingliederung Behinderter in alle gesell
schaftliche Bereiche und die FUhrungsrolie der Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet ",."".,., ........ . 

Rahmenbestimmungen rur die Herstellung der Chancengleich~ 
heit für Behinderte """""".,., .. ""., ... , 

Internationaler Tag der Behinderten , , . , , , , . , , , .... , , . 

Durchführung des Internationalen Aktionsplans zur Frage des 
Altems ,.""" ........................... . 

Wege zur vollständigen Integration Behinderter in die Gesell-
schaft: ein fortlaufendes Weltaktionsprogramm ....... . 

"'Namentliche Abstimmung. 

72j) 

73 a) 

73 b) 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

80 

81 

82 

156 

42 

107 

107 

107 

108 a) 

108 a) 

108 a) 

109 

109 

109 

109 

109 

Plenar
sitzung 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

84. 

84. 

84. 

84. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

Odtu.m 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

t 6. Dezember 1993 

t 6. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16, Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

16, Dezember 1993 

16. Dezember 1993 

t 6. Dezember 1993 

20. Dezember 1993 

20. Dezember 1993 

20. Dezember 1993 

20. Dezember 1993 

20. Dezember 1993 

20, Dezember 1993 

20. Dezember 1993 

20. Dezember 1993 

20. Dezember 1993 

20. Dezember 1993 

20. Dezember 1993 

20, Dezember 1993 

Abstimmungs· 
ergebnis 

53-45-65 

162-0-3 

96-0-7'" 

130-4-36 

122-1-45 

84-()-83 

109-0-57 

119-1-48 

108-14-39 

101-26-36 

439 

96 

97 

98 

99 

99 

100 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

45 

206 

207 

208 

213 

215 

215 

217 

219 

232 

233 

233 
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l/d. Nr. 

48/100 

48/101 

48/102 

48/103 

48/104 

48/105 

48/106 

48/107 

48/108 

48/109 

48/110 

48/111 

48/112 

48/113 

48/114 

48/115 

48/116 

48/117 

48/118 

48/119 

48/120 

48/121 

48/122 

48/123 

48/124 

48/125 

48/126 

48/127 

48/128 

48/129 

48/130 

48/131 

48/132 

48/133 

48/134 
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n~1 

Weltgipfel soziale Entwicklung 

Afrikanische Institut der Vereinten Nationen für Veebte
chensverh 'tung und die Behandlung Stmff.!illiger 

Verbrechens erhOtung und Strafrechtspßege ., . , .. , . , ... 

Erklärung ü die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen .. , 

International Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur 
Förderun der Frau .. _ .... _ . _ ............... . 

Verbesserun der Situation der Frauen im Sekretariat ... _ .. 

Entwicklung fonds der Vereinten Nationen für die Frau ... . 

Umsetzung r ZUkunftsstrategien von Nairobi zur Förderung 
derFrau , ...................... _ ......... _ 

Verbesserun der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten .. 

Gewalt gege Wanderarbeiterinnen .,.,.".,., .. , .... 

Zusammen! ng des Internationalen Forschungs- und Aus-
bildungsi stituts zur Förderung der Frau und des Entwick-
tungsfon der Vereinten Nationen für die Frau ....... . 

International s Vorgehen zur Bekämpfung des Drogenmiß-
brauchs, unerlaubten Drogengewinnung und des un-
erlaubten genverkehrs ...................... . 

Einberufung einer Konferenz der Vereinten Nationen zur 
umfassen n Behandlung und Überprüfung der Probleme 
von FlUc dingen, RUckkehrem, Vertriebenen und Migran-
ten ...................................... . 

International Notstandshilfe fUf FlUchtlinge und Vertriebene 
in Aserb dschan ............................ . 

Etweiterung des Exekutivausschusses des Programms des 
Hohen K mmissars der Vereinten Nationen fUf Flüchtlinge 

Amt des hen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Flüchtlin e (UNHCR) ........................ . 

Internation Konferenz über zentralamerikanische flücht-
linge ..................................... . 

Hilfe für Fl' chtlinge, Ritckkehrer und Vertriebene in Afrika . 

alen Menschenrechtspakte ............. . 

Effektive wendung der internationalen Menschenrechts-
einschließlich der Berichtspflichten aufgrund 

der in !ionalen Menschenrechtsinstrumente ....... . 

Weltkonfere z über Menschenrechte ................ . 

Menschenre hte und Terrorismus ................... . 

Andere An e sowie Mittel und Wege innerhalb des Sy-
stems de Vereinten Nationen zur besseren Gewährleistung 
der dfe iven Ausübung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten ................................. . 

den Grundsätzen der nationalen Souveränität und 
inmischung in die inneren Angelegenheiten der 
i Wahlvorgängen ..................... . 
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